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GEBÄUDE FÜR VERWALTUNG, RECHTSPFLEGE UND GESETZGEBUNG; 
MILITÄRBAUTEN.

i. Abfchnitt.
Gebäude für Verwaltungsbehörden und private 

Verwaltungen.
i. Kapitel.

Stadt- und Rathhäufer.
Von F. Bluntschli.

Eng verknüpft mit der Entwickelungsgefchichte der Städte im Mittelalter ift 
die Gefchichte der Rathhäufer. Es braucht auf frühere Zeiten nicht zurückgegriffen 
zu werden; denn über das Buleuterion (Rathhaus) der Griechen ift aufser einigen 
kurzen Andeutungen des Paufanias nichts bekannt; auch die Curia der Römer, 
von Vitruv nur mit wenigen Worten erwähnt, ift mehr ein Gegenftand der Alter- 
thumsforfchung, als des künftlerifchen Genuffes2); fo fpärlich oder zweifelhaft und 
unaufgeklärt find die Refte, mit denen man es hier ausfchliefslich zu thun hat. Seit 
dem Aufhören der Römerherrfchaft bis in das Mittelalter waren die Städte faft 
machtlos; von Selbftverwaltung derfelben konnte kaum die Rede fein und daher 
auch nicht von Errichtung von Stadthäufern3). Erft langfam und unter fort
dauernden, Jahrhunderte währenden Kämpfen wider Geiftlichkeit und Adel errangen 
die Bürgergemeinden eine felbftändige Stellung, wurden fie zu Herren des Stadt
gebietes und gründeten allmählich ftädtifche Verwaltungs-Organe, an deren Spitze 
fchliefslich überall Rath und Bürgermeifter ftanden. Als Sitz für diefe Behörden 
erhoben fich in kleinen und grofsen Städten die Rath- oder Stadthäufer, je nach 
der Bedeutung der Städte mehr oder weniger entwickelt, immer aber als deren 
bedeutendfte Profanbauten, als die Gebäude, in denen das Gemeindewefen fich 
g-leichfam verkörperte und feinen monumentalen Ausdruck fand. Gleich wie die 
grofsen Kathedralbauten Zeugnifs ablegen von der Macht und Leiftungsfähigkeit des 
Glaubens und der religiöfen Entwickelung, fo geben die vielfachen Rathhausbauten 
Kunde von bürgerlicher Kraft und Wehrhaftigkeit, von dem ftolzen Bewufftfein der 
durch eigene Anftrengung errungenen bürgerlichen Freiheit; in ihnen vereinigt fich 
Alles, was ftädtifche Kunft und ftädtifcher Gewerbefleifs zu leiften vermochte. Denn 
nicht nur dem praktifchen Bedürfnifs follten diefe Bauten entfprechen, vielmehr den

2) Siehe ebendaf. und Theil II, Bd. 2 diefes »Handbuches«, Art. 336, S. 328 — ferner: Burckhardt, J. Der Cicerone etc. 
5- Aufl. von W. Bode. Theil I. Leipzig 1884. S. 34.

3) Vergl.: Viollet-le-Duc. Hißoire d'un hötel de ville et d'une cathidrale, Paris 1878. S. 29.

b Siehe Theil II, Bd. i diefes »Handbuches«, Art. 200, S. 235.

Vor
bemerkungen.
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Bürgern und Fremden ein deutliches Wahrzeichen und ein fichtbarer Beweis der 
ftädtifchen Tüchtigkeit fein.

Die Rathhäufer erhielten zumeift eine befonders günftige Lage, gewöhnlich am 
Markt der Stadt, immer inmitten des Hauptverkehres. Die Hauptanficht wurde mit 
befonderer Liebe geftaltet und wenn möglich nach einem gröfseren Platz zu gerichtet. 
Das Rathhaus wurde das Herz der Stadt; von ihm aus pulfirte das ganze ftädtifche 
Leben; von ihm aus ergingen die Gefetze und Verordnungen zu gemeinfamem 
Schutz; von ihm aus wurden die Bürger zu Berathungen und Verfammlungen, zu 
Feften und zur Abwehr drohender Gefahren, gegen Feuersnoth, Aufruhr und äufsere 
Feinde aufgerufen.

Mannigfach ift das Schickfal diefer Gebäude; viele find im Kampfe der Ge- 
meinwefen zerftört und untergegangen; viele erfuhren im Laufe der Zeiten Um- 
geftaltungen, die den früheren Zuftand oft kaum mehr erkennen laffen; wieder andere, 
in den Städten namentlich, die fich zu gröfserem Umfang auffchwangen, wurden 
verlaffen und durch neue Gebäude erfetzt, die dem jeweiligen Bedürfnifs genügen 
follten, wie denn z. B. das jetzige Stadthaus von Paris bereits das fünfte Rathhaus 
der Stadt ift.

Die Anordnung der früheften Rathhausbauten, von denen nur wenige Beifpiele 
und keine früheren, als aus dem XII. Jahrhundert erhalten find, ift ungemein einfach.

Das Erdgefchofs nimmt meift eine offene Halle ein, die von Strafsen und 
Markt nicht getrennt ift und die gleichfalls als Markt-Local benutzt wird; im Ober- 
gefchofs liegt der Hauptraum des Gebäudes: ein grofser Saal, in dem fich die 
Bürger oder der Rath verfammeln, in dem die Wahlen abgehalten werden und der 
auch zu Zeiten als Feftraum der Stadt dient. Zuweilen find einige kleine Neben
räume mit ihm verbunden. Vom Saale öffnet fich nach dem Platze hin meift eine 
Loge oder ein Balcon, von denen aus die Befchlüffe der Rathsverfammlung dem 
harrenden Volke zur Kenntnifs gebracht und öffentliche Anfprachen gehalten werden 
konnten. Als weiteres charakteriftifches Element kommt häufig ein Thurm mit Uhr 
und Glocke hinzu, der mit grofser Sorgfalt, zuweilen in bedeutenden Dimenfionen, 
ausgeführt wurde, fo dafs er fchon von Weitem die Stelle kenntlich machte, wo 
das Rathhaus ftand. Er erhielt feinen Platz an einem Ende oder in der Mittelaxe 
des Gebäudes.

Nach diefem einfachften Programm ift das von Viollet-le-Duc befchriebene, 
aus der Mitte des XII. Jahrhundertes flammende Rathhaus von Saint-Antonin in 
Südfrankreich erbaut, fo auch der Broletto von Como aus dem Anfang des XIII. Jahr
hundertes.

Die weitere Entwickelung der Gemeinwefen bereicherte bald das Bauprogramm; 
es mufften mehr Räume gefchaffen werden, da die ftädtifche Verwaltung, die durch 
Untertheilung in verfchiedene Aemter an Umfang immer mehr zunahm, befondere 
Gemächer beanfpruchte; es muffte das ftädtifche Archiv feine Stelle darin finden; 
auch die Gerichtsbehörden — damals von den Verwaltungsbehörden nicht getrennt — 
erhielten häufig ihre befonderen Localitäten im Rathhaufe; Folterkammern und Ge- 
fängniffe fanden darin Platz; ftatt des einen grofsen Saales forderte das Bedürfnifs 
häufig mehrere, zum Theile auch kleinere Säle, wie die fog. Rathsftuben. Meift 
wurde eine Capelle eingebaut; es kamen Amtswohnungen der Behörden hinzu —

■*) In: Dictionnaire raifonnt de Varchitecture etc. Bd. 6. Paris 1853. S. 89. 
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kurz, die Räume wurden immer zahlreicher, die Gebäude umfangreicher bis auf 
unfere Tage.

Wie diefes Bauprogramm fich im Lauf der Zeiten entwickelte und in den ver- 
fchiedenen Ländern verfchiedenartig ausbildete, wird fich bei Betrachtung der 
bemerkenswertheften Bauten, von denen nur die eigentlich charakteriftifchen Merk
male beleuchtet werden füllen, ergeben. Hierbei ift dem Bedauern Ausdruck zu 
geben, dafs das in den Veröffentlichungen vorliegende Material zum Theile noch 
fehr unvollftändig und lückenhaft ift, dafs felbft für bedeutende Monumente genügende 
Aufnahmen fehlen, fo dafs es leider einer fpäteren Zeit überlaffen bleiben mufs, die 
nöthigen Ergänzungen und die wünfchenswerthe Vollftändigkeit zu geben.

Bei den nun folgenden Erörterungen der Stadthäufer im Einzelnen erfchien es 
angemeffen, diefe Gebäudegattung vorzugsweife vom hiftorifchen Gefichtspunkte aus 
zu betrachten. Hierbei find drei Perioden zu unterfcheiden: i) die mittelalterliche, 
2) die der Renaiffance und 3) die Neuzeit. Von diefen find die erften beiden 
für die Entwickelungsgefchichte des Rathhausbaues der zu befprechenden Haupt
länder: Italien, Deutfchland, Frankreich, fo wie Belgien und Holland, jeweils zu- 
fammengefafft, indem für das Studium und Erkennen des Wefens der Rathhausbauten 
diefe Perioden die intereffanteften und lehrreichften find. Die Bauten der modernen 
Zeit find von den früheren mehr oder weniger abgeleitet; doch foll der Rathhaus- 
bau unferer Zeit durch einige befonders charakteriftifche Beifpiele gekennzeichnet 
Werden.

Was die gefchichtliche Entwickelung der Rathhausbauten anbelangt, fo käme 
aufser den genannten Ländern hauptfächlich noch England in Betracht, das indefs 
merkwürdiger Weife auf diefem Gebiete der Profan-Architektur fowohl während des 
Mittelalters, als auch der Renaiffance eine kaum nennenswerthe Ausbeute liefert. 
Denn wenn auch die guildhall zu London, ein fpät-mittelalterlicher Bau, hierher 
gezählt wird, fo ift dies doch kein im Verhältnifs zur Gröfse und Bedeutung der 
Stadt flehendes Beifpiel. Gebäude für eigentliche Gemeindeverwaltung find in Eng
land aus jenen Zeiten mit Ausnahme einiger kleinen, grofsentheils in Holz-Fachwerk 
hergeftellten Stadthäufer zu Norwich5), Hereford6), Leominfter, Kingfton u. a. m., 
die jetzt meift abgeriffen find, nicht zu verzeichnen. Dies ift dadurch zu erklären, 
dafs in England Königthum, Adel und Geiftlichkeit fich damals in die Staatsgewalt 
und in den Befitz des Landes theilten, das Volk aber nichts galt und nichts befafs, 
bis daffelbe erft in verhältnifsmäfsig jüngerer Zeit feine Freiheit zu erringen und zu 
fichern wuffte7). In Folge deffen gelang es den Stadtverwaltungen, ihre vollftändige 
Unabhängigkeit zu wahren, und in dem Mafse, als fie an Einflufs und Bedeutung 
gewannen, auch ihren Wohlftand zu vermehren. Hierdurch waren fie in den Stand 
gefetzt, die Mittel zur Ausführung der nöthigen Gemeindebauten aufzuwenden. Aber 
erft feit Mitte diefes Jahrhundertes ift England eine Stätte für die Entwickelung des 
Rathhausbaues geworden.

°) Siehe: The dewelopment of the modern tonm-hall. Builder, Bd. 36, S. 821.
6) Siehe: Builder, Bd. 18, S. 592 — ferner: Building news, Bd. 34, S. 366.
7) Vergl.: Fergusson, J. A. Hißory oj" architecture in all countries etc. London 1867. Bd. 2, S. 75.
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2.
Wefen 
und 

Entwickelung.

3-
Haupttypen.

4-
Orvieto.

a) Rathhäufer in Italien.
i) Mittelalter.

Früher als anderswo hatte das Städtewefen in Italien unter heftigen Gährungen 
fich kraftvoll entwickelt und war zu einer Bedeutung gelangt, die fich noch heute 
in den mächtigen Rathhausbauten damaliger Zeit deutlich ausfpricht. So find denn 
auch nirgends frühere Beifpiele von ähnlichem baulichen Werth auf dem Gebiete, das 
hier in Frage kommt, zu verzeichnen, als in Italien, und nirgends folche, die das 
Charakteriftifche des Rathhaufes würdiger erfafft und in monumentalerer Weife ver
körpert hätten. Und dies ift in der Regel ohne jenen Aufwand an decorativen 
Mitteln, wie ihn die nordifchen Bauten aufweifen, fondern in einfacherer Art erreicht 
und in der dem ganzen Zeitgeift fo wohl entfprechenden, kecken und trotzigen Form 
durchgebildet. Es entftanden jene Paläfte, die durch Gröfse ihrer Anlage, gewaltige 
Höhenentwickelung, einfache und fchöne Verhältniffe fich auszeichnen, die nach 
aufsen eine ftolze und rauhe Seite kehren, dabei im Inneren die Schwefterkünfte in 
reichlichem Mafse mitwirken laffen zur Auszier einer dem Gemeinwefen würdigen 
Stätte.

Zwei typifche Grundformen bilden fich aus, die eine mit einem in Hallen auf
gelösten Erdgefchofs, das dem Marktverkehr diente und über dem fich in den oberen 
Stockwerken Saal und Amts-Localitäten aufbauten; die andere mehr bürg- oder 
feftungsartig mit ganz gefchloffenem Erdgefchofs, das nur durch ein reicher aus
gebildetes Hauptportal zugänglich ift. Beide Typen fchliefsen gewöhnlich mit einem 
wagrechten Hauptgefimfe mit Zinnenkranz ab, hinter dem fich die von unten nicht 
fichtbaren Dächer verbergen. Faft nie fehlt ein Thurmbau zur Aufnahme der Wach- 
mannfchaft und der Stadtglocken, der fich indefs wefentlich von den nordifchen 
Thürmen dadurch unterfcheidet, dafs er meift nicht einen felbftändigen, von unten 
auf entwickelten Gebäudekörper bildet, fondern fich erft aus dem oberen Gefchofs 
der Fagade in kühner Weife loslöst, wie namentlich am Palazzo vecchio in Florenz. 
Im Grundrifs gewöhnlich nahezu quadratifch, im Aufrifs mit Vorliebe fchlank und 
ähnlich wie die Fagade mit Zinnen gekrönt, fitzt er bisweilen auf der einen Ecke 
der Hauptfagade. Charakteriftifch ift ferner ein vom Saal im Obergefchofs aus zu
gänglicher und auf Confolen aus der Fagade vorgekragter Balcon, von dem die Be- 
fchlüffe der Signorie dem Volke mitgetheilt wurden.

Das italienifche Rathhaus erfcheint unter den verfchiedenften Bezeichnungen als 
palazzo publico oder del commune, del municipio, del configho, del podejla etc.

Als früheftes Beifpiel ift der Palazzo del podefid zu Orvieto 8) zu nennen, der 
noch dem romanifchen Stil angehört und deffen Erbauungszeit in das XH. Jahr
hundert fällt.

In ihm zeigen fich fchon die Motive ausgebildet, die für den Rathhausbau typifch wurden: im 
rechteckigen Erdgefchofs eine grofse, durchgehende, nach den Hauptfeiten offene Halle (Fig. i), im Ober

gefchofs, das durch eine grofsartig angelegte Freitreppe von der 
einen Seitenfa^ade aus zu erreichen war, Säle und Zimmer, 
darüber ein zweites, niedrigeres Obergefchofs. Die maffige 
Hauftein-Fagade (37 m breit und 23 m hoch) ift in grofsen Ver- 
hältniffen componirt; wenige wagrechte Gurten gliedern fie; 
über dem hohen Hallengefchofs ruhen fechs breite, reich ge
gliederte Rundbogenfenfter, durch Säulchen in je 3 Theile 

8) Siehe: Verdier et Cattois. Architecture civile et domefiique
au moyen-age et a la renaiffance. Bd. 7. Paris 1852. S. 57.^1000 n« Gr-
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getheilt; in die hohe, ruhige, glatte Mauermaffe über ihnen find die kleinen Stichbogenfenfterchen des 
oberften Gefchoffes eingefchnitten. Das Ganze krönt ein Zinnenkranz; ein kleiner Glockenthurm erhebt 
fich aus der einen Fagaden-Ecke.

Das XIII. Jahrhundert liefert die reichfte Ausbeute in diefer Periode. So zu- 
nächft der Palazzo publico zu Como9), auch il Broletto genannt, der fchon 1215 
vollendet war und ein Bau von befcheidenen Dimenfionen, aber charakteriftifcher 
Geftaltung ift.

9) Siehe ebendaf., Bd. 2. Paris 1858. S. 141.
10) Siehe: Runge , L. Beiträge zur Kenntnifs der Backftein-Architektur Italiens. 2. Ausg. Berlin 1856 — ferner: 

Osten, F. Die Bauwerke der Lombardei vom 7.—14. Jahrhundert. Darmftadt 1846—54.
n) Siehe: Runge, a. a. O.
12) Siehe: Verdier et Cattois, a. a. O., Bd. 2, S. 1.

Mit einer Seite an den Dom angelehnt, mit der anderen an einen dicken und fchweren Bergfried, 
ift das ganze Erdgefchofs von offenen Hallen gebildet, die auf achteckigen Pfeilern ruhen; über den vier 
gedrückten Spitzbogen der Fagade zeigt das Saal- und Amts-Local enthaltende Obergefchofs drei grofse, mit 
Säulchen getheilte Rundbogenfenfter; vom mittleren aus ift ein Balcon mit kanzelartigem Ausbau zu
gänglich. Gefims und Oberbau find leider nicht im urfprünglichen Zuftande erhalten. Als Baumaterial 
kam Marmor, in wechfelnden Farbenfchichten (weifs, fchwarz und roth) zur Verwendung.

Von bedeutender monumentaler Wirkung ift die Fagade des Palazzo del muni- 
cipio oder del commune zu Piacenza, 1281 begonnen.

Der Grundrifs diefes ftattlichen Baues findet fich nicht in den unten 10) genannten Publicationen; 
doch fpricht er fich in der Fagade (43,5 m lang) unverkennbar aus, die nur aus zwei, zufammen über 27 m 
hohen Stockwerken befteht. Das in weifsem und rothem Marmor, aber ohne viele Gliederung ausgeführte 
Erdgefchofs bildet eine Halle von fünf grofsen Spitzbogen, darüber eine flache Mauermaffe und diefe 
krönend ein Fenfterbankgefims, auf dem fechs grofse und mit kleinen Säulchen getheilte Rundbogenfenfter 
mit breiten Umrahmungen in reichftem Terracotta-Stil auffitzen. Der ganze Oberbau ift aus Backftein 
und fchliefst mit einem fchönen Zinnengefimfe ab; zur Verftärkung der Ecken find dafelbft die Zinnen 
erhöht. Ueber dem mittleren Bogen des Erdgefchoffes ruht auf Confolen ein grofser Balcon, durch ein 
kleines Thürchen unter den grofsen Fenftern zu erreichen.

Mit diefem Bau verwandt ift ferner der Palazzo publico zu Cremona 1 *).
Eines der hervorragendften Beifpiele für den Rathhausbau diefer und aller 

Perioden ift der Palazzo publico von Siena12) aus dem Ende des XIII. Jahrhundertes.
In diefem Stadthaus (Fig. 2) fpiegelt fich, wie kaum in einem anderen Bau, das Selbftbewufftfein, 

die Bedeutung und Würde des ftädtifchen Gemeinwefens wieder, und zwar mit einer ftaunenswerthen Ein
fachheit der Form und mit jenem monumentalen Sinn, wie er eben nur auf dem claffifchen Boden Italiens 
gedeihen konnte. Schon die Situation ift originell und anziehend. Die ftattliche, ca. 62 m lange Haupt- 
fagade macht Front gegen einen grofsen im Halbkreife gefchlofTenen und amphitheatralifch auffteigenden 
Platz; fie felbft ift nicht in einer Flucht angelegt, fondern hat zwei Brüche, fo dafs fie nach dem Platz 
zu eine mäfsig concave Form hat. Die Front befteht aus einem Mittelbau von vier Axen und aus zwei im 
ftumpfen Winkel, aber ohne Vorfprung an ihn anfchliefsenden Flügeln von je drei Axen. Der linke Flügel 
ift in den unteren zwei Gefchoffen um eine Axe und einen in der Fagadenflucht liegenden Thurmbau 
verbreitert, dem eine offene, in grofsen Rundbogen gefchloffene Loggia als Capelle fich vorlegt. Der 
Hauptkörper des Baues erhebt fich in drei mächtigen Gefchoffen und ohne jede lothrechte Theilung zu 
der beträchtlichen Höhe von ca. 28 m, der Mittelbau mit einem weiteren Gefchofs fogar auf 38,5 m- Durch 
die Erhöhung des Mittelbaues entfteht jene energifche und wirkungsvolle Silhouette, die den Bau vor Allem 
kennzeichnet und die noch vervollftändigt wird durch die Art, wie der charakteriftifch geftaltete, fchlanke, 
viereckige Thurm aus der linken Ecke der Fagade kühn emporwächst bis zu einer Höhe von ca. 91 m bei 
nur ca. 7 m breiter Bafis. Von vorzüglicher Wirkung ift diefer Thurm mit feinem ruhigen, glatten Haupt
körper aus Backftein, der reichen Zinnenbekrönung aus Kalkftein und dem fchlanken, oberen Auffatz, der 
die Glocken trägt; und um Vieles überragt er die zahlreichen Thürme der Paläfte des Adels. Die der 
Hauptfache nach aus Backftein conftruirte Fagade ift wenig und nur durch einige wagrechte Gurten 
gegliedert; ein hohes, aber wenig ausladendes Zinnengefims aus Backftein bildet den oberen Abfchlufs. 
Das Erdgefchofs hat eine arcadenartige Spitzbogen-Architektur; doch find die Arcaden nicht zu einer 
offenen Halle ausgebildet, fondern mit Stichbogen-Thüren und -Fenftern verbaut. Die Fenfter der beiden

5- 
Como.

6.
Piacenza.

7-
Siena.
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Obergefchoffe zeigen eine durchweg gleichartige Behandlung; es find dreitheilige grofse Spitzbogenfenfier 
mit zierlichen Marmorfäulchen und einem Stadtwappen im Bogenzwickel. Der die Fagade zierende Balcon 
im Mittelbau des II. Obergefchofles datirt aus der Periode der Renaiffance.

Scheint das Aeufsere aus einem Gufs, fo belehrt uns der Grundrifs vom Gegentheile. Er befleht 
aus drei von einander beinahe unabhängigen Theilen, einem mittleren und zwei zu deffen Seiten, die durch 
die ganze Tiefe des Baues (32 m) durchgehende Mauern getrennt find; vermuthlich wurden ältere Paläfle 
zum neuen grofsen Palazzo publico von den Baumeiftern Angelo und Agoßino da Siena umgebaut. Der

Fig- 2.

Palazzo publico zu Siena.

linke Flügel wird im Erdgefchofs ganz von einem mit Hallen umgebenen Hof eingenommen, in den eine 
Treppe und der dicke Mauerkern für den Unterbau des Thurmes eingebaut ift; in den oberen Stockwerken 
liegen Gefchäftsräume, die reichliches Licht vom Hof und von den Fagaden erhalten. Der Mittelbau und 
der rechte Flügel — in letzterem liegt der Haupteingang und die Haupttreppe — enthalten im Erdgefchofs 
nur Bureau- und untergeordnete, wenig fchön disponirte Räumlichkeiten, im I. Obergefchofs aber die Haupt
räume des Baues: Rathsfaal (ca. 10 X 25 m) mit Vorfaal und Capelle, die ihr Licht nur vom grofsen Saale 
erhält, und fünf Nebenfäle. Sämmtliche Haupträume find fehr fchön mit Fresken aus der heiligen und 
profanen Gefchichte ausgefchmückt, zum Theile gewölbt, zum Theile mit prächtigen, bemalten Balkendecken 
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verziert. Auf (liefe Räume concentrirte fich die ganze Prachtliebe damaliger Zeit, und noch heute find fie 
nachahmenswerthe Vorbilder.

Das bekanntefte Beifpiel des italienifchen mittelalterlichen Rathhaufes, der Palazzo 
'vecchio in Florenz13), ift mit dem vorigen verwandt, fteht ihm aber an Kunft werth 
um Vieles nach.

13) Ein ungenauer Grundrifs diefes intereffanten Bauwerkes findet fich in: Grandjean, A. et A. Famin. Architecture 
toscane. Paris 1815. — Eine gute Veröffentlichung deffelben befteht wohl nicht.

14) Eine Innenanficht (nach dem in Fufsnote 13 genannten Werke) diefes Saales ift in Theil IV, Halbbd. 1 (Tafel bei 
2S5) diefes »Handbuches« zu finden.

15) Siehe: Stier, H. u. F. Luthmer. Gubbio. Deutfche Bauz. 1868, S. 322, 345, 355.

Der Bau wurde von Arnolfo del Cambio 1298 begonnen und ift von bedeutender Ausdehnung und 
imponirender Maflenwirkung; derfelbe ragt mächtig aus der Häufe rmafle der Grofsfladt empor und war 
mit feinem ftattlichen Glockenthurm fchon von Weitem kenntlich als das vornehmfte Gebäude der Republik.

Von Grundform ein Viereck mit zwei rechten Winkeln bildet die fchmalfte (ca. 43,5 m breite) Seite 
die Hauptfa^ade; dabei ilt die ganze Tiefe des Baues beträchtlich, ca. 95,5 m grofs. Das Innere ift viel
fach in der Periode der Renaiffance verändert und umgebaut worden. Von alten Theilen ift erhalten 
geblieben, wenn auch mit Decorationen aus dem XVI. Jahrhundert, der Eingangshof, der ähnlich dem des 
Palazzo publico zu Siena fich als Hallenhof mit dicken achteckigen Pfeilern direct an die Fagade anlehnt. 
Der Bau enthält im Obergefchofs einen grofsen Saal, der von Giorgio Vafari 154° ausgefchinückt wurde 
als Sitzungsfaal der Signorie (163' lang, 68' breit und 65' hoch 14), im Uebrigen ein Conglomerat von Amts- 
Localen, Wohnungen, Höfen etc. ohne befonderen baulichen Werth, während der decorative Werth vieler 
Gemächer ein fehr bedeutender ilt; datiren doch noch die Decorationen an Decken und Wänden einer 
ganzen Reihe von kleinen Sälen und Zimmern, unter anderen der fog. J/^rx-Zimmer, aus dem Cinque 
cento. Zu den Zeiten der Republik hatten der Gonfaliere und die acht Priori im Palaft Wohnungen.

Das Aeufsere bildet bis zu dem fehr wirkungsvollen Zinnenhauptgefimfe eine rauhe , ungegliederte 
Mauermaffe aus kleinen Quadern, in welche ohne viele Regel und Symmetrie halb runde, zweitheilige Fenfter 
auf durchgehenden Bankgurten eingefchnitten find. Auch das Hauptportal des trotzigen, gefchloffenen 
Baues liegt nicht in der Fagadenmitte, fondern feitlich. Weitaus das Intereffantefte ift das vorerwähnte 
Hauptgefims und der Thurm. Erfteres wird aus einer ftark ausladenden und mit Zinnen gekrönten Mauer 
gebildet, die auf fteilen Cohfolen und kleinen Bogen darüber ruht. Zwifchen den Confolen find farbige 
Wappen; über den Bogen in der Mauer ift ein Umgang mit kleinen Rundbogenfenflern und hierüber der 
Zinnenkranz angebracht. Der grofse Thurm ift im Unterbau der Fa^ade durch nichts vorbereitet, baut 
fich vielmehr in beifpiellofer Kühnheit aus dem über die Mauerflucht ftark vorgekragten Hauptgefimfe auf 
und ift, wenn auch in weniger glücklichen Verhältniffen, aus denfelben Motiven zufammengefetzt, wie der 
Thurm des Palazzo publico zu Siena: zuerft glatter, viereckiger Mauerkörper, vorgekragtes Gefchofs für 
die Wachen mit Fenftern nach allen Seiten, Zinnengefims, darüber der fchmalere Aufbau auf vier dicken 
Säulen, zwifchen denen die Glocken weithin fichtbar, aufruhend, mit Zinnen und Pyramide gekrönt; ganz 
oben wehte das Banner der ftolzen Republik.

Auch der Palazzo municipale zu Gubbio15), begonnen 1332 von Giovanello 
Maffei, genannt il Gattapone, ift ein glückliches Beifpiel einer gediegenen und künft- 
lerifchen Löfung eines Rathhausbaues diefer Periode.

Der Grundrifs des frei flehenden, auf hohem Terraffenbau an einen Bergrücken kühn angelehnten 
Balaftes (Fig. 4) bildet ein Rechteck von 34,0 m Länge und 19,5 m Tiefe, dem an der einen Schmalfeite 
nach dem Thal zu ein Anbau von 5,0X19,5™ Grundfläche vorgelegt ift, der im oberften Gefchofs mit 
einer Loggia fchliefst. Auf einem niedrigen Untergefchofs, das zu Magazinen verwendet war, ruht der 
Hauptraum des Haufes, der mächtige mit Tonnengewölbe überdeckte Saal (28,s m lang, 13,65 m breit, 13,2 m 
hoch), den ganzen Grundrifs einnehmend und vermittels einer monumentalen Freitreppe von dem an der 
einen Breitfeite gelegenen Platz aus zugänglich. Hier verfammelten fich die Bürger zu Wahlen ihrer 
Behörden und zur Discuffion aller das Wohl der Stadt betreffenden Angelegenheiten, während das Stockwerk 
über dem Saal — mit ihm verbunden durch eine in den Saal eingebaute Freitreppe — als Amts-Local für 
hie Behörden diente. Es enthielt dem entfprechend mehrere gröfsere und kleinere Säle und Zimmer; 
r-udem waren eine Reihe untergeordneter Räumlichkeiten, namentlich in den Zwickeln über dem Tonnen
gewölbe, verfügbar.

Das Aeufsere (Fig. 3) ift, wie das Innere, einfach und charakteriftifch ; die Hauptfacade zeigt in 
der Mitte ein ftattliches Portal, zu dem die erwähnte Freitreppe emporführt, vor dem Portal eine erweiterte

8.
Florenz.

9* 
Gubbio.
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Fig. 4.

Palazzo municipale zu Gubbio 15).
Arch. ; Giovanello Maffei.

^500 n. Gr.
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Plattform bildend, wie fie für den Rathhausbau typifch, in den verfchiedenften Formen an vielen Beifpielen 
fich findet. Die Wand ift durch 4 breite, wenig vortretende Lifenen in drei ungefähr gleiche Theile 
getheilt — eine ängftliche Symmetrie kennt diefe Zeit ja nicht — hat im Uebrigen keine Gliederungen bis 
zur wagrechten Gurt, auf der die Fenfter des oberften Gefchoffes, je zwei zwifchen zwei Lifenen, auffitzen. 
Zu Seiten des Portals befindet fich je ein grofses Fenfier des grofsen Saales und darüber eine hohe, glatte 
Mauermaffe mit einigen kleinen, dem inneren Bedürfnifs nach unregelmäfsig eingefchnittenen Fenfterchen. 
Ein Zinnengefims, auf Confölchen wenig vorgekragt, fchliefst die im Ganzen ca. 31 m hohe Fagade wag- 
recht ab. An der einen Seite lehnt fich der 23 m hohe Loggien-Anbau an, und aus dem Hauptkern fteigt 
auf der einen Gebäudeecke ein Glockenthürmchen empor, mit Zinnen gekrönt und die Fagade noch um 
11 m überragend. Am ganzen Bau ift kein überflüffiger Schmuck; fein Werth befteht in der Gröfse der 
Abmeffungen, den guten Verhältniflen und in der richtigen Verwendung der charakteriftifchen Motive. Wie 
in der italienifchen Gothik häufig, find alle Oeffnungen im Rundbogen gefchloften.

Wie für das Aeufsere der Rathhausbauten diefer Zeit auch noch andere 
Arten der architektonifchen Behandlung vorkamen, zeigt ein lehrreiches Fragment 
einer gemalten Fa^ade des Palazzo publico zu Piftoja 16). Im Uebrigen erfchöpfen 
die erwähnten Beifpiele wohl die Haupttypen, während es noch eine grofse Anzahl 
ähnlicher Monumente, wenn auch an Bedeutung den obigen nachftehend, giebt.

16) Siehe: Gailhabaud, J. L’architecture du 5. au 17. fi'ecle etc. Paris 1852—63.
17) Siehe die Abbildung in: Burckhardt, J. Gefchichte der Renaiffance in Italien. 2. Aufl. Stuttgart 1877. S. 196.

2) Renaiffance.

Wie das frühe Mittelalter die politifche Selbftändigkeit der Städte zur Reife charak°^riftik 
gebracht hatte, fo hatte es auch faft alle bedeutendften Städte mit Rathhäufern ge- 
fchmückt und den für die fpäteren Zeiten giltigen Typus gefchaften. Die Renaiffance 
nimmt die ihr von der Gothik überkommenen Motive auf, die fie aber mit voll
kommener Freiheit dem neuen Stil gemäfs umzufchaffen weifs. So ift es vor Allem 
die Halle des Erdgefchoffes, die vorzugsweife verwendet und in glänzendfter Art 
umgeftaltet wird, bald als durchgehende, offene, weiträumige Halle, wie in Brescia, 
bald als fäulengefchmückter Arcaden-Gang, wie in Verona. Statt des Balcons auf 
Confolen, den die Meifter der Renaiffance mit wenigen Ausnahmen nicht für fehr 
monumental hielten, läfft fie das obere Stockwerk hinter das untere fo viel zurück
treten, als nöthig ift, um eine geeignete Stätte zu fchaffen für Anfprachen der 
Magiftrats-Perfonen an das auf dem Platz verfammelte Volk, wie z. B. in Bologna 
und a. O.

Der Thurmbau, der beim mittelalterlichen Rathhaufe nicht fehlte, kommt bei 
dem der Renaiffance in Italien kaum mehr vor, fei es, dafs das Bedürfnifs feiten 
mehr einen Thurm forderte, fei es, dafs vorhandene Thürme aus früherer Zeit ge
nügten. Ein Beifpiel eines Rathhausthurmes der Renaiffance, der mit dem Bau felbft 
verbunden ift, ift der Thurm des Capitols, wenn man den Senatoren-Palaft in Rom 
als Rathhaus der Stadt will gelten laffen. Von den bemerkenswertheften Bauten 
find nur unvollkommene Veröffentlichungen, meift nur der Fa^aden, vorhanden; die 
Grundriffe bieten aber auch keine neuen Momente gegenüber den früheren Beifpielen. 
Es feien einige derfelben hier erwähnt.

Der Palazzo del configlio zu Verona17), von Fra Giocondo vor 1500 erbaut, ift ”• 
ein reizender Bau, aus Erd- und Obergefchofs beftehend, im Stil der heiterften und 
anmuthigften Früh-Renaiffance.

Im Erdgefchofs eine offene Halle mit acht Bogen auf korinthifchen Säulen, von etwas fchweren, 
aber dem Falle gut angepafften Verhältriiffen; im Obergefchofs fchlanke und reich verzierte korinthifche 
Pilafter-Ordnung und vier fchöne, grofse Doppelfenfier mit fegmentförmigen Giebelverdachungen; über dem
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wagrechten Hauptgefimfe auf niedrigen, den Pilaftern entfprechenden Poftamenten fünf Statuen berühmter 
Veronefen des Alterthumes. Die Fagade, neuerdings reftaurirt, ift auf das reichfte gefchmückt mit plaftifchen 
und gemalten Ornamenten und ihrer vornehmen Haltung und ihrer guten Verhältniffe wegen ein würdiges 
Vorbild.

Am Palazzo comunale zu Brescia 181 haben verfchiedene Architekten ihren An
theil gehabt.

Von Tomafo Formentone 1508 begonnen, componirte Palladio die fchönen Fender des Ober- 
gefchoffes, Sanfovino das reich gegliederte Hauptgefims. Die Dispofition des nach allen Seiten frei flehenden 
Baues ift einfach, aber durch fehr grofse Verhältniffe mächtig wirkend. Er bildet ein Rechteck von 
ca. 30 X 50 m Seitenlänge, das eine Schmalfeite als Hauptfagade nach dem Platze kehrt. Das Erdgefchofs 
wird der Hauptfache nach durch eine nach drei Seiten offene, quadratifche und gewölbte Halle eingenommen, 
die fehr leicht und frei conflruirt ift, indem aufser den kräftigen Mauerpfeilern der Fagaden nur vier 
korinthifche Säulen (von 8,68 m Axenabftand) ohne Gebälke die Kreuzgewölbe des weiten Raumes tragen, 
ohne jede Anwendung von Zugftangen. Ueber der Halle ein grofser quadratifcher Saal, der nie ganz 
vollendet war und der feinen Zugang durch eine Treppe hat, die in einem jenfeits der einen Seitenftrafse 
gelegenen Anbau liegt und durch eine Brücke zum Saale führt. Der übrige Raum des Haufes ift zu Aemtern 
ausgebaut.

Die Hauptfagade zeigt zwei Gefchoffe von drei Axen; unten eine breite Arcaden-Architektur mit 
Bogen zwifchen korinthifchen Säulen; über dem Gebälke eine Baluftrade, hinter welcher das Obergefchofs 
zurücktritt, fo dafs eine fchmale Terraffe entfteht. Im Obergefchofs tragen verzierte korinthifche Pilafter 
das hohe Hauptgefims, und zwifchen die Pilafter bauen fich drei ftattliche viereckige Fenfter ein, deren 
von Pilaftern geftützte Verdachungen bis unter den Architrav der grofsen Ordnung reichen. Ueber dem 
Hauptgefimfe befindet fich fodann noch eine Baluftrade und ein wenig gelungener Aufbau aus einer fpäteren 
Zeit. Diefelbe Architektur ift auf den Seiten in fünf Axen durchgefuhrt.

b) Rathhäufer in Deutfchland.

1) Mittelalter.

Wenn fchon einzelne deutfchen Städte fich feit der Mitte des XI. Jahrhundertes 
zu einer gewiffen Selbftändigkeit erhoben hatten, andere feit dem Anfang des XII. Jahr
hundertes in planmäfsiger Gründung entftanden und rafch emporgewachfen waren, 
fo brauchte es dennoch eine geraume Zeit, bis die Entwickelung derfelben in Folge der 
zunehmenden Bevölkerung, des fich ausbreitenden Handels und gefteigerten Gewerbe- 
fleifsefe fo weit gediehen war, dafs die Stadtgemeinden zum Bau bedeutenderer 
Communalbauten fchreiten konnten. Aus diefer frühen Zeit, dem XI. und XII. Jahr
hundert, ift denn auch von Rathhäufern fo gut wie nichts auf uns gekommen; die 
damals entfiandenen Gebäude waren wohl von verhältnifsmäfsig kleinem Umfange; 
fie genügten bald nicht mehr dem gewachfenen Bedürfnifs und mufften im Laufe 
der folgenden Jahrhunderte durch Umbauten vergröfsert oder durch Neubauten er- 
fetzt werden.

Auch das XIII. Jahrhundert giebt noch wenige und keine hervorragenden Bei
fpiele, und die wenigen vorhandenen Bauten aus diefer Zeit find nicht ohne wefent- 
liche fpätere Veränderungen geblieben. Erft mit dem XIV. Jahrhundert beginnt die 
eigentliche Periode für den Bau der Rathhäufer in Deutfchland, die fich im XV. und 
XVI. Jahrhundert fortfetzt und der dann, unter dem Aufblühen des neuen Stils, der 
Renaiffance, die bedeutendflen diefer Bauten auf deutfchem Boden, von denen unter 2 
die Rede fein wird, fich anreihen.

Die Geftaltung der Grundriffe der erften Periode ift noch wenig entwickelt; 
die wenigen vom Bedürfnifs geforderten Räumlichkeiten pflegen in einfachfter Weife

I3) Siehe die Abbildung ebenda!., S. 195 — ferner den Grundrifs in: Hauser, A. Styllehre der architektonifchen 
und kunftgewerblichen Formen. 3. Theil: Renaiffance. 2. Aufl. Wien 1880. S. 35. 
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über einander angeordnet zu fein. Doch diefe Bauwerke find meift von malerifcher 
Wirkung und vor Allem ihrem Zweck angepafft, wenn auch noch nicht mit vollem 
künftlerifchem Bewufftfein gegliedert. Das Erdgefchofs enthält gewöhnlich eine nach 
dem Markt geöffnete Halle, das Obergefchofs die Rathsfäle und -Stuben. Die Treppen 
find, wenn im Inneren der Gebäude angelegt, meift eng und unbedeutend, wenn, 
wie es zuweilen vorkommt, bis zum Hauptgefchofs im Aeufseren disponirt, meift 
von grofsem malerifchem Reiz.

Im Gegenfatz zur Grundrifsbildung zeigt diejenige der Fa^aden einen aus
gebildeten Sinn für charakteriftifche und monumentale Wirkung. Es find vielfach 
reich und phantafievoll ausgebildete, gut aufgebaute Giebel-Fa^aden, in denen die 
einzelnen Bauelemente klar getrennt und ihrer Bedeutung gemäfs wiedergegeben 
find, mehrfach aber auch wagrecht abgefchloffene Fa^aden mit Zinnenkrönung und 
hohem Dach. Das Baumaterial fpielt dabei eine hervorragende Rolle. Quader- und 
Backfteinbauten erfcheinen in gleich gediegener Durchbildung und ftiliftifcher Eigen
art; doch wird auch das Fachwerk häufig, namentlich in den kleineren Städten, ver
wendet, und es werden damit vorzügliche malerifche Wirkungen erreicht. Thurm
bauten find an den deutfchen Rathhäufern diefer Periode feiten; die Thürme find 
dagegen häufig vom Rathhaufe getrennt als einzeln flehende Bauten ausgeführt, wie 
z. B. der von Cöln aus dem Anfang des XV. Jahrhundertes.

Im Inneren find die meiften Räume einfach und fchmucklos, zum Theile über
wölbt, zum Theile mit Balkendecken verfehen, einige Räume aber, und namentlich 
die Rathsfiuben, mit befonderer Pracht ausgeziert, mit reichem Täfelwerk verfehen, 
mit allem Aufwand an Kunft des Bildfchnitzers und Malers gefchmückt.

Eines der älteften Beifpiele war das jetzt durch einen Neubau erfetzte Rath- 
haus von Dortmund 19).

Das Bauwerk flammt in feinen älteren Theilen wahrfcheinlich aus der erften Hälfte des XIII. Jahr
hundertes und enthält in feiner einfachen , in fpäteren Zeiten leider vielfach verunftalteten Giebel-Fagade 
einige charakteriftifche Elemente: im unteren Gefchofs eine offene Halle aus zwei Bogen, in die eine Frei
treppe in eigenthümlicher Weife fo eingebaut ift, dafs fich zwei Plattformen, die nach dem Platz zu mit 
Brüftungen verfehen find , ergaben, von wo aus der Rath an den auf dem Platz vorgehenden öffentlichen 
Handlungen theilnehmen konnte. Das Innere enthält im Erdgefchofs die Gefängniffe und Gemächer des 
Schliefsers, oben die Verfammlungsfäle.

Aus fpäterer Zeit, aus der Mitte des XIV. Jahrhundertes, datirt das bei Weitem 
intereffantere und für viele fpätere Bauten mafsgebende Rathhaus zu Münfter20) in 
Weftphalen, eines der vorzüglichften Beifpiele für mittelalterliche Rathhausbauten 
überhaupt.

Die 15m breite, als Giebelbau entwickelte Quader-Fagade erhebt fich zu der beträchtlichen Höhe 
von faft 30 m (bis Oberkante der krönenden Engelsfiguren). Das Erdgefchofs ift durch eine offene, als 
Durchgang dienende Halle von vier Spitzbogen, die auf kurzen ftämmigen Säulen ruhen, gebildet und 

einem wagrechten Gefimfe abgefchloffen, auf dem die vier grofsen Saalfenfter auffitzen. Diefe find 
reich und wirkungsvoll mit Mafswerk gegliedert; zwifchen ihnen flehen etwa lebensgrofse Figuren auf 
Confolen , überdeckt von zierlichen Baldachinen , in der Mitte die des Heilandes, zu deffen Seiten Maria 
und ein Erzengel, auf den Gebäudeecken aber zwei Bifchöfe mit Krummftab. Auch diefes Stockwerk 
fchliefst mit einem wagrechten Gefimfe ab, und darüber baut fich in allerdings nicht ganz organifcher

*5-
Geftaltung 

und 
Formbildung.

16.
Dortmund.

x7-
Münfter 
i. W.

19) Siehe: Lübke, W. Die mittelalterliche Kunft in Weftfalen. Leipzig 1853 — ferner: Die älteften Rathhaus- 
hauten in Deutfchland. Deutfche Bauz. 1870, S. 229.

20) Siehe: Lübke, a. a. O., S. 313 — ferner: Verdier et Cattois. Architecture civile et domeftique au moyen*age 
ä la rcnaijffance. Ed. 1. Paris 1852. S. 156 u. Taf. 48 — weiters: Builder, Bd. 27, S. 89 — endlich eine Abbildung in: 

Kugler, F. Gefchichte der Baukunft. Bd. 3. Stuttgart 1859. S. 253.
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Weife der reiche Giebel auf, durch acht ftark profilirte Mauerpfeiler, die in figurengekrönteil Fialen 
endigen, getheilt. Zwifchen den Pfeilern liegen kleinere Mafswerkfenfter, fo wie Medaillons, die in die 
Mauer vertieft find und die viermal das Stadtwappen mit Adler, zu oberft das Reichswappen mit Krone 
enthalten. Der Giebel ift treppenförmig abgefluft und über den Stufen mit reich gegliedertem, durchbrochen 
gearbeitetem Mafswerk gefchmückt, das, weit über die eigentliche Dachfläche hervorragend, der Giebel
neigung folgt.

r8.
Tangermünde.

Dem Vorbilde von Münfter folgen die Rathhäufer von Beckum, Dülmen, Borken 
und andere, von denen aber keines das Vorbild an Werth erreicht und die alle mehr 
oder weniger verbaut und verdorben find.

Einem weiteren nun zu erwähnenden Beifpiel, dem Rathhaus zu Tangermünde 21), 
ift ein befferes Loos zu Theil geworden, indem eine glückliche Reftauration es mög- 
lichft auf den früheren Zuftand zurückgebracht hat und es uns nun annähernd fo 
zeigt, wie es feiner Zeit entftanden ift.

21) Siehe: Deutschmann. Das Rathhaus zu Tangermünde. Allg. Bauz. 1850, S. 145 u. BI. 322-325 — ferner: 
Essenwein, A. Norddeutfchlands Backfteinbau im Mittelalter. Carlsruhe 1855. Taf. VIII, XXIV, XXV- endlich: Adler, F. 
Mittelalterliche Backftein-Bauwerke des Preufsifchen Staates. Berlin 1860-69. S. 75.

Daffelbe befteht, wie aus den unten flehenden Grundriffen (Fig. 5 u- 6) hervorgeht, aus Gebäude- 
theilen, die nach Stil und Conftruction der Anfchlüffe aus verfchiedenen Perioden flammen und die auch 
im äufseren Aufbau von einander relativ unabhängig erfcheinen. Dabei find zu unterfcheiden drei mittel
alterliche Bauperioden und eine moderne. Der ältefte und bedeutendfle Theil enthält jetzt im Erd- 
gefchofs das Gerichtszimmer, im Obergefchofs den Sitzungsfaal der Stadtverordneten und datirt aus der 
Zeit zwifchen 1373 und 1378. Späterer Zeit gehört jener Theil an, der im Erdgefchofs als Halle und 
Flur, im Obergefchofs als Sitzungsfaal des Magiflrats bezeichnet ift. In noch etwas jüngere Zeit ift 
der nordweflliche Anbau, der im Erdgefchofs jetzt Parteienzimmer, im Obergefchofs einen Flur enthält, 
zu fetzen, während das Uebrige : äufsere Freitreppe zum Obergefchofs und kleiner Treppenthurm, modern 
ifl und nach einem Entwurf von Stüler bei der Reftauration des Baues zu Ende der vierziger Jahre an
gefügt wurde.

Da über die frühere Beftiminung der einzelnen Räume weiteres Material nicht vorliegt, läfft fich 
ein ficherer Auffchlufs hierüber nicht geben; doch zeigt auch diefes Gebäude, dafs das urfprüngliche von 

fehr einfacher Anordnung war, nur
Fig. 5. Fig. 6.

Rathhaus zu Tangermünde21).

einen Saal oder vielleicht eine Halle 
im Erdgefchofs und einen Saal im 
Obergefchofs umfaffte, an die aber 
mit der fortfehreitenden Entwicke
lung der Stadt weitere Räume bald 
angereiht w'erden mufften.

Was den Bau eines befonderen 
Intereffes werth macht, ift feine 
äufsere Erfcheinung (Fig. 7); fie ift 
ein vorzügliches Beifpiel für das 
Beftreben, ein Rathhaus mit allen 
Mitteln der Kunft zu fchmücken und 
charakteriftifch zu geftalten. Nament
lich ift der in reichfter Backftein- 
Architektur ausgeführte Oftgiebel 
bemerkenswerth. Wenn auch deffen 
Hauptverhältniffe und namentlich die 
des Unterbaues wohl nicht dem ur- 
fprünglichen Zuftande entfprechen, 
indem der Strafsenboden um Be
deutendes höher liegt als feiner Zeit,

und fie defshalb nicht ganz befriedigen können, und wenn ferner eine ziemliche Unregelmäfsigkeit in der 
Theilung des Giebels, die durch nichts motivirt erfcheint, befteht, indem die beiden äufseren Theile in 
der Breite um ein Beträchtliches differiren, fo ift der Gefammteindruck doch ein überaus wirkungsvoller,
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durch Form und Farbe fo beftechender, dafs man Mängel und Unregelmäfsigkeiten ganz überfieht und fich 
dem Zauber des malerifchen und von grofser Phantafie der damaligen Künftler zeugenden Werkes gern 
hingiebt. Die Fagade ift durch vier ftark gegliederte, ohne wagrechte Theilung bis zu den Fialen aus
laufende Pfeiler in drei Theile zerlegt; dazwifchen find die einzelnen Stockwerke durch reiche, netzförmige, 
wagrechte Bänder abgefchlofien. Das Erdgefchofs zeigt eine unregelmäfsige Vertheilung von Thüren und 
Fenftern, ohne dafs für diefe Anordnung ein zwingender Grund zu erkennen wäre; das Obergefchofs hat

Rathhaus zu Tangermünde21).

dagegen klar gebildete und kräftig profilirte, zweigetheilte Spitzbogenfenfter; der Giebel felbft baut fich 
hoch über die eigentliche Dachlinie als bewußtes Decorationsftück auf und ift mit ftark plaftifchem Mafs- 
werk und durchbrochenem Rofettenwerk auf das denkbar reichfte gefchmückt. Weniger anziehend und 
weniger phantafievoll ift der füdliche Giebel; er hat etwas ftarre Formen und eine zinnenartige Bekrönung; 
immerhin ift auch diefer als Backfteinbildung von Intereffe.

Ueber die mittelalterlichen Theile des Rathhaufes von Lübeck, eines der be- 
deutendften Bauwerke feiner Art, fehlen genauere Angaben. Einige Notizen find in

19.
Lübeck.
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den unten 22) genannten Quellen zu finden. Daffelbe foll demnächft einen inneren 
und äufseren Ausbau erfahren 2S).

22) Hase. Ueber das Rathhaus zu Lübeck. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1873, S. 155. Deutfche 
Bauz. 1873, S. 110.

Die Herfteilungsarbeiten am Rathhaufe zu Lübeck. Deutfche Bauz. 1868, S. 488.
Siehe auch Theil IV, Bd. 4 diefes. »Handbuches«, Art. 12, S. 11.

23) Siehe: Deutfche Bauz. 1886, S. 467-
24) Siehe: Mithoff, H. W. H. Archiv für Niederfachfens Kunftgefchichte etc. Hannover 1852—59. Bd. 3, S. 67.
25) Siehe: Verdier et Cattois. Arckitecture civile et domeftique au inoyen-age et a la renaijjance. Bd 1. 

Paris 1852. S. 136_ ferner: Kallenbach, G. G. Chronologie der deutfchen mittelalterlichen Baukunft etc. München 1855—56. 
Taf. XLIX — endlich: Kugler, F. Gefchichte der Baukunft. Bd. 3. Stuttgart 1859. S. 391.

Als Beifpiel eines einfachen und doch charakteriftifchen Baues aus der erften 
Hälfte des XV. Jahrhundertes mag noch das Rathhaus von Goslar 24) dienen.

Auch diefes Rathhaus bildet ein Con- 
glomerat von Gebäudetheilen aus verfchie- 
denen Bauzeiten; doch hat es eine einheit
liche und, bei aller Einfachheit, würdige 
Hauptfagade nach dem Marktplatz der Stadt 
(Fig. 8 u. 9). Diefe öffnet fich im Erd- 
gefchofs mit einer zweifeitigen gewölbten 
Halle von fünf ziemlich gedrückten Spitz
bogen nach dem Platz; darüber find die 
hohen, mit Steinkreuzen getheilten Stich- 
bogenfenfter des grofsen Saales, der bei
nahe die ganze Front einnimmt, fichtbar. 
Darauf folgt eine Bekrönung aus fechs 
kleinen decorirten Giebeln als Abfchlufs 
nach dem Dach; zwifchen den Giebelchen 
find durchbrochene Mafswerkverzierungen 
eingefpannt. Der Bau ift mit einem hohen 
Satteldach überdeckt; die zwei Giebel find 
nach den Nebenftrafsen gewendet. Eine 
ftrenge Axentheilung ift nicht vorhanden. 
An einem breiten Pfeiler der Erdgefchofs- 
halle ift der mit einigen Stufen über den 
Platz erhöhte Pranger angebracht. Am 
linken Ende fchliefst fich eine offene Laube 
auf der Höhe des Obergefchoffes an, die 
durch eine feitlich angebrachte Freitreppe 
zugänglich ift und ihrerfeits den Zugang 
zum grofsen Rathsfaal bildet. In diefer 
Laube wurde in früheren Zeiten, bis 1595, 
Gericht gehalten.

Das Innere bietet einen bemerkens- 
werthen Raum, das fog. Huldigungszimmer, 
das an Decke und Wänden mit Schnitz
werken und Malereien reich ausgeziert ift. 
Dafelbft malte Mich. Wohlgemuth in einer 
grofsen Reihe von Decken- und Wand
bildern die Weiffagungen des Meffias im

Heidenthum durch die Sibyllen, im Judenthum durch die Propheten und die Menfchwerdung Chrifti bezeugt 
durch die Evangeliften.

si. Das Altftadt-Rathhaus zu Braunfchweig ) ift eines der hervorragendften mittel-25
Braunfchwe.g. a|ter]jc]ien Bauwerke. Es ftammt aus verfchiedenen Zeiten; doch ift deffen Haupt- 

fchmuck und charakteriftifches Merkmal die zweigefchoffige Arcaden-Fagade (Fig. io)
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zweifellos aus einem Gufs und gleichzeitig, vermuthlich in der erften Hälfte des 
XIV. Jahrhundertes entftanden.

Die eigenthümliche Grundform des Gebäudes befteht aus zwei ungefähr gleich langen Flügeln, die 
im rechten Winkel an einander ftofsen und ihre inneren Seiten dem Marktplatz zukehren. Vor diefe Seiten 
find die erwähnten Bogenhallen vorgefetzt, die fich in der ganzen Länge der Flügel und nach jeder Seite 
vier Axen breit nach dem Marktplatz zu öffnen. Kräftig ausladende Strebepfeiler bilden nach der ganzen 
Fa^adenhöhe eine lothrechte Theilung; im unteren Gefchofs find fie glatt, im Obergefchofs mit je zwei 
baldachinbekrönten Figuren (Kaifer und Herzoge aus dem Gefchlecht der Welfen mit ihren Gemahlinnen) 
gefchmückt. Zwifchen den Strebepfeilern ift der offene Bogengang im Erdgefchofs durch einfach gegliederte, 
weite Spitzbogen gebildet, der gleichfalls offene Bogengang im Obergefchofs durch grofse fenfterartige 
Oeffnungen, die im Spitzbogen gefchloffen und mit reichem Mafswerkfchmuck verziert find, der fich auf 
einem dünnen Halbkreisbogen fo abfetzt, dafs der untere Theil der Oeffnung vollftändig frei und ungetheilt 
bleibt und fo von der Galerie aus der Blick nach dem Marktplatz durch nichts beengt wird. Ueber den 
Spitzbogen find Wimperge aufgebaut, deren Dächer in das grofse Satteldach des Baukernes einfchneiden.

Wie der ganze Bau in feiner fchönen und klaren Anordnung und dem wohl ftudirten Detail einen 
ungewöhnlich gefchickten Meifter verräth, fo ift vor Allem noch zu erwähnen, mit welchem Gefchick die 
Stirnfeiten der beiden Flügel gelöst und mit der Arcaden-Architektur in Einklang gebracht find. Die 
Dächer des Hauptgebäudes find hier mit fehr einfachen Treppengiebeln abgefchloffen, an die fich das 
Arcaden-Motiv mit dem ftark verzierten Giebelchen harmonifch anfetzt; im Erdgefchofs ift — wenigftens 
an einem der zwei Giebel — die einfache Arcaden-Ärchitektur, aber ohne Strebepfeiler, glatt durchgeführt.

Das Gebäude hat mancherlei Unbilden und Gefahren aushalten müffen; war es doch im XVIII. Jahr
hundert nahe daran, dafs die ganze Galerie abgebrochen werden follte. In den Jahren 1840—52 (teilte 
eine gründliche Reftauration das fehr befchädigte Gebäude wieder her; feiner Beftimmung als Rathhaus 
ift es fchön lange entfremdet.

22. Das Rathhaus zu Regensburg ), aus der Mitte des XIV. Jahrhundertes, ift zu26

26) Eine Abbildung diefes Bauwerkes ift zu finden in: Kallenbach, G. G. Chronologie der deutfchen mittelalterlichen 
Baukunft etc. München 1855 56. Paf. 53.

27) Siehe: Die älteften Rathhausbauten in Deutfchland. Deutfche Bauz. 1870, S. 229.
28) Siehe: Das alte Rathhaus von Geinhaufen. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 274 — ferner: Romanifches Haus in 

Geinhaufen. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 153 — endlich: Dehn-Rotfelser, H. v. Mittheilungen über ein in Geinhaufen 
freigelegtes romanifches Haus. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 437.

29) Eine Abbildung diefes Bauwerkes ift zu finden in: Ortwein, A. Deutfche Renaiffance. Bd. 4, Abth. 38. — Siehe 
ferner: Deutfche Bauz. 1879, S. 77 und: Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bank. 1867, S. 233.

Regensburg. erwähnen, weil ein Motiv, das als charakteriftifch für den Rathhausbau zu bezeichnen 
ift, bei ihm eine befondere Ausbildung gefunden hat: die Loge zu öffentlichen Mit- 
theilungen an das auf dem Platz verfammelte Volk.

Diefe Loge ift vom grofsen Rathsfaal zugänglich und als Erker gebildet, der fich aus einem Pfeiler 
vom Boden aus entwickelt und mit einem grofsen Spitzbogen und Wimperge mit feitlichen Fialen darüber 
gekrönt ift. Im Uebrigen ift der Bau fehr einfach; der einzige weitere Schmuck ift ein vielgegliedertes 
Portal; das Erdgefchofs ift gefchloffen und glatt. Im Inneren wird noch die Folterkammer gezeigt.

23. Eine ganze Reihe hierher gehöriger, zum Theile fehr beachtenswerther Bauten
Einige anderen ]<önnen i,jer nur ^urz erwähnt werden. Vielleicht das ältefte deutfche Rathhaus ift 

Rathhäufer.
das zu Würzburg27), mit dem an der Ecke flehenden Grafen-Eckarts-Thurm aus dem 
Anfänge des XIII. Jahrhundertes. Aus noch früherer Zeit, um 1170, flammt aller
dings das Romanifche Haus zu Geinhaufen, das von Dehn-Rotfelfer, Hafe u. A. 
für das Rathhaus der alten Kaiferftadt gehalten wird28). Ferner find zu nennen: das 
Rathhaus zu Stettin von 1245; das zu Marienburg, ein mit Zinnen bekrönter Back- 
fteinbau von 1309 ; das originelle, mit fieben Thürmen gefchmückte zu Roftock; das 
zu Stralfund mit fieben frei durchbrochenen Giebeln zwifchen fchlanken Thürmchen, 
als deffen Baumeifter Henricus bezeichnet wird; das Rathhaus zu Danzig29).

Das letztere ift ein bedeutender Backfteinbau aus dem XIV. Jahrhundert mit einem mächtigen 
Thurm, der fich aus der Mitte der fchmucklofen Fagade hoch auf baut, deffen Hauptzierde aber, die 
phantafie- und wirkungsvolle Thurmfpitze, aus Eichenholz mit Kupfer befchlagen und reich vergoldet, 
fchön dem neuen Stil angehört. Sie wurde, nachdem ein Brand im Jahre 155° die gothifche Spitze ver
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nichtet hatte, 1559 — 61 errichtet und erhebt fich bis zu einer Höhe von 82m über den Boden. Die 
Ausftattung der Säle ift gleichfalls aus der fpäteren Periode und bei jener zu erwähnen.

Von burgartigem Charakter ift das mit Zinnen gekrönte und mit kleinen Eck- 
thürmchen verfehene Rathhaus zu Göttingen, das gleichfalls aus dem XIV. Jahr
hundert ftammt. Mithoff's Befchreibung deffelben30) giebt mehrfache und intereffante 
Auffchlüffe über diefen Bau und deffen Benutzung.

30) In: Mithoff, H. W. H. Kunftdenkmale und Alterthümer im Hannoverfchen. Hannover 1871—79. Bd. 2, S. 66.
31) Siehe: Frankfurt und feine Bauten etc. Frankfurt a. M. 1886. S. 28.
32) Nach einer Zeichnung des Herrn Profeffor Gladbach in Zürich.

Aus dem Anfänge des XV. Jahrhundertes ftammt das mehr aus allgemein 
hiftorifchem, als baugefchichtlichem Intereffe zu erwähnende Rathhaus zu Frank
furt a. M., genannt der Römer31).

Fig. ii.

Rathhaus zu Fritzlar82).

Derfelbe ift ein Conglomerat verfchiedener Bautheile mit dem 24 X 13 m grofsen, mit einer Schmal
leite nach dem Marktplatz gerichteten, 1411 fchon vollendeten Kaiferfaal, der feit dem XVI. Jahrhundert 
als Speifefaal bei den Kaiferkrönungen, fonft zu Gerichtsfitzungen diente. Während der grofsen Frankfurter 
Meßen wurde der Römer auch als Kaufhaus benutzt; im Kaiferfaal war dann das fog. Pfeifergericht.
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Das Rathhaus zu Hannover33) ift ein intereffanter Backfteinbau aus der Mitte 
des XV. Jahrhundertes.

Die Anlage ift mit einfachem Unterbau und reicheren Giebeln verfehen und hatte früher einen 
Thurm mit hoher Spitze, welche die fog. Schlofsglocke trug. In jüngfter Zeit hat der Bau durch Haft 
eine ftilgerechte Reftauration erfahren.

Das Rathhaus zu Breslau34) ift ein bedeutender Bau, im XIV. Jahrhundert 
begonnen; doch ift die höchft malerifch wirkende Ausfchmückung mit 3 Erker- 
thürmchen erft nach 1471 entftanden. Im Inneren ift ein grofser Flur und Fürften- 
faal zu erwähnen.

Fig- 12.

Rathhaus zu Wernigerode.

33) Siehe: Mithof, H. W. H. Kunftdenkmale und Alterthiimer im Hannoverfchen. Hannover 1871—79. Bd. 1. S. 63 
— ferner: Oertel & Holekamp. Das alte Rathhaus zu Hannover. Baugwks.-Zeitg. 1880, S. 580 — endlich: Unger, Th. 
Hannover. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Hannover 1882. S. 53.

34) Siehe: Stapel. Das Rathhaus in Breslau. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1859, S. 229— ferner: LüdeckE, C. 
u. A. Schultz. Das Rathhaus zu Breslau. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 15 u. Taf. 8—15. (Auch als Sonderabdruck erfchienen: 
Berlin 1868.)
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Auch das Rathhaus zu Lüneburg35) ift ein Bau von bedeutendem Umfang, 
deffen einzelne Beftandtheile den verfchiedenften Bauzeiten angehören.

35) Eine ausführliche Befchreibung diefes Bauwerkes mit Abbildungen ift zu finden in: Mithoff, H. W. H. Kunft- 
denkmale und Alterthümer im Hannoverfchen. Hannover 1871 — 79. Bd. 4, S. 132.

36) Eine Abbildung diefes Bauwerkes ift zu finden in: Deutfche Bauz. 1883, S. 345.
37) Siehe: Stübler, J. Die Feuersbrunft zu Aachen am 29. Juni 1883. Deutfche Bauz. 1883, S. 341.
38) Siehe: Die Konkurrenz für Entwürfe zur Wiederherftellung des Rathhaufes in Aachen. Deutfche Bauz. 1885, S. 341.
39) Eine Abbildung diefes Bauwerkes ift zu finden in: Mithoff, H. W. H. Kunftdenkmale und Alterthümer im 

Hannoverfchen. Hannover 1871 — 79. Bd. 2, S. 25.
40) Siehe ebendaf., Bd. 2, S. 32.

Von grofsem Reiz des Aufbaues ift die Fa^ade deffelben nach dem Marktplatz, wie fie 1605 noch 
beftanden und die fehr charakteriftifch geftaltet ift mit unteren Hallen, grofsen Saalfenftern, Giebel und 
kleinen Erkerthürchen. Das Innere enthält noch einen gothifchen Saal, die fog. Laube mit gewölbter Holz
decke, fo wie Schmucktheile aus der Zeit der Renaiffance. Das Gebäude ift neuerdings reftaurirt worden.

Zu den durch Umfang und monumentale Geftaltung hervorragenden Beifpielen 
zählt noch das Rathhaus zu Aachen von rechteckiger Grundform (47 X 21m Grund
fläche) mit einigen, dem Hauptkörper angelehnten Thurmbauten86).

Das Obergefchofs nimmt der grofse gewölbte Kaiferfaal, in neuer Zeit mit Fresken, grofsentheils 
von Rethel, gefchmückt, ein. Die ftattliche, zinnengekrönte und von hohem Walmdach überdeckte Fagade 
ift von fehr charakteriftifcher Wirkung. Ein Brand zerftörte im Jahre 1883 Dach und Thürme 87). Die 
Wiederherftellung des Bauwerkes erfolgt nach dem Entwurf von Frentzen, dem auf Grund des Ergebniffes 
einer Wettbewerbung38) diefe Arbeit übertragen wurde.

Noch ift einer Gruppe von Rathhäufern zu gedenken, die am beften an diefer 
Stelle einzufchalten fein wird, wenn auch einzelne Beifpiele einer fpäteren Zeit 
angehören. Es find die Rathhäufer in kleineren Orten, die meiftens aus einem 
Unterbau von Stein beftehen, auf den ein Fachwerkbau aufgefetzt ift, oft reich 
gruppirt, mit Erkerchen, Freitreppen, Thürmchen, Giebeln und hohen Dächern ver- 
fehen. Es gehören dahin die Rathhäufer zu Fritzlar (Fig. ii32), das ungefähr feit 
1840 abgebrochen und durch einen höchft nüchternen Aufbau ohne alles Intereffe 
erfetzt wurde; zu Wernigerode (Fig. 12: Abbildung diefes Bauwerkes, wie es vor 
der Wiederherftellung im Jahre 1875 beftanden), zu Duderftadt39) nach 1432, zu 
Einbeck40) u. a. m.

Sie zeichnen fleh fämmtlich aus durch charakteriftifche Erfcheinung bei einem 
Minimum von Aufwand an materiellen Mitteln.

2) Renaiffance.
Die Rathhäufer diefer Periode fufsen in ihrer ganzen Entwickelung auf den 

mittelalterlichen Bauten; manche, und wie weiter unten gezeigt wird, fehr beachtens- 
werthe Beifpiele find nur Umbauten, andere wieder nur Anbauten an jene; nicht 
feiten fchwingen fleh die Städte auch zu vollkommen felbftändigen Neubauten auf. 
Die baulichen Anforderungen erweitern fleh allmählich; die Zahl der Amts-Locale 
vergröfsert fleh; die Bauten werden entfprechend geräumiger, und wo eine Aus
dehnung in die Breite unmöglich ift, wird die Zahl der Stockwerke vermehrt. Eine 
geräumige Halle oder ein Vorfaal bildet faft immer den Kern der Anlage, um den 
fleh die Rathsfäle und -Stuben, fo wie die Gefchäfts- und Amtsräume gruppiren. Die 
Halle wiederholt fich häufig im Obergefchofs und wird dann auch wohl als grofser 
Raths- und Feftfaal ausgebildet, wie in Bremen und Augsburg. Die Treppen bleiben, 
namentlich in den früheren Beifpielen, noch Wendeltreppen, zuweilen mit viel Auf
wand ausgeziert, häufig in Thürme verlegt, die fich den Hauptfa^aden vorbauen, 
wie in Rothenburg, Altenburg, Brieg u. a. O.

24.
Anlage.
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25- 
Geftaltung.

26.
Architektur

theile.

27.
Formbildung 

und 
Schmuck.

Auf die Geftaltung des Aeufseren wird der gröfste Werth gelegt, und zwar ift 
faft immer das malerifche Element ausgeprägt und das Beftreben vorherrfchend, durch 
freie, aus der inneren Eintheilung hervorgegangene Gruppirung der Haupttheile ein 
wirkfames, wenn auch oft einfaches Gefammtbild zu erzielen. Wenigftens wird in der 
früheren Periode noch kein Gewicht auf Regelmäfsigkeit in der Theilung der Axen 
und Anordnung der Fenfter gelegt; vielmehr ift für diefe Zeitrichtung nur die Rück- 
ficht auf das Bedürfnifs des Inneren und die gute Wirkung nach aufsen mafsgebend.

Der Gebäudekern ift meiftens von gefchloffener rechteckiger Grundform ohne 
Vorfprünge im Grundrifs gebildet und mit einem hohen Dach, das bald als Giebel
dach, bald als Walmdach erfcheint, bedeckt.

Vor dem Rathhaufe pflegen Freitreppen, die zum Haupteingang führen, angeordnet 
zu fein, wie z. B. in Mülhaufen, Münden, Heilbronn, auch reich gezierte Lauben, wie in 
Halberftadt, oder Bogengänge mit Terraffen darüber, wie in Bremen und Rothenburg, 
auch wohl zwei- und mehrgefchoffige Hallen, wie in Cöln, Pofen, Brieg; ferner Erker
bauten, fei es an den Gebäudeecken, wie in Rothenburg, Gernsbach, Altenburg, oder 
zu Seiten des Einganges, der inneren Raumbeftimmung gemäfs, wie in Münden; fodann 
wohl als wichtigftes Element die Thürme, die fich häufig aus der Fa^adenmitte erheben, 
wie in Rothenburg, Schweinfurt, Leipzig und vielen anderen Orten, zuweilen an den 
Gebäudeecken fymmetrifch angeordnet, wie in Brieg; auch wohl nur an einer Seite vor
gebaut wie in Luzern. Die Thürme werden mit befonderer Liebe ausgebildet, nach oben 
meift im Achteck mit Kuppel- oder Zwiebeldächern und mit durchbrochenen Laternen 
bekrönt; fie nehmen die Glocken auf, und ein mächtiges Zifferblatt verkündet die Zeit.

Aufser diefen An- und Vorbauten find es weiters die Dächer, die eine reich 
entwickelte Geftaltung zeigen. Grofse Steingiebel mit allen möglichen Zierathen, 
Voluten, Obelisken, Statuen u. dergl. kommen allgemein in Aufnahme und wirken 
hauptfachlich auf die Bildung der Umrifslinien; auch werden den Dächern grofse, 
mit Giebeln bekrönte Steingaupen angefugt, die zuweilen, wie namentlich in Heil
bronn, keine benutzbaren Räume hinter fich haben, fondern nur als wirkungsvolle 
Schmuckftücke erfcheinen und dem gemäfs das Stadtwappen oder die Uhr, auch wohl 
Beides zugleich aufnehmen. Reihen kleinerer Gaupen aus Holz oder Kupfer, mit 
fchmiedeeifernen, oft vergoldeten Spitzen geziert, beleben die grofsen Dachflächen, 
und auf der Mitte des Firftes erhebt fich häufig ein Dachreiter, der zuweilen thurm
artig entwickelt ift, wie in Emden und dem altftädtifchen Rathhaus in Danzig.

Aber nicht nur im Ganzen wird eine wirkungsvolle Erfcheinung zu erreichen 
gefucht; auch das Einzelne erhält eine tüchtige Formbildung, die auf Licht- und 
Schattenwirkung berechnet ift. Portalbauten mit kräftig vortretenden Säulenordnungen, 
mit reichen plaftifchen Verzierungen, mit phantafievollen Auffätzen, die das Stadt
wappen oder Figuren tragen, gefchmückt, dienen zur Auszeichnung des Einganges. 
Auch wird befonders auf die Zuthaten, die Lauben, Söller, Erker, Thürme, Giebel 
und Gaupen alle Kunft des Steinmetzen und Bildhauers aufgewendet, aller erdenk
barer Zierath erfunden, häufig reicher Figurenfehmuck beigefügt, während der meift 
fchmucklofe Baukern mit all diefem Reichthum in wirkungsvollem Gegenfatze fteht.

An anderen Beifpielen wird die Fa^ade von unten bis oben al fresco farbig 
bemalt und zum Theile vergoldet. Auch dann pflegt figürlicher Schmuck nicht zu 
fehlen; meiftens find es die Tugenden, deren bedeutfame finnbildliche Darftellungen 
die Fa^aden fchmücken. Faft an jedem Rathhaufe ift die Gerechtigkeit mit der 
Wage und dem Schwerte angebracht, häufig begleitet von der Stärke, Mäfsigung, 
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der werkthätigen Liebe etc. Oder es wird die alte und neue Gefchichte zu Hilfe 
genommen; dann erfcheinen die Figuren der römifchen Kaifer oder die Büften be
rühmter Männer des Alterthumes, wie z. B. in Zürich neben den heimifchen Helden 
Teil, Staufacher, Winkelried, Brun u. A. die Büften von Horatius Codes, Mutius 
Scävola, Junius Brutus, Themiftokles etc. eingemeifselt find.

Im Inneren wird der Rathsfaal mit Täfelwerk und Malerei feftlich gefchmückt; 
namentlich aber wird in den Rathsftuben die gröfste Kunftfertigkeit des Schreiners, 
Bildfchnitzers und Malers entfaltet; reiches Getäfel, das die natürliche Maferung des 
Holzes zeigt, zuweilen mit Intarfien, ornamentalen und figürlichen Schnitzereien, 
fo wie mit prächtigen, oft figurengefchmückten Säulen-Portalen verfehen ift, bekleidet 
den unteren Theil der Wände. Balken- und Caffetten-Decken mit mannigfachen Ein- 
theilungen und Verzierungen, meift im natürlichen Ton des Holzes, häufig mit Zu- 
thaten von Farbe, Gold und felbft von Gemälden, bilden den Schmuck der Decken.

Gewaltige, gut aufgebaute und bis in die kleinften Einzelheiten verzierte Oefen oder 
Kamine erwärmen den Raum; bunte Scheiben mit den Wappen der Stadt und der Ge- 
fchlechter mäfsigen das Licht der reichlichen Fenfteröffnungen; kunftvolle Kronleuchter 
aus Schmiedeeifen oder Erzgufs leuchten bei Nacht. Kurz, es werden alle möglichen 
Gewerke aufgeboten, um zur würdigen Auszier der Rathsftube das Ihrige beizutragen.

Noch ift manches in diefer Hinficht Intereffante erhalten; hiervon foll an diefer 
Stelle zunächft auf einige beachtenswerthe Beifpiele von Innenräumen mit künftlerifcher 
Ausfchmückung hingewiefen werden.

Das Neuftadt-Rathhaus zu Braunfchweig 4 x) enthält zwei Rathsfäle, von denen 
befonders der kleinere feines hübfchen Getäfels von 1573 wegen anzuführen ift.

Auch das aus dem Mittelalter flammende Rathhaus zu Bafel42) hat ein reiches, 
etwas barockes Getäfel im Ehegerichts-Saal; dagegen find, was nicht genug bedauert 
werden kann, die Wandgemälde von Hans Holbein d. J. im Rathsfaal dafelbft nicht 
auf unfere Tage gekommen.

Im Breslauer Rathhaus43) find die grofse Flurhalle und der Fürftenfaal zu 
nennen, in jenem zu Danzig44) die prächtige Sommerrathsftube oder der fog. »rothe 
Saal« mit einem reich fculpirten Kamine und Gemälden von Hans Vredeman Vries, 
und fchliefslich die Civilamtsftube im Rathhaus zu Lüneburg48), die von Meifter 
Alb. v. Soefi 1 566—83 auf das kunftvollfte und reichfte mit Holzfchnitzereien, deren 
kleiner Mafsftab auffällt, ausgeziert wurde.

Andere Einzelheiten find aus der nachfolgenden Betrachtung der hierher ge
hörigen wichtigften Rathhausbauten, die in chronologifcher Ordnung zufammengeftellt 
find, zu entnehmen.

Die früheften Beifpiele find zwei kleinere Rathhäufer im Elfafs, und zwar das 
Rathhaus zu Oberehnheim46) von 1523 und dasjenige zu Enfisheim47) von 1535, 
deren Formen noch vielfach mit mittelalterlichen gemifcht find.

‘1 ) Abbildungen diefes Bauwerkes (nach Liebold's Aufnahme) find zu finden in: Ortwbin, A. Deutfche Renaifiance. 
Bd. 3. Leipzig 1876—78. Abth. 29, Bl. 19—30.

42) Abbildungen diefes Bauwerkes (nach Bubeck'3 Aufnahme) find zu finden ebendaf., Bd. 2. Leipzig 1871—75. Abth. 17, 
Bl. 8, 13—16.

43) Siehe die in Fufsnote 34 genannten Auflatze.
44) Abbildungen diefes Bauwerkes (nach Klingenberg'3 Aufnahme) find zu finden in: Ortwein, A. Deutfche Re- 

naifiance. Bd. 4. Leipzig 1879—81. Abth. 38, BI. 1—10.
45) Abbildungen diefes Bauwerkes (nach Heufer's Aufnahme) find zu finden ebendaf., Bd. 4. Leipzig 1879 81. Abth. 40, 

Bl. 5—6, 23—30.
46) Siehe: Lübke, W. Gefchichte der Renaifiance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Theil 1, S. 278.
47) Siehe ebendaf., Theil 1, S. 270.

28.
Einige 

Beifpiele.

29. 
Oberehnheim 

und 
Enfisheim.
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F>g- 13-

Rathhaus zu Heilbronn 48).



Bezüglich des letzteren Bauwerkes ift hinzuzufügen , dafs daffelbe aus zwei im rechten Winkel an 
einander gefügten Gebäudeflügeln befteht und mit dem in die Ecke eingebauten Treppenhaufe und einer 
offenen, gewölbten Pfeilerhalle im Erdgefchofs des einen Flügels von höchft malerifcher Wirkung ift. Sehr 
charakteriftifch ift namentlich der Balcon-Ausbau, der vom grofsen Saale im Obergefchofs aus zugänglich 
ift und der noch heute feiner früheren Beftimmung gemäfs benutzt wird zu Verkündigungen der Behörde 
an die Bürgerfchaft.

Sodann ift wegen einiger charakteriftifchen Elemente in der Fa^ade das 1535 
begonnene Rathhaus zu Heilbronn (Fig. 13 48) zu erwähnen.

4S) Facf.-Repr. nach: Dollinger, C. Architektonifche Reifefkizzen. Neue Folge. Stuttgart 1881. Heft IV, Bl. 3.
49) Aus: Lübke, W. Gefchichte der Renaiffance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Theil 2, S. 215.

3°« 
Heilbronn.

Vor den fehr einfach behandelten Haupt
körper des Gebäudes, der mit einem hohen 
Walmdach abgedeckt ift, legt fich im I. Ober
gefchofs eine offene Terraffe vor, auf einer 
fünfbogigen Säulenhalle ruhend, zu der zwei 
Freitreppen vom Markte emporführen. Ein 
reich gefchmücktes, durchbrochenes Stein
geländer fafft die Terraffe ein, die wohl zu 
Mittheilungen des Rathes an die Bürgerfchaft 
und bei feftlichen Gelegenheiten als Tribune 
gebraucht wurde. Sodann ift ein gaupen- 
förmiger, mit Steingiebel gekrönter Auffatz in 
der Fagadenmitte von Intereffe : er diente aus- 
fchliefslich dem Zwecke, die Bürgerfchaft über 
Zeit und fonftige aftronomifche Verhältniffe zu 
unterrichten; mächtige Zifferblätter gaben dem 
Publicum Kunde vom Stande der Sonne, des 
Mondes etc. Er ift mit viel Aufwand und Ge- 
fchmack gebildet, eine reizende und das allen 
Einwohnern dienende Rathhaus gut charakte- 
rifirende Zuthat.

Das Rathhaus zu Pofen zeigt 
eine Fa^ade (Fig. 1449), die befonders 
wegen ihrer hervorragenden und wohl 
gelungenen Charakterifirung als Rath
haus hervorzuheben ift.

Sie ift in ftreng fymmetrifcher Archi
tektur von einem Italiener, Giov. Batt, de 
Quadro aus Lugano, 1550 erbaut. Vor einem 
ftark in die Höhe entwickelten Baukern, der 
vielleicht einer früheren Periode angehört, legt 
fich in drei Gefchoffen eine offene Arcaden- 
Halle mit Rundbogen zwifchen Pilaftern, in 
den unteren Gefchoffen aus je 5 Oeffnungen 
beftehend, die von breiten Mauerpfeilern flan- 
kirt find, im II. Obergefchofs aus 10 Oeff
nungen, über denen das Hauptgefims des Vor
baues abfchneidet; hinter der Halle kommt der 
Kern des Gebäudes zum Vorfchein, der durch 
zwei achteckige, kuppelförmig abgedeckte, kleine 
fhürmchen an den Ecken und ein mittleres, 
etwas über die Mauer vorgekragtes, fechs- 
eckiges Thürmchen mit Laterne belebt ift; an 
letzterem befindet fich die Uhr und darunter

Fig. 14.

Rathhaus zu Pofen49).
Arch.: Giov. Batt, de Quadro.

3»«
£ Pofen.



Fig- «5-

Rathhaus zu Mülhaufen im Elfafs 50).
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das Wappen der Stadt. Das Hauptgefims des Baukernes fchliefst mit einer reich verzierten Bekrönung. 
Zur Vervollftändigung der trotz der Regelmäfsigkeit malerifchen Silhouette und Charakteriftik erhebt fleh 
der grofse Rathsthurm aus der Gebäudemaffe, unten viereckig, darüber in zwei fich nach oben verjüngenden 
Gefchoffen achteckig mit kräftigen wagrechten Gliederungen , mit einer runden Laterne mit acht Säulen, 
wagrechtem Gebälke und hoher Spitze abgefchloffen.

Das Rathhaus zu Mülhaufen im Elfafs (Fig. 15 50), eines der früheften Rath- 
häufer diefer Periode, ftammt aus dem Jahre 1552.

Beachtenswerth ift die nach dem Marktplatz gewendete Hauptfagade mit hohem Satteldach aus 
glafirten Ziegeln und feitlichen Steingiebeln und einem bei Rathhäufern (z. B. in Bern) vielfach wieder
kehrenden Motiv einer doppelarmigen Freitreppe, die, mit einem fteigenden, auf Säulen ruhenden Dache 
abgedeckt, fich an die Fagade lehnt und zum Haupteingang im I. Obergefchofs des Gebäudes führt. 
Die Fagade felbft ift ohne Vorfprünge gebildet, mit wenigen wagrechten Gurten getheilt; fie hat noch 
mittelalterlich geformte und unregelmäfsig vertheilte, d. h. nur nach dem inneren Bedürfnifs angelegte Fenfter, 
zum Theile mit Steinkreuzen, ift aber, und hierin liegt der Hauptreiz des Baues, vollftändig bemalt, im 
Erdgefchofs mit einer Quadertheilung, im I. Ober- (Haupt-) Gefchofs mit einer fcheinbar offenen Säulen
halle mit Baluftrade und einigen Figuren, im II. Obergefchofs mit einer Pilafter-Architektur und dazwifchen 
grofsen Nifchen mit allegorifchen Figuren. Die Malerei befteht in ihrer jetzigen Erfcheinung (reftaurirt 1846) 
aus einem dunkel rothen, dem rothen Sandftein ähnlichen Grundton, der fehr überwiegt, und wenigen 
anderen Farben, fo namentlich gelb für die allegorifchen Figuren. Der Gefammteindruck ift ein harmo- 
nifcher und für die Beftimmung des Baues bezeichnender.

Das Rathhaus zu Leipzig bildet einen langen und fchmalen, mit feiner Haupt
feite nach dem Markt zu gekehrten Bau von rund 20 X 92 m Grundfläche.

Obwohl diefes Bauwerk nicht zu den architektonifch bedeutendften Rathhäufern gezählt werden 
kann, foll es doch, um einiger Eigenthümlichkeiten willen, hier befprochen werden. Im Jahre 155$ von 
Hieronymus Lotter, der damals zugleich Bürgermeifter war, begonnen, und zwar, wie feine unregelmäfsige 
innere Eintheilung darthut, mit Benutzung der Fundamentmauern des früheren Baues, der wegen Baufälligkeit 
abgetragen werden muffte, ift er im ganzen Erdgefchofs zu Verkaufsgewölben eingerichtet, da Bedürfnifs 
und Gefinnung einen rentabeln Bau verlangten. Im Obergefchofs folgen die eigentlichen Gefchäftsräume 
des Rathhaufes. Zunächft ein grofser Saal von etwa 43m Länge und 11 m Breite, eigentlich mehr eine 
— jetzt fchmucklofe — Halle, die zu den übrigen Räumen Zugang gab. An einer ihrer Schmalfeiten 
war eine kleine Galerie angebaut, die den Stadtpfeifern als Mufikbühne diente, wenn der Saal bei Feften 
als Tanz- und Speifefaal benutzt wurde; denn hier wurden, in Ermangelung anderer Fefträume, bei An- 
wefenheit fürftlicher Perfonen Bankete abgehalten; an Feiertagen tanzten hier die Handwerksgefellen, 
und nicht feiten zogen auch Hochzeitsgäfte vornehmer Familien mit befonderer Erlaubnifs des Rathes, 
wenn die Mahlzeit im bürgerlichen Haufe vorüber war, „ufs KcitbliailS tanken". An der einen Langfeite 
und den beiden Schmalfeiten der Halle fchliefsen fich die Amts-Localitäten an, von denen in der einen 
Gebäudeecke die etwa Um lange und 10 m breite grofse Rathsftube mit einem intereffanten eifernen Ofen 
Erwähnung verdient. lieber dem Obergefchofs baut fich das hohe Giebeldach auf und ift ebenfalls zu 
Amtsftuben ausgebaut. Das Aeufsere ftellt fich als niedrige Gebäudemaffe dar, auf der das hohe Satteldach 
fchwer laftet, an den Schmalfeiten mit Giebeln abgefchloffen.

Im Erdgefchofs war nach dem Marktplatz zu ehemals eine niedrige, offene Laube vorgebautS1), die 
feitdem, offenbar um die Rentabilität noch zu fteigern, ebenfalls zu Läden umgeftaltet wurde. Das Ober
gefchofs hat unregelmäfsig vertheilte, einfach in die Mauer eingefchnittene Doppelfenfter; das Dach ift 
durch eine Reihe grofser, mit Giebeln abgefchloffenen Dachgaupen belebt.

Ein grofser Thurm, deffen Grundform ein längliches Rechteck bildet, baut fich aus der Haupt- 
fagade, zur Hälfte vor ihr vorftehend, auf; er liegt nicht ganz in der Mitte der Fagade, wohl aber in der 
ungefähren Mitte des Marktplatzes, und enthält den Haupteingang und die Treppe, die mit geraden Läufen 
und Podeften zu den oberen Stockwerken führt. Ueber dem Portal vorgekragt, befindet fich eine offene 
Laube mit Holzpfoften und einem runden Dach abgedeckt; fie diente, wie dies fchon häufig in ähnlichen 
Fällen bemerkt wurde, zu Mittheilungen des Rathes an die Bürgerfchaft. Der Thurm wird oben achteckig 
und endigt mit Zwiebeldächern und offener Laterne; an ihm ift die grofse Uhr angebracht und darunter

32- 
Mülhaufen

i. E.

33- 
Leipzig.

ö0) Aus: Lübke, W. Gefchichte der deutfchen Renaiflance. Stuttgart 1873. S. 251.
51) Eine Abbildung des alten Zuftandes ift zu finden in: Wustmann, G. Der Leipziger Baumeifter Hieronymus Lotter,

i497~x58o etc. Leipzig 1875.
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ein kleiner Balcon mit eifernem Geländer, der 1599 zur ausfchliefslichen Benutzung der Stadtpfeifer 
angebracht wurde.

34- Das Rathhaus zu Altenburg (Fig. 16 ä2) ift eines der im Aufbau beftgelungenften
kleineren Rathhäufer diefer Epoche.

Rathhaus zu Altenburg 5 2). 
Arch.: Nicol. Grohmann.

Daffelbe wurde in den Jahren 1562—64 von dem fürftlichen Baumeifter Nicol. Grohmann zu 
Weimar erbaut, und fein Hauptwerth beruht auf der wirkungsvollen Gruppirung der Baumaffen. Vor den 
mit hohem Zeltdach abgedeckten Hauptkörper legt fich ein unten viereckiger, oben achteckiger Treppen
thurm mit drei Achteckfeiten vor, der fich hoch über das Hauptgefims auf baut, mit einem Zwiebeldach

52) Aus: Lübke, W. Gefchichte der Renaiffance in Deutfchland. 2. Aufi. Stuttgart 1S82. Theil 2, S. 353.
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und mit offener Laterne abfchliefst. Der untere quadratische Theil des Thurmes enthält ein reich aus
gebildetes Hauptportal und ift mit einem offenen, mit Baluftrade verfehenen Altan bekrönt. An den 
Gebäudeecken find zwei halb runde, im I. Obergefchofs beginnende, reich verzierte Erker vorgebaut; an 
den Seiten erheben fich hohe Steingaupen über dem Hauptgefimfe. Wie an faft allen, von italienifchem 
Einflufs weniger beeinflufften Bauten diefes Zeitraumes ift die Theilung der Thüren und Fenfter mit einer 
grofsen Freiheit und nur nach dem jeweiligen Bedürfnifs vorgenommen, eine ftrengere Axentheilung nicht 
vorhanden. In diefer Ungezwungenheit liegt ein grofser, allerdings mehr malerifcher, als architektoni- 
fcher Reiz.

Fig. 17.

Rathhaus-Halle zu Cöln6S). 
Arch.: Willie Im Bernikel.

35- 
Cöln.

Das für den Rathhausbau fo charakteriftifche Motiv der Laube hat in diefer 
Periode wohl keine durchgebildetere und hervorragendere Ausführung gefunden, als 
fie die Rathhaus-Halle zu Cöln (Fig. 17 53) zeigt.

53) Aus: Lübke, W. Gefchichte der Renaiffance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Theil II, S. 453. Ferner ift eine 
Abbildung diefes Bauwerkes (nach Heufers, Aufnahme) zu finden in: Ortwein, A. Deutfche Renaiffance. Bd. 2. Leipzig 1871 75. 
Abth/22, Heft 2, Bl. 1, 2. — Siehe auch: Weyer, H. Die Vorhalle des Rathhaufes zu Köln. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1879, S. 235.



Fig. 18.

Rathhaus zu Brieg55).
Arch.: Jacob Mahler.



Diefe Halle ifl ein an den Kern des alten Rathhaufes vorgebauter Portalbau mit zwei Gefchoffen 
offener Arcaden über einander und erfetzte einen früheren hölzernen Vorbau, »von welchem die Morgen- 
fprachen verkündet wurden und die kaiferlicben Bevollmächtigten die Huldigung der Stadt entgegen
zunehmen pflegten.«

Der Bau wurde von Wilhelm Bernikel geleitet und 1573 vollendet, leider aber aus fo geringem 
Sandfleinmaterial hergeflellt, dafs im Laufe der Zeit vielfache Ausbefferungen und Ergänzungen vor
genommen werden mufften. Das Bauwerk bildet im Erdgefchofs eine 2 Axen tiefe und 5 Axen breite 
gewölbte Halle, in welcher die (nun entfernte) zweiarmige, gerade Treppe zum Obergefchofs eingebaut 
war, in letzterem eine gleich grofse, gewölbte, offene Halle. Die Aufsenfeiten find mit zwei korinthifchen 
Ordnungen über einander mit frei flehenden Säulen reich gegliedert, dazwifchen die Oeffnungen unten im 
Rundbogen, oben im Spitzbogen gefchloffen. Ein hohes gefchweiftes Dach erhebt fleh hinter der den 
Bau krönenden Stein-Baluflrade; feine Mitte ziert eine grofse figurengefchmückte Steingaupe. Alles ifl 
reich verziert mit Reliefs, Infchriften, Portrait-Medaillons römifcher Kaifer, fo wie mit decorativen Zuthaten 
jeder Art überfäet, und es bildet das Ganze ein anziehendes Gemifch italienifcher und deutfeher Bauweife.

Fig. 19.
Obergefchofs.

Rathhaus zu Schweinfurt 54). — ’/soo n. Gr.

°4) Nach: Lübke, W. Gefchichte der Renaiflance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Bd. I, S. 467 u. 468.
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36. 
Brieg.

Das Rathhaus zu Brieg (Fig. 1855) zeichnet fich durch malerifche Gruppirung 
der Bautheile bei einer im Hauptmotiv fymmetrifchen Anlage aus und ift 1570—76 
von Jae. Mahler erbaut.

55) Aus: Lübke, W. Gefchichte der Renaiffance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Bd. 2, S. 191. — 
Ferner ift eine perfpectivifche Anficht diefes Bauwerkes (nach Engel's Aufnahme) zu finden in: Ortwein, A. Deutfche Re
naiffance. Bd. 2. Leipzig 1871—75. Abth. 11, Bl. 20.

56) Aus: Lübke, W. Gefchichte der Renaiffance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Bd. 1, S. 465.

Der Kern des Gebäudes ift von einem hohen Satteldach mit feitlichen Giebeln bedeckt; vor ihn 
legen fich an den Ecken zwei niedrige Thürme bis zum Hauptgefimfe viereckig, darüber achteckig mit 
Zwiebeldächern und Laternen, zwifchen ihnen eine offene Arcaden-Halle in zwei Gefchoffen, unten mit 
5 Bogen, oben mit Säulen, auf denen das Dach direct aufliegt und hinter dem drei grofse Gaupen zum 
Vorfchein kommen. Leider ift in neuefter Zeit der obere Theil der Vorhalle wegen Baufälligkeit abgetragen 
worden und harrt einer wünfehenswerthen und pietätvollen Reftanration.

Rathhaus zu Schweinfurt56). 
Arch. : Niclas Hoffmann.
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Zur Steigerung des trefflichen Eindruckes trägt der hinter dem Dach hervorragende, hohe, acht
eckige Rathsthurm bei, der in der Art der Fagaden-Thürme mit Zwiebeldächern und Laternen geziert ift.

Ein befonders charakteriftifcher Bau ift ferner das Rathhaus zu Schweinfurt 
(Fig. 19 bis 21). Es liegt mit feiner Hauptfeite nach einem grofsen Platz und hat einen 
fehr eigenthümlichen, von den anderen Rathhäufern abweichenden Grundrifs, der 
mit befonderer Rückficht auf kräftige Maffenwirkung erdacht ift.

Das Haus befteht aus einem Hauptbau von 18,5 X 28,0 m Grundfläche, der mit einem hohen Giebel
dach abgedeckt und dem ein kleinerer Gebäudeflügel mit Giebel und achteckigem hohem Erkerthurm nach 
dem Platz zu vorgelegt ift, während fich nach rückwärts ein Gebäudeflügel von 14m Breite und 29m 
Tiefe an den Hauptkörper anfchliefst. Letzterer ift im Erdgefchofs (Fig. 20) zu geräumigen, gewölbten 
Lagerräumen mit Einfahrten durch hübfch ausgebildete Portale verwerthet und enthält zwei fymmetrifch 
angeordnete, im Aeufseren aber nicht weiter entwickelte Wendeltreppen, welche direct vom Platze aus zu
gänglich find und nach dem Obergefchofs (Fig. 19) führen. Diefes wird von einer grofsen Halle ein
genommen, deren Decke von kunftvollen Holzpfoften getragen wird und die Zugang giebt zu den wenigen 
Amts-Localitäten und dem grofsen, im hinteren Gebäudeflügel liegenden Rathsfaal. Der Vorbau ift im Erd
gefchofs zu einer breiten Durchfahrt benutzt, an die fich kleinere Wacht-Locale anlehnen, im Obergefchofs 
zu Amts-Localen und darüber zum fog. Ritterfaal. Die ganze Ausftattung des Baues ift im Aeufseren 
und Inneren fehr einfach; namentlich wirkt das Aeufsere mehr durch die Waffe und glückliche Gruppirung, 
als durch das architektonifche Detail, bei dem noch vielfach mittelalterliche Formen verwendet find 
neben manchen gut angebrachten Einzelheiten in Renaiflance-Formen, wie die Portale und die Baluftrade 
der Altane mit den Wappen der fieben Kurfürften. Sämmtliche Gliederungen find von Sandftein, die 
Flächen geputzt.

Der Bau wurde 1570—72 von Meifter Niclas Hoffmann, Steinmetz zu Halle, »dem das Rathhaufs 
von Steinwerck zu machen angedingt« 57), ausgeführt.

57) Siehe: Stein, F. Monumenta Sunfurtenfia hiflorica etc. Schweinfurt 1875. S. 488 u. 489.
58) Abbildungen diefes Bauwerkes (nach Sartori's Aufnahme) find zu finden in : Ortwein, A. Deutfche Renaiffance. 

Bd. 5. Leipzig 1881—82. Abth. 43, Bl. 21 — 30.
59) Nach: Bäumer, W. Aufnahmen und Skizzen der Architektur-Schule in Rothenburg a. d. T. Stuttgart 1870. — 

Ferner ift eine Abbildung diefes Bauwerkes (nach Gräf's Aufnahme) zu finden in: Ortwein, A. Deutfche Renaiffance. 
Bd. 1. Leipzig 1871—75. Text zu Abth. 3, Lief. 4.

Handbuch der Architektur. IV. 7. 3

Aus der gleichen Zeit ftammt auch der Renaiffance-Anbau am Rathhaus zu 
Lübeck5 8).

Ein zierliches Beifpiel des neuen Stils, das nach dem Markt im Erdgefchofs eine offene Bogenhalle 
auf Granitpfeilern, im Obergefchofs eine hübfche PilaRer-Architektur mit eng geRellten FenRern und 
darüber drei fchmucken Giebeln, auf denen die Wappen der damaligen Rathsherren angebracht find, zeigt. 
Einer etwas fpäteren Zeit gehört die bedeckte Freitreppe zum Rathhaus an. Der Aufbau des Thörchens 
zeigt die Jahreszahl 1594 — mit einer vorzüglichen Durchbildung des bildnerifchen und architektonifchen 
Details.

"Was aber diefes Rathhaus zu einem ganz befonders beachtenswerthen Bau Rempelt, iR die fog. 
KriegsRube, bekannt und berühmt ihres fchönen Täfelwerkes wegen. Sie iR ein prächtiger Raum von 
13)6m Länge, 8,7 m Breite und 5,o m Höhe, auf beiden Langfeiten durch je drei grofse FenRer erhellt. 
An der einen Schmalfeite befindet fich das reich gefchmückte Eingangs-Portal, ihm gegenüber ein hoher 
Kaminbau. An den Wänden ziehen fich Bänke hin, und darüber baut fich das wirkungsvolle Getäfel auf. 
Leider fehlt zur VervollRändigung des Eindruckes die urfprüngliche Holzdecke, deren Stelle nun eine 
flache Stuckdecke aus dem vorigen Jahrhundert einnimmt. Der Saal wurde in den Jahren 157^—1608 
hergeRellt.

Das Rathhaus zu Rothenburg o. d. T. ift durch eine Anficht auf der um- 
ftehenden Tafel und den Grundrifs in Fig. 22 59) veranfchaulicht.

Nachdem zu Anfang des XVI. Jahrhundertes ein grofser Theil des mittelalterlichen Rathhaufes 
abgebrannt war, wurde in den Jahren 1572—78 das Rathhaus durch einen Anbau ergänzt, der zu den 
gelungenRen Beifpielen diefer Zeit zählt. In Form eines etwa 14,0 m tiefen und 41,5 m langen Rechteckes 
lehnt fich der Bau mit der einen Langfeite an die alte Gebäudemafle, die unter Anderem den grofsen 
Rathsfaal enthält, an und grenzt mit der anderen Langfeite an den grofsen Marktplatz. Der Hauptkörper 
des Gebäudes iR in den Mafien einfach componirt; in die glatten, nur mit Rarken wagrechten Gurten 
gegliederten Wände aus SandReinquadern find die gekuppelten FenRer in mittelalterlicher W’eife ein-

37- 
Schweinfurt.

38.
Lübeck.

39* 
Rothenburg 

o. d. T.
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40.
Emden.

Fig. 22.

Rathhaus zu Rothenburg o. d. T. — I. Obergefchofs59).

gefchnitten; ein hohes Satteldach mit kleinen Gaupen krönt ihn; nach den Schmalfeiten find nur die hohen 
Giebel etwas reicher ausgebildet. Diefer Kern ift nun mit einigen Zuthaten geziert, die zur malerifchen 
Wirkung wefentlich beitragen. Es find dies zunächft ein mäfsig hoher, achteckiger Thurm, der fich in der 
Mitte der Langfagade mit drei Achteckfeiten vor den Bau vorlegt und der die Haupttreppe enthält, dann 
eine grofse Bogenhalle (nach Stil und Jahreszahl am mittleren Giebel erft 1681 dem Bau hinzugefügt), die 
fich längs der ganzen Hauptfagade nach dem Markt zu öffnet, den unteren Theil des Thurmes verdeckt 
und im I. Obergefchofs eine offene Terraffe bildet, wohl geeignet, als Tribune bei feftlichen Gelegenheiten zu 
dienen; ferner eine Freitreppe, die fich in das fteigende Terrain des Platzes verliert und zu der Bogenhalle 
führt. Sodann ift in der einen Gebäudeecke vom I. Obergefchofs an ein Erker vorgebaut, der, mit Wappen und 
Baluftrade reich gefchmückt, in ein achteckiges, über das Hauptgefims vorftehendes Thürmchen endigt. Zur 
Ergänzung der Wirkung dienen die Theile des alten Rathhaufes, vor Allem ein hoher Thurm, der mit acht
eckiger Spitze in dem neuen Stil ergänzt ift. Als Baumeifter wird der Nürnberger Meifter Wolff genannt.

Bezüglich der Geftaltung des Grundriffes ift zu erwähnen, dafs der Hauptraum deffelben eine grofse 
Halle oder ein Vorplatz im I. Obergefchofs (Fig. 22) ift, an den die Amtsftuben grenzen und der den 
Zugang zum grofsen Rathsfaal im alten Bau bildet. An innerer Ausftattung der Räumlichkeiten ift nicht 
viel Bemerkenswerthes erhalten worden; einige fteinerne Portal-Einfaffungen find die fpärlichen Refte einer 
früheren Pracht, die man wohl Angefichts der fonftigen in Rothenburg erhaltenen Kunftwerke bei dem 
wichtigften und bedeutendften Bau der Stadt vorausfetzen darf.

Eine gleichfalls fehr charakteriftifch gebildete Fa^ade zeigt das Rathhaus zu 
Emden (Fig. 23 60), das 1574—76 errichtet wurde.

6°) Aus: Lübke, W. Gefchichte der Renaiflance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Theil II, S. 291. — Siehe 
auch die Abbildungen in: Ortwein, A. Deutfche Renaiflance. Bd. 7. Leipzig 1886. Abth. 60, Bl. 1 u. ff.

Sie befteht aus einem nach Höhe und Breite mächtig entwickelten Quaderbau ohne Vorfprünge 
mit regelmäfsiger Axentheilung und einem hohen Walmdach. Der Unterbau ift durch ein niedriges Erd
gefchofs und ein Halbgefchofs darüber mit rechteckigen Fenftern gebildet und in der Mittelaxe durch 
ein grofses Portal, das zugleich Strafsendurchgang ift, unterbrochen; über dem etwas vorftehenden Portal 
auf der Höhe des I. Obergefchoffes ein Balcon mit Baluftrade. Es folgen zwei Reihen hoher, mit Stein- 
pfoften getheilter, einfacher Fenfter, die in die Quadermaffe eingefchnitten find und darüber, den Bau 
wirkungsvoll abfchliefsend, eine niedrige, offene Pfeilerhalle mit Baluftrade und geradem Gebälke, auf dem 
das Dach unmittelbar auffitzt. Die Mitte ziert eine hohe Steingaupe mit Giebel in reicher Säulen-Architektur 
ohne Fenfteröffnungen, mit Wappen und Figuren fchön gefchmückt.

Aus der Mitte des Daches entwickelt fich ein aus Holz conftruirter Dachreiter von bedeutenden 
Abmeffungen, zuerft als breites Viereck, das mit einer Terraffe abgedeckt ift, und darüber als achteckiger
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Rathhaus zu K°^henburg o. d. T.
Arch-:

Handbuch der Architektur. IV. 7. Aus dem Verlage von Velhagen & Kiasing 
(Bielefeld) in Leipzig.



35

Thurm in mehreren Abfätzen und mit Kuppeldächern. Auf dem erften Achtecksgefchofs ift die Uhr an
gebracht; die oberen Abfötze find durchbrochen; in einem derfelben hängen die Glocken. Das Ganze verräth 
den Einflufs der nahen Niederlande. Das Innere zeigt aufser wenigen Reften feines früheren anfehnlichen 
Schmuckes an Glasmalereien mehrere trefflich gearbeitete Silbergefäfse und eine grofse und berühmte 
Rüftkammer.

Fig. 23.

Rathhaus zu Emden60).

Als ein einfacherer Bau von regelmäfsiger Anlage ift das frühere Rathhaus zu 41.
r i • t- -1 Strafstotraisburg 1. E. zu erwähnen. i. E

Von Daniel Speckle um 1585 erbaut, neigen fich feine Formen der entwickelten Renaiffance zu, und 
daffelbe kann als ein gelungenes Vorbild für einen Kanzleibau oder ein Amtshaus gelten, während der 
Charakter eines der grofsen Stadt würdigen Rathhaufes darin nicht ausgeprägt ift.
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42.
Conftanz.

43- 
Münden.

Nicht ohne Intereffe ift fodann das Rathhaus zu Conftanz, das Ende des 
XVI. Jahrhundertes zum Rathhaufe umgebaut wurde.

Daffelbe umfchliefst einen kleinen, fehr malerifchen Hof61) in fein gebildeter mafsvoller Renaiffance- 
Architektur, die auf Mitwirkung von farbiger Decoration der Fagaden componirt ift. Refte der letzteren 
zeigt der Hof, während die Strafsen-Fagade mit modernen Fresco-Malereien gefchmückt ift. Die Giebel an 
der Hauptfagade find ihrer einfachen, aber wirkungsvollen Silhouette wegen beachtenswerth.

Das Rathhaus zu Münden 62) ift ein ftattlicher und charakteriftifcher Bau, 1603—19 
an Stelle des alten, baufälligen Rathhaufes errichtet.

Das Innere zeigt im erhöhten Erdgefchofs eine grofse Halle und die Rathsftube, im I. Obergefchofs

Fig. 24.

44.
Neifse.

Rathhaus zu Neifse e3).

den grofsen Saal über der Halle und eine 
anfehnliche Reihe Nebenräume, die mit 
dem Saale zufammen als Feflräume vor
nehmlich bei Hochzeiten benutzt wurden.

Aus dem Jahre 1604 datirt 
der Anbau an das Rathhaus zu 
Neifse (Fig. 24 63), ein hoher, 
nach dem Platz weit vorfpringen- 
der Giebelbau, der feiner impo- 
fanten Erfcheinung wegen zu er
wähnen ift.

Das Erdgefchofs bildet nach dem 
Platz eine zweiaxige, mit grofsen Rund
bogen gefchloffene, weite Halle , auf die 
zwei einfach gebildete Stockwerke mit 
gekuppelten Fenftern folgen, mit einem 
kräftigen Hauptgefimfe abgedeckt, und 
über dem fich ein hoher Giebel aufbaut, 
durch wagrechte Gefimfe in nach oben 
proportional fich verjüngende Stockwerke 
getheilt und mit Pilafter-Ordnungen, 
Nifchen, Figuren und Obelisken in wir
kungsvoller Abwechslung gefchmückt, fo 
dafs diefe Fagade zu den beftcomponirten 
der deutfchen Renailfance zu rechnen ift.

45 Wenn wir die chronologifche Ordnung weiter verfolgen, fo kommen wir nun-
Bremen. mehr zu den bedeutendften Bauwerken der in Rede flehenden Periode, zunächft zum

Rathhaus zu Bremen, welches feinem Kern nach ein mittelalterlicher Bau aus dem 
Anfang des XV. Jahrhundertes ift, in Form eines langen Rechteckes von ca. 
16,s X 43,o m Grundfläche und einer einfachen Grundrifsanordnung. Zu Anfang des 
XVII. Jahrhundertes erhielt der Bau feine berühmte Facjade aus Häuflein nach dem 
Marktplatz zu vorgebaut (flehe die neben flehende Tafel64), die fowohl nach Erfindung 
der Gefammterfcheinung, als nach Durchführung der Einzelheiten zu den intereffanteften 
und bedeutendften Bauten des ausgebildeten deutfchen Renaiffance-Stils gehört und 
die als die ftattlichfte Rathhaus-Fai;ade in Deutfchland bezeichnet werden mufs. Als 
ihr Schöpfer wird der Steinmetz Lüder von Bentheim genannt.

6!) Siehe: Architektonifches Skizzenbuch. Heft 92, Bl. 5 (Hof des Rathhaufes in Conftanz; von Dollinger).
62) Abbildungen diefes Bauwerkes (nach Liebold'? Aufnahmen) find zu finden in: Ortwein, A. Deutfche Renaiffance. 

Bd. 2 (Leipzig 1871—75), Abth. 13, Bl. 1 u. Bd. 3 (Leipzig 1876—78), Abth. 13, Bl. 30.
63) Aus: Lübke, W. Gefchichte der Renaiffance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Theil II, S. 195.
64) Eine andere Abbildung diefes Bauwerkes (nach Mittelsdorf'?, Aufnahmen) ift zu finden in: Ortwein, A. Deutfche 

Renaiffance. Bd. 4. Leipzig 1879—81. Abth. 34, Bl. 1 u 2.



Handbuch der Architektur. IV. 7.

. «:■■««><

p I I 1 '

Arch.: L**" v°n Bentheim.

Wh



37

Im Erdgefchofs ift dem alten Bau eine reich gefchmückte, wohl proportionirte Bogenhalle von 
11 Axen vorgelegt, die nach dem Platz zu geöffnet ift, mit dem Bau felbft aber in keiner fehr innigen 
Beziehung fteht, indem von derfelben kein Eingang in das Rathhaus führt. Ueber den drei mittleren Axen 
baut fich ein hoher Giebelbau auf, der die Fagade wirkungsvoll gliedert; zu den Seiten deffelben bilden 
fich über den Bogenhallen zwei offene Terraffen, hinter denen die hohen Fenfter des grofsen Saales zur 
Erfcheinung kommen und die in ihrer einfachen Gliederung einen wohlthuenden Gegenfatz zu der reichen 
Geftaltung der Bogenhalle und des Giebelaufbaues bilden. Zwifchen den Saalfenftern find vom mittel
alterlichen Bau die mit gothifchen Baldachinen bekrönten lebensgrofsen Statuen ftehen geblieben. Ein 
kräftiges Hauptgefims mit grofsen Confolen fchliefst die Fagade glücklich ab und ift mit einer Baluftrade 
verfehen, hinter der das hohe Walmdach des Hauptbaues fich erhebt. Die Flügel find mit grofsen Stein- 
gaupen gefchmückt, welche die fonft einförmigen Dachflächen wirkfam unterbrechen; fie tragen die Jahres
zahl 1612, das Vollendungsjahr des Fa^adenbaues.

Das Innere enthält im Erdgefchofs eine die ganze Grundfläche einnehmende, grofse Halle, deren 
hölzerne Balkendecke mit Holzpfoften geftützt ift. Sie ift von der Schmalfeite zugänglich und dient als 
Vorfaal zum grofsen Rathsfaal im Obergefchofs, mit dem fie durch eine hölzerne, in der einen Ecke der 
Halle eingebaute Wendeltreppe verbunden ift. Der Rathsfaal nimmt ebenfalls die ganze Grundfläche des 
Baues im Obergefchofs ein, ein Rechteck von ca. 13 m Länge, 40 m Breite und 9 m Höhe mit einer Holz
balkendecke ohne mittlere Unterftützung. Etwas in den Saal vorfpringend ift, dem mittleren Fagadengiebel 
entfprechend, ein zweigefchoffiger Bau eingefügt, der zwei nur vom Saale aus zugängliche Räume von je 
lO,o X m Grundfläche enthält, unten die Gildenkammer, oben das fog. alte Archiv, zu dem eine kunft- 
voll gefchnitzte Wendeltreppe aus Eichenholz hinaufführt. Nach dem Saal zu ift der Einbau mit einer 
Holztäfelung geziert, die, obfchon dem üppigften Barockftil fich nähernd, zu den meifterhafteften deutfchen 
Schnitzarbeiten gehört. Von gleich vollkommener Arbeit, die von der grofsen Phantafie und einer be
wundernswürdigen Formgewandtheit der damaligen Meifter Zeugnifs giebt, ift das Täfelwerk des alten 
Archivs. Leider ift die Gildekammer ihres Schmuckes, der fie zweifellos einft zierte, beraubt und bietet 
nichts Bemerkenswerthes 66).

65) Siehe auch: Das Rathhaus zu Bremen etc. Bremen 1866 — ferner: Böttcher, E. Technifcher Führer durch 
üas Staatsgebiet der freien Hanfeftadt Bremen. Bremen 1882. S. 6.

66) Aus: Lübke, W. Gefchichte der Renaiflance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Theil I, S. 511. — 
Ferner ift eine Abbildung diefes Bauwerkes zu finden in: Ortwein, A. Deutfche Renaiflance. Bd. 1. Leipzig 1871—75. 
Abth. 1, Bl. 35.

Das Rathhaus zu Nürnberg (Fig. 25 66) ftammt aus drei verfchiedenen Bau
perioden, einem alterten Theile, der den grofsen Rathsfaal enthält, von 1332—4°» 
einem zweiten von Hans Behaim d. Aelt. aus dem Jahr 1515 und dem dritten, der 
1613—19 von Eucharius Carl Holzfchuher erbaut ift.

Die beiden älteren Theile find noch gothifch, der dritte, hier zu erwähnende in einer etwas kühlen, 
von italienifchen Formen ftark beeinflufften Spät-Renaiffance. Er bildet eine lange, im Grundrifs un
gegliederte Fagade mit regelmäfsiger Axentheilung, die aus einem glatten Erdgefchofs mit kleinen Fenftern 
und drei grofsen, fehr plaftifchen und barocken Portalen mit reichem Figurenfehmuck befteht; über dem- 
felben aus zwei Obergefchoffen mit je 36 eng geftellten, einfach umrahmten Fenftern, auf denen ein kräftiges 
Hauptgefims laftet. Zur Belebung der Fagade dienen zwei Aufbauten an den Gebäudeecken und ein breiterer 
in der Mitte, alle drei mit Thürmchen gekrönt. Die Fagade zeigt in ihrer gefchloffenen Maffe wohl eine 
gewiffe Monumentalität und Grofsartigkeit, ift aber als Rathhaus nicht gerade glücklich charakterifirt. Der 
Hof hat eine hübfehe Arcaden-Architektur in den beiden oberen Gefchoffen.

Das Rathhaus zu Augsburg ift eines der wenigen Beifpiele eines planmäfsigen 
und in fich vollendeten Neubaues, während die meiften Rathhäufer diefer Periode 
Umbauten oder Anbauten älterer Anlagen aus dem Mittelalter find.

Es verlangt feines Werthes wegen eine befondere Beachtung; kommen ihm doch wenige Bauten 
auf deutfehem Boden gleich an gediegener und charaktervoller Haltung, an architektonifcher Durcharbeitung, 
an harmonifcher Geftaltung des Aeufseren und Inneren, wenn auch manche andere Beifpiele in Bezug auf 
Detailbildung und decorativen Werth über ihm ftehen. Auf Anregung des damaligen Stadtbaumeifters 
Elias Holl, der den Rath für den Neubau zu gewinnen wuffte, entftand der Bau nach feinem Plan in dem 
kurzen Zeiträume von fünf Jahren (1615—20), Er ift von bedeutenden Dimenfionen, da das damalige 
Bedürfnifs bereits eine grofse Zahl von Amts-Localitäten erforderte, zudem aber Fefträume in ausgedehntem 
Mafse vorgefehen werden mufften.

46.
Nürnberg.

47-
Augsburg.
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Der Grundrifs (Fig. 26) bildet ein gefchloflenes Rechteck von 33 m Länge und 44 m Tiefe ohne 
Rifalite und zeigt eine fehr überfichtliche und einfache Anordnung. Man fieht, dafs der Baumeifter die 
damaligen italienifchen Bauten kennen gelernt hatte, und findet Anklänge in feiner Grundrifsanlage, 
namentlich an die Scuola di San Rocco in Venedig. Zwei das ganze Gebäude durchfchneidende Mauern

Fig- 25-

Rathhaus zu Nürnberg66).

theilen daflelbe in drei Theile, von denen der mittlere etwas gröfser ift, als die äufseren. Er bildet im 
Erdgefchofs und im I. Obergefchofs je eine grofse Halle von ca. 17 X 31 m Grundfläche, die von ihren 
Schmalfeiten erleuchtet ift und die bequemen Zugang zu den in den äufseren Theilen disponirten Amts- 
Localitäten und zu den Treppen bietet. Letztere find in der Mitte der Halle nach beiden Seiten fymmetrifch 
angeordnet, und zwar als 7 m breite, geradläufige und doppelarmige Treppen mit Podeften. In den Gebäude-
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ecken liegen im Erdgefchofs die Hauptwache und das Archiv, im I. Obergefchofs die Sitzungsfäle, die 
Stadtkämmerei und das Bauamt.

Das II. Obergefchofs ift den Fefträumen vorbehalten, und es entfpricht den unteren Hallen der 
grofse Raths- und Feftfaal, feines reichen Schmuckes wegen der »goldene Saal« benannt, der fich bei 17 m 
Breite und 31 m Längq, durch drei Stockwerke bis zu der beträchtlichen Höhe von ca. 16m erhebt. 
Derfelbe ift von den beiden Treppen aus ohne befondere Vorräume zugänglich; es diente ihm die fchmucke 
Halle des I. Obergefchoffes als Vorfaal. In den vier Ecken liegen die vier ungefähr quadratifchen fog. 
Fürftenzimmer (Fig. 28 67), die ihren Zugang nur vom grofsen Saale aus haben; über ihnen find Galerien zum 
Saal angebracht; über dem Saal aber liegt in derfelben Ausdehnung wie diefer die Modellkammer der Stadt

67) Facf.-Repr. nach: Das Prächtige Rath Haufs der Stadt Augfpurg Als derfelben gröfefte Zierde fo wohl nach feinem 
äufferlichen Profpect, als Vornehmlich nach den inwendigen mit den Vortrefflichften Mahlereyen gezierten Sälen und Zimmern. 
Augfpurg 1732. PI. I, X, XIII. — Ferner ift eine Abbildung diefes Bauwerkes (nach Leylold's Aufnahme) zu finden in: Ort
wein, A. Deutfche Renaiflance. Bd. 1. Leipzig 1871 — 75. Abth. 2, Bl. 31 u. 32.

68) Siehe auch: Das Rathhaus zu Augsburg. Wien 1881 — ferner: Leybold, L. Das Rathhaus der Stadt Augs
burg. Erbaut 1615 — 1620 von Elias Holl etc. Berlin 1886.

Während der Grundrifs ohne Vorfprünge gebildet ift, zeigt die Fa^aden-Entwickelung (Fig. 27 67) 
eine ftarke Gruppirung, indem der mittlere Gebäudetheil die Flügel um zwei mäfsig hohe Stockwerke 
überragt und mit einem hohen Giebeldach abgedeckt ift, die Flügel aber mit flach gedeckten Terraflen und 
Baluftraden endigen. Ueber den Treppenhäufern 
erheben fich zwei Thürme; unten quadratifch, 
darüber achteckig, mit zwiebelförmigen Dächern, 
tragen fie viel dazu bei, den Bau zu beleben und 
feine malerifche Wirkung zu fteigern, die vor
nehmlich auf der energifchen Silhouette beruht, 
wogegen die Detailbildung des Aeufseren an einer 
gewiffen Trockenheit leidet. Wie die Abmeffyngen 
des Grundrifles, fo find auch die der Höhen be
deutend und zwar: Hauptgefims der Flügel ca. 
26m, Hauptgefims des Mittelbaues ca. 36m, 
Spitze des den vorderen Giebel krönenden Pinien
zapfens , des Wahrzeichens der Stadt, 49,5m, 
Treppenthürme 62

Der eigentliche Rathsthurm aus mittel
alterlicher Zeit fteht getrennt vom Rathhaufe und 
ift mit ihm durch einen achteckigen Aufbau von 
Elias Holl in Einklang gebracht.

Die merkwürdige innere Ausftattung zeigt 
eine überlegte Steigerung in der Wahl der de- 
corativen Mittel; der einfachen und fchmucklofen 
gewölbten Halle im Erdgefchofs folgt die reicher 
behandelte im I. Obergefchofs mit Marmorfaulen, 
Bronze-Füfsen und -Kapitellen und mit Holz- 
Caffettendecke und darüber der goldene Saal 
(flehe die umftehende Tafel), den das Zufammen- 
wirken der Architektur, Sculptur und Malerei 
zu einem Prachtraum geftaltet hat, der feines 
Gleichen flicht, in den Einzelformen aber bereits 
dem Barockftil fich zuneigt. Im Gegenfatz zu 
ihm find die anftofsenden vier Fürftenzimmer 
(Fig. 27 67) in reinerem Stil gehalten und mit verfchiedenen, fehr fchönen Holztäfelungen und kunftreichen 
Holzdecken gefchmückt. Prächtige Oefen, die faft bis zur Decke der Zimmer reichen und aus unglafirten 
Thonplatten zufammengebaut find, geben beredte Kunde vom damals fo fehr ausgebildeten Kunftgewerbe68)

Der unfelige dreifsigjährige Krieg gebot auch auf dem hier in Rede flehenden 
Gebiete des Hochbauwefens Halt und verhinderte die Ausführung weiterer, gröfserer, 
künftlerifch fchwungvoller Werke, deren Wiederaufnahme erft einer fpäteren Zeit 
Vorbehalten fein follte.
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Fig. 27.

Rathhaus zu Augsburg67).
Arch. : Elias Holl.
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„Goldener Saal“ im ^athhaus zu Augsburg.

Handbuch der Architektur. IV. 7. Facf.-Repr. nach dem in Fufsnote 67 genannten Werke.



Fig. 28.

El

»Fürftenzimmer« im Rathhaus zu Augsburg67).
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48.
Luzern.

Neben den Rathhausbauten Deutfchlands müffen aber auch die der benach
barten Schweiz noch angeführt werden, wo fehr bemerkenswerthe Beifpiele zu 
finden find.

Das Rathhaus zu Luzern 69), 1602—6 vom Meifter Antony Ifenmann an Stelle 
und mit Benutzung des Hauptmotivs eines mittelalterlichen Baues erbaut, ift ein 
gutes Beifpiel für die Ueberwindung der Schwierigkeiten, die fich aus einem fcheinbar 
ungünftigen Terrain ergeben.

69) Eine Abbildung diefes Bauwerkes (nach Berlepjch's Aufnahme) ift zu finden in: Ortwein, A. Deutfche Renaifiance.
Bd. 1. Leipzig 1871 — 75. Abth. 7, Bl. n.

Der an drei Seiten frei flehende Bau grenzt mit der einen Hauptfeite an den Quai der Reufs und 
ift hier zweigefchofftg mit einer offenen, dem Marktverkehr dienenden Pfeilerhalle; die gegenüber flehende 
Haupteingangsfeite ift eingefchoffig und nach einem Platz zu gerichtet. An der Seite führt eine breite 
Freitreppe nach dem Flufsufer hinab. An der Eingangsfeite ift ein dicker, viereckiger Thurm, der den 
Haupteingang und die als Wendeltreppe ausgebildete Treppe enthält, vorgebaut. Das Erdgefchofs (nach 
dem Flufs zu das Obergefchofs) enthält mehrere Räume mit Balkendecken, durch grofse Portale zugänglich, 
fte dienen jetzt als Mufeum. Im Obergefchofs gruppiren fich fünf Zimmer um einen geräumigen Vorplatz. 
Die Rathsftube hat fchönes Holzgetäfel mit reich ausgebildeten Thüren, das gewölbte Archiv einen hübfchen 
Holzeinbau mit zierlichen Säulen mit Bogen und Galerien darüber. Das Aeufsere zeigt die Anwendung

Erdgefchofs.
Rathhaus zu Zürich71).
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Rathhaus zu Zürich 70).
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von italienifchen Formen, die mit dem heimifchen Bedürfnifs in Einklang zu bringen wohl gelungen ift: 
unten kräftiger Quaderbau mit Rundbogen, im Obergefchofs reichere Doppelfenfter; über den niedrigen 
Stockwerken ruht ein hohes, zur Hälfte abgewalmtes Dach mit weit über die Fagaden vorftehender Aus
ladung und mit Holzgaupen.

«■ Das Rathhaus von Zürich (Fig. 29 bis 31 70) datirt erft aus dem Ende des
XVII. Jahrhundertes und gehört feinem Stil nach mehr dem beginnenden barocken, 
als dem deutfchen Renaiffance-Stil an.

Es ift ein wohl durchdachter und, bei aller Einfachheit und gleichmäfsiger Durchführung der Motive, 
wirkungsvoller Bau in Form eines Rechteckes von 16,o m Länge und 36,7 m Tiefe, der ebenfalls an Stelle 
eines früheren mittelalterlichen Baues auf grofsen Steinpfeilern in die Limmat hineingebaut wurde. Mit 
einer Seite an den Quai, mit einer anderen an eine Brücke grenzend, trägt die günftige Situation viel zur 
Wirkung des Baues bei. Die Grundriffe (Fig. 29 u. 30 71) zeigen eine Anordnung, wie fie einem modernen 
Rathhaufe wohl entfprechen würde; ohne grofsen Platzaufwand find die Haupträume gut vertheilt: im 
I. Obergefchofs in der Mitte ein mäfsig grofser Vorfaal, der einerfeits zum grofsen Saal (Sitzungsfaal des 
Kantons-Rathes), andererfeits zur Rathsftube (Sitzungsfaal des Regierungs-Rathes) Zugang giebt. Die Ein- 
theilung des Inneren fpricht fich aber im Aeufseren nicht aus; nichts deutet von aufsen auf die Lage des 
grofsen Saales, und gleichmäfsig umzieht daffelbe architektonifche Motiv, niedrige, breite Quader-Pilafter 
und dazwifchen reich entwickelte Doppelfenfter, alle Fagaden und beherrfcht die drei niedrigen Stockwerke. 
Nur im Erdgefchofs ift der Zugang durch ein fchönes Marmor-Portal ausgezeichnet. Der Landesfitte ent- 
fprechend ift das Dach als hohes und weit ausladendes Walmdach gebildet, das einft mit hübfchen Gaupen 
geziert war. Im Inneren find gediegene, aber einfache Täfelungen und gute Stuckdecken zu erwähnen. 
Von den drei prächtigen farbigen Oefen, die es vormals erwärmten, ift nur noch einer im Rathhaus vor
handen, der den jetzigen Regierungs-Rathsfaal fchmückt.

Literatur
über »Rathhäufer in Deutfchland« aus dem Mittelalter und der Renaiffance.

Aufser den in Fufsnote 19 bis 71 genannten Schriften feien hier noch angeführt:
Ueber Rathhausbauten älterer und neuerer Zeit. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1865, S. 219. 
Brewer, H. W. Tovvn halls : Franconia. Builder, Bd. 24, S. 157, 232.
Hase. Ueber norddeutfche Rathhäufer. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1875, S. 443.
Das alte Rathhaus in München. Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 206.
The Rathhaus, Markt-Breit. Builder, Bd. 46, S. 109.
Rathke, P. Umbau des Rathhaufes zu Deffau. Baugwks-Zeitg. 1883, S. 800.
Licht, H. u. A. Rosenberg. Architektur Deutfchlands. Berlin. Bd. 1. Taf. 9: Rathhausfagade in 

Tübingen.

c) Rathhäufer in Frankreich.
1) Mittelalter.

5°. Die Bedingungen für die Entwickelung der Rathhausbauten waren in Frankreich
zur Zeit des Mittelalters nicht fo günftig, wie in den angrenzenden Ländern, wie in 

Entwickelung. Italien, in den Niederlanden und in Deutfchland. Namentlich die kleinen Städte- 
Republiken und die freien Städte der genannten Nachbarftaaten machten möglich, 
was im königlichen Frankreich nicht immer möglich war. Die Städte vermochten 
fich defshalb nicht in gleichem Grade zu felbftändigen Stellungen aufzuarbeiten; 
Handel und Induftrie haften noch nicht den Auffchwung genommen, wie in den 
Nachbarländern. Vielfache Umwälzungen und Kämpfe wider die Feudal-Herrfchaft 
hemmten die nöthige Confolidation der Verhältniffe, fo dafs eigentlich bedeutende 
Rathhausbauten in diefen Zeiten nicht zu Stande kommen konnten.

70) Aus: Lübke, W. Gefchichte der Renaiffance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Theil I, S. 261.
71) Facf.-Repr. nach: Bäumer, W. Aufnahmen und Skizzen der Architectur-Schule. Stuttgart 1869. BI. III. — 

Siehe auch: Architectonifche Studienblätter. Herausgegeben vom Verein »Architectura« am eidg. Polytechnikum in Zürich. 
1. Heft: Rathhaus Zürich. Zürich 1883----ferner: Zürichs Gebäude und Sehenswürdigkeiten etc. Zürich 1877. S. 74.
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Neben den politifchen Zuftänden waren es fodann die kirchlichen, die einer 
freieren Entfaltung der Kräfte für die profanen Bauten hindernd im Weg ftanden, 
indem feit dem Ende des XII. Jahrhundertes alle Mittel und alle bauliche Begeifterung 
für die Errichtung der grofsen Kathedralen fo fehr in Anfpfuch genommen waren, 
dafs für den Bau von Rathhäufern wenig übrig blieb. Erft einer fpäteren Periode 
war es vorbehalten, auf diefem Gebiete Hervorragendes zu leiften. Inzwifchen mufften 
die grofsen Kirchenbauten neben den religiöfen Zwecken auch den profanen dienen; 
in ihnen wurden Gemeindeverfammlungen abgehalten, ein Gebrauch, der fich an 
manchen Orten bis auf die heutige Zeit erhalten hat, wie denn z. B. in der Schweiz 
die Gemeindeverfammlungen in Orten, wo ein befonderes Gebäude hierfür nicht be- 
fteht, noch heute in den Kirchen abgehalten werden.

Hatten viele der franzöfifchen Städte überhaupt kein Rathhaus, fo hatten da
gegen die meiften und namentlich die im Norden einen Stadtthurm, den beffroi1^ 
oder Bergfried als fichtbares Zeichen der bürgerlichen Unabhängigkeit, der fich oft 
zu bedeutender Höhe erhob und deffen Form von der der Kirchenthürme wohl zu 
unterfcheiden ift. Es war meift ein maffiver, auf breiter viereckiger Bafis angelegter, 
frei flehender Thurm, bekrönt mit einem hohen und häufig reich verzierten fpitzen 
Schiefer- oder Bleidach, das, vielfach flankirt von kleinen Thürmchen, gefchmückt 
mit Gaupen, vergoldeten Spitzen und Wetterfahnen, meift von kecker, reizvoller 
Formbildung ift, die der künftlerifchen Phantafie freien Spielraum liefs und mit der 
einfachen Gliederung des fchweren Unterbaues in wirkfamem Gegenfatz fteht. In 
den Stockwerken, die durch eine kleine, häufig an der einen Thurmecke vorgebaute 
Wendeltreppe verbunden waren, befanden fich verfchiedene Räumlichkeiten zu öffent
lichen Zwecken, fo ein Archiv, Waffenfaal, Verfammlungsfaal, auch Gefängniffe. Im 
oberften Gefchofs aber hingen die Glocken, welche die Bürger aufriefen zu den 
Verfammlungen und zur Abwehr der von aufsen oder innen drohenden Gefahren. 
Eine ftändige Wache hielt von oben nach allen Richtungen Ausfchau und gab im 
geeigneten Moment die nöthigen Zeichen mit Glocken oder Trompeten. Seit dem 
XIV. Jahrhundert fand dann auch die Stadtuhr ihre Stelle auf dem beffroi.

Wenige diefer Gebäude find erhalten geblieben, die meiften derfelben nicht in 
ihrer urfprünglichen Form. Einige hübfche Beifpiele (in Abbildungen) von beffrois 
giebt Viollet-le-Duc in der unten7 3) genannten Quelle, fo den von Bethune aus dem 
XIV. und den von Evreux aus dem XV. Jahrhundert.

Als früheftes Beifpiel eines eigentlichen Rathhaufes ift das von St. Antonin aus 
der Mitte des XII. Jahrhundertes zu erwähnen.

Es ift ein charakteriftifcher Bau von einfachfter Anordnung und enthält im Erdgefchofs eine offene, 
dem Marktverkehr dienende Halle, darüber in zwei Obergefchoffen je einen Saal und ein Cabinet, das nur 
vom Saal aus zugänglich war. Bemerkenswerth ift die Fagade, in der die Beftimmung der einzelnen 
Räumlichkeiten fowohl, als des Ganzen zu einem wohl gelungenen Ausdruck kommt. Unten die offene 
Halle mit vier Spitzbogen in der Front, darüber eine Reihe dicht gedrängter Fenfter, die zum Saal im 
I. Obergefchofs gehören; darauf folgen im II. Obergefchofs grofse, gekuppelte Rundbogenfenfter, und darüber 
ichliefst ein Hauptgefims mit grofsen Confolen den Bau wirkungsvoll ab. Auf der einen Seite — im 
Grundrifs den Cabineten entfprechend — erhebt fich aus der Fagadenfläche ein hoher und kräftig ge
bildeter beffroi.

Die Ausbeute aus den nun folgenden Jahrhunderten ift eine fehr geringe, indem 
das Wenige, was in diefer Zeit erbaut wurde, untergegangen ift, fo z. B. die drei

72) Siehe: Viollet-le-Duc. Dictionnaire raifowii de Varchitecture etc. Bd. 62 (Paris 1859), S. 193: Artikel »beffroi'.
73) Siehe: Viollet-le-Duc, a. a. O., Bd. 6. Paris 1863. — ferner: Verdier et Cattois. Architecture civile et 

domeftique au moyen-age et a la rcnaiffance. Bd. 1. Paris 1852. S. 142.
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früheften Stadthäufer von Paris. Erft aus dem Ende des XV. und Anfang des 
XVI. Jahrhundertes datirt eine Reihe bedeutender Rathhäufer, die zum Theile der 
letzten Periode der Gothik, zum Theile fchon dem neuen Stil, der Renaiffance, 
angehören.

Von den erfteren ift das vollftändigfte und intereffantefte das Rathhaus zu 
Compiegne (Fig. 32 74) aus den erften Jahren des XVI. Jahrhundertes, deffen An
lage und Geftaltung derjenigen der niederländifchen Rathhäufer fich anfchliefst.

Das Haus befiehl aus einem rechteckigen Gebäudekörper ohne Vorfprünge im Grundrifs, mit einer 
Wendeltreppe in der Mitte, zu deren Seiten im Erdgefchofs, im Obergefchofs und in einem Halbgefchofs 
darüber grofse Säle angeordnet find. Das befonders gelungene und charakteriflifche Aeufsere zeigt ein 
gefchloffenes Erdgefchofs mit verhältnifsmäfsig kleinem Hauptportal in der Mittelaxe. Die Säle des Erd- 
und ObergefchofTes beleuchten grofse Fenfter mit Steinkreuzen; ein reiches Gefims mit durchbrochener 
Baluflrade krönt den Bau; an den Ecken kragen im oberften Stock kleine Erkerthürmchen aus; als wirk- 
famftes Glied wächst aus der Fagadenmitte ein hoher, reich gegliederter und mit Eckthürmchen gezierter 
beffroi mit fpitzem Dach empor; das hohe Satteldach ift mit fchönen grofsen Steingaupen gefchmückt.

Es kommen einige andere decorativen Einzelheiten zur Hebung des Ganzen hinzu, fo: eine grofse 
Nifche über dem Hauptportal, die einft das Reiterftandbild Ludwigs XII. aufnahm ; zwei kleinere Nifchen 
mit den Wappen von Frankreich und der Stadt; fodann vertheilt über die Fagade noch fechs Nifchen, in 
denen vordem die Jungfrau Maria, der Verkündigungsengel St. Denis, Carl d. Gr., St. Louis und der 
Cardinal d’Ailly aufgeftellt waren, bis fie, wie faft aller bildnerifche Schmuck an franzöfifchen Bauten, in 
der grofsen Revolution demolirt wurden. Obfchon die Fagade fich nicht durch ftreng fymmetrifche An
ordnung auszeichnet, auch fchon dem fpäteften gothifchen, dem fog. FlamboyantSüX angehört, fo ift fie doch in 
hohem Grade hervorragend wegen der guten Vertheilung der Mafien, der guten Unterordnung des Einzelnen 
unter das Ganze und vornehmlich wegen der guten Charakterifirung. als Fagade des bedeutendften ftädtifchen 
Profanbaues.

Aus derfelben Zeit flammen die Rathhäufer zu St. Quentin75), Arras, Douai 
mit einer ftattlichen Fagade, aus deren Mitte fich ein fchmucker und impofanter 
beffroi erhebt; ferner die Stadthäufer zu Bourges, Saumur 7 °) und Dreux 7ti), letztere 
beiden von mehr burgartigem Charakter, wie ihn die Feudal-Schlöffer diefer Periode 
aufweifen, mit Pechnafen (machicoulis), Zinnen, hohen Dächern und grofsen Gaupen 
oder Lucarnen.

2) Renaiffance.
Das frühefte Rathhaus von Bedeutung im neuen Stil ift das ehemalige Rath

haus von Orleans (jetzt ftädtifches Mufeum 77), das vom Meifter Charles Viart zu 
Anfang des XVI. Jahrhundertes erbaut wurde.

Daffelbe befteht aus einem annähernd rechteckigen Baukörper von 19 m Front und 13 m Tiefe, der 
fich feitlich an andere Gebäude der fchmalen Strafse anlehnt. Der Grundrifs, den damaligen Bedürfniffen 
entfprechend, ift ungemein einfach; er wird im Erdgefchofs durch einen den ganzen Bau durchfchneidenden 
Gang in zwei ungleiche Hälften getheilt. Diefer Gang führt zu dem rückwärts erhöht gelegenen Hof; 
rechts und links von ihm ift je ein gewölbter Saal angeordnet, der gröfsere mit einigen kleinen Hinter
räumen, die als Gefängnifle dienten. Im Hofe liegt rechts, an das Hauptgebäude fich anlehnend, ein 
mächtiger beffroi, von rechteckiger, 7m langer, 9m breiter Bafis mit kleinem runden Treppenthurm an 
einer Ecke und gekrönt mit einer fchlanken Spitze. Er gehört einer früheren Bauperiode , der Mitte des 
XV. Jahrhundertes an, ift noch vollftändig gothifch und erhebt fich zu der beträchtlichen Höhe von 57 m 
über den Hof. Das Obergefchofs des Rathhaufes nimmt nach der Front zu der grofse Rathsfaal von 
17,25 X 8,so m Grundfläche ein; nach rückwärts fchliefst fich an ihn ein langer, fchmaler Vorfaal an, der 

54’ 
Sonftige 

Beifpiele.

55- 
Orleans.

•4) Facf.-Repr. nach: Verdier et Cattois. Architecture civile ct domeflique au moyen-age et a la renaiffance. 
Bd. i. Paris 1852. S. 172. — Siehe auch: Hotel de ville de Compiegne. Encyclopedie d'arch. 1877, S. 83 u. PI. 414, 425, 
433» 44°> 44T> 44$» 47$* Moniteur des arch. 1855, PI. 361.

75) Siehe: Hotel de ville, St. Quentin. Building news, Bd. 49, S. 72S.
<6) Grundrifle diefer beiden Stadthäufer find zu finden in: Verdier et Cattois. Architecture civile et domeflique 

au moyen-age et ä la renaiffance. Bd. x. Paris 1872. S. 137 u. ff.
•7) Siehe: Verdier et Cattois. Architecture civile et domeflique etc. Paris 1864. Theil 2, S. 60.
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von den Nebenbauten im Hofe feinen Zugang hat. Der grofse Saal ift mit einer Holzbalkendecke über
deckt ; an den beiden Schmalfeiten fchmücken ihn zwei grofse Kamine.

Das Bemerkenswerthefte ift die mit der ganzen Zierluft der damaligen Zeit reich gefchmückte Fagade. 
Vier grofse Fenfter mit doppelten Steinkreuzen, eingefafft von zierlichen, fchlanken Pilaftern, kennzeichnen

,...J _____u
Rathhaus zu Beaugency7S).

Arch.: Charles Viart.

im Aeufseren auf das hefte den Hauptraum des Haufes, den Rathsfaal; zu Seiten der Fenfter find in die 
gleich breiten Mauerpfeiler fünf Nifchen eingefchnitten mit Figuren auf Confölchen und überdeckt von 
Baldachinen. Gegenüber dem reichen Oberbau ift das Erdgefchofs untergeordnet behandelt; zwar ift die
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obere regelmäfsige Axentheilung auch hier gleichmäfsig durchgeführt; den oberen Pilaftern entfprechen 
Lifenen, die, vom Boden anfangend, zu jenen überleiten; dagegen find die Fenfter und das reich gezierte 
Hauptportal in den Abmeffungen klein; und dafs letzteres nicht in der Mitte der Fagade liegen konnte, 
fällt bei der fonftigen grofsen Regelmäfsigkeit auf. Unmittelbar auf den Saalfenftern ruht in nicht gerade 
organifcher Verbindung mit der Pilafter-Architektur ein hohes, mit Mufcheln und vielfachen Ziergliedern 
reich ornamentirtes Hauptgefims mit durchbrochener Baluftrade, an den Enden mit wenig ausgekragten, 
kleinen, nur decorativen Steinthürmchen gekrönt. Hinter dem kräftig ausgebildeten, wagrechten Abfchlufs 
der Fagade erhebt fich eine niedere Attika mit fehr hohem Satteldach darüber und vier grofsen, die Attika 
überragenden Stein-Lucarnen mit Kreuzpfoften und fpitzen Giebeln.

In den Einzelheiten finden fich noch viele Anklänge an das Mittelalter, allein auch eine Reihe fein 
empfundener, ganz dem neuen Stil angehörender Formen, die aber in ihrer eigenartigen Verwendung zeigen, 
wie verfchieden und im Grunde wie wenig verftanden die Auffaflung diefes Stils von feinem Vorbild, der 
italienifchen Früh-Renaiflance, ift.

Mit dem genannten Beifpiel nahe verwandt und von demfelben Baumeifter 
Viart 1526 erbaut, ift das Rathhaus zu Beaugency (Fig. 33 78), einem Städtchen 
nicht weit von Orleans.

78) Aus: Lübke, W. Gefchichte der Renaiffance in Frankreich. Stuttgart 1868. S. 169. — Siehe auch: Berty, A. 
La renaijffance monumentale en France etc. Paris 1864 — ferner: Archives de la commijfion des monuments hißoriques. 
(Erfcheint feit 1856.)

79) Siehe auch: Calliat, V. Hötel-de-ville de Paris. Paris 1844 ferner: Vachon, M. L’ancien hotel-de-wille de 
Paris. 1533—71. Paris 1882.

Der Grundrifs hat bei kleineren Abmeffungen — der Bau hat eine Frontlänge von ca. 10,4 m und 
eine Tiefe von 13,4 m — ungefähr diefelbe Anordnung, wie der von Orleans, nur dafs hier der mittlere 
Gang im Erdgefchofs zu einer in den rückwärtigen Hof vorgebauten Wendeltreppe führt. Rechts und 
links vom Gang find unten Gemächer; im Obergefchofs ift nach der ganzen Front der Rathsfaal (9 X 9 m) 
mit fchmalem Vorfaal nach dem Hof zu angelegt. Die Fagade des kleinen Baues gehört zu den anziehendften 
Schöpfungen der Architektur aus der Zeit Franz I.; fie zeigt, wie die von Orleans, diefelbe ftarke Be
tonung der Haupttheile, diefelbe charakteriftifche Bildung der Fenfter des grofsen Saales, verbunden 
mit der gleichen Liebe für zierliche Ausfchmückung.

Im Erdgefchofs öffnet fich zwifchen zwei grofsen, im Korbbogen gefchloffenen, dreigetheilten Fenftern, 
die ähnlich wie manche Läden in Orleans gebildet find, ein reiches Portal mit kleinen Oberlichtfenftern ; 
das Obergefchofs fügt fich in der ungebundenften Weife und mit einer Mifsachtung ftrenger Symmetrie an 
das Erdgefchofs an, eine Unregelmäfsigkeit, die im vorliegenden Falle nicht recht verftändlich ift, den 
Meiftern jener Zeit aber offenbar wenig Sorge machte. Es hat zwifchen zwei breiten, glatten Mauerpfeilern 
an den Ecken drei grofse Fenfter mit Steinkreuzen und mit begleitenden Pilaftern, auf denen, wie in 
Orleans, ohne organifche Vermittelung ein reiches Mufchelgefims mit Baluftrade und kleinen Eckthürmchen 
auf fitzt, welch letztere beiden allerdings nicht erhalten, fondern nach Analogie anderer Bauten in der am 
Schluffe der Fufsnote 78 genannten Publication ergänzt find.

Es fei ferner hier nur erwähnt das Rathhaus von Caen von 1538.
Als eine der bedeutendften Bauten jener Zeit ift das von Domenic Boccador 

aus Cortona 1553 begonnene, aber erft nach langer Bauzeit 1628 vollendete Rath
haus zu Paris (fiehe die neben flehende Tafel79) zu bezeichnen.

Wie die meiften früheren Beifpiele in Frankreich, war auch diefes kein frei ftehender Bau, fondern 
eingezwängt in ein eng gedrücktes Häuferviertel mit einer bedeutenden Hauptfagade nach der place de greve.

Der Bau gruppirt fich um einen über die Strafse erhöhten, trapezförmigen Hof, der mit Arcaden 
umgeben ift, von denen aus die Amtsftuben zugänglich waren. Die ca. 60m lange, ftattliche Hauptfagade 
ift fymmetrifch angelegt mit einem mittleren Eingangs-Portal, über dem in Hoch-Relief die Reiterftatue 
Heinrichs IV. angebracht ift. Sie befteht aus zwei hohen, reich mit Säulen, Nifchen und Statuen ge- 
fchmückten Stockwerken auf einem niedrigen Unterbau und an den beiden Ecken aus ein Gefchofs höheren, 
breiten Pavillons. Auf Mittelpartie und Pavillons bauen fich fteile Walmdächer auf, verziert mit grofsen 
Stein-Lucarnen und hohen Schornfteinen.

So entftand ein Bau mit bewegten Umrifslinien, deffen Reiz und Charakteriftik durch einen aus der 
Fagadenmitte herauswachfenden hohen Dachreiter wefentlich erhöht war; vor ihm legt fich zur Verbindung 
mit der Fagade ein gut und reich erdachter Lucarnenbau mit Uhr und Stadtwappen vor. Die mit viel 
Liebe und Gefchmack behandelte Architektur ift ein anziehendes Gemifch franzöfifcher und italienifcher 
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Bauweife. Der Bau des Boccador wurde in den dreifsiger und vierziger Jahren unferes Jahrhundertes durch 
Lefueur frei gelegt und durch Anbauten bedeutend erweitert; namentlich feitlich find zwei grofse Höfe 
und nach rückwärts ift ein grofser und ausgezeichnet disponirter Saalbau mit doppelarmiger Fefttreppe 
angefügt, welcher Theil aber im Kampfe mit der Commune 1871 niederbrannte und durch einen Neubau 
erfetzt wurde.

Aus dem Jahre 1572 datirt der Anbau eines Flügelbaues in reichem Renaiffance- 
Stil an das Rathhaus von Arras80), deffen ältere Theile, inbegriffen ein mächtiger 
beffroi, noch in gothifchem Stil aus dem Anfang des XVI. Jahrhundertes flammen.

80) Siehe: Berty, A. La renaißance monumentale en France. Paris 1864. Bd. 1, PI. 6—8.
81) Siehe: Hotel de ville de la Rochelle. Moniteur des arch. 1866, PI. 52; 1867, PI. 84, 99.
82) Siehe: Lübke, W. Gefchichte der Renaifiance Frankreichs. Stuttgart 1868. S. 297 — ferner: Moniteur des 

arch. 1857, S. 9, 26, 52, 92 u. PI. 464-466, 469-470, 517—518; 1858, PI. 536, 586, 587.
83j Siehe: Desjardins, T. Monographie de Vhßtel dc villc de Lyon etc. Paris 187t7.

Der neue Bau giebt, mit drei Säulenftellungen über einander und mit gleichmäfsig durchgebildeten, 
grofsen, dreitheiligen Fenfteröffnungen, ein gutes Beifpiel eines ftädtifchen Kanzleigebäudes von monu
mentalem Charakter.

Es folgen an beachtenswerthen Bauten Theile des Rathhaufes zu La Rochelle 
(Arch.: Rouyer & Darcel*1') von 1605 und das Rathhaus von Reims (1627—36 S2).

Eine eingehendere Behandlung verdient das Stadthaus zu Lyon (Fig. 34 bis 36 83), 
da es zu den bellen franzöfifchen Beifpielen gehört und feine Anordnung wefentlich 
neue Momente bietet.

Das Stadthaus von Lyon wurde 1646 nach den Plänen von Simon Maupas begonnen und von der 
Behörde 1652 bezogen. Gegenüber den bisher betrachteten Rathhäufern zeigt es eine bedeutende Ent
wickelung, namentlich des Anfpruches an Räumlichkeiten für die ftädtifche Verwaltung und fomit des 
Grundriffes. Es ift in der That ein gewaltiger Sprung von dem einfachen und anfpruchlofen -Grundplan 
des Rathhaufes von Orleans zu dem von Lyon mit feiner wohl überlegten, den verfchiedenften Bedürfniffen 
Rechnung tragenden Anlage, mit feinen Veftibulen, Treppen, Höfen etc. Es giebt der Bau einen deut
lichen Beweis, welchen Auffchwung das Städtewefen zu jener Zeit genommen hatte, dabei aber auch davon, 
dafs mit der Entwickelung der ftädtifchen Verwaltung die der Theilnahme der Bürgerfchaft an derfelben 
nicht gleichen Schritt gehalten, dafs die Verwaltung der Stadtangelegenheiten hauptfachlich in bureau- 
kratifcher Hinficht Fortfehritte gemacht und fich in den Händen Weniger befand, die dafür grofse An- 
fprüche für ihr eigenes Wohlbefinden machten. Enthält doch der mächtige Bau keinen feiner Grofse 
entfprechenden Hauptfaal, wie er fich zur Verfammlung einer gröfseren Volksmenge eignete, dagegen eine 
ganze Reihe von grofsen DienftWohnungen für die Beamten.

Diefes Rathhaus hat die Form eines Rechteckes von 46,5 m Breite und 114,om Länge und grenzt 
mit der einen Schmal- und Hauptfeite an die place des terreaux, nach der zu es fich mit einem ftattlichen 
Hauptportal öffnet. In der Hauptaxe find zwei Höfe disponirt, ein gröfserer auf der Höhe der Eingangs
halle und ein kleinerer, tiefer gelegener, der nach der Hinterfagade im Obergefchofs offen ift. Sehr 
hübfeh ift der Abfchlufs des grofsen Hofes mit einer halb runden Nifche und die Verbindung nach dem 
tiefer gelegenen Hof mit einer doppelarmigen Treppe geftaltet. Die Grundriffe des Erdgefchoffes und 
des Obergefchoffes in Fig. 35 u. 36 machen eine eingehende Befchreibung überflüffig; doch fei erwähnt, 
dafs diefelben den Bau in dem Zuftand nach feiner letzten, im Jahre 1855 vollendeten Reftauration geben, 
während die frühere Eintheilung, wenngleich denfelben Gebäudekörper einnehmend, etwas einfacher war, 
indem mehr grofse Räume und weniger kleine vorhanden waren.

In einem Protocoll aus dem Jahre des Bezugs des Rathhaufes ift die einftige Benutzung der 
einzelnen Räume erhalten, die der Hauptfache nach die folgende war. Im erhöhten Erdgefchofs: Veftibule, 
Polizei (an Stelle der jetzigen Corridore und zwei Zimmer, wie im Obergefchofs ein Saal), Rathszimmer 
für die Polizei, Aichamt, Syndicats-Zimmer der Goldfchmiede und Pafs-Bureau, Gefundheitsamt, Archiv (im 
Erd- und Obergefchofs) und Steuereinnehmerei; im Obergefchofs: Vorfaal und Capelle, grofser Saal 
(12X25m) zu Verfammlungen und Wahlen, Wartefaal mit den Bildern der Confulats-Herren geziert, 
Winter-Rathsftube, Sommer-Rathsftube, Bureau des Bauherrn und Secretariat für die Räthe, Verwaltung der 
Getreidevorräthe (pureau de Vabandonce^, zugleich Bureau für den procureur general und Garderobe für 
die Confulats-Beamten; über dem grofsen Saal Arfenal. Die übrigen Räume enthielten Wohnungen des 
procureur general, des Stadtfecretärs, des Abwarts, der Boten etc.

Fig. 34 giebt eine Abbildung der Hauptfagade, wie fie zur Zeit befteht; der urfprüngliche Bau
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des Simon Maupas war namentlich in der Geftaltung der Dächer und des oberen Gefchoffes etwas ein
facher84), wurde aber fchon 1674 durch einen Brand ftark befchädigt und nach Entwürfen von Manfard 
zu Anfang des XVIII. Jahrhundertes in der Form hergeftellt, wie fie nun vorliegt. Ausgezeichnet durch 
gute Verhältniffe, eine anziehende Silhouette und reichen, plaftifchen Schmuck, ift fie eine der beftgelungenen 
Rathhaus-Fagaden, deren Charakter durch den den neuen Formen fo glücklich angepafften beffroi auf das 
wirkfamfte zum Ausdruck kommt. Auch die Architektur der Seitenfagaden und namentlich der Höfe 
bietet viel Anfprechendes und Intereffantes.

6o.
Wefen 
und 

Entwickelung.

61.
Anlage 

und 
Geftaltung.

Literatur
über »Rathhäufer in Frankreich« aus dem Mittelalter und der Renaifiance.

Aufser den in Fufsnote 72 bis 83 genannten Schriften feien hier noch angeführt: 
Hotel de ville de Breteuil. Moniteur des arch. 1868, PI. 212—213.
Frank Carlowicz. Hotel de ville de Cambrai. Moniteur des arch. 1869, S. 33 u. PI. 4, 7, 8, 10, 11,

15, l8i i873. Fl. 37.
Batigny. Hotel de ville de Valenciennes. Moniteur des arch. 1872, PI. 49—55.
Hotels de ville at Mantzeim and Luxeuil. Building news, Bd. 26, S. 526.
Hotel de ville de Mormant. Moniteur des arch. 1883, PI. 39; 1884, S. 96, 112 u. PI. 33, 42.
Hotel de ville de Douai. Moniteur des arch. 1884, S. 160 u. PI. 59 — 60.
DUSSERRE, E. Hotel de ville de Loris. Encyclopedie d'arch. 1884, S. 92 u. PI. 966, 967, 974.

d) Rathhäufer in Belgien und Holland.

1) Mittelalter.

Die mittelalterlichen Rathhäufer im heutigen Belgien und Holland gehören 
einer verhältnifsmäfsig fpäten Zeit an, in welcher der gothifche Bauftil fich fchon 
vollftändig ausgebildet, in Einzelheiten aber zu einer gewiffen Trockenheit geführt 
hatte, die in den meiften diefer Bauten mehr oder weniger zur Erfcheinung kommt. 
Erft gegen Ende des XIV. Jahrhundertes waren die Gemeinwefen in politifcher und 
finanzieller Beziehung fo erftarkt, dafs fie an den Bau ihrer Rathhäufer gehen konnten; 
dafür wurden dann aber auch bei diefen Bauwerken alle Mittel angewendet und alle 
künftlerifchen Kräfte aufgeboten und angefpannt, um das Schönfte und Würdigfte 
zu leiften. Und diefe Anftrengungen waren von beftem Erfolg.

Es gehören denn auch die belgifchen und holländifchen Rathhäufer nicht nur 
zum Berten, was das Land an Architektur hervorgebracht; fondern fie bringen den 
Typus des Rathhaufes in einer Weife zum Ausdruck, wie er nirgends grofsartiger 
und charakteriftifcher gefunden worden ift. In ihnen fpiegelt fich die Würde und 
Macht der felbftbewufften Städte wieder mit einer Pracht und einer Vornehmheit, 
wie bei keinen anderen Beifpielen in gleichem Mafse.

Der Hauptwerth diefer Gebäude liegt in der Entwickelung des äufseret# Auf
baues, während die Grundrifsbildung nichts bemerkenswerthes Neues bietet. Eine 
Reihe gemeinfamer und charakteriftifcher Merkmale find bei diefen Bauten bemerklich. 
Sie find im Grundplan meift in Form von gefchloffenen Rechtecken ohne Vorfprünge, 
Mittel- oder Seitenpartien geplant, kehren eine Langfeite mit einer reich gefchmückten 
Hauptfagade nach dem Marktplatz und find mit fteilen und hohen Dächern überdeckt, 
die nach den Schmalfeiten in Giebel endigen. Häufig entfpringt der Mitte der 
Hauptfagade ein Thurm, der fich oft bis zu bedeutender Höhe erhebt; kleine Erker- 
thürmchen flankiren die Fagaden. Diefe find im Einzelnen mit regelmäfsigen Axen-

Si) Siehe die Abbildung in der in Fufsnote 83 genannten Monographie.
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theilungen gleichmäfsig gegliedert; die decorative Sculptur fpielt eine grofse Rolle 
und überfpinnt die Fagaden mit Figürchen und Baldachinen, mit Mafswerk und 
Zinnen oft überreich. Doch bleibt der ruhigen Hauptmaffe und deren ftreng architek- 
tonifcher Gliederung wegen der Eindruck auch dann ein würdiger und monumentaler.

Das als älteftes beglaubigte Beifpiel ift das Rathhaus zu Brügge85), 1377 ge
gründet.

85) Eine Abbildung diefes Bauwerkes ift zu finden in: Kugler, F. Gefchichte der Baukunft. Bd. 3. Stutt
gart 1860. S. 422.

86) Siehe: Hotel de ville, Brußeis, Building news, Bd. 39, S. 732.
87) Diefe Abmeffungen find Kugler’s Gefchichte der Baukunft (Bd. 3) entnommen.
88) Facf.-Repr. nach: Ysendyck, J. J. van. Documents claßes de Tart dans les Pays-bas du Xieme au XVIHteme 

Jiecle. Amfterdam. (Im Erfcheinen begriffen ) — Siehe auch: Everaerts, A. Monographie de Thotcl de ville de Louvain etc. 
Paris 1873.

89) Siehe: The hotel de ville, Gent. Building news, Bd. 20, S. 29S.

Es zeigt eine regelinäfsige Hauptfagade von ca. 25 m Länge und 19 m Höhe, der ganzen Höhe nach 
getheilt durch fechs lange, in die Fläche vertieften fpitzbogigen Fenfternifchen, in welche die grofsen 
Fenfier des Rathsfaales im I. Obergefchofs und die Fenfier des Erdgefchofles eingefchnitten find. Sie gleichen 
mit ihren Mafswerken und Dienflen Kirchenfenftern.

Die Fa^ade hat aufser dem mit Zinnen gekrönten Hauptgefimfe keine wagrechte Gliederung. An 
den Pfeilern flehen auf Confolen in drei Reihen über einander paarweife Figuren, überdeckt von Baldachinen ; 
drei etwas plumpe Erkerthürmchen erheben fich aus dem Zinnenkranz heraus und geben dem Bau eine 
wirkfame Bekrönung, welche durch das grofse, gaupengefchmückte Giebeldach überragt wird. Das Ganze 
macht einen würdigen, monumentalen, aber etwas nüchternen Eindruck.

Von ganz befonders imponirender Wirkung ift das Stadthaus zu Brüffel86), 
das an Grofse und Maffenentwickelung die übrigen Rathhäufer in Belgien weit 
überragt.

Daffelbe datirt aus dem Anfänge des XV. Jahrhundertes — als Architekt wird 1405 f. v. Thienen 
genannt — und bildet im Grundrifs ein längliches Rechteck von ca. 78m Länge und 16 m Tiefe87), dem 
in fpäter Zeit nach rückwärts verfchiedene Baulichkeiten angefügt find, und wendet die zweiftöckige reiche 
Hauptfa^ade nach dem Markt. Diefe ift durch einen mächtigen Thurm, der zum Theile vor der Facaden- 
flucht vorfteht, in zwei ungleiche Hälften getheilt, eine Ungleichheit, die von Anfang an wohl kaum beab- 
fichtigt war, fondern durch eine während des Baues vorgenommene Vergröfserung zu erklären fein mag.

Auch für diefen Bau find folgende Elemente und Zierformen charakteriftifch: gleichmäfsige Axen- 
theilungen, tief eingefchnittene Fenfter, maffenhafter Figurenfehmuck auf Confolen mit fialengekrönten 
Baldachinen , durchgehendes Zinnengefims , hohes Giebeldach mit Gaupenreihen , flankirende Erker
thürmchen etc.; doch kommt als neues Motiv eine vor das Erdgefchofs vorgelegte, nach dem Markt zu 
offene Galerie hinzu, die nur vom Hauptthurm unterbrochen wird und die im I. Obergefchofs eine offene 
Terraffe bildet. Der ungefähr 106m hohe Thurm entwickelt fich mächtig eril im Viereck bis auf Firfthöhe 
des Heilen Daches, dann im über Ecke geftellten Achteck, in mehreren Stockwerken fich nach oben ver
jüngend, mit durchbrochenen Steinpyramiden gekrönt. Er überragt weit hinaus die Stadt.

Das Rathhaus zu Löwen (Fig. 37 88), 1448 begonnen, im Aeufseren 1459, im 
Inneren 1463 beendet, ift von Math. v. Layens erbaut.

Die rechteckige Grundform hat 31,4 m Länge und 15,7 m Tiefe. Der Aufbau iil nach demfelben 
Motiv entwickelt, wie in Brügge, doch reicher; namentlich find die Erkerthürmchen zierlicher ausgebildet 
und vom Boden aus vorbereitet. Im Gegenfatz zu Brügge find hier die wagrechten Gliederungen vor- 
herrfchend. Erdgefchofs mit vorgelegter Freitreppe und Abfätzen, darüber zwei ObergefchofTe. Figuren- 
fchmuck wie oben. Sehr ausgebildete Giebel-Fagaden mit je drei Thürmchen, das mittlere erkerartig über 
dem Hauptgefimfe beginnend. Sehr kecke Umrifslinien; die Totalwirkung ungemein reich und vornehm. 
Die Einzelheiten etwas trocken ; das viele Mafswerk, welches alle Mauerflächen überfpannt, ermüdend.

Das Rathhaus zu Gent89) datirt aus verfchiedenen Bauzeiten. Nach dem Elan 
von Eußache Poffeyt 1481 begonnen, erhielt es die reiche Nordfagade in fpät-gothifchem 
Stil mit kräftigen Theilungen, barocken, aber wirkungsvollen Details, die Südfeite im 
Stil des XVII. Jahrhundertes mit kräftiger aber monotoner Säulen-Architektur.



Fig- 38.

Rathhaus zu Audenaarde.
Arch.: Hendrik van Peede.
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Das intereffantefte Bauwerk aber ift das 1527—30 von Hendrik van Peede aus 
Brüffel erbaute Rathhaus zu Audenaarde (Fig. 38).

Der Architekt hatte den Auftrag, für den Neubau die Rathhäufer von Brügge und Löwen als Mufter 
zu ftudiren, und löste feine Aufgabe vorzüglich. Einheitliche Compofition, gleichmäfsige Axentheilung, 
fchöne und kräftige Gliederung, Unterordnung des Details unter die ftark getonten architektonifchen Linien 
zeichnen den fchönen Bau aus.

Die Hauptfagade befteht aus einem Erdgefchofs von heben Axen Breite und darüber aus zwei hohen, 
gleichartig gebildeten Obergefchoffen. Wagrechte Gurten trennen die einzelnen Stockwerke; ein kräftiges 
Hauptgefims mit Mafswerk-Baluftrade fchliefst ihn nach oben kräftig ab, und darauf erhebt fich ein fehr 
hohes, viel geziertes Giebeldach mit flankirenden Eckthürmchen und wohl vertheilten Lucarnen. Vor dem 
Erdgefchofs liegt eine fpitzbogige Halle, aus deren Mitte fich ein zum Ganzen in fehr guten Verhältniffen 
fliehender Thurm erhebt, der bei nur mäfsiger Höhenentwickelung auf das reichfte geziert ift, unter 
Anderem mit einem grofsen Zifferblatt für die Stadtuhr. Ueber den Erdgefchofs-Arcaden zieht fich eine 
Terraffe vor der Fagade her; ein befonderer kleiner Erkerausbau zu Anfprachen fpringt aus der Fagaden- 
mitte vor. Auch die Seitenfagaden mit ihren hohen Giebeln find im gleichen Charakter und von gleichem 
Reichthum durchgeführt.

Das Innere weist reich gefchmückte Säle mit Balkendecken, hohen Kaminen und prächtigen Holz- 
fchnitzereien, letztere aus der Renaiffance-Zeit, auf.

2) Renaiffance.
Wenngleich die vorangegangene Periode an Rathhäufern das eigentlich Wichtigfte 

und Charakteriftifche hervorgebracht hat, fo datiren doch auch eine Reihe von be- 
achtenswerthen Bauten aus der Zeit der Renaiffance, an denen wir eine Fülle von 
künftlerifchem Gefchick, Gefchmack und Aufwand beobachten können. Leider ver
hindert auch hier der Mangel an gründlichem Material eine eingehende Betrachtung, 
und fo müffen zur Kennzeichnung des Rathhausbaues diefer Zeit in Belgien und den 
Niederlanden einige typifche Beifpiele genügen.

Von geringem Umfang, aber pikanter Bildung des Aufbaues ift das Rathhaus 
im Haag (Fig. 39 a0).

An andere Häufer angebaut, bildet es eine Strafsenecke und hat nach der Hauptfeite eine Quader- 
Fagade mit einem über den Fagadengrund auf fchön gebildeten Confolen ausgekragten Steingiebel, der die 
Jahreszahl 1565 trägt und der bezüglich der decorativen Behandlung der Steinhauerarbeit zu den reizendften 
Beifpielen flämifcher Renaiffance zählt. Die Seitenfagade zeigt die für die Niederlande charakteriftifche 
Combination von Hauftein und Backftein; auch fie ift mit einem Giebel in gelungener Weife abgefchloffen; 
an ihn lehnt fich ein achteckiger, zur Hälfte der Fagade vorgebauter Thurm an, der zu ziemlicher Höhe 
auffteigt und mit zwei durchbrochenen Auffätzen gekrönt ift. Die Gefammterfcheinung des Bauwerkes 
zeichnet fich durch gute Gruppirung der Maffen aus und ift von grofser malerifcher Wirkung.

Ein Bau von bedeutenderer Ausdehnung ift das Rathhaus zu Antwerpen 
(Fig. 40 91).

90) Facf.-Repr. nach: Ysendyck, J. J. van, a. a. O., PI. 5.
91) Desgl., PI. 7.
92) Siehe ebendaf., PI. 10.

Seine fehr ftattliche, nach dem Platz gerichtete Hauptfagade befteht aus einem breiten Mittelbau 
von drei Axen und zwei an ihn ftofsenden Flügeln von je neun Axen. Auf einem niedrigen Erdgefchofs 
in Arcaden-Architektur ruhen zwei Obergefchoffe mit grofsen Steinkreuzfenftern zwifchen Pilafter-Ordnungen; 
auf diefe folgt an den Flügeln ein weiteres niedriges Obergefchofs, welches auf Holzpfoften eine offene Laube 
trägt, auf der das grofse Walmdach unmittelbar auf liegt; der Mittelbau aber entwickelt fich in einem 
Steingiebel mit reichen Säulen, Figuren- und Obelisken-Schmuck zu einer bedeutenden Höhe, bildet mit 
dem Dach eine einfache, aber wirkungsvolle Silhouette. Diefer Giebel erfetzt durch feine Höhenentwickelung 
gleichfam den Thurm.

Von guter Wirkung durch die Verbindung von Hauftein mit Backftein ift auch 
das Rathhaus zu Hall92). Es ift ein gutes Vorbild weniger für ein Rathhaus mit



Rathhaus in Haag90).
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Fig- 42-

Rathhaus zu Amfterdatn93).
Arch.: J. v. Campen.
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all feinen charakteriftifchen Elementen, als für ein ftädtifches Kanzleigebäude; es 
datirt von 1616.

Das Rathhaus zu Amfterdam (Fig. 41 bis 44) kennzeichnet in würdiger Weife 
die Thatkraft und Schaffensluft der Niederländer, welche mit diefem unmittelbar nach 
dem weftphälifchen Friedensfchluffe unternommenen Werke die Wiederaufnahme 
grofser Bauten begannen.

»Diefes Gebäude ift für Amfterdam das, was diefe Stadt für Holland ift, d. h. wie Amfterdam an 
Schönheit und Pracht alle Städte der Provinzen überragt, fo ift auch kein Gebäude in Amfterdam, das 
an Grofse und Gefchmack diefes übertrifft.« Mit diefen ftolzen Worten leitet fich die unten94) genannte 
Publication des Baues aus dem Jahre 1719 ein.

93) Aus: Kunfthiftorifche Bilderbogen. 2. Hälfte. 4. Abdr. Bog. 143—1.
94) Architecture, peinture et/culpture de la maifon de ville d' Amfterdam. Amfterdam 1719. — Siehe auch: De/cription 

de l'hotel de ville d’Amfterdam etc. Amfterdam^}. Deutfche Ueberfetzung: Befchreibung des Rath-Haufes der Stadt Amfter
dam etc. Amfterdam.

Das von y. z/. Campen 1648 begonnene Gebäude ift von rechteckiger Grundfläche, in feinen gröfsten 
Abmeffungen ca. 91 m breit, 74 m tief und von durchaus fymmetrifcher Anlage, deren Hauptwerth in einer 
überaus klaren und überfichtlichen Anordnung befteht. Der Grundrifs (Fig. 41) ift um zwei mäfsig grofse 
Höfe gruppirt; in den Gebäudeecken find Eckbauten und in den zwei Längsfagaden ftark vortretende 
Mittelbauten angeordnet. Eine etwas monotone Pilafter-Architektur gliedert ringsum die Fagade in zwei 
Ordnungen über einander, die auf einem als Sockel gebildeten niedrigen Erdgefchofs aufruhen. Das Haupt- 
gefims läuft ohne Unterbrechung um den ganzen Bau, nur in den Mittelpartien mit Giebeln, die mit 
flehenden Bronze-Figuren und im Giebelfeld mit Marmorfiguren gefchmückt find, ausgezeichnet. Steile 
Walmdächer überdecken den Bau; auf den Eck-Pavillons krönen die Dächer je vier vergoldete, Kaifer- 
kronen tragende Adler; über dem Giebel erhebt fich in Holz-Conftruction ein kurzer, achtfeitiger Thurm 
mit Kuppel und Laterne, der die Uhr, die Alarmglocken und ein Glockenfpiel enthält (Fig. 42).

Sieben fehr gedrückte Eingänge führen in das Innere. Diefe nicht gerade monumentale Anordnung 
wird dadurch zu motiviren verfucht, dafs man bei Aufftänden das Volk leichter vom Inneren abhalten und 
in der Halle Musketiere aufftellen könne. Von der Vorhalle führt eine doppelarmige Treppe direct in 
den 18 X 39 m grofsen, in der Hauptaxe gelegenen und die ganze Gebäudehöhe einnehmenden Saal (Fig. 43), 
von dem aus breite Corridore den Zugang zu den übrigen Localitäten vermitteln. Derfelbe bildet den Haupt
raum des Gebäudes, ift zugleich Veftibule und Hauptfaal und ift auf das reichfte ausgeftattet, mit Marmor- 
fufsboden , in den drei grofse planifphärifche Anfichten der Erde und des Himmels in farbigem Marmor 
und Bronzeftreifen eingelaffen find, mit Pilafter-Architektur in zwei Ordnungen über einander und mit einem 
Tonnengewölbe mit grofsen Caffettentheilungen und Gemälden überdeckt. Sehr fchön und klar ift die 
Anordnung der vier dreiarmigen Haupttreppen in den Axen der grofsen Corridore. An letzteren liegen die 
Amts-Localitäten, wie aus dem Grundrifs (Fig. 41) und aus den Schnitten (Fig. 43 u. 44) erfichtlich ift.

Noch ift ein Raum befonders zu erwähnen , der auf eine überaus reiche und raffinirte Weife an
geordnet und decorirt ift: das fog. Tribunal. In der Hauptaxe und nach dem Eingang zu gelegen, ift es 
ein kleiner, aber hoher gewölbter Raum mit Galerie auf der Höhe des Hauptgefchoffes und war der Raum, 
in dem das Urtheil den zum Tod Verurtheilten vor ihrer Execution vorgelefen wurde. Seine Decoration 
ift ganz in Bezug auf diefe Beftimmung: auf Marmor-Reliefs find berühmte Urtheile aus der alten Gefchichte 
dargeftellt; dann find vielfach Richtfchwerter, Donnerkeile, Blitze, Ruthenbündel und ähnliche fymbolifche 
Schreckmittel angebracht, fo dafs der Verfaffer der genannten Publication findet, man könne fich diefem 
Raum nicht ohne Schrecken nahen. Zur Milderung fügt er aber bei, dafs die Juftiz nicht gar ftreng fei, 
und wenn wirklich einmal Einer zum Tode verurtheilt wurde, fo könne man ficher fein, dafs der Ver- 
urtheilte den Tod mehr als einmal verdient habe.

70.
Amfterdam.

Literatur
über »Rathhäufer in Belgien und Holland« aus dem Mittelalter und der Renaiffance.

Aufser den in Fufsnote 85 bis 94 genannten Schriften feien hier noch erwähnt: 
Chalon. R. Uhotel de ville de Mons, Gent 1843.
Town hall, Franecker, Holland. Builder, Bd. 49, S. 716.
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e) Rathhäufer der Neuzeit.

Es ift bereits in Art. I angedeutet worden, dafs fich das Wefen des Rathhaus- 
baues vornehmlich aus den typifchen Vorbildern früherer Jahrhunderte erkennen läfft 
und dafs die modernen Beifpiele mehr oder weniger auf den alten fufsen. Die 
charakteriftifchen Merkmale bleiben diefelben, wenn fchon die heutigen complicirteren 
Verhältniffe manche Unterfchiede gegen früher bedingen.

Auch find in den verfchiedenen Culturftaaten die bezüglichen Einrichtungen 
keineswegs diefelben und in jedem einzelnen Falle nach den örtlichen Bedürfniffen 
zu richten. Ueberall aber zeigt der Rathhausbau der Neuzeit gemeinfame Grundzüge, 
die fich hauptfächlich in einer gewiffen Uebereinftimmung bei der Planbildung des 
Haufes kundgeben.

Es mag defshalb, mit Rückficht auf die vorhergegangenen umfaffenden Dar
legungen und unter befonderem Hinweis auf die reichhaltige Literatur über Rath
häufer der verfchiedenen Länder, gerechtfertigt erfcheinen, fich im Nachfolgenden 
hauptfächlich darauf zu befchränken, den Rathhausbau, wie derfelbe in Deutfchland 
und Deutfch-Oefterreich in unferer Zeit zur Entwickelung gelangt ift, an einigen 
wenigen, aber charakteriftifchen Typen zu veranfchaulichen.

Der Hauptunterfchied zwifchen den Rathhäufern unferer Zeit und denjenigen 
vergangener Jahrhunderte liegt in den bedeutend gefteigerten Anforderungen, die an 
diefelben im Vergleich zu ehemals geftellt werden müßen. In Folge deffen wird 
häufig ein fehr ausgedehnter, für die verfchiedenften Zwecke geeigneter baulicher 
Organismus nöthig, während derfelbe früher viel einfacher war. Dies rührt davon 
her, dafs die Städteordnungen im Laufe diefes Jahrhundertes vielfache Umgeftaltungen 
erfuhren; faft aller Orten mufften zwei Körperfchaften im Rathhaufe Platz finden, 
eine repräfentative, die bald Bürgerfchaft, Stadtverordnete oder Gemeindebevoll
mächtigte genannt wird, und eine executive, der Senat oder Magiftrat. Aufserdem 
entwickelten fich die verfchiedenen Aemter oder Deputationen oft zu bedeutendem 
Umfang und beanfpruchten ihrerfeits eine Menge Platz. Auch die für feftliche An- 
läffe beftimmten Räume mufften, wenigftens für die gröfseren Städte, vermehrt und 
von den übrigen Räumen klarer getrennt werden.

Die Bedürfniffe eines modernen Rathhaufes für eine gröfsere Stadt laffen fich 
wohl am beften erkennen aus dem fehr gründlich ausgearbeiteten Programm, welches 
die Hamburger Behörden der allgemeinen Wettbewerbung für Gewinnung eines 
Rathhaus-Entwurfes zu Grunde legten, und das alle die Elemente enthält, aus denen 
fich ein den heutigen Anforderungen entfprechender Neubau diefer Art zufammen- 
fetzt, wenn gleich derfelbe in diefem befonderen Falle zugleich Regierungsgebäude 
einer kleinen Handels-Republik fein follte.

Es find drei ganz felbftändige Zwecke, denen ein Rathhaus einer gröfseren 
Stadt zu dienen hat und zu deren Erfüllung erforderlich find:

i) Räume für die Verwaltung,
2) Räume für die repräfentativen Körperfchaften und
3) P efträume für Abhaltung grofser feftlicher Verfammlungen der Bürgerfchaft 

und ihrer Vertreter.
Hiernach wurden für das Hamburger Rathhaus, mit Weglaffung untergeordneter Räume, wie 

Wacht-Locale etc., verlangt:

7'- 
Grundziige.

72.
Erfordernifle.

Handbuch der Architektur. IV. 7. 5
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Preisgekrönter Entwurf für das Rathhaus zu Hamburg.
Arch.: Mylius und Bluntfchli,
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l) An Räumen für Behörden:
a) Finanz-Deputation, Räume von zufammen 950 bis 1000 Qm,
b) Deputation für directe Steuern von zufammen 650 bis 700
c) Deputation für indirecte Steuern und Abgaben von zufammen 1150 bis 1200 <lm,
b) Verwaltungsabtheilung für Handel und Gewerbe 160 bis 170'1™,
e) Oberfchulbehörde 80 bis 100 Qm,
f) Hypotheken-Amt 450 bis 500 Qm,
g) Erbfchaftsamt 240 bis 250 üm,
U Landherrenfchaft 240<tm,
i) Staatsarchiv 1000

2) für die repräfentativen Körperfchaften:
f) für den Senat ein Sitzungsfaal 160 bis 170 qm, dazu Garderobe, Sprechzimmer, Nebenräume 

und Kanzleizimmer 630 bis 740 üm,
I) für die Bürgerfchaft ein Sitzungsfaal mit Tribune für Journaliflen und Publicum für 196 Mit

glieder 250 üm, dazu an Nebenräumen, Vorfaal, Garderobe, Kanzlei, Sprech- und Conferenz- 
Zimmer 550 bis 650 üm;

3) Fefträume, zu Staats-Repräfentation und grofsen feftlichen Verfammlungen dienend, mit befonderer 
Haupttreppe, beftehend aus einem Hauptfaal und entfprechenden Nebenräumen; dazu ein Rathskeller mit 
Reflauration, deren Küchen zugleich für die Bedienung der Fefträume benutzt werden können.

Aus diefem Programm ergeben fich der Verfchiedenartigkeit, der räumlichen 
Bedürfniffe wegen manche architektonifche Schwierigkeiten; das Erfordernifs, grofse 
Säle für Feft- und Prunkzwecke zufammen mit einer Anzahl verhältnifsmäfsig kleiner 
Bureau-Räume in demfelben Gebäude unterzubringen, ift einer einfachen und monu
mentalen Löfung nicht fehr günftig. Andererfeits aber liegen in diefer Schwierigkeit 
gerade die Elemente zu charakteriftifcher Ausprägung der Eigenart der Aufgabe. 
Es geht aus vielen früheren Beifpielen hervor, dafs faft immer derartig heterogene 
Elemente in einem und demfelben Bauwerk vereint werden mufften und dafs die 
Gefammterfcheinung der nach ähnlichem Programm erbauten Rathhäufer eine durch
aus würdige, den Zweck bezeichnende und der Beftimmung entfprechende ift.

Um zu veranfchaulichen, wie diefe Bedürfniffe in einem Bau auf dem an Grofse 
etwas beengten Bauplatz von 100,so ™ Breite und 67,es m Tiefe untergebracht werden 
können, mögen in Fig. 45 u. 46 die Grundriffe des in der genannten Wettbewerbung 
mit dem erften Preife gekrönten Entwurfes von Mylius & Bluntfchli beigefügt werden.

Das I. oder Hauptgefchofs enthält die Haupträume, nach der Hauptfagade das Feft-Local mit grofser, 
von einem Deckenlicht beleuchteter Fefttreppe, ferner die Sitzungslaie für Senat und Bürgerfchaft fammt 
zugehörigem Raum. In den übrigen Stockwerken find die Aemter vertheilt.

Der hier mitgetheilte Entwurf ift nicht zur Ausführung gelangt; vielmehr hat das ganze Bauprogramm 
eine wefentliche Umänderung erfahren, auf Grund deffen neue Pläne ausgearbeitet wurden, über welche, fo 
wie über den Stand der ganzen Frage Näheres an der unten angegebenen Stelle95) zu finden ift.

95) Siehe: Deutfche Bauz. 1885, S. 97 u. 109.
Ueber den Hamburger Rathhausbau liehe ferner:

The hotel de ville, at Hainburgh. Builder, Bd. 14, S. 62.
Knoblauch, E. Das Rathhaus in Hamburg. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1854, S. 263.
Nohl. Entwurf zum Bau eines Rathhaufes in Hamburg. Allg. Bauz. 1864, Notizbl., S. 399.
Entwürfe von L. Bohnstedt. Leipzig 1875—77.

Heft VIII, Bl. 41 u. 48: Rathhaus für Hamburg.
Rathhaus in Hamburg. Eifenb., Bd. 4, S. 233; Bd. 5, S. 76 u. 139.
Hase. Ueber die Konkurrenz für das neue Rathhaus in Hamburg. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu 

Hannover. 1877, S. 185.
Zur Frage des Hamburger Rathhausbaues. Deutfche Bauz. 1878, S. 165 u. 215.
Hotel de ville, Hamburg. Building neivs, Bd. 35, S. 342, 558.

Der erwähnten Umbildung der Städteordnungen folgte in unferem Jahrhundert 
ein bedeutender Auffchwung des Städtewefens. In Folge deffen fanden fich eine 
grofse Anzahl von Städten, und namentlich gilt dies von Deutfchland, in ihren alten 



69

Localen beengt. Manche erlangten gegenüber früher eine gröfsere Bedeutung und 
mufften zu Umbauten oder vollftändigen Neubauten fchreiten. Eine weitere Anzahl 
von Städten ift noch mit Vorbereitungen zu Neubauten befchäftigt, die fich Jahrzehnte 
lang unter fchweren Kämpfen hinziehen können.

Von den vier bedeutendften Rathhausbauten, die in den Hauptftädten Paris9 6), 
Berlin97), München98) und Wien in den letzten Jahren entftanden, mag das letztere, 
von dem durch die Gefälligkeit feines Meifters (F. v. Schmidt) genaue Angaben 
vorliegen, als ein Beifpiel eines grofsartig angelegten Baues angeführt und einer 
näheren Betrachtung unterzogen werden (Fig. 47 u. 48).

96) Siehe: Ballu, T. & Deperthes. Reconfiruction de F höiel-de-villc de Paris. Paris 1883.
Das neue Stadthaus in Paris. Schweiz. Bauz., Bd. 1, S. 25.
Licht, H. Die Architektur der Gegenwart. Berlin 1886. Taf. 29.
The new hotel de wille, Paris. The »Jalle de Jeances*. Builder, Bd. 45, S. 465.

97) Siehe: Die Concurrenzpläne zum Berliner Rathhausbau. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1858, S. 149. 
Knoblauch, E. Entwurf zum neuen Rathhaufe von Berlin. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1859, S. 98. 
Nohl, M. Drei Entwürfe zu einem neuen Rathhaufe für Berlin. Glogau 1865.
Das neue Berliner Rathhaus. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1866, S. 60.
The new Berlin town hall. Builder, Bd. 26, S. 697.
Waesemann. Das neue Rathhaus in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1873, S. 3. (Auch als Sonder-Abdruck 

erfchienen: Berlin 1873.)
Rathhaus in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 285.
The Berlin town hall. Builder, Bd 40, S. 304.
Meyer, L. A. Das neue Rathhaus zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 301.
Waesemann, H. F. Das neue Rathhaus zu Berlin. Text von L. A. Meyer. Berlin 1886.

9S) Siehe: Rathhaus in München. Allg. Bauz. 1868—69, S. 12.
Das neue Rathhaus in München. Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 206.
Le nouvel hötcl de ville de Munich. Semaine de conß. 1877—78, S. 234.
Hauberrisser, G. Das neue Rathhaus in München. München 1883.
Licht, H. u. A. Rosenberg. Architektur Deutfchlands. Berlin 1878—82. Band 1.

Taf. 75: Rathhaus in München; von Hauberrisser.

An der prachtvollen, breiten Ringftrafse gelegen und von diefer durch einen grofsen, mit Anlagen 
bedeckten Platz getrennt, bedeckt das Gebäude einen Platz von 152 m Länge und 123 m Breite (187 000 Qm, 
wovon 154 000 Qm überbaut), ift ringsum frei ftehend und von breiten Strafsen umgeben. Diefer grofse 
Bau-Complex ift auf fehr klare und überfichtliche Weife in regelmäfsiger Anlage gegliedert und hat in der 
Hauptaxe einen grofsen mittleren Hof von 81 m Länge, 35m Breite und rechts und links von diefem 
fymmetrifch angelegt je drei kleinere Höfe und enthält der Hauptfache nach folgende Räumlichkeiten: 
den grofsen Feftfaal mit Nebenräumen und befonderer Treppe als Repräfentations-Räume der Gemeinde, 
den Sitzungsfaal des Gemeinderathes mit Zubehör, Galerien, Nebenräumen, Sections-, Commiffions- und 
Arbeitszimmern der Gemeinderäthe, Kanzleien des Bürgermeifters und Stellvertreters, den Sitzungfaal des 
Magiftrats mit Nebenräumen, die ftädtifche Bibliothek und das Archiv; ferner Räume für ein Mufeum, 
die Amts-Localitäten für fämmtliche Aemter der Stadt, die Wohnung des Bürgermeifters und des Magiftrats- 
Directors; endlich Wohnungen für Infpector, Diener, Portier, Wächter etc.

Die Hauptfäle fammt Zubehör find ihrer Bedeutung entfprechend in das I. oder Hauptgefchofs 
(Fig. 47) verlegt, und zwar der Feftfaalbau an die Hauptfa^ade nach der Ringftrafse zu. Er befteht aus 
einem grofsen Feftfaal und feinen Nebenräumen. Erfterer, von 56,8 m Länge, 19 m Breite und 13,3 m Höhe, 
enthält an den Schmalfeiten chorartige Ausbauten für Orchefter und an der Langfeite Arcaden, von denen 
die eine nach dem Platz zu als offene Loggia dem Saal vorgelegt ift. In der Höhe des II. Obergefchoffes 
ziehen fich, durch zwei vom Feftfaale aus zugängliche Treppen erreichbar, die Galerien an den Seiten 
deffelben hin; gegen den Saal find diefe Galerien mit Marmorfäulchen, die reich ornamentirte Arcaden 
tragen, abgefchloffen; die Wand gegen die Loggia enthält die Arcaden in derfelben Höhe, ohne eine 
Galerie zu bilden. In der Mittelaxe ift das Thurmgemach architektonifch ausgebildet und in den Raum 
mit einbezogen. Links und rechts vom Saal reihen fich die Speifefäle mit Buffets, Rauchfälen und Neben
räumen an. Im gleichen Gefchofs liegt in der Mitte der Weftfagade der Sitzungsfaal für den Gemeinde- 
rath, von 345 Fläche und Raum für 150 Sitze. Diefer Saal geht ebenfalls durch zwei Stockwerke 
und hat an drei Seiten Galerien für die Zuhörer. Seine Decke ift reich in Holz gefchnitzt, die Beleuch
tung durch Candelaber und einen 170-flammigen Bronze-Kronleuchter (für fpäter etwa einzuführende 
elektrifche Beleuchtung zu verwenden) bewirkt. Nach der Strafse zu liegt vor dem Saal ein grofser,
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durch zwei Thüren zugänglicher Balcon. An den Saal fchliefsen fich Vorfäle, Garderoben, Arbeits-, 
Sections- und Commiffions-Zimmer der Gemeinderäthe an.

Auch der Sitzungsfaal des Magiftrats mit Nebenräumen liegt im Hauptgefchofs, und zwar in der 
Queraxe des grofsen Hofes, und ihm gegenüber ein gleich grofser Saal, für Mufeumszwecke beftimmt.

Alle diefe Räume find durch geräumige, geradarmige Podefttreppen zugänglich; befonders dienen 
zwei grofse Haupttreppen als Zugang zum Feft-Local.

Im Erdgefchofs entfpricht dem Feftfaal eine grofse Halle, genannt Volkshalle, von 34 m Länge und 
11 m Breite, die heizbar ift und zu Verfammlungen benutzt werden kann; fie ift in der Mittelaxe von der 
Hauptfeite her durch die Thurmhalle zugänglich und bildet ihrerfeits den Zugang zu den Veftibulen der Feft- 
treppen und zu den Arcaden-Hallen, die den grofsen Hof im Erdgefchofs ganz umgeben. Die Einfahrt in 
das Gebäude findet durch die grofsen Veftibule ftatt, die in der Mitte der Seitenfagade liegen, und durch 
die kleineren Mittelhöfe in den grofsen Hof. Bei grofsen Feften kann der Zugang zu den h eft-Localitäten 
an der Vorderfeite, die Zufahrt durch die eben genannten Zufahrts-Veftibule ftattfinden, während die 
Ausfahrt fich in der Hauptaxe nach Weften zu befindet. Die grofsen Preppenhäufer haben eine folche 
Geftalt und Lage, dafs fie von beiden Seiten bequem zugänglich find.

Bei den aufserordentlichen Erforderniffen an Räumen war es nothwendig, fünf Gefchoife anzulegen, 
nämlich ein Erdgefchofs von 4,3 m Höhe, ein I. Zwifchengefchofs von 4,74 m Höhe, ein II. Zwifchen- 
gefchofs von gleicher Höhe, ein I. Ober- oder Hauptgefchofs von 7,6 m, ein II. Obergefchofs von 5m 
Höhe, auf die ein durchlaufendes, 1,3 m hohes Hauptgefims einen ruhigen Abfchlufs bildet. Erdgefchofs 
und I. Zwifchengefchofs find an der Hauptfront und im Hof zu einer Arcade zufammengezogen, eben fo 
das I. und II. Obergefchofs für die grofsen Säle. Die Eintheilung der Gebäude-Tracte ift mit Rückficht 
auf den Amtsgebrauch fo, dafs gegen die Strafse die Bureau-Räume gelegt find; daran fchliefsen fich, 
parallel damit laufend, die Vorzimmer und mit diefen parallel die von den Höfen aus beleuchteten Corridore 
an. Letztere verbinden, fo weit nothwendig, die Gebäudetheile auf zweckmäfsige und überfichtliche Weife, 
und es münden auf fie fämmtliche Treppen.

Von den Aemtern find diejenigen, die mit dem Publicum den gröfsten Verkehr haben, in die 
unteren Stockwerke verlegt. Im Erdgefchofs liegen nordweftlich das Confcriptions-Amt, füdweftlich das 
Armenamt und Einreichungs-Protokoll, nordöftlich das Militär-Einquartierungs-Amt, füdöftlich das Markt- 
Commiffariat.

Aufserdem find in diefem Gefchofs an den Eingängen gelegen: die Portier- und Hausdienerwohnungen, 
die Militärwachtftube, Räume für die Löfchmannfchaft und die Einfahrt in die vier kleineren Eckhöfe. 
Im I. Zwifchengefchofs liegen : das Steueramt, das Oberkammeramt, das Todtenfchreiberamt und Magiftrats- 
Bureau. Im II. Zwifchengefchofs liegt das Stadtbauamt, die Wohnung des Bürgermeifters und des Magiftrats- 
Directors. In den Tracten gegen den grofsen Hof find die Bibliothek, das Archiv und das Mufeum, im 
Tract gegen die Ringftrafse die zugehörige Waffenfammlung untergebracht, ferner die Garderoben zu den 
Fefträumen. Das II. Obergefchofs enthält die Buchhaltung, das Expedit, die Regiftratur, das Stadt-Phyfikat, 
das ftatiftifche und verfchiedene Magiftrats-Bureaus. Die Keller enthalten grofse Aufbewahrungsräume und 
unter den Hauptfefttreppen zwei grofse, gewölbte Räume für den Rathhauskeller.

Die Heizung des Gebäudes ift eine »durch Dampf activirte« Sammelheizung. Die grofsen Keffel- 
häufer find in den Höfen angeordnet; mit der Heizung ift eine ausgiebige Lüftung mit theilweifer 
Benutzung mechanifcher Hilfsmittel verbunden. Die Beleuchtung des Gebäudes ift vorläufig für Gas ein
gerichtet ; doch ift die Möglichkeit der Einführung des elektrifchen Lichtes in das Auge gefafft. Selbft- 
verftändlich ift das Gebäude mit Waffer zum Trinken und zu Feuerlöfchzwecken auf das reichlichfte verfehen.

Der ganze Bau ift in allen Stockwerken mit feuerficheren Decken abgedeckt: Gewölbe zwifchen 
eifernen Trägern, Hallen und Corridore dem Stil entfprechend mit Stein und Backftein. Die Fanden 
find in Hauftein ausgeführt, eben fo der grofse Hof und die zwei kleinen Hole in der Queraxe, die übrigen 
Höfe aus Stein und Putzflächen mit Anwendung von Sgraffito. Die Dachftühle find in Eifen conftruirt, 
die Dächer in englifchem grauem Schiefer gedeckt.

So weit die Dispofition des Grundrifles und die innere Einrichtung.
Das Aeufsere bildet eine viel gegliederte, imponirende Mafle; an den vier Hauptecken Eck-Rifalite, 

in der Mitte jeder Fagade ein ausgeprägter und um ein Gefchofs das Uebrige überragender Mittelbau. Hohe 
Dächer, gefchmückt mit Steingaupen und allerlei Zierath aus Zink und Eifen krönen den Bau in w irkungs 
voller Weife. Die fyftematifche Durchführung der wagrechten, durchlaufenden Gefimfe beftimmt den eigen
artigen Charakter der hier zur Anwendung gebrachten gothifchen Architektur, und die mannigfachen Einzel
heiten zeigen das Beftreben, in freier felbftändiger Durchbildung die italienifche und deutfche Bauweife 
diefer Kunftperiode zu verfchmelzen.
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Die Hauptfagade (Fig. 48) ift befonders charakteriftifch ausgezeichnet. Ein ihrer Mitte vorgelegter, bis 
zu 100m auffteigender Thurmbau und vier kleinere Thürme zieren den Mittelbau; eine grofse Arcaden-Halle 
im Erdgefchofs, die auf hohem Stufenbau fich erhebt, und darüber die reiche Loggien-Architektur mit 
grofsen, offenen, von Mafswerk gezierten Bogenöffnungen, welche den Feftfaalbau zum Ausdruck bringen, 
find von glücklichfter Wirkung. Der ganze Bau imponirt vornehmlich durch die Klarheit feiner Anordnung, 
feine Gröfsenverhältniffe und feine gelungene Charakteriftik als Rathhaus").

Als Beifpiel eines Rathhaufes für eine mittelgrofse Stadt kann jenes zu Wies
baden dienen, welches foeben nach Hauberriffer s Plänen ausgeführt wird. In Betreff 
der Wettbewerbung für diefen Bau, fo wie über Anlage und Geftaltung, die derfelbe 
fchliefslich erhalten hat, kann hier nur auf die unten 10°) näher bezeichneten Schriften 
verwiefen werden.

10°) Lemcke, J. Die Rathhausbau-Concurrenz und die Theaterneubau-Frage in Wiesbaden. Centralbl. d. Bauverw. 
1882, S. 388, 398, 403, 417.

Die Konkurrenz für Entwürfe zu einem neuen Rathhaufe für Wiesbaden. Deutfche Bauz. 1882, S. 503, 515.
Die Concurrenz um das Rathhausgebäude für Wiesbaden. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 437, 446.
Sammel-Mappe hervorragender Concurrenz-Entwürfe. Heft 7: Rathhaus in Wiesbaden. Berlin 1883.
Hauberrisser, G. Entwurf zu einem Rathhaus für Wiesbaden. Zeitfchr. f. Baukde. 1884, S. x.
Lemcke, J. Der Rathhausbau in Wiesbaden. Deutfche Bauz. 1885, S. 209, 233.
Hauberrisser, G. Das neue Rathhaus in Wiesbaden. Deutfche Bauz. 1886, S. 289.
Architektonifches Skizzenbuch. Berlin.

Heft 186, Bl. 2, 3 : Rathhaus für Wiesbaden; von Holst & Zaar.
101) Siehe auch: Hauberrisser, G. Der Neubau des Rathhaufes in Kaufbeuern. Zeitfchr. f. Baukde. 1880, S. 541.

Das neue Rathhaus in Kaufbeuern. Deutfche Bauz. 1880, S. 475.
Architektonifche Rundfchau 1885, Taf. n, 12.

Ein Beifpiel von viel kleinerem Umfang, aber trefflicher Kennzeichnung feiner 
Beftimmung, ift das an Stelle eines früheren Rathhaufes gleichfalls von Hauberriffer 
in den Jahren 1879—81 erbaute Rathhaus zu Kaufbeuren (Fig. 49 bis 51).

75- 
Rathhaus

zu 
Wiesbaden.

76.
Rathhaus 

zu 
Kaufbeuren.

Rathhaus zu Kaufbeuren 101).

") Ueber den Wiener Rathhausbau fiehe auch:
The new town hall, Vienna. Builder, Bd. 35, S. 978; Bd. 41, S. 512; Bd. 45, S. 667.
Neues Rathhaus in Wien: Winkler, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 178.
Das neue Rathhaus der Stadt Wien. Wochfch. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1883, S. 241.
Das neue Rathhaus der Stadt Wien. Schweiz. Bauz., Bd. 2, S. 80.
The new town hall, Vienna. Building news, Bd. 45, S. 406.
Schmidt, F. Das neue Wiener Rathhaus. Publ. v. P. Bambach u. M. Grebner. Wien. Im Erfcheinen begriffen.



74

Rathhaus zu Kaufbeuren 102). 
Arch.: Hauberrißer.

Daflelbe ift auf dem unregelmäfsigen und unebenen Bauplatz mit viel Gefchick geplant und befteht 
aus einem Erdgefchofs und zwei Obergefchoflen. Im Erdgefchofs und I. Obergefchofs find einige Amts- 
Localitäten untergebracht, im II. Obergefchofs die Sitzungslale für Gemeindebevollmächtigte und den 
Magiftrat. Der Eingang ift durch eine Freitreppe und einen reichen Portalbau ausgezeichnet und führt 
in ein hallenartiges Veftibule, das Zugang zu einer breiten, dreiarmigen Podefttreppe giebt. Die Verbindungen 
im Haufe find durchweg einfach und zweckmäfsig.

Im Aeufseren find die Formen der deutfchen Renaiflance mit vielem Verftändnifs benutzt und mit der 
Ungebundenheit früherer Zeit behandelt, die dem malerifchen Bau einen grofsen Reiz verleiht. Die nach 
dem Marktplatz gewendete Hauptfagade zeigt bis zum Hauptgefimfe keine wagrechte Theilung; vielmehr 
heben fich Portalbau und Fenfter von einer glatten Putzfläche ab; über dem Hauptgefimfe ift ein grofser,

102) Facf.-Repr. nach: Architektonifche Rundfchau 1885, Taf. 11, 12.
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Stadthaus zu Winterthur.
Arch.: Semper.
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Anficht.
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Stadthaus zu Winterthur.
Arch.: Semper.
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hoher Giebel mit der Stadtuhr aufgefetzt. An der einen Ecke ift ein Erker von fechseckiger Grundform 
zu einem Thürmchen entwickelt.

Während die beiden letzterwähnten Beifpiele fich den früheren Auffaffungen 
der Rathhäufer anfchliefsen, das eine in gothifchen Formen, das andere in denen 
der deutfchen Renaiffance, jedes auf feine Weife meifterhaft entworfen ift, fo ift da
gegen das von Semper 1866—69 erbaute Stadthaus zu Winterthur (Fig. 52 bis 55 103) 
auf diefem Gebiete der Gebäudekunde eine vollftändige Neufchöpfung, die in origi- 
nellfter Weife auf dem Studium antiker Bauten bafirt und einen neuen Typus hervor
bringt, in welchem die antike Bauart mit den modernen Bedürfniffen auf das glück- 
lichfte verbunden ift.

103) Siehe auch: Deutfche Bauz. 1880, S. 129.
104) Nach: Centralbl. f. Bauverw. 1885, S. 141.

Mag der diefem Bau gemachte Vorwurf, dafs er fich von der herkömmlichen Bauweife entferne, 
eine gewiffe Berechtigung haben, fo ift es doch ficher ein grofses künftlerifches Verdienft, Neues zu erfinden, 
und wenn diefes Neue alle Bedingungen erfüllt, welche die praktische Brauchbarkeit und das Bedürfnifs 
nach monumentaler Erfcheinung mit Nothwendigkeit verlangen, fo mag es berechtigt fein, den Bau einen 
typifchen zu nennen.

Auch diefer Bau ift von befcheidenen Abmeffungen (gröfste Breite 41 m, gröfste Tiefe 39 m , ohne 
Freitreppe bebauter Raum ca. 920 Qm) und befteht aus einem fchmalen und tiefen Mittelbau von 15 m Breite 
und 39 m Länge und zwei an diefen angelegten Flügelbauten von je 13 m Breite und 23 m Tiefe. Er enthält 
in einem Erdgefchofs und zwei Obergefchoffen die folgenden Räume.

Im Erdgefchofs (Fig. 52): Veftibule mit eingebauter Treppe und bedeckter Zufahrt, Polizei, Notariat, 
Steuer- und Affecuranz-Bureau, Gemeindegutsverwaltung, ftädtifches Archiv und Wohnung für den Haus
wart ; im Veftibule fteht die Wahlurne für die Abftimmungen der Gemeinde.

Im I. Obergefchofs (Fig. 53): im Mittelbau und über dem unteren Veftibule ein zweites Veftibule 
mit Fortsetzung der eingebauten Treppe, aufser von der unteren Treppe zugänglich durch eine monumentale, 
dem Bau vorgelegte doppelarmige Freitreppe; fodann den 19 m tiefen und 13 m breiten Saal für Gemeinde- 
verfammlungen mit feitlichen, ca. 3m tiefen Galerien in zwei Stockwerken über einander; links von diefen 
Räumen das Sitzungszimmer des Gemeinderathes mit Vorzimmer, ein Commiffions-Sitzungszimmer und die 
Gefundheitsbehörde; rechts die Stadtkanzlei und Zimmer für Gemeinderathsfchreiber, Civilftand und Präfident 
des Gemeinderathes.

Im II. Obergefchofs: Tribunen zum grofsen Saal, Bureau für Bauverwaltung, Katafter-Geometer, 
ftädtifcher Ingenieur, Friedensrichter und die ForftVerwaltung.

Im Aeufseren (Fig. 54) dominirt der Mittelbau mit feiner giebelgekrönten, vierfäuligen Vorhalle und 
der Freitreppe über die Flügel und bildet mit diefen eine reiche und Schöne Silhouette. Der Bau ift ganz 
aus Quadern hergeftellt, das Detail mit aufserordentlicher Liebe und feinftem Gefchmack gebildet, beeinflußt 
von der römifchen und griechifchen Antike, fo dafs die Gefammterfcheinung von einer Vornehmheit und 
Monumentalität ift, wie fie wenige modernen Bauten in gleichem Mafse aufweifen.

Das Innere (Fig. 55) ift von grofsen und fchönen Verhältniffen, im Ganzen einfach, da die reichere 
Ausfchmückung des Saales, der auf Malerei berechnet war, und der Rathsftube, die ein Holzgetäfel erhalten 
Sollte, der Koften wegen unterbleiben muffte. Der Bau koftete einSchl. Honorar des Architekten nur 
465600 Mark (682000 Francs).

Das Rathhaus für die kleine Stadt Raftenburg in Oftpreufsen, das bei möglichft 
geringem Aufwand eine charakteriftifche Erfcheinung im Aeufseren zeigt und thun- 
lichfte Raumerfparnifs mit Zweckmäfsigkeit im Inneren vereinigt, ift nach Rieths 
Entwurf rrTFig. 56 bis 58 104) dargeftellt und diene als Beifpiel einer noch kleineren 
Anlage.

Das Gebäude fteht zwar nach allen vier Seiten hin frei, kehrt aber nur zwei feiner Fagaden den 
öffentlichen Strafsen zu. Es umfafft ein Kellergefchofs, ein Erdgefchofs und ein Obergefchofs. Das Keller- 
gefchofs enthält Arrefträume (vier Einzelzellen und einen gröfseren Haftraum nebft Wachtftube); die Dienft- 
wohnung eines Polizeibeamten (drei Stuben, Küche nebft Zubehör), Wafchküche und Holzkeller. Im Erd
gefchofs liegen rechts vom Eingang die Amtsräume des Bürgermeifters, des Stadt-Infpectors, des Stadt
fehreibers nebft Regiftratur und ein Ausfchufs-Sitzungszimmer, links zwei zufammenhängende überwölbte



79

Fig. 56-

Anficht.

Fig. 58-

Obergefchofs.

Rathhaus zu Raftenburg 104). 
Arch.: Rieth.

Caffen-Zimmer für die Kämmerei-Cafle und die Sparcaffe mit je einem feuerficheren Schatzraum, fo wie eine 
Pfandkammer. Das Obergefchofs nimmt einen Sitzungsfaal für die Stadtverordneten nebft einem Vorzimmer, 
fo wie die Dienftwohnung des Bürgermeifters, beftehend aus fünf Zimmern mit Küche und Zubehör, auf.
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Der mitgetheilte Plan wurde in einer engeren Wettbewerbung mit dem erften Preis gekrönt, nachdem 
eine erfte, unter den Mitgliedern des Berliner Architekten-Vereins auf Erfuchen der Stadt Rafteburg 1884 
veranflaltete, allgemeinere Bewerbung vorhergegangen war. Für das Gebäude war der Stil der deutfchen 
Renaiffance und eine Ausführung in Backftein-Rohbau, für die Eindeckung des Daches ebenfalls Ziegel
material vorgefchrieben. Behufs Aufnahme einer Uhr wurde ein thurmartiger Aufbau gewünfcht. Für 
die Ausführung des kleinen Rathhaufes flehen 75000 Mark zur Verfügung.

79' Ein Beifpiel von noch befcheideneren, den Bedürfniffen einer Landgemeinde
Rathhaus - T ö
für eine von 2500 Einwohnern angepafften Verhältniffen diene das von v. Schlierholz erbaute

Landgemeinde. Rathhaus in Fig. 59 u. 60 105)> das zum Schlufs diefer Betrachtungen angefugt wird.

105) Nach: Schittenhelm, F. Privat- und Gemeindebauten. Stuttgart 1876—78. Heft V, Bl. 1.

Fig- 59-

Erdgefchois.

Rathhaus für eine Landgemeinde105).
Arch.: v. Schlierholz'

Die Anlage des kleinen zweigefchoffigen Bauwerkes ift aus den beiden Grundriffen zu erfehen. Das 
in einfachen Formen gehaltene Aeufsere läfft die Beftimmung des Gebäudes erkennen. Die Aufsenfeiten 
deffelben find in Keuperfandftein (Schuttfteinen), die Bogen über den Fenftern und Thüren aus Backfteinen 
hergeftellt; das Dach ift in Schiefer gedeckt.

Literatur
über »Rathhäufer der Neuzeit«.

Ausführungen und Projecte.
a) Deutfchland und Oefterreich.

Aufser den in Fufsnote 96 bis 105 genannten Schriften feien hier noch angeführt: 
Bauausführungen des Preufsifchen Staates. Herausgegeben von dem Kgl. Minifterium für Handel, Gewerbe 

und öffentliche Arbeiten. Berlin 1851. Bd. 1 : Das Rathhaus zu Colberg.
Cremer. Das neue Rathhaus in Elberfeld. Zeitfchr. f. Bauw. 1852, S. 81.
Ungewitter , G. H. Gemeinde- und Spritzenhaus für eine kleine Stadt. Romberg’s Zeitfchr. f. pract.

Bauk. 1852, S. 11.
Herrmann. Rath- und Gerichtshaus in Greifenhagen. Zeitfchr. f. Bauw. 1856, S. 107.
Schinkel, K. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe. Berlin 1857—58.

Bl. 124—125: Entwurf zu einem Rathhaufe in Zittau.
Knoblauch, E. Project zu einem Rathhaufe für Striegau. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1858, S. 234. 
Haase. Das neuerbaute Rathhaus zu Kirchberg. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1860, S. 195.
Nohl. Entwurf zum Bau eines Rathhaufes in Innsbruck. Allg. Bauz. 1864, Notizbl., S. 402.
Zwei Rathhausbauten für kleinere Städte: Das Rathhaus in Zoffen; von J. Gärtner. Das Rathhaus zu 

Johanngeorgenftadt. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1869, S. 281.
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Entwürfe von L. Bohnstedt. Leipzig 1875—77.
Heft III, Bl. 13 u. 14: Rathhaus für Innsbruck.

The new town-hall of Erfurt. Builder, Bd. 34, S. 1216.
Neumann, F. Das Rathhaus in Effen. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1877, S. 53.
Bauten und Entwürfe. Herausgegeben vom Dresdener Architekten-Verein. Dresden 1879.

Bl. 103 u. 104: Hamburger Rathhaus (Concurrenzproject); von Haenel u. Adam.
Bl. 125 u. 126: Concurrenzproject; von Hauschild.

Seeling, E. Das Rathhaus zu Kalau. Deutfche Bauz. 1881, S. 553.
Gschwandtner, J. Das neue Rathhaus der Gemeinde Hernals bei Wien. Bautechn. 1883, S. 471. 
Paul, F. Die Gemeindehäufer im III. und X. Bezirke in Wien. Bautechn. 1882, S. 371, 4°9> 425- 
Das Rathhaus in Ingolftadt. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 288.
Der preisgekrönte Entwurf für das Rathhaus in Oldenburg. Deutfche Bauz. 1885, S. 294.
Rowald, P. Das Rathhaus zu Boppard. Deutfche Bauz. 1885, S. 545.
Schnal, E. Das neue Rathhaus in Sechshaus. Wiener Bauind.-Zeitg. 1885, S. 456.
Hartung u. Schultze. Neubau des Rathhaufes in Nauen. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 133.
Hossfeld. Das Rathhaus in Lützen. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 160.
Hartel u. Neckelmann. Entwurf zu einem Rathhaufe für Stollberg im Erzgebirge. Deutfche Bauz. 

1886, S. 265.
Entwürfe, erfunden und herausgegeben von Mitgliedern des Architekten-Vereins zu Berlin. Neue Folge. Berlin. 

1866, Bl. 4: Rathhaus für Nauen; von Hartung u. Schultze.
Bl. 5: Desgl.; von Mühlke.

1878, Bl. 6: Rathhaus. Von Stooff.
1885, Bl. 9: Rathhaus für Raftenburg; von SCHUPMANN. 

ß) Frankreich. 
(Stadthäufer und Mairien?)

Aufser den in Fufsnote 79 genannten Schriften feien hier noch angeführt:
Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'edifices publics projetes et conßruits en France depuis le 

commencement du XIX^ fiele. Paris 1845 —1850.
Bd. 1, PI. 38, 39: Hotel de ville a Moulins.

73 : Hotel de ville a Sedan.
13—15: Hotel de ville a Clermont-Ferrand.

Bd. 2, PI. 52—54: Hotel de ville a Saint-Etienne.
3, 4: Hotel de ville a Breffuire.
210 : Hotel de ville a Mont-fous-Vaudray.
223 : Hotel de ville a Gaillac.

Bd. 3, PI. 321—324: Hotel de ville a Lyon.
93, 94 : Hotel de ville a Quimper-Corentin.

336: Hotel de ville a Grancey.
Mairie pour une petite commune. Moniteur des arch., Bd. 3, S. 17 u. PI. 27—29.
Girard, A. Mairie du 3? arrondifement de Paris. Revue gen. de l’arch. 1853, S. 441 u. PI. 41—44.
Mairie de Vincennes. Moniteur des arch. 1854, PI. 299, 300.
Mairie, jußiee de paix et halle aux grains, a Thoiffey. Revue gen. de Varch. 1857, S. 273 u. PI. 24.
Ville de Paris, mairie du Xie arrondiffement. Moniteur des arch., Bd. 8, PI. 89—93.
Hotel de ville a Courbevoie. Moniteur des arch. 1860, PI. 678, 679, 687, 688, 704, 7°5, 711-
Mairie a Iffy. Moniteur des arch. 1861, PI. 759—762.
Travaux de Paris. Edifices municipaux. Revue gen. de l’arch. 1862, S. 279.
Oppermann, C. A. Types de mairies et maifons d’ecole. Nouv. annales de la conß. 1862, S. 31.
Le projet d'hbtel de ville, couronne au concours de Tourcoing. Revue gen. de Parch. 1863, S. 234 u.

Pl. 97—49-
Noitvelle mairie du IV? arrondijfement de Paris. Nouv. annales de la conß. 1868, S. 60.
Oppermann, C. A. Hotel de ville de z« claffe. Nouv. annales de la conß. 1869, S. 50.
Oppermann, C. A. Hotel de ville de 2* claffe. Nouv. annales de la conß. 1869, S. 52.
Oppermann, C. A. Mairies et maifons d’ecoles pour localites de 3« et 6^ ordre. Nouv. annales de la conß. 

1869, S. 53.
Narjoux, F. Architecture communale. Paris 1870. S. 7 : Hotels de ville. Mairies.
Bailly, A. N. Mairie du IV? arrondifement de Paris. Revue gen. de l’arch. 1872, S. 21 u. Pl. 5—10.

Handbuch der Architektur. IV. 7. $
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Mairie de I Isle-Adam. Encyclopedie dlarch. S. 115 u. PI. 32, 33, 52, 88; 1874, PI. 202, 212.
Ratouin. Mairie pour la commune de St. Maur et St. Hilaire. Moniteur des arch. I&fä, 3$—4°* 
Oppermann; C. A. Types de mairies et maifons dlecole economiques. Nouv. annales de la conß. 1873, S. 117. 
Pompee, C. Plans-modeles pour la conßruction de maifons dl ecoles et de mairies. Paris 1874.
Mairie dzz Ille arrondißement de Lyon. Moniteur des arch. 1874, PI. 13, I5> $4-
Projet de mairie-ecole pour une commune de 4000 habitants. Moniteur des arch. 1876, PI. 57, 58.
Nouvelle mairie de Paßy. Semaine des conß, 1876—77, S. 294.
Nouvelle mairie de Vaugirard. Semaine des conß. 1876—77, S. 331.
Mairie du XIIP arrondißement. Semaine des conß. 1877—78, S. 186.
Salleron. Ville de Paris. Mairie du XX? arrondißement, Moniteur des arch. 1878, PI. gr. 7, 14; 

1880, PI. 26.
Mairie du XIle arrondißement a Paris. Semaine des conß. 1878—79, S. 533.
Mairie et jußice de paix a Neuvy-le-Roi. Encyclopedie dl arch. 1881, S. 89 u. PI. 757, 758.
Henard, J. Mairie du Xlle arrondißement, avenue Daumesnil, a Paris. Revue gen. de Harch. 1882, 

S. 16, 110, 205 u. PI. 3—6.
Nouvelle mairie aux Lilas. Semaine des conß. 1884—85, S. 522.
La nouvelle mairie de Neuilly-fur-Seine. Semaine des conß. 1885—86, S. 161.
Wulliam et Farge. Le recueil d’architecture. Paris.

ic annee, f. 67, 68: Mairie de Saint-Maurice; NQn Naissant.
2e annee, f. 31, 37, 38 ; Mairie du IVe arrondißement de Lyon; von Desjardins & Perrin.
je annee, f. 42, 43: Mairie d’Orfay ; von Gerard.
4c annee, f. 19—22, 2g, 4g, 38: Hotel de ville de Poitiers; von Guerinot.

f. 9, 13, 27; Mairie de B oißy-Leger ; von Tremblay.
je annee, f. 38, 39: Mairie ecole, a Neuilly; von Ferrand.
& annee, f. 1, 2, 14—16, 22, 34, 49 : Hotel de ville d’Evreux; von Vaurabourg.

f. 29, 33, 60: Mairie. Ville de Clichy; von Depoix.
je annee, f. 36, 37, 31, 39: Mairie de B . . .; von Albrizio.
8e annee, f. 13—17, 24—26, 33, 36, 41, 30, 39—61: Hotel de ville de Neuilly ; von Herm ANT. 

f. 33} 42> 49 : Groupe fcolaire et hbtel de ville a Moreuil.
9c annee, f. 28, 31, 47: Mairie du XXe arrondißement de Paris; von Salleron. 

ne annee, f. 3, 6: Projet de mairie. Commune de Lilas ; von Gravereaux & Dufour. 
12? annee, f. 27, 34, 33, 72: Mairie pour la Plaine Monceaux ; von Jaffeux.

c) Grofsbritannien, Amerika und Auftralien.
The new town hall, Colcheßer. Builder, Bd. 1, S. 158.
Leeds new town hall. Builder, Bd. 11, S. 689.
New town-hall, Banbury. Builder, Bd. 12, S. 74.
Town hall and corn exchange, Eye. Building news, Bd. 3, S. 44.
The Soane medallion prize 1836. Building news, Bd. 3, S. 164, 187.
Halifax town hall, as deßgned by G. Gilbert Scott. Building news, Bd. 3, S. 1122.
New town-hall, Leeds. Building news, Bd. 4, S. 785, 936.
Propofed guildhall, Cambridge. Builder, Bd. 18, S. 24.
Propofed town-hall, Halifax, Yorkfhire. Builder, Bd. 18, S. 39.
Bif hop Auckland town hall, aßembly rooms, and markets. Builder, Bd. 18, S. 216.
The old town-hall, Hereford. Builder, Bd. 18, S. 592.
Northampton town hall. Building news, Bd. 7, S. 926; Bd. 10, S. 748.
New town hall, Preßon, Lancafhire. Builder, Bd. 20, S. 620.
Hull town hall. Building news, Bd. 9, 238. Builder, Bd. 22, S. 454.
Interior of Halifax town hall. Builder, Bd. 21, S. 793.
The new town hall, Halifax. Building news, Bd. 10, S. 590.
New town-hall buildings, New-Caßle-on-Tyne. Building news, Bd. 10, S. 780.
Tiverton new town hall. Builder, Bd. 22, S. 374.
Congleton town hall. Builder, Bd. 22, S. 530. Building news, Bd. 12, S. 8.
Keighley town hall. Building news^ Bd. 12, S. 626.
Defign for new town-hall, Cheßer. Building news, Bd. 12, S. 696, 773.
Rochdale town-hall. Builder, Bd. 24, S. 867.
Pendleton town-hall, Corporation of Salford. Builder, Bd. 26, S. 59.
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The municipal Offices of Liverpool. Builder, Bd. 26, S. 227.
The new town hall, Melbourne. Builder, Bd. 26, S. 765.
New townhall, Aberdeen. Building news, Bd. 15, S. 210.
Mancheßer townhall, Builder, Bd. 26, S. 259, 317, 336, 392. Building news, Bd. 15, S. 237, 254, 317, 

360, 414, 468, 634; Bd. 16, S. 204.
Cheßer new town-hall. Builder, Bd. 27, S. 829.
Wolverhampton town hall. Building news, Bd. 17, S. 8.
Bradford town hall. Building news, Bd. 17, S. 393, 460; Bd. 18, S. 182.
Beifaß town hall. Building news, Bd. 17, S. 449. Builder, Bd. 28, S. 286.
The intended city hall, San Francisco. Builder, Bd. 29, S. 304.
Plymouth guildhall and courts. Builder, Bd. 29, S. 784.
Deßgn for Wincheßer town hall. Building news, Bd. 20, S. 386; Bd. 21, S. 140.
New law courts, judges' lodgings, and municipal buildings, Birmingham. Building news, Bd. 21, S. 232.
Weß Bromwich town hall. Building news, Bd. 21, S. 304.
Bradford town hall. Builder, Bd. 30, S. 906.
Deßgn for town hall. Building news, Bd. 23, S. 102, 123.
Bolton and its town-hall. Builder, Bd. 31, S. 417, 442.
Propofed city hall and county buildings for Chicago, Illinois. Builder, Bd. 31, S. 1029.
Deßgn for town hall, Chorley. Building news, Bd. 24, S. 70.
Deßgn for Leiceßer town hall. Building news, Bd. 24, S. 476.
New town hall, Bolton. Building news, Bd. 14, S. 672.
New town hall, Bradford. Building news, Bd. 25, S. 252.
Municipal buildings at Leiceßer. Building news, Bd. 25, S. 310, 394.
Whitchurch town hall and market. Building news, Bd. 25, S. 368.
Deßgn for town-hall, Nottingham. Building news, Bd. 27, S. 752.
Propofed city hall, Chicago. Builder, Bd. 32, S. 628.
Rhyl town hall. Builder, Bd. 32, S. 1072.
Todmorden new town hall. Builder, Bd. 33, S. 300, 323.
Chorley town-hall, Building news, Bd. 28, S. 90.
Competition deßgn for Haßings town hall. Building news, Bd. 29, S. 642.
Compctitive deßgn for Paisley town hall. Building news, Bd. 29, S. 642; Bd. 39, S. 588.
Inferior of Rochdale town hall. Builder, Bd. 34, S. 149.
Intended town-hall, Haßings. Builder, Bd. 34, S. 515.
The new town hall of Philadelphia. Builder, Bd. 34, S. 715.
The new town-hall, St. Helen*s. Builder, Bd. 34, S. 854.
The new town hall and other works in Mancheßer. Builder, Bd. 34, S. 941.
Mancheßer new town hall. Building nezus, Bd. 31, S. 6, 26, 48.
New town hall, Haßings. Building news, Bd. 31, S. 440.
New municipal buildings, Cardiff. Building news, Bd. 32, S. 386; Bd. 33, S. 456. Builder, Bd. 36, S. 729. 
Wakefield new town hall. Building news, Bd. 32, S. 433, 458, 512, 538, 564, 592, 683.
Le nouvel hotel de ville de Mancheßer. Semaine des conß. 1877—78, S. 270.
Les batiments municipaux de Birmingham. Semaine des conß. 1878—79, S. 332.
Birmingham new municipal buildings. Builder, Bd. 36, S. 214.
Town-hall, Sydney, New South Wales. Builder, Bd. 36, S. 1255.
New town hall, Barrow-in-Furnefs. Building news, Bd. 34, S. 106, 134, 316, 340. Builder, Bd. 37, 

S. 912.
Tipperary town hall. Building news, Bd. 35, S. 394.
The great Yarmouth town hall competition. Building news, Bd. 35, S. I, 210, 236, 290, 318, 368, 694. 

Builder, Bd. 37, S. 205, 207, 208.
Leiceßer municipal buildings. Builder, Bd. 37, S. 1209.
The Holborn town hall and public Offices. Builder, Bd. 37, S. 1370.
Town hall, Loftus-in-Cleveland. Building news, Bd. 36, S. 600.
New municipal buildings, Greenock. Building news, Bd. 37, S. 398, 644.
Over Darwen tozun hall and market houfe. Building news, Bd. 37, S. 490.
The Glasgow municipal building deßgns. Building news, Bd. 39, S. 289, 293, 319, 339, 353» ^d. 4°> 

S. 202.
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Propofed municipal buildings, Glasgow* Builder, Bd. 39, S. 361.
Perth municipal buildings. Builder, Bd. 39, S. 390.
Propofed town hall, Bootle. Building news, Bd. 38, S. 40.
Kingstown town-hall, Ireland. Builder, Bd. 39, S. 149.
Bermondfey town hall. Builder, Bd. 39, S. 595.
Mylius & Bluntschli. Entwurf von Fagaden zu einem Rathhaus für die Stadt Glasgow. Zeitfchr. f. 

Baukde. 1881, S. 385.
The late Mr. J. Tolbert''s deftgn for the Mancheßer town-hall, Building news, Bd. 40, S. 484.

Hove town hall. Builder, Bd. 40, S. 517.
New municipal buildings, Haßings. Builder, Bd. 40, S. 568.
New town hall, Grahamstown (Cape colony), Building news, Bd. 41, S. 136.
The Chefler town hall and market extenfion. Building news, Bd. 41, S. 724.
Pontefract town-hall. Architect, Bd. 25, S. 291, 385; Bd. 26, S. 39, 271.
Official diagram of plans of propofed municipal buildings, Glasgow. Architect, Bd. 26, S. 143.
Defign for Birkenhead town-hall. Builder, Bd. 43, S. 588. Building news, Bd. 43, S. 538. Architect, 

Bd. 28, S. 267, 297, 399.
Propofed municipal buildings, Glasgow. Builder, Bd. 43, S. 620.
Town hall, Lampeter, Cardiganfhire. Building news, Bd. 42, S. 540.
Glasgow municipal buildings, Building news, Bd. 43, S. 322, 414, 459, 600.
Municipal buildings, Newport. Building news, Bd. 43, S. 812.
Town hall, Bray. Architect, Bd. 27, S. 117.
Accepted defign for the public buildings, Middlesbrough. — Defign for the public buildings, Middlesbrough. 

Architect, Bd. 28, S. 83.
Defign for Glasgow municipal buildings. Architect, Bd. 28, S. 237, 399, 415; Bd. 30, S. 147, 405.
New town-hall for Batterfea. Builder, Bd. 44, S. 359.
New council chamber, Guildhall. Builder, Bd. 45, S. 720.
The new town hall, Weßminßer. Building news, Bd. 45, S. 145.
Nottingham municipal buildings. Building news, Bd. 45, S. 246, 288, 326, 366. Builder, Bd. 46, 

S. 109, 128.
Elgin town hall. Building news, Bd. 45, S. 566.
Town-hall, North Eaßon. American architect, Bd. 13, S. 235.
Town hall and market, Tunßall. Building news, Bd. 46, S. 246.
Widnefs town hall and public Offices. Building news, Bd. 47, S. 166.
Leeds municipal buildings. Builder, Bd. 47, S. 256, 305.
New town-hall, Leamington. Building news, Bd. 47, S. 584.
Brisbane town hall and municipal buildings. Building news, Bd. 47, S. 824. Architect, Bd. 31, S. 403.
Defign for municipal buildings. Building news, Bd. 47, S. 904.
Defign for the Elgin town hall. Architect, Bd. 32, S. 55.
Defign for municipal buildings, Nottingham. Architect, Bd. 32, S. 185.
Town-hall, Wilton. American architect, Bd. 15, S. 162.
Town hall and municipal buildings, Eaßbourne. Building news, Bd. 48, S. 328.
Glasgow municipal buildings. Building news, Bd. 48, S. 686.
Alyth town hall. Building news, Bd. 51, S. 200.
Portsmouth new town hall. Building news, Bd. 51, S. 456.

2. Kapitel.

Gebäude für Minifterien, Botfchaften und Gefandtfchaften.
Von Albert Kortüm.

Die in Kap. 2 bis 4 diefes Abfchnittes zu behandelnden Gebäude, die den 
mannigfaltigften Zweigen der Verwaltung, der flaatlichen fowohl, wie der privaten, 

zu dienen haben und denen im vorhergehenden Kapitel die für die ftädtifche Ver
waltung beftimmten Stadt- und Rathhäufer vorausgefchickt worden find, werden 
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fehr verfchieden bezeichnet. Sie heifsen — je nach dem Herkommen, nach der 
Natur des betreffenden Verwaltungszweiges etc. — bald Verwaltungsgebäude 
oder Dienftgebäude, bald Gefchäftshaus (bezw. -Gebäude) oder Amtshaus 
(bezw. -Gebäude), bald Kanzlei-Gebäude oder Adminiftrations-Gebäude etc.

a) Dienftgebäude für Minifterien und andere höchften Staatsbehörden.

Die hier in Betracht zu ziehenden Gebäude find zwar, ihrer Beftimmung ge- 
mäfs, meift von grofser Bedeutung und Ausdehnung, ihrer Anlage nach aber einfacher 
und weniger eigenartig, als die im vorigen Kapitel befprochenen Rathhäufer.

Von der hiftorifchen Entwickelung, die bei letzteren eine fo grofse Rolle fpielte, 
kann bei den Dienftgebäuden für Minifterien und andere höchften Staatsbehörden 
kaum die Rede fein. Die Errichtung von eigens für diefen Zweck beftimmten 
Häufern gehört faft ausfchliefslich der neueren Zeit an. Früher pflegte man ältere, 
gerade zur Verfügung flehende Gebäude, fo gut es eben ging, für die Zwecke des 
betreffenden Verwaltungszweiges einzurichten, bis endlich, befonders in den letzten 
Jahrzehnten, die Erkenntnifs der Unzuträglichkeit diefes Verfahrens, in Verbindung 
mit dem wachfenden Wohlftand und der Erfordernifs nach Schaffung neuer Stellen, 
die Erbauung einer Anzahl zweckdienlicher, neuer und fchöner Dienftgebäude diefer 
Art zur Folge hatte.

Einige älteren, in der erften Hälfte diefes Jahrhundertes entfiandenen, geeigneten 
Beifpiele find in Fig. 61 u. 62 dargefiellt. Bei denfelben erfcheinen die beiden 
Typen, die zu unterfcheiden find, befonders ausgeprägt.

Zur Kennzeichnung der Dienftgebäude für Minifterien und andere höchften 
Staatsbehörden ift kurz zu bemerken, dafs diefelben vor allem Gefchäftshäufer find, 
in einzelnen feltenen Fällen fogar ausfchliefslich diefem Zwecke dienen, und dies ift 
der Fall bei dem von Moller 1825—26 erbauten Kanzlei - Gebäude zu Darmftadt 
(Fig. 61 106).

106) Nach: Moller, G. Beiträge zu der Lehre von den Conftructionen. Leipzig und Darmftadt 1833. II. Heft, 
Taf. VII—X.

Fig. 61.

Kanzlei-Gebäude zu Darmftadt106).

Daffelbe ift viergefchoffig und füllte nach dem Plane Moller's durch zweiftöckige Seitenflügel mit 
dem auf der Südfeite parallel flehenden, 1777—79 erbauten Minifterial-Gebäude verbunden werden. 
Die Abbildung zeigt den Grundrifs des Erdgefchofles, das durchgängig gewölbt ift, feuerfefte Archive, Ver
walterswohnung, Flurhalle etc. enthält. In den drei oberen Gefchoffen, welche diefelbe Eintheilung mit 
durchgehendem Mittelgang haben, befinden fich Kanzleien, Sitzungszimmer und andere Gefchäftsräume.

80.
Allgemeines.

81.
Hauptzwecke 

und 
Erfordernifie.
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Fig. 62.

Minifterium für öffentlichen Unterricht zu Paris 107). — Erdgefchofs.
Arch.: de Gijors.
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Auch die Haupttreppe, gleich wie die zum III. Ober- und zum Dachgefchofs führenden Nebentreppen, 
find feuerficher überwölbt.

In der Regel aber umfafft die Anlage auch die Wohnung des an der Spitze 
der betreffenden Behörde flehenden Staatsmannes, nebft den Empfangs- und Feft- 
räumen, die er zur Ausübung feines Amtes und zur flandesgemäfsen Vertretung 
deffelben bedarf.

Es ift fomit beim Entwerfen diefer Art von Gebäuden meift eine zweifache 
Aufgabe zu erfüllen.

Ein gröfserer Theil des Gebäudes ift behufs Unterbringung der nöthigen Archive, 
Amts- und Arbeitszimmer in folcher Weife einzurichten, dafs die einzelnen Gruppen 
diefer Räume entfprechend abgetheilt und mit möglichft hellen, überfichtlich ge
ordneten Flur- und Treppenverbindungen verfehen, an einander gereiht find.

Der andere Punkt der Aufgabe befiehl darin, die Wohnung des Minifters oder 
fonftiger höchften Staatsbeamten fowohl mit den für die Würde und das Anfehen des 
Staates geeigneten und erforderlichen Prunkfälen, als auch mit den Amts- und Aibeits- 
räumen in einen organifchen Zufammenhang zu bringen und in entfpiechender, zweck- 
mäfsiger Weife in einem Theile des Gebäudes anzuordnen.

Diefe beiden Haupterforderniffe der Aufgabe können am vollkommenften er
füllt werden, wenn die Gefchäftsräume in einen Theil, die Wohn- und Fefträume in 
einen anderen befonderen Theil des Gebäudes verlegt werden, das im Uebrigen ein 
Haus, ein zufammengehöriges Ganze bildet.

Ein älteres Beifpiel diefer Art ift das Minifterium für öffentlichen Unterricht 
(minißere de Pinßructwnpublique) zu Paris, das nach dem in Fig. 62 1 ') daigeftellten 
Plane von de Gifors eingerichtet und erweitert wurde.

Das Gebäude befiehl aus dem im rückwärtigen Theile des Anwefens zwilchen Hof und Garten 
(entre cour et jardin) gelegenen eigentlichen Minifter-Hötel und dem vorzugsweife zu Kanzleien dienenden 
Vorderhaus an der nie de Greneile (St. Germain). Letzteres enthält Erdgefchofs, Zwifchengefchofs und 
drei obere Gefchofle, erfteres Erdgefchofs (zugleich Hauptgefchofs) und zwei obere Gefchofle. Um fämmt- 
liche dem Minifterium unterftellten Zweige der Verwaltung an einer Stelle vereinigen zu können, wurden 
1840 die Vordergebäude erworben, zu Gefchäfts- und Dienftzwecken eingerichtet und mit dem bereits 
beftehenden Minifter-Hötel verbunden. Auch wurden zu diefem Behufe einige Anbauten hergeftellt. Die 
an die Minifterwohnung angereihten Säle bilden einen eingefchoffigen Flügelbau. Die Baukoften betrugen 
400000 Mark (500ooo Francs); eben fo viel die Koften für Käufer- und Grunderwerb.

Nur in feltenen Fällen wird man indefs in der Lage fein, eine folche, den 
franzöfifchen Gepflogenheiten und Anfchauungen befonders entfprechende Anordnung, 
mittels welcher die doppelte Beflimmung der in Rede flehenden Dienftgebäude 
allerdings am fchärfften ausgeprägt erfcheint, zu treffen. In der Regel ift man 
veranlafft, fowohl Wohnung und Prunkfäle, als Kanzlei- und Arbeitsräume in einem 
und demfelben Gebäudetheile, letztere in den unteren Gefchoffen, erflere in den 
oberen Hauptgefchoffen zu vertheilen. Häufig wird es fich, in Ermangelung frei 
liegender Bauftellen, um die Bebauung eines zwifchen Nachbarhäufern eingefchloffenen 
Grundftückes handeln. Entgegen dem Beifpiel in Fig. 62 pflegt man dann, nach 
FD. 66 bis 68. Wohnung- und Fefträume des Staatsbeamten im vorderen Haupt- 
gebäude, die Bureau-Räume vorzugsweife in Flügel- und Hintergebäuden unter
zubringen.

Ein befonderer Theil der Aufgabe wird es fein, die verfchiedenen Zugänge

107) Nach: Gourlier, Biet, Grildon & Tardieu. Choix d'edifices publics projetts et conßruits en France depuis 
le commencement du XIXe fie cle. Paris 1845—50. Bd. 2, PI. 260.

82.
Anordnung 

und
Vertheilung 

der
Räume.
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83- 
Grundrifs
bildung.

84.
Auswärtiges 

Amt 
zu Berlin.

und Treppenverbindungen, einestheils zu den Gefchäftszimmern, anderentheils zur 
Amtswohnung und zu den Prunkfälen, unabhängig von einander, jedoch für jede 
Abtheilung klar, überfichtlich und zweckmäfsig anzuordnen. Ferner müffen die 
Empfangs-, Sprech- und Arbeitszimmer des oberften Beamten mit denjenigen der 
Vorftände der einzelnen Abtheilungen und diefe wieder mit den zugehörigen Ge- 
fchäftsräumen in bequemer und naher Verbindung flehen.

Die Grundrifsbildung der in Rede flehenden Gebäude folgt .denfelben einfachen 
Regeln, die für andere Verwaltungsgebäude mafsgebend find und die im nächften 
Kapitel (unter a) ihre Erörterung finden werden. Die Aneinanderreihung der ge
wöhnlichen Amts- und Arbeitsräume giebt keinen Anlafs zu weiteren Bemerkungen; 
fie nimmt an fich den Baukünftler weniger in Anfpruch, als die Anordnung behufs 
zweckdienlicher Verbindung fämmtlicher Räume und Gebäudetheile unter fich mittels 
der Verkehrsräume. Defshalb wird bei diefen Aufgaben das architektonifche Intereffe, 
neben der Geftaltung und Ausfchmückung der Fefträume, Sitzungsfäle etc., haupt- 
fächlich durch Anlage und Ausbildung der Zugänge, Verbindungsräume und Treppen- 
häufer, fo wie durch Erfindung und Gliederung der äufseren Architektur beanfprucht.

Die Anlage im Einzelnen mag aus den folgenden Beifpielen erfehen werden. 
Vor Allem wenden wir uns der Betrachtung der in jüngfter Zeit in Berlin, 
theils für die Central-Behörden des Deutfchen Reiches, theils für diejenigen des

1:500 
5

----1----

Fig. 64.

Auswärtiges Amt zu Berlin108). 
Arch.: Neumann.
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preufsifchen Staates errichteten Gebäude zu, die eigens für ihren Zweck hergeftellt 
wurden, während man vor 1870 dort, wie an anderen Orten, die Minifterien mit 
wenigen Ausnahmen in Gebäuden unterzubringen pflegte, die durch Umbauten, bezw. 
Erweiterungen älterer, palaftartiger Gebäude und Privathäufer entftanden find.

Das Auswärtige Amt des Deutfchen Reiches befitzt ein älteres und ein neueres 
Gebäude, von denen das letztere, 1873 nach den Plänen Neumanns errichtet, in 
Fig. 63 u. 64 108) dargeftellt ift.

Das Erdgefchofs und das II. Obergefchofs enthalten Kanzleien und andere Gefchäftsräume, das 
I. Obergefchofs die Wohnung des Staatsfecretärs. Die Grundrifsanlage zeichnet fich durch Klarheit und 
Grofsräumigkeit der Verkehrswege, durch welche eine äufserft bequeme Verbindung der zahlreichen 
Räume erzielt ift, aus. Bemerkenswerth find befonders Flurhalle und Treppenhaus, deren Anordnung und 
Ausbildung der in grofsen Verhältniflen durchgeführten äufseren Architektur entfpricht. Der plaftifche 
Schmuck der durchweg in Seeberger Sandftein ausgeführten Fagade befteht aus einer krönenden Gruppe, 
die Germania, welche Kunft und Handel befchützt, vorftellend, fo wie aus den fchildhaltenden Löwen auf 
dem Balcon des Hauptgefchoffes, von Pohlemann hergeftellt. Die Baukoften betrugen 870000 Mark und 
die Koften für Einrichtung der Wohnung 25 000 Mark.

Fig. 65.
I. Ober- (Haupt-) Gefchofs.

Reichs-Juftizamt zu Berlin 109). — V500 n- ^r-
Arch.: w. Morner (Neumann).

108) Nach: Licht, H. Architektur Berlins. Berlin 1877. Bl. 7—9.
109) Siehe auch: Das Gebäude des Reichs-Juftizamtes in Berlin. Deutfche Bauz. 1881, S. 399.
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86. 
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Das Haus des Reichs-Juftizamtes zu Berlin, durch v. Monier (Neumann) erbaut 
und 1880 vollendet, enthält im II. Obergefchofs die Wohnung des an der Spitze 
des Reichs-Juftizamtes flehenden Unterftaatsfecretärs, deren Eintheilung in Fig. 65 109) 
mitgetheilt ift.

HO) Nach: Kühn, B. Das Dienftgebäude für das Königl. Minifterium der geiftlichen, Unterrichts- und Medicinal- 
Angelegenheiten in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 505. — Siehe auch: Centralbl. der Bauverw. 1883, S. 125 u. 137.

Hl; Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1885, ßl. 59, 60.

Die beiden unteren Stockwerke find für Gefchäftszwecke eingerichtet. Das Erdgefchofs hat zwei 
Zugänge von der Strafse, rechts und links vom Mittelbau. Links ift die Treppe und der Zugang zur 
Wohnung des Staatsfecretärs und zugleich eine Durchfahrt nach dem Stallhof und Pferdeftall, der unter 
dem Küchenbau eingerichtet ift.

Die Anordnung der Wohnung in einem Gefchofs hat zu einer nicht gewöhnlichen Ausdehnung 
derfelben geführt. Das Grundftück ftöfst an der Rückfeite an grofse, mit fchönen Bäumen bepflanzte 
Nachbargärten; aus diefem Grunde ift der Wohnung eine Halle und ein offener Balcon hinzugefügt worden.

Die für ftandesgemäfsen Aufwand beftimmten Prunk- und Gefellfchaftsräume umfaßen das ganze 
Hauptgefchofs des Vorderhaufes.

Die Darftellung und Geftaltung des Gebäudes im Aeufseren und Inneren ift in Bezug auf Monu
mentalität und künftlerifche Durchführung eine würdige und ftattliche.

Ein weiteres Beifpiel bietet das im Frühjahr 1883 vollendete Dienftgebäude 
für das Minifterium der geiftlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten zu 
Berlin110), entworfen und ausgeführt von Kühn (Fig. 66 bis 69 llx).

Zur Erweiterung der Dienfträume des alten, an derfelben Stelle gelegenen Minifterial-Gebäudes ift 
feit Jahren das frühere Privathaus Behrenftrafse 71 in Benutzung und bleibt für die Folge zu diefem 
Zweck erhalten.

Die Bebauung des Grundftückes ift dichter, als auf einem der Plätze der übrigen Berliner Minifterien 
der Fall ift. Das Gebäude enthält Kellergefchofs, Erdgefchofs und zwei Obergefchoffe.

Die Gefchäftszimmer nehmen den gröfsten Theil des Erdgefchoffes, einen Theil des I. Obergefchoffes 
und im II. Obergefchofs den ganzen rechts von der Hauptaxe gelegenen Theil über A, C, E, G ein. Im 
Hintergebäude ift über dem technifcheii Bureau die Geheime Kanzlei angeordnet.

Die Wohnung des Minifters ift im Hauptbau A an der Strafse (Unter den Linden) untergebracht. 
Da die Wohnzimmer an der Südfeite denen an der Nordfeite (Unter den Linden) vorzuziehen find, fo find 
zur Ausnutzung der Südfront fämmtliche Treppen, Verbindungsgänge und Nebenräume in das Innere ver
legt und mit Deckenlicht erhellt. Die hierdurch entftandene Mittelreihe der Verbindungsräume hat die 
ftattliche Breite von 8m erhalten.

Bei Anlage der Empfangs- und Fefträume ift die Möglichkeit, auch eine nur theilweife Benutzung 
derfelben eintreten zu laßen, wie folche bei Abhaltung kleiner Feftlichkeiten zweckmäfsig erfcheint, be- 
ftimmend gewefen. In Folge der geringen Länge des Gebäudes find die Arbeits-, Empfangs- und Wohn
zimmer des Minifters im I. Obergefchofs untergebracht; das II. Obergefchofs enthält ein kleineres 
Empfangszimmer für die Frau Minifter, fo wie Wohn-, Schlaf- und Fremdenzimmer, ferner Stuben für Er
zieherin und Dienerfchaft, auch eine kleine Küche mit Zubehör. Die gröfseren Küchenräume befinden 
fich im Halbgefchofs des Theiles B zwifchen Erdgefchofs und I. Obergefchofs. In den Theilen D und G 
ift gleichfalls ein Halbgefchofs eingelegt.

Im Erdgefchofs des Theiles A find Räume für Vereins-Verfammlungen und Modelle vorgefehen, 
ferner Zimmer für die drei oberen Minifterialbeamten. Die Halle zur Verbindung mit den Gartenanlagen 
des Hofes dient zugleich als Kleiderablage für Herren, als folche für Damen der Saal für Vereine. Das 
Hauptportal der Vorderfront wird vom Minifter und den oberen Minifterialbeamten als Zugang benutzt. 
Die öftliche Durchfahrt ift als Zugang für die übrigen Beamten und das Dienftperfonal beftimmt. Die 
Treppen- und Corridor-Verbindungen find in folcher Weife angelegt, dafs während der Dienftftunden ein 
Begehen des Hofes für die Beamten unnöthig wird.

Für die Dienerfchaft find bei D Eingang und Treppe vorgefehen; auch kann man auf der Wendel
treppe von der Durchfahrt (in A} nach der Küche gelangen.

Die Hauptfront nach der Strafse (Unter den Linden) ift monumental geftaltet und mit Sandftein 
verblendet. Die Hoffronten find in Putzbau hergeftellt.

Mit Bezug darauf, dafs die Pflege der Künfte und des Kunftgewerbes in das Reffort des bez.
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Minifteriums gehört, ift auf die Ausftattung der Innenräume, auf die künftlerifche Ausführung des inneren 
Ausbaues, fo wie auf den malerifchen Schmuck der Empfangsräume der gröfste Werth gelegt worden.

In künftlerifcher und praktifcher Weife ift in diefem Bau ein für ähnliche Aufgaben in vieler Be
ziehung muftergiltiges Beifpiel zur Vollendung gebracht. Befondere Aufmerkfamkeit verdient die Gruppirung 
der Räume in A um den Mittelraum nebft den verfchiedenen Treppenanlagen, welche bei klarer und

Fig. 66.

Minifterium der geiftlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten zu Berlin111). 
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überfichtlicher Anordnung zugleich die Annehmlichkeit zweckmäfsiger Verbindung und die Möglichkeit, bei 
feftlichen Gelegenheiten die Runde machen zu können, gewährt. Durch einen Flur neben der Haupttreppe 
ift ein Zugang für die Dienerfchaft, fo wie eine Verbindung mit dem Speifezimmer gefchaffen worden, 
ohne dafs man die Fefträume zu berühren braucht. Als ein Mangel könnte die abgefonderte Lage des Feft-, 
bezw. Speifefaales bezeichnet werden, welcher mit den übrigen Feftzimmern nur einfeitig zufammenhängt. 
Die geringe Längenausdehnung des Grundftückes hat hierzu Veranlaffung gegeben. Andererfeits ift auf

Fig. 67.

Minifterium der geiftlichen, Unterrichts- und 
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diefe Urfache eine der Minifterwohnung zum Vortheile gereichende Trennung in mehreren Gefchoflen 
zurückzuführen, welche die Annehmlichkeit bietet, in völliger Abgefchloflenheit die intimften Privaträume 
bewohnen zu können, eine Annehmlichkeit, welche in neuefter Zeit mit Recht nicht allein mehr bei 
Villen-Anlagen, fondern auch bei gröfseren Dienftwohnungen zum Ausdruck gebracht ift. Die Baukoften 
betrugen 1602000 Mark, wovon auf 1 qm bebauter Grundfläche 658,20 Mark und auf 1 cbm umbauten 
Raumes 35,20 Mark entfallen.



Fig. 69.

Querfchnitt durch das Vorderhaus.
1:250

Minifterium der geiftlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten zu Berlin111).
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Das Dienftgebäude des k. k. Ackerbau-Minifteriums zu Wien (Fig. 70 bis 72 112) 
wurde auf zwei Eckparzellen auf dem Stadterweiterungsgrunde zwifchen der Rathhaus- 
und Ebendorferftrafse in der Liebigftrafse 1882 — 83 nach den Plänen v. Trojan'?, erbaut.

In diefem aus Erdgefchofs und drei Obergefchoflen begehenden Haufe find nicht nur die fammt- 
lichen Bureaus des Ackerbau-Minifteriums, fondern auch die Bergwerks-Producten-Verfchleifs-Direction und 
deren Magazine untergebracht.

Die Eintheilung des Erdgefchofles und des II. Obergefchofles ift aus den Grundriflen in Fig. 71 
u. 72 ohne Weiteres erfichtlich; das I. Obergefchofs (Fig. 70) enthält durchwegs Bureaus des Ackerbau- 
Minifteriums.

Die Aufsenfeiten diefes Minifterial-Gebäudes find architektonifch in einfacher, jedoch würdiger Weife 
gehalten; die 4 frei flehenden, fteinernen Portalfaulen tragen künftlerifch hergeftellte allegorifche Figuren,

87. 
Ackerbau- 
Minifterium 

zu Wien.

112) Nach: AIlg. Bauz. 1886, S. 36 u. Taf. 22—25.
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Fig. 72.

II. Obergefchofs zu Fig. 70 u. 71. — ^soo n. Gr.

den Ackerbau, die Viehzucht, die Waldcultur und den Bergbau darftellend. Die Baukoften, einfchl. Gas- 
und Wafferleitung, innerer Ausftattung etc. haben 570356 Mark (285 178 Gulden) betragen, wozu noch 
die Koften des 1736 mellenden Bauplatzes mit 409740 Mark (204870 Gulden) hinzukommen.

88.
Minifterium 
d. Inneren 

u. d. Colonien 
zu London.

Unter den im Ausland in neuerer Zeit entftandenen Beifpielen find die Dienft- 
gebäude des Minifteriums für Indien, des Auswärtigen Amtes, fo wie des Minifleriums 
des Inneren und der Colonien in London hervorzuheben, die eine grofse, ein ganzes 
Quartier einnehmende Gebäudegruppe bilden113).

113) Nach: New Home and Colonial Offices. Building news, Bd. 26, S. 390. Builder, Bd. 32, S. 523.

und der Colonien zu London113).

Arch.: 
Scott.
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Fig. 74-

Blockplan der Minifterien des Inneren und der 
Colonien, für Indien und des Aeufseren zu 

London. — 1,2000 n- Gr.

Von der Gefammtanlage giebt der in Fig. 74 dargeftellte Blockplan ein Bild. Fig. 73 zeigt den 
Grundrifs des I. Obergefchofles des 1870—74 von Scott erbauten Haufes .des Minifteriums des Inneren und 
der Colonien (Home and Colonial Offices) zu London. Daftelbe ift ausfchliefslich Gefchäfts- und Dienft- 
gebäude; Feft- und Prunkräume find darin nicht vorhanden, wohl aber in dem angefügten Auswärtigen 
Amt (Foreign Office). Der Haupteingang ift im Mittelbau der Parliament fireet; weitere Eingänge find an 
den Seitenfronten angeordnet. Die Ausftattung im Inneren ift in fämmtlichen drei GefchofTen einfach, die 
äufsere Architektur ziemlich reich, im Charakter der italienifchen Renaiflance durchgebildet, mit plaftifchem, 
figürlichem und ornamentalem Schmuck verfehen. Die Baukoften , ausfchl. der Heizeinrichtung, betrugen 
5000000 Mark (jf 250000).

Bemerkenswerth ift ferner das Dienftgebäude für die Staats-, Kriegs- und Marine- 
Departements zu Wafhington (Fig. 75 114).

IU) Nach: Ezdorf, Graf R. Das Gebäude für die Staats-, Kriegs- und Marine-Departements in Washington. Allg. 
Bauz. 1885, S. 7.

115) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1885, Bl. 4.
H6) Abgebildet a. a. O., Taf. 7.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

Die Baugruppe ift nach dem Plane Müllet's von Officieren des Kriegs-Departements, Major Babcock 
und Oberft-Lieutenant Cafey, mit einigen Aenderungen feit Anfang der fiebenziger Jahre ausgeführt. Jeder 
der fünf Flügel, aus denen die Anlage befteht, ift den Erforderniflen der einzelnen Minifterien gemäfs für 
fich behandelt. Der füdliche Flügel enthält das Staats-Departe
ment und der öftliche Flügel die Marine; das Uebrige ift dem 
Kriegs-Departement zugetheilt.

Die Pläne fämmtlicher vier Stockwerke ftimmen in der 
Hauptanordnung mit dem in Fig. 75 llu) abgebildeten Grundrifs 
eines der Obergefchoffe überein. Die wefentlichen Aenderungen 
in den Plänen der übrigen Stockwerke find mit punktirten 
Linien bezeichnet. Das Kellergefchofs enthält die Anlagen für 
Gas- und Wafferleitung, Wafferheizung und Lüftung; in den 
darüber liegenden GefchofTen find hauptfächlich Kanzleien und 
andere Dienfträume angeordnet. Jedes Departement hat eine 
eigene Bibliothek; diejenige des Staats-Departements im füd- 
lichen Flügel ift von einfacher Anlage, während die Bibliothek 
der Marine 116) im öftlichen Flügel in folcher Art einzurichten 
war, dafs fie, aufser einer Abtheilung für die Bücherfammlung, 
ein Empfangs- und Lefezimmer enthält.

Die äufsere Verkleidung des Gebäudes ift Granit, das 
Innere aus Backftein. Die Haupttreppen find auch aus Granit 
mit bronzenen Treppengeländern. Die meiften Conftructions- 
und Schmucktheile im Inneren find aus Eifen; auch die krönen
den Theile der mittleren Manfard-Dächer im Aeufseren find aus 
Eifen gegolten worden. Eifenwellblech , zwifchen die Sparren 
gelegt und mit Cement ausgefüllt, trägt die Dachverkleidung 
aus verzinktem Kupfer; die vorderen Dächer find mit Schiefer 
gedeckt. Die meiften Thüren und Fenfterrahmen find aus 
Mahagoniholz, einzelne aus Eifen. Der Bodenbelag ift theils 
Holzparquet, theils aus befonders geformten, farbigen und 
glafirten englifchen Ziegeln hergeftellt.

Für die äufsere Architektur wurden die Formen der 
italienifchen Renailfance mit franzöfifcher Manfard-Bedachung 
gewählt. Im Inneren find alle Kanzleizimmer in gleicher Weife 
ausgeftattet. Der Schmuck befteht aus einem ornamentirten 
Deckengefimfe, reich verzierten Fenfter- und Thürverkleidungen 
und in bronzenen Armleuchtern. Die Wände find einfach gehalten, mit Ausnahme der Zimmer der 
Minifter, die mit reichem Schmuck verfehen find.

Die Baukoften für das ganze Gebäude betragen 48,3 Mill. Mark 11000000); hiervon kommen 
auf den füdlichen Flügel 13 170543 Mark 3 373 939)» auf den öftlichen 11 223 605 Mark (J 2672287), 
auf den nördlichen 12600000 Mark 3000000).

89.
Staats-, 

Kriegs- u. 
Marine-Dep. 
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Fig- 75-

Ost.

Staats-, Kriegs- und Marine-Departements zu Wafhington. — Obergefchoffe 115).
Arch.: Müllet, Babcock & Cafey.
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Auch die in verfchiedenen Theilen der Vereinigten Staaten Amerikas errichteten 
Staatshäufer (fiatekoufes) oder Capitole gehören zu der hier betrachteten Gattung 
von Gebäuden, wenn die Gefchäftsräume für die oberften Staatsbehörden mit den 
für die Volksvertretung befiimmten Räumen in einem Bau vereinigt find.

90.
Staatshaus 

zu 
Albany.

Staatshaus {new flate häufe) zu Albany 117).

Das Staatshaus von Albany im Staate New-York 117), 1870 von Fuller & Laver 
erbaut, ift ein bemerkenswerthes Beifpiel diefer Art.

In hoher Lage, ungefähr 50m über dem Wafferfpiegel des Hudfon, auf einem Grundflück von 
rund 4ha erbaut, beherrfcht es feine, nach Nord, Süd und Oft ftark abfallende Umgebung, die an der 
Nord- und Südfeite durch zwei 30 m breite Strafsen begrenzt ift. Das im Stil-der modernen franzöfifchen

117) Nach: New Capitol for the State of New York. Builder, Bd. 28, S. 425.
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Renaiffance gehaltene Bauwerk ift von monumentaler Erfcheinung 113), hat im Aeufseren eine Ausdehnung 
von rund 90 m (von Nord nach Süd) X 120 m (von Oft nach Weil), erhebt fich in drei Gefchoffen über 
dem Sockel und ift durch einen 97 m hohen, thurmartigen Aufbau über der Flurhalle ausgezeichnet.

Der Grundrifs des Erdgefchoffes ift in Fig. 76 dargeftellt. Zum Haupteingang des Haufes an 
der Oftfront führt eine mächtige Freitreppe, von der man durch eine offene Säulenhalle in die Flurhalle, 
einen grofsen Raum von 22,6 m Länge, 18,3 m Weite und 7,6 m Höhe, gelangt. Zu beiden Seiten der 
Flurhalle find den Corridoren eine Anzahl Gemächer angereiht, links die des Gouverneurs, feiner Secretäre 
und des militärifchen Stabes, rechts die des Staats-Secretärs und des Staatsanwaltes (attorney-general), fodann 
der Appellhof nebft den Gefchäftsräumen der Richter, Anwälte, Schreiber etc. Inmitten der Anlage ift 
ein grofser unbedeckter Hof von 41 ,s m Länge und 28 m Weite angeordnet, der eine ähnliche Architektur 
zeigt, wie das Bauwerk im Aeufseren. Zwifchen diefem Hofe und der Flurhalle liegen der Thurm und 
die beiden Treppenhäufer, zur Linken des Hofes die Kunft-Galerie, weiter rückwärts in der Hauptaxe 
des Gebäudes eine dritte Haupttreppe, fo wie eine von der Weftfront aus zugängliche Flurhalle nebft 
Portikus, von gleicher Gröfse, wie die entfprechenden Bautheile der Oftfront.

In dem über dem Erdgefchofs fich erftreckenden Hauptgefchofs find die für die Berathungen der 
gefetzgebenden Körperfchaften des Staates New-York dienenden Säle nebft zugehörigen Räumen, fo wie 
die grofse Staats-Bibliothek, fämmtlich 14,6 m hoch, durch zwei Gefchoffe reichend, vertheilt’19).

Den Zugang zum Sockelgefchofs vermitteln die Unterfahrten unter den offenen in den Haupt- und 
Queraxen den Hausfronten vorgelegten Säulenhallen.
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b) Botfchafts- und Gefandtfchaftshäufer.
Schon bei den alten Völkern gab es diplomatifche Verbindungen, die aber nicht 9’- o * Uelcnicntncnes.

von Dauer waren und daher für die Gefandten keine bleibenden Wohnfitze noth
wendig machten.

Im alten Rom gab es ein Gebäude, graecoflafis (d. i. Griechenftand) genannt, das am Forum 
Romanum erbaut war, in dem fich die griechifchen, überhaupt die fremden Gefandten verfammelten und 
ihre Einführung in den Senat erwarteten.

Ständige Gefandten, unter dem Namen apocrifiarn, refponfales, hatten zuerft die 
Päpfte am oftrömifchen Kaiferhof und in den fränkifchen Reichen.

Seit dem XV. Jahrhundert kamen mit der neueren Geheimpolitik und den 
flehenden Heeren zu gleicher Zeit auch an anderen Höfen die flehenden Gefandt- 
fchaften auf. Später werden unter den Gefandten befondere Rang-Claffen unter- 
fchieden, und diefe Verhältniffe erlangten unter den gröfseren europäifchen Staaten 
durch Staatsverträge (Wiener Congrefs, 19. März 1815 und Aachener Congrefs, 
21. November 1818) Regelung. Nach diefen zerfallen die Gefandten in: 1) Bot- 
fchafter (ambajjadeurs), denen die päpftlichen Nuntien gleich geftellt find, 2) bevoll
mächtigte Minifter (minißres plenipotentiaires), denen die päpftlichen Internuntien 
gleich liehen, und 3) Minifter-Refidenten und Gefchäftsträger (minißres refidents, 
Charges daffaires).

Die Botfehafter werden als perfönliche Stellvertreter der Monarchen betrachtet. Sie vertreten alfo 
nicht blofs den Staat, wie die anderen Gefandten, Minifter-Refidenten und Gefchäftsträger, fondern aufser- 
dem die Perfon des Monarchen. Der Botfehafter verlangt defshalb gröfsere Mittel für ftandesgemäfsen 
Aufwand und häusliche Einrichtung, da die Entfaltung eines gröfseren, äufseren Prunkes üblich und 
erforderlich ift.

Dem gemäfs werden auch die Beftimmungen des Bauprogrammes für ein Ge- 
fandtfehaftshaus aufzuftellen fein; die Bedürfniffe find je nach dem Range des Ge
fandten verfchiedene.

In früherer Zeit, wo die Gefandtfchaften nicht fo allgemein üblich waren, wurden die Gefandten 
von dem Hofe, an welchem fie beglaubigt waren, »defrayirt«, d. h. es wurde ihnen und dem Gefolge das 
zum Unterhalt und zur Bequemlichkeit Nöthige geliefert120).

Später trug jeder Staat die Koften feiner Vertretung bei einem anderen und baute feinen Gefandten 
befondere Wohnungen oder kaufte denfelben die für Gefchäfte, Feftlichkeit und Prunk nöthigen Häufer. 
Die Republik Venedig fchenkte fchon früh dem päpftlichen Nuntius einen Palaft. Dafür trat Pius IV, 
(1564) den als Sommerpalaft der Päpfte (von Paul II. bis Pius IV. in päpftlicher Benutzung) erbauten 
fog. Palazzo di Venezia in Rom an die Republik ab, .um hier ihre Gefandten logiren zu können«. Als 
Gefandtfchafts-Palaft dient er bis auf den heutigen Tag, indem fpäter Oefterreich die Erbfchaft Venedigs 
antrat. Dem Palafte einverleibt ift auch die National-Kirche der Venetianer, San Marco.

In einem Gefandtfchaftshaufe bedarf es vor Allem einer für den Gefandten und 9=-
Erforderniffe. 

deffen Familie geeigneten Wohnung mit angemeffener innerer Einrichtung; fodann 
der nöthigen Kanzleien und anderer Gefchäftszimmer, unter Umftänden auch Räume, 
in denen das Staatsoberhaupt des Landes, welches der Gefandte zu vertreten hat, 
bei einem Befuche wohnen und empfangen kann. Häufig bildet, gleich wie in dem 
oben angegebenen Falle, eine Kirche oder Capelle einen Beftandtheil des Haufes.

Weitere Notizen über die Raumvertheilung, den Charakter und den Schmuck 
des Botfchafter-Palaftes einer Grofsmacht find der unten angegebenen Quelle 121) ent
nommen. Hiernach foll ein Theil des Haufes die geräumige Wohnung des Ge-

120) Siehe: Ersch , J. S. u. J. G. Gruber. Allgemeine Encyclopädie der Wiflenfchaften und Künfte. Sect. I, 
Theil 62. Leipzig 1856. S. 249.

121) Siehe: Programmes des concours d'architecture pour le grand prix de Rome. Lampue. Pans 1881. S. 59.
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Ausftattung.

94- 
Gewöhnliche 

Anlagen.

95- 
Beifpiel 
I—III.

fandten, ferner Wohnungen für die Attaches, fodann einen prächtigen Feftfaal für 
eine grofse Zahl von Geladenen, eine Capelle, Archive, das Secretariat und andere 
Gefchäftsräume umfaffen; ein anderer Theil foll die Gaftzimmer, ein weiterer die 
Wohnungen für die niederen Beamten und Bedienfteten, Hauswirthfchafts- und Vor- 
rathsräume, Stallungen, Remifen etc. enthalten.

Der Bau foll in Stil und Bauart einen monumentalen Charakter haben und 
mit der einem Grofsfiaate zukömmlichen Pracht, aber mit künftlerifchem Verftändnifs 
und feinem Gefchmack ausgeftattet fein. Wappen und Infignien des Staates dürfen 
an den Fa^aden angebracht fein, während die Hauptmotive des Schmuckes im 
Aeufseren und Inneren Darftellungen und Embleme von Kunft und Wiffenfchaft, 
von Krieg und Frieden u. a. zum Gegenftand haben follen. Infchriften, Büften und 
Statuen zur Erinnerung an die grofsen Männer des Vaterlandes find an geeigneten 
Stellen anzubringen.

Gartenanlagen, mit Gewächshäufern verfehen, durch Fontainen mit Wafferkünften 
belebt, bilden die Umgebung des Palaftes. Die Einfriedigung foll nirgends einen 
feftungsartigen Charakter tragen oder auch nur daran erinnern.

Die wenigften der ausgeführten Botfchafter-Paläfte entfprechen annähernd diefen 
Anforderungen; in den meiften Fällen geftaltet fich der Bau in Wirklichkeit etwas 
einfacher.

Das Beamten-Perfonal ift feiten ein fehr bedeutendes und bedarf daher keiner 
fehr grofsen Zahl von Gefchäftsräumen. Aufser den Empfangs- und Arbeitszimmern 
des Gefandten, der Räthe, der Attaches nebft zugehörigen Wartezimmern find noch 
Räume für Kanzlei, Archive und andere Dienftzwecke erforderlich. Im Orient treten 
je nach Umftänden noch einige Zimmer für das Dragomanat hinzu.

Die Bedingungen für die Wohnung, fo wie für die Feft- und Prunkräume 
bleiben diefelben, wie oben gelegentlich der Minifler-Hötels ausgeführt worden ift. 
Nur fei erwähnt, dafs als Erfordernifs die Anlage eines Thronzimmers in der Reihe 
der Empfangszimmer anzufehen ift, in welchem die officiellen Empfänge ftattfinden.

Eine befondere Aufgabe ift mitunter in der Anlage von Räumen gegeben, 
welche vorübergehend als Wohnung durchreifender Fürftlichkeiten und zur Unter
bringung der Dienerfchaften derfelben dienen müffen. o o

Als Beifpiel eines kleineren Gefandtfchaftshaufes ift das Palais der württem- 
bergifchen Gefandtfchaft zu Berlin 122) zu betrachten, erbaut durch v. Mörner in den 
Jahren 1873—74.

122) Siehe: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 415-
Licht, H. Architektur Berlins. Berlin 1877. Bl. 48 u. 49.

Im Erdgefchofs befindet fich die Wohnung für den württembergifchen Bevollmächtigten zum Bundes- 
rathe; im I. Obergefchofs find die Räume für den Staatsminifier nebft den Gefchäftsräumen der Gefandt- 
fchafts-Kanzlei, während im II. Obergefchofs die Wohnung des Gefandten untergebracht ift.

Zur Veranfchaulichung eines kleinen frei flehenden Haufes werden in Fig. 77 
bis 79 die Grundriffe des perfifchen Gefandtfchaftshaufes zu Conftantinopel mit- 
getheilt.

Das Gebäude zeigt eine hübfche Anlage der Feft- und Prunkräume mit einem ftattlichen Treppen
aufgange und einer unteren, prächtigen Halle, welche zur Unterbringung der zahlreichen Dienerfchaften 
bei gelegentlich ftattfindenden Feilen nothwendig ift. Der Gefandte ift unverheirathet und bedarf mithin 
keiner ausgedehnten Wohnräume.

Das Haus der ruffifchen Botfchaft zu Berlin ift aus einem Umbau entfianden. 
Fig. 80 u. 81 zeigen die Grundrifsanlage deffelben.
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II. Obergefchofs.

Fig. 78.

I. Obergefchofs.

Das in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhundertes für die Prinzeffin Amalia von Preufsen erbaute 
Palais beftand aus dem Vorderhaufe mit einigen Anbauten für Wirthfchaftszwecke; 1789 wurde der rechte 
Seitenflügel, beftehend aus Erdgefchofs und zwei oberen Gefchoffen, hinzugefügt. In der Mitte der 
dreifsiger Jahre diefes Jahrhundertes ging das Grundftück in den Befitz des Kaifers von Rufsland über 
und wurde in den Jahren 1840—41 durch Knoblauch einer vollftändigen Umgeftaltung, namentlich im 
Inneren, unterzogen.

Die Einfahrt wurde verlegt und auf der Weftfeite des Vorderhaufes die prächtige Haupttreppe ge- 
fchaffen. In befriedigender Weife ift die Aufgabe gelöst, einerfeits die Wohn- und Bureau-Räume des 
Botfehafters, welche das Erdgefchofs einnehmen, ferner die Feft- und Prunkgemächer, fo wie Wohnräume 
für den kaiferlichen Hof im I. Obergefchofs durch befondere Zugänge zu trennen. Das II. Obergefchofs 
dient zu Wohn- und Wirthfchaftsräumen.

Die Facade ift als gutes und charakteriftifches Beifpiel eines Putzbaues zu bezeichnen 12s).
Mehrere Beifpiele von Botfchaftshäufern in Conftantinopel, die inmitten von 

Gärten als frei flehende Gebäude errichtet find, zeigen eine für unfere Verhältniffe 
ungewöhnliche Entwickelung und Ausdehnung der Vorräume, welche für die dortigen 
Verhältniffe ein Bedürfnifs find. Bei gröfseren Feftlichkeiten find diefelben angefüllt 
mit den wartenden Dienerfchaften, welche durch die Sänftenträger, deren man fich 
bei der Mehrzahl der treppenförmig angelegten Strafsen bedienen mufs, vermehrt 
werden. Es giebt ein farbenprächtiges Bild, diefe bunten Reihen beim Eintritt zu 
durchfehreiten, welches durch die Stattlichkeit der Räume erhöht wird.

96.
Anlagen 

mit 
ausgedehnten 
Vorräumen.

123) Siehe auch: Das kaiferlich-rufftfche Gefandtfchaftshaus zu Berlin. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1842, S. 124.
Das Hotel der Kaiferlich Ruffifchen Botfchaft in Berlin. Wochbi. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 220. 
Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 404.
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Ruffifches Gefandtfchaftshaus zu Berlin.
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Das deutfche Botfchaftshaus zu Conftantinopel, nach Göbbels Plänen 1874—77 
durch den Verfaffer erbaut, zeigt eine gefchloffene Bauanlage (Fig. 82 u. 83), welche 
urfprunglich für eine andere Bauftelle entworfen war.

Nach dem grofsen Brande von Pera (5. Juni 1870) war ein ganzer Stadttheil den Chriften zur 
Bebauung frei gegeben, und es gelang, zu Anfang 1874 ein neues Grundftück zu erwerben, auf welches 
der Entwurf übertragen wurde. Der Lageplan (Fig. 82) läfft Mifslichkeiten erkennen, die fich hierbei 
ergeben haben und bezüglich deren noch zu bemerken ift, dafs die Höhenunterfchiede erhebliche find, 
und dafs der Hügel, auf dem das Gebäude errichtet ift, vom Boulevard Ajaz Pafcha bis zum dahinter

97- 
Beifpiel 
IV—VI.

Fig. 82.

a. Vorhalle.
b. Flurhalle.
c. Haupttreppe.
d, d. Dienerfchaft und Sänftenträger. | 
e. Portier.

_/". Kawaflen.
g-g. Dragomanat.

h. Kanzlei und Archiv.
i-i. Wohnungen für unverheiratete 

Beamte.
k~k. Für fürftliche Eefuche.

2- Freitreppe zum Garten.
3- Garten-Pavillon mit 

offener Veranda.
4- Portier u. Kawaffen.
5- Wirthfchaftshof.

Grab eines türkifchen 
Heiligen.

7. Wagen-Remife.
& Pferdeftall.
9- Hof.
zo. Gewächshaus.

Rampe Unterfahrt

Trottoir

Rampe

Boulevari Äjaz-Pascha

9 9

Trottoir

Arch.:
Göbbels.

Türkischer Trieahof (m. Cypressenbewachsen.)

Gefammtanlage und Erdgefchofs.

1:1000
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Deutfehes Botfchaftshaus zu Conftantinopel.
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gelegenen Gartengrundftück 13 m abfällt. Die dem Bosporus zugewendete Hinterfront fteigt in Folge 
deffen 6 Stockwerke hoch auf. Die grofse Freitreppen-Anlage nach dem Garten ift eine fpätere 
Zuthat.

Im Erdgefchofs find Bureau- und Arbeitsräume, Wohnungen für unverheirathete Beamte, fo wie 
nach der Gartenfront zu eine Reihe von Zimmern für fürftliche Befuche enthalten. Das I. Obergefchofs 
enthält die Wohnung und Arbeitsräume des Botfehafters, fo wie die Fefträume, das II. Obergefchofs die 
Wohnungen für den erften Legationsrath und den erften Dragoman. Das III. Obergefchofs dient für 
Diener- etc. Räume. Das ganze Gebäude ift unterkellert, und es wurde nothwendig, an der Hinterfront 
zwei Keller über einander anzuordnen. Im unterften Keller find die Heizungen und Lagerkeller, im oberen 
die Küchen und Vorrathsräume, Wohnungen für den Hausverwalter etc. enthalten.

Die Anordnung der Zugänge zu den verfchiedenen Wohnungen und Abtheilungen des Gebäudes 
war unter den gegebenen Verhältniffen bei veränderter Situation eine fchwierige. Der Hauptzugang mit 
Vorräumen und Haupttreppe muffte zugleich als Zugang zu den Wohnungen im II. Obergefchofs bei
behalten werden.

1:500
S 10

I. Obergefchofs zu Fig. 82.

Die Räume des Haufes find um einen gröfseren und zwei kleinere Lichthöfe, die fich im II. Ober
gefchofs zu einem Lichthof erweitern, gruppirt und namentlich mit Bezug auf die Benutzung des I. Ober- 
gefchoffes klar und überfichtlich angeordnet. Diefes enthält eine im gefchloITenen Ring zufammenhängende 
Reihe von Empfangs- und Fefträumen, welche derart an einander gereiht find, dafs eine Circulation der 
Gälte ftattfinden kann , ohne dafs fich der Strom der Fefttheilnehmer begegnet. Durch die Anordnung 
der zwei Buffet-Räume mit den Nebentreppen und Aufzügen ift eine Bedienung bei feftlichen Gelegen
heiten leicht und zweckmäfsig auszuführen.

Die Abmeffungen des Feftfaales find 20,ss m Länge, 11,62 m Breite und 10,50 m Höhe. Gelegent
lich grofser Ballfefte etc., die von mehreren hundert Perfonen befucht werden, ift zur leichten Regelung 
des Verkehres der Feftfaal mit möglichft vielen Ausgängen nach den Nebenzimmern verfehen. Anderer- 
feits ift darin eine Anzahl von abgefonderten Sitzplätzen gefchaffen, zu welchem Zwecke halb runde Divans 
eingeftellt find, die um ein mittleres Poftament mit Candelaber gruppirt find. Der eigentliche Tanzraum 
im Saale ermäfsigt fich hierdurch auf 16,som Länge und 7,so m Breite innerhalb der Divanreihen. Zwifchen
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den Divans find auf diefe Weife Plätze entftanden, welche von den Tanzenden nicht berührt werden, dabei 
einer gröfseren Menge von Zufchauern Raum gewähren und mittels der Thüren nach den Nebenzimmern 
bequeme Zugänge erhalten haben.

Der Saal ift durch drei grofse Deckenkronen aufser den Candelabern erleuchtet. Eine grofse Loge 
befindet fich an der den Fenftern gegenüber liegenden Schmalfeite über dem Buffet-Raum.

Die fämmtlichen Decken des Gebäudes find mit Rückficht auf die zahlreichen grofsen Brände in 
Pera entweder maffiv gewölbt oder als Stein-Conftruction zwifchen Eifenträgern 124) oder als Gypsgufs 
zwifchen Eifenroften zur Ausführung gebracht worden. Das Dach ift in Afphaltgufs auf Ziegelbettung 
hergeftellt worden, welche auf Gewölben zwifchen Eifenträgern ruht. Es ift nach innen nach den Licht
höfen entwäflert, unter denen fich nach ortsüblichem Brauch Cifternen befinden, da das Regenwaffer wegen 
des falzhaltigen Brunnenwaffers grofsen Werth hat.

Oefterreichifches Botfchaftshaus zu Conftantinopel. — ’/soo n. Gr.

Die innere Ausftattung des Gebäudes ift eine würdige, wenn auch keine reiche. Die Haupttreppe, 
fo wie die Säulen des Haupttreppenhaufes find aus pentelifchem Marmor, die Nebentreppen von Marmor 
aus den Brüchen am Marmara-Meer hergeftellt. Die Geländer und Candelaber der Haupttreppe find aus 
Eifen und wurden in Lauchhammer gegoffen. Die Fufsböden der Vor- und der Flurhalle find mit italifchem 
Marmor belegt, die Wände zum Theil damit bekleidet; die Wände der Vorräume find im Uebrigen in 
Marmorftuck, der Feftfaal in flucco lucido ausgeführt. Reichere Decken und Malereien find nicht zur Aus
führung gebracht worden.

Die Koften der gefammten Bauausführung, Ausftattung und Möblirung, einfchl. der 4 Jahre dauernden 
Vorarbeiten und der durch den ruffifch-türkifchen Krieg hervorgebrachten Störungen, haben fich auf 
2214250 Mark belaufen; der Ankauf des Grundftückes hat aufserdem 285340 Mark gekoftet.

12*) Siehe: Kortüm. Maffive horizontale Decken-Conftruction zwifchen Eifenträgern. Centralbl. d. Bauverw. 1S81, S. 328.
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I. Obergefchofs.
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Sonftige 
gröfseren 
Anlagen.

Beifpiel VII.

Das öfterreichifche Botfchaftshaus zu Conftantinopel zeigt eine glückliche und 
harmonifche Grundrifslöfung (Fig. 84 u. 85).

Die Gefchäfts- und Bureau-Räume liegen im Erdgefchofs, die Fefträume und das Arbeitszimmer des 
Botfehafters im I. Obergefchofs, die Schlafräume im II. Obergefchofs.

Eine eigenthümliche Anlage ift beim franzöfifchen Botfchaftshaufe zu Con
ftantinopel zur Ausführung gekommen.

Der Eingang in das Erdgefchofs liegt 4,st m unter dem Strafsenboden. Die Verbindung mit den 
Fefträumen führt durch einen verhältnifsmäfsig engen Corridor. Das Erdgefchofs mit daran ftofsendem, 
terraffenförmig angelegten Garten dient für Empfangszwecke und Feftlichkeiten; das I. Obergefchofs ent
hält Gefchäfts- und Bureau-Räume, fo wie Wohnungen des erften Secretärs und Dragomans. Das II. Ober
gefchofs nimmt die Wohnung des Botfehafters ein.

Von fonftigen gröfseren Anlagen der in Rede flehenden Gebäude fei noch das 
deutfehe Botfchaftshaus in Wien (Fig. 86 u. 87) hier aufgenommen; daffelbe wurde 
nach Rumpelmayer s Entwurf 1877—79 erbaut.

Die freie Lage des Grundftückes, welches von drei Strafsen begrenzt wird, geftattete eine freie 
Entwickelung des Grundriffes.

Der Hauptbau nach der Richard-Gaffe enthält die Wohnräume des Botfehafters und die Fefträume 
in zwei Gefchoffen. Die Flügelbauten enthalten mehrere Zwifchengefchoffe, die zur Unterbringung der 
erforderlichen Nebenräume benutzt worden find. Sie umfaffen einen grofsen inneren Hof und find au der 
hinteren Seite deffelben durch einen fchmalen, galerieartigen Bau verbunden. In den nach der Metternich- 
Gaffe und Reifsner-Strafse vortretenden Seitenbauten find kleinere Lichtfchachte vorhanden. Es konnte 
fomit bis auf wenige Ausnahmen den Räumen directes Licht gegeben werden.

Eine Durchfahrt durch den grofsen Hof verbindet den Stallhof an der Reifsner-Strafse mit dem 
Hauptzugang von der Metternich-Gaffe. Ein fchmaler Vorgarten umfchliefst den Bau und ift durch eine 
Mauer von der Strafse abgefchloffen.

Die Eintheilung des Erdgefchoffes und des Hauptgefchoffes ift aus den in Fig. 86 u. 87 mit- 
getheilten Grundriffen zu erfehen. Das I. über dem Erdgefchofs eingefchobene Zwifchengefchofs enthält 
im Flügelbau nach der Reifsner-Strafse Räume für den Haushalt des Botfehafters, und zwar Kinder- und 
Dienerzimmer; im Flügelbau nach der Metternich-Gaffe find die Kanzlei-Räume untergebracht. Im II. Ober
gefchofs find Dienerräume und die Wohnung des Kanzlei-Vorftandes enthalten, im Dachgefchofs nur Boden
räume, im Kellergefchofs Küchenräume, Heizungen, fo wie Keller, Vorrathsräume und einige Gelaffe für 
die Dienerschaft.

Literatur
über »Botfchafts- und Gefandtfchaftshäufer«.

Ausführungen.
Knoblauch, E. Das kaiferlich-ruffifche Gefandtfchaftshaus zu Berlin. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. 

Bauk. 1842, S. 124.
The Britifh embaffy at Conßantinople. Builder, Bd. 5, S. 98.
Das neue Hotel der deutfehen Botfchaft in Konftantinopel. Deutfehe Bauz. 1877, S. 514.
Das Palais der Deutfehen Botfchaft in Konftantinopel. Deutfehe Bauz. 1878, S. 41.
Das Hotel der Kaiferlich Ruffifchen Botfchaft in Berlin. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 220.

3. Kapitel.

Gefchäftshäufer für ftaatliche Provinz-, Kreis- und Ortsbehörden.
Von Franz Schwechten und Heinrich Wagner.

99.
Gefchichtliches.

a) Allgemeines.

Nicht überall und immer waren in den Culturländern die ftaatlichen Verhältniffe 
fo weit entwickelt, dafs befondere Gebäude für die ftaatlichen Verwaltungsbehörden 
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gefchaffen werden mufften, für deren Zwecke fchon frühzeitig in Italien, z. B. in 
Rom, Venedig, Florenz u. a. O., Paläfte erbaut wurden.

Die Kanzleien der apoftolifchen Kammer zu Rom wurden 1517 in die feit 1504 von Bramante 
erbaute Cancellaria *25) verlegt.

Die 1480—85 von dem Toscaner Proto von San Marco entworfenen, feit 15t5 von Bartolommeo 
weiter geführten alten Procurazien 126) in Venedig wurden als Amtswohnungen und Gefchäfts-Locale der 
neun Procuratoren der Republik erbaut.

125) Siehe: Letarouilly, P. Ädifices de Rome moderne etc. Paris 1840—57. Bd. f, PI. 79—80.
Siehe: Redtenbacher, R. Die Architektur der italienifchen Renaiflance. Frankfurt 1886. S. 130.

Erft in der Neuzeit hat fich in den meiften Ländern, vornehmlich in Deutfch- 
land, in Folge des inneren Ausbaues des Reiches und der einzelnen Staaten deffelben, 
das Bedürfnifs kund gegeben, neue, eigens für die Zwecke der einzelnen Zweige der 
Verwaltung des Landes geplante Gefchäftshäufer zu errichten.

Hierbei find die durch die Ueberfchrift bezeichneten Gefchäftshäufer für Provinz-, 
Kreis- und Ortsbehörden zu unterfcheiden, die je nach Umftänden mehr oder weniger 
umfangreich find, als Haupterforderniffe aber fiets eine Anzahl gut beleuchteter 
Kanzlei-, bezw. Arbeitsräume, meift auch Caffen - Locale, Sitzungszimmer, fo wie 
Dienftwohnungen für den an der Spitze der Behörde flehenden Beamten und für 
Unterbeamte enthalten.

Zur Erleichterung des Verkehres zwifchen diefen Behörden und dem Publicum, 
der befonders in grofsen Städten ein reger zu fein pflegt, dient ein Bauplatz in 
bevorzugter Lage an belebten Strafsen oder öffentlichen Plätzen. Ift es hierbei auch 
nur feiten möglich, das Gebäude auf allen Seiten frei zu ftellen, fo ift doch auf reich
liche Bemeffung, fo wie regelmäfsige Form der Bauftelle Gewicht zu legen, um eine 
möglichft zweckmäfsige Grundrifseintheilung treffen zu können.

In manchen Fällen erfcheint auch bei diefen Gefchäftshäufern die Anlegung 
eines Vorhofes oder Vorgartens, insbefondere bei geringer Strafsenbreite, geboten, 
theils um den Charakter des öffentlichen Gebäudes zum Ausdruck zu bringen, theils 
um die aus dem Strafsenlärm und -Verkehr erwachfenden Unzuträglichkeiten mög
lichft zu vermeiden.

Die Anlage der Gefchäftshäufer für ftaatliche Provinz-, Kreis- und Ortsbehörden 
ift nach denfelben Gefichtspunkten, wie die anderer Verwaltungsgebäude, fomit nach 
einem einfachen, klar und überfichtlich geordneten Grundrifs-Syftem zu entwerfen, 
wobei nach Art. 82 (S. 87) die Arbeitsräume, in den einzelnen Gefchoffen vertheilt, 
in geeignetem Zufammenhange unter fich flehen, aber auch thunlichfl für fich un
mittelbar von gut erhellten Corridoren oder Fluren aus zugänglich fein follen. Bei 
folcher Anordnung, fo wie bei Anwendung eines regelmäfsigen Axenfyftemes, das 
auch für die Räume der Dienftwohnung durchzuführen ift, da diefelben bei etwaigen 
Erweiterungen häufig zu Dienft- und Arbeitsräumen umgewandelt werden, ift von 
vornherein den Aenderungen in der Organifation der Behörden, die im Laufe der 
Zeit einzutreten pflegen, Rechnung getragen.

Diefe Gefchäftshäufer follten, einfchl. Erdgefchofs, nicht mehr als 3 Stockwerke 
erhalten, deren lichte Höhe auf 4,o bis 4,5 m zu bemeffen ift.

Für die Raumvertheilung kann im Allgemeinen der Grundfatz zur Anwendung 
gebracht werden, dafs in das Erdgefchofs alle diejenigen Gefchäftsräume, in denen 
das Publicum mit den Beamten zu verkehren hat, zu verlegen find, während das 
eine der beiden Obergefchoffe die für den eigentlichen Verwaltungsdienfl beflimmten 
Arbeitszimmer, das andere die Wohnung des Vorflandes der Behörde, die Räume 

100.
Haupt- 

erfordernifle 
und 

Bauplatz.

101.
Gefammt- 
anlage.



I 12

102.
Einzelheiten 

der 
Anlage.

für die demfelben unmittelbar unterftellten Beamten, nebft den Sitzungsfälen enthält. 
Letztere find mitunter den Empfangs- und Gefellfchaftszimmern der Wohnung an
gereiht, um bei gröfseren Feftlichkeiten nöthigenfalls mit hinzugezogen werden zu 
können. Dagegen pflegt man den Familien- und Wirthfchaftsräumen eine ab- 
gefonderte Lage, in einem Seitenflügel etc., mit eigenem Eingang und Treppenhaus 
zu geben; zuweilen werden fie in anderen Gefchoffen, als die Prunkräume unter
gebracht.

Die Wohnungen des Hausverwalters und anderer Unterbeamten liegen meift 
im Sockelgefchofs, das zu diefem Zwecke mindeftens 2m aus dem Erdboden der 
Umgebung emporragen foll.

Die foeben gefchilderte Anordnung, welche nach Fig. 88 bis 104 bei den 
meiften deutfehen Gefchäftshäufern für ftaatliche Provinz-, Kreis- und Ortsbehörden 
von gröfserer Bedeutung durchgeführt ift, gleicht fomit im Wefentlichen der Ein- 
theilung, welche die im vorigen Kapitel befprochenen Gebäude für Minifterien und 
andere höchften Staatsbehörden zeigen 127).

127) Ueber Anlage und Einrichtung der in Rede flehenden Verwaltungsgebäude fiehe auch: Sturm, L. Ch. Anweifung, 
Regierungs-, Land- und Rathhäufer, wie auch Kauff-Häufer und Börfen ftark, bequem und zierlich anzugeben. Bey der Gelegen
heit von den Bafilicis der alten Römer gehandelt. Mit 13 Kupfertafeln. Augspurg 1718.

Etwas abweichend hiervon erfcheint die bei franzöfifchen Gefchäftshäufern diefer 
Art, insbefondere bei den Präfectur-Gebäuden übliche, in Fig. 94 u. 95 dargeftellte 
Anlage. Hierbei pflegen Wohnung, fo wie die für ftandesgemäfsen Aufwand des 
oberften Beamten beftimmten Empfangs-, Feft- und Gefellfchaftsräume den Hauptbau 
im Mittelpunkt der Gebäudegruppe zu bilden, zu welcher zwei mehr untergeordnet 
behandelte Flügel, die eigentlichen Gefchäftshäufer gehören. Letztere fchliefsen, 
wenn der die Seitentheile überragende Mittelbau weit genug zurückgelegt werden kann, 
einen nach der Hauptfeite geöffneten Vorhof ein, mittels deffen die Verwaltungs- 
und Wohnräume den ftörenden Einflüffen des Strafsenverkehres entrückt find.

Unftreitig erhält das Bauwerk, auch wenn ein folcher Vorhof nicht angeordnet 
werden kann, bei der gefchilderten Anlage nicht allein eine fehr ftattliclie, die Haupt
zwecke derfelben kennzeichnende äufsere Erfcheinung, fondern auch eine für die 
Beftimmung des Gebäudes wohl geeignete innere Eintheilung.

Die Arbeitsräume erhalten eine Tiefe von 5,s bis 6,0 m und darüber. Zweck- 
mäfsiger Weife ift die Grofse der Fenfteraxen nach der Stellung der Schreibpulte 
zu bemeffen, fo dafs letztere eine möglichft günftige Beleuchtung erhalten.

Bei der Anordnung der Caffen-Zimmer ift darauf zu fehen, dafs alle Vor
kehrungen, die zur Erleichterung des Verkehres zwifchen Caffen-Beamten und Publi
cum, zur rafchen Abwickelung der Gefchäfte, zur Bequemlichkeit und Ueberficht- 
lichkeit der Einrichtung dienlich find, getroffen werden. Um Gedränge in den zu 
den Caffen führenden Fluren und Vorräumen zu vermeiden, füllen erftere nächft 
den Eingängen liegen. Aufserdem empfiehlt es fich, bei gröfseren Anlagen den 
Verkehr in folcher Weife zu regeln, dafs der die Caffen-Zimmer auffuchende Theil 
des Publicums mit dem daraus zurückkehrenden nicht zufammentrifft. Zu diefem 
Behufe werden Doppelflure angeordnet, oder der geräumige Flur wird in geeigneter 
Weife für Eintritt und Austritt getheilt.

Dies ift bei der Hauptcaffe des Regierungsgebäudes zu Königsberg (fiehe Art. 107, S. 119) in der 
Weife durchgeführt, dafs nach der im Grundrifs (Fig. 92, S. 120) angegebenen ftrichpunktirten Linie AB CD 
das Publicum zuerft in die grofse Buchhalterei, von da zum Landrentmeifter, endlich in das Zahlzimmer 
gelangt.
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Bezüglich der Einrichtungsgegenftände der Caffen-Locale wird auf Theil III, 
Bd. 6 (Abth. IV, Abfchn. 6, Kap. i: Sicherungen gegen Einbruch) und Theil IV, Halb
band 2 (Abfchn. 2: Gebäude für Handel und Verkehr) diefes »Handbuches« verwiefen.

Ueber die Einrichtung der Sitzungsfäle find in Theil IV, Halbband 4 (Art. 432, 
S. 336), über diejenige der Bibliotheken und Archive im Halbband 6 (Abth. VI, D, 
Abfchn. 8: Archive, Bibliotheken und Mufeen) diefes »Handbuches« die nöthigen 
Anhaltspunkte zu finden.

Der Haupt-Sitzungsfaal, die bevorzugteren Räume der Wohnung des oberften 
Beamten, fo wie die Flurhalle und das Haupt-Treppenhaus des Gebäudes pflegen in 
etwas reicherer Weife, alle übrigen Räume in einfachfter Art ausgeftattet zu werden.

Um den Gefchäftsbetrieb im Haufe fo viel als möglich zu erleichtern, find die 
als Zugänge und zur Verbindung der Stockwerke dienenden Flure, Haupt- und 
Nebentreppen —- letztere in genügender Zahl — zweckentfprechend anzuordnen, 
reichlich zu bemeffen und durchweg feuerficher herzuftellen. Auch ift für gute Er
hellung und Lüftung derfelben Sorge zu tragen.

Bei neueren Ausführungen erhalten nicht feiten fämmtliche Räume feuerfefte 
Decken, und zwar pflegen das Kellergefchofs, das Erdgefchofs, die Flure der übrigen 
Stockwerke, wohl auch die Caffen-Räume, Regiftraturen, Archive etc. mit Gewölben 
verfchiedener Form ohne Anwendung eiferner Träger verfehen, die übrigen Räume 
des I. und II. Obergefchoffes aber mittels flacher Kappen zwifchen eifernen Trägern 
überfpannt zu werden. Bei den in Art. 105 (S. 115) u. 106 (S. 117) vorgeführten 
Beifpielen ift in folcher Weife verfahren worden.

Auch für die übrigen Theile der Verwaltungsgebäude find möglichft feuerfichere 
Confiructionen zu empfehlen, und’von den fonftigen Vorkehrungen und Sicherungen 
gegen Feuersgefahr, welche die heutige Technik darbietet (flehe Theil III, Band 6, 
Abth. V, Abfchn. 1, Kap. 1 : Sicherungen gegen Feuer) ausgedehnter Gebrauch zu 
machen.

Als Beifpiel feien hier die im Regierungsgebäude zu Königsberg i. P. (fiehe Art. 107, S. 119) zur 
Anwendung gekommenen einfchlägigen Confiructionen 12s) vorgeführt. Dafelbfl find, aufser dem durchweg 
überwölbten Kellergefchofs , auch fämmtliche Corridore in allen Gefchoffen , die Abfchlüffe der Treppen- 
häufer nach dem Dachboden, die Eingangshallen, Durchfahrten, die Räume der Regierungs-Hauptcaffe, der 
gröfste Theil der Regiftraturen, die Regierungs-Bibliothek , die Plankammer, das Katafler-Archiv etc. mit 
Gewölben verfchiedener Conflruction überdeckt worden. Von flachen Gewölben ift in den drei Haupt- 
gefchoffen mit wenigen Ausnahmen Abfland genommen ; vielmehr find, fo weit angänglich, halbkreisförmige 
Tonnengewölbe oder Kreuzgewölbe mit halbkreisförmigen Schildbogen, überhaupt möglichft Gewölbe zur 
Ausführung gebracht, welche ein Vorkragen der Widerlager geflatten und fomit die ausgedehnte Ver
wendung von eifernen Ankern unnöthig machen.

Alle übrigen, im Vorftehenden nicht erwähnten Räume erhielten Balkendecken , welche ausnahms- 
weife durch eiferne Träger unterflützt worden find.

Die Decke über dem grofsen Feftfaal wird durch Blechträger mit dazwifchen gefpannten Walzbalken, 
auf welche Lagerhölzer für den Fufsboden des II. Obergefchoffes zu liegen kamen, getragen. Um indefs 
das bei der grofsen Spannweite der Decke nicht unerhebliche Eigengewicht derfelben, fo wie die durch 
die darüber befindliche Kanzlei bedingte bewegliche Lafl aufzunehmen , ohne die Conftructionshöhe der 
Träger fehr zu vergröfsern und in Folge deffen die Höhe des Saales zu befchränken , wurden jene Blech
träger in der Mitte durch ein eifernes Band gefallt und an die eifernen, über der Kanzlei befindlichen und 
als Fachwerkträger conflruirten Dachbinder angehängt. Die Decke im nördlichen Gefchäfts-Treppenhaufe 
ift aus Trägerwellblech gebildet, auf der unteren Seite gerohrt und geputzt, fo wie mit einfachem Hohl- 
kehlenfimfe verfehen. Die Dächer des Gebäudes find mit Holzcement eingedeckt und nach den Höfen, 
bezw. dem Garten entwäffert.

103.
Conftruction.

8
128) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1881, S. 275.

Handbuch der Architektur. IV. 7.
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Die Haupttreppe im Mittelbau wurde aus franzöfifchem Kalkftein auf feilen gemauerten Wangen 
hergeftellt, die Haupttreppe im linken Vorderflügel aber frei tragend aus fein geflocktem Granit, diejenige 
im rechten Flügel aus Ziegeln derartig gewölbt, dafs zwifchen die Wangen Kreuzkappen eingefpannt, die 
tragenden Säulen aus Granit hergeftellt, fo wie Stufen und Ruhebänke mit demfelben Bauftoff abgedeckt 
wurden. Zu den Nebentreppen, die ebenfalls frei tragend erbaut find, gelangte geflockter Granit zur 
Verwendung.

b) Gefchäftshäufer für Provinzbehörden.

. An erfter Stelle würden hier die Provinzial-Ständehäufer des preufsifchen Staates, 
welche in Ausführung des Gefetzes über die Organifation der allgemeinen Landes
verwaltung gefchaffen wurden, zu erörtern fein, wenn diefelben nicht vor Allein für 
Zwecke der Landesvertretung beftimmt wären; defshalb wird in Abfchn. 3, Kap. 2 
hierüber das Erforderliche mitgetheilt werden.

Dagegen gehören die kraft deffelben Gefetzes in den preufsifchen Provinzen 
feitdem theils errichteten, theils in der Vorbereitung oder in der Ausführung be
griffenen Regierungs- und Präfidial-Gebäude zu den bedeutendften Anlagen der frag- 000 00
liehen Art.

Die preufsifchen Regierungsgebäude umfaffen die Gefchäftsräume für das Prä- 
fidium, nebft den drei Abtheilungen des Inneren, des Kirchen- und Schulwefens, fo 
wie der directen Steuern, Domänen und Forften, mit den Räumen für die Regierungs- 
Hauptcaffe, für die Katafter-Verwaltung und für das Verwaltungsgericht; aufserdem 
find Dienftwohnungen für den Regierungs-Präfidenten, den Hauswart und zuweilen 
für einige Boten im Gebäude zu befchaffen. Aufser dem Plenar-Sitzungsfaal pflegen 
für jede der Abtheilungen kleinere Sitzungslaie angeordnet zu werden. In einzelnen 
gröfseren Gebäudeanlagen diefer Art find mitunter Dienfträume für andere Behörden 
des Bezirkes aufgenommen.

Dies ift z. B. beim Regierungsgebäude zu Königsberg i. P. der Fall, und es 
mögen hiernach, anfiatt weiterer allgemeinen Erörterungen über die Erforderniffe 
diefer Gefchäftshäufer, die wichtigften Beftimmungen des Programmes, welches dem 
Bauplan des vorgenannten, in Fig. 91 bis 93 dargeftellten Beifpieles zu Grunde lag, 
mitgetheilt werden 129).

129) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1881, S. iz.
130) Vergl. Art. 102, S. 112.

Für das königliche Regierungsgebäude zu Königsberg i. P. wurden verlangt:
1) Für das Oberpräfidium : 1 Arbeitszimmer des Oberpräfidenten, 1 Vortragszimmer und die 

Zimmer für 3 Räthe, Regiftratur und Secretariat von rund 180 (lm Grofse, fo wie eine Kanzlei und die 
zugehörigen Nebenräume.

2) Für die Regierung, und zwar: a) für das Präfidium ein Vortragszimmer, ein Arbeitszimmer, 
fo wie Secretariat und Regiftratur von rund 100 ü® Grofse; ß) 5 Zimmer für die Ober-Regierungsräthe 
und den Ober-Forftmeifter; y) 27 Zimmer für Räthe und Alfeiforen, einfchl. der technifchen Räthe; 0) ein 
Plenar-Sitzungsfaal und 3 Säle für die drei Abtheilungen; s) Regiftratur und Calculatur-Räume, zufammen 
rund 1450 ü® Grundfläche; 0 eine geräumige Kanzlei für etwa 25 Schreiber; -q) eine Bibliothek von rund 
90 9® Grundfläche; 11) das Katafter-Amt, ein Zimmer für den Katafter-Infpector, 2 Zimmer für Geometer, 
ein grofser Zeichenfaal, fo wie ein Archiv von rund 100ü® Fläche; t) eine Plankammer von rund 200 Q® 
Grofse; x) die Gefchäftsräume für die Regierungs-Hauptcaffe, beftehend aus einer grofsen Buchhalterei für 
ungefähr 14 Buchhalter, einem Zimmer für den Land-Rentmeifter, einem geräumigen Zahlzimmer ) mit 
daran anftofsendem Trefor.

130

3) Für das Provinzial-Schul-Collegium ein Sitzungsfaal von rund 50?m Gröfse.
4) Für den Provinzialrath ein Sitzungsfaal von rund 45 ü® Grundfläche.
5) Für den Bezirksrath ein Sitzungsfaal von gleichfalls etwa 45 Q® Grundfläche und zu

gehörigem Bureau.



115

6) Für das Verwaltungsgericht ein geräumiger Sitzungsfaal von ungefähr 54 nebft Be- 
rathungszimmer, fo wie Regiflratur und Secretariat ).131

131) Zu den Räumen des Verwaltungsgerichtes gehört wohl auch ein Anwaltszimmer; ein folches ift z. B. in Fig. 89 
(Erdgefchofs-Grundrifs des neuen Regierungsgebäudes zu Stade) zu finden.

i32) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 83.

Für alle vorftehend genannten Verwaltungszweige aufserdem die nöthigen Vorzimmer, Warte- und 
Botenräume, Bedürfnifsräume etc.

7) Für die Wohnung des Ober-Präfidenten ein grofser Feftfaal von rund 220Qm nebft Vorfaal 
und 4 geräumigen Nebenzimmern als Feflräume, etwa 16 Wohn- und Schlafzimmer, fo wie die nöthigen 
Wirthfchaftsgelafle, als: Küche mit Anrichteraum, Spülküche, Speifekammer, Wafchküche mit Plättflube, 
endlich einige für die Dienerfchaft erforderliche Zimmer.

8) Für die Wohnungen der Unterbeamten je zwei Wohnftuben, eine Kammer, fo wie Küche 
nebft Speifekammer.

Um fämmtliche Gefchäfts- und Wohnräume, nebft den zugehörigen Treppen, 
Fluren, Vorhallen und Nebenräumen, in angemeffener Weife unterzubringen, ift die 
Errichtung eines oft fehr umfangreichen Gebäudes nothwendig, um fo mehr, als in 
der Hauptfache aufser dem Kellergefchofs nur Erdgefchofs nebft I. und II. Ober
gefchofs, alfo eine dreiftöckige Anlage für zuläffig erachtet wird. Für die Vertheilung 
und Gruppirung der Räume gelten die in Art. ioi (S. 111) angegebenen Regeln.

Für die innere Eintheilung des vorerwähnten Regierungsgebäudes zu Königsberg i. P. war ferner 
die Erwägung mafsgebend, dafs zwar einestheils die Wohnung des Regierungs-Präfidenten von den Ge- 
fchäftsräumen möglichft abzufondern, anderentheils aber thunlichft in folcher Weife anzulegen war, dafs 
von derfelben die Bureau-Zimmer des Ober-Präfidiums, fo wie die Räume des Provinzial-Schul-Collegiums 
und des Provinzial-Rathes, deren Vorfitzender der Regierungs-Präfident ift, bequem zu erreichen waren 
(fiehe Fig. 91). Aus gleichem Grunde muffte für die Unterbringung des Bezirksrathes in möglichfter 
Nähe des Dienftzimmers des Präfidenten geforgt werden (fiehe Fig. 92).

Weitere Anhaltspunkte für die Kenntnifs der Bauanlage geben die nachfolgenden 
Grundrifs-Typen.

Ein kleineres bemerkenswerthes Beifpiel ift das ganz regelmäfsig in Hufeifen- 
Grundform geftaltete Regierungsgebäude zu Stade (Fig. 88 u. 89 ls2), deffen Aus
führung nach den Plänen Endell's im September 1885 begonnen wurde. Für die 
Fertigftellung deffelben find im Ganzen 3 Jahre in Ausficht genommen.

Das als Bauftelle gewählte, 0,875 ha grofse Grundflück , in freier, verhältnifsmäfsig hoher Lage und 
inmitten eines neu entfliehenden, befonders bevorzugten Stadttheiles ift für das Regierungs- und Präfidial- 
Gebäude fehr günftig. Die erhebliche Ausdehnung des Platzes geflattete, fowohl ein allen Anforderungen 
entfprechendes und von gröfseren Vorgärten umgebenes Haus zu errichten, als auch einen geräumigen 
Garten für den Präfidenten vorzufehen. An der Oft- und Südfeite ift das Grundflück von Strafsen, an 
der Nordfeite von der Eifenbahn und an der Weftfeite von Land begrenzt, das vorausfichtlich zu Bau
plätzen verwendet werden wird. Nach diefer Seite wird der von den drei Flügeln des Gebäudes um- 
fchloflene geräumige Hof gegen den Garten hin durch eine Mauer abgefchloflen. In der Mitte der 52 m 
langen, an der zur Stadt führenden Strafse gelegenen Hauptfeite ift der Eingang zu den Gefchäftsräumen, 
im Mittelbau des füdlichen Flügels an der Harfefelder Landftrafse der Eingang zur Wohnung des Regierungs- 
Präfidenten angeordnet. An diefer Stelle findet zugleich die Durchfahrt nach dem Hofe flatt. Aufser den 
an diefe beiden Eingänge angefchloffenen Haupttreppen vermitteln noch zwei in den Seitenflügeln befind
liche Nebentreppen nebft gut erhellten Flurgängen den Verkehr zwifchen den einzelnen Gefchoflen und 
in denfelben.

Das Gebäude befteht aufser einem die Dienftwohnungen für den Botenmeifler und den Hauswart 
enthaltenden Kellergefchofs aus drei Gefchoflen. Das Erdgefchofs umfafft in der nördlichen Hälfte den 
Sitzungsfaal und die übrigen Gefchäftsräume des Verwaltungsgerichtes, fo wie diejenigen des Katafter- 
Amtes, in der füdlichen Hälfte die der Regierungs-Hauptcafle, fo wie einen Gartenfaal und die Wirth- 
fchaftsräume der Wohnung des Regierungs-Präfidenten. Letztere nimmt unmittelbar darüber beinahe die 
Hälfte des I. Obergefchofles ein, deflen übriger Theil von den Gefchäftsräumen der Präfidial-Abtheilung 
beanfprucht wird. In das II. Obergefchofs find in den füdlichen Flügel aufser zwei zur Wohnung des

105.
Beifpiel 

I.



116

Fig. 88.

I. Obergefchofs.
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Präfidenten gehörigen Fremdenzimmern die Bibliothek und die Räume der Abtheilung für directe Steuern, 
Domänen und Forften, in den nördlichen Flügel die Räume der Abtheilung für Kirchen- und Schul
angelegenheiten verlegt; diefelben reihen fich zu beiden Seiten des im Mittelbau der Vorderfront befind
lichen Haupt-Sitzungsfaales an.

Das Gebäude zeigt in feiner äufseren Geflaltung die einfachen Formen der deutfchen Renaiflance, 
deren Architekturtheile, beftehend aus den Umrahmungen und Kreuzftöcken der mit Entlaftungsbogen 
überfpannten gekuppelten Fenfter, fo wie den Sockel-, Stockgurt-, Brüftungs- und Hauptgefimfen, fämmt- 
lich aus Sandftein hergeftellt und durch die mit rothen Backfleinen im Kreuzverbande verblendeten Mauer
flächen wirkungsvoll gehoben werden. Letztere find aufserdem durch Mittel- und Eckvorlagen getheilt, mit 
Giebeln gekrönt und von Eckquadern durchfchoffen; auch die Eingänge haben eine etwas reichere Be
handlung erhalten.

Die Stockwerkshöhen betragen (von Oberkante zu Oberkante Fufsboden gerechnet) im Kellergefchoß 
3,3m, im Erdgefchofs 4,3m, im I. Obergefchofs 4,cm und im II. Obergefchofs 4,5”, mit Ausnahme des 
Haupt-Sitzungsfaales, deffen Höhe durch Einbau in den Dachboden angemeffen gefteigert ift.

Bezüglich der Bauart des Haufes fei kurz erwähnt, dafs zur Gründung eine unter dem ganzen Ge
bäude durchgehende Sandfchüttung von 2m Stärke angewendet und die Vorkehrungen für Feuerficherheit 
nach Art. 103 (S. 113) getroffen find. Zur Erwärmung der Gefchäftsräume ift die Anlage einer Warm- 
waffer- oder Dampf-Niederdruck-Heizung ins Auge gefafft; die Beheizung der Wohnungen foll durch Oefen 
erfolgen.

Der Koftenanfchlag fchliefst mit 554000 Mark ab, von denen 515000 Mark auf das Hauptgebäude, 
39000 Mark auf die Nebenanlagen fallen; erfteres bedeckt 1436<1”, fo dafs der Einheitspreis fich auf rund 
360 Mark für lqm bebauter Grundfläche ftellt. Bei einer Höhe des Gebäudes von 16,rm (von Oberkante 
des Kellerfufsbodens bis Oberkante Hauptgefims) belaufen fich die Koften für 1 cbm Rauminhalt auf rund 
21,50 Mark.

Eine Anlage von gröfserer Ausdehnung als das vorhergehende Beifpiel zeigt 
das gleichfalls nach dem Entwurf EndelFs feit Frühjahr 1883 in der Ausführung 
begriffene neue Regierungsgebäude zu Breslau133), das nach Fig. 90 wiederum 
eine ganz regelmäfsige, jedoch in fich gefchloffene Grundform erhalten hat und 
vorausfichtlich noch im Herbft 1886 feiner Beftimmung wird übergeben werden 
können.

133) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 539.

Das Bauwerk, deffen gröfste Ausdehnung längs der nach Süden gerichteten Vorderfeite rund 88m, 
nach der Nebenfeite 61 m beträgt, umfchliefst zwei grofse, mittels Durchfahrten im Erdgefchofs zugängliche 
Höfe von je 31 X 19 m, durch welche bei der freien Lage des Bauplatzes der reichliche Zutritt von Licht, 
und Luft auch für das Gebäudeinnere gefiebert erfcheint.

Im Erdgefchofs find links vom Haupteingange das Bezirks-Verwaltungsgericht, rechts das Katafter 
Amt, im Mittelflügel zwifchen den beiden Höfen und in mehreren an der Nordfeite liegenden Räumen die 
Regierungs-Hauptcaffe, endlich an der Weftfront die Regierungs-Bibliothek, die Procefs-Regiftratur und das 
Documenten-Archiv untergebracht.

Im I. Obergefchofs befindet fich auf der weftlichen Hälfte, über dem Bezirks-Verwaltungsgericht, 
der Regierungs-Bibliothek etc., die Abtheilung für directe Steuern, für Forften und Domänen, nebft der 
Verwaltung der Klöfter; auf der örtlichen Hälfte, über dem Katafter-Amt, Archiv etc. die Abtheilung für 
Kirchen und Schulen.

Das II. Obergefchofs umfafft im weftlichen Theile die Dienftwohnung des Regierungs-Präfidenten, 
an die fich das Präfidial-Bureau anfchlieist, während der Plenar-Sitzungsfaal und der Sitzungsfaal der Präfidial- 
Abtheilung die Mittelvorlagen der Langfronten einnehmen , und im örtlichen Theile die Gefchäftszimmer 
für das Communal-Strafanftalts- und Amtsblatt-Bureau, für das Gewerbe-, Militär- und Polizei-Bureau etc. 
untergebracht find.

Das Sockelgefchofs enthält Dienftwohnungen für den Hauswart, Botenmeirter und einige Boten, 
ferner die Druckerei, einen Neben-Trefor, verfchiedene Räume für Vorräthe und für Zwecke der Luft- und 
Warmwafferheizungs-Anlagen, welche zur Erwärmung der Säle und der übrigen Dienfträume vorgefehen find.

Die Architektur des Gebäudes ift in den Formen der deutfchen Renaiffance gehalten und erinnert, 
mit den Giebeln, Erker- und Thurmbauten der Mittel- und Eckvorlagen, an die grofsen Schlofsanlagen des 
XVI. Jahrhundertes, weicht davon aber durch die bereits erwähnte, genau ebenmäfsig geordnete Fa^aden-
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Regierungsgebäude zu Breslau133). — ’/soo n. Gr. 
Arch.: Endell.

Bildung ab, zeigt vielmehr, wie dies fein foll, den Charakter des Gefchäftshaufes. Einzelne durch ihre 
Lage befonders vortretende Bautheile, wie das Hauptportal der Vorderfeite , die fchlanken, thurmartigen 
Eckbildungen des Mittelbaues, die im II. Obergefchofs durch einfach geformte Nifchen mit den Standbildern 
des Kaifers Wilhelm und Friedrich'?, des Grofsen gegliedert find, die Seitenvorbauten, Erker etc. zeichnen 
fich durch gröfseren Aufwand an Schmuck aus. Hierbei find alle architektonifch wichtigeren Bauglieder 
aus dem leicht zu beziehenden, fehr wetterbeftändigen lichtgelben Warthauer Sandftein hergeftellt, während 
für die Flächenbekleidung dunkelrothes Backfteinmaterial gewählt ift.

Im Inneren haben vornehmlich die in der Hauptaxe des Gebäudes liegenden Räume ein der Be- 
ftimmung deffelben entfprechendes monumentales Gepräge erhalten. An die mit fechs Säulen aus polirtem 
grauen Strigauer Granit ausgeftattete und von Kreuzgewölben überdeckte Eintrittshalle fchliefst fich ein 
angemeffen verbreiterter Theil des Flures, deffen aus Tonnengewölben beftehende Decke von paarweife 
geftellten Säulen getragen wird. Drei breite Bogenöffnungen führen von dort in das Haupttreppenhaus 
und weiter in die 18,57 m lange und 10,09 m breite Wartehalle der Regierungs-Hauptcaffe, welche nach dem 
Mufter italienifcher Hofanlagen in den beiden oberen Gefchoffen fich mit freien Bogenftelhmgen nach den 
umlaufenden Fluren öffnet. Im oberften Stockwerk find diefe Bogen durch je eine fchlanke Mitteilaule 
aus Sandftein getheilt. Die Decke der Halle foll in ganzer Ausdehnung verglast werden, während die 
Haupttreppe, welche in allen Stockwerken durch offene Bogen mit der Halle in Verbindung fleht und in 
zwei Umgängen zum Plenar-Saal führt, mit einem von Stichkappen eingerahmten Deckenlichtfenfter über- 
fpannt ift. Diefer Plenar-Sitzungsfaal, fo wie der grofse Eckfaal der Präfidial-Wohnung find auch mit 
reicherem Schmuck bedacht; im Uebrigen wird die Ausftattung der Zimmer von angemeffener Ein
fachheit fein.

Für die Bauart der Decken wurden die in Art. 103 (S. 113) dargefegten Grundfätze zur Anwendung 
gebracht. Des fchlechten Baugrundes wegen, der erft in 4m Tiefe fich tragfähig zeigte, wurde zur 
Gründung des Gebäudes wieder eine 2 m hohe Sandfchüttung eingebracht und diefe mit einer Lage von 
20cm ftarken Granitplatten abgedeckt.

Die Baukoften find im Ganzen auf 1400000 Mark veranfchlagt; hiervon entfallen 93000 Mark auf 
die Erdarbeiten und auf die Gründung (auf letztere 27390 Mark). Der Einheitspreis für 1 qm bebauter 
Grundfläche berechnet fich auf 378,90 Mark und für 1 cbm Rauminhalt, letzteren vom Kellerfufsboden bis 
Oberkante Hauptgefims gemeßen, zu 20,48 Mark.
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Als drittes und gröfstes Beifpiel fei weiters in Fig. 91 bis 93 134) das Re
gierungsgebäude zu Königsberg i. P. mitgetheilt, das aus den in Art. 100 (S. 111) 
angegebenen Gründen mit einem grofsen Vorhof verfehen wurde. Das Bauwerk 
wurde nach dem unter der Leitung Herrmanns im Minifterium der öffentlichen 
Arbeiten zu Berlin aufgeftellten Entwurf Endell'’s 1872—81 ausgefuhrt.

134) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1881, S. 11, 273, 386 u. Bl. 1 bis 9.
135) Vergl. Art. 104 (S. 115).
1JG) Der Weg, den das Publicum zu nehmen hat, ift, wie bereits in Art. 102 (S. 112) e*rwähnt wurde, in Fig. 92 durch 

die ftrichpunktirte Linie ABCD angedeutet.

Der 72 m breite und 38m tiefe Vorhof ift von einem mit der Fluchtlinie der Hauptftrafse Mittel- 
Tragheim gleich laufenden Mittelbau und zwei an der Vorderfeite 20 m breiten Flügeln eingefchloffen. Bei 
diefer aus Fig. 92 erfichtlichen Anordnung und in Folge der Form des zur Verfügung flehenden Gebäudes 
ergab fich hinter dem Flügel rechts ein gröfserer zur Bebauung geeigneter Platz, auf dem es zweckmäfsig 
erfchien, einen gefchloflenen, um einen Binnenhof gruppirten Baukörper anzuordnen, während links ein nach 
der Nachbargrenze offener, am Garten aber durch den verlängerten Mittelbau gefchiedener Hof entftand.

Von der Vorderfeite führen drei Eingänge in das Innere; von diefen dient der mittlere, in der 
Hauptaxe des Planes gelegene hauptfächlich als Zugang zu den Feft- und Empfangsräumen , fo wie zur 
Wohnung des Ober-Präfidenten; die in den Flügelbauten an der Strafse angeordneten Eingänge führen zu 
den Gefchäftsräumen und vermitteln den Verkehr mit den einzelnen Behörden; auch find mit denfelben 
die erforderlichen Durchfahrten, welche Höfe und Garten für Fuhrwerk bequem zugänglich machen, ver
bunden. Ihre Lage ift fo gewählt, dafs durch diefelben im Erdgefchofs der Verkehr zwifchen zufammen- 
gehörigen Verwaltungszweigen nicht gehindert wird; vielmehr find nur folche Räume, die unbedenklich 
abgefondert von anderen liegen dürfen, durch die Durchfahrten abgefchnitten. Durch den im rechten 
Flügel befindlichen Eingang gelangt man, auch ohne durch den Vorhof gehen zu müffen, zur Wohnung des 
Präfidenten.

Ueber Anordnung und Eintheilung der einzelnen Stockwerke ift unter Bezugnahme auf die fchön in 
Art. 104 (S. 114) aufgezählten Raumerforderniffe des Gebäudes und unter Hinweis auf Fig. 91 bis 93 
das Folgende mitzutheilen.

Im Kellergefchofs (bis zum Fufsboden des Erdgefchoffes) 3m hoch, wovon durchfchnittlich 2,3 ni über 
den Erdboden der Umgebung emporragen, haben die verlangten kleinen Wohnungen für die Unterbeamten, 
fo wie eine ähnliche Wohnung für einen verheiratheten Diener des Ober-Präfidenten, Platz gefunden. 
Ferner find hier, von der rechtsfeitigen Durchfahrt nach dem Garten zugänglich, Wafchküche, Rollkammer, 
Plättftube, Weinkeller und fonftige für die Wohnung des Ober-Präfidenten erforderlichen Wirthfchaftsräume, 
endlich an geeigneten Stellen die Räume zur Aufnahme der Oefen für die Sammelheizungen , fo wie zur 
Aufbewahrung von Brennmaterial angeordnet worden.

In dem (von Oberkante zu Oberkante Fufsboden) 5,3 m hohen Erdgefchofs gelangt man durch die im 
linken Flügel befindliche Durchfahrt, einerfeits zu der bis in das II. Obergefchofs führenden Treppe und 
zu der Amtsblatt-Expedition, andererfeits zu den Räumen der Abtheilung des Inneren, welche diefen ganzen 
Gebäudetheil bis zur grofsen Flurhalle im Mittelbau einnehmen. Hierbei find die Regiftraturen in zwei 
über einander liegenden Räumen, für welche in dem am Garten befindlichen Flügel links von der Neben
treppe bis zum I. Obergefchofs ausreichende Höhe zu befchaffen war, angeordnet. Auf die grofse Flurhalle 
und Haupttreppe in der Mitte der ganzen Anlage folgen dann die für das Regierungs-Präfidium erforder
lichen Gefchäftsräume, während ganz in der Nähe an der Hinterfront Sitzungsfaal und Bureau des Bezirks- 
rathes135) , weiter nach dem Vorhof zu und bis an die rechtsfeitige Durchfahrt reichend die Räume des 
Verwaltungsgerichtes palfend angereiht find. Rechts von der eben bezeichneten Durchfahrt hat fodann die 
Regierungs-Hauptcalfe 136) eine fehr geeignete Lage erhalten. Endlich find in dem zwifchen Hof und Garten 
gelegenen Flügel der rechtfeitigen Baugruppe die Küchenräume der Wohnung des Ober-Präfidenten ein
gefügt. Diefelben find mit einer darunter (im Sockelgefchofs) befindlichen Durchfahrt und mit dem Hofe 
durch eine befondere Treppe und mit der im I. Obergefchofs befindlichen Wohnung durch die am Aufzug 
liegende Treppe verbunden.

Das I. Obergefchofs, 5,3 m hoch, ift durch 6 Treppen mit dem Erdgefchofs verbunden und enthält 
die Gefchäftsräume des Ober-Präfidiums, fo wie den Sitzungsfaal des Provinzial-Rathes in der Nähe der 
Arbeitszimmer des Regierungs-Präfidenten, an welche fich in zweckmäfsiger Weife die Räume der Wohnung 
deffelben, weiterhin die ftattlichen Prunk- und Feftfäle anreihen. Der linksfeitige Flügel umfafft die Räume 
der Katafter-Verwaltung.
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Bas 4.sm hohe II. Obergefchofs wird von den Räumen der zweiten Abtheilung (für Schulfachen) 
nebft dem Sitzungsfaal des Provinzial-Schulcollegiums, ferner der dritten Abtheilung (für directe Steuern, 
Forft- und Domänen-Sachen) nebft dem Plenar-Sitzungsfaal eingenommen.

In allen Gefchoffen find aufserdem die erforderlichen Wartezimmer und Botenräume, fo wie gut 
erhellte und gelüftete Bedürfnifsräume vorgefehen.

StrasseMittebTrajhein

Regierungsgebäude zu

Die äufsere Architektur hat eine der Bedeutung des Haufes entfprechende, einfache, würdige Durch
bildung erhalten. Nur der am Vorhof gelegene Mittelbau der Hauptfeite ift mit reicherem architektonifchen 
und figürlichen Schmuck verfehen; im Uebrigen find die Einzelheiten in ernften, kräftigen Formen gehalten 
und die Axenweiten der Fenfter thunlichft grofs bemeflen. Ueber der aus mächtigen Quadern beftehenden 
Plinthe erhebt fich das in, Ruftica-Art ganz mit Haufteinen verblendete Erdgefchofs, während im I. und 
II. Obergefchofs nur die Architektur des Mittelbaues und die Umrahmungen der Fenfter aus Haufteinen 
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hergeftellt, die Flächen aber mit Backfteinen verblendet find. Das Ganze wird durch ein von mächtigen 
Confolen getragenes Hauptgefims über einem von Bodenfenftern durchbrochenen Fries bekrönt. Die Garten- 
und Hoffeiten find durchweg in Backftein-Rohbau ohne Anwendung von Fonnfteinen ausgeführt. Als 
Material für den unterften Gebäudefockei ift fchwedifcher Granit, für die übrigen aus Haufteinen beftehenden 
Theile Sandftein aus den Rackwitzer Brüchen in Schlefien verwendet worden.

Die Geftaltung des Inneren ift, in Uebereinftimmung mit der des Aeufseren, ernft und einfach, dem 
gemäfs nur der grofse Feftfaal im Mittelbau, fo wie die fonftigen für Prunkzwecke beftimmten Räume nebft 
der dahin führenden doppelarmigen Treppe reicher ausgeftattet wurden. Von Intereffe find aufserdem die 
in den vorfpringenden Flügeln an den Durchfahrten befindlichen 1 reppenanlagen, deren eigenartige Ge
ftaltung dadurch bedingt wurde, dafs, wie oben fchon angedeutet, die Durchfahrten nach den Höfen damit 
verbunden und neben, bezw. unter diefen Treppen durchgeführt werden muftten. Bei der Treppe im 
rechten Flügel hat diefer Umftand im Verein mit der Nothwendigkeit, die Axen der Corridore in diefem 
Gebäudetheile in einem den Frontlinien entfprechenden fpitzen Winkel zufammenlaufen zu laßen, die dar- 
geftellte Löfung hervorgerufen. In den fechseckigen Hallen find behufs heilerer Beleuchtung in den beiden 
oberen Gefchoffen die von Stichkappen getragenen Spiegel herausgenommen; der obere derfelben ift durch 
ein Deckenlicht erfetzt, während um die fo entftandene untere Oeffnung ein eifernes Brüftungsgitter an
gebracht und hierdurch zugleich ein Durchblick von einem Gefchofs in das andere gefchaffen ift.

Die Erwärmung des Gebäudes erfolgt für die Gefchäftsräume in der Hauptfache durch eine Warm- 
wafferheizung, während für den Plenar-Sitzungsfaal, für die Feftfäle, fo wie für die zugehörigen Vor- und 
Verbindungsräume eine Heifswaffer-Luftheizung, dagegen für Tämmtliche Wohnräume Kachelofenheizung zur 
Ausführung gelangte.

Die Sitzungsfäle und Räthezimmer, fo wie die Arbeitszimmer des Ober-Präfidenten, des Regierungs- 
Präfidenten und des Verwaltungsgerichts-Directors find mit den zugehörigen Botenzimmern durch eine 
elektrifche Signalleitung verbunden worden.

Was die Waflerabführung vom Grundftück und die Trockenlegung der Kellerräume, fo wie die 
Verforgung des Gebäudes mit Trink- und Wirthfchaftswaffer betrifft, fo haben eben fowohl die Boden-

Königsberg i. P.148).

verhältniffe von Königsberg, wie die Quantität und Qualität des von der ftädtifchen Wafferleitung gelieferten 
Waffers nicht unerhebliche Schwierigkeiten bereitet. Ohne auf diefe hier einzugehen, mag unter Hinweis 
auf die oben angegebene Quelle hier kurz erwähnt fein, dafs das Oberpräfidial- und Regierungsgebäude 
ringsum mit einer ausreichenden Drainage-Leitung nebft geeigneten Vorrichtungen zur Verhütung ion\ci 
ftopfung derfelben verleiten, ferner fämmtliche Aufsenmauern unter der Erde mit einem Rappputz von ver
längertem Cement-Mörtel überzogen wurden; auch find überall Afphalt-Ifolir- und Luftfchichten zur Ab
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haltung der leitlich eindringenden, bezw. von unten auffteigenden Feuchtigkeit zur Anwendung gekommen. 
Behufs Wafferverforgung des Gebäudes wurde ein Flachbrunnen von 10 m Tiefe zur Lieferung des Waffers 
für den Heizbetrieb, für die Spülung der Aborte und die Speifung der Zapf- und Feuerhähne, dagegen 
tür die Befchaffung des Trinkwaffers ein Tiefbrunnen von 30m Tiefe angelegt. Für den Betrieb der Koch- 
und Wafchküchen liefert eine kleine Regenwafler-Cifterne den nothwendigen Bedarf.

Von den Nebenanlagen fei noch ein zur Wohnung des Ober - Präfidenten gehöriger Pferdeilall er
wähnt, der, an den nördlichen Gartenflügel des Gebäudes anfchliefsend, Raum für 4 Pferde, ferner Wagen- 
und Schlitten-Remife, Futter- und Gefchirrkammer nebft Futterboden, fo wie eine kleine Wohnung für den 
Kutfcher enthält.

Die Baukoften waren, einfchl. der inneren Ausftattung und der Nebenbaulichkeiten, der Regulirung 
des Vorhofes und fonftigen Höfe, der Umwährungen etc., zu 1925000 Mark oder rund 480 Mark für 1 qm 
veranfchlagt. Hiernach berechnet fich der Einheitspreis für 1 cbm Rauminhalt, vom Kellerfufsboden bis 
Oberkante Hauptgeiims gemeßen, zu rund 22 Mark.

„ l“' Von den für Zwecke der Bezirks-Regierungen anderer deutfchen Staaten aus-Gebäude 0 ö
der geführten Gefchäftshäufern mag der kurze Hinweis auf das Gebäude der Königlichen 

K ^^wn6™"5 Kreisregierung von Oberbayern zu München 137) als eines der bedeutendflen feiner 
Oberbayern. Art genügen.

Arch. : Durand & Guerinot,

Präfectur-Gebäude

131) Siehe: Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 130 — ferner: Deutfehes Bauhandbuch. Theil II. 
Berlin 1884. S. 497 u. 498.
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Daffelbe ift nach dem Entwurf Bürkleiris ausgeführt und nimmt am Maximilians-Platz eine Front 
von rund 170m Länge ein, die im Erdgefchofs in offene Arcaden aufgelöst und von zwei dreiaxigen 
Durchfahrten durchschnitten wird. Das Gebäude befteht aus einem tiefen und hohen Erdgefchofs, dem 
Hauptgefchofs und Obergefchofs, fo wie zwei Zwifchengefchoffen, in denen die für fämmtliche Verwaltungs
zweige der Kreisregierung erforderlichen Gefchäftsräume, Sitzungs- und Feftfäle, io wie die Wohnung des 
Präfidenten untergebracht find.

Den Regierungs- und Präfldial - Gebäuden in Preufsen entfprechen fodann die IO?T, 
Präfectur-Gebäude in Frankreich, welche für Zwecke der Verwaltung der einzelnen Präfectur- 

Departements beftimmt find und deren Erforderniffe im Ganzen ziemlich überein- Gebäude, 

ftimmen mit denjenigen der erwähnten Regierungsgebäude.
Die hauptfächlich in der Raumvertheilung abweichende Anlage der beiden 

Typen ift bereits in Art. ioi (S. 112) gekennzeichnet worden. Es mag hinzugefügt 
werden, dafs die Präfectur-Gebäude, und zwar fowohl das den mittleren Hauptbau 
bildende Haus des Präfecten (hötel du prefet), als auch die damit verbundenen 
niedrigeren Seitenflügel mit Gefchäftsräumen für den eigentlichen Verwaltungsdienft 
(bureaux affectes aux divers fervices adimnißratifs etc.) nur zweigefchoffig zu fein 
pflegen.

zu Poitiers 138).

13s) Nach: Nouv. aunalcs de la confir. 1871, S. 17 u. PI. 7—10.



124

ITO.

Beifpiel 
I.

Beifpiel 
II.

Den rafcheften Auffchlufs über die Eigenthümlichkeiten der in Rede flehenden 
Anlagen verfchafft das Studium eines geeigneten Vorbildes.

Als folches ift das 1864—67 von Durand & Guerinot erbaute Präfectur-Gebäude 
zu Poitiers (Fig. 94 u. 95 138) zu bezeichnen, das in jeder Beziehung dem fran- 
zöfifchen Typus diefer Gebäudeart entfpricht.

In der That find im Erd- und Obergefchofs nicht nur fammtliche Verwaltungszweige in zweckdienlich 
angeordneten, mit allen nöthigen Nebenräumen, Wartezimmern, Fluren etc. verfehenen Localen untergebracht; 
auch die Prunkföle und Wohnräume des Präfecten erfcheinen in eben fo bequemer, als ftattlicher Weife 
eingetheilt und gruppirt. Eine nähere Befchreibung des Präfecten-Haufes dürfte nicht erforderlich fein; 
es mag die Bemerkung genügen, dafs aufser dem Hauptmittelbau noch der daran anfchliefsende Theil des 
Erdgefchoffes im rechten Gebäudeflügel bis zur Durchfahrt, fo wie einige Räume des oberen Gefchoffes 
dafelbft für Zwecke der Wohnung als Dependenzen herangezogen find. Dem gemäfs ift in diefen Ver
bindungsbau neben der Haupttreppe die Dienfttreppe verlegt, während in dem ebenmäfsig gelegenen Ver
bindungsbau eine für den Privatgebrauch des Präfidenten beftimmte bequeme Treppe angeordnet ift. Hieran 
fchliefst fich unmittelbar der linke Gebäudeflügel, der die Räume des Präfectur-Rathes (confeil de prefecture), 
des Vicinal-Dienftes (fervice vicinal), der Gerichtsfehreiberei (greffes), des General-Secretariats (fecretariat 
general), der verfchiedenen denfelben zugewiefenen Bureaus, fo wie der Verwaltungs-Bibliothek (bibliotheque 
adminißrative) etc., endlich eine Wohnung des Hauswarts (concierge), fo wie Polizei- und Wacht-Local umfaßt. 
Gegenüber im rechten Flügel befindet fich in dem zwifchen Strafse und Einfahrt gelegenen Theile des 
Erdgefchoffes, aufser einer Wohnung für den Hauswart diefes Gebäudes, der dem öffentlichen Dienft ge
widmete Saal für Zuerkenntnifle, Verfammlungen, Wahlen etc. (adjudications, reunions, Conferences, elec- 
tions etc. 139). Das Obergefchofs diefes Flügels wird faft ganz von den Räumen des Generalraths (confeil 
general) des Departements eingenommen, von wo aus man durch einen Vorflur und die Haupttreppe des 
Mittelbaues auf kürzeftem Wege jederzeit zum Präfecten gelangen kann. An der Vorderfront diefes Theiles 
liegen Sitzungsfaal und Gefchäftsräume der Academie-Abtheilung (fervice d' academie).

139) Die Einrichtungsgegenftände diefes Saales, fo wie des Sitzungsfaales des Präfectur-Rathes im linken Seitenbau 
find in Fig. 94 angegeben.

HO) Siehe: Revue gin. de Varch. 1875, S. 4 u. PL 3—9.

Die ganze Baugruppe nimmt an der Vorderfront eine Länge von 69,40 m , an der Nebenfeite eine 
folche von 62,35 m ein; der Vorhof hat eine gröfste Breite von 44,so m auf eine gröfste Tiefe von 42,20 m; 
der Eintritt erfolgt durch die offenen Vorhallen der Seitenflügel, die von den Hauswartsftuben aus überblickt 
werden. Für Fuhrwerke dient die Einfahrt in der Mitte der Vorderfeite, aufser der bereits erwähnten 
Durchfahrt des rechten Seitenbaues. An den gegenüber liegenden linken Flügel fchliefst fich hinter der 
Treppe ein Gang an, der zu den in Fig. 94 nur angedeuteten Departements-Archiven führt. Treppen, 
Verkehrs- und Bedürfnifsräume find in zweckdienlicher Weife im Gebäude vertheilt.

Die Architektur ift in den Formen der unter Louis XIII. und XIV. herrfchenden Bauweifen in 
Anlehnung an die Vorbilder an der place royale zu Paris, in Fontainebleau etc. durchgeführt, zeigt fomit 
im Aeufseren reichliche Verwendung von Haufteinen für die I?enfter- und Thürumrahmungen, Plinthen und 
Gefimfe, fo wie für die Gliederungen der Vorlagen, Lifenen und Lucarnen, in Verbindung mit Backftein- 
verblendung für die verbleibenden Mauerflächen. Die fteilen Manfard-Dächer find in Schiefer gedeckt. 
Der Architektur im Aeufseren entfpricht die Ausftattung im Inneren.

Das Gebäude ift ganz unterkellert. Die Herftellungskoften, einfchl. des Archiv-Gebäudes, der 
Stallungen und Remifen, die ebenfalls als nebenfachlich in den Grundrißen nicht dargeftellt find, fo wie 
der Umwährungen, Gartenanlagen, Tämmtlichen Einrichtungsgegenftände betrugen rund 800000 Mark 
(1000000 Francs). Hiervon entfallen auf das eigentliche Präfectur-Gebäude ohne Mobiliar rund 624000 Mark 
(780000 Francs); dies ergiebt bei rund 1700Qm bebauter Grundfläche 367 Mark für 1 qm oder bei rund 
24000cbm Rauminhalt (Kellerfufsboden bis Hauptgefims-Oberkante) 26 Mark für 1 cbm.

Noch fei als weiteres fehr bemerkenswerthes Beifpiel das Präfectur-Gebäude 
von Grenoble, nach dem Entwurf Queßets 1862—67 erbaut, erwähnt14®).

Daflelbe unterfcheidet fich von dem vorhergehenden Typus hauptfachlich dadurch , dafs in Folge 
des lang geftreckten, aber wenig tiefen Grundftückes, das für Errichtung des Bauwerkes zur Verfügung 
ftand, letzteres mit feinen Vorlagen unmittelbar an die Bauflucht des freien Platzes, an den das Grundftück 
grenzt, gerückt wurde, alfo keinen Vorhof hat.
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c) Gefchäftshäufer für Kreisbehörden.

Mit Einführung der neuen Verwaltungsgefetze in Preufsen, welche nicht allein 
den Provinzen, fondern auch den Kreifen des Landes eine gewiffe Selbftändigkeit 
verliehen haben, find auch die Anforderungen der Kreisbehörden an ihre Gefchäfts
häufer gefteigert worden. In vielen Kreisftädten find neue Kreishäufer entftanden, 
in welchen die Gefchäftsräume des Landrathamtes und des Kreisausfchuffes, der 
Königlichen Kreis-Caffe, der Kreis-Sparcaffe und des Katafter-Amtes zu vereinigen 
find. Für gröfsere Kreife ift aufser einem kleineren Sitzungsfaale für den Kreis- 
ausfchufs ein zweiter gröfserer Saal für die Sitzungen des Kreistages nothwendig, 
während für kleinere Kreife ein Saal für beide Zwecke genügt. Der Kreistags-Saal, 
der nur einige Male im Jahre benutzt wird, fteht zweckmäfsiger Weife mit der in 
der Regel im Gefchäftshaufe befindlichen Dienftwohnung des Landrathes in Ver
bindung.

In einzelnen gröfseren Gebäuden diefer Art find mitunter auch Gefchäftsräume 
für Feuer-Societät und Wegbau-Infpection untergebracht, wie dies z. B. im Kreishaufe 
zu Wittenberg (fiehe Art. 113, S. 126) gefchehen ift.

Genaueren Auffchlufs über die Erforderniffe der in Rede flehenden Gefchäftshäufer und über die 
Einrichtung einzelner Haupträume derfelben giebt das Bauprogramm des in Art. 115 (S. 128) dargeflellten 
Kreishaufes zu Oflerode in Oflpreufsen; die wichtigllen Beftimmungen deffelben werden defshalb, unter 
Hinweis auf Fig. 98 u. 99, im Nachfolgenden mitgetheilt ’41).

XX2.

Kreishäufer 
in 

Preufsen.

141) Nach: Romberg's Zeitfchr. f. pract. Baut. 1879, S. 225.
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Es wurden verlangt:
l) Ein Sitzungsfaal für den Kreistag, von einer folchen Grofse, dafs 40 Perfonen am Sitzungstifche 

und etwa 20 Perfonen im Zuhörerraume Platz finden können; zu letzterem war ein befonderer 
Zugang zu fchaffen.

2) Ein Sitzungszimmer für den Kreisausfchufs, ebenfalls mit befonderein Zuhörerraum, recht ge
räumig und mit guten Lüftungs-Einrichtungen verfehen, da das Zimmer häufig auch Zeugen 
und Parteien aufzunehmen hat. Der aus fieben Perfonen und einem Schriftführer begehende 
Kreisausfchufs foll auf erhöhtem Raume fitzen und fich von hier aus unmittelbar in das Be- 
rathungszimmer zurückziehen können. Letzteres follte wiederum von den Gefchäftsräumen aus 
zugänglich fein, ohne das Sitzungszimmer berühren zu müffen, aufserdem ebenfalls geräumig 
angelegt und mit den nöthigen Kleiderablage-, Wafch- und Bedürfnifsräumen für den Kreis
ausfchufs ausgerüftet fein. Für das Zimmer wurde füdliche Lage mit Ausblick in den Garten 
gewünfcht.

3) Drei geräumige Gefchäftszimmer für das Kreisausfchufs-Bureau.
4) Das Caffen-Local, unmittelbar vom Flur aus zugänglich und feuerficher, d. h. mit mindeftens 

3 gewölbten feuerficheren Nifchen zur Aufnahme der Geldfpinden verfehen. Rendant und 
Publicum werden durch einen Schranken getrennt, während Fenfter und Thüren diebesficher 
hergeftellt werden follten.

Für die weitere Beftimmung des vorgenannten Bauprogrammes, bezüglich der Dienftwohnung des 
Kreisausfchufs-Secretärs (beftehend aus 3 oder 4 mittelgrofsen Wohnräumen nebft Zubehör, welche mit 
dem Sitzungsfaal in keinem Zufammenhang ftehen follten) liegt in den meiften Fällen kein Erfordernifs vor. 

Wohl aber gehören zu einem vollftändig ausgerüfteten Kreishaufe aufser den unter 1 bis 4 auf
gezählten Räumen noch die nachfolgenden, welche beim Kreishaufe zu Ofterode entbehrlich waren, da 
der Landrath mit feinem Bureau in dem dortigen fiskalifchen Schlöffe Dienfträume, bezw. Wohnung inne 
hatte; fomit nach Art. 112:

5) die Gefchäftsräume des Landrath-Amtes mit befonderem Arbeitszimmer für den Landrath;
6) die Räume des Katafter-Amtes mit einem befonderen Arbeitszimmer für den Controleur;
7) die Dienftwohnung des Landrathes, beftehend aus 7 oder 8 Wohnräumen mit Zubehör;
8) die Wohnung des Hauswarts, bezw. des Boten, beftehend aus 2 , belfer aus 3 Zimmern nebft 

Zubehör.
113. Für die Aufnahme fämmtlicher vorgenannten Dienft- und Wohnräume pflegt
eirfplcl ein Gebäude von mäfsiger Grofse, das aufser dem Keller- oder Sockelgefchofs Erd

gefchofs und Obergefchofs enthält, auszureichen. Anordnung und Eintheilung des 
Haufes im Einzelnen find aus den nachfolgenden Beifpielen zu erfehen.

Ein fämmtliche Zweige der Kreisverwaltung umfaffendes Gefchäftshaus ift das 
fchon erwähnte, 1878—79 von Schlechten erbaute Kreishaus zu Wittenberg (Fig. 96 
u. 97 142).

Im hoch gelegenen Erdgefchofs find die Gefchäftsräume, im oberen Gefchofs Sitzungsfaal und 
Vorfaal für den Kreistag, fo wie die geräumige Wohnung für den Landrath untergebracht. Das Haus 
erhielt dem getnäfs zwei von einander unabhängige Eingänge. Ein unbedeckter Hof in der Mitte des 
Gebäudes dient zur Erhellung der Flure, welche die einzelnen Abtheilungen von Räumen zugänglich 
machen. Das Haupttreppenhaus ift der Beleuchtung halber im oberen Gefchofs gegen den Lichthof durch 
eine Säulenftellung geöffnet. Vorfaal und Sitzungsfaal des Kreistages ftehen in unmittelbarer Verbindung 
mit den Empfangs- und Wohnzimmern des Landrathes, zu welchen erftere bei Abhaltung von Feftlich
keiten auch hinzugezogen werden können.

Im hohen Untergefchofs find aufser den nothwendigen Kellerräumen zwei kleine Wohnungen von 
je drei Zimmern nebft Küche und Zubehör eingerichtet worden. Ein Theil des Dachgefchoffes ift ausgebaut. 

Das ringsum frei flehende Gebäude ift im Aeufseren durchaus in Backftein-Rohbau, mit Ausnahme 
des Sockels, der Abdeckungsplatten von Gurten und Hauptgefims, fo wie der Fenfterbänke, die aus 
fchlefifchem Granit hergeftellt find, ausgeführt.

Das Haus ift mit Wafferleitung verfehen. Der Sitzungsfaal, fo wie die Gefchäftszimmer des Kreis- 
ausfehuffes und des Landrathamtes, ferner die Empfangs- und Wohnzimmer des Landrathes werden mittels 
einer Warmwafferheizung, die übrigen Arbeitsräume, fo wie die Schlaf- und fonftigen Zimmer der land-

t‘2) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 433 u. Bl. 55.
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Fig. 96.

Erdgefchofs.

Fig- 97-

Kreishaus zu
Obergefchofs.

Wittenberg14 2).

14*) Siehe: Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1879, S. 225 u. Taf. 20—27.

Arch.: Schmechten.

räthlichen Wohnung durch Kachelöfen geheizt. Den Sitzungsfaal des Kreistages und den gröfseren Raum 
des Katafter-Amtes erwärmen eiferne Regulir-Füllöfen.

Die Herftellungskoften des Haufes, ausfchl. Grunderwerb, innerer Einrichtung und des Stallgebäudes, 
betrugen rund 150000 Mark mit rund 200 Mark für lQm überbaute Grundfläche und 12,70 Mark für 
1 cbm Rauminhalt (vom Kellerboden bis Oberkante Hauptgefims gerechnet).

Als Beifpiel einer beiderfeits von Nachbarhäufern eingefchloffenen kleineren
1 0 Beifpiel

Anlage mag das ebenfalls von Schmechten 1879—80 erbaute, nach der unten be- n 
zeichneten Quelle 143) mehrfach veröffentlichte Kreishaus zu Kölleda in Thüringen 
genannt werden.

Die Grundrifsanordnung ift mit Benutzung der 30 m breiten Bauftelle in folchcr Weife getroffen, 
dafs im Hauptgebäude längs der Strafse im Sockelgefchofs die Kreis-Sparcafle und die Königliche Kreis- 
CafTe, im Erdgefchofs darüber die Gefchäftszimmer des Landrath-Amtes, fo wie in dem rechtwinkelig 
anfchliefsenden rückwärtigen Flügel die Räume des Katafter-Amtes und des Kreisausfchufles, bezw. des 
Kreistages untergebracht find. Diefe fammtlichen Gefchäftsräume find von dem am linken Ende der 
Strafsenfront angelegten Eingang mittels der gut erhellten Seitenflure zugänglich, während man durch eine 
am rechten Ende der Strafsenfront befindliche Durchfahrt zur Treppe und von diefer aus in die Land- 
rathswohnung im Obergefchofs gelangt. Die Herftellungskoften, ausfchl. des Grunderwerbes, der Gebäude- 
Regulirung und der inneren Einrichtung des Haufes betrugen 141 680 Mark oder für 1 qm bebauter 
Grundfläche 229 Mark und für lebm, wenn der Rauminhalt vom Kellerfufsboden bis Oberkante Haupt
gefims gerechnet wird, rund 15 Mark.

Eine lehrreiche Anlage zeigt das Ende der fiebenziger Jahre, kurz nach Ein- 
führung der neuen Verwaltungsgefetze in Preufsen, von Schwatlo erbaute Kreishaus ln 
zu Ofterode (Fig. 98 u. 99 144) in Oftpreufsen, das fich von anderen Neubauten 
gleicher Art hauptfachlich dadurch unterfcheidet, dafs es, nach dem bereits in 
Art. 112 (S. 126) mitgetheilten Bauprogramm, die Gefchäftsräume des Landrath-Amtes 
und Katafter-Amtes, fo wie die Wohnung des Landrathes nicht enthält, da letzterer 
mit feinem Bureau im dortigen fiskalifchen Schlöffe Dienfträume inne hat.

Das Grundflück, das als Bauftelle für das Kreis-Amtshaus gewählt wurde, bildete früher einen Theil 
des Ofleroder Schlofsgartens und ift füdwärts vom Drewenz-Flufie an der Landflrafse gelegen; daffelbe hat 
an der Strafsenfront eine Länge von 82m und bildet in der Hauptform ein Dreieck, deffen beide anderen

143) Deutfche Bauz. 1882, S. 479.
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Seiten ungefähr im Winkel von 45 Grad von der Vorderfeite abgehen. Der vorhandene Baugrund ftellte 
fich als ein höchft ungleichartiger heraus, und die tragende Schicht war erd in fo grofser Tiefe anzutreflen, 
dafs eine Sandfchüttung als Griindungsart gewählt wurde; die Stärke derfelben beträgt 2,5 m-

Die Plananlage, die der Aufgabe genau angepafft ift, zeigt im Erdgefchofs und Obergefchofs die 
aus den Abbildungen erfichtliche Raumvertheilung. Der Haupteingang ift in der Mitte der Vorderfeite 
angelegt, der Seiteneingang im Haupttreppenraume links; aufserdem führt die zweite Treppe von der 
Rückfeite bis zur Wohnung des Kreisausfchufs-Secretärs im Obergefchofs und bis zum Dachgefchofs. 
Sämmtliche Räume des Erdgefchofles find von dem 2,2 m breiten Hauptflur aus zugänglich. Das Keller- 
gefchofs umfafft: i) eine Wohnung des Hauswarts von 2 Stuben, Küche und Keller; 2) eine Wafchküche; 
3) Keller für die Wohnung des Secretärs im I. Obergefchofs; 4) Räume für die Feuerluftheizung, Brenn
material und Hauskeller.

Das Bauwerk ift durchaus maffiv, im Aeufseren ganz in Backftein-Rohbau mit Gefimfen aus ge
brannten Thonfteinen hergeftellt. Die vorderen, über den beiden Bureau-Zimmern des Erdgefchofles fich 
hinziehenden Theile der Langmauern des grofsen Sitzungsfaales ruhen auf eifernen Trägern; doch find, 
damit letztere weniger ftark gemacht werden konnten, zwei parabolifche Entlaftungsbogen über diefe Mauer
theile gefpannt worden. Die Haupttreppe ift zwifchen fchmiedeeifernen Walzträgern gewölbt und mit 
hölzernen Tritt- und Setzftufen belegt worden. Für das Hintertreppenhaus, das als einziger Zugang zur 
Dienftwohnung des Secretärs unverbrennlich hergeftellt werden muffte, ift eine frei tragende Treppe mit 
Granitftufen angewendet.

Die Erwärmung der Dienfträume erfolgt im Wefentlichen mittels Feuerluftheizung; nur einige etwas 
abliegenden Eckräume, fo wie die Zimmer der beiden Dienftwohnungen wurden mit Ofenheizung verfehen. 
Die Gefammtbaukoften waren auf 88000 Mark veranfchlagt; hiernach berechnen fich bei 425 bebauter 
Grundfläche 1 qm zu 207 Mark und bei 13,6, bezw. 16,0m Höhe (vom Kellerfufsboden bis Oberkante 
Hauptgefims) 1 cbm zu 14 Mark. Die Ausführung hat in Generalunternehmung ftattgefunden.

Kreishaus zu Querfurt. — V500 n. Gr.
Arch.: Ötzen.
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Ein anderes kleines Beifpiel ift das frei flehende, von Ötzen erbaute Kreishaus 
zu Querfurt, welchem auch in Folge befonderer örtlichen Erforderniffe eine von der 
gewöhnlichen etwas abweichende Anordnung gegeben wurde (Fig. 100 u. ioi).

Man gelangt in der Hauptaxe des Baues zu den Gefchäftsräumen des Erdgefchofles, deren Beftimmung 
im Einzelnen nur für den Sitzungsfaal des Kreisausfchufles und das Landrathaint im Plane angegeben ift. 
Eine im Seitenflügel angeordnete, mit befonderem Eingang von aufsen ausgerüftete Treppe führt zur 
Wohnung des Landrathes, die nach der Rückfeite mit einer Veranda verfehen ift. Die Baukoften des 
Kreishaufes find zu 112000 Mark angegeben; bei 460 Qm überbauter Grundfläche, wovon 72 Qm auf den 
einftöckigen Sitzungsfaal, 388 Qm auf den zweigefchoffigen Hauptbau kommen, ergiebt fich als Durch- 
fchnittspreis 243 Mark für 1 qm.

Den Kreishäufern in Preufsen entfprechen die Gebäude der Amts-Hauptmann- 
fchaften in Sachfen, der Bezirksämter in Bayern, der Kreisämter in Heffen etc.

Die Gefchäftsräume der fächfifchen Amts-Hauptmannfchaften, beftehend aus den 
Zimmern des Vorlandes und der Affefforen, den Bureau- und Abfertigungszimmern, 
dem Caffenzimmer, dem Verhandlungsfaal, den Archiv-Räumen, Vor- und Warte
zimmern find im Wefentlichen diefelben, wie diejenigen der preufsifchen Kreishäufer.

Am einfachften find die bayerifchen Bezirks-Amtshäufer, welche nur die Dienft- 
räume des Amtes und die Wohnung des Amtmannes enthalten. Ein Verhandlungs
faal ift nicht vorhanden.

xi6.
Beifpiel 

IV.

«7- 
Gebäude 
für die 

Amts-Haupt- 
mannfehaften 

in 
Sachfen.

Solche Gebäude find feit Mitte der fiebenziger Jahre in Bayern in namhafter Zahl 
neu errichtet worden. Die Grundrifsanordnung derfelben ift ziemlich übereinftimmend.

Das gröfste unter (liefen ift das Bezirks-Amtshaus in Neuftadt a. A. (1874—76), deffen bebaute 
Grundfläche 504 Qm beträgt; fodann folgt dasjenige zu Pafsberg (1879—80) mit 406 qm- Die übrigen find 
annähernd gleich grofs; fie haben eine bebaute Grundfläche von rund 300, theils etwas mehr, theils 
etwas weniger.

118.
Bezirks 

Aintshäufer 
in

Bayern.

Als Beifpiel diene das Bezirks-Amtshaus zu Pirmafens (Fig. 102 145), das nach 
dem Entwurf Siebei't's von Stempel 1882—83 dafelbft ausgeführt wurde.

14J) Nach den von Herrn Oberbaudirector Siebert in München gütigft mitgetheilten Original-Plänen.
Handbuch der Architektur. IV. 7. 9

119.
Beifpiel 

V.
Das Erdgefchofs ift vollftändig unterkellert. Die Eintheilung der Wohnung des Amtmannes im Ober

gefchofs ift genau diefelbe, wie die Anordnung der Räume des Erdgefchofles, deffen Grundrifs hier mit
getheilt ift. Die Küche liegt über der Regiftratur. Im Dach-
gefchofs find an der Rückfeite 4 Kammern untergebracht; der 
ganze übrige Raum (mit Ausnahme der Treppe) ift Speicher. Das 
3,n hohe Kellergefchofs ragt 1,5 »n über den Erdboden des Grund- 
ftückes heraus; das Erdgefchofs ift 3,9 m, das Obergefchofs 4,0 1,1 
(von Fufsboden bis Oberkante Deckengebälke) hoch; das mit Knie- 
ftock verfehene holländifche Dach hat eine Höhe von 4,0 m- Mit 
Ausnahme der Scheidewände und der beiden Treppenhauswände 
ift alles übrige Mauerwerk in Sandbruchfteinen ausgeführt und auf 
drei Seiten mit Spritzwurf verfehen; die vierte Seite, die Wetter
feite, ift aufsen mit gebrannten Platten, innen mit Backfteinen be
kleidet.

Die Architekturtheile beftehen aus rothem Sandftein; den 
vorgelegten Mittelbau der Hauptfront krönt eine Attika mit dem 
bayerifchen Wappen. Die fteilen Theile des holländifchcn Daches

Bezirks-Amtshaus zu Pirmafens 145).
Obergefchofs. — l600 n. Gr. 

Arch.: Siebert.

Theile mit Zinkblech eingedeckt.
find mit Schiefer, die flachen oberen

Die Baukoften diefes Bezirks-Amtshaufes, das eine Grundfläche von 287,5 Qm bedeckt, betrugen
49000 Mark; fomit ift der Preis für 1 qm bebaute Grundfläche rund 170 Mark und für 1 cbm 14,20 Mark 
bei einem Rauminhalt von 3450cbm (von Keller-Fufsboden bis Oberkante Knieftock-Gefims). Das an der 
Südoftgrenze errichtete einftöckige Nebengebäude (630cbm zu 9,30 Mark) koftete 5900 Mark; die Anlage 
von Hofraum und Umfaffung beanfpruchte weitere 9085 Mark und der Ankauf des geräumigen Bauplatzes 
*4563 Mark; fomit belief fich der Gefammtaufwand auf 78548 Mark.



13°

120.

Kreis- 
Amtshiufer 

in 
Heften.

121.

Beifpiel 
VI.

In den heffifchen Kreis-Amtshäufern find, gleich wie in den preufsifchen, mit 
den Räumen des Kreisamtes auch diejenigen des Kreisausfchuffes vereinigt. Der 
Saal für die Verhandlungen des letzteren dient zugleich für die Sitzungen des Kreis
tages. Für Caffe und Katafter-Amt find keine Räume erforderlich, wohl aber welche 
für die Kreisfchul-Infpection.

Die Erforderniffe der Anlage im Einzelnen gehen aus den hiernach mitgetheilten 
beiden Grundrifstypen (Fig. 103 u. 104), welche die Eintheilung des Erdgefchoffes 
darftellen, hervor. Das Obergefchofs der zweiftöckigen Häufer enthält in beiden 
Fällen die Wohnung des Kreisrathes.

Das Kreis-Amtshaus zu Offenbach (Fig. 103 146) hat eine nach der Hauptaxe geordnete einfach recht
eckige Grundform von 23,52 m Länge auf 13,60 m Breite, mit Vorlagen an den beiden Seitenenden der Haupt
front und in der Mitte der Rückfeite für das Treppenhaus. Sämmtliche im Grundrifs des Erdgefchoffes 
angegebenen Gefchäftsräume find von dem gleich laufend zur Langfeite gerichteten Mittelflur aus zugänglich ; 
letzterer fleht mit dem Eingangsflur und mit dem Treppenhaus, von denen aus er erhellt wird, in unmittel

barer Verbindung. Die Raumeintheilung im Obergefchofs, 4,1 m 
hoch, weicht von derjenigen des 4,0m hohen Erdgefchoffes nur 
dadurch ab, dafs über dem Eingangsflur und dem Zimmer des 
Kreisaffeffors ein Raum, das Speifezimmer, liegt, fo wie dafs der 
Raum über dem Acten-Zimmer für eine Speifekammer und Speicher
treppe verwendet ift. Nebenan, über dem Zimmer des Kreis- 
Schulinfpectors, befindet fich die Küche. In dem mit 1m hoher 
Drempel wand verfehenen Dachgefchofs find 4 Giebelftuben, 2 an 
der Hauptfeite, je eine auf den Nebenfeiten, fo wie 2 Kammern 
und Bodenraum eingerichtet. Das 3,o m hohe Sockelgefchofs ent
hält Vorrathskeller für die Wohnung und die Dienfträume, aufser- 
dem eine Wafchküche und Bügelftube. Die Dienerwohnung ift 
nicht im Hauptgebäude, fondern im Nebengebäude angeordnet- 
Die Heizung wird mittels Oefen bewirkt. Der Sockel und die

146) Nach den von Herrn Minifterialrath Horfi in Darmftadt 
freundlichft mitgetheilten Original-Plänen.

Architekturtheile der Fagaden find in rothem Main-Sandftein, die Mauerflächen geputzt hergeftellt.
Die Baukoften betrugen 67000 Mark für das Hauptgebäude, 8000 Mark für das Nebengebäude, die 

Einfriedigung und Planirung der Umgebung. Hiernach berechnet fich 1 qm bebaute Grundfläche des Haupt
gebäudes auf 202 Mark, 1 cbm Rauminhalt (Kellerfufsboden bis Oberkante Hauptgefims) auf rund 17 Mark. 
Der Ankauf des Bauplatzes erforderte 15000 Mark; die Gefammtkoften betrugen fomit 90000 Mark. Der 
Entwurf wurde unter der Leitung Horfl's in der Bauabtheilung des Grofsh. Finanzminifteriums zu Darmftadt 
.angefertigt; mit der Ausarbeitung des Planes und der Ausführung des Baues war das Kreisbauamt zu

Fig. 103.

Kreis-Amtshaus zu Offenbach 146).
Erdgefchofs. — V500 n- Gr.

'122.

Beifpiel 
VII.

Offenbach betraut.
Das Kreis-Amtshaus zu Friedberg (Fig. 104 146), an den zwei rechtwinkelig 

zufammentreffenden Strafsen, der Haag-Strafse 
und Bismarck-Strafse gelegen, hat eine der 
Bauftelle angepaffte L-förmige Grundrifsgeftalt 
erhalten.

Die aus dem neben flehenden Grundrifs erfichtliche 
Eintheilung des Erdgefchoffes zeigt im Uebrigen ganz 
ähnliche Räume, wie das vorhergehende Beifpiel; auch 
die einzelnen Gefchofshöhen, fo wie die Art der Aus
führung find in beiden Gebäuden gleich. Die Länge der 
Hauptfront an der Bismarck-Strafse beträgt 24,2 m, die 
der Seitenfront an der Haag-Strafse 20,6 m- Die Anord
nung der Wohnräume im Obergefchofs folgt derjenigen 
der Dienfträume im Erdgefchofs, jedoch mit dem Unter- 
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fchied, dafs der Raum über der Regiftratur für Küche, 2 Vorrathskammern und eine Badeftube benutzt 
und zu diefem Behufe in geeigneter Weife getheilt ift.

Der Gefammtaufwand für die Anlage ift, gleich wie in Offenbach, zu 90000 Mark bemeffen ; davon 
erforderte der Ankauf des Bauplatzes 11 500 Mark. Das Hauptgebäude bedeckt eine Grundfläche von 
375,8qm und ift zu 69700 Mark veranfchlagt. Dies ergiebt 185 Mark für 1 qm bebaute Grundfläche; der 
Rauminhalt beträgt 4500 cbm, und hiernach berechnet fich 1 cbm (Kellerfufsboden bis Oberkante Haupt- 
gefims) auf rund 15,50 Mark. Der 1886 begonnene Bau ift nach den Entwürfen von Kranz und Schneller 
(Kreisbauamt Friedberg) ausgeführt worden.

Literatur
über »Gefchäftshäufer für Kreisbehörden«.

Ausführungen.
Krahn, F. Amtshaus für Bottrop. Baugwks.-Zeitg. 1878, S. 265.
SCHWATLO, C. Das Kreishaus zu Ofterode. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1879, S. 225. 
Schwechten, F. Das Kreishaus zu Wittenberg. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 433- 
Schwechten, F. Das Kreishaus zu Kölleda. Deutfche Bauz. 1882, S. 479*

d) Gefchäftshäufer für einzelne Zweige der Staatsverwaltung und für 
Ortsbehörden.

Von den Gebäuden, welche nur einzelnen Zweigen des ftaatlichen Verwaltungs- 
wefens dienen, find diejenigen für Zwecke der Zoll- und Steuerbehörden, in fo weit 
deren Anlage nicht für die Abfertigung beftimmt ift, in welchem Falle fie in Theil IV, 
Halbband 2 (Abth. 2, Abfchn. 4) diefes »Handbuches« bereits behandelt worden 
find, hervorzuheben. Ganz ähnlicher Art find Gebäude für Rentämter, Katafter- 
Aemter etc., für welche mitunter ein befonderes, vom Sitz der übrigen Verwaltungs
behörden des Bezirkes getrenntes Haus befchafft werden mufs.

Je nachdem diefe Bauten hauptfächlich ftädtifchen oder ländlichen Angelegen
heiten zu dienen haben, find zwei Hauptgruppen zu unterfcheiden. Die eine 
Gruppe, welche aus den kleinen ländlichen, hauptfächlich für Zwecke der Zoll
erhebung errichteten Gebäuden befteht, braucht aus dem fo eben genannten Grunde 
hier nicht weiter in Betracht gezogen zu werden.

Die andere Gruppe umfafft die gröfseren, meift ftädtifchen Bauten diefer Art, 
die an fich zuweilen ziemlich umfangreich find, jedoch im Vergleich zu den im 
Vorhergegangenen betrachteten Regierungsgebäuden naturgemäfs eine viel einfachere, 
den Zwecken des einzelnen Verwaltungszweiges angepaffte Anordnung zeigen. Hier
zu find theils dreigefchoffige, theils nur zweigefchoffige Häufer erforderlich, welche 
die in Art. 100 (S. m) im Allgemeinen bezeichneten Räume umfaffen. Zahl und 
Grofse derfelben find von den örtlichen Umftänden abhängig.

Das Provinzial-Steuer-Directions-Gebäude zu Pofen (Fig. 105 u. 106 147) mag 
als Grundrifs-Typus für eine gröfsere Anlage diefer Art gelten. Es enthält die 
Räume der Provinzial-Steuer-Direction, fo wie des Haupt-Steueramtes nebft den er
forderlichen Dienftwohnungen und wurde 1882—84 erbaut.

147) Nach den Originalplänen, fo wie nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 89.

Der Grundrifs in Fig. 106 zeigt ein Hauptgebäude von 42,2s™ Länge mit zwei rund 12™ langen 
Seitenflügeln, aufserdem ein zugehöriges Speicherhaus in der füdöftlichen Ecke des Grundftückes, an welches 
fich das Stall- und Remifen-Gebäude anlehnt.

Das Hauptgebäude enthält über einem 2,03™ hohen, durchweg gewölbten Kellergefchofs ein Erd
gefchofs und zwei Obergefchoffe von je 4,00 ™ lichter Höhe. Das Kellergefchofs umfafft, aufser den Wirth- 
fchaftskellern der beiden Dienftwohnungen und den Brennmaterialkellern für die Gefchäftsräume, die
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Provinzial- 
Steuer-Directions- 

Gebäude
zu 

Pofen 147).

Fig. 106.

Erdgefchofs.

zur Wohnung des Hausverwalters gehörige Küche und Speifekammer, 2 Wafchkiichen und einen Raum für 
Poftftücke (unter der Niederlagsabfertigung in der füdöftlichen Ecke), welche leicht dem Verderben aus
gefetzt find. Das Erdgefchofs wird zur einen Hälfte von den Gefchäftsräumen des Hauptfteueramtes, zur 
anderen Hälfte von denjenigen der beiden Erbfchafts-Steuerämter, fo wie von der Wohnung des Haus
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Verwalters eingenommen. Das I. Obergefchofs enthält im rechten Flügel und im Mittelbau die Wohnung 
des Provinzial-Steuer-Directors nebft einem Saal von 65,7 qm; im linken Flügel die Wohnung des Haupt
amts -Vorftehers mit befonderer Treppe im Mittelbau. Im II. Obergefchofs (Fig. 105) liegen die Ge- 
fchäftsräume der Provinzial-Steuer-Direction.

• Die Haupttreppe, fo wie eine der Nebentreppen find maffiv aus Granit, die andere Nebentreppe 
ift aus Holz hergeftellt. Die Treppenhäufer, fo wie die Corridore des Erdgefchoffes und des I. Ober- 
gefchofles haben gewölbte Decken erhalten. Die ganze Vorderfeite und die anfchliefsenden Vorlagen der 
beiden Nebenfeiten find mit feinen Backfteinen verblendet; die Gefimfe, die Mittelfchäfte der gekuppelten 
Fenfter in den beiden oberen Stockwerken find aus Sandftein, die Sockelquader aus Striegauer Granit 
hergeftellt. Hauptgefims, Brüftungs- und Stockgurt darunter find mit Friefen, die Füllungen der Fenfter- 
brüftungen des mittleren Gefchofles mit Ornamenten aus Terracotta gefchmückt. Das Dach ift mit Schiefer 
auf Schalung eingedeckt, die Heizung mittels Kachelöfen bewirkt. Die Koftenanfchlagsfumme beträgt 
257000 Mark, wonach 277,80 Mark auf 1 qm und 15,70 Mark auf 1 cbm kommen. Hierzu kommen noch 
23000-Mark für die Gründung mittels Sandfchüttung.

Das Speichergebäude enthält ein Kellergefchofs, 2,72 m hoch, ein 3,26 m hohes Erdgefchofs, ein 
2,76m hohes Obergefchofs und ein im Mittel 2m hohes Drempelgefchofs. Die Dachfläche ift mit Holz- 
cement bedeckt. Anfchlagsfumme 38000 Mark oder 130,70 Mark für 1 qm und 11,25 Mark für 1 cbm.

Als Beifpiel eines kleineren Gefchäftshaufes für Steuerbehörden wird in Fig. 107 
das 1882—83 errichtete Haupt-Steueramts-Gebäude in Potsdam 148) mitgetheilt.

1*8) Nach: Centralbl. der Bauverw. 1884, S. 67.
149) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 549 u. Bl. 70.
!50) Siehe: Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bank. 1867, S. 193.

Das Haus befteht aus einem 2,86m hohen, durchweg gewölbten Kellergefchofs, in welchem fich die 
Lagerräume für Zollgüter befinden, einem Erdgefchofs, das, vom Packhofe aus zugänglich, die Amtsräume 
nach der aus Fig. 107 erfichtlichen Anordnung enthält, und einem Obergefchofs, das zur Dienftwohnung 
für den Caflen-Verwalter eingerichtet ift. Der an das 
Nachbargrundftück grenzende weltliche Theil des Ge
bäudes ift nur eingefchoffig und mit einem Holzcement- 
dach verfehen. Der höher geführte öftliche Theil hat über 
dem Obergefchofs einen 2,5m hohen Drempel und ein 
nach 4 Seiten abgewalmtes, mit Schiefer eingedecktes 
Dach erhalten.

Für die äufsere Architektur find die Bauformen, 
welche zur Zeit Friedrich d. Gr. in Potsdam üblich waren, 
zu Vorbildern genommen. Der Sockel des Gebäudes ift 
mit Granitplatten verblendet, das Hauptgefims und die 
wefentlichften Structurtheile find aus Cottaer Sandftein, 
alle anderen Theile der Aufsenfeiten in Putz hergeftellt. 
Die Befchaffenheit des Baugrundes machte theilweife eine 
Fundirung auf Kaften nothwendig, wodurch ein befonderer 
Koftenaufwand von etwa 6000 Mark entftanden ift. Das 
240 Mark für 1 qm) veranfchlagt.

Von gröfseren hierher gehörigen Gefchäftshäufern fei noch das Dienftgebäude 
für die Direction der Verwaltung der directen Steuern in Berlin 149), welches 4 Ge- 
fchoffe umfafft, von kleineren Beifpielen das Grundfteuer-Gebäude zu Cöslin 15°), 
2 Gefchoffe enthaltend, genannt.

Unter den Gefchäftshäufern für Ortsbehörden ftehen diejenigen für die Polizei- 
Behörden obenan. In kleinen Städten und in ländlichen Ortfchaften pflegt die Polizei
gewalt von der Bürgermeifterei ausgeübt zu werden; in gröfseren Städten ift die 
Polizei-Verwaltung in den Händen des Staates und erfordert felbftändige, eigens für 
die Zwecke diefer Behörden errichtete Gebäude. Nur von letzteren kann an diefer 
Stelle die Rede fein.

Anftatt weiterer allgemeiner Betrachtungen foll fofort eine der gröfsten und 
bedeutendften Anlagen diefer Art in das Auge gefafft werden, um daraus die Er- 
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fordemifle im Einzelnen kennen zu lernen; es ift dies das Polizei-Präfidial-Gebäude 
zu Frankfurt a. M. (Fig. 108151), welches nach Behnke'? Plänen 1884—86 auf 
ftädtifche Koften erbaut worden ift.

151) Nach einem von Herrn Stadtbaurath Behnke zu Frankfurt a. M. giitigft zur Verfügung geftellten Plan.

Diefes Gebäude dient zur Aufnahme der für die Polizei-Verwaltung erforderlichen Dienfträume, fo
wie der Dienftwohnungen für den Präfidenten und einen Secretär; letztere Wohnungen find in einem be- 

Fig. 108.

Polizei-Präfidial-Gebäude zu Frankfurt a. M. l51). 
Erdgefchofs. 

Arch.: Behnke.

fonderen Haufe untergebracht worden , welches an das für das Polizei-Präfidium beftimmte Vordergebäude 
anftöfst und im I. Obergefchofs durch eine Galerie damit verbunden ift.

Der an der Neuen Zeil gelegene, weiters von der Klinger-, Heiligenkreuz- und Klapp erfeld-Strafse 
begrenzte Bauplatz hat eine Grofse von ca. 3200 Qm und ift, wie aus dem Grundrifs hervorgeht, zugleich für 
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den Bau des Polizei-Gefängnifles nebft Unterfuchungsgebäude, welche in unmittelbarer Nähe des Polizei - 
Präfidiums flehen teilten, benutzt worden. Aufserdem hat auf demfelben Grundflück noch ein Stallgebäude, 
welches für den Dienftgebrauch des Präfidenten beflimmt ift, Platz gefunden. Für das Polizei-Präfidium 
ift ein Hofraum von ca. 800 und für das Gefängnifs find Hofräume von ca. 600 Qm unbebaut geblieben.

Das Gebäude für das Polizei-Präfidium, welches mit feiner Hauptfront an der Neuen Zeil fleht, 
hat eine bebaute Grundfläche von 744 Qm und befteht aus Kellergefchofs, Erdgefchofs und 3 Obergefchoffen; 
die lichten Stockwerkshöhen betragen im Erdgefchofs 4,2 m, im I. Obergefchofs 4,r>m, im II. Obergefchofs 
4,0m und im III. Obergefchofs 3,2 m. Im Kellergefchofs befinden fich die Räume für die Sammelheizung 
und Lüftung, für Brennmaterial, für Aufbewahrung von Geräthen und Karren und ein Aufenthaltsraum für 
die Hausarbeiter; im Erdgefchofs die Wache, das Einwohner-Meldeamt, das Bureau und die Caffe der 
Schutzmannfchaft; im I. Obergefchofs die Arbeitszimmer des Präfidenten und feines Stellvertreters, das 
Präfidial-Bureau und die Criminal-Abtheilung; im II. Obergefchofs die Haupt-Regiftratur und Kanzlei, das 
Archiv und das Landraths-Amt; im III. Obergefchofs die Regiflratur für zurückgeflellte Acten, Räume zur 
Aufbewahrung von Uniformen und Fundftücken , Referve-Zimmer, die Dienftwohnung des Caflellans und 
2 Arreft-Zellen.

Den Verkehr zwifchen den einzelnen Gefchoflen vermittelt eine vom Erdgefchofs bis zum II. Ober
gefchofs reichende Haupttreppe, welche fich von letzterem bis auf das Dachgefchofs als Nebentreppe fort
fetzt ; aufserdem ift eine vom Keller bis zum Dach führende Dienlltreppe vorhanden. Die Bedürfnifsräume 
find in den einzelnen Gefchoflen vertheilt, neben der Dienlltreppe angeordnet und, gleich wie die ganze 
übrige Hausentwäflerung, an das flädtifche Canalnetz angefchloflen.

Alle Treppen find in Schmiedeeifen mit eichenen Trittilufen conftruirt; die Treppenhäufer und 
Corridore find in Backileinen überwölbt; der Fufsboden im Dachgefchofs hat einen Back Ile inbelag erhalten; 
der Dachraum ift durch Brandmauern in drei Theile gefchieden. Zur Erwärmung der Gefchäftsräume 
dient eine Feuerluftheizung. Das ganze Präfidial-Gebäude ift mit Wafler- und Gasleitung verfehen und an 
die Fernfprechleitung angefchloflen.

Diefes Gebäude ift in Backileinen ausgeführt, an den Strafsenfronten mit grauem Pfalzer Sandllein 
verblendet und an der Hoffront mit Kalkputz und Oelfarbenanftrich verfehen ; das Dach ift mit Schiefer 
eingedeckt. Die Architektur zeigt die Formen der deutfchen Renaiffance.

Das Dienftwohngebäude, von der Klapperfeldftrafse aus zugänglich, hat eine mit Kellergefchofs, 
Erdgefchofs und 2 Obergefchoflen bebaute Grundfläche von ca. 280 Qm , der Verbindungsbau, welcher nur 
bis in das I. Obergefchofs reicht, eine folche von ca. 15,5Der Verkehr wird für die Wohnung des 
Präfidenten durch eine vom Erdgefchofs bis in das I. Obergefchofs führende Haupttreppe und durch eine 
bis zum Dachboden reichende Nebentreppe, für die Wohnung des Secretärs durch eine gleichfalls bis zum 
Dachgefchofs führende Wendeltreppe vermittelt.

Diefes Wohnhaus enthält im Kellergefchofs 2 Wafchküchen, fo wie die erforderlichen Räume für 
Wirthfchaftsvorräthe und Brennmaterial; im Erdgefchofs die Wohnung des Secretärs, beliebend aus 4 Zimmern 
und Zubehör, ferner die Küche nebft Wirthfchaftsräunfen für die Wohnung des Präfidenten und 1 Ordonnanz- 
Zimmer; im I. und II. Obergefchofs die Wohnung des Präfidenten, beftehend aus Empfangzimmer, 3 Wohn
zimmern, Speifezimmer mit Anrichteraum, 5 Schlafzimmern, 2 Fremdenzimmern und 1 Baderaum; im 
Dachgefchofs die Dienftbotenzimmer und Geräthekammern.

Die Art der Bauausführung und die Architektur liehen mit dem Präfidial-Gebäude in Uebereinftimmung.
Die Baukoften betrugen für das Gebäude des Polizei-Präfidiums 320000 Mark oder 43° Mark für 

1 qm bebauter Fläche und für das Dienftwohngebäude nebft Verbindungsbau 110000 Mark oder 372 Mark 
für 1 qm bebauter Grundfläche.
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4. Kapitel.

Gefchäftshäufer für fonftige öffentlichen und privaten Verwaltungen. 
Von Georg Osthoff und f H. Meyer.

128- Für die Verwaltung der mannigfaltigen öffentlichen und privaten Unter-
und nenmungen, welche die Förderung und Entwickelung von Handel, Gewerbe und 

Beziehungen. Verkehr zum Ziele haben, find Gefchäftshäufer erforderlich, die theils ausfchliefslich 
zu diefem Behufe errichtet find, theils nur Beftandtheile anderer Gebäudeanlagen 
bilden, in beiden Fällen aber in den Kreis diefer Betrachtungen zu ziehen find.

Je nach den befonderen Zwecken des Unternehmens oder Betriebes, für deren 
Verwaltung diefe Gefchäftshäufer beftimmt find, laffen fich diefelben nach der im 
Nachfolgenden feft gehaltenen Eintheilung ordnen. Wenn hierbei auch die Er- 
forderniffe und insbefondere die Zahl, Gröfse und Benennung der Räume diefer Ver
waltungsgebäude den Umftänden gemäfs verfchieden find, fo ift doch, wie die vor
zuführenden Beifpiele zeigen werden, der bauliche Organismus im Wefentlichen 
derfelbe. Als neue Typen kommen zu den bereits bekannten noch die in einzelnen 
Fällen mit einer grofsen Schalter- oder Wartehalle, bezw. die mit Schauräumen ver- 
fehenen Anlagen hinzu.

Dem gemäfs find beim Entwurf diefer Gefchäftshäufer, aufser den für jedes 
Bauwerk gütigen allgemeinen Regeln, die in den vorhergehenden Kapiteln für 
andere Verwaltungsgebäude entwickelten Gefichtspunkte feft zu halten. Noch mehr, 
als bei diefen, tritt bei den jetzt in Rede flehenden Anlagen meift die Nothwendig
keit hervor, den Grundrifs in folcher Weife zu ordnen, dafs die innere Verwaltung 
von der äufseren getrennt und jede in ihre einzelnen Theile zerlegt ift, wobei indefs 
immer dafür Sorge getragen werden mufs, dafs die Ueberwachung und Verbindung 
der einzelnen Abtheilungen und Räume ficher und leicht ift.

a) Verwaltungsgebäude für Verkehrswefen.

I29- An diefer Stelle wären wohl zunächft die dem Poft- und Telegraphen verkehre
Allgemeines. dienenden Gefchäftshäufer vorzuführen. Da indefs in den meiften derfelben die 

Räume, welche für den eigentlichen Poft- und Telegraphen-Betrieb beftimmt find, 
die Hauptrolle fpielen und auch das gröfsere bauliche Intereffe in Anfpruch nehmen, 
fo wurde diefe Art von Gebäuden beffer in Theil IV, Halbbd. 2 (Abth. II, Abfchn. 3) 
behandelt. Um den Zufammenhang nicht zu zerreifsen, wurden dort auch folche 
Gebäude mit befprochen, welche allerdings richtiger im vorliegenden Kapitel ein
zureihen gewefen wären.

Eben fo wurden im gleichen Halbbande (Abth. II, Abfchn. 4) andere Anlagen 
für das Verkehrswefen, alfo namentlich für den heutzutage fo ungemein wichtigen 
Zweig deifelben, das Eifenbahnwefen, bereits diejenigen Verwaltungsräume, wenigftens 
in ihren allgemeinen Zügen, befprochen, welche in den für den eigentlichen Betrieb 
erforderlichen Gebäuden zugleich haben untergebracht werden können oder muffen; 
hiernach haben wir hier nur diejenigen Anlagen zu betrachten, für welche aus 
Zweckmäfsigkeits- oder Nothwendigkeitsgründen eigene Gebäude zu errichten waren.

Die im vorhergehenden Artikel als in der Regel erforderlich bezeichnete 
Trennung der Anlage nach innerem und äufserem Verkehr ift hier, wo für den 
äufseren Verkehr eigene zweckentfprechende Räume vorhanden find, zum gröfsten 
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Theile ohnehin fchon durchgeführt. Um fo mehr Sorgfalt ift aber auf eine möglichft 
zweckdienliche Anordnung der für die einzelnen Abtheilungen des Dienftes be- 
ftimmten Räume zu verwenden. An äufserem Verkehr bleibt in der Regel nur der 
des Publicums mit der Hauptcaffe und bei Gefellfchaftsanlagen der für das Actien- 
wefen, für welche die Räume thunlichft bequem, d. h. zu ebener Erde anzuordnen find.

Die Frage, in welchen Fällen folche felbftändigen Verwaltungsgebäude erforder
lich find, wird in der Regel nur bei den Eifenbahnen zu unterfuchen fein. Hierbei 
ift indefs zu bemerken, dafs erftlich die Verlegung der Verwaltungsräume in den 
Hauptbahnhof der betreffenden Eifenbahn, in welchem diefelben naturgemäfs ein 
Obergefchofs einnehmen, im Allgemeinen eine beffere Ausnutzung der in der Regel 
fehr grofsen Flächenausdehnung der unteren Gefchoffe zur Folge hat, fo wie dafs 
zweitens die leichte Verbindung der leitenden Organe mit den unmittelbar ausübenden 
nicht unbedeutende Vereinfachungen im Betriebe zuläfft, was bei kleinen Anlagen 
fo fchwer in das Gewicht fällt, dafs dadurch alle anderen Rückfichten überwogen 
werden. Andererfeits hat aber auch das vom Hauptbahnhofe getrennte Verwaltungs
gebäude feine Vorzüge; denn man erhält damit nicht allein für erfteren gröfsere 
conftructive Freiheit, fondern auch für letzteres eine in der Regel für den Verkehr 
zwifchen Centralleitung und Publicum günftigere Lage; endlich ermöglicht man hier
durch den Beamten der Centralleitung eine ruhigere, ungeftörtere Arbeit. Im All
gemeinen darf das Urtheil dahin zufammengefafft werden, dafs das vom äufseren 
Bahndienft getrennte Verwaltungsgebäude mehr den gröfseren Verhältniffen entfpricht, 
dagegen der Verwaltung und Betrieb zugleich umfaffende Bau für die kleineren von 
Vortheil ift.

Das Verwaltungsgebäude der General-Direction der Grofsherz. Badifchen Staats
eifenbahnen in Karlsruhe (Fig. 109 u. 110152), von Helbing entworfen und aus- 
gefuhrt, war urfprünglich beftimmt, auch das Poft- und Telegraphen wefen mit aufzu
nehmen, erhielt aber, als die letzteren beiden Verwaltungszweige an das Reich 
übergingen, anfiatt diefer die Gefchäftsräume für das Rheinftrom- und das Strafsen- 
bau wefen.

Erbaut in den Jahren 1870—74, enthält der Bau in 4 Gefchoffen 210 Räume, welche nach Abzug 
der Wohnungsräume für den General-Director, für den Materialverwalter, den Hauswart und für 4 Diener 
zu Bureau-Zwecken verwendet werden.

Die Grundrifle (Fig. 109 u. 110), die dem an der Ecke der Erbprinzen- und Lammftrafse gelegenen, 
130,5 m langen, aber nur 35 bis 40 m breiten Bauplatze anzupaffen waren, zeigen ein lang geftrecktes Haupt
gebäude, das im Erdgefchofs, im I. und II. Obergefchofs mit dem fchmalen Hinterhaus durch einen in der 
Hauptaxe liegenden Verbindungsgang in Zufammenhang gebracht ift. Zu letzterem gelangt man auf halber 
Gefchofshöhe von den Ruhebänken der feuerficheren, von Sandftein hergeftellten Haupttreppe, mittels deren 
fämmtliche Gefchoffe des Vordergebäudes verbunden find. Das Gebäude enthält im Erdgefchoffe die 
Wohnungen des Hauswarts und des Caffen-Dieners, die Hauptcaffe, das flatiftifche und das Reclamations- 
Bureau, die Materialverwaltung und die Billet-Druckerei.

Im I. Obergefchofs ift die Wohnung für den General-Director, der Sitzungsfaal; im Mittelbau, in 
welchem das nächft höhere Gefchofs als Halbgefchofs ausgebildet ift, ein reich decorirter, hoher Sitzungsfaal, 
daran anftofsend die Räume für die Betriebsabtheilung und im Hinterbau Abfertigung und Kanzlei.

Im II. Obergefchofs befinden fich die Bureaus für den gefammten technifchen Dienft mit Zubehör, 
getrennt nach den einzelnen Zweigen, alfo für Bahnbau und Bahn-Unterhaltung, für Hoch- und Mafchinenbau 
und für Vermeffungswefen.

Im III. Obergefchofs endlich find Wohnungen für 4 Diener und die Räume für das Rechnungs- 
und Controlewefen der fammtlichen Abtheilungen.
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152) Nach: Allg. Bauz. 1877, S. 87, Taf. 72 u. 73.
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Die Hauptfagade ift durch einen vortretenden, mit einer Attika gekrönten Mittelbau und durch 
zwei Eckvorlagen gegliedert.

Der Sockel befteht aus rothem Sandftein; die Einfaflungen, Pilafter und Gefimfe find aus weifsem 
Sandftein ausgeführt; die Mauerflächen des I. und II. Obergefchofles erhielten einen grauen Spritzbewurf, 
die Zwifchenfelder des oberften, von den übrigen GefchofTen getrennt gehaltenen Gefchoffes find mit 
Sgraffiti gefchmückt.

Das Gebäude ift mit einem Canalfyftem für das Abwaffer und mit Gas- und Wafferleitung verfehen.
Die Gefammtkoften des Gebäudes, einfchl. Hof- und Gartenanlagen, betrugen rund 1200000 Mark, 

wovon 101000 Mark auf die Dampfwafferheizung kommen, mit der das Gebäude verfehen ift.

Das Verwaltungs- und Wohngebäude der k. k. priv. I. Siebenbürger Eifenbahn- 
Gefellfchaft zu Budapeft (Fig. m u. 112133) ift nach den Plänen Hinträgers unter 
Mitwirkung von Claus erbaut worden.

Der für daffelbe erworbene Bauplatz liegt an der Ecke des Rudolfs-Quais und der Arpad-Gaffe und 
mifft nach erfterer 33,om, nach letzterer 27,o m. Das Gebäude umfchliefst auf drei Seiten einen Hof, der 
in folcher Weife angeordnet ift, dafs er von einem eben folchen, zum benachbarten Verwaltungsgebäude 
der Alfölder-Bahn gehörenden Hofe die Fortfetzung bildet. Der Bau befteht aus einem Kellergefchofs,

Fig. 112.Fig.

Verwaltungs- und Wohngebäude der k. k. priv. I. Siebenbürger Eifenbahn-Gefellfchaft zu Budapeft153). 
Arch.: Hinträger Claujs.

einem Erdgefchofs und 4 oberen GefchofTen und enthält neben 38 Bureau-Räumen die Wohnung für den 
General-Director, fo wie 8 Beamten-Wohnungen. Im Keller find 2 grofse Magazine, die Vorrathsräume für 
die einzelnen Wohnungen, die Wafchküche und die Räume für die Billet-Druckerei und für die lithographifche 
Anftalt untergebracht. Das Erdgefchofs und das I. Obergefchofs enthalten, mit Ausnahme eines in erfterem 
gelegenen Zimmers für den Portier, ausfchliefslich Bureau-Räume, und zwar in letzterem GefchofTe das 
Sitzungszimmer, fo wie die Bureaus des Präfidenten und des General-Directors. Das II. Obergefchofs 
enthält Bureaus und die Wohnung des General-Directors, letztere ungefähr die halbe Grundfläche diefes 
Gefchoffes einnehmend. Das III. und IV. Obergefchofs enthalten je 4 Wohnungen. Die Verbindung 
zwifchen den verfchiedenen GefchofTen wird vermittelt durch die in Stein ausgeführte, feuerfichere, bis zum 
IV. Obergefchofle reichende Haupttreppe, fo wie durch eine gleichfalls fteinerne Wendeltreppe, welche 
vom Keller bis zum II. Obergefchofle führt.

Die äufsere und innere Ausftattung ift ziemlich reich gehalten, namentlich die Hauptfa^ade, welche 
aufser einem vorftehenden, vierfäuligen jonifchen Portikus durch Balcons und Sculpturen gefchmückt ift.

153) Nach: Allg. Bauz. 1873, S. 253 u. Bl. 36—39.
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Das Verwaltungsgebäude der Oldenburgifchen Eifenbahn - Direction und der 
Katafter-Direction zu Oldenburg (Fig. 113) hat, entfprechend der allmählichen Weiter
entwickelung des Bahnnetzes, im Laufe der Zeit eine Erweiterung erfahren, indem 
zuerft nur ein Gebäude in Ausficht genommen war, welchem fpäter, als diefes fich 

Beifpiel 
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Verwaltungsgebäude der Oldenburgifchen Eifenbahn-Directiou und der Katafter-Direction zu Oldenburg. 
Arch.: Burcfch.

für den Dienft zu klein erwies, ein zweites hinzugefügt wurde. Diefes zweite, wiederum 
auf eine Erweiterung der Bahnen berechnet, hat fich, da diefe in dem erwarteten 
Mafse nicht eintrat, für den gegenwärtigen Dienft als zu grofs erwiefen, und es ift in 
Folge deffen ein Theil deffelben der Grofsherz. Katafter-Direction zugewiefen worden.
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In den Hauptzügen befteht das ältere gröfsere Gebäude aus Kellergefchofs, Erdgefchofs, 2 Ober- 
gefchoffen und dem vollftändig ausgebauten, viergiebeligen Dachraum; das zweite neuere Gebäude enthält 
ein Obergefchofs weniger. Das Kellergefchofs des letzteren Gebäudes ift dem für beide geineinfchaftlichen 
Hauswart, das Erdgefchofs und I. Obergefchofs der Katafter-Direction, die oberen Räume der Eifenbahn- 
Direction zugewiefen. Letztere ftehen mit dem II. ObergefchofTe des gröfseren Gebäudes in directer 
Verbindung.

Im Hauptgebäude find fämmtliche Räume den verfchiedenen Zweigen der Central-Verwaltung der 
Eifenbahn zugetheilt, und zwar ift im Kellergefchofs das Druckfachenwefen, im Erdgefchoffe die Bahn
unterhaltung und Bauabtheilung, im I. Obergefchofs die Centralleitung mit der zugehörigen Expedition und 
Regiftratur, im II. ObergefchofTe und im Dachgefchofs das Rechnungswefen, die Revifion, das Reclamations- 
wefen und die verfchiedenen Controlen untergebracht.

Beide Gebäude find in Backftein-Rohbau, übrigens fowohl im Aeufseren, wie im Inneren in gröfster 
Einfachheit ausgeführt.

Das Hauptgebäude hat bei 350 bebauter Grundfläche 76000 Mark, alfo für 1 qm 217 Mark, das 
kleinere Gebäude bei 285 qm Grundfläche 59000 Mark, alfo für 1 qm 207 Mark gekoftet.

Das Gebäude der Centralverwaltung der Charentes-Eifenbahn zu Paris (pue 
Chäteaudwi) ift unter der Oberleitung Bobiris von Cuni/fet erbaut worden (Fig. 114 
bis 116154).

Fig. 116.Fig. 115.Fig- ”4-

Erdgefchofs. Zwifchengefchofs. I. Obergefchofs.
Gebäude für die Centralverwaltung der Charentes-Eifenbahn ’54). — ‘/soo n. Gr.

Arch.: Bobin br Cunijßet.

Daffelbe ift auf einem Platze von 21,05 m Frontlänge und 30,75™ Tiefe errichtet und befteht aus 
drei zufammenliegenden, die U-Form bildenden Theilen, welche einen mit Glas bedachten Hof von 16,00 m 
Länge und 9,ts m Breite umfchliefsen. Das Gebäude befitzt aufser dem Kellergefchoffe 6 Gefchoffe und 
enthält in erfterem die Keller der Läden, den Heizapparat, die Canäle und die Unrathftollen, welche mit 
den ftädtifchen Abzugsrohren in Verbindung ftehen ; im Erdgefchoffe liegt ein Vorderbau, und zwar in der 
Mitte der Strafsenfagade, das Haupteinfahrtsthor, zu deffen beiden Seiten Verkaufsläden, daneben eine Stube 
für den Portier, Vorplatz und Treppe, im Mittelbau eine Kammer für den Portier, die Caffe und die 
Controle-Räume und im Hinterbau Räume für das Actienwefen mit zugehöriger Controle, welche durch einen 
durch den Mittelbau geführten Gang mit den in diefem Theile befindlichen Gefchäftsräumen und mit dem 
Einfahrtsthore in directer Verbindung ftehen. Das Zwifchengefchofs enthält die zu jedem Laden gehörenden 
Wohnräume, beftehend aus 2 Kammern, Efsziinmer und Küche, diefe durch eigene Treppen mit dem zu
gehörenden Laden verbunden und jedes ein völlig von allem Anderen getrenntes Ganze bildend; aufserdem 
find noch im Vorderbau die Räume für den Hausverwalter und im Mittel- und Hinterbau die Bureaus für 
das Rechnungswefen angeordnet.

151) Nach: Nouv. annales de la coußr. 1870, S. 89 u. Fl. 44—46.
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Im I. Obergefchofs (Hauptgefchofs) liegen in der Front der Empfangsfaal, der Sitzungsfaal, der 
Saal für die Direction und das Zimmer des Vorfitzenden derfelben. Alle diefe Räume münden in einen 
grofsen Vorfaal, der fein Licht an den beiden Enden durch 3m im Quadrat mellende Lichtfchächte erhält 
und neben welchem noch Kleiderablagen fich befinden. Der Seiten- und der Hinterflügel enthalten die 
Bureaus für alle zur Entfcheidung der Direction kommenden flreitigen Angelegenheiten. In den drei übrigen 
Gefchoflen find in ganz gleicher Weife die Gefchäftsräume für den Betriebsdienft, für den Neubau, für 
rollendes und das andere Material etc. untergebracht. In diefen Abtheilungen find ftets die Hauptbureaus 
nach vorn gelegt, die untergeordneteren nach dem Zwifchenflügel und nach hinten. Die Giebel und Dach
räume enthalten die Speifefäle der Vorftände und der übrigen Angeftellten, die Zimmer des Hauswarts und 
der Bureau-Diener und endlich noch die Archive, Druckfachen etc.

Die Koften haben 302800 Mark (37^5°° Francs) betragen, wovon auf Waflerleitung, Heizungs- 
und Beleuchtungs-Anlagen 22000 Mark kommen.

Das Verwaltungsgebäude der allgemeinen Gefellfchaft des interoceanifchen 
Canals von Panama {Compagnie univerfellc du canal interoceanique de Panama) zu 
Paris (Fig. 117 u. 118155) ift nach den Plänen Picqs auf einem Grundftück erbaut 
worden, welches an das der Suez-Canal-Gefellfchaft gehörende und fchon früher zu 
gleichem Zwecke bebaute 

Hierdurch haben beide 
Grundftücke ihren Zugang von 
zwei verfchiedenen, aber einander 
faft parallel laufenden Strafsen, 
und zwar die Suez-Canal-Gefell
fchaft von der rue Charras und 
die Panama-Canal-Gefellfchaft von 
der rue Caumartin.

Das erworbene Grund
ftück hatte bei einer Breite von 
13,5 m eine Tiefe von 44,om, war 
daher für den vorliegenden Zweck 
ziemlich befchränkt und bot 
einerfeits durch feine lang ge- 
ftreckte Form, andererfeits durch 
die die Lichtzuführung hindern
den eng anfchliefsenden Nach
bargebäude mancherlei nicht ganz 
unerhebliche Schwierigkeiten, 
welche aber vom Architekten mit 
vielem Gefchick überwunden find.

Im Kellergefchofs find, 
neben den Archiven, den Aufbe
wahrungsräumen für Documente 
etc., die Einrichtungen für Hei
zung und Lüftung untergebracht.

Fig. 118 zeigt den Grund
rifs des Erdgefchoffes, deffen 
Haupttheil ein an drei Seiten
von Bureaus umgebener glasgedeckter Saal von ca. 19,oom Länge und 7,75 m Breite bildet. Diefer Saal 
dient nach amerikanifchem Vorbilde dem Verkehre mit dem grofsen Publicum, d. h. in ihm vermitteln 
fich gegen die angrenzenden Bureaus das Subfcriptionswefen , der Caffenverkehr, der Empfang, bezw. 
Umtaufch der Actien, kurz alle hierher gehörenden Gefchäfte.

Die nicht von Bureaus umgebene vierte Wand ift decorativ ausgebildet, indem fie dem Auge ein 
m kräftigen Farben ausgeführtes Panorama der Landenge von Panama darbietet. Eben fo find alle übrigen 
Theile des Saales in reicher Ornamentik gehalten , welche neben kräftigen Farben zum grofsen Theile in

ick angrenzte, und zwar mit feiner Hinterfeite.

1:500
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Fig. n8.

Erdgefchofs.
Verwaltungsgebäude der allgemeinen Gefellfchaft des interoceanifchen 

Canals von Panama155).
Arch.: Picq.

155) Nach: Nouv. annales de la confir. 1885, S. 35, Bl. 13 u. 14.
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Schmiedeeifen mit dem Hammer gearbeitet auf die fchmiedeeifernen Träger der verfchiedenen Wand
öffnungen und auf die diefe tragenden gufseifernen Säulen aufgenietet, angebracht find.

Fig. 117 zeigt das I. Obergefchofs, welches die Zimmer der Direction, die beiden Berathungs- und 
Sitzungszimmer und die Bureaus für den Secretariats-Dienft enthält. Im TL Obergefchoffe befinden fich 
die Bureaus der zu der Direction in nächfter Beziehung flehenden Abtheilungen, nämlich die Studienräume 
und Zeichenfäle, dann im folgenden Gefchoffe das Revifions- und Rechnungswefen und endlich im IV. Ober
gefchofs die Wohnräume und Küchen für die im Haufe felbil wohnenden Angeflellten, fo wie noch 
ein Zimmer für einen der Verwaltungsbeamten. Alle diefe verfchiedenen Gefchoffe find fowohl durch 
Treppen, als durch hydraulifche Aufzüge zugänglich.

Die Heizung der Räume gefchieht mittels Dampf. Ein Ventilator beforgt, in Verbindung mit 
Schloten Tür die Vertheilung, die Zufuhr von frifcher Luft, indem er die aufsen gefchöpfte frifche Luft 
in das Innere des Gebäudes hineinprefft, von wo fie , nachdem diefelbe über die Heizrohre geftrichen , in
die einzelnen Localitäten geführt wird.
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Alle Bureaus find, fo weit 
irgend erforderlich, durch Sprach
rohre verbunden, welche aber bei 
der grofsen Anzahl der Zimmer, da 
in diefen Verkehr auch die Räume 
der Suez - Canal - Gefellfchaft mit 
hineinzuziehen waren, fo angeord
net find, dafs alle in eine Central- 
flelle münden und hier durch einen 
Angeflellten, je nach Verlangen, 
verbunden und wieder getrennt wer
den können.

Die Ausführung des Gebäu
des ift folide, aber ohne Luxus. 
Auf den aus Bruchflein aufgeführ
ten Fundamenten ifl ein durch 
das ganze Gebäude durchgehender 
Sockel von feilen Quadern errich
tet. Eben fo find die beiden Haupt- 
fagaden in Quadern aufgeführt, 
während alles Uebrige aus Back- 
fleinen hergeftellt ifl. Die Treppen 
find aus Stein, die Dach-Conilruction 
aus Schmiedeeifen ausgeführt.

Die Baukoflen betrugen 
375 5°° Mark , zu denen für Hei
zung, Lüftung und andere Nebenan
lagen noch 87960 Mark hinzukom- 
men, fo dafs die Gefammtbaukoflen 
hiernach 463460 Mark betragen. 
Die Koften für 1 qm bebauter Grund
fläche von 594qm betragen 780Mark.

Das V erwaltungsge- 
bäude des erften ungarifchen 
Lloyd zu Trieft (Fig. 1 19 
u. 120 15 6) ift auf Grundlage 
einer vorausgegangenen be- 
fchränkten Wettbewerbung 
von v. Ferßel 1880—81 er
baut worden.

Fig. 119.

Erdgefchofs.

Verwaltungsgebäude des 
Arch.: v. Ferßel.

156) Nach: Allg. Bauz. 1883/S. 37 u. Bl. 28 u. 29.
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Der ca. 63 m im Quadrat grofse Bauplatz ift fehr gut gelegen , nach Weften zu vom Waffer nur 
durch die Strafsenbreite der riva del molo di S. Carlo getrennt, liegt mit der Nordfront nach der piazza 
grande, mit der Südfront gegen die fanita und wird nur im Often von einer Strafse, der via del orologio, 
berührt. Da ein fo grofser Bauplatz durch die Raumbedürfniffe der Lloyd-Verwaltung nur etwa zur Hälfte 
ausgenutzt werden konnte, man aber gleichwohl ein dem Platze und der Umgebung entfprechendes Gebäude 
aufführen wollte, fo entfchlofs man fich, über den eigentlichen Zweck hinauszugehen, den Platz ganz zu 
bebauen, dabei aber die eine Hälfte des Baues zu Mietwohnungen einzurichten, indem man die Gruppirung 
fo anordnete, dafs die Bureaus der Gefellfchaft im Nordweften des Gebäudes gegen Meer und piazza grande 
liegen, während die Miethräume, welche wieder in zwei fymmetrifche Hälften getheilt find, im Wesentlichen 
gegen die fanita und die via del orologio gerichtet find.

Die der Verwaltung gewidmete Gebäudehälfte hat den Haupteingang, der übrigens nur als Zugang 
zu den Repräfentations - Räumen dient, vom freien Platze aus, während die Eingänge zu den Gefchäfts- 
Localitäten fowohl an der riva, als auch an der via del orologio gelegen find. Diefe Eingänge liegen in

erften ungarifchen Lloyd zu Trieft.
1:500
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der weft-öftlichen Hauptaxe des Gebäudes und find durch eine Säulenhalle mit einander verbunden, welche 
als eine die ganze Tiefe des Gebäudes durchziehende Flurhalle die Zugänge zu allen Räumen des Ver
waltungsgebäudes und der einen Miethhaushälfte vermittelt und zugleich eine Durchfahrt bildet. Zu beiden 
Seiten diefer Eingänge liegen die Treppen, welche zu den Bureaus und den in den oberen Gefchoflen 
gelegenen Wohnungen führen. Die zweite Miethhaushälfte hat zwei Einfahrten und an jeder derfelben eine 
Wohnungstreppe.

Das Gebäude enthält ein Erdgefchofs, ein für Bureau-Räume noch verwendbares Zwifchengefchofs 
und zwei Obergefchofle. Im Erdgefchofs (Fig. 119) find, gruppirt um die grofse Flurhalle, die Bureaus 
für die Spedition und das Ankunfts-Bureau gelegt. Die Ecke vom grofsen Platz und von der via del 
orologio ift für ein Caf£ beftimmt; die übrigen Räume des Erdgefchoffes find zuVerkaufsläden eingerichtet 
(in Fig. 119 nicht weiter dargeftellt). Vom Zwifchengefchofs (Fig. 120) ift die ganze nördliche Hälfte 
für die verfchiedenen Bureaus der Verwaltung, die füdliche für die Gefinde- und Wirthfchaftsräume der 
Miethwohnungen verwendet. Das Hauptgefchofs enthält im Mittelbau der Hauptfagade den durch zwei 
Gefchoffe gehenden Feft- und Verfammlungsfaal, daneben links refervirte Zimmer, rechts die Empfangs
und Sitzungsfäle des Verwaltungsrathes, fo wie auf der Nebenfeite bis einfchl. der Räume des Mittelbaues 
dafelbft, die Arbeitszimmer und Bureaus der Directoren, nebft zugehörigen Vorzimmern, aufserdem noch 
5 Wohnungen, während das oberfte Gefchofs ausfchliefslich für letztere beftimmt ift.

Dem Zwecke entfprechend find die meiften der angeordneten Localitäten Nutzräume, und nur einige 
wenige haben eine reichere architektonifche Behandlung erhalten. Hierher gehört die durch das Zwifchen
gefchofs durchgeführte Flurhalle, welche, im Zufammenhange mit der Haupttreppe , einer fymmetrifchen 
dreiarmigen Anlage, fleht; ferner der fünffenftrige, durch zwei Gefchoffe reichende Saal und die angrenzenden 
Säle des Verwaltungsrathes; endlich noch die Durchfahrtshalle, welche als wirkungsvoller Säulenbau den 
Hof in zwei Theile fcheidet und fowohl zu der Haupttreppe, als auch zu den übrigen Treppen führt.

Die Fagaden find in Rückficht auf die angrenzende See und die freien Plätze für die Fernwirkung 
berechnet und daher einfach , aber kräftig in allen Profilen gehalten; die nach der See gerichtete Anficht 
ift mit einem fich auf 40 m Höhe erhebenden , in der Mitte derfelben auf vorfpringenden Rifaliten fich 
auffetzenden Thurm gefchmückt, welcher den zur See ankommenden Reifenden fchön von weiter Ferne 
her als Wahrzeichen dient.

Dem Gebäude hat ein reicher bildnerifcher Schmuck zu Theil werden können , namentlich an der 
Platz- und Seeanficht, und zwar an erfterer auf erhöhter Attika zwei weibliche Figuren, als Schildhalterinnen 
dienend, denen zur Seite zwei Knaben, die friedliche Arbeit und den Kampf mit dem Meere bedeutend, 
ftehen; etwas entfernt hiervon zu beiden Seiten find Vulcan und Merkur, Aeolus und Pofeidon angebracht. 
In ihrem unteren Theile hat man diefe Fa^ade mit zwei kräftigen Nifchen verfehen, welche je einen 
Brunnen mit einer Figurengruppe enthalten, letztere das majeftätifche Meerwaffer und das unentbehrliche 
Quellwaffer darftellend. Die See-Fagade zeigt zu beiden Seiten des Thores auf der einen Seite die Göttinnen 
Leukothea mit ihrem Sohne Palaemon (die dem Seefahrer hilfreichen Wefen) und andererfeits die Göttin 
Urania, das Sinnbild des geftirnten Himmels (die Führerin auf pfadlofem Meere).

Der Gründung diefes Gebäudes ift bereits in Theil III, Band I diefes »Handbuches« (Art. 428, 
S. 302) Erwähnung gefchehen.

Die Koften des Baues haben 1800000 Mark betragen oder für 1 qm bebauter Grundfläche 446 Mark.

b) Verwaltungsgebäude für Fabrik- und Gewerbewefen.

Diefe Verwaltungsgebäude dienen verfchiedenen Zwecken, fo dafs aufser den 
allgemeinen Regeln, die in den vorhergehenden Kapiteln bereits mitgetheilt worden 
find, keine weiteren Anhaltspunkte für deren Grundrifsdurchbildungen gegeben werden 
können.

Die Anordnung folcher verfchiedenen Zwecken dienenden Gebäude dürfte 
durch folgende 5 Beifpiele am beften erläutert werden.

Das Verwaltungsgebäude der Dock-Gefellfchaft zu Hull {Hull dock Company) 
ift von Wray auf einem dreieckigen Platz erbaut, der an einer Seite vom Dock-Quai, 
an den beiden anderen Seiten von Strafsen begrenzt ift (Fig. 121 u. 122 157).

Die Grundform des Gefchäftshaufes fchliefst fich in allen Theilen der Geftalt der Bauftelle an, fo 
dafs die Hauptanficht nach dem Quai zu nach einem Kreisbogen geftaltet ift, dagegen die Fronten nach 

157) Nach: Builder, Bd. 30, S. 125.
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den beiden Strafsen zu gerade Fluchten zeigen. Obgleich das Gebäude fonach Licht von allen Seiten 
erhält, hat man doch bei der nach jeder Richtung ca. 35 m betragenden Tiefe des Platzes es für erforderlich 
erachtet, im Inneren einen Lichthof anzulegen, der denn zugleich für die Lüftung nutzbar gemacht ift.
Auf den drei Ecken find kreisrunde Thürme angeordnet, welche den Uebergang der Seitenfronten zu 
einander vermitteln, und, da fie 
das ca. 25 m hohe Gebäude noch 
um weitere 25 m überragen, 
fchon von fern den von der 
See herkommenden Schiffen als 
Merkzeichen dienen.

Das Gebäude befitzt zwei 
volle Gefchoffe und eines von 
halber Höhe. Die Fagaden find, 
der Lage an der See halber, 
nach dem Typus der venetiani- 
fchen Paläfte ausgebildet; dabei 
haben die runden Ecken, fo wie 
die Haupteingänge unten vor- 
fpringende jonifche Säulen, die 
Seitenfronten dagegen in den 
Fenfterpfeilem Pilafter der jo- 
nifchen, im oberen GefchofTe 
folche der korinthifchen Ord
nung erhalten. Alle Fagaden 
find in gutem Quadermauerwerk 
von verfchiedener Farbe her
geftellt. Das Dach ift mit 
Schiefer eingedeckt.

Trotz der durch die 
kreisförmig gebogene Hafen
front, die runden Ecken und den 
zweitheiligen, im Wefentlichen 
dreieckigen inneren Lichthof 
recht fchwierigen Grundform 
ift doch die Platzausnutzung 
eine verhältnifsmäfsig recht 
gute. Im Erdgefchofs find nach 
den beiden Strafsen zu die ver- 
fchiedenen Bureaus für den Be
triebs-Ingenieur und für den 
Dockmeifter angeordnet, wäh
rend nach dem Hafen zu die 
ganze Länge von dem 30,om 
langen, 9,o m breiten und 5,4 m 
hohen Bureau für alle allge
meinen Werftangelegenheiten 
eingenommen wird. Mit diefem 
fteht in unmittelbarer Verbin
dung der in dem einen der Eck- 
thürme gelegene Raum für den 
Bureau-Chef. Der Zugang zu 
diefen Bureaus ift für letztere 
Localitäten an der Dockfeite, 
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Verwaltungsgebäude der Dock-Gefellfchaft zu Hull 157). 
Arch.: Wray.

für erftere dagegen an einer der Strafsen, indem hier in der Mitte der Gebäudefront der durch einen 
Portikus gefchmückte Haupteingang angebracht ift, angeordnet. Letzterer führt mittels Vorplatz und 
Flurhalle zu den mit den Bureaus in Verbindung flehenden Corridoren und zu der inaffiven Haupttreppe, 
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welche das untere mit dein oberen Hauptgefchofs verbindet. Dies letztere enthält das Sitzungszimmer, ein 
Wartezimmer, die Räume für das Secretariat, für das Rechnungswefen , fo wie für den Anwalt, daneben 
einen feuerficheren Raum für Documente etc. und endlich den grofsen Actionär-Saal. Letzterer ift über
dem unteren Bureau für allgemeine Werftangelegenheiten, alfo nach dem Hafen zu gelegen, hat eine Länge
von 21,0 m, eine Breite von 9,om und eine Höhe von 7,5m.

>3«.
Beifpiel 

II.

mit korinthifchen Marmor
fäulen gefchmückt, welche 
eine reich decorirte Decke 
tragen.

Die Erwärmung 
des Gebäudes gefchieht 
mittels Dampf, und es ift 
für die Luftabführung ein 
Ventilator aufgeftellt.

Das Verwal
tungsgebäude der 
Königlichen Berg
werks -Direction zu 
St. Johann a. d. S. 
(Fig. 123 u. 124 158) 
ift nach einem durch 
eine Wettbewerbung 
erlangten, aber zu 

luxuriöfen Plan
Warth's von Gropius 
& Schmieden, dem 
geftelltenProgramme 
entfprechend, erbaut 
worden.

Das Gebäude tollte 
enthalten: i) die Bureaus 
für die verfchiedenen 
Reftorts der Verwaltung 
felbft, welche in Verbin
dung unter fich und mit 
der Gefcliäftswelt anzu
legen waren. 2) Es tollte 
dem nicht unbedeutenden 
Verkehre, welchen die 
Direction mit auswärtigen 
Gruben unterhalten mufs, 
Rechnung getragen wer
den. Diefer Verkehr aber 
befteht einmal aus dem 
Kommen und Gehen einer 
grofsen Anzahl von Wa
gen, welche beftimmt find, 
die für die Löhnung der 
Bergarbeiter allwöchent
lich erforderlichen Geld-

Er ift reich decorirt; die Wände find

158) Nach: Zeitfchr. f.
Bauw. 1882, S. 435 u. Bl. 56, 57. Verwaltungsgebäude der Königl. Bergwerks-
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Summen abzuholen, andererseits aber in dem täglichen Verkehre von Boten, welche die Uebcrmittelung 
von Correfpondenzen, Bauprojecten, Grubenplänen, Druckfachen etc. zu beforgen haben.

Das Gebäude tollte ferner enthalten : 3) Wohnräume für den Vorfitzenden der Direction; 4) Wohn
räume für die Boten; 5) Wirthfchaftsräume und Räumlichkeiten für Fuhrwerke und Kutfcher.

Diefen vielfeitigen Anforderungen zu entfprechen, war zunächft eine gröfsere Anzahl von Eingängen
erforderlich, welche fo an

Direction zu St. Johann a. d. S.158).

geordnet find, dafs der Ver
kehr des Publicums haupt- 
föchlich auf den Eingang an 
der ftumpfen Ecke des Ge
bäudes verwiefen ift, während 
den Beamten und fremden 
Boten der Eingang in dem 
an der Trierer Strafse ge
legenen Mittelbau refervirt 
ift. Die Wohnungen des Vor
fitzenden Sowohl, als auch die 
der drei Boten haben eben
falls eine jede ihren eigenen 
Eingang von der Strafse und 
Ausgang nach dem Hofe er
halten, und zwar erfteren in 
der Giebelwand des gröfseren 
Flügels.

Obwohl die bebaute 
Grundfläche beinahe 2000 4m 
beträgt, hat man doch, um 
alle verlangten Räume unter
bringen zu können, aufser 
dem Keller- und Erdgefchofs 
noch zwei Obergefchofle und 
das Dachgefchofs anlegen 
müffen, daneben das Wirth- 
fchaftsgebäude getrennt vom 
Hauptgebäude errichtet und 
hierin die Wafchküche für 
die Boten, fo wie den Pferde- 
ftall, die Kutfcherftube und 
die Wagen-RemiSe für den 
Vorfitzenden verwiefen.

Im Befonderen find in 
den einzelnen Gefchoffen an
geordnet : 1) Im Kellerge
fchofs die Botenwohnungen, 
die Räume für Pumpen, Heiz- 
Apparate, Kohlen und andere 
untergeordnete Räume. 2) Im 
Erdgefchofs (Fig. 123) an der 
ftumpfen Ecke der Haupt
eingang mit Flurhalle und in 
deren Axe die grofse Haupt
treppe , welche aber nur bis 
zum II. Obergefchofle führt; 
rechts hiervon befinden fich 
die Räume für das Publicum, 
für die Cafle mit Zubehör, 
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die Buchhalterei und die Controle, links dagegen bis an den in der Mitte des längeren Flügels gelegenen, 
fchon oben erwähnten Eingang die Regiftratur, Botenräume und 2 Zimmer für den Keffel-Revifor und 
deffen Gehilfen. Jenfeits diefes letzteren Einganges, welchem die nach den oberen Gefchoffen führende 
Dienfttreppe zugeordnet ift, liegen die Kanzlei-Räume mit Zubehör, die Locale der Druckfachen-Ver- 
waltung u. dergl. mehr, fo wie auch die Treppe für die Wohnung des Vorfitzenden. 3) Im I. Obergefchofs 
führt zunächft die dreiarmige, 3,om, bezw. 2,5 m breite Haupttreppe einerfeits zu den Dienfträumen des 
Vorfitzenden und der übrigen Directions-Mitglieder, andererfeits zu dem im öftlichen Flügel gelegenen 
Handels-Bureau mit allem Zubehör, einfchliefslich einer befonderen Telegraphen-Station. 4) Im II. Ober
gefchofs (Fig. 124) liegen die Haupträume, nämlich der Ilm lange, 7m breite und hohe Sitzungsfaal mit 
Vorzimmer und Kleiderablage, die 16 m lange, fehr geräumige Bibliothek mit dem zugehörenden Lefezimmer 
und einem Zimmer für den Bibliothekar, 2 Zimmer für ein Mitglied der Direction und deffen Hilfsarbeiter, 
ferner die Bureaus der Bauabtheilung, die der Revifion und endlich die Markfcheide-Bureaus. 5) Im Dach- 
gefchofs befinden fich in höher geführten Theilen die Räume für die zurückgelegten Acten und für die 
Aufftelhmg der Wafferbehälter.

Zu einigen der Räume ift noch das Nachftehende zu bemerken. Die im Keller angeordneten 
Wohnräume haben zwifchen ihrer Aufsenwand und der 5m entfernten Futtermauer der Strafse einen ver
tieften Vorgarten erhalten, welcher fie hell und freundlich macht, während fie durch zweckentfprechende 
Ifolirung gegen Grundfeuchtigkeit gefchützt find und unter dem Fufsboden einen an das Ofenheizrohr an- 
gefchloffenen hohlen Luftraum erhalten haben. Die im Erdgefchofs gelegene Caffe, in der die aufzu
bewahrenden Gelder oft nach Millionen zählen, und der Documenten - Raum find zur gröfseren Sicherheit 
gegen Einbruch von einer zweiten Mauer umgeben, welche gegen die eigentliche Begrenzungsmauer einen 
Beobachtungsgang frei läfft, aber dadurch auch beiden Räumen nur indirectes Licht geftattet. Die Decke 
befteht aus einem ftarken, gegen Feuersgefahr ficheren Gewölbe. Der Raum unter dem Fufsboden ift in 
der ganzen Höhe des Kellergefchoffes mit Erde und Schutt angefüllt. In der Bibliothek find die Schränke 
in 2 Gefchoffen aufgeftellt, von denen das obere durch eine kleine Treppe und eine Galerie zugänglich 
gemacht ift. Der Sitzungsfaal ift wegen feiner direct nach Süden gehenden Lage und wegen der Nähe 
der frequenten Strafscn mit einer Sonnenftrahlen und Lärm dämpfenden Loggien-Anlage verfehen welche 
nach aufsen noch auf einen Balcon führt.

Das Gebäude wird durch eine Feuerluftheizung erwärmt, welche die erforderliche frifche Luft von 
dem geräumigen Hofe nimmt, diefe den im Keller aufgeftellten Heizkörpern zuführt und nach geleifteter 
Erwärmung der verfchiedenen Räume durch Rohre nach dem Dachboden fchafft, von wo fie durch feitliche 
Oeffnungen in den Friefen der Hauptgefimfe und durch Lüftungsauffätze wieder in das Freie entweichen 
kann. Das ganze Gebäude ift mit einer Wafferleitung verfehen, deren Behälter auf dem Dachboden ihren 
Platz haben und von denen das Waffer für den Bedarf der Wohnungen, für die Bureaus und bei Feuers
gefahr überall hin geleitet werden kann. Für das überfchüffige Waffer und das Abwaffer ift eine eigene, 
mit der ftädtifchen Leitung in Verbindung flehende Canalleitung angelegt. Für die Aborte ift das Tonnen- 
Syftem mit luftdicht verfchliefsbaren, aus verzinktem Eifenblech gefertigten Tonnen von 80cm Höhe und 
,50 cm Durchmeffer eingeführt.

In der Fagade find die gegen den Kreuzungspunkt der Strafsen gerichtete ftumpfe Ecke, fo wie 
die Enden der beiden Flügel und der Mittelbau des längeren Flügels durch Höherführung hervorgehoben. 
Der Mittel- und Eckbau find aufserdem mit in franzöfifchem Kalkfteine ausgeführten, auf den Bergbau 
Bezug habenden Figuren gefchmückt.

Die Koften des Baues haben 634800 Mark betragen, von denen aber nur 587200 Mark auf das 
eigentliche Gebäude entfallen, während der Reft mit 47600 Mark auf das Nebengebäude, die Einfriedigungen 
Gartenanlagen und Strafsenregulirungen kommen. Bei 1917 qm bebauter Fläche koftet 1 qm 306,36 Mark.

Das Verwaltungsgebäude der Actien-Gefellfchaft für Fabrikation von Eifenbahn
bedarf zu Berlin (Fig. 125 bis 127 159) wurde 1868 unter der Oberleitung von 
Ende & Boeckmann durch Lauenburg ausgeführt; daffelbe bietet neben den eigent
lichen Bureau-Localitäten ihren Arbeitern in den Ruhepaufen einen paffenden Aufent
haltsort und enthält aufserdem noch einige Locale für den Werkmeifter.

159) Nach: Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bank. 1869, S. 31 u. Bl. 9—12.

Die ganze Anlage, durch welche der Eingang zu den Werkftätten und Arbeitsräumen geht, befteht 
vom Erdgefchofs ab aus zwei getrennten Seitenbauten, welche in der Mitte das oben nicht überbaute, 
fondern nur einfach überwölbte Einfahrtsthor mit zwei ebenfalls überwölbten Fufswegen einfchliefsen. Die 
erforderlichen Räume find hiernach in dem dem Ganzen gemeinfamen Kellergefchofs und in dem Erd- und
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Verwaltungsgebäude der Actien-Gefellfchaft für Fabrikation von Eifenbahnbedaif 
zu Berlin 159).
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einem Obergefchofs eines jeden der Seitenflügel, und zwar find im Speciellen im Kellergefchoffe in der 
Mitte, alfo unter dem Thorwege, die Räume für die zur Heizung des ganzen Gebäudes dienenden Mafchinen 
gelegt, daneben noch eine Verbindung mit den beiden feitlichen Gebäudetheilen. Von letzteren enthält 
der linke die Wohnung für den Oeconomen, welcher verpflichtet ift, den Arbeitern, namentlich den un- 
verheiratheten, die gewöhnlichen Bedürfniffe zu liefern; der rechte Theil dagegen ift der Aufenthaltsraum, 
bezw. Speifefaal für 500 Arbeiter. Diefer Saal hat eine Länge von 42,0 m bei einer Breite von 7,5 m und 
wird durch einen Mittelgang getheilt, an deffen jeder Seite die Sitzplätze der Arbeiter fich befinden. Diefer 
Arbeiterfaal hat zwei Zugänge, nämlich einen vom Fabrikhofe her für die Arbeiter und einen anderen 
vom Thorwege her für die das Elfen bringenden Perfonen.

Im Erdgefchofs liegt links im kürzeren Flügel das Conferenz-Zimmer für die Werkmeifter, daran 
anftofsend ein Zimmer für den Portier und hieran ein Bureau mit Nebenraum. Der rechts gelegene, längere 
Flügel enthält zunächft neben dem Thorwege den Sitzungsfaal, neben welchem die Caffe mit feuerfeftem 
Geldfchrank angeordnet ift. Neben dem Caffen-Zimmer liegt ein Vorraum , welcher nur vom Fabrikhofe 
zugängig ift und der einerfeits durch ein Vorzimmer mit dem Caffenraum felbft in Verbindung fteht, 
andererfeits dagegen mit den den Reft des Flügels einnehmenden, für Buchhalterei, Controle- und Rechnungs- 
wefen beftimmten Räumen. Das I. Obergefchofs enthält nur ein Zimmer für den Werkmeifter, mehrere 
Zeichenfäle, ein Zimmer zur Ausgabe von Materialien und Zeichnungen und ein Privatzimmer für den 
Bureau-V orftand.

Geheizt wird das ganze Gebäude durch eine Warmwafferheizung, für welche der Apparat, wie fchon 
oben angegeben, im Keller liegt.

Der Bau ift als Rohbau aus guten rothen Rathenower Backileinen ausgeführt und durch fchwarze 
Ziegel gemuftert. Die Ornamente der Zwickel in Fenftern und Thorbogen find aus gebranntem Thon 
hergeftellt.

Das Verwaltungsgebäude der TPrr^wözrt’-Gefellfchaft (Compagnie de Terrenoire) 
für Giefserei und Schmiedewaaren zu Lyon (Fig. 128 u. 129 lti0) wurde von Clair- 
Tiffeur auf einem von der Gefellfchaft für die Summe von 80000 Mark erworbenen, 
nur 725 grofsen, dafür aber fehr günftig für den Verkehr gelegenen Platz errichtet.

Fig. 129.

I. Obergefchofs.

10

Verwaltungsgebäude der 7?rr^^zr^-Gefellfchaft zu Lyon 160). 
Arch.: Clair-Tijgeur.

160) Nach: Gaz. des arch. et du bat. 1880, S. 136 u. 142.

Letzterer bildet nämlich die Spitze eines Häuferviertels und wird von drei Strafsen berührt, nämlich 
vorn von der rue d’Enghien, der fich zu beiden Seiten die rue Franklin und die 1 ne Courgelat anfchliefsen. 
Vom Bauplatze wurden 14 für öffentliche Strafsen abgetreten , 385 Qm bebaut und der Reft zu Garten
anlagen verwendet.

Das Gebäude hat Keller-, Erdgefchofs und zwei Obergefchoffe erhalten. Im Erdgefchoffe liegt vom 
der Haupteingang mit Flurhalle, daran, an einen hinteren mit Glas gedeckten Lichthof ftofsend, das Warte-
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Fig. 130.

zimmer, links das Bureau für Transporte und die Caffe, rechts die Bureaus für Actien- und Documenten- 
wefen, fo wie die für das Rechnungswefen und die Treppe. Im I. Obergefchofs liegt nach vorn in der 
Mitte, alfo über der Flurhalle, der Sitzungsfaal, zu deffen beiden Seiten die Zimmer für den erften und 
für den zweiten Director, jedes mit einem Vorzimmer und zwei Expeditions-Bureaus, fo wie endlich noch 
nach hinten ein Wartezimmer. Im II., mehr untergeordnet ausgebildeten Obergefchofs find die Archive 
untergebracht, fo wie die Wohnung des Hauswarts.

Ausgeführt ift das Gebäude in Bruchftein-Mauerwerk mit hydraulifchem Mörtel. Sockel und Fenfter- 
einfaffungen find von Werklleinen hergeftellt, eben fo folche Fheile der l'a^aden, deren Architektur diefes 
verlangte. Das Bruchfieinmauerwerk hat überall einen äufseren Putz erhalten. Das Dach ift mit Pfannen 
gedeckt. Die Kotten haben rund 225000 Mark oder für 1 qm bebauter Grundfläche 610,39 Mark betragen.

Das Verwaltungsgebäude der vereinigten Liverpooler Gaslicht-Gefellfchaft (Liver
pool unitcd gas-ligkt-company) zu Liverpool (Fig. 130 u. 131 1G1j, an der Colquitt- 
Strafse gelegen, ift von Lucy & Littler als fehr elegantes, im Stile der Renaiffance 
gehaltenes Gebäude errichtet worden.

Daffelbe enthält als wefentlichften Theil das zu ebener Erde gelegene, nicht durch Obergefchoffe 
überbaute grofse Haupt-Bureau. Daffelbe ift nach hinten gelegt, erhält von drei Seiten und einem im 
Centrum angebrachten Dom fein 
Licht und hat eine Grofse von 
2'2,.">m Länge bei 19,5m Breite. 
Der innere Theil diefes Raumes 
ift für das mit der Gefellfchaft 
Gefchäfte treibende Publicum be- 
ftimmt und zu diefem Ende von 
der Strafse her durch einen Ein
gang und die grofse Flurhalle zu
gängig gemacht.

Der äufsere Theil, welcher 
den für das Publicum beftimmten 
Raum umgiebt, ift für die Be
amten der Gefellfchaft beftimmt 
und dem gemäfs eingerichtet. In 
die Mitte ift das Caffenwefen ge
legt , zu beiden Seiten dann die 
übrigen verfchiedenen Verwaltungs
zweige , welche die Arbeit von 
mehr als 100 Beamten erfordern, 
eine Zahl, für die das Bureau dann 
noch Platz genug bietet. Unter 
diefem grofsen Bureau find Keller
räume angebracht, welche die 
Locale für die Gaseinrichtungs- 
gegenftände enthalten, daneben 
einen feuerficheren Documenten- 
Raum , durch einen hydraulifchen 
Aufzug mit dem oberen Bureau 
verbunden, und ein Raum für 
Bücher etc. Ferner enthält das 
Kellergefchofs eine Küche, einen
mehr. Alles wird durch Fenfter erleuchtet, welche nach dem das Gebäude umgebenden, breiten, erhöhten 
Fufswege hin liegen.

Im Erdgefchofs fchliefst fich an das grofse Bureau nach vorn, zu beiden Seiten der Flurhalle, die 
Haupttreppe und das Bureau des General-Directors an, woran wieder direct an der Strafse das Bureau für 
den Affiftenten liegt, neben welchem zwei Räume für Proben und Ausftellung von Gaseinrichtungen fich 
anreihen. Diefer vordere Theil des Gebäudes hat fowohl Kellerräume, als auch ein oberes Gefchofs,

141.
Beifpiel 

V.

Erdgefchofs. — ^500 n. Gr.
Verwaltungsgebäude der vereinigten Liverpooler Gaslicht-Gefellfchaft 

zu Liverpool101).
Arch.: Lucy & Littler.

Speifefaal für das Perfonal und andere der Oeconomie dienende Räume

161) Nach: Builder, Bd. 30, S. 765.
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Fig- I31-

Haupt-Bureau des Verwaltungsgebäudes in Fig. 130161).

erftere enthaltend Lagerräume für Gaseinrichtungsgegenftände, letzteres ein Sitzungszimmer, Bureaus für 
den Ingenieur mit zugehörigen Zeichenräumen und Plankammer, ein Zimmer für Lichtftärke-Meffungen und 
ein Experimentir-Zimmer. Oberhalb des eben befprochenen Obergefchoffes ift noch ein Halbgefchofs an
gebracht, welches Vorrathsräume, untergeordnete Bureaus und Räume für die Aufbewahrung von Büchern 
und weniger wichtigen Documenten enthält.

Das Gebäude hat in der Strafsenfront eine Länge von 36m und eine faft eben fo grofse Tiefe. Die 
Fagaden find, der Bedeutung des ganzen Baues entfprechend, in ziemlich reicher Ornamentik ausgeführt. 
Die nach der Strafse zu gelegene Hauptfagade enthält in der Mitte den Eingang, welcher durch einen 
beiderfeits von zwei gekuppelten, cannelirten Säulen gebildeten Portikus hervorgehoben wird. Im Inneren 
ift die Ausführung überall eine dem Zwecke entfprechende, namentlich ift das grofse Bureau (Fig. 131) 
mit reichen Ornamenten verfehen. Der in der Mitte deflelben angebrachte, fchon oben erwähnte Dom 
hat einen Durchmefler von 5,75 m und ift mit mattem Glafe eingedeckt; er hebt fich mittels kräftiger, 
durch Confolen unterbrochener Hohlkehle von der übrigen Decke ab. Letztere ift ganz in Stuck her
geftellt und wird von acht korinthifchen Säulen getragen.

Das Gebäude wird durch eine Warmwafferheizung erwärmt.

c) Verwaltungsgebäude für Buchdruck und Zeitungswefen.

u»- Die Verwaltungsgebäude für Buchdruck und Zeitungswefen dienen häufig auch
Allgemeine. Anfertigung der Druckfachen, find alfo nicht feiten zugleich Fabrikgebäude.

Die innere Verwaltung befafft fich insbefondere mit den Vorbereitungen zu der An
fertigung der Druckfachen und mit diefer Anfertigung felbft. Der äufsere Verkehr 
erftreckt fich bei Gefchäften, die fich mit der Herausgabe von Zeitungen abgeben, 
befonders auf die Redaction, Expedition und Caffe, und es ift daher ftets anzurathen, 
die Gefchäftsräume diefer Verwaltungszweige an einen grofsen Warteraum zu legen. 
Erfolgt die Abgabe von Zeitungen im Verwaltungsgebäude, fo ift hierfür ein längerer 
Gang mit mehreren Ausgabefchaltern, wie folches bei den Poft-Expeditionen üblich 
ift, anzuordnen, der feinen befonderen Eingang oder beffer einen Ein- und Ausgang 
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hat, um den Gegenftrom zu vermeiden. Der Annahme-Expedition wird man am 
heften einen oder mehrere den Warteraum verbindende Sprech- und Annahme- 
Schalter geben, während die Redaction ihr befonderes W arte- und Sprechzimmei 
erhält. Die Caffe fteht durch einen dem Publicum zugängigen Vorraum mit dem
allgemeinen Warteraum in Verbindung.

Auch hier ift befonderer Werth darauf zu legen, dafs die dem I ublicum ge
öffneten Räume im Erdgefchofs liegen.

Als typifches, zugleich einziges Beifpiel diene das Gefchäftshaus der Zeitung 
»Figaro« zu Paris (Fig. 132 bis 135 162), in der nie Drouot gelegen. In demfelben 
find alle für das Erfcheinen des »Figaro« erforderlichen Verwaltungszweige vereinigt, 
alfo unter einem Dache der Verkehr des Publicums mit der Redaction, diefe letztere

J43- 
Beifpiel.

felbft und die Officinen für Druck und Herausgabe.
Vor wenigen Jahren auf befchränktem Platze erbaut, hat der Architekt Souffroy gleichwohl es 

verftanden, feiner Aufgabe gerecht zu werden, indem er auf einem, bei nur 10,5 m Frontlänge, 30,5 m 
tiefen Platze, welchem Licht einzig von der rue Drouot zugeführt werden konnte, Raum fchuf für die
Druckerei mit Zubehör, für einen grofsen öffentlichen Saal und 16 Gefchäftsräume.

Im Allgemeinen ift angeordnet: l) im Kellergefchofs die Druckerei, 2) im Erdgefchofs der Verkehr 
von Verwaltung mit Publicum, 3) im I. Obergefchofs die Arbeitsräume der eigentlichen Redaction, 4) im 
II. Obergefchofs die Wohnräume des Haupt-Redacteurs und ein Erholungsraum der übrigen Redacteure,
5) im III. Obergefchofs die Arbeitsräume 
der Berichterftatter und anderer Beamten.

Im Erdgefchofs hat das Gebäude 
drei Eingangsthüren, von denen die grofse 
Mittelthür für das Publicum beftimmt ift, 
die rechter Hand für die Arbeiter, wel
cher Eingang zu einer nach dem Keller
gefchofs leitenden Treppe führt, die linker 
Hand für die Angeftellten mit einer nach 
oben führenden Treppe. Durch die Haus
thür gelangt man mittels eines mit der 
Statue Figaro’s und einem Wahlfpruch 
gefchmückten Vorplatzes auf eine erhöhte 
Vorhalle, an welche links die Haupt
treppe , rechts ein Wartezimmer und in 
der Mitte die für das Publicum beftimmte 
grofse Halle (Fig. 135) ftöfst. Letztere, 
zum gröfsten Theile von einem Licht- 
fchacht überdeckt, dient allen Gefchäften, 
welche das Publicum mit der Expedition 
hat, wie Abonnements, Reclamationen, 
Geldzahlungen etc., und ift zu diefem 
Ende von fechs den verfchiedenen Zwei-
gen dienenden Bureaus umgeben. Hinter 
diefer Gruppe von Räumen liegt der 
durch den Saal zugängige und fein Licht 
vom vorgedachten Lichtfchacht empfangende 
Die grofse öffentliche Halle ift gefchmückt

Gefchäftshaus der Zeitung »Figaro* zu Paris162). 
Arch. : Souffroy.

Sitzungsfaal der Verwaltung mit zugehörigem Wartezimmer, 
mit der in Marmor ausgeführten Büfte von Beaumarchais,

dem Einführer des Figaro-Typus in das franzöfifche Drama.
Das Hauptgefchofs, welches alfo der Ort der eigentlichen Herfteilung des Blattes ift, enthält die 

hierfür nöthigen Bureaus, welche in eine vordere und eine hintere Gruppe getrennt find; letztere enthält 
im Wefentlichen den Compofitions-Saal, d. i. den Raum für die Herftellung der Formen, welche von hier 
mittels eines Fahrftuhls in das Kellergefchofs zum Druck gefchafft werden; erftere unter anderen die

16-2) Nach: Revue gln. de tarch. 1874, S. 203 u. PI. 46—51.
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Fig- 135-

Gefchäftshaus der Zeitung »Figaros zu Paris. 
Halle für das Publicum 162Y
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Bureaus des Chef- und zweiten Redacteurs. Das Hauptgefchofs ift in feiner Front gefchinückt mit einer 
das Standbild des Figaro enthaltenden Loggia.

Das II. Obergefchofs enthält die Privatzimmer des Chef-Redacteurs, daneben für fämmtliche Redacteure 
einen Fechtboden, Zimmer für den Fechtmeifter, für Braufebäder, Ruhebetten etc.

Das dann folgende Gefchofs enthält die Zimmer für die Berichterftatter, über deren Haupteingangs
thür eine Ente mit ausgebreiteten Flügeln fich befindet.

Die Ausführung des Gebäudes ift mit grofser Sorgfalt und, was die inneren Decorationen betrifft, 
nicht ohne Luxus gefchehen. Die in Quadern aufgeführten Grundmauern ruhen mittels fpitzbogenförmiger 
Erdbogen auf kräftigen Pfeilern, welche tief genug hinabgeführt find, um nicht die mit dem Mafchinen- 
betrieb unvermeidlich verbundenen Erfchütterungen auf die Nachbarhäufer zu übertragen. Die Haupt- 
Fa^ade ift ibrgfältig in Quadermauerwerk ausgeführt, das Dach in Eifen, die Treppen in Holz, während 
die Fufsboden auf eifernen Balken ruhen. Damit die Erfchütterungen der arbeitenden Mafchinen thunlichft 
wenig auf die Aufsenmauern übertragen werden, find fämmtliche Apparate auf ein einziges, grofses, in 
Beton ausgeführtes Fundamentbett geftellt, welches an die Gebäudemauern nur mit einer ganz fchwachen 
•Schicht fich anfchliefst, indem es durch eine tiefe, rings um den ganzen Keller herumgeführte Rinne davon 
getrennt ift.

Das Gebäude dient der Herftellung einer täglich in einer Auflage von 60000 Exemplaren er- 
fcheinenden Zeitung, wofür die Arbeit von im Ganzen 235 Perfonen erforderlich ift. Von diefen gehören 
der eigentlichen Redaction 41, dem allgemeinen Dienfte 23, dem Dienfte der Zufammenfetzung und Bildung 
der Formen 29 und dem Dienfte in der Druckerei 33 Perfonen an.

d) Verwaltungsgebäude für Verficherungswefen.

Eine Grundbedingung bei Errichtung von Gefchäftshäufern für Verficherungs
wefen ift eine für ausgedehnten Gefchäftsbetrieb günftige, an verkehrsreichen Strafsen 
oder öffentlichen Plätzen zu wählende Lage der Bauftelle. Da indefs eine folche in 
grofsen Städten nur mit Schwierigkeiten und bei Aufwendung bedeutender Koften 
zu befchaffen ift, für welche ein entfprechendes Zinserträgnifs allenfalls blofs bei 
Anlage grofsartiger Gefchäfts- und Kaufhäufer zu erlangen ift, fo pflegen folche 
von Verficherungsgefellfchaften errichtet zu werden, theils um durch Unterbringung 
ihrer oft nur einen verhältnifsmäfsig kleinen Raum beanfpruchenden Verwaltungs- 
und Gefchäfts-Locale in diefen Käufern denfelben die gewünfchte bevorzugte Lage zu 
fichern, theils um auf diefe Weife die ihnen zufliefsenden Geldmittel vortheilhaft und 
ficher anzulegen.

Mit der Verwaltung des Verficherungswefens ift zuweilen als befonderer Ge- 
fchäftszweig ein Bank-Inftitut verbunden. Wenn dies indefs auch nicht der Fall ift, 
fo gleicht doch die Anlage der Räume für das Verficherungswefen derjenigen für 
das Bankgefchäft 16S), mit dem Unterfchiede jedoch, dafs dann die grofse Schalter
halle für das Publicum, die bei einigen der nachfolgenden Beifpiele (Fig. 136 u. 137) 
zu bemerken ift, fortfällt.

Vom Gefchäftshaus der Lancafhirer Verficherungs-Gefellfchaft (Lancafhire in- 
Jurance Company) zu Manchefter, von Turner erbaut, wird in Fig. 136 164) der Grund
rifs des Erdgefchoffes mitgetheilt.

164) Nach: Building news, Bd. 13, S. 428.

Diele Gefellfchaft, welche fowohl den Feuer-, als auch den Lebens-Verficherungszweig in ihren Ge- 
fchäftsbereich zifht, hat ihren Hauptfitz in Manehefter; aufserdem befitzt fie auch noch gröfsere Gefchäfts- 
häufer zu London, Glasgow und Liverpool. Das in Rede flehende Gefchäftshaus fleht auf einem Eckplatze, 
der von zwei belebten Strafsen Manchefters gebildet wird, und an der einen 17,3m, an der anderen 36,s m 
Länge hat. Aufser den von diefer Gefellfchaft benutzten Räumen enthält das Gebäude noch 2 Kaufläden 
mit zugehörigen Nebenräumen und hat für alle diefe Localitäten aufser dem Erdgefchoffe 2 Obergefchofle 
und ein voll ausgebautes Dachgefchofs erhalten.

>44-
Allgemeines.

145-
Beifpiel 

I.

163) Siehe: Theil IV, Halbband 2 (Abfchn. 2: Gebäude für Handel und Verkehr) diefes .Handbuches-,
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Fig. 136.

Gefchäftshaus der Lancafhirer Verficherungs-Gefellfchaft 
zu Manchefter. — Erdgefchofs I84). — '/soo n. Gr. 

Arch.: Turner.

Im Erdgefchofs, deffen Räume von 
beiden Strafsen mittels eines centralen 
Corridors zugängig gemacht find, liegen 
die Läden und für die Gefellfchaft das 
Haupt-Bureau, mit Trefors, Wafch- und 
Bedürfnifsräumen, das Wartezimmer, 
fo wie die Gefchäftsräume des General- 
Directors. In den oberen Gefcholfen, 
welche durch eine mit jenem Corridor 
verbundene, von einem Lichthofe aus 
erleuchtete Treppe zu erreichen find, 
liegen aufser einem Sitzungszimmer 
(board room) die übrigen Gefchäfts
räume der Gefellfchaft und fonftige 
Bureau-Locale. Alle Böden find feuer- 
ficher hergeftellt und alle Fenfter mit 
eifernen Sicherheits-Jaloufien verfehen.

Das Hauptbureau oder die Gefchäftshalle (telling room) des Erdgefchoffes ift unten im Grundriffe viereckig, 
oben aber in Form einer Hängekuppel geftaltet und hat bis zum Scheitel eine Höhe von 15,6 m erhalten. 
Die nifchenförmigen Endabfchlüffe deffelben find oben zu Galerien ausgebildet, der eine aufserdem nach 
unten zu zwei grofsen feuerficheren Documenten- und Schatzkammern, die bis zum Kellergefchofs herunter
reichen. Erleuchtet wird diefer ganze grofse Raum durch eine Glasbedachung, welche dem unteren Theil 
ein reichliches, aber angenehm gebrochenes Licht zufendet. Die Hängekuppel ift durch ornamentirte 
Rippen in 16 Felder zerlegt, in denen die Monogramme der kleinen Zweiganftalten der Gefellfchaft an
gebracht find; während die 4 Kugelzwickel mit den Wappen der 4 Hauptorte, an denen das Gefchäft Sitz 
hat, nämlich Manchefter, London, Glasgow und Liverpool, gefchmückt find.

In der Fagade ift das Erdgefchofs für fich in einfach kräftigen Formen gehalten; die beiden Ober- 
gefchoffe dagegen find zufammengefafft, an beiden Flügeln mit Pilaftern gefchmückt, welche in ihrem 
Uebergange, der abgerundeten Ecke, in Säulen übergehen. Ein kräftiges Hauptgefims trennt diefe 3 Ge- 
fchoffe vom Dachgefchoffe, welches mit feinen mannigfachen, verfchiedenen Dachfenftern dem Ganzen einen 
paffenden Abfchlufs giebt.

Die Koften des Gebäudes haben 400000 Mark betragen, was für 1 qm bebauter Grundfläche 
ca. 600 Mark ausmacht.

146.
Beifpiel 

II.

Das Gefchäftshaus der Northern a/furance Company zu Aberdeen (Fig. 137 165) 
ift nach den Plänen von Mathews & Mackenzie erbaut worden.

165) Nach: Building news, Bd. 44, S. 438.

Der aufserordentlich vortheilhaft gelegene, eine etwas fpitzwinklige Ecke auf der Union ter raffe 
bildende Bauplatz hat eine Länge von rund 36 m bei einer Tiefe von ungefähr 24m. An der Ecke be

Fig. 137-

Gefchäftshaus der Northern affurance Company zu Aber
deen. — Erdgefchofs ,65). — J/500 n. Gr.

Arch.: Mathews & Mackenzie.

findet fich unten ein mit 4 dorifchen Säulen 
gefchmückter Eingang, an den fich der Vorflur 
und die grofse Gefchäftshalle für das Publicum 
anlchliefsen. Der übrige Raum des Erdgefchoffes 
ift von Gefchäftszimmern mit den zugehörigen 
Nebenräumen, wie feuerficheren Schatz- und 
Documenten-Räumen etc., eingenommen; diefe 
find aber alle fo angeordnet, dafs der fchiefe 
Winkel der Grundform des Platzes nirgends 
in den einzelnen Räumen fich zeigt. Aufser 
dem Erdgefchofs hat das Gebäude ein I. und 
II. Obergefchofs.

Die ganze äufsere Fagade ift in fein be
arbeitetem Granit hergeftellt, eben fo die 
inneren Wände des Einganges und der Vor
halle, wogegen die grofse Gefchäftshalle zwar
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Fig. 138. Fig- 139-

Erdgefchofs. I. Obergefchofs.
1:500

Gefchäftshaus der Lebensverficherungs-Gefellfchaft »Germania« zu Stettin lßö). 
Arch. : Ende & Boeckmann.

polirte Granitfaulen erhalten hat, im Uebrigen aber eine Wandbekleidung 
von amerikanifchem Wallnufsholze.

Die Koften haben 400000 Mark 'betragen, was für 1 qm be
bauter Grundfläche etwa 550 Mark ausmacht.

Das Gefchäftshaus der Lebensverficherungs-Gefell- 
fchaft »Germania« zu Stettin (Fig. 138 u. 139 166) wurde 
1864—65 von Ende & Boeckmann erbaut.

166) Nach: Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bank. 1866, S. 287.
167) Nach: Baugwks.-Zeitg. 1882, S. 241.

Daffelbe befitzt aufser dem Keller- und Erdgefchofs 3 Ober- 
gefchoffe und enthält im Kellergefchofs die für die oberen Wohnungen 
erforderlichen Kellerräume, fo wie Wohnungen für 2 Portiers. Im 
Erdgefchofs liegen die Gefchäftsräume der Gefellfchaft, im I. Ober- 
gefchoffe die Wohnung des Directors, während das II. und III. Ober
gefchofs je eine Miethwohnung bildet.

Im Erdgefchofs (Fig. 138) befinden fich zwei getrennte Ein
gänge , von denen der links gelegene mittels einer architektonifch 
reich ausgebildeten Flurhalle mit der durch alle Gefchoffe gehenden 
Treppe als Zugang für fämmtliche Wohnungen dient, während der 
andere nur zu den Gefchäftsräumen führt. Letztere beftehen aus einer 
ziemlich reich ausgebildeten Flurhalle, von welcher aus man links 
zur Caffe und zu den beiden Gefchäftszimmern des Vorfitzenden der 
Gefellfchaft, rechts zu dem grofsen gemeinfchaftlichen Arbeitsfaal 
gelangt. An die Räume des Vorftandes fchliefst fich unmittelbar, im 
Grundriffe mit der Rückwand halbkreisförmig abfchliefsend, der in 
reicher Decoration gehaltene Sitzungs- und Verfammlungsfaal an. 
Neben dem gemeinfchaftlichen Arbeitsraume liegen feuerfichere Locale 
für die Aufbewahrung von Documenten. Der Arbeitsraum hat eine 
Grundfläche von reichlich 200 qm und hat zu 2/s ein Glasdach erhal
ten, welches von armirten Eifenträgern getragen wird, fo dafs nur dort 
gekuppelte eiferne Säulen ftehen, wo man genöthigt war, die Front

Fig. 140.

Gefchäftshaus der Berlin-Cölnifchen 
Feuer-Verficherungs-Actien-Gefellfchaft 

zu Berlin. — I. Obergefchofs 167). 
^öOO n. Gr.

Arch.: Wuttke,

Beifpiel 
III.
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148.
Beifpiel 

IV.

149.
Allgemeines.

Gefchäfts- 
Organifation.

wand des Quergebäudes zu unterfangen. Im Conferenz-Saale fleht der Sitz für den Vortragende.! am 
äufserften Ende des Halbrunds. Dieter Saal befitzt rings an der Wand unten ein 2m hohes Paneel, oben 
einen brillanten Fries und eine fehr fchöne, reich verzierte Decke. Das Gefchäfts-Local wird durch Wafler- 
Heizung erwärmt.

Die Verficherungsgefellfchaft »Germania« hat aufser diefem zu Stettin, ihrem 
Gründungsorte, gelegenen Verwaltungsgebäude für ihr Gefchäft in Berlin in den 
Jahren 1879—80 dafelbft an der Ecke der Friedrich-und Franzöfifchen Strafse durch 
Kayfer & v. Grojsheim ein fehr ftattliches, in den Formen der deutfchen Renaiffance 
durchgeführtes Bauwerk errichten laffen, in welchem aber nur ein verhältnifsmäfsig 
geringer Theil für Zwecke der Gefellfchaft felbft beanfprucht, der weitaus gröfste 
I heil vielmehr für offene Ladengefchäfte und Miethwohnungen benutzt wird. Es 
können daher das Gefchäftshaus der »Germania« zu Berlin, gleich wie andere zu ähn
lichen Zwecken von der Gefellfchaft in Strafsburg und Frankfurt a. M. errichtete 
Gebäude hier aufser Acht gelaffen werden.

Das Gefchäftshaus der Berlin-Cölnifchen Feuerverficherungs-Actien-Gefellfchaft 
zu Berlin (Fig. 140 167) ift nach dem bei einer Wettbewerbung mit dem Preife ge
krönten Entwurf Wuttkes erbaut worden.

Der lehr ungünftig geflaltete Bauplatz hat eine Länge von 53,0 m bei einer mittleren Breite von nur 
21,5 m und geftattet dem Lichte einzig an den beiden fchmalen Fronten Zutritt. Es war daher eine Haupt
bedingung, die am meiften des Lichtes bedürfenden Räume, alfo die Wohn- und Arbeitszimmer, an die 
Lichtfeiten zu legen, dagegen die Treppenhäufer etc. an die dunkleren Stellen zu verweifen. Es hat denn 
auch dies im vorliegenden Grundriffe die vollfle Berückf.chtigung erfahren, indem ein innerer, mit einem 
Halbkreife abfchliefsender Hof angelegt ift, an deflen beften Stellen die Bureaus liegen.

Ueber die Grundrifseintheilung des I. Obergefchoffes, in welchem die Gefchäftsräume der Gefell
fchaft gelegen find, giebt Fig. 140 den erforderlichen Auffchlufs.

Der Bau ift ganz maffiv hergeftellt, und es haben Eifen und Sandftein die ausgiebigfte Verwendung 
gefunden. Die Gefammtkoften haben 350000 Mark betragen.

e) Verwaltungsgebäude für Bauwefen.

Verwaltungsgebäude für Bauwefen kommen als ftädtifche Bauämter und bei 
grofsen Baugefellfchaften vor. Verfchieden find die Erforderniffe beider nur dadurch 
von einander, dafs die ftädtifchen Bauämter ein gröfseres technifches Gebiet in den 
Bereich ihrer Arbeiten einbeziehen, während die Baugefellfchaften in der Regel fich 
nur mit einzelnen technifchen Zweigen befaffen, dafür aber neben dem technifchen 
Gefchäfte ein weit ftärker ausgebildetes kauftnännifches Gefchäft betreiben müßen.

1) Verwaltungsgebäude für ftädtifche Bauämter.
Die Behandlung der technifchen Gefchäfte einer Stadt fordert zunächft eine 

Irennung der mit der Beauffichtigung von Privatbauten zufammenhängenden Ge
fchäfte, alfo der Baupolizei, von den Gefchäften, welche durch die von der Stadt 
felbft ausgeführten Bauten fich ergeben. In der Regel find diefe Gefchäfte auch 
thatfächlich von einander ganz abgefondert, fo dafs fie häufig vollftändig getrennte 
Oberleitungen befitzen. Manchmal ift der Vorftand der Baupolizei ein Jurift, und 
nur die beauffichtigenden Unterbeamten find Techniker; manchmal liegt jene fogar 
unmittelbar in den Händen der Polizeibehörde, wie Beides in grofsen Städten vor
kommt, während in den mittleren dagegen Baupolizei und Bauausführungen dem 
Stadtbauamte direct unterftellt find.

Die Gefchäfte der Bauausführung zerfallen wieder in zwei Hauptgruppen, in 
die des Hochbaues und in die des Tiefbaues, denen in ganz grofsen Städten zwei
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Stadtbau-Vorftände, von denen der für den Hochbau ein Architekt, der für den Tief
bau ein Ingenieur fein mufs, vorftehen. Hie und da ift der Tiefbau auch noch in 
zwei befondere Abtheilungen gegliedert, und zwar in den eigentlichen Tiefbau, dem 
das Wafferleitungs-, Canalifations- und Flufswefen unterftellt ift, und in den Mittel
bau, deffen Aufgabe es ift, Strafsen und Brücken zu bauen und zu unterhalten.

In der Regel find die ftädtifchen Bauämter mit den übrigen ftädtifchen Ver
waltungszweigen in einem Gebäude vereinigt, und es find daher die in Rede flehenden 
Grundrifsanordnungen im i. Kapitel diefes Abfchnittes (Stadt- und Rathhäufer) zu 
finden. Wenn aber befondere Gebäude für die Bauämter errichtet werden, fo dürften 
die nachfolgenden Betrachtungen einige Anhaltspunkte für den Entwurf abgeben.

Die Baupolizei ift am zweckmäfsigften in das Erdgefchofs zu verlegen, da mit 
diefer Behörde das Publicum befonders rege zu verkehren hat. Ein allgemeiner 
Warteraum, in welchem der anmeldende Diener feinen Platz hat, nimmt die Be- 
fucher auf. In diefen Warteraum münden die Eingänge der Gefchäftsräume für die 
Abfertigung, für die baubeauffichtigenden technifchen Beamten und für den Vorftand 
der Baupolizei.

Das Zimmer des Vorftandes liegt am beften neben der Abfertigung und neben 
dem Archiv. Die Abfertigung empfängt die einlaufenden Sachen, übermittelt dem 
Publicum die Befcheide, führt die Regiftrande etc., fteht alfo mit der Stadtbevölkerung 
in regem Verkehre und mufs zu diefem Behufe einen grofsen Tifch, auf dem Zeich
nungen ausgebreitet werden können, aufweifen, welcher das Publicum von dem Arbeits
raume fcheidet. Letzterer wird von Schreibpulten für die Expedienten und Schreiber 
eingenommen.

Die Arbeitszimmer für die baubeauffichtigenden technifchen Beamten, denen 
jedem ein Stadtbezirk zugewiefen ift, haben aus zweifenftrigen Zimmern zu beftehen, 
in welchen ein Schreibtifch und ein Zeichentifch, fammt den nöthigen Actenftändern 
und Kartenfehränken, unterzubringen ift. Diefe Beamten haben bei den Prüfungen 
der eingegangenen Bauzeichnungen und bei den Baubeauffichtigungen nicht nur ihr 
Augenmerk auf das Einhalten der baupolizeilichen Gefetze, fondern auch auf das 
Einhalten der genauen Bebauungspläne im Grundrifs und Durchfchnitt zu richten, 
find alfo Seitens des Mittel- und Tiefbauamtes durch Ueberreichung der nöthigen 
Pläne und Befchlüffe ftets auf dem Laufenden zu halten. Obgleich die Baupolizei 
mit dem Hochbau fpeciell fich abgiebt, fteht fie doch mit dem Hochbauamte in faft 
gar keiner Verbindung, dagegen, wie aus Vorftehendem lieh ergiebt, in nächfter 
Beziehung zum Tief-, bezw. Mittelbauamte, fo dafs es durchaus wünfehenswerth 
ift, wenn Baupolizei und Tief- oder Mittelbauamt in einer technifchen Spitze ver
einigt find.

Den Räumen für die Baupolizei ift noch ein Sitzungsfaal beizufügen und ein 
Zimmer für einen Juriften, der, wenn erforderlich, den Sitzungen beizuwohnen und 
fich mit der Auslegung der gefetzlichen Beftimmüngen zu befaßen hat.

Dem Hochbauamte find folgende Räume zuzuweifen : a) ein Bureau mit Warte
zimmer für den Vorftand; ß) ein Abfertigungs-Bureau; 7) ein Archiv; 8) ein Bureau 
für die Buchführung; e) ein Bureau für jeden Baumeifter (Bauinfpector) mit daran 
ftofsendem Zeichenfaal; Q ein Zimmer für einen Expedienten und Schreiber; vj) ein 
Sitzungszimmer.

Das Mittelbauamt, welchem das Vermeffungs-Bureau unterftellt ift, ift in der 
Regel mit dem Tiefbauamte vereinigt und enthält aufser den beim Hochbauamte 
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angegebenen Räumen a bis 7] für das Vermeffungs-Bureau noch: ff) ein Bureau für 
den Obergeometer mit Wartezimmer; t) eine Expedition; z) ein Archiv, und X) die 
nöthigen Zeichen fäle.

Aufser diefen Räumen mufs im Verwaltungsgebäude zu ebener Erde noch die 
Caffe mit den feuerfeften Gewölben liegen, welche dem Publicum in bequemfter 
Weife zugänglich zu machen ift, fo wie ein Bureau für die Rechnungs-Revifion.

In mittleren und kleineren Städten, in denen eine einzige technifche Spitze 
vorhanden ift, können die oben angegebenen Räume fehr zufammengezogen werden. 
Dann ift es wünfchenswerth, die fämmtlichen Gefchäftszimmer in ein Gefchofs zu 
verlegen, da hierdurch dem oberften Beamten der Ueberblick und die Aufficht über 
das ihm untergebene Perfonal fehr erleichtert wird. Es ift alsdann fehr erwünfcht, 
dem Publicum einen gröfseren Raum als Warteraum zu öffnen, um den fich fämmt
liche Bureaus herumlegen.

2) Verwaltungsgebäude für Baugefellfchaften.
Solche Gefchäftshäufer dienen halb kaufmännifchen, halb technifchen Zwecken. 

Orgamfauon. kaufmäimifche Ziel, Geld zu verdienen, hat hier die Oberhand; das technifche 
Gefchäft ift grundfätzlich mehr untergeordnet. Wir dürfen daher erwarten, hier einen 
kaufmännifchen und einen technifchen Director zu finden. Da aber der Kaufmann 
ohne tüchtige technifche Kenntniffe in Gefchäften, welche fich nur mit Bauausführungen 
abgeben, kaum hervorragend wird wirken können, fo ift ftets vorzuziehen, einen 
Techniker mit tüchtigem kaufmännifchen Gefchicke an die Spitze zu ftellen, dem 
dann ein Kaufmann und öfters auch ein Jurift berathend und helfend zur Seite flehen.

iss- In diefen Verwaltungsgebäuden fpielt der Verkehr mit dem Publicum eine
A' 8e Hauptrolle. Man wird wieder am zweckmäfsigften einen allgemeinen Warteraum 

anordnen, der mit der Caffe, mit dem Bureau des technifchen und kaufmännifchen 
Vorftandes in directer Verbindung fleht. Die Räume für das kaufmäimifche Ge
fchäft mit Caffe, Buchführung etc. müffen eben fo eng mit einander verbunden fein, 
wie die Räume für die technifche Verwaltung. Im Uebrigen gilt, bezüglich der 
Anordnung der Räume, das unter i Gefagte auch hier.
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5. Kapitel.

Leichenfchauhäufer.
Von Dr. Eduard Schmitt.

Leichenfchauhäufer oder Morguen find Gebäude, in denen die Leichen un
bekannter Verunglückter, Selbftmörder etc., die im Flufs oder fonft gefunden find, 
einige Tage zum Zwecke der Feftftellung ihrer Perfönlichkeit öffentlich ausgeftellt 
werden.

Morgue nannte man früher in Paris ein kleines Zimmer am Eingänge der Gefängniffe, wohin man 
zunächft die Sträflinge brachte, um fie von den Stockmeiftern beaugenfeheinigen zu laffen.

Diefe Bezeichnung überging auf ein an der Südoftfpitze der eite, auf dem quai de FArcheveche, 
gelegenes Gebäude, wo die in der Seine oder auf den Strafsen der Hauptftadt und der umliegenden Ort- 
fchaften gefundenen Leichname unbekannter Perfonen drei Tage lang zur Schau ausgelegt bleiben, wenn 
fie nicht in kürzerer Frift erkannt und abverlangt werden.

Naturgemäfs liegt nur in den gröfsten Städten das Bedürfnifs nach derartigen 
Gebäuden vor, und thatfächlich find auch blofs die Leichenfchauhäufer zu Paris und 
zu Berlin bekannt geworden.

Dem Hauptzwecke folcher Anlagen entfprechend, werden in einem Leichenfchau- 
haufe vor Allem folgende zwei Räume vorhanden fein muffen:
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1) die Leichenfchauhalle, d. i. der Raum, worin die Leichen zur öffentlichen 
Berichtigung in geeigneter Weife ausgeftellt werden, und

2) der unmittelbar vor diefer Halle befindliche, dem Publicum zugängliche 
Raum, von erfterer durch eine Glaswand getrennt, den man Befichtigungsraum 
nennen könnte.

Weiters find erforderlich:
3) ein Raum, in den die eintreffenden Leichen zunächft verbracht werden;
4) ein Raum für Entkleidung und Reinigung der Leichen;
5) ein Raum, worin das in den Kleidern etwa befindliche Ungeziefer unfchädlich 

gemacht wird, fei es durch Desinficiren, fei es durch Verbrennen derfelben;
6) eine Kleiderkammer, d. i. ein Raum für längeres Auf bewahren von Kleidern 

folcher unbekannten Todten, deren Perfönlichkeit während der Dauer der Schau
fteilung nicht hat feft geftellt werden können, fo dafs eine Erkennung diefer Perfonen 
auch noch nach längerer Zeit zu ermöglichen ift;

7) Räume für medicinifche und chemifche Unterfuchungen: Obductions-, bezw. 
Secir-Saal, Laboratorium etc.;

8) Raum für Einfargung der Leichen und Sarg-Magazin ;
9) Räume für den Vorfteher und fonftige Beamten der Anftalt, für die Nacht

wache, für die Polizei etc.
10) Mafchinen- und andere Nebenräume.
Soll das Leichenfchauhaus noch anderen, als den Eingangs angeführten Zwecken 

dienen, wie z. B. in Berlin, fo kommen noch anderweitige Räume hinzu.
Wie aus dem im vorhergehenden Artikel Gefagten hervorgeht, werden Leichen

fchauhalle und Befichtigungsraum für das Publicum in der Grundrifsanlage eines 
Leichenfchauhaufes eine hervorragende Stellung einzunehmen haben; die Räume, 
welche zur Behandlung der ankommenden Leichen dienen, find von denjenigen, in 
welche die Leichen nach bewirkter Schauftellung gelangen, möglichft zu trennen. 
Es ift ferner darauf zu fehen, dafs die Zu- und Abfahrt der Leichen auf der Rück
feite des Gebäudes, den Blicken von Zufchauern thunlichft entzogen, gefchieht, 
während der Befichtigungsraum für das Publicum an der Vorderfeite gelegen und 
für letzteres leicht zugänglich fein mufs.

Der Raum, worin das Desinficiren, bezw. Verbrennen der Kleider flattfindet, 
foll dem Leichenwafchraum thunlichft nahe liegen, damit jedes weitere Herumtragen 
der mit Ungeziefer behafteten Kleider im Gebäude vermieden wird.

Wie im Uebrigen die Anordnung der verfchiedenen Räume fich geftaltet, ift 
aus den in Art. 160 u. 161 aufgenommenen Beifpielen zu erfehen.

Ob die Leichen unmittelbar nach ihrem Eintreffen im Schauhaufe und vor ihrer 
Schauftellung einer Reinigung zu unterziehen find, läfft fich allgemein nicht bejahen, 
da durch das Wafchen etc. derfelben irgend welche für die gerichtliche Unterfuchung 
und für die Wiedererkennung wichtigen Anhaltspunkte verloren gehen können.

Hingegen ift unbedingt erforderlich, dafs für die Confervirung oder Erhaltung 
der Leichen in geeigneter Weife Sorge getragen wird. Hierbei ift in der Regel die 
Anwendung von chemifchen Mitteln völlig ausgefchloffen, in Rückficht auf die ge- 
richtlich-medicinifchen Unterfuchungen, welche nicht zulaffen, dafs chemifche Stoffe 
äufserlich oder innerlich mit der Leiche in Berührung kommen.

Faft allgemein wird gegenwärtig die Abkühlung der Leichen für den fraglichen 
Zweck als geeignetftes Verfahren erachtet. In Berlin werden die Leichen in der 
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Schauhalle in einer Temperatur von nahezu Null Grad aufgeftellt und erhalten. In 
Paris hingegen wird die Abkühlung viel weiter getrieben, indem man dort die ent
kleideten Leichen zunächft in die fog. Gefrierzellen bringt, wo man fie während 
24 Stunden einer Kälte von — 10 bis — 15 Grad C. ausfetzt, fie alsdann in die 
Schauhalle bringt, wo eine Temperatur von unter Null Grad erhalten wird.

Die Abkühlung der Leichen bewirkt, dafs die Verwefung derfelben unterbrochen, dafs die weitere 
Entwickelung der Fäulnifskeime verhindert wird und dafs die Leichen, wenn erforderlich, in die für die 
Obduction nöthige höhere Temperatur gebracht werden können , ohne dafs der Verwefungsvorgang fofort 
wieder beginnt.

Eine bemerkenswerthe Veränderung der Leichen, welche deren Erkennung oder Obduction er- 
fchweren würde, findet durch das Abkühlen, bezw. durch das Gefrierverfahren nicht ftatt. In Paris werden 
für gewiße Obductionen die gefrorenen Leichen wieder aufgethaut, anderenfalls ohne Weiteres beerdigt.

In Berlin glaubte man Anfangs, innerhalb der Leichenfchauhalle eine Temperatur von 5 bis 
4- 6 Grad C. anftreben zu tollen, da erfahrungsgemäfs Leichen bei diefem Wärmegrad längere Zeit frifch 
bleiben. Indeffen zeigten die in der Parifer Morgue mit der Erhaltung von Leichen gemachten Verfuche, 
dafs man die Temperatur auf 0 bis -f- 2 Grad C. herabzufetzen habe.

Das Abkühlen, bezw. das Gefrierverfahren gefchieht mit Hilfe der bekannten 
Kälteerzeugungsmafchinen.

Die Leichenfchauhalle bildet entweder einen einzigen und ungetheilten Raum 
(wie in Paris), oder fie ift in kleinere Abtheilungen oder Zellen für je 2 bis 3 Leichen 
getrennt (wie in Berlin). Letztere Anordnung hat zunächft den Zweck, dafs eine 
abwechfelnde Benutzung und Reinigung der einzelnen Zellen ermöglicht wird; fie 
bietet aber auch noch den Vortheil dar, dafs man nicht immer den ganzen Hallen
raum auf der erforderlichen niedrigen Temperatur zu erhalten braucht, fondern nur, 
dem jeweiligen Beftande an Leichen entfprechend, die nothwendige Zahl von Leichen
zellen abkühlt.

Seitliche Fenfter und Beleuchtung von oben wirken in Rückficht auf die Tem
peratur des Hallenraumes ftets ungünftig ein. Defshalb hat man in Paris nur eine 
Erhellung vom Befichtigungsraume aus, mit Hilfe der trennenden Glaswand, in An
wendung gebracht; doch ift hierbei die Beleuchtung der Leichen, vom Rücken des 
Publicums her, ungeachtet eines aufgeftellten Wandfchirmes und beweglicher, vor 
den Glaswänden angebrachten Vorhänge, keine gute; die Spiegelung der Scheiben 
erfchwert die Durchficht durch die Glaswand bedeutend.

Im Berliner Leichenfchauhaus wird hingegen jede der 7 Schauzellen durch 
Deckenlicht erhellt; ferner ift jede Zelle nicht nur nach vorn, fondern auch gegen 
die benachbarten Zellen durch Glaswände abgefchloffen.

Die dem Befichtigungsraume zugewendete Glaswand der Schauhalle wird am 
beften doppelt angeordnet, um dem Einflufs der Aufsenwärme zu begegnen. Eben 
fo find Umfaffungswände und Decke des Hallenraumes in geeigneter Weife zu ifoliren.

Auch Lüftungs-Einrichtungen, bezw. die damit verbundene Lufterneuerung, 
bringen eine Erhöhung der Temperatur in der Schauhalle hervor, was unerwünfcht 
ift. In Paris findet aus diefem Grunde keinerlei Lüftung des Hallenraumes flatt, 
und es foll, weil die Leichen im gefrorenen Zuftande ausgeflellt find, die Luft ver- 
hältnifsmäfsig rein fein. In Berlin find die einzelnen Schauzellen an den Abfauge- 
fchlot des Keffelfchornfteines angefchloffen, fo dafs ftets eine geringe Lüftung der
felben durch die Thüren erfolgt und ein Uebertritt der fchlechten Luft aus den 
Schauzellen in den angrenzenden Flur im Allgemeinen ausgefchloffen ift.

Die Leichen werden auf fchräg gefiellten (nach der Glaswand zu gefenkten) 
Platten aus Marmor oder Eifen ausgeflellt.
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In Paris find eiferne Platten von 2,oo X 0,69 m Fläche in Anwendung, welche mit je 6 Rädern 
verfehen find; die Platten find fo eingerichtet, dafs fie nöthigenfalls auch als Obductions-Tifche dienen 
können. Die Beförderung von Platte und Leiche erfolgt durch kleine dreiräderige Wagen.

Auch in Berlin dienen zur Schauftellung der Leichen fechsräderige eiferne Platten von 2,oo X O,7oni 
Gröfse, welche mit Winkeleifen eingefafft find. Die Beförderung der Platten zwifchen den verfchiedenen 
Räumen erfolgt auf leichten, dreiräderigen eifernen Wagen.

16°- Die vorftehenden allgemeinen Erörterungen mögen durch kurze Vorführung
fchauhaus der beiden bekannt gewordenen Leichenfchauhäufer in Paris und Berlin noch einige 

in Erläuterung erfahren.
Paris. ö

Die Morgue in Paris (Fig. 141 u. 142 1G8) ift im Jahre 1864 nach den Entwürfen 
Gilbert's auf der öftlich von der Ä^/zr-Z^ßwr-Kirche gelegenen Spitze der Seine-Infel 
erbaut worden.

In der Mitte der ganzen Anlage ift, von der Strafse aus zugänglich, der dem Publicum zur Be
richtigung der ausgeftellten Leichen dienende Raum, hinter diefem die durch doppelte Glaswände davon 
getrennte Leichenfchauhalle und nächft diefer die Ankunftshalle mit Einfahrt für die Zuführung der Leichen 
gelegen. Zwifchen Leichenfchau- und Ankunftshalle find die 14 Gefrierzellen zum Abkühlen der Leichen 
eingebaut.

Leichenfchauhaus zu Paris 16s). 
Arch.: Gilbert.

16S) Nach: Revue gen. de Varch. 1864, S. 229 u. PI. 33—39 — ferner: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 399.

Links vom Mittelbau befinden fich ein Zimmer für den Polizei-Commiffär, ein folches für den Vor- 
fteher der Anftalt, ein Obductions-Zimmer und ein kleines Sarg-Magazin, rechts dagegen ein Wafchraum, 
ein Desinfections-Raum, eine Kleiderkammer, ein Mafchinenraum und Räume für die Nachtwache. Die 
Äbmeffungen der Räume genügen den Anforderungen nur in befchränktem Mafse.

Die ankommenden Leichen, von deren Reinigung grundfätzlich abgefehen wird, werden, wie oben 
bereits erwähnt, nach gefchehener Entkleidung in den Gefrierzellen während einer Dauer von etwa 
24 Stunden einer Kälte von — 10 bis — 15 Grad C. ausgefetzt und dann im vollftändig gefrorenen Zu- 
ftande dem Publicum zur Befichtigung ausgeftellt. Von den 14 Zellen werden 4 auf — 10 Grad abgekühlt, 
während die Temperatur der übrigen Zellen, wie jene der Leichenfchauhalle zwifchen 0 und — 2 Grad C. 
gehalten wird. Die erfteren 4 Zellen dienen zur Abkühlung der neu ankommenden, die anderen 10 Zellen 
zur Aufbewahrung der bereits abgekühlten und nicht auszuftellenden Leichen. Die Leichen werden bei 
der erften Abkühlung in kleine, den Körpermafsen entfprechende, oben offene Holzkaften eingelegt; der 
frei bleibende Raum wird mit Sägefpänen ausgefüllt, um widernatürliche Verrenkungen der Gliedmafsen, 
welche in Folge der ftarken Abkühlung und bei freier Bewegungsfähigkeit der Körper eintreten würden, 
zu verhindern.
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Fig. 142.

Querfchnitt durch die Leichenfchauhalle zu Paris ,6S). 
J/125 n* Gr.

die in den übrigen io Zellen befindlichen Kühlrohre und kehrt

In dem rechts vom Mittelbau ge
legenen Mafchinenraum ift eine Ammoniak- 

(Syftem Carre) auf- 
geftellt, welche die in einem Bottich 
befindliche Chlorcalcium - Löfung bis zu 
etwa — 20 Grad C. abkühlt und mittels 
einer Gaskraftmafchine betrieben wird. 
Die abgekühlte Chlorcalcium-Löfung wird 
mittels Umlaufpumpen zuerft nach den 
4 Zellen von — 10 Grad Innentemperatur 
gedrückt; fie durchftrömt hier die an 
den Decken und Wandfeiten angebrachten 
Rohre und gelangt alsdann zu einem an 
der Decke der Schauhalle aufgeftellten 
Dache, von deflen leicht geneigten Streifen 
fie auf allen Seiten herabfliefst (Fig. 142). 
Unterhalb diefes Daches wird die Löfung 
wieder in Rinnen aufgefangen, durchfliefst
von dort nach dem Bottich zurück, um nach erfolgter Abkühlung denfelben Kreislauf von Neuem durch
zumachen. Die regenartig über das Dach herabfallende Chlorcalcium-Löfung kühlt die Schauhalle kräftig 
ab , ohne dafs Feuchtigkeit darin entfteht; wöchentlich mufs 1 kg Chlorcalcium zur Sättigung der Löfung 
wieder zugefetzt werden.

Die Wände der Schauhalle find innen durch eine Holzverkleidung mit dahinter liegender, 8cm dicker 
Strohpackung ifolirt; letztere ift wieder vom Mauerwerk durch eine 6cm ftarke Luftfchicht getrennt; deflen 
ungeachtet ift ein ftündlicher Wärmeverluft von etwa 1100 Wärmeeinheiten vorhanden.

Die Beleuchtung der Leichenfchauhalle findet nur durch die doppelte Glaswand ftatt, welche fie 
von der Zugangshalle für das Publicum trennt; letztere erhält ihr Licht durch die nach der Strafse ge
legenen drei Eingangsthüren.

Mancher anderen Einzelheiten der Parifer Morgue gefchah bereits in den vorhergehenden Artikeln 
Erwähnung; die intereffante Pfahlroftgründung ift in Theil III, Band 1 diefes »Handbuches« (1 afel bei 
S. 310) wiedergegeben.

Die Erbauungskoften haben rund 330000 Mark und die Einrichtungskoften der gefammten Kühl
anlagen 35000 Mark betragen; die Betriebskoften follen fich, ausfchl. Bedienung und Tilgungskoften, auf
rund 14 Mark für den Tag berechnen.

Für das Leichenfchauhaus in Berlin (Fig. 143 u. 144 16u) wurden im Jahre 1882
von Zqjlrau und Kleinwächter die grundlegenden Skizzen aufgeftellt; die Ausarbeitung
des endgiltigen Bau
planes erfolgte auf 
Grund einer im Mini- 
fterium der öffentlichen 
Arbeiten aufgeftellten 
Skizze.

Diefes Gebäude dient 
nicht nur zur Aufbewahrung 
und Schaufteilung unbekann
ter Verunglückter und Selbft- 
mörder, fondern auch zur 
Unterfuchung der gerichtlich 
zu öffnenden Leichen. Das 
neue Leichenfchauhaus ift an 
der fog. Communication am 
Neuen Thor auf einem Theile

161. 
Leichen

fchauhaus 
in 

Berlin.

Querfchnitt durch die Leichenfchauhalle zu Berlin 169).
^50 n. Gr.

169) Nach: Centralbl. d. 
Bauverw. 1886, S. 101—103.



i68

des dafelbft gelegenen, alten Charite-Kirchhofes erbaut worden. Wie der Grundrifs in Fig. 144 zeigt ift 
das Gebäude hufeifenförmig geftaltet und enthält im mittleren Theile alle Räume welche zur Auf
bewahrung und Schauftellung der Leichen dienen , während fich im örtlichen Flügel die Arbeitsräume für 
die medicmifchen und chemifchen Unterfuchungen, nebft einigen Zimmern für gerichtlich-medicinifchen und 
genchtlich-chemifchen Unterricht, und im weftlichen Flügel die Dienft- und Wohnräume für die Beamten des 
polizeilichen Leichen-Commiffariats befinden. Die Abfahrt der Leichen erfolgt, den Blicken von Zufchauern 
entzogen, auf der Rückfeite des Gebäudes; der öffentliche Zugang zu der Leichenfchauhalle ift an dem 
an der Strafsenfeite befindlichen, füdlichen Vorgarten gelegen.

Das gelammte Gebäude befteht aus einem ausgebauten Kellergefchofs von 3,31 m und einem Erd
gefchofs von 4,4s m Höhe; die beiden Flügelgebäude haben noch je ein Obergefchofs von 4,52m Höhe im 
örtlichen und 4,04 m Höhe im weftlichen Flügel erhalten.

Anfchltefsend an die dem Publicum zugängliche Befichtigungshalle befinden fich 7 Zellen für die 
Schauftellung von 14 unbekannten Leichen; die Zellen find, wie fchon früher erwähnt, durch Deckenlicht 
erhellt (Fig. 143) und fowohl unter einander, als auch gegen die Befchauer durch Glaswände abgefchloffen. 
Der Fulsboden der Zellen ift behufs Beleuchtung der darunter im Kellergefchofs gelegenen Räume ebenfalls 
mit Glasplatten auf eifernen Trägern abgedeckt. Hinter den Schauzellen befinden fich ein Flur zur Be
förderung von Leichen nach denfelben und zu den feitwärts gelegenen Secir-Sälen , desgleichen ein Raum 
für die Reinigung und etwaige Entkleidung der ankommenden Leichen, ein Raum für die Aufbewahrung 
von Sargen, ein folcher für die Einfargung der Leichen und, an den letzteren anfchliefsend, eine kleine 
Capelle, von der aus die Beerdigung ftattfindet.

Die Beförderung der Leichen zwifchen den verfchiedenen Gefchoffen vermittelt ein Waffe'rkraft- 
Fahrftuhl von 300 ks 1 ragfähigkeit. Unter der dem Publicum zugänglichen Halle, der Schauhalle und dem 
Beforderungsflur befindet fich im Kellergefchofs ein auf allen Seiten mit doppelten Wänden und Gewölben 
umfchloffener Leichenkeller zur Aufbewahrung von 39 Leichen bekannter Perfonen. Aufserdem ift im 
Kellergefchofs ein Raum zur Verbrennung von Kleidern, die mit Ungeziefer behaftet find, vorgefehen, 
welcher mit dem Leichenwafchraum (im Erdgefchofs) in unmittelbarer Verbindung fleht; ferner ein gröfserer 
Raum für die Eismafchine nebft Kohlenkeller und Keffelhaus.

In dem zum Theile ausgebauten Dachgefchofs des Mittelbaues befinden fich Räume für die längere 
Aufbewahrung von Kleidern folcher unbekannten Todten, deren Perfönlichkeit während der Schauftellungs- 



dauer nicht hat feft gedellt werden können, fo dafs eine Erkennung diefer Perfonen auch nach längerer 
Zeit zu ermöglichen ift.

Das Gebäude ift im Aeufseren unter fparfamer Verwendung von Formfteinen in Backfteinverblendung 
ausgeführt worden. Sämmtliche, für die Beförderung und Aufbewahrung der Leichen im Inneren dienenden 
Räume — mit Ausnahme der Schauzellen im Erdgefchofs, welche der Schaufeite gegenüber mit überglasten 
Mettlacher Platten auf Korkfteinmauerwerk bekleidet worden, im Uebrigen aber ganz mit Glas umfchloffen 
find — haben eine Verblendung von weifs Überfangenen Siegersdorfer Verblendfteinen erhalten.

Der Mittelbau hat zur thunlichften Abhaltung der Sonnenwärme Holzcementdächer erhalten ; dem 
gleichen Zwecke dient auch die dem Mittelbau vorgelegte Halle an der Südfeite des Gebäudes. Die im 
weltlichen Flügel gelegenen Dienfträume des Leichen-CommifTariats haben gewöhnliche Kachelofenheizung ; 
die im öftlichen Flügel gelegenen medicinifchen und fonftigen Arbeitsräume befitzen dagegen eine Dampf
heizung, da für die Zwecke der Kühlung die Anlage eines KefTelhaufes ohnedies erforderlich war.

Um in denjenigen Räumen des Mittelbaues, in denen die Aufbewahrung und Schaufteilung der 
Leichen ftattfindet, die Temperatur von 0 bis 2 Grad C. herzuftellen und zu erhalten, dient eine 
Ammoniak-Gasmafchine, Patent Ofenbrück, welche eine Chlorcalcium-Löfung auf — 8 bis — 10 Grad C. ab
kühlt. Die abgekühlte Salzlöfung wird alsdann durch eine Kreifelpumpe in Kupferrohre gedrückt, welche 
die einzelnen Leichenzellen durchziehen.

Für die Reinigung der umfangreichen Glasflächen ift eine leichte eiferne Schiebebühne, deren Be
wegung an einem Tau ohne Ende erfolgt, vorhanden. Manche anderen Einzelheiten des Berliner Leichen- 
fchauhaufes find aus Art. 155 bis 158 zu entnehmen. Die Koften haben rund 360500 Mark betragen.
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über »Leichenfchauhäufer«.
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GEBÄUDE FÜR VERWALTUNG, RECHTSPFLEGE UND GESETZGEBUNG; 
MILITÄRBAUTEN.

2. Abfchnitt.
Gerichtshäufer, Straf- und Befferungs-Anftalten.

i. Kapitel.

Gerichtshäufer.
a) Allgemeines.

Von Theodor v. Landauer.

162. Die Gerichtshäufer gehören zu den bedeutfamften öffentlichen Gebäuden und
Zeichnung nehmen unter den in diefem Abfchnitt zufammengefafften Bauwerken die erfte Stelle 

ein. Sie haben zu allen Zeiten und bei allen Völkern ihr Gepräge von den be- 
ftehenden Rechtsordnungen erhalten.

Mafsgebend für Anlage und Einrichtung der deutfchen Gerichtshäufer der 
Gegenwart find die mit dem 1. October 1879 in Kraft getretenen, auf Oeffentlich- 
keit und Mündlichkeit gegründeten Juftizgefetze für das Deutfche Reich vom 
27. Januar 1877, welche vielfach eine Umgeftaltung der früheren Gerichtsbehörden 
und hiermit zugleich eine Aenderung der Baulichkeiten zur Folge hatten, in denen 
jene Behörden zuvor ihre richterlichen Obliegenheiten ausübten. Die vorhandenen 
Gefchäftshäufer der Gerichte mufften grofsentheils durch entfprechende Anbauten 
erweitert werden; an vielen Orten wurde es nothwendig, ganz neue Gerichtshäufer 
zu errichten.

Gleich wie die Rechtsordnungen Englands und Frankreichs älter, als diejenige 
des Deutfchen Reiches find, fo haben auch die Gerichtshäufer diefer Länder fchon 
längft eine feft flehende, typifche Geftaltung angenommen. Insbefondere können 
die franzöfifchen Bauwerke diefer Art in mancher Beziehung zum Vorbild ge
nommen werden.

l6s- Ehe zu einer näheren Erörterung der Gebäudeanlage gefchritten wird, fei ein
Gefchichthche,. |.urzer Rückblick auf die Gerichtshäufer früherer Zeiten geworfen.

Bevor man fich zur Rechtfprechung über »Mein« und »Dein« fowohl, als zur Aburtheilung von 
Vergehen und Verbrechen in eigens dafür gefchaffenen Räumen verfammelte, wie dies fchon frühe bei den 
Völkern des Alterthumes der Fall war, dienten der Rechtfprechung bald die Häufer und Paläfte der 
Machthaber, bald freie Plätze inmitten der Niederlaffung einzelner Stämme. Bemerkenswerthe Beifpiele 
letzterer find die Freigerichte unferer Vorfahren, als deren Wahrzeichen da und dort noch eine uralte 
Linde, Rette von Steintifchen oder Bänken erhalten find.

Im alten Griechenland und insbefondere in Athen war die Zahl der Gerichtsflätten ziemlich be
trächtlich. Die ineiften lagen am Markte und waren von einander durch verfchiedene Farben und Buch- 
ftaben unterfchieden, welch letztere, wie es fcheint, über dem Eingänge angebracht waren.
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Alle Gerichtsftätten, mit Ausnahme derjenigen, in welchen Mordthaten zur Aburtheihmg kamen, 
und der mit helixia bezeichneten waren wohl bedeckt; wenigftens wird die Bezeichnung helixia damit 
erklärt, dafs diefe Stätte ohne Dach und daher den Strahlen der Sonne ausgefetzt war. Dafs der Mord 
in ungedeckten Räumen gerichtet wurde, hatte einen religiöfen Grund; man wollte verhüten, dafs die 
Richter mit dem Mörder unter einem Dache fich befänden. Vom Gericht des Areopags (Ares-Hügels) 
ift überliefert, dafs es unter freiem Himmel ftattgefunden habe; doch richteten fpäter die Areopagiten im 
Locale des Archon Bafileus. Die Richter fafsen auf hölzernen Bänken, über die man Decken oder Matten 
zu breiten pflegte. Für die Parteien waren Erhöhungen oder Bühnen errichtet, und zwar eine für den 
Kläger und eine für den Beklagten. Abgefchieden von ihnen, aber wohl auf derfelben Bühne befindlich, 
auf der man fich den Sitz der vorfitzenden Behörde zu denken hat, war die Rednerbühne, welche auch 
von den Zeugen beftiegen wurde, und zu welcher die Richter bei der Abftimmung herantraten. Der 
Sitzungsraum war mit Schranken umgeben und durch eine Gitterthür gefchloflen.

In allen oder doch in den meiften Gerichtshöfen war eine Statue des Heros Lykos in Wolfsgeftalt, 
wie es fcheint, als Schutzpatron des Gerichtswefens aufgeftellt 17°).

Genaueres wißen wir von der baulichen Anlage der römifchen Gerichtsftätten, 
der Curien und Gerichts-Bafiliken.

Die letzteren mögen wohl ihren Namen vom Gerichtshof des Archon Bafileus 
in Athen erlangt und vielleicht auch einmal griechifche Formbildung gehabt haben.

Die erfte, vorzugsweife für Gerichtszwecke benutzte Bafilika in Rom wurde im Jahre 184 v. Chr. 
durch Marcus Porcius Cato erbaut, und mit der Zeit entftand eine grofse Zahl folcher Gebäude, die oft 
in bedeutenden Dimenfionen und mit ungeheuerem Prachtaufwand errichtet wurden.

Im Allgemeinen wäre über die Form der Gerichts-Bafiliken das Folgende zu fagen. Der Grundplan 
beftand im Wesentlichen aus einem länglichen, von zweigefchoffigen Säulenhallen ringsum eingefchloffenen 
Raume, der an einer der Seiten, in der Regel an der Mitte der Schmalfeite, in eine in Form einer Viertels
kugel überwölbte Halbkreisnifche, das Tribunal oder die Apfis, in welcher der Sitz des Gerichtshofes war. 
fich erweiterte. Das in folcher Weife gebildete Mittelfchiff pflegte über die Seitenfchiffe erhöht und mit 
einer flachen Decke, in fpäteren Zeiten mit Kreuzgewölben, überfpannt zu fein. Die dreifchiffige Anlage 
war die gewöhnliche, welcher dann fpäter die prächtigere und reichere, die fünffchiffige Anlage folgte171).

170) Vergl.: Hermann, K. F. Lehrbuch der griechifchen Staatsalterthümer etc. Heidelberg 1831.
Meier, M. H. E. u. G. F. Schömann. Der attifche Prozefs. Halle 1824. — Neue Bearbeitung von 

J. H. Lipsius: Berlin 1883—84.
Hl) Siehe: Theil II, Bd. 2 (Art. 329 bis 336, S. 324 bis 329) und Theil IV, Halbbd. I (Art. 233, S. 242) diefes 

»Handbuches«.
Ferner: Lange, K. Haus und Halle. Leipzig 1885.

Lübke, W. Gefchichte der Architektur. 6. Aufl. Bd. I. Leipzig 1884. S. 301 ff.
H2) Siehe: Deutfche Bauz. 1870, S. 169 — ferner: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Band I, S. 78.

Das Mittelalter verlegte feine Gerichtsftätten in die Königspfalzen (aula regis) 
und Rathhäufer, feltener in befonders hierfür errichtete Bauwerke.

Ein ehrwürdiger Baureft jener Zeit war die dem letzten Viertel des XIII. Jahrhundertes ent
flammende »Gerichtslaube« des alten Rathhaufes von Berlin 172), das alte lobium, wo zur Zeit eigener 
flädtifcher Gerichtsbarkeit der Richter mit den Schöffen unter dem Umftande des verfammelten Volkes 
die Nothgedinge abzuhalten pflegte. Daffelbe ift 1871 abgebrochen, jedoch im kaiferlichen Schlofspark zu 
Babelsberg neu aufgebaut und wiederhergeflellt worden.

Erft der Neuzeit war es vorbehalten und in Folge der Ausbildung des Ge
richtswefens unerläfslich geworden, zur Ausübung deffelben völlig geeignete Gerichts- 
häufer von gröfserer und geringerer Ausdehnung zu fchaffen.

b) Anlage und Einrichtung der deutfchen Gerichtshäufer.
Von Theodor v, Landauer.

Der Erörterung der baulichen Anlage und Einrichtung von Gerichtshäufern 
werden im Nachfolgenden die der deutfchen Rechtspflege unferer Zeit angepafften 
Gefchäftshäufer zu Grunde gelegt.
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164.
Ueberficht.

165.
Amtsgerichte.

1) Eintheilung und Gefchäftsumfang der Gerichte.
Nach §. 12 des neuen Gerichtsverfaffungs-Gefetzes foll die ordentliche Gerichts

barkeit durch die Amtsgerichte, die Landgerichte, die Oberlandesgerichte 
und das Reichsgericht ausgeübt werden, wonach die Eintheilung der Gefchäfts
häufer zu gefchehen hat173).

173) Vergl. den nach amtlichen Quellen bearbeiteten Auffatz EndeWi- Ueber Gefchäftshäufer für Amtsgerichte und 
Landgerichte, fo wie über die zugehörigen Gefängniffe (in: Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 79 u. 88), welchem ein grofser 
Theil der nachftehenden Erörterungen entnommen ift.

174) Die Erforderniffe für daffelbe, fo wie die zur Ausführung beftimmten Pläne find unter d, 3 diefes Kapitels zu finden.

Für das Reichsgericht 174) ift der Sitz in Leipzig beftimmt, und es kommen 
aufser diefem für fämmtliche zum deutfchen Reiche gehörigen Staaten nur die drei erft
genannten Arten von Gerichtsbehörden in Betracht, für welche theils abgefondert, 
theils in einem und demfelben Gebäude vereinigt Gefchäftsräume eingerichtet werden 
können, je nachdem mehrere Gerichte verfchiedener Inftanz ihren Sitz an einem 
und demfelben Orte haben fol len oder getrennt fein können.

Zu einer folchen Vereinigung eignen fich ihrer Gefchäfte halber insbefondere 
die Amts- und Landgerichte, denen zugleich die erforderlichen Gefängniffe anzureihen 
find, während für die Oberlandesgerichte eine Vereinigung mit Gerichten niederer 
Inftanz weniger Bedürfnifs ift.

Wir haben fomit hier zu betrachten:
a) Gefchäftshäufer für Amtsgerichte, mögen folche für fich allein oder 

in Verbindung mit Landgerichten gedacht werden; auch können die dazu gehörigen 
Gefängniffe abgefondert errichtet, an- oder eingebaut werden;

ß) Gefchäftshäufer für Landgerichte, für fich allein oder in Verbindung 
mit Amtsgerichten;

7) Gefchäftshäufer für Oberlandesgerichte.
Zu erwähnen find ferner die fog. Juftizpaläfte, unter welchem Namen man 

grofse, meift architektonifch hervorragende Gerichtshäufer in gröfseren Städten ver- 
fteht, welche fämmtliche Gerichtsabtheilungen einer Stadt zu enthalten pflegen.

Für die Geftaltung diefer drei, bezw. vier Arten von Gefchäftshäufern hat fich 
in Bezug auf Grofse, Lage und Ausftattung der zu fchaffenden Räume eine Anzahl 
von wiederkehrenden Momenten ergeben, welche diefen Gebäuden eigenthümlich 
find und nachftehend eingehender gefchildert werden follen.

Da aber die Zuftändigkeit und Zufammenfetzung der Gerichte naturgemäfs auf 
die Geftaltung der baulichen Anlagen von Einflufs find, fo ift zunächft das in diefer 
Beziehung Wichtigfte hier kurz mitzutheilen.

Den Amtsgerichten flehen Einzelrichter vor. Es können mehrere Richter bei 
einem Amtsgerichte angeftellt fein; doch erledigen diefelben die ihnen obliegenden 
Gefchäfte als Einzelrichter. Einer derfelben wird als Aufficht führender Amts
richter beftellt.

Die Zuftändigkeit der Amtsgerichte umfafft in bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten, 
fo weit diefelben nicht ohne Rückficht auf den Werth des Streitgegenftandes den 
Landgerichten zugewiefen find:

a) Streitigkeiten über vermögensrechtliche Anfprüche, deren Gegenftand an 
Geld oder Geldeswerth die Summe von 300 Mark nicht überfteigt;

ß) Streitigkeiten ohne Rückficht auf den Werth des Streitgegenftandes, beifpiels- 
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weife zwifchen Vermiethern und Miethern, zwifchen Dienftherrfchaft und Gefinde, 
Reifenden und Wirthen, wegen Viehmängel, Wildfchadens etc.

Für die Verhandlung und Entfcheidung von Straffachen werden bei den Amts
gerichten Schöffengerichte gebildet, welche aus dem Amtsrichter als Vorfitzenden 
und zwei nicht rechtsgelehrten Schöffen beftehen. Die Schöffengerichte find zuftändig:

a) für alle Uebertretungen und für diejenigen Vergehen, welche nur mit Ge- 
fängnifs von höchftens 3 Monaten oder einer Geldftrafe von höchftens 600 Mark, 
Allein- oder Nebenhaft, oder in Verbindung mit einander bedroht find;

ß) für das Vergehen des Diebftahls, der Unterfchlagung, des Betruges etc., 
wenn der Werth oder Schaden 25 Mark nicht überfteigt.

Das Amt der Staatsanwaltfchaft wird bei den Amtsgerichten durch einen oder 
mehrere Amtsanwälte ausgeübt.

Je nach der Organifation der freiwilligen Gerichtsbarkeit in den einzelnen 
Bundesftaaten liegt den Amtsgerichten weiter noch die Führung der Grundbücher 
und die Beforgung des Vormundfchaftswefens ob.

Die Landgerichte werden mit einem Präfidenten und der erforderlichen Anzahl 
von Directoren und Mitgliedern befetzt. Bei den Landgerichten werden Civil- und 
Strafkammern gebildet; auch find Unterfuchungsrichter nach Bedürfnifs zu beftellen.

Vor die Civilkammern, einfchl. der Kammern für Handelsfachen, gehören alle 
bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten, welche nicht den Amtsgerichten zugewiefen find, 
und aufserdem find die Civilkammern die Berufungs- und Befchwerdegerichte in den 
vor den Amtsgerichten verhandelten bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten.

Die Strafkammern entfcheiden über die Befchwerden gegen Verfügungen des 
Unterfuchungs- und des Amtsrichters, über Berufungen gegen Entfcheidungen der 
Schöffengerichte und find als erkennende Gerichte zuftändig:

a) für die Vergehen, welche nicht zur Zuftändigkeit der Schöffengerichte gehören;
ß) für diejenigen Verbrechen, welche mit Zuchthaus von höchftens 5 Jahren, 

allein oder in Verbindung mit anderen Strafen, bedroht find;
7) für das Verbrechen der Unzucht, der Hehlerei, des Diebftahls etc.
Zur Aburtheilung der fchweren Verbrecher treten bei den Landgerichten perio- 

difch Schwurgerichte zufammen, welche über die nicht zur Zuftändigkeit der 
Strafkammern oder des Reichsgerichtes gehörenden Verbrechen zu erkennen haben.

Die Civilkammern entfcheiden in der Befetzung von 3 Mitgliedern mit Ein- 
fchlufs des Vorfitzenden. Die Strafkammern find in der Hauptverhandlung mit 
5 Mitgliedern, in der Berufungs-Inftanz, bei Uebertretungen und in Fällen der Privat
klage aber mit 3 Mitgliedern, einfchl. des Vorfitzenden, befetzt.

Die Schwurgerichte beftehen aus 3 richterlichen Mitgliedern mit Einfchlufs des 
Vorfitzenden und aus 12 Gefchworenen.

Ueber Handelsfachen entfcheiden befondere Handelskammern, beftehend 
aus einem Mitgliede des Landgerichtes als Vorfitzenden und 2 dem Handelsftande 
entnommenen Handelsrichtern.

Das Amt der Staatsanwaltfchaft wird bei den Landgerichten und Schwur
gerichten durch einen oder mehrere Staatsanwälte ausgeübt.

Den Oberlandesgerichten fleht je ein Oberlandesgerichts-Präfident vor; bei 
denfelben beftehen je zwei Senate, ein Civil-Senat und ein Criminal-Senat, für 
welche je ein befonderer Senats-Präfident als Vorfitzender und eine Anzahl von 
Oberlandesgerichtsräthen als Referenten beftellt werden.

166.
Landgerichte.

167.
OberJandes- 

gerichte.
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Der Civil-Senat ift zuftändig für die Verhandlung und Entfcheidung über die 
Rechtsmittel:

a) der Berufung gegen Endurtheile, und
ß) der Befchwerde gegen Entfcheidungen der Civilkammern der Landgerichte 

in bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten.
Der Straf-Senat ift zuftändig für die Verhandlung und Entfcheidung über das 

Rechtsmittel:
a) der Revifion gegen Urtheile und der Befchwerde gegen Entfcheidungen 

der Strafkammern in der Berufungs-Inftanz, und
ß) der Revifion gegen folche Urtheile der Strafkammern in erfter Inftanz, bei wel

chen die Revifion ausfchliefslich auf die Verletzung einer landesgefetzlichen Rechtsnorm 
geftützt wird, während im Uebrigen die Revifion unmittelbar an das Reichsgericht geht.

Die Senate der Oberlandesgerichte entfcheiden in der Befetzung von 5 Mit
gliedern, mit Einfchlufs des Vorfitzenden.

Mit dem Oberlandesgericht verbunden ift ferner die Ober-Staatsanwaltfchaft, 
welche der Staatsanwaltfchaft ihres Bezirkes vorgefetzt und mit der Beauffichtigung 
und Leitung der Verrichtungen der letzteren betraut ift.

Aufserdem ift bei den Gerichten aller Ordnungen je eine Gerichtsfehreiberei 
fXeTb-rei einzurichten, welcher die Führung der Protocolle, die Aufbewahrung der Acten, die 

etc. Beforgung des Caffenwefens etc. obliegt. Auch ift von Wichtigkeit, dafs die Ver
handlung vor den erkennenden Gerichten mit wenigen Ausnahmen öffentlich zu 
erfolgen hat. So weit endlich in einem Bundesftaat die Gerichtsvollzieher und Zu- 
ftellungsbeamten ihre Gefchäfts-Locale durch die Juftiz-Verwaltung angewiefen erhalten, 
ift auf angemeffene Unterbringung auch diefer Beamten Bedacht zu nehmen.

169. Nach allem bisher Angeführten ift der Umfang der Gerichte ein fehr ver-
u. AbftufiL fchiedener. Amtsgerichte können mit einem oder mehreren Richtern befetzt fein; 
a. Gerichte, eben fo können die Landgerichte aus mehreren Civil-, bezw. Straf- und Handels

kammern beftehen. Die Zahl der zu einem Amtsgerichte gehörenden Richter, fo 
wie die Zahl der Civil- und Strafkammern bei einem Landgerichte beftimmt die 
Juftiz-Verwaltung nach dem örtlichen Bedürfniffe, eben fo die Zutheilung einer be- 
ftimmten Zahl von Amtsgerichten an ein Landgericht.

Da nach Vorftehendem der Bedarf an Räumlichkeiten für die Gerichte ver- 
fchiedenen Umfanges ein fehr verfchiedener ift, insbefondere für die Amts- und 
Landgerichte, fo werden diefe in einigen Ländern in mehrere Stufen abgetheilt.

Es beftehen beifpielsweife in Preufsen für die Amtsgerichte 4 Stufen: die erfte für 1 Amtsrichter, 
die zweite für 2 Amtsrichter, die dritte für 3 bis 4 Amtsrichter und die vierte für 5 und mehr Amts
richter; für Landgerichte ebenfalls 4 Stufen: die erfte für ein Landgericht mit einer Civilkainmer und 
einer Strafkammer, die zweite für ein Landgericht mit 2 Civilkammern und 1 Strafkammer, die dritte 
für ein Landgericht mit 3 Civilkammern und 1 Strafkammer; die vierte für ein Landgericht mit mehr 
als 4 Kammern.

Diefem Stufengange gemäfs find auch die Raumbedürfniffe im Einzelnen feft 
geftellt, auf welche unter d (bei Betrachtung der Beifpiele) eingegangen werden foll.

2) Allgemeine Erforderniffe der Gerichtshäufer.
^o- Bei Anlage der Gerichtshäufer gilt bezüglich der Wahl des Bauplatzes daffelbe,

vmheiiun"' was be> anderen, im vorhergehenden Abfchnitt bereits erörterten Gefchäftshäufern in 
u. -Bemeffung. tiefer Hinficht betont wurde. Dem gemäfs find faft fämmtliche Gerichtshäufer auf 

allfeitig freier, inmitten ihres Bezirkes gelegener Bauftelle errichtet.
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Für Vertheilung und Bemeffung der Räume der verfchiedenen Gerichtshäufer 
ift vor Allem zu berückfichtigen, dafs diefelben, wie bereits gefagt, für das in der 
Regel öffentliche Verfahren geeignet feien.

Hiernach find hauptfächlich die Gerichtsfäle, fodann aber auch die Vor- und 
Verkehrsräume des Haufes zu bemeffen und anzuordnen.

Der Eingang in ein Gerichtshaus wird durch eine Flurhalle vermittelt, welche 
bei Amtsgerichten gewöhnlich eine Breite von nur 2,2m bei einer 1 iefe von etwa 
6,o m aufweist, mit der Ausdehnung des Gebäudes jedoch oft zu einem ftattlichen 
Raume fich ausbildet. Letzteres ift namentlich in grofsen Gerichtshäufern und in 
den Juftizpaläften der Fall, wo fich in den Flurhallen die rechtfuchenden Parteien 
einfinden und fich dafelbft ergehen können, wo fie mit den Anwälten das zur 
Verhandlung Nöthige zu befprechen in der Lage find, und wo auch die gerichtlichen 
Bekanntmachungen angefchlagen zu werden pflegen. Solche gröfseren Flurhallen 
finden fich vor Allem in den franzöfifchen Gerichtshäufern, dort /alles des pas 
perdus 175) geheifsen, wo fie auch in der architektonifchen Ausbildung meift befonders 
ausgezeichnet werden 176). Auch in deutfchen Gerichtshäufern von gröfserem Umfange 
wird in neuerer Zeit auf eine fog. Wartehalle gröfseres Gewicht gelegt; im Programm 
zum Reichsgerichtshaufe zu Leipzig war eine folche ausdrücklich aufgenommen 177), 
und im Gefchäftshaufe für die Civilabtheilung des Land- und Amtsgerichtes zu 
Berlin II 17S) ift eine folche vorhanden. Im Juftizpalaft zu Wien ift eine fog. Central
halle 179) angeordnet, welche im Wefentlichen mit der Wartehalle übereinftimmt.

175) Siehe Theil IV, Halbbd. i diefes -Handbuches« (Art. 193, S. 208).
176) Eine Innenanficht der falle des pas perdus im Juftizpalaft zu Paris findet fich ebendaf. (Fig. 215, S. 207).
177) Siehe die Befchreibung diefes Gerichtshaufes unter d, 3.
178) Siehe Grundriße und Befchreibung diefes Gebäudes unter d, 2, y.
179) Siehe die Befchreibung diefes Gerichtshaufes unter d, 3, fo wie in Theil IV, Halbbd. 1 den Grundrifs diefer 

Centralhalle (Fig. 253, S. 228) und einen Durchfchnitt durch diefelbe (Tafel bei S. 228).

Den Flurhallen und Wartehallen gegenüber, bezw. bisweilen in die letzteren 
eingebaut, liegen meift die Haupttreppen, welche gut zu beleuchten und in den 
Läufen nicht unter l,sm Breite anzulegen find.

Sämmtliche Gefchäftsräume find, wenn möglich, fo zu legen, dafs fie von gut 
beleuchteten Corridoren aus zugänglich find. Um an Koften zu fparen, werden 
meift Mittel-Corridore, feltener folche, welche nur an einer Seite von einer Zimmer
reihe begrenzt find, angeordnet. Im erfteren Falle wird jedoch danach geftrebt, 
die Corridore durch zweckmäfsig gelegte Treppenhäufer, durch Verlängerung bis an 
die Giebelwände oder durch Lichtflure ausreichend zu beleuchten.

Die Breite der Corridore beträgt mindeftens 2,2m; bei Landgerichten wird 
meift ein Mafs von 2,5 m, auch 2,s m gewählt.

Liegen zu beiden Seiten eines Corridors Zimmer und ift derfelbe von erheb
licher Länge, fo wird die Breite, um eine beffere Beleuchtung von den Enden zu 
ermöglichen, bisweilen auf 3,o m erhöht.

In jedem Gerichtsfaale find drei, je mit befonderem Eingänge verfehene 
Haupttheile abzufcheiden. Am oberen Ende, auf einer um 1 oder 2 Stufen über 
dem Saalboden erhöhten Bühne befindet fich der Platz für die Gerichtsbeamten, zu 
dem man vom Berathungszimmer der Richter aus gelangt. Vor diefer Abtheilung 
mufs Raum fein für Parteien, Zeugen, Sachverftändige, Angeklagte, Vertheidiger und 
Beiftände, wohl auch für die Berichterftatter der Tagespreffe. Die Vorführung der 
Angeklagten, überhaupt der Eintritt in diefen Theil des Saales, erfolgt gewöhnlich

171.
Vor- u.

Verbindungs
räume.

172.
Gerichtsfäle.
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durch die in der Mitte der Langfeite angeordnete zweiflügelige Hauptthür vom 
Corridor aus. Hinter diefem Raume befindet fich der durch Schranken davon ge
trennte Platz für das den Verhandlungen beiwohnende Publicum, welches bei den 
Schwurgerichtsfälen und Strafkammern gröfser zu bemeffen ift, als bei den Civil- 
kammem. Befondere Zugänge vom Vorplatz oder Corridor aus führen auch in 
diefen Theil des Saales.

Neben jedem Verhandlungsfaale oder in möglichfter Nähe deffelben und in 
bequemer Verbindung damit ift das Berathungszimmer der Richter anzuordnen. Auch 
find ftets Zimmer für Gerichtsboten, Zeugen und Parteien, in gröfseren Anlagen 
auch Zimmer für Rechtsanwälte, Sachverftändige etc. vorhanden. Ferner gehören zu 
jedem Gerichte aufser den bisher erwähnten Gefchäftsräumen noch verfchiedene andere, 
durch das Gerichtsverfahren bedingte Räume, von denen unter 3 die Rede fein wird.

Die Lage der Verhandlungsfäle, nebft den damit in Beziehung flehenden 
Nebenräumen, ift mafsgebend für die Grundrifsbildung der Gerichtshäufer, deren 
einzelne Typen bei Betrachtung der Beifpiele unter c gekennzeichnet werden follen.

In der Nähe der Säle für das Schöffengericht, die Strafkammern und die 
Schwurgerichte find ftets Hafträume, d. h. Zellen zur Aufnahme der Angeklagten 
während der Verhandlungen, vorzufehen, und zwar genügt bei dem Schöffengerichts- 
faal eine Zelle von etwa 8 bis 10Grundfläche, während bei der Strafkammer 
und dem Schwurgericht je 2 Zellen für Einzelhaft einzurichten find, welche jedoch 
mit Rückficht auf die kurze Dauer der jedesmaligen Benutzung etwas geringere, als 
die fonft vorgefchriebenen Abmeffungen erhalten können. Sind im Gerichtshaufe 
felbft Räume für Unterfu chungs - Gefangene vorhanden, wie es bei den kleineren 
Amtsgerichten häufig der Fall ift, fo bedarf es felbftverftändlich der Anordnung 
eines befonderen Haftraumes in der Nähe des Schöffengerichtsfaales nicht. Die 
Hafträume für die Schwurgerichte und, wo möglich, auch diejenigen für die Straf
kammern find fo anzulegen, dafs fie mittels einer befonderen Treppe zu erreichen 
find; überhaupt ift dafür zu forgen, dafs die Angeklagten auf dem Wege vom Ge- 
fängnifs bis zu ihrem Platze im Gerichtsfaal mit Niemand in Verkehr treten können.

In jedem Gerichtshaufe find ferner Aborte und Piffoirs fowohl für die Beamten, 
als für das Publicum in ausreichender Zahl herzurichten. Es ift Gewicht darauf zu 
legen, dafs diefelben, ohne zu fehr in das Auge zu fallen, leicht aufzufinden find. 
Insbefondere vermeidet man Abortanlagen in der Nähe der Haupttreppe. Um der 
Verbreitung fchlechter Gerüche vorzubeugen, ift neben anderen Vorkehrungen durch 
Herftellung eines Vorraumes vor jeder Abortanlage für einen doppelten Abfchlufs 
derfelben gegen den Corridor Sorge zu tragen 1S0).

Auf Befchaffung von Dienftwohnungen ift bei Gerichtshäufern meift nur in fo 
weit Bedacht zu nehmen, als es die Bewachung und Unterhaltung derfelben verlangt.

Für gewöhnlich ift nur eine Wohnung für einen Hausmeifter oder Hauswart 
und für einen oder mehrere Gerichtsboten oder, wenn in dem Gebäude Hafträume 
für Unterbringung von Unterfuchungs-Gefangenen mit enthalten find, für einen Ge
fangenenwärter einzurichten, der dann zugleich die Gefchäfte eines Hauswarts verficht.

Für Amtsrichter find nur ganz ausnahmsweife in kleinen Städten Dienft
wohnungen vorzufehen, wenn die örtlichen Verhältniffe die Herftellung einer folchen 
unbedingt nothwendig machen.

180) Ueber die Abort- und Pifloir-Anlage im Juftizpalaft zu Dresden fiehe Theil III, Bd. 5 (Art. 349, S. 274 u. Art. 414
S. 324) diefes »Handbuches«.
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Für die Abtheilungen für Civil- und Straffachen bei den Amtsgerichten und für 
die Civil- und Strafkammern der Landgerichte, bezw. für die Staatsanwaltfchaft find 
je befondere Räume zur Aufbewahrung der zurückzuflellenden Acten zu befchaffen.

Diefelben können im Erdgefchofs in gewölbten Räumen, eben fowohl aber 
auch in den oberen Gefchoffen untergebracht werden. Die Höhe der letzteren bietet 
den Vortheil, diefelben in zwei Stockwerken mit Galerien fo einzurichten, dafs der 
Raum ungleich nützlicher verwendet werden kann.

Räume zur Aufbewahrung, bezw. Verfteigerung von Pfandflücken werden nur, 
fo weit hierzu der erforderliche Platz verfügbar bleibt, angelegt. Verpflichtet ift die 
Juftiz-Verwaltung zur Herrichtung derartiger Räumlichkeiten nicht; deren Befchaffung 
liegt vielmehr den Gerichtsvollziehern ob.

Werden fie jedoch, etwa in verfügbaren Kellerräumen, angeordnet, fo erhalten 
fie zweckmäfsig einen befonderen Zugang; auch find die Thüren, weil häufig Gegen- 
ftände von erheblichem Umfang in den Räumen aufzubewahren find, reichlich grofs 
und keinesfalls unter 1,3 m Breite herzuftellen.

Sind mehrere Gerichte in einem und demfelben Gebäude vereinigt, fo empfiehlt 
fich die Einrichtung einer gemeinfchaftlichen Bibliothek mit Lefezimmer und be- 
fonderem Bibliothekar; anderenfalls müffte für jedes Gericht eine befondere Bibliothek 
befchafft werden, deren Beauffichtigung einem Secretär übertragen werden kann, 
wenn es nicht genügen follte, in den Berathungszimmern der Civil- und Strafkammern 
die am meiften im Gebrauche befindlichen Werke aufzuftellen.

3) Befondere Beftandtheile und Einrichtungen.
In Gefchäftshäufern, die nur für die Zwecke eines Amtsgerichtes beftimmt find, 

ift der wichtigfte Raum der Sitzungsfaal des Schöffengerichtes. Derfelbe erhält in
diefem Falle faft immer feinen Platz an der Vorder
front des oberen Gefchoffes über der Flurhalle und
den anftofsenden Räumen. Die am häufigften vor
kommenden Abmeffungen deffelben find 6,0 X 9,5m 
= 57 qm; doch finden in Folge örtlicher Verhältniffe 
Abweichungen hiervon flatt, welche indeffen jenes Mit-

Fig. 146.

telmafs meiftens wenig 
verändern.

Die nähere Ein
richtung eines folchen 
Schöffen faales ift aus 
Fig. 145 u. 146 erficht- 
lich, welche über die An
ordnung des Podiums 
mit den Tifchen und 
Sitzen für die Richter,
den 
den 
über 
der

Amtsanwalt und 
Gerichtsfehreiber, 
die Einrichtung 

mittleren Abthei-
lung des Saales mit den 
Plätzen für Angeklagte,

Fig. 145-

Schöffengerichtsfaal im
Criminalgerichtshaus zu Moabit.
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Vertheidiger und Zeugen, fo wie der hinteren Abtheilung mit Sitzreihen für das 
Publicum Auffchlufs geben.

Bei Anordnung von Schöffenfalen ift auf möglichft gute Erhellung durch Tages
licht zu achten; wünfchenswerth ift, dafs der Tifch der Richter von der linken Seite 
derfelben das Licht erhalte; man wird daher, wenn thunlich, das Podium für die 
Richter an derjenigen Querfeite des Saales errichten, welche dies ermöglicht.

Das Berathungszimmer für die Richter (nach Früherem ein Rechtsgelehrter und 
Nebenräume

dazu. zwei Schöffen) mufs fich dem Schöffenfaal derart anfchliefsen, dafs man aus demfelben 
unmittelbar auf das Podium der Richter gelangen kann. Das Zimmer ift gewöhnlich 
zweifenftrig, etwa 5,5 m tief und annähernd eben fo breit. Es genügt auch ein ein- 
fenftriger Raum, deffen Breite jedoch nicht weniger als 3m betragen darf. Das 
Berathungszimmer, mitunter auch der Schöffenfaal, dient dem Schöffenrichter zugleich 
als Arbeitszimmer.

Jeder der übrigen Richter erhält als Einzelrichter ein befonderes Gefchäftszimmer 
für fich, deffen Grundfläche meift 25 bis 30 qm nicht überfchreitet. Aufserdem ift 
für jeden Richter — ausfchliefslich des Schöffenrichters — eine Gerichtsfehreiberei 
von etwa 30 bis 35 qm, wo möglich neben den Richterzimmern liegend, vorzufehen.

Dem mit der Verwaltung der Grundbücher betrauten Richter ift ein befonderer 
Raum zu deren Aufbewahrung zu überweifen, der in unmittelbarer Nähe feines Ge- 
fchäftszimmers, bezw. der Gerichtsfehreiberei liegen mufs. Die Grofse diefes Raumes 
hängt von den örtlichen Verhältniffen ab; bei den mit nur einem oder zwei Richtern 
befetzten Amtsgerichten genügt in der Regel fchon ein einfenftriges Zimmer von 
etwa 20 qm Grundfläche. Die Bearbeitung der Grundbuchfachen, wo folche überhaupt 
in den Händen der Gerichte liegt, ift meift einem Richter übertragen; find diefe 
Gefchäfte jedoch auf mehrere Richter vertheilt, fo müffen auch dem entfprechend 
getrennte Räume zur Aufbewahrung der Grundbücher angeordnet werden.

zsz. Die Localitäten der Amtsgerichtshäufer werden, wenn thunlich, nur in zwei
Raum- Gefchoffen untergebracht; ift in einem Gebäude ein Amtsgericht mit einem Land- vertheilung m o , o

Amts-u. Land-gericht verbunden, fo legt man die Räume des erfteren, abgefehen von den Schreib- 
genchten. ftuben unj Regiftraturen, welche auch im II. Obergefchofs eine geeignete Stelle 

finden können, in das Erdgefchofs, das Landgericht in das I. oder II. Obergefchofs, 
in welch letzterem auch der Staatsanwaltschaft die erforderlichen Räumlichkeiten zu 
überweifen find. Diefe Anordnung empfiehlt fich defswegen, weil bei einem Amts
gericht ein viel umfangreicherer Verkehr mit dem Publicum ftattfindet, als bei einem 
Landgericht.

Ift mit dem Landgericht ein Amtsgericht nicht verbunden, fo wird die Staats- 
anwaltfchaft meift im Erdgefchofs untergebracht, während dem Landgericht das 
I. und II. Obergefchofs verbleiben. Die Räume für die Grundbuchsrichter werden 
zweckmäfsig im Erdgefchofs anzuordnen fein.

183- Der Hauptraum eines Landgerichtes ift der Sitzungsfaal des Schwurgerichtes.
Sch™<aL ' Derfelbe wird meift in einem rückwärts liegenden Mittelbau oder in einem Seiten

flügel, feltener in der Mitte der Hauptfront angeordnet, obwohl er in letzterem Falle 
ein günftiges Motiv für die Ausbildung der äufseren Architektur des Gebäudes ab- 
giebt. Er erhält eine Grundfläche von 140 bis 200qm; paffende Abmeffungen find 
15,5 X 9,5 m. Die Einrichtung und Ausftattung eines folchen Saales, die paffendfte 
Lage der Berathungszimmer für Richter und Gefchworene zu demfelben, die Lage 
der Thüren etc. ift aus Fig. 147 u. 148 zu erfehen.
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Bei den Schwurgerichtsfälen ift das fchon bei Befchreibung der Einrichtung 
der Schöffengerichtsfäle betonte Erfordernifs möglichft vortheilhafter Erhellung von 
äufserfter Wichtigkeit. Hier, wo es fich häufig um die Entfcheidung über Leben 
und Tod handelt, dürfen nicht allein die Mitglieder des Gerichtshofes, fondern auch 
die Gefchworenen, Ankläger, Vertheidiger und Zeugen, die mit angeftrengtefter Auf- 
merkfamkeit oft ftun-
denlang ohne Unter
brechung den Ver
handlungen folgen 
müßen, darin durch 
die Mittel zur Erhel
lung des Raumes nicht 
geftört werden. Die 
Fenfter, bezw. die Be
leuchtungskörper, find 
daher in folcher Weife 

anzubringen, dafs
fämmtliche an den Ver- 
handlungen Betheilig- 
ten nicht in das Licht 
fchauen müffen, das 
Auge fomit durch die 
Strahlen und die Hel
ligkeit deffelben nicht 
geblendet werde. Be- 
fonders ftörend ift die 
Wirkung der Beleuch
tung durch Fenfter in 
der Wand hinter den 
Plätzen der Richter, 
nicht minder folche an 
der gegenüber liegen
den Schmalfeite, wie 
in Fig. 148. Selbft 
wenn die Fenfteröff- 
nungen über Kopf
höhe angeordnet find 
und das Sonnenlicht 
durch Vorhänge u. 
dergl. gedämpft ein
fällt , ift nicht ausge- 
fchloffen, dafs es das 
Auge der auf die ganze 
Saallänge, unmittelbar 
gegenüber, fitzenden 
Perfonen trifft. Zweck
dienlicher ift die An-

Fig. 147-

Grofser Schwurgerichtsfaal 
im Criminalgerichtsgebäude zu Berlin, Stadttheil Moabit.
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Fig. 148. bringung von Fenftem in den Hochwänden der 
Langfeiten; wo diefelbe nicht möglich oder das 
Licht zur Erhellung des Saales nicht ausreichend 
fein füllte, ift Deckenlicht anzuordnen. In folcher 
Weife ift bei den Beifpielen in Art. 209 u. 224 
(S. 201 u. 219) verfahren.

Das den Sitzungen beiwohnende Publicum 
foll weder mit den Zeugen, noch den Ange
klagten oder fonftigen bei der Sache Betheiligten 
innerhalb des Gebäudes in Beziehung treten. Es 
find daher für daffelbe gefonderte, leicht auf
findbare Zugänge herzuftellen, welche den Eintritt 
in den Zuhörerraum ohne Berührung fonftiger 
Theile des Haufes ermöglichen; auch foll die 
Entleerung des Saales leicht und rafch vor fich 
gehen können. Zweckmäfsig find daher die bei 
den Schwurgerichtsfälen des Criminal-Juftizhaufes 
zu Hamburg181), fo wie zu Berlin, Stadttheil 
Moabit (Fig. 147) getroffenen Anordnungen, wo
bei der Zu- und Abgang des Publicums ganz un
gehindert an der Schmal feite des Saales erfolgen 
kann.

Schwurgerichtsfaal im Amts- und Land- Bezüglich der Bemeffung der Sitze der Ge-
gerichtshaus zu Lyck. — ^oo n. Gr. fchworenen ift zu beachten, dafs denfelben die 

Möglichkeit gegeben fein mufs, fich während 
der Verhandlung fchriftliche Notizen zu machen; auch ift Raum für 1 bis 2 Erfatz- 
Gefchworene vorzufehen, welche bei länger dauernden Sitzungen — neben den durch 
das Gefetz beftimmten 12 Gefchworenen — den Verhandlungen anzuwohnen haben, 
um für den Fall der Erkrankung oder fonftigen Verhinderung eines Gefchworenen 
für diefen eintreten zu können.

184. 
Berathungs- 
zimmer d. 

Richter u. d. 
Gefchworenen.

185. 
Civilkammer- 

und 
Strafkammer- 

Säle.

Für das Berathungszimmer der Richter genügt eine Grundfläche von 20 bis 25qm; 
dasjenige der Gefchworenen mufs dagegen eine Grofse von mindeftens 30 qm auf
weifen; auch ift damit ein Vorzimmer zu verbinden und für Anordnung eines nur 
von diefem oder dem Berathungszimmer aus zugänglichen, von aufsen vollftändig 
abgefch[offenen Abortes zu forgen. Ueberhaupt ift darauf Bedacht zu nehmen, dafs 
die Gefchworenen während ihrer Berathung mit Niemand in Berührung kommen 
und insbefondere jeder Verkehr nach aufsen verhindert wird.

Weitere Räume von Bedeutung find die Säle der Civilkammern und der Straf
kammern. Letztere erhalten gewöhnlich Abmeffungen von 7,o bis 7,5 m Breite und 
13 bis 14 m Länge, alfo einen Flächeninhalt von etwa 90 bis 105 qm. Gleiche Mafse 
giebt man dem Saal für die Civilkammer, fo fern nur ein folcher Raum beim Land
gericht nöthig wird. Sind mehrere derartige Säle herzurichten, fo ift für einen oder 
den anderen eine Einfchränkung bis auf etwa 80 qm Grundfläche zuläffig.

Die Strafkammern werden, wo möglich, im Erdgefchofs oder I. Obergefchofs 
untergebracht, während Civilkammern auch im II. Obergefchofs angeordnet werden 
können. Die Einrichtung diefer Säle ift aus Fig. 149 u. 150 zu erfehen. Für ihre

181) Siehe den Grundrifs des ObergefcholTes in: Deutfche Bauz. 1884, S. 117.
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Civilkammer im Juftizgebäude
zu Dresden. ^oo n* Gr.

Fig. 150.

Strafkammer im Criminalgerichtsgebäude 
zu Berlin, Stadttheil Moabit.

Lage zu den Corridoren und den Berathungszimmern, ihre Zugänglichkeit, die Ab
trennung eines Raumes für das Publicum, fo wie die Stellung des Podiums für die 
Richter etc. ift im Allgemeinen das bei Befprechung der Schöffengerichtsfäle Gefagte 
mafsgebend. Ein Gleiches gilt für die Berathungszimmer, nur mit dem Unterfchiede, 
dafs diefelben für die Strafkammern ftets zweifenftrig und, wegen der gröfseren Zahl 
der Richter, nicht unter 25 Qm grofs anzunehmen find. Auch find in denfelben, fo 
fern nicht befondere Ablege- und Ankleideräume in der Nähe eingerichtet werden, 
Schränke zur Aufbewahrung der Roben und folche für die Handbibliothek aufzuftellen.

Dem ftets in das I. Obergefchofs zu verlegenden Gefchäftszimmer des Präfi- 
denten des Landgerichtes ift eine Grofse von mindeftens 25 qm zu geben. In un
mittelbarer Verbindung damit mufs ein Vorzimmer von etwa 15 qm Grundfläche 
fliehen, welches, wo möglich, wie das erftere, vom Corridor aus zugänglich ift.

Den einzelnen Kammern des Landgerichtes find Directoren vorgefetzt, für 
welche befondere Gefchäftszimmer von nicht unter 20 qm Grofse, thunlichft in der 
Nähe der betreffenden Sitzungsfäle, zu befchaffen find.

Zu jeder Kammer gehört aufserdem in der Regel ein Secretariat von etwa 
25 bis 30 qm Grundfläche, fo wie der nöthige Raum für einige Schreiber. Eben fo 
ift für Anordnung eines Präfidial-Secretariats zu forgen. Während erftere mit ein
ander möglichft im Zufammenhange fliehen müffen, findet letzteres beffer in der 
Nähe des Zimmers des Präfidenten feinen Platz.

Die Zimmer für die Rechtsanwälte bei den Landgerichten, in welchen fich 
diefelben vor und zwifchen den Gerichtsverhandlungen aufhalten und längere Paufen 
gern zur Arbeit benutzen, find mindeftens 25 Qm grofs anzunehmen und werden, fo 
weit es angeht, in daffelbe Gefchofs gelegt, welches die Sitzungsfäle enthält. Eine 
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189.
Botenzimmer.
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Räume 
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gleiche Rückficht ift bei Anordnung der Warteräume für Parteien und Zeugen zu 
nehmen, für welche nahe den Verhandlungsfälen ftets ein gröfseres Zimmer vorzu- 
fehen ift. Es empfiehlt fich überhaupt, diefen Räumen reichliche Abmeffungen zu 
geben, fowohl bei den Landgerichten, als auch bei den mit mehreren Richtern be- 
fetzten Amtsgerichten. Selbft bei den kleinften Amtsgerichten bemifft man die Grofse 
der Zimmer für Parteien wohl nicht geringer, als auf 20 qm.

Die Zimmer der Gerichtsboten find in den einzelnen Gefchoffen in der Nähe 
der Sitzungslaie fo anzuordnen, dafs fie vom Publicum leicht aufgefunden werden 
können.

Die Gefchäftsräume für die Staatsanwaltfchaft werden, wie oben fchon bemerkt, 
entweder im Erdgefchofs oder im II. Obergefchofs untergebracht.

Hinfichtlich der für diefelben zu wählenden Abmeffungen kann auf das über 
die Grofse der Zimmer für den Präfidenten, die Directoren und die zugehörigen 
Secretariate des Landgerichtes Getagte als mäfsgebend verwiefen werden; nur müffen 
die Secretariate der Staatsanwaltfchaft verhältnifsmäfsig geräumiger fein; auch ift 
da, wo nach der neuen Gerichtsverfaffung der gröfste Theil der Acten in Straffachen 
bei der Staatsanwaltfchaft aufbewahrt wird, für eine befonders geräumige Regiftratur 
zu forgen.

Die für den Unterfuchungsrichter beftimmten Gefchäftsräume legt man in neuerer 
Zeit gern in die Gefängniffe felbft, weil die Vorführung der Gefangenen nach dem

Unterfuchungs- Gerichtshaufe mit vielen Unzuträglichkeiten verknüpft ift. Wo dies aber unthunlich 
nchter. erfcheint, find jene Räume im Erdgefchofs unterzubringen, und zwar gewöhnlich in 

einem Seiten- oder Hinterflügel in der Nähe der für die Angeklagten beftimmten 
Treppe und des damit verbundenen Ausganges nach dem Hofe.

Was die Grofse der Räume angeht, fo ift das Verhörzimmer nicht unter 25 qm, 
das Secretariat etwa 20 qm grofs anzunehmen. Letzteres wird entfprechend zu ver- 
gröfsern fein, wenn mehrere Unterfuchungsrichter nur ein Secretariat haben. In der 
Nähe des Verhörzimmers ift ftets mindeftens eine Haftzelle vorzufehen.

’s2- Zur Vereinigung fämmtlicher Directoren und Landgerichtsräthe behufs Abhaltung
für Pienar- i’on Plenar-Sitzungen ift fodann bei jedem Landgericht ein gröfserer Raum zu Be
sitzungen. fchaffen, welcher bei einer Gefammtzahl von beifpielsweife 24 Directoren und Räthen 

eine Grundfläche von immerhin 60 Qm haben mufs. Ueber Einrichtung folcher Sitzungs- 
fäle ift in Theil IV, Bd. 4 (Art. 432, S. 336) diefes »Handbuches« das Erforderliche 
zu finden.

’93- Für die Räumlichkeiten des Oberlandesgerichtes gilt daffelbe, was bei den
d. Oberlandes-Landgerichten bezüglich der Lage, Abmeffungen und Einrichtungen der Verhand- 

gerichtes. lungsiale und Berathungszimmer, der Arbeitszimmer des Präfidenten und der Directoren 
(Senats-Präfidenten), der Secretariate, Regiftraturen etc. angeführt wurde. Auch für 
den Oberftaatsanwalt ift ein gröfseres Gefchäftszimmer mit Vorzimmer einzurichten, 
desgleichen eine Kanzlei mit Regiftratur.

'94- Ueber die Höhe der verfchiedenen Gefchäftsräume in den Gerichtshäufern läfft
der fich das Nachftehende fagen. So fern das Sockel-, bezw. Kellergefchofs zu Wohn- 

Räume. zwecken dienen foll, wird demfelben eine Höhe von mindeftens 3 m (von Oberkante 
zu Oberkante Fufsboden) gegeben, und felbft wenn fich keine Wohnungen in diefem 
Gefchofs befinden, wird die Höhe ungern unter 2,so m angenommen.

In den oberen Gefchoffen geht man auch bei den Gefchäftshäufern für kleine 
Amtsgerichte, fo weit Richterzimmer, Bureaus etc. in Frage kommen, nicht unter das 
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Mafs von 4,o 1,1 im Erdgefchofs und 4,s m im I. Obergefchofs (von Oberkante zu Ober
kante Fufsboden), während man dem Schöffengerichtsfaal eine Höhe von mindeftens 
4,5m im Lichten giebt. Nur wenn, wie es zuweilen vorkommt, im Erdgefchofs 
Räume für Gefangene unterzubringen find, ift die Höhe — den zu {teilenden An
forderungen entfprechend — auf 3,sm (von Oberkante zu Oberkante Fufsboden) 
zu ermäfsigen. In diefem Falle wird im Erdgefchofs neben den Zellen für Gefangene 
gewöhnlich nur noch die Wohnung des Wärters angeordnet.

In den Gefchäftshäufern für Landgerichte werden die Gefchofshöhen etwas 
reichlicher bemeffen, und zwar find als Durchfchnittshöhen feft zu halten: für das Erd
gefchofs 4,3 m, für das I. Obergefchofs 4,s m und für das II. Obergefchofs 4,3 m (von 
Oberkante zu Oberkante Fufsboden gemeßen).

Gröfsere Höhen erhalten die Sitzungsfäle. Bei Ausführung derfelben kommt 
fes vor Allem darauf an, Anordnungen zu treffen, welche für gutes Hören möglichft 
förderlich find. In diefer Beziehung ift eben fowohl die Form der Decke, als auch 
die Höhe des Raumes von Einflufs. Für die Schwurgerichtsfäle, deren lichte Höhe 
nicht viel über 6,o m zu bemeffen ift, hat fich eine wagrechte, in Holz hergeftellte 
Decke befonders bewährt.

Die Säle für die Civil- und Strafkammern find bei gleicher Form der Decke, 
ihrer kleineren Grundfläche entfprechend, niedriger zu halten. Es genügt hier fchon 
ein lichtes Mafs von 4,5 m; jedoch erhöht man daffelbe gern auf 5,o m.

Die Beheizung der Gefchäftsräume erfolgt in den kleineren und mittleren Ge- 
richtshäufern faft immer durch Oefen, und zwar werden je nach den örtlichen Ver- 
hältniffen Kachelöfen oder eiferne Oefen verwendet. Dabei werden, insbefondere 
wenn in den zu heizenden Zimmern Acten aufzubewahren find, die Oefen, wenn es 
irgend angeht, fo geftellt, dafs fie von aufsen geheizt werden können.

Auch in den Sälen des Schöffengerichtes, der Straf- und Civilkammern kommt 
nicht feiten nur Ofenheizung in Anwendung, wogegen für die Schwurgerichtsfäle, 
der nöthigen Lüftung wegen, häufig der Feuerluftheizung der Vorzug gegeben 
wird, die dann gewöhnlich auch auf die Berathungszimmer der Gefchworenen und 
Richter ausgedehnt wird. Da diefe Räume nur zeitweife benutzt werden, fo empfiehlt 
es fich, die Luftheizung mit Umlauf und für die Lüftung einen einfach conftruirten 
Saugfchlot anzulegen.

In den Zimmern der Richter, der Gerichtsfehreibereien etc. werden befondere 
Vorkehrungen zur Lüftung meift nicht vorgefehen; dagegen werden zu diefem Zwecke 
in den mit Ofenheizung verfehenen Sitzungsfälen zwei oder mehrere Abluftrohre 
von mindeftens 25 X 25cm Querfchnitt angeordnet, deren Wirkung noch durch auf
gefetzte Saugköpfe etc. verftärkt werden kann.

In gröfseren, mehrere Gerichte verfchiedener Inftanz vereinigenden Gerichts- 
häufem, welche häufig mit dem Namen eines Juftizpalaftes bezeichnet werden, empfiehlt 
fich aus verfchiedenen Gründen eine Sammelheizung, fchon der Reinlichkeit wegen, 
welch letztere durch den Transport der Brennmaterialien beeinträchtigt wird, aber 
auch behufs leichterer Ueberwachung und Regulirung des Heizgefchäftes und um 
der bei zweckmäfsiger Einrichtung in Ausficht zu nehmenden Koftenerfparnifs 
willen.

Ganz befonders empfiehlt fich die Dampfwafferheizung, bei deren Anwendung 
fowohl die Gefchäftshäufer, als auch die mit diefen verbundenen Gefängniffe von 
einer Feuerftelle aus geheizt werden können, auch die Heizung in fehr kalten Tagen 
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leicht gefteigert und in den einzelnen zu heizenden Räumen eben fo leicht geregelt 
werden kann, fo wie es auch möglich ift, hiermit zugleich die ökonomifchen Be
dürfniffe der Geföngniffe bezüglich einer zweckmäfsigen Koch-, Wafch- und Bade- 
Einrichtung mit dem geringften Koftenaufwand zu befriedigen.

I96- Bei der Ausführung des Inneren der Gerichtshäufer ift vor Allem eine ein-Conftruction .
und fache, aber gediegene Ausführung anzuftreben; dabei find für die Abftufungen im 

Ausftattung. Grade der Durchbildung die gleichen Gründe, wie fie noch bei der Aufsen-Architektur 
anzuführen fein werden, mafsgebend.

Das Kellergefchofs, die zur Aufbewahrung der Grundbücher beflimmten Räume, 
die Flurhallen, die Corridore und der Abfchlufs der Treppenhäufer im Dachboden 
find mit Gewölben zu überdecken. Bei Gefchäftshäufern von ganz geringem. Umfang 
kann hiervon abgefehen werden. Die Decken der übrigen Räume können aus Holz 
hergeftellt und in den Gefchäftsräumen glatt geputzt werden. Ueber den Sälen der 
Schwurgerichte, Strafkammern etc. können dagegen Decken in Holztäfelungen an
gewendet werden, welche durch Unterzüge in Felder getheilt find. Wenn über den 
Sälen Regiftraturen oder fonftige Gefchäftsräume liegen, in denen gröfsere Mengen 
von Acten aufbewahrt werden oder welche die Ausführung von maffiven Scheide
wänden bedingen, fo kann die Ausführung von Eifen-Conftructionen angewendet 
werden, an welche dann die Holzdecken anzuhängen find.

Im Anfchlufs an die überwölbten Flurhallen und Corridore find fämmtliche 
Treppen maffiv, theils aus befonders harten Haufteinen frei tragend oder mit Eifen- 
unterftützung, theils gewölbt aus Backfteinen oder Werkfteinen herzuftellen. Selten 
dürften fich gufseiferne oder fchmiedeeiferne Treppen empfehlen, während hölzerne 
durchaus zu vermeiden find. Die Fufsböden fämmtlicher Gefchäftsräume fowohl, 
als auch der Verhandlungsfale find, wenn möglich, aus Eichenholz herzuftellen. Für 
die Corridore und Vorhallen dagegen ift ein Belag von harten Thon- oder Stein
platten, Afphalt oder Terrazzo zu empfehlen.

Die Wände der Säle werden auf eine Höhe von 1,5 m mjt Brüftungen (Paneelen) 
verfehen, welche zu ölen oder mit Oelfarbe holztonartig zu flreichen find, während 
der übrige Theil der Wand mehr oder minder einfach mit Leim- oder Wachsfarbe 
gemalt wird. In den Gefchäftsräumen werden die Wandungen mit Leimfarbe ge- 
ftrichen und mit Linien und Streifen verziert, in den Zimmern der Präfidenten und 
Richter aber tapezirt.

Die Vorhallen, Corridore und Treppenhäufer find in hellen Tönen zu halten. 
Von den inneren Thüren find jedenfalls die der Hauptzugänge zu den Sälen als 
Flügelthüren mit etwa 1,4 m Breite und 2,r m Höhe auszuführen; die übrigen können 
einflügelig, etwa l,o m breit und 2,i m hoch hergeftellt werden. Verdachungen erhalten 
in der Regel nur die Thüren der Sitzungsfäle, hierbei ift auf deren gute Befeftigung 
wohl zu achten.

Sämmtliche Gefchäftsräume, einfchliefslich der Säle, find mit Doppelfenftern zu 
verfehen. Für die Corridore, Treppenhäufer und Flurhallen genügen einfache P'enfter. 
Die Fenfterbrüftungen find in den Gefchäftszimmern etwa 0,8 o m, in den Sitzungsfälen 
dagegen mindeftens 1,2s m hoch zu machen.

Wie beim gefammten inneren Ausbau eine Abftufung der Formenentwickelung 
nach der Bedeutung der Gerichte anzuftreben ift, fo auch beim Mobiliar; dies 
ift insbefondere in den gröfseren Gerichtshäufern angezeigt, in welchen mehrere Ge
richte verfchiedener Inftanz vereinigt find.
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In Hinficht auf die äufsere Erfcheinung des Bauwerkes ift nicht nur der Um- w- 
fang des betreffenden Gefchäftshaufes, fondern auch der Ort, wo daffelbe erbaut ceftaitung. 
werden foll, mehr oder weniger beftimmend. Wenn auch im Allgemeinen bei der 
Herfteilung von Gerichtshäufern mit äufserfter Sparfamkeit verfahren werden foll, 
fo mufs doch immerhin der Bedeutung, welche die Gerichte im Organismus des 
Staates einnehmen, gebührend Rechnung getragen werden; zugleich wird die Inftanz 
des Gerichtes für die Behandlung des Aeufseren von Einflufs fein. Man wird daher 
den Gefchäftshäufern für Amtsgerichte eine einfachere Ausftattung geben, als denen 
für Landgerichte, bezw. denjenigen Gefchäftshäufern, in denen zugleich höhere Ge
richte ihren Sitz haben.

Vornehmlich ift auf eine gediegene Herfteilung aller Bautheile zu achten und 
der Unterfchied in der Art der Durchbildung der Fagaden weniger durch reichen 
Schmuck, als hauptfachlich durch gröfseren Aufwand hinfichtlich des Materials zum 
Ausdruck zu bringen; auch empfiehlt es fich, die architektonifche Geftaltung der 
Fagaden in einfacher Weife auf Grund derjenigen Motive durchzuführen, die fich aus 
der inneren Eintheilung der Gebäude ergeben, unter Verzichtleiftung auf alle will
kürlichen Zuthaten, die fich nicht ftreng aus dem Organismus des Baues ableiten laffen.

c) Fremdländifche Gerichtshäufer.
Von Heinrich Wagner.

Es kann hier, weil zu weit führend, nicht die Abficht fein, die Gefetzgebung 
anderer Staaten, z. B. die Frankreichs und Englands, mit der des Deutfehen Reiches 
zu vergleichen und die beftehenden Verfchiedenheiten, fo weit fie Einflufs auf die 
baulichen Anlagen haben, des Näheren auszuführen, um fo weniger, als die baulichen 
Bedürfniffe da, wo öffentliches und mündliches Verfahren und die Aburtheilung 
einzelner Vergehen durch Schöffen- und Gefchworenengerichte eingeführt find, fich 
mit wenigen Ausnahmen gleich bleiben. Es werden daher die nachfolgenden Mit- 
theilungen genügen, um einen allgemeinen Ueberblick über die einzelnen Gattungen 
franzöfifcher und englifcher Gerichtshäufer zu erhalten und die Haupterforderniffe 
ihrer Anlage kennen zu lernen.

In Frankreich laffen lieh drei Claffen von Gerichtshäufern unterscheiden 1S-):
1) Die unterfte Claffe umfafft die Gebäude, welche nur für Tribunale erfter 

Inftanz (tribunaux de iir‘ infiance), zugleich Civil- und Strafkammer bildend, be
ftimmt find; diefelben beftehen in jeder Kreisgerichts-Hauptftadt (chef-heu d'arron- 
diffement judiciaire).

■p ) Zur zweiten Claffe der Gerichtshäufer gehören diejenigen, welche aufser 
dem Tribunal erfter Inftanz auch einen Affifen-Hof enthalten und in der Gerichts- 
Hauptftadt jedes Departements (chef-lieu judiciaire d un departement) erforderlich find.

3) Die dritte Claffe endlich vereinigt diejenigen Gerichtshäufer, welche ein 
Tribunal erfter Inftanz, einen Affifen-Hof, fo wie diejenige Zahl von Kammern um- 
faffen, die bei einem Appell-Hof, je nach deffen Gefchäftsumfang und der Bedeutung 
der Stadt, der er zugetheilt ift, nothwendig find.

Für die Handelskammern, welche nach franzöfifchem Gefetz weder mit rechts
gelehrten Richtern befetzt find, noch der Anwälte bedürfen, überhaupt von anderen 
Gerichten ganz unabhängig find, beftehen in einzelnen grofsen Städten eigene Ge
fchäftshäufer. In den meiften Fällen aber find mit der Civilkammer Handelskammer

19S. 
Gerichtshäufer 

in 
Frankreich.

182) Siehe: Gaz. des arch. et du ba.t. 1866, S. 264.
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199. 
Gerichtshäufer 

in 
England.

Fig- 151-

Affifen-Saal im Juftizpalaft zu Paris183).

und Friedensgericht (jzißice de paix) in einem Gebäude vereinigt, was viele Vortheile 
gewährt.

Das Friedensgericht befteht aus einem Richter, der kein Rechtsgelehrter zu fein braucht, und zwei 
Stellvertretern; daffelbe ift zuweilen auch in der mairie untergebracht. Der Saal der Handelskammer 
dient mitunter auch für das Friedensgericht, gleich wie im Saale der Civilkammer des Tribunals 1. Inftanz 
die Verhandlungen in Straffachen ftattzufinden pflegen. Dem gemäfs ift die Einrichtung der Säle zu 
treffen, bezüglich deren auf die Beifpiele in Art. 205 (S. 196), Art. 219 (S. 213) und Art. 220 (S. 215) 
verwiefen wird. Die Ausrüftung eines Affifen-Saales veranfchaulicht Fig. 1 51 183).

Die Gerichtshäufer in England, welche dem dort herrfchenden, meift auf Ueber- 
lieferung und altem Herkommen beruhenden Gerichtsverfahren angepafft find, zeigen 
manche Eigenthümlichkeiten, durch die fie fich von denen anderer Länder unter- 
fcheiden.

In unterfter Reihe flehen die Polizei-Gerichtshäufer (pohce-courts), die zur Aus
übung der Orts-Juftiz und für die Polizei-Verwaltung dienen.

Sie enthalten einen Verhandlungsfaal, zuweilen mehrere folcher ’84), mit den zugehörigen Gefchäfts- 
räumen, als: Berathungszimmer, Zimmer des Magiftrats und anderer Gerichtsbeamten, des Secretariats, 
der Anwälte, der Zeugen, eine Wartehalle etc., aufserdem Haftzellen, fo wie die Dienfträume des Polizei- 
Amtes und anderer Ortsbehörden.

Von höherer Bedeutung find fodann die in den Graffchaften und einzelnen 
Städten beliebenden Landgerichtsgebäude (county-courts), welche die Kammer für

1S3) Facf.-Repr. nach: Narjoux, F. Paris. Le palais de juftice. Paris 1880. S. 37.
1S4j Siehe: New police-courts and fiation, Bow-ftreet, London. Builder, Bd. 37, S. 686 (wo auch die Einrichtung des 

grofsen Verhandlungsfaales im Grundrifs angegeben ift).
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Fig. 152.

Saal des Criminal-Gerichtshofes im Affifen-Gebäude zu Durham ,85Y

Civilfachen (civil court), fo wie die Kammer für Straffachen (crown court oder 
criminal court) enthalten. Beide find erforderlich für Zwecke der Affifen (af/izes), 
d. h. für die periodifchen Sitzungen, welche von den Richtern des Hohen Gerichts
hofes auf Rundreifen, gewöhnlich zwei oder dreimal jährlich, abgehalten werden. Im 
Saale des Kron- oder Criminal-Gerichtshofes finden ferner die Vierteljahrsfitzungen 
(quarter feffions) für die einzelnen Landbezirke, in denen die Friedensrichter unter 
Zuziehung von Gefchworenen urtheilen, flatt; auch pflegen darin die nach Er- 
fordernifs anberaumten Sitzungen in Sachen von untergeordneter Bedeutung (petty 
feffions) abgehalten zu werden.

Weiteren Auffchlufs über Anlage und Einrichtung von Gerichtshäufern in Grofsbritannien und 
Irland giebt die unten bezeichnete Quelle 186). Daraus ift das Folgende entnommen.

Diefe Gerichtshäufer, welche nicht allein die Kammern mit allen zugehörigen Gefchäftsräumen, 
fondern oft auch Säle für öffentliche Verfammlungen, Wahl-Locale, fiscalifche und fonftige öffentlichen 
Bureaus etc. umfaßen, pflegen aufser dem Sockelgefchofs ein Erdgefchofs und Obergefchofs zu enthalten. 
In das Erdgefchofs find die Verhandlungsfale und Gefchäftsräume der Gerichtshöfe zu legen; im Ober
gefchofs können die Berathungszimmer der Gefchworenen und andere für öffentliche Zwecke beftimmten 
Räume angeordnet werden; in das Sockelgefchofs gehören Hauswartswohnung, Haftzellen und, wo mög
lich, ein Verbindungsgang zwifchen letzteren und dem Gefangenhaus, ferner Warteräume für Gefangen- 
Auffeher und eine zu der Saalabtheilung für die Angeklagten führende Treppe. Eine Wartehalle von 
100 bis 150 mit den nöthigen Vor- und Bedürfnifsräumen ift erforderlich.

Für die Einrichtung des Sitzungsfaales des Kron- und Criminal-Gerichtshofes (flehe die Ab
bildung in Fig. 152 18°) ift vor Allem die Anordnung des Platzes für die Richter (bendi) mafsgebend.

Facf.-Repr. nach: Builder, Bd. 28, S. 67.
1S6) The conftruction of court-houfes and county goals. Building news, Bd. 28, S. 163.
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Hiernach ift die Eintheilung der Plätze für die Grofs-Jury {grand-jury-box) und anderer Abtheilungen 
des Saales zu treffen. Der Platz für die Richter mufs grofs genug fein, um bei den Vierteljahrsfitzungen 
io oder 12 Magiftrats-Mitglieder aufnehmen zu können. Vor dem Richtertifch und den Zuhörern gegen
über fitzt der Kron-Gerichtsfchreiber (clerk of the crownf und nächft ihm follten die Zeugen und die 

•Klein-Jury ^petty-jury) ihren Platz haben. Diefe Abtheilung ift ungefähr 60cm niedriger zu legen, als 
der Boden der Richterbank, fo dafs der Gerichtsfehreiber mit dem Richter leicht verkehren kann. Der 
Platz des Kron-Gerichtsfchreibers dient zugleich dem Friedens-Gerichtsfchreiber (clerk of the peace) bei 
Vierteljahrsfitzungen und dem Magiftrats-Gerichtsfchreiber bei Kleinigkeits-Gerichtsfitzungen (jietty feffions). 
Die Gefchworenenbank foll fo grofs fein, dafs darin 12 Gefchworene fitzen und 12 andere zugleich flehen 
können, damit der Wechfel der abgehenden und neu eintretenden Gefchworenen leicht vor fich gehen 
kann. Die Zeitungs-Berichterftatter erhalten am bellen ihren Platz zwifchen der Zeugen- und Richterbank. 
Die Angeklagtenbank (dock') follte central angeordnet fein und 12 Perfonen fallen. Die Grundform eines 
Segmentbogens oder eines halben Sechseckes erfcheint behufs leichter Ueberwachung der Angeklagten 
zweckmäfsig. — Der Civilkammer-Saal bedarf der Grofs-Jury-Bank und der Angeklagtenbank nicht, kann 
aber im Uebrigen ganz ähnlich, wie der Strafkammer-Saal eingerichtet fein. — Das Berathungszimmer der 
Grofs-Jury wird in das Obergefchofs gelegt und ein Speifezimmer oder Imbifs-Local mitunter angereiht. 
Der Secretär der Gefchworenen foll laut Parlaments-Acte über zwei Zimmer, fo wie über einen feuerficheren 
Raum verfügen. — Kanzleien und Schreibfluben find in jedem Gefchofs erforderlich.

Bezüglich der Käufer der oberften Gerichtshöfe, welche nur in London, Edin- 
burg und Dublin tagen, fei kurz bemerkt, dafs der oberfte Gerichtshof für England 
aus dem Appellations-Gerichtshof und dem Hohen Gerichtshof, von denen der erfte in 
zwei, der letztere in drei Abtheilungen zerfällt, zufammengefetzt ift. Für Schottland 
und Irland, die eigene Juftiz-Syfteme haben, beftehen befondere oberfte Gerichtshöfe.

d) Typen ausgeführter Gerichtshäufer.

Von Theodor v. Landauer und Heinrich Wagner.

1) Gefchäftshäufer für Gerichte niederer Inftanz.

200. Zu den Gefchäftshäufern für Gerichte niederer Inftanz zählen in erfter Reihe
die Gebäude unferer Amtsgerichte, welche feit Erlafs der 1877 vom Reichstage an- 
genommenen Juftiz-Gefetze des Deutfchen Reiches in grofser Zahl entftanden find. 
Diefelben laffen fich, nach den in Art. 164 (S. 172) gemachten Unterfcheidungen, 
in Amtsgerichtshäufer mit getrennt liegendem Gefängnifs, ferner in folche mit ein
gebautem oder angebautem Gefängnifs eintheilen. Auch find, je nach dem Gefchäfts- 
umfang, laut Art. 169 (S. 174), 4 Stufen zu unterfcheiden.

201.
Käufer für 

Amtsgerichte 
1. Stufe.

Fig- G3-

Erdgefchofs. — V500 n. Gr. 
Amtsgerichtshaus zu Neckar- 

bifchofsheim 18 7).

Zu den Gefchäftshäufern für Amtsgerichte 
I. Stufe mit getrennt liegendem Gefängnifs gehört 
dasjenige der Stadt Neckarbifchofsheim im Grofs- 
herzogthum Baden (Fig. 153 187).

187) Nach den von Herrn Bau-Director Helbling in Karlsruhe gütigft 
zur Verfügung geftellten Original-Zeichnungen.

Sämmtliche Gefchäftsräume liegen im Erdgefchofs des im 
Grundrifs l-förmigen Gebäudes; fie find von zwei fich kreuzen
den, nach der Hauptaxe, bezw. Queraxe geordneten Mittelgängen 
aus zugänglich. Vom Eingang in der Hauptaxe gelangt man 
geradeaus zu dem einen einftöckigen Anbau bildenden Schöffen- 
faal von 4,5 m lichter Höhe auf 6,3 X 10,o m Grundfläche. An 
diefen reihen fich an der linken Seite Berathungszimmer der 
Richter, Zimmer für freiwillige Gerichtsbarkeit, für den Amts
richter und die Kanzlei; rechts vom Eingang und durch die 
Treppe getrennt liegen Wartezimmer, Gefchäftszimmer des Ge- 
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richtsfchreibers und Regiftratur. Das Obergefchofs enthält die Wohnung des Amtsrichters, zu der man 
durch einen eigenen unter dem Treppen-Pode^ angebrachten Eingang gelangt. Die Stockwerkshöhen (von 
Oberkante zu Oberkante Fufsboden) find 4,3 m im Erdgefchofs und 4,0 m im Obergefchofs. Die überbaute 
Grundfläche beträgt rund 400 der Rauminhalt des Gebäudes (von Erdboden bis Oberkante Haupt- 
gefims gemeffen) rund 3400 cbm; lebm koftete 16,84 Mark.

Als Bauftoff ift für die Aufsenmauern der rothe Sandftein der Gegend verwendet, und zwar find 
Gefimsplatten, Gurten, Fenftereinfaflungen, Eckquader und Sockel aus Häuflein, die glatten Wandflächen 
aus Bruchfteinmauerwerk mit Spritzbewurf hergeftellt.

Bei den preufsifchen Amtsgerichtshäufern find mehrere, unter dem Einfluffe ganz 
ähnlicher Anforderungen und ziemlich übereinftimmender örtlichen Verhältniffe ge- 
fchaffenen Typen zu erkennen.

Als Typus einfacher Art ift das Amtsgerichtshaus der kleinen Stadt Balve in 
Weftfalen zu bezeichnen (Fig. 154 bis 156 18S), der auf einem Bauplatz von fehr 
befchränkter Breitenabmeffung, mit der Schmalfeite gegen die Strafse zugekehrt, 
errichtet werden muffte. Es galt fomit einen Tiefbau mit fchmaler Eingangsfront
herzuftellen, und dem gemäfs find 
Grundrifsbildung und Geftaltung 
des Gebäudes angeordnet.

Das Amtsgericht zu Balve ift ein 
folches 1. Stufe, alfo nur mit einem Amts
richter befetzt. Das Haus ift mit eingebau
tem Gefängnifs verfehen und hat, aufser 
dem Kellergefchofs, noch 2 Gefchoffe. Das 
Erdgefchofs enthält die Hauswartswohnung, 
ein Botenzimmer und die Gefängnifszellen, 
nämlich eine gemeinfame und 3 Einzelzellen. 
Zur Wohnung gehört noch die im Keller
gefchofs liegende Küche nebft Vorraths- 
raum, nach welchen eine befondere kleine 
Treppe hinunterführt. Ein Mittelflur durch- 
fchneidet der Tiefenrichtung nach das ganze 
Gebäude; er wird durch eine ftarke Quer
wand mit Thür in zwei Theile gefchieden; 
durch den hinteren, zwifchen den 4m langen, 
2,2 5 m breiten Einzelzellen gelegenen Theil, 
der die geringfte zuläffige Breite von 1,5 m 
erhalten hat, gelangt man an der Rückfeite

Fig- 154-

Anficht der Nordfeite.

Fig- »55-

Erdgefchofs.

« 9 8 7 t 5 * 3 J 1 0
l'l'lH'PPl 'I'H>l

Amtsgerichtshaus zu Balve ’88).

ISS) JQach: Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 87. 
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202.
Häufer für 

Amtsgerichte 
2. Stufe.

des Gebäudes in den Gefängnifshof. Neben dem betreffenden Ausgang ifl in diefer rückfeitigen Mauer ein 
Kellerhals angebracht, der den Zugang zu der im Kellergei^iofs angeordneten Strafzelle bildet. Aufserdem 
liegen im Keller noch Gelaffe für Brennmaterial, ein Bade- und ein Tonnenraum, im Erdgefchofs noch eine Spül
zelle nebft Abort. Durch die fleinerne, mit maffiver Mittelwand angelegte Treppe gelangt man zum Ober
gefchofs. Ueber dem Hauseingang und den beiderfeitigen Nebenräumen deifelben erflreckt fich der auf das 
geringfte Mafs von 8,6 X 6,5 m eingefchränkte Schöffenfaal, der durch 3 Thüren, eine für das Gericht, eine für 
Angeklagten und Zeugen und eine für das Publicum beftimmt, zugänglich ift; die letztere öffnet fich auf 
den Austritt der Treppe. Im Uebrigen enthält das Obergefchofs das Zimmer des Amtsrichters, zugleich 
Berathungszimmer des Schöffengerichtes, ferner eine Schreibftube nebft einem für diefen Fall befonders 
gewünfchten Caffen-Raum, den Raum für die Grundbücher, ein Zeugenzimmer und Aborte. Der Grund
buchsraum, eben fo die Einzelzellen im Erdgefchofs find überwölbt. — Die Gefchofshöhen betragen, einfchl. 
der Decken, im Keller 2,s, im Erdgefchofs 3,s und im Obergefchofs 4,0m; dabei ift der Raum des 
Schöffenfaales noch um 1 m in das Dach hineingebaut, fo dafs fich für ihn eine Höhe von 5,o m ergiebt. 
Die überbaute Grundfläche beträgt nur rund 270 Qm, der Rauminhalt rund 2300cbm für das Gebäude 
(letzteren vom äufseren Erdboden bis Gefims-Oberkante gerechnet).

Als Material ift für die Aufsenmauern Bruchftein, für die Ecken und Architekturtheile, fo wie für 
das Treppenhaus Sandftein, für die Dachdeckung deutfcher Schiefer auf Schalung angewendet. Die 
Fenftereintheilung und architektonifche Gliederung, gleich wie die gefammte Erfcheinung im Aeufseren 
find durchweg im Einklang mit der Anordnung im Inneren. Der innere Ausbau ift möglichft einfach 
durchgeführt; der Schöffenfaal hat eine glatt verfchalte Holzdecke und einen niedrigen Wandfockel von 
Holz. Die Heizung erfolgt durch Oefen in den Zimmern, mit denen, in fo weit erforderlich, eine einfache 
Lüftungsanlage verbunden ift.

Der Entwurf zu diefem Gebäude wurde in der Abtheilung für das Bauwefen des Minifteriums der 
öffentlichen Arbeiten nach den Angaben EndeWs ausgearbeitet.

Eine ähnliche Anordnung hat das Gefchäftshaus des Amtsgerichtes zu Olden
dorf189), das auch ein folches 1. Stufe mit eingebautem Gefangnifs ift. Nur wenig 
verfchieden hiervon in der Gefammtanlage ift das Amtsgerichtshaus zu Xanten 199).

189) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 84.
190) Siehe ebendaf. 1884, S. 80 u. 1886, S. 439.
191) Siehe: Statiftifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerech

neten Preufsifchen Staatsbauten. Abth. II. Aufgeftellt von Endell u. Wiethoff. Berlin 1886. XII: Gefchäftshäufer für 
Gerichte (S. 8 u. ff), Nr. 52.

192) Nach: Baugwks.-Zeitg. 1883. S. 868.

Bei letzterem findet der Eingang zum Erdgefchofs auf der Rückfeite in der Axe des Mittelflurs, 
der Eingang zum Hauptgefchofs dagegen in einem fenkrecht zum Mittelflur gerichteten, mit geradem 
Treppenlauf verfehenen Seitenflur ftatt, der an der Langfeite in der Queraxe des Vorbaues liegt. Aufser 
einer im Erdgefchofs befindlichen Haftzelle find keine Gefangnifsräume vorhanden.

Ganz gleicher Art ift auch das Amtsgerichtshaus zu Gollub 191).
Eine andere Grundrifsbildung ift u. A. beim Gefchäftshaus des Amtsgerichtes 

der Stadt Buckau bei Magdeburg zur Anwendung gekommen. Daffelbe gehört der 
2. Stufe an und ift mit angebautem Gefangnifs für 25 Perfonen beiderlei Gefchlechtes 
verfehen. Hiernach war der Raumbedarf des Haufes zu bemeffen, das aufser dem 
Keller Erdgefchofs und Hauptgefchofs hat.

Die Anordnung des ganz an die Grenze des rechtsfeitigen Nachbargrund ftückes gerückten Gebäudes 
ift aus den Grundriffen in Fig. 157 u. 158 192) erfichtlich. In der Hauptaxe find Eingang, darüber 
Schöffenfaal, des Weiteren Treppe und Gefängnifsbau angeordnet; nach der Queraxe, gleich laufend der 
Hauptfront des Gefchäftshaufes, wird daffelbe von einem zu fämmtlichen Räumen in beiden Gefchoffen 
führenden Mittel-Corridor getheilt. Dies ift auch im Kellergefchofs der Fall, in welchem fich eine Woh
nung für den Gerichtsboten befindet. Diefe, fo wie die übrigen Kellerräume find überwölbt und haben 
eine lichte Höhe von 3 m erhalten.

Der Fufsboden des Erdgefchofles liegt im Vordergebäude l,75m, in dem nicht unterkellerten Ge- 
fängnifsgebäude 0,60 m über dem äufseren Boden. In erfterem Gebäude beträgt die lichte Höhe der 
Gefchofle 4m, in letzterem 3Hiernach liegt der Fufsboden des erften Gefchofles im Gefängnifle auf 
der halben Höhe des Erdgefchoffes im Vordergebäude; derfelbe ift fomit vom Podeft der Treppe aus
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Fig. 158.F‘g- 157-

Amtsgerichtshaus zu Buckau 192).

zugänglich. Die Treppe ift aus Granit frei tragend hergeftellt; die Podefte find auf eifernen Trägern 
verlegt. Zur Abhaltung der Erdfeuchtigkeit ift auf den Fundamenten, oberhalb des Kellerziegelpflafters, 
jedoch noch unterhalb der Lagerhölzer, in den mit Holzfufsböden verfehenen Räumen eine 1 cm ftarke 
Afphalt-Ifolirfchicht und in den Umfaffungswandungen des Kellergefchofles eine bis zum Erdboden herauf
reichende Luftfchicht von 5cm Weite angeordnet.

Das in Backftein hergeftellte Gebäude ift an den Hoffeiten ganz einfach, an der Vorderfeite etwas 
reicher ausgebildet und in gelben und rothen Greppiner Verblendfteinen ausgeführt. Auch die innere 
Ausftattung ift einfach.

Das Vordergebäude bedeckt eine Grundfläche von 282,18 Qm, das Gefangenhaus eine folche von 
82,81 Qm. Die Baukoften berechnen fich auf 54191,88 Mark, fomit für 1 qm beider Gebäude durchfchnitt- 
lich auf 148,47 Mark.

Der Entwurf und die Bauleitung waren Seitens des Magiftrats von Buckau Coßenoble übertragen.
Das im Vorhergehenden befchriebene Beifpiel ift dem Gebäude-Typus nach

gebildet, der in Preufsen für Gefchäftshäufer von Amtsgerichten 2. Stufe mit ge
ringen Abweichungen der Grundrifsanordnung durchgeführt ift 193). Hierbei dient 
das dem Schöffenfaal angereihte Berathungszimmer zugleich als Arbeitszimmer des 
zweiten Richters. Verfchieden von der in Fig. 157 u. 158 getroffenen Eintheilung 
ift in der Regel die Anordnung der Treppe, die im Gefchäftshaus auf eine Seite 
der Hauptaxe gelegt zu fein pflegt und in allen anderen Bällen, Buckau ausgenommen, 
nicht zugleich den Verkehr im Gefängnifs vermittelt. Letzteres ift vielmehr fonft 
immer mit einer befonderen, die einzelnen Gefchoffe verbindenden kleinen Treppe 
verfehen.

193) Vergl.: Befchreibung der Amtsgerichtshäufer mit angebauten Gefängniffen zu Berlinchen etc. (in: Zeitfchr. f. 
Bauw. 1880, S. 538), zu Exin (ebendaf. 1882, S. 143), zu Schwiebus (ebendaf. 1884, S. 81), zu Blankenefe (ebendaf. 1884, S. 83), 
zu Kappeln, zu Ifenhagen (ebendaf. 1885, S. 135) und zu Briefen (in: Statiftifche Nachweifungen etc. XII, Nr. 53).

I9*) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 82.

Die Herftellungskoften diefer Amtsgerichtshäufer nebft Gefängniffen find in den unten bezeichneten 
Quellen193) durchfchnittlich zu 140 bis 160 Mark, ausnahmsweife zu 210 bis 230 Mark für 1 qm und 
13,30 bis 13,00 Mark, höchftens 19 Mark für Icbm angegeben.

Für Amtsgerichte von gröfserem Gefchäftsumfange pflegen die Gefchäftshäufer 203. 

getrennt vom Gefangniffe errichtet zu werden. Als einfache typifche Anlage diefer Haufer ö ✓ 1 o Amtsgench
Art ift das Gebäude des Amtsgerichtes 3. Stufe zu Merfeburg gewählt (Fig. 159 3. stufe,
bis 161 194).
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Fig- 159-

Querfchnitt.

Amtsgerichtshaus zu Merfeburg 194).

Das 1882—84 erbaute Ge
fchäftshaus bildet im Grundrifs ein 
mit feiner Längsrichtung an der 
Strafse (Poftftrafse) flehendes Recht
eck von 37,2 m Länge und 15,9m 
Breite, aus welchem in der Mitte 
der Vorder- und Hinterfront ein 
11,3™, bezw. 4,sm langer Rifalit 
hervortritt. Das Gebäude befleht 
aus dem gewölbten Sockelgefchofs 
mit l,s m hoher Plinthe, einem 4,0 m 
hohen Erdgefchofs und einem 4,3 m 
hohen Stockwerk darüber und ent
hält im Kellergefchofs Räume für 
Brennmaterial, Pfandftücke und zu
rückgelegte Acten; im Erdgefchofs, 
aufser der Wohnung für den Haus
wart , die Gefchäftsräume zweier 
Amtsrichter, je ein Zimmer für den 
Hauswart, die Grundbücher, Parteien 
und Zeugen, fo wie einen Abort; 
weiters im I. Obergefchofs den 
Schöffenfaal, die Gefchäftszimmer 
zweier Amtsrichter, wovon das eine 
auch als Berathungszimmer dient, 
ferner eine Schreibftube und je ein 
Zimmer für Rechtsanwälte, Boten, 
Parteien, Zeugen und Amtsanwalt, 
fo wie einen überwölbten Raum für 
aufzubewahrende Gegenftände (Afier- 
vata) und endlich einen Haftraum. 
Das Haus ift der Länge nach durch 
einen Mittel-Corridor getheilt, der 
an beiden Enden durch Fenfter, in 
der Mitte durch das Treppenhaus 
erhellt wird. Diefes, fo wie der 
Schöffenfaal, darunter der Eingang, 
liegen in der Hauptaxe des Ge
bäudes.

Die Architektur des Gebäudes 
ift im Stil der Renaiffance gehalten. 
An der Vorderfront befteht der 
Sockel aus Granit; an den übrigen 
drei Seiten ift derfelbe , fo wie die 
ganze Plinthe, mit hell gelbem See
berger Sandftein bekleidet. Von 
dem gleichen Bauftoff wurden auch 
die Ecken, Gefimfe, Sohlbänke, Thür- 
und Fenftereinfaffungen, die Mauer
flächen dagegen in Backftein-Rohbau 
hergeftellt. Zur Eindeckung der 
Dächer ift inländifcher Schiefer in 
altdeutfcher Art auf Schalung ver
wendet. Kachelöfen, die vom Cor- 
ridor aus geheizt werden, bewir
ken die Erwärmung der Räume.
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Die Anfchlagfumme beträgt 109000 Mark, was für 1 qm 179,40 Mark und für 1 cbm 13,30 Mark 
ergiebt.

Das zugehörige Gefängnifsgebäude (fiehe hierüber im nächften Kapitel, unter e) liegt mit feiner 
Längsrichtung fenkrecht zu der des Gefchäftshaufes in der Hauptaxe deffelben in einem Abftand von 11,2 m 
von deflen Rückfeite. Es bietet Raum zur Aufnahme von 30 Gefangenen.

Das Grundftück, auf dem Amtsgerichtshaus und Gefängnifs erbaut find, hat vorn an der Strafse eine 
Länge von 64,56m und eine Tiefe von rund 55m.

Ganz ähnliche Grundrifsanordnung, bei etwas geringerer Ausdehnung als das 
vorhergehende Beifpiel, zeigen u. A. noch die Amtsgerichtshäufer 3. Stufe zu Stafs- 
furt195), Calbe a. S., Berent, Witten, fo wie auch Wanzleben; letzteres weicht nur 
in fo fern hiervon ab, als das Gefängnifs angebaut und defshalb die Treppe des Ge
fchäftshaufes neben den in der Hauptaxe angeordneten Verbindungsgang gelegt ift.

Derfelbe Grundrifs-Typus, wie in Merfeburg, ift auch für Gefchäftshäufer von 
Amtsgerichten 4. Stufe, z. B. in Guben, Bielefeld, Cofel, die bezw. mit 5, 6 und 
7 Richtern befetzt find, angewendet worden 196).

Ein Amtsgericht ausgedehnteften Gefcliäftsumfanges ift dasjenige zu Stettin, 
und dem gemäfs bildet das 1879—82 hierfür neu errichtete Gebäude dafelbft eine 
grofse, im Grundrifs U-förmige Anlage, welche, abweichend von den bisherigen Ge-

204.
Käufer für 

Amtsgerichte
4. Stufe.

Amtsgerichtshaus zu Stettin.

19&) Siehe: Statiftifche Nachweifungen etc. XII, Nr. io, 12, 13, 15 u. 18.
196) Siehe ebendaf. Nr. 21, bezw. 24, 25.

Handbuch der Architektur. IV. 7. 13
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Amtsgerichtshaus

bäude-Typen, nicht durch Mittelgänge getheilt, fondern durch Corridore, welche an 
die Hoffeiten gelegt und von dort aus reichlich erhellt find, zugänglich gemacht ift 
(Fig. 162 bis 164 197).

Die vorhandenen Räumlichkeiten des früheren Appell- und Kreisgerichtes zu Stettin reichten für 
eine weitere Gerichtsbehörde, wie folche in Folge der Einführung der neuen Gerichts-Organifation nöthig 
wurde, nicht aus; auch war eine Erweiterung aus örtlichen Gründen nicht ausführbar.

Da das frühere Kreisgerichtshaus in unmittelbarer Verbindung mit dem Gefangnifs fland, und der 
Zufammenhang mit letzterem für den Gefchäftsbetrieb der Landgerichte nothwendiger ift, als für den der 
Amtsgerichte, fo wurde das Landgericht in daffelbe verlegt und ein Neubau für das Amtsgericht in nicht 
zu weiter Entfernung vom Gefangnifs nach den Entwürfen Endell’s ausgeführt.

Die Räume des Gefchäftshaufes waren zunächft für 13 Amtsrichter bemeffen; bald ftellte fich aber 
die Nothwendigkeit der Aufteilung noch weiterer Amtsrichter heraus, und um diefem Bedürfnifs Rechnung 
zu tragen und um bei der wachfenden Bevölkerung Stettins auch für die Zukunft ficher zu fein, wurde der 
linke Flügel noch um 16 ™ verlängert.

Die Fronten erhielten hiernach eine Länge von 51, 57 und 35 m. Vor denfelben find kleine mit 
fchmiedeeifernen Gittern abgefchloffene Vorgärten angelegt, um deren Breite das Gebäude gegen die 
umfchliefsenden drei Strafsenfluchten zurückfteht. Auf dem 64,s m langen und 59 m tiefen Grundftück kann 
erforderlichenfalls auch auf der rechten Seite ein Erweiterungsbau von derfelben Gröfse, wie der linke 
Flügel, angefügt werden.

Der Haupteingang liegt in der Hauptaxe des Gebäudes; man gelangt durch ihn in eine geräumige 
Flurhalle, und, den Corridor überfchreitend, zu der dreiarmigen Haupttreppe, welche zu den beiden oberen

19t) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 188a, S. 23a.
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zu Stettin.

GefchofTen führt (Fig. 163 u. 164). Die gefchliffenen Granitftufen ruhen auf anfteigenden Bogen und zwifchen 
gefpannten ringförmigen Gewölben mit Stichkappen, welche ihrerfeits von gepaarten Säulen aus rothem 
fchwedifchen Granit getragen find. Eine zwifchen Eifen gewölbte Stichkappendecke überfpannt den 
Treppenraum. In den Flügelbauten wird die Verbindung der Gefchoffe durch zwei weitere, frei tragend 
in Granit ausgeführte Treppen vermittelt. Eine Durchfahrt, zugleich zweiter Eingang mit ftattlicher 
architektonifcher Durchbildung, ift in dem Vorbau, der den linken Flügelbau abfchliefst, angelegt. Die 
Anordnung der Gefchäftsräume ift fo getroffen, dafs im linken Flügel des Erdgefchoffes das Vormund- 
fchafts-Gericht und die Caffe, im rechten das Grundbuchsamt, im (I. Ober-) Hauptgefchofs die Schöffen- 
abtheilung mit dem Schöffenfaal in der Hauptaxe, im II. Obergefchofs aber die Procefs-Abtheilung ihren 
Platz erhalten haben, wie dies für Erd- und Hauptgefchofs aus den Grundriffen in Fig. 163 u. 164 im 
Einzelnen zu erfehen ift. Die Stockwerkshöhen find auf 4,6 m im Erdgefchofs und II. Obergefchofs, im 
I. Obergefchofs auf 4,8 m bemeffen.

Die Strafsenfronten haben einen Sockel aus rothem fchwedifchen Granit erhalten und find mit Ver- 
blendfteinen bekleidet, deren drei Farbtöne: ein leuchtendes Gelb für die glatten Wandflächen der zwei 
Obergefchofle, ein helles Roth und zum Theil ein tiefes Braun für das Erdgefchofs, fo wie für die Lifenen 
und Fenftereinrahmungen der beiden Obergefchofle — im Einklang mit dem gelblichen Ton des Sandfteines 
ftehen, aus dem die Gefimfe, die Attika und das Hauptportal hergeftellt find. Auch im Inneren ift nach 
Möglichkeit echtes Material zur Verwendung gekommen. Sämmtliche Säulen beftehen aus fchwedifchem 
Granit in gelber, rother und blaufchwarzer Farbe; die Poftamente, Bekleidungen und Fufsleiften in den 
Eingangshallen und auf der Haupttreppe aus gefchliffenem belgifchen Kalkftein; die Geländer, Brüftungen 
und faft alle Beleuchtungsgegenftände aus Schmiedeeifen. Decoratives Beiwerk, plaftifcher und malerifcher 
Schmuck find in mafsvoller Weife verwendet. Bezüglich der conftructiven Einzelheiten genügt die Be
merkung, dafs die Bauart den in Art. 196 (S. 184) mitgetheilten Grundfätzen entfpricht. Das Gebäude 
hat durchgehends Ofenheizung erhalten.
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Die gefammte Grundfläche des Haufes beträgt 1360 Q™; der Gefammtkoftenaufwand war auf 
428000 Mark, fomit 1 qm auf 315 Mark veranfchlagt, wozu noch 55000 Mark für Gas- und Wafferleitung 
und für Utenfilien kommen.

2°s- Die unterfte Claffe der franzöfifchen Gerichtshäufer bilden nach Art. 198
GerichBhäufer (S- l85) die Tribunale 1. Inftanz, welche in jeder Kreisgerichts-Hauptftadt beftehen.

1. inftanz. Sie können bezüglich ihrer Grofse und Bedeutung unferen Amtsgerichtshäufern an 
die Seite geftellt werden. Sie unterfcheiden fich indefs von diefen durch eigenartige 
Grundrifsanordnung und ftattlichere räumliche Durchbildung. Der Verhandlungsfaal 
liegt in der Regel im Erdgefchofs; er dominirt im Grundrifs und pflegt durch die 
ganze Höhe des Gebäudes zu reichen. Dies trifft meift auch bezüglich der Flurhalle, 
der nie fehlenden falle des pas perdus^f, zu, welche, nebft dem dahinter liegenden 
Saal, im Aeufseren häufig durch eine Säulenhalle gekennzeichnet ift. Die übrigen 
Theile des Haufes find gewöhnlich zweigefchoffig und enthalten Gefchäftsräume von 
üblicher Stockwerkshöhe.

Diefe Anlage zeigt u. a. das Gerichtshaus zu Nyons199), einer Stadt von etwa 
4000 Einwohnern, die als Unter-Präfectur 3. Claffe nur ein Tribunal 1. Inftanz, für 
deffen Zwecke ein einfaches kleines Gefchäftshaus völlig ausreichte, bedurfte.

Fig. 165.

Erdgefchofs. — 1/500 n. Gr.
Gerichtshaus zu Nyons 199). 

Arch.: Bulot.

Daffelbe ift, mit der Hauptfront gegen einen öffentlichen Platz, 
nächft dem Unter-Präfectur-Gebäude errichtet. Fig. 165 zeigt den 
Grundrifs des Erdgefchoffes. Die im Inneren angeordneten Stufen 
führen auf die Flöhe deffelben; zur Linken liegt das Dienftzimmer 
des Hauswarts (concierge), zur Rechten ein Saal für die Verfamm- 
lungen des Syndicats und der Gläubiger von Gantmaffen, gerade
aus die Wartehalle und einerfeits die Treppe, andererfeits Zimmer 
der Anwälte nebft Ankleideraum. Der Verhandlungsfaal (12 X 7™\ 
gleich der Wartehalle in der Hauptaxe des Gebäudes angeordnet 
und 7,5 m hoch, ift von allen Seiten leicht zugänglich; zwei Längs- 
Corridore führen zum rückwärtigen Theile des Gerichtshaufes, der 
im Erdgefchofs Berathungszimmer nebft Ankleideraum der Richter, 
das Zimmer des Präfidenten, das der Zeugen, fo wie einen etwas 
zu kleinen Raum für die Gerichtsvollzieher (Jiuiffiers} enthält. Im 
Obergefchofs find im Vorderbau zu beiden Seiten der Mittelaxe 
Archive und die Räume der Gerichtsfehreiberei, im Hinterbau die 
Zimmer des Staatsanwaltes und feiner Stellvertreter, fo wie des 
Unterfuchungsrichters angeordnet. Sämmtliche Räume find mittels 
der den Saal auf allen 4 Seiten umgebenden Galerie unter ein
ander in Verbindung gefetzt. Nach der Wartehalle zu ift die Galerie 
frei geöffnet und nur mit einer Brüftung verfehen. Eine Feuer
luftheizung erwärmt den Saal und einige anderen gröfseren Räume; 
die übrigen kleineren Räume haben mit Rückficht auf das milde 
füdliche Klima keinerlei Heizvorrichtungen erhalten. Die Ausftat-
tung des nach dem Entwurf und unter der Leitung von Bulot aus

geführten Gerichtshaufes ift äufserft einfach. Nur die Gefimfe, Oeffnungen und Ecken find aus Häuflein ■ 
das Mauerwerk ift aus Bruchftein hergeftellt.

206. 
Oefterr. 

Kreisgerichts- 
häufer.

Zu den Gefchäftshäufern für Gerichte niederfter oder 1. Inftanz find auch 
die der öfterreichifchen Kreisgerichte zu zählen, obgleich fie die bei diefen gebildeten 
Gefchworenengerichte umfaffen. Die öfterreichifchen Kreisgerichtshäufer bilden fomit 
den Uebergang zu den Gefchäftshäufern für Gerichte höherer Inftanz, was fich natur- 
gemäfs in der Gebäudeanlage kundgiebt.

10S) Siehe Art. 171 (S. 175).
199) Nach: Gaz. des arch. et du bat. 1866, S. 264.
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In der That zeigt das als Beifpiel gewählte Kreisgerichtshaus zu Neutitfchein 20°) 
in der Grundrifsanordnung eine unverkennbare Aehnlichkeit mit einem im nächften 
Artikel zu erörternden Typus der deutfchen Landgerichtshäufer.

Es braucht defshalb auf die Befchreibung der Anlage, deren Grundrifseintheilung aus Fig. 166 u. 167 
erfichtlich ift, des Näheren nicht eingegangen zu werden. Es fei nur bezüglich der im rückwärtigen 
Flügel angeordneten Räume für das Schwurgericht bemerkt, dafs fowohl Richter, als Gefchworene mittels
der Haupttreppe des 
Vorderbaues empor- 
fteigen, fodann am

Verhandlungsfaal 
und am Zimmer 
der Zeugen vorbei- 
fchreiten müffen, um 
in den Schwurge- 
richtsfaal und durch 
diefen erft zu ihren 
Zimmern gelangen 
zu können. Für das 
Publicum, das den 
Schwurgerichts-Ver
handlungen beiwoh
nen will, ift durch 
Anordnung eines be- 
fonderen Hofein
ganges nebft T reppe 
beffer geforgt. Das 
Vordergebäude hat 
über dem I. Ober
gefchofs noch ein 
II.; welche Räume 
darin enthalten find, 
ift in unferer Quelle 
nicht mitgetheilt.

Das Kreis
gerichtshaus wurde 
1879—80 im Auf
trage der Gemeinde
vertretung von Neu- 
ritfchein von Thie
nemann ausgeführt. 

Die Baukoften, 
einfchl. der für in
nere Einrichtung, fo 
wie der für Ankauf 
des Bauplatzes nebft 
Strafsenregulirung 
aufzuwendenden

Summe, betrug rund 
125 000 Mark

(75000 Gulden).

2) Gefchäftshäufer für Gerichte höherer Inftanz.
Bei der Betrachtung der Gefchäftshäufer für Gerichte höherer Inftanz 

wiederum die in Art. 164 (S. 172) aufgeftellte Eintheilung zu Grunde gelegt.
wird

200) Nach: Allg. Baug. 1882, S. 105 u. Taf. 70, 71.
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a) Gefchäftshäufer für Landgerichte.
207«

Typus 
I.

Am einfachften und klarften geftaltet fich die Anlage derjenigen Gefchäfts
häufer, welche nur die Räume für das Landgericht aufzunehmen haben. Das Gebäude 
kann geringere Abmeffungen erhalten und ift von dem unruhigen, den Amtsgerichten 
der Natur der Sache nach anhaftenden Kleinverkehr ganz frei.

Dies ift der Fall beim Ge
fchäftshaus des Landgerichtes 
1. Stufe zu Potsdam201), für 
welches fomit (nach Art. 169, 
S. 174) drei gröfsere Säle, und 
zwar je einer für die Civil- und 
Strafkammer und einer zur 
Abhaltung der Gefchworenen- 
gerichte, nothwendig find. Die 
in Fig. 168 u. 169 abgebildete 
j_-förmige Grundrifsanordnung 
des Haufes ift typifch für eine 
Reihe von Gerichtshäufern älte
ren und jüngeren Datums.

201) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1881,

Hierbei find Civil- und Strafkam
mer mit den zugehörigen Gefchäfts- 
räumen in einem mit langer Hauptfront 
verfehenen dreigefchoffigen Bau, der 
durch den damit gleichlaufenden Mittel- 
Corridor getheilt ift, angeordnet, und 
zwar liegen in der Hauptaxe des Bau
werkes die Säle für Straf- und Civil- 
kammer im I., bezw. II. Obergefchofs 
über einander, dahinter die Haupttreppe. 
Die die letztere umgebenden Hallen 
führen im I. Obergefchofs zu den ver
fchiedenen Theilen des Schwurgerichts- 
faales, der mit feiner Mittellinie fenk- 
recht zur Hauptaxe der ganzen Anlage 
gerichtet ift; hinter demfelben, im Quer
haus, liegen noch Berathungszimmer der 
Richter, Zimmer für Angeklagte etc. 
nebft befonderen Treppen und Zugängen 
für Richter und Publicum, auf der 
anderen Seite vor dem Saal im Haupt
bau die Räume für die Gefchworenen • 
der Zugang zu denfelben kann durch 
Glasthüren vom Treppenhaufe abge- 
fchloifen werden.

Diefe Eintheilung, welche, wie ge
rade diefes Beifpiel durch feine archi- 
tektonifche Behandlung zeigt, der grofs- 
räumigen Wirkung'nicht entbehrt, bietet 
auch für die Benutzung viele Vortheile.

Landgerichtshaus zu Potsdam 
Arch.: Herrmann. S. 124.



Fig. 170.

Querfchnitt nach der Hauptaxe.

1:250

Landgerichtshaus zu Potsdam.
Arch.: Herrmann.
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Den Richtern, Gefchworenen, anderen bei den Verhandlungen Betheiligten, gleich wie dem Publicum, find, 
wie bereits angedeutet und aus den Grundrißen zu erfehen ift, je befondere, von einander getrennte Verkehrs
wege, die zu ihren Räumen führen, zugewiefen. Störend ift jedoch, dafs die Angeklagten zur Strafkammer 
entweder durch den Schwurgerichtsfaal oder unter diefem über die Haupttreppe geführt werden müßen, 
Im Uebrigen bildet die ganze Anlage einen zweckdienlichen und einheitlich geordneten baulichen Organis
mus. Etwas zu enge bemeßen erfcheint hierbei die Treppe und der obere, zum Saalraum für das Publicum 
führende Austritt, falls nicht zur Entleerung des Saales auch die gegenüber liegende, nach der Haupttreppe 
fich öfthende Thür benutzt wird. Als Mangel ähnlicher Anlage des Saales ift in Art. 183 (S. 179) die ftörende 
Erhellung, verurfacht durch das hinter der Richterbank, fo wie von der gegenüber liegenden Schmalfeite 
einfallende Licht, bezeichnet. Wenn indefs, wie in Fig. 170 angegeben, die Fenfter fo hoch liegen und 
aufserdem reichliches Deckenlicht angebracht ift, um das allenfalls ftörende Seitenlicht abfchliefsen zu 
können, fo dürfte in der That gegen diefe Art der Erhellung nichts einzuwenden fein.

Im II. Obergefchofs liegen rechts vom Saal der Civilkammer ein zweifenftriges Berathungs- und 
ein einfenftriges Wartezimmer, über den Zimmern der Gefchworenen das Civil-Secretariat; links vom 
Sitzungsfaal reihen fich ein zweifenftriges und ein einfenftriges Zimmer für Rechtsanwälte an; auf der 
anderen Seite des Ganges find diefelben Räume wie im I. Obergefchofs nebft einer zum Dachboden 
führenden Treppe. Zwifchen Treppenhaus und dem oberen Theil des Schwurgerichtsfaales liegt ein Raum 
für ausgefchiedene Acten; hinter dem Saal bleiben einige verfügbare Zimmer.

Die Ausbildung der Architektur ift auf die Mitwirkung der Farbe berechnet. Die in profilirten 
Boflen-Quadern durchgeführte Gliederung von Sockel- und Erdgefchofs, die Einfaflungen der Oeffnungen, 
Haupt- und Gurtgefimfe, Eckquader und Attika find aus gelblichem Rackwitzer Sandftein, die Mauerflächen 
im I. und II. Obergefchofs aus ftumpf rothem Backftein hergeftellt; die zwifchen den Fenfterreihen des 
I. und II. Obergefchoßes angeordneten, in blau-grauem Ton geftimmten breiten Friefe aus Mettlacher 
Platten, von denen fich eine Reihe von Coloffal-Büften preufsifcher Herrfcher, die Fenfter des Erdgefchoßes 
krönend, abheben, dienen zum Schmuck der drei Seiten des Hauptbaues. Aufserdem haben die Statuen 
Friedrich’s des Grofsen und des Kaifers Wilhelm zu beiden Seiten der mittleren Fenftergruppe des Haupt- 
gefchofles Aufftellung gefunden. Bezüglich der inneren Architektur ift die Ausftattung der Flurhalle mit 
Säulen aus polirtem Granit zu erwähnen. Die Heizung ift mittels Feuerluftöfen bewerkftelligt.

Angaben über die Baukoften find z. Z. nicht mitgetheilt; die überbaute Grundfläche des Haufes be
trägt rund 1000 ü™ und der Rauminhalt von Erdboden bis Oberkante Hauptgefims, bezw. Attika 18 770 cbm; 
das Gebäude wurde 1881—83 von Herrmann ausgeführt. Die Grofse der 60™ langen, 84™ tiefen Bauftelle 
geftattete die Anlage eines Vorgartens von 12™ und Abftände von 10 bis 15™ von den Nachbargrenzen.

Derfelbe Grundrifs-Typus ift fchön bei dem 1862 vollendeten Landgerichtshaus 
zu Bonn 202) von Buffe und nach diefem, wie bereits erwähnt, bei einer Anzahl 
älterer und neuerer Gefchäftshäufer fowohl für Amts- und Landgerichte, als für Land
gerichte allein, zur Anwendung gelangt. Von den letzteren feien hier nur erwähnt 
Bielefeld (1868—71, erweitert 1879—81 203) und als eines der neueften Saarbrücken 
(1883—85 204); daffelbe gilt, jedoch mit einigen Abweichungen, für das Landgerichts
haus zu Dortmund 206).

202) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1863, S. 329 u. Taf. 45—50. Das Gebäude, geplant für Zwecke des feit Anfang diefes 
Jahrhundertes in den linksrheinifchen Ländern Deutfchlands eingefiihrten Gerichtsverfahrens nach dem code Naffolion, erfuhr 
1882 einen Umbau (vergl. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 513).

203) Siehe: Statiftifche Nachweifungen etc. XII, Nr. 43.
204) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 137; 1886, S. 439.
205) Siehe: Ebendaf. 1880, S. 540 u. Taf. 70.
206) Siehe: Statiftifche Nachweifungen etc. XII, Nr. 34.
207) Siehe: Deutfehes Bauhandbuch II, 2. Berlin 1882. S. 481.

Der lang geftreckte Hauptbau dafelbft ift Ul - förmig gebildet und nicht mit mittlerem, fondern feit- 
lichem Längs-Corridor verfehen.

Eine andere Umgeftaltung deffelben Grundrifs-Typus ift bei den Gerichtshäufern 
zu Orteisburg 206) und Jauer 207) angewendet.

Sie befteht darin, dafs die Treppen verlegt find, wonach der Schwurgerichtsfaal im rückwärtigen 
Flügel in die Hauptaxe, anftatt quer zu diefer, gerichtet und an der inneren Schmalfeite, wohl auch an 
den Langfeilen, vom Mittel-Corridor aus zugänglich gemacht ift. Doch kann hierbei die erforderliche 
Trennung der Zugänge für Richter, Gefchworene, Angeklagte etc. nicht durchgeführt werden, es fei denn,
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dafs hinter dem Saal (ähnlich wie in Fig. 168, S. 198) die hierzu nöthigen Räume nebft einer befonderen 
Treppe angereiht werden.

Von fonftigen bei Landgerichtshäufern benutzten Grundrifs-Typen find bemerkens- 
werth die der Gefchäftshäufer des Landgerichtes i. Stufe zu Guben (1881—83 208), 
fo wie des Landgerichtes 4. Stufe zu Effen (1881—84 208).

208) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 511 (Grundrifsfkizze vom Landgerichtshaus zu Guben auf Taf. 59).
2U9) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1883, S. 361 u. Taf. 52 bis 55 (Fig. 71 u. 72 Facf.-Repr. nach: Taf. 52 u. 53).

Bei den in Guben gegebenen örtlichen Verhältniffen erfchien ein Tiefbau am geeignetften. An der 
nur 26,s m langen Front des dreigefchoffigen Haufes liegen über einander in einem 17 m breiten Rifalit 
Vor- und Eingangshalle, Strafkammer und Schwurgerichtsfaal, neben diefen die zugehörigen Räume, letztere 
meift in den Rücklagen zu beiden Seiten. Hinter diefer Reihe find in jedem Gefchofs eine vierfäulige 
Halle, Haupttreppe zur linken, einige Gefchäftsräume zur rechten Seite und weiterhin, nach der Hauptaxe 
geordnet und von einem der Tiefe nach durchführenden Mittel-Corridor aus zugänglich, die übrigen Ge
fchäftsräume , fo wie der Saal der Civilkammer, letzterer im I. Obergefchofs angereiht. Die Baukoften 
waren zu 290 Mark für 1 qm veranfchlagt.

Das zweigefchoffige Landgerichtshaus zu Eilen , an 3 Seiten von Strafsen begrenzt, ift im Grund
rifs LJ - förmig, 50m lang und 42m tief, durchweg mit Mittel-Corridoren angelegt. In der Hauptaxe 
liegen Eingangshalle, darüber Verhandhingsfaal für die 1. und 4. Civilkammer, dahinter Haupttreppe; im 
Obergefchofs find in den Vorbauten des rechten Flügels zwei weitere Verhandlungsfäle, je einer für die 
2. und 3. Civilkammer, ein anderer für die Strafkammer, und dem entfprechend ift in einem den linken 
Flügel kreuzenden Querbau der Schwurgerichtsfaal angeordnet. Die übrigen Räume find in beiden Ge- 
fchoffen in geeigneter Weife vertheilt; zwei Nebentreppen im hinteren Theil der Seitenflügel, eine weitere 
vor dem Schwurgerichtsfaal führen vom Keller- bis Dachgefchofs. Die Baukoften waren zu 271,30 Mark 
für 1 qm veranfchlagt.

Unter den ausfchliefslich für Zwecke des Landgerichtes erbauten Gefchäfts- 
häufern ift dasjenige zu Zwickau in Sachfen eines der bedeutendften, nicht allein 
durch die Zahl der Kammern, für welche, aufser dem Schwurgerichtsfaal, fünf Ver
handlungsfäle nebft den zugehörigen Gefchäftsräumen zu befchaffen waren, fondern 
auch durch die Gediegenheit der Anlage und Einrichtung. Diefe gehen aus den 
Abbildungen in Fig. 171 u. 172, fo wie aus neben ftehender Tafel 209) hervor.

Das Gebäude, in günftiger Lage und von allen Seiten frei ftehend, hat ein als Unterbau behandeltes 
Erdgefchofs und aufser diefem noch zwei Stockwerke. Die in fich gefchloffene Grundform bildet ein 
Rechteck von 67,7 X 59,om, mit Mittel- und Eckvorlagen an den 4 Seiten und mit 2 fymmetrifch 
angeordneten Binnenhöfen, je 22 X 14m, welche durch einen niedrigeren Mittelflügel getrennt find. 
Das Untergefchofs enthält Archiv-Räume, Hausmeifter-, Diener- und Heizerwohnungen, Referve-Räume, 
Auctions- und Pfand-Locale, endlich Brennmaterialräume und Kammern für die Sammelheizung. Das 
Haupt- (I. Ober-) Gefchofs umfafft die Räume der Strafabtheilung des Landgerichtes und der Staatsanwalt- 
fchaft, das II. Obergefchofs diejenigen der Civilabtheilung und der Unterfuchungsrichter. Durch das für 
den öffentlichen Verkehr beftimmte Hauptportal gelangt man auf der in der Vorhalle (a) gelegenen Frei
treppe in die untere, fenkrecht zur Hauptaxe gerichtete Flurhalle (z) und von da geradeaus in den im 
Mittelflügel gelegenen Schwurgerichtsfaal G?); die feitlich angeordnete Haupttreppe führt in die obere 
Flurhalle (z). In beiden Gefchoffen find von diefen ftattlichen Vorräumen aus die Zimmer für Zeugen, 
Parteien, Sachverftändige, Vorzimmer u. dergl., fo wie die Verhandlungsfäle meift unmittelbar zugänglich; 
letztere, von denen das Hauptgefchofs noch zwei (zy), das Obergefchofs drei (i) enthält, find an der 
Hauptfront gelegen; hieran fchliefsen fich die Berathungszimmer, fo wie fämmtliche anderen Amts- und 
Gefchäftsräume. Zu denfelben führen auf nächftem Wege die in den Seitenflügeln befindlichen Neben
treppen, zu denen man ebener Erde durch die in den Mittel-Rifaliten (unter 9 im Hauptgefchofs) angeord
neten Durchfahrten gelangt; diefe find einerfeits befonders für das Landgerichts-Perfonal, andererfeits für 
die Staatsanwaltfchaft und die Unterfuchungsrichter beftimmt.

Der Bau ift im Renaiffance-Stil einheitlich durchgebildet; das Beftreben, wahr zu bauen und den 
Bauftoff zur Geltung zu bringen, tritt überall hervor. Die äufseren Fronten (fiehe die neben flehende Tafel) 
find in Backftein-Rohbau mit Sandftein-Architekturtheilen und blauem Granitfockei, die Hoffronten in den 
Formen reiner Backftein-Architektur ausgeführt. Die Dächer der Aufsenflügel find mit gemuftertem eng-

208.
Typus 

II u. III.

209. 
Typus 

IV.
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Fig. 17'-

/. Flurhalle.
2. Vorhalle.
j. Schwurgerichtsfaal.
4. Gefangenzellen.
3. Berathungszimmer der Richter.
6. Zimmer der Räthe.
7. Kammer-Director I.
8. Sitzungszimmer und Bibliothek.
g. Vorraths-, bezw. Effecten-Raum.

10. Zimmer für Vertheidiger.
11. Gerichtsfehreiberei.

12. Präfidcnt.
13. Vorzimmer.
14. Strafkammer.
13. Zeugenzimmer.
16. Sachverftändigenzimmer.
17. Kammer-Director II.
18. Cafie.
ig. Amtsanwaltszimmer.
20. Staatsanwaltszimmer.
21. Afiefibrenzimmer.
22. Zimmer für Gefchworene.

lifchen und franzöfifchen Schiefer, die Mittelflügel und Plattformen mit verzinktem Eifenblech eingedeckt. Die 
Haupttreppe ift mit Granitftufen, die an den Vorderfeiten gefchliffen find, und mit Baluftraden von verfchieden- 
farbigem Zöblitzer Serpentinftein ausgeriiftet. Die Vorhalle hat Mofaik-Fufsboden erhalten. Die Flurhallen, 
gleich den Corridoren mit Terrazzo belegt, fchmücken Bildwerke: im unteren Hauptgefchofs zu beiden 
Seiten des Einganges nach dem Schwurgerichtsfaal die fitzenden Figuren der Weisheit und Gerechtigkeit 
(von Hähnel}, in franzöfifchem Kalkftein gearbeitet; im Obergefchofs, in 4 Nifchen auf Poftamenten, die 
Büften fächfifcher Regenten (nach Rietfchelfchen und Hähnelfcben Modellen von Behrens angefertigt). 
Die Ausftattung des Schwurgerichtsfaales (fiehe den Querfchnitt auf umftehender Tafel), mit den fchwarz- 
grünen Pilaftern aus Stuckmarmor, den mit rothem Stucco luftro bekleideten Wandflächen, den in Steinton 
gehaltenen Gefimfen, den gemalten Fenftern von Kathedralglas und den fchwarzen, matt und glänzend
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Fig. 172.

Arch.: Wanckel.

11. Vorzimmer.
12. Eerathungsziminer.
13. Zeugenzimmer.
14. Kammer-Director II.
15. Parteien-Zimmer.
16. Warte- und Zeugenzimmer für 

vornehme Perfonen.
17. Secretär.
iS. Unterfuchungsrichter.
ig. Effecten-Zimmer.
20. Zimmer für Referendare.

-coe-

zu Zwickau 209).
1. Flurhalle.
2. Civilkammer.
3- Schwurgerichtsfaal.
4. Zimmer der Räthe.
5. Gefangenzellen.
6. Vor- und Kanzleizimmer.
7. Abtheilungsvorftand.
3’. Rechtsanwalts-, bezw. Sachwalter

zimmer.
9. Gerichtsfehreiberei.

10. Kammer-Director I.

gehaltenen 1 huren und Möbeln, macht einen der Beftimmung angemeffenen, ernften Eindruck; die Büfte 
des regierenden Königs Altert (von Schilling in carrarifchem Marmor ausgeführt) ift auf einer Marmor- 
Confole in der grofsen Nifche über dem Präfidentenfitze aufgeftellt. Der gröfsere Civilfaal hat eine Holz
decke und entfprechende Wandbekleidungen erhalten; die durch Pilafter getrennten Felder find in den 
Füllungen mit Stofftapeten überfpannt. Der über dem Haupteingang gelegene zweite Civilfaal ift mit 
grofser Kehle und Stichkappen reich ausgeftattet und in Genuefer Manier gemalt. Die inneren Thüren 
und Paneele find durchgängig von vollftändig aftfreiem polnifchen Kiefernholz mit ftarken, gekehlten 
Füllungsrahmen angefertigt und zum gröfsten Theile nur lackirt, fo dafs die Textur des Holzes fichtbar 
geblieben ift. Die Fufsböden find mit eichenen Riemen, bezw. mit Parquettafeln belegt.

Die Beheizung erfolgt im Erdgefchofs mittels ^or»’fcher und Regulir-Oefen, in den Verhandlungs- 
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fälen und Zeugenziminern mittels Dampf-Luftheizung, in den übrigen Räumen der Obergefchoffe mittels 
Warm waffe rheizung.

Die Gefammtbaukoften find, einfchl. der Sammelheizungen, der Trink- und Nutzwafferleitungen, der 
Gas- und Telegraphen-Einrichtung, der Planierungen, Einfriedigungen, Wafferableitung und Pflafterungen, 
auf 909367 Mark, die Koften der Mobiliar-Befchafiung auf weitere 31 000 Mark angegeben, wonach 1 
überbauter Grundfläche fich auf 269,53 Mark und 1 cbm auf 14,99 Mark berechnet.

Das Gebäude, Mitte Auguft 1876 begonnen und im Auguft 1879 vollendet, ift nach dem Entwurf 
und unter der Leitung Wanckd's ausgeführt.

ß) Gefchäftshäufer für Land- und Amtsgerichte.

210. Gefchäftshäufer, die fowohl den Zwecken des Amtsgerichtes, als auch jenen
1 mfang. jes Landgerichtes dienen follen, haben die für beide Instanzen erforderlichen Räume 

zu umfaffen und dem gemäfs eine entfprechende, zum Theile fehr beträchtliche Aus
dehnung zu erhalten. Bei Gerichten von kleinerem Gefchäfts'umfang dient zuweilen 
(z. B. in Oftrowo) der Saal für das Schöffengericht auch für die Strafkammer, 
oder es kann nöthigenfalls der Schwurgerichtsfaal auch von der Strafkammer benutzt 
werden210). In diefen Fällen ift zugleich ein Berathungszimmer weiniger nöthig.

Die meiften bei Anlage der in Rede flehenden Gebäude vorkomn?enden Typen 
find theils ohne Weiteres auf diejenigen der Landgerichtshäufer oder'.der Amts- 
gerichtshäufer zurückzuführen; theils bilden fie eine weitere Entwickelung «derfelben. 

au. Eine Reihe von diefen Gefchäftshäufern haben als einfachfte GrundfcJrm das
iypUs Rechteck, meift durch fchwache Vorlagen, in der Mitte und an den Enden,- zum

Theile durch gröfsere an der Rückfeite ausgezeichnet und durch einen Mittel-Cor’fidor 
getheilt21 *). 1

Letzterer ift mitunter nicht bis an die beiden Seitenenden durchgeführt, wenn an diefelben Ver* 
handlungsfale quer zur Längenrichtung gelegt find. Der Mittelbau nimmt gewöhnlich einen Saal ode1.r 
zwei folcher über einander auf; im Erdgefchofs darunter pflegt die Eingangshalle und hinter diefer die 
Haupttreppe angeordnet zu fein; man findet wohl auch zwei Treppen fymmetrifch zu beiden Seiten angelegt.

=■= Die auf Eckbauplätzen errichteten Land- und Amtsgerichtshäufer pflegen im
n^ni Grundrifs nach der hierfür geeignetften L-Form gebildet zu fein212).

Die beiden Gebäudeflügel haben grofsentheils, gleich wie Typus I, Mittel-Corridore; auch die 
Treppen und Verhandlungsfale find ähnlich vertheilt; der Schwurgerichtsfaal liegt in einem durch Vor
lagen ausgeprägten Querbau des rückwärtigen Theiles des Seitenflügels.

Auch die in Art. 207 (S. 198) beim Landgerichtshaus zu Potsdam eingehend 
befchriebene Grundrifsanordnung ift wohl geeignet für die Gefchäftshäufer der Amts
und Landgerichte 213).

«3- Zu gleichem Behufe dient die lj - förmige Grundri fsgeftalt, deren Flügel theils mit
Mittel-Corridoren, theils mit Seiten-Corridoren verfehen und mehrfach214) ganz ähnlich 
angelegt find, wie das in Art. 208 (S. 201) befchriebene, 5 Kammern umfaffende 
Landgerichtshaus zu Effen.

Zu diefem Typus gehört auch das Gefchäftshaus des Landgerichtes und Amts
gerichtes zu Aachen215), bei dem indefs die urfprüngliche einfache u-Form durch

210) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 80, Tab. I, Sp. b u. c.
211) Vergl. Befchreibung der Land- und Amtsgerichtsgebäude zu Meferitz, Oftrowo (fiehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, 

Bl. 22 u. 1884, S. 85), ferner zu Hirfchberg, Cottbus und Osnabrück (fiehe: Statiftifche Nachweifungen etc. XII, Nr. 38, 41, 46).
212) Diefe Anordnung haben die Land-und Amtsgerichtshäufer zuSchneidemühl (fiehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 22), 

fo wie zu Konitz, Duisburg, Pofen, Stargard, Altona (fiehe: Statiftifche Nachweifungen etc. XII, Nr. 30, bezw. 40a, 47, 48, 49).
213) Angewendet bei den Gerichtshäufern zu Hechingen, Kiel (fiehe: Statiftifche Nachweifungen etc. XII, Nr. 44 u. 45), 

ferner Allenftein und Schweidnitz (fiehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1880, Bl. 70 u. 1884, S. 82).
211) Vergl. Planfkizzen und Befchreibung der Gerichtshäufer zu Münfter i. W. (fiehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1878, S. 588 

u. Bl. 63), fo wie zu Oppeln (fiehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 542 u. Bl. 70).
215) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 439 — ferner: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 441.
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ftark vorfpringende, der Vorderfront und den beiden Endfeiten angereihte Bautheile 
etwas verändert ift.

Das Gebäude hat feinen Platz auf einer 3,5 m über der Strafsenkrone liegenden Erhöhung erhalten, 
zu welcher an der Vorderfront eine Freitreppe, an ddr Hinterfront ein allmählig anzeigender Fahrweg 
führt. In das Erdgefchofs gelangt man durch eine mit drei grofsen Bogenöffnungen ausgeftattete Vorhalle, 
welche die ganze Länge der Rücklage des Mittelbaues einnimmt. Links liegt die unmittelbar zum Schwur- 
gerichtsfaal führende Treppe, geradeaus der Eingangsflur. Hieran fchliefsen fich, links beginnend: Zimmer 
des Caftellans, der Parteien und Zeugen, fo wie Gefchäftsräume für drei Amtsrichter nebft zugehörigen 
Gerichtsfehreibereien; ferner im hinteren Flügel: Zahlzimmer, Rechnerzimmer, Schatzkammer, Buchhalterei, 
endlich zwifchen Corridor und Nebentreppe die Aborte. Auf der rechten Seite, wieder von der Mitte aus
gehend, folgen auf einander: Zellen, Zimmer für einen weiteren Amtsrichter nebft Gerichtsfehreiberei, für 
den Amtsanwalt, für Zeugen und Parteien, ein dreifenftriger Sitzungsfaal für Civilproceffe des Amts
gerichtes, Zimmer des Concurs-Richters nebft Gerichtsfehreiberei; ferner im hinteren Flügel der dreifenftrige 
Schöffenfaal, dahinter Richterzimmer und Gerichtsfehreiberei; endlich zwifchen Nebentreppe und Corridor 
eine Haftzelle und Aborte. Die Anordnung und Vertheilung der Räume im Hauptgefchofs ift aus dem

Fig. 173-

Hauptgefchois.
1:500

Gefchäftshaus des Land- und Amtsgerichtes zu Aachen2I5). 
Arch. : End eil.

Grundrifs in Fig. 173 zu entnehmen. Das II. Obergefchofs enthält das Bureau des Rechnungs-Revifors, 
die Regiftratur des Landgerichtes, die Gefchäftsräume des Directors der Handelskammer nebft zugehörigem 
Secretariat, fo wie dasjenige der 1. Civilkammer, die Bibliothek, die Staatsanwaltfchaft mit den nöthigen 
Regiftraturen und Secretariaten, die Zimmer zweier Unterfuchungsrichter und der Referendarien, die Boten
zimmer und Schreibftuben. Die übrigen noch im II. und I. Obergefchofs verfügbaren Räume tollen bei 
der in Ausficht flehenden Einrichtung der Grundbuchämter für diefen Zweck verwendet werden.

Für die Durchbildung der Architektur ift, mit Rückficht auf einige älteren Bauwerke Aachens, 
der gothifche Bauftil gewählt worden. Das Gebäude hat einen Sockel aus Niedermendiger Bafaltlava 
erhalten; Vorder- und Seitenfronten find mit Frankfurter Ziegeln verblendet, Thür- und Fenftereinfaffungen 
aus hell grauem Echternacher Sandftein. Die Eindeckung der Dächer ift in Mofelfchiefer auf Schalung 
nach deutfeher Art erfolgt. Sämmtliche Räume find feuerficher überwölbt, die Decken über dem Erd
gefchofs auf Gurtbogen, die des I. und II. Obergefchoffes — diejenigen der Sitzungsfäle ausgenommen — 
auf Eifenträgern aus flachen Kappen hergeftellt. Die Säle für die Strafkammer und die Civilkammer find 
unter Anwendung von Gurtbogen, welche durch fichtbare Anker gehalten werden, mit je 4 Kreuzgewölben 
überfpannt. Bei der Decke des Schwurgerichtsfaales befteht das eigentlich tragende Gerüfte aus 4 ftarken 
fchmiedeeifernen Bogenträgern; auf den unteren Flanfch des aus 2 Winkeleifen beliebenden Bogenträgers 
legen fich entfprechend gegliederte Bogen aus Sandftein, zwifchen welche dann in jedem Fenfterfeld 
4 Kreuzgewölbe mit Sandfteinrippen eingefpannt find. Der untere fichtbare Flanfch wird mit fchmiede- 
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eifernen Ornamenten verziert. Die Haupt- und Nebentreppen follen aus Ruhrkohlenfandftein, einige 
untergeordnete Treppen, fo wie die Kellertreppen aus Niedennendiger Bafaltlava hergeftellt werden. Die 
fämmtlichen Fenfter und die äufseren Thören werden aus Eichenholz, die inneren Thören aus Kiefernholz, 
die Fufsböden der Gefchäftsräume gleichfalls aus 3ct)i ftarkem Kiefernholz, die der Säle aus 2,c cm ftarkem

Typus 
V.

Eichenholz angefertigt. Dem Trep
penhaus, dem Eingangsflur und den 
Sälen ift reichere Ausfchmuckung, 
den letzteren Räumen zugleich Ver- 
glafung aus Kathedralglas in Blei- 
faffung zugedacht. Für den Schwur- 
gerichtsfaal ift Feuerluftheizung mit 
angemeflenen Einrichtungen für Luft
erneuerung, für iammtliche übrigen 
Räume Warmwaflerheizung ange
ordnet.

Mit der Ausführung des im 
Minifterium der öffentlichen Ar
beiten unter Leitung EndeU’s aus
gearbeiteten Entwurfes wurde im 
September 1883 begonnen; zum 
October 1887 foll das Gebäude 
feiner Beftimmung übergeben wer
den. An Geldmitteln find bewil
ligt: x) für das Hauptgebäude 
624000 Mark216), 2) für die Dienft- 
geräthfchaften 30 000 Mark, 3) für 
die Nebenbaulichkeiten 75 000 Mark, 
zufammen 729 000 Mark.

Der Grundrifs in o-Form 
erfährt eine wefentliche Ent
wickelung und Erweiterung 
durch Anreihung eines rück
wärtigen Flügels in der Rich
tung der Hauptaxe, der 
hauptfachlich zur Aufnahme 
des Schwurgerichtes dient. 
Schon das in Art. 207 (S. 200) 
erwähnte Landgerichtshaus 
zu Dortmund zeigt diefen 
Typus.

Als Beifpiel einer in 
diefer Weife geplanten An
lage diene das Gefchäfts
haus für das Land- und Amts
gericht zu Lyck in Oft- 
preufsen (Fig. 174 m 175 21’).

Das in freier Lage errich
tete Gebäude hat eine Länge von 
82,8 m und eine gröfste Tiefe von 
37,2m. Für das mit 5 Richtern 
befetzte Amtsgericht dient der Theil rechts vom Mittelbau, für das Landgericht, welches 3 Civilkammern,
1 Strafkammer und das Schwurgericht umfafft, der ganze übrige Theil des Haufes. Der Hauptbau des- 
felben ift dreigefchoffig; zweigefchoftig find der ganze rückwärtige Mittelflügel und die hinteren Anbauten



der Seitenflügel, welche die Säle der Civilkammer, bezw. des Schöffengerichtes enthalten. Fig. 174 u. 175 
veranfchaulichen die Eintheilung des Erdgefchofles und des I. Obergefchoffes. Der Theilung des Haufes
für Amtsgericht und Landgericht entfprechend, find zwei Eingänge an den Eckvorlagen der Hauptfront, 
mit zugehörigen Flurhallen und Treppen, letztere an den Enden des Längs-Corridors angeordnet. Aufser-

dem liegt im Mittelbau eine dritte 
Treppe, welche den Verkehr zwifchen 
den einzelnen Stockwerken vermittelt 
und mittels deren das Publicum zu 
den Sälen des Schwurgerichtes und 
der Strafkammer gelangt; zu den 
Gefangenzellen, deren welche fowohl 
hinter diefen Sälen, als nächft dem 
Schöffenfaal untergebracht find, führen 
Nebentreppen mit befonderen Ein
gängen. Das II. Obergefchofs enthält 
einerfeits die Zimmer für den 4. und 
5. Amtsrichter, Zeugen und Parteien, 
Boten, ferner Kanzleien, Gerichts
fehreiberei für Civilprocefs- und Baga
tell-Sachen, fo wie die Regiftratur des 
Amtsgerichtes; andererfeits find die 
Gefchäftsräume des 1. und 2. Staats
anwaltes nebft Gehilfen, Secretariat 
und Regiftratur, Zimmer für einen 
Rechnungs-Revifor, für Boten , fo wie 
ein Raum für corpora delicti, endlich 
Aborte angereiht. Das Kellergefchofs 
umfafft Wohnungen für den Amts- 
gerichts-Caftellan und den Landgerichts- 
Caftellan, Pfandkammer und Auctions- 
Local, Räume für Utenfilien, Brenn
material und Keller.

Der äufsere Aufbau zeigt eine 
Plinthe aus bearbeiteten Granitquadern, 
darüber Verblendung aus hell rothen 
Backfteinen mit glafirten Schichten- und 
Profilfteinen für die Gefimfe. Zwifchen 
den gekuppelten Fenftern des II. Ober- 
gefchofles find Dreiviertellaulen von 
fchlefifchem Sandftein. Ein kräftig 
ausladendes Confolen-Gefims krönt den 
Bau. Schwurgerichtsfaal und Straf
kammer haben Feuerluftheizung mit 
Säuglüftung; lammtliche übrigen Räume 
werden mit Kachelöfen geheizt.

Das Gebäude wurde in der Ab- 
theilung für das Bauwefen im Minifterium 
für Handel etc. zu Berlin entworfen 
und 1879—81 ausgeführt. Die Bau- 
koften betragen: 1) für das Haupt
gebäude 446400 Mark (248 Mark für 
1 qm und 14,88 Mark für lebm, den 
Rauminhalt von Kellerfohle bis Ober-

21C) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 441 beträgt die Anfchlagsfumme 580000 Mark oder 357,37 Mark für 1 q“> und
20,20 Mark für lebm.

21") Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 543 u. Bl. 70.



208

2X5-
Typus 

VI.

216. 
Typus 
VII.

kante Hauptgefims gerechnet), 2) für Nebenbaulichkeiten 42300 Mark, 3) für Inventar-Befchaffung 
(Mobiliar, Beleuchtungsgegenflände, Klingelzüge, Aborteinrichtung etc.) 16000 Mark; fomit Gefammtkoften 
504700 Mark.

Demfelben Grundrifs-Typus gehören die Gerichtshäufer zu Graudenz218), Er
furt219), Hannover 220), Braunfchweig221) und Hamburg 222) an.

218) Siehe: Statiftifche Nachweifungen etc. XII, Nr. 29.
219) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1878, S. 586 u. Bl. 63.
220) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 541 u Bl. 70.
221) Siehe: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1882, S. 326.
222) Siehe ebendaf., fo wie: Deutfche Bauz. 1884, S. 1x7-
223) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 542 u. Bl. 70 — ferner: Deutfche Bauz. 1882, S. 336.
224) Siehe: Statiftifche Nachweifungen etc. XII, Nr. 42.
225) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. t88o, S. 537 u. Bl. 70.
226) Siehe: Statiftifche Nachweifungen etc., XII, Nr. 50..

Bei den beiden letzteren Beifpielen ift der Schwurgerichtsfaal mit feiner Hauptaxe in diejenige der 
ganzen Bauanlage gelegt und fowohl von der einen Schmalfeite , als von Corridoren an den beiden Lang
feiten zugänglich gemacht. Befonders ftattlich und zweckmäfsig erfcheint die Anlage der Hauptfäle in 
Verbindung mit Flurhalle und Treppen im Gerichtshaufe zu Hamburg.

Eine wefentliche Veränderung erfährt der fo eben betrachtete Grundrifs-Typus, 
wenn die Seitenflügel ganz in Wegfall kommen, das Vorderhaus nur einen kurzen 
Frontbau bildet, der Mittelbau aber der Tiefe nach verlängert wird. Es entflieht 
dann eine Grundrifsanordnung, die auch unmittelbar aus dem Typus in Art. 207 
(S. 198) abzuleiten ift, und welche in folchen Fällen, in denen die Geftaltung der 
Bauftelle die Errichtung eines Tiefbaues erheifcht, als die geeignetfte für das Gerichts
haus erfcheint.

Dies war der Fall beim Gefchäftshaufe für das Landgericht und die Amts
gerichte zu Flensburg, das als eines der bemerkenswertheften Beifpiele diefer Art 
zu bezeichnen ift.

Unter Hinweis auf Abbildung und Befchreibung des Gebäudes in den unten223) angegebenen Quellen 
fei hier nur bemerkt, dafs daffelbe in Folge der nach der Vorderfront ftark abfallenden Bauftelle an der 
Thalfeite ein Erdgefchofs und 3 Stockwerke darüber, an der Bergfeite aber nur ein Erdgefchofs in der 
Höhe des vorderen II. Obergefchoffes enthält (liehe den Lageplan diefes Gerichtshaufes fammt dem zu
gehörigen Gefangnifs im nächften Kapitel, unter e). Im Vorderhaufe find im Erdgefchofs und I. Obergefchofs 
2 kleine Sitzungsfale und andere Gefchäftsräume der Amtsgerichte, im II. Obergefchofs folche des Land
gerichtes und im III. die Zimmer der Staatsanwaltfchaft vertheilt. Im rückwärtigen Mittelflügel, der 
durch Umgänge um das Haupttreppenhaus mit dem Vorderhaufe in Verbindung fteht, liegen alle übrigen 
Gefchäftsräume, die Verhandhmgsfäle des Schöffengerichtes, der Civil- und Strafkammer, fo wie des 
Schwurgerichtes.

Im Wefentlichen zeigt diefelbe Planbildung für Tiefbau das Gefchäftshaus für 
die Amts- und Landgerichte zu Liegnitz 224), und ganz ähnlich ift diejenige des 
fchön in Art. 208 (S. 201) kurz befchriebenen Landgerichtshaufes zu Guben.

Bei beiden Beifpielen liegt der Schwurgerichtsfaal und unter diefem ein anderer Verhandlungsfaal 
im Vorbau in der Axe der Hauptfront.

In letzter Reihe ift noch der Grundrifs-Typus in V' °der Winkelform zu er
wähnen, welcher für die auf Eckbauplätzen zu errichtenden Gerichtshäufer unter 
Umftänden noch geeigneter ift, als der in Art. 212 (S. 204) befchriebene Typus II. 
Von der Anordnung des letzteren weicht die des Typus VII dadurch ab, dafs die 
Raumvertheilung fymmetrifch zur Halbirungslinie des M inkels getroffen, die Spitze 
deffelben abgeftumpft und durch einen Vorbau ausgezeichnet ift, in deffen Axe die 
Eingangshalle und darüber Sitzungsfäle gelegt find.

Beifpiele folcher Art find die Land- und Amts-Gerichtshäufer zu Braunsberg22“) und Stendal225).
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7) Gefchäftshäufer für einzelne Gerich tsab t hei 1 ungen.

Unter den mit diefer Ueberfchrift bezeichneten Gerichtsgebäuden find als die ^7 
wichtigften diejenigen Gefchäftshäufer zu nennen, welche die Strafabtheilungen der 
Amtsgerichte und Landgerichte in einem Gebäude in der Nähe des Gefangniffes, die 
Civilabtheilungen beider aber in einem gefondert liegenden Haufe enthalten.

Ein hervorragendes Beifpiel erfterer Art ift das Criminal-Gerichtshaus zu Berlin 
im Stadttheil Moabit 2 27), das die Planbildung von Typus VII (fiehe Art. 216, 
S. 208) zeigt.

Criminalgerichts-Etabliffement zu Berlin-Moabit 22’).

Unter Hinweis auf die ausführliche, unten angegebene Veröffentlichung wird aufser dem Blockplan 
(Fig. 176 227) der ganzen zufammengehörigen Gebäudegruppe nur kurz mitgetheilt, dafs das mit A be
zeichnete Gerichtshaus eine Grundfläche von 5040 bedeckt und fämmtliche für die Unterfuchung und 
Aburtheilung in Straffachen erforderlichen Gefchäftsräume der beiden Berliner Landgerichte I und II, 
namentlich 4 Sitzungsfäle für Strafkammern und 2 grofse Schwurgerichtsfäle mit allem Zubehör, ferner 
9 Schöffenfäle, nebft den nöthigen Berathungszimmern, Gerichtsfehreibereien, Zimmern für Richter, Sach- 
verftändige und Zeugen, Räume der Staatsanwaltfchaft, Amtsanwälte, Rechtsanwälte, der Directoren und Prüft

227) Siehe: Herrmann. Das Criminalgerichts-Etabliffement zu Berlin, im Stadttheile Moabit. Zeitfchr. f. Bauw. 
1885, S. 15 u. Bl. 20.

Handbuch der Architektur. IV. 7. *4
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2l8.
Beifpiel 

II.

denten etc., im Ganzen 15 Verhandlungsfale und 164 andere Gefchäftsräume enthält, Wohnungen der 
L'nterbeamten und Räume des Sockelgefchoffes nicht mitgezählt. Eine grofse Eingangshalle im Frontbau 
und zwei Durchfahrten in den Mitten der Seitenfronten führen in das Gebäude-Innere und in die Höfe; 
aufser der Haupttreppe im Mittelbau vermitteln 8 Nebentreppen den Verkehr zwifchen den Gefchoffen. 
Der grofse, in Fig. 147 (S. 179) dargeftellte Schwurgerichtsfaal liegt über der Eingangshalle im Vorbau 
der Hauptfront, der kleinere Schwurgerichtsfaal im rückwärtigen Theile des Mittelflügels quer zur Haupt- 
axe in halber Höhe des Erdgefchofles. Die übrigen 13 Säle, die 4 Strafkammer-Säle (3-fenftrig), die 
9 Schöffenfäle (2-fenftrig) find in den Gefchoffen der Seitenflügel vertheilt.

Diefes Gerichtshaus wurde von Herrmann unter Mitwirkung Buffis entworfen und 1877 — 82 
ausgeführt. Die Baukoften betrugen im Ganzen (einfchl. der Koften des figürlichen Schmuckes und der 
150400 Mark betragenden Ausftattung, fo wie der Einrichtung von Heizung und Lüftung) rund 2 958 000 Mark; 
hiervon entfallen auf Iqm bebauter Grundfläche 583 Mark und auf lebm Rauminhalt 26,so Mark.

Ein anderes bemerkenswerthes Strafgerichtshaus ift das bereits in Art. 214 
(S. 208) kurz erwähnte zu Hamburg. Nur für Zwecke des Schwurgerichtes dient 
das Gerichtshaus zu Lüneburg 228).

228) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 83.
22^) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 80; 1885, S. 135; 1886, S. 438 — ferner: Deutfche Bauz. 1885, S. 425.

Eine in mancher Beziehung eigenartige Anlage hat ferner das neue Gefchäfts- 
haus für die Civil-Abtheilungen des Landgerichtes und Amtsgerichtes Berlin II er
halten (Fig. 177 u. 178 229).

Das Bauwerk liegt im Südweften von Berlin, an demjenigen Theile der nördlichen Uferftrafse des 
Schifffahrts-Canals, der als »Hallefches Ufer« bezeichnet wird, mit der Hauptfront gegen Süden gewendet. 
An das rund 80m lange Vordergebäude fchliefst fich nach hinten ein breiter Mittelflügel an, der wiederum 
von einem Querhaufe durchkreuzt wird. Es enthält über einem 3,s m hohen Sockelgefchofs ein Erdgefchofs 
von 4,s m, ein I. und II. Obergefchofs von 5,1 m, bezw. 4,5 m Höhe. Der an das Vordergebäude anftofsende 
Theil des Mittelflügels wird von der grofsen, durch alle 3 Gefchofle reichenden Wartehalle und den 2 
neben diefer liegenden Haupttreppen (liehe den Durchfchnitt in Fig. 178) eingenommen, fo dafs Vorder- 
und Hinterhaus nur im Erdgefchofs unmittelbar zufammenhängen, während fonft die Verbindung zwifchen 
ihnen blofs über die Treppen hinweg flattfindet. Diefe Anordnung hat ihren Grund darin, dafs zwifchen 
dem Landgericht, welchem die beiden Obergefchoffe des Vorderhaufes zugewiefen find, und dem Amts
gerichte, welches die übrigen Räume des Haufes einnimmt, ein unmittelbarer Gefchäftsverkehr überhaupt 
nicht flattfindet, vielmehr eine Abfonderung der von beiden Behörden benutzten Gebäudetheile erwünfcht ift.

Die Vertheilung der Räume im Erdgefchofs ift aus dem Grundrifs in Fig. 177 zu erfehen. Das 
1. und II. Obergefchofs des Vorderhaufes enthalten zwei den mittleren Vorbau der Hauptfront einnehmende 
Verhandlungsfäle von 16,80 X 7,44 in Grundfläche nebft den zugehörigen Berathungszimmern , fo wie den 
Boten-, Parteien- und Anwalts-Zimmern, ferner die nöthigen Gefchäftsräume für 4 Civilkammern, deren 
Directoren und den Präfidenten des Landgerichtes, die Präfidial-Gerichtsfchreiberei, die General-Regiftratur, 
Kanzleien, Bibliothek und Arbeitszimmer. Im Hinterhaufe ift die Eintheilung und Beftimmung der Räume 
im I. Obergefchofs beinahe diefelbe wie im Erdgefchofs; es finden fich dort die Abtheilungen des Amts
gerichtes für Grundbuch- und Vormundfchaftsfachen, 2 Vor- und Wartezimmer in den einfpringenden Ecken; 
das II. Obergefchofs enthält 2 Räume für Gerichtsvollzieher, 3 Schreibftuben, 4 Räume für ausgefchiedene 
Acten und 2 weitere zur Verfügung flehende Gelaffe.

Noch ift zu bemerken, dafs von den Räumen des Amtsgerichtes alle diejenigen in das Erdgefchofs 
verlegt und um die Wartehalle gruppirt find, welche vom Publicum am ftärkften befucht werden. Uebrigeris 
ift durch hallenartige Erweiterung der an die grofse Wartehalle ftofsenden Corridortheile, fo wie durch 
Anlage verfchiedener Vor- und Wartezimmer an geeigneter Stelle für die Bedürfniffe des bei Gericht ver
kehrenden Publicums geforgt.

Die Vorderfeite des Gebäudes ift in den Formen italienifcher Renaiflance durchgebildet, wobei 
fammtliche Architekturglieder, ferner die Ecken , die Sockel und das ganze Erdgefchofs des Mittelbaues 
von hell grauem Sandftein hergeftellt, die glatten Flächen mit matt rothen Backfteinen verblendet und zum 
Theile durch eingelegte Buckelquaderftreifen getheilt find. Die hinteren Seiten find in Backftein-Rohbau 
in einfachen Formen ansgeführt. Vorgärten, längs der Seitenflügel der Hauptfront angelegt, trennen diefe 
von der Strafse.

Von der Innen-Architektur giebt Fig. 178 einen Begriff; befonderes Intereffe erregt die grofse
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Gefchäftshaus für die Civilabtheilungen des Landgerichtes und Amtsgerichtes Berlin II 229).
Arch.: Herrmann.
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Schnitt nach der Hauptaxe des Gerichtshaufes in Fig. 177.
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Wartehalle, die in Form eines rundbogigen Tonnengewölbes mit Stichkappen, in geftanztem Zinkblech 
ausgeführt, überdeckt ift. Die Eintrittshalle und die Vorplätze in der Hauptaxe find mit caffettirten Gufs- 
decken zwifchen Eifenträgern, die Corridore durch Kreuzgewölbe und Tonnengewölbe mit Stichkappen, 
die beiden Haupttreppenhäufer durch elliptifche Tonnengewölbe mit decorativ ausgebildeten Ankern über- 
fpannt. Sämmtliche Thüren find nach dem Corridor zu mit Umrahmungen aus englifchem Marmor-Cement 
verfehen; aus einem anderen Kunftftein , der auch eine beträchtliche Härte erlangt, find die Wangen und 
Geländer der Freitreppe in der Eintrittshalle hergeftellt; die Säulen beftehen aus Sandftein. Die Haupt
treppe ift in Schmiedeeifen mit Stufen aus Oberkirchner Sandftein ausgeführt; fämmtliche übrigen Treppen 
haben Stufen von fchlefifchem Granit erhalten. Für den Bodenbelag der Vorräume ift Terrazzo, für den
jenigen der Gefchäftsräume kieferner Riemen- und Stabfufsboden zur Anwendung gelangt. In den beiden 
Sitzungslaien des Landgerichtes find Decken und Wände getäfelt und, gleich den Schranken und anderen 
Einrichtungsgegenftänden, aus Holz, das die Naturfarbe zeigt, hergeftellt. Die Erwärmung des Haufes 
erfolgt durch eine Warmwafferheizung mit Drucklüftung.

Das nach einer Skizze Herrmann's von Kiefchke geplante Bauwerk wurde 1882—85 ausgeführt. 
Die Anfchlagsfumme für das Gebäude betrug 815000 Mark (385 Mark für 1 qm und 20 Mark für 1 cbm) 
und einfchl. Nebenbaulichkeiten und Einrichtung rund 900000 Mark.

Fig. 179.

Zu den Gefchäftshäufern für einzelne Gerichtsabtheilungen, im Sinne der diefem 
Kapitel zu Grunde gelegten Eintheilung, gehören auch die meiften Gerichtshäufer 
des Auslandes, bei deren Anlage felbftverftändlich die jeweiligen ftaatlichen Ein
richtungen und örtlichen Erforderniffe mafsgebend find. Sie konnten daher unteren 
deutfchen, unter a und ß unterfchiedenen Gefchäftshäufern für Landgerichte, bezw. 
Amts- und Landgerichte nicht unmittelbar an die Seite geftellt werden.

Von der Anlage eines kleineren franzöfifchen Gerichtshaufes einer Kreishaupt- 
ftadt (chef-lieu d’arrondiffement), welches die nach Art. 198 (S. 185) häufig vor
kommende Einrichtung zeigt, dafs Civil- und Handels-Tribunal darin vereinigt find, 
giebt das Gerichtshaus zu Meaux einen Begriff (Fig. 179 230).

230) Nach: Nouv. annales de la conftr. 1885, S. 161 u. PI. 48 bis 51.

Iin neben flehenden Grundrifs des ebenerdigen (Haupt-) Gefchoffes kommt die Zweitheilung des Haufes, 
einerfeits die Civilkammer, andererfeits die Handelskammer, beide durch die Wartehalle getrennt, in ein
facher und klarer Weife zum Ausdruck. Nicht minder beftimmt find diefe drei Haupträume im äufseren 
Aufbau des Haufes ausgeprägt, indem jeder 
der beiden Verhandlungsfale, fo wie die 
Wartehalle für fich kenntlich und auf die 
ganze Höhe diefer Gebäudetheile, 7,s m 
im Lichten, durchgeführt ift. Der rück
wärtige Querflügel hat dagegen eine drei- 
gefchoffige Anlage erhalten, in Folge deffen 
er beinahe um die ganze Höhe feines II. Ober- 
gefchoffes den Vorderbau überragt. Die 
behufs Verbindung der Säle mit den Ge- 
fchäftsräumen des Hinterbaues angeordneten 
Hallengänge fchliefsen in der Höhe der 
Decke des Erdgefchoffes ab; der Hof ift 
defshalb in den beiden Obergefchoffen um 
die Breite diefer Gänge erweitert. Zur Ver
bindung der einzelnen Gefchoffe des Hinter
baues dient eine in der Hauptaxe liegende 
Treppe. Zu derselben führt der gewöhn
lich benutzte Eingang auf der Rückfeite 
des Gebäudes, und nächft diefem befindet 
fich im Sockelgefchofs das Dienftziinmer. 
fo wie die Wohnung des Hauswartes, der 
zugleich Gerichtsdiener (huiffier et garfon

Erdgefchofs.

Gerichtshaus zu Meaux 230). 
Arch.: Gaumt & Briaßon.
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320.
Beifpiel 

IV.

de bureau) ift; der vordere Haupteingang ift dem Publicum nur an den Verhandlungstagen geöffnet. 
Das nach hinten zu abfallende Grundftück war für die Anlage des Sockelgefchoffes günftig. Das- 
felbe enthält rechts von der Treppe die Eingangshalle, fo wie die bereits erwähnten Dienft- und 
Wohnräume des Gerichtsdieners nebft Küche, links feinen Keller, denjenigen der Gerichtsfehreiberei, 
Bedürfnifsräume und die Treppe für die Angeklagten. Unter dem ebenfalls unterkellerten Vorderbau liegen 
die Heizkammern der Feuerluftheizung, mittels deren das Gebäude erwärmt ift. Die Eintheilung des 
Hauptgefchofles geht aus Fig. 179 hervor231); das I. Obergefchofs des rückwärtigen Flügels umfafft rechts 
die Räume der Staatsanwaltfchaft, links diejenigen der Unterfuchungsrichter, das II. Obergefchofs in gleicher 
Weife die zur Civilkammer, bezw. Handelskammer gehörigen Gerichtsfehreibereien, Zimmer der Gerichts
vollzieher, für corpora delicti und Aborte. Im Dachftocke find Räume für ausgefchiedene Acten.

231) Bezüglich der Einrichtung ift zu bemerken, dafs nach Art. 198 (S. 185) die Tribunale 1. Inftanz in Frankreich 
zugleich in Civil- und Straffachen entfeheiden und daher die Verhandlungen beider in demfelben Saale ftattfinden können. Dem 
gemäfs ift im Saal der Civilkammer rechts von den Richtern die Bank der Angeklagten vorgefehen ; gegenüber befinden fich 
die Plätze der Journaliften.

232) Nach : Encyclopedie d'arch. 1874, S. 44 u. PI. 189.

Das Gebäude ift auf Beton-Fundamente, l,s»m hoch und 2,o m breit bei 70cm Mauerftärke, ge
gründet. Das in der Hauptfache aus Bruchfteinen hergeftellte Mauerwerk ift an den Fronten bis auf 
Sockelhöhe mit gefpitzten Schichtfteinen, an den Aufsenwänden der Säle mit Haufteinen für die Architektur
theile, mit Verblendziegeln für die glatten Flächen bekleidet. Die Aufsenwände des Hinterbaues find mit 
hydraulifchem Mörtel geputzt, die Einfaffungen der Fenfter wiederum aus Verblendziegeln hergeftellt. Eiferne 
Träger, deren Zwifchenräume mit Backfteinen ausgerollt find, bilden die Decken zwifchen den Gefchoffen; 
Holz-Conftruction ift für das Dachgebälk angewendet; die Decke der Wartehalle hat Holztäfelung erhalten.

Das Gerichtshaus zu Meaux wurde nach den Entwürfen und unter der Leitung von Gamut &• Breaffon 
1883—84 ausgeführt, nachdem denfelben auf Grund ihres bei vorhergegangener Wettbewerbung mit dem 
erften Preife ausgezeichneten Planes der Bau übertragen worden war. Die Gefammtbaufumme, einfchl. 
Einrichtungsgegenftände, betrug rund 356000 Mark (445300 Francs) oder 362 Mark für 1 qm bebauter 
Grundfläche und 27,30 Mark für 1 cbm umbauten Raumes, letzteren von Kellerboden bis Oberkante Haupt- 
gefims gerechnet.

Von gröfserer Bedeutung und Ausdehnung, als das eben betrachtete Beifpiel, 
ift das Gerichtshaus zu Havre (Fig. i8o2a2). Daffelbe umfafft drei Kammern; die 
erfte Kammer, welche in Civilfachen, die zweite Kammer, die in Straffachen ent- 
fcheidet, und die Handelskammer.

Die hierdurch bedingte Dreitheilung ift in der Grundrifsbildung, wie in der inneren und äufseren 
Erfcheinung des Gebäudes, durchgeführt: die drei Verhandlungsfäle und die grofsartige Wartehalle find 
in der Richtung der Haupt- und Queraxe des Haufes an einander gereiht; fie nehmen den ganzen Vorderbau 
und den Mittelflügel des Bauwerkes ein; die Wartehalle überragt alles Andere; die Seitenflügel und der 
Hinterbau dagegen find zweigefchoffig und erfcheinen, ihrer Beftimmung gemäfs, im Charakter des Ge
fchäfts- und Dienftgebäudes, den Sälen in zweckdienlicher Weife angefügt. Das Erdgefchofs, zugleich 
Hauptgefchofs (Fig. 180), auf einem Unterbau von 3 m Höhe errichtet, ift von der Hauptftrafse aus durch 
eine Freitreppen-Anlage zugänglich; das Eingangsthor führt in die Wartehalle, welche 500 bedeckt 
und mit Säulenhallen rings umgeben ift. Von hier aus gelangt man in die drei Verhandlungsfäle, an 
welche fich die zu jedem gehörigen Gefchäftsräume reihen; der Verkehr zu denfelben wird durch helle, 
die zwei Höfe umfchliefsenden Corridore vermittelt; diefelben gehen von den Hauswart-Logen aus, welche 
an den beiden Enden der Wartehalle angeordnet find; in nächfter Nähe, links und rechts von diefer, 
führen zwei Haupttreppen zum Obergefchofs. Die eine derfelben dient hauptfächlich dem Verkehre mit 
der Gerichtsfehreiberei der Civilkammer, die andere demjenigen der Handelskammer, deren Gefchäftsräume 
und Archive in den Räumen des Obergefchofles, in den beiden Seitenflügeln und in einem Theile des 
rückwärtigen Flügels, gruppirt find. Der übrige Theil deffelben, vom Mittelbau einfchl. bis zum rechten 
Eckbau, wird im Obergefchofs für die Zimmer der Anwälte und Gerichtsvollzieher, fo wie für einen Saal 
zu gerichtlichen Unterfuchungen beanfpnicht. Eine im zugehörigen Quergang ausmündende dritte Treppe 
verbindet die beiden Stockwerke in diefem Theile des Gebäudes.

Der 3 m hohe Unterbau ift durchweg gewölbt und umfafft die Keller und Vorrathsräume , ferner 
die Heizkammern für die Feuerluftheizung des Gebäudes. Auch die Küchen der beiden Hauswarte find, 
unmittelbar unter ihren Logen, im Sockelgefchofs, die zugehörigen Wohn- und Schlafräume im Obergefchofs 
darüber untergebracht.
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Fig. 180.

Erdgefchofs.

Gerichtshaus zu Havre 232).

233) Nach: Builder, Bd. 28, S. 64.

Arch.: Bourdais.

Wegen der Befchaffenheit des Baugrundes muffte das Gebäude auf hölzernen Pfählen , über denen 
ein durchgehender Betonkörper aus hydraulifchem Kalk lagert, gegründet werden. Sämmtliche Aufsen- 
fronten, fo wie im Inneren die Wände der Wartehalle find aus Häuflein, die Scheidemauern aus Backflein, 
die Gebälke der Zwifchendecken aus Hohl (leinen, zwifchen eifernen Trägern gewölbt, hergeftellt. Zur 
Dach-Conftruction ift für die Wartehalle Eifen und Holz, für alles Uebrige nur Holz verwendet. Be- 
merkenswerth ift das Gewölbe, welches die Decke der Wartehalle bildet; fie befiehl über dem Mittelfchiff 
aus einem Syftem von böhmifchen Kappen , die zwifchen Hauftein-Gurtbogen gefpannt und durch Quer
gurten aus demfelben Bauftoff getheilt find, während die Seitenfchiffe mit flachen Tonnengewölben fenkrecht 
zur Richtung der Aufsenwände überfpannt find.

Das Gerichtshaus zu Havre wurde nach dem Entwurf und unter der Leitung von Bourdais feit 1873 
ausgeführt; bei der vorangegangenen Wettbewerbung war delfen Project als Grundlage für den Bau gewählt 
worden. Angaben über die Baukoften fehlen.

Zur Veranfchaulichung der Anlage eines englifchen Gerichtshaufes diene das 
Affifen-Gebäude zu Durham (Fig. 181 23S), welches der in Art. 199 (S. 186) ge
machten Schilderung der britifchen Landgerichtshäufer entfpricht.
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Fig. 181.

Erdgefchofs.

Gerichtshaus zu Durham 233).
Arch. : Crozier.

Unter Hinweis auf jene Darlegungen fei bezüglich der Raumvertheilung kurz bemerkt, dafs das 
oben ftehend dargeftellte Erdgefchofs des zweiftöckigen Haufes die Säle des Civilgerichtes und des Straf
gerichtes nebft zugehörigen Räumen umfafft, während das Obergefchofs, das grofsentheils durch diefe 
Verhandlungsfale und die verbindende Wartehalle beanfprucht wird, im rückwärtigen Theile hinter der 
Treppe das geräumige Berathungszimmer der Grofs-Jury {grand-jury-room), rechts das Zeugenzimmer, links 
das Anklage-Bureau des Schwurgerichtes (indictment office) enthält. Nach vorn erftreckt fich über Ein
gangshalle und Corridor der Verfammlungsfaal des Magiftrats; links reihen fich die Gefchäftsräume der 
Bezirks-Polizei (county police), rechts diejenigen des Bezirksbaumeifters (county-furveyor), fo wie Wohn- 
und Schlafzimmer des Gefangnifsauffehers an. Man gelangt zu diefen Räumen mittels der im Erdgefchofs- 
Grundrifs an den beiden Enden des Längs-Corridors angegebenen Dienfttreppen; auch ift die Verbindung 
mit der Haupttreppe und den rückwärtigen Räumen durch eine die Centralhalle in Gefchofshöhe umgebende 
Galerie hergeftellt.

Im Erdgefchofs führen von der Centralhalle aus zu jedem der beiden Verhandlungsfale drei Ein
gänge, von denen der erfte für das Publicum, fo wie der zweite für Zeugen und Parteien beftimmte Ein
gang unmittelbar, der dritte von Anwälten etc. benutzte durch das zugehörige Wartezimmer in das Innere 
führt. Die Richter gelangen durch einen weiteren Eingang in den ihnen zugewiefenen erhöhten Theil der 
Säle. Der Kron- oder Criminalgerichts-Saal wurde bereits in Fig. 152 (S. 1S7) abgebildet. Von den 
Abtheilungen zur linken Seite der Richter find die höheren Sitzreihen für die Grofs-Jury, die niedrigeren 
für die Vertreter der Preffe beftimmt; die entfprechenden Plätze gegenüber dienen für die Gefchworenen 
bei den Vierteljahrsfitzungen, die oberen Reihen für die den Aufruf erwartenden, die unteren für die bei 
der Verhandlung wirklich betheiligten Gefchworenen. Durch einen befonderen Gang gelangen diefelben, 
unter den hoch gelegenen Bankreihen des Publicums, zu ihrem an der Vorderfront des Haufes befindlichen 
Zimmer. Vor dem Richtertifch, in Fufsbodenhöhe des Saales, ift der Platz für den Gerichtsfehreiber und 
vor diefem ein Tifch für Demonftrations-Zwecke; um diefen find die Sitze der Sachwalter (Jolicitors) 
und weiterhin, Angefichts der Richter, drei anfteigende Sitzreihen für die plaidirenden Anwälte (barrißers) 
angeordnet. Diefe Sitzreihen find getheilt durch die Abtheilung für die Angeklagten (dock') und deren 
Wächter, welche unmittelbar aus den rückwärtigen Zimmern für weibliche oder männliche Gefangene 
unter dem Saalboden hierher gelangen. Hinter diefer Abtheilung ift der um einige Stufen erhöhte Boden 
für Parteien und Zeugen; daran fchliefst fich unmittelbar die Eftrade für das Publicum.
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Die Vorkehrungen für Heizung und Lufterneuerung der Säle bieten nichts Bemerkenswerthes; auch 
die Angaben über Conftruction und Ausführung können übergangen werden. Diefes Gerichtshaus wurde 
von Crozier erbaut und 1870 in Benutzung genommen.

5) Gefchäftshäufer für Oberlandesgerichte.
Die Oberlandesgerichte pflegen Beftandtheile der nachftehend (unter 3) zu be

trachtenden Juftizpaläfte zu bilden. Eine Ausnahme hiervon macht das Gefchäfts
haus des Oberlandesgerichtes zu Pofen, welches bislang das einzige in Deutfchland 
ausfchliefslich für Zwecke der oberften Gerichtsbehörde einer Provinz ausgeführte

222.
Oberlandes

gerichte.

Gebäude ift. Die Anlage deffelben ift aus Fig. 182 u. 183 zu entnehmen234).

Das an der Ecke des Sapieha-Platzes und der Friedrichftrafse errichtete Haus befteht aus Keller
gefchofs, Erdgefchofs, I. und II. Obergefchofs. Die Gefchäftsräume des Oberlandesgerichtes beanfpruchen 
das ganze Erdgefchofs, aufserdem den etwas fchräg zur Hauptfront gerichteten Gebäudeflügel rechts vom 
Mittelbau im I. und II. Obergefchofs. In letzterem liegt über dem zweiten Sitzungsfaal des I. Ober- 
gefchofles der erfte Sitzungsfaal; hieran reihen fich rechts ein zweifenftriges Berathungsziminer, Bibliothek- 
und Commiffions-Zimmer, Botenftube , fo wie Schreibftube, links zwei Zimmer für Parteien niederer und 
höherer Stände, getrennt durch das Eckzimmer für Rechtsanwälte. Die übrigen Theile des I. und II. Ober- 
gefchoffes enthalten die Wohnung des Oberlandesgerichts-Präfidenten nebft Sälen für ftandesgemäfsen Auf
wand. Die Gefchofshöhen (vom Kellerfufsboden, bezw. von Oberkante zu Oberkante gemeffen) find bezw. 
8,3 m, 4,5 m, 4,5m und 4,8m; der im Mittelbau des II. Obergefchoffes gelegene, in den Dachftock ein
gebaute Tanzfaal hat eine Höhe von 6,g m- Die Fagaden find in Renaiffance-Architektur, die Architektur
theile aus Sandftein, die Flächen in Backfteinverblendung ausgeführt. In Folge fehr fchlechten Baugrundes, 
Andrang von Grundwaffer, vorhandenen alten Pfahlroftes, der ausgezogen werden muffte etc., war die 
Gründung fehr fchwierig und koftfpielig; die erfte Lage des Fundamentes befteht aus 20 cm dicken 
Granitplatten, die auf einer 2,5 m ftark aufgebrachten, forgfältig eingefchlemmten und abgeftampften Sand- 
fchüttung verlegt wurden. Das Gebäude wurde 1879 begonnen und 1882 vollendet; die Baukoften waren, 
einfchl. Nebenarbeiten, zu rund 500000 Mark veranfchlagt.

23*) Siehe : Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 543 u. Taf. 70.



Fig. 184.

Juftizgebäude zu Stuttgart23S).
Arch.: v, Landauer,
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3) Juftizpaläfte.

Die Bedeutung der Gerichtshäufer fteigert fich in dem Mafse, als diefelben 
zur Aufnahme der höheren und höchften Gerichtshöfe dienen. In oberfter Reihe 
flehen die Juftizpaläfte, die ein grofses Ganze, eine Baugruppe zu bilden pflegen, 
in welcher in der Regel alle Gerichte niederer und höherer Inftanz vereinigt find. 
Zuweilen aber fehlen darin einzelne Gerichtsabtheilungen, welche aus irgend einem 
Grunde an anderer Stelle bereits untergebracht wurden.

Die Bedingungen der Anlage von Juftizpaläften find im Wefentlichen identifch 
mit denjenigen von anderen grofsen Gerichtshäufern; man kann einen grofsen Juftiz- 
palaft in kurzer und treffender Weife als eine Gebäudegruppe bezeichnen, die aus 
einer Anzahl kleiner Gerichtshäufer zufammengefetzt ift. Dem gemäfs find vor 
Allem die Verkehrsräume in klarer, überfichtlicher Weife anzuordnen und zugleich 
in grofsräumiger, wirkungsvoller Architektur durchzubilden. Die hohe Bedeutung 
des Bauwerkes foll in der inneren und äufseren Erfcheinung deffelben zum würdigen 
Ausdruck kommen. Zur Entfaltung deffelben giebt, abgefehen von den Sälen, die 
grofse Wartehalle, die in keinem Juftizpalaft der Neuzeit fehlt, Veranlaffung.

Bei den Juftizpaläften kann von befonderen Gebäude-Typen, die im Vorher
gehenden unterfchieden wurden, nicht die Rede fein; fie find vielmehr, wie die nach
folgenden Beifpiele zeigen, in jedem einzelnen Falle den örtlichen Erforderniffen 
und fonftigen Eigenthümlichkeiten der Aufgabe angepafft. Da diefelben nur in 
Grofsftädten vorkommen, fo pflegt die Grundform, in Uebereinftimmung mit den 
örtlichen Verhältniffen, in fich gefchloffen und mit einem oder mehreren Binnen
höfen verfehen zu fein.

An erfter Stelle find eine Reihe deutfcher Gerichtshäufer diefer Art zu nennen, 
welche gleich anderen, feit Einführung der neuen Juftizgefetze im Deutfehen Reiche, 
in Karlsruhe, Stuttgart, Darmftadt, Frankfurt, Caffel, Dresden, Braunfchweig etc. 286) 
erbaut wurden. Diefelben find, obgleich fie an Ausdehnung und Reichthum von 
den fpäter zu betrachtenden Juftizpaläften zu Wien, Brüffel und Paris naturgemäfs 
weit übertroffen werden, für untere Zwecke nicht minder bemerkenswerth, als diefe.

Zu den Beifpielen von mäfsiger Gröfse zählt das in Fig. 184 bis 186 dar- 
gefiellte Juftizgebäude zu Stuttgart.

Der Grundrifs ift in Form eines lang geftreckten, zwei grofse Binnenhöfe umfchliefsenden Rechteckes 
gebildet, das durch Mittel- und Eckvorlagen gegliedert und an den Schmalfeiten durch Flügelbauten ver
längert ift. Letztere begrenzen zwei weitere an diefen Seiten gegen die Ulrich-, bezw. die Archiv-Strafse 
geöffneten Höfe. Die Anlage entfpricht fomit im Wefentlichen dem Grundrifs-Typus in Art. 209 (S. 201). 
Nur die beiden äufseren Querflügel find durch Mittel-Corridore getheilt, alle übrigen Gebäudetheile durch 
Seitenflure zugänglich gemacht.

Das Juftizgebäude zu Stuttgart wurde 1S75—79 von v. Landauer erbaut. Die an der Urbans- 
Strafse gelegene Hauptfront hat 99m, die Seitenfronten haben je 42 m Länge. Die Höhe deffelben 
(vom Boden des Kellergefchoffes bis zur Hauptgefims-Oberkante gemeffen) beträgt 204m. Ueber dem 
Sockel- oder Kellergefchofs, welches das ftarke Gefälle der vorgenannten Seitenftrafsen aufnimmt und im 
Lichten bis 3,“G m hoch ift. erftreckt fich das Erdgefchofs, hierüber das I. und II. Obergefchofs von 5,o, 
bezw. 4,t und 3,9 m lichter Höhe.

Hinter dem Juftizgebäude, mit diefem durch einen unterirdifchen Gang verbunden, befindet fich 
das zu gleicher Zeit neu gebaute, fowohl dem Amts-, als auch Landgericht dienende Gefängnifs, wovon noch 
im nächften Kapitel (unter e) die Rede fein wird.

Das Juftizgebäude follte anfänglich nur das Landgericht und Oberlandesgericht aufnehmen; im

-35) Facf.-Repr. nach: Builder, Bd. 38, S. 14.
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236) Siehe die Literaturangaben am Schluffe diefes Kapitels.



Fig. 185.



Fig. 186.

Juftizgebäude zu Stuttgart.
Arch.: v. Landauer.



Laufe des Bauwefens erhielt daffelbe aber eine Erweiterung, um auch das Amtsgericht der Stadt Stuttgart 
unterbringen zu können, fo dafs nunmehr (mit Ausnahme des Amtsgerichtes des Amtes Stuttgart) fämmt
liche Gerichte in demfelben vereinigt find.

Die Vertheilung der drei Gerichte: Amtsgericht, Landgericht mit Schwurgericht und Oberlandes
gericht, wurde in der Art verfügt, dafs rechts vom Mittelbau , in der füdlichen Gebäudehälfte, im Erd
gefchofs, I. und II. Obergefchofs vertheilt, die Gefchäftsräume des Amtsgerichtes, ferner links in der 
nördlichen Gebäudehälfte, ebenfalls im Erdgefchofs, I. und II. Obergefchofs vertheilt, die der Staatsanwalt
fchaft und des Landgerichtes, endlich im Mittelbau unmittelbar hinter der Fhirhalle, der die Höhe von 
Erdgefchofs und I. Obergefchofs einnehmende Schwurgerichtsfaal, hinter diefem die Berathungszimmer der 
Schwurrichter und der Gefchworenen nebft Zeugenzimmern fich befinden. Das Oberlandesgericht nimmt 
im II. Obergefchofs die ganze vordere Front, fo wie die über dem Schwurgerichtsfaal liegenden Locale 
und einen Theil der Rückfront ein.

Das Juftizgebäude umfafft im Ganzen 133 Amtsgelaffe, darunter 9 Verhandhmgslale.
Die Verhandlungslaie für die Schöffen des Amtsgerichtes und die Strafkammer des Landgerichtes, 

fo wie der Schwurgerichtsfaal, alfo diejenigen für öffentliche Verhandlungen beftimmten Locale, welche 
am meiften befucht werden, liegen im Erdgefchofs. Der Schwurgerichtsfaal bedeckt einen Raum von 
rund 170 qm Grundfläche mit 1800cbm Inhalt. In der Höhe des I. Obergefchoffes (Fig. 185) find Logen an 
beiden Langfeiten und eine Galerie an der Schmalfeite gegenüber dem Platze der Richter angebracht. 
Die übrigen Säle haben eine Grundfläche von je 100 qm und einen Rauminhalt von 470 cbm.

Der Einbau ift mit geringen Ausnahmen maffiv; die Decken des Erdgefchoffes find zwifchen ge
walzten eifernen Trägern gewölbt, die Böden in den Gängen theils auf Gewölben, theils auf Beton-Lagen 
über Holzgebälken mit Terrazzo, diejenigen in den Arbeitsgelaffen und Sälen mit eichenen Riemen oder 
Parquet-Tafeln belegt. Dabei ift befondere Rückficht darauf genommen, die Hörbarkeit zwifchen den 
einzelnen Stockwerken aufzuheben, zu welchem Behufe in den Verhandlungsfälen zwifchen die Deckenbalken 
gebrannte Rohre eingelegt, diefe mit Löfch aufgefüllt und erft in diefe Auffüllung die Bodenrippen verlegt 
wurden. Die Umfaffungsmauern des Juftizgebäudes find ohne Putz aus Lettenkohlenfandfteinen aufgeführt, 
diejenigen der inneren Lichthöfe von Backfteinen mit Cementputz und Silicat-Anftrich hergeftellt. Zu den 
Haupttreppen, fo wie zu den — theilweife beträchtliche Laften tragenden — Säulen der Flurhalle find 
Granite aus dem bayerifchen Fichtelgebirge verwendet worden. Die Fenfter, mit doppelter Verglafung 
verfehen, dienen zugleich als Winterfenfter; die vor denfelben angebrachten Rollläden haben eigenartige 
Vorrichtungen zum Aufziehen und Hinausftellen. Das Dach ift theils mit Zink nach belgifchem Leiften- 
Syftem, theils mit Pfannen aus verzinktem Eifenblech eingedeckt. Die Heizung fowohl des Juftiz-, als des 
Gefängnifsgebäudes ift eine von den Gebrüdern Sulzer in Winterthur ausgeführte Dampfwafferheizung. 
Auch zu den Koch-, Bade- und Wafch-Einrichtungen des Gefängniffes wird der nöthige Dampf aus einem 
der drei Keffel geliefert. Nach nunmehr 6-jähriger Erfahrung ftellen fich, einfchliefslich des Aufwandes 
für den Heizer und deffen Gehilfen, die durchfchnittlichen täglichen Koften der Heizung eines der 130 Amts
gelaffe, die Säle mit inbegriffen, auf 19,5 Pfennige, für 100cbm auf 10,7 Pfennige, die der jährlichen 
Unterhaltung der Heizapparate eines Gelaffes in einem Tage auf 12,s Pfennige, für 100 cbm auf 7 Pfennige. 
Behufs der Lüftung der Verhandlungsfale find unterhalb der Podien Spiralen von Dampfrohren eingelegt, 
an welchen die von aufsen eintretende frifche Luft erwärmt wird, während die verdorbene Luft in be- 
fonderen Abzugs-Canälen, in welche im Dachgefchofs durch Dampf zu erhitzende Heizkörper eingefetzt find 
mittels Anfaugung abgeführt wird. Die auf die Lüftungsrohre der Gefchäftsräume aufgefetzten Saug
köpfe find nach englifchem Mufter angefertigt, laufen in Agat und verfehen ihren Dienft mit beftein 
Erfolge.

Wafferleitung und Entwäfferungs-Einrichtung, Zapfftellen mit Feuerhähnen, nebft aufgehafpelten 
Schläuchen mit Strahlrohr zur fofortigen Benutzung im Falle eines Brandes, find in jedem Gefchofs 
Brunnen mit laufendem Trinkwaffer in jedem der Lichthöfe vorhanden.

Die Aborte, für welche das Grubenfyftem mit pneumatifcher Entleerung angewendet ift, haben Ein
richtungen für reichliche Wafferfpülung und geruchlofen Abflufs des Urins, bezw. Entfernung der Fäcalien. 
Sämmtliche Amtsgelaffe und Verhandlungsfäle, desgleichen die Flurhallen und Corridore werden mit Gas 
erleuchtet.

Der Verkehr der Beamten mit den Aufwärtern ift durch einen Haustelegraphen erleichtert; auch 
werden fämmtliche mit transparenten Zifferblättern verfehenen Uhren auf elektro-magnetifchem’ Wege 
geregelt.

Die Baukoften betrugen, ohne die Grunderwerbungen, 1809840 Mark, und hiernach berechnet fich 
der Bauaufwand für 1 qm auf 428 Mark, für 1 cbm auf 20,70 Mark.



Das neue Juftizgebäude zu Dresden umfafft die ftrafrechtliche Abtheilung des 
Amtsgerichtes Dresden, das Landgericht Dresden und das Oberlandesgericht von 
Sachfen. Es bildet nach Fig. 187 bis 189 237) eine Anlage von ziemlich beträcht
licher Ausdehnung.

237) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 1 u. Bl. 1 bis 6.
23s) Siehe das nächfte Kapitel (unter e).
239) Vergl. Fig. 149 (S. 181).

Diefes Gerichtshaus ift auf einem zwar geräumigen, aber unregelmäfsig abgegrenzten Eckbauplatz im 
Anfchlufs an das einige Jahre vorher errichtete Gefangenhaus 238) 1876—79 von Canzler erbaut und zeigt 
in der Anficht zwei faft rechtwinkelig auf einander treffende Strafsenfronten von rund 90m längs der 
Gerichtsftrafse und 100m längs der Pillnitzerftrafse, welche fich in einem kräftig vortretenden Eckbau 
vereinigen und aufserdem durch Mittel- und Endvorlagen ausgezeichnet find. Sie umfchliefsen mit dem in 
der Hauptaxe der längeren Strafsenfront angereihten Querbau und dem Hinterflügel einen grofsen Binnenhof.

Inmitten jeder der zwei Hauptftrafsen-Fronten befindet fich ein Haupteingang mit zwei grofsen 
doppelarmigen Treppen. Das Portal an der Pillnitzer Strafse bildet den Hauptzugang zu den Hallen und 
Vorräumen, den Sälen und zugehörigen Gefchäftsräumen für das Landgericht, welches das Erdgefchofs 
nebft I. Obergefchofs des Vorder- und Quergebäudes, fo wie das II. Obergefchofs des Hinterflügels ein
nimmt. Das Portal an der Gerichtsftrafse dagegen führt zum Amtsgericht, welches zur Berathung mit 
den Schöffen 4 Verhandlungsfäle, 16 Richterzimmer, die Gerichtsfehreiberei, ferner die Caffe, Aufbewahrungs- 
und andere Nebenräume umfafft und hierzu die Räume des Erdgefchoffes in diefem und dem nächft 
liegenden rückwärtigen Flügel beanfprucht. Der doppelte Treppenaufgang führt im I. Obergefchofs zur 
Staats- und Oberftaatsanwaltfchaft, welche den Gerichtsftrafsenflügel inne hat, im II. Obergefchofs zum 
Oberlandesgericht, welches beide Strafsenflügel einnimmt.

Die Axen der Zugänge durch die Hauptportale kreuzen fich im mittleren Querbau in der grofsen 
Wartehalle vor dem Schwurgerichtsfaal, der im Mittelpunkte des ganzen Bauwerkes liegt. Von diefer 
grofsen Wartehalle im Erdgefchofs und im I. Obergefchofs aus find die 6 Säle des Landgerichtes zu
gänglich. Der Schwurgerichtsfaal (Fig. 189), der grofse Criminal- und der Civilfaal239) liegen im Erd
gefchofs neben einander und bilden einen für fich beftehenden, eingefchoffigen Bautheil, der fich an das 
Mittelgebäude anfchliefst; diefe Säle find mit feitlichem und mit Deckenlicht verfehen; die Corridore 
zwifchen den Sälen führen in das Freie und nach den Höfen, fo dafs die Beamten, bezw. Gefchworenen 
befondere Ausgänge haben; fie vermitteln auch die ungeftörte Vorführung der Unterfu chungs-Gefangenen, 
zu deren Verwahr für ftrafrechtliche Verhandlungen in der Nähe der beiden Säle die erforderliche Anzahl 
von Zellen angeordnet ift. Die Berathungszimmer für Richter und Gefchworene, die Räume für Rechts
anwälte, Zeugen, Parteien und Sachverftändige find in zweckdienlicher Weife vertheilt.

Die Anordnung im Einzelnen ift für das Erdgefchofs und I. Obergefchofs aus den Grundriffen diefer 
beiden Stockwerke (Fig. 187 u. 188) zu erfehen. Im II. Obergefchofs nimmt, wie bereits erwähnt, das 
Oberlandesgericht die Räume der zwei Strafsenflügel bis einfchliefslich derjenigen der Mittelvorlage an der 
Pillnitzerftrafse, die Handelskammer den übrigen Theil diefer Strafsenfront ein. Das Oberlandesgericht 
umfafft 3 Verhandlungsfäle mit Berathungszimmern, das Zimmer des erften Präfidenten mit Regiflratur und 
Plenar-Sitzungszimmer im Eckbau, 5 weitere Zimmer für Senats-Präfidenten nebft Affefforen, die Gerichts
fehreibereien und Caffen-Zimmer, Bibliothek und Archiv, Zimmer für Rechtsanwälte und für Zeugen, 
Sprech- und Wartezimmer, fo wie Kleiderablagen; die Handelskammer enthält einen Verhandlungsfaal nebft 
Zimmern für den Vorfitzenden, Affeffor, Gerichtsfehreiberei, Regiftratur, Sachwalter und Zeugen. Hierbei 
ift in jeder der Mittel- und Eckvorlagen einer der Verhandlungs-, bezw. Sitzungsfäle angeordnet. Im 
II. Obergefchofs des Hintergebäudes liegen Zimmer für Richter und Referendare , die Effecten-Expedition 
und einige verfügbare Räume.

Der Dachraum ift durch Brandmauern mit eifernen Thüren von Wellblech feuerficher abgetheilt. 
Im Kellergefchofs find, aufser den Räumen der gleichmäfsig vertheilten Sammelheizungs-Vorrichtungen nebft 
Brennftoffkammern, 7 Wohnungen für niedere Beamte, im abfallenden, ebenerdigen Theile an der Ge
richtsftrafse geräumige Archive, Referve-Abfertigungszimmer, ärztliche Unterfuchungs- und Sections-Räume, 
Leichenzellen, Wafchkammer etc., eingerichtet.

Die Heizung wird im Mittelgebäude durch Feuerluftheizung (nach Kelling'?, Syftem), mit kräftigen 
Lüftungsvorrichtungen verbunden, bewirkt; fämmtliche übrigen Theile des Haufes haben Heifswafferheizung 
nebft befonderen Feuerluftöfen zur Erwärmung der Zuluft, Vorkehrungen für Reinigung und Sättigung der 
letzteren mit Wafferdampf, fo wie für Anfaugung der Abluft.
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Fig. 187.

Strafkammer des Landesgerichtes 
nebft Caffe:

/, 2. Gerichtsvollzieher.
3- Kammer-Director.
4, 3. Gerichtsfehreiber.
6. Kammer-Director.
7. Anmeldeftube.
8. Richterzimmer.
g. Kammer-Director.

/o. Gerichtsfchreiber.
//. Kammer-Director.
12. Gerichtsfchreiber.
13. Regiftratur.
14. Anmeldeftube.
13. Gerichtsfchreiber.
16. Präfidenten-Zimmer.
17. Sitzungszimmer.
18. Richterzimmer.
ig, 20. CafTen-Zimmer.
21. Copiften-Zimmer.
22, 23> 24- Richterzimmer.

Strafrechtliche Abtheilung des 
Amtsgerichtes:

23. Friedensrichter.
26, 27. Referendare.
28. Anmeldeftube.
2g. Gerichtsfchreiber.
30, 31. Richterzimmer.
32. Berathungszimmer.
33. Verhandlungsfaal.

34. Berathungszimmer.
33. Verhandlungsfaal.
36. Gerichtsfchreiber.
37. Berathungszimmer.
38. Verhandlungsfaal.
3g. Berathungszimmer.
40. Verhandlungsfaal.
41. Anmeldeftube.
42, 43, 44. Referendare.
43. Regiftratur.
46. Gerichtsfchreiber.
47. Referendare.

Verhandlungsfäle des Land
gerichtes nebft Zubehör:

48. Sachwalter.
4g. Staatsanwalt.
30. Zeugenzimmer.
31. Strafkammer.
32. Berathungszimmer.
33. Strafkammer.
34. Berathungszimmer.
33. Haftzellen.
36. Berathungszimmer.
37. Grofser Schwurgerichtsfaal.
38. Berathungszimmer.
3g. Gefchworenenzimmer.
60. Berathungszimmer.
61. Civilkammer.
62. Anmeldeftube.
63, 64. Zeugenzimmer.



225

Fig. 188.

I. Obergefchofs.

zu Dresden 240). Arch.: Canzler.

ilkammern und Caffe des 
Landgerichtes:

i. Vorzimmer.
2. Caffenzimmer.
3, 4. Referendare.
3. Richterzxmmer.
6. Anmeldezimmer.
7. Gerichtsfehreiber.
8. Kammer-Director.
9. Gerichtsfehreiber.

10. Kammer-Director.
11. Sitzungsfaal.
12. Kammer-Director.
13. Gerichtsfehreiber.
14. Kammer-Director.
13 • Gerichtsfehreiber.
16, 17. Referendare.

eral-Staatsanwaltfchaft:

18-20. General-Staatsanwalt.
21, 22. Kanzleizimmer.
23. Archiv-Zimmer.
24. Verfügbar.
23. Vorzimmer.

Staatsanwaltfchaft:

26-28. Referendare.
29. Staatsanwalt.
30. Dienerzimmer.
31. Referendare.

32, 33- Staatsanwalt.
34. Vorzimmer.
33> 36. Referendare.
37> 38. Staatsanwalt.
3g. Regiftratur.
40. Referendare.
41. Regiftratur.
42. Vorzimmer.

Amtsgericht:

43. Copiften Zimmer.
44-47. Unterfuchungsrichter.
48. Anmeldezimmer.
4g. Effecten-Expedition.
30. Copiften-Zimmer.
31. Referendare.
32. Effecten-Expedition.
33. Gerichtsfehreiber.
34. Richterzimmer.

Ci vil-Verhandlungsfäl e des 1 
gerichtes nebft Zubehör:

33. Sachwalter.
36. Referendare.
37. Zeugenzimmer.
38. Berathungszimmer.
3g. Verhandlungsfaal.
60. Anmeldezimmer.
61. Verhandlungsfaal.
62. Berathungszimmer.

Handbuch der Architektur. IV. 7. 15



Fig. 189.

Querfchnitt durch den Mittelbau.
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Juftizgebäude zu Dresden210).
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Die Abort-Anlagen, fieben an der Zahl und in den einzelnen Flügeln des Haufes vertheilt, find 
durchgängig nach . Silver ri s Syftem241) mit Wafferfpülung und Desinfection eingerichtet. Drei Sammel
gruben und eine grofse Klärgrube, welche zugleich die Fäcal-Stoffe aus dem Gefangenhaufe aufnehmen 
und im Hofe delfelben unterirdifch angelegt find, lagern die desinficirten Fäcalien bis zur Befeitigung in 
Fäffern ab, während die gleichfalls desinficirten, durch ftarken Walferzuflufs gereinigten flüffigen Beftand- 
theile unbeanftandet und geruchlos in den öffentlichen Canal abfliefsen. Trotz mehrjährigen Betriebes 
diefer Anlage ift Seitens der Wohlfahrtsbehörde irgend eine Befchwerde oder Ausftellung hierüber nicht 
gemacht worden.

240) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 1, 2, 5.
241) Siehe Theil III, Bd. 5, Art. 451 (S. 352) u. Fig. 542 (S. 353).
242) Nach: Deutfehes Baugwksbl. 1882, S, 323.
243) Nach: Wielemans, A. v. Der k. k. Juftizpalaft in Wien. Wien 1885.

Das Gebäude ift in allen Theilen und Gefchoffen bis zum Dache von der ftädtifchen Hochdruck- 
Wafferleitung mit Nutz- und Trinkwaffer reichlich verforgt und mit zahlreichen, zweckdienlich vertheilten 
Feuerhähnen mit Schläuchen und Strahlrohren gegen Feuersgefahr gefchützt. Sämmtliche Innenräume 
find mit Gas beleuchtet, eben fo die Höfe und die Aufsenfronten des Haufes.

Die bauliche Ausftattung im Inneren und Aeufseren ift in würdiger und monumentaler Weife durch
geführt. Die Aufsenfronten find durchaus in rein bearbeitetem, wetterbeftändigem Elb-Sandftein hergeftellt; 
diefelbe Architektur, nur in einfacherer Weife und mit geputzten Wandflächen, ift auch bei den Hoffronten 
und Hintergebäuden in Anwendung gebracht. Die Entlaftung der grofsen Architrave, fo wie der voll- 
ftändig frei flehenden Sandfteinfäulen der Vorlagen von dem Druck der ftarken Gefimfe und Aufbauten 
ift mittels eiferner Träger bewirkt. Die Abdeckung der Gefimsvorfprünge, fo wie die Conftruction der Attiken, 
Dachrinnen und Manfard-Simfe find durchgängig in ftarkem Zinkblech und unabhängig von den Dachrinnen 
ausgeführt. Daffelbe gilt bezüglich der Ableitung der Wafferläufe der 3 Saalbauten, für welche befondere 
Rinnen und Abflufsrohre angebracht find. Die Bedachung der fteileren Dachtheile befteht aus glafirten 
gefalzten Plattenziegeln; die Plattformen find mit Dachpfannen von verzinktem Eifenblech eingedeckt.

Der innere Ausbau ift in würdiger, dem ganzen Bau entfprechender Weife durchgeführt. Eingangs
flur, Treppenhäufer und Wartehalle haben Terrazzo-Fufsböden, Baluftraden und Füllungstafeln aus Serpentin- 
ftein, ferner Stuckatur-Arbeiten in Verbindung mit farbigem Schmuck erhalten. Die Säle find durchgängig 
mit Eichenholzriemen, die übrigen Gefchäftsräume mit Kiefernholzriemen gedielt. Im Schwurgerichtsfaale 
find die Wände mit Stuckmarmor bekleidet, und reich gegliederte Thüreinfaffungen und Holztäfelung am 
unteren Theil der Wände bilden den Abfchlufs.

Der grofse Civilkammer-Saal ift durch eine Holzdecke und durch Wandbekleidung mit Intarfien 
und tief rother Wandfüllung ausgezeichnet. In fämmtlichen übrigen Sälen und den bevorzugteren Zimmern 
find Holztäfelungen am unteren Theil der Wände, Stuckfimfe und Rofetten an den Decken angebracht; 
die Stühle, Sitzungstifche, Pulte, Brüftungen und ähnliche Einrichtungsgegenftände, aus Eichenholz an
gefertigt, entfprechen, gleich wie die übrige Ausftattung, der architektonifchen Durchbildung. Elektrifche 
Klingelzüge mit- zugehörigen Tableaus vermitteln den Verkehr mit der Bedienung.

Die Baukoften242) füllen (ohne Mobiliar), auf rund 2140000 Mark veranfchlagt, ungefähr nur 
2000000 Mark beanfprucht haben. Nach diefen Angaben entfällt, bei 5622überbauter Grundfläche, 
auf 1 qm ein Koftenbetrag von rund 356 Mark.

Der Juftizpalaft zu Wien243), eine der jüngften Monumentalbauten der öfter- 
reichifchen Kaiferftadt, ift auf einem dreieckigen Platze, der fich durch die Biegungen 
der Ringftrafse ergab und zwifchen dem Parlamentshaufe und den Mufeen liegt, 
1875—81 durch v. Wielevians errichtet.

Der ringsum frei flehende Bau, in Fig. 190 bis 192 und den Tafeln bei S. 230 u. 232 dargeftellt, 
bildet im Grundrifs, trotz der Unregelmäfsigkeit der Bauftelle, ein Rechteck von 80 X 110 m deffen 
Front nach Norden (gegen die Ringftrafse) gerichtet, aber um ungefähr 100 m von ihr entfernt zurückliegt. 
Dem Gebäudeinnern wird durch die grofse, mit Glas überdeckte Centralhalle in der Hauptaxe des Haufes, 
ferner durch 4 Binnenhöfe von rund 19 X 16m und mehrere gröfsere und kleinere Lichthöfe Luft und 
Licht zugeführt.

Vier Eingänge, der Haupteingang von der Ringftrafse, je ein Eingang an den drei anderen Strafsen- 
fronten und zwei Einfahrten an der Rückfeite, führen in das Gebäude, letztere auch in die Höfe. Diefe Ein
gänge entfprechen den verfchiedenen Gerichten, die im Haufe untergebracht find. Der Juftizpalaft umfafft 
nämlich: a) den oberften Gerichts- und Caffations-Hof, ß) das Oberlandesgericht für Nieder- und Ober-

226.
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Fig. 190.

Erdgefchofs.

Juftizpalaft

Landesgericht:
A. Landtafelamt und Eifenbahnbuch.
B. Grundbuchsamt und -Regiftratur.
C. Parteien-Saal.
D. Bureaus.
E. Revifion.
F. Caffe.
G. Verwahrungsraum der Depofiten.
H. Einreichungs-Protocoll.
J. Feilbietungen von Realitäten etc.

Handelsgericht:
K. Depots.
L. Hilfsämter.
M. Hilfsämter-Director.
N. Expedit.
O. Kanzlei des BagatelL Gerichtes.
P. Bagatell-Gericht.

Q. Referenten.
R. Parteien-Saal.
S. Verhandlungsfäle.
T. Richterzimmer.

U. Vorzimmer.
V. Centralhalle.
W. Grofse Flurhalle.
X. Treppe des Handelsgerichtes.
F. » » Landesgerichtes.
Z. » » Oberlandesgerichtes.
a. » » oberften Gerichtshofes.
b. Parteien-Treppe.
c. Dienfttreppen.
d. Portier.
e. Kleine Flurhallen und Eingänge.

y. Einfahrten.

Oefterreich und Salzburg, y) das Landesgericht in Civilrechts-Angelegenheiten und 3) das Handelsgericht; 
ferner befinden fich im Gebäude: die General-Procuratur, als zum oberften Gerichts- und Caflations-Hofe 
gehörig; weiters das vom Landesgericht abhängige Landtafel- und Grundbuchsamt, fo wie das Wiener Civil- 
gerichts-Depofitenamt; endlich das Bagatell-Gericht in Handelsfachen. Selbftverftändlich find auch alle zu 
den genannten Gerichten etc. gehörigen Kanzleien und Rechnungsabtheilungen im Haufe untergebracht.

Der Juftizpalaft enthält aufser dem Sockelgefchofs Erdgefchofs, Zwifchengefchofs, I. und II. Ober
gefchofs. Die genannten vier Gerichte find rechts und links vom Mittelbau derart vertheilt, dafs im Sockel-

2«) Facf.-Repr. nach dem in Fufsnote 243 genannten Werke, Taf. 7, 9, 10.
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Fig. 191.

I. Obergefchofs.
1:1000
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Arch.: v. Wielemans.
zu Wien 244).

Oberlandesgericht:
A. Präfidial-Kanzlei.
B. Präfidenten.
C. Senats-Säle.
D. Secretäre.
.E. Oberftaatsanwaltfchaft.
F. Kanzlei derfelben.
G. Verhandlungsfaal.
H. Parteien-Saal.
J. Richterzimmer.

Oberfter Gerichtshof:
K. Präfidenten.
L. Präfidial-Secretär.
M. Kleiderablage.
N. Grofses Foyer.
O. Senats-Säle.
F. Senats-Präfidenten.

G« Präfidial-Kanzlei.
F. Hoffecretäre.
S. Bibliothek.
T. Parteienfaal.
U. Verhandlungsfaal.
V. Berathungszimmer.
W. Grofser Verhandlungsfaal.

X. Vorzimmer.
K Centralhalle.
Z. Treppe des Oberlandesgerichtes.
a. » » oberften Gerichtshofes.
b. Parteien-Treppe.
c. Dienfttreppen.
d. Kleines Foyer.
e. Functions-Saal.
y. Advocaten-Saal.
g. Sprech- und Schreibzimmer.

gefchofs, Erd- und Zwifchengefchofs links (öftlich) das Handelsgericht, rechts (weftlich) das Landesgericht, 
im I. und II. Obergefchofs links das Oberlandesgericht und rechts der oberfte Gerichtshof angeordnet 
find. Der Seiteneingang von der Volksgartenftrafse mit feiner nur bis zum Zwifchengefchofs führenden 
Treppe gehört daher ausfchliefslich dem Handelsgericht, derjenige auf der Weftfeite, ebenfalls mit be- 
fonderer Nebentreppe, dem Landesgericht an.

In dem um 5m vor die übrige Fagadenflucht vorfpringenden, 26 m breiten Mittelbau liegt der um 
2m über dem Strafsenboden erhöhte Haupteingang, zu welchem eine 14 m breite Freitreppe und zwei 
Rampen führen (Fig. 190). Durch 3 grofse Bogenthore gelangt man in die um weitere 6 Stufen erhöhte 
Vorhalle; in diefelbe münden auch zwei feitlich angebrachte Freitreppen für Fufsgänger. An die Vorhalle,
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Fig. 192.

II. Obergefchofs zu Fig. 190 u. 191 244).

Landesgericht:

A. Verhandlungsfaal.
B. Parteien-Saal.
C. Richterzimmer.

Oberlandesgericht:

Z). Hilfsämter-Director.
E. Regiftratur.
F. Expedit.
G. Einreichungs-Protocoll.
H. Bureaus.
y. Rechnungs-Departement.
K. Archiv.

O b e r ft e r Gerichtshof:

L, M. General-Procurator.
N. Expedit.
O. Einreichungs-Protocoll.
P. Regiftratur.
Q. Archiv.

R. Vorzimmer.
5'. Centralhalle.
T. Treppe des Oberlandesgerichtes.
U. » » oberften Gerichtshofes.
V. Parteien-Treppe.
W. Dienfttreppe.
X. Functions-Saal.

einen nahezu quadratifchen Raum von 12,5 m Breite und 9m Höhe, dellen gewölbte Decke von io Säulen 
aus Salzburger (Untersberger) Marmor getragen wird, fchliefst fich ein rückwärtiger, 4 Stufen höher ge
legener Theil, welcher zu den links und rechts gelegenen Bureau-Treppen führt; geradeaus tritt man 
durch eine Thür in einen dreigefchoffigen, glasgedeckten Arcaden-Hof, in die Centralhalle, welche in ihrem 
Mittelraum 15m breit, 31m lang und 23m hoch ift. Inmitten der Halle beginnt die grofsartige, aus 
Untersberger Marmor hergeflellte Haupttreppe 245), deren erfter Arm unter einer reich gefchmückten die 
Kololfal-Statue der Juflitia aufnehmenden Nifche endigt, um fich hier in zwei, nach beiden Seiten der 
Halle in die fie umfchliefsenden Bogengänge auffieigende Arme zu theilen. Die unteren Arcaden welche 
der Höhe von Erdgefchofs nebft Zwifchengefchofs entfprechen, ruhen auf Pfeilern, die durch vorfpringende 
profilirte Quaderftreifen getheilt find; diejenigen des I. Obergefcholfes auf jonifchen Säulen mit Schäften 
von röthlichem Granit; im II. Obergefchofs tragen die Pfeiler vorfpringende Confolen, und zwifchen jedem 
Pfeilerpaar flehen Säulchen aus gelbem Veronefer Marmor, über welche zwei kleine Bogen gefpannt find; 
die Säulenfüfse und -Kapitelle im I. und II. Obergefchofs beftehen aus weifsem Laafer Marmor. Die 
Gewölbeflächen der Arcaden find reich bemalt und im I. Obergefchofs mit allegorifchen Darftellungen 
gefchmückt, die Wandflächen in den beiden unteren Stockwerken durch helle Quaderfchichten in Stucco

245) Siehe die Abbildung diefer Treppe in Theil IV, Halbbd. i, Taf. bei S. 228.
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Facf.-Repr. nach: Der k. k. Juftiz-Palaft in Wien. 
Wien 1881—85. Taf. 11—12.
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luftro getheilt und im I. Obergefchofs mit Infchrifttafeln aus Porphyr geziert. Im Einklang mit diefer 
Farbenftimmung und vortrefflich durch diefen Hintergrund gehoben, ftehen die aus Botticino-Marmor aus- 
geführten Baluftraden des Hauptgefchoffes in durchbrochener Ornamentik mit farbigen Einlagen aus Unters- 
berger Marmor und in den Bogenfeldern über den Säulen die in reichem Farbenfehmuck prangenden 
Wappen der Königreiche und Länder, für welche der oberfte Gerichtshof die gemeinfame höchfte Ge- 
richts-Inftanz bildet. Ueber der Nifche mit der Figur der Juftitia ift das Wappen Oefterreichs, diefem 
gegenüber eine grofse Uhr angebracht, deren Zifferblatt in Haut-Relief mit dem Kronos-Kopf nebft zu- 
und abnehmendem Monde, fo wie zwei die Stunden fchlagenden Sirenen verfehen ift. Zu der prächtigen, 
ftimmungsvollen Gefammtwirkung der Centralhalle trägt ferner in nicht geringem Mafse die von allen Seiten 
fchräg anfteigende, im Mittelfelde wagrechte Glasdecke bei, welche über den Arcaturen des II. Ober- 
gefchoffes auf einem reichen , mit Cartouchen und plaftifchem Bronze-Ornament auf blauem Grunde ge- 
fchmückten Hohlkehlengefims ruht. Sie ift durch das Rahmenwerk der durchlaufenden Träger in grofse 
vertiefte Caffetten getheilt, deren Seitenwände behufs Lüftung aus durchbrochenen Zinkverzierungen ge
bildet find, während durch die mit bemalten und eingebrannten Ornamenten gemufterten Glastafeln ein 
angenehm gemildertes Licht einfällt. Die neben flehende Tafel giebt ein Bild diefer Halle.

Gleich wie nun diefe Centralhalle ein für fämmtliche im Haufe untergebrachten Gerichte gemein- 
fchaftlicher Raum246) ift, fo haben auch die im I. Obergefchofs des vorderen und rückwärtigen Mittel
baues angeordneten Räume eine allgemeinere Verwendung. An der Front liegt der grofse Functions- 
Saal e, 11 m breit, 25,o m lang und 12,5m hoch, der im Gegenfatz zu der ernften Pracht der anderen 
Verhandlungsfäle als eigentlicher Feftraum glänzend ausgeftattet ift. Zu demfelben gelangt man durch 
einen gut beleuchteten und eingerichteten, als Kleiderablage dienenden Vorraum, das fog. kleine Foyer d. 
In der Mitte der rückwärtigen Front befindet fich ein zweiter hervorrragender Raum, der Verfammlungsfaal 
der Advocateny, rechts und links von Sprechzimmern g flankirt, vom Vorraum x zugänglich und mit Wand
täfelungen, fchöner Holzdecke, fo wie reich gefchnitzten Tifchen, Bücher- und Gefachfehränken etc. 
ausgerüftet.

Um die Mittelhalle find fodann die der Oeffentlichkeit dienenden Verhandlungsfäle in ebenmäfsiger 
zweckmäfsiger Weife gruppirt. Man tritt in jedem Stockwerk von den Umgängen zu beiden Seiten der 
Halle (mit Ausnahme der dem Landgericht zugewiefenen rechten Hälften von Erd- und Zwifchengefchofs) 
zunächft in einen geräumigen, mit Eichenholz getäfelten Parteien-Saal, der fein Licht aus der Centralhalle 
empfängt; an den drei anderen Seiten deffelben ftofsen unmittelbar die Verhandlungsfäle, je ein gröfserer 
in der Mitte an der Langfeite und zwei kleinere an den beiden Schmalfeiten an; und diefen Verhandlungs- 
fälen reihen fich, gegenüber den Eingangsfeiten, kleine Richter- oder Berathungszimmer an, welche vom 
ringsum laufenden Corridor aus unmittelbar zugänglich find. Von befonders bemerkenswerther Ausftattung 
find die im I. Obergefchofs gelegenen Mittelfäle, der Plenum-Saal G des Oberlandesgerichtes und der 
Pleniffimum-Saal W des oberften Gerichtshofes, ferner der zu letzterer Abtheilung gehörige Saal für 
Caffations-Verhandlungen U und die demfelben gegenüber liegende Bibliothek S. Diefe fämmtlichen von 
den vier grofsen Höfen aus erhellten Säle find in die inneren Gebäudetheile gelegt, einestheils um fie 
vom Strafsenlärm fern zu halten, anderentheils um dadurch die vom öffentlichen Verkehre gewöhnlich nicht 
berührten Amts- und Sitzungs-Locale der Richter, welche an den Strafsenfronten liegen, zu ifoliren.

An diefen inneren Gebäudekern reihen fich nun rings umher die eigentlichen Bureau-Räume, deren 
Fenfter in den Umfaffungsmauern liegen. Die Vertheilung und Beftimmung im Einzelnen ift aus Fig. 190 
bis 192 nebft zugehörigen Legenden zu erkennen. Zwifchen den fämmtliche Theile des Haufes verbindenden 
Umgangshallen, welche überwölbt und von den Höfen aus reichlich erhellt find, fo wie den Kanzleizimmern 
find Vorzimmer mit Kleiderablagen, Wafch- und Bedürfnifsräumen angeordnet. Nur auf der Seite des 
oberften Gerichtshofes ift der Umgang mit den Vorzimmern zu einem Raume, einer 34 m langen, 6,5 m 
breiten Halle, dem grofsen Foyer A7, vereinigt; derfelbe ift durch vier Karft-Marmorfäulen in drei Abfchnitte 
getheilt und dient den auf beiden Seiten anftofsenden Senatszimmern 0 als angemeffener ftattlicher Vorfaal. 
Auch diefe Senatszimmer und befonders die angrenzenden Gemächer KP des Präfidenten find durch 
gefchmackvolle Ausrüftung ausgezeichnet.

Zum II. Obergefchofs führen die beiden im Vorderbau gelegenen Bureau-Treppen, ferner die mitten 
hinter der Centralhalle befindliche Nebentreppe und die drei Dienfttreppen (c in Fig. 190 u. I91)* Die 
Decken jener Bureau- und Nebentreppen find mit Fresken, Ornamenten und Wappenfchildern des Herrfcher- 
haufes und der Provinzen gefchmückt.

Noch fei erwähnt, dafs die Fufsböden fämmtlicher Corridore mit ornamentalen Mofaiken belegt find und 
die grofse Centralhalle und die Vorhalle eine in farbige Felder getheilte Marmorpflafterung erhalten haben.

2*6) Siehe: Art. 171 (S. 175).
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Die erwähnten Neben- und Dienfttreppen, fo wie die Aborte werden von io Lichthöfen, die Vor
räume von den Umgängen und mittelbar von den grofsen Höfen aus reichlich erhellt.

Von der äufseren, wirkungsvollen Erfcheinung des Haufes giebt die neben flehende Tafel ein Bild. 
Daffelbe fpricht für fich felbft; es genügen daher die Bemerkungen, dafs das hauptfächlich an der Vorderfront 
zur Geltung kommende Sockelgefchofs mit Ruftica-Quadern aus Osloperftein (vom Leitha-Gebirge) aufgeführt 
ift, dafs fodann Erd- und Halbgefchofs einen mit fchönen Quadern aus Margarethenftein verkleideten Unter
bau bilden, auf dem fich I. und II. Obergefchofs in gefugtem Quaderputz, an der Hauptfront und den Eck- 
thürmen mit Pilaftern geziert, erheben. Mittel- und Eckvorlagen find von reich gegliederten Giebeln ge
krönt und mit hohen Kuppeldächern abgefchloffen, die Dachflächen in Schiefer mit farbigen Muftern ein
gedeckt. Fenfter und Thürgewände, Pfeiler, Säulen und Gefimfe find aus Margarether, Wöllersdorfer, 
Salzburger, Trientiner etc. Stein, die mit Bildhauerarbeiten gefchmückten Architekturtheile aus Arco- und 
Grifignano-Marmor hergeftellt. Sämmtliches Mauerwerk ift in hydraulifchem Kalkmörtel ausgeführt; das 
Sockelgefchofs ift auf Gurtbogen, das Erdgefchofs auf eifernen Querträgern (Traverfen) eingewölbt, während 
die beiden nächften Stockwerksdecken mit Dübelgebälken zwifchen eifemen Querträgern, das oberfte 
Gefchofs aber mittels fchwerer Dübelbäume auf Mauerlatten überdeckt ift. An letztere find die im 
II. Obergefchofs befindlichen Regiftraturen vorfichtshalber aufgehängt. Die Dach-Conftruction ift faft durch
gängig aus Holz hergeftellt; nur die beiden Eckthürme der Hauptfront haben folche aus Eifen erhalten

Bezüglich Heizung und Lüftung des Haufes ift zu bemerken, dafs Centralhalle, Flurgänge, Treppen- 
häufer und Vorhalle (zufammen 38570 cbm) mit Feuerluftheizung (Syftem Kelling), die Verhandlungs- und 
Parteien-Säle (11680cb™) in gefonderten Heizkammern mit Dampfluftheizung in Verbindung mit Druck
lüftung, die Archive im Sockelgefchofs (10 780 cbm) mit Dampffchlangen, die grofsen Amts-Locale, Sitzungs- 
und Bureau-Zimmer (31660cbm) mit Wafleröfen durch Dampfbetrieb in Verbindung mit Drucklüftung 
geheizt werden und die Präfidial-Bureaus mit vielfarbigen Majolika-Oefen, die übrigen Bureaus mit ein
facheren Kachelöfen ausgerüftet find. Die Sammelheizung verficht fomit rund 93700 cbm, die Ofenheizung 
umfaßt rund 19000 cbm Luftraum; die Koften der Anlage für je 100cbm Luftraum ftellen fich für erftere 
(ohne Maurerarbeiten und decorative Ausftattung) auf 374 Mark (187 Gulden), für letztere24’) auf 93 Mark 
(46,50 Gulden). Zur Lüftung dienen 2 Bläfer (Pulfatoren) mit 8-pferdiger Dampfmafchine.

Die Koften des Baues, einfchl. aller Ausftattungsarbeiten und des Mobiliars, aber ohne Architekten- 
Honorar, betrugen nach den revidirten Schlufsrechnungen im Ganzen 5424871,75 Mark (2712435,38 Gulden) 
oder 25,60 Mark (12,so Gulden) für 1 cbm. Von diefer Gefammtfumme entfallen auf die eigentlichen Bau
arbeiten, einfchl. Ausfchmückung, Gas- und Waflerleitung, Heizung und Lüftung, Zimmer-Telegraphen, 
Feuer-Automat, hydro-pneumatifche Central-Uhren und verfchiedene andere Einrichtungen, 5 195028,12 Mark 
(2597514,00 Gulden), auf Mobiliar 139843,0t Mark (69921,32 Gulden), auf noch herzuftellende Fresco- 
Malerei des Functions-Saales 90000 Mark (45000 Gulden).

In dem 1884 der Benutzung übergebenen Juftizpalaft zu Brüffel ift ein Bauwerk 
entftanden, das an Grofsartigkeit und Einheitlichkeit der Anlage unter ähnlichen 
Bauten in Europa feines Gleichen nicht hat. Auf einer Hochfläche im fudlichen 
Theile Brüffels (am Ende der nie de la Regence prolongee') errichtet, beherrfcht es 
die ganze Stadt und umfafft fämmtliche in Brüffel beftehenden Gerichtsabtheilungen 
(Fig. 193 bis 195 248).

248) Nach: Deutfche Bauz. 1885, S. 509, 538.
249) Facf.-Repr. nach: Semaine des confi, 1876—77, S. 223.

Um diefem Bedürfnifs zu genügen, mußte das Gebäude in fich aufnehmen: 1) Caflations-Hof, 2) Appell
gerichts-Hof, 3) Schwurgerichts-Hof, 4) Militärgerichts-Hof, 5) Gerichtshöfe 1. Inftanz, 6) Handelsgericht, 
7) Kriegsgericht, 8) Friedensgerichte und Polizei-Gerichte. Dazu waren 27 gröfsere Säle und 245 kleinere 
Gefchäftsräume erforderlich, ohne die Zellen für Unterfuchungs-Gefangene, Dienftwohnungen für Haus
beamte und fonftige Nebenräume zu rechnen. Die Vertheilung der Verhandlungsfale und Gefchäftsräume 
der Gerichtshöfe im Erdgefchofs und I. Obergefchofs erhellt aus den beigegebenen Grundrißen Fig 194 
u. 195. Die Verfchiedenheit der Höhenlage der Bauftelle , welche nach Süd und Weit ziemlich ftarkes 
Gefälle hat, kommt in Fig. 193 25°) zur Erfcheinung; fie gab Veranlafiung zu der Anordnung, dafs das 
Gebäude an der nördlichen Hauptfront aus Erdgefchofs und I. Obergefchofs befteht, während die Oft-, 
Süd- und Weftfront noch ein Sockelgefchofs, bezw. ein II. und III. Untergefchofs haben. Ferner find 
zum Ausgleich diefer Höhenunterfchiede und behufs Herftellung des ungehinderten Verkehres zwifchen

24’) Siehe: Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1884, S. 144.
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Juftizpalaft zu Brüffel 250).
Arch.: Poelaert.
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Legende zu 

Schwurgerichtshof.

Q. Verhandlungsfaal.
K. Vorfaal.
I. Vorzimmer.
2. Berathungszimmer.
3. Vorfitzender.
4. Vorzimmer.
3. Staatsanwalt.
6. Jury.
7. Gerichtsfehreiberei.
8. Zimmer des 1. Gerichtsfehreibers.
9. Beweisftücke.

10. Zeugen.
II. Vorzimmer.
12. Zimmer für die Berathungen der Anwälte 

mit ihren Clienten.
13. Gerichtsdiener.
14. Treppe für die Angeklagten.
13. Abort.

Unterfuchungsrichter:

16. Unterfuchungsrichter.
16a. Aerzte.
17. Vorzimmer.
18. Beweisftücke.
19. Zeugen.
20. Vorzimmer.
21. Abort.

Gerichtshof 1. Inftanz:

22. Staatsanwaltfchaft.
23. Schreiber- und Vorzimmer.
24. Vertreter des Staatsanwaltes.
23. Gemeinfchaftliche Vorzimmer.
26. Statiftifche und Bureau-Angelegenheiten.
27. Beamtenzimmer.
28. Supernumerare.
29. Beamtenzimmer.
30. Abort.

Oberftaatsanwaltfchaft:

31. Oberftaatsanwalt und Bibliothek.
32. Vorzimmer.
33. Staatsanwälte und Rechtsanwälte.
34. Secretariat.
33. Beamtenzimmer.
36. Archiv für laufende Angelegenheiten.
37. Gerichtsdiener.

Räume für die Verhandlungen des 
Gerichtshofes 1. Inftanz:

S. Gerichtsfehreiberei.
T. Sitzungsfaal der 2. Kammer.
U. » • 1.

Fig. 194-
V. Sitzungsfaal der 3. Kammer.
W. Bibliothek u. allg. Verhandlungszimmer.

1. Kammer.

38. Vorzimmer.
39. Gerichtshof.
40. Vorfitzender.
41. Vorzimmer.
42. Staatsanwalt.
43. Zeugen.
44. Kleiderablage.

2. Kammer.

43. Vorzimmer.
46. Gerichtshof.
47. Zeugen.
47a. Abort.

3. Kammer.

48. Vorzimmer.
49. Gerichtshof.
30. Vorfitzender.
31. Vorzimmer.
32. Berichtszimmer.
33. Vorzimmer.
34-36. Nebenräume für den Gerichtshof

1. Inftanz.
37. Abort.

Appellgerichts-Hof:
4. Kammer.

P. Sitzungsfaal für Straffachen.
38. Vorzimmer.
39. Berathungszimmer.
60. Vorfitzender.
61. Staatsanwalt.
62. Bureau-Vorftand.
63. Vorzimmer.
64. Gerichtsfehreiber.
64a, 63. Expedir-Beamte.
66. Kleiderablage.
67. Abort.

5. Kammer.

68-72. Nebenräume für die 5. Kammer.

6. Kammer.

O. Sitzungsfaal für Civilfachen.
73. Vorzimmer.
73a. Berathungszimmer.
74. Vorfitzender.
73. Vorzimmer.
76. Staatsanwalt.
77. Kleiderablage.
78- Zeugen.

Fig. 194-

Juftizpalaft zu Brüffel 250).
250) Nach: Deutfche Bauz. 1885, S. 512.

Arch.: Poelaert.
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Legende zu

Handelsgericht:

J. Sitzungsfaal.
i. Vorzimmer.
2. Berathungszimmer.
3. Vorfitzender.
4. Stellvertretender Vorfitzender.
3- Zeugen- und Vergleichs-Angelegenheiten.
6. Gerichtsfehreiber.
7. Zimmer der Gerichtsfehreiber.
8. Verfammlungsfaal.
g. Rechnungswefen in Concurs-Angelegenheiten.

jo. Botenzimmer.
Ji. Kleiderablage.
12. Abort.

Caffations-Hof:

M. Sitzungsfaal.
13. Vorzimmer.
14. Berathungszimmer.
13. Erfter Vorfitzender.
16. Vorzimmer.
17. Oberftaatsanwalt.
j8. Vorzimmer.
ig. Anwaltszimmer.
20. Bibliothek.
21. Secretär.
22. Beamte.
23. Bureau-Vorftand.
24. Gerichtsfehreiber.
23. Gerichtsdiener.
26. Abort.
27. Boten.
28. Kleiderablage.
B. Saal für feierliche Sitzungen.
C. Vorfaal.
D. Tribune.
K. Berathungsfaal.
L. Bibliothek.

Rechtsanwälte:

2g, 3°- Verfammlungs- und Bibliothek-Räume.
31. Vorzimmer.
32. Unterbeamte.
32a. Abort.

Gerichtsfehreiberei des Gerichtshofes
1. Inftanz:

33. Bureau-Vorftand.
34. Gerichtsfehreiber.

Fig. 195-

33. Expedirende Beamte.
36. Boten.
37. Zimmer zur Einficht der Acten.

Appell-Hof:

H. Bibliothek und Verfammlungsfaal.
38. Erfter Vorfitzender.
3g. Vorzimmer für das Publicum.
40. » » die Gerichtsboten.

1. Kammer.

41. Vorzimmer.
42. Berathungszimmer.
43. Vorfitzender.
44. Vorzimmer.
43. Staatsanwalt.
46. Kleiderablage.
47. Abort.

2. Kammer.

F. Sitzungsfaal.
48. Vorzimmer.
4g. Berathungszimmer.
30. Vorfitzender.
31. Vorzimmer.
32. Staatsanwalt.
33. Kleiderablage.

3. Kammer.

G. Sitzungsfaal.
34. Vorzimmer.
33. Berathungszimmer.
36. Vorfitzender.
37. Vorzimmer.
38. Staatsanwalt.
3g. Kleiderablage.
A. Saal für feierliche Sitzungen.
C. Vorfaal.
D. Tribune.

Rechtsanwälte:

60. Disciplinar-Gerichtshof.
61. Vorfteher der Anwaltskammer.
62. Vorzimmer.
63. Gratis-Confultationen.
64. Verfammlungszimmer.
63. Bibliothek.
66. Abort.

Fig. 195-
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Juftiz-Palaft zu Brüffel251).251) Nach: Deutfche Bauz. 1885, S. 513.
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dem Juftizpalaft und den dahin führenden Strafsen Terraflen-, Rampen- und Treppenanlagen in grofs- 
artigem Mafsftabe hergeftellt, welche wefentlich dazu beitragen, dem Bauwerk einen höchft monumentalen 
Charakter zu verleihen. Auch kommt hierdurch die Steigerung des Aufbaues, welche der Architekt durch 
die allmählige Formveränderung aus dem pyramidal emporfteigenden Unterfatz des Vierungsthurmes in die 
Alles überragende Kuppel 252) zu erzielen fuchte, zu mächtigftem Ausdruck.

252) Bei der Ausführung des Bauwerkes find an dem urfprünglich beabfichtigten, in Fig. 193 nach dem Modell ab
gebildeten Aufbau einige nicht unwefentlichen Aenderungen gemacht worden. Unter Anderem ift die oberfte Abtheilung des 
Thurmes unmittelbar unter der Kuppel in eine durch Säulen getragene kreisrunde Trommel umgebildet; der Uebergang zur 
Kreisform aus der Quadratform des Unterfatzes ift an den Ecken durch geeigneten figürlichen und decorativen Schmuck vermittelt.

Gleich wie in der gelammten äufseren Erfcheinung, fo kommt auch im inneren Ausbau, in dem 
Einklang der architektonifchen Formbildung der Juftizpalaft als ein Bauwerk erften Ranges zur Geltung. 
Dies giebt fich fchon beim Eintritt durch das gewaltige Hauptportal von 12 m Lichtweite, durch die von 
Lsom ftarken Säulen getragenen Hallen, durch die Aufeinanderfolge von ftattlichen Vorräumen und Treppen
aufgängen kund, die, nach der Haupt- und Queraxe an einander gereiht, in der riefigen centralen Warte
halle (falle des fas perdus) zufammentreffen. Diefe bedeckt, einfchl. der fie umgebenden Galerien, einen 
Flächenraum von 3600 üm; ihre Höhe bis unter die Kuppel beträgt etwa 80m. In ihr mündet die aus 
171 Stufen beftehende, etwa 80m lange Treppe, die in geradem, vielfach durch Podefte unterbrochenen 
Laufe vom Weft-Portal aus durch 3 Untergefchofle von zufammen 20,5m Höhe emporführt. Das lange 
Treppenhaus mit feinen reich gegliederten Wänden, das fich, je höher man fteigt, um fo mehr erweitert, 
bietet ein nicht minder reizvolles perfpectivifches Bild, als die Eingangs-Flurhalle an der Nordfeite mit 
den Treppenaufgängen zu beiden Seiten, den umgebenden Säulenhallen und Galerien, oder die gewaltige 
mittlere Wartehalle, die bereits gekennzeichnet wurde. Hieran fchliefst fich im Erdgefchofs der grofse 
Schwurgerichtsfaal (12X28m), deffen innere Ausftattung trotz der verwendeten reichen Bauftoffe von 
durchaus ruhiger und ernfter Wirkung ift. An den Schwurgerichtsfaal nebft zugehörigen Räumen reihen 
fich rechts und links die Gefchäftszimmer für Unterfuchungsrichter und Staatsanwaltfchaft; um die Queraxe, 
öftlich von der mittleren Wartehalle, liegen 3 Kammern I. Inftanz für Straffachen und die Bibliothek, 
weltlich von jener 3 Appell-Kammern für Civil- und Straffachen. Die Anordnung ift klar und überfichtlich; 
8 Höfe dienen zur Erhellung des Gebäudeinneren. Im Obergefchofs verdienen die beiden, in den vor- 
fpringenden Flügeln an der Nordfeite gelegenen Säle für feierliche Sitzungen der Appell-Inftanzen in Civil- 
oder Straffachen befondere Erwähnung. Neben dem grofsen Schwurgerichtsfaal im Erdgefchofs, mit dem 
fie auch in den Abmeffungen ungefähr übereinftimmen , find dies nämlich diejenigen Räume, welche man 
durch hervorragende fchmuckvolle Ausbildung vor anderen ausgezeichnet hat: hier ift farbiger Marmor, 
nebft Vergoldung an den Pfeilern und Pilafter-Kapitellen, fo wie auch in den Caffetten-Decken in reichem 
Mafse zur Anwendung gebracht; eine Reihe hiftorifcher Gemälde follen an den Wänden zur Ausführung 
gelangen. Im Gegenfatz zu diefer Ausftattung find die grofse mittlere Wartehalle, die anftofsenden 
Galerien und Treppenhäufer vollkommen farblos gehalten: Wände, Säulendecken, Gebälke etc. zeigen den 
natürlichen, gelblich-weifsen Ton des haltbaren Jura-Steines comblanchien, aus dem fie hergeftellt find; für 
die Säulen, Pilafter, Sockel etc. ift der fehr harte bläuliche belgifche Kalkftein (petit granit) gewählt. 
Thüren und Fenfter find in Eichenholz ausgeführt.

Das unter dem Erdgefchofs fich erftreckende Sockelgefchofs enthält die Gefchäftsräume folgender 
Abtheilungen: 1) Militär-Gerichtshof (cour militaire) unter den Räumen des Schwurgerichtes und der 
Unterfuchungsrichter; 2) das Kriegsgericht (confeil de gtierre) unter den Räupien der Staatsanwaltfchaft 
an der füdweftlichen Ecke; 3) zwei Sitzungsfäle nebft zugehörigen Räumen für Polizeigerichte (police 
correctionelle) I. Inftanz unter den Kammern I. Inftanz an der örtlichen Seite des Gebäudes; 4) zwei 
Sitzungsfäle für Friedensgerichte (jußice de paix) unter den für die Oberftaatsanwaltfchaft und die Appell- 
Gerichte beftimmten Räumen an der weltlichen Seite des Gebäudes. Es enthält diefes Gefchofs ferner 
die gefammten Heizungs- und Lüftungs-Anlagen nebft Zubehör. Das Gebäude wird mittels Dampfheizung 
erwärmt; die Dampffpannung in den Rohren wechfelt zwifchen 1/t bis ’/a und felbft 1 Atmofphäre. Behufs 
Lüftung find 2 Dampfmafchinen von je 25 Pferdeftärken aufgeftellt, welche 6 Ventilatoren in Bewegung 
fetzen, um die frifche Luft aus den Kammern, in denen fie im Winter an den Dampfheizkörpern erwärmt 
werden, in die Säle und Zimmer zu treiben.

Der Juftizpalaft zu Brülfel bedeckt eine Grundfläche von 26000ftm (einfchl. der Höfe, nach Abzug 
diefer rund 20000‘ln'); der körperliche Inhalt des Gebäudes ift etwa 310000 cbm; die Gefammt-Baufumme 
beträgt 33600000 Mark (42000000 Francs). An der Ausführung des Palaftes wurde feit 1866 nach den 
Entwürfen und unter der Oberleitung Poclaerts gearbeitet; der Schöpfer des Werkes follte indefs die 
Fertigftellung deflelben nicht mehr erleben. Nach feinem 1879 erfolgten Tode wurde der Bau unter
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Wellens bis 1882 zu Ende geführt. Wie man auch über manche weit über den Rahmen des Nothwendigen 
gehenden Anordnungen, wie man befonders über die riefige Höhenentwickelung der grofsen kuppelbedeckten 
Mittelhalle urtheilen, wie man ferner über die künftlerifche Geftaltung und Formbildung der Einzelheiten, 
die manches Willkürliche und Schwerfällige enthalten, denken mag, fo ift doch nicht zu verkennen, dafs 
es dem Künftler gelungen ift, feiner Schöpfung den Charakter des Machtvollen und Monumentalen zu 
verleihen. Und feine Ideen und Ziele , die darauf gerichtet waren , ein Bauwerk zu fchaffen, das nicht 
allein den verfchiedenen Zweigen der Rechtspflege Räume und Unterkommen gewähre, fondern auch der 
hohen ideellen Bedeutung des Haufes gerecht werde , wurden von den mafsgebenden Factoren und vom 
Volke Belgiens getheilt; es find ihre Anfchauungen, es ift die Richtung der Zeit, die Poelaert in feinem 
Juftizpalaft verkörpert hat; Brüffel ift in Folge deflen um eine der grofsartigften Bauten, um ein Kunft- 
werk erften Ranges bereichert worden.

Der Juftizpalaft zu Paris befteht in feiner jetzigen Geftalt aus einer Gruppe 
grofser Gebäude, deren jedes für fich ein Ganzes, zugleich aber eine Abtheilung 
des Bauwerkes bildet, welches alle Zweige der Gerichtsbarkeit, vom Stadt-Polizei- 
Gericht Tribunal de police municipale') als niederfter Inftanz bis zum Caffations-Hof 
{cour de caffation) als höchfter Inftanz, umfafft. Er enthält aufserdem die zugehörigen 
Gefängniffe, das der Polizei-Präfectur und die conciergerie, ferner einen Kirchenbau : 
die Sainte-Chapelle (Fig. 196 u. 197 253).

253) Nach: Narjoux, F. Paris. Le palais de juftice. Paris 1880.
254) Vergl. ebendaf. (S. 4) die Mittheilungen über die Zuftändigkeit der einzelnen Organe der Gerichtsbarkeit, denen 

Paris damals unterftellt war.
255) In: Dictionnaire raifonni d'architeciure etc. Bd. 7. Paris 1864. S. 6 u. 8.
256) In: Itineraire archeologiquc de Paris, wiedergegeben in: Narjoux, F. Paris. Le palais dejußice. Paris 1880. S. 44.

Mit dem Bau des Juftizpalaftes zu Paris ift der Name feines Meifters Duc untrennbar verknüpft. 
Schon feit 1835 war die unabweisbare Nothwendigkeit des Umbaues und der Vergröfserung des alten 
Juftizpalaftes erkannt; die Verwaltung des Seine-Departements hatte Huyot mit der Anfertigung eines 
Entwurfes beauftragt, der noch nicht endgiltig feft ftand, als Huyot 1839 ftarb und Duc die Leitung des 
grofsen Unternehmens erhielt, an deffen Spitze er bis zu feinem 1879 erfolgten Tode verblieb.

Das, was man damals mit dem Namen Juftizpalaft bezeichnete, war eine Gruppe von Gebäuden, 
die auf den Grundmauern eines römifchen, für den Magiftrat der alten Lutetia und zur Aufbewahrung 
der geßa municipalia beftimmten Palaftes errichtet, fodann im Laufe der Zeiten den wechfelnden, mannig
fachen Erforderniffen gemäfs umgebaut und vergröfsert worden waren. Hier ftand der alte Palas, den 
fchon im IX. Jahrhundert Ludo, Graf von Paris, als Wohntitz inne gehabt und zum Schutz gegen die 
Einfalle der'.'Normannen beteiligt hatte. Daraus wurde die Königspfalz der Capetinger und \alois, fie 
verblieb es, bis Carl V. das Louvre zur königlichen Heimftätte machte und Carl VII. (1431) den alten 
Ci/r'-Palaft den verfchiedenen Organen der Gerichtsbarkeit264) zur Benutzung überliefs. Unter diefen 
nahm das Parlament von Paris die erfte Stelle ein; es hielt feine Verfammlungen in dem zwifchen den 
zwei mittleren Rundthürmen gelegenen Saal (grancT chambre), in welchem fpäter das Revolutions-Tribunal 
tagte, und blieb feit Heinrich II. (1547) >m alleinigen Befitz des Palaftes. Ein anfchauliches Bild von 
der Gefammtanlage deffelben im Anfänge des XVI. Jahrhunderts giebt Viollet-le-Duc^}, ein anderes vom 
Ende des XVIII. Jahrhunderts Guilhermy^.

Vor Beginn des Neubaues (1840) hatten die älteften Theile des Palaftes, die längs des quai de 
l’Hör löge und an der Ecke der rue de la Barillerie gelegenen Gebäude, feit ihrer Errichtung keine grofse 
Veränderung erfahren; fie erfchienen äufserlich noch ziemlich, wie im XII. und XIII. Jahrhundert, durch 
drei von Ludwig dem Dicken und Philipp Auguß errichteten Rundthürme getheilt und durch den vier
eckigen (1370) mit einer grofsen Uhrtafel verfehenen Eckthurm flankirt. Auch unter den Reftaurations- 
Arbeiten, welche diefe Thürme beibehalten haben, ift der malerifche Charakter diefer Gebäudefronten 
glücklicher Weife nicht ganz verfchwunden. Anfchliefsend an den Eckthurm folgte ein Zwifchenbau, hierauf 
die grofse Halle, heute falle des pas perdus genannt, welche auf den Ruinen der von Ludwig dem Heiligen 
erbauten »grandfalle* von Jaques Debroße (1618) neu errichtet worden war, nachdem eine Feuersbrunft 
diefes alt-ehrwürdige, gefchichtlich wie architektonifch gleich bemerkenswerthe Bauwerk , beftehend aus 
einer unteren und oberen zweifchiffigen Halle, an deren grofser Marmortafel Kaifer und Könige bewirthet 
worden waren, eingeäfchert hatte. Hieran reihten fich die den Maienhof (cour du may) auf 3 Seiten 
umgebenden Flügel, welche Ludwig XVI. durch feinen Architekten Desmaifons (1776) hatte errichten 
lallen, um ältere, kurz vorher abgebrannte Gebäude zu erfetzen und die in grofser Zahl dahinter liegenden

228.
Juftizpalaft 

zu 
Paris.
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Fig. 196.
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Juftizpalaft zu Paris 257).

unanfehnlichen Kaufläden von Buchhändlern, Krämern und Maklern, die Buden von Schreibern und Bei
läufern der Magiftrats- und Parlamentsherren zu maskiren. Die cour du may, fo genannt, weil feit alten 
Zeiten bis 1789 die Körperfchaft der Schreiber des Parlamentes, der clercs de la bafoche, hier alljährlich 
den »Maienbaum» aufzupflanzen pflegten, war gegen die rue de la Barillerie durch ein an Stelle der 
früheren Mauern und Thore gefetztes fchmiedeeifernes Gitter abgefchloflen. Weiterhin folgte die prächtige 
Sainte-Chapelle Ludwigs des Heiligen, fodann das von Ludwig XI. begonnene, von Ludwig XII. vollendete 
Haus des Rechnungshofes (cour des comptes). Der früher im Mittelpunkte der Gebäudeanlage nächft der 
grofsen Halle befindliche runde Donjon, auch A/o«/^ö«/rj-Thurm genannt, war feit Mitte des XVIII. Jahr- 
hundertes nicht mehr vorhanden; und an Stelle des zwifchen dem Palaft und der place Dauphine fich 
erftreckenden königlichen Gartens waren feit 1671 die von Häuferreihen mit Galerien und Läden um- 
fchloflenen Höfe cour neuve und cour de Lemoignon errichtet worden.
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Aus diefem Gewirr von Gebäuden ift, unter Beibehaltung der merkwürdigften und befterhaltenen 
Theile derfelben, der neue Juftizpalaft zu Paris feit 1840 nach und nach erftanden. Der in Fig. 196 267) 
dargeftellte Blockplan der ausgedehnten Bauanlage veranfchaulicht im grofsen Ganzen Anordnung, Ver- 
theilung und Zufammenhang der Haupttheile des Palaftes. Zwei der Tiefe nach durchführende Galerien 
(galerie marchande und galerie de la Sainte-Chapeile), an der cour du mai beginnend und in der Warte
halle des Affifen-Hofes ausmündend, bilden die Hauptverkehrsadern. Die zwifchenliegenden Gebäude ent
halten zu ebener Erde den gröfsten Theil des Polizei-Präfectur-Gefängniffes, in dem darüber fich er
ftreckenden Hauptftockwerke die Räume des Schwurgerichts- oder Affifen-Hofes. Diefe der Tiefe nach 
durchführenden Galerien flehen nach beiden Seiten hin in Verbindung mit breiten Nebengängen, welche 
den Verkehr mit den übrigen Hauptabtheilungen des Palaftes vermitteln. Nach der Seine zu liegen das 
Tribunal 1. Inftar.z mit der falle des pas perdus, fo wie der Caffations-Hof; die andere Seite nehmen 
Staatsanwaltfchaft und Tribunal der Straf-Polizei (farquet du procureur de la republique und tribunal de 
Police correctionelle\ fo wie Oberftaatsanwaltfchaft nebft Appell-Hof (parquet du procureur general und cour 
(Tappel') ein.

Der vom Tribunal 1. Inftanz nebft grofser Wartehalle eingenommene Bautheil ift ganz auf den 
Grundmauern des alten Palaftes errichtet. Auch die grofse falle des pas perdus, 1871 unter der Herrfchaft 
der Commune niedergebrannt, wurde unter Beibehaltung der Abmeffungen und Formen, welche Jacques 
Debrojfe ihr gegeben hatte, wieder aufgebaut, jedoch unter Vermeidung der Conftructionsfehler, welche 
diefer begangen, indem er die Gewölbepfeiler der oberen Halle excentrifch, d. h. nicht auf die Pfeiler 
der unteren Halle gründete. Am oberen Ende der falle des pas perdus liegt der Verfteigerungsfaal {falle 
des criees). An Stelle der ehemaligen grand'-chambre des Parlamentes ift die I. Civilkammer; die zu
gehörigen Räume find in den beiden anfchliefsenden Rundthürmen am Quai eingerichtet. Neben der Ein
gangsthür zum Verhandlungsfaal fleht das Denkmal Berrier's,\ weiterhin gelangt man zur Treppe, die zu 
einem glasüberdeckten Hof, zugleich Wartehalle, führt; um diefen find, je 3 in einem Gefchofs, die 
6 Civilkammern mit den zu jeder gehörigen Räumen gruppirt. Zwifchen der 2. und 3. Kammer liegen 
Bibliothek, Advocaten-Zimmer und Zimmer des Präfidenten des Tribunals.

Auf der anderen Seite der cour du mai bilden die Gebäude der Staatsanwaltfchaft und der Straf- 
Polizei die dem Civil-Tribunal entfprechenden Eckflügel und umfchliefsen auf zwei Seiten den Hof der 
Sainte-Chapelle. Zu demfelben führt eine Durchfahrt in der Mitte der Hauptfront des Flügels gegen den 
boulevard du palais, welcher die Gefchäftsräume der Staatsanwaltfchaft und Unterfuchungsrichter enthält. 
Der anftofsende Flügel umfafft die 4 Kammern der Straf-Polizei, welche im I. und II. Obergefchofs zu 
beiden Seiten der vom Hofe aus erhellten Flurhallen über einander angeordnet find und zu denen man 
in der Hauptaxe diefes Gebäudes mittels einer ftattlichen Haupttreppe gelangt. Sie bilden einen der 
architektonifch wirkfamften und gehmgenften Theile des Palaftes, was auch für die äufsere Erfcheinung, 
fowohl Hof- als Strafsenfront, gilt. Unter den Verhandlungsfölen liegen im Sockelgefchofs die Haftzellen 
des Polizeigewahrfams la souriciere, im Anfchlufs an erftere in den betreffenden Gefchoffen die Berathungs- 
zimmer der Richter, in nächfter Nähe Zeugenzimmer, Gerichtsfehreiberei und fonftige zugehörigen Räume.

Von den der police correctionelle angereihten Gebäuden der Oberftaatsanwaltfchaft und des Appell- 
Hofes, früher für die Polizei-Präfectur beftimmt, giebt die Quelle, aus der diefe Mittheilungen gefchöpft 
find268), keinen Auffchlufs, da zur Zeit ihrer Veröffentlichung die Ausführung diefes Baues noch nicht 
begonnen war.

Der bemerkenswerthefte Theil des Palaftes ift derjenige, welcher die Räume des Schwurgerichtes 
enthält; es ift das Werk des gereiften Meifters, an dein Duc fein ganzes Können und Wiffen, fein eigen
artiges Schaffen erprobte und das eine Epoche in feinem Künftlerleben kennzeichnet. Die Fagade gegen 
die rue de Harlay (Fig. 197 269) zeichnet fich eben fo fehr durch monumentale Ruhe und grofsartige Wirkung 
im Ganzen, als durch vollendete Schönheit und vornehme Einfachheit der Einzelheiten und des künftlerifchen 
Schmuckes aus. Ueber eine breite Freitreppe, bei deren Anlage indefs die Nothwendigkeit der Erhellung 
der im Untergefchofs liegenden Zellen ein wefentliches Hemmnifs bildete, gelangt man in das Innere des 
Flaufes, in die mehrfach erwähnte, durch die ganze Höhe des Gebäudes reichende Wartehalle welche 
durch die Schönheit der Architektur und Kühnheit der Conftruction überrafcht. An der gegenüber liegenden 
Langfeite führt eine doppelarmige Treppe durch ein flattliches Portal zu der in Hauptgefchofs-Höhe ge
legenen Galerie , von welcher aus man links und rechts durch Flurhallen in die beiden grofsen Verhand- 
lungsfäle (fiehe Fig. 151 , S. 186) gelangt. Zwifchen denfelben liegen die zugehörigen, von Lichthöfen

257) Nach: Revue gin. de Parch. 1882, Pl. 32—33.
25s) Narjoux, F. Paris. Le palais de juftice, Paris 1880.
259) Facf.-Repr. nach Taf. X des eben genannten Werkes.

Handbuch der Architektur. IV. 7. l6
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erhellten Zimmer für Zeugen, Parteien und Angeklagte, zu denen befondere Corridore und Treppen 
führen; hinter den Sälen find Berathungszimmer, Zimmer der Präfidenten und Subftituten etc., auch mit 
eigenen Zugängen verfehen, angeordnet. Das Dachgefchofs enthält die Archive.

Der Caffations-Hof umfalft das Hauptgebäude längs der Seine, den Eckbau an der rue de Harley 
und zwei damit parallel laufende Querflügel. In letzteren find die Criminalkammer mit der Galerie Saint- 
Louis210^, bezw. mit der Kammer für Einreichung der Caflations-Gefuche (chambres des requetes') ein
gerichtet, jede von einem Vor- und Warteraum aus zugänglich und mit einem Berathungszimmer verbunden. 
Darüber befinden fich die prächtig ausgeftatteten Bibliothekräume und Advocatenzimmer.

Der dreigefchoffige Flügel an der rue de Harley wird im Erdgefchofs von der grofsen Civilkammer 
nebft einer von der falle des fas perdus der Affifen aus zugänglichen Flurhalle eingenommen. Die oberen 
Gefchoffe enthalten Gefchäftsräume. Das Hauptgebäude längs des Quais, das vom Thurm Saint-Louis ab 
noch den mittelalterlichen Charakter zeigt, umfaflt: im Erdgefchofs die Zimmer der Kammer-Präfidenten 
und des Alterspräfidenten {frefident doyen), die Ankleideräume des Magiftrates und die Gerichtsfehreiberei; 
im I. Obergefchofs die Cafiationshof-Staatsanwaltfchaft und deren Secretariate; im II. Obergefchofs An
waltszimmer, Archive, Zimmer der Gerichtsvollzieher etc.

Unter dem Gebäudetheil zwifchen der Galerie Saint-Louis des Caffations-Hofes und der falle des pas 
perdus erftreckt fich die conciergerie, ein Haft-Local für die aus anderen Gefängniflen hergefchafften, vor 
dem Gerichtshof zu erfcheinenden Angeklagten, deren Zellen in zwei Untergefchoflen um den Hof 
gruppirt find.

Der Bau des in allen Theilen in gediegenfter Weife ausgeführten und eingerichteten Juftizpalaftes 
zu Paris hat bis 1880 eine Summe von 28 800000 Mark (36000000 Francs) beanfprucht. Hierzu kommen 
noch die Koften der Baugruppe für den Appell-Hof und die Oberftaatsanwaltfchaft, fo wie einige andere 
noch auszuführenden Theile der übrigen Gebäude.

Im Weiteren ift als einer der bedeutendften franzöfifchen Juftizpaläfte derjenige 
zu Alger, feit 1876 von Giot erbaut, zu nennen; die unten angegebenen Veröffent
lichungen261) geben eingehenden Auffchlufs über das Bauwerk.

261) Siehe: Encyclopedie d'arch. 1885, S. 58 u. Pi. 991, 1002, 1007, 1013, 102X, 1025 — ferner: Croquis darchitecture 
1868—69, No. I, f. 4; 1869—70, No. VI, f. 3, 4.

262) Nach den von Herrn Regierungsbaumeifter L. Hoffmann zu Berlin freundlich!! mitgetheilten Originalplänen. — 
Vergl. auch: Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 1x3 u. 117 — ferner: Deutfche Bauz. 1885, S. 149 u. x6x.

In den Kreis diefer Betrachtungen gehört auch das Gebäude des oberften Keich“’rich^ 
Deutfchen Gerichtshofes, das in Leipzig zu errichtende Reichsgerichtshaus, welches, haus 
im Gegenfatz zu den übrigen Juftizpaläften, keine der Gerichtsbehörden niederer 2U ^‘p*1®- 
Inftanz enthält.

Bei der zum Zweck der Erlangung von Plänen für das Reichsgerichtshaus zu 
Leipzig 1884—85 ausgefchriebenen Wettbewerbung wurde der Entwurf von Hoff
mann & Dybwad mit dem erften Preife gekrönt. Das Ergebnifs einer Umarbeitung 
diefer Pläne, mit welcher Hoffmann beauftragt wurde, ift der in Fig. 198 bis 201 
dargeftellte, von der Akademie des Bauwefens für die Ausführung empfohlene 
Entwurf262).

Dem Programm gemäfs foll das Haus des Reichsgerichtes enthalten :
a) einen grofsen Sitzungsfaal nebft Berathungszimmer für das Plenum des Reichsgerichtes, die 

vereinigten Civil- und Straf-Senate, bezw. den vereinigten 2. und. 3. Straf-Senat;
ß) 6 Sitzungsiale nebft Berathungszimmern für die einzelnen Senate;
f) Zimmer für die Parteien und die Boten in jedem Stockwerk, in welchem fich Sitzungsfäle 

befinden;
0) nahe beim grofsen Sitzungsfaal 2 Zimmer für Zeugen und 3 Hafträume;
s) Arbeitszimmer für den Präfidenten und für die Vorfitzenden der Senate;
0 Zimmer für den Ober-Reichsanwalt, für die Beamten der Staatsanwaltfchaft, für die Reichs

anwälte und für das Bureau der Staatsanwaltfchaft;
-q) Zimmer für die Rechtsanwälte des Reichsgerichtes und für auswärtige Rechtsanwälte;
Ö-) eine Bibliothek, beftehend aus einem Bücher-Magazin für 150000 Bände, nebft Lefeziminern 

und Gefchäftszimmern für die Bibliothek-Verwaltung;

26») Abgebildet in Theil IV, Halbbd. 1 (S. 197) diefes .Handbuches«.
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Fig. 198.

Erdgefchofs.

Fig. 199.

Reichsgerichtshaus

Obergefchofs.
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Arch.: Hoffmann.

zu Leipzig 262).

1. Flurhalle.
2. Wartehalle.
3- Warteraum.
4. Boten.
5 -10. Gerichtsfehreibereien.

11 . Vorzimmer.
12 -14. Gerichtsfehreibereien.

15, 16. Fremdenzimmer.
17. Dienerfchaft der Fremden.
18. Toilette.
ig. Geräthe.
20. Brennmaterial.
21. Zimmer der Söhne.
22. Dienerfchaft.
23. Zimmer der Söhne.
24. Zimmer der Töchter.
25-27. Schlafzimmer.

Berathungszimmer.
2g. Sitzungsfaal.
30. Material.
31. Parteien.
32. Botenmeifter.
33. Berathungszimmer.

34. Sitzungsfaal.
35. Berathungszimmer.
36. Sitzungsfaal.
37-41. Kanzleien.
40a. Materialien.
42. Auswärtige Rechtsanwälte.
43. Senats-Präfident.
44. Vorzimmer.
45. Senats-Präfident.
46. Vorzimmer.
47, 48. Senats-Präfidenten.
4g-51. Reichsanwalt.
52. Geräthe.
53. Reichsanwalt.
54 -58. Staatsanwaltfchaft.
5g, 60. Oberreichsanwalt.
61. Vorzimmer.
62. Kanzlei.
63. Boten.

°4> 65• Kanzlei-Direction.
66, 67. Gerichtsfehreiberei.
68* Portier.

6g. Grofser Sitzungsfaal.
70. Vorraum.
71. Bote.
72, 73. Rechnungs-Bureau.
74, 75. Central-Bureau.
76. Vorzimmer.

77. Arbeitszimmer des Präfidenten.
78. Empfangszimmer des Herrn.
7g. Vorzimmer.
80. Garderobe.
81. Empfangszimmer der Dame.
82. Toilette.
83. Feftfaal.
84. Speifefaal.
85. Anrichte.
86-88. Wohnzimmer.
8g, go. Schlafzimmer.
gi. Bad.

g2. Berathungszimmer.
g3. Sitzungsfaal.
g4. Berathungszimmer.
gj. Materialien.
g6. Geräthe.
g7. Parteien.
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g8. Boten.
gg. Sitzungsfaal.

100. Berathungszimmer.
101. Sitzungsfaal.
102. Conferenz-Zimmer.
103. Rechtsanwälte.
104. Nebenzimmer.
105-107. Hafträume.
108-ui. Senats-Präfidenten.
112. Vorzimmer.
113, 114. Senats-Präfidenten.
115. Lefezimmer für Beamte.
116. Expeditions-Zimmer.
117. Bücher-Magazin.
118. Ausgabe-Zimmer.
11g. Lefezimmer für Rechtsanwälte etc.
120. Bibliotheks-Gehilfen.
121. Vorzimmer.
122. Bibliothekar.
123, 124. Zeugen.
125. Staatsanwalt.
126. Berathungszimmer.
127. Vorraum.
128. Toilette.
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t) Zimmer für das Central-Bureau, das 
Rechnungs-Bureau und die 11 Ge
richtsfehreibereien der Senate;

x) Räume für die Kanzlei-Direction, die 
Kanzleien und die Botenmeifterei;

X) die Dienftwohnung des Präfidenten, 
welche einen grofsen Feftfaal ent
halten foll;

p.) Dienftwohnungen für den Hauswart, 
die Pförtner und Hausdiener, und

v) eine im Mittelpunkte des Gebäudes 
gelegene, architektonifch ausgezeich
nete Wartehalle für das Publicum.

Zur allgemeinen Kenntnifs der Erforder- 
niffe, welche die Ausübung der Obliegenheiten 
des Reichsgerichtes und feiner Abtheilungen 
bedingen, dienen folgende Erläuterungen, welche 
der Anlage des Preisausfehreibens für den Ent
wurf des Reichsgerichtshaufes zu Leipzig ent
nommen find.

Das Plenum des Reichsgerichtes befteht 
zur Zeit aus 9 Präfidenten und 63 Räthen, und 
zwar zählen die vereinigten Civil-Senate 42, 
die vereinigten Straf-Senate 30, der 2. und 
3. Straf-Senat zufammen 16 bis 18 Mitglieder. 
Diefe Zahlen werden fich im Laufe der Zeit 
aber möglicher Weife erhöhen. Berathungen 
des Plenums finden nur in fehr feltenen Fällen 
ftatt; fie find niemals öffentlich; auch find 
Parteien bei diefen Berathungen nicht gegen
wärtig ; für fie bedarf es alfo keines befonderen 
Berathungszimmers. Auch die Verhandlungen vor 
den vereinigten Civil-Senaten in Civilfachen, vor 
den vereinigten Straf-Senaten in Straffachen bil
den Ausnahmefälle; fie finden öffentlich ftatt; die
jenigen vor den vereinigten Civil-Senaten unter 
Zuziehung eines Gerichtsfehreibers und unter 
Anhörung der Rechtsanwälte der Parteien, wobei 
der Gerichtshof fich nicht in das Berathungs- 
zimmer zurückzuziehen pflegt, fondern die 
Parteien oder deren Vertreter, fo wie das in 
der Regel wenig zahlreiche Publicum zum Ab
treten veranlaßt. Die Verhandlungen vor den 
vereinigten Straf - Senaten — in Straffachen 
letzter Inftanz — gehen in Anwefenheit der 
Staatsanwaltfchaft und eines Gerichtsfehreibers, 
auch unter Anhörung der Angeklagten oder 
ihrer Vertheidiger, falls diefelben erfchienen 
find, vor fich. Dies ift indefs nicht erforder
lich, daher nur feiten der Fall; dagegen wohnt 
diefen Verhandlungen oft ein gröfseres Publi
cum bei, wefshalb der Gerichtshof vom Be- 
rathungszimmer Gebrauch macht. — In Straf
fachen wegen Hochverrathes und Landesver- 
rathes gegen Kaifer und Reich verhandelt und 
entfeheidet das Reichsgericht in erfter (und
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letzter) Inftanz unter Anwefenheit 
eines Beamten der Staatsanwaltfchaft 
und eines Gerichtsfehreibers, übrigens 
ohne Zuziehung von Gefchworenen. 
Hier bedarf es, im Vergleich zu dem 
Erfordernifs in vorgenannten Sachen, 
eines kleineren Raumes für die nur 
aus dem vereinigten 2. und 3. Straf- 
Senat gebildeten Richter, dagegen 
eines viel gröfseren Raumes behufs 
der Verhandlung mit Angeklagten 
und Zeugen, fo wie eines ange- 
meffenen Raumes für das zuweilen 
fehr zahlreich anwefende Publicum. 
Alle vorgenannten Sachen werden 
in dem grofsen unter a angeführten 
Sitzungsfaale verhandelt; und mit 
Rückficht auf die mannigfachen 
Zwecke, denen derfelbe dienen foll, 
erfcheint es geeignet, die Abgrenzung 
des je nach Bedarf für die Haupt- 
abtheilungen des Saales verfchieden 
zu bemeffenden Raumes mittels be
weglicher Schranken zu bewerkftel- 
ligen und einen Theil der Plätze für 
das Publicum auf Galerien einzurich
ten. Mufs fomit in den erfterwähnten 
Sachen der für die Richter beftimmte 
Platz 80 bis 90 Perfonen faffen, 
während in anderen ein folches für 
18 Mitglieder ausreicht, fo genügt 
nach dem Vorhergehenden für das 
Berathungszimmer ein Sitzungsraum 
für 30 Perfonen.

Die Verhandlungen letzter In
ftanz vor den einzelnen Senaten, wozu 
die 6 unter ß verlangten Sitzungs- 
fäle dienen, bilden die Regel. Die. 
Senate verhandeln in Anwefenheit 
von 7 Richtern (mit Einfchlufs des 
Vorfitzenden) und eines Gerichts
fehreibers, in Straffachen aufserdem 
eines Beamten der Staatsanwaltfchaft, 
und zwar öffentlich. In Civilfachen 
werden die Anwälte der Perfonen, 
in Straffachen die Angeklagten, bezw. 
deren Vertheidiger, fo fern fie er- 
fchienen find, gehört. Verhandlungen 
mit Zeugen finden nicht ftatt. Das 
Erfcheinen der Angeklagten ift 
äufserft feiten. An jeden Sitzungs- 
faal mufs ein Berathungszimmer an- 
ftofsen, in welchem 7 Richter be
quem berathen können; aufserdem 
müffen an den Wänden Schränke zur 
Unterbringung der Amtstrachten der
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Mitglieder von mindeftens 2 Senaten (etwa 18 Perfonen) angebracht werden können. Von den 6 Sitzungs- 
fälen find 3 für Straf-Senate, 3 für Civil-Senate beftimmt; die erfteren drei find im Erdgefchofs anzubringen. 
Keiner der Säle darf nach Süden liegen.

Die Stellung des Gebäudes auf dem gegebenen Bauplatz machte keine wefentlichen Schwierigkeiten, 
da das viereckige, an der einen Seite fchiefwinkelig begrenzte Grundftück fehr ausreichend bemeffen ift. 
Doch erfcheint diefe Bauftelle , bei dem Mangel einer bedeutfamen Axenbeziehung und in ihrer Lage an 
verhältnifsmäfsig fchmalen Strafsen , nicht allzu günftig. Nach dem hier mitgetheilten Entwurf wird das 
Grundftück mit einem aus 4 Flügeln beftehenden Haufe bebaut, deffen Grundform ein gefchloffenes, zwei 
Binnenhöfe umfaßendes Viereck bildet. Alle wefentlichen Räume find auf zwei Gefchoffe (Fig. 198 
u. 199) vertheilt. In der Mitte des Viereckes ift, dem Programm gemäfs, die grofse Wartehalle 2 
angelegt, welche durch Erdgefchofs und Obergefchofs hindurchreicht und von der nach Often gerichteten 
Hauptfront aus durch eine angemeffene Portal-Anlage und eine ftattliche Vorhalle 1 zugänglich gemacht 
ift. Zur linken Seite fchliefst fich dem Mittelraume die Haupttreppe an, während auch für Nebentreppen 
ausreichend geforgt ift. Die 6 kleineren Sitzungsfäle 2g, 54,56, 95, 99, 101 find je zu dreien im 
Erdgefchofs und im oberen Hauptgefchofs untergebracht; fie liegen fymmetrifch zur Hauptaxe an der 
weltlichen Seite des Gebäudes; der grofse Sitzungsfaal 69 ift in das obere Hauptgefchofs, und zwar in 
die Mitte der Oftfront, gelegt, die Bibliothek 115—122 im nördlichen, die Präfidenten-Wohnung 15—27 
u. 77 — 91 im füdlichen Flügel angeordnet. Die Eintheilung im Einzelnen in den beiden Haupt- 
gefchoffen erhellt aus den Grundriffen derfelben. Das Sockelgefchofs enthält, aufser den Kellern und 
Vorrathsräumen, die verlangten Wohnungen für Hauswart, Pförtner und Hausdiener, auch Kammern für 
Bediente des Präfidenten, ferner Wafchküchen, Räume für Umdruckpreffen, für die Sammelheizung etc. 
In einem Halbgefchofs, über dem rückwärtigen Theile der zur Präfidenten-Wohnung führenden Durchfahrt 
im Erdgefchofs, liegt die zugehörige Kochküche nebft Vorrathskammer und Anrichte. Im Dachgefchofs 
find Räume für ausgefchiedene Acten, Bücher etc. vorgefehen.

Die Vertheilung der Räume, die Anordnung der Verkehrswege und Treppen ift mit grofser Klarheit 
und Einfachheit im Grundrifs durchgeführt; die Anlage erfüllt befonders auch das unumgängliche Er- 
fordernifs, dafs die durch ihre Beftimmung ausgezeichneten Räume in architektonifch ausgezeichnete Theile 
des Bauwerkes gelegt find. Diefen Vorzügen gegenüber find beim erften Entwurf Mängel namhaft 
gemacht worden , die auch bei den hier mitgetheilten, umgearbeiteten Plänen noch nicht völlig befeitigt 
find. Dies gilt vor Allem von der Erhellung der die grofse Wartehalle umgebenden Vorräume, welche 
zum Theile durch 4 kleine Lichthöfe in unzureichender Weife bewerkftelligt werden foll. Vier andere 
kleine Lichthöfe, früher im Inneren der beiden Seitenflügel angebracht, find nunmehr entfernt; an Stelle 
des thurmartigen Aufbaues über der mittleren Halle ift ein Kuppelbau angeordnet; auch ift im Uebrigen 
die äufsere Architektur einheitlicher durchgebildet. Doch haftet ihr, auch in dem für die Ausführung 
empfohlenen Entwürfe, noch der Mangel eines eigenartigen künftlerifchen Gepräges an, ein äfthetifches 
Erfordernifs, das bei einem Bauwerk von dem hohen Range des Reichsgerichtshaufes unbedingt verlangt 
werden mufs. Möge es dem Künftler gelingen , auch diefen Theil feiner hohen Aufgabe bei endgiltiger 
Feftftellung der Pläne zu erfüllen, gleich wie er hierbei ficherlich nicht verfehlen wird, fein Werk durch 
Befeitigung fonftiger im Entwurf noch vorhandenen Schwächen zu vervollkommnen.

Bezüglich einiger anderen bemerkenswerthen Juftizpaläfte, die in neuerer Zeit 
entftanden oder noch im Werden begriffen find, mufs auf die im nachfolgenden 
Literaturverzeichnifs angegebenen Veröffentlichungen verwiefen werden.
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230.

Aeltere 

Gefangnifle.

2. Kapitel.

Gefangenhäufe r.
Von Theodor v. Landauer und Dr. Eduard Schmitt.

Im vorliegenden Kapitel follen unter obiger Ueberfchrift eben fowohl die Ge- 
fängniffe im engeren Sinne, alfo die Häufer für Unterfuchungs- und Haft-Gefangene, 
als auch die eigentlichen Straf-Anftalten (einfchl. der Zuchthäufer), fo weit fie nicht 
zur Unterbringung von jugendlichen Verbrechern dienen oder unter die Zwangs- 
Arbeitshäufer einzureihen find, behandelt werden.

a) Allgemeines.

1) Gefchichtliches über die Entwickelung des Gefängnifsbaues.

Die Erbauung von Gefängniffen behufs der Verbüfsung von Strafen mittels 
Entziehung der Freiheit nach befonderen Grundfätzen gehört der neueren Gefchichte 
an. Bis zum XVIII. Jahrhundert waren faft fämmtliche Gefangenhäufer, deren 



253

fyftematifche Errichtung überhaupt erft von der Mitte des XVI. Jahrhundertes datirt, 
mehr Gefellfchafts-Locale für den Auswurf der Menfchheit, Pflanzftätten fittlicher 
Verwilderung, in denen die Gefangenen ohne Trennung der Gefchlechter und des 
Alters und ohne Befchäftigung ein ungeordnetes Zufammenleben führten, deffen 
verderbliche Folgen endlich zu einer neuen Epoche in der Gefchichte des Gefängnifs- 
wefens führten 263). Im Jahre 1786 bildete fich in Nord-Amerika ein Verein unter 
dem Namen »Philadelphifche Gefellfchaft zur Milderung des Elendes in den öffent
lichen Gefängniffen«, defsgleichen in Bofton, und in Europa drangen Philanthropen, 
wie Howard, in England, Montesquieu in Frankreich, Filangieri und Beccaria in 
Italien auf Reformen im Gefangnifswefen.

263) Im Jahre 1703 wurde in Rom das erfte Zellengefangnifs (durch Fontana} erbaut: daflelbe war für liederliche 
Burfchen beftimmt.

Die erften Spuren eines Umfchwunges finden fich in dem im Jahre 1771 unter 
Maria Therefia auf den Antrag des Vicomte Vilain XIIII erbauten, nach neuen 
Principien organifirten Gefangniffe zu Gent. An Stelle der Zufammenhäufung der 
Gefangenen, ohne Rückficht auf Gefchlecht und Alter, der Unordnung, Unfittlichkeit 
und Unthätigkeit trat Scheidung der Männer, Frauen und Kinder, Disciplin und 
Zwangsarbeit; die gebräuchlichen gemeinfchaftlichen Schlaffäle wurden durch Einzel- 
Schlafzellen erfetzt, und es finden fich in diefem Gefangniffe fchön die Keime der 
fpäter mit fo grofsen Erfolgen durchgeführten Grundlatze; leider wurden die günftigen 
Erfolge diefer Organifation bald wieder unterbrochen aus Gründen, welche näher 
anzugeben hier zu weit führen würde.

Das Gefängnifs in Gent blieb aber der Ausgangspunkt für die fernere Ent
wickelung der Gefängnifsfrage, nicht nur in Europa, fondern auch in Amerika.

Dort bildeten fich, wie weiter unten näher ausgeführt werden foll, in den erften 
Jahrzehnten unferes Jahrhundertes die unter fich wefentlich verfchiedenen Syfteme 
der gemeinfchaftlichen Arbeit bei Tage, unter ftrenger Auflage des Stillfchweigens, 
und der Trennung während der Nacht einerfeits und das der völligen Ifolirung 
der Gefangenen bei Tag und bei Nacht andererfeits weiter aus, und es find in den 
nordamerikanifchen Staaten von 1816—40 nicht weniger als 28 Straf-Anftalten nach 
den vorerwähnten Syftemen erbaut worden.

Bald darauf wurden, insbefondere auf Grund der Berichte des 1832 nach 
Amerika gefendeten Infpectors der englifchen Gefangniffe, William Crawford, welcher 
fich für die Ifolirung der Gefangenen entfchied, in England, Schottland und Irland 
eine gröfsere Zahl von neuen, für Einzelhaft beftimmten Gefängniffen erbaut, eben 
fo in Frankreich, welches Beaumont und de Tocqueville nach Amerika fandte, in 
Holland, Schweden, Preufsen und Baden der Bau neuer Gefangniffe in Angriff ge
nommen. Mehr als ein anderes Land aber hat Belgien auf dem Gebiete des Ge- 
fängnifswefens mit den Einrichtungen vergangener Zeiten gebrochen, indem es das 
1835 begonnene Werk der Organifation feines Gefängnifswefens energifch verfolgte, 
fo dafs es nunmehr 28 neue Zellengefängniffe befitzt, welche in Bezug auf die Ge- 
fundheitspflege der Gefangenen den höchften Anfprüchen genügen und durch ihre 
Conftruction die Durchführung einer planvoll geordneten Verwaltung ermöglichen.

2) Straf-Syfteme.

Zu denjenigen Factoren, welche jede Gefängnifsverwaltung vorausfetzen mufs, 
wenn — ganz abgefehen von den mehr oder weniger idealen Zwecken einer 

231.
Neuere 

Gefängnifle.

232.
Bedingungen.
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Beflerung der Gefangenen — Ordnung und Disciplin in der betreffenden Anftalt 
erhalten und zum minderten keine Verfchlimmerung des fittlichen Zuftandes der 
Gefangenen erzielt werden foll, zählen vor anderen:

a) die Trennung der männlichen Gefangenen von den weiblichen, der er- 
wachfenen von den jugendlichen;

ß) die Befchäftigung derfelben mit ihren Fähigkeiten entfprechenden Arbeiten, 
im Falle der Vereinigung unter beftändiger Aufficht;

7) die Unterbringung der Gefangenen während derjenigen Zeit, in welcher 
diefelben nicht beauffichtigt find, alfo insbefondere bei Nacht, aber auch an Sonn- 
und Fefttagen, in den Stunden, in welchen diefelben nicht zum Gottesdienft oder zur 
Bewegung im Freien vereinigt und einer Ueberwachung unterzogen find, in ab- 
gefonderten Räumen.

233- 
Auburn’fches 

Syftem.

234- 
Syftem 

der 
Einzelhaft.

Diefe Einrichtungen müffen, wie gefagt, allen gut verwalteten Gefängniffen 
eigen fein. Aufserdem aber haben fich zur Erzielung befonderer Bufs- und Befferungs- 
zwecke, je nach der Auffaffung der Vorzüge und Nachtheile der Vereinigung oder 
der Trennung der Gefangenen unter fich und des Einfluffes, welcher durch erziehende 
Mittel auf deren Wiederherfteilung zu nützlichen Mitgliedern der menfchlichen Ge- 
fellfchaft gewonnen werden kann, die nachftehend kurz erwähnten befonderen Straf- 
Syfteme entwickelt, nach welchen auch die baulichen Einrichtungen verfchiedene find.

a) Auburn’fches oder Schweigfyftem. Daffelbe verlangt Vereinigung der 
Gefangenen bei Tage unter ftillfchweigender Befchäftigung und ftrenger Aufficht, 
Trennung dagegen während der Nacht in befonderen Schlafzellen.

Anknüpfend an die fchon einige Jahrzehnte zuvor in Gent eingeführte Organifation der Trennung 
und Befchäftigung der Gefangenen, fo wie itn Anfchlufs an das durch Papft Clemens IX. im Hofpital von 
St. Michael zu Rom eingeführte, auf Abfonderung und Arbeit gegründete Pönitentiar-Syftem ift diefes 
Syftem auf Grund der Bemühungen einer Gefellfchaft von Menfchenfreunden in Bofton erftmals durch 
die 1821—23 erfolgte Erbauung eines befonderen Flügels der Straf-Anftalt in der Stadt Auburn für den 
weltlichen Theil des Staates New-York eingeführt worden. Bis zum Jahr 1837 waren fchon 14 weitere 
Gefängnifle nach diefem Syfteme in den Vereinigten Staaten neu erbaut, nämlich eines für die Stadt 
New-York auf der Infel Blackwell, ein weiteres in Sinfing für den Staat New-York, in Windfor für 
den Staat Vermont, in Concord für den Staat New-Hamplhire, in Wethersfield für den Staat Connecticut, 
in Charlestown für den Staat Maffachufetts, in Baltimore für den Staat Maryland, in Milledgeville für den 
Staat Georgia, in Nafhville für den Staat Tennelfee, in Frankfort für den Stadt Kentucky, in Columbus 
für den Stadt Ohio, in Baton-Rouge für den Staat Louifiana, in Wafhington für den Bundesbezirk von 
Columbien, fo wie das Graffchafts-Gefängnifs von Worcefter im Staat Maffachufetts 264).

264> Abbildungen hievon giebt Julins in feinem Werke: Nordamerikas fittliche Zuftände. Leipzig 1839.

In Europa finden wir diefes Syftem insbefondere in der Schweiz, wofelbft demfelben noch eine 
Claffification der Gefangenen nach ihren moralifchen Eigenfchaften beigefügt wurde, insbefondere in 
Laufanne, Genf und St. Gallen, fodann in Sardinien in den Anfangs der vierziger Jahre neu erbauten 
Anftalten bei Turin und Aleffandria. Auch in anderen Staaten, in Frankreich, Preufsen und im übrigen 
Deutfchland, finden fich neu erbaute Gefängnifle mit Vereinigung der Gefangenen bei Tag und Trennung 
bei Nacht, wenn auch ohne das fich als unhaltbar erwiefene Gebot abfoluten Stillfchweigens, fo in Lyon, 
Nanterre, Paris, Halle, Aachen etc.

ß) Syftem der Einzelhaft. Nahezu gleichzeitig mit dem Auburn’fchen Syftem 
entwickelte fich in den erften Jahrzehnten unteres Jahrhundertes, ebenfalls in Nord- 
Amerika, und zwar in Pennfylvanien, das Syftem der Einzelhaft, in der erften Zeit 
in gänzlicher Trennung der Gefangenen unter fich und von der Aufsenwelt beftehend, 
in der den Anfchauungen der Quäker entnommenen Abficht, durch Einkehr in fich 
den Gefangenen zur Einwirkung des göttlichen Geiftes, zur Bufse und Befferung zu 
führen, fpäter durch Befuche der Anftaltsbeamten und Gefängnifsfreunde, fo wie 
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durch Abkürzung der Strafdauer, zeitweife auch durch Zurückverfetzung in Gemein- 
fchaftshaft, gemildert.

Ausgehend von der Unnatur des abfoluten Stillfchweigens und der Unmöglich
keit, daffelbe aufrecht zu erhalten, fo dafs der Zweck, die Verfchlechterung der Ge
fangenen durch Mittheilungen unter fich zu verhindern, ja doch nicht erreicht wurde, 
wollte das Syftem der Einzelhaft den Gefangenen allen üblen Einflüffen feiner Mit
gefangenen entziehen, und ihn durch Nachdenken in der Einfamkeit zum Bewufft- 
fein der verwirkten Schuld und zur Umkehr vom Wege des Lafters bringen.

Auch hierbei hat man fich groben Täufchungen hingegeben und zu wenig 
Rückficht auf die Verfchiedenheit der phyfifchen und pfychifchen Eigenfchaften der 
Gefangenen genommen und in Folge deffen längere Zeit hindurch nur verkehrte 
Refultate gewonnen. Erft fpäter wurde noch in Amerika, vornehmlich aber in Eng
land und Belgien, das an fich allein richtige Princip der Trennung milder und ver- 
ftändiger und mit den beften Erfolgen durchgeführt.

Das erfte pennfylvanifche Gefängnifs wurde Dank den Bemühungen der fchon oben erwähnten 
»Philadelphifchen Gefellfchaft zur Milderung des Elends in den öffentlichen Gefängniffen« im Jahre 1825 
für den Staat Pennfylvanien bei Philadelphia erbaut und 1829 bevölkert, bald darauf noch mehrere andere : 
zu Pittsburg ein Staatengefängnifs für den weiblichen Theil Pennfylvaniens, je ein weiteres zu Trenton 
für den Staat New-Jerfey, zu Providence für den Staat Rhode-Island, zu Montreal für die Provinz Nieder- 
Canada, das Haftgefängnifs der Stadt New-York, fo wie 2 Graffchafts-Gefängniffe zu Philadelphia und 
Pittsburg etc., fammtlich nach dem Syftem der vereinzelten Haft unter Anwendung der vom englifchen Bau- 
meifter John Haviland erfundenen Plane.

Als 1834 England feinen vieljährigen Gefängnifs-Infpector William Crawford und bald darauf 
Frankreich Beaumont und Tocqueville, Blouet, Ducpetiaux, Moreau, Chrißoph nach Nord-Amerika zum Studium 
des Gefängnifswefens in den Vereinigten Staaten fandte, waren dafelbft feit 1816 fchon 28 neue Gefängniffe 
theils nach Auburn’fchem, theils nach Philadelphifchem Syftem erbaut.

England entfchied fich auf den Grund der 1838 erftatteten Berichte feiner Gefängnifs-Infpectoren 
Crawford und Witkworl Rußel für das Syftem der Einzelhaft, und nachdem fchon zuvor wefentliche Ver- 
befferungen in den älteren Gefängniffen Milbank und Coldbathfields-prifon zu London, im Corrections-Haus 
zu Glasgow in Schottland vorgenommen waren, entftanden bald neue Strafhäufer nach dem Syftem der 
Einzelhaft, voran das neue von Jobb erbaute Muftergeiangnifs in Islington bei London, zu welchem im 
Tahre 1840 der Grundftein gelegt wurde; fodann das grofse Gefängnifs für Einzelhaft bei Perth in Schott
land, das Graffchafts-Gefängnifs zu Belfaft in Irland, das Stadtgefängnifs zu Bath in England, die Gefängniffe 
zu Hartford, Briftol, Hereford, Peterborough, Scarborough, Buckingham und Wilton, die Graffchafts- 
Gefängniffe von Sterafford und Becks etc.

Gleichzeitig begann der Neubau von Gefängniffen für Einzelhaft in Belgien, und es find dafelbft 
von 1835 an bis auf die neuefte Zeit, wie fchon oben angeführt, nicht weniger als 28 Gefängnifs-Neubauten 
zur Ausführung gekommen, nämlich jene zu Tondres, Brüffel (2), Marche, Lüttich, Brügge, Dinant, Verviers, 
Charleroi, Courtrai, Antwerpen, Haffelt, Louvain (2), Gent, Termonde, Mons, Alon, Tournai, Hui, Malines, 
Neufchateau, Namur, Ypres, Furnes, Nivelles, Audenaarde und Tournhout.

Auch in Frankreich wurden einige gröfseren Gefängniffe ausfchliefslich nach dem Syftem der Einzel
haft gebaut, u. A. die Gefängniffe Mazas und La Roquette in Paris, eben fo in Schweden und Norwegen 
die Gefängniffe zu Stockholm und Chriftiania, fodann in Preufsen das Gefängnifs in Moabit nach dem 
Vorbild des Muftergefängniffes zu London, in Hannover ein neues Zellengefängnifs, in Baden das Männer- 
Zuchthaus zu Bruchfal, in Bayern das Zellengefängnifs zu Nürnberg, in Württemberg das Zellengefängnifs 
zu Heilbronn etc.

7) Gemifchtes Syftem. Eine Verbindung der beiden vorgeführten Syfteme 
— abgefehen von dem Gebot des Stillfchweigens, welches ja keinen Einflufs auf 
die baulichen Einrichtungen einer Straf-Anftalt hat — findet fich in vielen Gefäng
niffen fchon aus dem Grunde, weil in Gemeinfchafts-Gefängniffen neben den zur 
Vereinigung beftimmten Arbeitsfälen eine Anzahl Zellen zur Abfonderung einzelner 
Gefangenen, andererfeits in Gefängniffen mit Einzelhaft Arbeitsfäle zur Unterbringung 
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derjenigen Gefangenen unentbehrlich find, welche aus pfychifchen oder phyfifchen 
Gründen die Einzelhaft nicht ertragen können oder doch zeitweife aus derfelben in 
die Gemeinfchafts-Locale verfetzt werden müffen.

So weit eine folche Verbindung in nur untergeordneter Weife oder nur für 
Disciplinar-Zwecke befteht, läfft fich hiergegen nichts einwenden; bei gröfserer Aus
dehnung aber mufs ein gemifchtes Syftem der Einheit des Planes und der Ueber- 
fichtlichkeit der zu treffenden Einrichtungen nothwendig Abbruch thun. Es ift daher 
vorzuziehen, für beide Syfteme getrennte Anftalten zu errichten und die baulichen 
Einrichtungen für jedes derfelben möglichft confequent ein- und durchzuführen, im 
Falle der Nothwendigkeit des Uebertrittes von einem zum anderen aber eine Ver- 
fetzung der Gefangenen aus der für Gemeinfchaft erbauten Anftalt in die für Einzel
haft beftimmte und umgekehrt vorzunehmen.

8) Irifches oder Progreffiv-Syftem. Diefes verdankt feine feit dem Jahre 
1854 in England ins Werk gefetzte Einführung Walter Crofton. Daffelbe theilt 
die Durchführung der Haft in 4 Stadien, deren erftes in einer 8 bis 9 Monate 
währenden Einzelhaft, das zweite in gemeinfchaftlicher Zwangsarbeit in mehreren 
Claffen, mit Vorrücken von einer niederen zur höheren Abtheilung, das dritte in 
der Verbringung der Gefangenen in eine Zwifchenanftalt gewerblichen oder land- 
wirthfchaftlichen Charakters und deren viertes in der Beurlaubung folcher Gefangenen, 
deren Aufführung eine Rückkehr in die menfchliche Gefellfchaft unbedenklich er- 
fcheinen läfft, und in Stellung derfelben unter polizeiliche Aufficht bis zum Ablauf 
ihrer Strafzeit befteht.

Daffelbe hat bis jetzt entfchieden die günftigften Refultate nachzuweifen, ver
langt aber für fich keine befonderen baulichen Einrichtungen, wefshalb deffelben hier 
nur kurz erwähnt wird.

Befondere Arten von Strafeinrichtungen haben oder hatten die feefahrenden 
Nationen in den Kriegsgaleeren und den Bagni.

Galeere war im Mitelalter der Name für die Kriegsfahrzeuge. Das Rudern in denfelben war eine 
fchwere Arbeit, und die chriftlichen Staaten verwendeten defshalb dazu fchon beftrafte Verbrecher oder 
türkifche Kriegsgefangene. Diefe Ruderer, Galeerenfclaven genannt, wurden mittels Ketten an die Ruder
bänke gefchloffen, und ihr Loos war ein fehr graufames.

Mit dem Namen Bagno wurden in Frankreich unter Ludwig XIV. die Straf-Anftalten für fchwere 
Verbrecher belehnt; fie traten an die Stelle der bis dahin gebrauchten Galeeren. Die Sträflinge wurden 
zu Hafen- und Arfenal-Arbeiten verwendet. Zu förmlichen Straf-Anftalten wurden die Bagni i 749 gemacht, 
fo z. B. zu Toulon, Breft, Rochefort, Lorient (letztere für Militärfträflinge). Die Gefangenen wurden 
ftreng behandelt; fo weit die Arbeit es geftattete, waren je zwei ftets mit Ketten an einander gefchloffen. 
Unter Napoleon III. wurde in Frankreich die Zwangsarbeit im Bagno mit dem Syftem der Straf-Colonien 
vertaufcht. In Italien beftehen zur Zeit noch Bagni.

3) Arten der Gefängniffe.
Die Entziehung der Freiheit wird gefetzlich verfügt zum Zweck der Unter- 

fuchung, zur Verwahrung von Angeklagten und Schuldnern, fo wie zur Verbüfsung 
von Strafen kürzerer und längerer Zeit. Hiernach entfteht die Nothwendigkeit der 
Erbauung von Unterfuchungs- und Haft-Gefängniffen, fo wie von kleineren und 
gröfseren Straf-Gefangniffen.

Unterfuchungs-Gefangene, Haft-Gefangene, Schuld-Gefangene und Gefangene mit 
kürzerer Strafzeit werden gewöhnlich in den Bezirks-Gefängniffen, meiftens in Einzel
haft, Gefangene, welche zu längerer oder entehrender Strafe verurtheilt find, in be
fonderen Anftalten untergebracht.
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Das Deutfche Strafgefetzbuch insbefondere beftimmt folgende mit Freiheitsentziehung verbundene 
Strafen:

a) Lebenslängliche oder zeitliche Zuchthausftrafe, letztere von i bis 15 Jahren, während welcher 
die Verurtheilten zu den in der Straf-Anftalt eingeführten Arbeiten anzuhalten find;

ß) Gefängnifsftrafe von 1 Tag bis 5 Jahren, während welcher die Verurtheilten auf eine ihren 
Fähigkeiten und Verhältniffen entfprechende, angemeffene Weife zu befchäftigen find;

Y) lebenslängliche oder zeitliche Feftungsftrafe, letztere bis zu 15 Jahren, beftehend in Freiheits
entziehung mit Beauffichtigung der Befchäftigung und Lebensweife der Gefangenen;

3) Haftftrafe bis zu 6 Wochen, beftehend in einfacher Freiheitsentziehung.
Sowohl die Zuchthaus- als die Gefängnifsftrafe kann, fowohl für die ganze Dauer, als für einen 

Theil der erkannten Strafzeit, in Einzelhaft vollzogen werden , welche jedoch ohne Zuftimmung des Ge
fangenen die Dauer von 3 Jahren nicht überfteigen darf.

Die Feftungsftrafe wird in Feftungen, auch in anderen hierzu befonders be- 
ftimmten Räumen vollzogen; es verbleiben fomit nur 3 Arten von Gefangenen, 
für deren Unterbringung in befonderen Gebäuden zu forgen ift; die Haftftrafe wird 
gewöhnlich in den für Unterfuchungszwecke erforderlichen Localen in einem und 
demfelben Gebäude verbüfst.

Demnach haben wir als getrennte Gefangen-Anftalten zu betrachten:
a) die am Sitze der Bezirksgerichte und Landgerichte zu erbauenden gericht

lichen Gefängniffe, enthaltend die erforderlichen Unterfuchungs-Gefängniffe, die 
Haft-Locale und die Gefängniffe der zu kürzerer Strafdauer verurtheilten Straf- 
Gefangenen ;

ß) die zur Verbüfsung der Gefängnifsftrafen beftimmten Landesgefängniffe, 
fo wie

7) die zur Verbüfsung der Zuchthausftrafe beftimmten Zuchthäufer.
Die Unterfuchungs-Gefängniffe füllen in der Regel Einzelgefangniffe fein; werden 

die unter ß und 7 erwähnten Straf-Anftalten für Einzelhaft beftimmt, fo nennt man 
fie noch insbefondere Zellengefängniffe.

Unter Umftänden kommt noch eine vierte Art von Gefängniffen, die fog. 
Polizei-Gefängniffe, in Frage. Abgefehen davon, dafs jedes Gefchäftshaus 
einer Polizei-Behörde mit einigen Arreft-Zellen ausgerüftet werden mufs, in denen 
die von den Polizei-Organen arretirten Perfonen zunächft oder auf längere Zeit 
unterzubringen find, ift in vielen Staaten den Polizei-Behörden auch eine Strafgewalt 
übertragen, indem fie bei fog. Polizei-Uebertretungen, d. h. beim Zuwiderhandeln gegen 
gewiffe polizeiliche Strafvorfchriften, die Jurisdiction an Stelle der Gerichte ausüben.

In der deutfchen Strafprocefs-Ordnung vom I. Februar 1877 wird (durch §§. 453 bis 458) den 
Polizei-Behörden eine folche Gewalt blofs für eigentliche Uebertretungen zugeftanden; diefelben haben nur 
das Recht, auf Haft bis zu 14 Tagen oder entfprechende Geldftrafe, fo wie auf eine etwa verwirkte Ein- 
ziehung zu erkennen.

b) Erfordernilfe, Gefammtanlage und Hauptabmeftungen.

Die in einem Gefangenhaufe erforderlichen Räumlichkeiten und Anlagen laffen 
fich unterfcheiden in folche, welche Haftzwecken zu dienen haben, ferner in folche, 
welche für die Zwecke der Verwaltung beftimmt find, und endlich in folche, welche 
der Wirthfchafts- und Arbeitsbetrieb nothwendig macht.

Für Haftzwecke find erforderlich:
1) Die eigentlichen Hafträume, welche zu unterfcheiden find als:

a) Haft- oder Gefängnifszellen für Einzel- oder Ifolirhaft — Einzel- oder 
Ifolirzellen;
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ß) Hafträume für Gemeinfchaftshaft — Gemeinfchaftszellen (für 3 bis 6 Per- 
fonen) und andere gemeinfame Hafträume.

Die Einzelzellen find Tag- und Nachtzellen zugleich; auch viele 
Gemeinfchaftszellen dienen den darin untergebrachten Gefangenen bei 
Tag und bei Nacht zum Aufenthaltsraum. Wenn indefs die Gemein
fchaftszellen und die gröfseren gemeinfamen Hafträume von den Ge
fangenen nur bei Tage benutzt werden, fo find in älteren Gefängniffen 
für die Nacht

7) grofse Schlaffäle vorhanden, in denen die Bettftellen untergebracht find; 
beffer ift es, die Gefangenen Nachts von einander zu fondern und

5) Nacht- oder Schlafzellen anzuordnen, fei es, dafs jede derfelben von den 
übrigen ganz gefchieden ift, oder dafs gröfsere Schlafräume in einzelne 
Schlaf buchten (auch Schlaf käfige oder Schlaf-^x« genannt) getrennt find. 

Hierzu kommen noch
e) Straf- oder Dunkelzellen für Vergehen gegen die Hausordnung.

2) Aufnahme-, Reinigungs- und Desinfections-Zellen für die neu eingelieferten 
Gefangenen.

3) Badezellen oder fonftige Reinigungsräume.
4) Spazierhöfe, in denen die Gefangenen fich im Freien ergehen können.
5) Krankenzimmer, bezw. Krankenhaus.
6) Andachtsraum oder Betfaal, Capelle, bezw. Kirche.
7) Spülzellen, welche die Ausgüffe aufzunehmen und zur Unterbringung der 

zur Reinigung nothwendigen Geräthfchaften zu dienen haben.
Für die Zwecke der Verwaltung find erforderlich:

8) Gefchäftszimmer für den Gefängnifsvorftand (Director, Infpector etc.), bezw. 
für den Oberauffeher.

9) Dienftwohnung für diefen leitenden Beamten.
10) Gefchäftszimmer für Auffeher ) und andere Beamten.265
11) Dienftwohnungen für mehrere diefer Beamten — am beften für alle feft 

angeftellten und verheiratheten Beamten.
12) Sprech- oder Befuchzimmer, in denen die Gefangenen mit den fie befuchen- 

den Verwandten etc. fprechen können.
13) Zimmer, worin die Gefangenen vom Unterfuchungsrichter etc. vernommen 

werden können ).266
14) Vorraths-Magazine, Lagerräume für Kleider, Wäfche etc.
15) Zimmer, erforderlichen Falles Wohnung für den Geiftlichen.
16) Zimmer, erforderlichen P'alles Wohnung für den Arzt, wohl auch Raum für 

eine Apotheke.

265) Wenn auch der Auffeher den ganzen Tag über auf dem Corridor oder in den Haftzeiten fich aufhalten foll, fo 
bedarf er doch eines Zimmers, in welchem er Inventarienftücke, Arbeitsmaterial, Geräthe etc. ficher aufbewahren und die ihm 
obliegenden Schreibereien beforgen kann.

266) Vergl. Art. 191 (S. 182).

Bei gröfseren Gefangenhäufern ift noch erforderlich :
17) Ein Thorgebäude mit dahinter liegendem Vorhof.

Für den Wirthfchafts- und Arbeitsbetrieb find erforderlich:
18) Kochküche mit Speifekammer, Vorrathskeller, bezw. -Schuppen und allem 

fonftigen Zubehör.
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19) Bäckerei.
20) Wafchküche mit allem Zubehör.
21) Arbeitsräume für die in Gemeinfchaft zu haltenden Gefangenen; verfchiedene 

Werkftätten für Schreiner, Böttcher, Eifenarbeiter etc.
22) Magazine für den Arbeitsbetrieb, welche theils zur Unterbringung der zu 

verarbeitenden Rohftoffe, als auch der Arbeitserzeugniffe dienen.
23) Mafchinelle Anlagen, mit deren Anlage man indefs fehr fparfam fein 

follte, da in einem Gefängnifs ftets genügend Arbeitskräfte zur Verfügung 
flehen.

24) Hierzu kommen bei fämmtlichen Gruppen von Räumlichkeiten:
a) Aborte und Piffoirs;
ß) Räume zur Unterbringung der Feuerlöfch-Geräthfchaften;
7) Hof- und Gartenanlagen.

Nicht in jedem Gefängniffe find alle vorgenannten Räumlichkeiten und Anlagen 
zu finden; insbefondere find in den kleineren Gefängniffen viele derfelben nicht 
vorhanden.

In der Gefammtanlage fowohl, als auch bezüglich der Conftruction und Ein
richtung der Gefangenhäufer hat fich eine ziemlich grofse Mannigfaltigkeit entwickelt, 
die fich zum nicht geringen Theile auf die aus einander gehenden Anfchauungen 
über die Art des Vollzuges der Freiheitsftrafe zurückführen laffen. In demfelben 
Mafse, als bezüglich des letzteren Punktes die Beftrebungen nach einer gewiffen 
Einheitlichkeit von Erfolg begleitet waren, konnte auch die Verfchiedenartigkeit in 
der baulichen Anlage der Gefängniffe allmählich eine geringere werden, und gerade 
auf diefem Gebiete ift es in neuerer Zeit gelungen, in einer beftimmten Richtung 
einen gewiffen Erfolg zu erzielen.

Nachdem nämlich fchon früher die Freunde einer Gefängnifs-Reform im Sinne 
der Einzelhaft fich hin und wieder mit der Frage befchäftigt haben, nach welchen 
Normal-Bedingungen Zellengefängniffe zu erbauen feien, welche von den da und dort 
getroffenen Einrichtungen wefentlich und unentbehrlich feien und auf welche verzichtet 
werden könne, ift von der Verfammlung des »Vereins der deutfchen Strafanflalts- 
beamten« in Wien am 20. September 1883 eine Commiffion von 7 Mitgliedern zur Be
antwortung diefer Fragen niedergefetzt und von derfelben namentlich auch in Rückficht 
gezogen worden, welche Mittel und Wege fich darbieten, um die hohen Baukoften 
der Zellengefängniffe erheblich herabzumindern, ohne dabei die Rückfichten auf die 
Gefundheit der Gefangenen, bequeme Verwaltung und verftändigen, zweckmäfsigen 
Strafvollzug aus den Augen zu fetzen. Im Jahre 1885 find nun die Befchlüffe diefer 
Commiffion unter dem Titel »Grundfätze für den Bau und die Einrichtung von 
Zellengefängniffen« 26 7) erfchienen, und es wird im Nachftehenden vielfach Anlafs 
fein, diefe »Grundfätze« anzuführen.

Es wird hierbei auffallen, dafs diefe »Grundfatze« mehrfach von den Regeln abweichen, die von 
anderer Seite als richtig anerkannt werden, und dafs auch manche Erfahrungsergebnifle damit nicht ganz 
in Einklang zu bringen find. In folchen Fällen mufs meift das Beftreben, die Baukoften der Zellen- 
gefängniffe thunlichft herabzumindern, als Erklärung zu Grunde gelegt werden.

Der bei Entziehung der Freiheit auf mehr oder weniger lange Zeit eintretende 
Zwang, fich in einem und demfelben Raume aufhalten, bezw. denfelben mit Anderen 
theilen zu müffen, verlangt beim Bau von Gefängniffen eine forgfältige Beobachtung
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267) Beigabe zu den Blättern für Gefangnifekunde. Freiburg 1885. 
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gefundheitlicher Rückfichten, fo wie eine möglichft confequente Anwendung der 
Vorfchriften der Gefundheitslehre.

Dies gilt in erfter Linie für die Wahl der Bauftelle.
Diefelbe foll eine thunlichft freie, bei Landesgefängniffen und Zuchthäufern 

aufserhalb der Städte befindliche, mäfsig erhöhte Lage auf wafferdurchlaffendem 
Untergrund haben und gegen die Einwirkung der kalten Nord- und feuchten Weft- 
winde gefchützt fein.

So wünfchenswerth eine fanfte Neigung der Bauftelle mit Rückficht auf eine 
rafche Entwäfferung derfelben erfcheint, fo fehr ift ein allzu ftarkes Gefälle wegen 
der hierdurch bedingten höheren Fufsmauern, durch welche die gefammte Bauanlage 
ohne Zweck vertheuert wird, zu vermeiden.

Die in diefer Richtung von der Commiffion des Vereins der deutfehen Strafanftaltsbeamten auf- 
geftellten Grundtatze lauten:

»Die Anlage von Straf-Gefängnitfen inmitten der Städte ift ganz zu vermeiden, eben fo die Anlage 
in dem vorausfichtlichen Erweiterungsbezirke der grofsen Haupt- und Provinzialftädte, fo wie der Induftrie- 
Centren. Die bette Lage ift bei einer an der Eifenbahn gelegenen Mittelftadt in der Nähe des Bahnhofes.

Der Bauplatz foll in freier, lichter und luftiger Lage, fern von ftagnirenden Wäffern und Sümpfen, 
auf anfteigendem oder hoch gelegenem Terrain und trockenem, möglichft durchläffigen Baugrunde und fo 
hoch gelegen fein, dafs die Befeitigung der Abwatler leicht und ohne koftfpielige Canalifations- oder Riefel- 
Anlagen erfolgen kann. Genaue und chemifche Bodenunterfuchungen muffen ergeben haben, dafs gutes 
und ausreichendes Trink- und Wirthfchaftswaffer vorhanden ift. Das erforderliche Wafferquantum ift auf 
ca. 100 1 pro Kopf und Tag der auf dem Anftalts-Terrain wohnenden Bevölkerung zu bemeffen . . .«

Bezüglich der Grofse des zu wählenden Bauplatzes find verfchiedene Gefichts- 
punkte mafsgebend. Ift für eine Straf-Anftalt mit gemeinfamer Haft der Betrieb 
einer Landwirthfchaft beabfichtigt, fo ift naturgemäfs eine beträchtliche Grundfläche 
erforderlich. Bei Zellengefängniffen verbietet fich ein folcher Betrieb von felbft, 
und es ift für diefelben ein übermäfsig grofses Grundftück unnöthig, ja fogar unzu- 
läffig. Andererfeits erfordert aber die Sicherheit einer folchen Anftalt, dafs die 
Umwährungs- oder Ringmauer von zur Anftalt gehörigen Grundftücken umgeben 
ift, damit nicht etwa von angrenzenden Privatgrundftücken oder öffentlichen Wegen 
aus der Verfuch gemacht wird, über die Ringmauer hinweg mit den Gefangenen 
in Verbindung zu treten; ferner ift ein nicht zu karg bemeffener Platz für den Bau 
ausreichender Dienftwohnungen und Anlage dazu gehöriger Gärten erforderlich.

Das von der Ringmauer einzufchliefsende Grundftück ift in feiner Grofse fo 
weit einzufchränken, dafs darauf die für Haftzwecke, die Verwaltung und den Wirth- 
fchaftsbetrieb unbedingt erforderlichen Höfe Platz finden; eine weitere Ausdehnung 
vermehrt die ohnedies fchon bedeutenden Koften der Ringmauern.

In den »Grundfätzen für den Bau und die Einrichtung von Zellengefängniffen« ift folgende Be- 
ftimmung enthalten : »Das für ein Zellengefängnifs beftimmte Areal hat fich in mäfsigen Grenzen zu halten. 
Für ein Zellengefängnifs von 500 Köpfen genügen zu dem von der Ringmauer umfchloffenen Platze 
250 bis 300 a. Das für Beamtenwohnungen und deren Gärten beftimmte, fo wie das fonft noch erforder
liche Areal ift fo zu bemeffen, dafs um die Anftalt herum noch ein genügend freies Terrain verbleibt um 
diefelbe von Privatgrundftücken oder öffentlichen Wegen zu trennen.«

Bei diefer Raumbemeffung ergeben fich für einen Gefangenen 0,5 bis 0,6 a Grundfläche innerhalb 
des von der Ringmauer umfchloffenen Platzes.

Die anzuwendende Bauart foll hinreichend feft und ficher, möglichft einfach 
und fparfam, das zum Bau verwendete Material durchaus trocken und, mit Rückficht 
auf die nöthige Sicherheit, von befonderer Feftigkeit fein.

Indefs ift eine befonders fefte und maffige Ausführung fpeciell nur bei den 
für den Aufenthalt der Gefangenen beftimmten T. heilen erforderlich; für die übrigen, 



26i

der Verwaltung und dem Betriebe dienenden Räume ift eine leichtere und einfachere 
Conftruction zuläffig. Defshalb ift es, im Sinne einer weifen Sparfamkeit, zweck- 
mäfsig, vom eigentlichen Gefangnifs- oder Hauptgebäude alle Räume fern zu halten, 
welche in demfelben nicht unbedingt enthalten fein müffen.

Kleinere Gefängniffe werden häufig nur zweigefchoffig erbaut; gröfsere Ge- 
fangenhäufer erhalten indefs meift über dem Keller-, bezw. Sockelgefchofs noch 
3 weitere Gefchoffe.

Um die verhältnifsmäfsig grofsen Koften des Einzelhaft-Syftemes einigermafsen 
herabzumindern, hat man in der neueften Zeit bei grofsen Zellengefängniffen (z. B. 
bei der Straf-Anftalt in Grofs-Strehlitz) von der Anordnung des fonft üblichen, zu 
Vorrathsräumen, Strafzellen, Heizräumen etc. ausgebauten Kellergefchoffes abgefehen, 
dafür aber den Fufsboden des unterften Gefchoffes unmittelbar in das Erdreich ein
gebettet und ungefähr in der Höhe des letzteren angelegt; über diefem Erdgefchofs 
werden 3 Obergefchoffe errichtet und zu Zellen ausgebaut, wodurch eine erheblich 
gefteigerte Ausnutzung des umbauten Raumes zu Haftzwecken gegen früher er
reicht, aber auch der Dienft in 4 Stockwerken über einander erfchwert wird.

Hinfichtlich der äufseren Architektur ift das Beftreben darauf zu richten, durch 
•einfache, aber folide Einzelausbildung und Zufammenhalten der Gebäudemaffen eine 
Gefammtwirkung zu erzielen, wie fie in ruhiger und ernfter Weife einem Bedürfnifs- 
bau entfpricht, fo wie zugleich den Bedingungen einer fachgemäfsen Sparfamkeit 
und Dauerhaftigkeit Rechnung trägt.

In neuerer und neuefter Zeit wird vielfach einfacher Backftein-Rohbau gewählt, 
mit thunlichfter Vermeidung von Formfteinen.

Bezüglich der Vertheilung der Gelaffe in einem Gefängnifs und der Aneinander
reihung derfelben ift im Allgemeinen darauf zu fehen, dafs zur Erleichterung des 
Dienftes im Inneren des Baues die gröfste Ueberfichtlichkeit geboten ift, damit nicht 
nur die für die Gefangenen beftimmten Räume, fondern auch der Dienft des Auf- 
fichts-Perfonals leicht überwacht werden kann. Im Befonderen find folgende Be
dingungen zu erfüllen:

a) Die Sicherheit eines Gefangenhaufes erfordert es, dafs alle Haftzwecken 
dienenden Räume klar und überfichtlich angeordnet find, fo dafs fowohl fie felbft, 
als auch der Dienft in denfelben von einem Punkte aus genau und bequem zu über- 
fehen find.

ß) Es ift ferner im Intereffe der Sicherheit gelegen, dafs die dem Wirth- 
fchafts- und Arbeitsbetriebe in erfter Reihe dienenden Räume von den Hafträumen 
getrennt werden.

7) Sind Gefangene beider Gefchlechter in der Anftalt unterzubringen, fo find 
Männer- und Frauen-Abtheilung fcharf von einander zu trennen.

S) In gefundheitlicher Beziehung ift erforderlich, dafs fowohl den Hafträumen 
der Gefangenen, als auch den Beamten durch vorliegende Gebäude Licht und Luft 
nicht beeinträchtigt oder gar entzogen werde.

Im Gefangnifsbau der neueren Zeit haben namentlich die nachfolgenden 5 Grund
rifsanordnungen Anwendung gefunden.

1) Kleinere Gefängniffe werden in der Regel in der Weife angelegt, dafs man 
einen Mittel-Corridor von 2,o bis 2,5 m und zu beiden Seiten deffelben die Haftzellen 
anordnet. Dabei legt man die Axe jenes Corridors gern von Nord nach Süd, weil 
alsdann die Fenfter der Haftzellen nach Weft und Oft gerichtet find und während

»43-
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vertheilung.

245- 
Grundrifs
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eines halben Tages Sonnenlicht haben. Meift werden bei folchen kleineren Ge
fängniffen aufser dem Sockelgefchofs, welches die Küchen, Vorrathsräume, Bade
räume etc. aufzunehmen hat, 2 Gefchoffe genügen. Häufig enthält das Erdgefchofs 
die Hafträume für die Frauen, das Obergefchofs jene für die Männer; in erfterem 
werden auch die Räume für den Gefangen-Auffeher untergebracht.

Für eine derartige Anordnung diene das in Fig. 202 bis 204 dargeftellte Ge- 
fängnifs zu Oldenkirchen als Beifpiel; wie aus den Grundriffen erfichtlich, ift fowohl 
Einzel- wie Gemeinfchaftshaft vorgefehen.

Die Trennung der Hafträume für Männer von jenen für Weiber derart, dafs 
letztere unter, bezw. über den Hafträumen für Männer gelegen find, giebt zu manchen 
Unzuträglichkeiten Anlafs. Defshalb hat man in kleineren Gefängniffen diefe Scheidung 

auch in anderer Weife verfucht, wie dies z. B. 
beim Amtsgerichts-Gefängnifs zu Merfeburg 
(Fig. 205 bis 207) der Fall ift.

Ift das Bedürfnifs an Haftzellen und an
deren Hafträumen ein gröfseres, fo kann noch 
ein II. Obergefchofs hinzugefugt werden. In 
den Vorderbau werden die Verwaltungsräume, 
bisweilen ein Betfaal etc. verlegt.

2) Bei gröfseren Gefängnifsbauten hat 
man für die Zellenanlage auch die j_-förmige 
Grundrifsanordnung gewählt; diefelbe em
pfiehlt fich namentlich dann, wenn fowohl 
Gefangene in Einzelhaft, als auch folche in 
Gemeinfchaftshaft unterzubringen find; in den 
Vorder- oder Kopfbau werden Arbeitsräume 
und Schlaffale für die letzteren gelegt, wäh
rend der nach rückwärts, fenkrecht zum Vor-

Amtsgerichts-Gefängnifs zu Oldenkirchen.
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Zweites Gefängnifs der StraM^H am Plötzen-See bei Berlin.

Handbuch der Architektur. IV. 7. Facf.-Repr. nach: Zeitfeh. f. Bauw. 1877, Bl. 56.
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zellen enthält. Als Beifpiel diene das fog. 
2fe Gefängnifs der Straf-Anftalt am Plötzen- 
See bei Berlin, wovon 2 Grundriffe auf neben 
flehender Tafel wiedergegeben find.

Daffelbe ift zur Aufnahme von ca. 450 männ
lichen Gefangenen beftimmt und zerfällt in zwei Haupt
theile, von welchen der gröfgere und vordere für ge- 
meinfame Haft, der nach hinten fenkrecht auf die Mitte 
des erfteren angebaute Flügel für Einzelhaft eingerichtet 
ift. Das Vordergebäude enthält aufser dem Keller- und 
Erdgefchofs noch 2 Gefchoffe, von denen das oberfte zu 
grofsen gemeinfchaftlichen Schlafialen benutzt wird, wäh
rend die unteren Gefchoffe in kleinere Schlafräume ein- 
getheilt find; das Kellergefchofs dient hauptfächlich zu 
Heizkammern und Kohlengelaffen, ferner zu einigen Ifolir- 
Strafzellen und 2 Baderäumen mit je 8 Wannen. Der 
Flügel für Einzelhaft zeigt die früher befchriebene Anord
nung mit Haftzellen und Mittel-Corridor in 4 Gefchoffen.

Grundrifsformen von kleineren Gefäng- 
niffen, die von der rechteckigen und ^-förmi
gen wefentlich abweichen, kommen fehr 
feiten und meift nur in Folge der Geftalt 
der verfügbaren Bauftelle vor. So veranlaffen 
Eckbauplätze eine L-förmige, andere eine

Fig. 205.

Obergefchofs.

Fig. 206.

Kellergefchofs.

Fig. 207.

Erdgefchofs.

Amtsgerichts-Gefängnifs zu Merfeburg.
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Dampfkeflel, 
Heizungen, Räume für

Kohle etc.

Unter den Zellenflügeln 
(am Rundgang):
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Zellengefängnifs Zu Löwen 2e»).



Fig. 209.

Gefängnifs für die Umgegend von Lindfey 268).
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U-förmige, fonftige örtliche Verhältniffe eine weniger einfache Grundrifsanordnung etc.; 
das neben flehende Schaubild des für die Umgegend von Lindfey beftimmten Ge- 
fängniffes (Fig. 209 268) läfft eine folche abweichende Anlage erkennen.

268) Facf.-Repr. nach: Building news, Bd. 16, S. 367.
269) Facf.-Repr. nach: Starke, W. Das belgifche Gefangnifswefen. Berlin 1877. Taf. II.

3) Bei grofsen Gefängnifsbauten würde die zuerft erwähnte Grundrifsanordnung 
mit Mittel-Corridor und Haftzellen zu beiden Seiten deffelben einerfeits eine fehr 
bedeutende Längenentwickelung bedingen; andererfeits würden Ueberfichtlichkeit und 
Auffichtführung fehr erfchwert fein. Man hat defshalb die fog. panoptifche Bauart, 
das Radial- oder Strahlen-Syftem gewählt; hierbei gehen die die Zellen und Arbeits
räume der Gefangenen enthaltenden Flügel oder Blocks ftrahlenförmig von einem 
Mittelraume, einer fog. Central- oder Mittelhalle aus, worin fich die Aufficht, häufig 
auch die Gefängnifsverwaltung, bisweilen Kirche und Schule befinden.

Bei Zellengefängniffen empfiehlt es fich jedoch, diefen Mittelbau durchaus frei 
vom Einbau zu laffen, um die Gefangenflügel, in welchen die Zellen zu beiden 
Seiten eines offenen Mittel-Corridors liegen und von vorfpringenden Galerien aus 
zugänglich find, nicht allein ungeftörter von der Mittelhalle aus beobachten, fondern 
auch durch den letzteren in überfichtlicher Weife unter einander verbinden zu können.

Zwifchen den Gefängnifsflügeln Gebäude zu errichten oder an die Mittelhalle 
Anbauten anzufügen, ift nicht zu empfehlen, weil durch diefelben gute Luft ab- 
gefchnitten, unter Umftänden fogar fchlechte Luft zugeführt wird (fiehe in Art. 244, 
S. 261 den Grundfatz unter 8).

In dem in Fig. 176 (S. 209) gegebenen Lageplan des Criminalgerichts-Etabliffe- 
ments zu Berlin (im Stadttheile Moabit) ift das im nordweftlichen Theile der Bau
fläche errichtete Männergefängnifs C nach dem Strahlen-Syfteme angeordnet und mag 
als erftes Beifpiel einer folchen Anlage hier angeführt werden. Als weiteres Beifpiel 
diene ein Bauwerk, welches dem im Gefängnifsbau fo hervorragenden Lande Belgien 
angehört, nämlich das 1860 vollendete, in Fig. 208 26 9) dargeftellte Zellengefängnifs 
zu Löwen.

Andere Beifpiele folcher Grundrifsanordnungen von Gefängniffen werden theils 
in den unmittelbar folgenden Erörterungen, zum Theile am Schluffe diefes Kapitels 
(unter f) aufzunehmen fein. Hier fei nur erwähnt, dafs die Zahl der Flügel bei 
den verfchiedenen nach dem Strahlen-Syftem ausgeführten Zellengefängniffen auch 
eine verfchiedene ift; man findet 3, 4 und 5 Flügel, aber auch 6, 7 und 8.

Unter den im vorliegenden Kapitel im Grundrifs dargeftellten Zellengefängniffen zeigen 3 Flügel: 
die Straf-Anftalt bei St. Gallen (fiehe Art. 314) und das Zellengefängnifs zu Termonde (fiehe Art. 318); 
4 Flügel: das Zellengefängnifs zu Stein a. d. D. (fiehe Fig. 226, S. 281), die Straf-Anftalt zu Grofs-Strelitz 
(fiehe Art. 321) und das Zellengefängnifs zu Heilbronn (fiehe Art. 3J9)t 5 Flügel: das foeben erwähnte 
Männergefängnifs des Criminalgerichts-Etabliffements zu Moabit bei Berlin (fiehe Fig. 176, S. 209) und 
das Zellengefängnifs zu Lenzburg (fiehe Fig. 222, S. 278); 6 Flügel: das Zellengefängnifs zu Mailand 
(fiehe Fig. 223 u. 224, S. 279) und die Straf-Anftalt zu Touloufe (fiehe Fig. 225, S. 280); 7 Flügel: das 
Zellengefängnifs zu Löwen (fiehe Fig. 208); 8 Flügel: die Straf-Anftalt zu Pilfen (fiehe Art. 317).

Von der Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten werden 
4-flügelige Zellengefängniffe empfohlen; diefe Flügel fallen unter rechten Winkeln 
zufammenftofsen und die Halbirungslinien diefer Winkel in den Haupthimmels
richtungen liegen. Drei der Flügel dienen zur Unterbringung der Haftzellen; der 
vierte nimmt die Verwaltungsräume, unter Umftänden auch die Kirche auf. Mehr 
als 4 Flügel anzuordnen oder, mit anderen Worten, die Flügel unter fpitzeren, als
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Fig. 210.
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Normal-Lageplan eines Zellengefängniffes.
(Facf.-Repr. nach der in Art. 241, S. 259 genannten Schrift. BI. 1.) 
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rechten Winkeln anzuordnen, hat den Nachtheil, dafs die Flügel zu nahe an einander 
gebracht und dadurch der Verkehr der Gefangenen unter einander (durch die Fenfter) 
erleichtert wird. Auch wird durch eine geringere Zahl von Zellenflügeln der reich
liche Zutritt des Lichtes und der Luft von allen Seiten gefördert.

Die gedachte Commiffion hat für die Gefammtanordnung von Zellengefängniffen 
einen Normalplan aufgeftellt, der in Fig. 210 facfimile wiedergegeben ift. Derfelbe 
zeigt u. A. auch, dafs die Lage des Krankenhaufes die geringfle Schwierigkeit 
macht, wenn der Verwaltungsflügel nach Südoft gelegt wird.

Diefelbe Commiffion hat als Grundfatz aufgeftellt, dafs die Zellengefängniffe 
für nicht mehr als 500 und nicht weniger als 200 Köpfe einzurichten feien. Bei 
einer gröfseren Zahl von Gefangenen ift es dem Straf-Anftalts-Director nicht möglich, 
fich eingehend mit jedem Gefangenen zu befchäftigen; weniger als 200 Gefangene 
in einem Zellengefängnifs unterzubringen, ift unökonomifch.

Für Zellenbauten, welche im Anfchlufs an gröfsere Anftalten mit gemein- 
famer Haft ausgeführt werden, haben die angegebenen Grenzzahlen keine Giltigkeit.

Man ifl für den Bau gröfserer Gefängniffe nicht ohne Weiteres zur ftrahlenförmigen Grundrifs
anordnung gelangt; vielmehr wurde das Zuchthaus zu Brixton 1820 nach einem Vielecksplan, das Zucht
haus zu Kirkdale 1821 nach einem Kreisplan, das Befferungshaus Milbank zu London 1815—22 nach 
einem zufammengefetzten Vielecksplan und das Gefängnifs zu Auburn 1820 nach einem fog. Schachtelplan 
erbaut. Erft das Gefängnifs zu Genf, 1820—25 von Vaucher erbaut, nähert fich dem Radial-Syftem, und 
das pennfylvanifche Befferungshaus zu Chery-Hill bei Philadelphia, 1821 durch Haviland errichtet, war 
dasjenige, welches den heutigen ftrahlenförmigen Grundrifsanordnungen als Vorbild diente. Näheres über 
die Planbildung der hier genannten und mancher fpäteren Gefängnifsbauten ift in der unten angegebenen 
Quelle zu finden 270).

270) Orloff, G. Ueber Gefängnifsbaukunll nach den neueilen Erfahrungen und jetzt üblichen Syltemen. Romberg s 
Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1862, S. 39.

271) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, Bl. 49.

4) Bei Gefängniffen von ungewöhnlicher Gröfse ift man neuerdings von der 
ftrahlenförmigen Grundrifsanordnung abgegangen und hat die Errichtung mehrerer 
einzelnen Gefängnifsgebäude mit umfchloffenen grofsen Höfen, auf denen für Rafen- 
plätze und Bufchanlagen geforgt ift, vorgezogen. Bei einer derartigen Anordnung 
erzielt man, aufser den Vortheilen einer reichlichen Lüftung und der Scheidung der 
Gefangenen in gröfseren, völlig von einander getrennten Abtheilungen, zugleich die 
Möglichkeit, für die einzelnen Gefängniffe befondere Einrichtung (Einzelhaft, Gemein- 
fchaftshaft oder gemifchtes Syftem) zu treffen, um eine verfchiedene Form des Straf
vollzuges in Rückficht auf die Individualität des Gefangenen zu wählen oder nach 
Bedarf bei langen Strafen die Form des Strafvollzuges allmählich umzugeftalten.

Als Beifpiel diene die in Fig. 211 2 7 *) im Lageplan dargeftellte Straf-Anftalt 
am Plötzen-See bei Berlin, in welcher 1400 bis 1500 männliche Gefangene unter
zubringen waren.

Es find auf der 20,5» ha meffenden Grundfläche 4 Gefängnifsgebäude errichtet worden. Das ite und 
2te Gefängnifs (fiehe die Tafel bei S. 263) befinden fich an der Hauptfront in derfelben Queraxe und hängen 
mit dem in der Mitte liegenden Verwaltungsgebäude durch fchmale Verbindungsgänge zufammen; diefe 
beiden Gefängniffe find für Einzel- und Gemeinfchaftshaft beftimmt, und zwar bietet jedes derfelben Raum 
für 400 bis 500 Gefangene dar, von denen je 60 in Ifolirzellen untergebracht find. Das 3te Gefängnifs ift 
ausfchliefslich für Gefangene in Einzelhaft beftimmt und enthält aufser einem Betfaal und zwei Schul
zimmern zufammen 300 Ifolirzellen. Das Gefängnifs für jugendliche, unter 18 Jahren alte Perfonen hat 
90 Einzelzellen und aufserdem noch Räume, um ca. 16 Gefangene, welche am Tage gemeinfchaftlich be- 
fchäftigt werden, zur Nachtzeit von einander zu trennen.

Die Beftimmung der übrigen Baulichkeiten ift aus dem umftehenden Lageplan ohne Weiteres
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Straf-Anftalt am Plötzen-See bei Berlin271).
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Fig. 212.

Zellengefängnifs zu Arnheim272).
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zu erfehen; es fei auf die 4 Arbeits-Baracken auf den vorderen Höfen aufmerkfam gemacht, die zur Be- 
fchäftigung der in Gemeinfchaftshaft untergebrachten Gefangenen dienen.

5) Eine ganz neue, von den bisher vorgeführten abweichende Grundrifsanordnung 
zeigt das zur Aufnahme von 200 Gefangenen beftimmte Zellengefängnifs zu Arnheim, 
deffen Lageplan Fig. 212 ) 
wiedergiebt. Hier ift eine kreis
runde Halle G von rund 64 m 
äufserem Durchmeffer angelegt, 
an deren äufserem Umfange fich 
in 4 Gefchoffen über einander 
die Haftzellen befinden. Von 
einem im Mittelpunkte der Halle 
gelegenen Wärterraume H mit 
Plattform können fämmtliche 
Zellenthüren überfehen werden. 
Der Innenraum ift überdacht.

272

272) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 194.

Es ift fraglich, ob fich 
diefes Syftem bewähren wird. 
In einer fo grofsen Mittelhalle 
dürfte fich der Verkehr kaum 
überall zweckmäfsig und be
quem erweifen; die erheblichen 
Koften eines folchen Kuppel
baues werden kaum geringere 
fein, als die allerdings hohen 
Baukoften der nach dem Strah- 
lenfyftem erbauten Gefängniffe.

Die Zellen-Tracte, bezw. -Flügel der Gefängniffe follen nicht höher als 3 Stock- a*6- 
ö . Zellen-Tracte,

werke erbaut werden, und der Fufsboden des Erdgefchoffes mindeftens Im höher, bezw. 
als das äufsere Terrain liegen. Auch in den Gemeinfchaftsgefängniffen follten nicht Ze|lcnflügei- 
mehr als 3 mit Schlafzellen eingebaute Stockwerke über einander liegen.

Im Keller-, bezw. Sockelgefchofs werden vor Allem die Heizungs-Anlagen unter
gebracht; nicht feiten werden neben diefen auch noch Einzelzellen angeordnet, was 
indefs nur gefchehen follte, wenn die Sohle des Sockelgefchoffes an keiner Stelle 
tiefer als 0,75 m, äufserften Falles l,oo m unter dem äufseren Terrain und der höchfte 
Grundwafferfpiegel mindeftens O,so m unter der Sohle des Sockelgefchoffes gelegen ift.

Man hat wohl auch Koch- und Wafchküchen, Magazine und Werkflätten in 
das Sockelgefchofs verlegt. Was zunächft die erfteren betrifft, fo wird von deren 
Anordnung noch in Art. 252 die Rede fein. Die Magazine können nur in befchränktem 
Mafse untergebracht werden; denn in Folge der von den Heizungen ausgehenden 
Wärme verbietet es fich, Vorräthe an Kartoffeln, Gemüfen etc. in diefem Stockwerk 
aufzubewahren; eben fo laffen fich Gegenftände, welche einen ftaub- und fchmutz- 
freien Lagerraum erfordern, wegen des von den Heizungen ausgehenden Staubes 
und Schmutzes von Kohle, Afche und Rufs, kaum dafelbft unterbringen. Werkflätten, 
in denen Gefangene arbeiten und welche in das Sockelgefchofs verlegt werden, 
entziehen fich der Aufficht und Controle des Gefängnifsvorftandes zu fehr.
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Ein Zellen-Tract, bezw. Zellenflügel foll bei gröfseren Gefängniffen zu beiden 
Seiten des Mittel-Corridors nicht mehr als 18 bis 22 Zellen, alfo in jedem Gefchofs 
36 bis 44 Zellen erhalten; fo viele Zellen kann ein Auffeher ordnungsgemäfs über
wachen. Weniger Zellen in einem Tract, bezw. Flügel anzuordnen, ift unökonomifch. 
Die an einem Ende gelegene Zelle ift als Aufenthaltsraum für den betreffenden Auf
feher, die am entgegengefetzten Ende befindliche als Spülzelle zu verwenden. Bei 
kleineren Gefängniffen kann man felbftredend auch unter der gedachten Zahl bleiben.

a. AufTeher-Zimmer.

y. Aufnahmebad.

b. Spülzelle.
■ c. Zelle zu 34cbm. 

d. Zelle zu 25cbm. 
e. Aufnahmezellen.

Fig. 213. Untergefchofs.
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Die Breite der Flügel richtet fich in Zellengefängniffen nach der 4,0 bis 4,5 
betragenden Breite des Corridors, an welchen die Zellen ftofsen, und nach der Länge 
der letzteren; in Gemeinfchaftsgefangniffen nach der Breite der Arbeitsfäle, deren 
gewöhnlich im Erdgefchofs zwei durch einen Beobachtungsgang getrennte vorhanden 
find. Die Länge der Flügel aber beftimmt fich in Zellengefängniffen nach der An
zahl von Zellen, welche durch einen und denfelben Auffeher überwacht werden 
können, und nach deren Breite.

Auf der Grundlage der von der Commiffion des Vereins der deutfehen Straf- 



anftaltsbeamten aufgeftellten »Grundfätze etc.« hat diefelbe einen Nonnalplan für 
ein Zellengefangnifs aufgeftellt, deffen Lageplan bereits in big. 210 (S. 268) voi- 
geführt worden ift und wovon in Fig. 213 bis 219 3 Grundiiffe und 4 Schnitte 
facfimile wiedergegeben find.

Die räumlichen Verhältniffe und die Einrichtung der Haftzellen find von be
deutendem Einflufs auf Erhaltung der leiblichen und geiftigen Gefundheit der Ge
fangenen, auf Ordnung und Disciplin und insbefondere auch auf Geftaltung der Be-

fchäftigung. In einem Zellengefängnifs ift die Haftzelle der wichtigfte Beftandtheil 
deffelben; fie tritt an die Stelle jener Räume, die in Gefängniffen mit Gemeinfchafts- 
haft als Schlaffaal, Arbeitsfaal und Speifefaal bezeichnet werden. Der Gefangene 
bringt darin täglich 22, felbft 24 Stunden zu und mufs darin alle Bedürfniffe des 
gewöhnlichen Lebens befriedigen.

Für Schlafzellen, welche nur bei Nacht und an Sonn- und Fefttagen in der- 
jenigen Zeit, welche nicht im Betfaal und Spazierhof zugebracht wird, bewohnt ‘ 
werden crenü^t eine Breite von 1,3 bis 1,5 m, eine Länge von 2,8 bis 3,o m und eine Haftzeiten.

. . 18
Handbuch der Architektur. IV. 7.
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Höhe von 2,5 bis 2,8 m. Einzelzellen, zum Aufenthalt bei Tag und Nacht und die 
Befchäftigung der Gefangenen ermöglichend, follen eine Breite von nicht unter 
2,3 bis 2,4 m, eine Länge von 3,75 bis 4,o m und eine Höhe von 3,o m mit einem 
Rauminhalt von 25 bis 30cbm erhalten.

Einzelne für befondere Arbeitszweige oder befondere Gefangenen beftimmten 
Zellen können eine Breite von 3, eine Länge von 4 und eine Höhe von 3m, fomit 
einen Rauminhalt von 36cbm erhalten.

Zu Fig. 213 bis 216.

In den von der Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten 
aufgeftellten »Grundfätzen für die Erbauung von Zellen-Gefängniffen« werden, Auf
enthalt bei Tag und Nacht vorausgefetzt, 25 cbm Rauminhalt, und zwar als paffende 
Abmeffungen 2,2 m Breite, 3,8 m Länge und 3,o m Höhe gefordert; alsdann fei keine 
künftliche Lüftung nothwendig, auch kein Abzugsrohr über dem Abort.

Ob Letzteres thatfachlich'zutrifft, wird wohl erft durch die Erfahrung nachzuweifen fein; bis dahin 
werden Zweifel darüber, ob auf folchem Wege eine ausreichende Lüftung der Haftzellen zu erzielen fei, 
nicht auszufchliefsen fein.
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Für kleinere Zellen für den Nachtaufenthalt genügen nach denfelben »Grund
fätzen etc.« 15 cbm. Für kleinere Gefängniffe (bis zu 50 Kopf Belagftärke) vzerden 
16 cbm empfohlen, und nur für Unterfuchungs-Gefangene foll eine Anzahl Zellen 
von 25 cbm hergeftellt werden.

Bei Gelegenheit des 1885 in Rom abgehaltenen »dritten internationalen Congreffes für Gefängnifs- 
wefen« ftellte Schulze273) auf Grundlage des ausgeftellten Materials folgende Tabelle über die Grofse der 
Gefängnifszellen für verfchiedene Länder und Ausführungen zufammen:

Gefangenhaus.
Grund
fläche

Raum
inhalt.

I. Kerker in Mailand (1879 eingerichtet), Zelle für Tag und Nacht 9,46 30,36
2. Straf haus und Kerker in Lucca (1860 eingerichtet), Zelle für Tag und Nacht 8,97 26,90

3- Verwahrungshaus in Tivoli (1874 eingerichtet), Nachtzelle.......................... 4,05 —

4- Kerker von S. Michele in Rom (1703 eingerichtet), Zelle für Tag und Nacht 6,so 17,43
5- Kerker des Dogen-Palaftes in Venedig (XIV. Jahrhundert), Zelle für Tag

und Nacht................................................................................................... 12,07 27,18
6. Kerker von Perugia (1870 eingerichtet), Zelle für Tag und Nacht 8,80 30,80
7- Straf-Anftalt von Pallanza (1854 eingerichtet), Nachtzelle............................... 6,14 16,93
8. Straf-Anftalt von Aleffandria (1846 eingerichtet), Nachtzelle.......................... 2,84 —

9- Frankreich, Einzelzellen........................................................................................ 10,00 3O,oo
IO. Bayern, Straf-Anftalt in Nürnberg, Zelle für Tag und Nacht..................... 9,56 28,20
II. England, Zelle für Tag und Nacht.................................................................... 8,455 23,106
12. Norwegen, Straf-Anftalt in Aageberg, Zelle für Tag und Nacht .... 9,24 26,33

»3- Schweden, Straf-Anftalt von Langholmen, Zelle für Tag und Nacht . 6,94 20,83
14- Schweden, Straf-Anftalt von Langholmen, nur Nachtzelle............................... 3,085 9,255
»5- Schweiz, Straf-Anftalt Lenzburg (Aargau), Zelle für Tag und Nacht . . 7,85 21,39
16. Grofsherzogthum Baden, Straf-Anftalt in Freiburg, Zelle für Tag und Nacht 9,36 30,42
17- Dänemark, Zuchthaus in Horfens, Nachtzelle............................................... 3,32 10,63
18. Dänemark, Gefangnifs von Vridslofelile, Zelle für Tag und Nacht . . . 7,73 22,31
*9- Belgien, Kerker von Brüflel, Zelle für Tag und Nacht............................... 9,868 30,40
20. Ungarn, Kerker von Szeged, Zelle für Tag und Nacht............................... 7,60 25,69
21. Rufsland, Kerker von Petersburg, Zelle für Tag und Nacht..................... 8,37 23,66
22. Oefterreich, Strafhaus in Carlan bei Graz, Zelle für Tag und Nacht . . 9,06 26,99
23- Niederlande, Gefangen-Anftalt in Rotterdam, Zelle für Tag und Nacht . . 10,68 32,00
24- Niederlande, Gefangen-Anftalt in Rotterdam, Nachtzelle, eiferner Alkoven,

in Gebrauch in den Häufern für liederliche Buben und in den
Militärfchulen (Militär-Strafgefängnifs Leyden).................................... 2,40 —

25- Italien, Gefangnifs in Volterra (1860 eingerichtet), Schlafzelle..................... 16,00 39,04
Gefängnifs in Volterra, Arbeitszelle.................................................... 5,83 18,07
Gefangnifs in Volterra, Höfchen......................................................... 6,00 —

26. Spanien, Kerker von Madrid, Zelle für Tag und Nacht............................... 10,103 35,36
27- Vereinigte Staaten von Nordamerika:

a) Pennfylvania, Gefängnifs in Philadelphia, Zelle für Tag und Nacht . 14,85 56,56
ß) Maflachufetts, Beflerungs-Anftalt Concord, Nachtzelle ...... 4,38 —

Quadr.- Cub.-
Met. Met.

Das in den gedachten »Grundfätzen etc.« feft gefetzte Mafs von 16 cbm erfcheint fchön im All
gemeinen zu klein, ganz befonders aber bei für Unterfuchungs-Gefangene beflimmten Zellen, da man über 
die Dauer der Unterfuchungshaft häufig gar keinen beflimmten Anhaltspunkt hat. Auch aus technifchen 
Gründen kann die Anlage von fo kleinen Zellen nicht befürwortet werden. Da neben diefen auch noch

278) In: Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 513.
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eine Anzahl gröfserer vorhanden fein 
foll, fo kann, weil die Gefchofshöhe 
die gleiche bleiben foll und wohl 
auch die Zellenbreite, in Rückficht 
auf Thür, Ofen und Leibftuhl, nicht 
kleiner gehalten werden kann, nur 
eine Verminderung der Tiefe ein
treten. Dafs dies in der Grundrifs
anordnung fowohl, als auch im Auf
bau fehr ftörend auftreten mufs, be
darf keiner weiteren Erläuterung.

In dem vom Bundesrath des 
Deutfchen Reiches entworfenen Ge- 
fetz zum Vollzug der Freiheitsftrafen 
ift ein Rauminhalt von nur 22cbm 
vorgefchrieben, was jedoch das Mi
nimum der Zellengröfse fein dürfte, 
fobald folche zur Verbüfsung von 
Einzelhaft mit zwangsweifer Befchäf
tigung und nicht etwa nur als Haft- 
Locale beftimmt find.

Für fog. Schlaf buchten 
oder Schlaf käfige (auch Schlaf- 
clofets oder Schlaf-^ox« ge
nannt) genügt eine Länge von 
2,o m, eine Breite von l,s bis 
1,5 m und eine Höhe von 2 m.

Wenn man von gröfseren 
Haftzellen abfieht, in denen 
ca. 3 bis 6 Gefangene Tag 
und Nacht zubringen, kom
men bezüglich der Gemein- 
fchaftshaft hauptfächlich die 
Arbeits- und die Schlafräume 
in Betracht.

Die Arbeitsräume für die 
in Gemeinfchaftshaft arbeiten
den Gefangenen wurden früher 
meift im Gefangenhaus felbft 
untergebracht; in neuerer 
Zeit errichtet man beim Bau 
grofser Gefängniffe auch be- 
fondere Arbeits-Baracken, die 
von befonderen Arbeitshöfen 
umgeben find.

Für erftere Anordnung 
fei hier der Männerflügel der 
Straf-Anftalt zu Aachen in zwei 
Grundriffen (Fig. 220U. 22i"‘)

274) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1872, Bl. 3.
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vorgeführt; letztere Anordnung ift auf der Tafel bei S. 263, dem Lageplan der 
Straf-Anftalt am Plötzen-See bei Berlin, zu erfehen. Namentlich franzöfifche Gefäng
niffe, fo z. B. jenes zu Lyon, zeigen befondere Arbeits-Baracken.

Die Raumbemeffung für die Arbeitsfäle hängt vor Allem von der Natur der 
darin von den Gefangenen zu leiftenden Arbeit ab. Hiernach können unter Um- 
ftänden ßQm, felbft 7 am Grundfläche für jeden Gefangenen nothwendig werden; 
allein unter Umftänden können auch 4 qm, felbft 3 qm und noch weniger genügen.

Bringen die Gefangenen die Nacht in gemeinfchaftlichen Schlaffalen zu, fo 
empfiehlt es fich, um Unfug u. dergl. zu verhüten, die einzelnen Schlafftellen durch 
eingebaute, etwa 2 m hohe dünne Wände von einander abzufchliefsen; die hierdurch 
entftehenden Schlafbuchten werden gegen den Gang zu mit einer verfchliefsbaren 
Thür verfehen (fiehe die Schlaffale auf der Tafel bei S. 263).

Man hat aber auch vollftändig ifolirte (ummauerte) Schlafzellen, ähnlich den 
Einzelzellen für Tag- und Nachtaufenthalt, nur kleiner, angelegt, wie dies aus den 
Grundriffen des Männerflügels der Straf-Anftalt zu Aachen (Fig. 220 u. 221) zu er
fehen ift, aber auch bei der im Bau begriffenen Straf-Anftalt zu Grofs-Strehlitz (fiehe 
Art. 321) zur Ausführung kommt; die erfterwähnten Schlafbuchten follen zu aller
hand Unzuträglichkeiten Anlafs gegeben haben.

Bis vor Kurzem wurden die Arbeitsräume, wenn fie im Gefangenhaufe felbft 
untergebracht waren, in die unteren, die Schlafräume dagegen in die oberen Gefchoffe 
verlegt. In neuefter Zeit ift aber auch (z. B. im 3ten Nebengefängnifs zu Hannover) 
das entgegengefetzte Verfahren eingefchlagen worden; die im Erdgefchofs an
geordneten Schlafräume ermöglichen es, dafs die Gefangenen am Tage in den 
oberen Gefchoffen thunlichft von der Aufsenwelt abgefchloffen find.

Wie fchon erwähnt, foll an dem einen Ende eines jeden Zellen-Tractes, bezw. 
-Flügels eine Spülzelle angeordnet werden; man wählt gerade diefe Lage derfelben, 
weil man die Auswurfftoffe und Schmutzwaffer möglichft aus der Mitte der Gebäude 
entfernen will. Die Spülzelle mufs geräumig genug fein, um 2 Ausgüße aufzuftellen 
und die zur Reinigung nothwendigen Geräthfchaften unterzubringen 275).

Ueber die Einrichtung gröfserer Spazierhöfe zur Bewegung der in Gemeinfchaft 
befindlichen Gefangenen ift nur fo viel zu fagen, dafs fich die letzteren, um ernftliche 
Collufionen und Störungen zu vermeiden, in gemeßenen Abftänden (ca. 4m) hinter 
einander zu bewegen haben, wonach die Wege einzurichten find. Im Uebrigen ift 
auch hier der Hofanlage eine möglichft gefällige Form und Schmuck von Sträuchern 
und Blumen zu verleihen, um wohlthätig auf das Gemüth der Gefangenen ein
zuwirken.

Noch mehr ift dies nöthig bei der Anlage von Ifolir- oder Einzel-Spazierhöfen.
Die eine wirkliche Erholung im Freien am meiften fiebernde Anlage ift un- 

ftreitig die in mehreren belgifchen Gefängniffen, z. B. zu Termonde (fiehe Art. 318), 
Gent etc. anzutreffende, wobei die nach einem gröfseren Halbmeffer zwifchen den 
Flügelenden angelegten Einzelhöfe nicht allein ihrer Längenausdehnung nach die 
Anlagen von Gewächfen zulaffen, fondern auch in befonders ausgiebiger Weife an 
den beiden offenen Seiten von Rabatten und Zierfträuchern eingefaßt find. Bei dem 
in Art. 319 noch vorzuführenden Zellengefängnifs zu Heilbronn ift gleichfalls eine 
folche Anordnung von Einzel-Spazierhöfen zu finden.

250.
Spülzellen.

251- 
Spazierhöfe.

2‘5) Siehe auch: Hennicke. Spül- und Abtritts-Anlage im Inquifitoriat zu Breslau. Zeitfchr. f. Bauw. 1857, S. 141.



Fig. 222.

Zellengefängnifs zu Lenzburg 2 76).



Diefer Anlage gegenüber fleht die halb oder ganz gefchloffene kreisförmige, 
in deren Mittelpunkt fich ein Beobachtungsraum (am beften ein Thurm) befindet, 
nach welchem fämmtliche Scheidemauern convergiren, fo dafs jeder einzelne Hof 
beim Eintritt in denfelben nur eine Breite von kaum 1 m hat und fich erft gegen 
das Ende bis zu ca. 5,5 m erbreitert (Fig. 222 bis 224).

Zellengefangnifs zu Mailand.

Diefer Form wird von den Straf-Anftalts-Beamten wegen der leichteren Ueber- 
wachung und Verhütung von Collufionen mit den in den Zellen befindlichen Ge
fangenen der Vorzug gegeben.

In gefundheitlicher Beziehung und mit Rückficht auf den dem Gefangenen doch 
auf eine Stunde zu gewährenden unverkümmerten Genufs freier Luft follte indefs 
doch die erftere Anlage den Vorzug verdienen und wenigftens ein Theil der Höfe 
hiernach erbaut werden.

Die Frage, ob Einzel-Spazierhöfe anzulegen find oder nicht, ift nur in fo fern 
eine technifche, als die Anordnung derfelben wefentlich theuerer ift, wie das Her-

”8) Facf.-Repr. nach: Wuluam & Farce. Le recueil darchiteciure. Paris, 1 le annte,/. 36.
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ftellen gröfserer gemeinfchaftlichen Spaziergänge; im Uebrigen ift diefe Angelegen
heit eine Syftemfrage, welche mit der Art des Strafvollzuges in Einzelhaft auf das 
Innigfte zufammenhängt. Bei gemeinfamen Spazierhöfen find l,o bis 1,5 m breite 
Spazierwege in Kreis- oder Ellipfenform anzulegen.

Die Gefangenen follen beim Spaziergange ein gewiffes Gefühl der Freiheit 
empfinden, und es follte daher bei Anlage der Einzel-Spazierhöfe ein zwinger-

Straf-Anftalt zu Touloufe 277).

artiger Charakter thunlichft vermieden werden; andererfeits müffen die Einrich
tungen fo getroffen werden, dafs ein Verkehr unter den Gefangenen möglichft ver
hindert wird.

Erfteres kann dadurch erzielt werden, dafs man an den Seiten, welche die 
Höfe nach aufsen und innen begrenzen, mäfsig hohe Gitterwände errichtet, welche 
Ausficht nach mit Rafenbeeten, Blumenanlagen, Bufchwerk etc. bepflanzten Höfen

277) Nach: Wulliam & Farge. Le reciieil d' architecture. Paris. 6me annee, f. io.



Zellengefängnifs zu Stein a. d. D. 278).
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252 
Koch-

und
Wafchküche.

frei laffen; den Verkehr unter den Gefangenen verhütet man, indem man zwifchen 
den einzelnen Spazierhöfen mindeftens 3 m hohe Scheidemauern herfteilt (fiehe Fig. 208, 
S. 264 u. 265, eben fo Fig. 222). Durch die entfprechend hohe und ftarke Um
währung (Ringmauer) der gelammten Gefängnifs-Anlage ift Sorge getragen, dafs die 
Gefangenen nicht entweichen können.

Auch zwifchen den fpazierengehenden und den in den Zellen zurückgebliebenen 
Gefangenen foll kein Verkehr ftattfinden können. Man hat dies vielfach dadurch 
zu erreichen verfucht, dafs man die Höfe an den freien Enden der Zellenflügel 
anordnete (Fig. 222).

Das in Fig. 176 (S. 209) im Lageplan dargeftellte Männergefängnifs zu Moabit 
bei Berlin zeigt zwifchen drei Zellenflügeln zwei gröfsere Spazierhöfe mit je drei 
kreisrunden Wandelbahnen; Bäume in gröfserer Zahl und grofse, mit niedrigen Zier- 
fträuchern bepflanzte Rafenflächen beleben diefe Höfe in anmuthiger Weife.

Gröfsere Spazierhöfe mit lang geftreckten Wandelbahnen befitzt der neue Theil 
des Zellengefängniffes zu Stein a. d. D. (Fig. 22627»); auch im Normalplan eines 
Zellengefängniffes (flehe Fig. 210, S. 268) find drei derartige Spazierhöfe vorgefehen.

Im Lageplan der Straf-Anftalt am Plötzen-See bei Berlin (Fig. 211, S. 270) 
find an den 3 Flügelenden des fog. 3ten Gefängniffes ftrahlenförmig angelegte Gruppen 
von Einzel-Spazierhöfen dargeftellt. Aehnliche Einzel-Spazierhöfe find auch in der 
Nähe des Gebäudes für jugendliche Gefangene angeordnet.

Fig. 223 u. 224 geben den Lageplan des Zellengefängniffes zu Mailand, bei 
welchem die Gruppen von Einzel-Spazierhöfen zwifchen den Gefängnifsflügeln an
geordnet worden find.

Eine feltener vorkommende Anordnung von Spazierhöfen zeigt der Lageplan 
des Zellengefängniffes zu Arnheim in Fig. 212 (S. 271) und eine eigenartige Anlage 
von gröfseren und Einzel-Spazierhöfen das Gefangenhaus zu Touloufe (Fig. 225 277). 
Bemerkenswert!! ift auch die Vertheilung der Spazierhöfe bei dem in Fig. 208 
(S. 264 u. 265) dargeftellten Zellengefängnifs zu Löwen.

Erfahrungsgemäfs hat man bei der Anlage von Einzel-Spazierhöfen auf je 
7 Gefangene einen Hof anzulegen; bei diefer Annahme kann jeder Gefangene täglich 
eine Stunde fpazieren gehen.

In ganz kleinen Gefängniffen (bis zu 20 Kopf Belagftärke) wird das Effen für 
die Gefangenen in der Küche des Auffehers gekocht und in der Weiber-Abtheilung 
eine Wafchküche von Zellengröfse angeordnet. In etwas gröfseren Gefängniffen ift 
entweder in der Weiber-Abtheilung eine Koch- und Wafchküche im Sockel-, bezw. 
im Erdgefchofs unterzubringen oder in einen fchuppenartigen Bau auf dem Weiber
hof zu verlegen.

In ganz grofsen Anftalten, in Landesgefangniffen und Zuchthäufern, verfährt 
man in verfchiedener Weife. Als Regel ift im vorhergehenden, wie im vorliegenden 
balle feft zu halten, dafs Kochküche und Wafchküche fo unterzubringen find, damit 
die von ihnen auffteigenden Dünfte in den oberen Stockwerken des Gefängniffes 
fich nicht verbreiten können.

Man hat in grofsen Gefangenhäufern die Küchen Anfangs in das Sockel-, bezw. 
Kellergefchofs verlegt, wodurch indefs der eben genannten Bedingung in keiner 
Weife entfprochen wurde; auch entftanden durch die tiefe Lage der Küchen bei 
der Entwäfferung Schwierigkeiten.

278) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1875, Bk 47-
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Später verlegte man Koch- und Wafchküche in die Winkel an der Mittelhalle, 
meift in befondere kleine Anbauten; hierdurch wurden die eben gedachten Mifs- 
ftände in nicht geringem Mafse verbeffert, aber doch nicht befeitigt; denn fo lange 
eine Küche im Betrieb ift, dringen übler Geruch und Qualm in die Mittelhalle 
und in die derfelben zunächft gelegenen Zellen der betreffenden beiden Flügel. 
Allerdings mufs zugegeben werden, dafs die Lage der Küchen im Gefängnifsbau 
felbft, bezw. in Anbauten der Mittelhalle den Vortheil hat, dafs das Heranfehaffen 
von Speifen und Wäfche ungemein erleichtert ift.

Am vortheilhafteften werden deffen ungeachtet Koch- und Wafchküche in ge- 
fonderten eingefchoffigen Gebäuden untergebracht, welche jedoch von der Mittel
halle bequem zu erreichen fein müffen. Beide werden am beften unmittelbar neben 
einander, aber ohne gegenfeitige Verbindung, gelegt, fo dafs fämmtliche Koch
einrichtungen beider Küchen um einen grofsen, in ihrer Mitte liegenden Schornftein 
gruppirt werden können. Die Küchen erhalten einen befonderen, eingefriedigten 
Wirthfchaftshof (fiehe Fig. 210, S. 268).

Eine etwa erforderliche Bäckerei wird im Anfchlufs an die Koch- und Wafch
küche gebaut.

Selbft bei gröfseren Gefangenhäufern (bis 500 Häftlinge) genügt für jede der 
beiden Küchen eine Grundfläche von 60 bis 70 qm (=6X10 bis 12“»); die Höhe 
wähle man nicht gröfser als 4m, weil fonft die Befeitigung des Dunftes, der zu fehr 
abgekühlt würde, erfchwert wird.

In kleineren (gerichtlichen) Gefängniffen wird der Betfaal am beften im Vorder- 
bau, in Gefangenhäufern mit J_-förmigem Grundrifs am vortheilhaften im Kopfbau und 
untergebracht. In ftrahlenförmig angeordneten Zellengefängniffen liegt, vom Stand- Schule 

punkte der Verwaltung aus, der Betfaal, bezw. die Kirche am beften dem Mittelpunkt 
des eigentlichen Gefängnifsbaues möglichft nahe; der Weg der Gefangenen nach 
und von diefem Raume ift alsdann der denkbar kürzefte und die Ueberficht eine voll
kommene und bequemere. Specielles über die Lage derfelben wird noch in Art. 294 
gebracht werden.

Auch die Schule ift, des bequemen und überfichtlichen Ein- und Ausführens 
der Gefangenen wegen, wenn möglich in der Nähe des Mittelpunktes des Zellen
gebäudes anzuordnen; fie wird defshalb bisweilen mit der Kirche vereinigt. Ueber 
die fpecielle Lage deffelben wird gleichfalls in Art. 294 noch die Rede fein.

Die Aufgabe des Schulunterrichtes befteht nicht fowohl darin, den Schülern ein möglichft grofses 
Mafs von KenntnifTen beizubringen, als durch Gewöhnung zum Nachdenken und Ueberiegen die Wider- 
ftandskraft gegen die Anreizung zum Verbrechen zu ftärken, bei Einzelhaft auch durch geiftige Anregung 
ein Gegengewicht gegen die Einförmigkeit der Zelle zu bieten. Diefes Ziel kann der Lehrer aber nur 
erreichen, wenn die Zahl der zum jedesmaligen Unterricht vereinigten Gefangenen 40 nicht überfteigt. Kommt 
man hiernach nicht mit einer Schule aus, fo mufs man deren zwei anlegen.

Die Krankenzimmer find von den übrigen Gefängnifsräumen vollftändig zu =54- 
trennen, in gröfseren Straf-Anftalten am beften in einem abgefonderten Gebäude ein- zimmer, belw. 
zurichten.

Das Krankenhaus ift, wenn möglich, mit der Front nach Südoft zu legen und 
mit einem befonderen Hofe zu verfehen. Die Grofse ift auf 6 bis 8 Procent der 
Belagftärke des Gefängniffes zu bemeffen.

Das bei gröfseren Gefangenhäufern zu errichtende Thorgebäude hat den einzigen 2ss- 
° ° . -v , v» • rhorgebäudeEingang zum Gefangenhaus zu bilden und ift defshalb in den Zug der Ringmauer und 

zu verlegen; doch hat daffelbe aus der letzteren nach aufsen auszutreten, damit Vorhof-
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256.
Zimmer 

f. Auffeher, 
Dienft- 

wohnungen 
etc.

257- 
Umfaffungs- 

mauern.

nicht im Inneren vorfpringende Ecken und Winkel, welche die Sicherheit beein
trächtigen, entliehen. Aufser dem Dienftzimmer für den Pförtner und dem Raum 
für die Militärwache können auch Magazine in diefem Haufe untergebracht werden.

Anfchliefsend an das Thorgebäude und zwifchen diefem und dem Verwaltungs
gebäude, bezw. -Flügel wird ein Vorhof, der mit einer 3 bis 4m hohen Mauer 
einzufriedigen ift, angelegt. Von demfelben gelangt man fowohl zum eigentlichen Ge- 
fängnifsbau, als auch zu den Höfen des Krankenhaufes und der Koch- und Wafch- 
küche. Auch die an einzelnen Stellen längs der Ringmauer angeordneten Rund
gänge müffen vom Vorhof aus zugänglich fein (fiehe Fig. 210, S. 268).

Die Zimmer der Auffeher follen beim Eingang vom Mittelbau in die Ge
fangenflügel liegen und mit Fenftern gewöhnlicher Grofse verfehen fein, welche 
zwar, der Sicherheit wegen, eben fo wie die Zellenfenfter zu vergittern find, jedoch 
fo, dafs den Auffehern der Ueberblick über die zwifchen den Gefangenflügeln 
befindlichen Höfe und die Zellenfenfter nicht erfchwert wird, zu welchem Zwecke 
fich erkerartige Vorbauten oder zum minderten Korbgitter empfehlen.

In kleineren (gerichtlichen und Polizei-) Gefängniffen wird die Familienwohnung 
des Auffehers in das Gefängnifs felbft verlegt; doch ift darauf Bedacht zu nehmen, 
dafs Familienwohnung und Gefängnifs fo weit von einander gefchieden find, dafs 
nicht der Strafvollzug zum Theile in den Wohn- und Wirthfchaftsräumen des Ge- 
fängnifsauffehers fich abfpielt. Am beften wird diefe Wohnung fo angeordnet, dafs 
fie mitten im Gefängnifs liegt, damit von ihr aus Alles gehört und überfehen werden 
kann, und dafs fie doch auch wieder von den Hafträumen fo fcharf gefchieden ift, 
dafs nicht der Strafvollzug einen zu familiären Charakter annimmt.

In gröfseren Gefängniffen hingegen werden die Dienftwohnungen für die Be
amten am beften aufserhalb der Ringmauer verlegt; doch kommt es auch vor, dafs 
man fie rings um die Straf-Anftalt herum angeordnet hat. Sie an die Ringmauer 
unmittelbar anzufchliefsen, ift fehlerhaft.

Eine vortheilhafte Anlage ift es, wenn man die Beamtenwohnungen in einem 
oder mehreren Quartieren zufammenfafft, wie dies der Normalplan in Fig. 210 
(S. 268) zeigt.

Man hat wohl auch Beamte mit ihren Familien innerhalb der Ringmauer 
wohnen laffen; doch follte dies unter keinen Umftänden gefchelren ; die Erfahrung 
hat gezeigt, dafs fich alsdann arge Mifsftände für die Sicherheit, die Disciplin und 
die Ordnung ergeben.

c) Befonderheiten der Conftruction und Einrichtung.

1) Wände und Fufsböden, Decken und Dächer.
Zu den Umfaffungsmauern empfehlen fich, unter Anwendung der nöthigen 

Vorficht hinfichtlich der Stärke derfelben und der Anlage der Fenfter und Thür
öffnungen, der Trockenheit wegen gebrannte Steine mit oder ohne äufseren Putz. 
Jedenfalls find bei Anwendung von Bruch- oder Quaderfteinen Durchbinder zu ver
meiden, auf welchen fich bei Temperaturwechfeln feuchte Niederfchläge bilden.

Als Minimum der Mauerftärke ift eine Dicke von 1 ^2 Steinen (38 cm) anzu
nehmen, wobei für Unterfuchungs-Gefangniffe noch eine Verwahrung der gegen das 
Innere gekehrten Mauerfeite mittels einer ftarken Bohlen- oder Bretterverkleidung 
zwifchen eichenen Ständern kommt, welch letztere mit dem Gemäuer durch Bolzen 
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zu verbinden find. Allerdings fammelt fich hinter der Holzverkleidung leicht Un
geziefer an, wogegen man nur dadurch ankämpfen kann, dafs man das Holzwerk 
berohrt und putzt.

In den Mauern, welche gröfsere Schlaf- oder Arbeitsräume nach dem Corridor 
zu begrenzen, find Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit man die darin befind
lichen Gefangenen bei Tag und bei Nacht von den Corridoren aus leicht und ohne 
Geräufch beobachten kann. Defshalb werden nicht nur in allen Thüren, fondern 
auch an verfchiedenen Stellen im Mauerwerk kleine, verglaste und mit Schieber ver- 
fehene Beobachtungsöffnungen in paffender Höhe angebracht (fiehe die Tafel bei 
S. 263).

Auch für die Scheidewände empfehlen fich gebrannte Steine fchon aus dem 
Grunde, weil in denfelben gewöhnlich die Lüftungs-Canäle aufzuführen find. Für 
kleinere Gefängniffe können auch Blockwandungen angewendet werden, wie folche 
früher insbefondere für Unterfuchungs-Gefängniffe ausfchliefslich vorgefchrieben waren, 
mit Rückficht auf feuerfichere Bauart aber in neuerer Zeit durch maffive Wände

258.
Scheidewände.

erfetzt werden.
Kann diefen keine hinreichende Stärke gegeben werden oder ift befondere

Fig. 228.
Anficht 

der 
Scheidewand.

Langenfchnitt.Fig. 227.

Fig. 229.
Anficht 

der 
Gangwand 
mit Thür.

Fig. 230.

Schlafbucht in der Gefangen-Anftalt zu Chemnitz230). — n- Gr-

Grundrifs.
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Schlafbucht in der Straf-Anftalt am 
Plötzen-See bei Berlin2’9). — ’/so n. Gr.

Fertigkeit zu gewähren, fo können in die Back- 
fteinwände auch aufrechte, fchwalbenfchwanz- 
artig geformte, eichene Hölzer beim Aufmauern 
eingefetzt und die Wandungen mit Bretterver- 
fchalungen verfehen werden.

Man hat mehrfach die Scheidewände zwifchen den 
Haftzellen als Hohlmauern conftruirt, um dadurch die Ver- 
ftändigung zwifchen zwei benachbarten Gefangenen unmög
lich zu machen.

Im Zellengefängnifs auf dem boulevard St. Mazas in 
Paris beliebt jede folche Scheidewand aus zwei Mauern, 
die nur flellenweife durch Backfteine mit einander ver
bunden find; der Hohlraum zwifchen beiden ift mit Sand 
ausgefüllt; hierdurch foll ein Durchbrechen erfchwert, bezw. 
unmöglich gemacht werden, weil der Gefangene die grofse 
Menge nachrinnenden Sandes nicht zu verbergen vermag, 
fich alfo bei einem folchen Verfuche leicht verrathen würde.

Werden gemeinfchaftliche Schlaffäle in einzelne

Fig. 233. Fig. 234.

Querfchnitt. Aeufsere Anficht.
Ringmauer. (Normalzeichnung). — ’As n. Gr.

Die Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten ftellte 1885 
als Grundfatz auf, dafs die Innenwände der Zellen wenigftens im unteren Theile 
mit Cementputz zu verfehen und mit Kalk, deffen Weifse durch einen geringen 
Zufatz von gelbgrüner oder hellblauer Farbe gebrochen ift, zu ftreichen feien.

Zellen oder Buchten getheilt, 
fo werden die fie von ein
ander trennenden Wände aus 
Brettern oder Eifen-, nament
lich auch Wellblech con
ftruirt ; bisweilen kommen 
auch Holz und Eifen ver
einigt zur Anwendung.

Als Beifpiel hölzerner 
Trennungswände fei die bei 
den Schlafbuchten des Ge- 
fängniffes am Plötzen-See bei 
Berlin zur Anwendung ge
kommene Conftruction (Fig. 
231 u. 232 279) vorgeführt.

Die Trennungswände beftehen 
aus 2,5cm ftarkem kiefernen Holze; 
die Eckpfoften meffen 65 mm im Ge
vierte.

Die in den Schlaffälen der 
Gefangen-Anftalt zu Chem
nitz errichteten, 2,35 m hohen

Wellblechwände find aus Fig. 227 bis 2302S0) erfichtlich.
Das gefammte Gefängnifs-Areal, einfchl. der Spazierhöfe, Verwaltungs- und 

Oekonomie-Gebäude (die Beamtenwohnungen liegen beffer aufserhalb) wird durch 
Umwährungs-, Einfriedigungs- oder fog. Ringmauern abgefchloffen. In belgifchen

259- 
Ringmauer.

2^9) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, Bl. 61.
280) Nach: Boerner, P. Bericht über die Allgemeine deutiche Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des 

Rettungswefens. Berlin 1882—83. Band 1. Berlin 1885. S. 467.



287

Gefängniffen, eben fo in manchen deutfchen (z. B. in Bruchfal, Freiburg etc.), wurden 
diefelben Anfangs feftungsartig mit Eckthürmen, Zinnen und oberem Wachtgange 
verfehen; gegenwärtig werden fie in einfachfter Form — aufsen mit Strebepfeilern, 
innen glatt geputzt — ausgefuhrt und nicht unter 4,5 m hoch gemacht. Alle Ecken 
find auszurunden. Abdeckungen mit vorfpringenden Gefimfen erleichtern das Ueber- 
fteigen; zweckmäfsig und auch billig kann man fie durch kleine Flachziegel
bedachungen erfetzen.

An die Einfriedigungsmauern foll von innen kein anderer Bautheil anftofsen.
Die den von der Commiffion der deutfchen Strafanflaltsbeamten 1885 auf- 

geftellten Grundfätzen beigefugte Zeichnung einer Ringmauer ift in Fig. 233 u. 234 
facfimile wiedergegeben.

Als Bodenbelag empfehlen fich nicht nur für das Sockelgefchofs, das Erd
gefchofs und die längs der Zellen hinlaufenden Galerien, fondern auch für die Fufs- 
böden in den Zellen hart gebrannte Thonplatten auf Beton-Unterlage, fo wie Cement- 
und Afphaltbeläge auf gleicher Unterlage.

Holzböden find nicht allein einer allzu rafchen Abnutzung ausgefetzt und halten 
nach erfolgter Reinigung Feuchtigkeit zurück; fie find auch wegen der leichteren 
Fortpflanzung des Schalles, insbefondere für Gefangenflügel mit Einzelzellen, nicht 
zweckmäfsig.

Eine Ausnahme findet für Unterfuchungs-Gefängniffe ftatt, in welchen Beton
lagen ohne weitere Bedeckung für die Zwecke von Collufionen leichter durchbrochen 
werden können, wefshalb man eine ftarke Bretterfufsbodenlage vorzuziehen pflegt.

Die Decken können aus zufammengedübelten Blockgebälken, welche nach unten 
mit Brettern verfchalt und vergypst werden, oder auch aus ^2 , 1 oder 1 ^2 Stein 
ftarken Backfteingewölben beftehen, welche in der Nähe der Kämpfer mit Beton 
aufgefüllt und nach oben für das Aufbringen von Brettern oder für Betonlagen ab
geebnet werden.

Mit Rückficht auf Feuerficherheit ift den Gewölben vor den Blockgebälken 
der Vorzug zu geben.

Es können aber auch die Decken aus _L-Eifen mit eingelegtem Beton beftehen, 
nach unten einfach auf den Beton vergypst, nach oben mit einer weiteren, mindeftens 
9cm dicken Betonlage und 2 cm ftarkem Glattftrich aus Portland-Cement oder mit 
einer Bretterlage verfehen werden.

Die in gemeinfchaftlichen Schlaffälen eingebauten Schlafbuchten erhalten am 
beften in etwa 2m Höhe über dem Fufsboden eine Decke aus Eifendrahtgeflecht.

Die Dächer follen, da der Innenraum faft gar nicht zu benutzen ift, ohne Knie- 
ftock, möglichft leicht und flach und feuerficher fein. Befonders empfehlen fich 
daher Holzcement-Dächer, welche in den Zellen-Tracten, bezw. -Flügeln über dem 
Mittel-Corridor fo weit hoch geführt werden können, dafs man zur Beleuchtung 
deffelben hohes Seitenlicht erhalten und fo die theueren Deckenlichter vermeiden kann.

In den von der Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanflaltsbeamten 
aufgeftellten Normalplänen für Zellengefängniffe ift alles Holzwerk vermieden, wie 
dies die facfimile in Fig. 235 bis 237 wiedergegebenen Schnitte zeigen.

Die Gewölbe der oberften Zellenreihen find von den Corridor- nach den Aufsenmauern zu geneigt 
(1 : 20) hergeftellt, die Zwickel ausgeglichen, mit Cementmörtel geebnet und mit einem Holzcementdache, 
vorn mit Dachrinnen aus Zinkblech verfehen, eingedeckt. Der Aufbau über dem Mittel-Corridor ift mit 
Gewölben zwifchen I-Trägern gefchloflen, welche, mit Gefälle nach beiden Seiten verfehen, ebenfalls eine 
Holzcement-Bedachung mit Zinkrinnen erhalten.

260.
Fufsboden.

261.
Decken.

262.
Dächer.
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Fig. 235. Fig. 236.

Längenfchnitt durch
die Zellen. den Corridor.

1:250
10 11 12 13 11 15m
i ■ i ■ i ' n i ■ [4

Zellenflügel mit Holzcement-Dächern. (Normalzeichnung.)

263.
Corridore.

264.
Galerien.

2) Corridore, Galerien, Mittelhallen und Treppen.
In längeren Zellen-Tracten, bezw. -Flügeln erhält der Mittel-Corridor, zu deffen 

beiden Seiten die Hafträume angeordnet find, 4,o bis 4,5 m Breite; in kürzeren 
Tracten kann man auch eine geringere Breite wählen, namentlich dann, wenn in 
den Corridor keine Galerien eingebaut oder wenn die Zellen nur zu einer Seite 
deffelben angeordnet find.

Für gute Beleuchtung, Lüftung und Heizung der Corridore ift befonders Sorge 
zu tragen.

Die in die Mittel-Corridore längs der Zellenthüren eingebauten Galerien oder 
Flurumgänge follen nicht unter O,oo m Breite erhalten, werden aber auch bis 1,25 m 
breit gemacht. Die Höhe der Galerie-Geländer findet man wohl auf nur 0,90 ™ ein- 
gefchränkt; doch follte diefelbe nicht weniger als Loo“ betragen, weil man die 
Beamten vor der Gefahr fchützen mufs, von einem Gefangenen über das Geländer 
geworfen zu werden.

Urfprünglich conftruirte man die Galerien aus gufseifernen, bezw. fchmiede- 
eifernen Confolen, auf welche Gufseifenplatten gelegt werden; doch werden letztere, 
wenn fie voll gegoffen find, leicht glatt, und find fie durchbrochen, fo laffen fie 
Schmutz durchfallen. Man hat auch Eifenblech angewendet; doch erzeugt diefes beim 
Begehen einen ftarken Schall, wefshalb Matten aufgelegt werden müffen. Beffer ift 
es defshalb, Steinplatten oder einen eichenen Bretterbelag auf die Confolen zu legen.

Als Beifpiel einer neueren, auf fchmiedeeifernen Confolen ruhenden Conftruction 
diene die bezügliche, in Fig. 238 bis 240 281) dargeftellte Anlage im neuen Zellen
flügel des Zellengefängniffes zu Vechta.

281) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d Arch.- u. Ing.Ver. zu Hannover 1885, BI. 19.
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Der Galeriebelag ruht 
in je 2,26 m Abftand auf zwei 
neben einander liegenden, in die 
Wand eingemauerten E-Eifen, 
zwifchen welchen 3cm Harke 
Quadratei fen befeftigt find; 
letztere dienen mit ihrem un
teren fchrägen Theile als Unter- 
ftützung der Träger, mit dem 
oberen lothrechten Theile als 
Geländerftütze. Die unteren 
Enden diefer Quadrateifen- 
ftangen liegen je mit einem 
Flacheifen an der Mauer an 

Fig. 239.Fig. 238.

Anficht.Querfchnitt.
und find an derfelben mittels 
eines eingemauerten Bolzens 
befeftigt; in die fo entftehenden 
Dreiecke find Ringe aus Flach
eifen eingefpannt. Zwifchen 
den fo gebildeten, 2,26 m von 
einander abftehenden Confolen 
wurden längs der Mauer, fo wie 
an der Aufsenkante I-Träger 
mittels Winkel befeftigt, worauf 
der 4cm ftarke Pitch-pine-HoXz- 
belag befeftigt ift.

In neuerer Zeit find 
mehrfach maffive Längs
kappen zwifchen einfeitig 
eingemauerten T- oder I-Trägern zur Ausführung gekommen; auf die wagrecht ab
geglichenen Kappen wird ein Afphaltbelag ausgebreitet.

In den Flügeln des Strafgefängniffes zu Preungesheim bei Frankfurt a. M. ftützen fielt die Kappen 
auf 1,35 m lange T-Träger (von lGcm Höhe), welche 38 cm tief in die Langwände vor den Zellen ein
gelaffen find. Nähere Befchreibung mit Abbildung findet fich in der unten282) genannten Quelle.

282) Becker. Ausführung von Flur-Umgängen in Strafgefängniffen. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 37=-
283) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1885, Bl. 63 u. 64.
2841 Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1875, Bl. 56.

io
Handbuch der Architektur. IV. 7.

Man kann die Confolen als Stützen der eifernen Träger ganz vermeiden, wenn 
man letztere in die die Zellen von einander trennenden Scheidewände einlegt 
und fie darin auf etwa 1,5 “ Tiefe einmauert; eine folche Conftruction ift eben fo 
einfach, wie billig. Auch durch Einfpannung von flachen Beton-Gewölben zwifchen 
den Eifenträgern, auf denen man einen Afphaltbelag ausbreitet, erreicht man unter 
Umftänden eine zweckmäfsige und billige Anordnung.

Die Galerien eines und deffelben Gefchoffes werden bei gröfserer Länge des 
Gefängnifsflügels durch kurze Quergalerien oder Brücken, die Galerien der ver- 
fchiedenen Gefchoffe durch eiferne Treppen mit einander verbunden. Fig. 242 u. 243 283), 
worin ein Flügel mit Mittelhalle etc. des Männergefängniffes zu Moabit bei Berlin 
dargeftellt ift, zeigt diefe Anlagen im Grundrifs (flehe auch Fig. 176, S. 209), 
die beiden Schnitte in Fig. 244 u. 245 283) geben die weiteren Erläuterungen 
hierzu.

Die Innenanficht eines folchen mit Galerien verfehenen Mittel-Corridors, von 
der Mittelhalle aus genommen, giebt Fig. 241 -84), dem Zellengefängnifs zu



Fig. 241.

Arch.: w. Trojan.
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Stein a. d. D. ent
nommen.

Die in Zellen- 
gefängniffen vor
handene Mittelhalle 
foll, wie fchon früher 
erwähnt worden ift, 
thunlichft frei von 
allem Einbau fein, 
damit die Ueberficht 
und die Aufficht über 
die gefammten Zel
lenflügel in thun
lichft einfacher und 
vollftändiger Weife 
möglich fei.

Nur die von 
den Zellenflügeln ein- 
gefchloffenen Ecken 
der Mittelhalle dürfen 
mit eingefchoffigen 
Baulichkeiten ausge
füllt werden; alsdann 
wird man der Halle 
leicht Licht und Luft 
zuführen können. In 
diefe Anbauten kön
nen Bäder, Magazine, 
gemeinfame Arbeits
räume etc. verlegt 
werden (fiehe die 
Normalpläne für ein 
Zellengefängnifs in 
Fig. 213, 214 u. 217, 
S. 272 bis 274).

Corridore und 
Mittelhalle find die 
grofsen Luftbehälter, 
aus denen die Zellen 
gute und reine Luft 
erhalten müffen, ins- 
befondere zu den 
Zeiten, wo ein Oeff- 
nen der Zellenfenfter 
nicht thunlich er- 
fcheint. Hieraus er
klären fich auch die

Fig. 242. Fig. 243.
I

I. Obergefchofs. II. Obergefchofs.

Vom grofsen Männergefängnifs des Criminalgerichts-Etabliflements 
zu Moabit bei Berlin 28S).

265. 
Mittelhalle.



Querfchnitt und Längenfchnitt zu Fig. 242 u. 243283).
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verhältnifsmäfsig grofsen Breiten der Corridore und der bedeutende Durchmeffer der 
Mittelhalle.

Ueber Anordnung von Fenftern, Dachlichtern etc. in der Mittelhalle ift in 
Art. 270 das Erforderliche zu finden.

Wie aus den Darftellungen in Fig. 242 u. 243 hervorgeht, fetzen fich die 
Galerien der von der Mittelhalle ausgehenden Corridore an den Wänden der erfteren 
fort. In einem der oberften Gefchoffe, am beften im I. Obergefchofs, laufen fie in 
der Regel in der Mittelhalle zu einer auf Säulen, Confolen etc. ruhenden Bühne zu- 
fammen, auf der ein Auffeher feinen Platz nimmt; von hier aus mufs er den vollen 
ungehinderten Einblick in die Zellenflügel haben; keine Thür darf fich in letzteiem 
öffnen können, ohne dafs dies von der Bühne aus bemerkt würde.

Jeder längere Gefängnifsflügel foll zwei Treppen erhalten, und zwar je eine an 
jedem Ende; bei Zellengefängniffen, die nach dem Strahlen-Syftem angeordnet find, 
erhält hiernach jeder Zellenflügel der Mittelhalle zunächft eine Treppe. Diefe Zahl 
von Treppen ift vollftändig aus 
für aufserordentliche Ereigniffe.

Alle diefe Treppen müffen 
vom Sockelgefchofs bis in das 
II. Obergefchofs führen.

Wendeltreppen find thun- 
lichft zu vermeiden; denn fo- 
wohl für den Arbeitsbetrieb, als 
auch für die Oekonomie find 
täglich umfangreiche und lange 
Gegenftände nothwendig, deren 
Fortbewegung auf Wendelftufen 
erfchwert fein würde. Allein 
auch für das Führen der Ge
fangenen nach und von der 
Kirche, Schule etc., wobei fie 
einen Abftand von ca. 5 Schrit
ten einzuhalten haben, ergeben 
Wendeltreppen den Mifsftand, 
dafs die Gefangenen einander 
zu nahe kommen und defshalb 
Durchfteckereien etc. ftattfinden 
können.

Um einen möglichft freien 
Blick in alle Corridore etc. eines
Gefängniffes zu haben, ift eine möglichft durchfichtige Conftruction der Treppen er- 
wünfcht. Steinerne oder unterwölbte Holztreppen follten defshalb ausgefchloffen 
fein; allein auch blofse Holztreppen follten ihrer Brennbarkeit wegen nicht angewendet 
werden. Am beften werden defshalb eiferne Treppen mit Holzftufen und ohne Setz- 
ftufen errichtet.

Die in folcher Weife conftruirten Treppen des Zellengefängniffes zu Vechta 
find in Fig. 246 bis 249 285) dargeftellt.

, fowohl für den täglichen Dienft,

Fig. 247. Schnitt ab.Fig. 246. Schnitt cd.

Fig. 248. 
Anficht.

zu Vechta285). — Y50 n- Gr.

285) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1885, Bl. 19.

266.
Treppen.
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267.
Zellenthüren.

3) Thüren, Fenfter und Deckenlichter.

Nach den von der Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten 
1885 aufgeftellten »Grundfätzen etc.« foll die Thüröffnung l,uo m hoch und bei den 
Zellen, in welchen gearbeitet wird, mindeftens 0,75 m, bei den Schlafzellen O,6o m 
breit fein; es ift erwünfcht, dafs fie bei den gröfseren Zellen breiter als 0,75 m ift.

Die Thür ift in der betreffenden Wand fo anzulegen, dafs links davon noch 
fo viel Wandbreite frei bleibt, um den Abort anbringen zu können (nicht unter 60 cm). 

Bei Conftruction der Zellenthüren ift der Grundfatz zu beobachten, neben 
gröfster Sicherheit zugleich eine bequeme Handhabung zu erzielen.

Am zweckmäfsigften werden diefelben aus fchmalen Bohlen mit überfchobenen 
eichenen Federn und einem aufgefchraubten Bande hergeftellt. Die in Fig. 250 286) 

dargeftellte Zellenthür des neuen Flügels 
am Zellengefängnifs zu Vechta find aus 4cm 
ftarkem 7ffZVz-/z>zf-Rahmholz und doppelten 
übergefchobenen Füllungen angefertigt.

286) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1885, Bl. 19.
28") Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, Bl. 61.

Hat man nicht genügend ftarke Bohlen 
oder will man keine folchen verwenden, fo 
befchlage man die Holzthür an der Innen
feite mit Eifenblech, wie dies bei den in 
Fig. 252 287) u. 254 dargeftellten Con- 
ftructionen gefchehen ift.

Die Zellenthüren erhalten meift Ein- 
faffungen (Thürgewände oder Zargen) aus 
ftärkerem Holz, feltener aus Hauftein. Bei 
den foeben erwähnten Zellenthüren zu Vechta 
(Fig. 250) find gar keine Einfaffungen aus- 
gefuhrt worden; vielmehr find die Laibungen 
aus harten, abgerundeten Backfteinen in 
Cementmörtel aufgemauert, die Haken und 
Schliefsbleche darin befeftigt; diefe Con
ftruction foll fich gut bewährt haben und 
fehr ficher fein, weil eine Veränderung 
durch Schwinden des Holzes und ein Ab- 
löfen einzelner Theile, wie dies bei Ge

wänden aus .Stein fo häufig vorkommt, nicht eintreten kann.
Die Zellenthüren follen ftets nach innen auffchlagen, und zwar nach links, 

letzteres aus dem Grunde, damit der eintretende Gefängnifsbeamte bei etwaigem 
Angriff durch die Gefangenen die rechte Hand zur Abwehr frei behält. Auch wird 
hierbei der links liegende Abort verdeckt.

Liegen die Zellenthüren bündig mit der inneren Zellenwand (Fig. 252), fo 
fchlagen fie mit ihrer ganzen Breite in die Zellen hinein, wodurch der Zellenraum 
fehr beengt wird; beffer ift es defshalb, die Thür nahe an die Corridor-Wandfläche 
zu fetzen (Fig. 250 u. 251).

Es ift eine alte Streitfrage, ob die Zellenthüren nach aufsen oder nach innen auffchlagen follen. 
Ift das letztere der Fall, fo ift es dem Gefangenen leicht möglich , fich in der Zelle zu verbarricadiren,
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Fig. 25 t. Fig. 252.

Zellenthür vom
iten Gefängnifs 2ten Gefängnifs

der Straf-Anftalt am Plötzen-See bei Berlin 28 7).

Fig. 253.
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ohne dafs man ihm anders, als durch Zertrümmerung der Thür beikommen könnte; auch wird es, wenn 
ein Gefangener einen plötzlichen Angriff auf einen in der Zelle befindlichen Beamten macht, dem letzteren 
fehr fchwer, aus der Zelle zu kommen, und wenn der Gefangene den Beamten gegen die Thür drückt 
oder ihn wohl gar vor der Thür zu Boden wirft, fo kann ihm nur mit äufserfter Anftrengung von aufsen 
Hilfe gebracht werden. Wenn die Thür nach aufsen fchlägt, fo mufs fie bündig mit der Innenwand der 
Zelle liegen, damit der geöffnete Thürflügel nicht in den Corridor vorfteht.

Thüren, welche in Arbeitsfäle führen, erhalten eine gröfsere, gut verfchliefsbare 
Oeffnung zum Einbringen von Arbeitsftoffen etc., ohne die Thür felbft öffnen zu 
müffen; eben fo erhalten die Zellenthüren in der Regel eine verfchliefsbare Klappe zum 
Hineinreichen der Speifen, welche insbefondere in Zellengefängniffen fo befchaffen 
fein mufs, dafs die geöffnete Klappe nach innen einen Vorfprung zum Aufftellen 
des Efsgefchirres bietet und die beim Herunterlaffen derfelben entftehende Oeffnung 
durch einen befonderen Schieber verfchloffen werden kann, um, fo lange das Efs- 
gefchirr flehen bleibt, Collufionen des Gefangenen nach aufsen zu verhindern.

Bisweilen, z. B. im Zellengefängnifs zu Stein a. d. D., hat man, um die Zellen- 
thür zu fchonen, diefelbe ftatt mit einer um eine wagrechte Achfe drehbaren Speife- 
klappe mit einem um eine lothrechte Achfe drehbaren Speife- oder Bietthürchen 
verfehen; das Auflager für das Speifegefchirr wurde durch Anbringen einer feften 
Taffe an der Innenfeite der Thür befchafft.

Die von der Commiffion des Vereins der deutfehen Strafanftaltsbeamten 1885 
aufgeftellten Grundlatze etc. empfehlen, die Speife- oder Efsklappe ganz weg zu 
laffen; denn die Sicherheit der Thür werde durch eine folche Klappe nicht uner
heblich vermindert, die Koften derfelben dagegen wefentlich vermehrt. Die Thür- 

Fig. 254.

Normalzeichnung einer Zellenthür. — ’/so n. Gr.
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Conftruction, welche in Fig. 254 nach der jenen Grundfätzen beigefügten Zeich
nung facfimile wiedergegeben ift, zeigt keine Speifeklappe.

In Augenhöhe find in den Thüren kleine Oeffnungen, fog. Beobachter, Beob
achtungsöffnungen oder Schaulöcher vorhanden, durch welche der Auffeher jederzeit 
in das Zelleninnere fehen kann; diefelben erweitern fich zu diefem Ende nach innen 
zu und werden aufsen durch Glas oder ein feines Sieb gefchützt. Die in Fig. 253 
dargeftellte Zellenthür des Gefangenhaufes zu Vilshofen zeigt ein durch ein Sieb ver
wahrtes Schauloch.

Bezüglich der Thürbefchläge ift zu beachten, dafs diefelben den Gefangenen 
fo wenig als möglich Angriffspunkte darbieten. Defshalb werden alle Vorrichtungen 
zum Verfchliefsen auf der Aufsenfeite fo angebracht, dafs fie dem Gefangenen nicht 
zugänglich find und die Thür felbft nach Zerftörung 
der von innen erreichbaren Conftructionstheile nicht 
geöffnet werden kann.

Die am zweckmäfsigften aus fchmiedbarem 
Gufs hergeftellten Bänder der Zellenthüren werden 
daher in der Thürlaibung aufgefchraubt, die Schlöffer 
aber fo conftruirt, dafs deren (verdeckte) Riegel 
unten, oben und in der Mitte in ftarke Schliefseifen 
eingreifen, die Schlöffer felbft aber in der Zelle 
gar nicht fichtbar find.

Bei den beiden in Fig. 251 u. 252 dargeftellten Zellen- 
thüren find an der Innenfeite nur die beiden ftarken Auffatz- 
bänder für den Gefangenen angreifbar. Würden diefe zerftört, 
fo wird die Thür dennoch durch die im Aeufseren angebrachten 
beiden Schubriegel und Haken, welche in das Thürgewände 
eingreifen, in ihrer Lage erhalten.

Die bei den neueren Polizei-Gefangniflen in Bayern an
gewendeten Befchlagtheile der Zellenthüren find in Fig. 255 
u. 256 288) wiedergegeben.

Als Schlots der Zellenthüren wird vielfach ein 
Kaftenfchlofs mit Falle, lofem Drücker und einem 

Fig- 255.

Fig. 256.

Von den Zellenthüren des Gefangen
haufes zu Vilshofen 288).

zwei Touren machenden Schliefsriegel verwendet.
Beffer ift das im Gefängnifs zu Nürnberg und a. O. angewendete Schlots, bei welchem 
Falle und Schliefsriegel combinirt find.

Die beim Oeffnen diefes Schloifes mittels des Schlüffels in den Haften zurückgefchobene Falle 
bleibt fo lange unbeweglich ftehen, bis der die Zelle verlaffende Beamte durch einen am Schlöffe befind- 
liehen Hebel die Thür anzieht; alsdann 
fpringt die Falle um eine halbe Tour 
vor und bildet fofort einen ficheren 
Verfchlufs, auch ohne Anwendung des 
Schlüffels.

Jedes hier in Frage kom
mende Thürfchlofs follte zwei
tourig fein und der zweite 
Schlufs durch ein vorfpringen- 
des Plättchen oder einen Stift

Fig. 257. Fig. 258.

fich kennzeichnen. Schlofs einer Zellenthür. (Normalzeichnung.) — Vs n- Gr.

2SS) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. hayer. Arch - u. Ing.-Ver. 1870, Bl. 17.
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Fig. 259.

Thüren der Schlafbuchten 
in der Straf-Anftalt am 

Plötzen-See 289). 
1/50 n. Gr.

268.
Sonftige 
Thür- 

u. Thor- 
verfchlüffe.

Fig. 260.

269. 
Zellen- 
fenfter.

Querfchnitt durch einen Flügel des 2ten Gefängniffes 
in der Straf-Anftalt am Plötzen-See bei Berlin 29°).

In den Tafeln, welche den von der Commiffion des 
Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten 1885 aufgeftellten 
Grundfätzen beigefügt find, ift das in Fig. 257 u. 258 facfimile 
wiedergegebene Schlofs aufgenommen.

Das fog. Bruchfaler Schlofs hat eine andere Einrichtung 
und bezweckt, dafs der Gefangene felbft die Thür nach dem 
Eintritt in die Zelle mittels einer fog. fchiefsenden Falle 
fchliefst, welche nur von aufsen durch den Gefangenwärter 
mit dem Schlüffel geöffnet werden kann.

Die Thüren, welche zu den einzelnen Schlaf buchten gröfserer 
Schlaffäle führen, werden, entfprechend der fchwächeren Con- 
ftruction der die Buchten umfchliefsenden Wände, gleichfalls 
fchwächer conftruirt.

So z. B. beftehen die in Fig. 259 289) dargeftellten Thüren aus Rahmen 
von 2,5cin ftarkem Kiefernholz; die Füllungen werden durch Rahmen von

Eifenblech gebildet, welche mit Draht ausgeflochten und in Falzen verfchraubt find. Die Stärke des 
verwendeten Drahtes beträgt 2 mm und die Mafchenweite 15 mm- Zum Verfchliefsen der Thüren dienen 
kleine Riegelfchlöfler und aufserdem eine über 5 Zellen hinweg reichende, in eifernen Haltern liegende 
Holzftange von 4,5 X 6,5 cm Stärke.

Die Ausgänge an den Enden der Corridore in den Zellen-Tracten, bezw. 
-Flügeln nach den Höfen werden am beften mit einer maffiven Holzthür und mit 
einer eifernen Gitterthür verfehen. Hierdurch wird einerfeits die Sicherheit erhöht, 
andererfeits der Vortheil erzielt, dafs bei günftiger Witterung die hölzernen Thüren 
geöffnet, die eifernen Gitterthüren aber verfchloffen werden können, fo dafs eine 

kräftigere Luftftrömung erzeugt wird.
In den Mittel-Corridoren längerer 

Gefängnifsflügel werden bisweilen durch 
Anbringung ftarker eiferner Gitterthore 
innere Abfchnitte gebildet, welche fo- 
wohl ein Entweichen einzelner Ge
fangenen erfchweren, als auch die Be
wältigung eines etwa ausbrechenden 
Aufftandes durch Abfperrung des Ent- 
ftehungsortes erleichtern follen (Fig. 260).

An paffenden Stellen der Corridore 
werden in einigen Gefängniffen Glasab- 
fchlüffe angebracht, um die Entftehung 
von Zugwind zu verhüten und die Erhal
tung einer gleichmäfsigen Temperatur 
in den Corridoren zu ermöglichen.

Die Fenfter in den Corridoren der 
Gefangenhäufer follen behufs einer gründ
lichen Durchlüftung des Inneren derfel
ben von ausreichender Grofse und mit 
mehreren Flügeln verfehen fein. Die 
Fenfter im Inneren der Zellen follen 1,6

289) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, Bl. 61.
290) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, Bl- 58-
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Fig. 262.

bis 2,o m über dem Fufsboden beginnen, fo dafs Collufionen 
nach aufsen fchon hierdurch erfchwert find. Diefelben 
füllen eine Grofse nicht unter 1 q™ haben und möglichft 
viel Lüftung zulaffen; die Fenfterbrüftung füll, um zu ver
hindern, dafs fich der Gefangene darauf fetzt, nach innen 
ftark abgefchrägt fein.

Die Zellenfenfter werden in Holz, in Gufseifen oder 
in Schmiedeeifen conftruirt; in letzterem Falle wähle man 
eine etwa 15 cm weite Theilung der lothrechten Sproffen 
und auch hinreichend ftarkes Faconeifen, damit man die 
äufsere Vergitterung der Fenfter erfpart.

In Fig. 261 29 T) ift ein Zellenfenfter aus dem neuen 
Flügel des Zellengefängniffes zu Vechta dargeftellt.

Daffelbe ift aus Pitch-^ine-'üoXz. hergeftellt; vom oberften, um 
eine wagrechte Achte umlegbaren Theile wird noch die Rede fein; die 
mittlere Scheibe kann nach innen geöffnet werden, um die Reinigung der 
Aufsenflächen der Fenfter zu ermöglichen.

Gewöhnlich werden die Zellenfenfter fo conftruirt, 
dafs ein oberer Flügel in der ganzen Breite des Fenfters 
vom Gefangenen felbft nach innen geöffnet werden kann, 
wobei der Flügel um eine wagrechte Achfe um 90 oder 
180 Grad gedreht und im erfteren Falle auf zwei in der
Fenfterlaibung angebrachten Rundeifen, im letzteren auf dem feft bleibenden unteien 
Fenftertheile aufliegt. Die Verfchlufsvorrichtung, welche fo einfach wie möglich zu 
conftruiren ift, befindet fich in der Mitte des oberen Rahmens, ift dem Gefangenen 
nur durch eine dünne Holzftange zugänglich und mufs defshalb beim Schliefsen des 
Fenfters von felbft einfallen.

Espagnolette-Verfchlüffe, welche zu diefem Zwecke in Anwendung gekommen find, find zu fchwierig 
zu handhaben. Marosky's patentirter Hebelverfchlufs hat den Nachtheil, dafs der Gefangene zur Befeftigung 
oder Auslöfung des Verfchluffes mit der Stange die entgegengefetzte Be
wegung von der zum Schliefsen oder Oeffnen des Fenfterflügels erforder
lichen auszuführen hat. Der im Gefangenhaufe zu Herford und in neueren 
bayerifchen Polizei-Gefängniffen verwendete Verfchlufs (Fig. 262 29-) mit ab- 
gefchrägtem Haken und von einer Feder angedrücktem Schnäpper vermeidet 
obige Nachtheile; doch mufs beim Schliefsen nicht blofs der Widerftand der 
Feder, fondern unter dem Drucke der Stange auch eine nicht unerhebliche 
Reibung überwunden werden , welche zugleich ftarke Abnutzung hervorruft. 
In Wehlheiden bei Caffel ift auch diefer Uebelftand durch Einfchaltung eines 
Winkelhebels zwifchen Schnäpper und Druckftange vermieden; doch wird 
der Verfchlufs dadurch vergleichsweife fehr theuer; auch bleibt der Nach
theil der nach und nach erlahmenden Feder.

Lehmbeck verwendete bei den neuen Erweiterungen des Zellengefäng
niffes in Hannover einen Doppelhebel, welcher am einen Ende die Druck
ftange, am anderen einen am Fenfterflügel angebrachten Haken mit Keil
fläche trägt; ein fefter Haken mit entgegengefetzter Keilfläche befindet fich 
am Rahmen; erfterer fällt durch fein Gewicht und durch den Druck in der Druckftange, welcher zum Ver- 
fchluffe fo wie fo ausgeübt werden mufs, in letzteren ein. Zwar fehlt hier jede Feder, und die Handhabung 
ift die denkbar einfachfte; allein bei etwas verzogenen Fenftern ift der Verfchlufs nicht genügend feft293).

291) Facf.-Repr, nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Vereins zu Hannover 1885, Bl. 19.
292) Nach: Zeitfchr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1870, Bl. 17.
293) Nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1883, S. 306.

Bei dem erwähnten, in Fig. 261 wiedergegebenen Zellenfenfter aus dem neuen Flügel des Zellen-

Zellenfenfter-Verfchlufs 292).
Via n. Gr.
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gefängniffes zu Vechta kann der obere Theil deffelben, mit 
ehern Verfchlufs verfehen, mittels einer Führnngsftange 

bis zu einem Winkel von 60 Grad nach innen geöffnet werden 
und legt fich in diefer Stellung auf zwei am Rahmen befeftigte 
Winkel aus Eifenblech.

Den von der Commiffion des Vereins der deutfchen Straf- 
anftaltsbeamten 1885 aufgeftellten Grundfätzen ift die Zeichnung 
eines Fenfterverfchluffes beigefügt, die in Fig 263 u. 264 facßmtU 
wiedergegeben ift.

Nach Anfchauung diefer Commiffion haben fich als ficherfte 
und am leichteften zu handhabende Einrichtung Holzfenfter hinter 
Eifengittern bewährt. Schmiedeeiferne Fenfter ohne Vergitterung 
haben fich als nicht genügend ficher erwiefen; auch erfchweren 
die vielen kleinen Luftfeheiben, welche geöffnet werden müffen, 
eine gründliche und rafche Zuführung frifcher Luft. Schmiede- 
und gufseiferne Fenfter, deren eine Hälfte niedergeklappt werden 
kann, find wegen ihres Gewichtes fchwer zu handhaben.

Für die verfchiedenen Theile eines Zellenfenfters 
eine verfchiedene Verglafung anzuwenden, wie dies 
mehrfach ausgeführt worden ift, erfcheint überflüffig; 
fie kann mit gewöhnlichem Glafe gefchehen.

Die aus Holz hergeftellten Zellenfenfter müffen 
vergittert werden. Es mag bezüglich diefer Fenfter- 

vergitterungen zunächft auf Theil III, Band 6 (insbefondere Art. 19, S. 19) diefes 
»Handbuches« hingewiefen und bemerkt werden, dafs die lothrechten Gitterftäbe nicht 
weiter als 13 cm von einander angeordnet werden und nicht unter 25 mm Dicke zur 
Anwendung kommen follen; aufserdem ift eine wagrechte Gurtung von 50 zu 50cm 
erforderlich. Ferner fei nochmals des in Fig. 261 dargeftellten Fenfters vom Zellen
gefängnifs zu Vechta gedacht.

Fig. 265.

Normalzeichnung eines Zellenfenfters. — Vao n. Gr.
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Bei der Vergitterung deffelben decken fich die 4 Quer
eifen (1 X 5cm ftark), fo wie 2 von den 5 lothrechten 
Stangen (2,5 cm ftark) mit den Sproffen des Fenfters. Von 
den lothrechten Stangen find 2 oben in den Bogen, die 
3 anderen unten in die Sandftein-Sohlbank eingelaffen, die 
übrigen Enden in den oberen, bezw. unteren Flacheifen 
vernietet.

Ganz ähnlich ift die Einrichtung und Ver
gitterung der Zellenfenfter, welche auf einer 
den von der Commiffion der deutfehen Straf
anftaltsbeamten 1885 aufgeftellten Grundfätzen 
beigefügten Zeichnung, die in Fig. 265 facfimile 
wiedergegeben ift, dargeftellt find.

Weiters ift in Fig. 266 294) die Vergitte
rung eines Zellenfenfters von der Straf-Anftalt 
am Plötzen-See bei Berlin wiedergegeben.

29«) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, Bl. 60.
295) Ueber die bezüglichen Einrichtungen an Thüren und henftern flehe auch:

KÖMMRITZ. Abtritts-Einrichtungen und Verfchlufs der Thür- und Fenfter-Oeffnungen in Gefängniffen. Zeitfchr. 
f. Bauw. 1864, S. 357. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1865.

Voit, A. v. Die neueren Landgerichts- und Polizei-Gefängnifs-Bauten in Bayern. Zeitfchr. f. Baukde. 1870, S. 93.
Lbhmbeck. Befchläge für Windfangthüren und für Fenfter in Gefängnifs-Zellen. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing-Ver. 

zu Hannover 1883, S. 306.
Vorfchriften für Leibftuhlbehälter und den Verfchlufs von Thür- und Fenfteröffnungen in bezirksgerichtlichen Ge

fängniffen. Autograph. Blätter im Selbftverlag der Kön. Württemberg. Domänendirection. Stuttgart 1870.

Die 7 lothrechten Gitterftäbe, die 12 cm von einander 
abftehen und von denen die beiden äufseren unmittelbar an 
den Mauerlaibungen fich befinden, find 26mm ftark, die 
5 wagrechten Schienen 50 ,nm breit und 10mm dick. Diefe 
Schienen greifen überall 15cm feitlich in die Mauer ein; 
je 3 der Rundeifenftäbe find 5cm tief in die Sohlbank von 
Granit eingelaffen und dort mit Blei vergoffen, während 
fie mit der oberften Schiene vernietet find; die übrigen 
4 Rundeifenftäbe find mit der unterften Flachfchiene durch 
Nietung verbunden und greifen 15cm tief in den Fenfter- 

Fig. 266.

Fenfter einer Zelle für gemeinfame Haft in 
der Straf-Anftalt am Plötzen-See 294). 

1/50 n. Gr.
bogen ein.

Zellenfenfter, bei denen, wie feither angenommen wurde, der obere Theil nach 
innen geklappt werden kann, haben den Mifsftand, dafs mit oder ohne Abficht von 
Seiten der Gefangenen leicht Befchädigungen am Glafe und Befchläge eintreten 
können; auch kann auf diefe Weife nur die Hälfte des Fenfters geöffnet werden. 
Es empfiehlt fich daher beffer eine Conftruction, wie fie bei dem noch in Art. 309 
vorzuführenden Gerichts-Gefängnifs zu Stuttgart gewählt worden ift, wobei 3 Flügel 
geöffnet und nahezu 8/i der Fenfterfläche zur Lüftung verwendet werden können.

Bei Unterfuchungs-Gefängniffen, in welchen die Fenfter nach innen und aufsen 
mit Gittern zu verfehen find, müffen die letzteren, um den zum Drehen der Flügel 
nothwendigen Raum zu erhalten, nach aufsen abgebogen weiden.

Für die Fenfter-Sohlbänke wähle man recht hartes Steinmaterial (Granit etc.), 
um den Vergitterungen eine möglichft haltbare Befeftigung zu geben. Sind die 
lothrechten Begrenzungen der Fenfteröffnung nur in Backfteinen gemauert, fo mufs 
an der Wand felbft ein Gitterftab angebracht werden 295).

Die Mittel-Corridore der Gefängnifsflügel müffen, wenn eine entfprechende 
Beauffichtigung möglich fein foll, wie fchon gefagt, thunlichft hell fein. Bei längeren

270.
Decken
lichter.
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Längenfchnitt durch das 2« G
efangnifs der Straf-A

nftalt am Plötzen-See bei Berlin
296).

Flügeln genügt defs- 
halb die Beleuchtung 
durch Fenfter an den 
beiden Enden oder gar 
nur an einem Ende 
nicht; es mufs mit Hilfe 
der Treppenhäufer, 
durch befonders ange
legte Lichtflure (flehe 
die Tafel bei S. 263) 
und durch Decken
lichter für beffere Er
hellung geforgt wer
den. Für letztere zeigt' 
Fig. 267 296) eine viel
fach vorkommende An
ordnung.

Dafs Deckenlichter 
immer mit Mifsftänden 
verbunden und auch 
theuer find, ift be
kannt; defshalb ift es 
vorzuziehen, fie in 
diefem Falle, wie fchön 
erwähnt wurde, durch 
hohes Seitenlicht in den 
über die Zellenreihen 
emporgeführten Corri- 
dörwänden zu erfetzen.

Auch die Mittel
halle der nach dem 
Strahlen-Syftem erbau
ten Gefangniffe wird 
häufig durch Dachlicht 
erhellt, wiewohl es 
auch hier möglich ift, 
die polygonalen Um- 

fchliefsungsmauern 
diefer Halle über die 
Dächer der von ihr 
ausgehenden Gefäng- 
nifsflügel um fo viel 
zu erhöhen, dafs man 
darin noch Fenfter von 
genügender Gröfse an
zubringen in der Lage 
ift (flehe den Schnitt
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Fig. 268.

durch die Mittelhalle der Männer-Straf-Anftalt zu Pilfen in Fig. 268 297). Noch beffer 
ift es, bei 2 oder 3 Gefangnifsflügeln die Zellenreihen nicht unmittelbar an der Mittel
halle beginnen, fondern nur den Mittel-Corridor unmittelbar daran ftofsen zu laffen; 
alsdann laffen fich in den Umfaffungsmauern der Mittelhalle grofse Fenfter m jedem 
Gefchofs anbringen (fiehe den Lageplan eines Theiles des Zellengefängniffes zu 
Stein a. d. D. in Fig. 226, S. 281, ferner das Schaubild des Zellengefängniffes zu 
Lenzburg in Fig. 222, S. 278).

296) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, Bl. 59.
297) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1881, Bl. 27.
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Fig. 275.

Schnitt Im.

Fig. 269. Schnitt ab.

Fig 271.

Schnitt e f.

Fig. 270. Schnitt cd.

Aeufseres
Thürchen.

Fig. 272.

Fig. 274* Schnitt ik.

Fig. 276. 

Trommel.

Leibftuhl-Einrichtungen in Haftzellen.
1/20 n« Gr.
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4) Abort-, Wafch-, Bade- und Spül-Einrichtungen.

Die Forderungen, welche an die Abort-Einrichtung einer Gefängnifszelle geftellt 
werden, find: Billigkeit in der Anlage und Unterhaltung, Einfachheit in der Hand
habung, rafche und gründliche Befeitigung der Fäcalftoffe, Reinlichkeit und Ver
hinderung der Verbindung unter den Gefangenen.

Für kleinere Gefängniffe genügt bezüglich der Abort-Einrichtungen das Gruben
oder das Tonnenfyftem.

In jeder Haftzelle wird ein Leibftuhl oder ein anderer geeigneter tragbarer 
Abort aufgeftellt, welcher durch den Gefangnifswärter aus der Zelle gefchafft und 
in dem befonders zu befchaffenden Abortraum (mit Wafferfpülung), der wohl auch 
Spülzelle genannt wird, entleert wird. Die Einrichtung des gewöhnlichen Leib- 
ftuhles darf als bekannt vorausgefetzt und bezüglich der Conftruction fonftiger 
tragbaren Aborte auf Theil III, Band 5 (Abfchn. 5, D, Kap. 20) verwiefen werden.

Als Vorfchrift füllte beachtet werden, dafs der Raum, in welchem der Leib
ftuhl etc. aufgeftellt, und der Boden, auf welchem derfelbe benutzt wird, maffiv 
und nicht von Holz herzuftellen ift; in letzterem fetzen fich Urin und andere Stoffe 
in gefundheitsfchädlicher Weife feft.

Es empfiehlt fich bei hölzernen Umfaffungs- und Scheidewänden ein einfaches, 
feftes Leibftuhl-Geftell aus Gufseifen, aus welchem der aus Steingut oder ver- 
zinktem Eifenblech gefertigte Fäcal-Behälter, welcher, um Verunreinigungen zu ver
hüten , bis an die Decke des Geftelles reichen mufs, von aufsen herausgenommen 
und wieder eingebracht werden kann, oder ein beweglicher gufseiferner Behälter 
auf maffiver Unterlage, welcher in einem mit dem Kamin in Verbindung flehenden 
Vorplatz aufgeftellt, in die Zelle hereingezogen und dafelbft benutzt werden kann 298).

298) Siehe die in Fufsnote 295 gedachten »Vorfchriften für Leibftuhlbehälter etc.« 
2") Siehe auch das über Kübelaborte in Theil III, Band 5 (Art. 263, S. 216) 

diefes »Handbuches« Gefagte.
30°) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1870, Bl. 17.

Handbuch der Architektur. IV. 7. 20

Bei maffiven Wandungen bedarf es aber nur einer 
dauerhaft eingefafften Oeffnung in der gegen den Corridor 
gerichteten Scheidewand mit zwei feften eifernen Thürchen, 
von welchen das eine fich gegen den Gang, das andere 
gegen die Zelle hin öffnet (Fig. 269 bis 272); in letzterer 
befindet fich vor dem Thürchen eine 12 bis 15 cm dicke 
Steinplatte, auf welche der Fäcal-Behälter in Laufnuten 
hereingefchoben und mit einer für gewöhnlich an der Wand 
befeftigten Sitzbrille bedeckt wird2").

In Unterfuchungs-Gefängniffen kann zwifchen beide 
Thürchen noch eine fich um eine Achfe drehende eiferne 
Tr.ommel eingefchaltet werden, welche zugleich den Sitz 
bildet und ein weiteres Sicherheitsmittel gegen den Aus
bruch des Gefangenen durch den Leibftuhl-Behälter abgiebt 
(Fig. 273 bis 276).

In neueren bayerifchen Polizei-Gefängniffen ift die durch 
Fig. 277300) veranfchaulichte Abort-Einrichtung durchgeführt.

Das Leibftuhl-Geftell findet in einer Nifche der Gangmauer feinen 
Platz und ift durch ein Thürchen vom Arreftraum abgefchieden. Der Fäcal- 
Behälter ruht auf einem Schlitten zwifchen erhöhten Tatzen, damit er vom

271.
Tragbare 
Aborte.

Fig. 277.

Abort-Einrichtung in bayerifchen 
Polizei-Gefangniflen 30°).

1/20 n. Gr.
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272. 
Spül

aborte.

Gefangenen nicht unter der Sitzöffnung von der Stelle weggerückt werden kann. Beim Einfchieben des 
Behälters fteigt der Schlitten etwas in die Höhe, wodurch der erftere feft an die Unterfläche des Sitzes 
gedrückt wird, fo dafs nichts über den Rand des Behälters fich ergiefsen kann.

Die Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten empfahl 1885 
einen Abort, der durch einen aus Stein in Cement gemauerten und mit Afphaltlack 
geftrichenen Sockel gebildet wird, über welchem ein Sitz aus Gufseifen, Schiefer 
oder gefirnifstem Holze angebracht ift; auf dem Sockel, möglichft dicht unter den 
Sitz reichend, fteht der tragbare Fäcal-Behälter aus Steingut mit Wafferverfchlufs.

Diefelbe Commiffion verwarf alle Einrichtungen, bei denen die Fäcal-Behälter 
durch eine Oeffnung in der Zellenwand nach aufsen auf den Corridor entfernt 
werden.

Wo es fich aber um eine gröfsere Zahl von in einem und demfelben Gebäude 
untergebrachten Gefängnifs-Localen handelt, wie insbefondere in Zellengefängniffen, 
fo fteht man fofort vor der Frage, ob das Portativ-Syftem, d. h. ob tragbare Leib- 
ftuhleimer, welche in den am Ende einer Zellenreihe befindlichen Aborten zu ent
leeren find, oder ob ein anderes Syftem mit unmittelbarer Entfernung der Fäcalftoffe 
aus den Zellen gewählt werden folle, welch letzteres mit Erfolg nur das Schwemm- 
fyftem fein kann.

Im erfteren Falle kommt die Arbeit der täglich mehrmaligen Entfernung, 
Reinigung und Wiedereinftellung einer grofsen Zahl von Leibftuhlgefäfsen, es kommt 
der hierbei unvermeidliche, fich im Gebäude verbreitende üble Geruch, es kommt 
weiter in Betracht, dafs auch hierbei eine gröfsere Menge Waffers nicht entbehrt 
werden kann, die Fäcalftoffe alfo doch auch verdünnt werden und der flüffige Theil 
derfelben nicht feiten durch unterirdifche Abzugscanäle entfernt wird, wenn die 
Stoffe einen Düngerwerth behalten follen.

Bei Anwendung des Schwemmfyftemes mufs von jeder einzelnen Zelle, bezw. 
von drei über einander liegenden Zellen ein Fallrohr in das Erd- oder Kellergefchofs 
geführt werden und dort in ein mit den Corridorwänden parallel laufendes gröfseres 
Rohr einmünden; letzteres ift mit ftarkem Gefälle anzuordnen und giebt feinen In
halt in die Hauptabzugsrohre ab, aus denen fich die durch reichliche Zufuhr von 
Waffer verdünnten Fäcalmaffen entweder in das etwa vorhandene ftadtifche Canal
netz oder in eine, bezw. mehrere von den Gebäuden entfernt angelegten Gruben 
ergiefsen.

Ein fofortiger Abflufs der Fäcalftoffe in Flüffe oder andere natürlichen Reci- 
pienten ift oft nicht zuläffig, häufig auch behördlich nicht geftattet; auch würde der 
Düngerwerth derfelben verloren gehen. Man wird defshalb eine Trennung der 
flüffigen von den feften Stoffen vornehmen, wie dies bereits in Theil III, Band 5 
diefes »Handbuches« (Kap. 25, unter b) gezeigt wurde, oder man wird eines der 
im gleichen Bande (Kap. 8, unter c) vorgeführten Reinigungsverfahren in Anwendung 
bringen, oder man kann fich der Desinfections-Einrichtungen bedienen, welche an 
gleicher Stelle, aber auch in Kap. 18, 19, 25 (unter c) und 26 befchrieben 
worden find.

In den Zellen felbft ift, um das Auffteigen der üblen Dünfte in den Fallrohren 
und das Eintreten derfelben in die Zellen und anderen Räume zu vermeiden, ein 
Siphon oder ein fonftiger Wafferverfchlufs anzubringen; auch ift, wie fchon bemerkt, 
unerläfslich, dafs die Fallrohre fowohl, als die Abortbecken von Zeit zu Zeit aus- 
gefpült werden, was nicht wohl den Gefangenen überlaffen werden kann. Selbft- 
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thätige mechanifche Vorrichtungen hierzu bedürfen aber allzu häufiger Reparaturen, 
wie denn überhaupt das ganze Syftem von fo vielen Rohren nicht feiten zu Repa
raturen, in Folge von Verftopfungen oder Schadhaftigkeit der Rohre etc., An- 
lafs giebt.

Zur Vorficht werden zwar die Fallrohre in befonderen, hierfür ausgefparten 
Canälen aufgeführt und diefe mit Oeffnungen gegen die Corridore hin verfehen, fo 
dafs man zu den Rohren und insbefondere zu den Siphons und Spülvorrichtungen 
gelangen und Reparaturen leicht vornehmen kann. Immerhin kehrt man, vielleicht 
nur in Folge zu wenig forgfältiger, technifcher Behandlung des Schwemmfyftemes, zum 
Portativ-Syftem zurück oder fpricht fich wenigftens entfchieden für das letztere aus 301).

301) Bezüglich der in Rede flehenden Abort-Einrichtungen fei nicht nur auf Theil III, Band 5 (Abfchn. 5, D und E) 
und auf die in Fufsnote 295 genannten Schriften aufmerkfam gemacht, fondern auch noch verwiefen auf:

Hennicke. Spül- und Abtritts-Anlage des Breslauer Inquifitoriats. Zeitfchr. f. Bauw. 1857, S. 141.
Stevens, J. De la conftruction des prifons cellulaires en Belgique. Brüflel 1874. S. 21.
Raschdorff. Das Municipal-Gefängnifs in Cöln. — Abtrittsanlagen. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 522.

302) Facf.-Repr. nach: Zeitfeh. f. Bauw. 1877, Bl. 66.

Die Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten fprach fich 1885 
dahin aus, dafs Aborte mit Wafferfpülung unter allen Umftänden aus Rückficht auf 
die Disciplin und der hohen Koften wegen zu vermeiden find.

Für Gefangene in Gemeinfchaftshaft werden an den Enden der Gefängnifs- 
Corridore gröfsere Abort- und Piffoir-Anlagen angeordnet (fiehe die Tafel bei S. 263). 
Wafferfpülung füllte hierbei niemals fehlen, und es fei in diefer Beziehung auf das 
über Trogaborte, Schwemmaborte und über die Jennings'tchen Maffen-Aborte in 
Theil III, Band 5 (Art. 265, S. 217, bezw. Art. 289, S. 233 u. Art. 325, S. 260) 
Gefagte hingewiefen.

Für Gefangene in Ein
zelhaft wird die Wafch-Ein- 
richtung in der Zelle felbft 
untergebracht. Für in Ge
meinfchaftshaft Unterge
brachte werden an den Enden 
der Corridore gemeinfame 
Wafchräume angeordnet. 
Die Wafchtifch-Einrichtun- 
gen find felbftredend thun- 
lichft einfach, und es mag 
bezüglich derfelben auf 
Theil III, Band 5 (Art. 97, 
S. 78) hingewiefen werden.

In dem auf der Tafel 
bei S. 263 dargeftellten Ge- 
fängnifs der Straf-Anftalt am 
Plötzen-See find derartige

273- 
Maffen- 
Aborte.

Wafchräume mit je 20 
Becken zu finden. Fig. 278 
zeigt einen derfelben in 
gröfserem Mafsftabe, Fig.
279 deffen Einrichtung.

274.
Wafch
räume.

Grundrifs einer Wafchflube in der Straf-Anfialt am Plötzen-See 
bei Berlin 302). — Viso n- Gr.
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Die Wafchtifche beftehen aus 3cm 
ftarken, 46 cm breiten Schieferplatten, 
welche durch fchmiedeeiferne Confolen 
getragen werden. Die Wafchbecken find 
aus emaillirtem Gufseifen hergeftellt und 
haben 26 cm Weite. Das oberhalb der 
Schieferplatten an der Wand fich hin
ziehende Waffer-Zuflufsrohr hat 25mm, 
das unterhalb der Tifchplatten befind
liche Abflufsrohr 50 mm Durchmeffer; 
das letztere ift mit ftarkem Gefälle 
verlegt.

Die Wände find mit Oelfarbe ge- 
ftrichen; der etwas geneigte Fufsboden 
ift mit Afphalt überzogen und an den 
Wänden mit hohen Afphaltleiften ver- 
fehen. Das nach dem Fufsboden ge
langende Waffer fammelt fich in zwei 
vertieften und mit durchbrochenen eifer
nen Platten abgedeckten kleinen Be
hältern und fliefst von dort nach den 
lothrechten Fallrohren ab.

Sämmtliche Rohrleitungen, Ver- 
fchraubungen, Hähne und fonftigen 
Apparate liegen frei und find dem
nach für Reparaturen leicht zugäng
lich.

275. Auch die Bade-Einrichtungen werden in Gefängniffen thunlichft einfach gehalten.
Einrichtungen. °^er zwei Räume mit je 4 bis 6 Badewannen, in der Regel im Sockelgefchofs 

untergebracht, dienen diefem Zwecke. Als Beifpiel für die Einrichtung von Bade
zellen diene die in big. 283 bis 285 304) dargeftellte bezügliche Anlage aus der 
Gefangen-Anftalt zu Chemnitz.

Die im Kellergefchofs untergebrachten Zellen find durch Wellblechwände von 2,35 m Höhe von 
einander getrennt; vor den Wannen liegen Holzbänkchen, um die Badenden vor Erkältungen in Folge des 
Auffetzens der Füfse auf den Afphaltfufsboden zu fchützen303).

303) Siehe auch: Falger. Ueber Bade-Einrichtungen in öffentlichen Anhalten, mit befonderer Rückficht auf Straf- 
Anftalten. Viert, f. gerichtl. u. öff. Medicin, Bd. 2, S. 149.

Spülzelle in der Straf-Anftalt bei Rendsburg. — n. Gr.
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Fig. 283. 
Längenfchnitt.

Fig. 284.
Thürwand.

Fig. 28c. Grundrifs.

Badezellen in der Gefangen-Anftalt zu Chemnitz ). 
n- Gr-

Unter Bezugnahme auf das in Art. 250 (S. 277) über Spülzellen Gefagte wird 
hier in Fig. 280 bis 282 die Einrichtung der Spülzelle in der Straf-Anftalt bei Rends
burg hinzugefügt.

In der einen Ecke der 4,24 ™ langen und 2,00 m breiten Zelle befindet fich der Ausgufs a, darüber 
ein Kaltwafferhahn h. An der der Thür gegenüber liegenden Langfeite find die beiden fleinernen Spül
becken b, b aufgeftellt, deren jedes einen Ablauf hat, der nach der Rinne r führt; letztere leitet die 
ablaufende Flüffigkeit in den Ausgufs a. Ueber den beiden Spülbecken ift ein Schwenkhahn r mit kaltem 
und warmem Wafler angebracht.

Für die Befeitigung des Kehrichtes aus Zellen und Gängen ift in gröfseren 
Straf-Anftalten am Anfang oder am Ende jeden Zellenflügels ein befonderer, von

304) Nach: Boerner, P. Bericht über die Allgemeine deutfche Ausheilung auf dem Gebiete der Hygiene und des 
Rettungswefens. Berlin 1882—83. Band 1. Breslau 1885. S. 463.

276. 
Spülzellen 

u. Kehricht- 
fchlote.
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der oberften Galerie bis zum Fufsboden führender Schlot eingerichtet, in welchen 
die Zellenkübel etc. entleert werden und deren Inhalt in einen im Kellergefchofs 
unterhalb des erwähnten Schlotes aufgeftellten Behälter gelangt 805).

5) Heizung und Lüftung.
277.

Ofenheizung.
Kleinere Gefängniffe, insbefondere Unterfuchungs-Gefängniffe, werden am zweck- 

mäfsigften mit Oefen geheizt, bei deren Conftruction nur darauf zu achten ift, dafs 
die Oefen durch die Gefangenen nicht zerftört und zu Ausbruchverfuchen benutzt 

werden können.

bietet er eine ziemlich grofse Heizfläche dar, ohne

Vielfach angewendet wird der in feiner
Conftruction durch 
Fig. 286 bis 288 
veranfchaulichte fog. 
Prager Ofen.

Diefer Ofen wird der 
ganzen Höhe nach durch 
in die Oberfläche ver
tiefte, mit dem Fufsboden- 

gebälke verfchraubte 
Schienen in feinen ein
zelnen Theilen zufammen- 
gehalten und eben fo 
mit der das Gefängnifs 
vom Vorkamin trennenden 
Quaderwand verbunden.

Diefem Ofen wird 

Fig. 289.

Zellenofen in bayerifchen 
Polizei-Gefängniflen 305). 

V30 n- Gr.

zum Vorwurf gemacht, dafs er nicht ge
nügend abgefchloffen fei. In den Zellen 
der neueren bayerifchen Polizei-Gefängniffe 
wird der in Fig. 289 306) dargeftellte Ofen 
aufgeftellt.

305) Ueber Einrichtung folcher Kehrichtfchlote fiehe Theil III, Band 5 diefes »Handbuches« (Art. 181, S. 153).
306) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1870, Bl. 17.

Derfelbe befteht aus zwei lothrechten, in ein
ander geflehten gufseifernen Cylindern, durch welche 
ein wagrechtes Rohr gefleckt ifl; auf diefe Weife 

in der Zelle viel Raum einzunehmen.
278 

Feuerluft
heizung.

Für gröfsere Gefängniffe ift fchon in Rückficht auf die Vereinfachung des Be
triebes und die hierdurch mögliche Koftenerfparnifs eine Central- oder Sammelheizung 
angezeigt; doch mufs darauf gefehen werden, dafs die Leitungen keine Verbindung 
der Zellen unter einander herftellen.

Die billigfte Sammelheizung ift die Feuerluftheizung. Die Erfahrungen aber, 
die man mit fchlecht conftruirten Heizapparaten diefer Art gemacht hat, die Schwierig
keit, in den unteren und oberen Gefchoffen eine gleichmäfsige Temperatur herzu- 
ftellen, die Schwankungen, welche durch Windftöfse in der Zufuhr der erwärmten 
Luft verurfacht werden, fo dafs bald diefer, bald jener Raum nicht gehörig erwärmt 
wird, fo wie die Erfahrungen, die man bezüglich der durch die Luft-Zufuhrungs- 
Canäle erleichterten Collufionen unter den Gefangenen gemacht hat, laffen einer 
Warm- oder Heifswaffer-, Dampf- oder Dampfwafferheizung den Vorzug geben.
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Die Einrichtung der Heifswafferheizung mit Hochdruck ift zwar etwas koft- 
fpielig in der erften Anlage und in der Unterhaltung, liefert aber bezüglich der Er
wärmung und des Verbrauches an Brennmaterial gute Ergebniffe. Ihre Behandlung 
erfordert jedoch grofse Vorficht; Unvorfichtigkeiten können fehr fchlimme Folgen 
haben. Unrichtige Stellung des Füllhahns und das Einfrieren der Rohre können das 
Platzen der Heizfchlangen verurfachen, wobei ftarke Lufterfchütterungen ftattfinden. 
Auch ift die Durchführung der Heifswafferrohre durch die Wände nicht dicht zu 
halten, geftattet daher Verkehr unter den Gefangenen.

In den meiften Gefängniffen Belgiens ift defshalb Niederdruck-Wafferheizung ein
geführt, wobei das erhitzte Waffer aus dem im Kellergefchofs befindlichen, flehenden 
Keffel nach einem über dem III. Obergefchofs angelegten Behälter auffteigt, von 
dort in für jedes Gefchofs befonderen Rohren durch die in den einzelnen Stock
werken liegenden Zellenreihen hin- und zurückgeführt wird, um allmählig abgekühlt 
wieder in den Keffel im Kellergefchofs zurückzugelangen und dort, von Neuem er
wärmt, abermals in die Höhe zu fteigen.

Koftfpielig in der erften Anlage, aber weitaus die beften Ergebniffe bezüglich 
einer gleichmäfsigen Erwärmung liefernd, ift die Dampf- und Dampfwafferheizung, 
welche insbefondere in gröfseren Anftalten und da, wo der Dampf noch andere 
Zwecke (Kochen, Wafchen, Betrieb von Mafchinen etc.) zu erfüllen hat, zu 
empfehlen ift.

Dampf- und Wafferheizung können in der bekannten Weife auch mit der Luft
heizung vereinigt werden, wodurch die Dampfluft-, bezw. Wafferluftheizung entlieht. 
Näheres ift aus Theil IV, Band 4 diefes »Handbuches« zu erfehen 307).

307) Bezüglich der Heizung der Gefängniffe fei noch auf folgende Schriften verwiefen:
Rösser, E. Die Heizungs- und Ventilationsanlagen des Zellengefängniffes St. Auguftin in Canterbury. Zeitfchr. 

d. oft. Ing - u. Arch.-Ver. 1863, S. 201.
Richter, J. Erfahrungen über die Heizung von Gefangnifszellen. Deutfche Bauz. 1871, S. 96.
Stevens, J. De la conftruction des prifons ceUulaires en Belgique. Brüffel 1874. S. 15.
Heizung und Lüftung des Strafgefängniffes am Plötzenfee bei Berlin. Deutfche Bauz. 1876, S. 3^9*
Die neueften Erfahrungen in Betreff der Heizung und Ventilazion öffentlicher Gebäude, welche in den Jahren 

1843 bis 1853 in Frankreich gemacht wurden. — I. Das Gefangnifs Mazas. II. Das Zellengefangnifs in 
Provins. III. Das Zellengefangnifs in Tours. Allg. Bauz. 1854, S. 38, 51, 53.

Terrier, Ch. Du chauffage des idifices publiques. - I. Des prifons. Encyclopädie d'arch. 1875, S. 81. 
WiMAN, E. A. Heizungsanlage im neuen Zellengefangnifs auf dem Langholm zu Stockholm. Zeitfchr. d. Ver.

deutfch. Ing. 1879, S. 97.
Ferner:

Zeitfchr. f. Gefängnifskunde, Bd. 2, S. 371; Bd. 7, S. 61, 233; Bd. 10, S. 497-

Bei kleineren Gefängniffen legt man die Heizräume in die Keller unter den 
Zellenreihen. Bei Zellengefängniffen, die nach dem Strahlen-Syftem angeordnet find, 
hat man die Heizräume wohl auch in die einzelnen Zellenflügel verlegt; vortheil- 
hafter ift es indefs, diefelben unter die Mittelhalle zu legen, weil von diefer aus die 
beim Heizen befchäftigten Gefangenen beffer beauffichtigt werden können; auch 
pflegen bei der früheren Anordnung die über den Heizräumen liegenden Zellen ftets 
überheizt zu fein. Allerdings ift alsdann die Anlage einer Feuerluftheizung in der 
Regel von vornherein ausgefchloffen, weil fie die langen, wagrechten Leitungen zu 
den einzelnen Zellen nicht verträgt.

Die Anordnung der Heizvorrichtung unter der Mittelhalle ift in dem Falle 
ganz befonders vortheilhaft, wenn das Gefangenhaus kein Kellergefchofs erhält (flehe 
Art. 243, S. 261). Der Erdgefchofs-Fufsboden des Raumes unter der Mittelhalle 
wird alsdann um fo viel vertieft gegen die übrigen Theile des Erdgefchoffes gelegt, 
als die Heizanlage dies erfordert.

279. 
Waffer
heizung.

280.
Dampf- 

u. Dampf
waffer

heizung.

281.
Heizräume.
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282.
Wärme- 

bemeffung.

Nicht alle Theile eines Gefängnifsbaues find in gleichem Mafse zu erwärmen; 
die Benutzungsweife derfelben ift vielmehr hierbei in Rechnung zu ziehen. Im 
Mittel kann man als geeignete Temperatur annehmen:

für Haftzellen und andere Haftränme
» Krankenzimmer.................................
» Corridore in den Gefängniffen
» » an den Krankenzimmern
» Betfäle, Kirchen und Schulen .

283.
Luft- 

zufuhrung.

20 Grad C
20 » »
10 5 »

15 » >
15 » »

Von gleicher Wichtigkeit, wie die Heizung, fleht mit diefer in engfter Ver
bindung die Lüftung.

Der Eintritt der frifchen Luft erfolgt gewöhnlich auf doppeltem Wege, durch 
das Fenfter oder durch befondere Oeffnungen, und zwar im letzteren Falle entweder 
unmittelbar in der henfterwand in die zu lüftenden Räume, wenn fich — wie dies 
in den belgifchen Gefängniffen der Fall — an diefen Wänden die Heizrohre be
finden, oder mittels Canäle nächft der der Fenfterwand gegenüber liegenden Wand 
und der dort aufgeftellten Heizkörper, um von diefen vor ihrem Eintritt in die Zelle 
erwärmt zu werden.

284.
Luft

abführung.

Bei Feuerluft-, Dampfluft- und Wafferluftheizungen kann aber den Gefängniffen 
die frifche Luft auch ausfchliefslich durch diejenigen Canäle zugeführt werden, welche 
zur Leitung der erwärmten Luft beftimmt find, in der Art, dafs in die Wärme
kammer äufsere reine Luft eingeführt oder auf mechanifchem Wege durch Pulfion ein
getrieben wird und im Winter nach erfolgter Erwärmung, im Sommer ohne diefe in 
die zu lüftenden Räume gelangt, was aber nur durch weitere Vorkehrungen zum Abzug 
der verbrauchten Luft ermöglicht wird, deren Stelle die neu eintretende zu erfetzen hat.

Die Abführung der verdorbenen Luft wird durch befondere Lüftungsfchlote 
bewirkt, und zwar im Winter fchon durch den Temperatur-Unterfchied der bewohnten 
Räume und der äufseren Luft, im Sommer aber mittels mit den Schloten in Ver
bindung flehender Heizkammern oder Heizkörper durch Anfaugung oder auch auf 
mechanifchem Wege durch Ventilatoren.

Diefe Lüftungsfchlote liegen gewöhnlich in der dem Fenfter gegenüber liegenden 
Mauer. Die Oeffnungen, durch welche die abzuführende Luft in die Schlote ge
langt, befinden fich dicht unter der Decke der Zellen; die Schlote felbft aber 
münden zunächft in einen unter dem Dache hinlaufenden Hauptcanal, um fich von 
diefem aus in die mit Heizvorrichtungen verfehenen Lockfchornfteine zu entladen 
(fiehe Fig. 260, S. 298).

In den belgifchen Gefängniffen befinden fich diefe Lockfchornfteine je über 
dem Heifswaffer-Apparat, von welchem der Rauch in einem Rohre von Metall in 
befagte Schlote einmündet und diefelben erwärmt — eine fehr einfache und zweck- 
mäfsige Einrichtung.

Der Querfchnitt der die frifche Luft in eine Einzelzelle einführenden und 
die verdorbene abführenden Canäle follte nicht unter 400 Qcm betragen.

Für die Leibftuhleimer find befondere Zuluft- und Abluft-Canäle erforderlich, 
welche mit den übrigen Lüftungsfchloten nicht oder doch nur bei Ausmündung der 
letzteren in den mit Heizung verfehenen Lockfchornftein in Verbindung gebracht 
werden dürfen.

Der Gefangnifs-Grundrifs auf der Tafel bei S. 263 zeigt auch die verfchiedenen Rohranlagen für 
Abführung des Rauches, Zuführung der frifchen und Ableitung der verdorbenen Luft.
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Wenn eine Zelle für Tag- und Nachtaufenthalt 25 cbm Rauminhalt befitzt, fo 
foll nach den neuerdings von der Commiffion des Vereines der deutfchen Straf- 
anftaltsbeamten aufgeftellten »Grundfätzen für den Bau von Zellengefängniffen«, wie 
fchon oben erwähnt wurde, eine künftliche Lüftung nicht erforderlich fein. Für die 
Lüftung genügen hiernach Z-förmig gebrochene Mauerfchlitze von 200 qcm Quer. 
fchnitt fowohl in der Innenwand über der Zellenthür, als auch in der Aufsenwand; 
an letzterer find aufsen durch den Infaffen ftellbare Verfchlufsklappen anzubringen. 
Man ging hierbei von der Erfahrung aus, dafs die vielfach angewendeten Lüftungs
rohre, welche meift in einer Weite von 10 cm in den Mauern emporführen, beim 
Aufbrechen fich zu wiederholten Malen als in gefährlicher Weife mit Staub und 
Schmutz gefüllt erwiefen haben, daher leicht die Herde anfteckender Krankheiten 
werden können.

Die Z-Form der Luftcanäle wurde gewählt, um zu verhüten, dafs dem Gefangenen etwas zugefteckt 
werde. Einer derfelben wird über der Zellenthür und ein zweiter, der die in der Nähe des Fufsbodens 
lagernde, fchlechte Luft ableiten foll, neben der Thür, ca. 50cm über dem Fufsboden, angebracht; das 
Einftrömen frifcher Aufsenluft zu den Zeiten, wo die Aufsentemperatur ein längeres Offenhalten der Zellen- 
fenfter verbietet, wird durch einen in der Aufsenwand befindlichen Luftcanal erzielt.

6) Wafferverforgung, Beleuchtung und Meldevorrichtungen.
Für jedes Gefängnifs gehört eine ausreichende Verforgung mit Trink- und 

Brauchwaffer zu den erften Bedürfniffen. Ift keine Leitung vorhanden, fo wird das 
Waffer durch Sträflinge in Behälter auf dem Dachboden gepumpt. Es wird auch 
nahe liegen, für die Vertheilung des Waffers im Inneren der Gefangenhäufer 
mindeftens in fo weit Sorge zu tragen, dafs in jedem Gefchofs eines jeden Ge- 
fängnifsflügels ein Stockwerksbrunnen aufgeftellt wird, an welchem die erforderliche 
Menge Waffer geholt und den Einzelgefängniffen zugebracht werden kann; auch ift 
mit diefer Zapfftelle ein befonderer Hahn mit Vorrichtung zum Anfehrauben von 
Schläuchen zu verbinden, um im Falle des Ausbruchs eines Brandes das Waffer 
bis an das Ende der Flügel leiten zu können.

Eine Zuleitung des Waffers in jede einzelne Zelle ift in englifchen und 
belgifchen Gefängniffen in der Art bewerkftelligt, dafs unter dem Dach jedes Ge- 
fängnifsflügels zu beiden Seiten des Mittelraumes für eine beftimmte Anzahl Zellen 
Behälter aufgeftellt find, die eine der Zahl der Zelle entfprechende Menge von 
Kammern enthalten, welch letztere je 15 bis 201 Waffer enthalten und mit den 
betreffenden Zellen, in welcher Wafchgefäfse mit Hähnen an der Wand befeftigt 
find, mittels Rohren in Verbindung ftehen.

So fehr diefe Einrichtung den Dienft erleichtern mag, fo complicirt und zu 
einer Menge von Reparaturen Anlafs gebend mufs diefelbe erfcheinen; auch ift hier
bei auf ein frifches Trinkwaffer im Sommer ganz zu verzichten.

Es dürfte genügen und ift auch in deutfchen Zellengefängniffen nicht anders 
eingeführt, wenn dem Gefangenen, wie die Speifen, fo auch das Trinkwaffer durch 
die hierfür beftimmte Oeffnung in der Zellenthür gereicht wird.

Zum Ausfpülen der Leibftuhleimer ift in den am Ende jedes Gefängnifsflügels 
einzurichtenden Aborten, bezw. Spülzellen eine Zapfftelle mit Ausgufsbecken und 
Abflufsrohr anzubringen.

Zum Trinken und Wafchen ift das Bedürfnifs an Waffer auf 10 bis 121 für 
den Kopf und den Tag, im Falle des Vorhandenfeins von Spülaborten aber auf 
28 bis 301 zu berechnen.

285. 
Ausfchlufs 
künftlicher 
Lüftung.

286.
Wafler- 

verforgung.
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Das Gefammtbedürfnifs an Trink- und Wirthfchaftswaffer ift gemäfs der in
Art. 241 (S. 259) angezogenen »Grundfätze etc.« auf ca. 1001 für den Tag und den

287.
Künftliche 

Beleuchtung.

288.
Gas

beleuchtung.

Kopf der auf der gefammten Grundfläche des Gefängniffes wohnenden Bevölkerung 
zu bemeffen. Bei einem Zellengefängnifs für 500 Köpfe ift hiernach, einfchl. der 
Beamten, eine tägliche Waffermenge von 70 cbm erforderlich.

Während der Dunkelheit ift eine künftliche Beleuchtung der Gefängnifszellen, 
der Arbeitsräume, der Corridore etc. nothwendig. Indefs läfft man in den Einzel
zellen in der Regel nur bis zu einer verhältnifsmäfsig frühen Abendftunde (z. B. bis
7 Uhr) die Flammen brennen und bringt oberhalb der Thüren fog. Leuchtöffnungen,

Fig. 290.

Leuchtöffnung 302).

d. h. kleine vergitterte Fenfter von 0,4 qm 
Fläche, mit nach innen abgefchräg- 
ten Laibungen, an, durch welche eine 
fchwache, aber ausreichende Erhellung 
der Zellen mittels der während der Nacht 
im Corridor brennenden Flammen erzielt 
wird (flehe Fig. 290 und die Tafel bei 
S. 263). Diefe Oeffnungen können auch 
mit zur Lüftung benutzt werden.

Die künftliche Beleuchtung wird, insbefondere in gröfseren Gefängniffen, am 
zweckmäfsigften mit Gas bewerkftelligt, und es bietet diefe Beleuchtungsart bei 
einiger Vorficht weit weniger Gefahren, als die Verwendung von Petroleum.

Zu beachten ift hierbei, dafs nicht nur jede Zellenreihe, fondern auch jede 
einzelne Zelle ihren befonderen Verfchlufs, und zwar aufserhalb der Zellen, hat, fo 
dafs dem Gefangenen das Licht zu einer beftimmten Zeit entzogen werden kann, 
ohne dafs die Zelle betreten werden mufs.

Hinfichtlich der gleichzeitigen Entzündung des Gafes mit dem Oeffnen der 
Hähne empfiehlt fich die Verwendung einer galvanifchen Batterie und befonders 
conftruirter Brenner, durch welche bei gleichzeitigem Entftrömen des Gafes und des 
elektrifchen Stromes ein dünner Platinafchwamm glühend und in Folge deffen das 
Gas entzündet wird. Mit dem Oeffnen des Hahnes vor jeder Zelle tritt hierbei 
fofort auch die Entzündung des Gafes ein, ohne Zuthun des Gefangenen und ohne 
dafs Jemand die Zelle zu betreten braucht.

Wo Unterfuchungs-Gefängniffe beleuchtet und Mifsbräuche verhütet werden 
follen, empfiehlt fich die Anwendung gufseiferner Beleuchtungskaften, welche gegen 
die Zelle hin mit 8 mm dickem gegoffenem Glafe abgefchloffen find und in denen fich 
fowohl ein nach vorbefchriebener Art conftruirter Brenner, welcher von aufsen mittels 
einfacher Oeffnung des Hahnes entzündet werden kann, als auch ein nach aufsen 
führendes Dunft-Abzugsrohr befindet. Die noch in Art. 309 vorzuführende Einrichtung 
einer Haftzelle im Gerichtsgefängnifs zu Stuttgart zeigt einen folchen Beleuchtungskaften.

Dafs in gröfseren Gefängniffen insbefondere die Gänge und der Mittelraum, 
in welchem fich die vor den Zellen hinführenden Galerien befinden, die ganze Nacht 
hindurch hinlänglich beleuchtet fein müffen, ift felbftverftändlich, eben fo die Ein
richtung von Controle-Uhren am Ende eines jeden Gefängnifsflügels, um auch 
während der Nacht eine gefieberte Ueberwachung zu ermöglichen.

289. Wenn Gasbeleuchtung zu theuer ift, fo verwendet man wohl auch nur Petroleum-
Petroieum- Lampen Qas ift vorzuziehen, wenn 25 cbm davon höchftens das 1 V2-fache des orts- 

üblichen Preifes von 100 kg Kohle koften, fonft Petroleum.
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In mehreren Gefängnifsbauten hat man an Stelle der Gasbeleuchtung elektrifches ’9°- 
° Elektnfche

Licht eingeführt; in den Niederlanden fcheint das letztere das Gas bereits verdrängt Beleuchtung, 

zu haben.
Im neuen Zellengefängnifs im Haag werden die Zellen mittels Sz«ö«’fcher Glühlichtlampen von 

12 Kerzen Stärke erhellt. In jeder Zelle befindet fich eine folche Lampe in der hinteren Mauer nahe 
am Deckengewölbe in einem Kalten, welcher an der Vorderfeite durch eine Glasfcheibe gefchloffen ift; 
durch einen im Kaften angebrachten Reflector wird das Licht auf den Tifch concentrirt, an welchem der 
Gefangene Abends arbeitet. Nach IO Uhr Abends werden Corridore und Dienfträume durch Gas be
leuchtet 30S).

Jedem Ifolir-Gefangenen foll die Möglichkeit gegeben fein, den Wärter herbei- 
rufen zu können. Vielfach werden hierzu gewöhnliche mechanifche Klingelzüge Vorrichtungen, 

verwendet. Wenn diefelben auch als eine etwas primitive und unbequeme Signal
einrichtung zu erachten find, fo ift doch zu erwägen, dafs in jedem Zellenflügel 
eines Gefängniffes jedes Gefchofs, bezw. jede Galerie (jeder Flurumgang) mit etwa 
30 bis 40 Zellen ihren eigenen Auffeher hat, der bei Tage fich ununterbrochen auf 
dem Flur, bezw. auf der Galerie aufzuhalten hat; auch in der Nacht finden ununter
brochen Patrouillengänge durch Auffeher ftatt. Es bedarf fonach keines weithin 
fchallenden Läutewerkes, um den Auffeher herbeizurufen; der geringfte Ton macht 
fich in dem ftillen Corridor bemerkbar, und felbft ein optifches Signal, das etwas 
weithin fichtbar ift, kann dem Auffeher nur während weniger Minuten entgehen.

Die einfache Signalklappe, deren Auffallen auf einen Metallknopf etc. ein 
geringes Geräufch verurfacht, genügt demnach unter Umftänden. In vielen Fällen 
werden einfache optifche Signale, wie z. B. das Aufdecken einer mit mattem Glafe 
gefchloffenen Lichtöffnung, die in der Regel durch einen Schieber gedeckt ift, 
genügen.

In kleineren Gefängniffen, wo ein Auffeher mehrere Gefchoffe zu überwachen 
hat und derfelbe vielleicht auch nicht fortwährend auf den Corridoren fich bewegt, 
genügen meiftens gewöhnliche Klingelzüge, die in diefem Falle keine grofse Aus
dehnung haben und mit denen ein fichtbares Signal fehr leicht zu verbinden ift.

Ein folches mehrfach angewendetes, vollkommen ficheres und keiner Reparatur unterworfenes Signal 
ift eine einfache ca. 6 bis 8 cm im Durchmeffer haltende Eifenfcheibe, die corridorfeitig auf eine wagrechte 
Stange gefchoben ift, mittels deren der Gefangene von innen den Schellenzug zieht. Thut er letzteres, 
fo fchiebt fich die an der Wand anliegende Scheibe auf der Stange zurück und bleibt, wenn die Stange 
in ihre Ruhelage zurückgezogen ift, weithin fichtbar, von der Wand entfernt, auf der Stange fitzen. Der 
Auffeher fchiebt beim Oeffnen die Scheibe bis zur Wand zurück.

Derartige einfachen Vorrichtungen haben gerade für Gefangenhäufer den grofsen 
Vorzug, dafs Reparaturen nur feiten nothwendig werden, und wenn dies der Fall 
ift, fo kann man diefelben durch die eigenen Kräfte der Anftalt ausführen laffen 
und braucht nicht freie Arbeiter in die Gefangenräume oder deren nächfte Nähe zu 
bringen 309).

308) Nach: Deutfche Bauz. 1886, S. 547.
309) Nach: Deutfche Bauz. 1883, S. 387.

In gröfseren Gefängniffen find indefs auch elektrifche Meldevorrichtungen im 
Gebrauche; ein Druck auf einen in der Zelle befindlichen Knopf ftellt den elektri- 
fchen Contact her und wirft zugleich die Signalklappe aus dem Gehäufe heraus. 
Ihr Hauptvortheil dürfte darin zu fuchen fein, dafs fie, geeignete Conftruction vor
ausgefetzt, durch die Gefangenen nicht zerftört werden können. Indem bezüglich 
folcher Apparate, eben fo in betreff der vorerwähnten Klingelzüge auf das in 
Theil III, Band 3 (Abth. IV, Abfchn. 2, C) über Haus- und Zimmertelegraphen
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2Q2.
Bettftellen.

293.
Tifche, 

Bänke etc.

Gefagte verwiefen wird, fei hier noch der von Geneft conftruirten elektrifchen Ge- 
fängnifs-Meldeklappen, welche im Unterfuchungs-Gefängnifs zu Moabit, im Central- 
Feftungsgefängnifs zu Spandau etc. in Thätigkeit find, Erwähnung gethan; eine 
Befchreibung derfelben bringt die unten310) genannte Quelle.

7) Mobiliar.

Vom Mobiliar der Gefangenhäufer kommt insbefondere das für die Einrichtung 
der Einzelzellen erforderliche in Betracht.

Aufser den für die Befchäftigung des Gefangenen erforderlichen Tifchen, der
Hobel- oder Schnitzbank oder

Fig. 291.

Haftzelle im Gefängnifs rue de la Sante 
zu Paris311).

einer ca. 12 cm dicken, mit Stroh,

dem Webftuhl ift es insbefondere die Bettftelle, 
welche fchon des eng zugemeffenen Raumes wegen 
befondere Beachtung verdient. Diefelbe wird meift 
von Eifen fo conftruirt, dafs fie des Tages, wäh
rend deffen es dem Gefangenen unmöglich ge
macht werden foll, fich des Bettes zu bedienen, 
an die Zellenwand aufgefchlagen und dafelbft an- 
gefchloffen werden kann (Fig. 291 311).

Selbftverftändlich mufs der Auffeher zu diefem 
Behufe die Zelle betreten, was aber in anderer 
Beziehung nicht ungern gefehen wird. In Belgien 
wurden jedoch Bettftellen conftruirt, welche der 
Gefangene felbft des Morgens zufammenlegen und 
den Tag über als Tifch benutzen kann.

Diefe Art von Bettftellen hat z. B. in Moabit 
noch wefentliche Verbefferungen erhalten und ift 
in mehreren Zellengefängniffen, z. B. in Heilbronn, 
eingeführt und als das zweckmäfsigfte erkannt 
worden, während in anderen der auffchlagbaren 
und an die Wand zu befeftigenden Bettftelle der 
Vorzug gegeben wird.

Das Bett felbft, welches in den vorerwähnten 
Bettftellen untergebracht werden mufs, befteht aus 

Seegras, grain d' Afrique oder India-Fafer gefüllten
und abgenähten Matratze, einem Kopfkiffen, einem Unter- und einem Oberleintuch 
und zwei Teppichen.

Die einfachften Bettftellen find die von einer Langwand der Zelle zur anderen 
quer über die Zelle gefpannten Hängematten oder Hängebetten, welche den Tag 
über aufgerollt in einer Ecke der Zelle aufgeftellt werden. In den meiften Ländern 
finden aber folche Lagerftätten der Ungewohntheit wegen keine Nachahmung.

Tifche und Bänke werden gewöhnlich fo conftruirt, dafs fie, fo lange fie nicht 
gebraucht werden, an die Wand aufgefchlagen und befeftigt werden. Auch wird 
die dann hchtbare Fläche gewöhnlich fchwarz lackirt, um als Rechentafel benutzt 
werden zu können.

Zur Aufbewahrung frifcher Kleidungsftücke, der Wafchfchüffel und Kämme, 
fo wie (in befonderen Lächern) des Brotes und der dem Gefangenen geftatteten

310) Elektrifche Signalklappen für Gefängniffe. Deutfche Bauz. 1883, S. 374.
311) Facf.-Repr. nach: Moniteur des arch. 1869, S. 8.
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Fig. 292. Grundrifs. Fig. 294. Grundrifs.

Ausrüftung einer Zelle für geineinfame Haft.

Von der Straf-Anftalt am Plötzen-See 
bei Berlin ’12).

1:100

Fig. 296. Schnitt cd.
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Fig- 299.

Wandfpind für die Haftzelle in Fig. 292 u. 293 313).

312) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, Bl. 60.
313) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1878, S. 152.
31*) Bei Gelegenheit des dritten internationalen Congreffes für Gefängnifswefen (1885 in Rom) waren von befonderem 

Intereffe die in wirklicher Gröfse nachgeahmten Gefängnifszellen mittelalterlicher Gefangniffe, welche hiernach nicht fo fchreck- 
lich find, als gewöhnlich angenommen wird. So zeigen die fog. ßozzi in Venedig zwar eine dunkle, nur mit einem 20 cm grofsen 
Licht- und Luftloch und niedrigem Eingang verfehene Zelle, aber doch mit Lärchenholz getäfelte Wände, Decken und Fufsböden.

Eben fo zeigen die Zellen des Gefängniffes San Michele in Rom, 1703 unter Papft Clemens XI von Fontana erbaut 
(als erftes Beifpiel eines Zellengefängniffes), nichts Abfchreckenderes, als die der Gefangniffe des heutigen Italien.

An die Wohnungen der Carthäufer-Mönche erinnern die allerdings architektonifch einfach gehaltenen Gefangniffe der 
zu lebenslänglicher Haft verurtheilten Verbrecher zu Volterra. Sie beftehen aus einer Kammer ohne unmittelbares Licht zum 
Schlafen, einer dahinter liegenden Arbeitszelle und einem Höfchen von 6m im Quadrat, in dem der Gefangene einmal des 
Tages für eine Stunde fich ergehen und Luft fchöpfen darf.

Im Süden Italiens find vielfach in den Zellen keine Betten; es liegen die Strohfäcke einfach auf dem Boden, während 
im Norden eiferne Bettftellen und fogar Heizvorrichtungen zu finden find.

daffelbe enthält im oberen Fache 2 Wichsbürften a, 

Gebet- und Lefebücher dient ein gewöhn
lich in der Ecke befeftigtes Käftchen mit 
mehreren Fächern und ein auf demfelben 
oder befonders an der Wand aufgehängter 
Tornifter.

Mit einem Spucknapf, einem Kübel zur 
Reinigung des Zellenbodens nebft Schaufel 
und Handbefen, fo wie der fchon oben er
wähnten Leibftuhl-Einrichtung ift das Mo
biliar einer Zelle vollftändig vorhanden.

In Fig. 292 u. 293 312) find loth- und 
wagrechter Schnitt durch eine Einzelzelle, 
in Fig. 294 der Grundrifs einer Zelle für 
gemeinfame Haft in der Straf-Anftalt am 
Plötzen-See bei Berlin wiedergegeben.

In der Einzelzelle ift die eiferne Bettflelle 
zum Aufklappen gegen die Wand eingerichtet. Das 
Wandfpind ift in Fig. 299 313) befonders dargeftellt; 

eine Wichsdofe b, eine Butterbüchfe c, einen Trink
becher d und einen Salznapf im unteren Fache das Brot ein Meffer g und etwaige Bücher h\ die 
Holzpflöcke Z, Z, Z unter dem Spind dienen zum Aufhängen von Kleidungsftücken , Tüchern etc.; an der 
Seite werden die Kehrichtfchaufel i und der Handbefen k aufgehängt.

Die für 6 Gefangene beftimmte Zelle in Fig. 294312) enthält aufser den erforderlichen feilen eifernen 
Bettilellen noch für jeden Gefangenen ein Wandfpind der eben befprochenen Einrichtung und einen 
Schemel, ferner für alle 6 Mann gemeinfchaftlich einen Tifch, einen Holzfchirm zur Benutzung der Nacht- 
gefchirre, einen Spucknapf, einen Handbefen, einen Schrubber, eine Kehrichtfchaufel, 1 bis 2 Holzeimer, 
2 Tifchmeffer und einen grofsen WaiTerkrug.

In Fig. 295 bis 298 ift die Ausrüftung einer Zelle nach den Normalzeichnungen, 
welche den von der Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanfialtsbeamten 1885 
aufgeftellten »Grundfätzen etc.« beigefügt find, facßmile wiedergegeben.

Hiernach gehört aufser dem tragbaren Abort zur Zellenausrüftung die aus Schmiedeeifen angefertigte 
Bettflelle, die an der Zellenwand zu befefligen ift, ferner ein an der Wand aufgehängtes Schränkchen, 
ein Tifch, ein Schemel, ein thönerner Wafierkrug von 2 bis 31 Inhalt, Efsnapf von Steingut, Trinkglas, 
Wafchbecken von Zinkblech oder Steingut, Schmutzwaffer-Eimer von Zinkblech oder emaillirtem Eifen
blech, Bürften etc. Der Tifch kann gleichzeitig als Arbeitstifch verwendet werden. Ob Tifch und Schemel 
beweglich herzuftellen find, richtet fich nach dem jedesmaligen Bedürfnifs.

Schliefslich fei noch auf das Innere der Einzelzelle im Gefangenhaus zu Paris, 
rue de la Sante, in Fig. 291 verwiefen314).

Die einzelnen Schlafzellen gröfserer Schlaffäle enthalten in der Regel nur eine 
Bettflelle mit Zubehör, einen Schemel und ein Nachtgefchirr (fiehe Fig. 231, S. 286).



Fig. 300.

Grundrifs. Anficht von oben.
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d) Nebenanlagen und Baukoften.

Die Nothwendigkeit, die Gefangenen auch während .des Gottesdienftes und des 
bezw. Beäaal Schulunterrichtes von einander zu trennen, ift ohne allen Zweifel anerkannt, da 

u. Schule, gerade hier der Einflufs der verdorbenen Gefangenen auf die anderen in einer be
trübenden Weife fich geltend macht, und ohne Trennung keine Aufmerkfamkeit und 
keine Sammlung der Gemüther ftattfinden kann.

Es entflieht nun die Aufgabe, die einzelnen Sitze fo anzuordnen, dafs jeder 
für fleh zugänglich und fo geftellt ift, dafs der Gefangene den Geiftlichen, bezw. 
den Lehrer, nicht aber den Mitgefangenen fehen kann.

Die Einrichtung der hierzu nöthigen fog. ftalls ift aus Fig. 300 bis 304 zu 
erfehen. Diefelben haben in der Regel eine Breite von O,eo m, eine Tiefe von O,so m 
und eine Höhe von 2,om und find in Doppelreihen mit dazwifchen befindlichen 
Gängen herzuftellen, fo dafs der Zugang zur vorderen Reihe von vorn, der zur
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hinteren Reihe von der Rückfeite des Sitzes aus ftattfindet. Die Sitzbretter der 
letzteren Reihe find zu diefem Behufe beweglich, um bis zum erfolgten Eintritt des 
Gefangenen aufgefchlagen werden zu können.

A. Mittelhalle.
17. Treppen zu den Haftzellen in 

den Flügeln.
18. Doppelte Aufzüge.
ig. Wärterzimmer.
20. Gänge zu den Capellen.
21. Capelle für Gefangene auf 

lange Zeit.
22. Capelle für Gefangene auf 

kurze Zeit.
23. Altar.
24. Sakriftei.
23. Haftzeiten für gefährliche Ge

fangenen.

A. Mittelhalte.
20. Gewöhnliche Haftzeiten.
21. Raum zur Beleuchtung.
22. Eingang zur Capelle für die 

Weiber.
24. Treppe zu den Haftzeiten in 

den Flügeln.
23. Capelle für die Weiber.
26. Aufficht.
27. Doppelte Aufzüge.
28. Zimmer für die Gefangen

wärter.
2g. Haftzeiten mit Werkftätten.
30. Gewöhnliche Haftzeiten.
32. Haftzeiten für gefährliche Ge

fangenen.
34. Geräthfchaften.
33. Capellen für die Männer.

Fig. 307.

II. Obergefchofs.
USOO 

5 10

Fig. 308.

I. Obergefchofs.

Kirche im Zellengefängnifs zu Antwerpen315).

315) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1858, Bl. 218, 219 u. 223.
Handbuch der Architektur. IV. 7.

Die Sitze des Auffichts-Perfonals find ebenfalls fo anzuordnen, dafs daffelbe 
die Gefangenen während des Gottesdienftes und Schulunterrichtes beobachten kann.

21



322

Für die Schule dienen gröfsere Räumlichkeiten mit 36 bis 40 ßalls, wo mög
lich im Mittelpunkt des Gefängniffes oder in deffen Nähe, damit nicht zu viel Zeit 
mit dem Ab- und Zuführen der Gefangenen verloren wird. Die Höhe diefer Locale 
follte zwei Stockwerke einnehmen, um die Erhöhung der ßalls über einander nach Be
darf zur Ausführung bringen zu können.

In manchen Gefangenhäufern mit Einzelhaft wird es für ausreichend gehalten, wenn die Kirchen- 
und die Schulfitze fo eingerichtet find, dafs die Gefangenen nur bis zur Schulterhöhe getrennt find. 
Alsdann ift ein geringerer Kirchen-, bezw. Schulraum erforderlich. Ob man diefe Anordnung oder jene 
mit ßalls wählen foll, ift keine technifche Frage; die Entfcheidung hängt davon ab, ob die eine oder die 
andere Einrichtung als ein wefentliches Erfordernifs für den Strafvollzug angefehen wird.

Fig. 309.

Längenfchnitt zu Fig. 307 u. 308315).

Die Kirche, die Capelle oder der Betfaal kann entweder in der Mittelhalle der 
Zellengefängniffe felbft oder, um die Ueberficht von diefer über die Gefangen
flügel nicht zu unterbrechen, in den oberen Stockwerken des für Verwaltungszwecke 
dienenden Flügels nächft der Mittelhalle eingerichtet werden. Vom Standpunkte 
der Verwaltung hat diefe Anordnung viele Vortheile, weil der Weg, den die Ge
fangenen nach und von der Kirche zurückzulegen haben, der denkbar kürzefte und 
dabei die Ueberficht von der Mittelhalle aus bequem und vollftändig ift; indefs ift 
für den Fall einer Feuersbrunft diefe Lage der Kirche, mit den grofsen Holzmaffen 
im Geftühl, Altar etc., äufserft ungünftig. Als Beifpiel für eine folche Anord
nung diene die bezügliche Anlage in der Straf-Anftalt zu Wehlheiden bei Caffel 
(Fig. 305 u. 306).



Eine befondere Anlage des für den Gottesdienfl: beftimmten Raumes findet in 
den belgifchen Gefängniffen ftatt, in welchen die zwifchen den einzelnen Flügeln 
entftehenden Winkel zur Einrichtung der ftalls für Kirche und Schule beigezogen 
werden, der Altar aber im Mittelpunkt aufgeftellt ift. Als Beifpiel hierfür fei in 
Fig- 3°7 bis 3°9315) die bezügliche Anordnung im Zellengefängnifs zu Antwerpen 
wiedergegeben.

Von der Mittelhalle A gehen 3 Zellenflügel aus; der Altar ift im II. Obergefchofs der erfteren 
aufgeftellt; unmittelbar darunter (in der Höhe des I. Obergefchoffes) befindet fich der Platz für die Auf-

Schule
in der Straf-Anftalt 

zu 
Wehlheiden bei Caffel.

’/250 n- Gr.

ficht. Im I. Obergefchofs (Fig. 308) ift der Raum 25 die Capelle für die Weiber; die Räume 35 find 
Capellen für die Männer. Im II. Obergefchofs (Fig. 3°7) find die Capellentheile 21 für Gefangene auf 
lange Zeit, die Theile 22 für Gefangene auf kurze Zeit beftimmt.

Eine ähnliche Anordnung zeigt das in Fig. 208 (S. 264 u. 265) dargeftellte 
Zellengefängnifs zu Löwen und das in Art. 318 noch vorzuführende Zellengefäng
nifs zu Termonde.

Der Vortheil einer folchen baulichen Anlage an Raumgewinnung fpringt fofort 
in die Augen. Es find jedoch die folgenden Nachtheile hiermit verknüpft. Zunächft 
geht diejenige Ueberficht, welche man vom Mittelraume aus in jeden Gefangen
flügel und in jedes Stockwerk deffelben haben follte, durch die Aufftellung des 
Altars in der Mittelhalle wenigftens in den oberen Gefchoffen verloren, und zwar 
um fo mehr, als der Mittelraum gegen die Flügel hin abgefchloffen werden mufs, 
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295- 
Koch- 
und 

Wafchkiiche.

wie dies in Löwen nachträglich gefchah, um Störungen des Gottesdienftes zu ver
meiden und die Stimme nicht ganz verhallen zu laffen; für den katholifchen Gottes
dienft, wie folcher ausfchliefslich in den belgifchen Gefängniffen ftattfindet, hat das 
letztere wohl weniger Bedeutung, um fo mehr aber, wenn die fragliche Einrichtung 
für den evangelifchen Gottesdienft benutzt werden follte. Selbftredend hat beim Ein
treten einer Feuersbrunft diefe Anordnung der Kirche diefelben Nachtheile, wie die 
erftgedachte. Es ift defshalb auch bis jetzt noch in keiner Straf-Anftalt die an den 
belgifchen Gefängniffen angewendete Einrichtung der für Gottesdienft und Schul
unterricht beftimmten Räumlichkeiten nachgeahmt worden, fo Vieles diefelbe unbe- 
ftreitbar für fich hat.

Die Gefahr, dafs bei ausbrechendem Feuer die im Mittelpunkt eines Gefangen
haufes gelegene Kirche äufserft bedenklich werden kann, wird vermieden, wenn 
man, wie z. B. in der Straf-Anftalt zu Herford, die Kirche in ein befonderes ein- 
gefchoffiges Gebäude am Ende eines Zellenflügels verlegt. Allerdings wird hier
durch der betreffende Flügel länger und in Folge deffen auch der erforderliche 
Hofraum gröfser, die Ringmauer länger; auch das Ein- und Ausführen der Ge
fangenen nimmt mehr Zeit in Anfpruch. Allein, abgefehen davon, dafs die fchon 
angedeutete Gefahr befeitigt ift, wird auch die Möglichkeit geboten, über den Ver
waltungsräumen in zwei Obergefchoffen Haftzellen einzurichten und dadurch unter 
Umftänden den Bau eines Zellenflügels zu erfparen.

Auch die Schulen werden in Zellengefangniffen häufig in der Nähe der Mittel
halle angeordnet, weil dies wegen des bequemen Aus- und Einführens der Ge
fangenen für die Verwaltung vortheilhaft ift. Indefs follte man davon Abftand 
nehmen, fie in die Winkel der Mittelhalle einzubauen, weil fie dafelbft fchlechtes 
Licht haben.

Die Schule an das Ende eines Zellenflügels in einen einfachen, eingefchoffigen 
Anbau zu verlegen (flehe Fig. 213 bis 216, S. 272 u. 273), ift zu empfehlen. Hat 
man die Kirche in einem befonderen Gebäude untergebracht, fo werden die Schulen 
am beften damit vereinigt.

Die Straf-Anftalt zu Wehlheiden bei Caffel befitzt 2 Schulen für je 40 Gefangene mit abgefchloffenen 
Sitzen; diefe Schulen find an die beiden der Symmetrie-Axe der Anftalt zunächft gelegenen Flügel angebaut. 
Aus Fig. 310 bis 312 ift das Nähere der Anlage und Einrichtung zu erfehen.

Es ift bereits in Art. 252 (S. 282) gefagt worden, dafs Koch- und Wafchküche 
am beften unmittelbar neben einander gelegt werden. Alsdann find in der Wand 
zwischen beiden fefte, nicht zu öffnende Fenfter anzubringen, damit die in den 
beiden Küchen befchäftigten Auffeher fleh bei zeitweiliger Abwefenheit des einen 
gegenfeitig in der Beauffichtigung der Gefangenen vertreten können. Auch die 
übrigen Fenfter follen vergittert werden.

Für Abführung des fich entwickelnden Wafferdampfes, Wrafens etc. ift in 
geeigneter Weife Sorge zu tragen.

Ein zweckmäfsiges Verfahren befteht darin, dafs man den Hauptfchornftein, in welchem durch Ein
führung möglichft vieler Feuerungen aus Koch- und Wafchküche eine grofse und ftetige Wärme erzeugt 
wird, ummantelt, fo dafs er als Lockfchornftein wirkt.

Bei der Auswahl der Kocheinrichtungen ift auf die vorgefchriebene Ver- o o
pflegungsweife unter Berückfichtigung der Zahl der zu verpflegenden Gefangenen 
das Augenmerk zu richten.

Selbftredend werden von den in Theil III, Band 5 (Abfchn. 5, A, Kap. 1) befprochenen Koch
herden nur die dafelbft in Art. 18 bis 36 (S. 12 bis 28) und Art. 47 (S. 36) vorgeführten Maffen-Koch-
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Fig- 3’3-

Dachgefchofs.

i. Kochkefiel zu 2701.
2, > » 5001.
3. » » 6001.
4. Herd für Krankenkoft.
3. Spültifch.
6. Condenfations-Gefafs.
7. Heizung für die Trocken

vorrichtungen.
S. Ein weich-Bottiche.

Fig- 3r4-

9. Kupferner Waflerkeffel.
10. Spülmafchine.
11, Wafchfafler.
12. Centrifugal-Wring- 

mafchine.
13. Aufzug nach dem Dach

gefchofs.
14. Trocken Vorrichtung.
13. Drehrolle.

Querfchnitt.

Fig- 3‘5-

Erdgefchofs.

Wirthfchaftsgebäude für Zellengefängniffe.
(Normalzeichnung.)
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einrichtungen in Frage kommen können. Zu beachten ift, dafs die naturgemäfs nur auf das Allernothwendigfte 
befchränkten Verpflegungsgegenftände durch die Zubereitung fo ernährungsfähig gemacht werden, wie nur 
irgend möglich. Die Erfahrung hat gezeigt, dafs die vorzugsweife aus Stärkemehl enthaltenden Stoffen 
beftehende Nahrung der Gefangenen durch Kochen bei zu hoher Temperatur unverdaulich wird und dafs 
vor Allem die geringe, dem Gefangenen zugebilligte Fleifchmenge einen grofsen Theil ihres Nährwerthes 
verliert; defshalb ift auch hier das Kochen bei unmittelbarer Feuerung und bei Dampfheizung im All
gemeinen weniger günftig, als das Kochen im Wafferbad.

Neben der Kochküche müffen eine Speifekammer, eine Brotfchneideftube, ein 
Magazin für Verpflegungsgegenftände etc., neben der Wafchküche eine Kammer für 
fchmutzige Wäfche vorgefehen werden; Aborte für die in den Küchen befchäftigten 
Beamten und Gefangenen find in der Nähe, aber getrennt von den Küchen anzulegen.

Den von der Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten 1885 
aufgeftellten Grundfätzen ift die Normalzeichnung für ein Koch- und Wafchküche etc.

Fig. 316.

Obergefchofs.

1:250
7 a 9 10 11 12 13 u 15m

M । I । I । I । | H

F>g- 317-

--------------------- -----------------------------------------------------------------3 8.00  -------------------------------------------------------------------------------------------------4

Erdgefchofs.
Krankenhaus für Zellengefängniffe. 

(Normalzeichnung.) 



enthaltendes Wirthfchaftsgebäude beigefügt; daffelbe ift in Fig. 313 bis 315 facfimile 
wiedergegeben.

Mit Bezugnahme auf das in Art. 254 (S. 283) Gefagte, fo wie das in Theil IV, 296-
° 1 i /- 1 1 . KrankenhausHalbband 5 diefes »Handbuches« über Krankenhäufer überhaupt Vorgeführte fei 

hier das Folgende bemerkt.
Für mindeftens ’/3 der Kranken find befondere Krankenzellen, darunter 2 als 

Tobzellen, anzulegen; die übrigen Kranken werden in Krankenzimmern zu je 3 bis 
5 Betten untergebracht. Die Krankenzellen erhalten im Mittel 40cbm, die Kranken
zimmer für jedes Bett 25cbm Luftraum.

Krankenzellen und Krankenzimmer erhalten grofse vergitterte Fenfter mit ftell- 
baren Rolljaloufien.

In Fig. 316 u. 317 ift ein Krankenhaus für 35 Betten, wie es von der Com- 
miffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten in den ihren »Grundfätzen etc.< 
beigefügten Zeichnungen empfohlen wird, nach den letzteren facfimile wiedergegeben. 
Die Gefchofshöhen betragen im Lichten 4m.

Unter Hinweis auf das in Art. 251 (S. 277) über Spazierhöfe bereits Gefagte g 
bedarf die Anordnung und Einrichtung gröfserer derartigen Höfe an diefer Stelle

keiner weiteren Erörterung. In Betreff der Einzel-Spazierhöfe ift noch das Folgende 
hinzuzufügen.

316) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1881, Bl. 36.
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In jedem Einzelhof find an einer der Wandungen kleine Dächer anzubringen, 
unter welchen fich der Gefangene bei einfallendem Regen aufhalten kann, und es ift 
von W eith, folche Dächer unmittelbar am Eingang in jeden Spazierhof anzubringen.

Fig. 320. Die Ausdehnung eines 
Einzel-Spazierhofes bei 

kreisförmiger Anlage foll 
circa 15,o m in der Länge 
und 5,5 bis 6,0m in der 
Breite am Ende der Höfe, 
die Höhe der Scheidemauern 
nicht über 2,5m betragen.

Die nach belgifchen Vor
gängen auzulegenden, an 
beiden fchmalen Seiten offe
nen Einzel-Spazierhöfe kön
nen diefelbe Länge von 14 
bis 15m und eine mittlere 
Breite von 4 m erhalten.

In Fig. 318 u. 319316) 
ift eine der Einzel-Spazier
hof-Anlagen der Straf-An
ftalt am Plötzen-See bei 
Berlin dargeftellt (fiehe auch 
Fig. 211, S. 270), welche 
am Ende eines Zellenflügels 
ihren Platz gefunden hat.

Der im Mittelpunkt der radial 
angeordneten Trennungsmauern 
zwifchen den 16 Einzelhöfen ge
legene Beobachtungsthurm enthält 
im unteren Gefchofs Kammern für 
Geräthfchaften, im oberen die 
Aufenthaltsräume für die Auffeher. 
Die Gitter und Gitterthüren, welche 
die Höfe nach aufsen und innen 
begrenzen, find 1,6 m, die Scheide
mauern zwifchen den einzelnen 
Höfen 3,o m hoch und 25 cm ftark; 
die Gitterthüren an der Innenfeite 
und die Gitter an der Aufsenfeite 
find fo weit zurückgefetzt, dafs die 
Gefangenen einander weder fehen, 
noch die Hände reichen können.

Vom Zellengefängnifs auf dem boulevard St. Mazas zu Paris317). Die einzelnen Höfe bilden

317) Facf..Repr. nach: Allg. Bauz. 1852, Bl. 516.

l'zso n. Gr. Sectoren eines regelmäfsigen Zwan
zigeckes und haben eine Grund

fläche von je 35,3 qm; der Gang zwifchen dem Auffichtsthurm und den Höfen zeigt bis zu den Gitterthüren 
eine Breite von 2,28 m, bis zu den Mauerftirnen eine folche von l,oo m. Jeder Hof ift. am breiteren Ende 
und parallel mit den Scheidemauern mit einem kleinen Glasdache von 5,64 Qm Grundfläche verfehen, welches 
auch bei Regenwetter das Spazierengehen im Freien ermöglicht.



329

Wenn über den Räumen der Verwaltung die Kirche fich befinden foll, fo 
richtet fich ihre Gröfse hauptfächlich nach den erforderlichen Abmeffungen der 
letzteren. Man verlegt alsdann in das Erdgefchofs fämmtliche Bureaus, Sprech
zimmer und Wartezimmer, ferner, wenn noch Raum ift, Magazine für die verfchiedenen 
Verwaltungszweige, für Arbeitsmaterial, Inventarienftücke, Bekleidung etc. Ift als
dann noch Raum verfügbar, fo verwende man denfelben zu Aufnahmezellen, Bädern 
für die neu Eingelieferten etc. Ift folcher Raum in diefem Gefchofs nicht vorhanden, 
fo find die genannten Räume im Sockelgefchofs unterzubringen. (Siehe den Normal- 
plan für ein Zellengefängnifs in Fig. 213 bis 219, S. 272 bis 274.)

In Gefängniffen mit Gemeinfchaftshaft pflegen in Sprechzimmern, in denen 
die Gefangenen mit den fie befuchenden Verwandten etc. reden können, keine be- 
fonderen Einrichtungen vorhanden zu fein, aufser dafs ein Auffeher etc. den 
Unterredungen beiwohnen kann. In manchen Zellengefängniffen mit Einzelhaft hin
gegen find folche Zimmer derart eingerichtet, dafs die beiden mit einander fprechen- 
den Perfonen in fog. Sprechzellen eingefperrt werden, und dafs fich zwifchen ihnen 
zwei eiferne Gitter in folcher Entfernung von einander befinden, dafs fie laut zu 
fprechen gezwungen find und daher vom wachthabenden Beamten gehört werden 
können.

Die bezügliche Anordnung im Zellengefängnifs auf dem boulevard St. Mazas 
zu Paris, worin 6 Sprechzimmer im Erdgefchofs und eines im I. Obergefchofs vor
handen find, zeigt Fig. 320317).

Bezüglich der bei gröfseren Gefängniffen erforderlichen Thorgebäude ift zu 
dem in Art. 255 (S. 283) Getagten hinzuzufügen, dafs zum Verfchlufs der Einfahrt 
zwei Thore erforderlich find, damit beim Aus- und Einpaffiren nach eingetretener 
Dunkelheit immer eines gefchloffen gehalten werden kann. Das innere Thor ift aus 
Schmiedeeifen gitterartig, das äufsere voll zu conftruiren.

Man hat das letztere, aus Sicherheitsrückfichten, wohl wie ein Feftungsthor 
ausgeführt; da indefs die Militärwache vor Allem für die erforderliche Sicherheit 
zu forgen hat, fo kann man eine viel einfachere Conftruction wählen. Unter Um- 
ftänden genügt fchon für den Thorflügel ein Rahmen aus Winkeleifen mit aufge- 
fchraubten Holzfüllungen.

Im äufseren Thor ift eine kleine Thür für Fufsgänger anzubringen, damit man 
das grofse Thor nur für Fuhrwerke zu öffnen braucht.

Nach Stevens’fchem Syftem werden die Wirthfchaftshöfe, Krankenhöfe, Arbeits
höfe etc. nach Thunlichkeit fo eingefriedigt, dafs zwifchen den Hofeinfriedigungs
mauern und der Ringmauer Gänge oder Wege entliehen, die vom Vorhofe zugänglich 
find (fiehe den Normalplan eines Zellengefängniffes in Fig. 210, S. 268 und den 
Lageplan des Gefangenhaufes zu Touloufe in Fig. 225, S. 280). In diefen Ringwegen 
(auch Rondengänge genannt) bewegen fich ftändig Militärwachtpoften, und es wird 
das Entweichen der Gefangenen von den genannten Höfen aus über die Ringmauer 
wefentlich erfchwert. Diefe Ringwege find zugleich Zufahrtsftrafsen für die Anfuhr 
von Kohle, Fabrikaten, Rohmaterialien etc. und für die Abfuhr von Arbeitserzeug- 
niffen, Auswurfftoffen etc.; fie dürfen defshalb keine wefentlich geringere Breite als 
5m erhalten.

Die Baukoften der Gefangenhäufer find ungemein verfchiedene. Laut der von 
Endell und Wiethoff aufgeftellten »Statiftifchen Nachweifungen betreffend die in den 
Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staats

298. 
Räume 
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Verwaltung.

299.
Sprech
zimmer.

300.
Thor

gebäude.

301.
Ringwege.

302.
Baukoften.
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bauten« (Abth. II. Berlin. 1866, S. 35 —103) haben bei 65 errichteten Gefängniffen 
und Straf-Anftalten die Baukoften betragen:

für 1 qm überbauter Grundfläche zwifchen rund 80 und 400 Mark,
» 1 cbm Gebäudeinhalt » » 9 » 32 » und
» 1 Gefangenen » » 400 » 5900 » .

Bezüglich des Preifes für die Einheit der bebauten Grundfläche hat das Amts-Gefängnifs zu Niebüll 
(1879) die geringften Baukoften, nämlich 82,40 Mark für 1 qm verurfacht; daflelbe hat 175 Qm bebaute 
Grundfläche, ift eingefchoffig, nimmt 7 Gefangene in 3 Einzelzellen und 1 gemeinfchaftlichen Zelle auf 
und ift in einfachem Backftein-Rohbau erbaut. Die höchften Baukoften, nämlich 410,50 Mark für 1 qm, 
haben fich beim Landgerichts-Gefängnifs zu Wiesbaden (1873—75) ergeben; daflelbe hat 952 qm überbaute 
Grundfläche, aufser dem Erdgefchofs noch 3 weitere Gefchofle, nimmt 138 Gefangene auf und ift in Back
fteinen, die Fagade in Blendfteinen ausgeführt.

Legt man den Gebäudeinhalt zu Grunde, fo find beim Amtsgerichts-Gefängnifs zu Landsberg a. W. 
(1878—80) die niedrigften Baukoften, nämlich 8,go Mark, und die höchften beim Einzelzellengebäude für 
die Straf-Anftalt zu Lingen, nämlich 31,70 Mark für 1 cbm, erzielt worden. Erfteres hat 8828,5 cbm Raum
inhalt , aufser dem Keller- noch 3 weitere Gefchofle, kann 92 Gefangene aufnehmen und ift in Putzbau 
ausgeführt; letzteres hat eben fo viele Gefchofle, 8347,3 cbm Rauminhalt, ift für 72 Gefangene beftimmt 
und in einfachem Backftein-Rohbau errichtet.

Wenn man endlich die Baukoften für die Nutzeinheit in Rückficht zieht, fo hat fich beim Gerichts- 
Gefängnifs zu Orteisburg (1867—70) der niedrigfte Preis, nämlich 397,70 Mark für 1 Gefangenen, ergeben; 
daflelbe ift zur Aufnahme von 200 Gefangenen in Gemeinfchaftshaft beftimmt, hat Keller-, Erd- und 
2 Obergefchoffe und ift in Backfteinen, die Fagade in Blendfteinen ausgeführt. Die gröfsten Baukoften, 
nämlich 5873,10 Mark für 1 Gefangenen, hat das Amtsgerichts-Gefängnifs zu Itzehoe (1874—76) ver
urfacht; daflelbe hat eben fo viele Gefchofle, nimmt 29 Gefangene auf und ift in einfachem Backftein- 
Rohbau errichtet.

Befonders hohe Baukoften erfordern naturgemäfs die Zellengefängniffe und 
unter diefen wieder die nach dem Strahlen-Syftem angelegten die allergröfsten, und 
es ift auch hauptfächlich der Koftenpunkt, welcher der allgemeinen Durchführung 
der Einzelhaft bis jetzt im Wege fteht.

Welche Unterfchiede in dem auf i Haftzelle, bezw. i Gefangenen berechneten 
Koftenaufwand verfchiedener Zellengefängniffe fleh ergeben, mag aus der folgenden 
Zufammenftellung, welche aus den Notizen v. Krohne s318), Starke'u. A. ge- 
fammelt wurde, entnommen werden.

318) In: Blätter für Gefangnifskunde, Bd. 17, S. 362.
3W) Das belgifche Gefangnifswefen. Berlin 1877. S. 270.

Die auf 1 Haftzelle, bezw. 1 Gefangenen reducirten Baukoften haben betragen 
beim Gefangenhaus zu : Mark :

Vechta......................................................... 1020
Preungesheim bei Frankfurt a. M. . • 1852
Lüneburg........................................................ 3OI3
Heilbronn................................................... 3117
Grofs-Strehlitz (veranfchlagt) .... 3200
Löwen...................................................... 3294
Münfter........................................................ 34°°
Altona . .................................................... 3587
Herford......................................................  3783
Haag..............................................................3865
Oslebhaufen bei Bremen ..... 4022
Nürnberg....................................................4118
Berlin am Plötzenfee....................................4191
Freiburg i. B..................................................4218
Wiesbaden................................................... 4384
Mecheln........................................................ 4610
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Namur....................................................4661
Hannover...............................................4855
Neufchateau...............................................5619
Wehlheiden bei Caffel.......................... 5775
Rendsburg...............................................6462
Furnes........................................................ 6631.

Es ift wohl felbftverftändlich, dafs die grofsen Unterfchiede in allen hier er
wähnten Baukoften zum nicht geringen Theile aus dem verfchiedenen Aufwand 
für Grunderwerb und die Wafferbefchaffung, aus der bald gröfseren, bald kleineren 
Zahl der unterzubringenden Gefangenen, aus der Befchaffenheit des Baugrundes, 
aus den örtlichen Preifen der Bauftofife etc. zu erklären find.

e) Gerichtliche GefängnifTe.

Gerichtliche Gefängniffe find in der Regel kleinere Gefangenhäufer, und in 
Deutfchland find es meiftens folche, die mit einem Amtsgericht verbunden find. 
Indefs fehlt es auch nicht an Beifpielen, dafs gröfsere Gerichtshaus-Anlagen, felbft 
Juftizpaläfte Gefängnifsbauten zu ihren Beftandtheilen zählen und dafs diefe Ge
fängniffe eine gröfsere Ausdehnung erhalten haben.

Die gerichtlichen Gefängniffe find faft ftets folche mit Einzelhaft; für Unter- 
fuchungs-Gefangene ift die Unterbringung in Einzelzellen geradezu Bedingung. Meift 
werden nur für den Fall augenblicklicher Ueberfüllung etc. einige wenige gemein- 
famen Hafträume hinzugefügt.

Wo indefs von den Gefangenen Arbeit geleiflet werden mufs, wo vielleicht 
fogar vollftändig organifirte Arbeitsbetriebe beftehen, werden gröfsere gemeinfame 
Arbeitsräume nicht zu umgehen fein.

Es wurde bereits in Art. 164 (S. 172) gefagt, dafs die Gefängniffe, welche 
nach den beftehenden Reichsgefetzen am Sitze eines Amtsgerichtes niemals fehlen 
dürfen, entweder vom Gerichtshaus abgefondert oder daran angebaut oder in daffelbe 
eingebaut werden können. Bezüglich der beiden letzteren Fälle ift in Art. 174 
(S. 176) das Erforderliche bereits gefagt, und in den am Schlufs des vorhergehenden 
Kapitels beigefügten Beifpielen von Gerichtshäufern find auch Beifpiele von ein- und 
angebauten Gefängniffen gegeben worden.

Von mafsgebender Seite wird über den mangelhaften Strafvollzug in den kleinen Gefängniffen ge
klagt; namentlich wird geltend gemacht, dafs alle Verbefferungen an den grofsen Gefängniffen, in welche 
der fertige Verbrecher eingeliefert wird, nutzlos find, fo lange der werdende Verbrecher feine erfte und 
meift kurze Strafe in den kleinen Gefängniffen verbüfst.

Aus diefen Gründen würde es das Richtigfte fein , auf die Befeitigung folcher kleinen Gefängniffe, 
in denen auch Freiheitsftrafen vollzogen werden, die alfo zugleich Strafgefängniffe find, zu dringen. Nur 
bei den Amtsgerichten follten kleine Gefängniffe für Unterfuchungs-Gefangene beftehen bleiben. Auch die 
unter g noch zu befprechenden, zur Unterbringung vorläufig Feftgenommener dienenden Polizei-Gefängniffe 
■würden hierher gehören. Indefs ift dies als eine Art zu erftrebenden Ideals zu betrachten, deffen baldige 
Erreichung keineswegs zu erwarten ift. Die beftehenden Verhältniffe bringen es mit fich, dafs kürzere 
Freiheitsftrafen auch fernerhin noch in den Amtsgerichts-Gefängniffen vollzogen werden.

Nach Anficht der Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten follten defshalb in 
den in Zukunft zu erbauenden kleineren Gefängniffen nicht mehr als 5° Gefangene untergebracht werden, 
und zwar zur Vollziehung von Haftftrafen, von Gefängnifsftrafen bis zu 6 Wochen, fo wie zur Aufnahme 
von Unterfuchungs-Gefangenen. So lange die Zahl der Gefangenen 50 Köpfe nicht überfteigt, können die 
Gefängniffe der Verwaltung gewöhnlicher Auffeher (ohne Oberauffeher, Infpector etc.) überladen werden. 
Die Grenze von 6 Wochen wurde defshalb empfohlen, weil. die meiften Haftftrafen diefe Dauer nicht 
überfteigen und weil eine 6-wochentliche Einzelhaft ohne weitere Gegenwirkungen, wie fie eine längere 
Dauer nothwendig macht, von jedem gefunden Menfchen ertragen werden kann.

303.
Allgemeines.



Wenn es nun allerdings dringend wünfchenswerth ift, dafs kleine Gefängniffe fo wenig wie möglich 
beftehen und dafs in denfelben nur Strafen von thunlichft geringer Dauer vollzogen würden, fo ift doch 
zu erwägen, dafs gegenwärtig nur fehr wenige gröfsere Gefängniffe (für 200 Köpfe und darüber) beftehen; 
diefelben reichen auch nicht annähernd aus, alle Gefängnifsftrafen von 6 Wochen und darüber in ihnen 
zu vollftrecken.

3°4- 
Grundrifs

form.

305- 
Gefangnifs

zu 
Oldenkirchen.

Für den Bau und die Einrichtung gerichtlicher Gefangenhäufer find fchon 
ziemlich frühe da und dort Vorfchriften erlaffen worden, fo z. B. für Württemberg 
im Jahre 1830 3 20).

Bald wurden im genannten Lande auf Veranlaffung v. Landauer's Aenderungen und Ergänzungen 
an diefen Vorfchriften vorgenommen, wie fie die Erkenntnifs der Vorzüge einer maffiveren Bauweife und 
der Fortfehritte, welche im Gefängnifsbau an anderen Orten gemacht wurden, an die Hand gaben. Von 
folchen neueren württembergifchen Gefängnifsbauten wird in Art. 307 ein Beifpiel gegeben werden.

Bei gerichtlichen Gefängniffen kleinerer und mittlerer Ausdehnung herrfcht die 
rechteckige, die £-förmige und die kreuzförmige Grundrifsgeftalt vor; nur bei den 
gröfseren Gefangenhäufern diefer Art find anderweitige Grundrifsanordnungen zu 
finden. Selbft die an die Gerichtshäufer angebauten Gefängniffe haben, wie die 
Beifpiele in Fig. 157 u. 158 (S. 151) zeigen, faft immer die rechteckige Grund
ri fsforrn.

Als Beifpiel für im Grundrifs rechteckig geftaltete Gefängniffe mögen die in 
Art. 245 (S. 262) bereits erwähnten Anftalten zu Oldenkirchen und zu Merfeburg 
dienen.

Wie die Grundriffe in Fig. 202 bis 204 (S. 262) zeigen , befteht das Gefängnifs zu Oldenkirchen 
aus einem Vorderbau und einem in der Breite etwas eingezogenen Hinterbau; letzterer wird durch einen 
in der Hauptaxe gelegenen Mittel-Corridor von 1,67 m Breite in 2 nahezu fymmetrifche Hälften getheilt. 
Der Eingang in das Gefängnifs findet am rückwärtigen Ende diefes Corridors durch 9 vom Hofe nach 
abwärts führende Stufen ftatt; man gelangt auf letzteren in das Kellergefchofs, deffen Fufsboden l,!om 
unter der Hofoberfläche gelegen ift, 3,40 ™ Höhe (von und bis Oberkante Fufsboden gemeffen) hat' und 
durchweg gewölbt ift. Auf der einen Seite (im Plane links) des Mittel-Corridors befinden fich ein Tonnen
raum, eine Strafzelle und eine Vorrathskammer, auf der anderen (rechten) Seite die Wafchküche und die 
Badezelle; im Vorderbau find Kochküche, Speifekammer, Keller für den Wärter und eine weitere Vorraths
kammer untergebracht. Dem Keller für den Wärter gegenüber befindet fich die eigentliche Treppe des 
Gefängniffes, während aus der Kochküche eine Nebentreppe zu der im Erdgefchofs gelegenen Wohnung 
des Wärters führt.

Letztere ift im Vorderbau untergebracht und befteht aus 2 Stuben und I Kammer; neben der Kammer 
befindet fich ein kleiner Raum für die Expedition. Der Hinterbau des 3,40 m hohen (von und bis Ober
kante Fufsboden gemeffen) Erdgefchoffes bildet das Weiber-Gefängnifs und enthält 3 Einzelzellen von je 
8,36 <lm Grundfläche, eine Zelle für Gemeinfchaftshaft (für 3 bis 4 Weiber) von 17,86 clm Grundfläche und 
gegen den Hof zu (über dem Tonnenraum) eine Spülzelle. Von dem links an den Vorderbau grenzenden 
Vorhof führt eine Thür auf den Podeft der dafelbft befindlichen Treppe, fo dafs man bei Benutzung des 
fallenden Treppenlaufes in das Kellergefchofs und bei Benutzung des fteigenden Laufes auf thunlichft kurzem 
Wege in den Expeditions-Raum, bezw. in die Wohnung des Wärters gelangen kann.

Das um 25cm niedrigere Obergefchofs bildet das Männergefangnifs. 
Im Hinterbau befinden fich aufser der Spülzelle 5 Einzelzellen von je 
8,36 Q™ Grundfläche und im Vorderbau eine für 6 Gefangene beftimmte 
Gemeinfchaftszelle von 23,14 Grundfläche; neben letzterer ift ein 
7,31 x 4,61 m grofser Arbeitsraum und hinter diefem eine Krankenzelle 
von 5,o X 2,3 m angeordnet. Im Erd- und Obergefchofs find die Räume 
des Hinterbaues überwölbt, jene des Vorderbaues mit Balkendecken ver
fehen. Für Lüftung fämmtlicher Räume, auch des Mittel-Corridors, ift 
Sorge getragen.

Wie Fig. 321 zeigt, befindet fich links vom Vorderbau des Ge- 
fangnifsgebäudes der von aufsen zugängliche Vorhof und dahinter der 

Lageplan des Gefängniffes zu _______________
Oldenkirchen. Viooo n- Gr. 320) Siehe: Württemberg. Regierungsblatt 1830, Nr. 48, S. 424.
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Wirthfchaftshof; rechts vom Gebäude ift der Garten für den Wärter, gleichfalls von aufsen zugänglich, ge
legen, und hinter diefem Garten und dem Gefängnifs ift der für Männer beftimmte Arbeitshof angeordnet; 
zwifchen letzterem und dem Garten find 2 Aborte, je einer für die Gefangenen und den Wärter, errichtet.

Es ift fchon (in Art. 203, S. 193) bei Befchreibung des Amtsgerichtshaufes 
zu Merfeburg erwähnt worden, dafs das zugehörige Gefängnifs mit feiner Längs
richtung fenkrecht zu jener des Gefchäftshaufes in der Hauptaxe des letzteren in 
einem Abftande von 11,2m von deffen Rückfeite gelegen ift. Der Lageplan in 
Fig. 322 zeigt dies des Näheren und auch, wie Vorhof, Männer- und Weiberhof um 

306.
Gefängnifs 

zu
Merfeburg.

das Gefängnifs fich gruppiren. 
Letzteres bietet Raum zur Auf
nahme von 30 Gefangenen, von 
denen 14 in Einzelzellen unter
gebracht werden können; in 
Fig. 205 bis 207 (S. 263) find die 
Grundriffe deffelben zu finden.

Der Zugang in das Kellergefchofs 
von der Rückfeite des Gefangnifsbaues 
und jener in das Erdgefchofs vom Vor
hofe aus find eben fo , wie im vorher
gehenden Beifpiele angeordnet. Die 
Trennung der weiblichen von den männ
lichen Gefangenen ift hier nicht nach 
Gefchoffen, fondern im Erdgefchofs der
art vorgenommen, dafs im Mittel-Corri- 
dor an geeigneter Stelle ein Abfchlufs 
angebracht ift; ein gleicher Abfchlufs 
ift gegen den Vorderbau zu zu finden. 
Die Beftimmung der einzelnen Räume 
ift aus den 3 Grundriffen ohne Weiteres 
zu erfehen; die Einzelzellen find 3,9 m 

Lageplan des Gefängniffes zu Merfeburg.

lang und 2,2m breit; die Höhen des Keller-, Erd- und Ober-
rrefchoffes betragen (von und bis Oberkante Fufsboden gemeffen) bezw. 3,23 m, 3,so m und 3,so m; der Fufs- 
boden des Kellergefchoffes liegt rund l,so m unter Hoffläche.

Kellergefchofs, Corridore und Zellen find überwölbt, die Dachflächen mit inländifchem Schiefer in 
altdeutfcher Art auf Schalung eingedeckt und die äufseren Mauerflächen mit doppelt geprefften, rothen 
Backfteinen verblendet.

Die Anfchlagfumme betrug 50 500 Mark, fo dafs auf 1 qm überbaute Fläche 167,87, auf 1 cbm Raum
inhalt 14,69 und auf 1 Gefangenen 1683 Mark entfallen.

In Fig. 322 u. 323 ift aus den von v. 
württembergifcher Gefängniffe eine kleinere 
find die Unterfuchungs-Gefangenen von den 
Haft- und Straf-Gefangenen getrennt; auch 
ift, fo weit als möglich, dafür Sorge ge
tragen, dafs nicht die Fenfter der Unter- 
fuchungs-Gefangenen fich neben oder un
mittelbar über einander befinden.

Ein folches Gefängnifs befteht aus Erdgefchofs, 
I. und II. Obergefchofs. Im Erdgefchofs (Fig. 323) ift 
nach vorn zu die Wohnung des Wärters angeordnet; 
im rückwärtigen Theile, je links und rechts vom 
Treppenhaufe, find 2 Strafgefängnifie untergebracht, 
von denen das eine für Männer, das andere für Weiber 
beftimmt ift. Nur der diefen beiden Gefängnifsräumen 
entfprechende Theil des Erdgefchoffes ift unterkellert.

3<>7- 
Württem- 
bergifche 

Gefangnifle.

1
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Das I. (Fig. 324) und II. Obergefchofs find in gleicher Weife angelegt; an jeder Seite eines durch 
eine Langwand getrennten Mittel-Corridors befinden fich je 3 Zellen für Unterfuchungs-Gefangene; die 
4 äufseren Zellen haben Fenfter-, die beiden mittleren Zellen Deckenbeleuchtung; x find Rohre zur Zu- 
führung frifcher, y Rohre zur Ableitung verdorbener Luft.

308.
Gefängnifs 

zu 
Flensburg.

Neben dem bereits auf der Tafel bei S. 263 dargeftellten Gefängnifs mit 
l-förmiger Grundrifsgeftalt fei hier noch ein zweites Beifpiel diefer Art, nämlich 
das zum Land- und Amtsgericht zu Flensburg gehörige, 1879—82 erbaute Gefäng
nifs321) vorgeführt. Diefes Gerichtsgefängnifs dient zur Aufnahme von 106 Ge
fangenen, und zwar 82 männlichen und 24 weiblichen, theils in Einzel-, theils in 
gemeinfchaftlicher Haft.

321) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 336.

Das Gefchäftshaus für das Landgericht und die Amtsgerichte zu Flensburg, welches bereits im
vorhergehenden Kapitel (Art. 215, S. 208) kurz befchrieben wurde, und das zugehörige Gefängnifs liegen

Fig. 325. Fig. 326.

Erdgefchofs. I. Obergefchofs.
f:500
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Gefängnifs zu Flensburg.

auf einem Höhenzuge unmittelbar 
weftlich der Stadt Flensburg mitten 
zwifchen Gärten und Villen auf einem 
ca. 1 ha grofsen Grundftück. Wie 
der Lageplan in Fig. 329 zeigt, wird 
das letztere durch zwei in einem 
fpitzen Winkel zufammenlaufende 
Strafsen, den fog. Graben und die 
Friedrichsftrafse, begrenzt. Gegen 
Werten fteigt daffelbe ftark an, wefs- 
halb das Gerichtshaus (wie a. a. O. 
bereits erwähnt) an der Thalfeite 
Erdgefchofs und 3 Obergefchofle hat, 
während die Bergfeite nur ein Erd
gefchofs in der Höhe des vorderen 
II. Obergefchoffes zeigt.

Das Gerichtsgefängnifs (Fig. 325 
u. 326) befteht aus dem dem Graben 
zugewendeten Kopfbau und dem nach 
der Tiefe des Grundftückes fich er
ftreckenden Flügelbau. Erfterer ent
hält die Räume für den Unter- 
fuchungsrichter, die Expedition, die 
Wohnung für den Infpector, die 
Räume für gemeinfame Haft, den 
Betfaal und auf der einen Seite das 
Weibergefängnifs. Der Hinterflügel 
nimmt die Einzelzellen für die männ
lichen Gefangenen auf und ift durch 
einen bedeckten Gang mit den Cri- 
minalräumen des Gerichtshaufes ver
bunden.

Kellerräume, Treppen und Cor- 
ridore, fo wie fammtliche Einzel
zellen find überwölbt, erftere mit 
Afphaltbelag, letztere mit Dielung 
verfehen. Die Decke des Betfaales

hat eine fichtbare Holz-Conftruction (Fig .327 u. 328). Die Oefen find fchmiedeeifeme Cylinder von 1,5 m 
Höhe und 25cm Durchmeffer, welche unten mit Chamotte ausgefüttert find. Die mit einem Mannfchafts- 
herd verfehene Kochküche wird von Männern bedient; die Wäfche dagegen wird von Weibern beforgt, 
wefshalb die Wafchküche mit dem Weibergefängnifs in Verbindung fteht.



Fig. 327.

1:250
1 2 3 4 5 6 7 ß 9 10 11 12 13 1t 15”

I ' I > M J ■ I ■ I • I > I ■ l-H *H
Gefängnifs zu .Flensburg.
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Lageplan des Gerichtshaufes und Gefängnifles zu Flensburg321).

Im Anfchlufs an das Gefangnifs find getrennte Höfe für Männer und Weiber, fo wie für den 
Infpector und die Wirthfchaft angelegt.

Das Gefangnifs bedeckt eine Grundfläche von rund SOO'nn und hat einen Rauminhalt von 12350cbm; 
die Koften betragen, ausfchliefsl. Grunderwerb und Abgleichung des Bauplatzes, rund 280000 Mark, die 
Kotten des zugehörigen Mobiliars 20 300 Mark; hiernach koftet das Gefangnifs für 1 qm Grundfläche 
311,11 Mark, für 1 cbm Rauminhalt 22,67 Mark und für 1 Gefangenen rund 2640 Mark.

Fig. 330.

309- 
Gefangnifs 

zu 
Stuttgart.

Urbans-Strasse

Lageplan des Gefängnifles zu Stuttgart. 
^2000 •>. Gr.

Der Bau wurde unter der Oberleitung der Königl. 
Regierung zu Schleswig durch Jenfen und Plüddeman 
ausgeführt.

Für kreuzförmig angelegte gerichtliche 
Gefängniffe diene als erftes Beifpiel das dem 
Amts- und Landgericht in Stuttgart zugehörige, 
von v. Landauer 1878—80 erbaute Gefangen
haus, welches nach dem vollftändigen Aus
bau 72 Einzelzellen und 38 Zellen für 2 bis 
4 Gefangene enthalten wird.

Wie aus dem Lageplan (Fig. 330) hervorgeht, 
befindet fich diefes Gefangnifs unmittelbar hinter dem 
neuen, in Art. 224 (S. 219) befchriebenen Juftizgebäude 
und bietet in fo fern Eigenthümliches, als es mitten in 
einem Stadtviertel errichtet werden muffte und als fog. 
Hintergebäude mehrfachen baupolizeilichen Befchrän- 
kungen unterworfen wurde. So wurde nicht allein die 
Ausdehnung, der erforderlichen Entfernung von anderen
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Fig- 33z-

Sockelgefchofs.

Gerichtliches Gefängnifs zu Stuttgart.
Arch.: v. Landauer.

Handbuch der Architektur. IV. 7. 12.
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Gebäuden wegen, fondern auch die Höhe des Gebäudes befchränkt; es find in Folge deflen die Scheide
wände zwifchen den Zellen aus 26cm dicken Werkfteinquadern, die Gebälke durchaus mit frei tragenden 
Betonfeldern zwifchen T-Eifen conftruirt.

In Fig. 331 u. 332 find Grundrifle des Sockel- und des Erdgefchofles dargeftellt; I. und II. Ober
gefchofs haben die gleiche Eintheilung, wie das Erdgefchofs; nur find im I. Obergefchofs im Flügel für 
Straf-Gefangene 2 Krankenzimmer angeordnet. Die Anordnung der Zellenflügel ift die übliche mit Galerien 
längs der Zellenthüren; im Mittelpunkt der Anlage ift eine halb runde eiferne Treppe aufgeftellt. Die 
Anordnung der Galerien, fo wie Einzelheiten der Zelleneinrichtung find aus Fig. 333 bis 336 zu ent
nehmen. Die Heizung und Lüftung erfolgt mittels Dampf; die Abort-Einrichtung ift nach dem in Art. 271 
(S. 305) befchriebenen und durch Fig. 269 bis 276 veranfchaulichten Syfteme. Die Zellenfenfter find nach

aufsen mit vorfpringenden Jaloufie-Kaften verfehen, welche Collufionen verhindern, ohne den Zutritt von 
Licht und Luft zu wehren.

Diefes Gefängnifs ift nicht fofort in voller Ausdehnung erbaut worden, fondern nur der im Lage
plan (Fig. 330) durch dichtere Schraffirung gekennzeichnete Theil delfelben. Die Baukoften des letzteren 
betragen (ohne das Mobiliar) 344 251 Mark und berechnen fich für 1 qm auf 422, für 1 cbm auf 34 und 
für die Nutzeinheit (bei vorerft 156 Gefangenen) auf 2207 Mark.

310- Ein noch viel bedeutenderes amts- und landgerichtliches, gleichfalls in Kreuz-
C ef zu8'lfb form erbautes Gefängnifs zur Unterbringung von 80 Unterfuchungsgefangenen, 160 
Dresden. Straf-Gefangenen in Einzelhaft und 160 Straf-Gefangenen in Gemeinfchaftshaft wurde 

in den Jahren 1875—78 nach den Grundfätzen des neueren Gefängnifsbaues durch 
Canzler in Verbindung mit dem neuen in Art. 225 (S. 223) bereits befchriebenen 
Landgerichtshaufe zu Dresden errichtet.

Eine Abbildung hiervon nebft kurzer Befchreibung ift in dem unten 322) bezeichneten Werke ent
halten. Hervorzuheben find der achteckige, durchaus uneingebaute, lediglich zur Ueberficht beftimmte 
und zu diefem Behufe, wie die Corridore, mit Galerien auf Confolen und Verbindungstreppen verfehene 

322) In: Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 292 ff.
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Mittelbau, die Gruppirung der ökonomifchen Zwecken dienenden Gelaffe um den Mittelbau in der Art, 
dafs die Rauchabzüge von Keflelhaus, Küche, Wafchküche und Trockenraum, eben fo der von den 
unmittelbar an vorerwähnte Gelaffe anftofsenden Heizkammern in 8 gleichmäfsig um den Mittelbau ver
theilte Lüftungsfchlote münden; ferner die Anlage erkerartig ausgebauter Auffeherzimmer, die Entfernung 
der Excremente in Steinzeugrohren mit WafTerfpülung und Desinfections-Einrichtung nach Süvern’fchem 
Syftem; endlich die hier angewendete HeifswafTer-Luftheizung.

Wenn auch fchon die kreuzförmigen Grundrifsgeftalten den nach dem Strahlen- 3”- 
Syftem angelegten beizuzählen find, fo fehlt es doch auch nicht an Beifpielen von Gera2"gnirs 
gerichtlichen Gefängniffen, bei denen von einem Mittelbau aus mehr als 4 Flügel ß«iin-Moabit.

1:2000
IO 5 0 10 2 0 30 4 0 50 60 7 0 80 90 500*°
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Criminalgerichts-Etabliflement zu Berlin-Moabit 324).

323) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 15, 522.
324) Facf.-Repr. nach ebendaf., Bl. 20.

ausgehen. Es fei in diefer Richtung auf die in Art. 245 (S. 267) bereits erwähnten, 
dem von Herrmann 1869 — 79 erbauten Criminalgerichts-Etabliflement zu Berlin, 
Stadttheil Moabit, zugehörigen Gefängniffe 323) hingewiefen, welche zur Unterbringung 
von ca. 1200 Gefangenen (ca. 1000 männliche und ca. 200 weibliche, zum gröfsten 
Theile in Einzelzellen) beftimmt find.

Wie der hier nochmals wiedergegebene Lageplan (Fig. 337) der Gefammtanlage zeigt, wird die 
füdöftliche Ecke vom Gerichtshaufe A, welches in Art. 217 (S. 209) bereits befchrieben wurde, ein
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312. 
Straf-Anftalt

am 
Plötzen-See 

bei 
Berlin.

genommen. Es war nun Bedingung, dafs das Männer-Gefangnifs von dem Weiber-Gefängnifs vollftändig 
getrennt fei und dafs beide Gefängniffe mit dem Gerichtshaufe in möglichft nahe Verbindung gebracht 
werden. Das für eine verhältnifsmäfsig geringe Kopfzahl auszuführende Weiber-Gefängnifs B ift im Grund
rifs bogenförmig, und zwar fenkrecht zu den beiden Flügeln des Gerichtshaufes, angeordnet. Das Haus C 
für die männlichen Unterfuchungs-Gefangenen ift auf dem nordweftlichen Theile des Bauplatzes errichtet; 
es ift durch 5 m hohe Ringmauern und durch die Privatftrafse ausreichend abgefchloffen. Diefes Gefängnifs 
hat 5 Zellenflügel erhalten, von denen 3 in möglichft nahe Beziehung zum Gerichtshaus A, zum Gefängnifs- 
Verwaltungsgebäude D und zur Küche E gebracht find. Ueberdies ift noch ein kleines Gefängnifs F für 
folche Angefchuldigte vorhanden, welche aus der Gemeinfchaft mit den übrigen Gefangenen ausgefchloffen 
bleiben follen; daffelbe ift mit ausreichenden Lazareth-Räumen verbunden.

Was das grofse Männer-Gefängnifs B im Befonderen anbelangt, fo wurde der längfte, in der Haupt- 
diagonalaxe des ganzen Etabliffements gelegene Zellenflügel fammt der Mittelhalle bereits durch die Grund- 
riffe des I. und II. Obergefchoffes in Fig. 242 u. 243 (S. 291) dargeftellt. Die Corridore der Zellenflügel 
verengen fich nach der Mittelhalle hin, um den Mauerpfeilern, welche den Unterbau der hoch liegenden 
Kuppel tragen , eine genügende Stärke und den zwifchen den Flügeln liegenden Haupttreppen eine dem 
bedeutenden Verkehre angemeffene Breite geben zu können. Um bei der verhältnifsmäfsig befchrankten 
Bauftelle dem Bedürfnifs zu genügen, war es nothwendig, einen Aufbau von 3 Obergefchoffen über dem 
Erdgefchofs auszuführen. Abgefehen von den im Sockelgefchofs befindlichen 6 Strafzellen, können in 
diefem Gefängnifs 712 Gefangene in Einzelhaft, 195 Gefangene in Gemeinfchaftshaft und 118 Kalfaktoren 
untergebracht werden; zählt man noch 40 Auffeher hinzu, fo fallt diefes Gebäude 1065 Mann. Um für 
gewiffe Fälle, z. B. bei zeitweifer Ueberfüllung der gewöhnlichen Hafträume, bei vorkommenden Maffen- 
verhaftungen etc., paffende Räume zu befitzen, welche fich zur vorübergehenden Benutzung eignen, find 
im Dachgefchofs in den der Mittelhalle zunächft gelegenen Theilen der Zellenflügel 8 Hafträume für je 
14 Mann untergebracht. Aufser den fchon erwähnten Räumen befinden fich im fraglichen Gebäude noch 
1 Betfaal mit 80 Einzelfitzen, verfchiedene Lagerräume für Kleider und Wäfche, eine Bibliothek, ver- 
fchiedene Werkftätten, Spülzellen, Aborte für Auffeher und Kalfaktoren, Speifenaufzüge, Bade- und 
Reinigungszellen, Kohlen- und Heizräume.

Noch ift der Verbindungsbauten zu gedenken, welche die unmittelbare Vorführung der Gefangenen 
aus den einzelnen Gefchoffen des Gefängniffes nach dem Gerichtshaufe ermöglichen follen. Mit Rückficht 
darauf, dafs an den Giebeln ein möglichft reichlicher Lichteinfall nicht entbehrt werden konnte, wurde 
zunächft eine Vorführung auf eingefriedigten, zu ebener Erde gelegenen Gängen in Ausficht genommen. 
Später hat man, um die Beförderung der Gefangenen zu erleichtern, in der Höhe des I. und II. Ober
gefchoffes gelegene, in Eifen und Glas conftruirte Ueberführungen hergeftellt.

Indem bezüglich der Einzelheiten der Conftruction und Einrichtung auf unfere Quelle 323) verwiefen 
werden mufs, fei noch der Fig. 244 245 (S. 292) gedacht, worin der Auf- und Ausbau der Mittel
halle, die Einrichtung des Betfaales und die Anordnung der Corridor-Galerien erfichtlich ift.

Als eines der grofsartigften gerichtlichen Gefängniffe ift dasjenige am Plötzen- 
See bei Berlin 325) zu bezeichnen. Daffelbe, von Herrmann erbaut, ift bis jetzt zur 
Aufnahme von 1300 männlichen Haft- und Straf-Gefangenen mit kurzer Strafzeit be- 
ftimmt, und zerfällt, wie der in Fig. 211 (S. 270) mitgetheilte Lageplan zeigt, in 
mehrere Gebäudegruppen. Der für die Gefängnifsgebäude beftimmte, 10,21 ha grofse 
Bauplatz ift in 12 Unterabtheilurigen zerlegt. Anfchliefsend an die Mittheilungen 
auf S. 269 fei hier das Folgende bemerkt.

In der kürzeren Axe liegen diejenigen Bauten, welche der Verwaltung und den Betriebseinrichtungen 
gewidmet find. Auf das Thorgebäude folgt ein Vorhof mit dem Verwaltungsgebäude, fodann ein lang 
geftreckter Centralhof, zu deffen beiden Seiten das Küchen- und Wafchhaus, und an deffen dem Ver
waltungsgebäude entgegengefetzten Ende fich ein Stall und Remifen-Gebäude, fodann hinter einem Zwifchen- 
hof das Betriebsgebäude mit den Mafchinenanlagen, das Haupt-Waffer-Refervoir, das Pumpenhaus für 
die Riefelfeld-Anlage, Kohlenfchuppen und Gasbehälter befinden.

In der Queraxe fchliefsen fich an den Hof des Küchen- und des Wafchhaufes die Abtheilungen des 
Gefängniffes für jugendliche Verbrecher einerfeits und das Krankenhaus andererfeits an; die vier Ecken 
des ein lang gedrecktes Viereck bildenden Bauplatzes aber find für 4 gröfsere Hauptgefängniffe beftimmt, 
von welchen die 2 zuerft gebauten, zur Rechten und Linken des Verwaltungsgebäudes befindlichen, je

325) Nach: Herrmann. Die neue Strafanftalt am Plötzen-See bei Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1877, S. 339; 1878, 
S. 149, 154, 359, 515; l88°» 5<>7-
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45° Gefangene faßenden nach dem gemifchten Syfteme, alfo theils für gemeinfchaftliche Haft, theils für 
Einzelhaft, eingerichtet find (lies und 2tcs Gefängnifs).

Das 3te gröfsere Gefängnifsgebäude und der Bau für jugendliche Verbrecher, erfteres für 300, 
letzterer für 100 Gefangene, find ausfchliefslich für Einzelhaft beftimmt.

Werden zu diefen jetzt fchon unterzubringenden 1300 Sträflingen noch 105 Beamten-Familien, jede 
nur zu 5 Köpfen, und die Wachmannfchaften gerechnet, fo repräfentirt die Anftalt jetzt fchon eine Be
völkerung von 2000 Köpfen, und es wird fich diefe Zahl nach dem Ausbau auch des 4t«! Hauptgefängniffes 
auf 2400 fteigern, damit aber auch ein Umfang erreicht, innerhalb deffen eine einheitliche Leitung kaum 
mehr möglich ift.

Von befonderem Intereffe find: die Einrichtungen für Heizung und Lüftung, letztere theils auf dem 
Syftem des Saugens, theils auf dem des Blafens beruhend, und die vergleichenden Verfuche, welche fowohl 
hiermit, als mit der von Scharrath vorgefchlagenen Poren-Lüftung angeftellt wurden; nicht minder alle 
fonftigen unter den gemeinfamen Begriff gefundheitlicher Vorkehrungen fallenden Einrichtungen der Waffer- 
verforgung, der Entfernung der Abfallftoffe etc., fo wie die äufserft gelungenen Einrichtungen für den 
ökonomifchen Betrieb.

Auf der Tafel bei S. 263 find bereits die Grundriffe des I. und II. Obergefchoffes vom 2ten Gefängnifs, 
in Fig. 267 (S. 302) ein Längenfchnitt und in Fig. 260 (S. 298) ein Querfchnitt durch daffelbe wiedergegeben 
worden. Der Vorder- oder Kopfbau deffelben ift für gemeinfame Haft, der rückwärtige Flügel für Einzel
haft eingerichtet. Der Kopfbau enthält aufser dem Keller- und Erdgefchofs noch die beiden eben 
erwähnten Obergefchofle, von denen das oberfte zu grofsen gemeinfchaftlichen Schlaflalen benutzt wird, 
während die unteren Gefchoffe in kleinere Schlafräume eingetheilt find. Ein Mittel-Corridor von 2,sam 
Breite durchzieht der Länge nach die 3 unteren Gefchoffe des Vorderbaues, wogegen die Säle des 
II. Obergefchoffes die gefammte Tiefe deffelben einnehmen. Die Verbindung diefer 4 Gefchoffe unter 
fich vermitteln 4 verfchiedene Treppenanlagen, von denen 2 in den Giebelanbauten und die beiden anderen 
im Mittelbau zu beiden Seiten des nach dem rückwärtigen Zellenflügel führenden Zwifchenbaues liegen. 
Die Giebelanbauten enthalten zugleich die Aborte für die in gemeinfchaftlicher Haft untergebrachten Ge
fangenen.

Das Kellergefchofs hat 2,s m lichte Höhe und dient hauptfachlich zu Heizkammern und Kohlen
gelaffen , ferner zu einigen Strafzellen und 2 Baderäumen mit je 8 Wannen. Das Erdgefchofs und das 
I. Obergefchofs haben je 3,i m lichter Höhe; jedes diefer beiden Gefchoffe enthält im Mittelbau 2 Auf
feherzimmer , im Uebrigen Schlafräume von verfchiedenen Abmeffungen für gemeinfame Haft zu 5 bis 
11 Mann, fo wie 2 gemeinfame Wafchlale mit je 20 Wafchfchüffeln (flehe die Einrichtung diefer Säle in 
Fig. 278 u. 279, S. 307 u. 308). Im II. Obergefchofs, deffen lichte Höhe 4,4 m beträgt, find rechts und links 
vom mittleren Treppenflur je 2 Schlaffäle mit 30, bezw. 40 Schlafbuchten (fiehe über Conftruction und 
Einrichtung derfelben Art. 258, S. 286 u. Art. 267, S. 298, fo wie die zugehörigen Fig. 231, 232 u. 259), 
ein Betfaal für jüdifche Gefangene, fo wie die erforderlichen Auffeherzimmer und Aborte eingerichtet.

Der rückwärtige Zellenflügel zeigt im Allgemeinen die für derartige Gebäude herkömmlichen Ein
richtungen in 4 GefchofTen. Ein durch die 3 oberen Gefchoffe durchgeführter Corridor von 4.7 m Breite 
vermittelt auf ausgekragten eifernen Galerien (flehe Längen- und Querfchnitt in Fig. 267 u. 260) die 
Zugänge zu den Einzelzellen, welche 4,15 m lang, 2,2 m breit und 3,1 m hoch find. Die Galerien von 1,25 m 
Breite find unter fich durch eine im Giebelanbau befindliche eiferne Treppe verbunden und ftehen anderer- 
feits durch den zweiaxigen Zwifchenbau mit den Treppenanlagen des Vorderbaues in Zufammenhang.

Noch ift der an verfchiedenen Stellen der Corridore angebrachten (in Art. 268, S. 298 bereits 
erwähnten) ftarken eifernen Gitterthore zu gedenken. Die Fufsboden der Corridore und Aborte haben 
einen Afphaltbelag erhalten. In den Zellen, verfchiedenen Schlafräumen und Wärterzimmern beftehen die 
Fufsboden aus 4 cm ftarken, gefpundeten und genagelten Brettern, welche dreimal mit heifsem Leinöl unter 
geringem Farbenzufatz getränkt worden find. Die Aborte find mit Wafferfpülung durch das Sitzbrett 
verfehen, ftehen mit Saugfchloten in Verbindung, welche durch Heifswafferfchlangen erwärmt werden 
und auf diefe Weife eine Entlüftung der einzelnen Aborträume herbeiführen. Auch die Einzelzellen haben 
bef<^id>re Aborte mit ähnlicher Wafferfpülung erhalten; jeder Abortfitz ift unabhängig von der Zellen
lüftung durch ein Abzugsrohr entlüftet. Die Erwärmung des ganzen Gefängniffes gefchieht durch eine 
Feuerluftheizung mit Einblafen der frifchen Zuluft. Schliefslich fei noch darauf aufmerkfam gemacht, dafs 
die Einrichtung der Zellen bereits in Fig. 292 bis 294 (S. 317), die Conftruction der Zellenthüren in 
Fig. 251 u. 252 (S. 295), die Einrichtung der Einzel-Spazierhöfe in Fig. 318 u. 319 (S. 327) und die 
Vergitterung der Zellenfenfter fchon in Fig. 266 (S. 301) dargeftellt worden ift; ferner dafs im nächften 
Kapitel (unter b) Pläne und Befchreibung des Gefängniffes für jugendliche Verbrecher vorzuführen fein werden.
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Noch wäre mancher Einzelheiten diefes Gefängniffes zu gedenken; indefs mufs bezüglich diefer, 
als auch betreff der Conftruction und Einrichtung aller übrigen Baulichkeiten auf die fchon 32ä) angegebene 
Quelle verwiefen werden.

Die Gefammtkoften der Ausführung haben, einfchl. der Möbel, Kleider, Wäfche etc., 6286440 Mark 
betragen, fo dafs fich die Koften für einen der im Ganzen 1500 Gefangenen auf 4191 Mark belaufen.

f) LandesgefangnifTe und Zuchthäufer.

Es dürften auch von diefen einige ausgeführten Straf-Anftalten als Typen der 
für Gemeinfchaftshaft und Einzelhaft eingerichteten, nach den oben angeführten 
Syftemen und Vorfchriften erbauten gröfseren Gefängniffe dargeftellt und kurz be- 
fchrieben werden. Es fei hierbei nur noch vorausgefchickt, dafs die Einrichtung 
der zur Verbüfsung von Zuchthausftrafen beftimmten Gefängniffe bezüglich der auf 
eine ftrenge Aufficht berechneten Concentrirung der zum Aufenthalt der Gefangenen 
dienenden Gebäude ganz der Anlage gröfserer Gefangenhäufer überhaupt entfpricht. 
Da fich aber die Einzelhaft weniger und nur ausnahmsweife für langzeitige oder gar 
lebenslängliche Freiheitsftrafen eignet, fo werden Zuchthäufer mehr nach dem ge- 
mifchten Syftem erbaut werden müffen. Die Einfchiebung einiger wenigen Arbeits- 
fäle, etwa im Kellergefchofs, wie dies im Männer-Zuchthaus zu Bruchfal der Fall ift, 
dürfte nicht genügen; es empfiehlt fich vielmehr, für Einzelhaft und Gemeinfchafts
haft je befondere Gefangenflügel zu erbauen.

Zunächft fei eine der älteren Anlagen vorgeführt, die zugleich als Beifpiel für 
ein nach dem Auburn’fchen oder Schweig-Syftem errichtetes Gefangenhaus dienen 
foll, nämlich die 1835—39 von Kubly erbaute Straf-Anftalt St. Jacob bei St. Gallen. 
Diefelbe ift für 108 männliche und weibliche Sträflinge beftimmt und deren Grund
rifsanlage durch Fig. 338 bis 341 veranfcliaulicht.

Von einem viergefchoffigen Mittelbau, welcher zu ebener Erde den über einem gefchloffenen Vorhof 
zu erreichenden einzigen Eingang zur Anftalt, die Wachtftube, ein Waaren-Magazin und das Bureau des 
Directors, im I. Obergefchofs einen Theil der Wohnung des letzteren, eine Weifszeugkammer und ein 
Krankenzimmer für Männer, im II. Obergefchofs 2 weitere Wohnzimmer des Directors, die zwei Stock
werke einnehmende Capelle und ein Krankenzimmer für Weiber, im III. Obergefchofs die für Weiber 
beftimmten Emporen der Capelle, ein Sitzungszimmer der Directions-Commiffion und noch 2 zur Wohnung 
des Directors gehörige Wohngelafle enthält — gehen ftrahlenförmig 3 zur Aufnahme der Gefangenen be
ftimmte Flügel aus, zwifchen welchen 4 zur Bewegung der Gefangenen im Freien beftimmte Höfe liegen. 
Um diefe führt ein nach aufsen durch eine Mauer eingefriedigter Rundweg, welcher an feinen Enden in 
2 weitere Spazierhöfe mündet und von 2 eingefchofiigen kleinen Gebäuden flankirt wird, in deren einem 
fich die Holzlege, im anderen die Wafchküche befindet.

Die Gefangenflügel enthalten im Erdgefchofs je 2 durch eine Mauer getrennte Arbeitsfäle für je 
18 Sträflinge mit einer erhöhten Abtheilung für den Auffeher, welche unmittelbar an das Infpections- 
Bureau des Directors ftöfst, fo dafs diefer mit den 6 Auffehern unmittelbar verkehren, auch die Arbeits- 
iale ohne Weiteres von feinem Bureau aus betreten kann.

Die oberen Stockwerke der Gefangenflügel enthalten zu beiden Seiten eines Doppelganges je 
9 Schlafzellen, von denen jede 2,8 m lang und l,5m breit ift, fo dafs die in einem Arbeitsfaal unter
gebrachten 18 Sträflinge ihre Schlafzellen in den zwei Stockwerken oberhalb des ihnen zugewiefenen 
Arbeitsraumes finden. Eben fo gelangen die Sträflinge einer Arbeitsabtheilung unmittelbar vom Erdgefchofs 
in den für fie beftimmten Spazierhof. Demnach find die 108 Sträflinge in 6 Abtheilungen (Quartiere"' 
vertheilt, welche unter fich in keinem Verkehr flehen, der Aufficht aber alle gleich nahe liegen.

Im mittleren Gefangenflügel find in einem Kellergefchofs zwei Webfäle angeordnet, in einem gleichen 
Gefchofs des linkfeitigen Gefangenflügels aber mehrere Vorrathskeller.

Auch unter dem Mittelbau befinden fich im Sockelgefchofs Gelafle, und zwar die Küche, ein 
gröfseres Magazin und zwei Vorrathskeller, fo wie zwei dunkle Zellen, welche aber bald nach der Er
bauung zur Aufftellung eines Apparates für die nachträglich eingeführte Dampfheizung verwendet und an 
einem anderen Orte diefes Gefchoffes eingerichtet wurden.
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Die von den Gebrüdern Sulzer 
in Winterthur eingerichtete Dampf
heizung, durch welche auch die Schlaf- 
zellen erwärmt werden, in welchen 
fich fomit die Sträflinge an Sonntagen, 
aufser der Zeit des Gottesdienftes und 
des Aufenthaltes im Freien auch im 
Winter aufhalten können, entfpricht 
dem Bedürfnilfe vollkommen.

Die grofse Einfachheit und 
Ueberfichtlichkeit diefer baulichen An
lage fpringt fofort in die Augen, und 
es hat dies auch dahin geführt, dafs 
diefelbe bald nach Vollendung der 
Straf-Anflalt in St. Gallen mehrfach 
als Vorbild gedient hat oder doch 
dienen follte.

Die veränderten Anfchauungen 
aber, welche fich, kaum nachdem mit 
diefem Bau begonnen war, in mafs- 
gebenden Kreifen bezüglich der Vor
züge der Einzelhaft gegenüber der 
Gemeinfchaftshaft geltend machten, 
hat dahin geführt, dafs 1883 — 85 
ein grofser Erweiterungsbau32’’) hin
zugefügt worden ift. Die gefammte 
Anftalt ift nunmehr nach dem 
irifchen Stufen-Syfteme durchgeführt 
und fchliefst folgende 3 Hauptabthei- 
lungen in fich:

1) das Zellengefängnifs, als erfte 
Strafftufe mit Einzelhaft bei Tag und 
bei Nacht: 104 Arbeitszellen; 2) das 
Gefängnifs der zweiten Stufe mit Ein
zelhaft bei Nacht und gemeinfamer 
Arbeit am Tage: 87 Schlafzellen; 3) das 
Weiberhaus, ebenfalls mit Trennung 
in erfte und zweite Stufe: zufammen

II. Obergefchofs. ' III Obergefchofs.
1:1000 

,086420 10 20 so 40 &
IIIHIH+H----------- i----------- 1------------1------------1------------1

Arch.: Kubly.

39 Zellen; im Ganzen: 230 Zellen.
Eine ähnliche Bauart, wie die eben befchriebene Straf-Anftalt, hat die maifon

penitentiaire zu Genf327).

326) Siehe hierüber: Strafanftalt St. Jakob bei St. Gallen. Schweiz. Bauz., Bd. 8, S. a5.
327) Siehe hierüber: Varrentrapp. Die Schweizer Straf-Anftalten. Jahrb. f. Gefängnifskde., Bd. a, S. 47
32S) Siehe Pläne und Befchreibung derfelben in: Romberg's Zeitfchr. f. pract. Bank. 1845, S. ao.

Von bedeutenderen Gemeinfchaftsgefangniffen mit einer gröfseren odei ge
ringeren Zahl von Einzelzellen mögen hier noch einige angeführt werden; zunächft die 
Straf- und Befferungs-Anftalt für 400 Gefangene zu Halle a. d. S., erbaut um 1840 
von 5/oä328), ein durch feine Ausdehnung, feine Höhe und insbefondere feine Thürme 
imponirender Bau.

Durch ein Thorgebäude mit dem Local für den Pförtner, die Militärwache etc., zu deffen beiden 
Seiten, jedoch gänzlich abgefchloffen, das Krankenhaus und das Wafch- und Badehaus liegen, gelangt man 
in das Innere, zunächft in das 43,0 ® lange, 15,0® breite und 17,6® hohe, von 23,4® hohen Thürmen 
flankirte Hauptgebäude, welches im Kellergefchofs die Oekonomie-Räume für die gefammte Anftalt, im 
Erd-, I. und II. Obergefchofs die Wohnungen zweier Infpectoren , des Directors und des Geiftlichen, fo 
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wie mehrere Bureau-Zimmer, im III. Obergefchofs die 16,o m lange und 13,7 m breite Kirche nebft Sacriftei, 
Schul- und Arbeitszimmer des Geiftlichen enthält.

Mit diefem Hauptgebäude flehen, fächerartig ausftrahlend, drei Gefangenflügel in Verbindung, jedoch 
nicht unmittelbar, fondern im Kellergefchofs durch unterirdifche Gänge und im III. Obergefchofs durch 
eiferne, 9,4 m lange und 3,4 m breite Brücken.

Die drei je 35,7 m langen, 10,15™ tiefen und 17,4 m, bezw. 20,2 » hohen Gefangenflügel find ihrer 
ganzen Länge nach durch eine 0,6™ ftarke Mauer in 2 gleiche Theile getheilt, um, wie dies auch in 
St. Gallen der Fall war, je 2 Claffen von Sträflingen aufnehmen zu können, welche niemals mit einander 
zufammenkommen. Die Arbeitsfäle befinden fich aber in Halle im IV., bezw. V. Obergefchofs, was 
weniger zweckmäfsig erfcheint, als die Anlage folcher Säle zu ebener Erde, in unmittelbarer Verbindung 
mit dem Infpections-Bureau.

Das Kellergefchofs eines jeden Gefangenflügels enthält nämlich einen 25,n m langen Speifefaal, 
Gemüfekeller, Holz- und Kohlenräume und 2 Luftheizungsöfen. In den darauf folgenden 4 Gefchoffen 
befinden fich fodann zu beiden Seiten der oben erwähnten Trennungsmauer gewölbte Corridore, an welchen 
je 15, in 4 Stockwerken fomit zufammen 120 Zellen von je 2,5 bis 2,7 m Länge und 2,3 ™ Höhe liegen. 
104 derfelben haben eine Breite von 1,42 ™ und dienen als Schlafzellen; 16 find je 2,1 ™ breit und werden 
theils als Einzelzellen, theils als Wärterzimmer verwendet. Das IV., 4,3 m hohe Obergefchofs enthält 
fodann zwei je 25,7 m lange und 4,7 ™ breite Arbeitsfäle.

Die oben erwähnten Luftheizungsöfen dienen zur Erwärmung diefer Arbeitsfäle; die überfchüffige 
Wärme geben fie an die Corridore vor den Schlafzellen ab, welch letztere aber nicht heizbar find.

Zur Verbindung der 5, bezw. 6 Gefchoffe dienen zwei maffive Treppen, welche in den dem Haupt
gebäude zunächft gelegenen Thürmen vom Kellergefchofs bis in den Dachftock führen.

Aus den Arbeitsfälen gelangt man über 2 kleine Vorflure und die oben erwähnten eifemen Brücken 
zur Kirche und Schule.

316.
Straf-Anftalt

zu 
Aachen.
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Die bedeutende Höhe der Gefangenflügel an fich, die hohe Lage der Arbeitsfäle und deren Entfernung 
von den Bureaus der Direction mufs den Dienft und die Aufficht in diefer Straf-Anftalt nothwendig erfchweren.

In ähnlicher Weife ift die im Jahre 1870 vollendete, für ein gemifchtes Straf- 
Syftem eingerichtete, von Buffe entworfene und von Cremer ausgeführte Straf-Anftalt 
zu Aachen 329) erbaut.

329) Siehe Pläne und genauere Befchreibung derfelben in: Cremer, R. Die neue Strafanftalt in Aachen. Zeitfchr. 
i. Bauw. 1872, S. 7.

330) Nach: Allg. Bauz. 1881, S. 27 u. Taf. 23—28.
331) Facf.-Repr. nach ebendaf., Taf. 24 u. 25.

Auch hier befinden fich in zwei an das Verwaltungsgebäude fich anfchliefsenden Flügeln, von denen 
2 Grundriffe bereits in Fig. 220 u. 221 (S. 276) vorgeführt worden find, 4 Arbeitsfäle in den oberften 
Stockwerken und 13 Schlafzellen unterhalb derfelben.

Ein dritter, 3 Stockwerke hoher Flügel aber ift ausfchliefslich für Einzelhaft beftimmt, und in 
jedem der 3 Stockwerke befinden fich 14 je 2,10 ™ breite und 3,77 ™ lange Zellen zu beiden Seiten einer 
durch fämmtliche Stockwerke offenen Halle mit Galerien vor den Zellen nebft den erforderlichen Auf- 
feher- und Krankenzimmern.

Getrennt vom Männer-Gefängnifs, dagegen in unmittelbarer Verbindung mit dem Küchen- und Wirth- 
fchaftsgebäude, liegt das Weiber-Gefängnifs mit Schlafzellen für 30 Weiber in Gemeinfchaftshaft und 
12 Einzelzellen.

Eine neuere und fehr ausgedehnte Anlage für Einzel- und Gemeinfchaftshaft 
ift die Männer-Straf-Anftalt zu Pilfen, welche 1874—78 nach einem Entwürfe 
v. Trojans von Maurus ausgefiihrt wurde. Diefelbe ift zur Aufnahme von 819 
Sträflingen beftimmt, wovon 387 in Einzelhaft unterzubringen waren 330).

Das Grundftück, auf welchem die in Rede flehende Straf-Anftalt erbaut wurde, liegt eine halbe 
Wegftunde aufserhalb der Stadt Pilfen (an der gegen Klattau führenden Aerarial-Strafse) und mifft 9 5 ha. 
Das Gefangenhaus (Fig. 342 u. 343331) ift nach dem Strahlen-Syfteme ausgeführt, und zwar laufen von der 
achteckigen Mittelhalle aus fieben Flügel F und G mit Hafträumen aus, und in der Verlängerung der 
Hauptaxe der gefammten Anlage bildet das Verwaltungsgebäude D mit dem Frontbau C den achten 
Flügel; die Länge vom Frontbau bis zum Ende des in der Hauptaxe gelegenen Zellenflügels G beträgt 
285™ und die Länge zwifchen den Giebelfronten der beiden fenkrecht zur Hauptaxe gelegenen Flügel F 
196™. Vor dem Frontbau ift noch ein Eingangsgebäude errichtet, von dem aus die um die Gebäude
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flügel herumgeführte Ringmauer ihren Anfang nimmt. An der inneren Seite diefer Mauer angelehnt, 
ftehen links die Leichenkammer und der Raum für Feuerlöfchvorrichtungen, rechts dagegen die Stroh- 
Magazine und das Wirthfchaftsgebäude. Aufserhalb der Ringmauer find zu beiden Seiten des Eingangs
thores zwei Häuschen für je einen Oberauffeher und innerhalb des grofsen Vorhofes zwei gröfsere Gebäude 
für Beamtenwohnungen und zwei kleinere Häuschen für Auffeher errichtet; endlich befinden fich aufser
halb der Ringmauer, hinter der Anftalt, noch 3 Gebäude zur Unterbringung des Auffichts-Perfonals. Der 
Platz zwifchen den Gefängnifsflügeln, dem Verwaltungs- und Frontgebäude ift zu Spazierhöfen für die 
Sträflinge verwendet; auch zu den Wohnhäufern für die Anftaltsbeamten und -Diener find entfprechende 
Plätze zu Gartenzwecken zugewiefen.

Die Mittelhalle, deren Inneres bereits in Fig. 268 (S. 303) dargeftellt worden ift, bildet ein regel- 
mäfsiges Achteck von 18,96 m innerem Durchmeffer und 24,01 m Höhe; im I. Obergefchofs derfelben ift 
die Plattform aufgeftellt, von der aus fammtliche Gebäudeflügel überfehen werden können; diefelbe ift 
mit den letzteren durch eiferne Galerien in Verbindung gefetzt. An der gegen den Verwaltungsflügel 
gelegenen Seite der Mittelhalle ift ein Anbau vorgefchoben , der nur die Höhe des Sockelgefchoffes hat 
und worin fich die Wafchküche, die Dampfkeffel und der Mafchinenraum befinden.

Von den Gebäudeflügeln find die 4 mit F bezeichneten für Gemeinfchaftshaft, die 3 mit G be
zeichneten für Einzelhaft beftimmt; jeder derfelben ift 85,34 m lang und enthält nebft Sockel- und Erdgefchofs 
noch 2 Obergefchoffe. Jeder der Flügel für gemeinfame Haft enthält Arbeits- und Schlafräume für die 
Sträflinge; es find 4 Schlafräume für je 8 und 1 Raum für 4 Mann, fonach im ganzen Flügelgefchofs für 
36 Mann vorhanden; in allen Flügeln und Gefchoffen find zufammen 432 Gefangene für Tagesbefchäftigung 
und Nachtruhe unterzubringen. In jedem Gefchoffe eines Flügels für Einzelhaft befinden fich 43 Einzel
zellen, fonach in den 9 Gefchoffen fämmtlicher Zellenflügel 387 Zellen.

In den Schlafräumen für Gemeinfchaftshaft entfallen für den Kopf 22cbm Luftraum, in den Arbeits
räumen 23,15 Q” Grundfläche für I Mann. Jede Einzelzelle hat einen Luftraum von 28cbm. Die Räume 
des Erdgefchoffes und des I. Obergefchoffes find überwölbt; im II. Obergefchofs find Balkendecken 
angeordnet. Im Sockelgefchofs jedes Haftflügels find die Heizvorrichtungen, Kohlenräume, Arbeitsräume für 
lärmendere Befchäftigungen der Sträflinge, Strafzellen und Bäder untergebracht. Der Fufsboden des Sockel- 
gefchoffes ift mit Steinplatten, jener der Mittelhalle und der übrigen Gefchoffe mit Cementplatten gepflaftert.

Das Verwaltungsgebäude D ift mit der Mittelhalle durch einen hell beleuchteten Gang verbunden, 
enthält im Sockelgefchofs Wäfchetrocknungsraum, Rollkammer und Kochküche, im Erdgefchofs Kanzleien 
und Sprechzimmer für Befuche der Gefangenen, im I. Obergefchofs Lehr- und Zeichenzimmer, Mufik- 
zimmer, Bibliothek etc.; der obere grofse, durch 2 Gefchoffe reichende Raum ift die Kirche mit ihrer 
gegen die Mittelhalle gewendeten Empore.

Im Frontbau C, der mit dem Verwaltungsgebäude durch einen Corridor verbunden ift, befinden 
fich zu ebener Erde Aufnahme-Kanzlei für die ankommenden Sträflinge etc. und im I. Obergefchofs 
Krankenräume etc.

Die Erwärmung der Haft- und Krankenräume während der kalten Jahreszeit gefchieht mittels 
Feuerluftheizung, für deren Zwecke 59 Luftheizungsöfen aufgeftellt find; in der wärmeren Jahreszeit findet 
eine künftliche Lüftung nicht ftatt. Für die Wafferverforgung der Anftalt ift I Brunnen in der Mittel
halle, ferner find 2 Brunnen nahe der Ringmauer zu beiden Seiten des Frontbaues ausgeführt worden; 
endlich ift eine Zuleitung aus dem Radbuza-Fluffe hergeftellt, über deren Anordnung bereits in Theil III, 
Band 4 diefes .Handbuches. (Art. 323, S. 284) Einzelheiten gebracht worden find. Die Beleuchtung 
während der Nacht gefchieht mittels Gas, welches in einer eigenen Steinkohlen-Gasanftalt bereitet wird.

Die Baukoften haben (ohne Grunderwerb) 2 566000 Mark (1 283000 Gulden) oder für I Gefangenen 
3130 Mark betragen.

Als weitere intereffante Gemeinfchafts-Gefängniffe, die zugleich mit Einrich
tungen für Einzelhaft verfehen find, feien hier noch angeführt: das im Frühjahr 1877 
in Angriff genommene Central-Gefangnifs des Hamburg’fchen Staates bei Fuhls
büttel, erbaut von Zimmermann (für 600 Gefangene, darunter 160 männliche in 
Einzelhaft, 240 männliche in Gemeinfchaftshaft, 50 jugendliche und 150 weibliche 
Gefangene 332) und die maifons de correction zu Lyon und Cadillac 333).

332) Siehe: Führer durch Hamburg und nächfte Umgebung. Hamburg 1879. S. 22 — ferner: Deutfche Bauz. 1879, S. 373.
333) Siehe: Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'idißccs publics frojetbs et conßruits en France defuis 

le commencetnent du XIXmeßecle. Paris 1845—50. Bd. x, PI. 165 u. x66; Bd. 2, PI. 158 — ferner: Revue gin. de Varch. 
1867, S. 79 u. 112.
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Fig- 342- 
Erdgefchofs.

i. Kanzlei der Adjuncten 
und Hilfsbeamten.

u. Commiffions-Zimmer.
v. Aborte.

E. Mittelbau:
r. Speifen-Aufzug.
$. Lauftreppe.
t. Mittelhalle.
n. Verbindungsgang.

G. Zellenflügel:
a. Haftzellen.
ß. Reinigungszellen.

Auffeherzellen.

C. Frontbau:
a. Krankenzimmer ) . „,? für Autfeher.b. Caferne )
c. Requifiten-Kammer. 
d. Aufnahmezelle. 
e. Aufnahme-Kanzlei. 
f, Umkleidezimmer.
g. Wohnung des 

Oekonomen.
h. Magazin.
i. Aborte.

D. Verwaltungs
gebäude:

k. iter Geiftlicher.
I. Kanzlei des

Controieurs.
m, Kanzlei des

Verwalters.
n. Caffe.
o. Archiv.
/. Kanzlei des Directors.
q. Sprechzimmer.
r. Manipulations-Kanzlei.
s. Regiftratur u. Schreib

ftube der Oberauffeher.

F. Flügel für Ge
meinfchafts
haft:

•v. Arbeitsfaal.
vj. Schlaffaal.
x. Speifezimmer.
z. Auffeherzimmer. 
z*. Aborte und

Reinigungszelle.

1:1000

-X____¥____ ¥____ r* Männer-Straf-Anftalt
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Fig- 343-
II. Obergefchofs.

C. Frontbau:
a. Dachraum für Anftaltszwecke.
b. Dachraum für die Bedienfteten.
c. Magazine für Wäfche etc.
d. Treppenhaus.

D. Verwaltungsgebäude;
e. Sacriftei.
y. Kirche.

E. Mittelhalle.
F. Flügel für Gemeinfchaftshaft.
G. Zellenflügel.

zu Pilfen331). Arch.: v. Trojan & Maurus
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31».
Zellen- 

gefangnifs 
zu 

Termonde.

Es dürften nun auch einige Zellengefängniffe, welche in die Kategorie der 
Landesgefängniffe gehören, näher betrachtet werden, zunächft dasjenige zu Termonde 
in Belgien, eine kleinere Anftalt, welche aber bezüglich der klaren, überfichtlichen 
Anordnung der für die Verwaltung und die Gefangenen beftimmten Räumlichkeiten, 
der ftreng durchgeführten Trennung der Gefchlechter und der den Zellengefängniffen 
Belgiens eigenthümlichen Anlage der Kirche und Schule viel Intereffantes und Nach- 
ahmungswerthes bietet.

i. Wachtzimmer.
2. Portier.
3. Speifezimmer der 

Auffeher.
4. Lehrerzimmer.
5”, 6. Director.
7. Kanzlei.
8. Advocaten.
g. Sitzungszimmer.

10. Unterfuchungsrichter.
11, 13, 13. Wartezimmer.
12. Geiftlicher.
14, 16. Sprechzellen.
17. Schlafzimmer der 

Auffeher.
18, 18. Küche. 
ig. Magazin.
20. Beobachtungsräume.
21. Badezellen.
22. Treppe nach dem 

Sockelgefchofs.
23. Auffeherzimmer und

Zellen für die Unter- 
fuchungs-Gefangenen. 

24. Zellen für männl.
Straf-Gefangene.

23. Reinigungszellen.
26. Gänge nach den

Spazierhöfen.
27. Krankenzellen.
28. Zellen für Schuld-

Gefangene.
2g. Spazierhof für Schuld- 

Gefangene.
30. Einzel-Spazierhöfe.
31. Zimmer d. Schweftern.
32. Kirche d. Schweftern.
33. Zellen für Weiber.
34. Einzel-Spazierhöfe für 

Weiber.

Fig- 344-

Erdgefchofs.

Zellengefängnifs

Am örtlichen Ende der noch gut befeftigten, am Einflufs der Drenthe in die Schelde gelegenen 
Stadt Termonde erhebt fich, noch innerhalb der Feftungswälle, ein vor 30 Jahren erbautes, in baulicher 
Beziehung befonders fich auszeichnendes Zellengefängnifs, das, wie diejenigen zu Antwerpen, Brugge und 
Gent, zur Aufnahme von bis zu einem Jahr Verurtheilten, daneben auch von Schuld-Gefangenen und 
Vagabunden, fo wie auch von Unterfuchungs-Gefangenen beftimmt ift. Die beiden Grundriffe in Fig. 344 
u. 345 zeigen die Gefammtanlage diefer Anftalt. Der Eingang erfolgt am Ende einer in der Nähe des 
Gefängniffes nicht ausgebauten Strafse durch das Gebäude A, in welchem fich zur Rechten des durch ein
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Gitterthor abgefchloflenen Thoreinganges ein für die Militärwache beflimmtes Gelafs und der Zugang zur 
Wohnung des Directors, links die Zimmer für den Thorwart, ein Speifezimmer für die Auffeher, fo wie 
ein Zimmer für den Lehrer mit Nebengelafs befindet. Von der Wohnung des Directors befinden fich 
2 Zimmer im Erdgefchofs, die übrigen im Obergefchofs des Eingangsgebäudes.

Unmittelbar an das zweigefchoffige Eingangsgebäude A ftöfst ein zweites eingefchoffiges Gebäude B, 
in welchem fich zur Rechten des vom Eingang in die Anftalt unmittelbar in die Mitte des Gefängnifles 
führenden Ganges C die Kanzlei, ein Zimmer für die Advocaten und ein Sitzungszimmer, zur Linken aber 
das Zimmer des Geiftlichen, ein Wartefaal und das Zimmer des Unterfuchungsrichters finden.

Fig- 345-

I. Obergefchofs.

zu Termonde.

33. Wohnung des 
Directors.

36. Saal mit eifernen 
Schlafbuchten.

J7. Aufenthaltszimmer.
38. Wärterzimmer.
3g. Kirche für die Ge

fangenen d. Baues D.
40, 41. Kirche, zugleich 

Schule für die männl. 
Gefangenen.

42. Kirche und Schule für 
die Weiber.

43. Altar.
44, 4g. Magazine.
43. Auffeherzimmer.
46, 30. Zellen für Unter- 

fuchungs-Gefangene.
47. Zellen für männl. Ge

fangene.
48, S2- Reinigungszellen.
31. Zellen für Weiber.

1:1000
10 20 30 40
4------------- 1------------ 1-------------r-

Weiter gegen die Mitte des Gefängnifles hin erhebt fich ein dritter zweigefchoffiger Bau D, mit 
dem erftgenannten durch den fchon erwähnten Mittelgang verbunden; darin befinden fich im Erdgefchofs 
links vom Mittelgang ein Wartezimmer für männliche Befucher und 6 Sprechzellen, zugleich als Aufnahme
zellen für zur Nachtzeit ankommende Gefangenen beflimmt, und rechts ein Wartezimmer mit 3 Sprech
zellen für weibliche Befuche; das Sprechzimmer bildet zugleich den Eingang in die Abtheilung der Weiber. 
Im Obergefchofs des Gebäudes D find für den Fall einer augenblicklichen Ueberfüllung des Gefängnifles 
oder, wenn in Folge eines Aufruhres etc. eine Anzahl Gefangener vorübergehend unterzubringen ift, 
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inmitten eines gröfseren Saales io Schlafzellen, je l,si m breit, 2,15 m lang und 2,15 m hoch, von Eifenblech 
und Draht errichtet, und neben diefem Schlaffaal befindet fich ein geräumiges Gelafs zum Aufenthalt 
folcher Gefangenen über Tag, fo wie ein Zimmer für einen Auffeher; auch find im Schlaffaale Einrich
tungen zum Wafchen angebracht.

Der oben mehrerwähnte Gang C führt nun zu ebener Erde durch den Bau D hindurch in den 
Mittelbau E der eigentlichen Straf-Anftalt, an welches fich unter fehr ftumpfen Winkeln 3 Flügel F, G, H 
anfchliefsen, von denen F und G (mit zufammen 127 Zellen) für Männer und H (mit 34 Zellen) für 
Weiber beftimmt ift. Der letztgenannte Flügel hat jedoch, wie fchon oben erwähnt, feinen ganz ab- 
gefonderten Eingang, fteht unter der Aufficht der Schwertern und öffnet fich gegen den Mittelbau hin 
nur mit dem für Kirche und Schule beftimmten Raume.

Die Männerflügel haben drei Stockwerke Zellen über einander, deren Zugänge vom Erd- und 
I. Obergefchofs der Mittelhalle aus vollftändig überblickt werden können, da der Raum zwifchen den 
Zellenreihen vom Fufsboden des Erdgefchoffes bis zum Deckengewölbe des II. Obergefchoffes durchaus 
hohl und fowohl vom Ende der Flügel her durch grofse Fenfter, als von oben herab durch Deckenlichter 
vollftändig erleuchtet ift.

Die Treppen , durch welche die 3 Stockwerke mit einander verbunden find, befinden fich in der 
Nähe der Mittelhalle, ebendafelbft auch die Speifenaufzüge, in den Ecken zwifchen den Flügeln aber im 
unteren Stock einige Magazine, 2 Badezellen und die Beobachtungsräume für die Spazierhöfe und vom 
I. Obergefchofs an aufwärts 3 Abtheilungen für die Vereinigung der Gefangenen während des Gottes- 
dienftes und des Schulunterrichtes in abgefonderten, leicht zugänglichen ßalh. Eine gleiche Abtheilung 
für die eiber ift in dem für diefelben beftimmten Flügel felbft, am Ende deffelben gegen die Mittelhalle 
hin, eingerichtet.

Die Gefangenen gelangen in die Spazierhöfe durch die Gänge 26, in deren Nähe Aborte eingerichtet 
find, und es find diefe Einzelhöfe fowohl, als der übrige Theil der Höfe äufserft fonnig, freundlich und 
hübfch angepflanzt, fo dafs fie den wohlthuendften Eindruck machen.

Die Mittelhalle dient im Erd- und I. Obergefchofs lediglich zur Beobachtung des Dienftes im 
Inneren, während in der Höhe des II. Obergefchoffes der Altar aufgeftellt ift und von fämmtlichen zur 
Aufnahme der Gefangenen während des Gottesdienftes beftimmten Abtheilungen aus gefehen werden kann, 
ohne dafs die Gefangenen felbft fich fehen können.

Im Erdgefchofs führen von der Mittelharte aus Sprachrohre mit Alarmglocken in das Bureau des 
Directors und in die Kanzlei, fo dafs von jedem Vorkommnifs fofort Anzeige erftattet werden kann.

Unter der Mittelharte befindet fich ein gewölbtes Kellergefchofs, in welches man auf einer Seiten
treppe gelangt und wo 3 Heifswaffer-Apparate, für jeden Flügel einer, aufgeftellt find. Das in diefen 
Apparaten erhitzte Waffer wird mittels Rohre längs der Zellen in einem wagrechten, unter dem Boden 
des Erdgefchoffes befindlichen Gewölbe bis an das Ende der Flügel und von da wieder in die Apparate 
zurückgeführt. Die im Canal erzeugte Wärme wird fodann mittels thönerner, in die Scheidewandungen 
eingemauerter Rohre fo in die Zellen geleitet, dafs jede derfelben ihren eigenen, durch eine im Inneren 
der Zelle angebrachte Klappe zu regelnden Wärme-Canal hat, ähnlich, wie dies im Pentonville-Gefängnifs 
zu London der Fall ift.

Was die Zellen felbft betrifft, fo find diefelben 2,21 m breit, lang und 2,es m bis an den
Gewölbefcheitel hoch. Der Boden ift mit Afphalt belegt. Aufser durch das Fenfter, welches die auch 
in anderen Gefängniffen vorkommende Grofse von 1 m Lichtweite und 61 cm Lichthöhe und einen beweg
lichen Flügel hat, findet noch eine weitere Luftzufuhr von aufsen her ftatt, indem in einer Höhe von 
etwas über 1 m über dem Zellenfufsboden ein durch die äufsere Umfaffungsmauer geführter, ca. 30 cm 
weiter und 25cm hoher Canal ausmündet, welcher nach aufsen durch ein ftarkes, durchlöchertes Blech, 
nach innen durch ein durchbrochenes gufseifernes Plättchen abgefchloffen ift und mittels einer Klappe 
vom Gefangenen felbft beliebig weit geöffnet oder abgefchloffen werden kann. Für die Abführung der ver
dorbenen Luft findet die gleiche Einrichtung ftatt, wie fie bei anderen Anrtalten befchrieben ift; es find 
jedoch die Oeffnungen gröfser und fowohl unten unmittelbar über dem Zellenfufsboden, als auch oben, 
unterhalb der Decke, angebracht. Die übrige Ausrüftung der Zelle mit Hängematte, Wafferbecken, Gas
licht, Läutevorrichtung, Tifch, Stuhl, Bücher- und Brotkäftchen ift, wie bei den Zellengefängniffen zu 
Antwerpen und Löwen befchaffen; dagegen befinden fich in den Zellen des Termonder Gefängniffes keine 
feilen Aborte; vielmehr find in einem hierzu beftimmten Raume in der Gangmauer tragbare, conifche Ge- 
fäfse aus verzinntem Blech mit Deckeln und Wafferverfchlufs aufgeftellt, welche durch unmittelbar über 
dem Fufsboden der Zelle, bezw. des Ganges vor derfelben befindliche Thürchen fowohl vom Gefangenen 
in die Zelle hereingenommen, als auch von dem mit dem Reinigungsdienft beauftragten Gefangenen heraus-
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genommen und in die am Ende der Flügel befindlichen Spülzellen gebracht werden können, was zweimal 
des Tages gefchieht. Durch eine mechanifche Vorrichtung ift. jedoch das gleichzeitige Oeffnen beider 
Thürchen verhindert, fo dafs Entweichungsverfuche durch diefe Abortbehälter nicht wohl unternommen 
werden können.

In der Nähe des Mittelbaues find einige Zellen etwas grofser, auch mit gröfseren Fenftern verfehen 
und dienen für Unterfuchungs-Gefangene. Eben fo find im Erdgefchofs zu beiden Seiten der Ausgänge in 
die Spazierhöfe 4 Zellen zur Aufnahme der Kranken beftimmt, welche fomit leicht in die Spazierhöfe 
geführt werden können. Letztere zeichnen fich, wie fchon oben angeführt, durch ihre freundliche fonnige 
Lage und gefällige Anpflanzung aus, find auch von den Beobachtungsräumen weniger weit entfernt, als 
dies z. B. im Zellengefängnifs zu Gent der Fall ift.

Am Ende des Flügels F find in einem eingefchoffigen Anbau 4 Zellen für Schuld-Gefangene mit 
gemeinfchaftlichem Vorplatz vor demfelben und abgefondertem, hübfch angepflanzten Spazierhof. Am 
Ende des Flügels G aber befindet fich, ebenfalls nur I Stock hoch, ein gröfserer Raum zum Aufenthalt 
für Auffeher.

Im Erdgefchofs des Weiberflügels befinden fich links vom Eingang, dicht neben dem Mittelbau,

Zellengefängnifs zu Heilbronn. 
Arch.: v. Landauer.
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3’9- 
Zellen- 

gefangnifs 
zu 

Heilbronn.

320.
Zellen- 

gefängnifs 
zu 

Mailand.

Küche und Speifekammer, da in diefer Anftalt, abweichend von den anderen, von den weiblichen Ge
fangenen gekocht wird, was von der Verwaltung als Vorzug bezeichnet wird.

In der Küche werden die Speifen in Bottiche gefüllt, welche auf kleinen Wagen flehen und von 
den Schwellern den männlichen Gefangenen durch eine befondere Thür übergeben werden. Diefe bringen 
fie an die Speifenaufzüge, durch letztere in die oberen Gefchoffe und fodann vor jede Zellenthür, durch 
deren Bietthürchen dem Gefangenen feine Portion mittels eines grofsen Löffels in die bereit gehaltene 
Schüttel verabreicht wird, was in kürzefter Zeit gefchieht.

Zur Rechten des Einganges in den Weiberflügel befinden fich in deffen Erdgefchofs die Wohn
zimmer der Schwellern, fodann noch einige Strafzellen und Vorrathsräume und die für den Fall einer 
Ueberfüllung beftimmten gemeinfchaftlichen Locale, im I. und II. Obergefchofs aber die Zellen der weib
lichen Gefangenen, welche von denen der Männer in nichts verfchieden find.

Das Zellengefängnifs zu Heilbronn wurde 1868—70 von v. Landauer erbaut und 
ift zur Aufnahme von 225 Gefangenen in Einzelzellen und 50 Gefangenen in Gemein- 
fchaftsräumen beftimmt. Fig. 346 zeigt den Grundrifs des Erdgefchoffes diefes Ge
fangenhaufes.

Wie aus letzterem hervorgeht, handelt es fich um einen vierflügeligen Bau, detten weltlicher, nörd
licher und örtlicher Flügel das eigentliche Zellengefängnifs bilden; der füdliche Flügel befteht aus 2 durch 
einen Corridor mit einander verbundenen Theilen, wovon der dem Zellenbau zunächft gelegene als »Kranken
bau« bezeichnet wird und das noch weiter nach Süden errichtete Gebäude im Erdgefchofs hauptlachlich 
Verwaltungszwecken, in den oberen Stockwerken zur Aufnahme jugendlicher Gefangenen dient. Durch 
einen grofsen Vorplatz hiervon gefchieden ift das am meiften nach Süden hinausgefchobene Wohnhaus, 
welches zugleich den Eingang in das Gefangenhaus bildet.

Letzteres enthält im Erdgefchofs links von der Durchfahrt das Arbeitszimmer des Directors, rechts 
eine Auffeherwohnung, im I. Obergefchofs die Wohnung des Directors und im II. Obergefchofs je eine 
Wohnung für den Hausmeifter und den Oberauffeher. Zu beiden Seiten diefes Wohnhaufes find zu den 
Wohnungen gehörige Gärten, Höfe, Wafchküchen etc. angeordnet.

Nach Paffiren der Durchfahrt und des an das Wohnhaus fich anfchliefsenden Vorplatzes gelangt 
man in das Verwaltungsgebäude, welches aufser Keller- und Erdgefchofs noch 2 Obergefchoffe befitzt. Im 
Kellergefchofs find Magazine etc. und im Erdgefchofs die aus dem Grundrifs erfichtlichen Verwaltungs
räume untergebracht; im I. Obergefchofs befinden fich Arbeitsfäle und im II. Obergefchofs Schlafräume 
für die in Gemeinfchaft verwahrten Gefangenen. Für letztere ift weftlich vom Verwaltungsgebäude ein 
Spazierhof, örtlich hingegen der Wirthfchaftshof angeordnet.

Der durch das Verwaltungsgebäude hindurch geführte Mittel-Corridor ift bis zum fog. Krankenbau 
fortgefetzt. Diefer ift unterkellert und nimmt im Erdgefchofs die Schule und ein Speifezimmer auf; in 
den zwei darüber befindlichen Obergefchoffen find je 2 Krankenfäle mit Zubehör und im III. Obergefchofs 
der Betfaal untergebracht.

Die 3 Zellenflügel befitzen aufser dem Keller- und Erdgefchofs noch 2 Obergefchoffe; letztere find 
im Grundrifs eben fo geftaltet, wie das in Fig. 346 dargeftellte Erdgefchofs, und alle diefe 3 Stockwerke 
enthalten 220 Zellen, 2 Krankenzellen, 9 Zimmer für Auffeher, 2 Zimmer für die Hausgeiftlichen, 9 Hand- 
Magazine etc. Im Kellergefchofs find Koch- und Wafchküche, Badezimmer, Plättzimmer, Strafzellen 
Vorrathskammern etc. enthalten. Zwifchen den 3 Zellenflügeln und füdlich von denfelben find 38 Einzel- 
Spazierhöfe projectirt gewefen, aber nur theilweife zur Ausführung gekommen.

Der Koftenaufwand für diefes Zellengefängnifs hat 3117 Mark für I Gefangenen betragen334).
Das nach den Plänen Luc cd s erbaute und für 768 Gefangene beftimmte Zellen- 

gefangnifs zu Mailand 335), von dem bereits in Fig. 223 u. 224 (S. 279) zwei Grund
riffe gegeben worden find, befteht innerhalb einer nach einem Fünfeck angelegten 
Ringmauer aus 2 Gefangenhäufern und einem Wohnhaufe; letzteres ift in die eine 
Fünfeckfeite der Ringmauer eingebaut. Mit diefem durch einen Zwifchenbau ver
bunden ift das vordere, im Grundrifs rechteckige Gefangenhaus, welches für Unter- 
fuchungs-Gefangene, für Gefangene mit kurzer Haftzeit und für weibliche Sträflinge 
beftimmt ift. Aus diefem Gebäude führt ein in der Längenaxe der gefammten An-

331) Siehe auch: Sitzungs-Protokolle des Vereins für Baukunde in Stuttgart, 1. Halbj. 1873, S. 2 — ferner: Deutfche 
Bauz. 1873, S. 344.

335) Nach: Milano tecnica dal 1859 al 1884. Mailand 1885. S. 250. 
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läge angeordneter Gang in das ftrahlenförmig mit 6 Zellenflügeln angelegte Männer- 
Gefängnifs, welches 600 Haftzellen enthält.

Das Fünfeck, welches von der 5m hohen Ringmauer eingefchloffen ift, hat 5ha Grundfläche und 
ift in dem Winkel zwifchen den Baftionen der porta Magenta und dem neuen Winkel der porta Genova 
gelegen. Um jedes Einvernehmen mit der Aufsenwelt unmöglich zu machen, ift die Beftimmung getroffen 
worden, dafs erft in einer Entfernung von 30 m von der Ringmauer andere Gebäude fleh erheben, diefe 
aber nur bis zu 5'm Höhe aufgeführt werden dürfen; Ilm hohe Gebäude dürfen erft in einem Abftande 
von 50 m errichtet werden.

Fig. 347-

B.
Hauptgebäude.
Schule.
Krankenhaus.

Lageplan der Straf-Anftalt zu Grofs-Strehlitz 336).

D. Wirthfchaftsgebäude.
E. Stall.
F. Schuppen.
G. Vorhalle.
J. Director.
K. 2. Infpectoren.
L. Infpector u. Geiftlicher.
M. Lehrer u. Secretär.
A. Hausvater u. Oberauffeher.
O. 2 Auffeher.

Das vordere Gefängnifs enthält in dem nach der Längsaxe des Baues angelegten Mittel-Tract, der 
nur eingefchofflg ift, Verwaltungsräume und Zimmer für Richter und Anwälte. Die parallel und fenkrecht 
zur Hauptaxe angeordneten Tracte haben aufser dem Erdgefchofs noch 2 Obergefchofle. Die fenkrecht 
zur Hauptaxe fliehenden Tracte zeigen nach dem Hofe zu zum gröfsten Theile Bogenftellungen; im Erd
gefchofs derfelben find die mit Zelleneinrichtung verfehenen Sprechzimmer (flehe Art. 299, S. 329), im 
Obergefchofs Krankenzellen und der Frauen-Betfaal untergebracht.

Im ftrahlenförmigen rückwärtigen Bau hat die Mittelhalle 15,5 m Durchmeffer; ihre Kuppel erhebt 
fleh 19,o m über dem Fufsboden; jeder Flügel hat ein Erdgefchofs und 2 Obergefchoffe. Die Zellen

Handbuch der Architektur. IV. 7. 23
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find 4,3 m lang, 2,2 m breit und 3,4 m hoch, haben alfo ca. 28cbm Luftraum. Der Altar ift in der bereits 
(Art. 294, S. 323) gezeigten Weife in der Mittelhalle angeordnet.

Zwifchen den Zellenflügeln des rückwärtigen und zu beiden Seiten des vorderen Gefängniffes find 
die Einzel-Spazierhöfe angelegt; jede Gruppe derfelben hat 20 Abtheilungen, die durch 2,4 m hohe Mauern 
von einander getrennt find.

Alle Fufsboden im Inneren der Gefangnifle find, mit Ausnahme der Dienfträume, aus Cement her
geftellt, und zwar in 3 Lagen (zuerft 4cm dicke Beton-Lage aus hydraulifchem Kalk, dann 16mm dicke 
Cement-Beton-Lage und fchliefslich 4mm dicke Lage aus reinem Cement).

Die Erwärmung der Gefängnifle gefchieht mittels Feuerluftheizung, die Lüftung der Zellen mittels

Fig- 348.
Erdgefchofs.

a. Auffeherzellen.
b. Strafzellen.
c. Haftzellen.
d. Spülzellen.
e. Mittelhalle.
/. Schule.
g. Aufnahmezellen.
h. Vorrathsräume.
i. Aufnahmebad.

innKb

Fig. 349-
III. Obergefchofs.

a. Auffeherzellen.
c. Haftzellen.
d. Spülzellen 
in. Schlafzellen. 
n. Kirche.
j. Sacriftei.

Ueber h u. i im I. Obergefchofs:
Verwaltungsräume.
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336) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 124.
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32t.
Straf-Anftalt 

zu

im Scheitel der Zellen angebrachter Oeffnungen, welche einem Canal angehören, der unter Dach gelegen 
ift, wofelbft für jeden Viertelflügel ein Lockofen aufgeftellt ift.

Die Baukoften betragen rund 2240000 Mark (2800000 Lire), fo dafs auf I Gefangenen 2916 Mark 
entfallen; Iqm überbauter Fläche der 3 Gebäude koftete 189 Mark und 1 qm der Spazierhöfe 15 Mark.

Noch im Bau begriffen, im Sommer 1885 begonnen, ift die von Endell für 
559 Zellenräume entworfene Straf-Anftalt zu Grofs-Strehlitz 336), von der in Fig. 347

Grofs-Strehiiu. ^er Lageplan, in Fig. 348 u. 349 die Grundriffe des Erdgefchoffes und des 
III. Obergefchoffes wiedergegeben find.
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Der Lageplan bedarf wohl keiner Erläuterung; es dürfte die Bemerkung genügen, dafs in der Ge- 
fammtanordnung diefes Gefangenhaufes allen neueren Anfchauungen, fo wie auch den vom Verein der 
deutfchen Strafanftaltsbeamten aufgeftellten Grundiatzen in weit gehender Weife entfprochen ift.

Der eigentliche Gefängnifsbau A hat kein Kellergefchofs, fondern nur ein Erdgefchofs und 3 Ober- 
gefchofle (flehe Art. 243, S. 261); darin find 430 Zellen für Einzelhaft, 6 Strafzellen, 12 Spülzellen und 
11 Auffeherzimmer, ferner für die bei Tage in den Küchen, auf den Höfen etc. befchäftigten Gefangenen 
100 gemauerte Schlafzellen untergebracht. Sämmtliche Heizftellen der Warmwaflerheizung find im Erd
gefchofs in dem unter der Mittelhalle gelegenen und gegen die Mittel-Corridore der 3 Zellenflügel feft 
abgefchloftenen Raume vereinigt (flehe Art. 281, S. 311).

Die Gefammtkoften flnd auf 1 670000 Mark veranfchlagt, wozu für die Befchaflung der Einrichtungs
gegenftände, der Bekleidungs- und Lagerungsftücke weitere 160000 Mark treten werden.

Von fonftigen Zellengefängniffen verdienen hier noch die nachftehenden er
wähnt zu werden.

a) Zuchthaus zu Bruchfal, 1842—48 von Hübfch nach dem Strahlen-Syftem erbaut; 4 unter einem 
rechten Winkel zu einander geftellte Zellenflügel und ein zwifchen 2 Zellenflügel eingefchobener Ver- 
waltungs- und Krankenbau 33 7).

322.
Einige anderen 

Zellen- 
gefängnifle.

ß) Landesgefängnifs zu Freiburg i. B., von Hemberger erbaut; zwifchen die Zellenflügel find Arbeits- 
und Schlafräume für Gemeinfchaftshaft eingefchoben 338).

33‘) Näheres in: Fuesslin, J. Das neue Männerzuchthaus nach dem Syftem der Einzelhaft in feinen baulichen Ein
richtungen. Carlsruhe 1854.

338) Näheres in: Blätter für Gefar.gnifskunde, Bd. 14, S. 107.
339) Näheres in: Streng, A. Das Zellengefängnifs Nürnberg. Stuttgart 1879.
34°) Näheres in: Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 462.
341) Näheres in: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 91.
342) Näheres in : Allg. Bauz. 1875, S. 57.
343) Näheres in: Deutfche Bauz. 1886, S. 546.
344) Näheres in: Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 194.
345) Näheres in: Allg. Bauz. 1852, S. 384.
346) Näheres in: Moniteur des arch. 1869, S. 7, 102, 129 — ferner: Deutfche Bauz. 1870, S. 281.
347) Näheres in: Allg. Bauz. 1858, S. 2^5.
348) Näheres in: Julius, N. H. Englands Muftergefängnifs in Pentonville etc. Berlin 1846.

i) Zellengefängnifs zu Nürnberg, 1865—68 nach den Plänen v. Voits erbaut; ftrahlenförmiger Bau 
mit 4 Haftflügeln und einem in der Hauptaxe gelegenen Verwaltungsflügel33s).

3) Straf-Anftalt zu Wehlheiden bei Caflel (flehe Grundrifle und Durchfchnitte der Kirche und der 
Schule in Fig. 305 u. 306, S. 320, fo wie Fig. 310 bis 312, S. 323), zur Aufnahme von 450 männlichen 
Gefangenen beftimmt; ftrahlenförmiger Bau mit 4. Zellen- und 1 Verwaltungsflügel °).34

s) Straf-Anftalt zu Herford, nach Skizzen Schuß er s 1880—83 erbaut, mit kreuzförmigem Grundrifs, 
enthält 394 Einzelzellen und Räume für 48 Gefangene in gemeinfamer Haft ).341

C) Zellengefängnifs zu Stein a. d. D., beftehend aus einem älteren Theile, der urfprünglich Nonnen- 
klofter war, und einem neueren 1870—73 von v. Trojan nach dem Strahlen-Syftem erbauten Gefangenhaus 
(flehe den Grundrifs in Fig. 226, S. 281); die 3 Zellenflügel nehmen 348 Gefangene in Einzelhaft auf342). 

7]) Zellengefängnifs im Haag, mit kreuzförmigem Grundrifs und 215 Einzelzellen, 1883 — 85 erbaut343). 
$) Zellengefängnifs zu Arnheim (flehe den Lageplan in Fig. 212, S. 271), zur Aufnahme von 

200 Gefangenen beftimmt, 1883—84 von Metzelaar erbaut 344).
0 Zellengefängnifs auf dem Boulevard St. Mazas zu Paris, von Gilbert & Lecointe erbaut, zur Auf

nahme von 1200 Gefangenen in 6 Haftflügeln beftimmt; in Fig. 320 (S. 328) wurde die Anordnung der 
Sprechzellen dargeftellt 345).

*) Zucht- und Gefangenhaus zu Paris, rue de la Sante, aus einem ftrahlenförmigen Bau (mit 
4 Zellenflügeln) für 500 Unterfuchungs-Gefangene und einem im Grundrifs trapezförmigen Bau (deflen 
Haft-Tracte um 2 Höfe gruppirt flnd) für 500 Sträflinge beftehend, von Vaudremer^^.

k) Zellengefängnifs zu Antwerpen (flehe Grundrifsanordnung und Schnitt der Kirche in Fig. 307 
bis 309, S. 321 u. 322), 1854—57 von Dumont erbaut, bildet 3 Hauptflügel, deren einer von 2 kleineren 
angehängten Gebäuden begrenzt wird 347).

p.) Zellengefängnifs zu Löwen (flehe den Grundrifs in Fig. 208, S. 264 u. 265), 1860 vollendet 
und zur Aufnahme von 596 männlichen Straf-Gefangenen beftimmt; ftrahlenförmiger Bau mit 6 Zellen
flügeln und einem Verwaltungsbau.

v) Zellengefängnifs zu Pentonville, 1842 erbaut, für 212 Schneider, 113 Schufter, 109 Weber, 
68 Teppich- und Mattenverfertiger, 24 Tifchler etc. eingerichtet 348).
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323* 
Allgemeines.

324- 
Polizei- 

Gefängnifs 
zu 

Frankfurt 
a. M.

g) Polizei-Gefängniffe.

Es wurde bereits in Art. 303 (S. 331) angedeutet, dafs die hauptfächlich zur 
Unterbringung vorläufig Feftgenommener dienenden Polizei-Gefängniffe zu den unter e 
befprochenen kleineren Gefängniffen gehören, und dafs in denfelben auch Freiheits- 
ftrafen vollzogen werden.

Eben fo nothwendig, wie bei gerichtlichen ift bei den in Rede flehenden Ge
fängniffen die Einzelhaft; man bedenke nur, was nach dem beftehenden Gebrauch 
in einem Polizei-Gefängnifs nicht Alles untergebracht wird. Räume für gemeinfame 
Haft find nur in fo weit einzurichten, um der dringendften Noth begegnen zu 
können.

Für diefe letzte Art von Gefängniffen fei als Beifpiel zunächft das fchon in 
Fig. 108 (S. 134) durch einen Grundrifs veranfchaulichte Polizei-Gefängnifs zu Frank
furt a. M. vorgeführt, welches mit dem in Art. 127 (S. 134) bereits befchriebenen 
Polizei -Präfidial- Gebäude auf demfelben Grundftück errichtet ift. Daffelbe wurde 
nach den Plänen Behnkes, 1884—86 erbaut.

Diefes Bauwerk hat den Zugang für die Gefängnifs-Verwaltung von der Klapperfeldftrafse und befitzt 
aufserdem an diefer Strafse noch zwei abgefonderte Eingänge für die Militär-Wache und für die Infpector- 
Wohnung.

Der Hofraum ift durch 5,5 m hohe Mauern in einen mittels eines Thores von der Klapperfeldftrafse 
zugänglichen Vorhof und in 2 Gefangenhöfe für Männer .und Frauen getheilt; die Höfe find unter einander 
durch Thore verbunden; auch ift nach der Klingerftrafse ein zweites Ausfahrtsthor angeordnet.

Das Gefängnifs ift auf einer bebauten Grundfläche von 611 Qm mit Kellergefchofs, Erdgefchofs und 
3 Obergefchoffen in Backftein-Kohbau, mit Gliederungen und Gefimfen in grauem Pfälzer Sandftein, errichtet 
und fteht unter Schieferdach. Die Architektur ift in Rückficht auf die Lage des Gefängnifles etwas 
reicher gehalten, als es fonft der Zweck des Gebäudes erfordert hätte und zeigt die Formen der deutfchen 
Renaiffance.

Die lichte Stockwerkshöhe beträgt im Kellergefchofs 4,o m, in den Hafträumen aller übrigen Stock
werke 3,o m und in der Infpector-Wohnung 3,4 m.

Im Kellergefchofs befinden fich die Militär-Wache, 2 Hafträume für 25, bezw. 9 Männer mit Bade
raum und Bedürfnifsanftalt, die Kochküche mit den nöthigen Räumen für Wirthfchaftsvorräthe und Brenn
material , die Wafchküche, die Räume für Sammelheizung und Desinfection , fo wie die Kellerräume für 
die Infpector-Wohnung.

An der nördlichen Front ift das Gefängnifs von der Heiligkreuzftrafse durch einen im Mittel 3 m 
breiten Wachtgang getrennt, welcher bis auf den Fufsboden des Kellergefchoffes herunterreicht und von 
der Militär-Wache, fo wie von der Wafchküche aus zugänglich ift. Auch an der füdlichen Hoffront find 
vor dem Haftraum, dem Heiz- und Desinfections-Raum und der Kochküche breite Lichtfchächte angelegt.

Im Erdgefchofs find, unmittelbar neben dem Eingang, die Verwaltungsräume angeordnet, und zwar 
I Zimmer für die Polizei-Wache, 2 Bureau-Zimmer, 1 Zimmer für den Arzt mit grofsem Vorzimmer, fo 
wie 3 Räume für Begleiter, Hausburfchen und aufzubewahrende Sachen.

Die Männer-Abtheilung des Gefängnifles ift von der Frauen-Abtheilung im Erdgefchofs und in den 
Obergefchoffen durch eine lothrechte Trennungsmauer abgefchieden; die Männer-Abtheilung enthält im 
Ganzen einen Belegraum für 138 Häftlinge, ferner ein Zimmer für 3 Kranke, 3 Zellen für Krätzkranke, 
Blattern- und Typhus-Kranke, 2 Tobzellen und 2 Strafzellen, während die Frauen-Abtheilung einen Beleg
raum für 102 Häftlinge, 2 Zimmer für je 4 Kranke und 3 Zellen für Krätzkranke, Blatternkranke und 
Tobfüchtige befitzt.

Die Zimmer für das Auffichts-Perfonal, eben fo die Baderäume und die Bedürfnifsanftalten find in 
den einzelnen Gefchoffen vertheilt; im I. Obergefchofs ift noch ein Verhörzimmer für die Criminal-Polizei 
vorgefehen und im III. Obergefchofs, durch eine befondere Treppe zugänglich, die Dienftwohnung des 
Gefängnifs-Infpectors, beftehend aus 4 Zimmern mit Zubehör.

Die Abmeffungen der Einzelzellen find im Hinblick darauf, dafs die Häftlinge in der Regel höchftens 
2 Tage im Polizei-Gefängnifs verbleiben, auf die zur Unterbringung der erforderlichen Möbelftücke durch
aus nothwendige Grofse eingefchränkt worden; die Zellen haben im Durchfchnitt eine Länge von 3,5m, 
eine Breite von 1,5 m und eine lichte Höhe von 3,o m, alfo einen Luftraum von 15 bis Ißcbm.
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Um die Abfonderung der Gefangenen auch in den Sammelzellen durchführen zu können, find 
letztere, mit Ausnahme zweier als Arbeits- und Betfäle zu benutzenden Räume, durch Aufftellung eiferner 
Zwifchentheilungen, welche aus Eifenblech und Draht conftruirt und mit je einer Thür verfchliefsbar find, 
in kleinere Zellen zerlegt worden.

Alle Decken find aus Cement-Beton, eben fo die Fufsböden der Hafträume und Corridore aus Cement 
hergeftellt.

Zur Erwärmung der im Mittelbau liegenden Räume, befonders aller Einzelzellen und der Verwal
tungsräume im Erdgefchofs, dient eine Heifswalferheizung mit 2 Feuerftellen; die Sammelzellen in den 
Flügelbauten und die beiden grofsen Hafträume im Kellergefchofs werden durch eiferne Regulir-Mantelöfen 
mit äufserer Luftzuführung geheizt. Zur Lüftung der Hafträume find die Oberflügel der Fenfter zum 
Aufklappen eingerichtet; aufserdem ift in jedem Raum ein Abzugsrohr angeordnet; diefe Rohre werden in 
zwei über dem Corridor im III. Obergefchofs angebrachten Canälen vereinigt, die in zwei grofsen eifernen, 
mit Saugköpfen und Abfaugefeuerung verfehenen Schornfteinen über Dach ausmünden.

In jeder Einzelzelle ift ein Leibftuhl mit Porzellaneimer aufgeftellt, dellen Entleerung durch die 
Gefangenen in dazu mit befonderer Einrichtung verfehenen Spülzellen vorgenommen wird. Für die 
Sammelzellen find in abgetrennten Räumen Spülaborte vorgefehen; die ganze Hausentwäfferung ift an das 
ftädtifche Canalnetz angefchloifen.

Das Gefängnifs ift mit Gas- und Wafferleitung und mit Anfchlufs an die Fernfprechftellen verfehen.
Die Einrichtung der Koch- und Wafchküchen, wie überhaupt des Wirthfchaftsbetriebes, ift eine 

möglichft einfache und durchweg für Handarbeit beftimmt; auf dem Dachboden ift, zum Trocknen der 
Wäfche im Winter, eine Trocken Vorrichtung angebracht, die mit einer kleinen Calorifere-Feuerung vom 
Keller aus heizbar ift.

Zum Gefängnifs gehört ein auf dem Weiberhof unmittelbar an der Einfriedigung gegen die 
Klingerftrafse errichtetes Gebäude, welches zur Unterfuchung der unter Sitten-Controle flehenden Frauen
zimmer dient. Diefes Unterfuchungsgebäude, welches eine Grundfläche von 64,3 qm, eingefchoffig überbaut, 
einnimmt, enthält das Zimmer des Arztes, ein Vorzimmer und ein grofses Wartezimmer.

Die Baukoften betrugen für das Gefängnifs 240000 Mark und für das Unterfuchungsgebäude 
6000 Mark, fonach für 1 qm überbauter Fläche von erfterem 392 Mark und von letzterem 93 Mark; auf 
die Kopfzahl der im Gefängnifs aufzunehmenden Häftlinge vertheilt, ftellen fich für jeden derfelben die 
Baukoften auf 1000 Mark.

Ein kleineres Bauwerk diefer Art ift das zur Aufnahme von 63 Männern und 
20 Weibern beftimmte Polizei-Gefängnifs zu Altona, deffen Anordnung durch die 
beiden Grundriffe in Fig. 350 u. 351 veranfchaulicht ift.

Daffelbe befteht aus zwei Flügeln, einem längeren und einem kürzeren Flügel, welche unter 90 Grad 
an einander ftofsen; beide haben aufser Sockel- und Erdgefchofs zwei Obergefchoffe, und in jedem der
felben ift ein Mittel-Corridor vorhanden.

325- 
Polizei- 

Gefängnifs 
zu 

Altona.

Der Eingang in das Erdgefchofs (Fig. 350) ift in der einfpringenden Ecke beider Flügel gelegen, 
und links davon (im kürzeren Flügel) ift die
Wohnung des Gefängnifs-Auffehers angeordnet; 
weiters find im kurzen Flügel noch das Ver- 
nehmungs-, das Frauenunterfuchungs- und das 
Aufnahmezimmer untergebracht. Im längeren 
Flügel find 13 Zellen für je 1 Mann, 1 Spül
zelle , 1 Auffeherzimmer und 1 Aufbewah
rungsraum enthalten. In dem darunter befind
lichen Sockelgefchofs befinden fich 15 Zellen 
für 1 Mann, 1 Spülzelle, Männer- und Weiber
bad, 1 Auffeherzimmer, Kohlenkeller, Kleider
kammer, Wafchküche, Speifekammer und Heiz
raum.

Das I. und II. Obergefchofs find völlig 
gleich eingerichtet; im längeren Flügel find 
je 15 Zellen für 1 Mann, 1 Zelle für 3 Mann,

3i9) Nach: Grundßtze für den Bau und die Ein
richtung von Zellengefängniffen. Freiburg 1885. Bl. 23. 

Fig- 351-
----------------- 14.28 ..... -....... v

Fig- 35°-

k--------- 7.95........... 4
Erdgefchofs. I. n. Obergefchofs.

Polizei-Gefängnifs zu Altona 349).
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i Spülzelle und i Auffeherzimmer untergebracht; der kürzere Flügel enthält je 7 Zellen für 1 Weib, 
1 Zelle für 3 Weiber, 1 Aufbewahrungsraum, 1 Auffeherzimmer und 1 Raum für Geräthe. Sämmtliche 
Gefchoffe haben 3,3 6 m lichte Höhe erhalten.
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3. Kapitel.

Sonftige Straf- und Befferungs-Anftalten.
Von Theodor v. Landauer und Heinrich Wagner.

a) Zwangs-Arbeitshäufer.

Die Zwangs-Arbeitshäufer, auch Corrections-Häufer genannt, find den Gefangen- 
Anftalten verwandte Bauten, in denen befcholtene, arbeitsfcheue Perfonen beiderlei 
Gefchlechtes, welche der Armenpflege oder der Oeffentlichkeit zur Laft fallen, zeit
weife untergebracht werden, um durch Arbeit und ftrenge Zucht der fittlichen 
Befferung zugeführt zu werden.

Für unbefcholtene, arbeitswillige und pflegebedürftige Arme ift aufserhalb 
diefer Zwangs-Anftalten durch die Armen-Arbeitshäufer und Armen-Pflegehäufer 
Sorge getragen; diefe Art von Gebäuden ift bereits in Theil IV, Halbbd. 5 diefes 
»Handbuches« befprochen worden.

Das Zwangs-Arbeitshaus hat aufzunehmen : 1) alle diejenigen Perfonen, welche auf Grund des §. 362 
des Strafgefetzbuches für das Deutfche Reich nach verbüfster Strafe der Landes-Polizei-Behörde und von 
diefer einer folchen Anftalt zugewiefen werden; 2) einzelne obdachlofe Perfonen, welche entweder von 
der Orts-Polizei-Behörde aus dem Polizei-Gewahrfam oder von Organen der Armenverwaltung hierher 
gewiefen werden.

Hierunter befindet fich immer eine Anzahl Knaben und Mädchen, welche bis zu ihrer Einfegnung 
in der Anftalt zu bleiben und in gefonderten Räumen untergebracht zu werden pflegen.

Auch Väter und Mütter, denen ihre Kinder aus gefundheitspolizeilichen Gründen entnommen werden 
müflen oder welche fich weigern, für die Unterhaltung und Erziehung ihrer Kinder felbft zu forgen, find 
in manchen diefer Anftalten, z. B. in dem fpäter (in Art. 338 , S. 366) zu befchreibenden ftädtifchen 
Arbeitshaufe zu Dresden, untergebracht und zur Arbeit angehalten. Werden Ehepaare aufgenommen, fo 
erhalten fie befondere Zimmer.

Mit dem Zwangs-Arbeitshaus ift häufig ein Verforgungshaus für folche arbeits
unfähige, alte oder gebrechliche und mittellofe Perfonen verbunden, welche in die 
fonftigen für Unbefcholtene beflimmten Armenhäufer nicht gehören.

Dies ift u. A. der Fall beim ftädtifchen Arbeitshaus zu Rummelsburg bei Berlin (fiehe Art. 339, 
S. 369), das zu diefem Zwecke mit einem Arbeitshaus-Hofpital verfehen ift, ferner bei den meiften eng- 
lifchen workhoufes.

Die leitenden Gefichtspunkte bei Anlage eines Zwangs-Arbeitshaufes find:
1) Durchführung der Trennung feiner Infaffen nach Gefchlecht, Alter, Sitt

lichkeit etc.;
2) Möglichkeit leichter Ueberwachung fämmtlicher Abteilungen für Häftlinge 

und Pfleglinge;
3) Befchaffung folcher Einrichtungen, welche ihre Beherbergung, Verköftigung, 

Befchäftigung oder Verpflegung möglichft erleichtern;
4) Erfüllung aller Anforderungen der Gefundheitslehre.
Dem gemäfs ift zur Errichtung einer folchen zur Anfammeluhg einer grofsen 

Anzahl theils fittlich, theils körperlich verkommener Menfchen beftimmten Anftalt 
vor Allem ein Bauplatz von folcher Grofse, Lage und Befchaffenheit erforderlich, 
dafs fämmtlichen Claffen von Angehörigen, Jung und Alt, die Bewegung in freier 
Luft möglich ift. Bei der Wahl des Platzes ift auch auf die Möglichkeit der Er
weiterung und Ausdehnung der Gebäudeanlage Rückficht zu nehmen.

Bei den in Art. 337 bis 341 (S. 365 bis 378) vorgeführten Beifpielen ift die Grofse des Grund- 
ftückes derart bemefien, dafs auf I Kopf der Arbeits-Anftalten zu Dresden 34 bis 46 üm, zu Rummelsburg
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55 bis 70am, zu Rennes 60 zu Nanterre 65 Qm, zu Wandsworth-Clapham dagegen nur 21 bis 38q«n 
entfallen.

Eeftand’theile Zur EinhaltunS der im vorhergehenden Artikel namhaft gemachten Grund
bedingungen der Anlage bedarf es einzelner Gebäude oder vollftändig abgefonderter 
Gebäudetheile:

i) für jede Claffe von Häftlingen oder Pfleglingen, für welche eigene Wöhn- 
und Schlafräume, Treppen-, Wafch-, Bade- und Bedürfnifsräume, Höfe, Werkflätten, 
Krankenfäle etc. vorzufehen find;

2) für die Verwaltung, mit den nöthigen Gefchäftsräumen, Wohnungen und 
Gärten für Beamten und Auffichts-Perfonal;

3) für Hauswirth fchaft, mit Kochküche nebft Zubehör, Bäckerei, Wäfcherei, 
Mafchinen- und Keffelhaus, Vorräthe etc.

Aufserdem gehören zur Anftalt:
4) Kirche oder Capelle, Leichenhaus, Wachthaus etc.

33° Kleine Arbeits-Anftalten können allerdings in der Hauptfache in einem einzigen
u^G^'ndnT Haufe untergebracht werden, wenn deffen Räume ihrer Beftimmung gemäfs ange- 

Syfteme. ordnet, theils unmittelbar an einander gereiht und in Zufammenhang gebracht, theils 
vollftändig getrennt oder in Gruppen zerlegt und durch gut erhellte und gelüftete 
Flure einzeln zugänglich gemacht find. Die Planbildung des Haufes ift möglichft 
einfach, die Grundform aus dem lang geftreckten Rechteck und deffen Zufammen- 
fetzungen (1 i-i LJ), jedoch mit Ausfchlufs von Binnenhöfen abgeleitet. Zur wirk- 
famen Abfonderung der Haustheile erfcheinen Treppenhäufer mit vorgelegten Ouer- 
fluren befonders geeignet. Aeufserftenfalls kann ein einzelner Gebäudetheil auch 
mit einem Mittelgang und zwei Reihen Räumen verfehen fein.

Eine folche Grundrifsbildung zeigt z. B. das in Art. 337 (S. 365) befchriebene Arbeitshaus zu Kiel.
Schon bei Anftalten mittleren Umfanges erweist fich indefs die Errichtung 

mehrerer Gebäude zweckmäfsig, und grofse Zwangs-Arbeits-Anftalten pflegen in eine 
Anzahl einzelner, theils nur lofe, theils gar nicht verbundenen Häufer aufgelöst zu 
fein, welche Anordnung es ermöglicht, die einzelnen Abtheilungen der Anftalt voll
ftändig von einander zu trennen und für jede derfelben reichliche Zuführung von 
Licht und Luft zu bewirken. Zugleich kann hierbei die Anlage vieler Verbindungs
flure entbehrt, fomit die bebaute Grundfläche verringert und hierdurch der Mehr
aufwand an Baukoften gedeckt werden, der bei Herfteilung einer Anzahl kleinerer 
Häufer an Stelle eines grofsen Gebäudes (für Umfaffungsmauern etc.) entfteht.

Gefammtanlage und Gruppirung diefer verfchiedenen, für grofse Zwangs-Arbeits- 
Anftalten erforderlichen Gebäude laffen mehrere Grundrifs-Syfteme erkennen, welche 
für den Entwurf des Bauwerkes zur Richtfchnur dienen.

Syftem Eil1 e’ne Zwanffs-Arbeits-Anftalt wohl geeignetes Grundri fs-Syftem befteht
I. darin, dafs die Hauptgebäude längs der Seiten einer der Umfangsfigur des Geländes 

annähernd folgenden, meift rechteckigen Grundform angeordnet find, und in dem 
von ihnen eingefchloffenen Theile des Anwefens die Capelle, das Verwaltungs- oder 
das Wirthfchafts-Gebäude errichtet ift.

Die ftädtifche Arbeits-Anflalt zu Dresden (fiehe Fig. 360, S. 367) zeigt diele Planbildung.
Kennzeichnend für eine zweite Grundrifsanordnung ift, dafs fämmtliche Ge

ir. bäude der Anftalt als Einzelhäufer oder Pavillons in paralleler Richtung fenkrecht 
und zu beiden Seiten der Flauptaxe geftellt find und den verbleibenden unüberbauten 
Theil des Grundftückes als offenen Hof einfchliefsen.
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Diefer Art ift die für 1950 Infaffen errichtete Zwangs-Anftalt (maifon de repi effion) zu Nanterre 35°). 
In etwas umgeftalteter Form erfcheint diefe Anordnung auch dem grofsen ftädtifchen Arbeitshaus zu 
Rummelsburg bei Berlin zu Grunde gelegt (fiehe Fig. 361, S. 37°)-

Von diefem zweiten unterfcheidet fich das dritte Grundrifs-Syftem dadurch, 
dafs die parallel geftellten Einzelhäufer oder Pavillons nicht einen Hof einfchliefsen, 
fondern fifchgrätenartig an einer oder an beiden Seiten eines gemeinfamen, einge- 
fchoffigen Verbindungsganges und rechtwinkelig zu diefem angereiht find.

Das Wandsworth- und Clapham-Union-workhoufe zu London (fiehe Fig. 375» 3 $4) veranfchaulicht
letzteren Typus.

Auch ift mitunter verfucht worden, andere Syfteme, z. B. die bei vielen Ge- 
fangenhäufern angewendete ftrahlenförmige Grundrifsanordnung, auf die Zwangs- 
Arbeits- Anflalt zu übertragen. Jedoch mit Unrecht; denn die hierfür geltend 
gemachten Vortheile leichter Ueberwachung find hinfällig, fobald es fich um Gebäude 
mit langen Flügeln, die für eine grofse Zahl von Menfchen beftimmt find, handelt. 
Vielmehr entliehen dann die im vorhergehenden Kapitel (Art. 245, S. 267) ge
nannten Nachtheile. Die ohnehin fchon mifslichen Wirkungen der Anfammelung 
vieler Infaffen auf einem verhältnifsmäfsig kleinen Raume laffen fich nur durch Be- 
fchaffung einer Baugruppe folcher Art möglichft aufheben, bei der, wie bereits 
betont, überall der freie Zutritt von Licht und Luft gefichert ift. Aus diefem Grunde 
find auch alle einen gefchloffenen Binnenhof bildenden Gebäude-Anlagen für folche 
Zwecke ungeeignet.

Dagegen kann wohl unter Umftänden die Verbindung eines Zwangs-Arbeitshaufes 
mit einem Gefangenhaufe vortheilhaft fein und zu einer Verbindung beider Grundrifs- 
Typen: Pavillon-Bau mit ftrahlenförmigem Centralbau, Veranlaffung geben.

Dies ift der Fall bei der »taifon ifarrct et de correction, rue de la Sante in Paris351).
Bei den in Art. 331 bis 333 kurz gekennzeichneten drei Grundrifs-Syftemen 

ift die Anflalt in drei oder vier durch Mauern abgegrenzte Theile geordnet. In der 
Regel umfafft der erfte, am Eingang gelegene Theil die Aufnahme- und Verwaltungs- 
Gebäude, der zweite die eigentliche Haft-Anfialt nebft Kirche und Wirthfchaftsgebäude, 
der dritte die Pflege- und Krankenhäufer. Alle diefe Gebäude find mit den zuge
hörigen Höfen und Gärten verfehen und diejenigen für gemeinfame Benutzung in 
die Hauptaxe des ganzen Anwefens gelegt; fie werden zugleich, wenn möglich, un
gefähr unter 45 Grad gegen die Himmelsrichtungen gefiellt, damit fämmtliche Ge
bäudefronten zeitweife von der Sonne befchienen werden können.

Der Grundrifs jedes Einzelhaufes für Häftlinge oder Pfleglinge pflegt in Form 
eines länglichen Rechteckes angeordnet, in fo weit nöthig durch einen Flurgang ge- 
theilt, auch durch Eck- oder Mittelvorbauten ausgezeichnet zu fein.

Anfiatt weiterer Ausführungen wird auf die in Fig. 352 bis 357 dargeftellten 
Einzelhäufer fowohl für männliche Pfleglinge oder Spittler, als für männliche Häft
linge oder Häusler der mehrerwähnten ftädtifchen Arbeits-Anftalt zu Rummelsburg 
bei Berlin 352) verwiefen.

Zur Ergänzung der Befchreibung diefer Anflalt in Art. 339 (S. 3^9) mögen einige kurze Be
merkungen bezüglich der Bauart dienen.

Wie aus den umflehenden Grundriffen und Querfchnitten hervorgeht, haben die Gebäude für die 
männlichen Spittler einen Mittelflur, bezw. eine doppelte Säulenftellung, diejenigen für die männlichen 
Häusler bei etwas geringerer Gebäudetiefe nur eine einfache Säulenftellung erhalten. Ferner find jene

35°) Siehe: Moniteur des arch. 1885, PI. 12 u. 15.
351) Siehe: Art. 322 (S. 355, unter x).
352) Nach: Wochbl. f. Bauk. 1882, S. 52.
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Häufer über dem Erdgefchofs und I. Obergefchofs mit Balkendecken und gedielten Fufsboden, diefe mit 
gewölbten Decken und Cement-Fufsböden verfehen; die Decke des oberften Gefchofles der beiden Flügel 
wird durch das mit Holzcement eingedeckte und von unten gerohrte und geputzte Dach gebildet; der 
Mittelbau dagegen ift mit einem Dachgefchofs verfehen. Diefe Decken und das Holzcement-Dach haben 
fich als ein gegen Hitze und Kälte vollkommen ausreichender Schutz erwiefen.

Ueber Einrichtung und Bemeffung der Räume etc. ift das Nöthige an der bereits 
erwähnten Stelle diefes »Handbuches« (Theil IV, Halbbd. 5, Abfchn. 2, Kap.: 
Armen-Pflegehäufer und Armen-Arbeitshäufer) zu finden. Weiteren Auffchlufs giebt 
die nachfolgende Erörterung ausgeführter Zwangs-Arbeits-Anftalten, welche den in 
Art. 330 bis 334 unterfchiedenen Grundrifs-Syftemen entfprechen.

Eine kleinere Anlage diefer Art ift das in den fechziger Jahren von Martens 
erbaute Arbeitshaus zu Kiel (Fig. 358 u. 359 353), in welchem arbeitsfcheue Männer 
und Weiber, polizeilich inhaftirte Perfonen, mittellofe Kranke, idiotifche Frauen und 
zeitweilig auch Kinder aufgenommen werden.

353) Nach: Allg. Bauz. 1867, S. 383 u. Bl. 55 bis 61.

Diefes Haus befteht aus einem Mittelbau in Rücklage, welcher der ganzen Länge nach durch einen 

336.
Einrichtung

337- 
Arbeitshaus 

zu Kiel.

in der Mitte und an beiden Enden er- 
hellten Gang durchfchnitten ift, und aus 
zwei über beide Seiten des Mittelbaues 
ftark vorfpringenden Flügelbauten ohne 
Corridore.

Bei diefem durch die Grundriffe 
von Erdgefchofs und Obergefchofs ver- 
anfchaulichten Beifpiele erfcheinen die 
Haupterfordernifle einer folchen Anftalt: 
möglichft vollftändige Trennung der ein
zelnen Gattungen von Infaffen, vereint 
mit möglichft leichter Ueberwachung der- 
felben Seitens der Verwaltung, in ein
facher, zweckdienlicher und wenig koft- 
fpieliger Weife erfüllt. Die beiden Flügel
bauten enthalten in zwei nicht unter
kellerten Gefchoffen von rund 5m Höhe 
(von Oberkante zu Oberkante) einerfeits 
die Arbeits- und Schlaffäle für Männer, 
andererfeits diejenigen für Frauen, ferner 
den Raum für polizeilich inhaftirte Frauen, 
die Wafchküche und den Saal für blöd- 
finnige Frauen. Der Mittelbau umfafft 
in dem 2,8 m hohen Kellergefchofs die 
Dampfküche nebft zugehörigen Vorraths- 
kellern, den Heizraum für die Dampf
heizung der Arbeitsföle, der Dampfküche 
und Dampfwäfcherei, ferner zwei Bade- 
und zwei Haftzellen, fo wie die Leichen
kammer. Die Eintheilung von Erdgefchofs 
und Obergefchofs, je 4,0 8m (von Ober
kante zu Oberkante) hoch, ift aus Fig. 358 
u. 359 zu entnehmen. Daraus erhellt, 
dafs im Erdgefchofs vom Bureau und 
vom Gang aus das Zimmer für polizei
lich inhaftirte Männer, fo wie die um 
5 Stufen niedriger gelegten, daher um 
eben fo viel höheren Arbeitsföle für

Fig- 358.

Obergefchofs.
1:500

Fig- 359-

Erdgefchofs.

Arbeitshaus zu Kiel353).
Arch.: Martens.
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Männer eben fo leicht überwacht werden 
können, wie am anderen Ende von den 
Zimmern des Oekonomen aus der Arbeits- 
faal für Frauen und die Zimmer für Knaben 
und Mädchen. Der Mittelgang ift an beiden 
Enden mit Thüren abgefchloffen. Der Spiel
platz der Kinder ift vor dem Haufe, wäh
rend die getrennten * Höfe für inhaftirte 
Frauen und Männer hinter dem Haufe 
liegen. Das Obergefchofs des Mittelbaues 
enthält durchweg Krankenzimmer; die Tren
nung der Abtheilungen für Männer und 
Frauen ift hier mittels eines über das Dach 
ragenden Auffatzes bewerkftelligt, der aufser 
diefer Beftimmung noch zur Erhellung der 
Gänge in beiden Stockwerken, fo wie zur 
wirkfamen Lüftung des Gebäudeinneren dient. 
Der eine Schlaffaal für jüngere Männer ift 
mit Hängematten, der andere mit eifernen 
Bettftellen verfehen. Ein Theil des Dach
raumes ift behufs Gewinnung gröfserer Höhe 
für diefe Schlaffäle mit beanfprucht. Der 
Dachboden hat mehrere durch Verfchläge 
getrennten Abtheilungen, in welchen die 
für die verfchiedenen Arbeiten der Infaffen 
nothwendigen Rohftoffe auf bewahrt werden; 
ein kleines Windehaus ift zum Zweck des 
Heraufziehens derfelben am linken Flügel
bau angebracht. In den Küchen findet 
ftets ein Theil der Weiber Befchäftigung, 
über welche die Frau des Oekonomen Auf- 
ficht führt.

Die Ausführung des Haufes ift, feiner 
Beftimmung gemäfs, einfach; die Aufsen
feiten find in gut gebrannten und geform
ten rothen Backfteinen, die Mufter durch 
fchwarze Steine hergeftellt. Das Gebäude 
überdeckt rund 700 und hat, einfchl. 
eines kleinen Nebengebäudes, der Um- 
faffungs- und Trennungsmauer der Höfe 
und der fehr einfachen Ausrüftung, einen 
Koftenaufwand von 96 000 Mark erfordert. 
Hiernach entfallen auf 1 qm überbauter 
Grundfläche 137 Mark und auf 1 cbm um
bauten Raumes (von Kellerfufsboden bis 
Oberkante Hauptgefims gerechnet) rund 
13 Mark.

338- Ein fehr lehrreiches Beifpiel
Arbe^lnftait iß die für 600 Infaffen geplante 

zu Dresden. Zwangs- Arbeits- Anftalt in Dres
den 854) ; diefelbe liegt an der

Fig. 360.

354) Nach: Die Bauten, technifchen und 
induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. 
S. 295 — ferner nach den von Herrn Stadtbaurath 
Friedrich gemachten Mittheilungen.

Legende zu

A. Verwaltungshaus.
Erdgefchofs:

z. Eingangsflur.
2. Abfertigung.
j. Director.
4. Thorwart.
j. Kleider | 

| für Männer.
6. Wäfche J
7. Badezimmer.

I. Obergefchofs :
z. Salon.
2. Wohnzimmer.
5, 4. Schlafzimmer.
5. Kleiderkammer.
6. Küche.
7. Zimmer.

B. Männerhaus für I. u. III.
Claffe.

Erdgefchofs:
S. Arbeitsfaal I. CI.
g. Arreft-Local.

zo. Einzelzelle.
zz. Wärter.
12. Arbeitsfaal III. CI.
zj. Putzraum.

C. Männerhaus für II. u. III. 
Claffe.

II. Obergefchofs:
14. Schlaffaal II. CI.
13. Wärter.
16. Wafchräume.
Z/. Schlaffaal III. CI.

D. Capelle u. Speifehaus.

18. Sacrarium. 
ig. Bet- u. Speifefaal.

E. Krankenhaus.
20. Vorplatz.
21. Männerbad.
22. Kaftenbad.
23. Ifolir-Raum.
24. Unterfuchungszimmer.
23. Wärterin.
26. Krankenfaal f. Frauen.
27. Krankenfaal f. Männer.
28. Wärter.
2g. Männerbad.
30. Frauenbad.

F. Frauenhaus für I. u. III.
Claffe.

Erdgefchofs:
31. Arbeitsfaal I. CI.
32. Arreft-Local.
33. Einzelzelle.

Fig. 360.

34. Wärter.
33. Arbeitsfaal III. CI.
36. Putzraum.

G. Projectirtes Frauenhaus 
für I. u. II. Claffe.

37. Arbeitsfaal II. CI.
38. Arbeitsfaal I. CI.
3g. Wärter.
40. Einzelzelle.
41. Wäfche.
42. Fertige Waaren.
43. Rohproducte.

H. Küchenhaus.
44. Küche.
43. Zuputzraum.
46. Aufwafchraum.
47. Speifenausgabe.

I. Bade- u. Krankenhaus.
48. Wärter.
4g. Krankenzimmer.
30. Badeftube.
31. Vorrathsraum.
32. Kleider-Desinfection.

K. Wafchhaus.
33. Wafchräume.
34 Oefen.

L. Keffelhaus.
33. Keflelhaus.
36. Vorraum.
37. Kammer.
38. Stube.
3g. Küche.

J7. Wafch- An ft alt.
Erdgefchofs:

60. Wafchhalle.
61. Eingangsflur.
62. Wäfche-Annahme.
63. Wäfche-Zeichenftube.
64. Wäfche-Ausgabe.
63. Vorrathskammer.
66. Flur.

Kellergefchofs:
60 (nördl. Theil). Wäfche- 

Sortir-Raum.
61. Heizraum.
62. Kohlenraum.
63-66. Mangeraum.

I. Obergefchofs:
6z, 62. Schnelltrockenraum.
63-66. Wintertrockenraum.

II. Obergefchofs:
61-66. Lufttrockenraum.

N. Desinfections-Grube.

Städtifche Arbeits-Anftalt zu Dresden.
Lageplan in Erdgefchofshöhe 3’5).

Arch.: Friedrich.
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Königsbriicker-Strafse und wurde 1876—78 nach dem Entwurf und unter der Leitung 
Friedrich? errichtet.

Das Bau-Programm forderte, zur Unterbringung und Befchäftigung von zunächft 300 Männern und 
150 Frauen, welche nach Gefchlecht, Altersclaffen und Sittlichkeit zu trennen waren, einen Bau, dellen 
Erweiterung jeder Zeit und ohne Störung des Betriebes ausführbar fein füllte.

Die Gefammtanlage verbreitet fich über einen Bauplatz von 20 658 Grundfläche. Wie der Ge- 
fammtgrundrifs (Fig. 360356) zeigt, beflehen die Bauten aus 3 Gruppen, und zwar: 1) dem Verwaltungs
gebäude A, 2) den Gebäuden B, C, F und G für die Häftlinge und 3) den Gebäuden für die Bewirth- 
fchaftung, die Krankenpflege und den Betrieb D, E, H, J, K, L und M, zwifchen denen nach Often ein 
grofser Hof für die Männer-Abtheilung, nach Welten ein gleicher für die Frauen-Abtheilung gelegen ift. 
Aufserdem find noch 3 gefchloffene Arbeitshöfe für die Männer-Abtheilung zu Zwecken der Holzfpalterei, 
Steinklopferei und Gärtnerei, für die Weiber-Abtheilung aber ein grofser Wafch-, Bleich- und Trockenplatz 
vorhanden.

Das Verwaltungsgebäude A enthält im Erdgefchofs die Abfertigungsräume für die Verwaltung, im 
I. und II. Obergefchofs die Dienftwohnungen für den Director, den Infpector und einige Unterbeamte 
der Anftalt.

Von den geplanten 4 Gebäuden für die Häftlinge lind bis jetzt nur 3 ausgeführt, und zwar B und C 
zur Aufnahme von 300 Männern und F zur Aufnahme von 150 Frauen. An Stelle des Frauenhaufes G 
liehen Interimsbauten für Holzfpalterei.

Die Männer vertheilen fich mit 130 Köpfen auf die I. Claffe im Alter von 16 bis 22 Jahren; 
I3° Köpfen auf die II. Claffe im Alter von 23 Jahren und darüber; 40 Köpfen auf die III. Claffe, die zu 
Ifolirenden. In der Frauen-Abtheilung kommen 65 Köpfe auf Claffe I, 65 Köpfe auf die Claffe II und 
20 Köpfe auf die Claffe III. Die Einrichtungen der Gebäude für die Männer find gleich denjenigen im 
Frauenhaufe.

In den Schlaffalen kommen auf einen Kopf 9,rr cbm Raum ; durch eine Sauglüftungs-Einrichtung ift 
aber für den Kopf und die Stunde im Sommer, wie im Winter, ein Luftwechfel von 22 cbm zu erzielen.

Die Erwärmung der Arbeitsfäle gefchieht durch Feuerluftheizung, diejenige der kleineren Räume 
durch Dampfheizung.

Die Abort-Anlagen find nach Siivern'fchem Syftem angelegt, und die Ausflüffe vereinigen fich in 
der Sammelgrube zV

Das Küchenhaus H enthält einen 57,s grofsen Küchenraum mit Dampfkoch-Einrichtung, einen 
Aufwafch- und Gefäfsraum mit 26,5 üm, einenZuputzraum mit 26,5 Qm und einenSpeifenausgabe-Raum; im 
aufgebauten Halbgefchofs befinden fich die Wohnräume für das Auffeher-Perfonal.

Neben dem Wafchhaus K ift im Anfchlufs an das Frauenhaus F noch eine neue gröfsere Wafch- 
Anftalt HZ erbaut worden, die lediglich für Handwäfcherei eingerichtet ift. Letztere ift als Befchäftigung 
für die Frauen eingeführt, welche für Private wafchen und in folcher Weife der Anftalt Geld einbringen. 
Das Erdgefchofs enthält zu diefem Zweck eine grofse Wäfchehalle mit 38 Wannen von drei verfchiedenen 
Grofsen nebft 2 Wäfchewinden, 2 Spül- und 5 Wäfchetrögen, fo wie 4 Kochfäffern ; hieran anfchliefsend 
den Querbau mit Räumen für die Annahme, das Zeichnen, die Ausgabe und die Aufbewahrung der 
Wäfche. Im Kellergefchofs, das fich unter dem Querbau und dem kleineren Theil der Halle erftreckt, 
find 2 grofse Räume für das Mangen und Sortiren der Wäfche, eine Kohlen- und eine Heizkammer ein
gerichtet. Das I. Obergefchofs des Querbaues ift in den gröfseren Wintertrockenraum und den kleineren 
Schnelltrockenraum abgetheilt; das ganze II. Obergefchofs dient als Lufttrockenraum; ein grofser Wäfche- 
aufzug verbindet fämmtliche Gefchoffe mit einander. Die Wäfchehalle ift im Firft 7 m hoch, mit einem 
eifernen Dachftuhl überdeckt und behufs Lüftung mit einem über die 4 Kochfäffer fich erftreckenden 
trichterartigen Dunftfang, fo wie mit Firftauffatz verfehen.

Das Bade- und Krankenhaus Z, fo wie das Keffelhaus L, welch letzteres Raum zur Aufftellung 
von 3 Dampfkeffeln mit zufammen 60<lm Heizfläche bietet, find nur erdgefchoffig errichtet. Eine neue, 
auf der Grenze zwifchen Männer- und Frauen-Abtheilung erbaute Kranken-Baracke E ift auch nur ein eben
erdiges, mit einem niedrigen Dachraum überdecktes Gebäude, das auf der einen Seite die Männer-Abtheilung, 
auf der anderen Seite die Frauen-Abtheilung mit zugehörigen Unterfuchungszimmern, Bade-, Wärter- und 
Aborträumen enthält.

Endlich ift noch das Speifehaus D zu erwähnen, welches fo ausgeführt worden ift, dafs es zugleich 
als Bethaus dient. Der Mittelraum, der 1,4 m höher als die Seitenfäle liegt, bildet das Sacrarium; die

365) Nach den von Herrn Stadtbaurath Friedrich zu Dresden gutigfl zur Verfügung geftellten Original-Plänen. 
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von hier nach den Sälen gerichteten Oeffnungen werden bei Benutzung der Säle zu Speifezwecken durch 
Schiebeläden gefchloffen, beim Gottesdienft geöffnet. Der Raum unter dem Sacrarium wird zur Abftellung 
von Speifen und Gefchirr benutzt.

Die Koften der Gefammtanlage, ohne die der neuen Kranken-Baracke und Wafch-Anftalt, fo wie 
ausfchliefslich derjenigen für Bauplatz und Inventar, betrugen 675000 Mark. Im Befondern ftellen fich 
die Baukoften bei einem der Haftgebäude auf 251 Mark, beim Verwaltungsgebäude auf 214 Mark, beim 
Küchenhaufe auf 149 Mark, beim älteren Wafchhaufe auf 133 Mark, beim Badehaufe auf 53 Mark, beim 
Keffelhaufe auf 74 Mark und beim Betfaal auf 118 Mark für 1 qm bebauter Grundfläche.

Das noch zu errichtende Weiberhaus G wird hiernach rund 105 000 Mark beanfpruchen; fomit ift 
für die Gefammtkoften der Arbeits-Anftalt für 600 Köpfe die Summe von 780000 Mark und für einen 
Kopf der Betrag von rund 1300 Mark (ausfchl. Inventar und Bauplatz) zu rechnen.

Eine Mufteranlage der fraglichen Art ift ferner das ftädtifche Arbeitshaus zu 339-
& Städt

Rumnielsburg bei Berlin 356), eine Gebäudegruppe bildend, die auf einem Grundftück Arbeitshaus 

von rund 10ha, von denen etwa 7ha für die Anftalt felbft beftimmt, die übrigen

356) Nach: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 39 — ferner: Bericht über die Allgemeine deutfche Ausheilung auf dem 
Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens. Herausg. v. P. Boerner. Bd. I, S. 475.

357) Facf.-Repr. nach: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 65.
Handbuch der Architektur. IV. 7. 24

3 ha als Ackerland und Riefelfeld benutzt find, 1877—80 nach dem Entwurf und Rummelsbure 
unter der Oberleitung BlankenHein s erbaut wurde.

Die Anftalt zerfällt in zwei Haupttheile: das eigentliche Arbeitshaus und das Hofpital.
Das Arbeitshaus, in welchem alle diejenigen Perfonen beiderlei Gefchlechtes aufzunehmen find, 

welche nach Art. 326 (S. 361) unter die ftrenge Zucht einer folchen Anftalt gehören, um hier zur Arbeit 
angehalten und unter dem Einflufs derfelben der fittlichen Befferung zugeführt zu werden, umfafft 400 männ
liche und 300 weibliche Häuslinge oder Züchtlinge (Corrigenden). Von den männlichen Häuslingen 
können etwa 25 Perfonen als krank angenommen werden; diefelben find in einem befonderen Lazarcth, 
weitere 20 Perfonen in der Kochküche und Bäckerei, wo fie befchäftigt find, untergebracht. Von den 
weiblichen Züchtlingen find etwa 20 Procent, alfo 60 Perfonen, als krank anzunehmen. Diefe Kategorie 
befteht vorzugsweife aus Proftituirten , wefshalb ihre Zahl, je nach der milderen oder ftrengeren Hand
habung der gefetzlichen Beftimmungen, aufserordentlich fchwankt. Ein eigenes Lazareth-Gebäude wurde 
nicht für nothwendig gehalten; eine Anzahl von 30 bis 40 Weibern konnte im Wafchhaus zum Betrieb 
der Wäfcherei untergebracht werden.

Das Arbeitshaus-Hofpital, das alle diejenigen der Armenpflege zur Laft fallenden und der Hofpital- 
Pflege bedürftigen Perfonen aufzunehmen hat, welche in die fonftigen, für Unbefcholtene beftimmten 
ftädtifchen Hofpitäler nicht gehören, enthält Raum für 200 männliche und 75 weibliche Perfonen, von 
denen 50, bezw. 25 als dauernd bettlägerig anzufehen find.

Die Zahl der Infaffen ftellt fich hiernach auf rund 1000; die Anftalt ift dem entfprechend erbaut, 
vermag aber erforderlichen Falles weit mehr Perfonen aufzunehmen und hat thatfächlich einmal 1258 Perfonen 
ohne befondere Schwierigkeit beherbergt; Auffeher und Beamte find in diefen Summen nicht inbegriffen. 
Aufser den einzelnen, für Häuslinge und Hofpitaliten erforderlichen Gebäuden wurden die nöthigen Wirth- 
fchaftsgebäude , eine befondere Kirche, eine Militär-Wache und, wegen der Entfernung von Miethhäufern, 
eigene Wohngebäude für fämmtliche Beamten errichtet.

Die Anftalt befteht im Ganzen aus 17 gröfseren und 6 kleineren Gebäuden, fo wie 2 Schuppen, 
welche innerhalb vier durch Mauern von einander getrennten Abtheilungen theils in der Hauptaxe 
aufgeftellt, theils zu beiden Seiten diefer und fenkrecht hierzu hinter einander gruppirt, theils an der Ein
friedigung vertheilt find. Die Axen der Gebäude find durchweg ungefähr 45 Grad gegen die Himmels
richtungen gedreht, fo dafs fämmtliche Fronten zeitweife von der Sonne befchienen werden. Wie aus dem 
in Fig. 361 35ß) dargeftellten Lageplan nebft zugehörigem erklärenden Verzeichnifs hervorgeht und durch die 
Vogelfchau-Abbildung in Fig. 3Ö2357) veranfchaulicht ift, enthält die erfte Abtheilung das Verwaltungsgebäude, 
die Wohnhäufer der verheiratheten Beamten nebft den zugehörigen Höfen und Gärten , fo wie den Be- 
gräbnifsplatz für das Arbeitshaus. In der zweiten Abtheilung befinden fich aufser der Kirche zwei Häufer 
für je 100 bis 160 männliche Hofpitaliten und zwei andere Häufer, deren eines getheilt zur Aufnahme 
von 14O weiblichen Häuslingen und Hofpitaliten dient (daffelbe enthält auch das Frauen-Lazareth), während 
das andere für 300 weibliche Häuslinge beftimmt ift. Die dritte Abtheilung umfafft die dem wirthfchaft- 
lichen Betriebe dienenden Bauten, beftehend aus dem Mafchinen- und Badehaus, den Wirthfchaftsgebäuden 
mit Kochküche, Bäckerei und Wafchküche, der Hausvaterei, der Werkmeifterei und einem Remifen- und
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Pferdeftall-Gebäude. In der vierten Abtheilung endlich haben zwei Gebäude für je 184 (bis 450) männliche 
Häuslinge, nebft dem Lazareth für diefelben, Wachthaus und einige Nebenbaulichkeiten Platz gefunden; 
auch gehört hierzu ein grofser Hof und Arbeitsplatz, auf welchem das Leichenhaus, der Holz- und Utenfilien- 
Schuppen errichtet find. Zwifchen dem letzten Hof und dem Rummelsburger See befindet fich noch eine 
freie Landfläche, welche theils als Ausladeplatz, theils als Arbeitsplatz , namentlich zum Zerkleinern des 
für den Haushalt der ftädtifchen Verwaltung erforderlichen Brennholzes, benutzt wird.

Das Hauptverwaltungsgebäude A enthält im Erdgefchofs fämmtliche Gefchäftsräume, einfchliefslich 
eines Sitzungszimmers, im I. Obergefchofs die Wohnung des Directors, fo wie die für einen unverheiratheten 
Lehrer und eben folchen Unterbeamten , im II. Obergefchofs die Wohnung des Hausverwalters und eines 
verheiratheten Secretärs; im Sockelgefchofs befinden fich Wirthfchaftsräume für die Beamten und ein Bade
zimmer für diefelben. Die beiden Gebäude B, B am Eingänge umfaßen je 4 Wohnungen für Unterbeamte

A. Verwaltungsgebäude.
B. Wohnhäufer für 6 Beamte.
C. Wohnhaus für 8 Auffeher.
D. Wohnhaus für 14 Auffeher.
E. Kirche.
F. Gebäude f. männl. Hofpitaliten.
G. Gebäude f. weibl. Hofpitaliten 

und Häuslinge.
ZZ. Wohnhaus f. weibl. Häuslinge. 
Z. Werkmeifterei.

K. Wafchküche.
L. Kochküche und Bäckerei.
M. Mafchinenhaus und Bäder.
N. Pferdeftall und Remife.
O. Militärwache.
P. Gebäude ) für männl. Häus-
Q. Lazareth ’ linge.
R. Leichenhaus.
S. Holzfchuppen und Abort.
T. Geräthefchuppen.
U. Abortgebäude.
V. Abortgebäude u. Spritzenhaus.
IP. Thorwarthäuschen.

Städtifches Arbeitshaus zu Rummelsburg bei Berlin3'6). 
Arch.: Blankenßein.

von 3 Zimmern **nebft Zubehör und 2 Dachwohnungen für Auffeher von Stube, Kammer und Küche. Die 
beiden anderen Wohngebäude C und D enthalten 8, bezw. 14 Wohnungen für Auffeher, aus 2 Stuben, 
zum Theile auch Kammer und Küche beftehend. Sämmtliche Wohnhäufer find mit Kachelöfen ausgerüftet.

Die Kirche E, nach Art einer Dorfkirche in einfacher Art erbaut und durch einen 36m hohen 
Thurm mit gemauerter Spitze ausgezeichnet, hat im unteren Raum 36 gefonderte Plätze für die Beamten, 
426 Plätze für männliche Häuslinge, auf den Emporen 260 Plätze für weibliche Häuslinge, im Ganzen 
alfo 722 Sitze. Der Raum wird durch vier grofse eiferne Oefen, deren Schornfteine an den 4 Ecken des 
Gebäudes hervortreten, erwärmt.

Die Hofpitaliten- und Häuslingshäufer F, G und die in Fig. 352 bis 357 (S. 364) bereits dar- 
geftellt find, zeigen eine ziemlich übereinftimmende Anordnung. Sie beftehen aus dem überwölbten Keller- 
gefchofs, dem Erdgefchofs und zwei Obergefchoffen. Hinfichtlich der inneren Eintheilung ift zu bemerken, 
dafs die Hofpitaliten-Gebäude im Erdgefchofs und I. Obergefchofs des einen Flügels links vom Eingang



Fig. 362.

Städtifches Arbeitshaus zu Rummelsburg bei Berlin 357).



(Fig. 354 u. 355) je zwei Krankenzimmer zu 4 Betten und einen Saal zu 12 Betten enthalten. Zwifchen den 
Krankenräumen liegt eine Theeküche mit Bad, ein Wärterraum und ein durch die Tiefe des Gebäudes 
reichender Querflur, der einestheils als Lichtflur, anderentheils als Aufenthaltsraum für die aufserhalb des 
Bettes befindlichen Kranken dient. In den Krankenräumen entfallen 10 Qm Grundfläche auf den Kopf. 
Der Flügel rechts vom Eingang enthält im Erdgefchofs einen Arbeits- und einen Speifefaal, dazwifchen 
eine Auffeher- und eine Brotftube; im I. Obergefchofs einen Aufenthaltsfaal und einen Schlaffaal für 
20 Betten, dazwifchen ein Auffeherzimmer und eine Theeküche. Die letztere Eintheilung ift auch im 
II. Obergefchofs beider Flügel durchgeführt. In den Schlaffälen für die gefunden Hofpitaliten entfallen 
bei beftimmungsmäfsiger Belegung 7,5 Qm Grundfläche auf den Kopf. — Die Gebäude für die männlichen 
Häuslinge, die in beiden Flügeln eine übereinftimmende Raumvertheilung zeigen, enthalten im Sockel
gefchofs 2 Speifeföle für je 92 Mann mit daneben liegenden Räumen zur Aufbewahrung von Tifchgeräth 
und Brot, ferner eine Werkflätte; im Erdgefchofs 4 Arbeitsfäle, und in den oberen Stockwerken je 4 Schlaf- 
fale, deren jeder bei regelmäfsiger Belegung für 46 Betten Platz gewährt. Bei ftarker Beanfpruchung der 
Anftalt ift indefs, wie bereits erwähnt, eine bei weitem gröfsere Anzahl von Betten, beifpielsweife bis 
zu 120, in jedem Saale aufgeftellt worden. Im erfteren Falle entfällt auf ein Bett ein Flächenraum von 
6,3 Qm. Die erforderlichen Nebenräume, die Aborte und die Treppenanlagen find in den Mittel- und Giebel
bauten untergebracht. — Die Gebäude für die weiblichen Anftalts-Infaffen find in ähnlicher Weife, wie 
diejenigen für die männlichen Infaflen eingerichtet. — Die Erwärmung beider Arten von Gebäuden erfolgt 
durch Feuerluftheizung.

Das Krankenhaus oder Lazareth Q358) ift e^n einftöckiger Barackenbau, im Wesentlichen nach der 
bewährten Anordnung der Baracken des ftädtifchen Krankenhaufes zu Moabit, jedoch maffiv, erbaut und 
enthält einen grofsen Krankenfaal mit 23 Betten, 2 Einzelzimmer mit je 1 Bett, ein Wärterzimmer, eine 
Theeküche, ein Badezimmer, einen Abortraum, eine Stube für einen Heilgehilfen und ein Unterfuchungs- 
zimmer. Der Fufsboden befteht auch hier aus Cement-Eftrich auf Beton-Unterlage. Das mit Holzcement 
gedeckte Dach bildet, wie bei den in Art. 335 (S. 363) befchriebcnen Gebäuden, zugleich die Decke des 
Hauptkrankenfaales. Die Heizung des Gebäudes wird durch Dampf bewirkt, der aus dem Keflelhaus der 
Anftalt entnommen wird. Ausgiebige Vorkehrungen für Zu- und Abführung der Luft find getroffen.

358) Siehe den Grundrifs in: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 53.
359) Siehe den Grundrifs ebendaf., S. 53.
38°) Siehe die Grundriffe ebendaf., S. 52.

Ueber das Leichenhaus ^359) ift nur kurz zu lagen , dafs daffelbe im Erdgefchofs die Begräbnifs- 
Capelle als Mittelbau, aufserdem Secir-Zimmer, Aufzug- und Gerätheraum, Aerztezimmer, Treppe und Abort, 
ferner im hohen Sockelgefchofs unter der Capelle den Aufbewahrungsraum für Leichen mit dem Leichen
aufzug dahinter, rechts ein Sarg-Magazin, links Kohlen- und Gerätheraum nebft einem Abort enthält.

Die Wafchküche und Kochküche (ÄL bezw. Z 36°), von denen, nach Früherem, jene durch 
38 Frauen, diefe durch etwa 18 Männer bedient wird, find für Dampfbetrieb eingerichtet; indefs wird die 
eigentliche Wäfcherei, da Arbeitskräfte im Ueberflufs vorhanden find, mit Handbetrieb beforgt. Die vor
gelegten Haupttheile beider Gebäude haben, aufser dem Keller, 2 Gefchoffe und Dachboden; die Flügel 
bilden niedrige Anbauten ohne Keller. Die Anbauten des Oekonomie-Haufes enthalten einerfeits Kochküche 
nebft Zimmer des Oekonomen und Speifen-Ausgabe, von befonderem Vorraum aus zugänglich, andererfeits 
die ebenfalls mit eigenem Eingang verfehene Bäckerei; der Bodenraum über letzterer dient als Trocken
boden. Der Mittelbau des Oekonomie-Haufes umfafft im Erdgefchofs, Sockelgefchofs und Dachboden die 
zur Kochküche gehörigen Arbeits- und Vorrathsräume, Keller etc.; im Obergefchofs find 3 Zimmer für 
die in der Küche und Bäckerei befchäftigten Häuslinge, ferner ein Schlafzimmer nebft einem zugleich als 
Unterrichtsraum dienenden Wohnzimmer für 5 bis 6 Knaben und einem Zimmer für den Lehrer, der feine 
Wohnung im Verwaltungsgebäude hat. Das Sockelgefchofs des Wafchküchengebäudes enthält Rollkammer 
und Wafchkammer, das Erdgefchofs rechts und links vom Eingangsflur je einen Raum für reine und 
fchmutzige Wäfche, ferner Plättftube und Trockenraum, Treppe und Gang, welcher zu der im Anbau 
befindlichen Wafchküche führt. Letztere, fo wie die angereihte Flickftube nebft Bureau find durch einen 
an der gegenüber liegenden Seite befindlichen Vorflur unmittelbar von aufsen zugänglich.

Das fog. Werkmeifterei-Gebäude I hat aufser dem Keller zwei zwifchen Trägern gewölbte Ge- 
fchofle und den Dachboden , die fämmtlich als Lagerräume dienen und zwei mit gefonderten Eingängen 
und Treppen verfehene Abtheilungen bilden; die gröfsere Abtheilung enthält die zum Arbeitsbetrieb der 
Häuslinge beftimmten Stoffe und farbigen Waaren, die kleinere Abtheilung (Hausvaterei) die Vorräthe von 
Kleidungsftücken, Wäfche etc. zum Bedarf der Anftalt. Das Gebäude bietet im Ganzen Lagerräume von 
825 Qm in grofsen Sälen und von 117 Qm in kleineren Zimmern, aufserdem die nöthigen Bureaus.



Die Eintheilung der übrigen Gebäude kann übergangen werden.
Der Wafferbedarf der Anftalt wird für Genufszwecke einem 2,5 m im Lichten weiten Brunnen , für 

Wirthfchaftszwecke dagegen dem Rummelsburger See entnommen. Zwei im Mafchinenhaus M befindliche 
Dampfpumpen heben das Grund- , bezw. das Flufswaffer mittels befonderer Leitungen in zwei im Waffer- 
thurm aufgeftellte Hauptbehälter. Aufserdem befinden fich in den Mittelbauten der Haupthäufer Neben
behälter, die einestheils die Schwankungen des täglichen Wafferverbrauches ausgleichen, anderentheils den 
erften Bedarf bei etwa ausbrechenden Schadenfeuern liefern follen. Zu diefem Zwecke find in den Gebäuden 
zahlreiche Feuerhähne und auf den Höfen mehrere Hydranten vertheilt. Endlich befinden fich auf dem 
Grundftücke zur Aushilfe 5 Abeffynier-Brunnen.

Die Haus- und Küchen-Abwaffer werden durch ein unterirdifches Rohrnetz einem Sammelbrunnen 
zugeführt und aus diefem mit Hilfe eines Pulfometers nach dem in der Nähe der Anftalt gelegenen Riefel
felde befördert; das Regenwaffer dagegen wird in befonderen Rohren dem Rummelsburger See zugeführt.

Die künftliche Beleuchtung der Anftalt erfolgt durch Gas, welches den ftädtifchen Gasanftalten 
entnommen wird.

Die gefammten Baukoften betrugen 1942200 Mark, wovon bei Annahme von nur 1000 Infaffen 
(ausfchl. Beamten) rund 1942 Mark auf einen Kopf entfallen. In diefer Summe find die Koften für das 
Inventar nicht inbegriffen ; vielmehr wurde daffelbe zum gröfsten Theile aus dem alten Arbeitshaufe mit 
herüber genommen, fo dafs für Neubefchaffungen nur noch mäfsige Beträge erforderlich waren.

Die englifchen workhoufes, fo wie die franzöfifchen maijons de correction, auch 
maifons de repreffion genannt, pflegen zugleich Armen- und Zwangs-Arbeitshäufer 
zu fein, und häufig ift auch ein zugehöriges Krankenhaus damit vereinigt. Ihre 
Anlage ftimmt im grofsen Ganzen mit derjenigen unferer neueren deutfchen Zwangs- 
Arbeits-Anftalten überein; die Hauptgebäude find in der Regel durch bedeckte Gänge 
unter einander verbunden.

Das als Beifpiel gewählte Wandsworth- und Claphain-Union‘\x\)€\Xs\\atä (im 340- . 
Süd-Weften von London, Fig. 363 u. 364369 ift nach dem bei Krankenhäufern Wand^’°rtk 
und anderen Gebäuden verwandter Art häufig benutzten Grundrifs-Typus III (Art. 333, ciapham-Union- 
S. 363), der gewöhnlich als Fifchgräten-Syftem bezeichnet wird, von Aldwinckle Arbeitshaus- 
erbaut.

Hierbei find die Verwaltungs- und Wirthfchaftsgebäude, fo wie die einzelnen Männer- und Frauen- 
häufer in paralleler Richtung, erftere in die Hauptaxe der Anlage, geftellt und durch einen fenkrecht 
hierzu der Mitte nach durchgeführten Flur verbunden. Mit letzterem gleich laufend ftehen vorn zu beiden 
Seiten des Einganges die Aufnahmehäufer mit Nebengebäuden, ferner in der nordweftlichen Ecke das 
Kinderhaus; ganz rückwärts, an den hinteren Einfriedigungsmauern, find Werkftätten, Backhaus, Mafchinen- 
und Keflelhaus, Wafchhaus etc. an einander gereiht. Der 2,5 grofse Platz wird durch Mauern in die zu 
den einzelnen Käufern gehörigen Abtheilungen mit eben fo vielen Höfen und Bedürfnifshäuschen getheilt.

Inmitten der ganzen Baugruppe liegen Verwaltungs- und Wirthfchaftsgebäude, welche im Erdgefchofs 
die im Grundrifs (Fig. 364) angegebenen Speifefäle, Küchen mit Zubehör, Gefchäftsräume etc. umfaßen, 
und im 1. Obergefchofs eine grofse Capelle enthalten. Die Gefchäftszimmer des Hausvaters find in folcher 
Weife angeordnet, dafs kein Fuhrwerk nach oder von dem Eingänge und den Hauptvorrathsräumen gelangen 
kann, ohne von den Fenftem der Bureaus aus erblickt zu werden.

Diefe Gebäude für Verwaltung und Hauswirthfchaft find für 1200 Häusl inge erbaut; die Wohn- und 
Arbeitshäufer derfelben, obwohl für die gleiche Zahl geplant, wurden zunächft nur für 650 Häuslinge wirk
lich ausgeftihrt. Die Anftalt nimmt 4 verfchiedene Claffen von Infaffen auf, nämlich: 1) arbeitsunfähige und 
altersfchwache Leute; 2) gefunde, gutartige, fo wie 3) und 4) zwei Claffen von gefunden und bösartigen 
Perfonen. Jede diefer Claffen, nach Gefchlechtern getrennt, ift in befonderen Gebäudetheilen untergebracht, 
in denen ihnen eigene Wohnräume, Schlafföle, Treppen, Wafch- und Bedürfnifsräume, Höfe und Werkftätten 
angewiefen find, fo dafs ihre Infaffen mit denjenigen anderer Claffen, von der Zeit ihres Eintrittes in das 
Arbeitshaus bis zum Austritt aus demfelben, in keinerlei Berührung kommen. Bei der getroffenen An
ordnung kann einestheils für altersfchwache und würdige Arme geeignete Vorforge getroffen werden, 
anderentheils auch ftrenge Zucht und Arbeitszwang für diejenigen mit gefunden Gliedmafsen verfehenen 
Perfonen durchgeführt werden, welche, wenn fie fo gewillt wären, ihren Lebensunterhalt aufserhalb der 
Anftalt verdienen könnten. Für Zwecke diefer letzteren Claffe find in den Männer-Abtheilungen Einzel-

361) Nach: Building news, Bd. 50, S. 338, 339, 356.
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zellen mit Handmühlen zum Mahlen von Korn, ferner Arbeits- 
fchuppen für Wergzupfen vorgefehen, und für die Frauen-Abtheilungen 
eine Reihe von Einzel-Wafchzellen angeordnet, in denen je ein Weib 
eine beftimmt bemeffene Menge Wäfche jeden Tag zu beforgen hat, 
ohne dafs fie die geringfte Gelegenheit zum Verkehr mit ihres 
Gleichen hätte.

Auch in den Aufnahmehäufern ift die Trennung nach Claffen, 
welchen zu diefem Behüt befondere Räume, Höfe etc. zugetheilt 
find, durchgeführt. Am Haupteingang finden fich die üblichen 
Dienfträume für den Tagwart und Nachtwart angeordnet. Auch 
ift befondere Vorkehrung getroffen für die Controle bei Entgegen
nahme der beftellten Waaren. Dies gefchieht in 2 hierfür vor- 
gefehenen Räumen; in dem einen werden alle Waaren für die 
Anftalt von dem hierzu beftellten Beamten empfangen und mit den 
im anderen Zimmer aufbewahrten Waarenmuftern verglichen, ehe 
fie endgiltig übernommen werden.

Obwohl das Arbeitshaus, gleich anderen Londoner Unions- 
Anftalten, zur Aufnahme von Kindern in gröfserer Zahl nicht be
ftimmt ift, fo muffte doch ein befonderes Kinderhaus errichtet wer
den, in welchem die beftändig ab- und zugehenden Kinder Unter
kunft finden. Daffelbe ift in der Nähe des Einganges in einem 
abgefchiedenen, von den übrigen Gebäuden gänzlich getrennten 
Theile errichtet. Die Kinder ftehen in keinerlei Verkehr mit den 
anderen Infaffen der Anftalt und verweilen darin bis zur Ueber- 
führung in die Schule. Mädchen und Knaben werden in 2 Claffen 
getheilt; die zweite Claffe umfafft die unter polizeilicher Aufficht 
flehenden, dem Arbeitshaus überwiefenen Kinder, mit welchen die
jenigen der erften Claffe nicht umgehen dürfen.

Die Wafferverforgung der gefammten Anftalt gefchieht mittels 
eines zu diefem Zweck auf dem Grundftück abgeteuften Brunnens, 
und es ift Vorkehrung getroffen, dafs in fämmtlichen Gebäuden 
die Wafferbehälter immer den zweitägigen Wafferbedarf enthalten. 
Auch find umfaffende Feuerlöfch-Einrichtungen in allen Theilen der 
Anftalt, Käufern und Höfen, vorhanden. Heizung, Wäfcherei und 
Kochküche haben Dampfbetrieb. Die Gefammtkoften betrugen 
I 600000 Mark (T 80000).

Unter den franzöfifchen Anlagen der - in Rede 
flehenden Art zeichnet fich das Zwangs-Arbeits- und 
Befferungshaus (maifon centrale de force et de cor- 
rection) zu Rennes363), nach den Plänen und unter 
der Oberleitung A. Normands in den fiebenziger 
Jahren erbaut, durch eine eigenartige Anordnung und 
Gruppirung der Gebäude im Grundplane aus.

Die in Fig. 365 u. 366361) dargeftellte Anftalt ift ausfchliefs- 
lich für Frauen, deren Zahl auf 1000 bemeffen ift, beftimmt. Das 
nahezu quadratifche Grundftück von rund 6 ha Fläche umfchliefst 
ein Rundweg; inmitten der ganzen Anlage find die Hauptgebäude, 
beftehend aus einem Erdgefchofs und zwei Obergefchoffen, rings um 
einen nach der Grundform des regelmäfsigen Sechseckes gebildeten 
Centralhof an einander gereiht. Das Erdgefchofs diefer Gebäude 
enthält den Eingang in die Haftanftalt, nebft Flurhalle, Gerichtsfaal,

3ß2) Facf.-Repr. nach: Building news, Bd. 50, S. 357.
3B3) Nach: Encyclopedic d'arch. 1879, S. 98.
3M) Facf.-Repr. nach ebendaf., PI. 603—604, 6x3.
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Zwangs-Arbeits- und Befferungshaus zu Rennes 304).
Lageplan in Erdgefchofshöhe.

Arch.: A. Normand.

1. Eingangsthor.
2. Verwaltung, Kanzlei etc.
j. Schwefternhaus. 

Oberauffeher.
5. Vorhof.
6. Wachtpoften, Eingang in 

die Haftanftalt.
7. Flurhalle.
8. Gerichtsfaal.
9. Sprechzimmer.

10. Bäder für Neueintretende.
11. Treppen.
12. Werkflätten.
13. Schulfaal.
14. Speifefale. /

Im T. u. II.
Obergefchofs 

zuf. 12 Schlaf- 
fäle für je 

60 bis 70 Betten 
nebft Wärter

zimmer, Aborten 
und Treppen.

13. Kochküche mit Zubehör.
16. Wafchküche mit Zubehör.
17. Bäder.
18. Bäckerei.
ig. Vorrathsräume für Mehl.
20. Wirthfchaftshof.
21. Arbeitshof.

22. Capelle.
23. Centralhof.
24. Krankenhaus.
23. Strafzellenhaus.
26. Teich.
27. Garten des Directors.
28. Garten des Schweftern- 

haufes.
2g. Krankenhaushöfe.
30. Zellenhöfe.
31. Leichenhaus mit Hof.
32. Gärten der Beamten.
33. Aborte.
34. Nebenhöfe.
33. Ueberdeckte Wandelgänge.
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Sprechzimmer, Bäder für die Ankömmlinge, Werkftätten, Schulfaal und Speifeföle, welche fämmtlich 
durch die den Hof umfchliefsenden Wandelgänge in Verbindung gebracht find ; in den 6 Ecken liegen 
die Treppen. Das I. und II. Obergefchofs umfaßt je 6 Schlaffäle für 66 bis 70 Betten nebft Wächter
zimmern in den dreieckigen Räumen an den Enden der Säle, anfchliefsend an die Treppenhäufer, ferner 
die zugehörigen Wandelgänge und Aborte. An zwei Seiten der fechseckigen Grundfigur find, gleich 
laufend mit der Hauptfront, niedrige, meift nur aus einem Erdgefchofs beftehende Bauten, links Werkftätten, 
rechts Wirthfchaftsgebäude, angefügt. Letzteres enthält zu ebener Erde, nächft der Einfahrt beginnend: 
Reparatur- Werkftätte, Mehl-Magazin (mit Controle und Ladevorrichtung), Brotkammer, Bäckerei, ferner 
allgemeine Bäder nebft Aborten, Raum für fchmutzige Wäfche, Trockenkammer und Wafchküche, aufserdem 
Kochküche nebft Zubehör und Cantine. Ueber diefem Flügel erftreckt fich ein Obergefchofs mit Kleider
kammer, Leinwand- und Plättkammern, Flickftube etc. Von der Rückfeite des Hofes, dem Eingang gegen
über , gelangt man zu der in der Hauptaxe gelegenen Capelle, an welche einerfeits das Krankenhaus, 
andererfeits das Strafzellenhaus angefchloflen find, beide zweigefchoffig und durch bedeckte Gänge mit dem 
Hauptgebäude in Verbindung gebracht. Vor den letzteren und fenkrecht zur Hauptfront gerichtet find 
Verwaltungsgebäude und Schwefternhaus, gleichfalls zweigefchoffig zu beiden Seiten des Vorhofes an
geordnet , zu dem das mit Pförtnerhäuschen verfehene Eingangsthor führt. Das Verwaltungsgebäude um
faßt im Erdgefchofs die Gefchäftsräume der Direction und General-Infpection, die Wagenmeifterei (vague- 
meßre)y die zugleich Briefe und Gelder beforgt, Kanzlei, Archiv, Cafle, Spritzenraum etc.; im Obergefchofs 
die Wohnungen des Directors, des Infpectors und Rechners. Das Schwefternhaus enthält im Erdgefchofs 
die Wohnung für den Oberauffeher, fo wie Speifefaal, Küche nebft Zubehör, Sprechzimmer und Betfaal 
der Schwefternfchaft, im Obergefchofs Verfammlungsfaal, Krankenftube, Theeküche, Weifszeugkammer, 
Zimmer der Oberin, Schlaffaal der Schweftern, endlich Wohnung des AlmofenpHegers. Zu beiden Käufern 
gehören die an die Rückfeite ftofsenden Gärten, gleich wie folche auch den übrigen Gebäuden zugewiefen 
und auf dem Grundftück vertheilt find.

Die auch bei diefem Beifpiel vorhandene Dreitheilung der Anlage erhellt aus Fig. 366. Befremdend 
erfcheint die für die mittlere Abtheilung getroffene Grundrifsanordnung der Hauptgebäude, welche einen 
in fich gefchloffenen dreigefchoffigen Baukörper bilden, anftatt denfelben in einzelne Käufer aufzulöfen 
und dem freien Zutritt von Licht und Luft zu öffnen. Dies wäre offenbar für die Unterbringung von 
1000 Perfonen gefunder und beffer gewefen als jene Anlage, die allerdings für leichten und rafchen Ver
kehr fehr geeignet, daher für die Zwecke der Verwaltung befonders günftig ift. Auch ift die Anftalt im 
Einzelnen in mufterhafter Weife geplant und eingerichtet; Bauart und Ausführung find einfach und gediegen 
und durch Fig. 365 veranfchaulicht. Angaben über die Baukoften fehlen.
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b) Straf-Anftalten für jugendliche Uebelthäter.

Die Verbüfsung von Freiheitsftrafen, welche nach Art und Dauer vom Richter 
gegen jugendliche Uebelthäter erkannt find, ift nach §.57 des Strafgefetzbuches für : 
das Deutfche Reich in befonderen hierzu beftimmten Anftalten oder Räumen zu 
vollziehen. Die Verwendung derfelben als Erziehungs- und Befferungs-Anftalten im 
Sinne des §. 56 deffelben Strafgefetzbuches erfcheint unzuläffig.

Es ift aber auch geboten, die Straf-Gefängniffe für jugendliche Uebelthäter in 
räumlicher Beziehung vollkommen von der Anftalt für erwachfene Gefangene zu 
trennen, felbft wenn erftere einen ganz felbftändigen Verwaltungs-Organismus nicht 
erhalten, fondern demjenigen eines gröfseren Gefängnifsanwefens eingefügt find. 
Ein folcher Zufammenhang erfcheint in der That in vielen Fällen (u. A. in dem 
Beifpiel in Art. 347, S. 382) räthlich, weil hierdurch wefentliche Vortheile nicht blofs 
bezüglich der ökonomifchen Verwaltung der Anftalt, fondern insbefondere auch hin- 
fichtiich der ganzen Gebahrung des Strafvollzuges gewonnen werden. Diefe ift 
gerade bei einem Gefängnifs für Jugendliche von der höchften Bedeutung, ftöfst 
aber bei kleinen Anftalten, bei denen es regelmäfsig an der erforderlichen Zahl höherer 
Beamten, die ihrer Aufgabe gewachfen find, fehlt, auf die gröfsten Schwierigkeiten.

Als regelmäfsige Art des Strafvollzuges für Jugendliche pflegt die Einzelhaft 
eingeführt und die Gemeinfchaftshaft nur bei der verhältnifsmäfsig geringen Zahl 
derjenigen Gefangenen angewendet zu fein, für welche die Einzelhaft ausge- J ö o o o
fehl offen ift.

Zu Gunften der Entfcheidung für unbedingte Einzelhaft 366) wird vor Allem geltend gemacht, dafs 
diefelbe die Jugendlichen vor der Gefahr fchütze , fich während der Strafzeit gegenfeitig -in der mannig- 
faltigften Weife zu verderben; auch müße auf den allfeitig anerkannten Vortheil, den die Einzelhaft der 
Erreichung des Befferungszweckes bietet, gerade bei jugendlichen Uebelthätern der Natur der Sache nach 
das gröfste Gewicht gelegt werden. Die Einzelhaft wird ferner verlangt, damit die durchfchnittlich auf 
nur kurze Dauer erkannte Freiheitsentziehung für die jugendlichen Gefangenen wirklich den Charakter 
der Strafe bekomme und fich nicht zu einer unterhaltenden Abwechfelung im Alltagsleben abfchwäche. 
Aufserdem find bei den Jugendlichen die meiden gegen Ifolirung erhobenen Bedenken durch die gröfsten- 
theils nur kurze Dauer der Strafzeit ausgefchloffen; denn die auf längere Strafzeit (über 6 Monate) lautenden 
Urtheile treffen faft nur folche Perfonen, die fchon im vorgerückteren Lebensalter von 15 bis 18 Jahren flehen.

365) Nach: Wirth. Kurze Darftellung der Einrichtung für die Strafvollftreckung an jugendlichen Perfonen in dem
StrafgefängnilTe bei Berlin zft Plötzenfee. XV. Ergänzungsheft zur Zeitfchrift des Königl. preufs. ftatiftifchen Bureaus. 
Berlin 1883. S. 166.

Im Uebrigen ift der Gefängnifsverwaltung die Befugnifs einzuräumen , ohne alle Weiterungen vom 
Strafvollzüge in Einzelhaft begründete Ausnahmen zu machen. Regel ift, dafs Perfonen mit körperlichen 
oder geifligen Gebrechen von vornherein vom Strafvollzüge in Einzelhaft ausgefchloffen find, und dafs 
Gefangene, welche 9 bis 12 Monate Strafzeit in Einzelhaft erftanden und Beweife von Befferung gegeben 
haben, in den Saal für gemeinfchaftliche Haft verfetzt werden. Gefangene, welche fich in Gemeinfchafts
haft nicht gut führen, werden in Einzelhaft zurückgeführt.

34’- 
Beziehungen 
u verwandten 

Anftalten.

343- 
Straf

vollftreckung.
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Die Ifolirung foll eine vollftändige fein; fie erftreckt fich daher auch auf Kirche 
und Schule durch Einrichtung derfelben mit fog. flalls (fiehe Art. 294, S. 320) und 
auf die Bewegung im Freien durch Herfteilung von Einzel-Spazierhöfen.

Unterricht Dem Schulunterricht wird naturgemäfs in den Straf-Anftalten für jugendliche
und Uebelthäter eine angemeffene Bedeutung eingeräumt. Die Gefangenen find in 

Handarbeit. mehrere Schulclaffen getheilt, in denen täglich 1 Stunde Schulunterricht, aufserdem 
wöchentlich 1 Stunde Gefangsunterricht, für alle gemeinfchaftlich in der Kirche, 
ertheilt wird. Auf das Singen wird nicht allein in ethifcher Beziehung grofser
Werth gelegt; fondern es wird auch in gefundheitlicher Hinficht für förderlich ge
halten. Jeder Gefangene hat in feiner Zelle die Mittel zum Schreiben, Lefen, 
Rechnen und Singen; einzelnen befähigten Gefangenen ertheilt der Lehrer Zeichen
unterricht in der Zelle.

Für die jugendlichen Gefangenen mit längerer Strafzeit (über 6 Monate) ift 
ferner die Befchäftigung am Strafort von gröfster Bedeutung; ihre Haft fällt in den
jenigen Zeitabfchnitt ihres Lebens, in welchem fich in Freiheit die Knaben für die 
Wahl irgend eines Berufes oder Handwerkes, die Mädchen für eine Befchäftieung- 
mit der fie ihren Lebensunterhalt verdienen können, zu entfcheiden pflegen. Zur 
Erlernung und Ausübung folcher Arbeit mufs ihnen im Gefängnifs ausgiebige Ge
legenheit geboten werden.

Erfordtrniffe AuS diefen im Vorhergehenden enthaltenen Grundbedingungen der Anlage der 
Straf-Anftalten für jugendliche Verbrecher find die allgemeinen baulichen und räum
lichen Erforderniffe derfelben abzuleiten. Ueber Entwurf, Bauart und Einrichtung 
der Gefängniffe giebt das im vorhergehenden Kapitel Mitgetheilte den nöthigen 
Auffchlufs. Es mag hinzugefügt werden, dafs in gefundheitlicher Beziehung die 
Heizungs- und Lüftungs-Einrichtungen der Räume gerade bei diefen nur für die 
Aufnahme jugendlicher Gefangenen beftimmten Gebäuden möglichft vollkommen ge
troffen fein müffen, da die fchädlichen Einflüffe mangelhaft gelüfteter Räume auf 
den noch in der Entwickelung begriffenen Körper von gröfster Wirkung find.

Mai/andes Ein bemerl<enswerthes Beifpiel älterer Zeit ift das 1826—36 von Lebas erbaute 
Jeunes ditenus Haus für 500 jugendliche Gefangene (maifon des jeunes detenu.s™6') zu Paris.

Diefe Straf-Anftalt (Fig. 3^7 36:) nimmt, einfchl. des Ile umgebenden Platzes und der zugehörigen 
Strafsen, eine Grundfläche von 3,4s ha ein. Man gelangt durch einen Vorhof zu dem zweigefchoffigen 
Aufnahme- und Verwaltungsgebäude, das einen zweiten Hof umgiebt.

Hieran fchliefst fich das eigentliche Gefängnifs, deflen Theile, nach der Grundform des regelmäfsigen 
Sechseckes an einander gereiht, aus 6 zufammenhängenden, äufseren und 6 fenkrecht hierzu nach dem 
Mittelpunkte gerichteten inneren Flügeln, fo wie aus einem damit verbundenen Mittelbau beftehen. Runde 
Treppenthürme find den Ecken des äufseren fechsfeitigen Baues vorgelegt; diefer hat aufser dem Erd
gefchofs 3 Obergefchofle; die ftrahlenförmigen Flügel find ein Stockwerk niedriger. Aus neben flehen
dem Plane ift. die Eintheilung des Erdgefchofles der verfchiedenen Bautheile zu erfehen. Sämmtliche Ge- 
tängnilfe wurden in den Obergefchoflen nach dem erft im Laufe der Bauausführung befchloflenen Zellen- 
Syftem eingerichtet; die Radialbauten find durch Mittelflure getheilt; der fechsfeitige Bau ift mit einfeitigem, 
ringsum an den Aufsenmauern führenden Flurgang verfehen. Die gegenüber den Treppenhäufern neben 
den einfpringenden Ecken liegenden Zellen dienen für die Auffeher, die an der Kreuzung der radialen 
Gänge mit dem äufseren Flurgang fich ergebenden, nicht direct erhellten Räume als Strafzellen. Unter 
der runden Mittelhalle im Erdgefchofs erftrecken fich Küche nebft Zubehör, darüber die mit Einzelfitzen 
verfehene Capelle. Die gewählte Grundrifsanordnung geftattet leicht die Abfonderung der drei Claflen 
von Gefangenen, die nach der Schwere der Schuld oder Anklage unterfchieden und denen die nöthige

3M) Nach: Gourlier, Biet, Grillo» et Tardieu. Choix d’idificcs publice projetes ct conßruits en France etc. 
Paris 1845 — 50. Bd. 3, PI. 215—217.

3ö7) Facf.-Repr. nach ebendaf., PI. 215.
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Straf-Anftalt für jugendliche Verbrecher zu Paris 367).
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Zahl von Schlafzellen, Arbeitsräumen, Höfen etc. zugewiefen find. Eine der 6 Abtheilungen des Baues 
nehmen die eines Vergehens Angefchuldigten, eine zweite die unter leichter Zucht flehenden Häftlinge, 
die vier übrigen Abtheilungen die zu fchwereren Strafen verurtheilten Jugendlichen ein.

Dem Gefängnifs ift an der Rückfeite das zweigefchoffige Krankenhaus angereiht; daffelbe enthält, 
aufser den im Erdgefchofs-Grundrifs angegebenen Räumen, im Obergefchofs 3 Krankenfäle mit zufammen 
44 Betten. In den Ecken liegen Treppen, Aborte, Theeküchen. Das vordere Verwaltungsgebäude umfaßt 
im Obergefchofs die Wohnung des Directors und diejenigen einiger anderen Beamten. Eine hohe Ring
mauer umgiebt die ganze Anftalt. Die Baukoften betrugen im Ganzen 2000452 Mark (2500565 Francs).

Diefe Anlage entfpricht in einem Hauptpunkte nicht mehr den Anfchauungen 
der neueren Zeit: dies ift die Grundrifsanordnung des Bauwerkes als ein gefchloffenes 
Ganze um einen Binnenhof. Der freie Zutritt von Licht und Luft, eine der erften 
Anforderungen, die heute an eine derartige Anftalt gemacht werden, ift nur durch 
die Errichtung von kleineren Einzelhäufern zu erzielen.

347' Als ein Vorbild diefer Art ift das Gefängnifs für jugendliche Strafgefangene
Gefangnifs . 0 . . ö ö

f. jugendliche am 1 lötzen-See bei Berlin 368) zu bezeichnen; daffelbe bildet einen Theil der bereits in 
Verbrecher Art. 312 (S. 340) vorgeführten grofsen Straf-Anftalt und ift zur Aufnahme einer 

m Plotzen-See. .
Durchfchmttsbevölkerung von 100 Köpfen, durchweg männliche Jugendliche, beftimmt. 
Der Strafvollzug in Einzelhaft ift die Regel, der in Gemeinfchaft die aus befonderen 
Gründen gewährte Ausnahme. Hiernach ift die in Fig. 368 bis 370 dargeftellte 
Anordnung des Haufes nach den Entwürfen Herrmann's getroffen und der Bau 
1873—75 ausgeführt worden.

Das Gefängnifs für jugendliche Straf-Gefangene ift, gleich anderen Theilen der in Rede flehenden 
Straf-Anftalt (fiehe den Grundplan in Fig. 211, S. 270) ringsum von weitläufigen Höfen und Gartenanlagen, 
in denen die Einzel-Spazierhöfe eingerichtet find, umgeben und durch eine fie auf allen Seiten einfchliefsende, 
5m hohe Einfriedigungsmauer von den fämmtlichen anderen Gefängniffen und von der Aufsenwelt voll- 
ftändig getrennt. Ihre bauliche Anlage unterfcheidet fich in keiner Beziehung von der für moderne Zellen- 
gefängniffe üblichen. Sie ift mit kreuzförmigem Grundrifs erbaut und befteht aus einem Mittelbau und 
zwei Zellenflügeln. Der Mittelbau enthält im Sockelgefchofs die Räume für die Heizungs- und Lüftungs- 
Anlagen und einige Badezellen, im Erdgefchofs Vorhalle mit Eingangstreppe, Gefchäftszimmer für den 
Oberaufleher, Pförtnerzimmer (zugleich Sprechzimmer bei Befuchen der Gefangenen) und einige Einzel
zellen; im I. Obergefchofs liegt der Saal für Gemeinfchaftshaft mit 16 eifernen Schlafbuchten für diejenigen 
Gefangenen, die fich zur Einzelhaft nicht eignen. Rings um die Schlaf buchten bleibt, behufs bequemer 
Beauffichtigung, ein freier Umgang von 1,33 m Breite; dem Schlaffaale gegenüber befinden fich 4 Einzel
zellen und ein Auffeherzimmer. Im II. Obergefchofs ift über dem eben erwähnten Schlaffaal ein mit 
So Einzelfitzen verfehener Betfaal angeordnet, deifen oberfte, ftaffelförmig anfteigenden Sitzreihen mittels 
einer eifernen, 63 cm breiten Treppe erreicht werden können. Dem Betfaal gegenüber find an der Hinter
feite ein mit 32 Einzelfitzen verfehenes Schulzimmer und ein Bibliothekzimmer, das zugleich vom Prediger 
und vom Lehrer zum zeitweiligen Aufenthalt benutzt werden kann, gelegen. Die beiden Zellenflügel ent
halten im Sockelgefchofs 2 gröfsere Arbeitsräume für die in Gemeinfchaftshaft untergebrachten Gefangenen, 
2 Vorrathsräume für Arbeitsftoffe und Fabrikate, 2 Auffeherzimmer, 4 Strafzellen in möglichft zerftreuter 
Anordnung und Aborte für die Beamten, ferner im Erdgefchofs und I. Obergefchofs je 28, im II. Ober
gefchofs noch 26 Einzelzellen, deren im ganzen Gebäude überhaupt 90 untergebracht find. Im I. und II. Ober
gefchofs findet der Zugang zu fämmtlichen Räumen von eifernen, an beiden Seiten des Mittel-Corridors 
entlang geführten Galerien ftatt, welche durch 5 eiferne Brücken mit einander verbunden find; diefe 
Galerien flehen von Gefchofs zu Gefchofs durch gerade Treppenläufe im Zufammenhang. Der vom Erd
gefchofs bis unter den Dachboden frei hindurchführende Mittel-Corridor ift fomit in allen Stockwerken zu 
überblicken, fo dafs der auf einer mittleren Brücke flehende Beamte alle Vorgänge im Inneren mit Leichtig
keit zu überwachen vermag.

Die Einzelzellen haben einen Luftraum von 25 bis 26 cbm ; im Saale für gemeinfame Haft treffen 
12 cbm Luftraum auf den Kopf. Flure, Aborte und Badezellen haben Heifswafferheizung, fämmtliche

j6S) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1878, S. 515 u. Bl. 57, 58. — ^ergl. auch: Der Schutz der jugendlichen Perfonen im 
preufsifchen Staate. XV. Ergänzungsheft des königl. preufsifchen ftatiftifchen Bureaus. Berlin 1883. S. 166.

369) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1878, Bl. 58.
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übrigen Räume Feuer
luftheizung mit me- 
chanifcher Drucklüf
tung370); bei 40 Grad 
C. Austritts-Tempe
ratur kann hierbei 
ein Luftwechfel von 
rund 60cbm für die 
Stunde un4 Zelle 
ftattfinden. Die Ab
führung der verdor
benen Luft erfolgt 
mittels Säuglüftung 
in direct aufwärts bis 
zum Dachboden ge
führten Abluft-Canä
len, welche am Fufs- 
boden der einzelnen 
Räume beginnen und 
im Dachraume in 
lothrechte, neben den 
Schornfteinrohren an
gelegte und mit Saug

köpfen verfehene

370) Ueber Heizung und Lüftung diefer Straf-Anftalt vergl.: Zeitfchr. f. Bauw. x88x, S. 162 bis 167.

Saugfchlote ausmün
den. Die Fenfter der 
Einzelzellen haben die 
übliche Grofse und 

Einrichtung, aber 
keine Vergitterung.

Koft, reine Wäfche, 
Gas, Waffer und Heiz
material werden der 
Anftalt für Jugend
liche von der Haupt- 
anftalt geliefert; ein

Verkehr zwifchen 
jugendlichen und er- 
wachfenen Gefange
nen findet hierbei 
nicht ftatt; die Ein
richtung einer befon- 
deren Koch- und 
Wafchküche und der 
übrigen Anlagen für 
den Haushalt war da
durch überflüffig. Er
krankte jugendliche 
Gefangenen werden in 
leichteren Krankheits
fällen in ihren Einzel
zellen behandelt, in 
fchwereren nach dem

Fig- 368-
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Gefängnifs für jugendliche Straf-Gefangene in der Straf-Anftalt am Plötzen-See 
bei Berlin.

allgemeinen Lazareth der Straf-Anftalt gebracht. Sie können dort, wenn es ihr Zuftand geftattet, ebenfalls 
in Einzelhaft und getrennt von den erwachfenen Gefangenen gehalten werden.
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348.

Beftimmung 
und 

Wefen.

Bauart, Einrichtung und Ausftattung des Haufes, durchweg im Charakter des Bedürfnifsbaues ge
halten, unterfcheiden fich nicht wefentlich von den im vorhergehenden Kapitel befchriebenen Gefängnifs- 
anlagen. Die Baukoflen (ausfchl. der Koften für Mobilien, Bekleidungsgegenftände, Regulirung und Be- 
feftigung der Höfe, fo wie für Bauleitung) betrugen 313785 Mark; hiervon entfallen auf 1 qm überbauter 
Grundfläche 372,20 Mark und auf 1 cbm umbauten Raum (von Oberkante Banket bis Oberkante Haupt- 
gefims gerechnet) 23,70 Mark. Da das -Haus 106 jugendliche Sträflinge aufzunehmen vermag, fo ergeben 
fich hiernach für einen Gefangenen rund 2960 Mark Baukoften.

Von anderen, lediglich nach dem Syftem der Einzelhaft eingerichteten An- 
ftalten für jugendliche Sträflinge feien erwähnt die zu St. Hubert und Namur in 
Belgien und von la petite Roquette zu Paris.

c) Erziehungs- und Belferungs-Anftalten für verwahrloste Kinder.

Die oft wiederkehrende Beobachtung, dafs in gewiffen Schichten der Bevölkerung 
das Verbrechen als eine Art moralifcher Epidemie auftritt, fich ftets von Neuem 
erzeugt und in einzelnen Fällen fich von den Aeltern auf die Kinder fortpflanzt, 
befeftigte in neuerer Zeit immer mehr die Anficht, dafs der Staat fich nicht auf die 
Beftrafung der fertigen Verbrecher befchränken dürfe, fondern der Entwickelung des 
Verbrecherthumes unter der heranwachfenden Jugend entgegenwirken müffe.

In Erkenntnifs diefer Obliegenheit des Staates hat das Strafgefetzbuch für das 
Deutfche Reich geeignete Beftimmungen getroffen.

Nach §.55 können Perfonen unter 12 Jahren wegen Begehung einer unter das Strafgefetz fallenden 
Handlung zwar ftrafrechtlich nicht verfolgt werden, wohl aber von Obrigkeitswegen zur Zwangserziehung 
in geeigneten Familien oder Belferungs-Anftalten untergebracht werden, wenn dies zur Verhütung weiterer 
fittlichen Verwahrlofung erforderlich ift.

Nach §. 56 müllen auch folche jugendliche Angefchuldigten, welche zu einer Zeit, als fie bereits das 
12., aber noch nicht das 18. Jahr vollendet hatten, eine ftrafbare Handlung begangen haben, indefs bei 
Begehung derfelben die zur Erkenntnifs ihrer Strafbarkeit erforderliche Einficht nicht befafsen, frei ge- 
fprochen werden. In dem Urtheil ift jedoch zu beftimmen, ob der Angefchuldigte feiner Familie über- 
wiefen oder in eine Erziehungs- oder Beflerungs-Anftalt gebracht werden foll. In der Anftalt ift er fo 
lange zu behalten, als die derfelben vorgefetzte Verwaltungsbehörde folches für erforderlich erachtet, jedoch 
nicht über das vollendete 20. Lebensjahr.

Hierdurch ift, nachdem einzelne deutfchen Staaten fchon feit Jahren auf dem 
Wege der Gefetzgebung auf diefem Gebiete vorgegangen find, allen Landestheilen 
und gröfseren Gemeindeverbänden im Deutfchen Reiche die Verpflichtung auferlegt, 
nach Mafsgabe der landesgefetzlichen Vorfchriften für die Zwangserziehung ver
wahrloster Kinder zu forgen. In fo weit es an Gelegenheit fehlt, die Unterbringung 
derfelben durch Abkommen mit geeigneten Familien, Vereinen und Privaten zu be
wirken, mufs dies durch Errichtung öffentlicher Erziehungs- und Befferungs-Anftalten 
Seitens der Staaten und gröfseren Städte gefchehen.

Die auf dem Wege der Privatwohlthätigkeit begründeten fog. Rettungshäufer 
verfolgen ähnliche Zwecke; fie haben fchon feit vielen Jahren höchft fegensreich auf 
diefem Gebiete gewirkt, find aber für das allerorts nach Anwendung des Gefetzes 
fich herausftellende Bedürfhifs bei Weitem nicht ausreichend.

Erziehungs- und Befferungs-Anftalten follen für eine je nach Erfordernifs 
gröfsere oder geringere Zahl von Zöglingen (Corrigenden) eingerichtet fein und 
nicht den Charakter von Gefängniffen haben. Auch follen diefelben mit Landwirth- 
fchaftsbetrieb verbunden werden.

Nach einer vom preufsifchen Minifter des Inneren getroffenen Verfügung vom 12. December 1882 
follen auf je 3 Zöglinge Garten- oder Ackerflächen von etwa 25 a gerechnet und die zu errichtenden Er- 
ziehungshäufer zur Aufnahme von mindeftens 20 Zöglingen bemeflen werden.
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Auch in unferen Nachbarländern, namentlich in Frankreich und Belgien, find 
längft ähnliche Gefetze, wie die obigen, erlaffen und geeignete Erziehungs- und 
Befferungshäufer für jugendliche Verwahrloste errichtet worden. Die Befferung der
felben wird, dort wie hier, am zweckmäfsigften in Anftalten, die fern von Städten 
gelegen find, durch gemeinfchaftliche Erziehung unter Ausfchlufs der Einzelhaft und 
durch einen an landwirthfchaftliche Thätigkeit fich anfchliefsenden Unterricht in 
Gewerben und Handarbeiten bewirkt.

Dies führte zur Errichtung landwirthfchaftlicher Colonien als Erziehungs- und 
Befferungs-Anftalten für verwahrloste Kinder, in Frankreich und Belgien colonies 
agricoles de reforme genannt, im Gegenfatz zu den etabliffements penitentiaires.

In Berückfichtigung der dürftigen Verhältnifle, aus denen die Zöglinge (colons) folcher Anftalten 
hervorgegangen find und in denen fie vorausfichtlich bleiben werden, foll ihnen nur die einfachfte Erziehung 
zu Theil werden; fie follen an ein arbeitfames Leben gewöhnt und mit den nothwendigen Kenntniffen 
ausgerüflet werden, um fich felbfi im Leben fortbringen zu können. Kräftigung der Gefundheit, Aneignung 
der Widerflandsfähigkeit gegen den Wechfel der Witterung find ein wefentliches Erfordernifs hierzu.

Den Zöglingen, welche zum gröfseren Theile fchön als Kinder in die Welt hinausgeftofsen waren, 
foll Vertrauen zu den Beamten der Anftalt eingeflöfst werden, die ihnen nicht als Gefängnifshüter, fondern 
als Freunde und Befchützer gegenüber flehen.

Durch flrenge Zucht und militärifche Disciplin follen fie zu einem geordneten Leben, gleichzeitig 
aber zu freier, felbftändiger Thätigkeit erzogen werden und Freude an der Arbeit empfinden lernen.

Der Grundcharakter der genannten, in jeder Hinficht der Oeffentlichkeit und 
dem Gemeinwohle dienenden Anftalten ift fomit der entfchiedenfte Gegenfatz von 
den unter b gefchilderten Straf-Anftalten; es find, wie bereits erwähnt, meift land
wirthfchaftliche Colonien (mit Unterricht in den nothwendigften Gewerben und 
Handarbeiten verbunden), Anftalten, die durch ihre Lage, abfeits von Städten und 
Dörfern, die Zöglinge vor der Berührung mit fchlechten Elementen der Aufsenwelt 
fchützen, durch die landwirthfchaftliche Thätigkeit die körperliche Entwickelung 
derfelben fördern und durch die fonftigen Einrichtungen es ermöglichen, die Zög
linge in den nothwendigften Elementarkenntniffen und in praktifchen Thätigkeiten, 
namentlich in den hauptfächlich auf dem Lande vorkommenden handwerksmäfsigen 
Arbeiten, zu unterrichten.

Als Mufter-Anftalten folcher Colonien können hier angeführt werden: das von 
Wichern in Horn bei Hamburg 1833 gegründete fog. »Rauhe Haus«, die fo berühmt 
gewordenen landwirthfchaftlichen Colonien zu Mettray bei Tours und zu Val d’Yveres 
in Frankreich, die Ackerbau-Colonie zu Oftwald bei Strafsburg i. E. und die ecoles 
de reforme zu Ruyfslede, Beernem und Wynghene in Belgien, in welch letzterer 
mit der landwirthfchaftlichen Thätigkeit noch die Ausbildung für den Matrofendienft 
verbunden worden ift.

Das erflgenannte »Rauhe Haus«371) umfafft im Ganzen 42 Anftalten, in denen 1882 ungefähr 
1600 Kinder untergebracht waren; es enthält dermalen neben der eigentlichen Kinderanflalt nicht nur 
ein flark befuchtes Penfionat mit Gymnafial- und Real-Abtheilung; fondern es bildet auch in den »Brüdern 
des Rauhen Haufes« Vorfteher von Rettungs-Anflalten, Herbergen zur Heimath, Stadt- und Hafen-Miffionäre, 
Coloniflen-Prediger, Colporteure, Kranken- und Gefangenenpfleger etc. aus und fendet diefelben zur Thätig
keit nach den Grundfätzen der Anftalt hinaus.

371) Ein lebendiges Bild von der Entftehung, Ausdehnung und Wirkfamkeit diefer Anftalt gewährt das Buch: Wichern, J. 
Das Rauhe Haus und die Arbeitsfelder des Rauhen Haufes 1833—18S3. Hamburg 1883.

Handbuch der Architektur. IV. 7. ^5

Höchft bemerkenswerth find auch die Werner’fchen Rettungs-Anftalten »Zum 
Bruderhaus« zu Reutlingen.

Mit Errichtung derfelben wurde 1834 von IVerner begonnen, der von Anfang an den Grundfatz, dafs 
die Arbeit nicht nur ein wichtiges Erziehungsmittel fei, fondern auch zur Befchaffung der zum Unterhalt 

349* 
Mufter- 

Anftalten.
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der Kinder erforderlichen Mittel einen wefentlichen Theil beitragen müffe, durchführte. An die zuerft in 
Walddorf bei Reutlingen gegründete Kleinkinder- und Arbeitsfchule fchlofs fich fchon 1838 eine »Rettungs- 
Anftalt für verwahrloste Kindern an, mit welcher Werner 1840 nach Reutlingen überzog. Werner's 
Schöpfungen find nicht auf letztere Stadt befchränkt geblieben; fie umfaßen 24 Anftalten mit rund 
2000 Perfonen und 2000 Morgen Grundfläche; fie befitzen einen Werth von etwa 2'h Millionen Mark3’2).

350- Die bauliche Anlage diefer Erziehungs- und Befferungs-Anftalten gleicht in
AnLge' allem Wefentlichen den in Art. 327 bis 336 (S. 361 ff.) befchriebenen Einrichtungen 

der Zwangs-Arbeitshäufer. Hinfichtlich der Grundrifsanordnung ift das Cafernen- 
Syftem vom Häufergruppen- oder Pavillon-Syftem zu unterfcheiden. Das Cafernen- 
Syftem vereinigt fämmtliche zur Anftalt gehörigen Abtheilungen in einem einzigen 
Haufe, welches nach den in Art. 330 (S. 362) aufgeftellten Grundfätzen geplant ift. 
Beim Häufer-Gruppenbau oder Pavillon-Syftem befteht die Anftalt aus einer An
zahl von Einzelhäufern, jedes für eine befchränkte Zahl von Zöglingen, bezw. für 
allgemeine Benutzung, für Verwaltungs- und Wirthfchaftszwecke etc. beftimmt, welche 
auf dem durch Garten-Anlagen gefchmückten Gelände in mehr oder weniger freier 
Gruppirung vertheilt find. Die Grundrifsanordnung ift nach einem der in Art. 331 
bis 333 (S. 362) befchriebenen Typen gebildet. Das Hauptgebäude, im Mittelpunkte der 
Anlage, pflegt Kirche, Mufik- und Hörfaal, Sitzungs- und Gefchäftszimmer, mitunter 
auch Dienftwohnungen der Beamten, und die Wirthfchaftsabtheilung zu enthalten, 
falls diefe nicht in befonderen Häufern untergebracht find. Bäder, Krankenabthei- 
lung etc. bilden Gebäude für fich.

Bei beiden Grundrifs-Syftemen, fowohl beim Cafernenbau, als beim Häufer- 
Gruppenbau, ift die Anordnung vor Allem mit Rückficht auf ftrenge Trennung der 
Kinder nach Gefchlechtern, fodann aber auch in folcher Weife zu treffen, dafs die
jenigen jugendlichen Perfonen, die bereits ftrafbare Handlungen begangen haben, 
von anderen, die zwar verwahrlost, aber noch nicht Verbrecher geworden find, ab- 
gefondert werden können. Die Kinder find zu diefem Zwecke in einzelnen Abthei
lungen des Baues untergebracht, jede derfelben umfafft eine unter der Leitung eines 
befonderen Erziehers ftehende Familie, deren Zahl verfchieden grofs, von 12 bis 
50 Zöglingen bemeffen ift. Diefe Abfonderung der einzelnen Abtheilungen der An
ftalt ift naturgemäfs beim Häufer-Gruppenbau viel leichter durchzuführen, als beim 
Cafernenbau. Beide Syfteme find durch die nachfolgenden Beifpiele verdeutlicht. 

351. Ein kleines, ausfchliefslich für Aufnahme von Knaben beftimmtes Erziehungs-
■u VecTm““5 haus ift zu Vechta, in Folge des 1879 für das Grofsherzogthum Oldenburg erlaffenen 

Gefetzes über die Zwangserziehung verwahrloster Kinder, 1880—81 von Hege erbaut 
worden und unter Aufficht der Direction der Straf-Anftalten geftellt, im Uebrigen 
aber von letzteren und dem Zwangs-Arbeitshaufe vollftändig getrennt (Fig. 371 
u. 372 873).

Diefe Anftalt ift, von den Hauptverkehrsftrafsen des Ortes entfernt, an der Oftfeite der ehemaligen 
Feftung auf einem Grundftück erbaut, das an zwei Seiten von Wallgräben, an der dritten vom Officialats- 
Garten umgeben und an der vierten Seite (Weiten) durch eine Einfriedigung abgefchloffen ift. Ein grofser 
Garten dient zur Befchäftigung der Zöglinge.

Das zweigefchoffige Hauptgebäude, deffen Eintheilung im Einzelnen aus den neben flehenden Grund
riffen hervorgeht, wird durch den an der Vorder- und Rückfeite vorfpringenden Mittelbau mit Eingang 
und Treppenhaus in zwei Theile gefchieden. Der Theil links enthält im Erdgefchofs die mit befonderem

372) Siehe: Post, J. Eindrücke aus den Guftav Werner'^^ Anftalten in Reutlingen. Arbeiterfreund 1885, S. 290 
_  ferner: mehrere Auflatze von V. Böhmert u. A. ebendaf. 1884, S. 145 ff. — endlich: Guftav Werner in Reutlingen und 
fein Rettungswerk. Zürich 1882.

373) Nach: Zeitfeh. d. Arch.- u. Ing -Ver. zu Hannover 1886, S. 274.



387

Eingänge verfehene Wohnung des Hausvaters, im Obergefchofs darüber Schul- und Efszimmer (5,7 X 5,4 m), 
zwei Strafzellen (je 2,55 X 2,oo m), ein Krankenzimmer (3,33 X 3,25 m), fo wie ein Bade- und Wafchzimmer 
(4,43 X 3,35 m) i *m Theile rechts vom Eingang liegen im Erdgefchofs ein Arbeitsfaal (7,so X 5,65 m) 
nebft Materialkammer und Gefchäftszimmer für die Beamten, im Obergefchofs ein Schlaffaal für 22 Betten 
(8,0 X 7,8 m)- Die Schlafräume für den Hausvater, bezw. den Auffeher (je 4,2 X 2,« m) find im Mittelbau
an der Rück- und Vorderfeite angeordnet und mit dem nebenan liegenden Schlaffaal durch Thüren ver-

Fig. 371. Fig. 372-

Obergefchofs.

10 15 201«
------------ I------------ 1

Erziehungshaus zu Vechta3’3).

bunden, fo wie mit Fenftern in den Scheidemauern verfehen, durch welche der Raum von den Betten 
aus überblickt werden kann.

Eigene Koch- und Wafchküche waren für die Anftalt nicht erforderlich, da das in der Nähe ge- • 
legene Weiber-Gefängnifs hinreichend grofse Koch- und Wafch-Einrichtungen befitzt, um auch Speifen 
und Wäfche für das Erziehungshaus liefern zu können.

Das Hauptgebäude ift in Backftein-Rohbau mit Schieferdach hergeftellt; das nur 83,2 Grundfläche 
bedeckende Nebengebäude, welches Stallung für 2 Kühe, für Hühner und Enten, einen Gerätheraum, 
Holzlager und die Aborte enthält, befteht aus einem mit Pappdach überdeckten Fachwerksbau. Alle 
Arbeiten, mit Ausnahme des Schieferdaches, der Blitzableiter und Pumpen, find von Gefangenen an
gefertigt und die Bauftoffe durch Anftaltsgefpanne angeliefert. Die Baukoften haben für das Hauptgebäude 
16300 Mark, für das Nebengebäude 800 Mark, im Ganzen nur 17 100 Mark betragen. Die innere Ein
richtung muffte thunlichft eingefchränkt werden, hat fich aber, trotz der geringen Abmeffungen einzelner 
Räume, Zur Aufnahme von 26 Knaben geeignet erwiefen. Hinter dem Nebengebäude befindet fich der 
Turnplatz, weiterhin Baumfchule und Gemüfegarten. Vor dem Hauptgebäude erftrecken fich Gartenanlagen 
der Anftalt und ein befonderer, für den Auffeher abgegrenzter Garten, bis zu dem nach Vechta 
führenden Wege.

Bei gröfseren Anftalten ift die Vereinigung fämmtlicher Abtheilungen der- 35»- 
felben in einem einzigen, in fich gefchloffenen Baukörper mit Mifsftänden verknüpft; urbt’"’ 
die Abfonderung der verfchiedenen Claffen von Zöglingen ift fchwierig und ins- ™ Berlin, 

befondere der freie Zutritt von Licht und Luft kaum zu bewirken. Andererfeits 
ift nicht zu verkennen, dafs bei Anwendung des Häufer-Gruppenbaues nicht allein 
die Anlagekoften bedeutender, fondern auch Verwaltung und Beauffichtigung fehr 
erfchwert werden. Diefe müffen aber bei Zöglingen, die zum Theile fchon mit den 
Strafgefetzen in Widerftreit gekommen find, befonders ftraff durchgeführt fein und 
von einem Mittelpunkte ausgehen.

In Rückficht auf diefe und ähnliche Erwägungen hat man fich auch beim 
Neubau einzelner neueren und gröfseren Erziehungs- und Befferungs-Anftalten für 
die Wahl des Cafernen-Syftems entfchieden.

Dies war der Fall bei Errichtung des Erziehungshaufes für fittlich verwahrloste 
Kinder am Urban zu Berlin 874), welches Eigenthum eines feit 1824 beftehenden 
Vereines ift und 1863—65 nach dem Entwurf und unter der Leitung Möllers aus
geführt wurde.

374) Nach: Zeitfeh. f. Bauw. 1868, S. 147; Bl. 20—25 — ferner: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 211.
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Die eigenthümliche Grund
form , ein Mittelbau mit zwei 

ftumpfwinkelig gebrochenen 
Flügeln, war bedingt durch die 
Lage des 4,« ha grofsen Grund- 
ftückes an einem freien Platze und 
an den beiderfeitigen Strafsen
fluchten. Das Gebäude enthält 
aufser dem durchgehenden Keller- 
gefchofs ein Erdgefchofs, I. und 
II. Obergefchofs (Fig. 373 bis 
375 375) und dient zur Aufnahme 
von 120 Knaben und 60 Mäd
chen, die in zwei von einander 
getrennten Gebäudetheilen er
zogen werden. Die Zöglinge find 
in Familien zu 20 Köpfen, alfo 
in 6 Knaben- und 3 Mädchen
familien gruppirt. Die Wohn- 
und Schlafräume der einzelnen 
Familien find getrennt, Speife- 
und Arbeitsfale gemeinfchaftlich; 
auch der Betfaal ift zur Vereini
gung fämmtlicher Anftaltszög- 
linge beftimmt.

375) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. 
f. Bauw. 186S, Bl. 21 u. 22.

Der Eingang liegt in der 
Hauptaxe des Haufes, im vor
gelegten Mittelbau, der im Erd
gefchofs die Flurhalle nebft 
2 Wohnungen für Lehrer, im 
I. Obergefchofs Sitzungsfaal, Ge- 
fchäftszimmer und Wohnung des 
Infpectors, im II. Obergefchofs 
den Betfaal umfafft. Im rechten 
Flügel befindet fich die Knaben- 
Anftalt; jeder der 6 Familien 
fteht ein Erzieher vor, der Tag 
und Nacht die Aufficht zu führen 
und in den Handarbeiten zu 
unterrichten hat. Im Erdgefchofs 
befinden fich der Speife- und 
Arbeitsfaal, fo wie 3 Schulzim
mer, im I. Obergefchofs 6 Wohn
zimmer, eben fo viele Kleider
kammern und eine kleine Kran
ken- Anftalt, im II. Obergefchofs 
6 Schlaffäle, fo wie die zugleich 
als Flurgänge dienenden Wafch- 
und Putzräume; die Wafchbecken 
(je für 2 Knaben) mit Zu- und 
Abflufs verfehen, find in einem 
Tifche längs der Frontwand ein
gefügt. Das Kellergefchofs ent
hält aufser den Räumen für Brenn-
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ftoffe, fo wie einer Pförtner- und Gärtnerwohnung, noch eine Schuhmacherei für die Knaben und eine 
Bade-Anftalt. Der linke, falt gleich grofse Flügel, in welchem die Mädchen-Anftalt liegt, ift ganz ähnlich 
eingerichtet, enthält jedoch in den unteren Gefchoffen aufser den nöthigen Schul-, Speife-, Schlaflalen etc. 
der Zöglinge, die für Speifenbereitung und Wäfcherei erforderlichen Räume, fo wie die Wohnung einer 
Wirthfchafterin. Der im II. Obergefchofs verfügbare Raum ift für die nach dem Hauptfaale führende 
Haupttreppe, Bedürfnifsräume während der Nacht, einen kleinen Gerätheraum und den Boden zum 
Trocknen der Wäfche verwendet.

Die zu Grunde gelegten Abmeffungen der Räume betragen auf einen Kopf: in den Speifefälen 
1,2 bis 1,5 qm, in den Schulzimmern Iqm, in den Wohnzimmern 2,5 Qm, in den Schlafzimmern 3 qm; die 
Gefchofshöhe beträgt 4,os m (von und bis Fufsboden-Oberkante); die Balken der 7,S5 m tiefen Zimmer find 
durch Träger unterftützt.

Die überwölbten und nach Norden gelegenen, 2,5 m breiten Flurgänge fichern ausreichende Lüftung 
der Räume, fo dafs zu diefem Zwecke im Uebrigen nur die einfachften Vorkehrungen angelegt find. Die 
Heizung gefchieht mittels Kachelöfen. Auch in der Kochküche und Wäfcherei durften keine Einrichtungen 
getroffen werden, die von den in gewöhnlichen Haushaltungen üblichen wefentlich abweichen, um nicht 
den Zweck , die weiblichen Zöglinge für ihren künftigen Beruf vorzubilden, zu verfehlen. Die Waffer- 
verforgung des Gebäudes gefchieht durch eine von den Knaben leicht in Bewegung zu fetzende Pumpe. 
Die gröfseren, mit Tonnen zur Abfuhr verfehenen Abort-Anlagen find neben den Wirthfchaftsgebäuden 
auf den Höfen angeordnet.

Das Gebäude ift im Aeufseren in Backftein-Rohbau, mit mäfsiger Anwendung von Terracotten zu 
den Gefimfen der Vorderfeiten, ausgeführt; Mittelbau und Eckbauten überragen die etwas zurückliegenden 
Flügel; die Fenfter find halbkreisförmig gefchloffen. Der innere Ausbau ift felbftverftändlich fehr einfach ; 
doch hat der Betfaal eine würdige Ausftattung erhalten.

Die Gefammtbaukoften haben (einfchl. der Koften für Gitter-Grenzzäune und Mauern, Garten-, 
Wege- und Strafsenanlagen) ungefähr 375000 Mark betragen, wovon etwa 315000 Mark auf das Haupt
gebäude nebft Ausrüftung deffelben mit einer Orgel, Uhr, Gas- und Wafferleitung, Einrichtung von Haus
und Wirthfchaftsräumen zu rechnen find. Hiernach entfallen auf einen Zögling 1750 Mark für das Haupt
gebäude und 2083 Mark für die Gefammtanlage.

353. Die Brandenburgifche Provinzial-Schul- und Erziehungs-Anftalt zu Strausberg
ift auf einem aufserhalb der Stadt gelegenen, wegen feiner gefunden Lage wohl 

zu Strausberg, geeigneten Grundftück von ungefähr 1 ’/a ha errichtet und befteht aus einem Haupt
gebäude, das für die Aufnahme von 180 Knaben und 60 Mädchen von Bluth ge
plant ift, und den zugehörigen Nebengebäuden (Fig. 376 u. 377 376).

Die gewählte Grundrifsanordnung der Anftalt läfft das Beftreben erkennen, eine möglichft wirkfame 
Abfonderung der beiden Hauptabtheilungen zu erzielen. Das Vordergebäude hat über einem hohen Sockel 
und dem Erdgefchofs 2 Stockwerke, der damit verbundene, rückwärtige Flügel aufser dem Sockel- und 
Erdgefchofs nur 1 Obergefchofs erhalten. Der linke Seitenflügel des Vorderhaufes enthält die Mädchen- 
Abtheilung und ift mit einem Ausgange nach dem für diefe beftimmten Spazier- und Spielhofe verfehen. 
Die Knaben-Abtheilung nimmt den rechtwinkelig zum Vorderhaufe gerichteten Flügel, der feine Zugänge 
von dem für die Knaben beftimmten Spazier- und Spielhofe erhalten hat, ein. Diefer Flügel trennt fomit 
die Höfe für die beiden Gefchlechter von einander. Im Mittelbau, fo wie im rechten Seitenflügel 
des Vorderhaufes befinden fich die Wohnungen des Infpectors, des Pförtners, der Lehrerin und 4 ver- 
heiratheter Lehrer (jede der letzteren, beftehend aus 3 Zimmern, Küche, 2 Kammern und Abort), aufserdem 
3 Schulclaffen; 2 andere Schulclaffen, von diefen getrennt, um Störungen des Unterrichtes zu vermeiden, 
befinden fich am Ende des Knabenhaufes. Der in diefen Mittelbau führende Haupteingang ift zugleich 
der einzige Weg, der von aufsen in das Innere der Anftalt führt; alle übrigen Zugänge find, um dem 
unerlaubten Verkehr der inhaftirten Kinder mit der Aufsenwelt möglichft vorzubeugen , nach den inneren 
Höfen der Anftalt gelegt. Die im I. Obergefchofs gewählte Lage der Wohnung des Infpectors ermöglicht 
demfelben , mittels der von hier aus abzweigenden Gänge und Treppen, auf kürzeftem Wege fowohl zu 
den Knaben- und Mädchen-Abtheilungen, als auch nach den Schulclaffen zu gelangen.

Die Tages-Aufenthaltsräume find für je 30 Knaben, bezw. für je 20 Mädchen, die Schlaffäle je für 
2 folcher Familien , alfo bezw. für 60 Knaben und 40 Mädchen bemeffen. Da in jedem Schlaffaal nur 
einer der Erzieher fchläft, fo ift blofs die Hälfte der letzteren während der Nachtzeit in Anfpruch ge-

37«) Nach: Wochbl. f. Baukde. 1887, S. 1.



39i

Fig- 377-

Legende zum Lageplan.
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Brandenburgifche Provinzial-Schul- und Erziehungs-Anftalt zu Strausberg »76^
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nommen. Die Tagräume für je 30 Knaben erhielten Abmeffungen von 8,50 X 8,15 m = 69,3 üm bei 3,75 m 
Höhe , fo dafs darin für den Kopf 2,3 Qm Grundfläche und rund 8,7 cbm Luftraum vorhanden find. Die 
Schlaffäle für je 60 Knaben bieten für den Kopf 3,6 qm Grundfläche und 13,5 cbm Luftraum dar. Die 
Tagräume für je 20 Mädchen wurden mit Rückficht darauf, dafs diefe vielfach mit Näharbeiten befchäftigt 
werden, welche gröfseren Raum beanfpruchen, für den Kopf mit 2,6 bis 3,5 qm Grundfläche, bei einem 
Luftraum von 9,7 bis 13cbm, verfehen, während in den Schlaffalen der Mädchen für den Kopf eine Grund
fläche von durchfchnittlich 5 qm mit einem Luftraum von 18,7 cbm vorhanden ift. Diefe Räume haben 
fich nicht allein zur Aufnahme der dem Entwurf zu Grunde gelegten Zahl von zufammen 240 Zöglingen 
als genügend erwiefen, fondern geftatten thatfächlich die Belegung der Anftalt mit im Ganzen 280 bis 
300 Kindern, nämlich 4 oder 5 mehr in jedem Tagraum und 5 bis 10 mehr in jedem der Schlaffale. 
Nach diefer inzwifchen eingeführten ftärkeren Belegung find in den Schlafräumen der Knaben durch
fchnittlich 3,2 qm Grundfläche bei 12 cbm Luftraum und in denen der Mädchen 3,s qm bei 14 cbm Luftraum 
für jedes Bett vorhanden. Die geräumigen Gänge, welche zu den Sälen führen, boten Gelegenheit, an 
den Wänden gegenüber den Schlafräumen die Wafch-Einrichtungen für die Kinder anzubringen. In den 
Abtheilungen für Knaben, wie für Mädchen find in jedem Gefchofs die nöthigen Aborte, welche indefs 
vorzugsweife nur von unpäfslichen Kindern und zur Nachtzeit benutzt werden follen, angelegt. Diefe, 
gleich wie die Aborte fämmtlicher Wohnungen, find mit Wafferfpülung verfehen. Für den Gebrauch bei 
Tag dienen befondere, in den Hofräumen errichtete Aborte.

Die Heizung fämmtlicher Dienftwohnungen erfolgt mittels Kachelöfen, diejenige der Schulclaflen, 
der Tagräume, der Arbeitsräume und der neben den Schlaffälen gelegenen Gänge durch Füllöfen, welche 
frifche, von aufsen angefaugte Luft den Räumen erwärmt zuführen; nach Bedürfnifs kann auch bei 
Abftellung der Zuluft-Canäle die Zimmerluft in Umlauf gebracht werden. Die Schlaffale felbft werden 
nicht geheizt, die Thüren derfelben nach den geheizten Gängen aber offen gehalten. Zur Lüftung der 
Räume dienen Abluftrohre, welche neben den Schornfteinrohren angelegt und von diefen durch eine Wand 
von gufseifernen Platten getrennt find.

Die Kochküche der Anftalt nebft Spülküche und Gemüfe-Putzraum , fo wie der Speifefaal und die 
Bade-Anftalt für die Mädchen befinden fich im Sockelgefchofs des Vorderhaufes; ebendafelbft find Wohn
räume des Wirthfchafts-Perfonals und Keller für die Beamtenwohnungen angelegt. Im Sockelgefchofs des 
Knabenhaufes befindet fich unter den drei zunächft dem Vordergebäude gelegenen Tagräumen der mit 
Kreuzgewölben aus Granitfäulen überfpannte Speifefaal für die Knaben. Die übrigen Räume des Sockel- 
gefchoffes in diefem Flügel enthalten die Bade-Anftalt für die Knaben, die Wafchküche nebft Trockenraum, 
Roll- und Plättftube. Zu letzteren Räumen führt ein befonderer Eingang, der keinerlei Verbindung mit 
den Räumen des Knabenhaufes hat.

Rechts vom Hauptgebäude auf der Grenzlinie des Knabenhofes ift ein befonderes Lazareth-Gebäude 
errichtet, das in 2 Gefchoffen die nöthigen Räume zur Aufnahme von 18 kranken Kindern enthält. Hieran 
fchliefst fich ein Wirthfchaftsgebäude, in welchem die Viehhaltung der Anftalt (5 Kühe und eine An
zahl von Schweinen) untergebracht ift; auch hat darin jeder der Beamten und Lehrer einen Holzfchuppen 
und einen Schweineftall angewiefen erhalten. Im Anfchlufs an diefes Stallgebäude find die Aborte für 
Knaben angelegt. Der Stellung des Lazareth-Gebäudes entfprechend ift auf der anderen Seite des Vorder
haufes der Anftalt eine Turnhalle errichtet, hinter der fich die Aborte für die Mädchen befinden.

Ein in der Nähe des Hauptgebäudes hergeftellter Brunnen dient zur Wafferverforgung der Anftalt; 
mittels einer Druckpumpe wird das Waffer durch die älteren Knaben vom Pumpenhaufe in die auf dem 
Dachboden des Vorderhaufes aufgeftellten Behälter gefördert, von wo aus daffelbe nach den verfchiedenen 
Abtheilungen, fo wie den Wohnungen geleitet wird. Jeder der von Mauern umfchloflenen Höfe hat einen 
Flächeninhalt von rund 18 a. Rings um das Anftaltsgehöft liegen zugehörige Ländereien, welche von den 
Zöglingen in Garten- und Acker-Cultur beftellt werden.

Sämmtliche Gebäude find bis zur Plinthe in gefprengten Feldfteinen, über derfelben in Backftein- 
Rohbau, unter mäfsiger Verwendung von Formfteinen und in Anlehnung an die Formen des gothifchen 
Stils, erbaut. Hierbei wurden fämmtliche Bauarbeiten , die Dachdecker-, Klempner- und Töpferarbeiten 
ausgenommen, durch die Häftlinge der Zwangsarbeits-Anftalt zu Strausberg hergeftellt; auch die zur Ver
wendung gekommenen Ziegel- und Formfteine find gröfstentheils von denfelben angefertigt. Die Baukoften 
haben fich unter diefen Umftänden für die zwar einfach, aber gut und zweckmäfsig ausgeführten Gebäude 
fehr mäfsig geftellt. Die Gefammtkoften haben (einfchl. Umwehrung, Pflafterung, Entwäfferung, Brunnen
anlage etc.) 299031 Mark betragen. Hiervon entfallen auf das Hauptgebäude, deflen dreiftöckiges Vorder
haus 886,0 qm und deflen zweiftöckiges Hinterhaus 966,5 üm Grundfläche bedecken, 242830 Mark, fomit 
durchfchnittlich auf 1 qm 131,10 Mark, auf 1 cbm rund 10 Mark. Die Befchaffung des nöthigen Inventars 
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des Hauptgebäudes erforderte 7353 Mark. Bei der angegebenen Gefammtfumme von 299031 Mark ergiebt 
fich für die Zahl von 280 bis 300 Zöglingen ein Preis von rund toooMark, bei 240 Zöglingen ein folcher 
von rund 1200 Mark für den Kopf.

Bezüglich der Ackerbau-Colonien foll hier eine kurze Befchreibung einiger 354- 

ausgeführten Anlagen diefer Art folgen, zunächft der Ackerbau-Colonie zu Oftwald Kolonie 

bei Strafsburg (Fig. 378 s77). Diefelbe ift eine der elften von Frankreich gegründeten ™ oftwaii 
Anftalten der in Rede flehenden Gattung und insbefondere bemerkenswerth durch die 
äufserfte Sparfamkeit ihrer baulichen Einrichtungen, welche es ermöglicht, darin eine 
gröfsere Zahl von Zöglingen mit einem ungemein geringen Aufwand unterzubringen.

Ackerbau-Colonie zu Oftwald bei Strafsburg3”).

A. Auffeher. F. Holzraum zu E. M. Wafchküche.
B. Huffchmiede. G. Mehl-Magazin. Ar. Trockenraum.
C. Schreinerei. H. Futterküche. O. Schweineftall.
D. Arrefte. y. Umkleidekammer. P. Hühner ft all.
E. Bäckerei. K. Wagenfchuppen.

L. Feuerfpritze.
Q- Häckfelkammer.

Die für diefe Anftalt errichteten Gebäude bedecken eine Grundfläche von 3700 im und erforderten 
einen Aufwand von nur 141090 Mark (176363 Francs), wonach 1 qm auf 38,12 Mark (47,65 Francs) und 
der Bauaufwand für einen Zögling auf nur rund 600 Mark (75° Francs) zu ftehen kommt. Zunächft auf 
Koften der Stadt Strafsburg erbaut, wurde die Coionie fpäter unter die Staatsanftalten aufgenommen.

377) Nach: Nouv. annales de la conftr. iZti^ S. 49 u. PI. 23 — 24.
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Diefelbe liegt etwa 6km von der Stadt entfernt, unweit der Strafsburg-Bafeler Bahnlmte, und man 
gelangt zu derfelben durch ein mit Fruchtbäumen befetztes, als Garten angelegtes Vorland. 25o Zoghnge 
follen hier, in der doppelten Abficht, fich moralifch zu verbeffern und zugleich nützlich zu machen, m 
landwirtschaftlichen und gewerblichen Arbeiten, als Schmiede, Schleifer, Mechantker, Wagner, Schretner 

und Zimmerleute, unterrichtet werden. .
Die von gerichtlicher Verurtheilung frei gefprochenen Knaben werden b.s zum 20. Lebensjahre m 

der Anftalt untergebracht und in 3 Altersftufen abgetheilt, nämlich in eine folche von einem Alter bis 
zu 12 Jahren, eine zweite von 12 bis 15 und eine dritte von 15 bis 20 Jahren

Zur Anftalt gehören 105 ha Land, und es theilt fich diefelbe in den Pachthof und die Gebäude für 
die Verteilten und Zöglinge. Der Pachthof wird durch einen vom Staate ernannten Director verwaltet, 
dem 20 Auffeher zur Seite liehen, ferner ein Geiftlicher und mehrere Schweftern. Der Staat zahlt für 
jeden Zögling täglich 56 Pfenn. (70 Centimes) und überläfft der Anftalt aufserdem die Verwerthung der 
Producte fämmtlicher Grundftücke. Nach Beftreitung fämmtlicher Ausgaben für Nahrung, Wohnung und 
die Gefammtunterhaltung der Anftalt ift noch ein täglicher Reingewinn von 6,4 Pfenn. (8 Centimes) 

verblieben.
Die Bauart ift die einfachfte und fparfamfte; die Wandungen, welche nur die Breite eines Back- 

fteines zur Dicke haben, find verfchindelt, mit lufttrockenen Steinen ausgemauert und gegen innen vergypst, 
die Läden und das Dachwerk von Tannenholz, die Dächer mit Ziegeln gedeckt.

Die Wohnungen des Directors und des Geiftlichen befinden fich im Obergefchofs des Verwaltungs
gebäudes, diejenigen der Schweftern über den Bädern im Krankenhaufe und 
in der Schule. Von den Auffehern und Lehrern wohnt ein Theil in den 
eingefchoffigen Nebengebäuden A; ein Auffeher fchläft in der Kranken- 
abtheilung, von den übrigen je zwei in den Schlaflalen der Zöglinge.

Behufs der Raumerfparnifs dienen die Schlaffäle zugleich als Speife- 
lale, nachdem zuvor die Betten entfernt find, welche aus einerfeits an den 
Umfalfungswandungen, andererfeits an die Pfoften des Einbaues befeftigten 
Hängematten beftehen.

Die Capelle befindet fich an dem einen Ende der Schule und ift 
von diefer durch einen Vorhang getrennt, welcher während des Gottes- 
dienftes entfernt wird.

Die Schlaffäle, Kranken- und Schulzimmer find durch einander gegen
über flehende Fenfter, aufserdem noch durch befondere Luftzüge reichlich 
ventilirt.

Die Stallungen find zweireihig, mit einem 2m breiten Futtergang 
zwifchen den Ständen. Der Kuhftall hat eine lichte Höhe von 3m, der 
Pferde- und Ochfenftall eine folche von 4m; oberhalb der Stallungen be
finden fich die Futterböden. Die Scheuer und die Trockenfchuppen nehmen 
den Hintergrund der Anlage ein. Inmitten der Scheuer befindet fich zu 
ebener Erde eine Drefchmafchine, zur Rechten derfelben ein Schuppen für 
Ackergeräthfchaften, zur Linken ein folcher für Brennholz. Das obere
Stockwerk, fowohl der Scheuer, als der Schuppen, dient zum Trocknen des Tabaks und des Hopfens, der 
beiden HaupterzeugnifTe der Anftalt.

Der fo gut zufammenpaflenden Gefammtanlage fehlt nur ein gröfserer Waflerbehälter für den Fall 
eines Brandes, was um fo bedauerlicher ift, als der nächfte Flufs 800 m entfernt ift und die Pumpbrunnen 
nur eine unzureichende Menge Walters zu liefern im Stande find.

Eben fo wichtig, als die Befchreibung der Bauart wäre die Kenntnifs der Reglements diefer Anftalt, 
welche hier mitzutheilen zu weit führen würde. Es kann in diefer Beziehung fowohl, als auch betreff 
der Statiftik der Anftalt nur auf die in der Fufsnote 377 genannte Quelle verwiefen werden.

Nach denfelben Grundfätzen, wie die im vorhergehenden Artikel befchriebene 
Anftalt, ift die Ackerbau- und Straf-Colonie (colonie agricole et penüentiaire) zu 
Mettray (Fig. 379 378) nach den Plänen und unter der Leitung von Blouet 1839 
und in den folgenden Jahren erbaut worden.

378) Nach: Gourlier, Biet, Grillon et Tardieu. Choix d'edificcs publice etc. Paris 1845—50. Bd. 3, PI. 349, 350.

Die Ackerbau-Colonie zu Mettray ift zur Unterbringung folcher Angefchuldigten beftimmt, welche 
aus Mangel an Einficht in die Strafwürdigkeit ihrer Vergehen von den Gerichten frei gefprochen und

Legende zu Fig. 379.
z, i. Verwaltungsgebäude.
2, 2. Wohnhäufer für Coloniften 

(nach Familien getheilt).
3. Almofenhaus.
4. Strafzellen.
3. Speifefaal f. d. Angeftellten.
6. Schulfaal (darüber Wohnung 

der Angeftellten).
7. Kirche.
8. Strafabtheilung.
q. Ausftellungshalle für die Er- 

zeugnifle der Colonie.
jo. Pächterwohnung.
zz. Milchkammern.
72, 12. Pferdeftälle.
zj, 13. Kuhftall.
J4. Schweineftall.
13. Nebengebäude.
16. Magazin.
Z7, 17. Aborte.
j8. Nachtwache.

355- 
Ackerbau- u. 
Straf-Colonie 
zu Mettray.

Fig- 379-
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Ackerbau- und Straf-Colonie zu Mettray 3 79).
Arch. : Blouet.
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Hauptanficht zu Fig. 379 3 79).

früher verfchiedenen Central-Strafhäufern zur Befferung übergeben worden waren, nunmehr aber von 
der Regierung der für die Colonie Mettray gebildeten Wohlthätigkeitsgefellfchaft auf 3 Jahre überlaßen 
wurden.

Die Anftalt zu Mettray kann 500 Zöglinge aufnehmen und ift nach dem Gruppen-Syftem, mit 
einer Anzahl (10) abgefonderter Wohngebäude erbaut, von welchen jedes 50 Zöglinge mit einem Haus
vater und zwei Unterlehrern aufzunehmen beftimmt ift. Inmitten diefer in angemeflenen Abftänden von 
einander erbauten, für Zöglinge beftimmten Gebäude befindet fich die Kirche, mit derfelben verbunden 
eine Anzahl Strafzellen, das quartier de punition. In der Nähe des Einganges find die Verwaltungsgebäude 
mit der Wohnung des Directors, feitwärts von der Kirche einerfeits die Schule, andererfeits ein Magazin 
zur Ausftellung von Producten der Colonie, hinter der Kirche aber die Vieh-, Pferde- und Schweineftälle, die 
Milchkammern, die Scheune und verfchiedene Schuppen zur Aufbewahrung von Ackergeräthen etc. errichtet.

Beim Bau der Anftalt, zu welchem, wo immer möglich, die in der Nähe zu beziehenden Bauftoffe 
verwendet wurden, und welcher in einfachfter Weife aus Werk- und Backfteinen, Holz etc. ausgeführt 
ift, haben bei der Planirung des Terrains und anderen einfachen Arbeiten fchon die künftigen Zöglinge 
mitgewirkt. Die Gefammtkoften belaufen fich auf 315200 Mark (394000 Francs).

356. Unter einer und derfelben Direction vereinigt, aber räumlich getrennt find die
BeAnftUanifS Befferungs-Anftalten zu Ruyfslede, Beernem und Wynghene (ecoles de refonne^^

zu Ruyfslede. Von diefen belgifchen Anftalten ift die gröfsere zu Ruyfslede für etwa 500 Knaben, die zu Beernem
für etwa 300 Mädchen und die zu Wynghene für etwa 100 Knaben beftimmt, welch letztere aus denen 
zu Ruyfslede ausgewählt und für die Erlernung des Matrofendienftes beftimmt werden.

Die 3 Anftalten ergänzen fich in der zweckmäfsigften Weife, indem zu Ruyfslede alle nöthigen 
Lebensmittel, Kleidungs- und Arbeitsftoffe erzeugt und zubereitet, in Beernem die Wäfche und weiblichen 
Handarbeiten aller Art für die 3 Anftalten beforgt werden, in Wynghene aber eine Anftalt gegründet ift, 
welche fähigen Kindern, oft folchen gebrandmarkter Eltern, denen es fchwer, ja unmöglich fein würde, 
fich eine befriedigende Exiftenz im Lande zu gründen, Gelegenheit verfchafft, nützliche, nicht feiten 
angefehene Glieder der menfchlichen Gefellfchaft zu werden.

Die 3 genannten Anftalten zeichnen fich ferner durch einfache Bauweife und, wie aus den nach
folgenden Befchreibungen entnommen werden möge, äufserft zweckmäfsige ökonomifche Einrichtungen, 
durch Ordnung und Reinlichkeit, noch mehr aber durch den Geift und die Liebe aus, mit welchen fie 
verwaltet werden, fo wie durch die Erfolge, welcher fich diefelben fchon zu erfreuen hatten.

Für die Befferungs-Anftalt für Knaben zu Ruyfslede wurde vor 30 Jahren eine Zuckerfiederei mit 
einem gröfseren Länder-Complex, eine Stunde von der von Gent nach Brügge führenden Eifenbahn ent
fernt, angekauft und fofort für die Zwecke der Anftalt eingerichtet. Diefelbe zerfällt in zwei Haupttheile, 
(Fig. 38138x) die eigentlichen Schulgebäude A und die Meierei B.

Das mehrgefchoffige Gebäude rechts vom Eingang enthält die Wohnung des Directors, das linker 
Hand die des Geiftlichen mit dem Zimmer des Pförtners zu ebener Erde. In zwei eingefchoffigen, an das 
linksfeitige Wohngebäude fich anfchliefsenden Flügelbauten befinden fich einige Bureaus und die Wohnung 
der Angeftellten; in den fich an die Wohnung des Directors anfchliefsenden Flügelbauten aber verfchiedene 
Magazine für Lebensmittel, Getränke, Kleidungsftücke etc. und die Bäckerei.

In einem weiteren zweigefchoffigen Gebäude befinden fich im Erdgefchofs die Küche der An
geftellten, ein Voll- und Schwimmbad und 4 Einzelbäder, im Obergefchofs einige Krankenfäle, die Woh-

379) Facf.-Repr. nach dem in Fufsnote 378 genannten Werke, PI. 315.
380) Nach Reife-Notizen.
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nung der mit dem Dienft in der Küche der Angeftellten und mit der Krankenpflege beauftragten Schweftern, 
eine Apotheke und die Weifszeugkammer. In dem gegenüber liegenden, ebenfalls zweigefchoffigen Gebäude 
find zu ebener Erde die Küche der Ackerbauzöglinge nebft Vorrathskammern und eine Dampfmahlmühle, 
im Obergefchofs Frucht- und Mehl-Magazin untergebracht.

Das 272 Stockwerke hohe und 120m lange Mittelgebäude enthält zu ebener Erde, links an der 
in der Mitte des Gebäudes befindlichen Flurhalle mit Treppenhaus, ein Speifezimmer und ein Verfamm- 
lungszimmer mit einer Bücherfammlung für die Angeftellten, zwei Schulfäle, ebenfalls mit einer Bücher- 
fammlung für die Ackerbauzöglinge, unmittelbar neben der Flurhalle ein Zimmer für den Oberauffeher 
und ein folches zur Aufbewahrung der Mufik-Inftrumente, zur Rechten der Flurhalle aber den Speifefaal 
mit Tifchen und Bänken für 500 Zöglinge. Im I. und II. Obergefchofs diefes Mittelgebäudes befinden 
fich zur Linken und Rechten des zugleich als Wafch-Local dienenden kreuzförmigen Mittelraumes 4 Schlaf-
fäle mit je 124 eifernen Bettftellen, an deren Kopfende ein ebenfalls eifernes Käftchen mit zwei Fächern
zur Aufnahme der Kleidungsftücke der Knaben befeftigt ift.

In dem vorerwähnten kreuzförmigen Mittelraum, an welchen gegen den vorderen Hof und die
Schlaffäle hin je ein Auffeherzimmer, gegen den hinteren Hof aber die Treppen ftofsen, find an den
Wandungen 8 grofse Wafchbecken angebracht, die von einem unter Dach aufgeftellten grofsen Behälter 
aus, der mittels der Dampfmafchine gefüllt wird, mit fliefsendem Waffer in der Art verfehen werden 
können, dafs fich durch Oeffnen eines einzigen Hahnes aus einem oberhalb der Wafchbecken hinziehenden 
Bleirohre in Entfernungen von ca. 45 cm ein Waflerftrahl ergiefst, deren es in jedem Stockwerk 48 find, 
fo dafs 96 Knaben fich zu gleicher Zeit wafchen können.

Hinter dem foeben befchriebenen Mittelgebäude befindet fich ein gröfserer Hof, welcher nicht, wie 
der zwifchen dem Eingang und dem Mittelgebäude befindliche, mit Gartenanlagen und Springbrunnen ver
fehen, fondern zu Turn- und Laufübungen beftimmt ift.

Die Gebäude, welche diefen Hof an den übrigen drei Seiten einfchliefsen, find nur 1 Stockwerk 
hoch und enthalten die Arbeitsfäle der nicht mit dem Ackerbau befchäftigten Knaben, und es werden in 
denfelben verfchiedene fitzende Befchäftigungen : Schneiderei, Schufterei, Weberei, Stricken, Strohflechten, 
aber auch Schreiner-, Wagner-, Böttcher- und Schmiede-Arbeiten betrieben, auch Vieh- und Pferdekummete 
u. A. m. verfertigt.

In einer Ecke diefer einftöckigen Flügelbauten befindet fich die Küche und in deren Nähe 14 Zellen 
zur Abbüfsung von nur äufserft feiten nöthigen Strafen.

Unmittelbar an die vorbefchriebenen Baulichkeiten fchliefsen fich fodann die der Meierei an. In 
einem neuerdings mit A, 14 verbundenen Flügelbau befinden fich die Viehfutterküche, ein Raum, in 
welchem eine durch die nahe Dampfmafchine in Bewegung gefetzte Drefch- und Strohfchneideinafchine 
aufgeftellt ift, Futterbarren, Wagenfchuppen, ein Raum zu Aufbewahrung gröberer Ackerbau-Geräthfchaften. 
und das Schlachthaus. In einem weiteren Flügelbau find Stallungen für Jungvieh und Niederlagen von 
Gartengeräthfchaften, in einem anderen Bau aber Stallungen für 44 Milchkühe und 14 Zugochfen, nebft 
den erforderlichen Futterräumen, in einem dritten Bau Pferdeftallungen und Futterbarren.

Zwifchen diefen Bauten befinden fich zwei Kohlenfchuppen und zwei bedeckte Düngerftätten, eine 
Schwemme und zwei Abtheilungen vorzüglich eingerichteter Schweineftallungen mit Einzelhöfen und 
kleineren Becken zur Abkühlung der Schweine. Aufserdem befinden fich im Meiereihof noch 2 Ab
theilungen Geflügelftälle mit abgefonderten Höfen und zwifchen den zwei Ein- und Ausfahrten die Woh
nung des Meierei-Auffehers. Auch ift noch befonders zu erwähnen, dafs fämmtliche Stallungen aufsen 
durch einen Schienenweg verbunden find, der durch die Küche führt, in welcher das Viehfutter zu
bereitet wird, fo dafs diefes in kürzefter Zeit vertheilt werden kann.

Die Befferungs-Anftalt zu Ruyfslede ift rings von Gärten und Wiefen umgeben; in den erfteren 
werden in ausgedehntefter Weife und mit dem glücklichften Erfolge Gemüfebau und Obftbaumzucht be
trieben, obgleich der Boden vor nicht langer Zeit noch gänzlich unfruchtbares, aufgefchwemmtes Sand
land gewefen fein foll.

Die Matrofen-Schule zu Wynghene, zur Aufnahme von 100 Zöglingen geeignet, w-
7 & . 0000 Matrofen-Schule*

liegt nur etwa 5 Minuten von Ruyfslede entfernt, diefem gegenüber, und es wurde IU 
hierzu ebenfalls ein älteres Gebäude angekauft und umgebaut. wynghene.

In diefem befinden fich zu ebener Erde zwei gröfsere Säle, von denen der eine als Arbeitsfaal zur 
Verfertigung von Segeln und anderen Schiffsgeräthen, der andere zum Unterricht in nautifchen Lehrfächern 
dient. Aufserdem befinden fich im I. Obergefchofs noch einige Magazine, die Küche und Speifekammer.

Das II. Obergefchofs enthält 2 Schlafföle für je 25 Knaben mit anftofsender Wafch- und Kleider-



399

000t 
■■ I

kammer, fodann 2 Auffeherzimmer und die Wohnung 
des Oberauffehers; das Dachgefchofs ebenfalls zwei 
gröfsere Schlaffäle und einige Kammern.

Auf der zwifchen Ruyfslede und Wynghene liegen
den Wiefe befindet fich ein gröfserer Teich mit einem 
vollkommen ausgerüfteten Seefchiff (früher, nach 
Fig. 381, in 34 aufgeftellt), auf welchem die Matrofen- 
zöglinge fich zum Seedienft vorbereiten und hierin 
durch einen Unterlehrer der Marine Unterricht erhal
ten. Diefer Teich wird zeitweife auch dazu benutzt, 
um die zu den Befferungs-Anftalten gehörigen M iefen 
und Felder nach englifchem Syftem mit fluffigem 
Dünger zu bewäffern.

In der Nähe von Ruyfslede befindet fich auch 
noch ein zu diefer Anftalt gehöriges Wirthfchafts- 
gebäude mit Brauerei-Einrichtung zur Aufnahme und 
Beherbergung von Fremden 382).

Als weitere mit Ruyfslede verbun
dene Anftalt ift fchliefslich noch die 
Befferungs-Anftalt für der öffentlichen Für- 
forge anheimgefallene Mädchen zu Beer- 
nem (Fig. 382 u. 383 383) zu befchreiben. 
Diefelbe befindet fich auf dem Wege von 
der Eifenbahnftation Blumenthal nach 
Ruyfslede, etwa eine halbe Stunde von 
letzterer Anftalt entfernt, und wurde in 
den Jahren 1852 — 53 unter Benutzung 
einiger vorhandenen Baulichkeiten neu er
richtet.

Im Eingangsgebäude befinden fich im Erdgefchofs, 
links vom Eingang, ein Empfangs- und ein Sitzungs
zimmer , fodann rechter Hand und in den oberen 
Stockwerken die Wohnungen der Schweftern, denen 
die Aufficht über die Anftalt übertragen ift. In einem 
längeren, eingefchoffigen Gebäude zunächft dem Ein
gangsgebäude find zwei Krankenzimmer, ein Bade
zimmer und eine kleine Apotheke, fodann eine Weifs- 
zeugkammer und 3 Arbeitsfäle untergebracht; in einem 
auf der Seite gegen den Hof ebenfalls nur ein
gefchoffigen weiteren Flügel liegen zwei Schulzimmer 
und ein Arbeitsfaal für jüngere Mädchen, in einem 
anderen Flügel der Speifefaal und in der Verlängerung 
deffelben die Kirche, in einem Seitenflügel die Kliche 
und Speifekammer, in einem abgefonderten Gebäude 
die Wafch-Anftalt, fodann in verfchiedenen Neben
gebäuden Stallungen für Schweine, Schafe und Kühe, 
ein Gewächshaus und einige Magazine.

Das Dachgefchofs der erftgenannten Flügelbauten 
enthält in drei Abtheilungen die Schlaffäle der Mäd
chen mit zufammen 288 Betten oder Hängematten, 
deren Conftruction aus Fig. 384 zu erfehen ift. Da

SSI) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1856, Bl. 70.
SS2) Nach Reife-Notizen.
3S3) Nach: Allg. Bauz. 1856, S. 355 u. El. 73.
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wo die Flügel zufammenftoisen, befinden fich die Schlafzimmer der 
beauffichtigenden Schwerem und die Wafchbecken , ähnlich denen zu 
Ruyfslede.

Wie in der Aufftellung oder dem Aufhängen der Betten, an deren 
Fufsende fich ein Brett zur Aufbewahrung der Kleidungsftücke befindet, 
die gröfstmöglichfte Oekonomie zu beobachten ift, fo auch bezüglich der 
Tifche und Bänke in den Arbeitszimmern und in dem Speifefaal, welche 
ihren Zwecken vollftändig genügen und doch einen fehr geringen Raum 
einnehmen. Es find nämlich die Arbeitstifche (Fig. 385) in Form 
von 60 bis 78cm hohen, nur 18cm breiten, fortlaufenden Nähkiflen mit 

Tifche 
und Bänke 

in den
Arbeits

zimmern.

Fig. 386.

Tifche 
und Bänke 

im 
Speifefaal.

davor befindlichen, ebenfalls durchlaufenden Käftchen zur Aufbewahrung 
des Arbeitsgeräthes ausgeführt, mit nur 22cm breiten , 46cm hohen 
Sitzbänken verfehen und blofs 1 m von einander entfernt. Die Tifche 
im Speifefaal (Fig. 386) aber find nur 65 cm von einander entfernt, 60 cm 
hoch und nur 19cm breit, die Bänke davor 43cm hoch, 18cm breit.

Ungeachtet auf diefe Weife die in die Anftalt eingewiefenen 
Mädchen fich fowohl bei Tag, als bei Nacht in einem verhältnifsmäfsig 
engen Raume zufammenfinden muffen, ift doch überall die gröfste Rein
lichkeit und eine mufterhafte Ordnung zu beobachten.
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Die in Fig. 382 u. 383 dargeftellte Gebäude-Anlage hat feit ihrer Erbauung einige Aenderungen 
erfahren, die in der zugehörigen Legende (auf S. 401) grofsentheils berückfichtigt find. An Stelle der 
im Erdgefchofs befindlichen, an den Speifefaal 11 ftofsenden Altarnifche 12 ift eine 31,0 m lange und 
10,5 m breite Capelle angebaut worden. Auch wurde ein neues Wafchhaus hinter dem Spielplatz und 
Garten errichtet, in Folge deffen die Räume des alten Wafchhaufes als Magazine verwendet werden konnten.
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GEBÄUDE FÜR VERWALTUNG, RECHTSPFLEGE UND GESETZGEBUNG; 
MILITÄRBAUTEN.

3. Abfchnitt.

Parlamentshäufer und Ständehäufer.
Unter diefer Benennung find hier alle diejenigen Gebäude verftanden, welche 

den Volks- und Landesvertretungen ganzer Staaten oder einzelner Landestheile zur 
Ausübung ihrer Obliegenheiten dienen.

Die in fall: allen Ländern der civilifirten Welt eingeführte Verfaffungsform be
ruht auf der Mitwirkung und Betheiligung der Staatsbürger am ganzen ftaatlichen 
Leben, und diefe werden in der Regel durch zwei gefetzgebende Verfammlungen 
oder Kammern bethätigt.

In den monarchifchen Staaten befteht die erfte Kammer aus Mitgliedern, die 
theils vermöge ihrer Geburtsrechte derfelben angehören, theils vom Staatsoberhaupt 
ernannt oder auf Grund erblicher und überlieferter Anrechte als folche beftätigt 
werden. Die zweite Kammer wird, entweder ausfchliefslich oder vornehmlich, aus 
den vom Volke erwählten Abgeordneten gebildet. Die Anfänge diefer Verfaffungs
form finden fich in England in der Mitte des XIII. Jahrhundertes unter Heinrich III, 
in voller Entwickelung aber unter Edward!, der 1295 als Gegengewicht gegen die 
grofsen Barone die Vertreter der communitates berufen und fo neben der erblichen 
Reichs-Pairie das Haus der Gemeinen (Häufe of Commons) entftehen liefs.

Schon von König Heinrich I. von England (1100—1135) wird berichtet3’5), dafs er den von ihm 
zufammengerufenen Generalrath der Nation (General council of the nation) in eindringlicher Rede an- 
gefprochen habe. Doch ift zu bemerken, dafs die erften Vertreter der Nation Pairs waren. Wirkliche 
Abgeordnete des Landes wurden 1258 unter Heinrich HI. durch den Erlafs der unter dem Namen 
Provifions of Oxford bekannten wichtigen Beftimmungen gefchaffen , laut deren jede Graffchaft 4 Ritter, 
als Auskunftsperfonen über die Zuftände und Befchwerden ihrer Bezirke, in das Parlament zu fchicken 
hatte. Die Wahl von Bürgern in das Parlament (return of burgeßes) wird zuerft 1265 von den Gefchichts- 
fchreibern verzeichnet, und König Edward I. erliefs 1295 die Verordnung, dafs nicht allein jede Graffchaft 
zwei Ritter, fondern jeder Burgflecken (borough) der Graffchaft zwei Abgeordnete zu wählen habe die 
Namens ihrer Coinmunen die Stimmen zu Gunften des Königs und feiner Räthe abgeben follten.

In manchen Ländern ift man in der Theilung der Staatsgewalt einen Schritt 
weiter gegangen. Im Deutfchen Reiche hat jeder der Bundesftaaten zwei Stände
kammern; aufserdem haben fie in ihrer Gefammtheit den Reichstag, in welchen 
das ganze deutfche Volk feine aus dem allgemeinen directen Wahlrecht hervor
gegangenen Abgeordneten fendet; die verbündeten Regierungen find durch den 
Bundesrath vertreten. In Preufsen find, feit Einführung der neuen Verwaltungs- 
gefetze, welche den Provinzen und Kreifen des Landes eine gewiffe Selbftändigkeit

359* 
Vor- 

bemerkungen.

3S5) Vergl.: Barry, Ch. The Palace of Weftminfier. London 1848. S. 13 u. 14, 28—36. 
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verliehen haben, noch die Landftände der einzelnen Provinzen in Wirkfamkeit ge
treten. Die Oefterreichifch-Ungarifche Monarchie befitzt aufser dem Reichsrath, der 
in Oefterreich das Herrenhaus und Abgeordnetenhaus, in Ungarn die Magnaten- 
Tafel und die Repräfentanten-Tafel in fich begreift, als zweite Volksvertretung die 
Landtage, welche in allen Landesangelegenheiten zuftändig find.

Auch in den republikanifchen Staaten wird die gefetzgebende Gewalt durch 
zwei hierzu’berufene Körperfchaften ausgeübt: in Frankreich durch die Deputirten- 
Kammer und den Senat; in der Schweiz durch den Nationalrath und den Ständerath, 
welche zufammen die Bundesverfammlung bilden; in den Vereinigten Staaten von 
Nord-Amerika durch das Repräfentanten-Haus und den Senat, aus denen der Congrefs 
befteht. Die franzöfifchen Deputirten, gleich wie die Mitglieder des fchweizerifchen 
Nationalrathes und des amerikanifchen Repräfentanten-Haufes, find die Abgeordneten 
des Volkes. Zum Senat fchickt in Frankreich jedes Departement und jede Colonie, 
in der Union jeder der Föderativ-Staaten mehrere Senatoren. Der fchweizerifche 
Ständerath befteht aus den Abgeordneten der Cantone; jeder der letzteren hat feinen 
Cantonsrath, dem die Gefetzgebung des Cantons obliegt. In Amerika find die 
Regierungen der einzelnen Staaten jener der Union nachgebildet; jeder Einzelftaat 
hat ein Repräfentanten-Haus und einen Senat.

Gleich wie die Befugniffe und die Bedeutung diefer Körperfchaften gröfser oder 
geringer find, fo erfcheinen auch die Bauwerke, welche zu deren Aufnahme dienen, 
mehr oder minder ausgedehnt und grofsartig. Wenn hierbei der Zweck, dem die 
Parlamentshäufer und Ständehäufer dienen, zwar im Wefentlichen derfelbe ift, fo 
find doch die Erforderniffe der Anlage im Einzelnen eben fo mannigfaltig, als 
fchwierig zu erfüllen.

I. Kapitel.

Parlamentshäufer.
Von Heinrich Wagner und Paul Wallot.

Als Parlamentshäufer füllen diejenigen der in diefem Abfchnitt zu befprechen- 
den Gebäude bezeichnet werden, welche den bei Ausübung der oberften Staatsgewalt 
mitwirkenden Volksvertretungen dienen.

a) Gefchichtliches.

360. Mit dem Worte »Parlament« {parlement^^ wurden in den erften Zeiten der
franzöfifchen Monarchie die Verfammlungen der Grofsen des Königreiches, fpäter 
die zur Ausübung der Juftiz berufenen Körperfchaften bezeichnet. Auch pflegte 
diefer Name den mit Vertretern der Nation befchickten Verfammlungen beigelegt 
zu werden, feitdem man anfing, franzöfifch zu fchreiben; fchon in den Schriften 
des XI. und XII. Jahrhundertes kommt diefe Benennung vor. Von den Sitzungen 
des Gerichts-Parlamentes ift feit 1254 die Rede. Philipp der Schöne war es, der 
in Frankreich das Princip der Trennung der gefetzgebenden Gewalt von der richter
lichen Gewalt zur Anerkennung brachte 387); durch fein Edict von 1302 fchuf er 
die Parlamente zu Paris, Rouen, Touloufe etc. und wies zugleich dem durch fein

386) Siehe: Littre, E. Dictionnaire de la langut fran^aije. Paris 1869. Bd. II, 1, S. 954 u. 955.
337) Siehe: Narjoux, F. Paris. Le palais de jußice. Paris 1880. S. 2, 3 u. 8.
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Gebiet bedeutendften derfelben, jenem zu Paris, in dem alten, in Art. 228 (S. 239) 
fchon befchriebenen Cite-Palaft feinen Sitz zu.

Philipp der Schöne machte das Parlament dort fefshaft (fedentaire), Philipp der Lange ftändig 
(permanent). Zweimal jährlich trat es in der grand’ chambre zufammen, die fehr einfach ausgeftattet, 
mit hölzernem Geftühl und Täfelung verfehen war. Dies war der Saal, in welchem 1655 der fiebenzehn- 
jährige König Ludwig XIV. geftiefelt und gefpornt vor das verfammelte Parlament trat und demfelben, 
mit der Reitpeitiche in der Hand, feine Befehle in einem Tone kundgab, der den alten Räthen die 
Schamröthe in das Geficht jagte.

In demfelben Saale tagte fpäter das Revolutions-Tribunal.

Das alte englifche Parlament fcheint fchon 1224 3 8 8) unter Heinrich III., aller 
Wahrfcheinlichkeit nach aber unter Edward I. (1272—1307) feine Verfammlungen 
in der Weftminfter-Halle zu London abgehalten zu haben. Dafelbft pflegte auch 
das Parlament unter Richard III. (1377—1399) feinen Sitz zu haben 389). Carl I. 
ift darin zum Tode verurtheilt worden.

388) Nach dem Chroniften John Stow (1525 — 1605).
389) Nach Thomas Walftngham, Mönch zu St. Albans u. Chronift, um 1400.
390) Näheres über die Weftminfter-Halle in dem auf Verlangen des Unterhaufes 1884 erftatteten Bericht Pear Jons 

in: Building news, Bd. 47, S. 8x, 201 u. 464 — ferner in: Builder, Bd. 47, S. 115 u. 656.
391) Facf.-Repr. nach: Builder, Bd. 48, Tafel zu S. 505.
392) Nach: Barry, Ch. The Palace 0/ Weftminfter. London 1848. S. 21 u. ff.
393) Nach ebendaf., S. 41.

Die Weftminfter-Halle, 1097 von Wilhelm Rufus erbaut, bildete den Kern des grofsen Königs- 
palaftes, der von Eduard dem Bekenner gegründet, von Wilhelm dem Eroberer und feinem Sohne beträcht
lich vergröfsert worden war. Bei dem grofsen Brande von 1297 (oder 1299) fcheint auch die Halle 
gelitten zu haben; denn es wird berichtet, dafs die Parlaments-Verfammhing verlegt werden muffte. 
Aufserdem ift aus dem Umftande, dafs damals König Edward I. im Anfchlufs an die grofse Halle ein 
neues, urkundlich als »Halle für die Familie während der Parlamentszeit« bezeichnetes Haus bauen liefs, 
mit Sicherheit darauf zu fchliefsen, dafs, wie fchon erwähnt, das Parlament zu jener Zeit in der alten 
Weftminfter-Halle feine Verfammlungen abzuhalten pflegte. Ihre jetzige Geftalt hat diefelbe hauptfachlich 
unter Richard II. (1394—97) erhalten; diefer König liefs, fei es um die durch das Feuer verurfachten 
Schäden auszubeffern, fei es um die Halle für Zwecke des Parlamentes tauglicher zu machen, die Mauern 
erhöhen, den Bau mit grofsen Mafswerksfenftern verfehen, das neue Nord-Portal, Thürme und grofse 
Strebebogen daran anbringen, endlich das prächtig gezimmerte Dachwerk, das noch heute die Zierde des 
altehrwürdigen Bauwerkes bildet, darüber errichten390). Der weit gefpannte, grofsartige Raum von 72,o m 
Länge, 20,7 m Breite und 27,4 m Höhe dient nunmehr als Durchgangshalle zu dem damit verbundenen 
Parlamentshaufe, big. 3®7391) giebt eine innere Anficht derfelben. Leider wurde durch die 1834—35 von 
Sidney Smirke vorgenommene Reftauration der Halle nahezu jede Spur der alten normännifchen Baurefte 
verwifcht, und auch das Werk Richard II. hat darunter gelitten. Der 1883 erfolgte Abbruch des alten 
Gerichtshaufes an der Weftfeite der Halle hat höchft merkwürdige Architekturtheile aus normännifcher, 
früh-gothifcher und fpäterer Zeit blofs gelegt. Ueber die Art der Erhaltung derfelben oder der möglichften 
Wiederherfteilung des früheren Zuftandes fcheint noch nicht endgiltig befchloffen zu fein.

Die Trennung des englifchen Parlamentes in ein Haus der Lords und ein Haus 
der Gemeinen foll fchon 1339 ftattgefunden haben; doch wird 1377 zum erften 
Male 392) von einem Sprecher der Gemeinen authentifch berichtet. Nach der Trennung 
beider Häufer hatten die Lords anfänglich noch ihren Sitz in der grofsen Halle, 
fpäter in einem befonderen Bau nächft Weftminfter, der »fchöne Saal« (fair room) 
genannt. Die Gemeinen hielten damals ihre Verfammlungen im Kapitelhaus der 
Abtei nächft der »Poeten-Ecke« ab 393).

Um die Mitte des XVI. Jahrhundertes liefs Edward VI. die prächtige 5Z Stcphens- 
Capelle als Haus der Gemeinen einrichten. Sie hielten es inne bis zu feiner 1834 
durch den Brand erfolgten Zerftörung.

Diefe Capelle, von Edward I 1298 begonnen und von Edward III. 1348 vollendet, war ein Werk

361. 
Altenglifches 
Parlament.
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F‘g- 387-

Weftminfter-Halle zu London391).

von aufserordentlicher Schönheit 394), das mit der ungefähr ein Jahrhundert früheren Sainte Chapelle zu 
Paris zu vergleichen ift.

394) Vergl. die Abbildung in: Fergusson, J. A. Hißory of arckitecture etc. London 1867. Bd. 2, S. 56.

Die Umwandelung der St. Stephe^s-CapeWe zum Sitzungsfaal des Unterhaufes konnte der inneren 
Erfcheinung deffelben nur zum Nachtheile gereichen. Weitere im Laufe der Zeit daran vorgenommenen
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Veränderungen trugen dazu bei, dafs der Raum nach den erhaltenen Abbildungen s93) ein höchft nüchternes 
Ausfehen angenommen hatte. Er war auf drei Seiten von einer mittels dünner eifernen Säulchen geflütz.ten 
Galerie umgeben und anftatt des fchönen gothifchen Zimmerwerkes mit einer flachen Decke überfpannt.

Bei Errichtung des neuen Parlamentshaufes nach dem Brande von 1834 wurde von dem alten Bau
werke nur die Crypta erhalten. Es ift zu bedauern, dafs die Capelle felbft, die ohne zu grofse Schwierig
keiten hätte wiederhergefiellt werden können, dem neuen Weftminfter-Palaft nicht eingefügt wurde.

Den Reichstag im ehemaligen deutfchen Reiche bildeten die Verfammlungen 362- 
der geglichen und weltlichen Reichsftände, auf deren Zufammenfetzung, Rechte und 
Obliegenheiten hier nicht weiter eingegangen zu werden braucht. Der Reichstag, Reichstag etc. 

der im Mittelalter bald in diefer, bald in jener Reichsftadt verfammelt war, hatte 
feit 1663, bis zu der 1806 ftattgefundenen Auflöfung des deutfchen Reichsverbandes, 
feinen Sitz beftändig zu Regensburg in dem 1660 erbauten neueren Theile des Rath
haufes 39 6).

Noch werden dort der Reichstagsfaal, der Saal des Fürften-Collegiums und das fürftliche Neben
zimmer mit ihren grofsentheils alten Einrichtungen gezeigt. Einen „KEigentlidjen bet ßddjgtagg
Solennitet, fo ben 13—23 3un» 1653 in ßegen^urg auf bem geiuöIjnlicDcn großen Katiiaufs^aal 
. . . angcftcllct illlb gehalten luorben" bringt das unten angegebene Werk 397). Auch die Rathhausföle 
mancher anderen Städte 398), in denen Reichstage abgehalten wurden, find noch wohl erhalten.

395) in: Barry, Ch., a. a. O., S. 40.
396) Siehe: Art. 22 (S. 18).
397) Nach: Henne am Rhyn, O. Kulturgefchichte des Deutfchen Volkes. Berlin 1886. Bd. 2, S. 240: Facfimile eines 

gleichzeitigen Flugblattes.
398) z. B. Augsburg, abgebildet auf der Tafel bei S. 40 und in Fig. 28 (S. 41).
399) Siehe den Grundrifs diefer Kirche in: Frankfurt und feine Bauten. Frankfurt x886. S. 119.
*°°) Siehe: Theil IV, Halbbd. 4 diefes »Handbuches«, Art. 536 (S. 405).

Nicht unerwähnt kann hier die erfte deutfche National-Verfammlung (Parlament) 
bleiben, welche 1848—49 in der Pauls-Kirzu Frankfurt ftattfand.

Diefe in Rotundenform erbaute Kirche 399) wurde an Stelle der abgeriflenen Barfüfserklofterkirche 
1787 begonnen, 1833 nach Plänen Liebhardts vollendet und 1852 wieder zum Gottesdienfl: eingerichtet.

Die Stelle des heutigen Altars nahm 1848 die Rednerbühne ein; aus diefer Zeit flammt auch die 
die Kuppelwölbung abfchliefsende Schalldecke, welche behufs Verbeflerung der Akuflik und zweckmäfsiger 
Beheizung der Kirche angebracht wurde.

Die eigentliche bauliche Entwickelung der Parlamentshäufer beginnt indefs erft 363- 
mit der Verbreitung der Verfaffungsform, die feit der erften franzöfifchen Revolution 
allmählich faft in allen Ländern zur Herrfchaft gelangte. zu Paris-

Es mag hier kurz auf das an anderer Stelle 40°) bereits angeführte Ballhaus zu 
Verfailles hingewiefen werden.

Dort war es, wo am 20. Juni 1789 die Zufammenkunft der von ihrem gewöhnlichen Verfammlungs- 
orte vertriebenen Deputirten des franzöfifchen Volkes flatt hatte, bei welcher fie durch Schwur gelobten, 
fich nicht zu trennen, bis fie Frankreich eine Conftitution gegeben hätten.

Als fodann die Revolution das Palais Bourbon zu Paris, deffen Bau 1722 von 
dem italienifchen Architekten Girardini begonnen und der Reihe nach von Laffurance, 
Gabriel und Aubert fortgefetzt worden war, zum Eigenthum der Nation erklärt hatte, 
wurde ein Theil des Palaftes zur Abhaltung der Sitzungen des Rathes der Fünf
hundert benutzt, zu welchem Ende Gifors und Le Comte im Jahre III der Republik 
den Auftrag erhielten und ausführten, einen Saal zu erbauen. Derfelbe fcheint in 
künftlerifcher Beziehung bemerkenswerth gewefen zu fein, konnte aber wegen Mangel 
an Mitteln und in Folge der Rafchheit, mit der er ausgeführt werden muffte, nicht 
von fehr langer Dauer fein. Indefs wurden unter dem erften Kaiferreich die Ver
fammlungen des gefetzgebenden Körpers darin abgehalten, und diefer liefs 1807 
die Säulenhalle an der Hauptfeite des Haufes, gegenüber der vom Concordien-Platz 
herüberführenden Brücke, durch Poyet errichten. Auch von 1814 an diente das
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Fig. 388.
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Gebäude den Zwecken der Deputirten-Kammer; nachdem aber feit 1822 Befürchtungen 
bezüglich der Dauerhaftigkeit des alten Saales laut geworden waren, befchlofs man 
an deffen Stelle einen gänzlichen Neubau des Saales nebft zugehörigen Räumen her- 
zuftellen, und 1828—33 erfolgte die Ausführung deffelben nach den Entwürfen 
von de Joly (Fig. 388 u. 389401).

401) Nach: Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'edificcs publics projetes et conßruits cn France. Paris 
1845 — 50, Bd. 1, PI. 181, 185, 186.

402) Facf.-Repr. nach demfelben Werke, PI. 186.
403) Abgebildet in dem eben genannten Werke, Bd. 2, PI. 272—275.

Durchfchnitt und Grundrifs diefes Gebäudes, deffen Saalanordnung vielen fpäteren Parlamentshäufern 
zu Grunde liegt, find neben flehend mitgetheilt. Das Haus ift fowohl an der gegen den Concordien- 
Platz gerichteten Hauptfront, als auch an der rückwärtigen Hoffront leicht zugänglich. Zu beiden Seiten 
der Saalaxe find Vorräume, Wartehalle, Conferenz-Saal und Bibliothek nebft Zubehör, an der Langfeite 
des Saales Feftfäle angeordnet. Die im Plane nicht benannten Räume gehören zu den Dienftgebäuden, 
welche den grofsen, durchfchnittlich 60 X 60 m meffenden Vorhof auf allen 4 Seiten umgeben.

Gebälke, Gewölbe und Dachwerk find grofsentheils, die Kuppel des Saales ift ganz feuerficher 
hergeftellt und aus Eifen und Hohlfteinen errichtet; das Dach ift mit Kupfer eingedeckt. Für die innere 
Ausftattung der Säle wurden franzöfifche Marmorarten, befonders folche aus den Pyrenäen, verwendet, auch 
Gemälde und Bildwerke der erften heimifchen Meifter mit herangezogen. Die Gefammtkoften des Um- 
und Neubaues betrugen 3536000 Mark (4420000 Francs), wovon 272000 Mark (340000 Francs) auf 
Gegenftände der Malerei und Bildnerei kommen.

Seit jener Zeit hat das Bauwerk namhafte Aenderungen nicht erfahren; folche 
Deputirten-Kammer, welche 1871—79 ihre Verfammlungen im Palafl zu Verfailles 
wieder ihren Sitz darin hat, jetzt in Ausficht genommen.

Zu gleicher Zeit ift der franzöfifche Senat in das Palais du

find, nachdem die 
abzuhalten pflegte,

Luxembourg zu 364- 
Senats-Kammer 

zu Paris.Paris wieder eingezogen, hat indefs nur einen Theil diefes bemerkenswerthen, ur- 
fprünglich für Maria von Medicis von Desbroffes 1615—20 erbauten Palaftes inne.

Nachdem fchon die erfte franzöfifche Republik davon Befitz- ergriffen hatte, wurde das Gebäude 
1800 für den Senat eingerichtet; diefem folgte die Pairs-Kammer, für welche 1836 41 ein neuer Saal 
mit Nebenräumen von A. de Gifors errichtet wurde403); fpäter benutzte diefelben auch der Senat des 
zweiten Kaiferreiches. Der in Fig. 393 (S. 416) im Grundrifs dargeftellte Sitzungsfaal liegt in der Haupt- 
axe des Gebäudes und ift umgeben von Verfammlungs-, Berathungs- und Gefchäftsräumen, endlich von 
Prunk- und Feftfalen, die grofsentheils in vornehmer, architektonifcher Ausftattung erfcheinen, auch mit 
Statuen, Büften und Gemälden, welche von den bedeutendften franzöfifchen Künftlern herrühren, ge
fchmückt find.

Der Bau des Congrefs-Haufes der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, des 
Capitols zu Wafhington, ift zwar fchon zu Ende des vorigen Jahrhundertes begonnen, 
kurz nachher aber wieder ins Stocken gekommen und fpäter ganz zerftört worden. 
In feiner jetzigen Geftalt ift das Capitol zu Wafhington, obwohl ein Theil deffelben 
im zweiten und dritten Jahrzehnt unteres Jahrhundertes errichtet wurde, in der Haupt
fache doch ein Werk der Neuzeit, deffen Befchreibung daher unter e folgen wird.

Eben fo verhält es fich mit den übrigen Parlamentshäufern von Belang, welche 
fämmtlich im Laufe der letzten 50 Jahre entftanden, theilweife erft in Ausführung 
begriffen find. Die mit Benutzung älterer Gebäude in Parlamentshäufer umgewandelten 
Aushilfsbauten können hier zunächft übergangen werden.

365- 
Sonftige 

Parlaments
häufer.

b) Erforderniffe und Gefammtanlage.

Die Parlamentshäufer der Neuzeit zeigen einen vielgliedrigen, der politifchen 
Entwickelung des parlamentarifchen Lebens angepafften baulichen Organismus. Die 
Erforderniffe deffelben, obwohl im Einzelnen verfchieden, laffen fich im grofsen 
Ganzen wie folgt feft ftellen.

366. 
Lage 
und 

Bauftelle.
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367.
Erfordernifle 

im 
Allgemeinen.

Das Parlamentshaus bedarf vor Allem einen grofsen, auf allen Seiten freien 
Bauplatz im Herzen der Stadt oder doch in folcher Lage, dafs die Haupt-Strafsen- 
züge“und -Verkehrswege möglichft rafch und bequem darauf hinführen.

Die Grofse der Bauftelle ift nach Zahl und Abmeffungen der verlangten Räume, 
die in zwei oder mehreren Gefchoffen vertheilt werden, fo wie mit Rückficht auf 
Entfernung und Höhe der Nachbargebäude zu bemeffen. Die unter e folgenden Bei
fpiele geben die nöthigen Anhaltspunkte.

Bei der Wahl des Platzes ift ferner darauf zu achten, dafs das Bauwerk mit 
Hinficht auf feine äufsere Erfcheinung und Umgebung zu vollfter Geltung komme. 
Soll das Parlamentshaus als ein feiner Zeit und feinem Volke in jeder Beziehung 
würdiges Baudenkmal erfcheinen, fo mufs ihm auch ein feiner hohen Bedeutung an- 
gemeffener Platz, auf dem die Architektur zu freier Entfaltung kommen kann, an- 
gewiefen werden.

Die in der nachfolgenden Ueberlicht aufgeführten Räume pflegen, unter gleicher 
oder ähnlicher Bezeichnung, bei faft allen Parlamentsbauten wiederzukehren.

1) Sitzungsfaal mit Tribunen für Publicum, Preffe etc. Es genügt ein folcher 
Saal, wenn das Haus nur einer gefetzgebenden Körperfchaft dient; es bedarf deren 
zwei, wenn zwei Kammern darin tagen follen.

2) Wandelhalle (Foyer), dem Verkehr und der Erholung der Abgeordneten 
dienend. In befonderem Falle kann diefelbe auch zur Mitbenutzung bei Feftlich- 
keiten eingerichtet werden.

3) Räume für die Mitglieder der Regierung.
4) Räume für das Präfidium.
5) Erfrifchungsfäle (Reftaurant).
6) Lefe- und Schreibfäle.
7) Räume für die Poft, für die Telegraphie und zum Fernfprechen.
8) Sprechzimmer, Ankleideräume.
9) Kleiderablagen nebft zugehörigen Wafch- und Bedürfnifsräumen.
10) Räume für den Gefchäftsverkehr (Bureau) des Haufes, als: Kanzlei und 

Regiftratur, nebft Arbeitszimmer des Vorftehers, Zimmer für Boten und Botenmeifter, 
fo wie für Abfertigung der Druckfachen. .

11) Bibliothek oder Bücher-Magazin in Verbindung mit einem Bibliothek-Lefefaal.
12) Archiv.
13) Arbeits- und Aufenthaltsräume für die Berichterfiatter der Preffe.
14) Gröfsere und kleinere Säle für die Berathungen der Abtheilungen, Com- 

miffionen und Fractionen.
15) Wohnungen für Hausmeifter und Pförtner.
In das Gebäude führen Eingangs- und Flurhallen, bezw. Ein- oder Unterfahrten 

für die Mitglieder des Haufes, der Regierung und des Bureaus, für das Publicum 
und für die Vertreter der Preffe etc. Dem Verkehre im Inneren des Haufes dienen 
geräumige helle Flure, Haupt- und Nebentreppen.

In vielen Parlamentshäufern find auch Räume für das Staatsoberhaupt und 
deffen Gefolge vorgefehen. Diefelben ftehen in bequemer Verbindung mit den be
treffenden Plätzen im Sitzungsfaale, fo wie mit etwaigen Staatsfälen.

Ift das Haus zur Aufnahme zweier Kammern beflimmt, enthält es alfo zwei 
Sitzungsfäle, fo werden im Zufammenhange mit jedem derfelben die meiften der 
vorgenannten Räume wiederkehren, diefe fomit doppelt anzuordnen fein.
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Die mitunter geftellte Forderung, im Parlamentshaufe auch eine Wohnung fin
den Kammer-Präfidenten oder für andere hohe Stellenträger des Haufes anzuordnen, 
ilt mit den Hauptzwecken des Haufes fchwer in Einklang zu bringen. Weit beffer 
ift, fich darauf zu befchränken, nur Wohnungen für niedere Bedienfteten, wie unter 15 
gefchehen, vorzufehen.

Schon die vorftehende Aufzählung der nothwendigen Räume und die Er
wägung, dafs diefelben von fehr verfchiedener Grofse find, insbefondere die Höhen- 
abmeffungen derfelben aufserordentlich von einander abweichen, laffen erkennen, 
dafs der Entwurf eines Parlamentshaufes zu den fchwierigeren architektonifchen Auf
gaben gehört. Er erfordert eine genaue Kenntnifs der Bedürfniffe, welche aus den 
parlamentarifchen Gebräuchen des Landes, fo wie aus anderen örtlichen Verhält- 
niffen hervorgehen und befondere Anordnungen und Einrichtungen des Gebäudes 
bedingen. Da nun in jedem Lande andere Verhältniffe und Anfchauungen obwalten, 
fo können fremde Einrichtungen keineswegs mafsgebend für heimifche Anlagen fein. 
Ein vergleichendes Studium der Parlamentshäufer der verfchiedenen Länder ift indefs 
unentbehrlich zur völligen Beherrfchung des Stoffes.

Von grofsem Einflufs für die Geftaltung des Gebäudes ift die Höhenlage des 
den Sitzungsfaal enthaltenden Hauptgefchoffes. Diefelbe war bekanntlich von aus- 
fchlaggebender Bedeutung bei der endgiltigen Feftftellung des in Ausführung be
griffenen Planes für das Haus des deutfchen Reichstages.

Von der Höhenlage des Sitzungsfaales find unmittelbar abhängig die Verkehrs- 
verhältniffe im Allgemeinen, die Anlage der Vorräume, Treppen, Höfe und ins
befondere auch die wichtige Frage der Erhellung der Räume durch Tageslicht.

Bei der Grundrifsbildung wird alfo vom Hauptgefchofs und dem innerhalb 
deffelben gelegenen Sitzungsfaale auszugehen fein. Diefer bildet den Kern der An
lage; alle übrigen Räume find nach Mafsgabe der Beziehung, in welcher fie zum 
Sitzungsfaale flehen, zu vertheilen, und diejenige Löfung wird als die befte zu er
achten fein, welche diefe Beziehungen am vollkommenften und einfachften zur Geltung 

368.
Befondere 

Erfordernifle.

369.
Höhenlage 

des 
Saales.

37°« 
Grundrifs
anordnung 
u. Raum- 

vertheilung.

bringt. Zugleich follen unbehindert des organifchen Zufammenhanges fämmtlicher 
Räume jene, welche für die Abgeordneten, für den Vorftand, für die Regierung, 
für den Gefchäftsverkehr des Haufes beftimmt find, innerhalb der Gefammtanlage 
in fich gefchloffene begrenzte Raumgruppen bilden und mit denjenigen Theilen des 
Sitzungsfaales in unmittelbarem Zufammenhange ftehen, in welchen die betreffenden 
Angehörigen des Haufes ihren Sitz haben. Auch die Wege der verfchiedenartigen 
Befucher des Haufes, der Mitglieder der Regierung, der Abgeordneten, des Präfidiums, 
des Publicums, der Vertreter der Preffe, des Bureaus und die Zugänge zu den Dienft- 
wohnungen, Kellern etc. follen von einander unabhängig, thunlichft wenig gemein- 
fam fein und fo unmittelbar als irgend möglich zum Ziele führen. Für den Ver
kehr des Publicums und der Preffe mit den Mitgliedern des Haufes find befondere 
Räume vorzufehen, fo dafs die eigentlichen für die Parlaments-Mitglieder felbft be- 
anfpruchten Räume durch diefen Verkehr nicht berührt werden. Ferner ift darauf 
zu achten, die Arbeitsräume der Preffe in thunlichft directen Anfchlufs an ihre Sitz
plätze auf den Tribunen zu bringen, jedoch vollftändig von den übrigen Räumen 
des Haufes zu trennen. Die Aufgänge zu den Tribunen find fo anzuordnen, dafs ein 
Verlaufen im Haufe vollftändig ausgefchloffen ift.

Die Kleiderablagen follen auf dem Wege von den Eingangshallen zum Sitzungs
faale liegen; die Halle (Foyer), dem alltäglichen Verkehr der Abgeordneten unter
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37»-
Grundrifs- 

Typen.

372, 
Geftaltung.

einander dienend, foll geräumig fein und fich in nächfter Nähe des Sitzungsfaales 
befinden, wie auch die Erfrifchungs- und Lefefäle etc. nicht zu entfernt von dem
felben, am beften in Verbindung mit der Halle, anzuordnen find. Die Erfrifchungs- 
räume, wenn möglich auch die Halle, find fo anzulegen, dafs fie einen Ausblick in 
das Freie geftatten.

Aufser den Schreib- und Lefefälen für politifche Tages-Literatur ift noch ein 
befonderer Bibliothek-Lefefaal erwünfcht, der in nicht zu grofser Entfernung vom 
Sitzungsfaale unterzubringen ift. Es empfiehlt fich, in diefem zugleich die nöthigften 
Nachfchlagewerke aufzuftellen, im Uebrigen aber die eigentliche Bücherfammlung 
(Magazin) von demfelben zu trennen und nur die nöthigen Verbindungen mittels 
Bücheraufzüge etc. in bequemfter Weife vorzufehen. Zugleich ift darauf zu achten, 
dafs mit der Zeit eine nachträgliche Vergröfserung des Bücher-Magazins unfchwer 
hergeftellt werden kann.

Weiter ift erforderlich, dafs ein Theil der Haupttreppe, fowohl von der Wandel
halle, als von den Flurhallen aus, leicht erreicht werden kann. Die Anzahl der in 
das Parlamentshaus führenden Eingangsthüren und -Thorhallen foll möglichft be- 
fchränkt fein; anderenfalls würde die Beauffichtigung, da jeder diefer Eingänge 
durch einen Pförtner bewacht werden mufs, eine zu umftändliche fein.

Von beftimmten, zur Anwendung gebrachten Grundformen kann beim Plan eines 
Parlamentshaufes eben fo wenig, wie bei anderen Monumentalbauten erften Ranges, 
im Allgemeinen die Rede fein, da jede folche Aufgabe ihre Eigenart hat und nicht 
fchablonenmäfsig behandelt werden darf. Wohl aber ift der Grundrifs-Typus eines 
Parlamentshaufes für eine Kammer wesentlich verfchieden von demjenigen für zwei 
Kammern. Erfteres hat gewiffermafsen einen Mittelpunkt, letzteres zwei Brennpunkte: 
der, bezw. die Sitzungsfäle, um welche fich, nach Früherem, die zugehörigen Räume 
je nach Mafsgabe ihrer Beziehung zu demfelben gruppiren. Bei doppelter Anlage be
darf der bauliche Organismus eines auch im Aeufseren auszuprägenden Bindegliedes, 
und hierzu erfcheint die Halle am beften geeignet.

Der Unterfchied zwifchen diefen beiden Grundrifs-Typen wird durch den Ver
gleich der Pläne des deutfchen Reichstagshaufes zu Berlin (Tafel bei S. 442) mit 
denjenigen des öfterreichifchen Reichsrathshaufes zu Wien (Fig. 402, S. 433) ganz 
befonders augenfcheinlich.

Anftatt weiterer Erörterungen über die Planbildung des Gebäudes wird auf 
diefe und andere Beifpiele unter e hingewiefen.

Bei der Geftaltung des Aufbaues und der architektonifchen Formbildung des 
Parlamentshaufes liegt der Gedanke nahe, die Beftimmung deffelben, gleich wie im 
Inneren auch im Aeufseren, durch Ausprägung des Sitzungsfaales jeder Kammer zur 
Erfcheinung zu bringen. Dies verurfacht indefs meift grofse Schwierigkeiten; denn 
der Saal pflegt naturgemäfs von anderen Räumen umgeben zu fein und ganz im 
Inneren des Haufes zu liegen ; auch darf die Höhenabmeffung des Saales oder eines 
krönenden Aufbaues über demfelben nicht übermäfsig gefteigert werden, will man 
nicht die Klangwirkung und die Erhellung durch Tageslicht hierdurch fchädigen, 
alfo die Zweckdienlichkeit diefes Hauptraumes der äufseren Form zum Opfer bringen. 
Es find daher bei den meiften der nachfolgenden Beifpiele die Sitzungsfäle in der 
äufseren Architektur des Bauwerkes nicht in dominirender Weife zum Ausdruck 
gebracht; vielmehr pflegt, auch bei Parlamentshäufern mit einer Kammer, die Wandel
halle als architektonifcher Mittelpunkt gekennzeichnet und vor anderen Räumen



413

hervorgehoben zu werden. In der That ift die Halle, nächft dem Sitzungsfaale, am 
meiften hierzu geeignet; diefe beiden und nach ihnen andere wichtige Räume, 
Flurhallen etc., erhalten eine der hohen Bedeutung des Bauwerkes angemeffene 
monumentale Ausbildung und Ausrüftung, wobei plaftifcher und malerifcher Schmuck 
an geeigneter Stelle nicht fehlen darf. Auch ift im Aeufseren und Inneren nur die 
Verwendung edler Bauftoffe von vorzüglicher Befchaffenheit in Ausficht zu nehmen.

c) Sitzungsfaal.

Aus den vorhergehenden Darlegungen erhellt, welchen Einflufs die Anordnung 
und Geftaltung des Sitzungsfaales auf die Gefammtanlage des Parlamentshaufes im 
Allgemeinen ausübt. Allein für den Saal felbft, d. h. für die Zweckdienlichkeit 
deffelben, ift die Frage von ganz befonderer Wichtigkeit, welche Form, Grofse und 
Höhe dem Sitzungsfaale zu geben find, weil hiervon das gute Sehen und Hören 
innerhalb des Raumes abhängt. Ferner find Eintheilung und Einrichtung der Plätze 
für die Mitglieder des Haufes und der Regierung, für Redner, Vorfitzenden, Schrift
führer etc. von grofser Bedeutung für die Anordnung des Saales.

Bei Feftftellung der Form und der Abmeffungen des Saales follen rein praktifche 
Erwägungen mafsgebend fein und künftlerifche Gefichtspunkte erft in zweiter Reihe 
in Betracht kommen.

Die am häufigften angewendete Form des Saales ift dem antiken Theater ent
lehnt. An Stelle der Skene find die Rednerbühne, darüber der Sitz des Präfidenten 
und rechts und links von demfelben in der Regel die Sitze der Vertreter der Re
gierung angeordnet. Den halbkreisförmigen Zufchauerraum nehmen die concentrifchen 
Sitzreihen der Abgeordneten ein, welche auf mäfsig anfteigendem Fufsboden von 
radial gerichteten Gängen durchzogen find.

Häufig wird die Halbkreisform des Raumes über den Mittelpunkt hinaus gerad
linig verlängert; mitunter ift anftatt diefer Form der entfprechende Theil eines regel- 
mäfsigen Vieleckes zu Grunde gelegt, wohl auch die Skene in Apfiden-Form ge
bildet. Doch erfährt hierdurch der eben gefchilderte Typus keine wefentliche 
Aenderung.

Diefer Form des Saales gegenüber fteht die andere, bei welcher der Grundrifs 
des Saales ein Rechteck bildet. Die Rednerbühne, die Plätze für den Präfidenten, 
für die Vertreter der Regierung etc. pflegen im Allgemeinen ähnlich, wie im vorigen 
Falle, an einem Ende oder an der Langfeite deffelben, aufgeftellt zu fein. Die 
Eintheilung der anfteigenden Sitzreihen der Abgeordneten aber ift verfchiedenartig 
getroffen; theils find die Sitze radial, theils ringsum parallel den Seiten, theils alle 
gleich laufend gerichtet. Auch können die Ecken des Viereckes im Grundrifs ab- 
gerundet oder abgefchrägt fein und andere mehr oder weniger bedeutende Form
veränderungen vorgenommen werden.

Die Erhellung des Raumes ift von der Saal-Grundform unabhängig. Die Tages
beleuchtung wird mittels Fenfter in den Hochwänden oder durch Deckenlicht, zu
weilen durch beide zugleich bewirkt. Der Abendbeleuchtung dient jetzt wohl in 
der Regel elektrifches Licht; doch dürfte nichts defto weniger Gasbeleuchtung 401) 
beizubehalten fein, um nöthigenfalls, wenn Störungen des elektrifchen Lichtes vor
kommen follten, benutzt werden zu können.

373- 
Anordnung,

374- 
Form.

375- 
Halbkreis
förmiger 

Grundrifs.

376. 
Viereckiger 
Grundrifs.

377- 
Erhellung.

Ueber Beleuchtung mittels Gas fiehe auch: Revue gen. de tarch. 1876, S. 15.
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In diefer Weife ift die Beleuchtung im neuen deutfchen Reichstagshaus zu Berlin (fxehe unter e, 2) 
vorgefehen.

Zur Erhellung der Säle des Reichsrathshaufes zu Wien dient z. Z. noch Gaslicht an Stelle des 
geplanten elektrifchen Bogenlichtes, das über dem Deckenlicht derfelben angebracht und durch mattes Glas 
gedämpft werden follte.

378 Das gute Hören im Saale ift, wie oben bereits bemerkt, hauptfächlich bedingtSchallwirkung. ' X" &
durch die räumliche Ausdehnung und die Form deffelben.

Als ungefähre Grenze deutlichen Hörens in freier Luft kann der Umfang eines 
Kreifes angenommen werden, der aus einem 10 m Angefichts des Redners entfernten 
Mittelpunkte mit 20m Halbmeffer befchrieben ift. Hiernach wird man dem Redner 
gegenüber etwa dreimal fo weit, nach den Seiten etwa zweimal fo weit, als nach 
rückwärts hören.

Von diefer Ermittelung kann auch (in Ermangelung anderer Anhaltspunkte) 
bei der Beobachtung der Schallwirkung im allfeitig umfchloffenen Raume ausgegangen 
werden. In letzterem ift aber die Hörfähigkeit nicht allein vom jeweiligen Standpunkte 
und von der Entfernung des Zuhörers vom Redner, fondern auch von der Grund- 
und Deckenform des Saales, von der Natur des verwendeten Bauftoffes, von der Be- 
fchaffenheit der Oberflächen und von anderen Einflüffen, die hier nicht weiter erörtert
werden können, abhängig405).

405) Siehe hierüber in Theil III, Bd. 6 (Kap.: 
Anlagen zur Erzielung einer guten Akuftik) und 
Theil IV, Halbbd. i (Kap.: Saal-Anlagen, insbefon- 
dere Art. 241—245, S. 245—247) diefes »Handbuches«.

Bei runden Grundrifsformen des Saales bilden fich, in Folge der Reflexion des 
Schalles, Brennpunkte oder Sammelpunkte und Sammellinien zufammentreffender Schall-

ftrahlen, welche, wenn fie nicht ent
fernt von den Zuhörern liegen, für gute 
Klangwirkung und deutliche Wahr
nehmung des Tones gefährlich oder 
wenigftens ftörend find; aufserdem 
können weiter entfernte Zonen und 
befondere Punkte entliehen, in wel
chen man beffer hört, als in anderen, 
dem Redner näher gelegenen. Es 
kann jedoch der Schall-Reflex auch 
ohne Zufammentreffen der Schallwel
len fehr fchädlich fein, wie diefes bei 
glatten geraden Wänden fehr häufig 
und auch bei rechteckiger Grundform 
des Saales, bei ungünftigen Gröfsen- 
abmeffungen deffelben, nicht feiten 
der Fall ift.

Von einfchneidender Wichtigkeit 
werden diefe Erfcheinungen, wenn 
fich, wie im deutfchen Reichstage 
und im englifchen Parlamente der 
Gebrauch eingebürgert hat, dafs die 
Redner vom Platze, alfo von den 
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verfchiedenften Stel
len des Saales aus, 
fprechen.

Für diefe Ge
pflogenheit dürfte eine 
andere Grundform des 
Saales, als die recht
eckige aus akuftifchen 
Gründen kaum zuläffig 
fein. Allerdings pfle
gen auch in einigen 
kreisförmig geftalteten 
Sälen (z. B. in dem 

nacherwähnten des 
italienifchen Abgeord
netenhaufes zu Rom 
und der heffifchen 
zweiten Kammer zu 
Darmftadt) die Mitglie
der von ihren Plätzen 
aus zu fprechen; allein 
in beiden Fällen und 
insbefondere im Sit- 
zungsfaal zu Rom, der 
ohne Tribunen die 

beträchtliche Aus
dehnung von 36,5 m 
Durchmeffer hat, wird 
die Schallwirkung als 
höchft mangelhaft be
zeichnet.

Die rechteckige Grund
form ift im Ober- und Un
terhaufe zu London (fiehe 
die Tafel bei S. 429 u. 
Fig. 390), im proviforifchen, 
gleich wie in dem in Ausfüh
rung begriffenen deutfchen 
Reichstagsfaal zu Berlin, fer
ner in den Sälen des preufsi- 
fchen Herren- und Abgeord
netenhaufes dafelbft (Fig. 
391 u. 392), fo wie in den 
meiden nordamerikanifchen 
Capitolen etc. 406) zur An
wendung gebracht.

406) Vergl. die Grundriffe 
der nachfolgenden, unter e dar- 
geftellten Beifpiele ausgeführter 
Parlamentshäufer.
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Fig. 392.
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Sitzungssaal des Herrenhaufes zu Berlin.

Fig. 393-

Sitzungsfaal der Senats-Kammer zu Paris.
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Die Halbkreisform, welche als akademifcher Typus bezeichnet werden kann, ift bei den Sälen der 
Deputirten-Kammer und des Senats zu Paris (fiehe Fig. 389, S. 408 u. Fig. 393), bei denjenigen des 
italienifchen Abgeordnetenhaufes zu Rom (Fig. 394), des Reichsrathshaufes zu Wien (fiehe Fig. 402, 
S. 433) etc. gewählt.

Drei Viertel einer Korblinie aus 3 Mittelpunkten umfaift die Grundform des für die Deputirten- 
Kammer im Palaft Bourbon zu Paris geplanten neuen Saales (Fig. 395) und den gröfseren Theil eines Kreifes 
der in Fig. 410 (S. 442) dargeftellte Saal der II. Kammer zu Darmftadt. Ferßel hatte in feinem Entwurf 
zum deutfchen Reichstagshaufe 407) für den Sitzungsfaal eine vollftändige Ellipfe als Grundform angenommen.

407) Siehe: Allg. Bauz. 1883, Bl- 56.
40S) Vergl. auch das in Fufsnote 405 genannte Kapitel über »Anlagen zur Erzielung einer guten Akuftik«.
409) Siehe die Tafel bei S. 442.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

Die Höhe des Saales ift abhängig von der Längen- und Breitenabmeffung des- h3^- 
felben, fodann von der Anlage der Tribunen. Deckenform.

Im Intereffe des guten Hörens empfiehlt es fich, die Höhenabmeflungen beider 
zu befchränken, insbefondere aber den Tribunen keine zu bedeutende Tiefe zu 
geben. Auch ift eine in der Hauptfache gerade Decke mit profilirten oder ab
gerundeten Ecken im Allgemeinen günftiger, als eine ftark gewölbte 408).

Im Uebrigen ift, abgefehen von der Form, wie fchon bemerkt, das deutliche jS°'
ö ö Grofse.

Hören abhängig von der Saalgröfse. Letztere aber wird durch die Anzahl der 
Mitglieder des Haufes bemeffen und durch das Mafs der Bequemlichkeit, welches 
denfelben gewährt wird, bedingt.

Im Allgemeinen gilt als Regel, dafs behufs leichter Zugänglichkeit nicht mehr 381 
als 4 Sitze in gefchloffener Reihe neben einander ftehen follen. In Folge deffen Abgeordneten 

werden bei ftark bogenförmig gekrümmten Sitzreihen die erforderlichen Radialwege, "c‘ 
die 55 bis 70cm Breite erhalten, eine verhältnifsmäfsig grofse Fläche des Saales 
beanfpruchen. Aber noch viel bedeutender wird die Saalfläche vergröfsert, wenn 
die Abgeordneten gewohnt find, kleine Tifche oder fchliefsbare Schreibpulte vor 
fich zu haben. Für jeden folchen Platz ift ein Raum von l,io m Tiefe und bei ge
krümmten Reihen 55 bis 65 cm Breite, alfo 0,«i bis 0,72 Qm Bodenfläche, einfchl. der 
Gänge und des freien Saalraumes aber durchfchnittlich 1,25 bis Lso 'lm Grundfläche 
zu rechnen.

In der Chambre des Diputis im Palais Bourbon zu Paris (Fig. 389, S. 408) find keine Pulte an
gebracht. Die Zahl der Plätze betrug im Jahre 1881—82 557; es kamen alfo bei 440 qm Saalfläche auf 
den Platz 0,79 Bodenfläche.

Im Entwurf zu einem neuen Sitzungsfaale für diefelbe Kammer von de Joly (Fig. 395) beträgt 
die Zahl der Plätze einfchl. derjenigen der Minifter, der Commiffionen und des Bureaus 629 Qm, die Grund
fläche des Saales 791 Qm; fomit ift an letzterer für einen Platz durchfchnittlich 1,26 berechnet.

Der Saal des italienifchen Abgeordnetenhaufes zu Rom (Fig. 394) hat einfchl. der rechtwinkeligen, 
nifchenartigen Erweiterung 730 Grundfläche und enthält die Plätze von 530 Mitgliedern (einfchl. Bureau). 
Auf einen Platz, deren bis zu 9 in eine Reihe gebracht find, kommen hiernach l,3sQm Saalbodenfläche.

Das Repräfentanten-Haus zu Wafhington umfaßte 1867 die Zahl von 316 Abgeordneten, welche 
in dem in Fig. 399 (S. 427) dargeftellten Sitzungsfaal von 34,0 X 22,6 m (unter den Tribunen gemeßen) 
tagten. Hiernach ergiebt fich für einen Platz eine Saalfläche von 2,40 Qm. Im Saale der Senats-Kammer 
(25,7 X 15,2 m) hat jeder der 88 Senatoren einen Platz von 4,40 zur Verfügung.

Im Houfe of Commons zu London (Fig. 390) find weder den Mitgliedern, noch felbft den Miniftern, 
befondere Schreibpulte gewährt. Die Herren machen ihre Notizen auf den Knieen. Bei einer Saalfläche 
von 280 und 428 Abgeordneten kommen auf den Einzelnen nur 0,65 Bodenfläche.

Im Reichsrathshaufe zu Wien (Fig. 402, S. 433) find Pulte von mindeftens 60cm Breite angeordnet. 
Dafelbft beträgt die Anzahl der Mitglieder 353, die Bodenfläche im Ganzen 545 qm, für den Einzelnen 
alfo 1,50 Qm.

Im deutfchen Reichstage 4Ü9) find bei einer Saalgröfse von 612 Qm und 444 Sitzplätzen (400 für die 
Abgeordneten, 44 für den Bundesrath) 1,35für jedes Mitglied des Haufes vorgefehen. Jeder Abgeordnete

27
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ä Joly^ Entwurf zu einem Sitzungsfaale der Deputirtenkammer zu Paris411).
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befitzt ein Pult und einen beftimmten Platz. Man erfieht, dafs bei nahezu gleicher Mitgliederzahl die 
Bodenfläche des Sitzungsfaales im Houfe of Commons noch nicht halb fo grofs, als jene des deutfchen 
Reichstagshaufes ift.

Im englifchen Parlament find für den Einzelnen keine beftimmten Plätze vorgefehen, wenngleich 
fich von felbft ergeben wird, dafs die regelmäfsigen Befucher wohl immer an derfelben Stellen fitzen. 
Im Uebrigen aber fetzen fich die Mitglieder, wie fie können; in den feltenen Fällen, dafs das Haus einmal 
vollzählig vertreten ift, rückt man zufammen, und da alsdann trotzdem der Platz unten im Saale nicht 
vollftändig ausreichen würde, find für die Nachzügler Plätze auf der Galerie vorgefehen.

Die politifchen Gegner im englifchen Parlamente ftehen fich in nächfter Nähe (nur der Tifch des 
Haufes ift zwifchen ihnen), Auge in Auge, gegenüber, und man behauptet, dafs fich die Redner in Folge 
deffen gröfserer Mäfsigung in der Form befleifsigen.

Die Vortheile, die durch diefes Aufgeben der Pulte und den Verzicht ganz be- 
ftimmter Plätze für jeden Einzelnen gewonnen werden, find bezüglich des guten 
Hörens und Sehens fehr bedeutend.

Die Abmeffungen des Sitzungsfaales im deutfchen Reichstage (21,56 X 29,oo m) 
find folche, welche im Intereffe der Verftändlichkeit der Redner nicht wohl über- 
fchritten werden dürfen.

Diefe Abmeffungen, gleich wie die ganze Eintheilung, mufften dem Bauprogramm entfprechend von 
dem noch beftehenden proviforifchen Gebäude in der Leipzigerflrafse übernommen werden und konnten 
nachträglich, da man fich an die bequeme Platzeinrichtung gewöhnt hat, nicht mehr eingefchränkt, bezw. 
verändert werden. Ja man befürwortete fogar, mit Rückficht auf die Vergröfserung der Zahl der Ab
geordneten, entfprechend der Zunahme der Bevölkerung (i Abgeordneter auf je looooo Einwohner), eine 
Vergröfserung des Saales.

Von der oberften Stufenreihe aus beträgt die Lichthöhe deifelben 13m; das Steigungsverhältnifs des 
Saalbodens ift 1 : 10 angenommen.

Das Steigungsverhältnifs der Sitzreihen in der Deputirten-Kammer zu Paris beträgt dagegen 1 : 2,3, 
im Abgeordnetenfaale des Reichsraths zu Wien 1:8, im Repräfentanten-Haus zu Wafhington 1 : 17 etc.

Für die Saaleinrichtung ift aufser der Anordnung und Ausrüftung der Ab- 
geordnetenfitze diejenige der Plätze für Redner, Präfidenten, Schriftführer, Vertreter 
der Regierung, Stenographen etc. von Wichtigkeit.

Die Rednerbühne ift im Ober- und Unterhaus zu London, im italienifchen 
Senats- und Abgeordnetenhaus zu Rom, auch im Senats- und Repräfentanten-Haus 
zu Wafhington überhaupt nicht vorhanden. In den deutfchen Abgeordnetenhäufern 
find folche zwar aufgeftellt; doch pflegen fie feiten benutzt zu werden.

Die Rednerbühne, mit Lefepult und Seitentifchen ausgerüftet, liegt in der 
Hauptaxe des Saales, nahe dem einen Ende und gegenüber den Sitzreihen der 
Abgeordneten. Hinter der Rednerbühne und etwas höher als diefe ift gewöhnlich 
die Bühne mit dem Präfidentenfitze; zu deffen beiden Seiten, zuweilen vor demfelben, 
find die Plätze der Schriftführer (gleich wie die des Präfidenten, geräumig und mit 
breiten Pulten verfehen) angeordnet. Von der Präfidentenbühne aus mufs jeder Platz 
im Saale überfehen werden können. Im Uebrigen ift die Höhenlage diefer und der 
Rednerbühne, die Abftufung und Aufftellung der Plätze für Mitglieder und Commiffare 
der Regierung etc. in den einzelnen Parlamentshäufern verfchieden. Diefe Einrich
tungen, fo wie die Anordnung der Plätze im Saale felbft, werden wohl meiftens 
unter Berückfichtigung beftehender Gewohnheiten und in Verbindung mit der be
treffenden Behörde feft zu ftellen fein.

Fig- 39° bis 395 veranschaulichen die verfchiedenen Einrichtungen einer An
zahl Sitzungssäle, theils von rechtwinkeliger, theils von halbkreisförmiger und ovaler

410) Nach: Deutfche Bauz. 1875, S. 517.
411) Facf.-Repr. nach: Encyclopädie d'arch. 1882, S. 49.

382.
Bühne 

für Redner, 
Präfidenten 

etc.



420

383.
Stufen

anordnung.

384.
Tifch 

des Haufes.
385- 

Stenographen- 
Tifche.

386.
Eingänge.

387- 
Abftimmungs- 

gänge.

388. 
Heizung 

und 
Lüftung.

Grundform, die in den vorhergehenden und nachfolgenden Erörterungen in Vergleich 
gebracht find.

Zu den Plätzen der Abgeordneten, fo wie zur Präfidenten- und Rednerbühne, 
fteigt man von den den Saal umgebenden Räumen entweder herab (wie im Reichs- 
rathshaus zu Wien und im neuen Reichstagshaus zu Berlin) oder hinauf (wie in 
den meiften übrigen Sälen), d. h. der Saalboden liegt entweder entfprechend tiefer 
oder in gleicher Höhe mit den Räumen, welche dem Saale angereiht find. Selbft- 
verftändlich vermitteln Stufenreihen und Treppen an geeigneten Stellen den Verkehr 
mit den verfchiedenen Höhenlagen im Inneren des Saales. Die Anordnung von 
Stufen in den Thüreingängen ift unzuläffig.

Inmitten des Raumes auf dem unteren Saalboden ift gewöhnlich ein Tifch zum 
Niederlegen von Schriftftücken aufgeflellt.

Der Arbeitstifch der Stenographen befindet fich in der Regel vor und unter
halb der Rednerbühne, und es follte vermieden werden, dafs diefelben bei ihren 
oftmaligen Ablöfungen unter einander (alle 10 Minuten) den Sitzungsfaal durch - 
fchreiten müffen. Der Arbeitsplatz der Stenographen im Saale mufs umfriedigt und 
abgefchloffen, auch geräumig genug fein, damit fie, je nach dem Ausgangspunkt 
des Schalles, eine für gutes Hören günflige Stelle einnehmen können. Ferner foll 
der Platz in möglichft unmittelbarer, vom übrigen Verkehre unabhängiger Ver
bindung mit den Arbeitsräumen der Stenographen flehen.

Der Sitzungsfaal mufs von allen Seiten durch bequem gelegene Thüren, welche 
möglichft geräufchlos und felbftthätig fchliefsen, zugänglich und von hellen Vor
räumen oder Gängen, welche vor dem Eindringen von Zugluft und vor dem Ge- 
räufch des Gefchäftsverkehres fchützen, umgeben fein. Die Eingänge für die Ab
geordneten find von denen der Vertreter der Regierung etc. zu trennen.

Zum Zweck der Abftimmungen für Zählungen nach Art des fog. »Hammels- 
fprunges« im englifchen Parlament dienen zwei einander gegenüber liegende Haupt
eingänge des Saales, die fog. j/h-Thür und die W««-Thür: bei der Abflimmung 
verlaffen fämmtliche Mitglieder den Saal; die mit Ja Stimmenden kehren durch die 
Thr-Thür, die mit Nern Stimmenden durch die Www-Thür in den Saal zurück und 
werden beim Eintritt gezählt. Diefe Art der Abflimmung erfordert viel kürzere 
Zeit (im deutfchen Reichstag nur 8 Minuten flatt 3/r bis 1 Stunde früher), als bei 
der Abflimmung mit Namensaufruf.

Im Grundrifs des englifchen Parlamentshaufes (fiehe die Tafel bei S. 429) find die beiden Thüren 
für Ja und Nein aus der Bezeichnung der zugehörigen Abftimmungsflure kenntlich. Im Saal des neuen 
deutfchen Reichstagshaufes (fiehe die Tafel bei S. 442) haben die Thüren in der Mitte der Schmalfeiten 
diefelbe Beftimmung.

Zu ähnlichem Zwecke dient im italienifchen Abgeordnetenhaufe ein im Grundrifs (fiehe Fig. 394) 
angegebener, im Saale felbft zwifchen dem Miniftertifch und dem Präfidium frei gelaffener Gang; in dem
felben find die Urnen aufgeftellt, welche zum Sammeln der bei namentlichen Abftimmungen und Wahlen 
abzugebenden Stimmzettel dienen. Diefe werden unter der unmittelbaren Aufficht des Präfidiums von den 
Abgeordneten felbft eingeworfen, nachdem fich diefelben zu diefem Behuf von ihren Plätzen erhoben haben 
und von links nach rechts einzeln durch den Gang fchreiten.

Für Erwärmung und Lufterneuerung des Haufes erfcheinen Dampfluftheizung, 
Druck- und Säuglüftung am beften geeignet. Ausführliches über Heizung und Lüftung 
des neuen und des proviforifchen Reichstagshaufes zu Berlin, fo wie des Parlaments
haufes zu London ift in den unten angegebenen Quellen412) zu finden.

Fischer, H. Preisbewerbung für die Heizungs- und Lüftungsanlage des neuen Reichstagsgebäudes in Berlin.
Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1884, S. 717, 733, 760, 782, 805. — Siehe ferner:
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Fig- 396.

Sitzungsfaal des Oberhaufes zu London413).
Arch.: Barry.

Dampfluftheizung, Druck- und Säuglüftung des Sitzungsfaales des deutfchen Reichstages zu Berlin in Theil III, 
Band 4 diefes »Handbuches* (S. 265) — endlich:

Cred6 , B. Ventilation, Heizung und Beleuchtung des Parlamentsgebäudes in London. Deutfche Viert, f. öff. 
Gefundheitspfl. 1874, S. 402.

Ventilation des Abgeordnetenhaufes in Berlin. Rohrleger 1878, S. 104, 121.
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Architektur Was fchliefslich die innere Geftaltung und Architektur des Saales betrifft, fo fei 
deS kurz bemerkt, dafs diefelben in voller Uebereinftimmung mit der Form und Einrich-

Raumes. tung des Raumes ftehen muffen, im Uebrigen aber der mannigfaltigften Durchbildung
fähig find. Die Hauptwand oder Nifche (Skene), Angefichts der Abgeordneten, die 
übrigen Umfangswände, fo wie die gegen den Saal geöffneten Galerien und Logen, 
deren einzelne Abtheilungen auch im Aufbau auszuprägen find, endlich Licht
öffnungen, Simswerk und Decke geben Anlafs zu charakteriftifcher architektonifcher 
Ausbildung. Auch fehlt es nicht an Vorwürfen zu plaftifchem und malerifchem 
Schmuck des Saales, um die hervorragende Bedeutung diefes Raumes zum Ausdruck 
zu bringen.

Dafs ein Saal mit halbkreisförmiger Grundform eine ganz andere Erfcheinuna' , e ° o
zeigt, als ein folcher von oblongem Plan, ift ohne Weiteres einleuchtend; es wird 
durch den Vergleich der Abbildung des mehrerwähnten Saales der Deputirten- 
Kammer zu Paris (Fig. 388, S. 408) mit der des Oberhaufes zu London (Fig. 396) 
ganz augenfcheinlich. Wie verfchieden aber, auch bei ganz ähnlicher Grundform, 
die künftlerifche Auffaffung und Behandlung — unter dem Einfluffe aller hierauf 
einwirkenden Factoren — fein kann, ja fogar fein mufs, dies macht die Gegenüber- 
ftellung des letzteren Beifpieles mit dem des neuen deutfchen Reichstagsfaales (fiehe 
die Tafel bei S. 445), beide von oblonger Grundform, klar. Nicht minder deutlich 
erfcheint der Gegenfatz zwifchen dem erftgenannten Beifpiel, dem Sitzungsfaale im 
Palais Bourbon zu Paris, und dem Saal der Abgeordneten im Reichsrathshaus zu 
Budapeft (Fig. 397).

Ueber die in den um- und neben flehenden Anfichten dargeftellten Säle geben 
die nachfolgenden Befchreibungen näheren Auffchlufs.

39°* In dem von Barry erbauten Saal des Oberhaufes im Weilminfler-Palafl zu London (Fig. 396 4 ’3), wel-
Oberhaus cber 27 j m langj 13 . m breit und eben f0 bocb ift> find drei TheUe zu unterfc]leiden An dem mit den

London. königlichen Gemächern in unmittelbarer Verbindung flehenden oberen Ende befinden fich der um drei 
Stufen über den Fufsboden erhöhte Thron und zu beiden Seiten deffelben, eine Stufe niedriger, die 
Seffel der dem Throne und Monarchen am nächften flehenden Mitglieder des königlichen Haufes. Den 
mittleren Haupttheil des Saales414) nehmen die an den beiden Langfeiten anfleigenden Sitzreihen der 
Peers, welche in eine »miniflerielle« und eine »oppofitionellee Seite gefchieden find, ein. Zwifchen den
felben ift der Platz des Vorfitzenden, des auf dem Wollfack fitzenden Lord-Kanzlers; vor diefem befinden 
fich die Tifche der Secretäre. Das untere, durch Schranken abgegrenzte Ende des Raumes dient zur 
Aufnahme der Mitglieder des Unterhaufes, wenn diefe, bei Eröffnung oder Vertagung des Parlamentes, 
aufgefordert werden, vor der Majeflät oder den königlichen Commiffaren im Oberhaus zu erfcheinen. Auch 
ifl dies der Platz für Anwälte bei gerichtlichen Verhandlungen415).

Der Saal wird durch zwölf grofse Fenfier, je fechs in den Hochwänden der Langfeiten, erhellt, 
und in Uebereinftimmung mit deren Theilung, Abmeffung und Gliederung flehen Anordnung und Form 
der Schmalfeiten. Diefe haben dem gemäfs drei tiefe, gleich den Fenfteröffnungen umrahmte Spitzbogen- 
nifchen, welche mit Fresco-Gemälden gefchmückt find. An fämmtlichen Pfeilern fpringen wappenhaltende 
Engelsfiguren, welche Säulchen mit Statuen unter zierlichen Baldachinen tragen, vor. Darüber find viertel
kreisförmige Bogen mit Mafswerkszwickeln vorgekragt, welche den Uebergang in die wagrechte Holzdecke 
bilden. Diefe ifl durch flarke, kräftig profilirte Unterzüge in achtzehn grofse Felder, jedes der letzteren 
wieder durch Rippen in kleinere Felder getheilt; die Kreuzungen derfelben find durch Knäufe aus
gezeichnet. Auf das reichfle ifl die, gleich der Decke, in Eichenholz ausgeführte, in Gold und Farbe 
prangende Täfelung des unteren Theiles der Wände gefchnitzt. Sie erfcheint, nach Art der gothifchen 
Geflühle in Kapitelfalen etc., mit Stab- und Mafswerk gegliedert, durch Figürchen und Ornament geziert 

413) Facf.-Repr. nach: Barry, Ch. The Palace of Weßminfier. London 1848.
414) Siehe den auf der Tafel bei S. 42g dargeftellten Grundrifs des Parlamentshaufes.
<15) Das Haus der Lords hat, aufser der gefetzgebenden Gewalt, auch richterliche Gewalt; denn es ift der Appell-Hof 

gegen die Entfcheidungen aller anderen Gerichtshöfe; auch ift es der oberfte Gerichtshof in Straffachen und erkennt in diefer 
Eigenfchaft u. A. über das Verbrechen des Hochverrathes.



und mit einer baldachinartig ausgekragten Galerie nebft Bronze-Geländer gekrönt. Diefer ringsum geführte 
Balcon hat an den Langfeiten eine Sitzreihe, zu der man von den oberen Corridoren mittels fchmaler, 
unter jedem Fenfter angebrachten Thüren gelangt. An der dem Throne gegenüber liegenden Schmalfeite 
befindet fich in der Mitte die weit vorfpringende Galerie der Berichterftatter der Preffe. Diefelbe ift mit 
zwei Reihen von auf das bequemfte und fchönfte eingerichteten Sitzen verfehen; über und hinter ihr konnte 
in den Bogenöffnungen, die eine fehr beträchtliche Tiefe haben, die Galerie der Fremden angeordnet 
werden. Sehr kunftreich und prächtig ift die Schnitzerei des Thrones; zu beiden Seiten deffelben ftehen 
zwei fchöne Bronze-Candelaber, zwei andere an den Enden der Peers-Sitze. Letztere find mit rothem 
Saffian gepolftert und auf jeder Seite durch Stufenreihen in drei Theile getheilt, daher leicht zugänglich; 
von den Corridoren aus führen zu jeder Seite zwei Thüren. Bemerkenswerth ift ferner noch die Aus- 
rüftung der vorerwähnten Schranke, ungefähr 3m lang und lm tief, am unteren, von der Flurhalle aus 
zugänglichen Ende des Saales; an der Wand rechts von der Schranke fteht der erhöhte und abgefchloffene 
Sitz des Parlaments-Ceremonienmeifters.

Fig- 397-

Sitzungsfaal des Abgeordnetenhaufes zu Budapeft416).
Arch.: Steindl.

In ähnlichem Stil, wie die Architektur der Säle des Weftminfter-Palaftes zu London, ift diejenige 
der beiden Häufer des ungarifchen Reichsrathes in Budapeft von Steindl erdacht. Die Bauart der letzteren 
ift kühner, als die der erfteren, die Formbildung felbftverftändlich den heimifchen, frühgothifchen Mufter- 
werken nachgeahmt und mit Gefchick durchgeführt.

Der in Fig. 397 dargeftellte Saal des Abgeordnetenhaufes41') ift, der halbkreisförmigen Anordnung 
der Sitzreihen entfprechend, im Grundrifs polygonal geftaltet. Präfidium und Rednerbühne find, wie 
üblich, in der Mitte der Langfeite, hier aber beträchtlich über die anfteigenden, radial gerichteten Sitze 
erhöht. Die Seitenwände des Vieleckes find in drei Reihen Bogenöffnungen mit Umgängen über einander, 

39*  • 
Abgeordneten

haus in 
Buda-Peft.

*i6) Facf.-Rep. nach : Moniteur des arch. 1885, PI. 61.
Vergl. die Befchreibung deffelben in Art. 399 (S. 435).
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392- 
Zuhörer- 

Tribunen.

393- 
Stenographen- 

Zimmer.

die in der oberflen Reihe einen mächtigen Lichtgaden von dreitheiligen Mafswerksfenftern bilden, auf
gelöst. In der Höhe der oberflen Brüilung find in den Ecken die auf Säulchen ruhenden Knaggen, 
darüber — ähnlich wie im Haufe der Lords zu London — Bogenrippen mit Mafswerkszwickeln aus Holz 
vorgekragt, die den Uebergang in die flache, durch profilirte Balken und Rippen in Felder getheilte 
Holzdecke bilden. Bei diefer, gleich wie bei der ganzen Ausrüflung, kommt der Baufloff in anerkennens- 
werther Weife zum wahrheitsgetreuen Ausdruck; auch ift die Architektur in den drei Reihen Bogenhallen 
über einander zu wirkungsvoller Steigerung gebracht. Doch möchte die hierdurch bedingte, offenbar fehr 
beträchtliche Höhe des Saales für die Schallwirkung entfchieden ungünftig fein.

Befondere Theile des Saales bilden die Tribunen für Zuhörer, welche denfelben 
in der Regel an drei, mitunter an allen Seiten umgeben. Sie find mit anfteigenden, 
bequem zugänglichen Sitzreihen zu verfehen, überhaupt in folcher Weife anzulegen, 
dafs man von denfelben den Sitzungsfaal gut überfehen kann.

Die Tribunen pflegen in einzelne Abtheilungen, bezw. Logen abgetheilt zu 
fein, welche für Publicum und Preffe, für Mitglieder der beiden Kammern, der Re
gierung und Behörden, für den Diplomaten-Körper und den Hof beftimmt find. Jede 
diefer Abtheilungen mufs durch befondere Zugänge, getrennt von den anderen, zu 
erreichen fein; fie erhalten entfprechende Vorräume in Verbindung mit den nöthigen 
Nebenräumen, wie Kleiderablagen etc. Die Eingänge find gegen das Eindringen 
von Zugluft zu fchützen. Nothausgänge an geeigneten Stellen dürfen nicht fehlen, o o o o o

Die Logen fpringen mitunter über die Wände des Saales etwas vor. Die Ab
theilung für die Preffe mufs für deutliches Hören befonders gut gelegen fein; auch 
find die Plätze theilweife mit verfchliefsbaren Schreibpulten zu verfehen. Die Arbeits
zimmer der Preffe find, wie fchon in Art. 370 (S. 411) erwähnt, in möglichft nahe 
Verbindung mit ihrer Loge zu bringen.

Anordnung und Platzeintheilung der Zuhörer-Tribunen des deutfchen Reichstagshaufes find im Grund
rifs des Zwifchengefchoffes (fiehe die Tafel bei S. 449), diejenige des italienifchen Abgeordnetenhaufes in 
Fig. 394 (S. 418) dargeftellt.

Der Sitzungsfaal der Deputirten-Kammer im Palais Bourbon zu Paris (Fig. 388 u. 389, S. 408) ift 
mit zwei Reihen Logen über einander verfehen. Der erfte Rang, in 3m Höhe über der oberflen Sitz
reihe der Abgeordneten angebracht, enthielt (in den letzten Jahren des zweiten Kaiferreiches) 2S8 Plätze, 
die für die kaiferlichen Hofftaaten, den Diplomaten-Körper, den Senat, die Minifter, den Senatsrath, die 
Präfidenten, Vicepräfidenten und Quäftoren, im Uebrigen für die Deputirten vorbehalten wurden. Letztere 
hatten ferner Anrecht auf einen Theil der 224 Plätze der oberen, in halber Höhe der Säulen hinter 
diefen durchlaufenden Tribune, die zum gröfsten Theile für das Publicum beftimmt waren.

Auch bei dem von de Joly entworfenen neuen Saal für die franzöfifche Deputirten-Kammer 
(Fig- 395, S. 418) find zwei Tribunen über einander, jede durch 19 Thüren von breiten Umgängen aus 
zugänglich gemacht, vorgefehen. Die untere Tribune ift mit 4 Reihen, die obere mit 3 Reihen Sitzen, 
erftere für 550, letztere für 460, beide zufammen für 1010 Zuhörer geplant; drei Reihen der unteren 
und zwei Reihen der oberen Tribune find in Sperrfitze getheilt.

Zwei Galerien über einander finden fich ferner im Abgeordneten-Saale des von v. Hanfen erbauten 
öfterreichifchen Reichsrathshaufes zu Wien (fiehe Art. 398, S. 431). Die erfte Galerie fpringt in den Saal 
vor und wird durch einen äufseren Umgang erreicht; zu den Plätzen der zweiten Galerie gelangt man 
durch einen inneren Verbindungsgang. Die Benutzung der Galerie- und Logen-Plätze kann, Dank der 
zweckmäfsigen Anordnung derfelben, unbehindert von Säulen oder anderen Freiftützen gefchehen 418).

418) Nach Encyclopedie d'arch. 1882, S. 26.

d) Sonftige eigenartigen Räume.
Die Arbeitsräume für Stenographen, welche nach Früherem in möglichft un

mittelbare und ungeftörte Verbindung mit deren Arbeitsplätzen im Saale zu bringen 
find, follen eine ruhige Lage und helles Licht erhalten. Sie find fo einzurichten, 
dafs die mit Dictiren Befchäftigten die Anderen thunlichft wenig ftören und dafs 
ein freier Verkehr zwifchen den Tifchen ftattfinden kann.
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Beifpielsweife würde fich bei 6 Arbeitstifchen (für je’ 2 Stenographen und 2 Secretäre), welche an 
den Fenftern der Langfeite des fraglichen Raumes aufgeftellt find — bei einem Abftand der Tifche von 
l,Tm (von Mitte zu Mitte) — eine Raumlänge von rund 16m ergeben; als Tiefe genügen S™419).

419) Siehe auch die einfehlägigen Erörterungen Conradi'?, in: Deutfche Bauz. 1873, S. 107.
420) Nach derfelben Quelle.
*21) Siehe : Building news, Bd. 16, S. 83.

Das Correctur-Zimmer dient zunächft dazu, dafs die Abgeordneten ihre Reden, 
bevor diefelben in die Druckerei gehen, noch einmal durchfehen. Zu diefem Zwecke 
ift auf bequeme Stellung von zwei gut erhellten Tifchen, aufserdem eines Pultes für den 
Beamten zu fehen, der die in Current-Schrift übertragenen Stenogramme zu foliiren und 
eine genaue Rednerlifte zu führen hat, defshalb in unmittelbarem und fortwährendem 
Verkehre mit dem ftenographifehen Bureau und den Rednern fteht. Es ift defshalb 
vortheilhaft, das Correctur-Zimmer möglichft nahe dem Sitzungsfaal zu legen und dem 
Stenographen-Zimmer in folcher Weife anzureihen, dafs, um in letzteres vom Saale 
aus zu gelangen, das erftere vorher durchfehritten werden mufs.

Für das Correctur-Zimmer wird gleichfalls eine längliche Form von etwa 
10 X 5m verlangt, unter der Vorausfetzung, dafs die Fenfter an der Langfeite 
angebracht find 420).

Im neuen deutfchen Reichstagshaufe nehmen die Stenographen- und Correctur-Säle 5 Fenfteraxen 
von 5,90 m bei 6,45 m Tiefe im Untergefchofs ein; dazu gehört noch eine Vorhalle von 23,00 X 8,64 m-

Die übrigen Gefchäftsräume des Parlamentshaufes geben keine Veranlaffung zu 
weiteren Erörterungen. Die Einrichtung derfelben unterfcheidet fich nicht von der
jenigen der Räume von Gefchäftshäufern für ftaatliche Behörden. Es kann defshalb 
auf Abfchnitt I, Kap. 3 und insbefondere auf Art. 102 u. 103 (S. 112 u. 113) ver- 
wiefen werden.

Bezüglich der grofsen Halle etc. ift das Nöthige bereits in Art. 370 (S. 411) 
und Art. 372 (S. 413) gefagt.

Ueber Anlage und Einrichtung der Erfrifchungsräume nebft zugehörigen Wirth- 
fchaftsräumen ift in Theil IV, Halbband 4 (Abfchn. 1 : Schank- und Speife-Locale, 
Kaffeehäufer und Reftaurants), über die Einrichtung der Sitzungsfäle und -Zimmer 
für Fractionen, Commiffionen, Ausfchüffe etc. im gleichen Halbbande (Abfchn. 5, 
Kap. 4: Gebäude für gelehrte Gefellfchaften, wiffenfchaftliche und Kunftvereine, ins
befondere Art. 432, S. 336) ur>d über die Anordnung und Einrichtung von Kleider
ablagen in Theil IV, Halbband 6 (Kap.: Concert- und Saalgebäude) Näheres zu 
finden.

e) Ausgeführte Parlamentshäufer der Neuzeit.

1) Parlamentshäufer mit zwei Kammern.
Die Mehrzahl der Parlamentshäufer umfafft die Kammern der beiden gefetz- 

gebenden Körperfchaften des Staates.
Die aus diefer Beftimmung hervorgehende Zweitheilung des Haufes kommt 

beim Capitol zu Wafhington, dem Sitz der Bundesregierung und des Congreffes der 
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, in deutlichfter Weife zum Ausdruck.

Schon 1793 war von Wafhington felbft der erfte Stein zum Capitol gelegt worden421); allein die 
Ausführung des Bauwerkes machte in Folge des zu jener Zeit herrfchenden Krieges wenig Fortfehritte, 
und 1814 zerftörten die Briten den bis dahin errichteten Theil des Gebäudes. Daffelbe ift im nächft- 
folgenden Jahre von Neuem begonnen, 1828 vorläufig vollendet, feitdem aber beträchtlich vergröfsert 

'worden. Nachdem in Folge des 1848 gefällten Congrefs-Befchlufles eine Wettbewerbung zur Erlangung

394- 
Correctur- 
Zimmer.

395- 
Sonftige 
Räume.

396- 
Capitol

zu 
Wafhington.



Fig. 398.

Hauptanficht424).



von Plänen für den 
Erweiterungsbau die 
Wahl des von Ander
fon entworfenen Pla
nes , zugleich aber 
auch die Nothwendig
keit völliger Umar
beitung deffelben er
geben hatte, konnte 
1851 der Grundftein 
für den Neubau ge
legt werden. Mit der 
Ausführung des Bau
werkes war zuerft 
Walter und fpäter 
CZ^r^422) betraut; 
unter letzterem er
folgte 1867 die Vol
lendung des Capitols.

422) Nach der in 
der nächften Fufsnote 
genannten Quelle wurde 
der Erweiterungsbau von 
E. Clark ausgeführt, und 
diefer bezeichnet (ix.Dec. 
1867) als früheren Archi
tekten des Bauwerkes 
Walter.

*23) Nach: Reports 
front the Select Committee 
on Houfe of Commons. 
Neue Aufl. London 1886.

Der in Fig. 399423) 
dargeftellte Grundrifs 
des Hauptgefchoffes 
zeigt die Gefammt- 
anlage des Capitols, 
das eine Länge von 
2*20 m und, einfchl. 
der Freitreppen, eine 
gröfste Breite von 
98 m hat, fomit eine 
Grundfläche von rund 
2 ha bedeckt; es um- 
fafft einen grofsen 
Mittelbau und zwei 
genau gleich grofse, 
fymmetrifche Flügel
bauten , letztere für 
die Kammern des 
Senats, bezw. der

Repräfentanten, 
erfterer für gemein- 
fame Zwecke und zur 
Verbindung beider 
Häufer dienend. Der 
ganze Bau ift in den 
Formen der römifch- 
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korinthifchen Bauweife in weifsem Marmor ausgeführt; Fig. 398424) giebt ein Bild deffelben. An der 
nach Offen gerichteten Hauptfront des Capitols gelangt man durch eine grofse Freitreppe zu einer dem 
Mittelbau vorgelegten, 48 m langen Colonnade mit 9 m hohen Säulen; die weiter vorfpringende Reihe der 
mittleren 8 Säulen ift von einem Giebel bekrönt. Dahinter erhebt fich der nach dem Vorbilde des Pantheon 
zu Rom gebildete mächtige Kuppelbau, im Aeufseren bis zur Spitze 93im Inneren 54 m hoch und von 
29 m lichtem Durchmelfer, mit Gemälden und Bildwerken reich gefchmückt. Die Kuppel42') ift aus 
Schmiedeeifen conftruirt und mittels 32 bogenförmiger Gitterwerksbinder gebildet; letztere find an ihren 
Fufsenden in der Höhe des Gebälkes der Säulenreihe, welche die untere Trommel umgiebt, durch einen 
fchmiedeeifernen Gitterring zufammengehalten; der Architekt der Kuppel war Thomas U. Walkor. Hinter 
dem Kuppelraum, auf der Weftfeite, liegt die Congrefs-Bibliothek, eine prächtige und zweckmäfsig ein
gerichtete reiche Bücherfammlung, nebft Lefezimmern für die Mitglieder des Senats und der Repräfentanten- 
Kammer. Der nördliche Theil des Mittelbaues enthält den Saal des oberften Gerichtshofes der Vereinigten 
Staaten, fo wie eine Anzahl von Gefchäfts- und Durchgangsräumen für die an diefer Seite angefchloflene 
Senats-Kammer; auf der anderen, fiidlichen Seite befindet fich eine weite halbkreisförmige Halle, die vor 
Ausführung des Umbaues ohne Zweifel für die Sitzungen der Repräfentanten-Kammer diente, jetzt aber 
einen grofsen Vorraum für das neue Repräfentanten-Haus bildet, mit dem er durch einen mit offenen 
Säulenhallen verfehenen Verbindungsbau, gleich demjenigen der Nordfeite, zufammenhängt. Von der 
Rotunde des Mittelbaues aus kann man, da bei offenen Thüren verhandelt zu werden pflegt, die Präfidenten 
beider Kammern zugleich auf ihrem Stuhle amtiren fehen 426). Im Inneren des Gebäudes foll ein fehr 
lebhafter Verkehr von Händlern, Boten und Leuten jeder Art unterhalten werden.

424) Unter Benutzung der von der Redaction des »Wochenblattes für Baukunde« freundlich!! zur Verfügung geftellten 
Holzplatte.

425) Zeichnungen und Befchreibung der Kuppel in: Building news, Bd. 16, S. 83. (Vielleicht ift dort der Name des 
Architekten der Kuppel irrthümlich Walker anftatt Walter gedruckt.)

426) Nach: Boeckmann in: Reife nach Japan. Als Manufcript gedruckt. Berlin 1886.

Das Repräfentanten-Haus bildet im Grundrifs ein Rechteck, das, einfchl. der nach Oft, Süd und 
Weft vorgelegten Säulenhallen, rund 80m lang und 40m breit ift. Inmitten des Haufes ift der grofse 
Sitzungsfaal angeordnet, deflen Grundform ebenfalls ein längliches Rechteck von 34,0 m Länge und 22,6 m 
Breite ift. Er enthält 316 Abgeordneten-Sitze in halbkreisförmiger Anordnung; feine Lichthöhe beträgt 
11 m; er ift aufserdem auf allen vier Seiten von einer 4m breiten Galerie, unter der fich die Kleider
ablagen befinden, umgeben. Die Erhellung wird mittels Deckenlicht bewerkftelligt. Die Decke des Saales 
ift wagrecht und gleich den Wänden mit Fresco-Gemälden reich gefchmückt. Die diefen Saal umgebenden 
Corridore führen zu den Treppenhäufern, zu den Commiffions-Sitzungszimmern und der Haus-Bibliothek 
nebft anderen zum Haufe gehörigen Gefchäftsräumen.

Eine ähnliche Anordnung, wie das Repräfentanten-Haus, bei ganz gleicher äufserer Erfcheinung und 
Grofse, hat das Senats-Haus, deflen Sitzungsfaal, ohne die oberen Galerien, welche gleich wie im Re
präfentanten-Haus den Raum umgeben, 25,7 m Länge, 15,2 m Breite und 12,s m Höhe mifft und 88 Senatoren- 
Sitze enthält. Den Hauptfchmuck des Saales bilden zwei darin aufgeftellte Coloflal-Statuen, die Freiheit 
und die Gefchichte vorftellend, fo wie das über dem Präfidentenftuhl angebrachte Porträtbild Wafhingt on\.

Die innere Ausftattung beider Häufer ift reich, ohne überladen zu fein. Holz ift als Conftructions- 
Material nirgends verwendet. Die Fufsböden ruhen durchweg auf Backfteinkappen; die Fufsbekleidungen 
der Wände find von Marmor. Dies ift, wie bereits erwähnt, auch der Bauftoff, in dem die Aufsenfeiten 
des Bauwerkes, deflen gröfste Längenausdehnung 220 m beträgt, ausgeführt find. Die Gefammtkoften be
trugen ungefähr 21000000 Mark (£ 5000000).

Das grofsartige Bauwerk fteht auf einer Anhöhe, von der aus man eine prächtige Ausficht auf die 
Stadt und die umgebende, vom Potomac durchzogene Landfchaft geniefst. Die Haupt-Gebäudefront ift 
von der Stadt abgewendet und einer öffentlichen Anlage zugekehrt, in deren Mitte die Statue Wafhington’s 
in fitzender Haltung errichtet ift. Auch find hier Bildwerkgruppen, welche die Darftellung des Columbus 
und der Civilifation zum Gegenftand haben, angebracht, während auf der entgegengefetzten Weftfeite ein 
Kriegerdenkmal in Geftalt einer 12 ra hohen, von einem Adler bekrönten Marmorlaule aufgeftellt ift. Das 
Capitol liegt am einen Ende der Pennfylvania Avenue, an deren anderem Ende das Weifse Haus und 
fonftige Regierungsgebäude fich befinden.

397. Der Weftminfter-Palaft zu London, welcher das Haus der Lords und das der
Parlamentshaus Gemeinen in einem einzigen grofsen Bau vereinigt, gelangte feit 1837 nach den 

London. Entwürfen und unter der Leitung Barry's zur Ausführung, nachdem 1834 eine
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1. Wohnung des Parlaments-Ceremonienmeifters (Black Rod).
2. Wohnung des Bibliothekars.
j. Wohnung des Sprechers.
4. Gefchäftsräume des Lord-Oberkammerherrn (Lord-Great- 

Chamberlain).
3. Gefchäftsräume des Reichs-Archivars (Mafier of the Rolls).
6. Gefchäftsräume des Reichs-Marfchalls (Earl Marfhal).
7. Gefchäftsräume des Lord-Kanzlers.
8. Gefchäftsräume des Parlaments-Secretärs.
g. Gefchäftsräume des Comite-Präfidenten

10. Ankleidezimmer der Peers.
io a. Stimm-Bureau.
jo b. Peers-Treppe.

11. Gemächer des Bifchofs.
I2. Erfrifchungszimmer der Peers.

13. Gefchäftsräume.
14. Zeitungs-Buieau.

J4 a. Treppe zur Fremden-Galerie.
14 b. Treppen für Zeitungs-Berichterftatter.
14 c. Galerie-Treppe für Mitglieder des Unterhaufes.

13. Gefchäftsräume des Secretärs der Krone.
16. Gefchäftsräume des Oberhaufes.
17. Treppe zur TerrafTe der Peers.
18. Zimmer der Cabinets-Minifter.
jg. Gebühren-Schreibftuben (Clerk of the Fees' Offices)-
20. Treppe zu den Commiffions-Zimmern.
21. Reinfchriften-Anfertigung (Engroffing-Office).
22. Commiffions-Präfident.

22 a. Anwalt des Sprechers (Speaker's Counfel).
22 b. Secretäre.

22 c. Stellvertreter des Hauspolizei-Vorftandes.
23- Treppe
24- Durchgangsflur

24 a- Kleiderablage.
25- Stimm-Bureau.

für Parlaments-Mitglieder.

^6. Theezimmer der Gemeinen.
26a . Treppe zur TerrafTe der Gemeinen.

27- Erfrifchungszimmer der Gemeinen.
28. Privat-Arbeitszimmer des Sprechers.

28a. Bureau für Abftimmungen und Verhandlungen des Unter
haufes.

28b. Warteraum.
28 c. Treppe für Zeitungs-Berichterftatter.

2 9- Wohnung des zweiten Hausmeifters.
3°- Gefchäftsräume für den Secretär des Haufes der Gemeinen.

30 a. Gefchäftsräume des Hauspolizei-Vorftandes (Sergeant - at- 
Arms) und feines Stellvertreters.

30 b. Haus-Caplan (Chaplain of Houfe).
30 c. Secretär des Sprechers.

31. Wohnung des Parlaments-Secretärs.
32. Wohnung des Bibliothekars.
33. Gefängnifs.
34. Wohnung des Hauspolizei-Vorftandes.
33. Wafchzimmer für Mitglieder.
36. Verkaufs-Bureau für Druckfchriften.
37. Bureau für Gefetzesvorlagen der Parlaments-Mitglieder 

(Private Bill Office).
38. Bureau-Vorftand.
3g. Privat-Gefchäftsräume.

Handbuch der Architektur. IV. 7. Nach: Barry, Ch. The palace of Weftminfter. London 1848.



429

Feuersbrunft das frühere Parlamentshaus 4 27) zerftört hatte. Das Haus der Lords 
konnte 1847, das Haus der Gemeinen 1852 bezogen werden, und 1868 wurde das 
Aeufsere vollendet; an der inneren Ausfchmückung aber blieb noch Manches zu 
thun übrig, was zum Theile jetzt noch feiner Verwirklichung harrt.

Das in Fig. 400 und der neben flehenden Tafel dargeftellte Parlamentshaus ift im Anfchlufs und 
unter gefchickter Benutzung der grofsartigen alten Weftminfter-Halle , fo wie des Kreuzganges vom ehe
maligen Stifte St. Stephen und der Krypta der gleichnamigen Palafl-Capelle, in den Formen reichfier 
englifcher Gothik durchgeführt; es erfcheint als eines der früheilen und, ungeachtet mancher Mängel, ge- 
lungenften Werke der Neuzeit, bei welchem die mittelalterliche Architektur auf öffentliche Bauten im 
grofsen Stil zur Anwendung gelangt ift. Auch im Inneren ift diefe Kunftrichtung zum Theile in höchfl 
wirkungsvoller Weife durchgeführt428).

Der Grundrifs des Hauptgefchoffes ifl nach zwei recht winkelig fich kreuzenden Richtungslinien, 
der Hauptaxe und der Queraxe des Gebäudes, geordnet. Die kürzere, von Weil nach Oft gerichtete 
Hauptaxe bezeichnet den Weg für den öffentlichen Verkehr, auf dem man, von der Nordfeite aus durch 
die grofse Weflminfler-Halle429), von der Weflfeite aus unmittelbar durch die reich gegliederte St. Stephen's- 
Vorhalle nebft Eingangsflur (über der auf S. 407 gedachten alten Krypta) zu einem im Mittelpunkte der 
ganzen Anlage angeordneten grofsen, weiten Raume von achteckiger Grundform, der Centralhalle, gelangt. 
Von hier aus führen Corridore nach Nord, Süd und Oft zu allen Theilen des Haufes, einerfeits zum 
Haufe der Gemeinen, andererfeits zum Haufe der Lords, geradeaus zur Wartehalle, zum Conferenz-Saal und 
den Commiffions-Zimmern, weiterhin zu den Bibliotheks-, Erholungs- und Gefchäftsräumen beider Häufer. 
Diefe, fo wie die Dienfträume und Wohnungen des Sprechers (j>) und anderer Beamten (z, 2, 31,32, 34), 
die Amtszimmer der Minifter und fonftigen Würdenträger (y—7, z6), die Staats- und Prunkgemächer der 
Königin und ihres Gefolges find, wie aus der neben flehenden Tafel zu erfehen ift, in geeigneter Weife, 
theils um die Höfe, theils an die Aufsenfeiten des Gebäudes gelegt.

Die Mitglieder des Unterhaufes nehmen ihren Weg von New Weflminfter Yard durch die Thorhalle 
an der Nordfeite des Gebäudes und den an die Weftminfter-Halle anfchliefsenden grofsen Hof zu der für 
fie beftimmten Treppe (23). Der dahinter liegende Theil des alten Kreuzganges von St. Stephen dient 
ihnen als Kleiderablage, und die im Hauptgefchofs darüber neu aufgebaute Galerie führt durch eine Flur
halle zum Sitzungsfaale des Unterhaufes. An den beiden Langfeiten deffelben find die Abftimmungsflure 
(divifion lobbies) angeordnet, der weltliche für die mit Ja, der öftliche für die mit Nein ftimmenden 
Mitglieder beftimmt.

Der Eingang für die Mitglieder des Oberhaufes ift von Old Palace Yard an der Weflfeite des Ge
bäudes in der Mitte zwifchen Y/cforia-Thurm und St. Stephen's-Halle. Von der mit reichem Rippengewölbe 
überfpannten Durchfahrt gelangen die Peers zu einer inneren dreifchiffigen Halle und von da zu der 
Treppe (zo^); diefe mündet im Hauptgefchofs in einen Corridor aus, der links zu den Gemächern des 
Lord-Kanzlers und anderer Beamten des Haufes {4—7), rechts zum Vorraum des Saales, der Victoria- 
Halle, führt; dem Treppenaustritt gegenüber liegt das Zimmer, in dem die Peers ihre Roben an
legen (zo).

Die Auffahrt der Königin findet unter der 15m hohen, gewölbten Halle des Fzr/^r/ö-Thurmes ftatt; 
vom Ankleidezimmer geht der Weg zum Oberhaus durch die königliche Galerie, den gröfsten Saal des 
ganzen Gebäudes, zu welchem das Publicum Zutritt hat, wenn die Monarchin, begleitet von ihrem Gefolge, 
zur feierlichen Eröffnung oder Verabfchiedung des Parlamentes fchreitet. Zu diefem Ende find bei folchen 
Veranlaffungen zu beiden Seiten des Saales anfteigende Sitzreihen angebracht. In der Victoria-Ü^WQ wird 
die Königin bei ihrem Eintritt von den Spitzen des Adels empfangen.

Diefe Staats- und Prunkfäle, das Ober- und Unterhaus, gleich wie die anderen im Grundrifs be
nannten Räume find auf das reichfte und fchönfte gefchmückt. Die Architektur ift überall, insbefondere 
im Inneren, durch Werke der Malerei und Bildnerei, deren Stoffe der englifchen Gefchichte entnommen 
find, unterftützt, auch durch wirkungsvolles Ornament und tiefe ftimmungsvolle Farbengebung ausgezeichnet. 
(Vergl. auch Fig. 396, S. 421.)

Von der äufseren Erfcheinung des Parlamentshaufes, von der Südoftfeite aus gefehen, giebt Fig. 400 
ein Bild. Die nach der Themfe zugekehrte Oftfront ift 270m lang, und da der Uhrthurm am nordweft- 
lichen Flügel 16,5 m vorfpringt, fo beträgt die Gefammtlänge 286,5 m; die Südfront mifft 98m; der

•*27) Siehe Art. 361 (S. 405).
*28) Nach: Barry, Ch. The Palace of Weßminfter. London 1848.
*29) Die mittelalterlichen Bautheile des Palafies find im Grundrifs auf neben flehender Tafel fchraffirt angegeben.



Fig. 400.

Weftminfter-Palaft zu London.
Arch.: Barry.
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PiWflrä-Thurm erhebt fich auf quadratifcher Grundform von 23 m Seitenlange zu einer Höhe von 102m 
bis zu feinen vier Eckfpitzen; bemerkenswert!! find auch der Uhrthurm, fo wie der mit einer Kuppel be
krönte centrale Thurm, welche, aufser den Eck- und Mittelthürmen der Oftfront und den zahllofen Fialen, 
das Dachwerk des riefigen Gebäudes überragen. Daffelbe bedeckt eine Fläche von ungefähr 3'/ihn und 
enthält nicht weniger als 500 Räume, nebft Wohnungen, darunter folche von grofser Ausdehnung für 
18 verfchiedene Beamte des Ober- und Unterhaufes 430).

430) Unter den hohen Stellenträgern, die von Amtswegen Dienfträume oder Wohnung im Parlamentshaufe zu London 
haben, find die folgenden hervorzuheben.

Der Lord-Oberkammerherr (Lord Great Chamberlain) von England ift der erfte Beamte des Parlamentes und erbliche 
Gouverneur des Weftminfter-Palaftes. Er ift Staatsfehwert-Bewahrer; unter feinem Befehle ftehen Parlaments-Ceremonienmeifter 
und Thürhüter. Seine Dienftraume (4) find nächft der königlichen Galerie.

Der Lord-Kanzler (Lord High Chancellor) von England ift nach den Perfonen von königlichem Geblüt der Erfte des 
Staates und, kraft feines Amtes als Juftiz-Minifter, zugleich Sprecher des Haufes der Lords. Er fitzt auf dem Wollfack und 
hat das grofse Staatsfiegel von England, deffen Bewahrer er ift, ftets vor fich ftehen. Eine grofse Zahl Beamter, von denen 
mehr als 40 für Zwecke des Parlamentes verwendet werden, find ihm zugetheilt. Er und feine Untergebenen haben Gefchäfts
räume in der Nähe des Haufes der Lords (7).

Von geringerer Bedeutung ift das Amt des Reichsmarfchalls (Earl Marfkal) von England; urfprünglich ein perfön- 
licher Ehrentitel, bis letzterer in der Familie des Herzogs von Norfolk erblich wurde. Sein Zimmer ift im Grundrifs mit 6 
bezeichnet.

Die Schriftführer oder Secretäre des Parlamentes fitzen am Tifche des Haufes der Lords während der Verhandlungen 
deffelben; fie haben das Verlefen der Eingaben und andere Gefchäfte zu beforgen.

Der Parlaments-Ceremonienmeifter, nach dem fchwarzen, mit Silber und Gold befchlagenen Wappenftab, den er in der 
Hand zu tragen pflegt, Black Rod genannt, hat während der Seffion die Obhut über das Haus der Lords, in welches er auch 
die Mitglieder des Haufes der Gemeinen bei feierlichen Gelegenheiten vor den Thron des Königs oder der Königin zu rufen 
hat. Er führt auch die Lords in das Oberhaus ein, wo ihm, jedoch aufserhalb der Schranke, ein Sitz angewiefen ift. 
Der Parlaments-Ceremonienmeifter verfugt über einen Gehilfen, über die Thürhüter etc. und hat eine Dienftwohnung (1) 
im Palaft.

Der oberfte Hauspolizei-Beamte ift der Sergeant-at-Arms. Er trägt dem Sprecher das Scepter voran, hat deffen Be
fehle auszuführen, die der Ordnung des Haufes Zuwiderhandelnden zu verhaften etc. Er und fein Gehilfe oder Stellvertreter 
haben Dienfträume und Wohnung im Haufe (22c, 30a, 34). Daffelbe ift der Fall mit einer Anzahl anderer zum Unterhaufe 
gehörigen Beamten.

Auch der Sprecher des Haufes der Gemeinen verfügt über eine Dienftwohnung (3), da deffen Obliegenheiten feine 
faft ftändige Anwefenheit dafelbft erfordern. An einem Tifche vor dem Sprecher fitzen drei Schriftführer (Table Clerks) wäh
rend der Berathungen des Haufes. (Nach: Barry, Ch. The falacc of Wefiminfier. London 1848.)

431) Siehe: Deutfche Vierteljahrsfchr. f. öffentl. Gefundheitspflege 1874, S. 402.
432) Siehe: Reports from the Select Committee on Houfe of Commons (Arrangements). London 188,6.
433) Nach einem von Herrn Profeffor Hans Auer in Wien gütigft überlaffenen Bauplan.

Alle diefe Dienftwohnungen flehen mit dem Hauptgefchofs in Verbindung und haben befondere 
Treppen und Eingänge. Die Gemächer des Sprechers find für ftandesgemäfsen Aufwand geplant und 
eingerichtet.

Zum Schutze gegen Feuersgefahr wurden (in den vierziger Jahren) die Hauptträger von Decken 
und Dachwerk aus Eifen hergeftellt und die Gebälke mit Backfteinen ausgerollt.

Bemerkenswerth find die Reinigungs- und Anfeuchtungsvorrichtungen der Zuluft für die beiden 
grofsen Säle431). Im Uebrigen bieten Heizung und Lüftung des Haufes, gleich wie die übrigen Ein
richtungen deffelben, für den Stand der heutigen Technik nichts Neues. Letztere entfprechen auch mit
unter nicht mehr ganz dem Parlamentswefen unterer Zeit. Schon feit 1867 ift die Rede davon, einen 
neuen Verfammlungsfaal für das Haus der Gemeinen zu errichten, weil der jetzige (Fig. 390, S. 414) nicht 
ausreicht; denn er enthält auf dem Saalboden (ohne Tribunen) im Ganzen 350 Plätze, hiervon für feine 
Mitglieder, deren Zahl 1867 bereits 650 betrug, nur 306 Plätze, 124 weitere oben auf den Tribunen, die 
noch aufserdem für 263 fremde Zuhörer Platz haben. Bis jetzt fcheint indefs in diefer wichtigen An
gelegenheit nichts weiter gefchehen zu fein, als dafs der 1867 von einer befonders gewählten Commiffion 
erftattete Bericht über die Einrichtung des Saales 432) 1886 neu gedruckt wurde. Einige der vorftehenden 
Mittheilungen find diefem mit zahlreichen Plänen von Parlamentstalen ausgeftatteten Berichte entnommen.

Die Baukoften betrugen (bis 1874) rund 42000000 Mark.
Unter den zur Aufnahme beider gefetzgebenden Körperfchaften eines Staates Rcichsrathshaus 

beftimmten Parlamentshäufern ift das Reichsrathshaus zu Wien (Fig. 401 u. 402 433) Wien, 

eines der hervorragendften. Daffelbe ift 1874—83 nach dem Entwürfe und unter 
der Oberleitung v. Hänfen'?, auf dem alten Paradeplatz an der Ringftrafse erbaut.
Es bildet das Gegenftück zur Univerfität, die zur anderen Seite des zwifchen beiden 
etwas zurückliegenden Rathhaufes fteht.
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Das Programm enthielt für jedes der beiden Käufer nahezu diefelben Anforderungen, nämlich einen 
grofsen Sitzungsfaal, einen Verfammlungsfaal fammt den fich daran anfchliefsenden Schreib- und Sprech
zimmern, eine Anzahl Commiffions-Zimmer, die Räume für die Präfidenten und Vice-Präfidenten etc., ferner 
die Gemächer für den Hof nebft befonderem Zugang, auch die mit eigenen Zugängen verfehenen, vom 
Haufe getrennten Logen und Galerien für das Publicum. Aufserdem hatte das Programm an Räumen, 
welche für beide Käufer gemeinfchaftlich angelegt werden follten, die Zimmer für die Minifter, die Ge
fchäftsräume für Poft und Telegraph, für Stenographen, für die Bibliothek und die Erfrifchungsräume 
(Reftauration) verlangt. Dienftwohnungen -waren nur für untergeordnete Beamte zu befchaffen.

Wie Grundrifs und Anficht zeigen, ift das Bauwerk nach grofsen Gefichtspunkten entworfen. 
Während die gleichfalls zwei Kammern umfaffenden englifchen Parlamentshäufer und amerikanifchen Capitole 
diefe beide Körperfchaften nur in entfernte Beziehung zu einander fetzen und im Aeufseren mitunter eine 
architektonifche Geftaltung zeigen, die das Innere nur fehr mangelhaft kennzeichnet, hat es v. Hänfen 
verftanden, die Eintheilung und Gruppirung der Räume in klarfter, beftimmtefter Weife auszuprägen und 
die Elemente feines Monumentalbaues zu einem einheitlichen Organismus zufammenzufügen.

Die wichtigften Räume beider Käufer find in einem einzigen, als Hauptgefchofs erfcheinenden Stock
werk angeordnet, welches an der vorderen Hauptfeite nach der Ringftrafse 7,5 m, an der Rückfeite 5,3 m 
über der Erde liegt. Eine diefer Höhenlage angepaffte Rampe führt zur grofsen Eingangshalle, zu welcher 
man auch im Inneren von der unmittelbar darunter im Untergefchofs gelegenen Durchfahrt mittels der 
Haupt- und Nebentreppe gelangt. Zwei weitere, parallel zur Längsaxe fymmetrifch angeordnete Durch
fahrten, welche das ganze Gebäude und die gröfseren Höfe durchfchneiden, bilden die Hauptverkehrs
wege, von denen aus fämmtliche Theile des Haufes leicht zugänglich gemacht find. Aufserdem ift, durch 
Anbringung von je zwei Eingängen in den Mitten der Rücklagen von Haupt- und Hinterfront, Sorge ge
tragen, dafs die Mitglieder der beiden Häufer auf kürzeftem Wege zu ihren Sälen gelangen. Für den 
kaiferlichen Hof dienen befondere Unterfahrten an den Mitten der beiden Seitenfronten, die mit den Ge
mächern und Logen des Hofes in geeignete Verbindung gebracht find.

Vor der Betrachtung des Gebäudeinneren fei ein Blick auf die äufsere Erfcheinung geworfen. Der 
Aufbau läfft die Zweitheilung der ganzen Anlage : Herrenhaus zur Linken, Abgeordnetenhaus zur Rechten, 
deutlich erkennen. Diefe beiden, gleich wie der Mittelbau, ragen über die minder bedeutenden, daher 
in die niedriger gehaltenen Flügelbauten verlegten Räume empor. Die beiden Häufer erheben fich in 
zweigefchoffiger Anlage nach aufsen, nahezu 20 m hoch, über dem Untergefchofs; eine mächtige, mit Bild
werk reich gefchmückte Attika krönt diefe Bautheile; zu annähernd gleicher Höhe ift der Mittelbau 
emporgeführt, jedoch eingefchoffig behandelt, in der Hauptfront durch eine tempelähnliche Halle ge
bildet und durch zwei Reihen korinthifcher Säulen, welche das Gebälke und den mit Bildwerk gefchmückten 
Giebel tragen, gekennzeichnet. Die Eckvorlagen der niedrigeren Seitenflügel find gleichfalls tempelartig 
und in ähnlicher Weife, wie der Mittelbau, geftaltet; die Rücklagen find durch Dreiviertelfäulen, die Seiten
fronten durch Pilafter gegliedert.

Der mehrerwähnte Mittelbau, vom Architekten felbft als nothwendiges künftlerifches Erfordernifs dem 
Bauwerk einverleibt, ift das Bindeglied der beiden Häufer, deren Räume nach Zahl und Grofse ziemlich 
gleichwerthig find. Keiner derfelben hätte vor anderen derartig hervorgehoben werden können, dafs er 
zur Kennzeichnung des architektonifchen Mittelpunktes geeignet erfchienen wäre. Ein folcher ift durch 
Einfügung der im Programme nicht geforderten Prunkhalle gefchaffen, in der die ganze Bedeutung des 
Bauwerkes zum Ausdruck kommen foll, indem darin, gleich einer Ruhmeshalle, die Statuen der Männer 
Oefterreichs, die fich um das Vaterland verdient gemacht haben, aufgeftellt werden. Sie bildet zugleich 
den Vereinigungsort für die Mitglieder beider Häufer und ift fomit für das Leben und Treiben im Inneren 
das, was fie für die Erfcheinung des Kunftwerkes im Aeufseren ift: das Mittel zur einheitlichen, harmoni- 
fchen Geftaltung und Wirkung des Ganzen.

Auch im Grundrifs ift die hervorragende Bedeutung der beiden Häufer und der verbindenden Mittel
halle in deutlichfter Weife erkennbar. Sie bilden zufammen den inneren Kern der Anlage, welcher nach 
den beiden rechtwinkelig fich kreuzenden Axen, der Längs- und Hauptaxe, förmig geordnet ift. Die 
niedrigeren Flügelbauten, an den vier Ecken eingefügt, fchliefsen den Bau winkelförmig ab. Auch im 
Einzelnen ift die Grundrifsanordnung klar durchgeführt, und das zur Anwendung gebrachte Axen-Syftem 
giebt dem Plane eine grofse Ueberfichtlichkeit. Vom offenen Säulenbau in der Mitte der Hauptfront ge
langt man durch die Flurhalle mittels der Haupttreppen zu einem Atrium, welchem einerfeits das Poft- und 
Telegraphen-Bureau, andererfeits ein Sprechzimmer angereiht find. Man betritt fodann die 41,5 X 23,o m 
grofse, mit einem Periftyl von 24 Säulen umgebene Halle, weiterhin den Saal des Budget-Ausfchuffes und 
den Feftfaal. In der Längsaxe liegt links der Verfammlungsfaal der Mitglieder des Herrenhaufes, rechts 
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derjenige des Abgeordnetenhaufes, je 20 X 10”, zu deren beiden Seiten Kleiderablagen nebft Bedürfnifs- 
räumen, terner Stenographen-Zimmer, bezw. Reftauration und Zimmer für die Erzherzoge angeordnet find. 
Darauf folgen die zugehörigen Sitzungsfäle; der Boden derfelben liegt, wie bereits in Art. 383 (S. 420) 
erwähnt wurde434), l,eo m tiefer als die Mittelhalle und die übrigen Räume beider Häufer, fo dafs die Mit
glieder derfelben, um zu ihren Plätzen zu gelangen, von dem äufseren Umgang, in dem der Verkehr ftatt- 
findet, herabfteigen. Vor den Sitzungsfälen find breite Gänge, hinter denfelben, den Lichthöfen und 
den Nebentreppen, fchmalere Gänge angeordnet, welche den belferen Abfchlufs der beiden Häufer, fo wie 
die Abhaltung von Geräufch und Störungen des Gefchäftsbetriebes bezwecken; auch ftehen fie mit den 
Zugängen im Untergefchofs in nächfter Verbindung. An die Mittelvorlagen der Seitenfronten fchliefsen 
fich noch Gefchäftsräume an: Archive, Kanzleien und Schriftführer-Zimmer hinter dem Herrenhaus, 
Schreibzimmer und Leferäume hinter dem Abgeordnetenhaus. Die niedrigeren Flügelbauten enthalten 
Arbeits- und Sprechzimmer der Minifter, des Präfidenten und Vicepräfidenten, Kanzleien, Commiffions-Säle 
und die zugehörigen Vor- und Nebenräume. Von den im Untergefchofs befindlichen Räumen find aufser 
den Verkehrsräumen und Bedienftetenwohnungen einige Club-Zimmer, die Gefchäftsräume der Staatsfchulden- 
Controle-Commiffion, Kanzleien und einige den Zwecken der Reftauration dienenden Räume zu nennen. 
Der Querbau ift in den die beiden Sitzungsfäle umfaifenden Baukörpern, die auf fall genau quadratifcher 
Grundform das Haus überragen, der Höhe nach getheilt und enthält im Obergefchofs Räume für zwei 
Beamtenwohnungen, Zimmer für Berichterftatter, Kleiderablagen für das Publicum ; alles Uebrige dient als 
Dachraum.

434) Vergl.: Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1873, S. 319.
435) Nach: Klasen, L. Grundrifsvorbilder von Gebäuden aller Art. Lief. 39, S. 832.
436) Facf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1885, S. 16.

Die Beleuchtung des Gebäudeinneren ift faft überall ausreichend, obwohl durch die grofse Zahl 
von 26 (zum Theile kleinen) Höfen herbeigeführt. Die beiden Sitzungsfäle, fo wie die in der Hauptaxe 
gelegenen Hallen und Säle find durch Deckenlicht erhellt; auch haben zahlreiche Vorzimmer nur indirectes 
Licht erhalten. Die Heizung ift nach dem auch im Wiener Hof-Opernhaus angewendeten Syftem Böhm 
durch Dampfluftheizung bewirkt. Die Zuluft wird mittels Bläfern eingetrieben, die Abluft durch An- 
faugung entfernt. Die grofse Centralhalle, deren Rauminhalt mehr als 11000cb” beträgt, ift aufser der 
Lüftungsheizung auch mit Umlaufheizung verfehen. Der Steinfufsboden der Halle wird durch das Syftem 
von Heizrohren, welches in den unter dem ganzen Raum fich erftreckenden Luftkammern durchgeführt 
ift, unmittelbar erwärmt.

Die Geftaltung des Inneren ift in Uebereinftimmung mit der Architektur des Aeufseren in claffifch- 
hellenifcher Auffaffung durchgebildet. Die mafsvolle und edle Ausfchmückung der Räume ift durch Farbe 
und Gold gehoben und erfährt eine Steigerung nur in der Mittelhalle und in den beiden Sitzungsfälen. 
Als Hauptbauftoffe find Granit, Trientiner Marmor, Karftftein, Salzburger Marmor- und Mannersdorferftein 
verwendet. Mit der fpeciellen Bauleitung war Auer betraut. Die bewilligte Baufumme betrug 14 Mill. 
Mark (7 Mill. Gulden485); aufserdem wurde fpäter noch für innere Einrichtung ein Mehrbetrag von 
468000 Mark (234000 Gulden) gefordert. Sämmtliche neu angefchafften Möbel find in einfacher Weife 
in Eichenholz ausgeführt; die Polfterung ift mit Lederüberzug hergeftellt. Nur die Feft-, Budget- und 
Verfammlungsfäle, die Minifter- und Präfidenten-Zimmer, fo wie die grofse Mittelhalle haben eine reichere 
der Bedeutung der Räume angemeffene Ausrüftung erhalten. Vor der Hauptfront an der Ringftrafse foll 
innerhalb des 8 bis IO Stufen höher gelegenen Vorraumes, den die Rampe mit ihren halbkreisförmig 
endigenden inneren Flügelmauern begrenzt, ein Brunnen-Moment, von der Figur der Auftria gekrönt und 
von zwei mächtigen Flaggenmaften flankirt, errichtet werden.

Das Haus für den ungarifchen Reichsrath in Budapeft ift feit 1885 in Aus- 399. 

führung begriffen (Fig. 403 436). Daffelbe wird an der oberen Donau-Seite zwifchenRe!chsrathshaus 
der Margarethen- und der Kettenbrücke am hohen Ufer des die Doppelftadt durch- Budapeft. 

fluthenden Stromes nach dem Entwurf und unter der Leitung Steindls, errichtet 
nachdem diefer in der 1882 ftattgefundenen Wettbewerbung mit dem erften Preife 
gekrönt worden ift.

Das Aeufsere zeigt eine reich gegliederte Baumaffe von grofsartiger Gefammterfcheinung, welche 
durch die bevorzugte Lage ganz befonders zur Geltung gebracht wird.

Aus der umftehenden Grundrifs-Skizze des Hauptgefchoffes ift die Eintheilung deffelben zu ent
nehmen. Gegen die Ausführung des Planes find hie und da Bedenken geltend gemacht worden. Diefelben 
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waren hauptfächlich gegen die beträchtliche Höhenlage des Hauptgefchoffes437), 16 m über dem Erdboden, 
gerichtet, auf welcher indefs gerade die mächtige Wirkung des Baues zum Theile beruht.

Das Gebäude hat eine Länge von 260™ bei einer Tiefe von 115m; es wird von fämmtlichen 
Aufsenfronten, fo wie von 17 Höfen erhellt.

Hauptgefchofs.

1:2000

Reichsrathshaus zu Budapeft 43 6).

I. Sitzungsfaal der Magnaten-Tafel.
II. Sitzungsfaal der Repräfentanten-Tafel.

III. Gemeinfchaftliche Halle in Verbindung mit den 
Wandelfälen und der Haupttreppe.

i. Kleiderablagen.
2. Vorräume.
j. Wafchtifch-Einrichtungen.
4. Abtheilungs-, bezw. Berathungsfäle.
5. Empfangsfäle der Mitglieder der Magnaten-Tafel, 

der Repräfentanten-Tafel und der Minifter.
6. Gefellfchaftsfäle.

400.
Staats-Capitol 

zu 
Albany.

7. Speifefäle.
8. Lefefäle.
g. Schreibzimmer.

10. Gefchäftszimmer der Präfidenten.
11. Gefchäftszimmer der Quäftoren.
12. Secretäre, bezw. Gehilfen.
13. Telephon.
14. Gefchäftszimmer der Minifter.
13. Wartezimmer.
16. Krankenzimmer.
17. kxzt.

Auf die Wiedergabe einer äufseren Anficht des Haufes nach der erften Entwurf-Skizze muffte in 
diefem Augenblicke, während die zur Ausführung beftimmten Pläne noch in der Ausarbeitung begriffen 
find, verzichtet werden. Ein Bild des Sitzungsfaales der Repräfentanten-Tafel giebt Fig. 397 (S. 423).

Das Capitol zu Wafhington (fiehe Art. 396, S. 425), insbefondere der Mittelbau 
deffelben mit der mächtigen Krönungskuppel, wurde das ftets nachgeahmte Vorbild 
für die Staatshäufer oder Capitole der einzelnen Staaten der Union. Die vornehme 
Ruhe, welche die Architektur des Congrefs-Haufes auszeichnet, ift indefs in feinen 
Nachbildungen nicht erreicht; vielmehr wird oft durch prunkvolle, mitunter will
kürliche Formen und durch hohe Steigerung des Aufbaues Wirkung zu erzielen

gefucht. .
Als eines der gelungenften Werke diefer Art erfcheint das Capitol für den 

Staat New-York zu Albany«8), von dem, in fo fern es zugleich als Gefchäftshaus für 
die oberften Staatsbehörden dient, bereits in Art. 90 (S. 99) die Rede wai.

437) Vergl. Art. 369 (S. 41t).
43S) Nach: Builder, Bd. 28, S. 425 u- 446.
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Der dort abgebildete Grundrifs des Erdgefchoifes wird durch das in Fig. 404 dargeftellte Haupt- 
gefchofs ergänzt; Fig. 405 giebt ein Bild von der äufseren Erfcheinung des Bauwerkes. Daffelbe ift kenn
zeichnend für die Monumental-Architektur der Vereinigten Staaten: es zeigt vor Allem das Beftreben nach 
malerifcher Geftaltung und Maffenwirkung im grofsen Ganzen, welche durch die kräftigen Mittel- und

Arch.:
Fuller 

b3 Laver.

I. Obergefchofs.
Capitol für den Staat New-York zu Albany 438).

Eckvorlagen, durch die krönenden Thürmchen und Heilen Dächer und befonders durch den Alles über
ragenden Vierungsthurm mit Kuppelhelm zum Ausdruck kommt; für die Formbildung im Einzelnen und 
für die Schmuckformen ift die franzöfifche Palaft-Architektur der Neuzeit zum Mufter genommen.

Unter Hinweis auf weitere, an genannter Stelle fchon mitgetheilten Erklärungen ift hinfichtlich der 
Anordnung des Hauptgefchoffes kurz zu bemerken, dafs die Säle der beiden gefetzgebenden Körperfchaften 
an den zwei Seitenfronten, fo wie die Räume der Staats-Bibliothek an der Hauptfront, fämmtlich 14,6 m 
hoch, die Höhe der beiden Obergefchoffe beanfpruchen und dafs fich diefen Sälen Commiffions-Sitzungs- 
zimmer und andere Gefchäftsräume der beiden Käufer anreihen. Auch ein Theil der Räume des Erd- 
gefchofles (fiehe Fig. 76, S. 99) fcheint gleichen Zwecken zu dienen. Den Mittelbau an der Rückfeite 
des Bauwerkes nimmt die Gerichts-Bibliothek (law library) ein. Die Senats-Kammer (22,8 X 16,8 m) ift 
in ihrem oberen Theile an drei Seiten von einer 6m breiten Galerie umgeben; auch die Affembly-Kammer
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Fig. 405.

Capitol für den Staat New-York zu Albany 439).

(28,0 X 22,8 m) hat eine ähnliche, für das Publicum beftimmte Galerie erhalten. Die Staats-Bibliothek 
(86,3 X 16,5 m) erftreckt fich längs der ganzen Oftfront; fie umfafft diejenigen Räume, die das künftlerifche 
Intereffe am meiften anregen, und von denen aus man einen prächtigen Ausblick in das Hudfon-Thal geniefst.

Das Bauwerk ift, wie bereits (S. 99) angegeben, nach den Entwürfen von Fuller Laver in den 
fiebenziger Jahren ausgeführt.

4°‘- Als kleines, neueres Beifpiel eines Parlamentshaufes der Union kann das Staats-
siaat> Capuoi Qapjtoj zu Hartford im Staate Connecticut dienen, das von Upjohn entworfen und 

Hartford, ausgefuhrt wurde (Fig. 406 bis 408 44°).
Die Hauptfronten des Gebäudes find nach Nord und Süd gerichtet. Von der Nord- und Oftfeite 

gelangt man durch offene Säulenhallen, von der Südfeite durch eine Unterfahrt in das Innere des Gebäudes, 
das im Erdgefchofs auf die ganze Länge und Tiefe des Haufes von weiten, nach der Haupt- und Queraxe 
geordneten Hallen durchkreuzt wird. Diefen find an den beiden Langfeiten des Haufes eine Anzahl Ge- 
fchäftszimmer angereiht. Die beiden Treppen befinden fich links und rechts von einem Thurme, der fich 
im Mittelpunkt der Anlage auf quadratifcher Bafis erhebt und das Gebäude hoch überragt. Ueber der 
nördlichen, die Höhe von Erd- und Hauptgefchofs einnehmenden Vorhalle fammt Flurhalle liegt im 
II. Obergefchofs die Bibliothek. Im I. Obergefchofs erftreckt fich über der füdlichen Flurhalle nebft 
Unterfahrt der grofse Sitzungsfaal der Repräfentanten, über der öftlichen Eingangshalle die Senats-Kammer 
und fymmetrifch hierzu auf der Weftfeite der Saal des oberften Gerichtshofes. Hieran fchliefsen fich die 
zugehörigen , in den Grundriffen angegebenen Gefchäftsräume, die fich im II. Obergefchofs wiederholen.

439) Facf.-Repr. nach: Builder, Bd. 28, S. 427.
440) Nach: American architect, Bd. 17, S. 54.
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Fig. 409.
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Parlamentshaus zu Sidney441).
Arch.: Lynn.
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Die Längenausdehnung des ganzen Bauwerkes beträgt rund 90 m, die Tiefe 59 m, die Höhe bis zum 
Dachfirft 30 m und bis zum Scheitel der die Kuppel des Thurmes krönenden Figur 78 m. Der Saal der 
Repräfentanten ift 25,6 m lang, 17,o m breit und 14,6m hoch. Die Galerie für 250 Perfonen nimmt die 
innere Langfeite hinter dem Sprecher ein. Die Abgeordneten-Sitze find in anfteigenden, im Grundrifs 
in Form einer halben Ellipfe gekrümmten Reihen geordnet. Die Decke ift caffettirt, die Täfelung aus 
dunklem Nufsbaumholz angefertigt. Die Senats-Kammer mifft 15,2 X 12,2 m bei 10,6 m Höhe. Die Galerien 
befinden fich an beiden Enden des Saales; auch hier ift die Decke. caffettirt, die Täfelung aus Eichenholz. 
Der Saal des oberften Gerichtshofes (15,2 X 9,4 m und 19,6m hoch) ift in Eichenholz ausgeftattet, des
gleichen die mit Fliefen gepflafterte Bibliothek, welche 16,7 X 25,9 m Fläche und diefelbe Höhe von 10,6 m 
erhalten hat.

Granitpfeiler tragen den Thurm, der in Dachhöhe aus der quadratifchen in die zwölfeckige Grund
form übergeht; um die Trommel find Treppenaufgänge in die Mauerdicke, welche bis zu 4m beträgt, 
gelegt; die 12 Pfeiler find über dem Hauptgefims durch Poftamente, welche Marmorftatuen tragen und 
durch eine Baluftrade verbunden find, überragt. Darüber erhebt fich die Kuppel, welche ganz aus Marmor 
hergeftellt ift und in einer fchlanken Laterne mit der fchon erwähnten krönenden Figur endigt. Zahlreiche 
Statuen und Büften dienen zum Schmuck der Architektur des Haufes. Die Treppen-Baluftraden und 
Säulenfchäfte find aus polirtem Granit, die Kapitelle und Säulenfüfse aus Marmor.

Die Baukoften betrugen 10500000 Mark (f 2500000).
Auch die englifchen' Colonien befitzen ihre Parlamentshäufer. Als Beifpiel 

eines folchen wird das Parlamentshaus zu Sidney in Neu-Süd-Wales (Arch.: Lynri) 
mitgetheilt (Fig. 409 41 4).

Diefes Parlamentshaus bildet mit dem Regierungsgebäude eine in organifchem Zufammenhang flehende 
Baugruppe, ift aber von letzterem durch zwei grofse Höfe und weite Durchfahrten im Erdgefchofs in zwei 
Gebäudetheile gefchieden, die für fich zugänglich und unabhängig von einander find.

Das Parlamentshaus nimmt den gröfseren öftlichen Theil der Gebäudeanlage ein und umfafft fämmt. 
liehe zu den Kammern der gefetzgebenden Verfammlung (Legislative Affembly), fo wie des gefetzgebenden 
Rathes (Legislative Council) gehörigen Räume , nebft einer Anzahl Säle für gemeinfchaftliche Benutzung. 
Letztere nehmen den ganzen Mittelbau, erftere den füdlichen, bezw. den nördlichen Theil des Parlaments
haufes ein.

Auch die Eingänge zu den beiden Kammern finden von der Nord- und Südfeite, die Hauptzufahrt 
durch die erwähnten grofsen Höfe ftatt, zu denen man durch die im Grundriffe angedeuteten Thorthürme 
gelangt. Unmittelbar gegenüber dem zur Kammer des gefetzgebenden Rathes führenden Thorweg auf der 
Nordfeite liegt das Wohnhaus des Gouverneurs. An derfelben Hausfront, mehr öftlich, nächft dem grofsen 
Eckthurm, ift eine weitere für Prunk- und Feftzwecke zu benutzende Thorhalle von fechsfeitiger Grund
form angeordnet. Die Eintheilung des ebenerdigen Hauptgefchofles im Einzelnen ift aus dem Grundrifs 
zu erfehen. Ueber den Erfrifchungsräumen und Rauchzimmern erftreckt fich die zugleich als Feft-Local 
dienende Gemälde-Galerie. Diefe Gemächer, gleich wie die Zimmer des Sprechers der gefetzgebenden 
Verfammlung, des Präfidenten des gefetzgebenden Rathes, der Minifter etc., nehmen die von zwei Gebäude
flügeln umfaßte Oftfront des Haufes ein, von wo aus man eine fchöne Ausficht auf die TerrafTen- und 
Gartenanlage und weiterhin auf den Hafen von Sidney geniefst. Der obere Theil des grofsen Eckthurmes 
enthält über dem Staatszimmer feuerfefte Actenräume; die Ausfchufs- und Commiffions-Zimmer der gefetz
gebenden Verfammlung nehmen im Obergefchofs einen Theil der Südfront, fo wie die Nordfeite des an- 
fchliefsenden , gegen die Terraffe gerichteten Flügels (über den im Erdgefchofs liegenden Gefchäftsräumen 
des Haufes) ein. Uebereinftimmend hiermit find im nördlichen Flügel die Ausfchufs- und Commiffions- 
Zimmer des gefetzgebenden Rathes. Im Sockelgefchofs befinden fich grofse Küchen und Hauswirth- 
fchaftsräume, die mit den Erfrifchungsfälen in Verbindung ftehen; ferner Räume für Boten, Vorraths- 
keller etc.

Die Fagaden find aus Sandftein hergeftellt, und die Koften der Ausführung für Parlaments- und 
Regierungsgebäude waren zufammen auf 13000000 Mark (jC 650000) .veranfchlagt. Das Regierungsgebäude 
bildet den weltlichen Theil des Bauwerkes. Der Haupteingang, der zugleich als Eingang für die gefammte 
Gebäudeanlage dient, liegt in der Mitte diefer nach Süden gerichteten Seite. Nebeneingänge find an den 
Eckthürmen dafelbft angeordnet. Die Gefchäftsräume der Vorftände der einzelnen Verwaltungszweige 
liegen im Erdgefchofs, die der Unterbeamten im Obergefchofs.

402.
Parlamentshaus 

zu 
Sidney.

441) Nach: Builder, Ed. 27, S. 644.



4°3* 
Ständehäufer 

kleinerer 
deutfchen 
Staaten.

404.
München.

405.
Stuttgart.

406. 
Karlsruhe.

Noch find hier die Ständehäufer der einzelnen Staaten Deutfchlands zu er
wähnen, welche, gleich den vorhergegangenen Beifpielen, I. und II. Kammer zu ent
halten pflegen, meift aber durch Umwandelung und Erweiterung anderer älteren 
Gebäude entftanden find und den heutigen Anforderungen an Parlaments- und Stände
häufer keineswegs genügen. ,

In München hat die bayerifche Abgeordnetenkammer feit 1818 ihren Sitz in dem früheren Palais 
des Grafen von Seeau in der Prannerftrafse; die Reichsrathskammer befindet fich in dem unmittelbar an
grenzenden Gebäude 442).

Für die württembergifchen Stände wurde in Stuttgart fchon 1580 das Landfchaftshaus erbaut, das 
noch heute zu gleichem Zwecke benutzt wird, nachdem daffelbe 1819 von Barth hierzu neu hergeftellt 
wurde443). Der im Obergefchofs an der Kronprinzftrafse gelegene Saal der früheren Landftände ift für 
die I. Kammer eingerichtet und für die II. Kammer ein neuer Verfammlungsfaal angebaut worden.

Das badifche Ständehaus in Karlsruhe wurde 1821 nach IVeinbrenner's durch Arnold abgeändertem 
Plane erbaut444); es enthält die Räume der beiden Kammern 
und die Wohnung für den Präfidenten der II. Kammer der 
Stände. Der Sitzungsfaal der I. Kammer ift von Hübfch um
gebaut und 1841 mit Fresken von Schwind gefchmückt worden.

Während die vorhergehenden Sitzungsfale im Grundrifs 
meift halbkreisförmig gebildet und mehr oder weniger nach 
dem Mufter der franzöfifchen Deputirten-Kammer im Palais 
Bourbon zu Paris eingerichtet find, zeigt der Landtagsfaal 
des heffifchen Ständehaufes zu Darmftadt eine eigenartige 
Form und Einrichtung. Diefelbe ift aus dem in Fig. 410 dar
geftellten Grundrifs des Hauptgefchoffes 443) zu erfehen.

Das Ständehaus wurde Mitte der dreifsiger Jahre, durch 
Umgeftaltung des früheren Palais von Prinz Chrißian am 
Louifenplatz und Anbau des Sitzungsfaales für die II. Kammer 
an das ältere Gebäude, von Lerch hergeftellt. Die I. Kam
mer hat ihren Sitz im letzteren; der für fie 
rechteckige Saal liegt an der Rheinftrafse, die zugehörige 
Tribune nach dem Hof. Der Saal der II. Ständekammer hat 
die Grundform eines Dreiviertelkreifes; das Präfidium fitzt am 
Ende der Hauptaxe des Haufes, dem Miniftertifch gegenüber, 
der in einer geradlinig abgefchloffenen Nifche des Raumes auf- 
geftellt ift. Im Mittelpunkt fteht der Stenographen-Tifch. Die 
Rednerbühne zur Linken des Miniftertifches bleibt unbenutzt, 
da die Abgeordneten von ihren Plätzen aus zu fprechen pflegen, 
aber in Folge deffen mitunter fchwer verftändlich find. Die 
Commiffions-Zimmer und andere Gefchäftsräume des Haufes 
find ganz unzureichend, und es ift defshalb für diefe Zwecke 
der rings um den Saal führende Corridor unter der Saal- 
Tribune eingerichtet worden. Im Erdgefchofs befinden fich 
Wohnungen von Bedienfteten, Vorraths- und Nebenräume.

Das Landhaus zu Dresden, von Churfürft Friedrich 
Auguß LI., nachherigem erften König von Sachfen, 1774—75 
errichtet, muffte nach Einführung der Conftitution behufs 
Herftellung der Säle der beiden fächfifchen Ständekammern 
umgebaut werden, was nach dem Plane und unter der Leitung 
ThürmePs gefchah. Am 22. Januar 1833 kam der erfte con- 
ftitutionelle Landtag in den neu hergeftellten Räumen, wie fie 
in der Hauptfache jetzt noch beftehen, zufammen446).

40S.
Dresden.

407. 
Darmftadt.

Ständehaus zu Darmftadt443). — ’/soo n. Gr. 
Arch.: Lerch.

442) Siehe: Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 120.
4*3) Siehe: Pfaff, K. Gefchichte der Stadt Stuttgart. Stuttgart 1846. I, S. 64; II, S. 75.
4*4) Siehe: Karlsruhe im Jahre 1870. Karlsruhe 1872. S. 80.
MS) Nach den von Herrn Minifterialrath Horft zu Darmftadt freundlich!! zur Verfügung gedellten Inventar-Zeichnungen.
*46) Nach: Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 373.
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2) Parlamentshäufer mit einer Kammer.

Wenig' zahlreich find die Parlamentshäufer, die nur für eine Kammer, fei es
Ö 1 Aeltere

für den Senat, bezw. das Herrenhaus, fei es für das Abgeordneten-, bezw. das Unter- Bcifp;ek. 
haus allein erbaut und eingerichtet find.

Von zwei folchen, dem Haufe der Deputirten-Kammer, fo wie dem des Senats 
zu Paris, ift, als gewiffermafsen hiftorifchen Beifpielen, fchon in Art. 363 u. 364 
(S. 407 u. ff.), fo wie im Laufe der darauf folgenden Betrachtungen die Rede gewefen.

Zwei weitere Beifpieie find das preufsifche Abgeordnetenhaus und Herrenhaus, 
deren Säle in Fig. 391 (S. 415) und Fig. 392 (S. 416) im Grundrifs mitgetheilt find. 
Aufser diefen Sälen bieten die Gebäude, welche aus älteren, früher für ganz andere 
Zwecke errichteten Bauten umgeftaltet und vergröfsert worden find, im Ganzen 44 7) 
nichts Bemerkenswerthes. Die Frage wegen Errichtung eines neuen Abgeordneten
haufes zu Berlin ift, in Ermangelung eines geeigneten und der Regierung genehmen 
Bauplatzes, nicht über die Vorverhandlungen hinaus gediehen 448).

4*7) Siehe: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Bd. I, S. 294 u. 295.
4*8) Eine Entwurf-Skizze für daffelbe auf einer Bauftelle an der verlängerten Zimmerftrafse, gegenüber dem Gewerbe- 

Mufeum, ift von Schulze angefertigt. (Siehe: Deutfche Bauz. 1884, S. 37.)
4*9) Ueber die Gründung des Reichstagshaufes zu Berlin fiehe Theil III, Bd. 1 (Art. 364, 374 u. 447) diefes »Handbuches«.

Eines der gröfsten und neueften Werke diefer Art ift das Haus des deutfchen 4,°-
ö tt7 77 • A Reichstagshaus

Reichstages zu Berlin, das feit 1884 nach dem Entwürfe von Paul Wallot in Aus ZU 
Führung begriffen ift. B=rhn'

Die in den neben- und umftehenden Tafeln dargeftellten Pläne diefes Gebäudes find das Ergebnifs 
mehrfacher Umarbeitung des urfprünglichen Entwurfes des Verfaffers, welcher bei der 1882 ftattgefundenen 
Wettbewerbung mit dem erften Preife ausgezeichnet wurde. Mit der künftlerifchen Leitung des Baues ift 
Wallot, mit der technifchen und gefchäftlichen Leitung deffelben Häger betraut. Die feierliche Grundftein- 
legung449) fand am 9. Juni 1884 ftatt.

Das Gebäude liegt nach Weit und Süd ganz frei, nach Oft und Nord an zwei Strafsen von 42,1, 
bezw. 41,4 m Breite. Die Grundform des Haufes bildet ein Rechteck von 138m Länge und 95 m Breite, 
über welches letztere Mafs nur die Rampe an der Weftfeite vorfpringt. Zwei Höfe von 29,00 X 16,23 m 
führen dem Gebäudeinneren Licht und Luft zu.

Neben der Schwierigkeit, die eng bemeffenen Grenzen des Bauplatzes einzuhalten, war die eigen- 
thümliche Lage deffelben für die Grundrifsbildung des Haufes von grofser Bedeutung. Die nach Weiten 
gegen den Königsplatz gerichtete Seite des Bauwerkes ift von der Stadt und den hauptfächlichften Ver
kehrswegen derfelben abgewendet. In Folge deffen ift der Eingang in der Hauptfeite, zum wenigften 
hinfichtlich des täglichen gefchäftlichen Verkehres, von geringerer Wichtigkeit, als diejenigen der drei 
Nebenfeiten.

Das Gebäude ift theilweife eine zweigefchoffige, zum Theile eine drei- und viergefchoffige Anlage, 
und aus den verfchiedenen Höhenlagen ergaben fich ganz befondere Schwierigkeiten.

Die Höhenlagen der einzelnen Gefchoffe über Erde und die lichten Höhen derfelben find folgende. 
Das Untergefchofs liegt 0,75 m über Erde und ift 5,00 m im Lichten hoch ; das Hauptgefchofs liegt 6,25 m 
über Erde und ift 8 bis 9m int Lichten hoch; das Obergefchofs ift 16,25m über Erde gelegen und 6 bis 
8 m im Lichten hoch. Dort wo das Hauptgefchofs durch ein Zwifchengefchofs getheilt ift, find die unteren 
Räume 5,oo m, die oberen 4,40 m im Lichten hoch.

Durch Deckenlicht find erleuchtet der Sitzungsfaal, der Kuppelraum der Halle, der Raum zwifchen 
dem Sitzungsfaal und der öftlichen Flurhalle (Eingang in den Saal für Bundesrath und Präfidium) und 
endlich die beiden Vorfäle des Präfidiums und des Bundesrathes. Alle übrigenRäume find durch directes, 
zum Theile durch indirectes feitliches Tageslicht erleuchtet.

Das ganze Gebäude und die beiden Höfe find unterkellert.
Das Untergefchofs enthält aufser den Flurhallen, Gängen, Kleiderablagen und Treppenanlagen: 

in der öftlichen Hälfte Billetabgabe, Abfertigung, Botenmeifterei, die Räume für die Stenographen, Theile 
des Bureaus, das Archiv, Wohnungen für den Hausmeifter und Pförtner, Wachträume für Polizei und 
Feuerwehr, endlich Warteräume für das Publicum. Solche liegen auch in der weltlichen Hälfte, welche 
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aufserdem die Wirthfchaftsräume der Reftauration, fo wie eine Anzahl von Sitzungsräumen für Abend
fit zungen einzelner Commiffionen, Fractionen etc. und eine Reihe von Sprechzimmern umfafft.

Die Eingangshallen an der Südfeite und Nordfeite dienen hauptfachlich dem Verkehre der Ab
geordneten; doch kann die Eingangshalle an der Südfeite auch von Mitgliedern des Bundesrathes benutzt 
werden. Die nördliche Flurhalle bildet aufserdem den einzigen Zugang für die Beamten des Bureaus, die 
Stenographen, die Vertreter der Preffe und das Publicum. Von hier gelangen diefelben auf directeften 
Wegen nach ihren Arbeitsplätzen und den Tribunen. Die grofse Eingangshalle mit Unterfahrt an der Oft- 
feite ift für ausfchliefsliche Benutzung des Hofes (Hof-Loge, Diplomaten-Loge) und der Mitglieder des 
Bundesrathes beftimmt.

Eine Durchfahrt durchfchneidet das ganze Untergefchofs; diefelbe kann als Einfahrt und als Zufahrt 
für ökonomifche Zwecke von der Nordfeite aus, fo wie auch als befondere Einfahrt für den Hof und den 
Bundesrath von der Oftfeite aus benutzt werden. Neben dem Süd- und Nordeingang liegen die geräumigen 
Kleiderablagen und in unmittelbarem Anfchlufs an diefe die nach den oberen Gefchoffen führenden Treppen, 
welche in die Axe der grofsen Wandelhalle (Foyer) gerückt und mit Fahrftühlen verbunden find. Es 
wird hierdurch erreicht, dafs die Abgeordneten auf dem Wege von den Flurhallen nach dem Sitzungsfaale 
an den Kleiderablagen vorbeigehen und, ftets vorwärts fchreitend, nach Erfteigung der Treppe Angefichts 
der den Verkehrsmittelpunkt bildenden grofsen Halle eintreten.

Das Hauptgefchofs (fiehe die umftehende Tafel) wird durch die Süd-, Nord- und Oft-Eingangs- 
hallen in drei für fich möglichft abgefchloffene Raumgruppen getrennt. Der grofse, längs der ganzen 
Weftfront und an den Seitenfronten bis zum Süd- und Nord-Veftibule fich erftreckende Gebäudetheil dient 
den Abgeordneten, der füdöftliche dem Bundesrath und der nordöftliche dem Präfidium und dem Bureau 
des Haufes. Die Beftimmung der Räume im Einzelnen ift aus dem Grundrifs zu entnehmen.

Die Lage und Einrichtung des Sitzungsfaales, die Sitze für den Bundesrath, das Präfidium und für 
die Mitglieder des Haufes entfprechen diefen Raumgruppen des Hauptgefchoffes. Der Sitzungsfaal bildet 
für gewöhnlich ein Zwifchenglied zur Trennung, während der Sitzungen felbft aber ein Mittel zur Ver
einigung der verfchiedenen Elemente des Haufes. Die lichte Höhe deffelben beträgt 13 m-

Die grofse, 96m lange Halle hinter den Erfrifchungs- und Lefefalen an der Weftfront erweitert 
fich in der Mitte zu einem Kuppelraum von 21 m Durchmeffer und 25m lichter Höhe; diefer Mittelraum 
ift durch eingeftellte Architekturtheile von den anfchliefsenden Langräumen getrennt, jedoch nur in der 
Weife, dafs der Durchblick durch die ganze Halle und der Einblick in die eigentliche Kuppel beim 
Eintreten in die Halle vollftändig erhalten bleiben.

Die beiden anfchliefsenden, überwölbten Hallen haben eine lichte Weite von im Mittel 9,so m, eine 
lichte Höhe von 14,oom und bilden auf diefe Weife einen Uebergang von dem 25,oom hohen Kuppel
raume nach den übrigen Räumen des Gefchoffes.

Beide Hallentheile werden hauptfachlich den Verkehr von den Eingängen nach dem Saale und von 
diefem nach dem Erfrifchungs-, den Lefe- und Schreibfalen, den Räumen der Poft, Telegraphie etc. ver
mitteln, alfo den Charakter von grofsen Durchgängen annehmen. Die drei Theile zufammen aber werden 
einen Wandelgang von feltener Grofsräumigkeit abgeben.

Das Zwifchengefchofs (fiehe die neben flehende Tafel) enthält die Zuhörer-Tribunen für den 
Sitzungsfaal und mit denfelben verbunden die nöthigen Nebenräume; fo liegen die Säle für den Hof und 
das diplomatifche Corps unmittelbar hinter den Logen, die Nebenräume für das Publicum, die Arbeits
und Erfrifchungsräume für die Preffe hinter den zugehörigen Tribunen. Unter fich find diefe Tribunen 
vollftändig getrennt. Bei den Treppenanlagen ift auf diefe Trennung gleichfalls Rücklicht genommen. Zu 
den Hof- und Diplomaten-Logen führt vom Oft-Veftibule her eine lediglich diefer Beftimmung dienende 
Treppe; in entfprechender Weife find die Treppen für das Publicum, die Vertreter der Preffe etc. angelegt.

Das Obergefchofs (fiehe die umftehende Tafel) enthält fämmtliche Fractions- und Commiffions- 
Säle, aufserdem das Bücher-Magazin und die Arbeitsräume für den Bibliothekar und feine Gehilfen. —

Der Verkehr vom unteren nach dem oberen Gefchofs wird durch eine gröfsere Zahl von Treppen 
vermittelt. Sieben diefer Treppen führen durch das ganze Haus mit Austritten nach fämmtlichen Gefchoffen. 
Nur bis zum Hauptgefchofs führen die grofsen Treppenanlagen in der füdlichen und öftlichen Eingangs
halle. Mehrere kleinen, im Mauerkern gelegenen Wendeltreppen dienen ausfchliefslich dem Verkehre für 
die Handwerker und für das bei den Heizungs- und Lüftungs-Anlagen befchäftigte Perfonal.

Für die künftliche Erhellung der Räume ift elektrifches Licht in Ausficht genommen; jedoch follen 
neben dem elektrifchen Lichte noch Gaseinrichtung erhalten: die Bureau-Räume, die Treppen, Gänge etc.; 
ferner follen die Wohnungen und Kellerräume ausfchliefslich auf Gasbeleuchtung angewiefen werden.

Durch eine Sammelheizung werden fämmtliche von Perfonen zu benutzenden Räume, einfchliefslich
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der Corridore und Treppen, erwärmt. Die Temperatur ift, mit Ausfchlufs der Flurhallen, für welche 
1 jo Grad c. genügen, auf 20 Grad C. angenommen ; als niedrigfte äufsere Temperatur find — 20 Grad C.

in Rechnung gebracht.
Als Heiz-Syftem ift Dampfluft-, bezw. Dampfwarmwafferheizung (nicht Dampfwafferheizung) gewählt, 

erftere für fämmtliche Sitzungsfäle, für die an diefe angrenzenden oder die diefelben umgebenden Gänge 
und für die Flurhalle, letztere für alle übrigen Räume. Die Heiz-Syfteme find derartig angeordnet, dafs 
die Wohnungen, das Bureau und die Bibliothek, fo wie fämmtliche Aborte unabhängig vom Betrieb der 
Gefammtanlage erwärmt werden können.

Mit Lüftungs-Einrichtungen find fämmtliche durch Sammelheizung erwärmten Räume verfehen. Die 
Temperatur der in die Räume einzuführenden Luft foll, fo weit die Räume nicht mittels Luftheizung er
wärmt werden , während des Winterbetriebes höchftens 4- 20 Grad C. betragen; es wird dem gemafs für 
die nöthige Vorwärmung der Luft im Keller- oder Untergefchofs Sorge getragen.

Hinfichtlich der Luftmenge, welche ftündlich den Räumen durch die Anlage zugeführt werden mufs, 
find folgende Sätze zu Grunde gelegt: a) im grofsen Sitzungsfaal für den Kopf 40 ß) in den übrigen 
Sitzungsfälen, in der Bibliothek und im Lefezimmer, in den Reftaurations-Räumen, in den Corridoren des 
Hauptgefchoffes, fo wie in der Speife- und Kaffeeküche für 1 qm Bodenfläche 15cbm, jedoch mindeftens 
ein zweimaliger Luftwechfel in der Stunde; y) in der grofsen Halle, in den Corridoren aufserhalb des 
Hauptgefchoffes, in den Flurhallen, Bureaus, Wohnungen und anderen Räumen, welche nur zum Aufenthalt 
einer geringeren Zahl von Perfonen beftimmt find, ein einmaliger ftündlicher Luftwechfel, 0) in den 
Kleiderablagen ein dreimaliger ftündlicher Luftwechfel.

Für fämmtliche Räume ift Drucklüftung vorgefehen. Jedoch werden Bureaus, Bibliothek und XX oh- 
nungen auch ohne Drucklüftung noch bei einer äufseren Temperatur von 5 Grad C. vorfchriftsmafsig 
ventilirt. Für die Aborte find die Lüftungs-Einrichtungen fo getroffen, dafs jene auch ohne Drucklüftung 
bei jeder Temperatur der äufseren Luft geruchlos erhalten werden können.

Für Einrichtungen, welche zur Reinigung und Befeuchtung der Luft, fo wie für eine angemeffene 
Kühlung der Räume während des Sommers dienen , ferner für alle Controle- und Sicherheits-Apparate ift 
bei der Anlage Vorforge getroffen. Auch auf die bequeme Reinigung fämmtlicher Heizkammern und 
-Canäle ift Rückficht genommen.

Eine Abbildung der äufseren Erfcheinung des deutfchen Reichstagshaufes kann z. Z. nicht dargeftellt 
werden. Das Haupt-Motiv der X^orderfront und des ganzen Aufbaues bildet die grofse XX andelhalle mit 
der Kuppelkrönung. Xron der inneren Architektur geben die Durchfchnitte auf den neben flehenden 
zwei Tafeln ein Bild.

Schliefslich fei als ein hierher gehöriges Beifpiel noch die Berathungshalle für 
die National-Convention der republikanifchen Partei der Vereinigten Staaten, deren 
Delegirte 1880 zu Chicago zum Zwecke der Vorbereitung der Wahl eines neuen 
Präfidenten zufammenkamen, kurz erwähnt450).

450) Nach: Deutfche Bauz. 1880, S. 305.

4«- 
Berathungshalle 

der National- 
Convention 

zu Chicago.

Es handelte fich hierbei um Schaffung einer für obigen Zweck geeigneten, nicht weniger als 
10000 Sitzplätze enthaltenden Halle, wozu die eine Hälfte eines 1873 erbauten, zu wiederkehrenden Aus- 
ftellungen benutzten Gebäudes diente. Doch wurde letzteres beinahe ein vollftändiger Neubau, welchen 
Boyington in der kurzen Zeit von nur 6 Wochen herfteilte. Die Halle bildet einen riefigen Raum von 
lan<r geftreckter, am einen Ende rechteckiger, am anderen Ende im Halbkreis gefchloffener Grundform.

° Befonders beachtenswerth ift die Art und Weife, wie der Architekt die Vertheilung der amphi- 
theatralifch anfteigenden Sitzplätze nach den verfchiedenen Theilnehmer-Claffen an der .National Convention« 
(Präfident und Bureau, Stenographen, Delegirte und deren Stellvertreter, eingeladene Gäfte, Damen, Publicum, 
Preffe etc.) zu Stande brachte und hierbei bequeme Zugänglichkeit aller Sitzplätze mit fcharfer Sonderung 
der einzelnen Gruppen zu vereinen wuffte. Dies wird durch die in der unten4™) genannten Quelle wieder
gegebenen Zeichnungen von Grundrifs und Durchfchnitt verdeutlicht. Der Hohlraum unter den hoch an- . 
fteigenden Sitzreihen dient zu Localen für die Telegraphie (die auf etwa 70 Drähten und mit 200 Apparaten 
arbeitete), für Erfrifchungs- und Erholungszwecke, für kleine Sitzungszimmer etc. Die Benutzung des Ge
bäudes für Zwecke der National-Convention hat nicht länger als etwa eine XX oche gedauert.
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2. Kapitel.

Provinzial-Ständehäufer.
Von Heinrich Wagner.

„ *”• Das Provinzial-Ständehaus oder Landeshaus in Preufsen, gleich wie das Land-
haus der Oelterreichifch-Ungarifchen Monarchie dienen den in den einzelnen Provinzen 
diefer Staaten beftehenden Ständen, bezw. dem Landtage und find zugleich für 
Zwecke der Provinz-Verwaltung beftimmt.

Die Stände der Provinzen Weftfalen und Rheinland, deren Einrichtung im Wefentlichen auch auf 
die Neuen Provinzen Preufsens übertragen wurde, beftehen aus den Standesherren und der Ritterfchaft, 
den Städten und der Bauernfchaft. Die Landtage der übrigen preufsifchen Provinzen, in denen die Selbft- 
verwaltung durchgeführt ift, find aus den Abgeordneten der Land- und Stadtkreife zufammengefetzt. Die 
Sitzungen von Ständen oder Landtagen finden öffentlich ftatt. Sie wählen ihren Vorfitzenden, fo wie als 
Verwaltungs-Organe die Mitglieder des Provinzial-Ausfchuffes und den Landes-Director, letzteren als aus
führenden höchften Beamten, deffen Wahl der Beftätigung des Königs unterliegt. Der Oberpräfident, 
welcher in der Provinz die oberfte Staatsbehörde und die Wahrnehmung der Staatsangelegenheiten vertritt, 
ift königlicher Commiffarius bei den Ständen oder im Landtag.

In der Oefterreichifch-Ungarifchen Monarchie wird jedes Kronland vom Landtage vertreten, welcher 
nebft den Kirchenfürften der Provinz und dem Rector Magnificus der Univerfität aus Abgeordneten befteht, 
die vom Grofsgrundbefitz, von Städten und Märkten, von den Handels- und Gewerbekammern und von 
den Landgemeinden gewählt werden. Als verwaltendes und ausführendes Organ der Landesverwaltung 
befteht in jedem Kronlande ein Landesausfchufs, gewählt vom Landtage aus feiner Mitte, unter dem Vorfitze 
des Landesmarfchalls, bezw. Landeshauptmannes. Die Staatsobrigkeit heifst in den gröfseren Kronländern 
Statthalterei, in den kleineren Landesregierung.

4’3- Behufs Ausübung der Selbftverwaltung der Provinzen müffen die Stände- oder
erfo^dern'are. Landeshäufer mit ähnlichen Räumen und Einrichtungen wie die Parlamentshäufer, 

obgleich in entfprechend kleinerer Zahl und Ausdehnung als diefe, verfehen fein. 
Als Gefchäftshäufer für die Landesbehörden umfaffen fie die nöthigen Dienfträume 
derfelben, in Preufsen auch die Wohnung des Landes-Directors. Die vorausgegangenen 
Bemerkungen über die Organifation der Provinz-Verwaltung geben einen Begriff von 
den Haupterforderniffen des Haufes.

4I4- Das Provinzial-Ständehaus bedarf dem gemäfs vor Allem einen Sitzungsfaal
Stände- . __ r- ö

oder mit Platzen für die Abgeordneten, den Vorfitzenden, das Bureau, die Mitglieder der 
Landtagsfaai. oberften Landesbehörde und die Vertreter der Regierung. Auch find Galerien mit 

Plätzen für Publicum und Preffe, Logen für die an der Spitze der Verwaltung flehenden 
Beamten etc. zu befchaffen. Die Grundform des Saales ift oblong, die Grofse nach 
der Zahl der Plätze, in der Regel aber fehr reichlich bemeffen451), da die Zahl der 
Abgeordneten nicht fehr grofs ift, meift weniger, feiten mehr als ioo und höchftens 
120 beträgt. Diefe Plätze pflegen bei den preufsifchen Landeshäufern kreisbogen
förmig in wenig anfteigenden Reihen angeordnet zu fein. Denfelben gegenüber, auf 
einer erhöhten Bühne in der Hauptaxe des Saales, haben der Vorfitzende und die 
Schriftführer ihre Plätze; zu beiden Seiten befinden fich diejenigen der Vertreter der 
Regierung, des Landes-Directors, des Ausfchuffes etc. In manchen Landtagen 
fcheint es üblich zu fein, dafs die Redner von ihren Plätzen aus fprechen, in welchem 
Falle die Rednerbühne entbehrlich ift.

451) Siehe Art. 381 (S. 417).
452) Nach dem von den Königl. Bauräthen, Herren Ende & Boeckmatm in Berlin, freundlichft mitgetheilten Plane.

Von der Platzvertheilung des Sitzungsfaales im Landeshaus der Provinz Brandenburg zu Berlin giebt 
Fig. 41 1 452) eine Vorftellung.
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Der 17,34 X 11,48 m grofse Raum ift auf ioo Plätze für Abgeordnete, deren Zahl aber nöthigen- 
falls auf HO vermehrt werden kann, bemeffen. Die Anordnung war in folcher Weife zu treffen, dafs 
man , um zu den einzelnen Plätzen zu gelangen, höchftens 2 Mitglieder zu ftören braucht. Die ftrahlen- 
förmigen Gänge find als geneigte Ebenen mit einem Gefalle von 1 : geplant. Dies entfpricht für die
hinterfte Sitzreihe einer Höhe von 2 Stufen (30 cm) über dem Fufsboden im Mittelpunkte des Saales. 
Derfelbe enthält aufserdem : die Präfidentenbühne a für den Vorfitzenden und je 2 Schriftführer zu beiden 
Seiten, die Rednerbühne r, den Stenographentifch i, den Regierungstifch h mit 5 Plätzen für den Ober- 
präfidenten, deffen Räthe und Secretäre, die Tifche Z, mit zufammen 14 Plätzen, für den Landes-Director, 
die Mitglieder des Provinzial-Ausfchuffes und die oberen Verwaltungsbeamten, den Tifch k des Haufes und 
die Tribune m für Zuhörer.

Fig- 411.

Unter den Oeffnungen »1 und »j befinden fich Schlupfthüren in der Holzbekleidung. Die Präfidenten
bühne ift um 5 Stufen, die Rednerbühne, fo wie die Plätze für die Mitglieder der Regierung und Landes
verwaltung find um 3 Stufen über den unteren Fufsboden erhöht. Ein grofses Deckenlicht erhellt den Saal.

Aehnlich ift die aus Fig. 412 (S. 449) zu erfehende Anordnung des Landtagsfaales im Ständehaus 
zu Hannover. Der Sitzungsfaal des Landhaufes in Brünn (Fig. 416 u. 417), 17,7 m lang und eben fo breit, 
bei 14m Höhe, enthält 112 Plätze für Abgeordnete, die in parallelen zweifitzigen Reihen, die beiden 
äufserften links und rechts über die mittleren vorftehend, angeordnet und alle leicht zugänglich find. Gegen 
die vordere Hälfte der Abgeordnetenplätze ift die hintere derart verfchoben, dafs man durch die freien 
Zwifchengänge hinweg fehen kann. Auch die Galerien und Logen, nebft den zu jeder gehörigen Räumen, 
haben eine zweckmäfsige Anlage erhalten. Die Tagesbeleuchtung des Saales wird ausfchliefslich durch ein 
grofses Deckenlicht (9 X 9m) > >n gleicher Weife auch für die Hauptgalerie durch ein kleineres folches 
bewirkt.

In nächfter Nähe des Landtagsfaales liegen Zimmer des Vorhtzenden, Bureau- 415. 
und Stenographen-Räume, ferner die Erfrifchungs- und Erholungsräume der Ab- 
geordneten, Wandelhalle, Kleiderablagen nebft Zubehör, in nicht zu grofser Ent
fernung Bibliothek und Lefezimmer. Aufserdem find mehrere Berathungszimmer für 
Commiffionen, ein kleinerer Saal (75 bis 85 9m, in Brünn 100 <lm) für den Landes
oder Provinzial-Ausfchufs, Zimmer des Ausfchufs-Vorfitzenden, des Landes-Directors, 
der Landesräthe und fonftigen Beamten, Kanzlei, Archiv, Caffe etc., fo wie Zimmer 
des Oberpräfidenten, bezw. Statthalters und Vicepräfidenten anzuordnen. Die Ver
einigung der Gefchäftsräume der Verwaltungsbehörden mit den Räumen des Provinzial- 
Ausfchuffes dient zur Erleichterung des häufigen Verkehres, der zwifchen denfelben 
befteht. Der Oberpräfident hat Beziehungen zum Provinzial-Landtag und zum 
Provinzial-Ausfchufs; fein Zimmer wird daher zweckmäfsiger Weife derart angeordnet, 
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dafs eine leichte Verbindung mit den Räumen beider Körperfchaften hergeftellt ift. 
In den preufsifchen Landeshäufern findet man daher gern die Lage in der Nähe des 
Hauseinganges gewählt. Die nach Art. 413 (S. 446) in den preufsifchen Provinzial- 
Ständehäufern aufzunehmenden Wohnungen für den Landes-Director und einige Unter
beamten unterliegen den in Art. 101 (S. 112) bereits angeführten Regeln für Dienft- 
wohnungen in Gefchäftshäufern für Staatsbehörden.

4l6- Für die Einrichtung des Landtags- und Ausfchufs-Saales, gleich wie für die
Raum- . . . - °

vertheiiung. aller übrigen Räume des Provinzial-Ständehaufes, für den Zufammenhang und die 
Aneinanderreihung derfelben, wie für ihre Vertheiiung in mehrere (in der Regel 2) 
Gefchoffe gelten im Wefentlichen ganz diefelben Gefichtspunkte, welche im vorher
gehenden Kapitel bei den Parlamentshäufern aufgeftellt wurden.

417- Von ganz befonderer Wichtigkeit für die Geftaltung der Gefammt-Anlage des
de° Haufes ift wiederum die Höhenlage des grofsen Sitzungsfaales. Diefer Hauptraum 

Landtagsfaaies. des Haufes wird zu Gunften des Verkehres beffer im Erdgefchofs, als im Ober
gefchofs angeordnet. Auch ift im letzteren Falle für die im Erdgefchofs unter dem 
Saale liegenden Räume die Erhellung mittels Tageslicht fchwer zu bewerkftelligen. 
Sie wird für diefelben geradezu unmöglich, wenn der Saal im Mittelpunkt des ganzen 
Gebäudes von anderen Räumen umgeben ift, alfo diejenige Lage hat, welche nach 
Früherem für die Zwecke des Haufes am günftigften erfcheint. Dies macht der 
Vergleich der nachfolgenden Beifpiele augenfcheinlich.

Im Provinzial-Ständehaus zu Hannover (Fig. 412, S. 449) und im Landhaus zu Brünn (Fig. 416, 
S. 453) liegt der grofse Saal im 1. Obergefchofs, hier ganz im Inneren des Haufes, dort im Vorbau am 
Ende der Hauptaxe deffelben. Letztere Anordnung geftattet zwar die Zuführung von Tageslicht für die 
darunter befindlichen Räume; aber die Zugänglichkeit zu den rückwärtigen Plätzen des Saales und deffen 
Zufammenhang mit anderen zugehörigen Räumen find dadurch geftört.

Die Anordnung des Saales im Erdgefchofs findet fich im Landeshaus für Weftpreufsen zu Danzig 
(Fig. 419, S. 456) und in dem für Brandenburg zu Berlin (Fig. 422, S. 459). Bei jenem ift der an die 
Nachbargrenze ganz nach rückwärts verlegte Saal überbaut und von beiden Schmalfeiten aus durch Fenfter 
erhellt; bei letzterem Gebäude hat der in Art. 414 (S. 447) bereits befprochene, auf drei Seiten von 
Räumen umgebene, leicht zugängliche Saal nur Deckenlicht, und der Raum darüber dient in den Ober- 
gefchoffen als Lichthof.

Die beiden zuletzt angeführten Beifpiele zeigen, dafs die Bauftelle für diefe 
Art von Gebäuden nicht immer, wie in Art. 366 (S. 410) für Parlamentshäufer ver
langt wurde, in allfeitig freier Lage gewählt werden kann, fondern dafs das Stände
haus mitunter in gefchloffener Reihe mit Nachbargebäuden zu errichten ift. In diefem 
Falle erfcheint die foeben befchriebene Anordnung des Saales in einem in den Ober- 
gefchoffen als Lichthof dienenden Raume des Erdgefchoffes, die auch bei anderen 
für den öffentlichen Verkehr beftimmten Hallen nicht feiten getroffen ift, für die 
Gefammtanlage des Haufes zweckmäfsig und vortheilhaft. In anderen Fällen wird 
man diefen Hauptraum des Bauwerkes in der äufseren Erfcheinung deffelben in ge
eigneter Weife zum Ausdruck zu bringen fuchen, vielleicht fogar, wenn mit der 
Zweckdienlichkeit der Anlage vereinbar, als Hauptmotiv für die Geftaltung der 
Architektur benutzen.

4*8- Bei der nachfolgenden Befchreibung ausgeführter Provinzial-Ständehäufer mögen
Ständehaus im Aiifchlufs an das Vorhergehende folche in allfeitig freier Umgebung von folchen, 

zu die an einer oder mehreren Seiten an Nachbarhäufer angebaut find, unterfchieden
Hannover.

werden.
Ein Beifpiel erfterer Art ift das Provinzial-Ständehaus zu Hannover, das an 

der Kreuzung des Schiffgrabens und der Sophien-Strafse in der Axe der letzteren
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Provinzial-Ständehaus zu Hannover1-54).
Arch.: Wallbrecht.

Handbuch der Architektur. IV. 7. 29
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gelegen, rings um von Gartenanlagen umgeben und weiterhin von Strafsenzügen be
grenzt ift (Fig. 412 u. 413 453).

453) Nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1881, S. 367 u. Bl. 851—852.
454) Facf.-Repr. nach ebendaf., Bl. 852.
455) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1879, Bl. 68, 69.

Die Grundform des Gebäudes ift ein Rechteck von 56 X 29 m Seitenlänge mit ftark vorfp ringenden 
Mittelbauten an jeder der vier Seiten und fchwachen Eckvorlagen an den Langfronten des dreigefchoffigen 
Haufes. Daffelbe umfafft zwei Höfe von 10,0 X 9,6 m Grundfläche, welche die inneren Verkehrsräume 
erhellen; zwifchen beiden, im Mittelpunkte der Anlage, befindet fich das ftattliche Treppenhaus mit doppel
armiger, zum I. Obergefchofs emporführender Treppe, zu der man vom Haupteingange aus durch eine 
grofse, dreiaxige Flurhalle gelangt. Die Haupttreppe ift durch Deckenlicht erhellt und von Bogenhallen 
umgeben, die auch um die beiden Binnenhöfe geführt find. An diefe Umgänge fchliefsen fich die fämmt- 
lich an den Aufsenfeiten des Haufes gelegenen Säle und Zimmer. Zu beiden Seiten der Haupttreppe 
liegen zwei kleinere, zu allen Gefchoffen führenden Dienfttreppen.

Das Erdgefchofs enthält einerfeits Arbeits- und Empfangszimmer für den Landes-Director, Gefchäfts- 
zimmer für zwei Schatzräthe und Secretäre, fo wie Sitzungsfaal nebft Vorzimmer im Anfchlufs an das 
Zimmer des Landes-Directors; andererfeits, fo wie im rückwärtigen Mittelbau, find die Räume für Caffe, 
Buchhalterei, technifches Bureau und Regiftratur untergebracht. Im I. Obergefchofs liegt, wie bereits 
erwähnt, in der Hauptaxe im rückwärtigen Vorbau der Sitzungsfaal der Stände, 17,75 X 10,00 m grofs, 
welcher bei Ilm Höhe durch die beiden oberen Gefchoffe reicht, mittels Deckenlicht und hohem Seiten
licht reichlich erhellt ift und 79 amphitheatralifch anfteigende, bequeme Sitzplätze enthält. Man gelangt 
zu denfelben von der Haupttreppe aus durch den auch mit Deckenlicht verfehenen, 13,0 X 6,0 m grofsen 
Vorfaal, dem fich eine Kleiderablage anreiht. Ein Mifsftand diefer Anordnung ift, dafs Landes-Marfchall, 
Landes-Director, Schatzräthe und Bureau ganz denfelben Weg nehmen, wie die Abgeordneten, und hinter 
den Sitzen derfelben vorgehen müffen, um zu ihren Plätzen zu kommen. Auch find ihre Gefchäftszimmer 
ziemlich abgelegen vom Saale, theilweife im unteren oder oberen Stockwerk.

Das I. Obergefchofs umfafft aufser dem Ständefaal auf der rechten Seite die Wohnung des Landes- 
Directors, im Anfchlufs hieran im Mittelbau der Vorderfront einen Feftfaal, 14,0 X 6,9 m grofs und 8,2 m 
hoch, auf der linken Seite Commiffions-Zimmer, Zimmer des Landes-Marfchalls, Saal des Landesausfchuffes, 
9,9 X 8,7 m grofs, nebft Vorzimmern. Das II. Obergefchofs wird zum Theile von Zimmern, die zur 
Wohnung des Landes-Directors gehören, im Uebrigen von Gefchäfts-, Lefe- und Bibliothek-Räumen, letztere 
im Vorbau der linken Seitenfront, eingenommen. Zum Ständefaal gehört noch eine in diefem Stockwerk 
angeordnete Galerie für das Publicum.

Die äufsere Architektur des Baues ift durchaus monumental in hell grauem Deifter-Sandftein, unter 
Anwendung gelber Backfteine für einzelne Flächen, im Stile der italienifchen Renaiflance durchgeführt. 
Ueber einem Erdgefchofs in kräftigen Boffenquadern erhebt fich das I. Obergefchofs mit breiten, von 
dorifchen Säulen und entfprechender Giebelverdachung umrahmten Fenftern, während im II. Obergefchofs 
gekuppelte Bogenöffnungen mit breiten Pilaftern abwechfeln. Der Mittelbau der Hauptfeite, durch eine 
weit vortretende Unterfahrt mit Balcon und Rampe im Erdgefchofs, durch ein grofses Rundbogenfenfter 
mit Säulen und darüber ruhendem Giebelgebälke in den beiden Obergefchoffen gegliedert, erhielt überdies 
reichen bildnerifchen Schmuck.

Der innere Ausbau fchliefst fich der äufseren Architektur würdig an. Das Hauptgewicht der 
künftlerifchen Durchbildung und Ausfchmückung ift wiederum auf den mittleren Haupttheil des Gebäudes 
gelegt. Die Flurhalle ift mit Kreuzgewölben, die auf Säulen von röthlichem fchwedifchen Granit ruhen, 
überdeckt; gelblicher Stuckmarmor bekleidet die Wandflächen. Reiches Ornament, Wappen und Malerei 
fchmücken das grofse Treppenhaus, das fich in den oberen Stockwerken zu Bogenftellungen öffnet und 
mit einer Stichkappendecke nebft krönendem Confole-Gelims und Spiegel aus gemuftertem Glas überfpannt 
ift. Der Ständefaal ift im oberen Theile durch Pilafter-Stellungen, Simswerk und Ornament reich gegliedert, 
im unteren Theile dagegen einfacher behandelt. Farbige Wappenfchilder der Landfchaften und bedeutenden 
Städte der Provinz Hannover dienen zur Belebung der in ernftem Ton gehaltenen Malerei.

Ständefaal und Vorfaal find mit Feuerluftheizung verfehen. Der Feftfaal im Mittelbau der Haupt
feite ift befonders reich bemalt.

Das Ständehaus zu Hannover wurde von Wallbrecht., unter Mitwirkung von Schreiterer und Hantel- 
mann bei Entwurf und Ausarbeitung, von Ende 1878 bis October 1880 ausgeführt. Die Koften des 
Baues, einfchl. der für den Platz und die Nebenanlagen aufgewendeten Summen, betrugen etwa 1 72 Millionen 
Mark, wofür Wallbrecht lediglich das alte Ständehausgrundftück als Entfchädigung erhielt.
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Landhaus zu Brünn 455).
Arch.: Hefft & Rafchka.
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Fig. 416.

I. Obergefchofs.

Landhaus 7.11 Brünn 456).
Arch.: Hefft & Ra/chka.
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4I9< 
Landhaus

zu
Brünn.

Das Landhaus zu Brünn, für Zwecke des Landtages und der Landesämter von 
Mähren 1875—78 erbaut, hat mit dem vorhergehenden Beifpiel Manches gemein. 
Fig. 414 bis 417456) geben eine Vorftellung von diefem Bauwerk.

456) Nach: Allg. Bauz. 1871, S. 90 u. Bl. 64—69.

Das in freier Umgebung an der Jodok-Strafse mit der Hauptfeite gegen die Stadt gelegene Land
haus hat, gleich dem Ständehaus zu Hannover, eine länglich rechteckige Grundform mit Mittel- und 
Eckvorlagen, ift aber beträchtlich gröfser (90 X 57 m), als diefes. Der Landtagsfaal ift, wie bereits in 
Art. 417 (S. 448) gefagt wurde, zwar auch im I. Obergefchofs, aber nicht an einer Aufsenfeite, fondern 
ganz im Mittelpunkt des Haufes angeordnet; vier Höfe (16 X 10m), die gleich laufend mit den 4 Seiten

Landhaus zu Brünn. — Schnitt nach der Hauptaxe des Sitzungsfaales 455).

deffelben von Flurgängen umgeben find , führen dem Gebäudeinneren Licht und Luft zu. In der Haupt- 
und Queraxe des Haufes liegen vier Treppen und an den drei Seiten in den mittleren Vorbauten deffelben 
die zugehörigen Flurhallen und Eingänge. Von der Rückfeite aus führen zwei Durchfahrten auf beiden 
Seiten in die vier Höfe. Die an der einen Seitenfront rechts von der Hauptaxe angeordnete Unterfahrt 
ift für die Abgeordneten beftimmt; fie gelangen von der mit Wartezimmer für die Dienerfchaft verfehenen 
Flurhalle mittels der geraden einarmigen Haupttreppe in die Landtagsräume des I. Obergefchoffes. Zwei 
weitere Treppenläufe ftellen die Verbindung mit den Logen für den Hof, den Statthalter und den Landes
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hauptmann nebft zugehörigen Räumen her. Die Treppen in den Mittellinien der anderen drei Seiten, fo 
wie eine im Hauptgefchofs beginnende Dienfttreppe für die vierte Seite vermitteln den Verkehr zwifchen 
den einzelnen GefchofTen. Die nähere Anordnung derfelben, die Vertheilung und Aneinanderreihung der 
Räume gehen aus den Grundrißen hervor. Der bereits in Art. 414 (S. 447) befchriebene Landtagsfaal, 
mit allen für die Abgeordneten, Präfidenten , Behörden und Zuhörer nöthigen Räumen in unmittelbaren 
Zufammenhang gebracht, bildet als Gebäudekern ein für fich gefchloffenes Ganze; der ringsum laufende 
Corridor ftellt die Verbindung mit den Commiffions-Zimmern, dem Sitzungsfaal und den Arbeitszimmern 
der Landesausfchufs-Mitglieder, überhaupt mit fämmtlichen Amts- und Gefchäftsräumen des Haufes her. 
Das Erdgefchofs, durchweg unterkellert, enthält vier Wohnungen für Unterbeamte, ferner die Räume des 
Archivs, das Poft- und Telegraphen-Bureau, die Hypothekenbank und Caffen-Locale, Vorrathsräume und 
Heizkammern des Saales. Bezüglich der Bauart fei bemerkt, dafs fammtliche Decken auf Eifenträgern 
gewölbt find und dafs der grofse Sitzungsfaal, fo wie die 3 Treppenhäufer eiferne Dachftühle mit doppelten 
Deckenverglafungen haben.

Das ftattliche, im italienifchen Palaft-Stil durchgeführte Bauwerk ift nach dem Entwürfe von 
Hefft & Rafchka, welchen in der 1873 erfolgten befchränkten Wettbewerbung der Preis zuerkannt worden 
war, errichtet. Die Baufumme beträgt 1600000 Mark (800000 Gulden); hiernach koftete 1 cbm (von 
Kellerboden bis Oberkante Hauptgefims) durchfchnittlich 18,50 Mark.

Auch das Ständehaus der Rheinprovinz zu Düffeldorf457), 1876—79 nach den 
Plänen Rafchdorffs in den Formen der italienifchen Renaiffance erbaut, liegt in 
ringsum freier Umgebung, gebildet durch die neuen Anlagen der Stadt.

Als weitere, hierher gehörige Beifpieie können die Entwürfe zum Landes- 
ausfchufs-Gebäude zu Strafsburg i. E. 458) gelten, wenn auch die Erforderniffe deffelben 
in einzelnen Punkten von denjenigen der Provinzial-Ständehäufer abweichen.

Wie fchon der Name des Gebäudes erkennen läfit, ift kein Ständefaal, fondern nur ein Sitzungsfaal 
des Landesausfchuffes erforderlich. Diefer aber, obwohl nur für 58 Abgeordnete und 20 Regierungs
vertreter bemeßen, foll 208 Qm Bodenfläche erhalten , übertrifft alfo an Grofse die meiften preufsifchen 
Landtagsfäle. Der Sitzungsfaal und die zugehörigen Haupträume tollen im Erdgefchofs liegen. An Woh
nungen ift nur die des Hausdieners verlangt. In allen übrigen Erforderniffen herrfcht Uebereinftiinmung 
mit den Provinzial-Ständehäufern. Das Landesausfchufshaus kommt an den Kaiferplatz inmitten gärtnerifcher 
Schmuckanlagen dem Kaiferpalaft gegenüber zu ftehen.

Im urfprünglichen, von Hartel & Neckelmann angefertigten Entwürfe, welcher bei der 1886 aus- 
gefchriebenen Wettbewerbung mit dem erften Preife ausgezeichnet wurde, kommt der eigenartige Charakter 
des Bauwerkes vorzüglich zum Ausdruck. Auch der Grundrifs, der ein längliches Reckteck mit Mittel
und Eckvorlagen bildet, ift klar und überfichtlich, erfcheint aber für das wirkliche Bedürfnifs zu umfang
reich. Mit Rückficht hierauf wurde eine zweite, ebenfalls preisgekrönte Arbeit derfelben Verfaffer, 
Hartel & Neckelmann, als Grundlage für die Ausführung gewählt. Die im Plane l-förmig geftaltete An
lage ift bedeutend gedrängter, als die vorige459); der eingefchoffige Hinterbau enthält den Sitzungsfaal, 
umgeben von zugehörigen Räumen, über welche er genügend emporragt, um an drei Seiten durch grofse, 
halbkreisförmige Fenfter erhellt und als Hauptraum des Haufes, ohne übermäfsige Höhenentwickelung im 
Aeufseren, zur Erfcheinung gebracht zu werden. Hieran fchliefst fich der zweigefchoffige Vorderbau, der 
im Obergefchofs alle geforderten Räume zu Seiten des gleich laufenden Mittelflurs enthält. In der archi- 
tektonifchen Erfcheinung kann diefer zweite Entwurf dem erften nicht gleich geftellt werden; doch ift zu 
hoffen, dafs die Einheitlichkeit der Durchbildung und die grofsen bedeutfamen Verhältniffe, welche den 
erften Entwurf auszeichnen, von den Verfaßern auch auf den von ihnen für die Ausführung umgearbeiteten 
Plan übertragen wurden.

Eine wefentlich andere Anlage, als die im Vorhergehenden befchriebenen Bei
fpieie laffen die beiden nachfolgenden erkennen.

Das neue Landeshaus der Provinz Weftpreufsen zu Danzig konnte in der zu- 
fammengedrängten Feftungsftadt nur auf befchränktem, an beiden Seiten von Privat- 
häufern eingefchloffenen Bauplatz im Neugarten, einer für dortige Verhältniffe breiten,

45') Siehe eine Anficht des Haufes in: Builder, Bd. 35, S. 292 — ferner das Concurrenz-Project für daffelbe von 
Gic/e Weidner in: Bauten und Entwürfe, herausg. vom Dresdener Architektenverein. Dresden 1879. Bl. 115 u. it6.

45S) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 4:2, 421, 429, 435 — ferner: Deutfche Bauz. 1886, S. 507 u. ff.
^59) \ ergl. die Grundrifle und Anfichten beider Anlagen in den fo eben angegebenen Quellen.
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Erdgefchofs.
Landeshaus der Provinz Weflpreufsen zu Danzig 460). 

Arch.: Ende & Boeckmann.

mit Bäumen bepflanzten Strafse 
erbaut werden. Dies war mafs- 
gebend für Grundrifsbildung 
und Geftaltung des Haufes, 
das in Fig. 418 bis 420 dar- 
geftellt ift460).

Diefes Gebäude ift dreigefchoffig. 
Eine doppelarmige Freitreppe führt zu 
dem in der Mitte der Rücklage zwifchen 
zwei Vorbauten angeordneten Portal, 
durch das man in das Haupttreppen
haus eintritt; von hier aus gelangt man 
im Erdgefchofs zu den an der Strafsen- 
feite liegenden Zimmern des Ober- 
präfidenten und des Ausfchufs-Vorfitzen
den, fo wie denjenigen der Landes-Bau- 
infpection und der Landes-Hauptcafie, 
weiterhin in eine grofse, in altdeutfcher 
Weife behandelte Diele, deren mitt
lerer Theil durch das nächfte Gefchofs 
hinaufreicht. Nach rückwärts fchliefsen 
fich an die Diele Vorzimmer, Lefe- und 
Erfrifchungszimmer, welche die Ver
bindung mit dem Landtagsfaal und mit 
dem Sitzungsfaal des Ausfchufies ver
mitteln. Diefen Räumen find einerfeits 
Anrichte und Nebentreppe, andererfeits 
Bedürfnifsräume, und nach rückwärts 
das auch mit dem Landtagsfaal in un
mittelbaren Zufammenhang gebrachte, 
in nächfter Nähe der Rednerbühne 
befindliche Zimmer des Landtags Vor
fitzenden angereiht. Der groise Sitzungs
faal hat doppelte Stockwerkshöhe (Erd
gefchofs 5,45 m, I. Obergefchofs 4,os m, 
IT. Obergefchofs 4,30 m von Oberkante 
zu Oberkante Gebälke) und in der Höhe 
des I. Obergefchoffes eine Tribune für 
Zuhörer. Hier befindet fich auch der 
Raum für Stenographen , der mit Ab
ficht nach dorthin verlegt wurde, da kein 
Bedürfnifs vorherrfcht, dem Publicum 
viel Raum zur Verfügung zu ftellen. 
Zwei Höfe dienen zur Erhellung der 
Diele, der Nebenräume und Treppen, 
fo wie zur Vermehrung des Lichtes in 
der Caffenhalle und im Saale des Aus- 
fchuffes; in gleicher Weife auch in den 
darüber in den oberen Stockwerken 
gelegenen Räumen.

Das I. Obergefchofs ift gänzlich 
für Gefchäftsräume und für die Zimmer 
des Landes - Directors , des Landes-

460) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 202 
u. Bl. 23 u. 24.
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rathes etc. ausgenutzt. Das II. Obergefchofs enthält im linkfeitigen Vorbau und Thurmzimmer einige 
weiteren Gefchäftsräume, fo wie über dem Landtagsfaale diejenigen der Feuer-Societät. Den ganzen übrigen 
Theil diefes Stockwerkes nimmt die Dienftwohnung des Landes-Directors ein, zu welcher die fchon im 
Erdgefchofs beginnende Nebentreppe emporführt. Sie enthält, aufser dem \ orzimmer, an der Strafsenfeite: 
Zimmer des Herm, Empfangsfaal (7,5 X 6,2 m) nebft offener Laube und Söller, ferner Zimmer der Dame

und Gefellfchaftsfaal (15 X 7 mj; im Mittelbau: über der Diele einen mit Deckenlicht erhellten Speifefaal 
(11,5 X 6,2 m) zu beiden Seiten, und im rückwärtigen Theile: die nöthigen von Fluren aus zugänglichen 
Wohn-, Schlaf- und Wirthfchaftsräume. Zu letzteren fteigt man vom linkfeitigen Hofe mittels der zu
gehörigen Wendeltreppe empor.

Die innere und äufsere Geftaltung des Landeshaufes ift im Wiederanfchlufs an die nationale Bau- 
kunft des XVI. und XVII. Jahrhundertes, die auf den Befucher der alten Stadt Danzig in zahlreichen 
Denkmälern fo anmuthend einwirkt, entworfen uud durchgeführt. Fig. 420 giebt ein Bild der äufseren

*6!) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 18S7, S. 202.
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Erfcheinung des Haufes, deffen Dreitheilung insbefondere in den gewählten Dachformen, in den krönenden 
Giebeln, im Dachreiter und Thurm zu wirkungsvollem Ausdruck kommt. Sämmtliche Architekturtheile 
der Strafsenfeite find aus rothem Sandftein gearbeitet, die füllenden Flächen in tief rothen Verblendziegeln 
hergeftellt. Alles übrige Mauerwerk befteht aus Backfteinen. Die Wappen Weftpreufsens und der Haupt- 
ftädte der Provinz, die Figur der Juftitia, fo wie ftark vortretende Köpfe, fchildhaltende Löwen und Adler 
nebft anderem plaftifchen Schmuck find an geeigneten Stellen der Hauptfeite angebracht. Die fatten Farben
töne der Bauftoffe werden durch fparfame Vergoldung, die bei den Sandfteintheilen, den einzelnen Glied
formen entfprechend, angewendet ift, gehoben. Auch die Ausftattung der Innenräume ift durchweg in 
einheitlicher und gediegener Weife durchgeführt. Die Säulen der Diele find aus fchwedifchem Granit, 
Decken- und Wandtäfelungen diefes Raumes aus gebeiztem Kiefernholz hergeftellt. Zum Theile überziehen 
japanifche Goldtapeten die Wände, indefs gemalte Verglafung die Fenfter und die nochmalige Darftellung 
des weftpreufsifchen Wappens den hoch geführten mittleren Theil der Decke zieren. Aehnlich wie die 
Diele ift die Mehrzahl der fie ' umgebenden Gefchäftsräume behandelt; die beiden Sitzungsfäle des Erd- 
gefchoffes zeigen jedoch eine gebührende Steigerung des Reichthums, indem ihre Wandtäfelungen aus 
Eichenholz beftehen und die Holzdecken wie die Thüren in eingelegter, geftochener und aufgelegter Arbeit 
ausgeführt find. Die beiden Sitzungsfäle, fo wie die Erfrifchungsräume und Lefezimmer haben fammtlich 
Fenfter mit Bleiverglafung erhalten; jedoch ift im Landtagsfaal die Hauptfenfterfeite durch reichen Schmuck 
von etwa 60 Wappen Weftpreufsens befonders prächtig hervorgehoben. Viel einfacher find naturgemäfs 
die gewöhnlichen Gefchäftsräume gehalten, und mehr in der zur Zeit vorherrfchenden Ausftattungsweife 
erfcheinen die Wohnräume des Landes-Directors. Das ganze Gebäude ift mit WarmwafTerheizung verfehen, 
mit einziger Ausnahme des grofsen Sitzungsfaales, der mittels Feuerluftheizung erwärmt wird. In allen 
Räumen ift für angemeffene Lüftung geforgt.

Der Neubau ift nach den Plänen von Ende & Boeckmann feit 1882 im Zeitraum von 3 Jahren 
unter der Leitung Seets fertig geftellt worden. Die Baukoften find zu 628000 Mark angegeben, wovon 
die Ausftattung der Haupträume des Erdgefchoffes 134000 Mark in Anfpruch genommen haben. Die (aus 
dem allgemeinen Kunftfonds beftrittene) Summe für Ausfchmückung des Landtagsfaales mit zwei Wand
gemälden, gleich wie die Ausgaben für Grunderwerb find in dem Aufwand von 628000 Mark nicht in
begriffen. Von letzterem entfallen auf 1 cbm umbauten Raum (von Kellerfufsboden bis Oberkante Haupt- 
gefims) durchfchnittlich 24 Mark.

Auch das Landeshaus der Provinz Brandenburg zu Berlini82) wird, da von 
der Befchaffung eines frei liegenden, im Mittelpunkte der Stadt befindlichen, ge
eigneten Bauplatzes von vornherein Abftand genommen werden muffte, auf den nur 
38 m breiten, beiderfeits von Nachbarhäufern begrenzten Grundftücken Nr. 20 u. 21 
der dem Thiergarten benachbarten Mathäikirchftrafse errichtet.

Der Neubau befteht aus einem Sockelgefchofs, Erdgefchofs, I. und II. Obergefchofs. Das Vorder
haus enthält noch ein im Aeufseren nicht zur Erfcheinung kommendes II. Obergefchofs. Fig. 421 bis 423 4f'3) 
veranfchaulichen die Geftaltung der Gefammtanlage des Landeshaufes.

Die einfchneidende Bedeutung, welche für diefelbe die getroffene Anordnung des grofsen Sitzungs
faales hatte, wurde bereits in Art. 417 (S. 448) hervorgehoben, auch auf den Hauptunterfchied zwifchen 
diefem und dem unmittelbar vorhergehenden Beifpiele hingewiefen.

Eine grofse , in der Axe des Haufes angeordnete Flurhalle von 9 m Höhe bildet den Eingangsraum 
deffelben, welcher nach der Strafsenfeite zu durch ein grofses mittleres Thor und zwei kleinere Seiten- 
thüren geöffnet ift. Durch erfteres und durch eine in gleicher Richtung unter den hinteren Erdgefchofs- 
räumen hinweglaufende, niedrige Durchfahrt wird der Wagenverkehr nach dem Hofe vermittelt. Zu beiden 
Seiten der Eingangshalle führen zwei, auch unmittelbar durch jene Nebenthüren zugängliche Treppenläufe 
zur Höhe des Erdgefchoffes empor. Der linke Treppenlauf dient ausfchliefslich den Zwecken des Provinzial- 
Landtages, deffen fämmtliche Räume in zweckmäfsigfter Weife im Erdgefchofs vereinigt find. Der mehr
erwähnte grofse Sitzungsfaal könnte unter gegebenen Umftänden kaum günftiger liegen, als an feinem 
jetzigen, leicht erreichbaren und vor Strafsengeräufch gefchützten Orte. Um denfelben herum lagern die 
Tribunen, der Vorfaal mit Kleiderablagen, von dem aus auch die unter der Haupttreppe angeordneten 
Aborte zugänglich find, und die Wandelhalle (Foyer); letztere, längs des Saales in der Axe der Zugangs
treppe angereiht und in weiten Bogenfenftern gegen den Hof geöffnet, führt nach rückwärts zum Er- 
frifchungsfaal, zu den Zimmern des Landtags-Vorfitzenden und der Stenographen, zum Landtags-Bureau und 

462) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 302 — ferner: Deutfche Bauz. 1886, S. 613.
463) Facf.-Repr. nach den Abbildungen der letztgenannten Veröffentlichung, S. 618 u. 619.
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zu zwei Ausfchufszimmern mit Nebenräumen. 
An der Strafsenfeite haben aufserdem ein 
Zimmer für den Oberpräfidenten, ein wei
teres Ausfchufszimmer und die Bibliothek 
Platz gefunden. Der rechte Treppenlauf 
der Flurhalle, der in der grofsen Haupt
treppe unmittelbar fortgefetzt ift, dient dem 
Verkehre nach den Gefchäftsräumen der 
Provinzial-Verwaltung und der Wohnung des 
Landes-Directors. Von den erfteren liegen 
im Erdgefchofs nur das Archiv und die 
dem ftärkften Zudrange des Publicums aus
gefetzte Gaffe nebft dem Zimmer des Lan- 
des-Secretärs. Das Erdgefchofs ift 6,oom, 
der grofse Sitzungsfaal jedoch in feinem 
mittleren Theile 8,4»m, an den Seiten 
6,80 m hoch.

Das I. Obergefchofs ift 5,0 m hoch 
und umfafft die Räume für den z. Z. aus 
20 Mitgliedern beftehenden Provinzial-Aus- 
fchufs 464) und für fämmtliche 3 Abthei
lungen der Provinzial-Verwaltung, nämlich 
die Central-, die Landarmen- und die Bau- 
abtheilung. Die Bureaus derfelben find auf 
gegenfeitigen Verkehr angewiefen, wefshalb 
ihre Vereinigung fehr vortheilhaft erfcheint. 
Die Anlage von Fluren ift in diefem Ge- 
fchofs im Vordergebäude vermieden; durch 
halb hohe Glaswände werden die Gänge 
für das Publicum von den eigentlichen 
Amtsräumen abgetrennt. — Im II. Ober
gefchofs, das im Vorderhaus 5,o m, in den 
Seitenflügeln und im Hintergebäude 4,s m 
hoch ift, erftrecken fich über den Räumen 
der Landarmenabtheilung und denen der 
Bauabtheilung bis zur Wendeltreppe im 
Hofe die Dienftftellen der Land- und Städte- 
Feuer-Societät; im Wefentlichen dient aber 
diefes Stockwerk zur Aufnahme der ftatt- 
lichen Wohnung des Landes-Directors. 
Selbftverftändlich find beide Gruppen von 
Räumen von je befonderen Treppen häufern 
aus zugänglich. Der Feftfaal der Wohnung, 
im Mittelbau der Strafsenfeite gelegen, ragt 
in das 4,0 m hohe III. Obergefchofs des 
Vordergebäudes, das im Uebrigen auch für 
Zwecke der Land- und Feuer-Societät be- 
ftimmt ift, hinein. — In dem gegen die 
Vorderfront nur wenig vertieften, 3,3 m 
hohen Sockelgefchofs liegen Dienftwohnun- 
gen für den Hauswart und für 3 Bureau- 
Diener, Stallung für 3 Pferde nebft Wagen

464) Der Provinzial-Ausfchufs tagt nach Be
darf, annähernd in Zwifchenräumen von 5 bis 6 
Wochen unter Anwefenheit des Oberpräfidenten 
oder feines Vertreters als Regierungs-CommifTar.
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gelafs, fo wie Vorrathsräume und (unter dem Landtagsfaal) die Kammern der Sammelheizung, welche 
für den Saal als Dampfluftheizung, für die fonftigen Räume des Haufes als Niederdruck-Dampfheizung 
angelegt wird. Aufser der Haupttreppe vermitteln 3 Nebentreppen im Hinterbau, wovon 2 vom Keller 
bis zum Dachboden reichen, fo wie 2 Treppen vom II. Obergefchofle des Vorderhaufes zum Dachboden 
deffelben den inneren Verkehr des Gebäudes.

Die in den Formen der italienifchen Palaft-Architektur entworfene Strafsenfeite wird vollftändig mit 
rothen Haufteinquadern aus Miltenberg a. M. verkleidet und mit hohem Schieferdach überdeckt. Die

Landeshaus der Provinz Brandenburg zu Berlin. — Querfchnitt 463).

Hoffronten und die Gartenfeite werden in Backflein-Rohbau unter Verwendung zweifarbiger Siegersdorfer 
Verblendfteine ausgeftattet. Im Inneren follen die Eingangshalle, fo wie die grofse, auf fteigenden Bogen 
mit zwifchengewölbten Kappen ausgeführte Haupttreppe in Werkflein hergeftellt werden. Die Ausftattung 
der Räume ift einfach geplant; nur die Sitzungsfäle erhalten Wand- und Deckentäfelung aus Kiefernholz. 
Für den Landtagsfaal ift der Schmuck von Wandgemälden in Ausficht genommen.

Das Landeshaus der Provinz Brandenburg zu Berlin wird nach den Entwürfen und unter der Ober
leitung von Ende & Boeckmann, die aus einer engeren Wettbewerbung zwifchen einigen Berliner Architekten
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als Sieger hervorgingen, erbaut und foll bis October 1887 vollendet fein. Die Koften des Baues find zu 
740000 Mark veranfchlagt, und hiernach berechnet fich 1 cbm umbauter Raum (von Kellerfufsboden bis 
Oberkante Hauptgefims) auf durchfchnittlich 24,60 Mark.
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GEBÄUDE FÜR VERWALTUNG, RECHTSPFLEGE UND GESETZGEBUNG; 
MILITÄRBAUTEN.

4. Abfchnitt.

Gebäude für militärifche Zwecke.
Von Friedrich Richter.

<24- Von den mannigfaltigen Aufgaben, welche der militärifche Dienft im Kriege
bemerkungen. und Frieden der Baukunft ftellt, find hier nur diejenigen näher zu betrachten, 

deren Löfung dem Architekten zufallt, während die Objecte des Ingenieurbauwefens, 
alfo die reinen Befeftigungswerke, die Kriegsbrücken und -Strafsen, die Minen
anlagen etc. ausgefchloffen bleiben. Bei diefer Befchränkung auf die Hochbauten 
für Zwecke der Militär-Verwaltung werden immerhin die Mittel nicht ganz uner
wähnt bleiben dürfen, welche man anzuwenden hat, um einzelnen diefer Gebäude 
eine befondere Widerftandsfäh'igkeit gegen die Wirkungen der Gefchoffe, unbefchadet 
ihrer Hauptbeftimmung, zu verleihen.

So lange Kriege geführt werden, fo weit reichen auch die dafür erforderlichen 
militärifchen Vorbereitungsanftalten zurück. Waffenkammern, Vorrathshäufer und 
Anfammelungsorte für die Mannfchaften (Cafernen) haben zu allen Zeiten beftanden.

Art der Kriegführung, Art der Waffen, Stellung und Grofse des Staates 
oder der Fürften, Grofse und Beweglichkeit der Heere beftimmten zu den ver
fchiedenen Zeiten deren Grofse und Anordnung. Aegypter, Afiaten, Griechen und 
Römer haben urkundliche oder wirkliche Spuren von Militär-Verwaltungsbauten 
hinteriaffen. Die See-Arfenalbauten der Athener im Piraeus, der Römer in Cumae 
und Oftia mögen wenig von einander unterfchieden gewefen fein,; fie mögen fogar 
noch Aehnlichkeit mit denen der Pifaner vor Anwendung des Schiefspulvers ge
habt haben — und welches Bauprogramm wird heute für eine verwandte Anlage 
geftellt ?

Die veränderte Kriegführung im Mittelalter und feit Einführung der Feuer
waffen liefs damals und läfft heute die Löfungen der dem Architekten zufallenden 
Fragen in der Militär-Baukunft andere werden.

Im vorliegenden Abfchnitte follen behandelt werden: die Gebäude für die oberflen Militär- 
Behörden, die Cafernen, die E x e rc i e r-, S chiefs- und Reithäufer, die Wachgebäude, fo 
wie die militärifchen Erziehungs- und Unterrichts-Anftalten. Bezüglich der Militär- 
Krankenhäufer kann auf Theil IV, Halbband 5 diefes »Handbuches« (Abth. V, Abfchn. 1: Kranken- 
häufer und andere Heilanftalten) verwiefen werden; Invalidenhäufer find nur eine befondere Art von 
Verforgungshäufern und wurden defshalb bereits im gleichen Halbbande (Abfchn. 2) befprochen; und fo 
weit es fich um Militär-Gefängniffe handelt, find im vorliegenden Halbbande (Abfchn. 2, Kap. 2) 
die erforderlichen Anhaltspunkte zu finden. Die gröfseren Militär-Magazine, die Garnifons-Bäckereien, die 
Conferven-, Waffen- und Munitions-Fabriken, die Militär-Schneidereien etc. in diefen Abfchnitt mit auf
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zunehmen, würde — als über den Rahmen diefes »Handbuches« hinausgehend — zu weit führen. 
Arfenal- und Zeughausbauten bilden eine dem Architekten fo feiten vorkommende Aufgabe, dafs 
fie einer weiteren Auflage des vorliegenden Halbbandes Vorbehalten werden dürfen.

I. Kapitel.

Dienftgebäude für die oberften Militär-Behörden.
Die höheren Militär-Behörden, welche in der Regel in befonderen Dienft- 

gebäuden untergebracht werden, find: die Kriegs-Minifterien, die Armee-Obercom- 
mandos, die Generalftäbe, die Armeecorps-Commandos (General-Commandos), ferner 
in grofsen Garnifons-Städten und in Feftungen: die Gouvernements und Com- 
mandanturen.

Wenn hiernach der moderne militärifche Grofsftaat eine ziemlich grofse Zahl 
folcher Gebäude nöthig hat, fo tritt doch die Aufgabe, ein folches zu entwerfen 
und als vollftändigen Neubau auszuführen, äufserft feiten an den Architekten heran. 
Meiftens überweist der Staat vorhandene und entbehrlich gewordene öffentliche Ge
bäude dem betreffenden Zweck, oder er erwirbt ein paffend gelegenes, die erforderliche 
Grundfläche darbietendes Privathaus, das dann, durch Umbau, feiner neuen Be- 
ftimmung möglichft angepafft wird; ein Neubau ift die fcltene Ausnahme.

Die Grundfätze, welche für das Entwerfen der Gebäude für oberfte Militär- 
Behörden mafsgebend find, können keine anderen fein, als die in Abfchn. I diefes 
Halbbandes (häuptfächlich in Kap. 3, Art. 101 u. 102, S. 111 u. ff.) bereits ent
wickelten.

Bezüglich der inneren Eintheilung möchte als befondere Eigenthümlichkeit 
der Mehrzahl der hierher gehörigen Gebäude nur hervorzuheben fein, dafs für eine 
gröfsere oder kleinere Zahl von Militär-Perfonen (vom Feldwebel abwärts), die als 
Hilfsarbeiter, Schreiber, Zeichner, Ordonnanzen etc. aus dem Stande der Truppen 
zu der betreffenden Behörde commandirt find — cafernenmäfsige Wohnungen zu 
befchaffen find und dafs zuweilen ein Wach-Local erfordert wird. Eine Dienft
wohnung des Vorftandes der Behörde, welche gröfseren Anlagen gern einverleibt 
wird — eine herrfchaftliche Wohnung mit den erforderlichen Repräfentations- 
Räumen — mufs, ähnlich wie bei den in Abfchn. 1 befprochenen Dienftgebäuden 
für Minifterien, Botfchaften und Gefandtfchaften, fo wie den Regierungsgebäuden etc., 
bequeme Verbindungen mit den Bureaus etc. haben, aber doch ganz unberührt von 
dem gefchäftlichen Treiben des Dienftes bleiben.

Für die hier zu betrachtenden Gebäude mufs man fich bezüglich der Syfteme 
der Grundrifsanordnungen, der allgemeinen Grundlagen für die Abmeffungen der 
Einzelräume, der Lage und Vertheilung der Haupträume etc. um fo mehr auf das 
fchon bei den entfprechenden Civilbauten Getagte befchränken, als die den gleichen 
Namen tragenden Militär-Behörden doch weit davon entfernt find, gleich organifirte 
Körper zu fein. Kein Kriegs-Minifterium, kein Generalftab ift organifirt, wie der 
andere. Selbft die höheren Commando-Behörden der verfchiedenen Staaten, bei 
welchen man noch am erften Uebereinftimmung vorausfetzen füllte, zeigen wefent- 
liche Verfchiedenheiten, häuptfächlich dadurch bedingt, dafs fie hier ausfchliefslich 
Truppen-Commandos, dort aber in erfter Linie Territorial-Commandos find. Dazu 
kommt, dafs oft, um Koften zu fparen, verfchiedene Behörden in einem und dem
felben Gebäude untergebracht werden.

425- 
Allgemeines.

Handbuch der Architektur. IV. 7. 30
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426.
General- 

Commandos.

427.
Beifpiel 

I.

Bei der auf folche Weife vorhandenen Unmöglichkeit, neue und charakteriftifche, 
allgemeine Elemente für das Entwerfen von Gebäuden für Militär-Behörden aufzu- 
ftellen, bleibt nur übrig, in einer Anzahl neuerer Gebäude diefer Art Beifpiele der 
grofsen Mannigfaltigkeit der bezüglichen Bauprogramme zu geben und zu zeigen, 
wie die Architekten ihre Aufgabe zu löfen beftrebt waren.

Die Anforderungen, welche man in das Bauprogramm für ein deutfches General- 
Commando (Commando-Stelle eines Armee-Corps) aufnehmen müffte, würden, wenn 
fie Anfpruch auf Vollftändigkeit erheben wollten, wie folgt lauten:

1) Dienftwohnung des commandirenden Generals nebft Repräfentations-Räumen;
2) Dienftzimmer für den Generalftab und die Adjutantur (1 Generalftabs-Chef, 

1 Stabsoffizier, 1 Hauptmann, 2 Adjutanten);
3) Gefchäftsräume für die Intendantur (1 Corps-Intendant, 5 Räthe und Affefforen, 

21 Unterbeamte);
4) die Räume für das Corps-Kriegsgericht;
5) die Räume für den Corps-Generalarzt (die Sanitäts-Direction), und
6) die Dienftwohnungen der Militär-Geiftlichen.

Bei einzelnen Armee-Corps würden noch hinzukommen:
7) die Bureaus für eine Garnifons-Baudirection, und
8) die Dienfträume für einen Stabs-Apotheker.
Es befteht keine bauliche Anlage, welche allen vorgenannten Beftandtheilen 

eines General-Commandos Unterkommen gewährte; auch dürfte man bei etwaigen 
Neubauten kaum jemals darauf ausgehen, alle diefe verfchiedenen Zweige räumlich 
zufammenzufaffen. Unbedingt gefchehen mufs dies aber mit der Dienftwohnung 
oder wenigftens den Dienftzimmern des commandirenden Generals und den Gefchäfts- 
zimmern des Generalftabes. Wünfchenswerth ift es allerdings, wenn dann noch 
die Intendantur in demfelben Gebäude oder denfelben Gebäudegruppen untergebracht 
werden kann. Die übrigen Dienftzweige vertragen, ohne zu fühlbare Erfchwerung 
des Dienftes, eine räumliche Trennung vom Sitze des Commandos, obgleich der 
Corps-Auditeur und der Corps-Generalarzt öfter mit dem commandirenden General 
zu verkehren haben, und es daher angemeffen fein würde, jeden derfelben ein Dienft
zimmer im Gebäude einzuräumen

In Fig. 424 u. 42 s465) ift der (nach einem vom württembergifchen Kriegs-
MinifteriumaufgeftelltenBauprogramm 
bearbeitete) Entwurf Dollinger s für 
ein General-Commando-Gebäude zu 
Stuttgart dargeftellt; derfelbe zeigt 
im Wefentlichen nur die Verbindung 
der Wohnung des commandirenden 
Generals mit den für Generalftab und 
Adjutanten erforderlichen Räumen.

Das Gebäude war für einen Eckbauplatz 
gedacht, befteht daher aus zwei, unter rech
tem Winkel zufammenftofsenden Flügeln , von 
welchen der eine 3, der andere (der Saalbau) 
2^2 Gefchoffe hoch ift. Die dreiarmige, fäulen-

Entwurf zu einem General-Commando-Gebäude 
zu Stuttgart 465). 
Arch.: Dollinger.

465) Nach: Dollinger. Entwurf zu einem
Gencralcoinmandogebäude für Stuttgart. Zeitfeh. f.
Baukde. 1882, S. 1 u. BI. x.
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getragene und unterwölbte Haupttreppe ift nur bis zum I. Obergefchofs geführt; die zweiarmige, für den 
gewöhnlichen Gebrauch beftimmte Nebentreppe führt bis zum Dachboden.

Die Grundrifle des Erdgefchofles und des I. Obergefchoffes bedürfen kaum einer Erläuterung; im 
II. Obergefchofs des Vorderbaues befinden fich 9 Wohnzimmer, die Küche und die Speifekammer;' das 
Dachgefchofs enthält Gelaffe für die Dienerfchaft.

Die Fagaden follten, in Hauftein ausgeführt, eine reiche Säulen- und Pilafter-Architektur mit drei- 
theiligen Fenftern zeigen. Nifchen im I. Obergefchofs waren beftimmt, die Standbilder berühmter Heer
führer aufzunehmen, während auf Tafeln zwifchen den Pilaftern des II. Obergefchoffes die Namen fieg- 
reicher Kriegsthaten verzeichnet werden follten.

Als intereffantes, hierher gehöriges Beifpiel kann ferner das Dienftgebäude für 
den grofsen Generalftab zu Berlin (Fig. 4264GG) angeführt werden, welches 1867—71 
von Goedeking erbaut wurde.

428.
Beifpiel 

II.

Der ein unregehnäfsiges Viereck bildende, 5062'1™ grofse Bauplatz liegt mit der Hauptfrontfeite 
(90,4 ra) am Königsplatz, mit zwei anderen Seiten an der Moltke-Strafse (62,5 m) und der Ilerwarth-Strafse 
(54,9 m), während die vierte Seite zur Zeit der erften Bebauung an ein Privatgrundftück ftiefs. Der 
Hauptgebäude-Tract am Königsplatz hat nur Eingänge für Fufsgänger , jeder der Seitenflügel dagegen 
eine Einfahrt. Die dreiarmige Prachttreppe des erftgenannten Gebäudetheiles ift nur bis zum 1. Ober
gefchofs, bezw. zur Dienftwohnung des Generalftabs-Chefs, die fich aus Speifefaal, Tanzfaal, 14 Zimmern 
und den erforderlichen Wirthfchaftsräumen zufammenfetzt, geführt. Aufserdem enthält das I. Obergeschofs 
noch die Adjutanten-Zimmer 
und Arbeitszimmer für die 
Offiziere und Beamten der 
drei Abtheilungen des Ge- 
neralflabes.

Im II. Obergefchofs 
befinden fich ebenfalls Ar
beitszimmer für Offiziere etc., 
2 grofse Zeichentale, Räume 
für die topographifche und 
Vermeffungs-Abtheilung, die 

Ingenieur-Geographen, 
Kupferftecher und Litho
graphen , im Dachgefchofs 
ein photographifches Atelier. 
Das Kellergefchofs nimmt 
die Kettel für die Heifs- 
watterheiz-Anlage auf, ge
währt ferner Räume für die 
Druckerei und zur Auf
bewahrung von 600 litho- 
graphifchen Steinen, einige 
Wohnungen für untergeord
nete Beamten und endlich 
die den Wohnungen zuge- 
theilten Wirthfchaftskeller.

Das Stall- und Re-
mifen-Gebaude au der rückwärtigen Seite des Bauplatzes, mit Stallungen nebft Zubehör für 7 Pferde 
des Chefs und 3 Adjutanten-Pferde, 3 Wagen-Remifen, enthält in einem Obergefchofs eine Kutfcher- 
Wohnung.

Die Fagaden des Hauptgebäudes follten urfprünglich in reiner Sandfteinarbeit ausgeführt werden, 
find aber fchliefslich aus gelben Verblendziegeln und rothen Terracotten hergeftellt worden.

Nach dem Kriege 1870—71 genügte diefes Gebäude dem gefteigerten Raumbedürfnifs nicht mehr; 
es wurde defshalb 1875 — 78 ein Erweiterungsbau an der Rückfeite angefügt.

««) Nach: Goedeking, H. Das neue Dienftgebäude für den General-Stab zu Berlin. Deutfehe Bauz. 1868, S. 38t.
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429. 
Beifpiel 

III.

Zu den intereffanteften Schöpfungen der Neuzeit auf dem in Rede flehenden 
Gebiete gehört das nach den Plänen v. Doderers erbaute General-Commando-Gebäude 
zu Wien (Fig. 427 u. 428 467), 1873 vollendet.

Hier muffte nämlich ein ungemein viel forderndes Bauprogramm auf höchft befchränktem, faft 
unzulänglichem Raume verwirklicht werden. Das Gebäude follte nämlich, feinem Namen entfprechend, 
nicht nur das General-Commando des Territorial-Bezirkes Nieder-Oefterreich nebft dem zugehörigen Platz-

Fig- 42 7-

Erdgefchofs.

General-Commando-Gebäude
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Commando aufnehmen, fondern aufserdem noch die General-Artillerie-Infpection, die General-Genie-Infpection, 
die oberften Militär-Juftizbehörden etc.; kurz das Bauprogramm forderte nachgenannte Räumlichkeiten :

1) fämmtliche Kanzleien, CalTen, Archive des General-Commandos;
2) die Wohnung des commandirenden Generals, mit entfprechenden Repräfentations-Räumen und 

allem Zubehör;
3) die Kanzleien und Dienfträume des General-Artillerie- und des General-Genie-Infpectors;
4) die Räume für das gefammte Platz-Commando;
5) die Räume für die Militär-Baudirection;

Fig. 428.

1:500

I. Obergefchofs.

Arch.: v. Doderer.

zu Wien467).
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43°- 
Beifpiel

IV.

6) die Räume für das Militär-Appellations-Gericht und den oberften Militär-Juftizfenat;
7) die Wohnung für den Gebäude-Adininiftrator, die Unterkunft für die commandirten Mannfchaften 

und Cavallerie-Ordonnanzen, endlich
8) möglichft viele verfügbare Räume.

Diefem ganz aufserordentlichen Raumbedürfniffe Rand nun ein von vier Strafscn begrenzter, recht
eckiger Bauplatz, von ca. 53 m und 72 m Seitenlänge, gegenüber. Die kleinere Seite war als Hauptfront 
zu betrachten. Der Architekt ward hierdurch genöthigt, eine völlig gefchloffene, vielgefchoffige Gebäude
anlage zu entwerfen, fich der äufserften Raum-Oekonomie zu befleifsigen und durch gröfste Regelmäfsigkeit 
und Einfachheit der Gefchofsgrundriffe die geforderten Räume zu gewinnen.

Es entftand auf diefc Weife ein fechsgefchoffiger Bau; nämlich ein Sockelgefchofs, ein Erdgefchofs, 
über diefem ein Zwifchengefchofs und drei ObergefchofTe. Fig. 427 u. 428 geben zwei diefer Gefchofs- 
Grundriffe wieder; über die nicht dargeftellten Gefchoffe ift im Wefentlichen das Folgende zu bemerken.

Im Sockelgefchofs, deffen Decke übrigens an der ungünftigften Stelle immer noch l,60m über 
Strafsen-Niveau liegt, find untergebracht: die Mannfchaftswohnungen, die Pferdeftälle und Wagen-Remifen, 
die Druckereien und die Acten-Depots. Diefe Ausnutzung ift nur dadurch möglich geworden , dafs man 
das Sockelgefchofs an der Hoffeite vollftändig frei legte, indem man vor demfelben Lichtgräben von 3,50 m 
Breite anbrachte. In diefe Lichtgräben, von denen aus man das Sockelgefchofs betritt, führen vom Hofe 
aus Freitreppen hinab, zur Benutzung für Pferde und Wagen aber eine bequeme Rampe. Das in der 
Mitte verbleibende Hofplanum ift gegen die Lichtgräben mit Stein-Baluftraden eingefriedigt. Auch diefes 
Hofplanum ift unterkellert, zur Aufnahme des Brennmaterials, der Pferde-Düngerftätten, der Afchegruben etc.

Das Zwifchengefchofs nimmt auf: die Rechnungsabtheilung, Buchhalterei, Regiftratur und die ver- 
fehiedenen Abtheilungen des General-Commandos, einen Sitzungsfaal, die Kanzleien des Adlatus des 
Commandirenden , endlich die Kanzleien der Chefs der Artillerie- und der Genie-Waffe, der Juftiz- und 
der Sanitäts-Direction. Im II. Obergefchofs liegen die Kanzleien der Militär-Baudirection und der Militär- 
Intendantur; im III. Obergefchofs endlich die Räumlichkeiten für den Militär-Appellhof, mit grofsem 
Sitzungsfaal, und für den oberften Militär-Juftizfenat, aufserdem noch die Kanzleien der 2. Infanterie- 
Truppen-Divifion, der Franz-Jofeph-Stiftung, der Landwehr-Adjutantur, die Dienftwohnung des Generalftabs 
Chefs im General-Commando und mehrere verfügbare Räume.

Der zur Wohnung des commandirenden Generals gehörige, ca. 10,0 X 13,5 ,n grofse Feftfaal hat 
8,38 1,1 Höhe, reicht alfo weit in das II. Obergefchofs hinein. Für den unmittelbar darüber liegenden 
Gerichtsfaal erzielte man, durch Tieferlegen des Fufsbodens und indem man die Decke in den Dachraum 
hineinragen liefs, eine Höhe von 5,20 m.

Das Sockelgefchofs und das Erdgefchofs haben durchgängig gewölbte Decken; in allen übrigen 
Gefchoffen find nur die breiten Corridore, die Aborträume und die Treppen eingewölbt. Die Stockwerks- 
Balkenlagen werden gebildet durch eiferne, in 3 m Abftand aufgelegte Walzbalken , zwifchen welche die 
16 cm hohen Holzbalken eingefchoben find. Das oberfte Gefchofs hat eine Dübelbalkendecke. Das Ge
bäude ift reichlich mit Gas und Waffer verforgt, hat Uhren und elektrifche Telegraphen etc., Waffer- 
heizung, und zwar in der Dienftwohnung des Commandirenden nach dem Niederdruck-, in den übrigen 
Gebäudetheilen nach dem Mitteldruck-Syftem. Als Rcferve find überall Schornfteine eingebaut, die für 
gewöhnlich als Lüftungsrohre dienen.

Die Baukoften betrugen 2900000 Mark (1450000 Gulden) oder 900 Mark für 1 qm überbauter 
Grundfläche. In diefer Summe find die Koften der Sammelheizungen, der Gas-, Waffer- und elektrifchen 
Anlagen , fo wie der Möblirung der Kanzleien und der Repräfentations-Räume der Generalswohnung in
begriffen.

Zum Theile gehört in die vorliegende Gattung von Gebäuden auch das Dienft- 
gebäude für die Staats-, Kriegs- und Marine-Departements zu Wafhington; da daffelbe 
indefs bereits in Art. 89 (S. 97) befchrieben wurde, fo fei hier nur auf jene Stelle 
und auf den Grundrifs in Fig. 75 (S. 98) hingewiefen.

467) Nach: Doderer, v. Das Generalkommando-Gebäude in Wien. Allg. Bauz. 1880, S. 52 u. Bl. 31 — 37.
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2. Kapitel.

Cafernen.
a) Allgemeines und Gefchichtliches.

Unter Cafernen, im weiteften Sinne des Wortes, verlieht man alle ausfchliefslich 
zu Soldatenwohnungen beftimmten ftändigen Bauwerke. In einigen Ländern (Frank
reich, Schweiz etc.) gebraucht man jedoch die Bezeichnung »Caferne« nur, wenn 
ein einziges Gebäude die fammtlichen Wohnungen, welche die Truppe bedaif, ent
hält; fpricht dagegen von einem »Militär-Quartier«, wenn fich die Anlage aus einer 
Mehrzahl von Wohngebäuden zufammenfetzt.

Die Cafernen fallen alfo in erfter Linie das Wohnungsbedürfnifs der Truppen 
und was mit diefem in unmittelbarem Zufammenhange fteht, befriedigen. Der neuere 
Cafernenbau ftellt fich daher die Aufgabe, Alles, was Wiffenfchaft und Erfahrung 
zum Leben und Gefunderhalten von Menfchen und Thieren an Licht und Wärme, 
reiner Luft, gutem Waffer etc. fordern, möglich!! voll zu gewähren, felbftverftändlich 
unter gleichzeitiger Berückfichtigung der Anforderungen des Dienftes und der ge
botenen Sparfamkeit.

Aufser dem Unterkommen fall die Caferne auch die Möglichkeit bieten, den 
Soldaten die elementare praktifche Ausbildung und den thedretifchen Unteilicht im 
Bereiche ihrer Wohnungen angedeihen zu laffen; fie mufs alfo Uebungsplätze und 
Unterrichts-Locale haben. Es ift ferner nur billig, dafs die anftrengende Arbeit des 
Dienftes zuweilen durch einfache Vergnügungen und Erholungen, als gefcllige Spiele, 
Unterhaltungs-Lecture u. dergl. unterbrochen werde. Spiel- und Erholungsplätze, Lefe- 
zimmer, Schank-Locale mit guter und billiger Bewirthung find daher Einrichtungen, 
welche man gegenwärtig als nothwendige Beftandtheile einer Cafernen-Anlage an- 
zufehen hat.

Weiter ift es, für die Schnelligkeit des Ueberganges vom Friedens- auf den 
Kriegsfufs, unbedingt nöthig, dafs alle Bekleidungs- und Ausrüftungsftücke, welche 
die kriegsftarke Truppe und ihr Erfatzkörper bedarf, jederzeit bei der entfprechenden 
Friedens-Formation bereit gehalten werden. Die Caferne mufs alfo diefer Beftimmung 
angepaffte Aufbewahrungsräume — Bekleidungs- oder Montirungs-Kammern — in 
ziemlich grofser Anzahl enthalten.

In der Mehrzahl der Fälle ift den Regimentern die Befchaffung der Kleidung

431
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und des Schuhwerkes übertragen; fie bedürfen hierzu geräumiger Werkftätten nebft 
Zubehör; aufserdem (von jenen völlig gefonderte) Reparatur-Werkftätten für Schneider, 
Schuhmacher, Büchfenmacher. Bei den Truppen, welche einen Pferdebefland haben, 
kommen hinzu: Werkftätten für Sattler und Riemer, Befchlagfchmieden, Futter- 
Magazine.

Eine gewiffe Menge Munition mufs den Truppen immer zur Hand fein, darf 
aber nicht in Wohn- und Wirthfchaftsgebäuden aufbewahrt werden. Es machen 
fich daher in der Regel kleine Munitions-Magazine nöthig.

Um eine kräftige Fleifchnahrung den Truppen billig zu verfchaffen, werden 
den Regimentern oft befondere Schlacht-Anftälten zugetheilt. Militär-Bäckereien anzu
legen, ift dagegen nur dann vortheilhaft, wenn ein gröfserer Brotbedarf zu decken, 
daher ein ununterbrochener Betrieb jener Bäckereien möglich ift.

Von den Cafernen der alten Welt find es die römifchen, von denen wir ge
nauere Kenntnifs haben. Zunächft find es die Standlager und Feldlager derfelben, 
die nach einer beftimmten Vorfchrift ausgeführt wurden; von letzteren giebt Fig. 429 
ein Bild. Ein folches Feldlager hatte zu Cä/ars Zeiten 5 Legionen Fufsvolk und 
16 Züge Reiterei aufzunehmen468).

Ein durch Erdwall mit davor liegendem Graben umfchloffenes, längliches Viereck wird durch zwei 
Querftrafsen, die via principalis und die via quintana, in drei Theile, das Vorlager, Mittellager und Rück
lager, zerlegt. Das Vorlager du rchfclmeidet wieder die via praetor ia (Strafse des Hauptquartiers), welche 

zur porta praetoria (Thor des Hauptquartiers) in der Frontfeite 
des Lagers führt. Die via principalis verbindet die beiden 
Hauptthore in der rechten und linken Flanke des Lagers (porta 
principalis dextra und porta principalisßnijlra); durch die Rück
feite des Lagers führt endlich das Hinterthor (porta decumana). 
Im Mittellager ift der Platz des Hauptquartiers, das praetorium * 
im Hinterlager das quaeßorium hervorzuheben469).

Die kleinen Vierecke des Planes (rund 53 m lang und 36 111 
breit) bezeichnen die Lagerplätze der Truppen, und zwar follen 
die römifchen Ziffern die Legion, die arabifchen aber die Co- 
horte andeuten. Die durchkreuzten Vierecke find die Lager
plätze der Reiterei, die mit 6’ bezeichneten die der leichten 
Truppen (Schützen), L T die Zelte der Legaten und Tribunen, 
St die Zelte der zum Stabe des commandirenden Generals ge
hörenden Militär-Perfonen, A, A endlich Hilfstruppen der Bundes* 
genoffen.

Die Legions-Infanterie lagert, wie man fieht, zunächft des 
Walles; jede Abtheilung hatte den vor ihrer Front liegenden 
Theil der Umwallung zu vertheidigen. Der eigentliche Lager
raum war endlich von der via angularis umzogen, die am Fufse 
des Walles hinlief (Wallftrafse) und die in den guten Zeiten 
römifcher Kriegskunft rund 60 m breit gemacht wurde.

Die vielfachen Veränderungen, welche Zufammenfetzung 
und Eintheihmg der römifchen Heere im Laufe der Zeiten er
fuhren , mufften natürlich auch in der Bildung des Lagers fich

bemerkbar machen; doch wich man von den alten, bewährten Einrichtungen möglichft wenig ab, behielt 
namentlich Strafsennetz und Thore in der Hauptfache fo bei, wie eben fkizzirt wurde.

Die Umbildung des Feldlagers in ein Standlager gefchah nun dadurch, dafs 
man die Erdumwallung durch eine Ringmauer erfetzte, die bei den vollkommenften 
Anlagen durch Thürme flankirt wurde, welche über die äufsere Mauerflucht vor-

Römifches Feldlager, 
’booo n- Gr.

488) Vergl.: Rüstow, W. Heerwefen und Kriegführung C. Julius Cäfar’s. Gotha 1855.
•469) £)ie Quäftur ift cin Analogon der jetzigen Intendantur. 
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fprangen und nicht über Pfeilfchufsweite von einander abhanden. Wo nicht die 
ganze Mauer oder doch die angreifbaren Fronten in folcher Weife verftärkt werden 
konnten, da ficherte man wenigftens die Thore gern durch je zwei Thürme. Ferner 
erfetzte man die Zelte, Stroh-, Schilf-, Laub- oder Erdhütten, welche den Offizieren 
und Soldaten im Feldlager Unterkommen gewährten, durch Maffivbauten. Diefe

Fig. 43°-

Cajlrum fraetorianum bei Rom4'0). — Vsooo n. Gr. 
Arch.: Sejanus.

Wohnräume lehnten fich dann gewöhnlich in Form mäfsig grofser, nur für wenige 
Mann beftimmten Zellen, in mehreren Gefchoflen, an die Ringmauer, ftanden mit 
einander nicht unmittelbar in Verbindung, fondern waren alle von Bogengängen oder

47°) Nach: Pirro Ligorio’s Reftauration, wiedergegeben in: Durand, J. N. L. Rccueil et parallele des idifices etc. 
Paris 1809. PI. 26.
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rig. 43 >•

Durchfchnitt durch einen Wohngebäudeflügel 
und die Ringmauer in Fig. 430. 

’/lOOO n. Gr.

Galerien aus, die an der Hoffeite vorlagen, 
zugänglich. Das praetorium behielt zwar feinen 
Platz, wurde aber ebenfalls durch maffive Bau
ten, innerhalb einer Ringmauer, gebildet. Es 
wurde auf diefe Weife zu einem vertheidigungs- 
fähigen Kerne der grofsen Defenfiv-Caferne 
oder des Caftells.

Durch diefe Anordnung waren zwifchen 
praetorium und Hauptumfaffung grofse, freie Auf- 
ftellungs- und Uebungsplätze — fchlimmftenfalls 
zugleich Kampfplätze — gewonnen. Für die 
Altäre der Götter, die auch im Feldlager nie 

fehlen durften, wurde im Standlager ein Tempel oder doch eine Capelle (facellum) 
erbaut.

Das grofsartigfte Beifpiel einer folchen römifchen Defenfiv-Caferne war die 
unter Tiberius von Sejanus erbaute Caferne der kaiferlichen Leibwache, das caßrum 
praetoriauum bei Rom, von deffen Grundrifs Fig. 430 4 7 °) eine Vorftellung giebt. 
Das äufsere Viereck hat Seitenlängen von ca. 397 und 361 m; die Thürme fpringen 
noch weitere 12,5 m vor.

Die Wohngebäude hatten zwei Gefchoffe; nach dem Obergefchoffe und auf die Plattform der Ring
mauer führten die Treppen , welche in jedem zweiten Thurme angegeben find. Bemerkenswerth ifl, wie 
die Ecken des grofsen Viereckes durch abgerundete Mauermaffive, die als unzerftörbar für den Mauer
brecher gelten konnten, erfetzt find. Fig- 431 zeigt den Durchfchnitt eines Wohngebäudeflügels und der 
Ringmauer.

Eine dreigefchoflige antike Caferne war die zu Otricoli4 7 4), deren Thurm die 
Treppenlage enthielt.

Es fcheint, dafs in beteiligten Städten 
auch Standlager vorgekommen find, welche 
einer felbftändigen Vertheidigung nicht fähig 
waren, bei denen man, weil fie wegen ihrer 
geringen Grofse oder ihrer Lage nicht die 
Rolle einer Citadelle übernehmen konnten, 
von einem vertheidigungsfähigen Umzuge 
und von der Einrichtung des praetorii 
als Reduit abgefehen hat. Die bereits im 
Jahre 1794 ausgegrabene und jetzt zum 
Theile reftaurirte Caferne zu Pompeji hielt 
man lange als einen Beleg für diefe An- 
ficht; doch ift jetzt erwiefen, dafs darin 
eine Gladiatoren-Caferne zu erblicken ift.

Ganz in den Formen des befeftigten 
römifchen Standlagers ift ferner der Palaft er
baut, welchen Diocletian zu Salona (Spalato, 
Dalmatien) fich zu Anfang des IV. Jahrhun
dertes n. Chr. als Ruhefitz errichtete472).

47 *) Siehe ebendaf.
472) Siehe: Hirt, A. Die Gefchichte der Baukunft bei den Alten. Berlin 1827 — ferner: Adams, R. Ruins of the 

ßalace of the em^cror Diocletian at Spalato in Dahnatia. London 1764.
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Ein Theil der grofsartigen Anlage diente auch 
Prätorianer-Leibwache. Fig. 432 473) giebt den 
anlage wieder.

473) Facf.-Repr. nach: Durand, J. N. L. Recueil et parallele des bdifices etc. Paris 1809. PI. 23.
474) Siehe: Krieg v. Hochfelden, G. H. Gefchichte der Militär-Architektur in Deutfchland. Stuttgart 1859.
475) Näheres ift aus der foeben angegebenen Quelle zu entnehmen.

Indem wir betreff diefes Bauwerkes auf Theil II, Bd.
verweifen, fei hier bemerkt, dafs die via 
(hier via aurea und via ferrea genannt) in 
hier den Namen porta aurea; die porta 
decumana fehlt, weil die ganze Südfeite die 
Hauptfront des kaiferlichen Palaftes bildete, 
welcher nur einen Zugang, von den Vor
höfen her, haben füllte. In Rückficht auf 
diefe Lage des Palaftes hat die Südfeite 
auch keine Zwifchenthürme, wie die vier 
anderen Seiten des Caftells aufzu weifen.

Das grofse in fich gefchloffene Vier
eck, welches dem durch die Goldene Pforte 
Eintretenden zur Linken liegt, hält man 
für das Soldaten-Quartier.

War bei Diocletian s Palaft- 
anlage offenbar die Form der Ver- 
theidigungsfähigkeit die Haupt
fache, fo fehen wir in Fig. 433 
ein ausfchliefslich zu kriegeri fehen 
Zwecken erbautes Standlager oder 
Caftell an der Grenze des Reiches, 
eine Stunde nördlich von Homburg 
gelegen471). Es bildet ein Viereck 
mit abgerundeten Ecken, etwa 
220 m lang und 148 m breit, war 
urfprünglich aber wahrfcheinlich 
von quadratifcher Anlage und ift 
erft im Laufe der Zeiten (III. bis VI. 
Jahrhundert) vergröfsert worden.

Abweichend von den bisher betrach
teten Bauten find bei diefem die permanen
ten Wohnungen der Befatzung nicht an die 
Ringmauer angebaut, fondern müffen, ent- 
fprechend der alten Lagereintheilung, auf 
dem von der via angularis eingefchloffenen 
Raume geftanden haben. Nach Krieg v. 
Hochfelden wäre es möglich, dafs das Ge
bäude H (19,8 X 24,5 m) , wenn es zwei 
Obergefchoffe hatte, eine Cohorte (360 Mann) 
beherbergte. Eine zweite Cohorte fand wohl 
im praetorium Unterkommen. Dies wäre 
aber höchftens eine Sicherheitsbefatzung für 
ruhige Zeiten gewefen ; die zur Kriegsbefatzung noch erforderlichen — mindeftens 4 — Cohorten wohnten 
wahrfcheinlich in Hütten aus ungebrannten Ziegeln, Stampfmauerwerk oder dergleichen 475).

Bemerkenswerth ift die Sicherung der Thore der römifchen Standlager und Stadtbefeftigungen

in der That als Caferne für die 
reftaurirten Grundrifs der Palaft-

2 diefes »Handbuches» (Art. 306, S. 294)
quintana des Lagers hier unterdrückt, die via principalis 
die Mitte gerückt ift. Die porta praetoria des Lagers führt

TT
Fig- 433- 

A.
tt

’hooo n. Gr.

A. Porta praetoria.
B

g. Thurm.

a. Vorhalle.
b. Hof (Impluwium).
c. Säulenhalle.
d, e. Fufsgeftelle.

principalis dcxtra.
» Jiniftra.

D. • decumana, 
F. Praetorium.
G, II. Wohnungen.
I. Sacellum.

------------------m
D 

Römifches Caftell bei Homburg474).
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durch je 2 Thürme. Gewöhnlich fpringen die Thürme von der inneren und äufseren Flucht der Ring, 
bezw. Stadtmauern vor und find durch zwei Mauern, in welchen die eigentlichen Thoröffnungen befindlich, 
verbunden. Ueber das fo entllehende römifche propugnaculum fiehe den eben genannten Band diefes »Hand
buches« (Art. 385, S. 355.)

Die angeführten Beifpiele werden erkennen laffen, auf welchem Wege die alten 
Römer cafernenartige Gebäude zu errichten beftrebt waren, und wenn wir uns — 
nach den vorhandenen Reften — auch kein getreues Bild von diefen Bauwerken 
machen können, fo dürfen wir wohl behaupten, dafs die Cafernenbauten, welche der 
Wiedererrichtung flehender Heere folgten, in jeder Beziehung weit hinter den antiken 
Bauwerken ftanden. Trotz der vielen Gegenfätze im modernen und antiken Leben 
überhaupt und in den militärifchen Einrichtungen im Befonderen hätte man doch an 
den geräumigen, luftigen, gut erleuchteten Galerien der antiken Bauwerke feft halten 
follen, anftatt, wie fo häufig, die Hauptverbindungen als fchmale und zumeift fehr 
lange Gänge herzuftellen, die nur an beiden Enden beleuchtet, mithin dunkel, un- 
gefund und felbft gefährlich find476).

476) Schon Durand weist (in feinen: Pricis des lecons d'architecture etc. Bd. 2. Paris 1840. S. 73 u. ff.) daraufhin, 
dafs das feiner Zeit berühmtefte cafernenartige Bauwerk, das Invaliden-Hotel zu Paris, hinfichtlich der Zweckmäfsigkeit und 
Schönheit feiner grofsen inneren Communicationen, keinen Vergleich mit dem prätorifchen Lager in Rom oder auch nur mit der 
kleinen Caferne zu Pompeji aushalte.

Ehe wir jedoch die Richtigkeit diefes Urtheiles durch einige charakteriftifche 
Beifpiele moderner Cafernen aus verfchiedenen Perioden belegen und dann weiter 
zeigen, wie fchliefslich, nach mehrhundertjährigen Beftrebungen, doch Bauwerke 
hergeftellt worden find, die den meiften berechtigten Anfprüchen genügen, find 
diefe Anforderungen der Jetztzeit und die Elemente, aus welchen, ihnen entfprechend, 
jede moderne Caferne zu beftehen hat, eingehender darzulegen.

b) Beftandtheile und Einrichtung.

Die nachfolgenden Erörterungen enthalten an erfter Stelle diejenigen Be- 
ftimmungen über Grofse, Anzahl, Lage und befondere Einrichtungen der einzelnen 
Räume einer Caferne, welche für das Deutfche Reich Geltung haben. Nicht mindere 
Beachtung ift fodann den entfprechenden öfterreichifch-ungarifchen Vorfchriften zu
gewendet worden. Bei der Nebeneinanderftellung diefer Normen darf nicht uner
wähnt bleiben, dafs im Deutfchen Reiche der Cafernenbau Sache des Staates ift, 
die oberften Militär-Behörden alfo in der Lage find, die Entwürfe zu Neubauten 
nach feften reglementarifchen Satzungen, die dem jeweiligen Stande der Bautechnik 
und der Gefundheitswiffenfchaft angepafft find, felbft bearbeiten zu laffen, während 
in Oefterreich-Ungarn die Beftellung der Unterkünfte für die Truppen neuerdings 
zwar auch eine öffentliche, vom ganzen Lande zu tragende Laft geworden ift, das 
Natural-Quartier aber von den Gemeinden (in Einzelwohnungen oder als Caferne) 
geftellt werden mufs. Um nun die auf folche Weife Verpflichteten fo viel als möglich 
zum Neubau von Cafernen anzuregen — für welche der Staat dann Miethzins 
zahlt — fucht man, erforderlichenfalls, die Koftfpieligkeit des Baues durch Herab
gehen auf ein Minimum von Anforderungen zu vermindern.

Neben Deutfchland und Oefterreich-Ungarn follen dann, bei Befprechung der 
wichtigeren Einrichtungen, auch andere Militärftaaten Erwähnung finden.

Auf Einzelheiten der Conftruction endlich wird nur einzugehen fein, wenn fie 
dem Cafernenbau eigenthümlich und nicht bereits in den allgemeinen Theilen unferes 
»Handbuches« berückfichtigt worden find.
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i) Wohnräume.
Die Zimmer für die gemeinfame Unterkunft der Mannfchaft follen, wenn fie 

fowohl als Wohn-, wie als Schlafzimmer dienen müffen, für jeden Gemeinen wenig- 
ftens 4,5 Qm Grundfläche und 15 bis 16 cbm Luftraum — Minimum in Oefterreich- 
Ungarn 15,s cbm — gewähren, allerdings einfchliefslich der Betten, des Ofens und 
der übrigen Geräthfchaften, aber ausfchliefslich der Fenfternifchen. Hierbei wird 
eine Zimmerhöhe von wenigftens 3,5 o m vorausgefetzt.

Bei einer Belegftärke von weniger als io Mann darf in Oefterreich-Ungarn die 
Zimmerhöhe geringer, doch keinesfalls unter 3m fein. Für jeden Unteroffizier, 
welcher in einem Gemeinzimmer untergebracht ift, find (wegen Aufftellung des ihm 
gebührenden Tifches) 6,2 qm Grundfläche zu rechnen.

Die neueren englifchen Cafernen follen 17cbm Raum auf den Kopf gewähren. 
In den feit 1872 erbauten franzöfifchen Cafernen (types du genie} entfallen nur 12,5 
bis 14,io cbm auf den Mann; Ingenieur Tollet dagegen will in feinen eingefchoffigen 
Cafernen (fiehe unter d, 5) wenigftens 25 cbm dem Manne zutheilen.

Die vorgenannten Raumgröfsen beziehen fich, wie fchon erwähnt, auf Zimmer, 
die fowohl Wohn-, als Schlafräume find. Dafs aber Vieles, in erfter Linie die Rück- 
ficht auf Gefundheitspflege, für die Trennung der Wohn- und Schlafräume fpricht, 
wird allgemein anerkannt, und es ift nur der Kofienpunkt, der fich diefem aufser- 
ordentlichen Fortfehritte zumeift noch entgegenftellt. Wenn allerdings die Gewährung 
von Schlaffalen gleich bedeutend fein müffte mit der Verdoppelung der bisherigen 
Wohnräume, fo müfften auch die Baukoften eine fehr beträchtliche Steigerung 
erfahren.

Aber es giebt einen Mittelweg, der allen billigen Anforderungen entfprechen 
dürfte, und den man in den neueren fachfifchen Cafernen eingefchlagen hat. Man 
vergröfsert den Raum für die gemeinfchaftlich wohnenden Mannfchaften nur um 
etwa das 0,4-fache für den Kopf — von 16cbm auf ungefähr 22,5 cbm — und theilt 
letztere fo, dafs ca. 9,5 cbm auf den Wohnraum, 13 cbm auf den Schlafraum kommen. 
Erwägt man nun, dafs diefe 13cbm in dem Augenblicke, da fich der Mann zum 
Schlafen niederlegt, noch wirklich reine, unverdorbene Luft find, während in dem 
Zimmer für Alles bis dahin fchon eine Anzahl Perfonen fich aufgehalten, gegeffen, 
getrunken, geraucht, vielfach Staub erzeugt, daneben auch brennende Lampen die 
Luft an Verbrennungsproducten bereichert, an Sauerftoff aber ärmer gemacht haben; 
fo kann es keinem Zweifel unterliegen, dafs 13 cbm Luft des Schlaffaales gefundheits- 
zuträglicher find, als 16 cbm Wohnftubenluft. Andererfeits find die 9,5 cbm der Wohn- 
ftube ganz unbedenklich für ausreichend zu erachten, weil die Bewohnerfchaft während 
der Tagesftunden nur äufserft feiten und nie auf lange Zeit vollzählig anwefend 
fein wird; befonders dann nicht, wenn die Wohnräume durch Speifefäle und Wafch- 
Locale entlaftet find.

Wenn die Mannfchaftszimmer ihre gröfste Abmeffung nach der Tiefe des Ge
bäudes erhalten, fo gilt für deutfche Cafernen als zuläffig gröfste Länge 10m; für 
öfterreichifche Cafernen ift diefes Mafs nur zu geftatten, wenn die Zimmer an beiden 
Schmalfeiten Fenfter haben. Es genügt jedoch, wenn eine diefer kürzeren Seiten eine 
Aufsenmauer ift, ihre Fenfter alfo unmittelbar in das Freie gehen; die Fenfter der 
entgegengefetzten Seite können auf einen Gang fehen. Zimmer, deren Fenfter nur 
in einer Langwand oder in einer folchen und in einer Stirnwand angebracht find, 
follen in Oefterreich-Ungarn höchftens 6,50m Tiefe erhalten. Reicht endlich ein 
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Zimmer durch die ganze Tiefe des Gebäudes, fo dafs es Fenfter in zwei einander 
gegenüber liegenden Aufsenmauern erhalten kann, fo ift eine Tiefe bis 15 m zuläffig. 
In allen diefen Fällen wird ferner vorausgefetzt, dafs die Summe der Fenfterflächen 
wenigftens dem 8. 1 heile der Zimmergrundfläche gleich fei.

Länge und Breite der Mannfchafts-Wohnzimmer find endlich auch noch mit 
Rückficht auf die Benutzungsfähigkeit der Wände für Aufftellung von Schränken 
und Bettftellen zu beftimmen. In keinem Falle dürfen durch diefe Möbel Fenfter 
verfetzt oder unzugänglich gemacht werden. Ein Mannfchaftsfchrank in deutfchen 
Cafernen ift 78,5 cm breit und 44,5 cm tief; die eiferne Bettftelle hat l,9l5 m Länge und 
ebenfalls die Breite von 0,78» m. Die öfterreichifche Bettftelle ift 25 mm kürzer und 
5 mm breiter. Die Betten follen wenigftens 16 cm Von der Wand abftehen, dürfen 
paaiweife bis auf 16cm einander genähert werden; zwifchen den Bettpaaren mufs 
aber ein Zwifchenraum von 40 bis 48 cm bleiben.

Noch zweckmäfsiger ift in englifchen Cafernen der Abftand der Betten von 
einander auf ca. 60 cm feft gefetzt.

Die Zahl der in einem Zimmer unterzubringenden Mannfchaften wird in neueren 
deutfchen Cafernen, wenn die Wohnftuben auch als Schlafräume dienen, zumeift 
auf io bis 12 befchränkt; doch kommen in jeder Caferne einige gröfseren Zimmer 
bis etwa 20 Mann Belegftärke vor. Bei Trennung der Wohn- und Schlafräume 
kann man in diefer Beziehung, ohne Uebelftände befürchten zu müffen, noch weiter 
gehen. In Frankreich und England zeigt fich jetzt das Beftreben, das Viertel oder 
die Hälfte der Mannfchaft einer Compagnie oder den vierten Theil einer Schwadron 
in einem Gelaffe unterzubringen, alfo etwa 25 bis 40 Infanteriften oder 25 bis 
30 Cavalleriften und Artilleriften.
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Die älteren Cafernen weifen auch hier grofse Verfchiedenheiten auf. In den franzöfifchen Cafernen 
welche unter dem zweiten Kaiferreiche entflanden, herrfchen die fehr grofsen Zimmer, bis zu 54 Mann 
halfungsvermögen, vor (flehe unter d, 5).

Den Feldwebeln, Oberfeuerwerkern und in gleichem Range flehenden höheren 
Unteroffizieren, fo wie den Rofsärzten und Unterärzten gebührt im Deutfchen Reiche 
eine Stube von 22qm und eine Schlafkammer von 15qm. jn der öfterreichifch- 
ungarifchen Armee dagegen haben diefe Claffen, fo weit fie nicht etwa zu den Ver- 
heiratheten gehören, nur Anfpruch auf eine Stube von 18 bis 20 qm Grundfläche.

Fähnriche, Vicefeldwebel etc., desgleichen Büchfenmacher und Sattler der 
deutfchen Armee bekommen Einzelftuben von 15 bis 18 qm oder werden zu je 
zweien in Stuben von 22qm untergebracht; den genannten Handwerkern find über
dies Werkftätten anzuweifen (flehe Art. 455). In Oefterreich-Ungarn hält eine für 
2 Unteroffiziere beftimmte Stube nur 14 bis 18qm, eine folche für einen einzelnen 
Unteroffizier aber wenigftens 10 qm.

Den übrigen Unteroffizieren ift, fo fern fie gemeinfam, aber von der Mann
fchaft getrennt, untergebracht werden, in Deutfchland etwa das 1 y2- bis 2-fache des 
auf einen Gemeinen kommenden Raumes, in Oefterreich-Ungarn 6,2 qm pro Kopf zu 
gewähren. ’ 1

438. 
Wohnungen 

f. verheirathete 
Unter

offiziere.

Verheirathete Unteroffiziere der deutfchen Armee erhalten Stube und Kammer 
von 22, bezw. 8 qm; dabei ift ihnen eine Kocheinrichtung zu verfchaffen. In Oefter
reich-Ungarn hat der Verheirathete Anfpruch auf eine Stube von 18 bis 24 qm und 
eine Küche von 12 bis 17 qm.

Dergleichen Wohnungen für Verheirathete find in Deutfchland bis 3 für jede 
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Compagnie, in Oefterreich-Ungarn eine für jede Compagnie und einige beim Stabe 
(beim Infanterie-Regimentsftabe z. B. 4) herzuftellen.

In Deutfchland foll, in der Regel, von jeder cafernirten Unterabtheilung (Com
pagnie, Schwadron, Batterie) 1 Subaitern-Offizier in der Caferne wohnen; in Oefter
reich-Ungarn ift dies wenigftens bei der Cavallerie und Artillerie einzuhalten, während 
bei den Fufstruppen und dem Train die Befchränkung auf einen Offizier für 2 Unter- 
abtheilungen unter Umftänden zuläffig ift. Für Truppenkörper vom Bataillon auf
wärts foll in beiden Staaten, wo möglich, eine Hauptmanns- (Rittmeifters-) Wohnung 
in der Caferne vorhanden fein.

Ein Lieutenant erhält in deutfchen Cafernen eine Stube von 25 qm, eine Kammer 
von 8 qm und eine eben fo grofse Gefindeftube, der berittene Offizier aufserdem eine 
Reitzeugkammer von 6qm; der Hauptmann hat eine zweite Wohnftube von oben 
angegebener Gröfse. In Oefterreich-Ungarn gewährt man dem Subaitern-Offizier ein 
Zimmer von 25 bis 31 qm, ein desgleichen von 18 bis 24qm und eine Küche von 
12 bis 17qm; der Hauptmann dagegen hat zwei Zimmer erftgenannter Gröfse, eines 
zweiter Gröfse, eine Kammer von 13 bis 17qm und eine Küche von 18 bis 24qm.

Diefe geräumigen öfterreichifchen Offiziers-Wohnungen, für Unverheirathete — 
follte man meinen — überflüffig grofs, als Familienwohnung betrachtet aber nicht 
grofs genug, müffen die Gefammtkoften eines Cafernenbaues offenbar ungünftig be- 
einfluffen, find aber in Oefterreich von Alters her üblich und fcheinen als unentbehr
lich angefehen zu werden. Sie bilden einen ftarken Gegenfatz zu dem Wohnungs- 
gebührnifs englifcher Offiziere. Der englifche Lieutenant und Hauptmann hat, 
abgefehen von der Dienerftube, nur Anfpruch auf ein einziges Zimmer von 26,7 5 qm 
Gröfse; der Stabsoffizier im Regiment mufs fich mit 2 folchen Zimmern begnügen, 
und erft dem Regiments-Commandeur wird eine vollftändige Wohnung von 4 gröfseren 
Zimmern (zu je 33,4 qm), 2 Kammern, 2 Dienerftuben, Küche, Speifekammer, 
Keller etc. gewährt.

Ein deutfcher Cafernen-Infpector erhält 2 Zimmer von der Gröfse der Offiziers- 
Zimmer, 2 Kammern von je 12 qm und eine kleine Küche. Für feine dienftlichen 
Functionen find ihm Unterbringungsgelaffe für Haus- und Wirthfchafts-Geräthe zu 
überweifen.

Eine Cafernenwärter-Wohnung befteht in Deutfchland aus Stube und Kammer 
von 15, bezw. 8 qm. Von derfelben Gröfse ift die Wohnung des etwa vorhandenen 
Marketenders. Der Gebäude-Auffeher der öfterreichifchen Caferne erhält, wenn er 
verheirathet ift, eine Unteroffiziers-Wohnung, anderenfalls ein Unteroffiziers-Zimmer 
(10 bis 18 qm).

Wird die Offiziers-Speifeanftalt einer deutfchen Caferne von einem nur zu 
diefem Zwecke angenommenen Oekonomen betrieben, fo erhält diefer eine Wohn
ftube von 22 qm und eine Gefindeftube gleicher Gröfse.

2) Küchen und Speife-Anftalten.

Von der urfprünglichen Einrichtung, dafs jede Stuben-Kameradfchaft ihre 
Nahrungsmittel felbft zubereitete, ift man zwar allgemein fchon feit längerer Zeit 
abgegangen, indem man gröfsere Küchen für eine oder mehrere Untcrabtheilungen 
herfteilte; den nahe liegenden Schritt aber, den gemeinfamen Küchen auch gemein- 
fame Speiferäume beizufügen, hat man, aus übel angebrachter Sparfamkeit, noch 
keineswegs allgemein gethan.
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Wo Speifefäle nicht vorhanden find, holt in der Regel jeder einzelne Mann 
feine Speife-Portion felbft in der Küche, um fie nach feinem Zimmer zu tragen und 
dort zu verzehren. Während diefes manchmal fehr weiten Transportes werden die 
Speifen kalt, und bei dem haftigen Verkehre fo vieler Menfchen find Zufammen- 
ftöfse nicht feiten; der Anblick maffenhaft verfchütteter Speifen auf Treppen und 
Gängen ift etwas Alltägliches. Von irgend einer Bequemlichkeit oder Behaglichkeit 
beim Effen felbft kann endlich auch keine Rede fein, weil es in den Stuben der 
meiften älteren Cafernen hierzu an Raum, wenigftens an Tifchplätzen, gebricht. 
Die Rückficht auf die gute Ernährung des Soldaten fowohl, wie nicht minder die
jenige auf die Salubrität der Caferne fordern alfo die Herftellung von Speifefälen.

Für die Cafernen des Deutfchen Reiches find Speifefäle vorgefchrieben. In 
Oefterreich-Ungarn wird den Erbauern von nicht-ärarifchen Cafernen zwar empfohlen, 
Turn- und Pechtfäle, Mufik-Probezimmer und Marketendereien fo anzulegen, dafs 
diefe Räume zugleich als Speifezimmer der Mannfchaft dienen können; bindende 
Vorfchriften beftehen jedoch in diefer Beziehung nicht.

In Frankreich hat man in den zahlreichen, feit 1872 nach den types du genie 
erbauten Cafernen keine Speifefäle hergeftellt, und auch der Reformator des franzö- 
ftfchen Cafernenbaues, Tollet, muffte bei feinen erften Ausführungen (1875) auf 
Speifefäle noch verzichten, hat folche aber wohl bei fpäteren Anlagen bewilligt 
erhalten.

In England hat man den Verfuch gemacht, ein gröfseres Speifezimmer und 
die Küche unmittelbar zu vereinigen, fog. dining-kitchens herzuftellen. Andere Be- 
ftrebungen gingen wieder dahin, der Mannfchaft jeder Compagnie einen faalartigen 
Raum als »Tageszimmer« zum gemeinfchaftlichen Aufenthalt in dienftfreien Stunden 
zu gewähren; gewiffermafsen alfo ein gemeinfchaftliches Wohnzimmer zu fchaffen, 
in welchem dann auch die Mahlzeiten einzunehmen wären, während die gewöhnlichen 
Mannfchaftsftuben wefentlich nur noch als »Schlafräume« zu dienen hätten. Von beiden 
Einrichtungen ift man wieder abgekommen, und neuere als muftergiltig betrachtete 
Cafernen haben befondere Küchengebäude mit anftofsendem Tageszimmer, das 
immer mehreren Compagnien gemeinfam ift. Ein Regiment von 10 Compagnien 
oder 1000 Mann erhält 2 bis 4 folcher Gebäude.

Im Deutfchen Reiche werden in der Regel für wenigftens 2 Compagnien des 
Friedensftandes gemeinfchaftliche Küchen und Speife-Anftalten hergeftellt; gröfsere 
Anlagen (Bataillons- etc. Küchen etc.) find jedoch zuläffig.

Die Küche für 2 Compagnien erfordert 36 bis 40 qm; in derfelben kommt 
gewöhnlich ein Herd mit drei grofsen Keffeln (für Waffer, Gemüfe und Fleifch) zur 
Aufftellung; aufserdem foll fie eine offene Feuerftelle oder einen kleinen eifernen 
Kochofen enthalten. In Bataillons- etc. Küchen wird immer für je 2 Compagnien 
ein folcher Herd aufgeftellt; überdies noch ein kleinerer Herd oder Kochofen für 
die vereinigten Unteroffiziere des Bataillons, und es ift hiernach die Grofse diefer 
Küchen zu bemeffen.

Für Cafernen-Küchen kommen naturgemäfs nur Maffen-Kocheinrichtungen in 
Frage, welche bereits in Theil III, Band 5 diefes »Handbuches« (Art. 18 bis 36, 
S. 12 bis 28) unter der Ueberfchrift »Keffelherde« befchrieben worden find.

Von den urfprünglich fehr einfachen Keffelfeuerungen ift man allmählig zu ver- 
befferten Einrichtungen übergegangen. Gegenwärtig find der Marcks'^z Keffelherd 
und der Senking'{dae viel verbreitet.
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Dampfküchen find in Cafernen bisher nur vereinzelt zur Ausführung gekommen. 
Man erachtete fie früher für gefährlich, glaubte auch einer fachverftändigen Bedienung 
durch die Truppe felbft nicht unter allen Umftänden ficher zu fein. Letzteres Be
denken dürfte, wenigftens für deutfche Heereskörper, hinfällig geworden fein.

Die in den Jahren 1870 — 71 erbaute Schützen-Regiments-Caferne zu Dresden befitzt 3 Bataillons- 
Dampfkücheh (von J. S. Petzholdt in Döhlen bei Dresden), welche mit Heizdampf arbeiten 477). Jede 
Küche enthält 4 Keffel von je 1401 und 4 Keffel von je 941 Faffungsvermögen. Die 3 Küchen- 
Einrichtungen , fammt allen Rohrleitungen, kofteten zufammen 13014 Mark; hierzu kommen noch gegen 
900 Mark für 3 grofse Wrafenfänge nebft Ableitungsrohren. Die Dampfkeffel-Anlage der Caferne — 
4 Keffel, von welchen jedoch nur immer 2 in Benutzung find und 2 die Referve bilden — koftete 
8274 Mark. Diefelbe verforgt indefs nicht die Küchen allein, fondern auch eine zweipferdige Dampf- 
mafchine, die den gefammten Wafferbedarf der Caferne aus einem Tiefbrunnen pumpt und nach ver
fchiedenen Behältern fördert. Diefe Mafchine nebft allen Triebswerktheilen verurfachte gegen 1800 Mark 
Koften 4 78).

477) Siehe Theil III, Band 5 diefes »Handbuches«, Art. 27 u. ff. (S. 20 u. ff.)
*78) Ueber Dampfküchen für Cafernen-Anlagen fiehe auch: Neree, A. v. Die Militär-Dampfküche und Bade-Anftalt. 

Berlin 1880.
*79) Henneberg, R. Das ^^r’fche Verfahren zum Kochen von Speifen im Dampf- und Wafferbad, fo wie die dazu 

erforderlichen Apparate. Berlin 1883.
480) Nach: Gruber, F, Beifpiele für die Anlage von Infanterie-Cafernen. Wien 1880. Bl. 5.

Handbuch der Architektur. IV. 7. 31

Gröfseren Anklang, als die Dampfheizung der Koch-Apparate fcheint die Dampf- 
wafferheizung derfelben zu finden, namentlich in der von Becker angegebenen und 
ihm patentirten Form. Auch diefer Kocheinrichtung ift im genannten Bande (Art. 47, 
S. 36) Erwähnung gefchehen, und es mag hier unten 479) nochmals die Schrift ge
nannt werden, aus der Einzelheiten darüber zu entnehmen find.

In Oefterreich-Ungarn wurde in neuerer Zeit der Pilhal'fc\\& Herd als der für 
Cafernen normale angefehen.

Die Keffel deffelben find nur für 20 Mann berechnet und werden zu je drei über einer Feuerung 
zufammengeftellt. Ein folcher Herd mit einer oder zwei Feuerftellen (3 oder 6 Keffeln) beanfprucht eine 
Küche von 20 bis 25Qni (deren eine Ab- 
meffung wenigftens 2,90m betragen mufs).

Es ift zuläffig, die Herde 
mehrerer Unterabtheilungen, bis 
zur Stärke eines Bataillons, einer 
Cavallerie- oder Batterie-Divifion 
(3 Escadronen oder 3 Batterien) in 
einem Küchenraume zu vereinigen. 
Küchen mit 2 Herden bedürfen 
40 bis 45 Qm; für jeden weiteren 
Herd ift die Grundfläche um 15 bis 
20<lm zu vergröfsern. Fig. 434 48°) 
ftellt 4 Halb-Bataillons-Küchen und 
mehrere Speifezimmer einer öfter- 
reichifchen Regiments-Caferne dar.

Bereits feit mehreren Jahren 
haben indeffen auch in Oefterreich 
vollkommenere Küchen-Einrich
tungen mehrfach Platz gefunden; 
mindeftens verlangt man die Ein
führung gröfserer Keffel, da bei
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den kleinen Pilhal' fchen mit der reglementarifch ausgefetzten Brennmaterialmenge 
nicht auszukommen ift481).

481) Siehe auch den Vortrag Schuft er's über die Entwickelung der Maffen-Kochvorrichtungen in: Zeitfchr. d. Arch.- 
Ing.-Ver. zu Hannover 1884, S. 217.

482) Nach: Gruber, F. Beifpiele für die Anlage von Cavallerie-Cafernen. Wien 1880. Bl. 6.

Nach deutfchen Vorfchriften find in der Nähe jeder Küche zu gewähren: eine 
Speifekammer von 12 bis 15 qm und eine Fleifchkammer von 12 qm Grundfläche. 
Ferner ift auf je 2 Compagnien ein Lebensmittel-Keller von wenigftens 40 qm zu 
rechnen, fo wie ein kleiner abgefonderter Kellerraum für die Unteroffiziers-Speife- 
Anftalt des Regimentes etc.

Der Offiziers-Speife-Anftalt, für 1 bis 3 Bataillone, wird eine Küche von 20 bis 
30 qm und eine Speifekammer von etwa 16 qm zugetheilt.

Wenn in deutfchen Cafernen zwei Compagnien eine gemeinfchaftliche Küche 
haben, erhalten fie auch einen gemeinfchaftlichen Speifefaal, deffen Grofse fich er- 
giebt, wenn auf jeden Mann 0,75 qm Grundfläche gerechnet wird. Wenn in Oefterreich- 
Ungarn Speifefäle vorhanden find, fo wird in denfelben für jeden Kopf der gleich
zeitig fpeifenden Mannfchaft 0,75 bis 0,85 qm ausgeworfen.

Die zur Marketenderei gehörigen »Mannfchafts-Schank-Locale« der öfter
reichifchen Cafernen, welche, unter Umftänden, auch als Speifefäle mit benutzt 
werden, erhalten eine Grofse von nur 0,07 bis 0,15 qm für den Kopf des Mannfchafts- 

ftandes, können alfo etwa 10 . 
bis 20 Procent diefes letz
teren gleichzeitig fitzend be
herbergen. 18 bis 24 qm ift 
ihre geringfte zuläftige Gröfse.

Ein Speifezimmer für die 
vereinigten Unteroffiziere ei
nes Bataillons hat in Deutfch
land 1 bis l1^ qm für den 
Kopf der etatmäfsigen An
zahl zu gewähren. In Oefter- 
reich-Ungarn foll ein »Unter
offiziers -Gaft-Local« fo be- 
meffen werden, dafs wenig
ftens 25 Procent der in der

Caferne wohnenden Unteroffiziere gleichzeitig zu Tifche fitzen können; man rechnet 
daher im Allgemeinen O,ss qm für jeden beftandsmäfsigen Unteroffizier, mindeftens 
jedoch 18 qm. Fig. 435 482) zeigt Unteroffiziers-Gaft-Local und Mannfchafts-Speife- 
zimmer etc., zum Entwürfe einer öfterreichifchen Cavallerie-Regiments-Caferne gehörig.

Ein Offiziers-Speifefaal foll in deutfchen Cafernen U/s bis 12/s qm Fläche für 
einen Kopf gewähren. Da hierbei nicht nur die activen Offiziere, Aerzte und höheren 
Militär - Beamten, fondern auch die Referve - Offiziere und diejenigen Regiments- 
Angehörigen, welche fich in gefellfchaftlicher Hinficht zum Offiziers-Corps halten 
müffen, mitzuzählen find, fo würde der Offiziers-Speifefaal eines Infanterie-Regimentes 
etwa 140 qm, der eines Cavallerie-Regimentes gegen 80 qm erfordern; als Offiziers- 
Speifezimmer eines einzelnen Bataillons würde fchon ein Zimmer von 50 qm genügen. 
Wo die Verhältniffe günftig find, gewährt man indeffen gern etwas geräumigere 
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Marketenderei- und Küchengebäude einer öfterreichifchen 
Cavallerie-Regiments-Caferne 482). 

Arch.: v. Gruber.
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Speifefäle, die bei aufsergewöhnlichen Feftlichkeiten eine gröfsere Zahl Theilnehmer 
faffen können. So haben z. B. die neueren fächfifchen Infanterie-Regiments-Cafernen 
zu Dresden Speifefäle von 170 qm, eine neuere Cavallerie-Regiments-Caferne zu Berlin 
einen folchen von ca. 139 qm, die Pionier-Bataillons-Caferne zu Dresden einen Speife- 
faal von 79 qm etc.

In Oefterreich-Ungarn find die »Offiziers-Schulzimmer« gleichzeitig als Speife
fäle zu benutzen, und es follen, mit Rückficht auf letztere Beftimmung, auf den 
Kopf des vollftändigen Offiziers-Corps 1,6 bis 2,o qm entfallen. Sind Offiziers-Schul
zimmer nicht vorhanden, fo wird ein »Offiziers-Gaft-Local« in der Marketenderei 
eingerichtet, deffen Grofse, wie vorftehend angegeben, normirt wird, niemals aber 
unter 18 qm herabgehen darf.

Hier wie dort ift es zuläffig, neben dem eigentlichen Spei fe-Locale, dem Offiziers- 
Corps einige kleineren Zimmer (Bibliothek- und Lefezimmer, Billard- und Spielzimmer, 
Converfations-Zimmer etc.) zuzutheilen und folchergeftalt ein fog. Offiziers-Cafino zu 
bilden. Zur Vervollftändigung eines folchen gehören dann noch Kleiderablagen, 
Anrichteraum, Dienerzimmer, Kammer für Tifchgeräthe etc. Von folchen Offiziers- 
Cafinos war bereits in Theil IV, Halbbd. 4 diefes »Handbuches« (Art. 368, S. 282) 
die Rede, und dafelbft find auch Beifpiele von dergleichen Cafinos zu finden.

Zuweilen haben mehrere Offizier-Corps ein gemeinfchaftliches Cafino, dem dann, 
wo möglich, über den täglichen Bedarf hinaus, einige gröfsere Fefträume zugetheilt 
werden.

An der eben angezogenen Stelle diefes »Handbuches« ift das Cafino zu Stettin 
ein Beifpiel einer folchen gröfseren Anlage.

In welches Gefchofs eines geeignet befundenen Cafernengebäudes man das 
Cafino verlegt, hängt von den örtlichen Verhältniffen ab. Im Erdgefchofs ift fein 
Platz, wenn man die Räumlichkeiten in unmittelbare Verbindung mit einem Garten 
bringen kann; in das oberfte Gefchofs dagegen wird das Cafino nicht feiten ver
legt, um dem Saale eine die gewöhnliche Zimmerhöhe überfteigende Höhenabmeffung 
geben zu können, ohne die Gefchofseintheilung des Gebäudes zu ftören.

3) Wafch- und Baderäume; Putzräume.

Weder die Reinigung des Körpers, noch die der Kleidung und der Waffen 
foll in den Wohnftuben vorgenommen werden. Man hat daher in den Cafernen 
Wafchräume und Bade-Anfialten zu befchaffen. Die deutfchen amtlichen Vorfchriften 
über Cafernen-Einrichtungen erwähnen zwar der erfteren noch nicht; die Praxis ift 
jedoch — wie in manchen anderen Stücken — auch in diefer Beziehung über das 
in den Reglements Geforderte bereits hinausgegangen und hat gefonderte Wafch
räume vielfach ausgeführt.

In den neueren fächfifchen Cafernen bemifst man deren Grofse fo, dafs auf jeden hier in Betracht 
kommenden Mann 0,ts bis l,uo qm entfallen. Wafchtifch-Einrichtungen, wie fie in Theil III, Band 5 diefes 
»Handbuches« (Art. 97, S. 78) befchrieben worden find und die hier ganz am Platze wären, hat man 
der Koften wegen bis jetzt nicht einführen können. Die Wafchräume enthalten nur gewöhnliche Zapf
hähne der Hauswafferleitung und Ausgufsbecken, fo wie Wafchbecken. Der afphaltirte, mit Gefälle ver
legte Fufsboden ift mit Entwäfferungs-Vorrichtungen verfehen. — Jede Compagnie erhält ihren befonderen 
Wafchfaal oder auch zwei kleinere Wafch-Locale.

Wenn in Oefterreich-Ungarn befondere Wafchräume angelegt werden, fo be
rechnet man deren Grundflächen mit 0,3 qm für den Kopf. Es ift hier jedoch auch

445- 
Offiziers- 
Cafino.

446. 
Wafchräume.



484

447- 
Bade- 

Einrichtungen.

zuläffig — wenn die Caferne gefchloffene Gänge von wenigftens 3,is m Breite hat — 
die Wafchtifche auf diefen Gängen aufzuftellen.

Die englifchen Cafernen, welche nach dem Krim-Kriege ausgeführt worden 
find, befitzen Wafchräume; die neueften franzöfifchen, feit 1872 erbauten ebenfalls; 
doch konnte charakteriftifcher Weife diefe entfchiedene Verbefferung der Cafernen- 
Einrichtungen nicht ohne »lebhaften Widerftand« einzelner Ober-Commandos ein
geführt werden483). Zumeift wird auf je 10 Mann ein Wafchbecken gewährt.

483) Vergl.: Mimoires et compte rendu des travaux de la Jo eiete des inginieurs civils. Aoüt 1882, S. 149.
484) Nach: Gefundh.-Ing. 1880, S. 219.

Um den zahlreichen Bewohnern einer Caferne die Wohlthat eines Bades oft 
gewähren zu können, würde eine aufserordentlich umfangreiche und koftfpielige An
lage erforderlich, wenn man denfelben nur Wannenbäder ertheilen wollte. Man hat 
daher zu dem Auskunftsmittel gegriffen, die Mannfchaftsbäder als Braufe- oder Regen- 
(Douche-) Bäder einzurichten.

In deutfchen Cafernen wird zu einer folchen Bade-Anftalt für ein Infanterie- 
Bataillon, ein Cavallerie-Regiment oder eine Artillerie-Abtheilung ein heizbarer Raum 
von 40 bis 60 Qm verlangt, von welchem etwa 3/5 auf Ankleideräume, 2/s auf den 
eigentlichen Baderaum entfallen. Caferniren mehrere Bataillone zufammen, fo ift 
es bezüglich der Anlage- und Betriebskoften vortheilhafter, eine grofse gemeinfame 
Bade-Anftalt, anftatt gefonderter Bataillons-Bäder anzulegen.

Indem wir auf das in Theil III, Band 5 diefes »Handbuches« (Art. 122 u. ff, 
S. 114 u. ff.) über Braufebäder Gefagte verweifen, geben wir noch in Fig. 436 4 84) 
ein Militärbad diefer Art, welches in der Caferne des Kaifer-Franz-Garde-Grenadier-
Regimentes zu

Fig- 436-

Groves Braufebad 
für Cafernen 484). 

^100 n. Gr.

Berlin von Grove nach eigenem Syftem ausgeführt worden ift.
Daffelbe nimmt einen im Sockelgefchofs gelegenen Saal von 170 ein und 

befteht in der Hauptfache aus zwei dicht neben einander gelegenen Reihen von je 
9 Badezellen, von lm Breite und 0,J5m Tiefe. Durch eine Langwand und durch 
Querwände (1,75 m hoch) werden diefe Zellen gebildet und auf drei Seiten ge- 
fchloffen, während die vierte Seite offen bleibt. Das Hauptwaiferrohr liegt über der 
Längswand; in daffelbe find die Brauferohre — für jede Zelle eines — nicht loth
recht, fondern fchräg nach unten gerichtet, eingefchraubt. Diefe Anordnung be
zweckt, den Wafferftrahl nicht auf den Kopf eines in der Mitte der Zelle flehenden 
Mannes, londern nach der Bruft oder dem Nacken zu richten; aufserdem geftattet 
diefelbe noch die raumfparende Gruppirung der Badezellen. Auf jede Badezelle 
kommen 3 Plätze zum Aus- und Ankleiden (54 im Ganzen), und es hat fich heraus- 
geftellt, dafs bei diefem Verhältniffe eine ununterbrochene Benutzung des Bades mög
lich ift. Das Wafler kommt aus einem im Erdgefchofs aufgeftellten Behälter von 
60001 Inhalt, nachdem es vorher, mittels Circulation durch einen grofsen Bade
ofen , auf 35 Grad C. erwärmt worden ift. Da hierbei für etwa 2 Mark Brenn
material verbraucht wird , jene 60001 aber für nahezu 400 Bäder ausreichen, fo 
ftellen fich die antheiligen Koften jedes Einzelbades auf wenig mehr als ’/s Pfennig. 
Die Koften der ganzen Anlage haben nur gegen 4000 Mark betragen (einfchl. eines 
Wannenbades mit Braufe für Offiziere). Berechnet man für Inftandhaltung und Ab
nutzung 10 Procent diefer Summe, fo erhöhen fich die Koften eines Einzelbades um 
höchftens o,s Pfennig, ftellen fich alfo insgefammt auf etwa 1,3 Pfennig. (Beim 
ganzen Regiment dürften im Jahre etwa 50000 Bäder verabreicht werden.)

Die Bade-Einrichtungen in den neueren fächfifchen Cafernen unterfcheiden fich 
von der im Vorftehenden kurz befchriebenen hauptfächlich dadurch, dafs fie Ober- 
und Unterbraufe haben und dafs dabei nicht einzelne Braufeköpfe angeordnet find, 
fondern ein oberes und ein unteres, wagrecht liegendes, 35 mm weites, kupfernes 
Brauferohr, das der ganzen Länge nach in feiner unteren, bezw. oberen Hälfte fein
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durchlöchert ift. Fig. 437 ftellt die Bade-Anftalt eines Infanterie - Regimentes in
Zwickau dar.

Ein ichmiedeeiferner Heizkeffel von 2,6cbm Faffungsvermögen dient zur Erwärmung des Waflers 
und fördert daffelbe in einen Behälter von 925 1 Inhalt, der im Dachgefchofs (28 m über dem Fufsboden
des Baderaumes) aufgeftellt ift. Aufserdem wird das Bad noch durch einen der 5 Kaltwaffer-Behälter 
(7,s bis 11,7 cbm Inhalt), die eben dafelbft flehen, gefpeist.

Die Mifchung des heifsen und kalten Waflers erfolgt erft kurz vor dem Eintritt in die Brauferohre 
(flehe die Badehahn-Garnitur im Querfchnitt) und wird vom Bademeifier, den jeweiligen Umftänden ent- 
fprechend, bewirkt. Da, wie der Grundrifs zeigt, zwei Badeftände von je 12m Länge angeordnet find, 
fo können gleichzeitig wenigftens 24 Mann baden.

Die Koften diefer Bade-Einrichtung, einfchl. derjenigen der zwei Offiziers-Badezellen, haben 3620Mark 
betragen. Zum Gebrauch für Unteroffiziere find nachträglich noch 3 Badewannen mit Braufen aufgeftellt 
worden, was für jede Wanne noch einen Aufwand von etwa 250 Mark verurfacht hat.

Fig- 438.

Bade- und Wafchküchengebäude 
einer öfterreichifchen Infanterie-Caferne 486).

Arch.: v. Gruber.

hinaus. In kleinen Cafernen kann die

In öfterreichifchen Cafernen foll, ähn
lich wie in den deutfchen, der eigent
liche Baderaum für ein Bataillon oder 
ein Cavallerie-Regiment 18 bis 24 qm 
grofs, dabei aber fo eingerichtet fein, 
dafs 24 Mann gleichzeitig baden können. 
Ein anftofsendes Aus- und Ankleide
zimmer foll 20 bis 30 Qm halten.

Fig. 43s485) zeigt einen Entwurf für das 
Bade- und Wafchküchen-Gebäude einer 
öfterreichifchen Infanterie-Regiments-Ca- 
fernen-Anlage. Da hier drei Bataillone 
auf daffelbe Bade-Local angewiefen find, 
fo geht die Grofse diefes letzteren über 
die oben genannten Minimalfätze etwas 

Einrichtung zu Braufebädern auch in der

485) Nach: Gruber, F. Beifpiele für die Anlage von Infanterie-Kafernen. Wien 1880. Bl. 7.

Wafchküche mit Platz finden.
448- 

Putzräume.

449.
Wafchküchen.

Putzräume, in welchen allein die Reinigung der Waffen vorgenommen werden 
darf, find in deutfchen Cafernen mit 45 qm für die Unterabtheilung zu gewähren. 
Sie finden ihren Platz zumeift im Sockelgefchofs, bataillonsweife oder halbbataillons- 
weife vereinigt.

In öfterreichifchen Cafernen wird jeder Abtheilung ein Putzplatz auf dem Hofe 
angewiefen. Wenn derfelbe nicht überdacht ift, fo kann, bei ungünftigem Wetter, 
das Putzen der Waffen nur auf den Gängen und Vorplätzen verrichtet werden.

Das Reinigen der Kleider foll überall im Freien, auf dem Hofe, ftattfinden. Bei 
ungünftiger Witterung mufs man fich auch mit diefer Arbeit zumeift auf die Gänge 
zurückziehen, da die wünfchenswerthen Schutzdächer noch nicht allgemein ein
geführt find.

Zur Reinigung der Mannfchaftswäfche wird jedem Bataillon eine Wafchküche 
von 25 bis 50 qm Grundfläche überwiefen. Aufserdem foll noch eine kleinere Wafch
küche den Verheiratheten zur Verfügung ftehen. Die letztere ift auch dann zu ge
währen, wenn die Mannfchafts-Wafchküchen, wegen Vorhandenfeins einer Garnifons- 
Central-Wafch-Anftalt, entfallen follten.

Zu jeder Wafchküche gehört eine Rollkammer (15 bis 30 qm) und ein Trocken-
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boden oder eine Trockenkammer (fiehe Fig. 438). Im Weiteren fei auf das Kapitel 
»Einrichtungen zum Reinigen der Wäfche« in Theil III, Band 5 diefes »Handbuches« 
(S. 55 u. ff.) verwiefen.

Da die Drillichbekleidung von der Mannfchaft ftets felbft gewafchen wird, fo 
ift zur Erleichterung diefer Arbeit die Aufftellung zweier Wafchtröge für 1 Bataillon 
auf dem Cafernenhofe ftatthaft, vorausgefetzt dafs die anderweite Benutzbarkeit des 
letzteren hierdurch nicht beeinträchtigt wird.

4) Räume für Unterrichts- und Uebungszwecke.

Offiziers - Unterrichtszimmer find in deutfchen Cafernen nicht vorhanden, weil «°-
. . Offiziers-

die theoretifche Fortbildung der bei der Truppe dienftthuenden Offiziere auf andere Unterrichts- 

Weife, als durch gemeinfamen Unterricht erzielt wird. In Oefterreich-Ungarn dagegen 
foll in der Regel jede von mindeftens einem Bataillon belegte Caferne ein Offiziers- 
Schulzimmer (das nebenbei als Speifezimmer zu benutzen ift) enthalten.

In älteren deutfchen Cafernen kann der theoretifche Unterricht nur in den 451.
—, - , Schulzimmer

gröfseren Mannfchaftsftuben ertheilt werden; in den neueren Cafernen dagegen f Unteroffiziere 
räumt man, wenn irgend thunlich, jedem Bataillon ein Unterrichtszimmer ein. In u. Mannfchaft. 

Pionier-Cafernen mufs wenigftens Raum für eine zweiclaffige Bataillons-Schule vor
handen fein ; doch ift wünfchenswerth, die Unterrichtsräume hier noch reichlicher 
zu bemeffen.

In Oefterreich-Ungarn befteht bei jedem Regimente und jedem felbftändigen 
oder ifolirt garnifonirenden Bataillon eine Unteroffiziers-Bildungsfchule und eine Schule 
für Einjährig-Freiwillige. In der Genie-Truppe tritt als dritte höhere Schule noch 
eine Unteroffiziers-Schule für jedes Bataillon hinzu.

Bei Ermittelung der Grofse der Schulzimmer nimmt man an, dafs der dritte 
Theil der etatsmäfsigen Unteroffizierszahl in der Unteroffiziers-Bildungsfchule Platz 
finden und auf jeden Schüler 1,6 qm Grundfläche kommen müffe. Dabei foll die 
Höhe der Schulräume wo möglich 3,8 bis 4,2 m betragen, mithin auf den Kopf 6,0 
bis 6,7 cbm Luftraum entfallen, was eine gleichzeitige kräftige Lüftung wünfchens
werth macht.

Aufser den vorerwähnten Schulzimmern find zu befchaffen — in Oefterreich-Ungarn 
_ bei jedem Infanterie-Regimente ein Mufik-Probezimmer von 60 q“ Grundfläche; bei 
jedem Feld-Artillerie-Regiments- und Feftungs-Artillerie-Bataillons-Stabe ein Local 
für den fog. Batteriekaften (zur Darftellung des Batteriebaues durch Sandmodelle) 
und für die Bibliothek je ein Zimmer von 28 qm; bei jedem Pionier-Bataillon ein 
Modellzimmer von ungefähr derfelben Gröfse.

Turn- und Fechtfäle werden in deutfchen Cafernen nicht befonders angelegt; 45=. 

wohl aber Exercierhäufer und Reithäufer486), und diefe Baulichkeiten haben die u. Fecht-

Stelle der erftgenannten zugleich mit zu vertreten. In Oefterreich-Ungarn dagegen fäk- 
follen Cafernen, die ein Bataillon (eine Cavallerie- oder Batterie-Divifion oder 4 Fuhr- 
wefens-Escadronen) aufnehmen können, einen befonderen Turn- und Fechtfaal haben. 
Exercierhäufer fcheinen hier noch wenig gebräuchlich zu fein; Reithäufer dagegen 
werden ftets beanfprucht.

Ein Bataillons- oder Batterie-Divifions-Turnfaal erhält 60 bis 70 qm, ein folcher 
für eine Cavallerie-Divifion oder 4 Fuhrwefens-Escadronen 90 bis 100 qm. Weniger

*86) Siehe hierüber das nächfte Kapitel.
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Fig- 439-

Turn-, Fechtfaal- und Küchengebäude 
für ein öfterreichifches Infanterie-Regiment 487). 

Arch.: v. Gruber.

als 55 bis 60 qm Grundfläche foll ein 
Turn- und Fechtfaal in keinem Falle 
haben. Die Höhe diefer Räume foll, 
wo möglich, 4,4 bis 5,o m betragen. 
Fig. 439487) ftellt einen 218 qm halten
den Turn- etc. Saal für ein Infanterie- 
Regiment dar.

Die franzöflfchen Cafernen haben 
ebenfalls Fechtfäle, Infanterie-Cafernen 
zuweilen deren mehrere, daneben aber 
auch (eigenthümlicher Weife) Tanzfäle. 
So befitzt z. B. eine unter d, 5 fkiz- 
zirte Cavallerie-Regiments-Caferne einen 
Fechtfaal von 110 qm und einen ca. 42 qm 
grofsen Tanzfaal.

453* 
Wach- 

Locale.

454- 
Gefchäfts- 
zimmer.

455- 
Handwerker- 

ftuben.

5) Wach-Locale, Gefchäftszimmer und Handwerkerftuben.
In jeder Caferne ift eine Wache erforderlich; die Gröfse der Wachftube wird 

bei der geringften Wachftärke (3 Mann) auf etwa 10 qm bemeffen; bei einer Stärke 
bis 12 Mann find 22 bis 25 qm erforderlich. In Oefterreich-Ungarn werden auf je 
3 Mann 10 qm verlangt, wenn die Zimmerhöhe 3m beträgt; bei 3,5om Höhe aber 
nur etwa 8,5 qm.

In der Nähe des Wach-Locales foll fich wenigftens eine kleine Arreftzelle von 
8 qm Grundfläche befinden; bei gröfseren Cafernen ift es rathfam, mehrere folcher 
Zellen vorzufehen. Gemeinfame Arrefte müffen einen Luftraum von 15 bis 16 qm 
auf den Kopf gewähren.

Für ein Offiziers-Infpections-Zimmer genügt eine Grundfläche von 18 qm.
Gefchäftszimmer (Bureaus, Kanzleien) find erforderlich bei den Fufstruppen 

und beim Train vom Bataillon an, bei der Artillerie von der Abtheilung (Batterie- 
Divifion), bei der Cavallerie vom Regiment an aufwärts. Für das Deutfche Reich 
gilt in diefer Beziehung die Beftimmung, dafs den Truppenkörpern, welche felb- 
ftändige Caffen-Verwaltungen haben, zwei Gefchäftszimmer: ein Commando-Bureau und 
ein fog. Zahlmeifter-Bureau, in der Caferne zugetheilt werden, während Commando- 
Stellen ohne Caffen-Verwaltung nur ein Bureau erhalten. Die Gröfse diefer Räume 
liegt zumeift zwifchen 20 und 40 qm.

In Oefterreich-Ungarn beanfprucht jeder Regimentsftab der Infanterie und 
Cavallerie 6 Kanzleien: 4 einfenftrige und 2 zweifenftrige (einfchl. 2 Kanzleien der 
Verwaltungs-Commiffion), der Regimentsftab der Artillerie 3 einfenftrige und eine 
zweifenftrige Kanzlei, jeder Batterie-Divifionsftab aber 4 oder 5 Kanzleien (wovon 
2 oder 3 Verwaltungs-Kanzleien). Hierbei wird im Allgemeinen das zweifenftrige 
Zimmer in einer Gröfse von 25 bis 32 qm, das einfenftrige in einer folchen von 
15 bis 24 qm vorausgefetzt.

Für jeden beftandsmäfsigen Schneider, Schulter und Sattler (Riemer) — in 
Deutfchland »Oekonomie-Handwerker« genannt — wird in deutfchen Cafernen eine 
Werkftätten-Grundfläche von 8 qm, bei wenigftens 3,5 m Zimmerhöhe, angetragen, wo
bei zugleich das Raumbedürfnifs für die Hilfsarbeiter berückfichtigt ift.

*87) Nach: Gruber, a. a. O., Bl. 5.
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In Oefterreich-Ungarn rechnet man an Werkftättenraum 12 bis 15 qm für eine 
Compagnie, 21 bis 25 qm für eine Batterie und 32 qm für eine Schwadron.

Da Bügelöfen, aus Gefundheitsrückfichten, in den Werkftätten felbft nicht zu 
dulden find, fo ift für diefelben — wenn fie nicht etwa auf einem Corridor auf
geftellt werden können — ein befonderer Raum zu befchaffen.

Dem Bataillons-Büchfenmacher ifl eine 30 bis 35 qm grofse Werkftätte mit 
Schmiedefeuer (defshalb im Erdgefchofs oder Sockelgefchofs anzuordnen) und eine 
vollkommen trockene Waffenkammer von 10 qm zuzutheilen.

Ueber Befchlagfchmieden wird unter 10 das Erforderliche gefagt werden.

6) Aborte und Piffoirs, Afche- und Kehricht-Gruben.

Die Gröfse der Aborte und Piffoirs wird nach dem Grundfatze bemeffen, für 
je 20 bis 25 Mann einen Abortfitz und einen Piffoirftand zu fchaffen. Für erfteren 
ift 0,9 m Breite, für letzteren wenigftens 0,5 m Länge der Rinne in Anfatz zu bringen. 
Aufserdem find herzuftellen: für je 10 bis 20 Unteroffiziere ein abfchliefsbarer Sitz, 
ferner für Verheirathete und für Offiziere die ihrer Anzahl entfprechenden Ein
richtungen.

Nach preufsifchen Vorfchriften werden die Aborte nicht in den Wohngebäuden 
geduldet, fondern in abgefonderte, leichte Baulichkeiten auf dem Hofe verwiefen; 
bei den fächfifchen Cafernen dagegen waren fie von jeher in den Wohngebäuden 
felbft, und man hat diefe Einrichtung, unter Beobachtung umfaffender Vorfichts- 
mafsregeln und Verbefferungen, auch in den neueften Cafernen beibehalten.

Für Oefterreich-Ungarn werden bezüglich der Unterbringung der Aborte an 
mafsgebender Stelle die folgenden Gefichtspunkte aufgeftellt. Für Cafernen, welche 
nur aus ebenerdigen Gebäuden beftehen, find die Aborte in befondere Gebäude zu 
verlegen. Bei mehrgefchoffigen Gebäuden, deren Bewohnerfchaft Dienfl in Stallungen 
zu verrichten hat, und bei folchen für Fufstruppen, die höchftens drei bewohnte 
Gefchoffe haben und deren Zimmer in der Nähe der Treppen liegen, werden eben
falls gefonderte Abortgebäude empfohlen, oder es find die Aborte wenigftens nur 
in den Erdgefchoffen der Wohngebäude zu errichten. Corridor-Cafernen mit mehr 
als zwei bewohnten Gefchoffen und wenigen Treppen, in welchen alfo die Bewohner 
ungewöhnlich lange Wege nach den abgefonderten Aborten zu machen hätten, er
halten in allen Gefchoffen Aborte.

Bezüglich der Abort-Einrichtungen 48 8) ifl hervorzuheben, dafs alle diejenigen, 
welche ein eingehendes Sachverftändnifs oder auch nur eine befonders fchonende 
Behandlung verlangen, bei Mannfchafts- Aborten unbedingt auszufchliefsen und 
höchftens bei den wenigen für die Offiziere und die Familien beftimmten Aborten 
zuläffig find.

Hinfichtlich des Syftemes der Anlage laffen fich allgemein giltige Vorfchriften 
nicht geben. Hat der Garnifonsort eine rationelle Stadtentwäfferung, fo wird in 
der Regel der Anfchlufs an diefe geboten fein. In allen Fällen ift die alsbaldige 
Entfernung der Abfallftoffe aus dem Bereiche der Caferne zu erftreben. Sollte 
diefe unmöglich fein, fo mufs wenigftens die Trennung der feften von den flüffigen 
Stoffen und die Desinficirung fo bald als möglich bewirkt werden. Piffoirs, welche 
in Wohngebäuden liegen, follten mit beftändiger Wafferfpülung verfehen fein.

456. 
Aborte 

und 
Piffoirs.

488) Siehe hierüber Theil III, Band 5 diefes »Handbuches« (Abfchn. 5, D: Aborte und Piffoirs).
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Abortgebäude für ein Bataillon in preufsifchen 
Cafernen.

In den älteren Cafernen hatte zumeift 
das Tonnen-Syftem 489) in feiner einfach- 
ften Geftalt Anwendung gefundenzu- 
weilen hat man auch die Trennung der 
flüffigen von den feften Fäcalien durch 
Siebmauern in den Gruben 49°) bewirkt 
und die desinficirte Flüffigkeit recht oft 
ausgepumpt oder ununterbrochen abge
leitet. Von den neueren Reinigungs
methoden wird die der Wafferfpülung und 
das Lienturkhe Verfahren in Cafernen 
wohl nur dann Eingang finden, wenn dies 
im Anfchlufs an eine fchon beftehende 
Stadtentwäfferung gefchehen kann.

Die normale Einrichtung der Abort
gebäude preufsifcher Cafernen beftand in 
neuerer Zeit in verbefferten Tonnen- 
Aborten , mit Lüftung des Abortraumes 
fowohl, als auch der Tonnen. Fig. 440 
u. 441 ftellen ein folches mit Lüftungs- 
fchornftein verfehenes Abortgebäude im 
Grundrifs und Durchfchnitt dar.

In neuefter Zeit wendet man fich in 
Preufsen auch dem Sievern {eben Abort- 
Syftem zu, das feit 1873 in den fäch- 
fifchen Cafernen eingeführt ift und fich 
gut bewährt hat491). Für die Mannfchafts- 
Aborte wendet man Aborte mit Sammel
rohr an, welche in der urfprünglich von 
Jennings angegebenen Conftruction in 
Theil III, Band 5 diefes »Handbuches« 
find. Den Offiziers-Aborten giebt man(Art. 325, S. 260) befchrieben worden 

Porzellanbecken mit Rundfpülung.
457 Im Hofbereiche mufs eine Caferne für jede Compagnie oder für je 2 Com-

u. Kehricht- pagnien eine Afchegrube und eine Kehrichtgrube oder einen Müllkaflen von 2,5 bis 
gruben. cbm Faffungsvermögen haben. Bei Sammelheizungen wird oft eine Afchegrube 

für jedes Wohngebäude genügen. Ueber Conftruction und Einrichtung folcher Be
hälter ift im gleichen Bande diefes »Handbuches« (Art. 178 u. ff., S. 151 u. ff.) 
das Erforderliche zu entnehmen.

7) Magazine für Kleidungsftücke etc.

458- £)ie Aufbewahrung der den Truppen überwiefenen Erfatz- und Vorraths-
M^drungs- bekleidungen und Ausrüftungsftücke, Gefchirre, Stallfachen etc. gefchieht in der 
kammern.___________ __

489) Siehe Theil III, Band 5 diefes »Handbuches«, Kap. 26: Fäcal-Tonnen.
490) Siehe ebendaf., Kap. 25, b: Trennung der feften von den flüffigen Stoffen.
*91) Siehe ebendaf., Art. 444 (S. 351). — Bezüglich fonftiger etwa in Verwendung zu bringender Desinfections-Einrich- 

tungen flehe ebendaf., Kap. 18.
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Regel im Bereiche der Cafernen. Die Aufbewahrungsräume werden in Deutfch- 
land Montirungs-Kammern, in Oefterreich-Ungarn Magazine genannt. In fo weit die 
Waffen für die Kriegsverftärkung den Truppen fchon in Friedenszeiten überwiefen 
find, findet deren Aufbewahrung gleichfalls in den Montirungs-Kammern ftatt.

In der Vorausfetzung, dafs diefe Kammerräume eine Höhe von 3,25 bis 3,75 m haben, ift nach 
deutfchen Vorfchriften zu gewähren:

a) Jedem Infanterie-Regimente: a) zur Aufbewahrung von Rohmaterial und der aus diefem ange
fertigten Bekleidungs- und Ausrüftungsftücke, bis zur Ausgabe an die Bataillone, ferner der Vorräthe für 
das Erfatz-Bataillon und etwa aufzuftellende Garnifons-Truppen eine Regiments-Kammer von 200 1m Grund
fläche ; b) für jedes Landwehr-Bataillon 60 oder 130 oder 160 qm, je nachdem das Bataillon 406 oder 806 
oder 1006 Köpfe zählen foll.

ß) Jedem Infanterie-Bataillon eine Bataillons-Kammer von 80 qm.
Y) Jedem Jäger-Bataillon eine folche von 150 qra.
8) Jeder Infanterie- und Jäger-Compagnie eine Compagnie-Kammer von 50 qm.
e) Jedem Landwehr-Bezirks-Commando für jedes aufzuftellende Landwehr-Bataillon 80 oder 160 oder 

190 Q”, je nach der oben angegebenen Mannfchaftszahl.
C) Jedem Cavallerie-Regiment: a) eine Regiments-Kammer von 180 lm; b) für jedes aufzuftellende 

Referve-Cavallerie-Regiment eine Kammer derfelben Gröfse.
•q) Jeder Escadron eine Escadron-Kammer von 75 qm.
■ft) Jedem Feld-Artillerie-Regiment eine Regiments-Kammer von 200 qm.
1) Jeder Feld-Artillerie-Abtheilung 30 q™.
x) Jeder Feld-Batterie 60 qm, jeder reitenden Batterie 70 qm.
1 .) Für jede im Kriegsfall zu formirende Colonne 35 1m; für jeden neu aufzuftellenden Stab 25 <5™.
p.) Jedem Fufs-Artillerie-Regimente 120 qm.
v) Jedem Fufs-Artillerie-Bataillon im Regiments-Verbände 90 qm, auferhalb deffelben aber 120 qm.
£) Für jedes Fufs-Artillerie-Bataillon der Landwehr 80 qm-
0) Jeder Fufs-Artillerie-Compagnie 65 Qm.
it) Jedem Pionier-Bataillon 340 Um.
p) Jeder Pionier-Compagnie 40 im.
a) Jedem Train - Bataillon und jeder felbftändigen Train-Compagnie 23 für je 100 Mann der 

Kriegsftärke.
t) Jeder Train-Compagnie im Bataillons-Verbande 50 lm.
In Oefterreich-Ungarn beanfprucht jede Infanterie- und Jäger-Compagnie ein Magazin von 27 qm 

Grundfläche.
Da jedes öfterreichifche Infanterie-Regiment 5 Feld-Bataillone aufftellt, fo find beim Ergänzungs- 

Bataillons-Cadre jedes Regimentes grofse »Augmentations-Magazine» erforderlich, und zwar für Monturen 
mit 380 lm Grundfläche; für Fufsbekleidung, Rüftung und Feldgeräth mit 130 Qm; für Waffen mit 104 qm; 
für Waffenübungs-Vorrath mit 65 qm Grundfläche. Aufserdem noch ein Local für »Manipulation» von 60 qm.

Der Regimentsftab hat, neben dem eigentlichen Stabs-Magazine von 271m, einen Magazins-Raum 
für Faffungen von 36 qm und ein Magazin für Pferderüftung und Feldfchmiede von 18 qm nöthig. Eines 
der letztgenannten Gattung, aber nur 15 qm grofs, ift noch dem Referve-Commando (4. und 5. Bataillon) 
zuzutheilen.

Die Magazine eines Cavallerie-Regiments-Stabes find die gleichen, wie bei der Infanterie ; ein Escadrons- 
Magazin ift 45 qm grofs. Die 4 Augmentations-Magazine des Regimentes erfordern zufammen 228 qm.

Eine Feld-Batterie hat einen Magazins-Raum für Monturen, Rüftung und Feldgeräth von 32 qm und 
einen folchen für Materialien von 18 q“ ; für eine reitende Batterie wird erfterer auf 40 qm vergröfsert. 
Die 5 Augmentations-Magazine eines Feld-Artillerie-Regimentes verlangen zufammen 1070 qm Grundfläche; 
aufserdem jeder Munitions-Colonnen-Cadre 32 qm.

Das Magazin einer Feld-Compagnie der Genie-Truppe erfordert 361™, das einer Feld-Compagnie 
der Pionier-Truppe aber 54qm. Aufserdem find einem Genie-Feld-Bataillon noch 185 qm, einem Pionier- 
Feld-Bataillon aber 296 qm Magazins-Grundfläche zuzutheilen (ungerechnet das Magazin für 8 Kriegsbrücken- 
Equipagen).

459- 
Oefterr.-ung. 
Magazine.
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460.
Treppen 

und 
Flure.

461.
Gänge.

462.
Raum- 

erfordernifs 
f. d.

Stallungen.

8)'Treppen, Flure und Gänge.
Treppen, Flure und Gänge find diejenigen Theile eines Cafernen-Baues, in 

welchen der lebhaftefte, zuweilen fogar ein maffenhafter Verkehr ftattfindet und die 
defshalb befonders widerftandsfähig, entfprechend geräumig und gut erleuchtet fein 
müffen. Wird eine Treppe nur von der Mannfchaft einer Compagnie benutzt, fo 
wird fie 1,5 bis 2,o m breit gemacht; find dagegen mehrere Unterabtheilungen auf 
eine gemeinfame Treppe angewiefen, fo giebt man diefer in der Regel nicht weniger 
als 3m Breite. Treppen, welche nur zu gewöhnlichen Kellergelaffen führen, find 
unter Umftänden mit Im breit genug. Einfache Grundrifsformen find zu bevor
zugen, Wendelftufen möglichft zu vermeiden.

Während fich die Treppen der meiften älteren Cafernen durch grofse Stufen
höhen und Steilheit der ganzen Anlage fehr unvortheilhaft auszeichnen, legt man 
gegenwärtig mit Recht mehr Gewicht auf bequeme Steigungsverhältniffe. So haben 
z. B. die neueren fächfifchen Cafernen-Treppen 15cm Steigung bei 42 cm Auf
tritt. Für öfterreichifche Cafernen wird empfohlen, fich an die bekannte Formel 
b -j- 2 h = 63 Centimeter zu halten und dabei die Stufenhöhe h bei bewohnten Ge
fchoffen nicht über 16 cm zu nehmen, während fie für Keller- und Dachboden-Treppen 
bis auf 21 ™ vergröfsert werden darf. Die Treppen find ftets aus feuerfeften 
Materialien zu erbauen.

Werden in Cafernen-Gebäuden längere Gänge nothwendig, fo dürfen diefe in 
der Regel nur neben einer Aufsenmauer liegen, alfo Seitengänge oder Seiten- 
Corridore fein. Mittel-Corridore find in den dicht belegten Gebäudetheilen, welche 
die Mannfchaftsftuben enthalten, unbedingt zu verwerfen, weil es ihnen an Licht 
und Luft fehlen mufs.

In deutfchen Cafernen follen jene Seiten-Corridore wenigftens 2 m Breite er
halten. In den öfterreichifchen Cafernen für Fufstruppen follen die Gänge auch 
geftatten, die cafernirende Truppe in zwei Gliedern aufzuftellen (zu Befichtigungen, 
nicht zu Uebungen), und es ift daher für je 2 Mann des gefammten Standes eine 
Ganglänge von 0,75 m zu rechnen; die Breite mufs in diefen Theilen der Gänge 
wenigftens 2,7m fein. Wenn jedoch die Anordnung der Wohnräume dergleichen 
Gänge zur Herftellung der Verbindungen nicht erfordert, fo brauchen fie nur in 
einzelnen Gefchoffen vorhanden zu fein oder können auch, als leicht gebaute 
Veranden, den Gebäuden vorgelegt werden. Wenn in öfterreichifchen Cafernen die 
Wafchtifche auf den Gängen aufgeftellt werden follen, müffen diefe letzteren wenigftens 
3,16 m Breite erhalten.

9) Pferdeftälle nebft Zubehör.
Unter Bezugnahme auf Theil IV, Halbbd. 3 diefes »Handbuchest (Abth. IV, 

Abfchn. 1, A, Kap. 2: Pferdeftälle etc.) ift hier fpeciell über Militär-Pferdeftälle noch 
das Folgende zu bemerken. Das Raumerfordernifs berechnet fich nach den bisher 
geltenden preufsifchen Vorfchriften über die Abmeffungen der Pferdeftälle auf 39cbm 
für ein Pferd bei Annahme flacher Stalldecke. In gewölbten Ställen vermindert fich 
diefer Luftraum etwas, mehr oder weniger, je nachdem Kreuzgewölbe, böhmifche 
Kappen oder preufsifche Kappen auf Gurtbogen oder Eifenträgern zur Ausführung 
kommen. Die neueren fächfifchen Stallungen gewähren 44 cbm Luftraum. In Oefter- 
reich-Ungarn werden mindeftens 34 cbm gefordert, in England dagegen 45 cbm. Hier
bei beträgt die Breite eines Pferdeftandes, bei Anwendung von Latirbäumen, in
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neueren preufsifchen Cafernen 1,60 m (in älteren nur 1,57 m), in fächfifchen l,?o m, in 
öfterreichifchen 1,5 8 m, in englifchen 1,68 m; die Länge aber nach den noch geltenden 
dienftlichen Vorfchriften 3,2 4 m, nach neueren Ausführungen aber 3,45 m, in fächfifchen 
Stallungen 3,20 m, in öfterreichifchen 3,16, in englifchen 2,90 m. Die Höhe foll nach 
preufsifcher Vorfchrift 4,71 ™ betragen; wenn ein Stall jedoch nur für einige wenige 
Pferde erbaut wird, oder unter befonderen localen Verhältniffen, ift eine Verringerung 
der Höhe, jedoch niemals unter 3,77 m, zuläffig.

Die älteren militärifchen Stallgebäude hatten, faft ausnahmslos, ein Obergefchofs 
— entweder zu Wohnungszwecken ausgebaut oder als Futter-Magazin zu benutzen — 
trotzdem aber nur hölzerne Decken. In neuerer Zeit ordnet man grundfätzlich nie 
mehr Wohnräume, nicht feiten jedoch noch Futterböden über den Stallungen an, 
wölbt diefe letzteren aber auch in diefem Falle flets ein. Daneben gewinnt jedoch der

463- 
Syfteme 

der 
Anordnung.

1:250

Stallbau nach dem Pavillon-Syfteme, 
d. h. derjenige, bei welchem der 
Stallraum unmittelbar, ohne Zwifchen- 
decke, unter dem doppelwandig her- 
geftellten Dache liegt, immer mehr 
Boden. Diefe Anordnung ermöglicht, 
mit geringen Koften einen grofsen 
inneren Luftraum zu umfchliefsen, 
eine vollkommen gleichmäfsige gute 
Beleuchtung durch Dachlicht fiatt- 
finden zu laffen, hauptfächlich aber die 
bewährteften Syfteme der Lüftung492) 
ohne Schwierigkeit einzuführen.

Fig. 444 u. 445 ftellen das Sy
ftem des überwölbten Stalles einer in 
den Jahren 1868—70 für reitende Ar
tillerie erbauten preufsifchen Caferne 
dar, bei welchem insbefondere die

«2) Siehe Theil IV, Halbhd. 3 diefes »Hand- 
buches«, S. io. Stallung einer preufsifchen Artillerie-Caferne.



494

464. 
Syftem 
Gruber- 

Völckner.

Conftruction der Kreuzkappen mit Stich nach aufsen, um die Lüftung zu begünftigen, 
bemerkenswerth ift.

In Fig. 443 ift der Querfchnitt eines neueren fächfifchen Stallgebäudes wieder
gegeben.

Die das Dachwerk mittragenden Säulen und die Pilaren find von Gufseifen, eben fo die Krippen- 
tifche mit zwei Futtermufcheln493). Die Erleuchtung des Stalles erfolgt durch Fenfter a, a in der Be
dachung des Mittelganges, die zugleich die griindlichfte Lüftung ermöglichen. Aufserdem befinden fich 
noch Lüftungsfenfter b, b in den von den Säulen getragenen Wandflächen r, c des Mittelfchifles, dicht über 
dem Anfall der feitlichen Pultdächer. Die durch die Stülpdecken d, d und -Wände c, c hergeftellten ge- 
fchloflenen Räume unter den Dachflächen dienen keineswegs als Aufbewahrungsgelafle, fondern follen nur 
durch ihre ruhenden Luftfchichten zur Erhaltung gleichmäfsiger Wärme im Stalle beitragen.

Einen Stall ohne Zwifchendecke (öfterreichifcher Typus) zeigt ferner Fig. 44^ 
Bei demfelben ift nicht nur das Dach, fondern find auch die flützenden Säulen, 
nebft Zubehör, von Holz. Ueber ganz hölzerne Stallungen oder Stallbaracken, die 
nur als Noth- oder proviforifche Unterkünfte errichtet werden, wird am Schluffe 
diefes Kapitels (unter e) Einiges nachgetragen werden.

Das entfchiedene Beftreben, welches man bei allen neueren Cafernen-Bauten 
bemerkt, den Anforderungen der Gefundheitspflege gerecht zu werden, befchränkt 
fich nicht auf die Wohngebäude, fondern hat fich, mit Recht, auch auf die Stall
gebäude ausgedehnt. Es kommt vor Allem darauf an, dafs für einen gegebenen 
Rauminhalt des Stalles die von der reinen äufseren Luft umfpülten Aufsenflächen 
der raumeinfchliefsenden Wände und Decken zu einem Maximum, die inneren, von 
der verdorbenen Stallluft beftändig berührten Wandflächen dagegen zu einem Minimum 
werden; fodann aber auch die inficirbaren und die verbrennlichen Bauftoffe, wenig- 
ftens aus dem Stallinneren, wo möglich ganz zu verbannen.

Als ein vorzügliches Ergebnifs der Arbeiten auf diefem Felde fei hier in 
dem Syftem Gruber-Volckner (erftmalig ausgeführt 

in Wien 1880) wiedergegeben4 94), die auch für 
die klimatifchen Verhältniffe der deutfchen Gar- 
nifonen ganz geeignet fein dürfte.

Wände und Decke diefes Stalles find zu einem einzigen 
Conftructionstheile zufammengezogen, der aus ovalbogen
förmigen Eifenrippen mit dazwifchen gefpannten Backftein- 
kappen gebildet wird. Abgefehen von einigen Spannftangen 
zwifchen den Rippen, ift der Stallraum völlig frei und leer von 
jedem Conftructionstheile, wie folche bei den meiften Stall
anordnungen den Raum beengen und namentlich dem Staube 
und Schmutze Ablagerungsflächen darbieten; nirgends ift hier 
ein Winkel, in welchem die Luft ftill ftehen könnte. Die 
griindlichfte Reinigung durch kräftige Waflerftrahlen, ja fogar 
— wo es rathfam erfcheinen tollte — durch Ausflammen 
mittels Fackeln, kann angewendet werden, ohne dafs man zu 

fürchten hat, das Gebäude dadurch zu befchädigen. Die in Fig. 446 angenommenen Hauptmafse können 
felbftverftändlich nach Bedarf verändert werden; hier find fie (Stallweite und lichte Höhe) nur deswegen 
denen in Fig. 442 gleich gefetzt worden, um einen unmittelbaren Vergleich beider Syfteme zu ermöglichen. 
Dafs diefer Vergleich in conftructiver und gefundheitlicher Hinficht zu Gunften des neuen Syftemes ausfallt, 
wird hier keines ausführlichen Beweifes bedürfen; nach Verficherung der Erfinder find aber auch die Bau
koften in diefem Falle nicht höher, als in jenem, wenn Fufsboden und innerer Ausbau diefelben bleiben.

die Stallanordnunp- nach

Fig. 446.

Stall-Syftem Gruber- Völckner. 
^250 n- Gr.

*93) Siehe Theil IV, Bd. 3 diefes »Handbuches«, Fig. 31 (S. 21).
494) Nach: Gruber, F. Der Cafernenbau in feinem Bezüge zum Einquartierungs-Gefetze. Wien 1880.
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Anftatt durch Chamotte-Rohre im Dachfirft kann die Lüftung auch erforderlichen Falles durch 
Dachreiter, wie in Fig. 446 punktirt angedeutet, vermittelt werden.

Einige technifchen Einzelheiten diefes Syflemes werden unten, bei Darflellung der in gleicher Weife 
conftruirten Mannfchafts-Wohngebäude, zur Sprache kommen.

Die Anordnung der Stände findet in den meiften Cafernen-Stallungen nach 
der Länge des Gebäudes ftatt, und zwar in zwei Reihen, zwifchen welchen ein breiter 
Mittelgang liegt; einfache Längsreihenftellung kommt feltener, nur etwa in Offiziers- 
Pferdeftällen (und in Marode-Ställen), vor. Dem Uebelftande, welcher der Längs
reihenftellung, bei gewöhnlicher Ausführung, leicht anhaftet — dafs fie das fchnelle 
Verderben der Umfaffungen, durch Einleiten des Mauerfrafses, herbeiführt — fucht 
man durch Verblenden der inneren Mauerflächen mit Chamotte-Steinen oder Klinkern, 
wenigftens bis über Pferdekopf höhe, und durch Ifolir-Luftfchichten in den Mauern 
entgegenzuwirken. Sind dabei noch die Umfaffungsmauern nicht von Fenfteröffhungen 
durchbrochen (wie in Fig. 443), fo kühlen fie nicht fo ftark aus, als im entgegen
gefetzten Falle, und condenfiren daher weniger Wafferdunft.

Befonders werthvoll ift aber die Längsreihenftellung für militärifche Verhältniffe, 
weil fie die Beauffichtigung der Pferde und der Dienftverrichtungen mehr erleichtert, 
als jede andere Stalleintheilung. Dazu kommt, dafs die breiten Mittelgänge zum 
Exerciren kleiner Abtheilungen (Rekruten) benutzt werden können; alfo der Aus
bildung der Truppe einmal hierdurch, dann aber auch weil fich die Pferde bei diefer 
Gelegenheit an Waffenlärm und Commando-Rufe gewöhnen, aufserordentlich förder
lich find.

Diefer Mittelgang ift in preufsifchen Ställen 4,00 bis 4,25 m, in fächfifchen 5,00 m, 
in öfterreichifchen mindeftens 3,is m, in englifchen 4,27 m breit.

Dienftliche Rückfichten empfehlen, die Pferde einer Escadron, nebft zugehörigen 
Offizierspferden, in einem Stallgebäude unterzubringen. Es ift dies aber zugleich, in 
der Regel, die gröfste Anzahl Pferde, welche man in diefer Weife vereinigt. Aus
nahmen kommen allerdings zuweilen bei Train-Bataillonen vor, für deren Gefammt- 
friedensftand an Pferden unter Umftänden ein einziges Stallgebäude dienen mufs.

Wenn auf Grund vorftehender Angaben die für ein Stallgebäude nöthige Grund
fläche aus der gegebenen Pferdezahl ermittelt werden foll, fo ift dabei noch zu be- 
rückfichtigen, dafs jeder Schwadron wenigftens 2 Lehmftände eingeräumt werden 
müffen; dafs ferner — wenn zunächft nur die Längsreihenftellung ins Auge gefafft 
wird — das Gebäude in wenigftens 2, beffer aber in 4 Abtheilungen (entfprechend 
den 4 Zügen der Schwadron) getheilt fein mufs und diefe Trennung durch Ein- 
fchaltung von Vorfluren gefchieht, welche fich durch die ganze Tiefe des Gebäudes 
erftrecken und eine in der Längenrichtung des letzteren gemeffene Breite von 4,70 
bis 5,65 m (in Oefterreich-Ungarn mindeftens 3,16 m) erhalten. Diefen Vorfluren ent- 
fprechen die Eingänge; in ihnen findet ferner die Wafferentnahme ftatt; fie nehmen 
gewöhnlich auch die Futterkaften und endlich auch die Treppen auf, wenn fich über 
den Stallräumen ein Dachgefchofs befindet.

Für die Lagerftätten der Stallwache ift — wenn diefelben nicht ebenfalls in 
den Vorfluren Platz finden — durch Hinzufügung einer Pferdeftandbreite (oder zweier 
dergleichen) zu dem ermittelten Bedürfniffe Raum zu fchaffen.

Fig. 447 ftellt einen Theil des Grundriffes eines Escadron-Stallgebäudes bei 
Dresden dar (zu Profil in Fig. 443 gehörig), und zwar die Abtheilungen für die 
Offiziers-Pferde und für den I. Zug.

465.
Stände, 

Gänge und 
Vorflure,



496

Fig. 447.

Escadron-Stallung zu Dresden.

1:500

g. Treppe zum Heu- u. Stroh- 
Magazin der Offiziere.

g- Treppe zum Heu- u. Stroh- 
Magazin der Batterie.

Oefterreichifche Batterie-Stallung 49 5).
Arch.: v. Gruber.

Jede Zugftallung hat 36 Pferdeftände, der ganze Escadron-Stall mithin deren 144. einfchl. der Lehm- 
flände; aufserdem für Offiziers-Pferde 12 gewöhnliche und 2 Laufftände (boxes). Die Eingänge von den 
Fluren in die Stallabtheilungen find durch Schiebethore verfehliefsbar.

Weitere Beifpiele deutfcher Längsreihen-Stallungen find unter 3 gegeben.
Einen öfterreichifchen Entwurf495) eines Stallgebäudes für den Friedensftand 

einer Feld-Batterie zeigt Fig. 448. Dem eigentlichen, nach dem Profil Fig. 446 zu 
erbauenden Stalle fchliefst fich auf jedem Flügel ein zweigefchoffiger Bau an, der 
Hafer-, Sattel- und Pferderüftungs-Kammern aufnimmt.

In Frankreich fcheint gegenwärtig der vierreihige Stall (ecurie gare), wie er 

Franzöfifche Stallung. 
(Bcurie gare.)

in Fig. 449 fchematifch dargeftellt ift, in militari- 
fchen Kreifen den meiften Beifall zu finden.

Das Mittelfchiff ift in der Regel von den Seitenfchiffen 
nicht durch volle Mauern, fondern durch Bogenftellungen ge
trennt , wobei jedoch die Oeffnungen zwifchen den Schäften 
der letzteren bis über Pferdekopfhöhe zugefetzt werden müffen, 
damit fich die Pferde gegenfeitig nicht fehen und der zur Lüftung 
unentbehrliche Zug fie nicht direct treffen kann.

Die Abmeffungen, in welchen bisher diefe vierreihigen Ställe 
ausgeführt worden find, bewegen fich in folgenden Grenzen :

Breite B des Mittelftalles von 9,oo bis 9,50 m, 
» b eines Seitenftalles » 5,50 bis 6,15 m, 

Höhe hi der Aufsenmauer des Seitenftalles 3 bis 4 m, 
» hi des Seitenftalles beim Anfall an den Mittelbau 

4,oo bis 6,70 m,
» H der Mittelftallwände von 5,o bis 7,70 m.

495) Nach: Gruber, F. Beifpiel für die Anlage einer Artillerie-Caferne etc. Wien 1880. Bl. 4.
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Das Mafs, um welches die Wände des Mittelfchiffes die feitlichen Pultdächer Überhöhen, ift in den 
meiften Fällen nahezu Im, vergröfsert fich einerfeits bisj,7om (Fontainebleau) und vermindert fich ander
wärts bis auf 0,50 m (ecole militaire zu Paris).

Bei den vierreihigen Stallungen, welche unter dem zweiten Kaiferreiche in Paris 
erbaut worden find, will man 200 Francs für jedes Pferd an den bis dahin üblichen 
Baukoften erfpart haben. Auch dem Gefundheitszuftande der Pferde follen fich diefe 
Stallungen fehr günftig erweifen; um jedoch in diefer Beziehung nicht eine Ver- 
fchlechterung im Laufe der Zeit befürchten zu müffen, dürften in der Hauptfache 
nur Stein und Eifen die Bauftoffe fein.

Die Querreihenftellung der Pferde wurde früher, als man noch die Ställe mit 
einem Wohngefchofs überbaute, häufiger ausgeführt, als jetzt; fie herrfchte indefs, bis 
in die neuefte Zeit, in den franzöfifchen Militär-Stallgebäuden noch vor. Bei künftigen 
Neubauten dürften jedoch diefe ecuries docks von den oben fkizzirten ecuries gares 
verdrängt werden. Auch in Oefterreich-Ungarn ift den Cafernenbau-Unternehmern 
nicht verwehrt, fich für Querreihenftallungen zu entfcheiden; man macht hier aber 
zur Bedingung, dafs jede Stallabtheilung, die nur an einer Seite Fenfter erhalten 
kann, aus höchftens 6 Pferdeftänden in einer Reihe beftehe. Sind Fenfter in beiden 
Aufsenmauern angebracht, fo find 10 bis 12 Stände, und wenn aufserdem noch 
Deckenlichtfenfter vorhanden find, 14 bis 16 Stände in einer Reihe zuläffig.

Fig. 450 ftellt den halben Grundrifs eines öfterreichifchen Escadron-Stallgebäudes 
mit Querreihenftellung 496) dar. Die Erleuchtung wird hauptfachlich durch grofse 
Deckenlichter in den Dachflächen bewirkt.

496) Nach: Gruber, F. Bei- 
fpiele für die Anlage von Cavallerie- 
Cafernen. Wien 1880. Bl. 12.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

Während man in Oefterreich-Ungarn auch bei Annahme diefes Stall-Syftemes 
daran feft hält, jeder Schwadron ihr befonderes Stallgebäude zuzutheilen, fchreiben 
die als types du genie be
zeichneten franzöfifchen Fig. 450.

Normal-Cafernenpläne, 
nach welchen zahlreiche 
Cafernen feit 1871 erbaut 
worden find, für ein Ca- 
vallerie-Regiment 2 ecuries 
docks für je 84 Pferde 
und 2 dergleichen für je 
224 Pferde vor. Gegen 
diefe letzteren Maffenftal- 
lungen — Gebäude von 
etwa 80 m Länge und 23 m 
Tiefe — werden vom Hy
gieniker mit Recht grofse 
Bedenken erhoben; Tollet 
verwirft fie gänzlich und 
fetzt ihnen die vierreihige, 
nach feinen Principien ver- 
befferte Stalleintheilung 
entgegen.

Oefterreichifche Escadron-Stallung 496). 
Arch.: v. Gruber.

. ,T . > kammer für 1 Rittmeifter und 1 Lieutenant.b. Hafer- '
c. Hafer- | „1 kammer des 1. und 2. Zuges.a. Pferderuftungs- '

L.St. Lehmftand. Sch.St. Schlafftelle.
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466.
Sattel- 

u. Gefchirr- 
kammern.

467.
Futter

kammern.

468.
Kranken- 

ftälle.

Noch fei darauf hingewiefen, dafs in nicht überbauten Querftallgebäuden, wo 
alfo jede Stallabtheilung ihr befonderes Satteldach hat, die Bedachung auf die Dauer 
fehr fchwierig dicht zu erhalten ift und die Querfcheidemauern in Folge deffen ge
wöhnlich viel von der Näffe leiden.

Sattel- und Gefchirrkammern werden in deutfchen Cafernen für die im Ge
brauch befindlichen Stücke für Mannfchaftspferde nicht gewährt, weil man gefunden 
hat, dafs durch Benutzung folcher Kammern die Haltbarkeit der Ausrüftungsftücke 
nicht wefentlich erhöht, wohl aber der Dienft erfchwert wird. Den Offizieren, welche 
zumeift mehrere Garnituren Sättel etc. im Gebrauch haben, können jedoch kleine 
Sattelkammern zugetheilt werden.

In Oefterreich - Ungarn dagegen ift unterfagt, Pferdeausrüftung in Stallräumen 
aufzubewahren; es werden vielmehr Pferderüftungskammern zumeift im Stallgebäude 
felbft (fiehe Fig. 450), zuweilen aber auch in benachbarten befonderen Gebäuden 
hergeftellt. Der Raumbedarf wird ermittelt, indem man für jedes Offizierspferd 
1,8 qm, für jedes Mannfchafts-Reitpferd O,o qm, endlich für jedes Zugpferd oder Trag
thier (der Gebirgs-Artillerie) 0,9 qm Grundfläche berechnet.

Für kleinere, gewöhnlich nur für 5 Tage berechnete F'uttervorräthe machen 
fich bei den Schwadronen etc. Futterkammern nöthig, die entweder über oder neben 
den Stallräumen oder in befonderen Gebäuden gewährt werden. In deutfchen Cafernen 
finden jedoch die Haferkaften gewöhnlich in den breiteren Stallvorfluren Platz, fo 
dafs es nur für das Rauhfutter befonderer Aufbewahrungsräume bedarf. Die neueren 
Entwürfe öfterreichifcher Stallungen haben dagegen, aufser diefen Heu- und Stroh- 
Magazinen, ftets auch Haferkammern, weil die Vorflure nur 3,ie m breit angenommen 
find oder auch gänzlich fehlen. Beifpiele von Futterkammern find in Fig. 448 u. 450 
erfichtlich.

Für Heu und Stroh rechnet man eine Magazins-Grundfläche von 0,2 2 bis 0,25 qm 
(bei fünftägigen Faffungen) und für das Mannfchaftspferd 2,5 Qm für jedes Offiziers
pferd (bei monatlichen Faffungen).

Die Unterbringung erkrankter Pferde mufs in befonderen Gebäuden, in fog. 
Krankenftällen (Marode-Ställen), erfolgen. Diefelben find wieder ftreng zu fcheiden 
in Stallungen für nicht anfteckend kranke Pferde und folche für Pferde, welche mit 
anfteckenden Krankheiten behaftet oder folcher verdächtig find.

Die Abtheilungen der Krankenftälle umfaffen ftets nur wenige Pferde; auch 
mufs es möglich fein, einzelne Pferde gänzlich abzufondern. Die Stände der Kranken
ftälle find geräumiger, bis zum Doppelten der Grundfläche gewöhnlicher Pferdeftände, 
dabei von einander durch fefte Standwände, die in den Ställen für verdächtige Pferde 
bis zur Decke reichen, getrennt. In deutfchen Cafernen werden fie etwa 10 qm 
grofs gemacht; in Oefterreich-Ungarn bilden fie quadratifche Laufftälle von 3,so m 
Seitenlänge (14,44 qm). Bei diefer Vergröfserung der Grundfläche ift es zuläffig und, 
der Erwärmung wegen, auch zweckmäfsig, die Höhe des Krankenftalles zu vermindern; 
doch foll immer die auf ein marodes Pferd entfallende Luftmenge gröfser fein, als 
die für gefunde Pferde ausgeworfene. In den deutfchen Krankenftällen kommen auf 
jedes Pferd gegen 45 cbm; in den öfterreichifchen und englifchen fogar 50 bis 54cbm 
Luft. Ueberdies follen Einrichtungen zu kräftiger, zugfreier Lüftung vorhanden fein, 
welche geftatten, ftündlich für jedes Pferd etwa 40 bis 50 cbm frifche Luft zuzuführen. 
Je nach den klimatifchen Verhältniffen foll endlich der Krankenftall ganz oder theil
weife heizbar fein.
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Die Krankenftälle werden in Deutfchland und Oefterreich - Ungarn für etwa 
2 Procent des Pferdeftandes angelegt. Aufserdem aber erhalten die öfterreichifchen 
Cafernen, welche mehr als 200 Pferde beherbergen, noch ein vollkommen ab- 
gefondertes kleines Stallgebäude für 2 bis 4 verdächtige Pferde.

Fig. 451.

Krankenftall für ein Feld- 
Artillerie-Regiment 

zu Dresden.
Krankenftall für ein öfterreichifches Cavallerie-Regiment 497).

5-500
10 9 8 7 6 5 4 3 2 < 0 5 10 is Arch.: w. Gruber.Kuwm+Fi-----f---- f---- 1---- i

Fig. 451 zeigt die Anordnung eines Krankenftalles der Dresdener Cafernen 
für ein Feld-Artillerie-Regiment. Ein Cavallerie-Regiments-Krankenftall hat 10 Stände 
für Leichtkranke; die übrigen Räumlichkeiten find verdoppelt.

Fig- 453-

In Fig. 453 ift eines der beiden Krankenftallgebäude einer Berliner Cavallerie- 
Regiments-Caferne mit dargeftellt.

Daffelbe enthält zwei von einander gänzlich gefonderte einreihige Stallungen, die 3,esm im Lichten 
hoch find und gehobelte Holzdecken haben; eine jede nimmt 4 Pferde auf. Die Stände mit hohen,

*97) Nach: Gruber, a. a. O., Bl. 7.
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469.
Düngerftätten.

470.
Streu

fchuppen.

feften Wänden find l,som, der Gang hinter denfelben 2,oom breit. Das Gebäude ift durch eine befondere 
Einfriedigungsmauer für Unbefugte unnahbar gemacht.

In Fig. 452 ift der Entwurf eines Krankenftalles für ein öfterreichifches 
Cavallerie-Regiment4 9') wiedergegeben.

Die Düngerftätte für eine Escadron erhält, bei täglicher Abfuhr des Miftes, 
eine Grofse von ca. 15 bei nicht täglicher Abfuhr theilt man jedem Schwadrons- 
ftalle eine ausgemauerte Grube von 3,o bis 4,o m im Quadrat und 1,5 bis 2,o m Tiefe 
oder einen eingefriedigten ebenerdigen Platz von etwa 25 Qm zu.

Wo die Streu nicht beftändig unter den Pferden liegen bleibt, find den Ställen 
Streufchuppen (Streuftroh-Stellagen) beizugeben; dies find Lattenböden unter Flug
dächern, auf welchen die Streu, in Schichten bis etwa 80 cm hoch, zum Trocknen 
ausgebreitet wird. Je nachdem man 2 oder 3 folcher Trockenböden unter einem 
Dache unterbringt, bedarf man für jedes Pferd ^2 oder ^3 Streufchuppen-Grund- 
fläche.

Bei englifchen Pferdeftällen find für das Streutrocknen Flugdächer an einer 
Stallfrontmauer- angebracht; eine völlig freie Lage der Streufchuppen ift aber offenbar 
— für die Streu und für das Gebäude — zweckmäfsiger.

471.
Hufbefehl ag- 
fchmieden.

10) Hufbefchlagfchmieden.
Eine Hufbefchlagfchmiede befteht aus der eigentlichen Schmiedewerkftätte und 

einer Befchlaghalle. Nach älterer preufsifcher Vorfchrift erhielt ein Cavallerie- 
Regiment nur zwei Schmiedeeffen. Jetzt theilt man, wo möglich, jeder Escadron, 
jeder reitenden Batterie und jeder Train-Compagnie ihr befonderes Schmiedefeuer 
zu, wogegen von den Feld-Fufsbatterien zwei auf ein Feuer angewiefen werden 
können. Zu jeder Escadron- etc. Schmiede gehört ein Raum für Kohlen und ein 
folcher für Eifen. Wenn die Befchlaghalle einen auf allen Seiten gefchloffenen Raum 
bildet, braucht der Schmiederaum von ihr nicht getrennt zu werden.

Eine Vereinigung mehrerer Hufbefchlagfchmieden (1878 erbaut) zeigt Fig. 454-

Fig- 454-

Die Anftalt ift auf der Grenze errichtet, längs deren die Cafernements eines Cavallerie-Regimentes, 
eines Train-Bataillons und eines Artillerie-Regimentes zufammenftofsen. Das gröfsere, im Mittel 33 m lange 
und 11m tiefe Gebäude enthält 4 Schmiedewerkftätten mit 8 Feuern, von welch letzteren 6 den fünf 
Schwadronen und der Reitanftalt zugetheilt find, während 2 Feuerftellen als Referve dienen. Das Ge
bäude hat ein Pultdach; die Höhe der Stirnmauer an der Seite der Schmieden (6,20geftattete, zwei 
Reihen Fenfter über einander anzubringen. Die Fachwerkwand , welche auf der entgegengefetzten Seite 
die Befchlaghalle abfchliefst, ift 3,15 m hoch und hat neben 4 Eingängen 6 Fenfter, die rechte Giebelmauer
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deren zwei. Endlich vervollftändigen 
4 grofse Deckenlichter in der Dachfläche 
die Erleuchtung des inneren Raumes. So 
weit diefer als Befchlaghalle dient, hat 
er Bohlenfufsboden; im Uebrigen ift er 
gepflaftert. Das kleinere Schmiedege
bäude hat gleiche Einrichtungen. In 
dem Winkel zwifchen beiden Schmieden 
liegt ein kleines Befchlag-Schulgebäude.

Für öfterreichifche Verhält
niffe wird gefordert, dafs ein 
Schmiederaum, in welchem nur 
eine Effe aufzuftellen ift, 25 bis 
30ftm Grundfläche habe und dafs 
letztere für jede weiter zu er
richtende Effe um 16 bis 18 

Fig- 455-

Oefterreichifche Hufbefchlagfchmiede für 3 Escadronen49s). 
Arch.: v. Gruber.

wachfe. Auf je 50 Pferde foll ein Befchlagftand, 3,8 0 m breit und 4,75 m tief, ge
rechnet werden.

Fig- 455 ftellt eine öfterreichifche Hufbefchlagfchmiede498) dar. Die Elemente 
einer folchen laffen fich natürlicher Weife auf mannigfache Art zufammenftellen. 
Skizzen von Hufbefchlagfchmieden find ferner enthalten in Fig. 453 u. 501.

c) Befonderheiten der Conftruction.

Die Cafernen find in der Regel maffiv zu bauen. Bis vor Kurzem bediente 
man fich hierbei nur der natürlichen und künftlichen Steine; in neuerer Zeit aber 
kommt auch Eifen in Verbindung mit Backftein, unter gänzlicher Verdrängung des 
Holzes, mehr und mehr zur Verwendung, und zwar als Eifen-Fachwerkbau (fiehe 
unter 5) oder als eigenthümliche, gewölbartige Conftructionen zwifchen Eifenrippen 
(fiehe unter 4}.

In Holz-Fachwerkbau werden oft folche Cafernen-Anlagen ausgeführt, die nur 
während einiger Wochen oder Monate im Jahre benutzt werden (Barackenlager), 
aufserdem auch Nebengebäude ftändiger Cafernen.

Als blofse Holzbauten endlich ftellt man jetzt nur noch proviforifche Unter
künfte her.

Bei Gründung und Unterkellerung der Cafernen müffen die gefundheitlichen An
forderungen volle Berückfichtigung finden. Wenn ein Keller- oder Sockelgefchofs 
nur gewöhnliche Aufbewahrungsräume enthält, fo genügt eine lichte Höhe (bis zum 
Gewölbekappenfcheitel) von 2,50 m. Sind dagegen Küchen, Speifefäle, Werkftätten, 
Putzräume etc. hierher verlegt, fo mufs das Gefchofs in den betreffenden Theilen 
wenigftens 3 ra im Lichten hoch fein.

Ift die Unterkellerung eines Cafernen-Wohngebäudes nicht möglich oder wird 
fie unteriaffen, weil man für das Kellergefchofs keine Verwendung haben würde 
(wie bei Cafernements, die durchwegs aus erdgefchoffigen Häufern beftehen), fo mufs 
doch die Oberfläche des Bauplatzes undurchläffig für die Grundluft gemacht werden, 
und der Fufsboden des Erdgefchofles ift wenigftens 50 cm über Strafsen- oder Hof
planum zu heben.

Zwifchendecken und Fufsböden mehrgefchoffiger Cafernen-Wohngebäude er

47a.
Wände, 
Decken, 

Fufsböden 
etc.

498) Nach: Gruber, a. a. O., BI. 9.
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473« 
Heizung 

und 
Lüftung.

halten noch zumeift die bei bürgerlichen Wohngebäuden ortsübliche Conftruction, 
obgleich diefelbe nicht feiten fehr mangelhaft ift. Insbefondere ftellen die Einfchub- 
decken mit ihrem Füllmaterial eine fehr beträchtliche Maffe poröfer Stoffe dar, ganz 
geeignet, die gasförmigen Verunreinigungen der Luft aufzunehmen und feft zu halten 
und fo nach und nach zu einem Hauptherde der Luftverderbnifs zu werden. Be
fonders gefahrbringend können folche Decken werden, wenn fie einen oft und mit 
grofsen Waffermengen gefcheuerten, undichten Fufsboden tragen. Wo das Klima 
alfo Dielenfufsböden verlangt, follten diefelben nur aus hartem, vollkommen trockenen 
Holze und völlig dicht hergeftellt und mit Leinöl getränkt werden; letzteres haupt- 
fächlich, damit die Reinigung durch Feuchtaufwifchen erfolgen kann und das öftere 
Scheuern vermieden wird. Die beften Decken für Mannfchafts-Wohngebäude würden 
aus Wellblech auf eifernen Trägern oder aus flachen Kappen von Hohlziegeln 
zwifchen folchen Trägern gebildet werden.

Von den bisher erwähnten Cafernen-Räumen müffen in unferem Klima Wohn
zimmer, Speife- und Unterrichtsfale, Gefchäftszimmer, Werkftätten und Wafch-Locale 
heizbar fein. Auch die Schlaffäle ftattet man gegenwärtig gern mit Heizanlagen 
aus, ftellt aber an letztere geringere Anfprüche, als bei der Zimmerheizung, indem 
es genügt, den Schlaffaal bei ftrenger Kälte auf etwa 12,5 Grad C. erwärmen zu 
können.

Die Heizung erfolgte in den deutfchen Cafernen früher ausfchliefslich durch 
thönerne oder eiferne Oefen; Vorkehrungen für regelmäfsigen Luftwechfel zu treffen, 
ward nicht für nothwendig erachtet; man hielt die zufällige und natürliche Lüftung 
für ausreichend. Eine fchwache Befferung diefer Zuftände trat erft ein, als man die 
von aufsen zu befchickenden Oefen durch folche, die vom Zimmer aus bedient 
werden, erfetzte.

Die noch gegenwärtig geltenden preufsifchen Vorfchriften über Cafernenbau 
ftellen als Regel die Ofenheizung hin, verbieten indefs die Central- oder Sammel
heizung nicht geradezu, fondern fordern nur für jede beabflchtigte Einführung einer 
folchen die befondere Genehmigung des Kriegsminifteriums.

Wenn man fich gegenwärtig bei Neubauten, wegen Billigkeit der erften An
lage oder aus anderen Gründen, für Ofenheizung entfcheidet, fo wähle man unter 
den neueren befferen Conftructionen diejenigen mit möglichft einfacher Bedienung. 
Für gröfsere Zimmer dürften Regulir - Mantelöfen, denen frifche Luft von aufsen 
zugefuhrt wird, die aber auch das Heizen mit Umlauf (als Anheizen, in Abwefenheit 
der Bewohner) geftatten, die zweckmäfsigften fein.

Für öfterreichifche Cafernen wird, bei Annahme einer Ofenheizung, ebenfalls 
empfohlen, den Stuben für mehr als io Mann Ventilations-Mantelöfen zu geben.

England hat den allgemein üblichen Kamin auch für die Cafernen beibehalten, 
jedoch in der von Douglas-Dalton angegebenen Conftruction eines Lüftungs-Kamins 49 9).

Sammelheizungen hielt man früher im Cafernenbau für unanwendbar oder doch 
unvortheilhaft. Man warf ihnen ungleichmäfsige Vertheiiung und fchwere Regelbar
keit der Wärme, Complicirtheit der Einrichtungen, Koftfpieligkeit der Anlage und 
Unterhaltung, Vermehrung der Feuersgefahr etc. vor. Nachdem jedoch die Fort
fehritte der Technik diefe Ausftellungen mehr und mehr entkräftet haben, finden in 
den Cafernen auch Sammelheiz-Anlagen allmählich Eingang, und zwar vorzugsweife

499) Siehe hierüber: Cheminte ventilatrice deflinie aux cajernes. Sy filme Douglas-Dalton. Nouv. annales de la 
confi. 1876, S. 80.
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in der Form der Feuerluftheizung, die fich durch die Billigkeit der erften Anlage 
und der Unterhaltung, fo wie des Betriebes empfiehlt und dabei den Anfprüchen 
der Hygiene an eine gute Heizmethode wohl nachkommen kann.

Da bekanntlich nur die unmittelbar über den Luftheizöfen gelegenen Räume 
gut und zuverläffig erwärmt werden können, das Verziehen der Heizcanäle in wag- 
rechtem Sinne aber fchlechte Refultate giebt, fo erfordert allerdings ein gröfseres 
Cafernen-Gebäude auch eine gröfsere Zahl folcher Oefen. Eine Infanterie-Regiments- 
Caferne z. B. des Dresdener Typus (fiehe Fig. 489 bis 491) verlangt 18 Luftheizungsöfen 
verfchiedener Grofse; die Regiments-Caferne zu Zwickau (fiehe Fig. 494) hat deren 15.

Auch das Syftem der Warmwafferheizung hat, ungeachtet der hohen Anlage- 
koften, die es verurfacht, doch in mehreren Cafernen Anwendung gefunden; fo in 
einer Regiments-Caferne zu Dresden (1870), in einer Caferne für 2 Bataillone zu 
Chemnitz (1873), in einer Caferne für 3 Escadronen zu Ofchatz (1872) etc.

Die Lüftungs-Anlagen der Wohn- und Schlafräume gewöhnlicher Cafernen be- 
fchränken fich auf Luft-Zuführungs- und -Abführungswege. Die Lüftung felbft findet 
nur ftatt, wenn durch Temperaturunterfchied ein Auftrieb erzeugt wird oder durch 
Einwirkung des Windes.

In Vertheidigungs-Cafernen dagegen, denen man zumeift eine Conftruction geben 
mufs, die jene einfachfte Form künftlicher Lüftung unmöglich macht und die auch 
die natürliche Lüftung auf das äufserfte befchränkt, kann künftliche Saug- oder Druck- 
Lüftung unentbehrlich werden; daffelbe gilt von Cafernen unter heifsen Himmels- 
ftrichen 500).

Endlich wäre die verftärkte künftliche Lüftung angezeigt, wenn fich grofse 
Küchen in den unterften Gefchoffen hoher Gebäude befinden, da der Bewohner und 
Gebäude fchädigende dichte Wrafen, der fich hier entwickelt, durch Temperatur
unterfchied allein nicht bewältigt werden kann.

Morin verlangt für den Soldaten in der Caferne ftündlich die Zufuhr von 30 cbm 
frifcher Luft während des Tages und von 40 bis 50 cbm während der Nacht. Der 
letzteren Forderung wird ohne Saugfchlote oder mechanifche Einrichtungen fchwerlich 
entfprochen werden können. Gegenwärtig hält man allerdings die Betriebskoften, 
die folche Hilfsmittel erheifchen, noch für unerfchwinglich. Der Koftenpunkt darf 
aber in diefer Lebensfrage nicht die letzte Entfcheidung bringen; er würde übrigens 
nicht fo fchwer in das Gewicht fallen, wenn (das Vorhandenfein befonderer Speife- 
fäle, Wafch- und Putzräume vorausgefetzt) die Trennung der Wohnräume von den 
Schlafräumen durchgeführt wäre und die verftärkte künftliche Lüftung auf letztere 
befchränkt würde.

In den Wohnzimmern könnte man fich unbedenklich mit dem jetzt üblichen 
Syfteme der blofsen Zu- und Abluft-Canäle begnügen, da die Bewohner in den 
Tagesftunden faft nie vollzählig und längere Zeit anwefend find.

Für die neueren öfterreichifchen Cafernen wird verlangt, dafs bei einem 
Temperaturunterfchied von 5 Grad C. in eingefchoffigen Gebäuden ein ftündlicher 
Luftwechfel von mindeftens 15 cbm, in mehrgefchoffigen von 20 cbm für jeden Kopf 
möglich fei.

Der grofse Bedarf an Trink- und Nutzwaffer wird in den Cafernen auf die 
verfchiedenfte Art gedeckt: entweder durch eine gröfsere Anzahl kleiner Brunnen 
mit Pumpen für Handbetrieb oder aus einem grofsen Tiefbrunnen, deffen Waffer

500 Siehe: The Ventilation of barracks. Building news 1863, S. 683.

474-
Wafier- 

verforgung.
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gewöhnlich durch Mafchinen in verfchiedene Vertheilungsbehälter gehoben wird, 
oder durch Anfchlufs an eine ftädtifche Druckwafferleitung. Zuweilen mufs eine 
Caferne auch ihre eigene Quellwafferleitung erhalten. Auch in den beiden letzteren 
Fällen fucht man, wenn irgend möglich, durch Anlage einiger Brunnen auf dem 
Cafernen-Areal felbft eine Referve für den Fall einer Unterbrechung der Quellen
leitung fich zu verfchaffen. Wenn die Umftände es geftatten, benutzt man noch neben
bei die atmofphärifchen Niederfchläge zum Spülen der Entwäfferungs-Canäle, der 
Aborte etc.

Der tägliche Wafferbedarf für jeden Cafernenbewohner ift auf wenigftens 35 
bis 401 anzunehmen; bei Schwemmaborten und Piffoir-Spülung fieigert fich der Be
darf auf wenigftens 601 501).

Wenn bei gewöhnlichem Wirthfchaftsbetriebe der tägliche Wafferbedarf für ein 
Pferd 501 beträgt, fo reicht man damit in Cafernen nicht aus, da hier viel beträcht
lichere Mengen Spülwaffer aufgewendet werden müffen; man wird auf einen Ver
brauch von 751 zu rechnen haben.

Wird bei Artillerie und Train das zur Reinigung von Gefchützen und Wagen 
erforderliche Waffer demjenigen für die Pferde zugefchlagen, fo kommt man für die 
genannten Truppengattungen für jedes Pferd auf 1201 täglich.

Jede Caferne mufs reichlich mit Feuerhähnen und Löfchgeräthen ausgeftattet 
fein; ferner ift es zweckmäfsig, die Montirungs-Kammern (Magazine) aufserdem noch 
mit einem Syfteme kupferner Spritzrohre zu verfehen, die man in Thätigkeit fetzen 
kann, auch wenn das Betreten des Kammerraumes nicht mehr möglich ift.

Zur Beurtheilung der Köllen, welche die Waflerverforgungs-Einrichtungen einer Caferne verurfachen, 
kann als Anhalt dienen, dafs diefelben betrugen bei
einer Jäger-Bataillons-Caferne zu Dresden (1882): 15864 Mark oder auf den Kopf der militärifchen Be

legung 35,25 Mark;
bei einer Infanterie-Regiments-Caferne in Zwickau (1884):

für die Hausleitung......................... 33 274 Mark oder auf den Kopf der militärifchen Belegung 20,17 Mark,
» eine 3200 m lange Leitung aus

dem Quellgebiete bis zur Caferne 19723 » » » » » » » » 11,95 »
zufammen 52 997 Mark oder auf den Kopf der militärifchen Belegung 32,12 Mark.

♦75- Die Gasbeleuchtung wird in deutfchen Cafernen gewöhnlich auf Treppen und
Beleuchtung. Gänge, Küchen und Speifefäle, Wafch- und Putzräume und Aborte befchränkt.

Bezüglich der Einzelheiten über Heizung, Lüftung, Wafferverforgung und Gas
beleuchtung möge auf Theil III, Band 4 diefes »Handbuches« verwiefen werden.

d) Syfteme und Typen des Cafernenbaues.

476- Die Grundfätze, nach welchen die im vorigen Abfchnitte betrachteten Einzel-
Grundiagen. räume und fbnftigen Elemente zu vollftändigen Cafernen verbunden werden, find 

einestheils in der Verfchiedenheit der Waffengattungen, fo wie der Stärke und Ein- 
theilung der Truppenkörper begründet, anderentheils diefelben, welche bei Erbauung 
menfchlicher Wohnungen, namentlich der Maffenwohnungen überhaupt befolgt werden 
müffen. Erftere werden bei Befprechung der verfchiedenen Waffengattungs-Cafernen 
fich bemerkbar machen. Letztere find zwar als bekannt vorauszufetzen; da fie 
aber bei Cafernen ftärker, als bei Privatbauten in das Gewicht fallen, fo fei geftattet, 
auf die wichtigften Punkte kurz einzugehen.

501) In den Dresdner Infanterie-Regiments-Cafernen, die eigene Schlacht-Anftalten haben, auch einige Offizierspferde 
ftändig beherbergen, ftellt fich ein durchfchnittlicher Wafierverbrauch von 75 1 für den Kopf und den Tag heraus.
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Gute Luft und gutes Waffer in reichlicher Menge find die erften Bedürfniffe 
jeder Caferne. Bei der felbftverftändlichen Bedingung, dafs der Baugrund in tech- 
nifcher und gefundheitlicher Beziehung ein entfprechender fei 502), find fonach die 
geeignetften Bauplätze für Cafernen aufserhalb des Bereiches von Städten, ent
fernt von Fabriken, Begräbnifsplätzen, fumpfigen Stellen etc. zu fuchen. Müffen 
aus rein militärifchen Gründen die Cafernen in der Nähe einer Stadt bleiben, fo 
follten fie doch nur am Umfange derfelben liegen, und es mufs Vorforge getroffen 
werden, dafs auch beim Anwachfen der Stadt zwifchen den Häufermaffen der 
letzteren und den Cafernen-Gebäuden ein freier, unbebauter, nur als Park, Garten 
oder Feld benutzter Raum — als Sanirungsgürtel — erhalten bleibe.

Im Allgemeinen ift ferner eine erhöhte Lage des Bauplatzes jeder anderen vor
zuziehen. Wenn derfelbe dabei gegen die Wetterfeite durch die Geftaltung des 
Terrains oder durch Cultur (Hochwald u. dergl.) einigermafsen gedeckt ift, fo kann 
dies nur erwünfcht fein.

Hat man fich durch die Wahl des Bauplatzes die gefundheitlichen Vorzüge fo 
viel als möglich gefichert, fo gilt es, diefelben durch die Bebauung nicht wieder 
zu vernichten.

Bei Geftaltung des Grundriffes und bei der gegenfeitigen Stellung der Baulich
keiten wird alfo zu beachten fein, dafs wenigftens jeder Wohnraum dem unmittel
baren'Sonnenlichte zugänglich ift, dafs nirgends Luft ftill ftehen kann und dafs die 
herrfchende Windrichtung nicht von Ställen und Reitbahnen, Küchengebäuden, 
Schmieden, Aborten etc. nach den Wohngebäuden hin ftreicht.

Um den erftgenannten Anforderungen möglichfl zu genügen, foll der Abftand der 
Baulichkeiten von einander mindeftens der doppelten Höhe, beffer aber der drei- 
bis vierfachen Höhe des höheren Objectes gleich kommen. Es foll ferner die Bildung 
gefchloffener Höfe vermieden werden. Wo aber ohne einen gefchloffenen Umzug 
nicht auszukommen wäre, möchte diefer wenigftens an den Ecken oder fonft ge
eigneten Punkten zu unterbrechen, fo wie dafür Sorge zu tragen fein, dafs ftrecken- 
weife möglichfl niedrige Gebäude eingefchaltet werden.

Vielgefchoffige Wohngebäude müffen fich im Laufe der Zeit minder gefund- 
heitszuträglich erweifen, als Gebäude mit wenigen bewohnten Gefchoffen. Die vor- 
zugsweife Erbauung von Häufern der letztgenannten Art und die möglichfl weit 
gehende Vertheilung der Menfchenmaffen über eine grofse Grundfläche, fo weit dies 
mit den dienfllichen Anforderungen vereinbar ift, erfcheint daher als ftrebenswerthes 
Ziel. Hierbei kommt die relative Grofse des Bauplatzes in Frage. Wenn man auf 
jeden Cafernenbewohner 50 Qm Grundfläche gewähren könnte, wie Tollet fordert, fo 
würde dies dem Gefundheitszuftande der Truppe fehr förderlich fein. Die Dresdener 
Cafernen gehen allerdings noch über diefes Mafs hinaus; allein in der Mehrzahl der 
Fälle mufs man fich, wegen Koftbarkeit des Grundes und Bodens, mit viel weniger 
begnügen, und es ift auch 25 (lm Cafernen-Areal auf i Mann noch kein ungünftiges 
Verhältnifs.

i) Aeltere Formen des Cafernenbaues.
Wenn nun auch — wie aus Vorftehendem zu entnehmen ift — über die Grund

fätze für den Cafernenbau gegenwärtig Klarheit und ziemliche Uebereinftimmung 
herrfcht, fo gehört doch die bewufste Anwendung diefer Grundfätze nur der neueren

477- 
Aeltefte 

Cafernen.

502) Siehe Theil HI, Bd. x diefes »Handbuches« (Abth. II, Abfchn. x, Kap. x: Baugrund).
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Sie waren lange Zeit die Vorbilder für

Fig. 456.

Zeit an, weil die Gefundheitswiffenfchaft ihre Forderungen erft in den letzten Jahr
zehnten beftimmter und zahlenmäfsig formulirt hat; auch bethätigen fich jene Prin- 
cipien in der Baupraxis auf fehr verfchiedene Weife und bringen verfchiedene 
Cafernen-Syfteme und -Typen hervor. Ein Blick auf die gefchichtliche Entwickelung 
derfelben wird die Würdigung des Cafernenbaues unterer Tage erleichtern.

Die erften rationellen Cafernenbauten der Neuzeit finden fich in Frankreich, 
die meiften Staaten Europas; doch hat 
Frankreich den Vorfprung, den es noch An
fangs unteres Jahrhundertes im Cafernen- 
bauwefen vor anderen Staaten behauptete, 
durch Fefthalten an Veraltetem unver
kennbar verloren, und erft die Arbeiten 
Tollet s (feit 1873) bezeichnen einen wirk
lichen Fortfehritt und verdienen die all- 
gemeinfte Beachtung.

Die erften franzöfifchen Cafernen — Ende des 
XVI. und Anfangs des XVII. Jahrhundertes — waren 
die denkbar einfachften Gebäude. Ein Bild hiervon 
giebt der in Fig. 456 dargeftellte Grundrifs der ehe
maligen Caferne Petite Madeleine zu Lille503). Die 
Stuben des Erdgefchoffes waren unmittelbar von der 
Strafse aus zugänglich; zwifchen je zweien derfelben 
führte eine fchmale, fteile Treppe zu zwei Stuben 
des Obergefchoffes. Das Ganze krönte gewöhnlich 
ein hohes Dach, welches Speicherräume barg.

Aehnlich waren die Anfänge des Ca
fernenbaues in anderen Ländern. Manches 
folche primitive Bauwerk ift bis auf unfere 
Tage gekommen.

So ftellt Fig. 457 zwei Cafernenfluben des Forts George in Guernfey dar, die noch im Jahre 1861 in 
Benutzung waren, obgleich fie, bei einer Belegung mit 8 Mann, nur 9,8 cbm Luftraum einem Jeden gewährten.

Eine Aenderung, aber keine Verbefferung war es, dafs man den Raum für die Treppe zwei be-

Caferne Petite Madeleine zu Lille 503).

Fig. 457-

Mannfchaftsftuben der Citadelle zu Guernfey 504).

Fig. 458.

Infanterie-Caferne zu Brighton 504). 
ca. VöOO n- Gr.

Fig- 459-

Infanterie-Caferne zu Havre 503).
1,500 n. Gr.

nachbarten Zimmern abgewann, wie 
Fig- 458 504) zeigt, welche ausfieht — 
es ift dies mit Recht getagt worden 
— als ob man die Treppen Anfangs 
vergeßen hätte.

Bei gröfseren Anlagen 
wurden zwei Reihen von 
Räumen mit den Rückmauern 
gegen einander gelehnt, wie 
in der aus Louis XIII. Zeit 
(1614—43) flammenden Ca
ferne zu Havre (Fig. 459 503), 
in welcher zugleich die falfche

4?s.
Vauban's 
Typus.

Raum-Oekonomie bezüglich der Treppenhäufer auf das äufserfte gefteigert ift.
Vauban, der grofse Reformator des Feftungskrieges, wandte gleichfalls den 

Cafernen feine Aufmerkfamkeit zu und wurde auch auf diefem Gebiete, für Frank- 
_________ *

503) Nach: Revue gin. d’arch. 1867, PI. 9—10.
504) Nach: Building news 1861, S. 687 u. ff. 
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reich unbedingt, für die übrigen Militärmächte mehr oder weniger, zur Autorität. 
Er ftellte nicht fowohl durchaus Neues hin, verbefferte vielmehr nur die vor
gefundenen Anordnungen und führte fie auf fefte Grundfätze zurück.

Vauban verwirft alle längeren Gänge in Cafernen-Gebäuden, empfiehlt dagegen, 
zahlreiche Treppen anzulegen und die Stuben unmittelbar von den Treppenvorplätzen 
aus zugänglich zu machen; und zwar verlangt er diefe Einrichtungen fowohl im 
Intereffe des Dienftes, als auch in demjenigen der Gebäudeunterhaltung. Ferner 
entfchied fich Vauban dafür, die Truppen beim Caferniren nach den kleinften felb- 
fländigen Unterabtheilungen (den Compagnien) ftreng zu trennen — eine Mafsregel, 
deren Zweckmäfsigkeit ganz unanfechtbar ift.

Die Anwendung diefer Grundfätze erzeugte den fog. Kz«&zw’fchen Cafernen- 
Typus.

Seine Cafernen find einreihige oder (öfter) doppelreihige Gebäude, wie Fig. 460, welche auf je 
zwei Zimmer des Erdgefchoffes eine einläufige Treppe bekommen. Bei doppelreihigen Gebäuden ent
liehen fonach Treppenhäufer mit zwei getrennten Treppen, die auf jeder Gebäudefront einen Eingang be- 
fitzen. Jede Treppe führt in jedem der beiden Obergefchoffe zu zwei Zimmern, wurde alfo, da jedes
Zimmer 12 Mann aufnahm, von 48 Mann begangen; auf je 72 Mann (der 
damaligen Stärke einer Compagnie) aber kam eine Treppe.

Die Fa«i5a»’fchen Cafernen - Stuben haben — nach vorhandenen 
Originalplänen — eine gleich bleibende Tiefe von 5,85 m; die Breite, 
welche Anfangs nur 5,70 m bis 6,00 m betrug, wurde fpäter auf 7,15 m ver- 
gröfsert. Da nun die mittlere Höhe der Räume im Erdgefchofs 4,oom, 
im I. Obergefchofs 3,stm, im II. Obergefchofs 3,14 m war, fo entfielen 
auf jeden Mann günftigften Falles 13,9 cbm, ungünftigften Falles aber nur 
8,7 cbm Luftraum. Allerdings, wenn die Annahme, die man machte, »dafs 
ftets der dritte Mann im Dienfte abwefend fei«, zutraf (weshalb die 
12 Mann auch nur 4 Doppelbetten hatten), fo erhöhte fich die Luftmenge 
in jenem Falle auf fall 21 cbm, in diefem auf 13cbm. Nebenräume gab es 
in Vauban's Cafernen nicht, eben fo wenig Höfe. Die Cafernen öffneten 
fich unmittelbar nach der Strafse, welche entlang jeder Front verlief.

Der Vauban Typus erfuhr im Laufe der Zeiten 
manche Verbefferung. In den doppelreihigen Gebäuden 
brach man der befferen Lüftung der Räume wegen durch 
die Längsfcheidemauern grofse Oeffnungen; man erreichte 
dadurch allerdings in der Regel nur, dafs fich die ver
dorbene Luft zweier Zimmer mit einander milchte; endlich 
befeitigte man diefe Mittelmauer gänzlich. Gleichzeitig er-

Vauban'3 Infanterie-Caferne.

Fig. 461.

Infanterie-Caferne zu Bury504).

baute man anftatt der zwei fchmalen, fteilen Treppen nur eine Treppe, der man
wenigftens eine gröfsere Breite gab.

Die Caferne zu Bury (in England, Fig. 461 ’04) zeigt u. a. diefe wefentlich befferen Anord
nungen. Der lebhafte Luftzug, welcher fich in den Treppenhäufern einftellt, ifolirt die Zimmer zweck - 
mäfsig von einander; auch find letztere felbft, da fie Fenfter an zwei Seiten haben, ziemlich gut zu lüften. 
Eines der Fenfter geht allerdings durch den hölzernen Verfchlag «, hinter welchem Bett und Tifch des 
Unteroffiziers flehen, für das übrige Zimmer wieder verloren.

Die Uebertragung des für Fufstruppen berechneten Kzz/^w’fchen Typus auf 
Cavallerie-Cafernen begegnete manchen Schwierigkeiten, weil man daran feft hielt, 
Mannfchafts-Wohnungen und Pferdeftälle in einem und demfelben Gebäude und in 
möglichft enger Verbindung mit einander herzuftellen, obwohl eine gute Anordnung 
dem Pferde wenigftens das Doppelte der Grundfläche im Stalle zutheilen mufs, 
welche fein Reiter im Obergefchofs beanfprucht.

479* 
Anwendung 

auf 
Cavallerie- 
Cafernen.
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Zunächft ordnete man im Erdgefchofs fenkrecht zur Längenrichtung des Gebäudes gerichtete Quer- 
ftallungen an, denen man die Breite der darüber zu legenden Mannfchaftszimmer (6,50 m) gab. Später 
vergröfserte man diefe Abmeifung auf 7,som, dann auf 8,40 bis 9,00 m. Indem man zweiläufige Treppen, 
die nur die Hälfte der Gebäudetiefe beanfpruchten, einbaute, erübrigte man der Treppe gegenüber im 
Erdgefchofs eine Futterkammer, im Obergefchofs eine kleine Unteroffiziers-Stube. Fig. 462 u. 463 50S) zeigen 
die in folcher Weife angeordnete Cavallerie-Caferne Chambieres zu Metz.

Fig. 462. Ober
gefchofs.

Cavallerie-Caferne Chambieres zu Metz503).
1:500

Fig. 465.

Cavallerie-Caferne St. Gilles zu Abbeville 503).

Trotz aller verfuchten Verbeiferungen blieben diefe Cafernen, namentlich die Ställe, noch immer 
mit wefentlichen Mängeln behaftet. In den Ställen waren Licht und Wärme fehr ungleich vertheilt; die 
Lüftung war nur unvollkommen zu bewerkflelligen. Da eine fehr enge Aufftellung der Pferde hinzukam — 
die erften Pferdeflände hatten kaum 97cm Breite — fo war der Gefundheitszuftand zuweilen ein fehr 
fchlechter. Endlich erfchwerte die grofse Anzahl kleiner Stallungen die dienftliche Aufficht.
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Um diefen Uebelftänden thunlichft abzuhelfen, ging man fpäter zur Längsreihenftallung über. Fig. 464 
u. 465 50s) zeigen, wie diefe in einer Cavallerie-Caferne zu Abbeville (1784) zur Ausführung kam. Zwei 
einfache Längsreihenftallungen find zu einem Gebäude vereinigt; die Treppenhausaxen find 35,6m von 
einander entfernt; die einfache Stallbreite ift 4,60 m, die Stallhöhe 5,so m; zwifchen die lang geftreckten 
Mannfchaftsftuben des Obergefchoffes find kleine Unteroffiziers-Stuben eingefchaltet.

Bis gegen die Mitte des XVIII. Jahrhundertes blieb man in Frankreich dem 48°- 
Fhz/^aw’fchen Typus im Wefentlichen treu. Dann aber brach man nicht blofs mit corridor-
der bis dahin beliebten Ausführung — was durchaus berechtigt war, da diefe künft- Cafernen.

Erd- 
gefchofs.

aber, welchen der Bau befferer Treppen verurfachte, wieder
einzubringen, verminderte man die Anzahl derfelben. Man fchaltete alfo zwifchen 
zwei Treppenhäufer eine gröfsere Zahl Zimmer, unter Fortfall der Mittelmauer, ein. 
Damit nun aber der Verkehr nicht unmittelbar durch alle Wohnräume hindurch
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erfolgen teilte, trennte man in der Mitte derfelben Anfangs durch Bretterwände, 
fpäter durch Mittelmauern einen Gang ab.

Damit war der Typus der Mittel-Corridor-Caferne, der fchlechtefte von allen, 
aufgeftellt. Trotz feiner Mängel in gefundheitlicher Hinficht fand er, der Billigkeit 
des Baues wegen, die weitefte Verbreitung.

Fig- 467503) ftellt eine der früheften Bauten diefer Art, die Caferne zu Courbevoie (1756) dar, worin 
die zwifchen zwei Treppen gelegenen Strecken des Mittel-Corridors über 40 m lang find. Belfere Ver-

48i.
Cafernen 

nach 
fpanifcher 

Art.

Caferne im Schlofs Edinburgr’04). 
^1000 n- Gr.

A. Lichtgräben. 
B. Mannfchafts- 

zimmer.

C. Corridore.
D. Offiziers-Wohnungen 

u. Speifefaal.

Da nicht ausbleiben konnte, dafs alle

hältniffe zeigt die Caferne zu Nancy (1764) in 
Fig. 466 503), da hier die Treppen nur noch 30 m 
von einander entfernt find , auch die Breite des 
Mittelga'nges, die im erften Beifpiel nur ca. 2 m 
betrug, auf 2,92 m vermehrt worden ift.

Eine ausgefucht mangelhafte Anordnung ift in 
einer Caferne des Schloffes Edinburg (Fig. 468504) 
verkörpert. Der dunkle, ungelüftete Gang C 
hat noch an beiden Enden Thüren, um das 
Mannfchafts-Revier von den Offiziers-Flügeln ab- 
fondern zu können.

Eine Verbefferung der Cafernen, die un
gefähr gleichzeitig mit der Einführung der Mittel- 
Corridore war, ift die Zutheilung gröfserer Höfe, 
die gewöhnlich vor den Hauptgebäuden liegen 
und auf welchen kleine Nebengebäude verfchie- 
dener Beftimmung Platz finden.
Mängel langer Mittelgänge fich alsbald

fühlbar machten, fo verfuchte man verfchiedene Anordnungen, welche, ohne eine
Vermehrung der Treppen zu erheifchen, jene Mängel befeitigen follten.

Die bemerkenswerthefte diefer Neuerungen war die Erbauung von Cafernen 
nach fpanifcher Art, d. h. folcher, welche fich längs einer Front in allen Gefchoffen
in Hallen oder Galerien öffneten. Aber diefe offenen Hallengänge bewährten fich 
felbft unter dem Klima Frankreichs nicht und wurden defshalb zumeift in gefchloffene 
Corridore verwandelt.

Man war auf diefe Weife zu Cafernen mit Seiten-Corridoren gelangt, fchenkte 
ihnen aber zunächft nur wenig Beachtung, und erft die neuere Zeit bildete diefen
Typus weiter aus.

482.
Weitere 

Entwickelung 
in 

Frankreich.

Das franzöfifche Kriegs - Minifterium wandte jetzt dem Cafernenbau erhöhte 
Aufmerkfamkeit zu. Es beauftragte zunächft den Director der Fortificationen zu 
Metz, Ramfault de Raulcour, mit Bearbeitung von Normal-Entwürfen nach gegebenen 
Directiven.

Die Vorfchläge Ramfaults kamen in der Hauptfache auf Cafernen mit Seiten- 
Corridoren und beträchtlichen Zimmertiefen hinaus; für die Ställe empfiehlt er die 
doppelte Längsreihenftellung 5 0 5).

Da fich die Arbeiten Ramfault's ungetheilten Beifalles nicht erfreuten, fo fchlug 
endlich im Jahre 1788 das Minifterium den viel verfprechenden Weg ein, eine 
öffentliche Wettbewerbung für Entwürfe zu Infanterie- und Cavallerie-Cafernen aus- 
zufchreiben, wobei es für den beften Entwurf jeder Cafernengattung 50 Louisd’ors 
ausfetzte.

Aus dem bezüglichen Programm geht 
Paw&zw’fcher Art in das Auge gefallt hatte.

hervor, dafs man vorzugsweife die zweireihigen Gebäude 
Zwifchen je 4 Zimmern des Erdgefchofles follten Doppel

505) Siehe: Revue gen. d'arch. 1867, S. 13 u. ff.
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treppen angelegt werden; jedes Zimmer follte alfo unmittelbar vom Treppenraume aus zugänglich fein,
dabei jedoch — um an Baukoften zu fparen — fo lang wie möglich gemacht werden. Zur Begünftigung 
der Lüftung erachtete man für zweckmäfsig, in den Längsfcheidemauern grofse, mit ftellbaren Holzläden 
verfchliefsbare Fenfter anzubringen. Die Zimmer waren ungemein hoch (4,33 bis 4,54 m) anzunehmen. In 
denfelben follten die zweimännigen Betten (von l,so m Länge und l,os4 m Breite) mit Zwifchenräumen 
von 0,54 m aufgeftellt, zwifchen zwei Bettreihen aber 1,95 m Abftand innegehalten werden.

Für die Stallungen wmrde feft gefetzt, dafs der einreihige Stall 4,22 bis 4,54 m Breite, der Doppel- 
ftall, mit dem Gange in der Mitte, aber 10,72 m Breite erhalten foll. Für vortheilhafter wurde aber die 
Stellung der Pferde mit den Köpfen gegen einander (nach Fig. 465) gehalten. Die Ställe waren zu 
wölben; es war ihnen 5,S4 bis 6,som Höhe zu geben. Unbegreiflich bleibt, dafs man die Breite eines 
Pferdeftandes auf l,055 m herabfetzen wollte, obgleich ein thierärztliches Gutachten fich für l,som als 
Minimum ausgefprochen und diefe Forderung wohl begründet hatte.

Die Revolution von 1789 verhinderte, dafs diefes Preisausfehreiben eine prak- 
tifche Folge hatte. In dem auf die Revolution folgenden kriegerifchen Vierteljahr
hundert hatte aber keiner der europäifchen Militärftaaten viel Zeit und Geld zu 
Cafernenbauten übrig. Am wenigften gefchah vielleicht für die Friedens-Cafernen 
gerade in Frankreich, da hier dem Staate viele verlaffenen Schlöffer, aufgehobenen 
Klöfter etc. zur Cafernirung der Truppen zu Gebote ftanden. Allerdings wurde 
die Aufmerkfamkeit auf das Bedürfnifs der Feftungen an bombenficheren Cafernen 
hingelenkt; die Ausführungen blieben aber auch auf diefem Gebiete äufserft be- 
fchränkte (fiehe unter e).

Erft die mit 1815 beginnende längere Friedens-Periode förderte wieder in der
Theorie und Praxis des Cafernenbaues mancherlei Neues zu Tage. Bemerkenswerth 
find vor Allem die eigenthümlichen Anordnungen, zu welchen man in Oefterreich 

483- 
Aelterer 

öfterreich. 
Typus.

gelangte. Auch hier bemühte man fich, 
wie in Frankreich, für die Cafernen 
der Fufstruppen und die der Reiterei 
ein gemeinfchaftliches Schema aufzu- 
ftellen 506). Fig. 469 veranfchaulicht 
das Syftem der Infanterie-Cafernen.

506) Siehe: Weiss von Schleusenburg, F. Lehrbuch der Baukunft zum Gebrauche der K. K. Ingenieur-Akademie. 
Auf höchften Befehl verfallt. Wien 1820—32. (Neue Aufl. 1861.)

Die Soldaten wohnen und fchlafen, zu je 
20 Mann, in »Gemeinzimmern« von 6,32 m Breite, 
12,64 m Länge und 3,79 m Höhe, fo dafs alfo auf 
den Mann 15cbm Luftraum entfallen. Der an 
der Hoffeite vorliegende, offene Bogengang hat 
2,845 m Breite. Zwifchen je 2 Gemeinzimmer ift 
eine Küche von 3,ir bis 3,79 m Breite eingefchal- 
tet, von welcher aus auch die Zimmeröfen be
dient werden. Da die Küche aber nicht die 
ganze Tiefe des Gebäudes beanfprucht, fo erüb
rigt man vor jeder Küche noch eine Stube (von 
19 bis 23 Qm Grundfläche), die von einem der 
Gemeinzimmer aus zugänglich gemacht wird und 
in welcher einige höhere Unteroffiziere, früher 
»Prima-Planiften« genannt, wohnen.

Diefe vier Gemächer bilden nun eine Ein
heit, die fich in einer Caferne fo oft wiederholt, 

als der Quotient —- angiebt, wenn M die An- 
40

zahl der unterzubringenden Mannfchaft bedeutet.

Fig- 469-

Aelteres Syftem öfterreichifcher Infanterie-Cafernen 506).
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Auch alle übrigen Raumerforderniffe müffen fich in den Rahmen diefer Einheit fügen. Die Treppenhäufer 
erhalten die Breite eines Gemeinzimmers, woraus fich die Breite eines Treppenlaufes zu 2,845 gleich 
der Gangbreite, ergiebt. Die Entfernung der Treppen von einander foll höchftens gegen 114 m 
(=60 Klaftern) betragen.

Die Pferdeftälle, Wagen-Remifen, Sattel- und Futterkammern der Offiziere erhalten die Abmeffungen 
von Gemein-, bezw. von Prima-Plana-Zimmern; daffelbe gilt von den Räumen, welche die Cafernen- 
Verwaltung benöthigt, fo wie von den Arreft-Behältniffen, der Profofsen-Wohnung, den Montirung-Kammern, 
der Marketenderei etc.

Die Wohnungen der Offiziere werden, wo möglich, in einem der Gebäudeflügel vereinigt; diefelben 
find — wie aus der Skizze erfichtlich — aufserordentlich geräumig.

Die Wafchküchen, im Erdgefchofs angeordnet, entliehen aus der Zufammenziehung eines Prima- 
Plana-Zimmers mit einer Mannfchaftsküche. Auf je 1000 Mann wird eine folche Wafchküche gerechnet.

Die Aborte liegen im Hauptgebäude felbft; fie tollen von keinem Wohnraume weiter als höchftens 
75 Schritt (=30 Klafter = 57 m) entfernt fein. Die vier Ecken des Gebäudes werden als die für Aborte 
paffendften Lagen angefehen.

Die Infanterie-Caferne foll in der Regel nicht mehr als 2 Obergefchoffe haben. Erdgefchofs und 
I. Obergefchofs haben durchaus gewölbte Decken, und zwar böhmifche Kappen. Im II. Obergefchofs find 
nur die Gänge, Treppen, Gemeinküchen und Aborte zu wölben; die Zimmer tollen Dübelbalken-Decken 
erhalten. Durch das Wölben kommt man auf eine Gefammtgefchofshöhe von 4,11 m.

Die Anordnung einer Cavallerie-Caferne, aus dem Jahre 1820 herrührend, geht 
aus Fig. 470 u. 471 hervor.

Hier haben die Pferdeftände 1,58 m Breite und 3,79 m Länge. Bei der doppelten Querreihenftellung 
von 8 Pferden jederfeits und 3,16 m Breite des Mittelganges erhält mithin ein »Gemeinftall« 10,75 m Breite 

und 12,64 m Länge. Die Offiziers-Pferdeflälle find

1:1000
8 6 4 2 0 10 20 30 40-H-H+HW---------- F--------- i----------1“--------

Aelteres Syftem öflerreichifcher Cavallerie-Cafernen506).

nur einreihig; die andere Hälfte nimmt Futter- 
und Sattelkammer ein. Jeder Stabsoffizier und Ritt- 
meifter hatte Anfpruch auf einen ganzen Stall, jeder 
Subaitern-Offizier auf die Hälfte eines folchen.

Die Befchlagfchmieden wurden, wenn fie nicht 
in gefonderten Gebäuden untergebracht werden 
konnten, wo möglich an das Ende eines Flügels 
verlegt.

Der Hoffeite entlang verläuft ein 2,53 m breiter 
Gang. Alle Räume find mit böhmifchen Kappen 
eingewölbt. Die Gurten der Stallgewölbe werden 
von zwei Reihen fleinemer Pfeiler von 63 cm Quer- 
fchnittsabmeffung getragen. Die Mittelgänge der 
Stallungen find mit Holzwürfeln zu pflaflern, die 
Pferdeftände dagegen zu »brücken«, d. h. mit 8 cm
flarken, eichenen oder lärchenen Pfoften zu belegen, 

unter diefer Brücke aber mit einem Flachziegelpflafler, das nach der Mitte 5 cm Gefälle hat, zu verfehen. 
Das Obergefchofs, die Wohnungen enthaltend, ift wie in den Infanterie-Cafernen eingetheilt; die 

Zimmer mufften jedoch, durch die darunter liegenden Stallungen bedingt, auf 7,11 m Breite gebracht werden. 
Da diefelben ebenfalls nur 20 Mann (io Doppelbetten) faffen, fo erhöht fich der Luftraum für jeden 
einzelnen auf 17 cbm.

484.
Belmas' 
Typus.

Die Cavallerie-Caferne kann mit einem Obergefchofs alle ihre Raumbedürfniffe befriedigen. Selbfl 
wenn fämmtliche Offiziere des Regimentes Wohnungen in der Caferne erhalten müfften, würde man nur 
für einzelne architektonifch hervorzuhebende Theile ein II. Obergefchofs anzuordnen haben.

Bemerkenswerth ift, wie man bei diefen alt-öflerreichifchen Cafernen das gottesdienflliche Bedürfnifs be
friedigen foll, wenn eine Kirche nicht zu Gebote fleht. Es wird in folchem Falle eine Capelle hergeftellt, 
nur eben grofs genug, um den Altar aufzunehmen, und fo gelegen, dafs man fie im ganzen Hofe und von den 
Gängen aus fehen kann. Ein erkerartiger Vorbau in der Mitte der kürzeren Hoffeite, im I. Obergefchofs ge
legen (wie in Fig. 469 angedeutet), von drei Glaswänden umfchloffen, genügt am beften diefen Anforderungen.

In Frankreich wandte fich nach dem Sturze des erften Kaiferreiches der
Cafernenbau zunächft dem Vauban fehen Typus, den u. A. General Haxo (1820) 
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und Oberft Emy (1822) verbefferten, fall: ausfchliefslich wieder zu. Bald jedoch 
fanden gewiffe Vorfchläge des Oberften Belmas (1823) in den mafsgebenden Kreifen 
fo entfehiedenen Beifall, dafs fich allmählich die gefammte Cafernenbau-Praxis nach 
ihnen richten muffte und fie nicht nur bis zum Ende des zweiten Kaiferreiches dem 
Cafernenbau ihren Stempel aufdrückten, fondern dafs fogar die grofse Mehrzahl der 
nach 1871 erbauten Cafernen — nicht eben zum Heile der franzöfifchen Armee — 
den Belmas fchen Typus zeigt.

Genannter Ingenieur wollte nämlich die Annehmlichkeiten kleinerer Wohnftuben 
und die ökonomifchen Vortheile, welche der Bau recht grofser Zimmer bietet, da
durch vereinigen, dafs er zwifchen je zwei Treppenhäufern 4 grofse, durch die 
ganze Gebäudetiefe reichende Zimmer anordnet, ein jedes derfelben aber wieder in 
zwei kleinere Zimmer, durch leichte Mittelwände zwifchen den deckenftützenden 
Säulen, zerlegt. Thatfächlich werden alfo 8 Zimmer gebildet, die zufammen 80 Mann, 
den damaligen Friedensftand einer Compagnie, aufnehmen können. Jedes Zimmer 
erhielt nur ein Fenfter; die Axenentfernung derfelben, von 6 bis 7 m, wurde gleich- 
mäfsig durchgeführt, fo dafs auch fehr geräumige Treppenhäufer entftanden. Die 
Treppen felbft find fcheinbar dreiarmige; doch ift der mittlere Treppenarm, der die 
doppelte Breite 
eines Seitenarmes 
hat, durch ein 
Geländer in zwei 
Läufe getheilt, 
und die dreiarmige
Treppe 
fonach 
neben

befteht 
aus zwei 
einander

geftellten zweiläu
figen Treppen.

In den Aus
führungen ging 
man von der ur- 
fprünglichen Pla
nung in fo fern 
ab, als man jede 
Untertheilung der 
grofsen Zimmer 
unterliefs, aller
dings mit gänz-

Fig. 472.

•UnterJ 
.Offiz-i

Fig- 473-

44 Mann

iKKHRKa KKSj

I. Obergefchofs. Erdgefchofs.

SoM
HH+HW

11-1000
20 30

U.O

TT

lieber
rung

Aufopfe- 
der Ruhe

und Behaglichkeit 
in den den Trep
pen zunächft ge
legenen Zimmern, 
durch welche der

Napolions-Q^fmc zu Paris507).

i. Feldwebel- u. Dienftzimmer.
2. Rapport-Zimmer.
3. Krankenftuben.
4. Stallung für 6 Offiziers-Pferde.
3. Wäfcherinnen.
6. Fechtfaal.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

7. Regiments-Schulzimmer.
8. Aborte.
g. Küche.

10. Werkftätten.
11. Bekleidungskammern.
12. Unteroffiziers-Speife- etc. Anftalt.

33

507) Nach : Revue gin.
de l'arch. 1867, Pl. 12-14.
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Verkehr ununterbrochen 
hindurch geht. Den Weg 
wirklicher Verbefferung be- 
fchritt man dagegen, als man 
die Fenfteraxenabftände auf 
4,6 0 m verkürzte, um dem 
Gebäudeinneren mehr Licht 
und Luft zuzuführen und zu
gleich den Charakter düfte- 
rer Feftigkeit der Fagaden 
angemeffen zu mildern. Dafs 
man nun aber durchgehend 
gleich breite (6,40m) Zim
mer bildete, die abwechfelnd 
1 und 2 Fenfter (an jeder 
Front) erhielten, war un
gerechtfertigt und unzweck- 
mäfsig. In den einfenftrigen 
Zimmern find die Mauer- 
fchäfte übermäfsig breit, in 
Folge deffen die Ecken nur 
unvollkommen zu lüften. In 
den zweifenftrigen Zimmern 
dagegen fallen die Fenfter- 
laibungen beinahe in die 
Flucht der Scheidemauern. 
Die Treppenhäufer haben 
ebenfalls 6,40 m lichte Weite.

Mit Axenweiten von 
4,60 m ift u. A. die Napoleons- 
Caferne in Paris (1852) er
baut (Fig. 472 u. 473); doch 
führte hier die Geftalt des 
Bauplatzes dazu, einfenft- 
rige Zimmer nicht mit zwei-, 
fondern mit dreifenftrigen 
abwechfeln zu laffen.

Um die oben bezeich
neten Uebelftände, unter 
Beibehaltung gleicher Zim- 
mergröfsen, befeitigen zu 
können, fetzte man bei 
fpäteren Bauten (z. B. bei 
der Prinz-Eugen-Qafexne. zu 
Paris) den Axenabftand auf 
4,20 m herab und gab je
dem Zimmer an jeder Front
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3 Fenfter. Da die Zimmer hierdurch wenigftens 12m breit wurden, die Gebäudetiefe 
aber gewöhnlich 13 bis 16m betrug, fo erhielt man ungemein grofse Zimmer, deren 
drei fchon genügten, um eine Compagnie von ioo bis HO Mann unterzubringen.

Die Erdgefchoffe der beiden vorerwähnten ßelmas’Ichen Cafernen find an der Hoffeite von offenen 
Hallen umgeben und enthalten die für den allgemeinen Dienft im Regimente erforderlichen Locale, als: 
Dienft- und Rapport-Zimmer, Unterrichtszimmer, Fechtfäle, Bekleidungskammern, Unteroffiziers-Speife- 
Anftalten etc. Da Nebengebäude zu errichten unthunlich war, fo mufften auch die Werkflätten, Koch- und 
Wafchküchen, Aborte und Pferdeftälle hier untergebracht werden. Die Höfe, welche von den viel- 
gefchoffigen Cafernengebäuden völlig umfchloffen werden, find verhältnifsmäfsig klein (etwa 3510 und 
3870grofs); es vereinigt fich alfo Vieles, um diefe monumentalen Cafernenbauten vom hygienifchen 
Standpunkte aus fehr unvollkommen erfcheinen zu laffen.

Beffer ift in diefer Beziehung das Infanterie-Quartier St. Charles zu Marfeille (Fig. 474 bis 476 408). 
Die Mehrzahl der Mannfchaften ift zwar in enorm grofsen (13 m breiten und 15 m tiefen), mit 4 Bettreihen 
ausgeftatteten Zimmern untergebracht; aber diefe find wenigftens (und zwar beiderfeits) unmittelbar von 
der Treppe aus zugänglich oder doch nur durch einen kurzen Gang, an welchem rechts und links kleine 
Wohnftuben liegen, von der Treppe getrennt; auch können fie durch 3 Fenfter in jeder Front ziemlich 
gut gelüftet werden. Allerdings kommen daneben auch lang geftreckte, fchmale Zimmer mit nur einem 
Fenfter in jeder Front, fogar mit nur einem Fenfter überhaupt vor, die aber trotzdem mit 32 Mann be
legt find. Wie aus Fig. 475 erfichtlich, find in den grofsen Zimmern 4 Reihen Betten aufgeftellt; die 
beiden mittleren Reihen werden durch halb hohe Wände von einander getrennt und an den Fenfterfeiten 
durch Bettfchirme gegen Zugluft gefchützt.

Das Cafernement hat eine hohe, gefunde Lage. Wie der Lageplan zeigt, liegt das Haupt
gebäude a inmitten der Bauftelle, und es find ihm einige Nebengebäude beigegeben, und zwar: beim 
Haupteingange die Wache d und die Cafernen-Verwalters-Wohnung c. Die 3 Bataillonsküchen find in 
den Gebäuden b und e untergebracht; letzteres enthält aufserdem noch Magazine, erfteres die Arreft- 
Behältniffe. Die Abortanlagen bilden kleine Doppelgebäude g in den Ecken des Hofes.

Auf Grund der günftigen Lage und der verbefferten inneren Eintheilung hat man hier gewagt, 
2400 Mann unter einem Dache zu vereinigen. Zu diefem Zwecke hat das Hauptgebäude im Mittelbau 
und den Eck- und End-Pavillons 6 Gefchoffe, in den übrigen Theilen 4 Gefchoffe erhalten, von welch 
letzteren das III. Obergefchofs eine Manfarde ift. Unterkellert ift nur etwa der fünfte Theil des Gebäudes. 
Die Mannfchaftsftuben fämmtlicher Gefchoffe halten zufammen 9100Qm, die Unteroffiziers-Stuben 1290üm; 
da in erfteren 2250 Mann, in letzteren 146 Unteroffiziere unterzubringen find, fo entfallen auf einen Ge
meinen 4 qm, auf einen Unteroffizier 8,8 Qm Zimmergrundfläche. An Luftraum gewährt ein Mannfchafts- 
zimmer im Erdgefchofs etwa 23,5 cbm, jn der Manfarde nur 15,0 cbm, im Durchfchnitt aller Gefchoffe aber 
etwa 17,s cbm für einen Kopf. Diefe Verhältniffe find alfo günftig; aber die regelmäfsige Lufterneuerung, 
die hier ungleich wichtiger wäre, ift nicht gefichert, fondern lediglich der zufälligen Lüftung anheimgeftellt.

Das Gefammt-Areal ift 2,4052 ha grofs; mithin entfallen auf den Kopf nur 10qm. Die Baukoften 
haben, ausfchl. Grunderwerb, aber einfchl. Erd- und Planirungs-Arbeiten, 1 610400 Mark (= 2013000 Francs) 
betragen, alfo durchfchnittlich für 1 Kopf 631,53 Mark (= 789,41 Francs).

Die T^Zwa/fchen Conftructionen waren nur für Cafernen der Fufstruppen be
rechnet. Die franzöfifchen Cavallerie-Cafernements, namentlich die Ställe, befanden 
fich aber nach den Napoleon ich&n Kriegen in befonders fchlechter Verfaffung und 
verurfachten enorme Verlufte an Pferdematerial (bis zu 13/i Millionen Francs in 
einem Jahre). Man beftrebte fich daher, die vorhandenen Baulichkeiten zunächft 
thunlichft zu verbeffernj zugleich aber wurde eine Commiffion niedergefetzt, welche 
die beften Conftructionen für Militär-Pferdeftälle ermitteln follte. Auf Grund ihrer 
Berichte verfügte der Kriegsminifter (1840), dafs fortan die Breite eines Pferde- 
ftandes 1,45 m betragen und nur bei befchränktem Raume auf l,4om herabzugehen 
gefiattet fein folle; ferner, dafs die Breite des einfachen Stalles zu 6,00 m, die des 
doppelreihigen Stalles bei der Stellung der Pferde Kopf gegen Kopf zu 12,oo m, bei 
der Stellung Croupe gegen Croupe (die nur ausnahmsweife gefiattet fein follte) zu 
10,40m anzunehmen fei. Als Sohlbankhöhe der Fenfter über dem Stallfufsboden

485.
VerbefTerte 
Cavallerie- 
Cafernen.

508) Nach: Nouv. annales de la conß. 1865, S. 145.
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486.
Aeltere 
deutfche 

Cafernen.

F‘g- 477-

Obergefchofs.

Fig- 478.

Erdgefchofs.
Franzöfifche Cavallerie-Caferne aus 

dem Jahre 1843 5°7). — ’/iooo n. Gr.

Fig- 479-

Fig. 481.
n

Erdgefchofs.
Tripier's Cavallerie-Caferne 507).

P10O0 n- Gr.

wurden 3m, als Höhe des Stallraumes 5m feft- 
gefetzt. Diefe Abmeffungen ergeben 43,5 cbm Luft
raum für ein Pferd (in den Stallungen mit Mittel
gang jedoch nur 37,7 cbm).

Nachdem die Hauptabmeffungen der ’ Ställe 
feft ftanden, wurden die Wohnräume den letzteren 
angepafft und (1843) für die Cafernirung einer 
Schwadron von 180 Mann mit 152 Pferden das Fol
gende beftimmt. Das Cafernement wird gebildet 
aus einem doppelreihigen Stall für 100 Pferde, der 
durch zwei eingebaute, 3,90 J» breite Treppenhäufer 
in 3 Theile zerlegt wird (eine mittlere Abtheilung 
für 40 und zwei Flügel für je 30 Pferde). Ueber 
diefen Stallungen wohnen fämmtliche Unteroffiziere 
und Mannfchaften in mehreren kleinen und vier 
grofsen Zimmern, deren letztere 4 Bettreihen faffen. 
Fig. 477 u. 478 507) zeigen die Gefchofsgrund- 
riffe einer Gebäudehälfte. Für die verbleibenden 
52 Pferde wird ein abgefonderter einfacher Stall 
hinter dem Hauptgebäude erbaut.

Durch diefe Anordnung hätte man auf die 
gänzliche Sonderung der Ställe von den Woh
nungen geführt werden können; doch war man 
damals noch weit entfernt, eine folche für noth
wendig und vereinbar mit den dienftlichen An
forderungen zu halten. Als daher unter dem 
zweiten Kaiferreiche die vierreihigen Ställe (ecuries 
gares) in Aufnahme kamen (fiehe Art. 465, S. 496), 
fall man in ihnen auch ein Mittel, die gefammten 
Stallräume mit den Wohnräumen wieder in einem 
Gebäude zu vereinigen. Zu welchen Uebelftänden 
aber die einfeitige Verfolgung diefer Idee geführt 
hat, zeigt u. A. die vom General Tripier her
rührende Combination in Fig. 479 bis 481 507).

Ueber der Holzdecke der mittleren Stallabtheilung liegen 
die Wohnzimmer der Mannfchaft, vom StalldunR alfo voll- 
Rändig umgeben und durchdrungen. Ein Raum, der für ein 
Heu-Magazin zu fehl echt fein würde, wurde gut genug für 
menfchliche Wohnungen befunden. Dafür war aber, mit vielem 
Scharffinn, die grofse Aufgabe gelöst, im Obergefchofs genau

fo viel Mannfchaft unterbringen zu können, als im Erdgefchofs Pferde Rehen. Indem man die Treppen • 
um 9 PferdeRandbreiten (13,05 m) von einander entfernte, erhielt man zwifchen denfelben einen Saal von
eben diefer Länge und der Breite der mittleren Stallabtheilung (10,40 m), in welchem 34 Betten in 4 Reihen 
Platz fanden. In einer kleinen Stube, der Treppe gegenüber, wohnten 2 oder 3 Unteroffiziere.

Die Mehrzahl der älteren deutfchen Cafernen find Gebäude mit Mittel-Corridoren; 
doch kommen auch Cafernen vor, die an das Vaubarifche Conftructions-Princip 
erinnern (in Bayern »Stock-Cafernen« genannt). Befondere Eigenthümlichkeiten find 
an ihnen nicht hervorzuheben.



5i7

2) Neuere Cafernen.
Die im vorhergehenden Abfchnitte fkizzirte Entwickelung des Cafernenbaues 

läfft zwei Hauptverfchiedenheiten in den Grundrifsanordnungen erkennen. Ent
weder find alle Mannfchafts-Wohnräume in unmittelbarer Nähe der zahlreich vor
handenen Treppen gruppirt, fo dafs Verbindungsgänge gar nicht oder doch nur in 
unbeträchtlichen Längen vorkommen, wodurch das fog. Block-Syftem des Cafernen
baues entfteht, oder es fuhren von verhältnifsmäfsig wenigen Treppen aus längere 
Gänge, gewöhnlich nach zwei Richtungen, auf welche fämmtliche Zimmer münden, 
das Corridor-Syftem des Cafernenbaues.

In neuefter Zeit hat fich ein drittes Syftem zu vorgenannten beiden gefeilt, 
das der erdgefchoffigen Cafernen, in welchen Zimmerdecke und Gebäudedach zu 
einem Conftructionstheile zufammengezogen find und das man daher nicht unpaffend 
das Pavillon- oder Zelt-Syftem benennen kann.

Unabhängig vom Syfteme gilt der Grundfatz, die Wohnräume nebft Zubehör 
fo anzuordnen, dafs jeder Unterabtheilung der Truppe ein möglichft in fich ab-

487.
Syfteme.

488. 
Grundfätze.

gefchloffener Bezirk der Caferne, den 
man als Compagnie- etc. Revier be
zeichnet, zugetheilt werden kann. 
Die Wohnungen der Verheiratheten 
jedoch, und zumeift auch die der 
Offiziere, werden nicht mit in die 
Compagnie-Reviere einbezogen, fon
dern in befonderen, dem allgemeinen 
Mannfchaftsverkehre entzogenen Ge- 
bäudetheilen, oft auch in abgefonder- 
ten Gebäuden untergebracht.

In allen neueren Cafernen wird 
ferner die Trennung der Stallungen 
von den Wohngebäuden durchgefiihrt. 
Die Wohn-Cafernen aller Truppen
gattungen können alfo nach denfel-

Cafernement des Kaifer-Franz-Garde-Grenadier-Regimentes 
zu Berlin509). — Vsooo n. Gr.

Arch.: Fleifchingcr.

ben Typen hergeftellt werden, unter 
Berückfichtigung der verfchiedenen 
Stärke und Eintheilung der Truppen. 
Man belegt jedoch in Cavallerie-Ca- 
fernen die Stuben nicht fo ftark, wie 
in Infanterie-Cafernen, weil der Ca-

Ci, Co, C3. Bataillons- 
Cafernen.

E. Exercierhaus.

L. Aborte.
P. Offiziers-Pferdeftall.
IT. Wache.

vallerift feine Umgebung leichter inficirt, als der Infanterift.
Im Nachftehenden find nun einige Repräfentanten des

nach Ländern geordnet, durch erläuterte Grundrifsfkizzen dargeftellt.
neueren Cafernenbaues,

3) Neuere Cafernen des Deutfchen Reiches.
Die neueren deutfchen Cafernen gehören faft alle dem Corridor-Syfteme an. 

Hinfichtlich der Grofse war die Bataillons-Caferne bisher als Norm zu betrachten; man 
hat jedoch in Zukunft auch Bauten geringeren Umfanges — Halb-Bataillons-Cafernen, 
vielleicht fogar Compagnie-Cafernen nach dem Pavillon-Syftem ■—■ zu erwarten.

489.
Cafernen 

für 
Infanterie.

509) Nach: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 248.



Fig. 483.

III. Ober- u.
Dachgefchofs.

B. Bügelofen.
E. Einzeln wohnender Unteroffizier.
L. Lazareth-Gehilfe.
S.Z. Schuhmach.-Zufchneider.
T. Tuchlager.
U. Unteroffizier.
V. Vorfchneider.
Fj, Fjj. Wohnungen verheiratheter 

Unteroffiziere.
Z. Zahhneifters-Wohnung.
1, 2> 3> 4’ Compagnie-Kammern.

Fig. 484.

I. u. II.
Obergefchofs.

Fe. Feldwebels-Wohnung.
S. Schreiberftube.

Fig. 485-

Erdgefchofs.

A. Arreftzelle.
Fl. Flickftube.
G. Garderobe.
L.Z. Lefezimmer.
Off. V.Z. Offiziers-Verfammlungs- 

Zimmer.
R.B. Regiments-Bureau.
Wa. Wache.
W.M. Wäfche-Magazin.

Fig. 486.

Sockelgefchofs.

B.Kü. Bataillons-Küche.
F. Fleifchkammer.
Fldivk. Handwerker.
Fr. Keller für Feldfrüchte.
M. Marketenderei.
P.R. Putzraum.
S^. Speifekammer.
U.Sfi.S. Unteroffiziers-Speifefaal.

Preufsifche Bataillons-Caferne zu Rendsburg.
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In Fig. 483 bis 486 
find die Gefchofsgrund- 
riffe einer neueren preufsi
fchen, einfach gehaltenen 
Bataillons-Caferne, jener 
zu Rendsburg, wiederge
geben. In diefem Gebäude 
ift alles vereinigt, was die 
Wohnungs- und wirth- 
fchaftlichen Bedürfniffe der 
Truppe zu befriedigen ver
mag; nur die Mannfchafts- 
Aborte find aus demfelben 
verwiefen. Die hier zu be
merkende Unterbringung 
der Speifefäle, Küchen mit 
Zubehör und Putzräume 
im Sockelgefchofs findet 
fich in den meiften deut
fchen Cafernen wieder.

Die Regiments-Caferne 
der Infanterie wird durch 
eine Gruppe von 3 Batail- 
lons-Cafernen gebildet, und 
zwar in den meiften Fällen 
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Caferne für ein Infanterie-Regiment zu Caffel.

A. Afche.
B. Brunnen.
K. Kehricht.

L. Abort.
Pf. Pferdeft all.
R. Wagen-Remifc.

fo, dafs fie mit dem Exercierhaufe einen grofsen Parade- und Exercier-Platz um- 
fchliefsen bei welchem, eben wegen der Gröfse deffelben im Verhältnifs zu den 
Gebäudehöhen und wegen der Lücken zwifchen den Gebäuden, von den Mängeln 
eines gefchloffenen Hofes nicht die Rede fein kann.

Als muftergiltiges Beifpiel einer folchen Regiments-Caferne kann das bereits 
jggj_ 66 erbaute Cafernement des Kaifer-Franz-Garde-Grenadier-Regimentes zu 
Berlin (Fig. 482) gelten; daffelbe ift von Fleifchinger entworfen und unter der Leitung 
Voigtei's ausgeführt. Eine gleichartige Schöpfung aus neuerer Zeit (1873—74) ift 
das Cafernement für ein Regiment Infanterie zu Caffel, deffen Lageplan Fig. 487 
wiedergiebt.

Das eben er
wähnte Berliner Ca
fernement geniefst 
vor dem hier f kizzir- 
ten den grofsen Vor
zug, dafs die Gröfse 
des Bauplatzes er
laubte , längs der 
Aufsenfronten der 
Gebäude Gartenan
lagen herzuftellen, 
die hinter dem Exer
cierhaufe auch noch 
einen Sommerturn
platz einfchliefsen.

Pionier-Caferne zu Dresden. — II. Obergefchofs. 
Arch.: Opitz.
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490.
Infanterie- 
Cafernen 

mit 
Schlaffalen.

Einen wefentlich anderen Weg, als den in Art. 489 dargeftellten, hat man in 
Sachfen zur Bildung einer Bataillons-Caferne eingefchlagen, was hauptfächlich durch 
die Einführung von Schlaffälen bedingt war. Jede Compagnie erhält einen Schlaf
faal, der 125 bis 150 Betten fafft. Während man nun früher fämmtliche Schlaffäle 
zuweilen in einem Gefchoffe (gewöhnlich dem oberflen) vereinigte, legt man fie in 
den neueren Cafernen ftets innerhalb der Compagnie-Reviere an. Eine weitere 
wefentliche Verbefferung der Caferne ift durch Gewährung eines Wafchraumes (oder 
zwei folcher) in jedem Compagnie-Reviere herbeigeführt worden. Indem man dem 
Gebäude eine folche Ausdehnung giebt, dafs jedes der beiden Obergefchoffe zwei 
vollftändige Compagnie-Reviere enthält, behält man das Erdgefchofs für die Woh
nungen der Verheiratheten, die Bataillons-Bureaus, Unterrichtszimmer, Wache etc. frei.

Fig. 488 ftellt einen halben Gefchofsgrundrifs der von Opitz entworfenen 
Pionier-Caferne zu Dresden dar.

ui.
Obergefchofs.

Fig. 490.

1 : 1000

immun
Fig. 49i-

Linker Flügel (III. Obergefchofs).
Infanter ie-Regiments-Caferne zu Dresden.
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An den breiten und tiefen, nach der Hoffeite weit vorfpringenden Mittelbau fchliefst fich jederfeits 
ein Compagnie-Revier, beftehend aus Langbau mit Schlaffaalflügel, an. Die fpecielle Eintheilung ift aus 
Fig. 488 zu entnehmen. Der Mittelbau enthält im I. Obergefchofs die Ingenieur-Bibliothek und Theile 
einer Hauptmannswohnung. Mittelbau und Eckflügel haben noch ein III. Obergefchofs, theils zu Woh
nungen für Verheirathete, theils zu Montirungs-Kammern ausgebaut.

Das Sockelgefchofs enthält zwei fehr geräumige Speifefäle (liegen unter den Schlaffälen), die Unter- 
offiziers-Speife-Anfialt (ca. die Küchen mit Zubehör, die Werkftätten, die Bade-Anftalt, 4 Luft
heizungsöfen, Keller für Lebensmittel etc. Die Baukoften diefer Bataillons-Caferne (ausfchl. Grunderwerb) 
haben 484725 Mark betragen.

Die Infanterie-Regiments-Caferne pflegt man in Sachfen nicht durch Zufammen- 
ftellung dreier Bataillons-Cafernen zu bilden, fondern als Einheitsgebäude herzuftellen. 
Allen Bedenken, die möglicher Weife vom gefundheitlichen Standpunkte aus gegen 
derlei Gebäude-Coloffe erhoben werden könnten, begegnet man — wie die nach- 
ftehenden Beifpiele erkennen laffen — durch die Abmeffungen und die gegenfeitige 
Lage der einzelnen Gebäudetheile, fo wie durch möglichfte Vervollkommnung aller 
jenen Einrichtungen, welche von hervorragender Bedeutung für die Gefundheitspflege 
find; man richtet auch das Hauptaugenmerk darauf, dafs der Bauplatz durch domi- 
nirende Lage und durch Grofse nicht nur zur Zeit der Errichtung des Gebäudes, 
fondern auch bei jedem Anwachfen der Garnifonsftadt die völlig freie und gefunde
Lage des Cafernements verbürge.

Wenn Grofse und Form des Bauplatzes keinerlei Befchränkung auferlegte, hat 
man die Infanterie-Regiments-Caferne wiederholt als einen Langbau von 345 m ge- 
ftaltet, der im Wefentlichen nur Wohnungen enthält und welchem an der Hoffeite 
4 Flügel — 2 Eck- und 2 Mittelflügel — angehangen find, beftimmt in den Ober- 
gefchoffen die Schlaffäle aufzunehmen. Durch diefe 4 Flügelbauten wird das Gebäude 
in 3 Haupttheile zerlegt, deren mittlerer (Fig. 489 u. 490) die Offiziers-Wohnungen 
enthält, während in den Seitentheilen (Fig. 491) je 6 Compagnie-Reviere fich befinden. 
Diefer Gliederung entfprechend hat die Caferne drei breite dreiarmige Treppen. 
Die Zahl der bewohnten Gefchoffe beträgt vier: 3 Obergefchoffe mit den Mann- 
fchaftswohnungen und das Erdgefchofs, in welchem die Verheiratheten, fo wie die 
zum Regimentsfiabe gehörigen Unteroffiziere, die Bureaus etc. untergebracht find.
Das Sockelgefchofs 
ift analog dem in 
der Bataillons-Ca
ferne verwendet.

Die Anzahl der 
Luftheizungsöfen in dem- 
felben beträgt 18.

Die drei Gefchoffe 
des Mittelbaues, welche 
hier nicht dargeftellt 
find, enthalten Offiziers- 
Wohnungen; im Ganzen 
find folche vorhanden 
für 1 Hauptmann und 
24 Lieutenants; aufser- 
dem Wohnung des Ca- 
fmo-Oekonomen.

Bei Dresden war 
es möglich, zwei fol- 
cher Cafernen auf einem

Fig. 492.

Cafernement für eine Infanterie-Brigade zu Dresden, 
’/loooo n. Gr.

A. Afche- und Kehrichtgrube.
G. Geräthefchuppen.
L. Landwehr-Montirungs-Kammer.
M. Munitions-Magazin.

P. Pferdeftall.
5. Schlacht-Anftalt.
W. Wachgebäude.
WTPl. Wäfche-Trockenplatz.
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800 m langen, 240m tiefen Bauplatze zu einem Brigade-Cafernement in der Weife, wie Fig. 492 zeigt, zu 
vereinigen. Zu jeder Regiments-Caferne gehört ein Offiziers-Pferdeftall, eine Schlacht-Anftalt, ein Munitions- 
Magazin und ein Geräthefchuppen. Beiden Regimentern gemeinfam ift das Exercierhaus. Zwifchen beiden 
Cafernen fteht ein Wachgebäude, das zugleich die Regiments-Bureaus, die Divifions-Bibliothek, Cafernen- 
Infpector-Wohnungen etc. enthält (fiehe auch Kap. 4).

Von der 30m breiten Heerftrafse, an welcher das Cafernement liegt, werden 
durch 25 m breite Vorgärten getrennt. Die Heerftrafse felbft hat nur vor der Mitte 
des Cafernements die Höhe des Hofplanums und fällt von da aus nach beiden Rich
tungen hin, fo dafs jene Vorgärten durch Terraffen-Mauern geftützt werden müffen, 
die am Weftende 3,io m, am Oftende 6,50 m hoch find.

Der Sanirungsgürtel, welcher die Anlage in Geftalt von Parks und Hochwald 
umgiebt, ift auf der der Stadt zugewendeten Seite bis zu 230m breit. Der an
grenzende Stadttheil zeigt nur Villenbauten, nirgends gefchloffene Bauweife. Zieht 
man noch in Betracht, dafs der Cafernenhof ungefähr 15 m über dem Durchfchnitts- 
Niveau der Dresdener Strafsen liegt, dafs der Baugrund aus vollkommen reinem 
Quarzfande von aufserordentlicher Mächtigkeit befteht, endlich dafs die herrfchende 
Windrichtung die Cafernen vor dem Rauch und Rufs der Stadt vollftändig fchützt;

die Hauptgebäude
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I., II. u. III. Obergefchofs.
Caferne für ein Infanterie-Regiment zu Zwickau.

Arch.: Portius.
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fo mufs man zu der Ueberzeugung kommen, dafs hier die denkbar günftigften Bedingungen für grofse 
Cafernen-Anlagen gegeben find. Die Baukoften diefes Brigade - Cafernements mit allem Zubehör haben 
4470284 Mark betragen.

Wo die vorftehend fkizzirte Bauart der Regiments-Caferne nicht ausführbar 
ift, werden die Schlaffäle nicht in angebaute Flügel gelegt, fondern den Mannfchafts- 
ftuben in derfelben Front angefchloffen. Für den Schlaffaalbereich fällt dann der 
Corridor weg, und die Schlaffaalbreite ift gleich der Summe der Zimmertiefe, der 
Gangbreite und der Stärke der Corridor-Mauer. Fig. 493 zeigt die Gefammtanordnung 
der in folcher Weife 1883—85 erbauten Caferne zu Zwickau, von Portius entworfen.

Von den drei Cafernenfronten und dem Exercierhaufe wird ein Hof- und Exercierplatz von 196 m 
Länge und 125m Breite begrenzt. Fig. 494 (teilt die Hälfte eines Obergefchofs-Grundriffes mit feinen 
zwei vollftändigen Compagnie-Revieren dar. Die übrigen Raumerfordernifle find ähnlich, wie bei den 
Dresdener Cafernen, befriedigt. Verfchieden ifl die Vertheilung der Räume hauptfachlich darin, dafs fowohl 
Offiziers-Cafmo (Speifefaal von 192 Qm und 4 Zimmer, einfchl. Bibliothek und Lefezimmer), als auch 
Unteroffiziers-Cafino (3 Zimmer von zufammen 240 Qm, Buffet und Küche) in das Erdgefchofs gelegt find.

Die Koften des Baues, einfchl. Sammelheizung, Waffer- und Gasverforgung haben 1581920 Mark 
betragen; hierzu kommen für Grunderwerb, Haus- und Wirthfchaftsgeräthe noch 258970 Mark; mithin 
Gefammtkoflen 1 840 890 Mark.

Befondere, von den Wohnftuben getrennte Schlafräume können der Truppe 
entweder in Geftalt grofser Schlaffäle, wie in den fächfifchen Cafernen, oder auch 
in Geftalt kleinerer Schlafzimmer zugetheilt werden. Das letztere war in den alt- 
hannoverfchen Cafernen erfolgt. Fig. 495 giebt das Schema einer Bataillons-Caferne 
des Cafernements am Welfenplatze in Hannover, von Jüngfi 1858—60 erbaut.

491- 
Infanterie- 
Cafernen 

mit 
Schlafzimmern.

Neben jedem Wohnzimmer 
liegt ein entfprechendes Schlaf
zimmer. Da der damalige Friedens- 
itand der Compagnie nur 76 bis 
84 Unteroffiziere und Mann betrug, 
fo verlangte ein Compagnie-Revier 
nur 3 Wohn- und 3 Schlafzimmer 
für je 26 bis 28 Mann. Die Ab- 
meffungen diefer Räume füllten fo 
gewählt werden, dafs im Wohnzim
mer ca. 7,5cbm, im Schlafzimmer 
ca. 12,5 Luftraum auf den Kopf 

Fig. 495-

Syftem der alt-hannoverfchen Cafernen (I. u. II. Obergefchofs). 
1/1000 n. Gr.

W. Wohnzimmer. S. Schlafzimmer. U. Unteroffiziere.
Arch.: Jüngß.

entfiele. Die Ausführung gewährt
indeffen in den mit 28 Mann belegten Stuben diefe Mengen nur unter der Annahme, dafs ftets ’/s bis y6 der 
Mannfchaft im Dienfte abwefend fei; bei voller Belegung dagegen kam man nur auf 6,9 cbm, bezw. 11,3 cbm.

In den Scheidemauern zwifchen Wohn- und Schlafzimmern wurden grofse Fenfteröflhungen, die 
durch ftellbare Läden verfchliefsbar find, ausgefpart. Man beabfichtigte durch diefe Oeffnungen die ge- 
fammte Luftmenge beider Locale während der Nacht für das Schlafzimmer nutzbar zu machen, was aller
dings vorausfetzte, dafs das Wohnzimmer ftets vorher gründlich gelüftet wurde.

Wie fchon oben erwähnt, werden gegenwärtig die Wohngebäude der Cafernen 
für Cavallerie, Artillerie und Train im Wefentlichen wie diejenigen für Fufstruppen 
erbaut. Gewiffe Unterfchiede find aber durch die Stärke und die innere Organifation 
der Truppen bedingt, wie die nachfolgenden Darftellungen werden erkennen laffen. 
Zugleich follen diefe Beifpiele ausgeführter Anlagen zeigen, wie Wohngebäude und 
Stallungen etc. in zweckmäfsiger Weife fich zu einem Ganzen vereinigen laffen.

In der Regel werden die hier zu betrachtenden Cafernements für ein voll- 
ftändiges Cavallerie-Regiment oder für eine Artillerie-Abtheilung (4 Batterien) oder 
für ein Train-Bataillon (zumeift 2 Compagnien) errichtet; doch kommen für Artillerie 

492.
Cafernen 

für 
Cavallerie.

auch gröfsere Anlagen vor.
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Fig- 496-

Caferne für das 2. Garde-Ulanen-Regiment 
zu Moabit510). — ’/sooo n. Gr. 

Arch.: Dreivitz.

Cavallerie-Regiments-Cafernen von mufter- 
giltiger Anordnung entftanden bereits in den 
Jahren 1846—48 in der Caferne für das 2. Garde- 
Ulanen-Regiment zu Moabit und 1850—53 in 
dem Cafernement des 1. Garde-Dragoner-Re
gimentes zu Berlin, beide von Drewitz erbaut 
unter der Oberleitung von Fleifchinger.

Fig. 496 510) giebt den Lageplan des erft- 
genannten Cafernements wieder.

510) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1851, S. 203, 247, 333 u. BI. 31, 32, 34—35.
511) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1855, S. 521 u. Bl. 66—68.

Die Südfeite des 268m langen und 171 m tiefen 
Bauplatzes nimmt das Wohngebäude (162m lang) ein; 
ihm parallel zieht fich längs der Nordfeite ein Tract 
Stallgebäude hin, der durch das Reithaus in zwei Theile 
zerlegt wird. Von jedem diefer Theile gehen zwei Lang

baue (Stallflügel) in fenkrechter Richtung auf das Hauptgebäude zu, bleiben aber mit ihren füdlichen 
Giebeln 12,6 m von der Linie der Cafernenflügel entfernt.

Die Anlage entfpricht der damaligen Eintheilung des Regimentes in 4 Escadronen. Jeder der 
letzteren wurde ein Stallflügel und die Hälfte des Verbindungsbaues nach dem nächften Stallflügel über- 
wiefen. Die kurzen Strecken zwifchen den inneren Stallflügeln und dem Reithaufe dienen als Kühlftälle 
(mit je 6 Ständen). Der grofse Platz zwifchen den mittleren Stallflügeln (101 X 58 m) ift dem Exercieren 

Cafernement für ein Regiment Cavallerie zu Dresden.

zu Fufs vorbehalten; in 
jeden der beiden anderen 
Plätze (106,0 X 69,4 m) 
theilen fich als Reitbah
nen zwei Schwadronen.

Das Wohngebäude, 
eine Corridor-Caferne, 
ift für 11 Offiziere und 
533 Unteroffiziere und 
Mann berechnet, hat 
Mannfchaftszimmer von 
9,90 m Tiefe, 4,so m 
Breite und 3,45 m Höhe, 
in welchen auf den 
Kopf 4,3 Qm Grundfläche 
und etwa 15cbm Luft
raum kommen.

Die Stallungen für 
676 Pferde gewähren 
jedem Pferde 38 cbm 
Luftraum, haben aber 
noch Holzdecken, ob
gleich Futterböden über 
denfelben angebracht 
find.

Die Gefammtbau- 
koften haben 1 345 200 
Mark betragen.

Das zweite der oben 
genannten, von Dre
witz erbauten Caferne- 
ments511) für 4 Offiziere,
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515 Mannfchaften und 676 Pferde zeigt in der Hauptfache diefelbe Anordnung, wie die eben befprochene 
Ulanen-Caferne, ift aber, aus Erfparnifsrückfichten, etwas einfacher gehalten. In fo fern jedoch feine 
Stallungen eingewölbt find, bezeichnet es einen wefentlichen Fortfehritt. — Die Erbauungskoften betrugen 
nur I 018 700 Mark.

Diefelben bewährten Grundf ätze, welche fich aus der Anlage der vorerwähnten 
Cafernements erkennen laffen, find auch bei Erbauung einer Caferne zu Dresden für 
ein Regiment von 5 Escadronen zur Geltung gekommen. Fig. 497 ftellt den Lage
plan diefes Cafernements dar.

Die Grofse des Bauplatzes, etwa 19,3 ha, geftattete, alle Raumbedürfniffe auf das reichlichfte zu be
friedigen. Das Wohngebäude hat in Folge deffen die Länge von 300m erhalten.

Jeder Escadron-Stall bildet ein vollftändig in fich abgefchloffenes Ganze, ift aber mit dem Reithaufe 
unmittelbar oder durch einen gefchloffenen Gang verbunden. Der Platz zwifchen je zwei Stallgebäuden, 
rund 11700Qm grofs, fleht einer Schwadron ungetheilt zur Verfügung.

Hinter der Region der Schwadrons-Reitplätze liegt endlich ein ca. 5,5ha grofser Platz, auf welchem 
alle fonftigen Uebungen, als Turnen, Voltigiren, Nehmen von Hinderniffen etc., abgehalten werden können 
und an deffen Weil-, bezw. Nordgrenze das Schmiedegebäude, der Krankenftall und 3 Fourage-Magazine 
erbaut find.

Zum Cafernement gehört ferner ein grofser Waldpark an der Südfeite der grofsen Heerftrafse , an 
welcher das Hauptgebäude liegt. Ueberhaupt geniefst das Cafernement durch feine Lage und Umgebung 
in gefundheitlicher Hinficht ganz diefelben Vortheile, die bei Befprechung des Infanterie-Brigade-Caferne- 
ments (fiehe Art. 490, S. 521) bereits hervorgehoben wurden.

Ueber das Wohngebäude im Befonderen ift noch das Folgende zu bemerken. Nach der bei früheren 
Bauten bewährten Einrichtung, zwei Escadron-Reviere in einem Gefchoffe unterzubringen, bedarf man für 
die 5 Escadronen 272 Gefchoffe, und man hat hier die Hälfte des Erdgefchoffes und die beiden Ober- 
gefchoffe dazu beftimmt.

Fig. 499 ftellt etwas mehr als die Hälfte des Erdgefchofs-Grundriffes dar und zeigt, dafs die ganze
Anlage analog derjenigen der Infanterie-Caferne in Fig. 
4 Schlaffaalflügeln wurde es möglich , jeder Schwadron 2 
60 Betten, zuzutheilen. Den beiden Schlaffälen ent- 
fprechen auch zwei Wafchräume.

Im linken, hier nicht dargeftellten Flügel des Erd
gefchoffes befinden fich Offiziers- und Beamten-Wohnungen, 
fo wie die Offiziers-Cafino-Räume. Zwifchen den Escadron- 
Revieren der beiden Obergefchofle liegen Offiziers-Woh
nungen mit Mittel-Corridor-Anlage. Eine Eigenthümlich- 
keit der Caferne ift, dafs das Sockelgefchofs 4 Mann- 
fchafts-Speifefäle (3 Escadron - Säle und einen Saal für 
2 Escadronen) enthält.

Der Gliederung der Fagade kommt es zu Statten, 
dafs der Mittelbau und die Schlaffaalbauten ein III. Ober
gefchofs haben. Durch diefelben wird der Bedarf an 
kleinen Wohnungen erfüllt; auch befinden fich hier die 
Montirungs-Kammern. Im Ganzen gewährt die Caferne 
Wohnung für 2 Rittmeifter, 17 Lieutenants, 1 Zahlmeifter, 
5 Wachtmeifter, 26 verheirathete Chargen, 1 Cafernen- 
Infpector, 1 Cafernenwärter und 800 Unteroffiziere und 
Mann.

Die Stall-Conftruction und die Eintheilung der Es- 
cadron-Ställe find bereits oben befprochen, bezw. dar- 
geftellt (fiehe Fig. 443, S. 493 u. Fig. 447, S. 496).

Die Verbindungsgänge zwifchen den Stallgebäuden 
und dem Reithaufe find einfache Fachwerksbauten; Thore 
in denfelben vermitteln die Verbindung der Escadron- 
Reitplätze mit dem grofsen Uebungsplatze.

Ueber Hufbefchlagfchmiede und Krankenftall ift

491 gebildet ift. Durch die Anordnung von
Schlaffäle, einen für 100 Betten und einen für

Fig. 498.

Cafernement für ein 
zu Berlin. —

Kranken- 
ftälle.

Regiment Cavallerie 
Yöooo n. Gr.
L\, Aborte.
S. Schmiedegebäude.
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Caferne für ein Regiment Cavallerie zu Berlin.
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aus Fig. 451 u. 454 und Art. 468 u. 471 (S. 498 ff.) das Erforderliche zu entnehmen. — Die Koften des 
Baues haben 2 044 000 Mark betragen.

Ift der Bauplatz für ein Cavallerie-Cafernement nur befchränkt, fo läfft es fich 
nicht durchführen, jeder Escadron ein abgefondertes Stallgebäude und einen grofsen 
eigenen Reitplatz zuzutheilen. Als Beifpiel zweckmäfsiger Ausnutzung eines verhält- 
nifsmäfsig kleinen und dabei unregelmäfsigen Bauplatzes kann ein 1875—77 in 
Berlin erbautes Cavallerie-Regiments-Cafernement gelten, deffen Lageplan in Fig. 498 
dargeftellt ift.

Eine völlige Trennung der Escadron-Stall-Reviere war hier offenbar nicht möglich; die vollkommene 
Symmetrie der Anlage erleichtert jedoch die Vertheilung der Räumlichkeiten. An Uebungsplätzen wurden 
gewonnen: ein grofser Hof von ca. 9600 <lm und vier kleinere Plätze zwifchen den Stallflügeln von je 
1150, bezw. 1875 nm, endlich der Hofraum hinter dem Hauptgebäude, gegen 3900Qm grofs. Höchft vor- 
theilhaft erweist fich die Gewährung zweier Reithäufer.

Das Hauptgebäude enthält Wohnungen für io Offiziere, 2 Aerzte, 5 Fähnriche, 20 verheirathete, 
18 einzeln wohnende und 29 gemeinfchaftlich wohnende Unteroffiziere, fo wie 690 Mann und für das 
Cafernen-Verwaltungs-Perfonal.

Die Bildung der Escadron-Reviere ift im Wefentlichen fo erfolgt, wie in der oben befprochenen 
fächfifchen Caferne (jedoch unter Wegfall der Schlaffäle und Wafchräume); fie nehmen die Hälfte des 
Erdgefchoffes und die beiden ObergefchofTe ein. Fig. 500 zeigt die Eintheilung des Erdgefchoffes. Der 
Mittelbau und die fchmalen Endvorlagen der rückwärtigen Flügel haben ein III. ausgebautes Obergefchofs 
zur Aufnahme von Werkftätten und kleineren Wohnungen.

Das Sockelgefchofs hat man in der bereits bekannten Weife verwendet. Bemerkenswerth ift, dafs 
für die gefammte Mannfchaft nur ein Speifefaal gewährt wird. Derfelbe hat gegen 365 <lm Grundfläche; 
die Mannfchaft mufs alfo in zwei Abtheilungen gefpeist werden.

Grundrifs-Syftem und Abmeffungen der Stallgebäude zeigen die beiden bereits oben in Fig. 453 
(S. 499) dargeftellten Stallflügel des öftlichen Stallviertels. Die Ställe find mit Kreuzkappen eingewölbt; 
die Höhe bis zum Gewölbfcheitel mifft 4,rsm; die Zahl der Pferdeftände beträgt 77°*

Von den Krankenftällen und den Befchlagfchmieden war bereits oben (in Art. 468 u. 471, S. 498 ff.) 
die Rede; in Fig. 453 find beide Anlagen mit dargeftellt.

Artillerie-Cafernen werden nach denfelben Grundfätzen angelegt, wie Cavallerie- 
Cafernen. Bei dem fowohl abfolut, als im Verhältnifs zur Mannfchaftszahl viel 
kleineren Pferdeftände geftaltet fich jedoch die Stallanlage einfacher, und es wird 
dadurch, felbft bei befchränktem Bauplatze, in der Regel möglich, einen grofsen, 
regelmäfsigen, durch Einbauten nicht zerfplitterten Hofraum zu gewinnen.

Fig. 501 zeigt die 1868—70 in Berlin entftandene Gefammtanlage eines 
Cafernements für eine Abtheilung reitender Artillerie mit dem Belegungsftande 
von 3 Offizieren, 1 Arzt, 6 verheiratheten, 6 einzeln wohnenden Unteroffizieren, 
300 Unteroffizieren und Mann und 200 Pferden, fo wie 48 Pferden einer Fufs- 
Batterie.

Das Hauptgebäude hat 3 bewohnte Gefchoffe; jedes Gefchofs bildet ein Batterie-Revier. Die beiden 
ObergefchofTe entfprechen ganz dem in Fig. 501 dargeftellten Erdgefchoffe, bis auf die Abweichungen, 
dafs über den Wohnungen des Infpectors und des Cafernenwärters im I. Obergefchofs 3 Offiziers-Wohnungen, 
im II. Obergefchofs aber die Arztwohnung und die grofsen Schneiderwerkftätten liegen. Der Flurhalle 
entfprechen in den Obergefchoffen die Sattler-, bezw. Schuhmacher-Werkftätten.

Das nur 1 m unter Strafsenoberfläche verfenkte Sockelgefchofs enthält, aufser den bekannten Wirth- 
fchafts- und Dienfträumen, auch die Wache nebft Arreftzelle und den Abort für die Verheiratheten. Der 
Mannfchafts-Speifefaal ift gegen 300 üm grofs.

Die Dachgefchoffe enthalten Montirungs-Kammern, Ladezeug-Kammern und fonftige Aufbewahrungs
gelaffe.

Die Stall-Conftruction ift die in Fig. 444 u. 445 (S. 493) dargeftellte. Dafs das Schmiedegebäude 
einerfeits und der Krankenftall andererfeits — beide Gebäude mit Abortanlagen verbunden — bis auf 5 m 
an das Hauptgebäude herangerückt werden mufften, ift ein grofser Uebelftand und beweist, dafs der Bau
platz für die geftellten Anforderungen eigentlich zu klein ift.

493- 
Cafernen 

für 
Artillerie.
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Cafernement für eine Abtheilung reitender Artillerie zu Berlin. (Erdgefchofs.)
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Cafernement für ein Artillerie-Regiment und ein Train-Bataillon zu Dresden.



529

Ein Artillerie-Cafernement kann auch mit mehreren felbftändigen Stallgebäuden 
ausgeftattet werden. Da die Batterien jedoch nur einen fchwachen Friedens-Pferde- 
ftand haben (die Feldbatterie z. Z. 44, die reitende Batterie 91 Pferde), fo empfiehlt 
es fich, wenigftens für je 2 der erftgenannten Batterien ein gemeinfames Stallgebäude 
zu errichten.

In diefer Weife ift bei Erbauung einer Caferne für 2 Abtheilungen (8 Batterien) 
des Feld-Artillerie-Regimentes Nr. 12 verfahren worden. Fig. 502 giebt den Lage
plan diefer 1877—7^ ausgeführten Anlage.

Das Hauptgebäude bildet, in der Gebäudegruppe dreier Cafernements für Cavallerie, Train und 
Artillerie, das Gegenftück zur Cavallerie-Caferne und ftimmt defswegen im Aeufseren ganz mit diefer 
überein. Die innere Eintheilung weicht nur in fo weit ab, als es die verfchiedene Beftimmung durchaus 
erheifchte. Die hauptfächlichfte Aenderung befteht darin , dafs die mittleren Schlaffäle, gleich den Eck- 
fchlaffälen , durch die ganze Tiefe des Gebäudes gehen (vergl. Fig. 499, S. 526); jeder Schlaffaal fafft 
110 Betten. Auf diefe Weife ift es möglich geworden, jedes der beiden Obergefchoffe in 4 Batterie- 
Reviere zu theilen, wobei immerhin der Mittelbau den Offiziers- und Familien Wohnungen etc. vorbehalten 
bleibt. Der Raum, welcher im Erdgefchofs durch den Fortfall der Mannfchaftswohnungen verfügbar 
geworden, wird zum Theile durch den Mehrbedarf an 2 Unterrichtszimmern , 3 grofsen Bibliothek- und 
Modell-Zimmern, 3 Bureaus etc. in Anfpruch genommen, im Uebrigen aber für Verheirathete ver
wendet.

Je 2 Batterien haben ein gemeinfchaftliches Stallgebäude, aus welchem eine gefchloffene und be
deckte Verbindung nach dem Reithaufe führt. Den 4 Stallgebäuden entfprechen 4 Uebungsplätze, jeder 
gegen 100 m lang und 80 m breit. Ein gemeinfamer Uebungsplatz liegt hinter dem Reithaufe.

Lage und Beftimmung der Nebengebäude ift aus dem Plane erfichtlich. Die Befchlagfchmiede und 
Krankenftallung hat das Regiment gemeinfam mit dem Train-Bataillon; die fpecielle Einrichtung beider 
Gebäude ift bereits oben gegeben.

Die Baukoften diefes Cafernements haben 1 685 600 Mark betragen.
Der numerifch fchwächfte Truppenkörper der deutfchen Armee, welcher etat- 

mäfsig Pferde führt, ift das Train-Bataillon auf Friedensfufs, gegenwärtig etwa 
226 Mannfchaften, vom Wachtmeifter abwärts, und 127 Pferde ftark und gegliedert 
in 2 Compagnien. Das Cafernement eines folchen kann alfo ziemlich einfach ge- 
ftaltet werden. Der Lageplan in Fig. 502 zeigt neben dem Cafernement des Artillerie- 
Regimentes dasjenige des Train-Bataillons Nr. 12 bei Dresden; in feiner urfprünglichen

494.
Cafernen 

für 
Train.

Geftalt 1876—77 erbaut, 1887 erweitert.
Es befteht aus dem Hauptgebäude, einem Stall

gebäude, einem Reithaufe und einem grofsen Kammer
gebäude, fo wie Antheilen an der Befchlagfchmiede 
und dem Krankenftalle der Artillerie. An die Rück
feite des Reithaufes lehnt fich ein offener Wagen- 
fchuppen für die Uebungsfahrzeuge des Bataillons.

Die Eintheilung des Hauptgebäudes zeigt 
Fig- 503, und zwar den rechten Flügel des Erdge- 
fchoffes und den linken Flügel eines Obergefchoffes. 
Die andere Hälfte des Erdgefchoffes enthält, aufser 
Wohnungen für Verheirathete, zwei Gefchäftszimmer 
des Bataillons und ein kleines Offiziers-Cafino.

Jedes der beiden Obergefchoffe bildet ein abge- 
fchloffenes Compagnie-Revier, beftehend aus 4 grofsen

F>g- 5°3-

Erdgefchofs. Obergefchofs.
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Caferne für ein Train-Bataillon zu Dresden.

Mannfchaftsftuben, je 24 Mann fallend, 3 Unteroffiziers-Stuben, 2 Schlaffalen und einem Wafchraume.
Der Lage des letzteren entfpricht im Erdgefchofs die Dienerftube und der Flur vor diefer.

Die Baukoften diefer Train-Bataillons-Caferne haben fich auf 390400 Mark belaufen.
Die Vertheilung einer cafernirenden Truppe in mehrere kleine Wohngebäude 

und mit diefen über eine möglichft grofse Fläche, die, wie fchon bemerkt, vom 
495- 

Vertheilung 
in mehrere

gefundheitlichen Standpunkte aus der Unterbringung unter einem Dache vorgezogen Wohngebäude.

Handbuch der Architektur. IV. 7. 34
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Fig. 504.

Caferne für 4 Escadronen Cavallerie zu Grofsenhain. 
^5000 n. Gr.

werden mufs, kommt in neuerer 
Zeit auch in deutfchen Cafernen 
zur Ausführung. So befteht u. A. 
ein Cafernement zu Grofsenhain 
für 4 Escadronen aus 4 Escadron- 
Wohngebäuden, 4 Escadron-Stall- 
gebäuden und einer Anzahl von 
Baulichkeiten, die zu gemein fchaft- 
licher Benutzung beftimmt find, 
wie der Lageplan Fig. 504 erken
nen läfft.

Das Cafernen-Areal ift gegen 872 ha 
grofs; auf jeden der etwa 600 Köpfe 
zählenden Bewohner (die nicht militäri- 
fchen Bewohner eingerechnet) kommen 
gegen 140 Grundfläche. Der grofse 
Uebungs- und Paradeplatz, um welchen 
fich die Gebäude gruppiren, ift ca. 230 m

lang und 170 m breit; jeder Escadron fleht alfo ein Platz von 150 m Länge und 85 m Breite zur Verfügung.
Die 

die beiden 
erfichtlich.

Escadron-Cafernen, nach dem Corridor-Syftem erbaut, haben 3 bewohnte Gefchoffe, von denen 
Obergefchofle die Mannfchafts-Wohn-, Schlaf- und Wafchräume etc. enthalten, wie aus Fig. 505 
(Der im unten flehenden Grundrifs weggelaflene rechte Flügel ift dem linken vollkommen gleich;

Fig- 5°S-

4 2 Ross- WaTch-
U Off Sergi am raum 15 Wann isMann.

Schlafs aal
1 für

32 Mann

Escadron-Caferne zu Grofsenhain.
I. Obergefchofs. — lfiooo n. Gr.

im II. Obergefchofs tritt an die Stelle der Rofsarztwohnung 
diejenige des Fähnrichs.) Im Erdgefchofs finden Platz: eine 
Offiziers-Wohnung, die befonders geräumige Wohnung des Wacht- 
meifters und 3 Wohnungen für Verheirathete; ferner eine Familien
küche, die Mannfchaftsküche und das Bad (Braufe und 2 Wannen).

Man hat davon abgefehen, andere als gewöhnliche Auf
bewahrungsräume im Kellergefchofs zu gewinnen, allerdings unter 
Verzichtleiftung auf Mannfchafts-Speifefäle. Nur der Mittelbau 
ift unterkellert.

In den Mannfchaftsftuben kommt auf den Kopf ll,scbm 
Luftraum, in den Schlaffalen 13,0 cbm.

496.
Cafernen 
nach dem 

Block-Syftem.

Cafernen des Block-Syftemes find bis jetzt in Deutfchland feltener gebaut 
worden. Am reinften zeigen diefes Syftem, in der Anwendung auf Infanterie-

Fig. 507. Erd
gefchofs.

Syftem der Militär-Quartierhäufer (Bataillons-Cafernen) 
zu Schwerin.

^1000 n. Gr.
Arch. : Demmler.

für ein Regiment in Schwerin, von 
Demmler ausgeführt. Jedes diefer 
Häufer (mit 3 bewohnten Gefchoffen) 
bildet eine Bataillons-Caferne und zer
fällt in 4 vollftändig von einander ge
trennte Blocks, welche die Compagnie- 
Reviere abgeben. Jedes diefer letzteren 
hat zwei Treppenhäufer, zu deren 
Seiten fich die Räume fymmetrifch 
gruppiren, wie Fig. 506 u. 507 zeigen.

Das Compagnie-Revier ift berechnet für 
I Offizier, i Feldwebel und I2O Mann. In 
einer der drei Bataillons-Cafernen ift im Erd
gefchofs eine Wachftube mit Arreftzelle an- 
ftatt eines Mannfchaftszimmers eingerichtet. 
Die Kellergefchofle enthalten die Küchen und
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Speifefäle, eine Marketender-Wohnung etc. Die 
Aborte liegen im Hofe.

Ausfchlaggebend für die Wahl der Con- 
ilruction und Eintheilung diefer Schweriner 
Cafernen waren nicht fowohl die rein militäri- 
fchen Rückfichteri, als vielmehr die Neben- 
abficht, die Gebäude ohne wefentliche Schwie
rigkeiten anderartig verwenden zu können, wenn 
fich jemals ihre Benutzung als Caferne erledigen 
follte. Offenbar würde fich auch jedes Com
pagnie-Revier, nach dem Vorbilde der Feld
webelwohnung, in 12 kleine Wohnungen, aus 
Stube, Kammer und Küche beliebend, durch 
geringfügige Ergänzungsbauten, zerlegen laffen.
Die Treppen fcheinen überhaupt nur für letztere Anordnung berechnet zu fein; für den Verkehr einer 
Caferne find fie entfchieden zu fchmal.

Die Koften eines folchen Bataillons-Quartiers werden zu 129000 Mark angegeben. Die überrafchende 
Niedrigkeit diefer Summe erklärt fich zum Theile daraus, dafs auf den Kopf der Cafernen-Bevölkerung nur 
etwa 8,8 Luftraum des Zimmers kommen — alfo wenig mehr als die Hälfte defTen, was man heutigen 
Tages fordert — und dafs bei jedem Bataillon 8 Wohnungen für Verheirathete fehlen. Die angeblichen 
Bataillons-Cafernen find alfo in der That, nach jetzigen Begriffen, nur Halb-Bataillons-Cafernen.

Als Beifpiel einer Block-Caferne für Cavallerie diene diejenige für 2 Schwadronen 
bei Ofchatz, von welcher Fig. 508 einen Gefchofsgrundrifs theilweife darftellt; die- 
felbe ift von Andree 1872—73 erbaut.

Die beiden Blocks der Escadron-Reviere find durch einen Offiziers-Wohnungen enthaltenden Mittel
bau von einander getrennt; andererfeits fchliefst fich an jeden Mannfchaftsblock ein kurzer Flügel mit 
Mittel-Corridor, an welchem die Wohnungen der Verheiratheten und der einzeln wohnenden Unteroffiziere 
liegen. Die Mannfchafts-Wohnzimmer befinden fich fämmtlich im Erdgefchofs, die Schlaffäle nebft Wafch- 
räumen im Obergefchofs. Die in oben flehendem Grundrifs erfichtliche Gruppirung von 5 Mannfchafts- 
zimmern um den Treppenflur ift zwar fehr raumfparend, aber der zufälligen und natürlichen Lüftung 
wenig günflig und macht daher eine kräftige künftliche Lüftung wünfchenswerth. Vier der Mannfchafts- 
zimmer haben doppelte Ausgänge; es find aber fowohl die nach dem Offiziersbau, als auch die nach dem 
Flügel der Familienwohnungen führenden nur als Noththüren zu betrachten; der gewöhnliche Verkehr der 
Mannfchaft findet nur über die zum betreffenden Blocke gehörende Treppe flatt.

Das Sockelgefchofs ift in der bekannten Weife voll ausgenutzt. Bemerkenswerth ift die Dampf
küche, eine Dampfmafchinenanlage zum Wafferheben und eine Warm wafferheizungs-Anlage.

4) Neuere Cafernen in Oefterreich-Ungarn.

Nach welchen Grundfätzen in Oefterreich-Ungarn beim neueren Cafernenbau 497. 
verfahren werden foll, erhellt am deutlichften aus der Schrift »Anleitung für die 
Anlage von neu zu erbauenden Cafernen« etc. (Wien 1879) und der v. Gruber fchen 
Sammlung »Beifpiele für die Anlage von Kafernen. (Im Auftrage des k. k. Reichs- 
Kriegs-Minifteriums auf Grund der »Anleitung etc.« bearbeitet. Wien 1880)«.

Der Verfaffer der letztgenannten Schrift verwahrt fich ausdrücklich dagegen, in den Beifpielen 
»Normalpläne« geben zu wollen; diefelben fallen vielmehr nur zeigen, in welcher Weife fich, unter 
gewißen Verhältniffen, die Minimal-Anforderungen der »Anleitung« (und des Einquartierungs-Gefetzes) 
befriedigen laffen. Da jedoch für die Hauptaufgaben flets mehr als eine Löfung gegeben wird und die 
genaue Kenntnifs der Truppenbedürfnifle, die der Verfaffer als früherer activer Offizier fich erworben, 
den Arbeiten zu Gute kommt, fo wird wohl mancher Entwurf ziemlich unverändert zur Ausführung 
gelangen.

Allen Entwürfen gemeinfam ift die vollftändig durchgeführte Sonderung der 
verfchiedenartigen Wohnungen und Dienft-Locale von einander. Die Gefammtpläne 
zeigen daher in der Regel: Stabsgebäude, Wohngebäude für Offiziere, für ver-
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Oefterreichifche Bataillons-Caferne 512).

Fig- 511-

Arch.: v. Gruber.
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heirathete Unter
offiziere , für die 
Mannfchaft, Kü
chen- und Marke
tenderei - Gebäude, 
Turn- und Fecht- 
faal-Bauten, Wa
chen, Arrefthäufer, 
Stallungen, Wagen- 
häufer etc., wobei 
jedoch nicht ausge- 
fchloffen ift, dafs 
unter Umftänden 
einzelne diefer Ge
bäude mit einander 
combinirt werden.

Diefe Verein
zelung erfolgt im 
Intereffe des Dien
ftes , fördert aber 
auch die Gefund- 
heitspflege unge
mein und verein
facht das Entwerfen 
der Baulichkeiten. 
Die Zufammenftel- 
lung der letzteren 
kann auf fo man
nigfache Weife er
folgen, dafs auch 
bei unregelmäfsig- 
fter Geftalt des 
Bauplatzes zweck- 
mäfsige Gruppirun- 
gen möglich fein 
werden.

Mannfchafts- 
Wohngebäude 

kommen in den 
verfchiedenften 

Grofsen vor: für 
Stärken von der hal
ben Escadron bis 
zum Bataillon. Alle 
Grundrifs - Syfteme 
finden auf diefelben 
Anwendung: auf 

I, II, III. Bataillons-Cafernen.
4. Stabsgebäude.
y, 6. Offiziers-Wohngebäude.
7- Infpections Offizier.
8. Wache.
g. Wagenhaus.

10. Arrefthaus.
n. Turn-, Fechtfaal- u. Küchengebäude.
12. Marketenderei- u. Küchengebäude
13. Unteroffiziers Wohngebäude
14. Bad- u. Wafchküchengebäude.
13. Stallgebäude.

1:2500
♦0 so co ro 40 100

Fig- 5’3-

I, II. III, IV. Mannfchafts-Wohngebäude für je 3 Compagnien.
3. Stabsgebäude. 10. Wagenhaus.
6, 7. Offiziers-Wohngebäude. 11. Bad- u. Wafchküchengebäude.
8, g. Unteroffiziers-Wohn- 12. Arrefthaus.

gebäude. 13. Stallgebäude.

498. 
Corridor- 
Syftem.

Oefterreichifche Infanterie-Regiments-Cafernen (3 Bataillone).
Arch.: v. Gruber.



534

die gröfseren vorzugsweife das Corridor-Syftem, auf die kleineren auch das Block- 
Syftem und das Pavillon-Syftem.

Eine Bataillons-Caferne des Corridor-Syftemes zeigen Fig. 509 u. 510512).

512) Nach: Gruber, F. Beifpiele für die Anlage von Infanterie-Cafernen. Wien 1880. Bl. 8.
513) Nach ebendaf., Bl. 7.
514) Nach ebendaf., Bl. 6.

Sie hat 3 bewohnte Gefchoffe; jedes Compagnie-Revier nimmt die Hälfte eines Obergefchoffes und 
den vierten Theil des Erdgefchoffes ein.

Eine Regiments-Caferne läfft fich, unter Anwendung derartiger Gebäude, bei- 
fpielsweife nach Fig. 512 zufammenfetzen; diefe Anlage weist aufser den drei 
Bataillons-Cafernen noch 12 kleinere Gebäude nach.

Neu und anfprechend ift der Gedanke, Mannfchafts-Wohngebäude für je drei 
Compagnien zu bauen und diefe fo zu gruppiren, dafs 3 gefonderte Bataillons-Auf- 
ftellungsplätze gewonnen werden, wie der Lageplan in Fig. 512 verdeutlicht. Die 
drei Gefchofsgrundriffe des Mannfchafts-Wohngebäudes vereinfachen fich in diefem 
Falle noch mehr und können vollkommen identifch fein, da jedes Gefchofs ein 
vollftändiges Compagnie-Revier darftellt. In Fig. 511 518) ift eine hier mögliche An
ordnung wiedergegeben.

Dafs ein Zimmer jedes Flügels nur durch ein anderes Zimmer zugänglich ift, foll keineswegs 
muftergiltig fein, fondern nur das äufserfte Mafs des Erlaubten andeuten; empfohlen wird jedoch, durch 
Aufopferung einiger wenigen Quadratmeter Grundfläche diefen Uebelftand zu umgehen.
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Stabsgebäude für eine öfterreichifche Infanterie-Regiments-Caferne 514). 
Arch.: w. Gruber.

Das Stabsgebäude, welches in beiden obigen Plänen als felbftändiger Bau auftritt, enthält zunächft, 
wie fein Name befagt, die Dienftzimmer des Regimentsftabes und der Cafernen-Verwaltung, fo wie die 
Bataillons-Bureaus; fodann nicht feiten das Offizier-Schulzimmer, die Unteroffiziers-Bildungsfchule und 
fonftige Unterrichtszwecken gewidmeten Locale, Wohnungen für die Regiments-Mufik, endlich einige Zimmer 
für Leichtkrarike nebft ärztlichem Dienftzimmer. Die letzterwähnte Abtheilung wird wo möglich von 
allen übrigen vollkommen abgefondert.

Fig. 514514) giebt den Erdgefchofs-Grundrifs des im Plan Fig. 513 angenommenen, befonders 
grofsen Stabsgebäudes. Aufser den in der Abbildung bezeichneten Räumlichkeiten enthält daffelbe im 
Sockelgefchofs: ein grofses Mannfchafts-Schank-Local, zugleich Speifezimmer der Regiments-Mufik; im 
I. Obergefchofs: 6 verfchiedene Dienftzimmer der Commando-Behörden und der Verwaltung, Wohnung für 
6 Unteroffiziere, für 25 Mufiker, ein ärztliches Dienftzimmer und 4 Zimmer für je 2 bis 14 (zufammen 26) 
Leichtkranke. Die beiden Flügel haben noch ein II. Obergefchofs, in welchem einerfeits die Unteroffiziers- 
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Bildungsfchule und das Schulzimmer der Einjährig-Freiwilligen, andererfeits Wohnungen für 14 Mufiker 
und das Mufik-Probezimmer enthalten find.

Eine Eigenthümlichkeit des öfterreichifchen Cafernenbaues und einen grofsen 
Fortfehritt bekunden die Pavillon-Cafernen, wie fie v. Gruber im Verein mit Völckner 
entworfen und praktifch ausgeführt hat.

Die Richtigkeit der von Tollet für den Cafernenbau aufgeftellten Principien 
anerkennend, unternahmen es die Genannten, den 7b/Z?/’fchen Cafernen-Typus (fiehe 
Art. 504, S. 543) fo umzuändern, dafs die Conftruction den Anforderungen des Öfter

499- 
Pavillon- 

Syftem 
Gruber- 

VÖlckner.

reichifchen Klimas entfprach und bei den in Oefterreich- 
Ungarn herrfchenden Eifenpreifen durchführbar blieb 515).

515) Siehe: Gruber, F. Der Cafernen-Bau in feinem Bezüge zum Einquartierungs-Gefetze. Wien 1880.

Das Profil in Fig. 515 zeigt die Gruber- Völckner'fehe 
Conftruction in Anwendung auf ein Mannfchafts-Wohn- 
gebäude.

Zwifchen bogenförmigen Eifenrippen, in Abftänden von etwa 1,5 m 
aufgeftellt, werden Kappen aus Hohlziegeln oder anderem, poröfen, 
fchlecht wärmeleitenden Baumaterial gewölbeartig eingefpannt. Aeufser- 
lich erhalten die Kappen einen ftarken Putzmörtel-Auftrag. Ueber die 
fo gebildete Bogendecke wird ein Pfettendach gelegt und dadurch eine 
Luftfchicht eingefchaltet. Die Pfetten des Daches werden theils von den 
lothrecht aufgeführten Aufsenmauern, theils von den Bogenrippen, un
mittelbar oder mittels angefchraubter Klötzchen getragen. In den er
wähnten Aufsenmauern werden ebenfalls Ifolir-Luftfchichten ausgefpart.

Erdgefchoffige Cafernen find unferen bisherigen Ge
wohnheiten zwar entgegen; aber kein militärifches Intereffe 

Fig- 515-

Pavillon-Caferne.
Syftem Gruber- Völckner. 

V250 n. Gr.

wird durch ihre Ein-
führung verletzt; im Gegentheil, fie erleichtern offenbar manche Dienftverrichtung 
und den Verkehr überhaupt. Vom gefundheitlichen Standpunkte aus betrachtet, 
verdienen fie entfehieden den Vorzug vor mehrgefchoffigen Gebäuden. Um dies zu 
beweifen, vergleicht v. Gruber die dreigefchoffige Caferne für 3 Escadronen (480 Mann) 
in Fig. 520 mit 6 Pavillon-Cafernen für je eine halbe Escadron (in Fig. 528), die 
zufammen genau diefelben Räumlichkeiten haben, wie das erftgenannte Gebäude.

Das Ergebnifs ift das folgende. Beim dreigefchoffigen Wohngebäude betragen die der Einwirkung 
der Aufsenluft ausgefetzten Oberflächen 4522 um, bei den 6 Halb-Escadron-Cafernen dagegen zufammen 
80811m; das Verhältnifs diefer Sanirungsflächen ift allo faft wie 1:1,79. Dagegen mellen die Ober
flächen aller von der Innenluft berührten Conftructionstheile bei der dreigefchoffigen Caferne 7992 Qm, 
bei den 6 erdgefchoffigen Cafernen zufammen 3467 Q'n ; das Verhältnifs diefer Zahlen ift nahezu 2,31 : 1. 
In beiden fo überaus wichtigen Beziehungen weist alfo die Pavillon-Caferne viel günftigere Verhältniffe auf, 
als der mehrgelchoffige Bau. Dazu kommt, dafs die Innenflächen der erfteren, weil Holz hier nicht 
verwendet wird , an fich fchon viel weniger inficirbar find , als die Wände des letzteren, und auch die 
energifcheften Reinigungs-Procefle ohne Schaden für das Gebäude vertragen.

Den neuen Typus wollen die Erfinder keineswegs allen Gebäuden eines 
Cafernements aufgedrückt wiffen; fie befchränken vielmehr feine Anwendung aus
drücklich auf die Gebäude, in welchen grofse Räume, die durch die ganze Gebäude
tiefe gehen können und denen fich nur wenige kleine Nebenräume anzufchliefsen 
haben, verlangt werden. Dergleichen Räume find die Unterkünfte für die gefunde 
und die kranke Mannfchaft, Unterrichts-, Turn- und Speifefäle, Mannfchaftsküchen, 
endlich Pferdeftälle. Ungeeignet oder wenigftens keine befonderen Vortheile bietend 
würde dagegen 'die neue Conftruction fein für Wohnungen der Offiziere und der 
Verheiratheten, für Kanzleien, Arrefthäufer, gröfsere Magazine, Wagenhäufer u. dergl.

Um zu ermitteln, welchen Einflufs die Annahme des Typus Gruber-Völckner
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Fig- 5j6.

i-8. Mannfchafts-Wohngebäude für je
i Compagnie.

g. Turn-, Fechtfaal- u. Küchen Gebäude.
io. Kanzlei- u. Offiziers-Wohngebäude.
ii. Marketenderei.
12, 13. Unteroffiziers-Wohngebäude.

14. Schul- u. Unteroffiziers-Wohngebäude.
13. Arrefthaus.
16. Stallgebäude.
17. Augmentations-Gebäude.
18. Wagenhaus.
ig, 20. Holzlagen.
A. Aborte.

Fig- 517- 
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Mannfchafts-Wohngebäude.
P. IV. Profeffioniften-Werkftätte.
IVr. Wafchraum.

Waffen.

Fig. 518.

Fe. Feldwebel.
Fit. Führer.
M.f.M. u. IV. Magazin für Montur und

Turn-, Fechtfaal- und Küchengebäude.
A.Z. Ankleidezimmer.
B.IV. Büchfenmacher-Werkftätte.
D.R. Douche-Raum.
I. Küche für 4 Compagnien.
K. Zimmer für Leichtkranke.

Fig-

Marketenderei-Gebäude.
A. Anrichteraum.
B. Offiziers-Bibliothek.
G. Unteroffiziers-Gaft-Local.
K. Küche für 4 Compagnien.
K.M. Küche der Marketenderei.

M. Mannfchafts-Schul-Local und Speife
zimmer für 2 Compagnien.

S. Schul- und Speifezimmer der Offiziere.
V. Vorraum.
W, W. Marketender-Wohnung.
V.Z. Vorzimmer.

T.F. Turn-, Fechtfaal u. Speifezimmer 
für 2 bis 3 Compagnien.

V.M. Victualien-Magazin.
Wr. Wärter.

Oeflerreichifche Infanterie-Caferne für das Referve-Commando, 
den Ergänzungs-Bataillons-Cadre und das 4. u. 5. Bataillon.

Arch.: v. Gruber.

auf die Baukoften 
haben dürfte, wurden 
die Koftenanfchläge 
für zwei Objecte, 
eine Caferne für das 
Referve - Commando 
mit dem 4. und 5. 
Bataillon eines In
fanterie - Regimentes 
und eine Cavallerie- 
Regiments - Caferne, 
einmal mit dreige- 
fchoffigen Wohnge
bäuden und bezw. 
Ställen alter Art 
(nach Fig. 442) und 
einmal unter An
wendung der Gruber- 
Völckner fehen Con- 
flructionen aufMann- 
fchafts - Wohnräume 
und Ställe forgfältig 
durchgearbeitet, wo
bei fich herausftellte, 
dafs bei letzterer 
Bauweife die Infan
terie-Caferne einen 
Mehraufwand von 
nur 0,3 Procent er- 
heifchte, während 
fich bei der Caval- 
lerie - Caferne fogar 
eine Erfparnifs von 
reichlich 2,6 Procent 
ergab. Man wird aus 
diefem Ergebnifs 
fchliefsen dürfen, 
dafs die Einführung 
des Syftemes Gruber- 
Völckner wenigftens 
keine Erhöhung der 
eigentlichen Bauko
ften zur Folge haben 
würde.

Wenn man nicht 
blofs die Herftel- 
lungskoften beider
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Gebäudearten einander gegenüberftellt, fondern auch die gröfsere Dauer in Betracht 
zieht, welche bei den Pavillons durch die Feuerficherheit und Einfachheit verbürgt 
ift, fo find letztere offenbar viel billiger, als die mehrgefchoffigen Häufer alter Art. 
Es mufs jedoch zugegeben werden, dafs die zweckmäfsige Anordnung eines Cafer- 
nements nach dem Pavillon-Syfteme die Vergröfserung des Bauplatzes, jedoch um 
höchftens ^5 (bei Cavallerie-Cafernen zuweilen nur um der für eine Anlage alter 
Art erforderlichen Fläche zur Folge haben wird.

Fig. 516 giebt den Lageplan einer Infanterie-Caferne, in welcher die Mannfchafts- 
Wohngebäude, die Marketenderei und das Turn-, Fechtfaal- und Küchen-Gebäude 
als Gruber-Volcknerkte. Pavillons gedacht find. Die Grundriffe der drei genannten 
Gebäudearten find in Fig. 517 bis 519 dargeftellt. Das Marketenderei-Gebäude und 
das Küchengebäude haben kleine (ungefähr 50 Qm, bezw. gegen 30 qm grofse) Keller.

Das öfterreichifche Cavallerie-Regiment zählt 6 Escadronen; es liegt mithin 
nahe, die Caferne eines folchen aus zwei Mannfchafts-Wohngebäuden für je 3 Es
cadronen zu bilden. Ein Beifpiel eines derartigen Gebäudes, und zwar nach dem 
Block-Syfteme, zeigen die Grundriffe Fig. 521 bis 523 5l#).

Zur Bildung felbftändiger Escadron-Reviere muffte hier die Theilung des Gebäudes in lothrechtem Sinne 
erfolgen. (Um diefe Trennung leichter verfolgen zu können, ift das mittlere Revier leicht fchraffirt worden.) 

Im vorliegenden Falle ift angenommen, dafs die Aborte auf dem Hofe errichtet 
werden, und zwar entweder für die drei Escadronen vereinigt, hinter der Mitte des 
Gebäudes, oder dafs jede Escadron ihren befonderen Abort erhalte, der dann zweck- 
mäfsiger Weife ihrem Treppenhaufe gegenüber liegt und durch einen bedeckten Gang 
mit dem Gebäude verbunden werden kann. Beide Anordnungen find in dem unten 

500. 
Cavallerie- 
Cafernen.

ftehenden Ueberfichtsplan 
eines Cavallerie-Regiments- 
Cafernements (Fig. 520) an
gedeutet. Diefer Plan macht 
zugleich erfichtlich, welche 
anderen Beftandtheile ein 
folches Cafernement haben 
foll und wie diefelben etwa 
gruppirt werden könnten. 
Jeder Escadron find zwei 
Stallgebäude zugetheilt und 
hierdurch die Vortheile und 
Annehmlichkeiten eines ei
genen Stallhofes verfchafft 
worden.

Eine Corridor-Caferne 
für 3 Escadronen könnte bei- 
fpielsweife nach Fig. 524517) 
eingerichtet fein. Jedes Es- 
cadron-Revier nimmt ein Ge- 
fchofs des dreigefchoffigen 
Baues ein.

516) Nach: Gruber, F. Beifpiele für die Anlage von Kavallerie-Kafernen. Wien 1880. Bl. 12.
517) Nach: Gruber, a. a. O., Bl. 9.

Fig. 520.

Oefterreichifche Cavallerie-Regiments-Caferne.
V5000 n. Gr.

Arch.: v. Gruber.



Fig- 521- II. Ober- 
gefchofs.

I. Ober, 
gefchofs.

Fig- 523- Erd- 
gefchofs.

Oefterreichifche Cavallerie-Caferne für 3 Escadronen 51li).
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Fig- 524-

1:500 
5

—~

Fig. 525-

Mannfchafts-Wohngebäude für 1 Escadron. — Erdgefchofs518).

Oefterreichifche Cavallerie-Cafernen.
Arch.: v. Gruber.

Erhält jede Escadron ihr eigenes Wohngebäude, fo kann diefes als Corridor- 
Caferne, etwa nach Fig. 525 518), mit zwei bewohnten Gefchoffen oder als Block, 
nach Fig. 526 u. 527 518)> 3 bewohnten Gefchoffen hergeftellt werden.

518) Nach: Gruber, a. a. O., Bl. 3, 6 u. 13.
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Fig. 526.

I. u. IF. Obergefchofs.

Sox* 
Zubehör.

Oefterreichifche Escadron-Caferne "V - ’/soo n. Gr.

Eine Cavallerie-Regiments-Caferne 
mitWohn- und Stallgebäuden nach Gru
ber- Völckner liefse fich, wie Fig. 528 518) 
zeigt, anlegen. Die Unterkunftsräume 
find nur für je eine halbe Escadron 
berechnet; hierdurch vermindert fich 
fehr zweckmäfsiger Weife die Dichte 
der Bevölkerung der bebauten Fläche.

Die Grundriffe eines Pavillons für 
eine Halb-Escadron ftehen Fig. 529 
u. 530 dar. Der Durchfchnitt eines 
Stallgebäudes diefes Syftemes wurde 
bereits oben (fiehe Fig. 446, S. 494) 
gegeben.

Beifpiele von Grundriffen für Mar
ketenderei-, Küchen- und Saal-Ge
bäude , Hufbefchlagfchmieden und 
Krankenftälle find bereits im Vorher
gehenden (unter b, 2, 3, 4, 9, 10) mehr
fach gegeben worden; es wird daher 
genügen, hier nur noch in Fig. 531 
u. 53251a) den Entwurf eines gröfseren 
Offiziers-Wohngebäudes beizufügen, 
aus dem man namentlich die Geräu
migkeit der öfterreichifchen Offiziers- 
Wohnungen entnehmen kann.

Fig. 528.

Oefterreichifche Cavallerie-Regiments-Caferne518). — '/sooo n. Gr. 
Pavillon-Syflem Gruber- Völckner. 

Arch.: v. Gruber.

A. Arrefthaus.
B. Bad und Wafchküche.
C. Stall für Pferde d. Stabes.
D. Düngerftätten.
H. Hufbefchlagfchmieden.
K. Krankenftall.
L. Aborte.
M. Marketenderei.
O. Offiziers-Wohngebäude.
P. Pferderüftungs-, Sattel- u. 

Futterkammer.
R. Remife.
S. Streuftroh-Stellagen.
T. Turn- u. Fechtfaalgebäude.
U. Unteroffiziers-Wohn

gebäude.
V. Stall für verdächtige 

Pferde.
Br. Brunnen.
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Fig- 529-
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Fig. 53°.

Mittlerer Theil des 2. Mann- 
fchafts-Wohngebäudes 

für 1/2 Escadron.

40 so*
H---------- -I

Mannfchafts-Wohngebäude für ’/a Escadron.
Pavillon-Syftem Gruber- Völckner.

1:1000
10 20 30
4-------- i---------- H

E.M. Escadrons-Magazin.
Fil. Führer.
G.A. Gebäude-Auffeher.

P. W. Profeffioniften-Werkftätte.
IV. R. Wafchraum.
Wm. Wachtmeifter.

Cu. Curfchmied.
C.S. Cadetten-Offiziers-

Stellvertreter.

Oefterreichifches Offiziers-Wohn- und Kanzlei-Gebäude519).
Adj. Adjutant.
A.Z. Aufzug.
H. W. Hauptmanns-Wohnung.

K.d.Ba.D.K. Commando-Kanzlei. 
O.B. Offiziers-Bibliothek.
Sch.u.Sp.Z.d.O. Schul- u. Speife- 

zimmer der Offiziere.

S.O. W. Subaltern-Offiziers-Wohnung.
F.K. Verwaltungs-Kanzlei.
V.Z. Vorzimmer.

W 8 6 4 2 u

In einem gewiffen Gegenfatze zu diefer Raumfrei
gebigkeit befteht die Wohnung des verheiratheten Unter
offiziers nur aus Stube und Küche. Bei gröfserem Be
darf an dergleichen Wohnungen werden diefelben in 
befonderen Gebäuden vom Typus der Arbeiterwohn- 
häufer vereinigt.

F’g- 533 520) fuhrt ein Beifpiel eines Unteroffizier- 
Wohngebäudes vor; die beiden Obergefchoffe haben die- 
felbe Eintheilung, wie das dargeftellte Erdgefchofs.

519) Nach: Gruber, F. Beifpiel fiir die Anlage einer Artillerie-Caferne etc. Wien 1880. Bl. 8.
520) Nach: Gruber, F. Beifpiele für die Anlage von Kavallerie-Kafernen etc. Wien 1880. Bl. 6.

Fig- 533-

H.15.

Oefterreichifches Unteroffiziers- 
Wohngebäude 520).

5) Neuere Cafernen in Frankreich.
Der Cafernenbau Frankreichs trat mit der Reorganifation der Armee (nach 1870) 

in ein neues Stadium, zunächft allerdings nur dem Umfange, nicht dem Wefen nach.
»Anftatt auf Bearbeitung neuer Normalpläne, die mit den Fortfehritten der 

Gefundheitswiffenfchaft in Einklang gewefen wären, bedacht zu fein, griff man auf 
den von fachverfländigfter Seite längft verurtheilten Typus des Oberften Belinas 
(aus dem Jahre 1822) zurück. Diefe Pläne, die den Mappen, in welchen fie begraben 
lagen, nie hätten entnommen werden follen, paffte man eiligft den neuen Truppen-

502. 
Cafernen 
nach den 

types 
du ginie.
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300
-H

a. Wache.
b. Cafernenwärter.
c. Mannfchafts-Wohngebäude.
d. Stall für 84 Pferde.
e. Stall für 224 Pferde.
f. Cantone.
g. Küche.
h. Sattel- u. Futterkammer.
i. Magazine u. Werkftätten.
j. Aborte.
k. Arreftzellen.
I. Krankenftall.

100 80 60 40 20 0
F ! 1111 > 111 i 111 < I-

ui. Reithaus.
n. Wagenfchuppen.
o. Schuppen.
/. Schmiede.
q. Operations-Raum.
r. Anfteckend kranke Pferde.
j. Rofs-Arznei-Vorräthe.
t. Tränke.
H.S. Hufbefchlagfchmiede.
Kr. Krankenburg.
W. Nebengebäude.
S/.S. Speifefäle f. d. Mannfchaft.

40p"k

Franzöfifches Cafernement für 1 Cavallerie-Regiment von 5 Escadronen. 
Nach den types du genie.

beftänden einigermafsen an, liefs fie autographiren und gab fie als Vorbilder für 
ganz Frankreich hinaus521).«

Fig. 534 ftellt den Lageplan einer derartigen neuen Cavallerie - Regiments- 
Caferne, nach den typ es du genie 1874—75 erbaut, dar.

Das Wohngebäude c für 785 Mann, 130,2 m lang, 14,5 m tief und 21 m hoch, 
hat 4 bewohnte Gefchoffe, deren Grundriffe Fig. 535 u. 536 zeigen. Da keine der

Fig- 535-

I., II. u. III. Obergefchofs.

10 8 6 4 2 0
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Fig- 536-

Erdgefchofs.
Wohngebäude der franzöfifchen Cavallerie-Cafernen.

Nach den types du ginie.

O
bergefchofle

:

a. Zimmer für 24 Mann.
b. » » 28 »
c. » » 12 »
d. » »10 Kranke.
Z 3 Wachtmeifter.
g. 1 Fouriere.
h. Rofsarzt.

i. Schulzimmer.
j. Fechtfaal.
k. Tanzfaal.
I. Reconvalescenten.
ui. Freiwillige.
n. Lehrfaal f. Pferdekunde.
o. Zimmer für 11 Kinder.

. /. Wafchräume.

q. Theeküche.
r. Rapport-Zimmer.
j. Oberwachtmeifter.
t. Zahlmeifter-Bureau.
u. Adj.-Unteroffizier.
x. Aerztl. Unterfuchungs-Z.
y. Adjutanten.
z. Commando-Bureau.

z. Schmiede.
2. Werkftätte.
3, 4. Büchfenmacher. 

Auffichts-Dienft- 
zimmer.

6. Wagenmeifter.
7. Stabstrompeter.
8. Trompeter.

52Tollet in: Mimoires et conipte rendu des travaux de la foc. des ing. civ. 1882, Aug., S. 144.
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Forderungen der neueren Gefundheitslehre in diefem Gebäude genügende Berückfich- 
tigung gefunden hat, fo mufs daffelbe nothwendiger Weife nach und nach zum höchft 
ungefunden Aufenthalte werden.

Trelat führt 522) aus, dafs auf jeden Bewohner des genannten Bauwerkes 6,47 cbm eingefchloflene, 
von der Aufsenluft nicht berührte Mauermaffen etc. kommen und dafs, da Kalkftein, Mörtel, Gyps, Holz, 
Rohr etc. die Fähigkeit haben, die Verunreinigungen der Luft in ihren Poren zu verdichten, ein jeder 
Bewohner fortwährend durch eine Art miasmatifchen Schwammes von 2,15 cbm Rauminhalt bedroht fei.

522) In einem Berichte an die Sociiti de medecine publique.

Dafs der Gefundheitszuftand der Truppen in den neuen Cafernen in der That s°3- 
viel zu wünfchen übrig laffe und fich ftetig verfchlimmere, wurde fchon nach wenig Verd-^un 
Jahren erkannt. Da aber von einem Aufgeben diefer Cafernen, die fchon 160 Millionen Cafernen. 

Francs gekoftet hatten, nicht die Rede fein konnte, fo fchlug Tollet vor, fie wenigftens 
fo viel als möglich zu verbeffern. Fig. 537 u. 538 ftellen nun die durch Tollet 
verbefferten Grundriffe deffelben Gebäudes c dar.

1:1000
10 8 6 4 2 0 10 20 30 40 SO“
H+W11W---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- *

a. Schlaffaal für 40 Mann.
b. » > 11 Kinder.
c. Wafchräume.
d. Oberwachtmeifter.
e. Fouriere.

Tagesfale.
gl. Wafchräume.
h. Stabstrompeter.
i. Adj.-Unteroffiziere.
j. Wagenmeifter.
k. Commando-Bureau.
I. Zahlmeifter-Bureau.

Wie man fieht, ift derfelbe gründlich zu Werke gegangen. Sein Hauptaugenmerk war, die Wohn
räume in Tageszimmer und Schlaffäle zu theilen, fo dafs letztere in den Tagesftunden gelüftet werden 
können, während dies mit den Wohnzimmern Nachts zu gefchehen hat. Die Mehrzahl der Scheidemauern 
ift gefallen, um die Auffaugeflächen zu vermindern und die innere Lüftung zu begünftigen.

Ob diefen Vorfchlägen Ausführungen gefolgt find, ift nicht bekannt geworden; 
der öftere Wechfel im Kriegs-Minifterium fcheint allen Reform-Beftrebungen hinder
lich zu fein.

Ingenieur Tollet, der durch feine Thätigkeit als Hilfs-Genie-Offizier im Kriege 504. 
1870—71 auf die Mängel des früheren Cafernenbaues aufmerkfam geworden war, 
liefs es aber bei den oben erwähnten Verbefferungsvorfchlägen nicht bewenden, Syitem Teilet. 

fondern ftudirte alle die Cafernirung betreffenden Fragen auf das gründlichfte. Sein 
Arbeits-Programm bafirte er dabei durchaus auf die Wünfche der Hygieniker.
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Während er hier nun, in Bezug auf Lage, Gröfse und allgemeine Eigenfchaften 
des Bauplatzes, auf die bereits oben befprochenen Forderungen kommt, ftellt er im 
Hinblick auf die befonderen Einrichtungen der Maffenwohnungen den Grundfatz 
auf: Es follen die Gebäude-Oberflächen, welche in beftändiger Berührung mit der 
äufseren Luft lind und die defshalb als Sanirungs- oder Lüftungsflächen bezeichnet 
werden können, fo grofs als möglich gemacht, diejenigen Flächen aber, welche 
nur in Berührung mit der Innenluft find und daher Auffaugeflächen für die Ver
unreinigungen der Luft bilden, fo klein als möglich gehalten werden.

Die erfte Bedingung, die äufseren Flächen bei gegebenem Rauminhalte zu 
einem Maximum zu machen, kann nur durch einen erdgefchoffigen Bau ohne Zwifchen- 
decke erfüllt werden. Tollet verglich nun die verfchiedenen hier möglichen Quer-

Tollet'?, Pavillon-Typus. 
^260 n* Gr.

fchnittsformen: das gewöhnliche Hausprofil mit Satteldach, 
die polygonalen Querfchnitte, den halbkreisförmigen, den 
elliptifchen und den fpitzbogenförmigen, und fand, dafs 
fich nur bei letzterem ein Minimum der Auffaugeflächen 
mit einem Maximum des körperlichen Inhaltes verbände.

Sollen erdgefchoffige Gebäude gut gelüftet werden, 
fo kann dies nur durch Oefihungen im Firft gefchehen, 
und es find daher derartige Baulichkeiten gewöhnlich auch 
mit Dachreitern oder Laternen verfehen. Eine folche Con- 
ftruction, in Eifen und Stein (etwa wie in Fig. 539 die 
punktirten Linien andeuten), als neuen Cafernen-Typus auf- 
ftellen zu wollen, würde indeffen nutzlos fein, weil derfelbe 
nicht einfach genug, daher zu theuer wäre. Die Spitz

bogenform dagegen vereinfacht die Anordnung ungemein, vergröfsert noch den

Fig- 54°-

Rauminhalt und giebt in ungezwungener Weife die nothwendige Ueberhöhung in

Längen- 
fchnitt.

Grund
rifs.

Tollet'? Mannfchafts-Pavillon.
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der Mitte. Ein ei fernes Ge
rippe diefer Form, deffen 
Fufsenden eingemauert find, 
befitzt grofse Standfeftigkeit, 
erfordert weder Strebepfeiler, 
noch Zangen, Bänder oder 
fonftige vorfpringende Theile, 
die namentlich im Inneren 
durch Raumverminderung 
und als Auflager für Staub und 
Schmutz fo nachtheilig find. 

Tollet will in diefen
Querfchnitt zu Fig. 540 u. 541. Tollet's Lager-Pavillon.

Pavillons auf den Kopf ungefähr 25 cbm Raum gewähren und 100 cbm frifche Luft 
Rundlich einführen. In einem Gebäude follen nicht mehr als I Compagnie Infanterie
oder ^2 Escadron oder i Batterie untergebracht werden.

Fig. 540 bis 542 (teilen einen Pavillon für die Mannfchaft einer halben Schwadron
dar. Die Eintheilung ift höchft einfach: 2 Mannfchaftsfäle (für je 32 Mann Infanterie 
oder 30 Cavalleriften oder 25 Artilleriften) und 4 Unteroffiziers-Zimmer, von Vor
fluren aus zugänglich; letztere dienen zugleich

505- 
Tollet 3 

Mannfchafts- 
Pavillon.

als Wafchräume. Jede Unteroffiziers-Stube hat 
ebenfalls das Spitzbogen-Profil, wie im Durch- 
fchnitt mit Giebelanficht (Fig. 542) von innen 
angedeutet ift; auch der grofse Mittelflur ift 
fpitzbogig überdeckt, und die lothrechte Schei
dung über diefer Decke hat eine grofse, durch 
Klappen verfchliefsbare Oeffnung. Der Zweck 
diefer Einrichtungen ift, mittels der grofsen 
Rundfenfter der Giebel einen kräftigen Zug 
der Länge nach durch das ganze Gebäude 
hervorbringen zu können.

Die hauptiachlichflen Verhältniffe des Baues find:

Fig. 544-

4,o qm

4,20 »
Infanterie .
Cavallerie .
Artillerie .

/ eines
Aufsenflächen jedes 

' auf 1

Pavillons .
Mannfchaftsfaales 
Mann entfallend

331,50 qm
127,o »

Querfchnittsfläche des
Gefammt-Luftraum »

Pavillons .
0,50 »

Luftraum für I Mann

Will man die Mannfchaftsfäle

/ Infapterie . 
Cavallerie . 
Artillerie .

unmittelbar an

. 32,63 qm
• 1340cbm

20 cbm
. 23 «
. 27 »
die Giebelmauern flofsen laffen,

Lüftungsflächen zu vermehren, fo können die Unteroffiziers-Stuben feitwärts des Haupt-Tractes 
angeordnet werden, wie Fig. 544 zeigt. Damit aber in diefem Falle durchaus keine Winkel 
mit flill flehender Luft entliehen, find zwifchen Mannfchaftsfaal und Unteroffiziers-Stuben 
Durchgangshallen einzufchalten.

um die

Fig- 545-

Von Einzelheiten der Conftruction 523) find etwa folgende bemerkenswerth.
Die I-Eifen haben 12cm Höhe, damit man 11cm hohe Ziegel einfpannen kann. Will man den 

Wandungen 22cm Stärke geben, fo find 24cm hohe I-Eifen anzuwenden. Die beiden Rippen jedes

523) Nach: Nouv. annales de la conftruction 1877, S. 22 u. PI.
Handbuch der Architektur. IV. 7. 35
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Binders find im Scheitel des Spitzbogens durch Verfchraubung oder Vernietung mit zwei Platten unverrück
bar verbunden, wodurch der wagrechte Schub an den Bogenanfängen bekanntlich vermindert wird. Liegende 
Schraubenbolzen erhalten die Binder in ihren Abftänden — gewöhnlich l,so m — und erlauben diefe nach 
Erfordernifs zu regeln.

Die Stelle der Dachlatten vertreten hier Winkeleifen, deren Abmeffungen fich nach der frei 
tragenden Länge und dem Gewicht des Deckmaterials richten müllen. Auf diefe Winkeleifen werden die 
Dachziegel gehängt (Fig. 545); man kann jedoch auch mit Schiefer oder Zink eindecken.

Das geeignetfte Material zum Füllmauerwerk der Wandungen ift der Backftein; doch ift auch die 
Verwendung von natürlichem Stein, Beton, Pife etc. nicht ausgefchloffen.

506.
Tollet's 

Cavallerie- 
Caferne.

Bei Anwendung diefes Typus auf die Mannfchafts-Wohngebäude eines flehenden 
Lagers, das nur zeitweife und zumeift während der günftigen Jahreszeit in Benutzung 
ift, könnte, um eine Koftenerfparnifs zu erzielen, Breite und Höhe etwas vermindert 
werden, wie Fig. 543 zeigt, worin zugleich erfichtlich gemacht ift, wie man, um 
Platz zu gewinnen, die mit einem Gelenk verfehenen Lagerftätten auf klappt. Die 
Schemel, welche Nachts die Fufsenden der Betten ftützen, werden dadurch als 
kleine Sitzbänke verwendbar.

Fig. 546 ftellt den Plan einer Cavallerie-Regiments-Caferne nach Tollet — als 
Gegenftück zu den types du genie (in Fig. 534, S. 542) — dar.

Neben jedem der 5 Escadron-Stallgebäude liegen 2 Wohn-Pavillons für die Mannfchaft der betreffenden 
Escadron; zwei eben folche Pavillons enthalten 4 Unterrichtsfäle. Drei grofse Küchen mit 6 Speifefälen ge- 

Fig. 546.

1:2500
10 5 0 10 20 30 40 50 60 F0 60 90 100TO
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Tollet’’^ Caferne für ein Cavallerie-Regiment.

ftatten das gleichzeitige 
Speifen aller 5 Escadro- 
nen und der vereinigten 
Unteroffiziere des Regi
mentes. Für alle fonfti- 
gen Bedürfniffe der 
Truppe ift reichlich und 
zweckmäfsig geforgt. In 
der Nähe jedes Stallge
bäudes liegen die Futter- 
und Sattelkammern der 
Schwadron. Die Bade- 
Anftalt foll nicht nur 
Braufe- und Wannen
bäder, fondern auch ein 
Schwimmbad enthalten. 
Das Reithaus hat an 
drei Seiten Anbauten, 
welche im Erdgefchofs 
Aufbewahrungsräume, 

im Obergefchofs aber 
einige Offiziers- (Ad
jutanten-) Wohnungen 
enthalten tollen.

Wenn man nun 
auch, von diefem er
höhten Standpunkte aus, 
einen grofsen Theil des 
Cafernements überfehen 
kann, fo fcheint die 
unmittelbare Nachbar- 
fchaft des Reithaufes 
doch kein ganz geeig
neter Platz für Offiziers
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Wohnungen zu fein. Auf allen Plätzen, die der Dienft nicht beanfprucht, wird Rafen angefäet und werden 
Sträucher und Bäume gepflanzt.

Die hier fkizzirte Tolleifche Caferne erfordert eine Grundfläche von 6,0225 ba, 
während jene nach den types du genic nur 5,2875 ba grofs ift. Die Vergröfserung 
des Bauplatzes beträgt hier alfo ungefähr 25 Procent. Denkt man fich in dem 
letztgedachten Cafernement die Grundfläche fo vertheilt, dafs auf jeden Reiter nebft 
Pferd 78 Qm, auf die überfchiefsende unberittene Mannfchaft aber 26 Qm auf den 
Kopf kommen, fo find die entfprechenden Zahlen bei Tollet 98qm und 33 qm.

Die Baukoften an fich, abgefehen vom Grunderwerb, follen fich bei der 
Tollet'fchen Regiments-Caferne um 300000 Francs niedriger ftellen, als bei den 
types du genie, was der Erfinder dadurch erklärt, dafs er für die Wohnungsbedürf- 
niffe jedes Mannes nur 3cbm Baumaterialien bedürfe, während bei der alten Bau
weife gegen 8cbm erforderlich feien.

Die erften Ausführungen nach Tollet's Grundfätzen gefchahen zu Bourges in 
Cafernen für 2 Regimenter Artillerie (3000 Mann) und ein Infanterie-Bataillon 
(500 Mann), jedoch nicht in der geplanten Voll
kommenheit, da namentlich Speifefäle nicht bewilligt 
wurden. Trotzdem lauten die Urtheile der Unter- 
fuchungs-Commiffionen und der einzelnen fachver- 
ftändigen Befucher, fo wie der Truppen felbft höchft 
günftig, und die mehrjährigen vergleichenden Be
obachtungen der Gefundheitszuftände in den neuen 
und den alten Cafernen ftellen die Vorzüglichkeit der 
erfteren über allen Zweifel.

Den oben genannten Erftlingsbauten folgten bis 
jetzt — fo viel bekannt — ein Militär-Lazareth, eben
falls in Bourges, und zwei Infanterie-Regiments-Ca- 
fernen zu Cosne und zu Autun. Bei den neueften Aus
führungen hat man, nach dem Vorgänge von Gruber-

5<>7- 
Ausführungen 

nach
Tollet's 
Syftem.Fig. 547-

Fig- 548-

Erdgefchofs.
Mannfchafts-Wohngebäude 

der Caferne Louviers zu Paris.
J/too n- Gr.

V'ölckner, ein gerades Dach mit der Bogen-Conftruction verbunden; die letztere für fich 
allein mag wohl auch dem Klima des nördlichen Frankreich nicht ganz entfprechen.

Eine Neuerung im franzöfifchen Cafernenbau- 
wefen zeigt auch die Caferne Louviers zu Paris für 
drei Compagnien republikanifcher Garde. Bei der Be- 
fchränktheit des Bauplatzes konnten erdgefchoffige 
Gebäude nicht in Frage kommen. Um jedoch auch 
von den mehrgefchoffigen Gebäuden die Urfachen 
der gewöhnlichen Verderbnifs der Maffenwohnungen 
fern zu halten, griff man zum Eifen-Fachwerkbau, 
brachte auch eiferne Zwifchenbalkenlagen und eiferne 
Dächer zur Ausführung. Ferner erhielt der Mann im 
Schlafzimmer 20 bis 25 cbm Luftraum; die Mannfchafts- 
Wohngebäude wurden mit Speifezimmern ausgeftattet, 
die Küchen aber in einem abgefonderten Gebäude 
vereinigt.

Fig. 547 u. 548 ftellen das Erdgefchofs und ein 
Obergefchofs eines Mannfchafts-Wohnhaufes dar; in 

Fig- 549-

Lageplan. — ^2500 n. Gr.

F. Familien-Wohngebäude.
K. Küche.
M. Mannfchafts-Wohngebäude.
O. Offiziers-Wohngebäude.

Caferne Louviers zu Paris.

508.
Eifen- 

Fachwerk
bauten.
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5°9* 
Ent

wickelung.

letzterem ift die Bildung der eifernen Zwifchendecke angedeutet. Fig. 549 giebt den 
Lageplan des Cafernements.

Es werden zwei Höfe gebildet; um den Haupthof gruppiren fich das Offiziers-Wohngebäude, und 
3 Mannfchafts-Wohngebäude. Der Wirthfchaftshof wird an drei Seiten von Familienwohnhäufern umgeben; 
auf ihm fleht auch das Küchengebäude. Die Kleinheit des Bauplatzes nöthigte zwar dazu , die Gebäude 
einander zum Theile fehr nahe zu rücken ; doch hat man den Höfen, durch Offenhaltung der Ecken, die 
beftmögliche Lüftung gefichert. Die offenen Zwifchenräume find bepflanzt; in den gröfseren Mittelzwifchen- 
räumen befinden fich auch die Aborte für die Mannfchaft, durch Gefträuchgruppen dem Auge entzogen.

6) Neuere Cafernen in England.
Als der Krim-Krieg die allgemeine Aufmerkfamkeit in England den militärifchen 

Zuftänden zugewendet hatte, wurde auch (1855) eine Commiffion zu Unterfuchung 
der Cafernirungs-Verhältniffe niedergefetzt. Die Arbeiten diefer Commiffion brachten 
die gröfsten Uebelftände an das Licht; eine fehr grofse Anzahl Cafernen wurde 
»in fchmutzigem, überfüllten, elenden Zuftande« befunden 524). Von den 76813 Mann, 
welche in Cafernen untergebracht waren, erfreuten fich nur 4656 Mann eines Wohn
raumes von mehr als 15,s cbm; 65271 Mann hatten weniger als llcbm, ZUm Theile 
beträchtlich weniger; bis auf 7cbm ging der Luftraum für den Kopf (in der Caferne 
zu Chatham) herab. In den 162 Cafernen, welche unterfucht wurden, betrug der 
Raummangel ungefähr 32 Procent, wenn man — wie die Commiffion für geboten 
erachtete — auf den Kopf 17 cbm gewähren wollte. Für 21995 Mann hätte es 
dann überhaupt an Wohnung gefehlt.

524) Siehe: Building news, 1861.

Aber nicht nur unter dem Mangel an Raum litten die englifchen Soldaten; 
auch mit den übrigen Lebensbedingungen war es in fehr vielen Cafernen fchlecht 
beftellt. Der Mangel an Unterkünften hatte dazu geführt, ehemalige Werkftätten, 
Fabriken, fogar Gefängniffe als Noth-Cafernen einzurichten; auch 206 Cafematten- 
Räume wurden als Friedensunterkunft für 3879 Mann benutzt, obgleich die meiften 
von ihnen als Wohnräume zu niedrig, eng und dunkel waren.

Der alarmirende Bericht der Commiffion hatte zunächft zur Folge, dafs als
bald (1856) eine Wettbewerbung zur Erlangung guter Cafernen-Baupläne aus- 
gefchrieben wurde.

Aus dem fehr umfangreichen Programme feien hier nur einige Punkte namhaft gemacht, welche 
über das in Deutfchland übliche Mafs der Anforderungen hinausgehen.

Es werden Wohnungen für fämmtliche Offiziere des Regimentes, unverheirathete und verheirathete, 
verlangt, ferner für 6 verheirathete Unteroffiziere oder Soldaten einer jeden Compagnie, eine Capelle, welche 
zugleich als Schulzimmer für die Mannfchaft zu dienen hat, ein Kinder-Schulzimmer, Wohnung für einen 
Lehrer und eine Lehrerin, Räume für das Kriegsgericht, eine Zimmer- und Schmiede-Werkftätte, ein 
vollftändiges kleines Lazareth mit allem Zubehör, eine Bäckerei und fogar eine Gasbereitungs-Anftalt (wenn 
nicht Anfchlufs an eine in der Nähe gelegene Gasfabrik möglich ift).

Mannfchafts-Wohnräume find beim Infanterie-Regiment für IO Compagnien zu je loo Mann, beim 
Cavallerie-Regiment für 27 Offiziere, 27 Unteroffiziere und 334 Mann, eingetheilt in 6 troops, zu be- 
fchaffen. Die Pferdeftälle des letztgenannten Regimentes haben 50 Offiziers-Pferde und 271 Mannfchafts- 
pferde aufzunehmen. Der grofse Hof- und Paradeplatz einer Infanterie-Caferne foll wenigltens ca. 230 m 
Länge und 90m Breite haben.

Auf das Preisausfehreiben gingen 89 Entwürfe von Infanterie-Cafernen und 
25 dergleichen für Cavallerie-Cafernen ein. Den meiften diefer Projecte ift das 
Princip gemein, jede Compagnie fo felbftändig hinzuftellen, dafs fie fich mit keiner 
anderen Compagnie in die Benutzung irgend welcher Cafernen-Einrichtung zu theilen 
hat, fondern die vollftändigfte räumliche Abtrennung ihres Bereiches verträgt. Die
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Scheidung eigentlicher Wohnräume von den Schlafräumen war der Mehrzahl der 
Bearbeiter nicht in den Sinn gekommen oder doch nur derart durchgeführt worden, 
dafs der gefammten Mannfchaft einer Compagnie ein einziges Wohn- oder Tages
zimmer, zugleich Speifezimmer, angewiefen wurde. Eine andere, vielen Entwürfen 
gemeinfame Einrichtung waren die Speifezimmer-Küchen {dining-kitchens}, gewöhn
lich für je 50 Mann.

Als Beifpiel für die oben befprochene vollftändige Abfonderung des Compagnie-
Bereiches, in welchem fogar jede Compagnie ihren eignen 
gefchloffenen Hof hat, kann Fig. 55°, der Wettbewerb-

510.
Guillaume's 

Entwurf.

Arbeit Huskiffon Guillaume s entnommen, dienen.
Der Wohnungsblock hat nur 2 Gefchoffe; das Obergefchofs ift 

dem hier dargeftellten Erdgefchofs gleich eingetheilt; das ganze Com
pagnie-Revier begreift alfo 4 faalartige Mannfchaftszimmer, von je HO Qm 
Grundfläche, und 8 Unteroffiziers-Stuben. Erftere haben, in einer erleuch
teten und gelüfteten Ecke, einen Nacht-Piffoirftand. Bei 4 m lichter Höhe 
entfallen auf den Kopf 16 cbm Luftraum.

Das Saal- und Küchengebäude im Hofe, nur erdgefchoffig, enthält 
einen pavillonartigen, mit Deckenlicht verfehenen Tages- und Speifefaal 
von der Grofse eines Schlaffaales (110 Q"1), Küche mit Vorrathsräumen 
und auch zwei Wafch-Locale. Dafs die letzteren aus dem Hauptgebäude 
entfernt worden find, kommt diefem zwar zu gute, dürfte aber von den

Fig- 55°-

f
Bewohnern als fehr unpraktifch empfunden werden, wenngleich ein 
bedeckter Gang Hauptgebäude und Küchenbau verbindet. Einfchliefslich 
diefes Ganges find überhaupt gegen 210 Hof mit Glas eingedeckt 
angenommen und fo Kleiderreinigungs- und Putzräume, eine Kegelbahn 
und eine gedeckte Verbindung mit dem Aborte gewonnen.

Guillaume's Entwurf für das 
Compagnie-Revier einer eng- 

lifchen Infanterie-Caferne.
’/iooo «• Gr.

Das mit dem erften Preife gekrönte Morgan fche Project einer Infanterie-Caferne 
bildet ein Viereck, das an drei Seiten von den Hauptgebäuden eingefchloffen wird, 
während die vierte Seite, an einer Strafse liegend angenommen, durch eine Hof
mauer mit zwei Thoren dargeftellt wird.

Morgan 3 
Entwurf.

Die hauptfachlichften Gebäude des Cafernements find das Mannfchafts-Wohngebäude, ein Wohn
gebäude für die verheiratheten Offiziere, ein folches für die unverheiratheten Offiziere nebft Offiziers- 
Speife-Anftalt etc., ein Gebäude für die verheiratheten Unteroffiziere und Mannfchaften, eine Kinderfchule, 
ein Regiments-Lazareth, ein Wachhaus mit Kanzleien, eine Profofen-Wohnung nebft Arreftzellen eine 
Cantine, ein Wafchhaus etc. Die Gebäude auf jeder Seite des grofsen Mannfchafts-Wohngebäudes find 
durch bedeckte Gänge mit 
einander verbunden. Die Fig. 55
ganze Anordnung erforderte 
eine Grundfläche von nicht 
weniger als 160 <lm für den 
Kopf der Bevölkerung!

Das charakteriftifchefte 
Bauwerk des fraglichen Ent
wurfes, das Mannfchafts-Wohn
gebäude, hat drei bewohnte 
Gefchoffe; ungefähr die Hälfte 
feiner Länge bildet die 
dem Paradeplatze zugekehrte 
Front; je ein Viertel bricht 
fich in rechtem Winkel zu 
diefer. Die Mitte des Ge
bäudes ift mit einer vier- 
feitigen Kuppel gefchmückt;

Morgaris Entwurf für das Compagnie-Revier einer englifchen 
Infanterie-Caferne.

A. Mannfchafts-Wohnungen.
B. Wafchraum.
C. Sergeanten-Stube.

D. Zahlmeifters-Wohnung.

E. Niederlage.
E. Aufwafchraum.
G. Aufzug.
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512.
Wyatt's 

Entwurf.

in den ausfpringenden Winkeln find Lüftungsfchlote hoch über das Dach hinausgeführt. Jeder Flügel des 
Gebäudes enthält im Erdgefchofs eine Compagnie, in jedem Obergefchofs deren zwei, das ganze Gebäude 
mithin io Compagnien. Im Erdgefchofs find aufserdem noch untergebracht: Ordonnanzen-Ziminer, das 
Kriegsgericht, die Capelle, die Mehrzahl der Stabs-Sergeanten und ihr Speifezimmer etc., die Bibliothek, 
das Mufik-Probezimmer, verfchiedene Bureaus, Exercierlale und Werkftätten.

In Fig. 551 ift eines der Compagnie-Reviere dargeftellt. Wie erfichtlich, liegt hier eine Modification 
des Corridor-Syftemes vor. Jede Compagnie hat ihre eigene Küche, und es liegen je drei Küchen über 
einander. Die Verforgung derfelben mit allen zum Betriebe nöthigen Materialien gefchieht mittels des 
Aufzuges G. Durch Verbreiterung des der Küche zunächft liegenden Corridortheiles wird ein Tages- und 
Speifezimmer gewonnen, in welchem für jede Stuben-Kameradfchaft eine Speifetafel und zwei Bänke auf- 
geflellt werden.

Um eine beftändige gründliche Lüftung aller Räume ficher zu ftellen, will Morgan die Scheide
wände, aus Holzgetäfel, Schieferplatten oder Wellblech beftehend, nur etwa 2,60 m hoch herfteilen, den 
oberen Theil aber bis zur Zimmerdecke offen laffen. Hierdurch wird die freie Circulation der Luft und 
ihr Abflufs nach dem Lüftungsfchlot auf dem Flügel des Compagnie-Reviers ermöglicht. Frifche Luft foll 
durch Canäle zugeleitet, im Winter auch durch die Kaminfeuer angefaugt werden. Endlich heizen die 
Küchenfeuer nebenbei ein Syftem von Rohren, welche den Corridoren erwärmte frifche Luft zuführen.

Das Urtheil der Preisrichter — die fich offenbar von dem »Princip der fpanifchen Wände« viel 
verfprochen hatten — wurde keineswegs allgemein getheilt. Die Mehrzahl der Architekten hielt vielmehr 
dafür, dafs die Lüftung über die Zwifchenwände hinweg nur fehr mangelhaft oder doch nur um den 
Preis heftigen Zugwindes oder bitterer Kälte möglich fein werde; die Speifendünfte würden alle Räume 
Stunden lang erfüllen; die über den Bedarf hinaus vermehrten Wafchräume würden dunkel, dumpfig und 
übel riechend fein und vorzugsweife die Unteroffiziers-Stuben durch diefe Übeln Eigenfchaften fchädigen; 
die 8,54 m langen Mannfchaftszimmer feien durch nur zwei Fenfter zu fchwach erleuchtet, da über die 
Corridorwand hinweg nur wenig Licht gelangen könne, auf ein Drittel der ganzen Länge aber auch diefes 
wenige noch wegfiele; drei grofse Küchen über einander zu fetzen fei ein gröfserer Uebelftand, als der 
Mannfchaft zuzumuthen, zu den Mahlzeiten fich insgefammt in das Erdgefchofs zu begeben etc.

Der mit dem erften Preife gekrönte Entwurf für eine Cavallerie-Caferne von 
P. H. & M. D. Wyatt, ordnete — was das Programm allerdings für zuläffig erklärt 
hatte — die Soldaten-Schlaffäle über den Pferdeftällen an, welch letztere feuerficher 
und undurchdringlich für Ausdünftungen eingewölbt werden follten. Die Lüftungs- 
Einrichtungen des Stalles follten unmöglich machen, dafs der Stalldunft in die 
Fenfter der darüber liegenden Zimmer dringe.

Jedes Schlafzimmer fafft 13 Mann; auf den Mann wird dabei eine Zimmergrundfläche von 
2,13 X 1,52 m (= 3,24 qm) gerechnet; da die Zimmerhöhe zu 4,12 m angenommen ift, fo entfallen auf den 
Kopf nur 13,34 cbm Luftraum. Die Lüftung der Zimmer beforgen im Wefentlichen die offenen Kamine. 
Auf je 4 Zimmer, deren Bewohner einen troop ausmachen, kommt eine fteinerne Treppe.

Ein befonderer Theil der Caferne ift für die Verheiratheten eingerichtet. Jedem Ehepaar wird 
nur eine Stube von 4,27 X 3166 m (= 15,66 <tm) zugetheilt. Vorhanden find ferner: eine Wafch-Anftalt, eine 
Trockenftube, ein Ball- und Turnhof, ein Wurffcheiben- und Kegelfpielplatz. Für jeden troop (52 Mann) 
wird eine Küche gewährt, die zugleich als Speifefaal dient. Der Raum, in welchem gekocht wird, ift 
von dem eigentlichen Speiferaume durch eine Schranke getrennt; jede Stuben-Kameradfchaft hat ihren 
eigenen Tifch. Für die Küchen find befondere Gebäude beftimmt, die aber mit den Wohngebäuden 
durch bedeckte Gänge in Verbindung flehen.

Die Pferdeftälle nehmen drei Seiten eines Viereckes ein (je 2 troops auf einer Seite); jede troop- 
Stallung ift durch einen gewölbten Vorflur in zwei Abtheilungen zerlegt, die zufammen 54 Pferdeftände 
haben, von welchen jedoch, für gewöhnlich, nur 45 wirklich für Pferde gebraucht werden und 9 als 
Referve- und Lehmftände und zur Unterbringung von Geräthfchaften dienen. Bei doppelreihiger Längs- 
ftelhmg hat der pferdeftand 2,74 m Länge und 1,73 m Breite, der Mittelgang 3,66 m Breite. In einem 
eigenen Gebäude ift Stallung nebft Zubehör für 50 Offiziers-Pferde eingerichtet.

Der Krankenftall kann von den Stallungen der Truppenpferde aus, mit Benutzung gedeckter Gänge, 
erreicht werden; er umfafft 6 gefonderte Stallabtheilungen mit zufammen 16 gewöhnlichen, aber ver
breiterten Ständen und 20 Laufftände (boxet), ferner einen Operations-Raum etc. Um die in der Recon- 
valescenz befindlichen Pferde üben zu können, foll ein 42,7 m langer und 10,6 m breiter Hof (455,s 9“) 
mit Glas überdacht werden.
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Das Reithaus, ca. 55 m lang und 18,3 m breit, ift durch bedeckte Gänge mit den Stallungen verbunden. 
Verwaltungsgebäude, Wache und Arrefthaus, Regiments-Lazareth, Cantinen-Gebäude etc. vervoll-

ftändigen das Cafernement.
Keiner der prämiirten Entwürfe kam zur Ausführung; die Concurrenz hatte

aber doch das Gute, die Anfichten über die wichtigften 
Punkte eines Cafernen-Bauprogramms zu klären und eine 
Löfung vorzubereiten, welche die berechtigteften Forde
rungen befriedigte.

Vorn Corridor-Syftem kam man gänzlich zurück, 
bildete dagegen das Block-Syftem verfchiedentlich aus. 
Da man fowohl die Wohnungen der Offiziere und der 
Verheiratheten, als auch die Küchen nebft Zubehör von 
den Mannfchafts-Unterkünften trennte, fo war dem Be
dürfnifs an letzteren auf einfache Weife zu genügen. Vier 
grofse Mannfchaftszimmer und zwei bis vier kleine Unter
offiziers-Stuben deckten den Bedarf einer Compagnie. 
Fig. 552 u. 553 zeigen dergleichen verbefferte Anord
nungen von Mannfchafts-Wohngebäuden.

Fig. 552.

Fig- 553-

Caferne zu Templemore.
’/lOOO n. Gr.

5i3- 
Block- 

Cafernen.

Caferne Beggafs bufh 
zu Dublin.

SQ U

In der Dubliner Caferne, — die den 
eigenthümlichen Namen beggafs bufh trägt — 
ift allerdings das Treppenhaus noch mangelhaft 
beleuchtet und gelüftet; an der Templemore- 
Caferne wird, vom englifchen Standpunkte aus, 
getadelt, dafs von der Unteroffiziers-Stube her 
nur eines der beiden Mannfchaftszimmer un
mittelbar überwacht werden könne 525).

100 80 60 40 20 0 300 400«*
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Caferne für ein Infanterie-Regiment zu Naas. Caferne für ein Cavallerie-Regiment zu Dundalk.

A, B. Offiziers-Wohnungen.
C. Mannfchafts-Wohngeb. 
.D. Lazareth u. Todtenhaus.
E. Arrefthaus.
F. Munitions-Magazin.
G. Offiziers-Pferdeftalle.
H. Aborte.
I. Wafchhaus u. Küchen

gebäude.
K. Bad u. Aufbewahrungs

räume.
L. Geräthefchuppen.

M. Ingenieur-Schuppen.
N. Mafchincnhaus.
O. Stall u. Wagenhaus d.

Regts.-Comd.
P. Offizier-Wohnhaus.
B. Cafernen- u. Quartier- 

meifters-Wohnung.
S. Cantine.
T. Wache u. Ordonnanzen- 

Zimmer.
U. Offiziers Abort.
V. Feuerlöfch-Cifternen.

525) Nach: Building news, 1861.

A. Offiziers-Wohnungen.
B. Cafernenmeifters-Haus.
C. Betten-Niederlage.
D. Cafernenverwalt.-Kanzlei.
E. Geräthefchuppen.
F. Stroh-Magazin.
G. Offiziers-Abort.
H. Lazareth-Abort.
I. Todtenhaus.

K. Lazareth.
L. Mannfchafts-Wohngeb.
M. Afchegruben.
N. Mannfchafts-Aborte.
O. Küchengebäude etc.
P. Wafchhaus etc.

R. Büchfenmacher und 
Apotheke.

S. Offiziers-Pferdeftälle.
T. Mannfchafts-Pferdeftälle.
U. Fourage-Magazine.
K Reithaus.
W. Wafchküche.
X. Schmiede u. Werkftätten.
Y. Munitions-Magazin.
Z. Düngerftätten.
V*. Mafchinenhaus.
W. Cantine.
X'. Arrefthaus.
Y*. Cafernen-Sergeant.
Z'. Wache etc.
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5i4- 
Neuere 

Grundfätze.

5*5- 
Ausführungen.

Auch der Gefammtanlage der Cafernen wandte man erhöhte Aufmerkfamkeit 
zu. Man vermied fortan forgfältig, gefchloffene Höfe zu bilden, ftellte wenigftens 
die dicht bewohnten Gebäude durchaus frei, der Sonne und dem Winde in allen 
Theilen zugänglich hin. Fig. 554 bringt einen der befferen Infanterie-Cafernen-Pläne 
zur Anfchauung.

Bei der Grofse der Cafernen-Grundfläche von etwa ß,9 ha kommen auf den Kopf (mit Berück- 
fichtigung der Civil-Bevölkerung) ungefähr 55<lm Grundfläche. Ein Mangel des Planes ift, dafs dem 
Küchengebäude keine Speifefäle beigegeben find, daher theilweife eine fehr weite Beförderung der Speifen 
(bis gegen 175 Schritt) nothwendig wird.

Die Cavallerie-Cafernen verbefferte man wefentlich durch Trennung der Stal
lungen von den Wohngebäuden, fo wie dadurch, dafs man die Mannfchaft auf 
mehrere Wohngebäude, die Pferde auf eine gröfsere Anzahl Ställe vertheilte. Fig. 555 
zeigt den guten Plan einer Cavallerie-Regiments-Caferne zu Dundalk, an welchem 
nur auszufetzen ift, dafs die Gaffen zwifchen den Stallgebäuden zu eng find. Die 
Grofse diefes Cafernen-Bauplatzes beträgt gegen 73/< ha.

Die hauptfächlichften der Grundfätze, über welche fich endlich die königliche 
Commiffion für den Cafernenbau einigte und die fie zur Nachachtung empfiehlt, 
find die folgenden. Die Cafernen-Stuben erhalten gleiche Grofse und Einrichtung; 
jeder Cafernen-Einheit (jedem Compagnie-Reviere) werden diejenigen Nebenräume 
zugetheilt, durch welche fie, fo weit möglich, zu einer felbftändigen Behaufung wird; 
die Mannfchaftszimmer erhalten zweckmäfsigfter Weife ein Faffungsvermögen von 
20 bis 30 Betten; die Betten find mit den Kopfenden gegen die Längsmauern, alfo 
in zwei Reihen, aufzuftellen, und zwar mit folchen Zwifchenräumen, dafs auf jeden 
Kopf 17cbm Luftmenge entfallen; die geringfte Breite des Mannfchaftszimmers be
trägt dem entfprechend 6,10m. Der Zwifchenraum zweier Bettflellen (von 91 cm 
Breite) foll 61 cm, beffer aber 75cm betragen, fo dafs fich eine Länge des Zimmers 
von 1,52 m bis 1,G7 m, für jedes Bett einer Reihe, ergiebt. Keine Cafernen-Stube foll 
weniger als 3,66 m Höhe erhalten; im Allgemeinen ift die Anzahl der Fenfter gleich 
der halben Anzahl der Betten zu fetzen. Jedem Mannfchaftszimmer foll ein Wafch- 
raum, mit einem Wafchbecken für je io Mann, ferner ein Piffoirftand und ein Abort, 
aber nur für den Gebrauch während der Nacht, beigegeben werden.

Nach diefen Grundfätzen ift vor Allem die Garde-Infanterie-Caferne zu Chelfea 
(London) 1860—62 von Morgan erbaut worden. Fig. 556 (teilt das Syftem der Cafernen- 
Einheit dar, das fo oft wiederholt wird, als das Bedürfnifs erfordert. Der Lage
plan des genannten Cafernements (zu welchem Ende 1860 der Grundflein gelegt 
wurde) ift in Fig. 557 wiedergegeben; er umfafft eine Grundfläche von ca. ßha.

Aus den Erläuterungen zu diefem Plane wird man erfehen , dafs nicht nur für alle Bedürfnifie der 
Truppe, in früher nicht gekannter Weife, gut geforgt ift, fondern auch Einrichtungen für gefellige Unter
haltung und Spiele vorgefehen find. Das Hauptgebäude (Mannfchafts-Wohngebäude) z, das Offiziershaus z' 
und dasjenige der Sergeanten z" find monumental gehalten und haben 2 und 3 ObergefchofTe; das Wach

haus 2 ift ein niedriges, erdgefchoffiges Gebäude.
In neuerer Zeit ift man von den hier errichteten viel- 

gefchoffigen Maffenwohnungen gänzlich zurückgekommen, 
führt vielmehr Baulichkeiten der genannten Art nur noch 
zweigefchoffig aus, indem man gewöhnlich für das 10 Com
pagnien zählende Regiment 4 Compagnie-Reviere im Erd
gefchofs und 6 dergleichen im Obergefchofs herfteilt.

Ein unverkennbarer Mangel des in Fig. 556 
dargefiellten Grundriffes eines Cafernen-Blocks

F‘g- 556-

Syftem der Garde-Infanterie-Caferne 
zu Chelfea. — 1I]qqo n. Gr.
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i Mannfchafts- \
i'. Offiziers- / Wohngebäude. 
i“. Sergeanten- '
2. Wache.
3. Offiziers-Pferdeftall.
4- Küche.
3. Tageszimmer u. Speifefaal.
6. Mannfchafts-Aborte.
7. Munitions-Magazin.
8. Patronen-Anfertigung.
g. Gewehr-Plattform.

fo. Kinderfchule.
zz. Lehrerin.
12. Lehrer.
13. Aborte.
14. Capellen-Schule.
13. Verheirathete Unteroffiziere

u. Soldaten.
16. Frauenbad etc.
17. Verheirathete Unteroffiziere

u. Soldaten.
18. Magazin u. Wafchhaus.
ig. Bedeckter ) ._ „ } Ballfpielplatz.20. Offener ’
21. Turnhalle.
22. Cantine.
23. Kegelfpielplatz.
24. Ingenieur-Kanzlei.

Garde-Infanterie-Caferne zu Chelfea. 
^SOüO n« Gr.

23. Werkftätten.
26. Magazine.
27. Kohlenhof.
28. Kohlenfchuppen.
2g. Werkftätten u. Quartier- 

meifters-Niederlagen.

30. Arrefthaus.
3/. Kugelgiefshaus.
32. Mannfchafts-Aborte.
33. Tages- und Speifefaal.
34. Küche.
33. Mannfchaftsbad.
36. Sergeanten-Aborte.

ift, dafs der Gang zwifchen den Mannfchaftsfälen weder directes Licht hat, noch 
unmittelbar gelüftet werden kann, daher unter Umftänden als communicirendes Rohr 
wirken wird, durch welches fich die verdorbene Luft der Zimmer mit einander mifcht. 
Vom gefundheitlichen Standpunkte aus würde ferner vorzuziehen fein, dafs die Blocks 
als felbftändige Gebäude behandelt, 
nicht, wie im obigen Falle, zu einem 
Einheitsgebäude an einander gereiht 
würden. In diefen beiden Punkten ift 
die Cavallerie-Caferne zu York beffer 
angeordnet.’ Fig. 558 ftellt den Erdge- 
fchofs-Grundrifs eines Mannfchafts-Blocks

Fig- 558-

Cavallerie-Caferne zu York. — '/iooo n. Gr.
Mannfchafts-Wohngebäude für 2 troo/s.

derfelben dar.
Das Gebäude hat nur ein Obergefchofs, 

gewährt alfo Wohnraum für 2 troops (nach Ab
rechnung der Verheiratheten). Auf den Kopf ent
fallen 4,65 Qm Zimmergrundfläche und, bei 3,66 m 
Höhe , 17,o cbm Luftraum. Der Pifloirftand jedes 
Wafchraumes darf nur Nachts benutzt werden.

Am Schluffe diefer Skizzirung eng- 
lifcher Cafernen fei noch eines eigen- 
thümlichen Bauwerkes gedacht, in wel
chem das Princip der Selbftändigkeit des 
englifchen Familien-Wohnhaufes auf eine 
Caferne übertragen erfcheint; es ift dies 
die Miliz-Caferne zu Chefter, deren Erd- 
gefchofs-Grundrifs in Fig. 559 darge- 
ftellt ift.

Da die Caferne nur den befoldeten Stamm 
eines Miliz-Regimentes — faft durchweg verheirathete

Fig- 559-

Miliz-Caferne zu Chefter. — ’/iooo n. Gr. 
Arch.: Pen/on.

A. 11 Unteroffiziere mit je 3 Schlafzimmern im Obergefchofs
B. 12 » »»2 » » »
C. Mannfchaftsftuben (im Obergefchofs Räume gleicher Be

ftimmung).
D. Durchfahrt.
E. Adjutanten-Haus.
F. Terraffe.
G. Wafchhaus.
H. Entwäflerungsfchacht.
I. Aborte.

K. Pferdeftall.
L. Sattelkammern.
M. Wagenhaus.
N. Afche u. Kehricht.
O. Stallhof.
P. Haupthof.
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Unteroffiziere — aufzunehmen hat, diefen aber, im Gegenfatz zu den Verheiratheten der activen Armee, 
fehr geräumige Dienftwohnungen überwiefen werden, fo war die Eintheilung des Gebäudes in die grofse 
Zahl cottages, wie fie die umftehende Abbildung zeigt, durchführbar. Jede der 23 Familien-Wohnungen 
hat im Erdgefchofs Küche und Wohnftube (jarlor), im Obergefchofs aber zwei oder drei Schlafräume. 
Elf unverheirathete Soldaten wohnen gemeinfam in mehreren Stuben zunächft des Thorweges und über 
demfelben. Das Adjutanten-Haus an der Südoftecke des Gebäudeviereckes bildet eine gröfsere herrfchaft- 
liche Wohnung.

e) Bombenfichere Cafernen.

516. Die nachhaltige, kräftige Vertheidigung einer Feftung ift, fo weit folche von
AnfOrundUnfien den perfönlichen Streitmitteln abhängt, nur möglich, wenn der zeitweilig nicht im 

Mittel. Dienft befindliche Theil der Befatzung in vollkommen fieberen Räumen fich der 
Ruhe hingeben kann. Die gewölbten Räume oder Cafematten, welche fich hinter 
den Wallbekleidungsmauern der meiften Feftungen finden, können — dunkel, dumpf 
und feucht, wie fie häufig find, und mit ihren nach aufsen gekehrten Fronten — das 
Bedürfnifs an folchen Räumen nicht befriedigen; vielmehr find fchufsfefte oder 
bombenfichere Cafernen ein dringendes Erfordernifs. Da bei der Errichtung folcher 
Gebäude die Hauptaufgabe ift, fie durch Lage und Conftruction den Wirkungen 
der Belagerungs-Artillerie fo viel als möglich zu entziehen, fo können die Anforde
rungen der Gefundheitswiffenfchaft in der Regel dabei nicht zu ihrem vollen Rechte 
kommen. Die Mittel, die man anwenden mufs, find nämlich im Allgemeinen: Be- 
fchränkung der Räume auf das unbedingt nothwendige Mafs, Annäherung der Ge
bäude an überhöhende, deckende Erdmaffen oder vollftändige Anlehnung an folche, 
ungewöhnlich ftarke Mauern und Gewölbe, Ueberfchüttung der letzteren mit Erde 
u. dergl. mehr. — durchweg Mafsnahmen, die der Lüftung, Erleuchtung und Trocken
haltung der Gebäude nicht eben förderlich find.

Fig. 562.

Fig- 563-

Erdgefchofs. Dachgefchofs.
mooo 
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Caferne zu Gravelines 526).
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So lange man fich nur gegen den Bombenwurf der Mörfer alter Art und die so 
zufälligen Bogenfchüffe glatter Kanonen zu decken hatte, war die Bombenficherheit c'aternem
verhältnifsmäfsig leicht zu erreichen.

Die in Fig. 560 bis 564 526) dargeftellte bombenfichere Caferne zu Gravelines z. B. befteht aus zwei 
langen, neben einander an ein gemeinfchaftliches Mittelwiderlager geftellten Halbkreis-Tonnengewölben. 
Die Cafematten-Sohle ift, um die Widerlager möglichft zu decken, unter das Hofplanum verfenkt. Durch 
Aufftellung eines leichten Daches erhält man für die Friedensbenutzung ein Obergefchofs, das durch eine 
zweiarmige Freitreppe zugänglich ift. Bei Armirung der Feftung follte das Dach abgetragen und das 
Gewölbemauerwerk mit einer wenigftens 1 m ftarken Erddecke verfehen werden.

526) Nach: Revue gin. de Varch. 1867, Bl. 11.

Noch vor Beendigung diefes (1794 begonnenen, aber erft 1824 vollendeten) 
Baues ftellte man (1820) in Frankreich einen Normal-Entwurf für bombenfichere 
Cafernen auf, nach welchem u. a. die Caferne zu Marchiennes (bei Douai) aus
geführt wurde.

Diefelbe ift ein dreigefchoffiger Bau (Fig. 565 bis 56752e) , deffen unterftes Gefchofs Pferdeftälle 
aufnimmt. Das oberfte Gefchofs hat der Halbkreisform nahe kommende Tonnengewölbe, während die

Zwifchengefchoffe flachere Stichbogenwölbungen aufweifen. Die Treppen-Ruheplätze werden von l,4om 
ftarken Bogen getragen. Die innere Eintheilung nimmt fich aus, wie die Vorläuferin des bald darauf aus
gebildeten Belmas’fchen Typus. Die einzelnen Cafematten haben 6,5 m Breite und 18,0 m Tiefe. Die Mittel
widerlager find 1,2 m, die Endwiderlager l,s m ftark.

Ein fpäterer Normal-Entwurf (1826) weicht von dem obigen nur darin ab, dafs 
die dreiarmigen Treppen durch raumfparende Wendeltreppen erfetzt und die Com- 
municationen zunächft der Fenfter angebracht find.
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einander geftellten Cafematten, die durch hölzerne Zwifchenböden

Fig. 568.

Conftructions-Syftem.

Eine belgifche bombenfichere Caferne (der Feftung Termonde), erbaut 1825, 
ftellt 527) Fig. 569 im Lageplan, Fig. 568 im Conftructions-Princip dar.

527) Nach: Bogaert, van den. Affainiffe ment eCune caferne. Brüffel 1884.

Das 108,50 m lange Gebäude hat die beträchtliche Tiefe von 35,40 m und befteht aus 14 neben 
in zwei Gefchoffe getheilt find. Eine 
Galerie an der Südfeite vermittelt die 
Verbindung der im Obergefchofs ge
legenen Wohnräume mit einander; das 
Erdgefchofs enthält eine Bäckerei, die 
Küchen, Wachftube etc. Die Mittel
widerlager find 1,30m, die Gewölbe 
0,7 5m ftark; das Gebäude hat eine 
Erddecke.

Bis in neuere Zeit war diefe Ca
ferne als befonders ungefunder Aufent
haltsort gefürchtet. Nach fünfjährigem 
Durchfchnitte (1875—79) erkrankten 
3,81 Procent ihrer Belegmannfchaft an 
typhöfen und Schleimfiebern, während 
für alle Garnifonen des Landes die 
Durchfchnittsziffer jener Erkrankungen 
nur 1,22 Procent war. Diefer fchwere 
Uebelftand wurde hauptfachlich durch 
Mängel des Bauwerkes verfchuldet. 
Das Regenwaffer, welches fich in den 
Mulden zwifchen den fatteldachförmi- 
gen Uebermauerungen der Gewölbe 
fammelte, wurde nicht durch die 
Stirnmauern hindurch nach aufsen 
abgeleitet, fondern follte im Inneren 
des Gebäudes in Zinkrohren mitten 
in den Widerlagsmauern herabgeführt 
werden. Nach der bald erfolgten Zer- 
ftörung diefer Zinkrohre ergofs fich 
das Waffer zum Theile unmittelbar in 
das Mauerwerk und hielt diefes be- 
ftändig mehr oder weniger nafs; mit 
dem Feuchtigkeitsgehalte der Mauer 
wechfelte aber auch die Temperatur 
der Innenräume in höchft empfindlicher 
Weife. Die vorhandenen Fenfter und 
Thüren genügten für eine gründliche 
Lüftung der Räume durchaus nicht. 
Bei Verfuchen (indem man Rauch der 
Luft beimifchte) zeigte fich, dafs bei 
Lüftung durch Gegenzug die Luft- 
fchichten über Fenfterhöhe (in Fig. 568

fchraffirt) wie feft eingefchloffen und faft unbeweglich fich verhielten. Nur längs der Mauern beobachtete 
man ein Herabfinken in Folge Abkühlung der Luft am Gewölbe. Aus diefer Bewegung war zu entnehmen, 
dafs die in den Räumen Schlafenden beftändig diefelbe Luft einathmen, die abwechfelnd erwärmt wird 
und fich wieder abkühlt. Bei weiterer Unterfuchung des Gebäudes fand fich unter dem fugenreichen 
Backfteinpflafter des Erdgefchoffes und unter der Dielung des Obergefchoffes ein zäher Schmutz vor, der 
zum gröfsten Theil aus verwefenden organifchen Stoffen beftand und die Urfache des überaus durch
dringenden, durch keine Lüftung zu dämpfenden Cafernen-Stubengeruches war. Zu all diefen Uebelftänden 
kam noch, dafs das Waffer für alle Bedürfniffe den mehr flehendes, als fliefsendes Waffer enthaltenden

t9 S D 10 SO 30 40 50 60 H> 80 ®0 WOT»
kH—I—i 1—I—i--- r---- i--- 1—|---- 1

Lageplan.
Caferne der Feftung Termonde 52‘).
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Gräben entnommen und nur ganz fummarifch und ungenügend gereinigt wurde; endlich dafs die Caferne, 
welche bei rationeller Belegung für 470 Mann Platz hat, mit faft 650 Mann belegt war.

Um Abhilfe zu fchaffen, wurden die zerftörten Zinkrohre durch gufseiferne erfetzt, in die Stirn
mauern der Cafematten die in Fig. 568 erfichtlichen Schlitzfenfter gebrochen, das Backfteinpflafter und 
feine Unterlage befeitigt und durch Täfelung aus hart gebrannten Thonfliefen erfetzt, die Zwifchendecken 
erneuert, Vorforge getroffen, um das Eindringen des Regenwaffers in die Erddecke möglichft zu erfchweren, 
endlich auch für befferes Waffer (aus der Schelde), das man noch einem verbefferten Filtrations-Verfahren 
unterwarf, geforgt.

Der Erfolg diefer Mafsnahmen war ein überrafchender und ausgezeichneter; fchon während der 
allmählichen Ausführung hob fich der Gefundheitszuftand fichtlich; im Verlauf von 2 bis 3 Jahren fanken 
die Erkrankungen an typhöfen Fiebern von 3,80 auf O,?o Procent.

Schwieriger, als bei den vorftehend fkizzirten, frei flehenden bombenficheren
Cafernen ift Lüftung, Erleuchtung und Trockenhaltung bei den in ein Erdwerk ein-
gebauten Cafernen, einer 
Bauart, wie fie allerdings 
der modernen fchweren 
Artillerie gegenüber faft 
allein noch anwendbar ift. 
F’g- 57° bis S72 ftellen 
eine der in folchen Fällen 
möglichen Anordnungen, 
eine Caferne mit einem 
bewohnten Gefchoffe zu 
ebener Erde und einem

Längenfchnitt. — ^250 n- Gr.

518.
In Erd werke 
eingebaute 
Cafernen.

Kellergefchofs, dar.
Um die Lüftung des 

erfteren zu begünftigen, hat 
das Tonnengewölbe eine ge
ringe Steigung nach aufsen er
halten ; auch ift die Form der 
Corridor-Ueberwölbung, welche 
zunächft der Stelle, wo Rücken
mauer und Decke zufammen 
treffen, befondere Widerftands- 
fähigkeit verleihen foll, dem 
Abfluffe der Luft nach der 
Fenfterfeite hin förderlich, wenn 
zu diefem Zwecke die grofsen 
Oberlichtfenfter in den die 
Wohnräume abfchliefsenden 
Wänden zeitweilig geöffnet 
werden.

Um der unfchädlichen 
Ableitung des durch die Erd
decke eindringenden Wallers 
ganz ficher zu fein, ift die 
Nachmauerung (Betonirung) 
fämmtlicher Gewölbe in einer 
Höhe abgeglichen, fo dafs fie 
eine nach der Erdfeite hin ge
neigte Ebene bildet. Durch 
Herftellung von Sickerfchich- 
ten, Sammel- und Ableitungs-

Fig- 572-

Querfchnitt. — l/250 n. Gr.
Bombenfichere Caferne neuerer Conftruction.
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5*9- 
Zweck u.

Conftruction 
im 

Allgemeinen.

520.
Hölzerne 

Baracken.

rohren an der Rückmauer des Cafematten-Corps wird fchliefslich das eingedrungene Wafler, gewöhnlich 
nach dem Feftungsgraben hin, entfernt. Selbftverftändlich kommen hier auch die Mittel gegen Eindringen 
der Näffe in Mauerwerk in ausgedehntefter Weife zur Anwendung.

Die Treppen folcher eingebauten Cafernen werden oft, wie in Fig. 572 an
gedeutet, bis auf den Wallgang fortgeführt, damit die Belegmannfchaft nöthigenfalls 
in kürzefter Frift zur Theilnahme an der Vertheidigung herangezogen werden kann.

Als wefentliche Anforderungen an eine bombenfichere Caferne find noch zu 
bezeichnen, dafs alles benöthigte Waffer innerhalb des Gebäudes felbft entnommen 
werden kann und dafs der Abort ebenfalls in dem gefchützten Bereiche, doch mög- 
lichft ifolirt von den Wohnräumen, gelegen ift. In beiden Punkten find die oben 
fkizzirten Ausführungen mangelhaft.

f) Lagerbaracken.
Im Anfchlufs an die Cafernen, welche als ftändige Wohnungen zu betrachten 

find, foll hier noch ein Blick auf die Bauart der proviforifchen Cafernen, Uebungs- 
lager und Feldlager geworfen werden.

Proviforifche Cafernen haben in der Regel nur einige Jahre bis zur Erbauung 
einer ftändigen Caferne, während diefer Zeit aber ununterbrochen, Unterkommen 
zu gewähren, während Uebungslager von den Truppen bezogen werden, um gewiffe 
Uebungen, die in der Nähe der Garnifons-Orte nicht ausführbar find, abzuhalten. 
Letztere bleiben daher gewöhnlich mehrere Monate im Jahre, namentlich im Winter, 
unbewohnt. Aber auch den Truppen im Felde, wenn fie, in grofsen Maffen eng 
zufammengezogen, längere Zeit in denfelben Stellungen verweilen müffen, wie bei 
Belagerungen u. dergh, fucht man in Hütten und Baracken einigermafsen Schutz 
gegen die Unbilden der Witterung zu gewähren. Das in letzterem Falle erforder
liche Baumaterial wird fich fchwerlich jemals in dem von den Truppen unmittelbar 
befetzten Bezirke in genügender Menge vorfinden; man wird folches vielmehr oder 
beffer noch die fertigen Baracken-Beftandtheile aus rückwärtigen Depots nach dem 
Kriegsfchauplatze befördern müffen; und im Hinblick hierauf ift bereits das Vorräthig- 
halten eines Theiles der Baracken im Frieden Gegenftand der Erwägung gewefen. 
Jedenfalls ift es wünfchenswerth, für Feldbaracken eine einfache, klare Conftruction 
aufzufinden, welche Dauerhaftigkeit mit geringem Gewicht verbindet, billig ift und 
in kurzer Zeit durch die Truppe felbft fich aufftellen läfft.

Nach diefen verfchiedenen Beftimmungen, nach dem Klima und den Hilfs- » 
mitteln des Landftriches, den zur Verfügung flehenden Geldmitteln etc. werden die 
hierher gehörigen Bauten aus Holz, in Verbindung mit Stroh, Schilf, Reifig und 
Erde, oder ganz aus Holz, in Fachwerk, feltener maffiv, errichtet.

Von den allgemeinen Anforderungen, welche man an Cafernen-Bauplätze zu 
ftellen hat, fällt hier diejenige eines guten Baugrundes, bezw. der Ifolirung der Ge
bäude vom Untergründe befonders in das Gewicht, weil es fich faft ausnahmslos 
um erdgefchoffige, nicht unterkellerte Baulichkeiten handelt, deren Fufsboden nur 
wenig über Terrain-Oberfläche liegt. In Feldlagern allerdings mufs man die An- 
fprüche in diefer Beziehung fehr herabfetzen; man ift fogar oft, durch Mangel an 
Bau- und Heizmaterial, genöthigt, die Baracken theilweife in die Erde zu verfenken, 
eine Bauart, die vom gefundheitlichen Standpunkte aus zwar ganz zu verwerfen, in 
der Praxis aber nicht feiten als das kleinere von zwei Uebeln zu wählen ift.

Für Holzbaracken fpricht die Schnelligkeit, mit der fie errichtet werden können, 
und dafs fie fofort benutzbar find, fobald der letzte Nagel eingefchlagen ift; gegen 
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diefelben ihre Feuergefährlichkeit und Inficirbarkeit und die Koftfpieligkeit ihrer 
Unterhaltung in tadellofem Zuftande. Wenn daher Baracken, die längere Zeit be
nutzt werden füllen, doch in Holz errichtet werden müffen, fo giebt man ihnen 
wo möglich ein Fundament von Stein und macht das Gerippe fo ftark, dafs es 
fpäter mit Backfteinen ausgefetzt werden kann.

Die Wandftänderung einer befferen Wohnbaracke erhält eine äufsere und eine 
innere Bretterverkleidung. Wenn Zeit und Mittel vorhanden find, wird diefe Wand
bildung noch vervollftändigt durch Fugendeckleiften oder durch Verdoppelung der 
äufseren Schalung (zwei fich kreuzende Bretterlagen) oder durch Bekleiden mit Dach
pappe.

Bei Mangel an Brettern, aber genügend vorhandenem Stammholze, oder wenn 
die Unterkunft eine gewiffe Vertheidigungsfähigkeit erlangen füll, erhält diefelbe 
Blockwände. Bei der einfachften Geftalt diefer Lagerbaracken endlich werden alle 
Conftructionstheile aus Rundholz hergeftellt, die Wände aber durch Flechtwerk gebildet.

Fig. 573 zeigt das Profil einer Blockwand-Baracke, Fig. 574 dasjenige einer Flecht- 
werk-Baracke 528). Die Breite der Baracke befchränkt man auf das Nothwendigfte, näm
lich auf den Raum für zwei Lagerfiätten von je 2 m Länge 
und einen 1,30 m breiten Mittelgang, zufammen auf 5,30 m.

528) Die in Fig. 573, 574, 575 u. 582 fkizzirten Baracken find (neben vielen anderen Conftructionen) zur Ausführung 
gekommen bei der Occupation Bosniens durch die öfterreichifchen Truppen im Jahre 1878. (Siehe: Mittheilungen des k. k. 
technifchen und adminiftrativen Militar-Comite’s. 1883.)

Wird in der nach Fig. 573 u. 574 conftruirten Baracke jedem 
Mann eine 1,35 m breite Lagerftätte eingeräumt, fo faift ein 27m langer 
Bau 40 Mann ; auf den Kopf kommen dann 3,58 qm Bodenfläche und 10 cbm 
Luftraum. Muffte dagegen die Baracke als Nothunterkommen für 60 Mann 
dienen (bei O,oo m Breite der Lagerftätte), fo entfielen auf den Mann nur 
2,39 qm Bodenfläche und 6,si cbm Luftraum. Das Verhältnifs der Fenfter- 
flächen zur Fufsbodenfläche beziffert fich zu 1 : 18.

Die Baukoften betrugen (in Bosnien 1878) 10000 Mark (5000 Gulden) 
für die Baracke, 69,32 Mark (34,91 Gulden) für 1 qm, 25 Mark (12,50 Gul
den) für 1 cbm inneren Luftraum, 250 Mark (125 Gulden) auf den Kopf 
(bei 40 Mann Belagftärke).

In gefundheitlicher Beziehung haben fich diefe Baracken 
bei längerer Benutzung als ziemlich unvollkommen erwiefen, 
zumal wenn das gewachfene Erdreich den Fufsboden bil
dete. Man war genöthigt, fie durch Dichten der Wände, 
Veränderungen der Fenfteranlage, Anbringung von Lüftungs
öffnungen im Firft, Herftellung eines hölzernen Fufsbodens 
auf Sandfchüttung etc. zu verbeffern.

Die wefentlich vollkommenere Conftruction nach Fig. 575 gewährt dem Manne, 
in Folge Vergröfserung der Breite auf 5,94 m, fo wie der mittleren Höhe auf 3,90 m, 
einen Luftraum von 12,56 cbm, wenn die Lagerftätte l,os m breit gemacht wird.

Eine folche Baracke für 60 Mann verlangt 32,50m Länge im Lichten; fie erhielt 16 Doppelfenfter 
(1,26m breit und l,iom hoch) und in jeder Giebelfeite eine Thür. Das Gewicht der erforderlichen Bau
materialien betrug ca. 49000 kg, d. i. 816,c kg für einen Mann; die Baukoften ftellten fich auf 5200 bis 
6200 Mark (2600 bis 3100 Gulden) oder 88 bis 104 Mark (44 bis 52 Gulden) für den Mann, 26,92 bis 
32,12 Mark (13,46 bis 16,oe Gulden) für 1 qm bebauter Grundfläche.

Das Bedürfnifs an zerlegbaren, transportabeln Baracken, welches fich bei der 
Occupation Bosniens fühlbar machte, war fchon im Kriege 1870—71 hervorgetreten 
und hatte, namentlich auf franzöfifcher Seite, mancherlei Projecte zu Tage gefördert,

*ig. 573- 574-

Blockwand- Flechtwerk -
Baracke.

F>g- 575-

Hölzerne Mannfchafts-Baracke.

521.
Transportable 
Mannfchafts- 

Baracken.
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Franzöfifche Lagerbaracke — Syftem Geiny 529).

Grundrifs.
^230 n- Gr.

unter welchen die von Geiny fils aine529) her
rührende Conftruction befondere Beachtung ver
dienen dürfte.

529) Nach: Gaz. des arch. et du bat. S. 280.

Die Lagerbaracke des Syftemes Ge/ny befteht aus einer 
beliebigen Anzahl Bindern, die ungefähr 3,so m von einander 
aufgeftellt werden, und einer Eindeckung von Brettern 
mit Fugendeckleiften. Jeder Binder (Fig. 577 u. 579) wird 
gebildet aus zwei Paar Bockbeinen E, E\, die an den Kopf
enden durch die Zapfen der Trageriegel T zufammengehalten 
werden; letztere tragen zugleich die nach der Länge der 
Baracke geftreckten Tornifterbretter G. Die Füfse der

Beine E werden zwifchen angenagelte oder angefchraubte Brettzangen F gefallt, deren Verlängerungen
die Ständer D umfchliefsen. — In den beiden Giebelbindern ift eine durchgehende Querverbindung durch 

eine Bohle P hergeftellt (Fig. 579), welche 
579- — unter Wegfall der beiden Brettzangen —

von einem Ständer D bis zum gegenüber 
liegenden reicht und an welche die vier 
Bockbeine befeftigt werden.

Das Aufftellen der Baracke gefchieht 
in folgender Weife. Nachdem der Bau
platz geebnet, wobei jedoch ein genaues 
Nivelliren durchaus nicht nöthig ift, wer
den die Bockgeftelle einander gegenüber 
in den erforderlichen Abftänden und 
Zwifchenräumen aufgeftellt und vorläufig 
durch Anhäufung von etwas Erdboden
gegen die Brettzangen in der lothrechten

Stellung erhalten (Fig. 579). Sodann wird der Längsverband durch Einziehen der Riegel 5 in entfprechende
Einfchnitte der Ständer D zu Stande gebracht, wobei die Befeftigung lediglich durch Keile bewirkt wird 

Fig. 580.
(Fig. 580). Die Riegel S dienen den Kopfenden der Pritfchen U zu 
Auflagern; ferner werden fie benutzt, indem man die Wandverfchalung 
zwifchen den Ständern D an diefelben nagelt. Im weiteren Verlaufe 
werden die Saumfchwellen A und die Pfetten B in die entfprechend 
geformten Lager eingezogen; letztere werden durch Drahtbände oder 
fchwaches Bandeifen auf den Bockgeftellen befeftigt.

Auf die Tornifterbretter G*, welche durch die ganze Länge der 
Baracke fich erftrecken, werden querüber, aber nur unmittelbar neben 
jedem Bockgeftelle, die Brotbretter H (Fig. 576 u. 577) genagelt und 
auf diefe Weife die Theile eines Binders erft in Zufammenhang ge
bracht. Diefe Brotbretter H find mit Schlitzöffnungen verfehen, durch 
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welche die Laufenden der Gewehre gefleckt werden, deren Kolben auf den Pfoftenftücken I ruhen 
(Fig- 576 u- 577). Durch gute Nagelung der vorgenannten Längs- und Querbretter bekommt das Ge
rippe bereits fo viel Zufammenhang, dafs man nun die Bretterverkleidung der unteren lothrechten Wände 
zwifchen den Ständern D einziehen kann.

Nachdem dies gefchehen, verlegt man diejenigen Dachbretter oder Brettfparren, welche die Dach- 
tenfler aufnehmen follen, fodann die Giebelfparren und endlich die Firflpfette und nagelt letztere an jene 
Brettfparren. Hierauf w'erden die Dachfenfier felbfl aufgeflellt, das Dach vollftändig eingedeckt und 
die Giebel verfchalt. Letzteres erfolgt ebenfalls durch Bretter mit Fugendeckleiften; der oberfte Theil 
des Giebelfeldes jedoch wird als dreieckiges Fenfter (ca. 2,om Grundlinie bei O,som Höhe) conftruirt, 
damit man behufs gründlichfter Lüftung auch nach der Länge der Baracke einen kräftigen Luftzug hervor
bringen könne.

Die Laternen oder Dachreiter IV, welche die gewöhnliche Lüftung vermitteln, liegen über der Mitte 
jedes Feldes oder auch jedes zweiten Feldes; fie find durch eine Scheidewand im Firft getheilt und erheben 
fich 25 bis 35 cm über die Dachfläche; in ihren oberen Theilen werden fie zweckmäfsiger Weife verglast. 
Die Luken können nach Bedarf durch Klappen gefchloffen werden; die Stellung der letzteren regelt man 
mittels der Zugleinen Z. Zur Vervollftändigung der Lüftungs-Einrichtungen dienen endlich noch die nach 
Bedürfnifs zu vermehrenden kleinen Oeffnungen X (Fig. 576 u. 577) in der lothrechten Wandverkleidung, 
über Kopfhöhe des auf der Pritfche liegenden Mannes angebracht. Diefelben können durch Schieber ver- 
fchloffen werden.

Wenn alle Hölzer fertig zugefchnitten vorhanden und die Bockbeine bereits paarweife zufammen- 
gefügt waren , konnten ein Unteroffizier und 10 Mann in einem Tage 60 lauf. Meter Baracken aufftellen. 
Das Syftem fand 1870—71 Anwendung in einem verfchanzten Lager bei Gravefon, zwifchen Avignon und 
Tarascon, wo es fich gut bewährt haben foll. Namentlich wird hervorgehoben, dafs die Stürme im 
Januar 1871 keine einzige der Baracken umgeworfen hätten. Zur Benutzung bei ftrenger Winterkälte ift 
aber diefer leichte Bau offenbar nicht gerade geeignet.

Zu Beginn des Jahres 1887 wurde vom preufsifchen Kriegs-Minifterium ein Preis
ausfehreiben zur Erlangung von Entwürfen für eine transportable Mannfchafts-Baracke, 
welche in wechfelnden Standlagern fowohl bei gröfseren Truppenübungen, als auch 
im Kriege Verwendung finden und die Unteroffiziere und Mannfchaften einer halben 
Compagnie Infanterie (rund 125 Mann) aufnehmen follte, erlaffen.

In dem bezüglichen Programm wurde gefordert, dafs die Baracke auf jedem Terrain (alfo auch auf 
Fels, hart gefrorenem Boden etc.) aufgeflellt werden könne. Sie foll derart conftruirt fein , dafs fie ent
weder von vornherein fowohl im Sommer, wie im Winter benutzt oder mit Leichtigkeit für den Winter
gebrauch hergerichtet werden kann. Durch die Heizvorrichtungen foll fich im Winter dauernd genügende 
Wärme erzielen laffen. Thüren find in fo ausreichender Zahl herzuftellen, dafs die Räumung der Baracke 
in kürzefter Zeit ftattfinden kann. Der Fufsboden foll gedielt fein, bezw. ift darauf Bedacht zu nehmen 
dafs die Dielung nachträglich angebracht werden kann. Die Verbindungen der einzelnen Barackentheile 
unter einander follen von der gröfstmöglichften Einfachheit und Dauerhaftigkeit fein. Das Material foll 
der Einwirkung der Witterung thunlichft widerftehen, insbefondere undurchläffig gegen Regen und in 
Bezug auf Gewicht, Volumen und Haltbarkeit für wiederholten Transport und Gebrauch geeignet fein.

Raumbedarf: für I Mann 2,5 qm Grundfläche bei einer durchfchnittlichen Höhe von 2,5 m; für 
Feldwebel, bezw. zu Bureau-Zwecken befonderer Abfchlag von 10 qm Grundfläche.

Hölzerne Stallbaracken können als einreihige Stallungen einen der Fig. 575 
ähnlichen Querfchnitt erhalten; zweckmäfsiger ift es jedoch, zweireihige Ställe mit 
Mittelgang zu erbauen; die gröfsere Lichtweite bedingt dann allerdings eine Unter- 
ftützung der Dachfparren in ihrer Mitte durch eine Pfette, welch letztere wieder 
durch die verlängerten Standfäulen der Binder getragen werden.

Bei der Bosnifchen Occupation erhielten folche Stallbaracken 8,0 m innere Breite, wovon 2 4 ra auf den 
Mittelgang, 2,s m auf jeden Pferdeftand kamen; letztere waren l,sm breit. Ein Stall für 50 Pferde erhielt 
demnach 40 m Länge im Lichten; für Lüftung war durch Dunftrohre im Firft oder durch zwei je 8,0 m 
lange Dachreiter geforgt. Die Gefammtheit der Fenfterflächen machte y22 des Stallfufsbodens aus. Die 
Pferdeftände erhielten Lehmeftrich oder einen Belag von lärchenen Bohlen, unter welchem eine mulden
förmige, in Beton gefetzte Abpflafterung die Jauche in bedeckte lärchene Rinnen leitete. Krippen, fo wie 
Sattel- und Gefchirrträger (an den Standfäulen beteiligt) waren von Holz.

Handbuch der Architektur. IV. 7. 36

522.
Hölzerne 

Stall
baracken.
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I
Fig- 58i.

Hölzerne Stallbaracke. — n. Gr.

Die Koften einer folchen Stallbaracke für 50 Pferde betrugen im Mittel 37060 Mark (18530 Gulden) 
oder 741,20 Mark (370,00 Gulden) auf das Pferd, 115,00 Mark (57,90 Gulden) auf 1 qm überbauter 
Grundfläche.

Beabfichtigt man, auch den Reitern der Pferde oder den Fuhrleuten Unter
kommen im Stalle zu gewähren, fo ift die einfache Längsreihenftallung hierzu am 

geeignetften. Der Pferdeftand ift 
etwa 3,o m, der Gang hinter den 
Ständen 2,2 m breit zu machen. 
Oekonomifch ift es, ein ca. 10,4 m 
im Lichten breites Stallgebäude 
durch Verfchalung der mittleren 
Säulenreihe auf 3,o m Höhe in zwei 
folche einreihige Stallungen zu zer
legen.

Baracken diefer Art wurden in Bosnien 
für 96 Mark (48 Gulden) für 1 qm überbauter 
Grundfläche vergeben, wenn die Wände dop

pelte Bretterverfchalung erhielten, dagegen für 78 Mark (39 Gulden), wenn Flechtwerkwände zur Anwendung 
kamen. Den Fufsboden bildete Lehmeftrich , in den Pferdeftänden 15, in den Gängen 8 cm ftark.

Auf 1 Pferd entfielen 34,5 cbm Luftraum oder , wenn auf 4 Pferde 3 Mann kamen , ca. 25cbm für 
1 Pferd und 9,5cbm für 1 Mann.

Läfft man bei einem zweireihigen Stalle mit Mittelgang die Wandverkleidungen 
der äufseren Ständerreihen weg, verlängert man dagegen die Dachflächen bis zum 
Erdboden, fo entlieht eine Baracke, die ebenfalls, neben den Pferden, den Führern 
derfelben ein Nothunterkommen gewährt. Fig. 581 giebt den Querfchnitt diefer 
von der k. k. Genie-Direction in Banjaluka entworfenen, durch Einfachheit und 
Billigkeit fich empfehlenden Form.

Die Pferdeftände haben 3 m Länge; der Mittelgang ift 2 m breit; durch den Anfchlufs der Dach
flächen an den Erdboden entfteht vor den Pferdeköpfen jederfeits ein 3,o m tiefer, im Mittel l,i m hoher 
Raum, der als Lagerftätte für die Mannfchaft, fo wie zur Bergung der Laften der Tragthiere dienen kann.

Eine folche Stallbaracke für 100 Pferde zu erbauen, koftete 26516 Mark (13258 Gulden), mithin 
für 1 Pferd 265,16 Mark (132,58 Gulden) und für 1 qm Bodenfläche 26,52 Mark (13,26 Gulden); die Pferde- 
ftandsbreite war mit 1,4 m bemeflen.

In conftructiver Beziehung mag noch bemerkt werden, dafs man in der Regel 
bei allen Arten von Stallbaracken die Hauptbinder um 3 Pferdeftandbreiten von

Fig. 582.

^500 
n. Gr.

Grund- 
rifs.

Fig- 583.

Oefterreichifche
n. Gr. 

Querfchnitt.

Fig. 584.

^'üOO n. Gr.

Lagerbaracke. 
(Bosnien 1878.)

Oefterr.
Offiziers- 

Lagerbaracke 
für

I Bataillon.50,00
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einander entfernt anordnet; wenn diefe Breite aber weniger als 1,40 m beträgt, kann 
der Abftand zweier Binder auch gleich der vierfachen Standbreite fein.

Eine Baracke für looMann in halb maffiver Ausführung ftellen Fig. 582 u. 583 dar.
Fundament und Sockel find von Bruchfteinen gemauert, die Umfaffungswände aus ungebrannten 

Lehmziegeln. Die Baracke bildet einen einzigen grofsen Saal mit 2 Reihen Pritfchen, auf welchen jedem 
Manne eine Breite von 0,9o m eingeräumt ift. Die Fenfter find l,oo m breit und 0,76 m hoch; die Flächen 
fämmtlicher 24 Fenfter verhalten fich zur Fufsbodenfläche wie 1 : 14,3- Auf 1 Mann entfallen 3,28 Qm 
überbaute Grundfläche, 2,60 qm innere Fufsbodenfläche und 5,87 cbm Luftraum. Letzteres Ausmafs liefse 
fich durch Vereinigung des Dachraumes mit dem Zimmer oder indem man wenigftens die Zimmerdecke 
in Kehlbalkenhöhe anbrächte, vergröfsern.

Für die Offiziere eines Bataillons genügt eine Baracke derfelben Gröfse und 
Bauart; jedoch erhielt diefelbe gröfsere Fenfter und wurde durch Scheidewände in 
15 Zimmer von 10 bis 22qm getheilt, von welchen je 3 von einem gemeinfchaft- 
lichen Vorhaufe aus zugänglich gemacht find (Fig. 584). Den Offizieren jeder 
Compagnie wurde eine folche Zimmergruppe überwiefen; die fünfte Gruppe bleibt 
dem Bataillons-Stabe Vorbehalten.

523- 
Halb maffive 

Baracken.

Diefelbe Baracken-Grundform giebt ferner gute, einreihige Offiziers-Pferdeftälle 
ab, eignet fich auch für Küchen nebft Zubehör etc.

Die Baukoften für eine Mannfchafts-Baracke diefer Conftruction betrugen (1878) 31,70 Mark 
(15,8.5 Gulden) für 1 qm überbaute Grundfläche oder 17,72 Mark (8,86 Gulden) für 1 cbm Lichtraum und 
104 Mark (52 Gulden) für 1 Mann.

Baracken der zuletzt befprochenen oder ähnlichen Art bieten zwar unter Um- s*4- 
ftänden fehr werthvolle Unterkünfte, genügen jedoch nicht für die dauernde Be- Baracken.

Fig. 585.

Obergefchofs.

Lager bei Zeithain.
Arch.: Portius.
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525- 
Baracken von 

Völckner.

nutzung in den Uebungslagern des Friedens. In folchen mufs man fich hinfichtlich 
des dem einzelnen Manne zu gewährenden Raumes und der adminiftrativen etc. 
Einrichtungen mehr den fländigen Cafernen nähern.

Dergleichen vollkommenere Baracken find beifpielsweife diejenigen des Lagers bei 
Zeithain, deren wefentliche Einrichtungen Fig. 585 bis 587 zeigen. Die Umfaffungen 
find in maffivem Backfteinmauerwerk, die Scheidewände in Fachwerk hergeftellt und 
die Dächer mit eifernen, facettirten Ziegeln eingedeckt.

Da die Hauptbeftimmung des Lagers ift, ein Feld-Artillerie-Regiment während der Schiefsübungen 
aufzunehmen, fo ift jede Mannfchafts-Baracke für 2 Batterien des Friedensftandes berechnet. Durch einen 
zweigefchoffigen Mittelbau, der die Küchen, Unteroffiziers-Wohnungen, Batterie-Bureaus etc. enthält, werden 
die beiden Mannfchafts-Tracte von einander getrennt. Eine Neuerung von vielfältigem Nutzen und neben-

Fig- 588.

Querfchnitt. — ^250 n. Gr.

Grundrifs. — n. Gr.

A. Vorhalle.
B. Wafchraum.
C. Piffoir.

Lagerbaracke 
zu 

Colchefter.

Mannfchafts-Baracke haben (1879) 45880 M. oder 30,25 M. für 1 qm überbauter

bei von grofser An
nehmlichkeit für die
Truppe ift, dafs vor 
der Front der Mann- 
fchaftsflügel eine 2,65 m 
breite offene Säulen
halle fich hinzieht,wäh
rend auf der Rückfeite 
ein eben fo breiter un
gedeckter Gang liegt. 

Bei normaler Be
legung kommen in den 
Mannfchaftsftuben auf 
den Kopf 5.54 Qm Zim
mergrundfläche und 
27,7cbm Luftraum. Die 
Erbauungskoften einer 

Grundfläche betragen.
Eine Baracke ebenfalls befferer Einrichtung, jedoch wegen der grofsen, faal- 

artigen Mannfchaftszimmer weniger behaglich zu bewohnen, als die vorbefprochene,

Grundrifs. — V500 n- Gr.
• Englifcher Offiziers-Lager- 

Pavillon.

ift diejenige des Lagers zu Colchefter, in Fig. 588 u. 589 
im Grundrifs und Querfchnitt dargeftellt.

Diefe aus Backfteinen erbaute Baracke fafft eine halbe Compagnie 
und gewährt dem Manne eine Zimmergrundfläche von 4,46 Qm und einen 
Luftraum von etwa 15 c^)rn, welch günftiges Ergebnifs dadurch erzielt wird, 
dafs das Zimmer in den Dachraum hineinragt, wie der Durchfchnitt Fig. 589 
erkennen läfft. Fig. 590 zeigt die Anordnung der Einlafs-Canäle für 
frifche Luft.

Eine englifche Offiziers-Baracke, in welcher die Wohn- 
zimmergröfse auf ein Minimum herabgefetzt ift, zeigen 
Fig. 591 u. 592.

Jeder der 8 Offiziere hat ein quadratifches Zimmer von nur 9,3 Qm Grund
fläche und gegen 2,85 m mittlere Höhe. Dafs fich für die Offiziersdiener 
keine Räume im Gebäude befinden , beeinträchtigt feine Zweckmäfsigkeit.

Die dargeftellte Baracke entftand als das Ergebnifs eines intereffanten 
Verfuches, maffive, leichte Gebäude für die Benutzung im Felde in fehr 
kurzer Zeit aufzuführen und in bewohnbaren Zuftand zu verfetzen. Die 
Mauern wurden in Medina-Cement-Beton aufserordentlich fchnell errichtet 
und waren bereits am dritten Tage vollkommen trocken, fo dafs fie geputzt

werden konnten (innen und aufsen mit einer 13 mm ftarken Schicht Portland-Cement-Mörtel).
Gänzlich abweichend von den bisher betrachteten Barackenformen und ähnlich

den Tollet'fchen Pavillons find die von Völckner conftruirten, im letzten ruffifch-
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türkifchen Kriege fowohl, als auch namentlich bei der Occupation Bosniens vielfach 
ausgeführten Baracken. Diefer Unterfchied liegt zunächft in der befonderen Geftalt 
des Profils, welche parabolifch ift. Die Parabelform wird durch entfprechend ge
bogene, im Querfchnitt I-förmige Walzeifenrippen hervorgebracht, welche (durch 
Flanfche im Scheitel) zu je zwei zu einem parabolifchen Binder feft verbunden find, 
während ihre Fufsenden in gufseifernen Schuhen ftehen. Die Höhe des Trägerquer- 
fchnittes ift 100 mm oder 80 mm, je nach der beabfichtigten Wand- und Deckenbildung.

Lagerbaracke. — Syftem Völckner.

Die vollkommenere Gattung diefer Baracken hat nämlich als Wand und Decke 
eine doppelte Holzverfchalung (Fig. 593 bis 595).

Zwifchen die Bogenbinder werden zwei durch Holzkeile aus einander gehaltene Bretterverfchalungen 
(die einzelnen Bretter ca. 10 cm breit, 2 cm ftark, mit Feder und Nuth verfehen) eingetrieben, fo dafs eine 
äufsere und eine innere Wandung bündig mit den Rippenflanfc’nen entfteht (um die Flanfchenftärke find 
die Bretter an den Enden ausgefchnitten). Die 60 mm hohen Räume zwifchen den beiden Wandfchalungen 
vermindern, fo lange fie ruhende Luftfchichten enthalten, das Wärmeleitungsvermögen der Wände in 
wünfchenswerther Weife, werden aber auch andererfeits für die Lüftung nutzbar gemacht. Wegen diefer 
beiden Functionen ift es aber von der gröfsten Wichtigkeit, dafs beide Wandverfchalungen luftdicht feien. 
Für die äufsere Schalung wird diefe Eigenfchaft durch Ueberziehen mit Afphaltpappe auf prismatifchen 
Leiften erreicht, während für die innere, bei völlig trockenem Holze, ein (Jelfarbenanftrich der dicht zu
fammen getriebenen, fafsdaubenartigen Bretter genügen foll; anderenfalls mufs man durch Kalfaterung zu 
Hilfe kommen. Noch vorzüglicher für die innere Wandung würde ein Mörtelputz auf Rohrmatten fein. 
Die Giebelwände werden aus beiderfeitig verfchalten Holzgerüften gebildet (Fig. 593); die Abdichtung 
erfolgt wie bei den gebogenen Wandungen.

Eine zweite Gattung von Baracken, nach dem hier dargelegten Principe, find 
die Jute-Baracken. Bei ihrer Conftruction ftrebte man in erfter Linie eine wefent- 
liche Verminderung des Gewichtes der zu transportirenden Bautheile an; es ent- 
fprang derfelben aber auch eine nicht unbeträchtliche Verminderung der Baukoften 
(ca. 30 Procent). An Stelle der äufseren Bretterverfchalung tritt eine Bekleidung 
mit Wollpappe als untere und eine folche von Afphaltpappe als obere Lage, an 
Stelle der inneren Bretterverfchalung dagegen eine Haut von ftarker Jute, die auf 
der nach aufsen gewendeten Seite zweimal, auf der Innenfeite einmal mit Oel- 
kautfchuk geftrichen worden ift. Zuletzt erhält die Innenfeite, da die Jute durch 
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Fig. 596.

’/125 »• Gr-

das Imprägniren fchwarz wird, einen hellen Anftrich (Weifskalk oder Wafferglas 
mit Schlemmkreide oder Oelfarbe).

Zwifchen die hier nur 80mm hohen Rippen werden, in Abftänden von 50cm , Spreizhölzer ein
gefetzt, deren Oberflächen bündig mit den Gerippflanfchen find. Quer über diefe Spreizhölzer, alfo parallel 

den Eifenrippen, nagelt man auf der Aufsenfeite 
fchwache Bandeifenftreifen mit Zwifchenräumen von 
etwa 20 cm auf; fie haben den Wollpappfchichten 
zur Unterlage zu dienen.

A'uf die Fufsbodenbildung wird die gröfste 
Sorgfalt verwendet. Für die verfchalte Baracke 
werden als Fundament zwei 6,co m von einander 
entfernte Reihen Pfahle a, a (Fig. 594 u. 595) ein
gerammt (der Axenabftand der Pfähle in jeder 
Reihe ift 2,355 m) und beholmt (r, c), nachdem vor
her fchon Querfchwellen b, b auf je zwei einander 
entfprechende Pfähle der beiden Reihen aufge- 
kämmt worden find. Auf die Langfchwellen c, c 
werden die gufseifernen Schuhe der Bogenrippen 
gefchraubt; die Querfchwellen b, b tragen einen 
gefalzten Blendboden, der mit Afphalt überzogen 
wird und dadurch eine undurchläffige Unterlage 
für den eigentlichen Barackenfufsboden abgiebt. 
Letzterer befteht aus den Lagerhölzern d und 

dem gefalzten und gehobelten Bretterbelage; feine Oberfläche liegt 30 cm über Terrain.
Die Hohlräume unter dem Fufsboden find für gewöhnlich durch hochkantig geftellte Randpfoften, 

an welche die Erde herangezogen wird, von der Aufsenluft abgefchloffen, können aber auch leicht mit 
diefer in Verbindung gefetzt werden.

Bei der Jute - Baracke ift der Fufsboden — um an demfelben ebenfalls Material zu erfparen — 
nicht in einer Fläche, fondern dergeftalt gebrochen hergeftellt, dafs ein Mittelgang und 2 Pritfchen 
entftehen.

Die Erleuchtung der Baracken ift eine vorzügliche; fie gefchieht durch Fenfter in den Langfeiten, 
mit Axenabftänden von 3,14 m und je zwei Fenfter in jedem Giebel zu den Seiten der dort befindlichen, 
mit einem luftfchleufenartigen Vorbau verfehenen Thür. Die l,sqm grofsen Fenfter der verfchalten Baracke 
flehen lothrecht (Fig. 594); die ziemlich lqm grofsen Fenfter der Jute-Baracke liegen fchräg in der gebogenen 
Wandfläche. Das Verhältnifs der Fenfterfläche zur Fufsbodenfläche ift 1 : 5 bis 1 : 6; ungünftigftenfalls 1 : 7.

Für Lüftung ift gut geforgt. Derfelben dienen: 1) die Dachreiter, die fowohl mit den Luftfchichten 
zwifchen den beiden Wandfchalungen in unmittelbarer Verbindung ftehen, als auch durch Oeffnen von 
Klappen k im Scheitel der inneren Wandbekleidung mit dem Inneren der Baracke in Verbindung gefetzt 
werden können; 2) nahe dem Fufsboden find an verfchiedenen Stellen Lüftungsthürchen v, v (Fig. 596) 
in der inneren Wandbekleidung angebracht, durch, welche die Luft der Baracke mit derjenigen der Wand
hohlräume in Verbindung treten kann ; endlich führen 3) dicht unter den Fenftern Lüftungs-Canäle, durch 
beide Wandfchalungen reichend, unmittelbar in das Freie.

Die Sommerlüftung wird in der Regel durch Oeffnen der Fenfter und der Klappen unter dem 
Dachreiter bewirkt werden, läfft fich aber auch, bei gefchloffenen Fenftern, durch Vermittelung der zuletzt 
erwähnten Luftzuführungsfchläuche unter den Fenftern einigermafsen unterhalten.

Im Winter werden die in der Mittellinie der Baracke aufgeftellten, mit Blechmänteln umgebenen 
Oefen (Fig. 596) a's Erreger der Luft-Circulation benutzt. Ein Canal Z von quadratifchem Querfchnitt, 
im Hohlboden der Baracke angebracht, führt die frifche Luft dem Raume zwifchen Ofen und Mantel zu; 
die Firftklappen k unter dem Dachreiter find gefchloffen, eben fo die Canäle unter den Fenftern, dagegen 
die Lüftungsthürchen v geöffnet. Wie leicht einzufehen, mufs die Circulation der erwärmten, fich all
mählich an den Wandungen wieder abkühlenden Luft, ungefähr, wie die Pfeile in Fig. 596 andeuten, er
folgen. Im Zwifchenraum der beiden Verfchalungen emporfteigend, giebt die Luft den Reft ihrer Wärme 
ab und entweicht faft völlig abgekühlt. Bei ftrenger Kälte wird man den Zuführungs-Canal der frifchen 
Luft zeitweife abftellen und dagegen einen Schieber im unteren Theile des Ofenmantels öffnen. Man heizt 
dann alfo mit Umlauf der Luft anftatt mit Ventilation.
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Die verfchalte Baracke hat Anwendung gefunden als Mannfchafts-Baracke, als 
Stall-, Lazareth-, Adminiftrations-, Küchen- und Leichen-Baracke, die Jute-Baracke 
dagegen nur als Mannfchafts-Baracke. Bei allen Ausführungen in Bosnien hielt man 
für jede Art von Baracke den Abftand zweier Binder von 1,57 m feft und ertheilte 
der für 60 Köpfe berechneten Mannfchafts-Baracke 22, der Stallbaracke 26, der 
Kranken-Baracke 21 Binder, woraus fich die Längen diefer Gebäude zu 32,97 m, 
39,25 m und 31,40 m berechnen. Hierbei hatten die Kranken-Baracken und die Mann- 
fchafts-Baracken mit Holzverfchalung 6,50 m innere Breite und 4,44 m Höhe, die Jute- 
Baracke dagegen nur 5,88 m Breite bei 4,os m Höhe, die Stallbaracke (doppelte Längs- 
reihenftellung für 50 Pferde) 8,0 m Breite und 5,05 m Höhe.

Weitere Angaben über Grofse, Gewicht und Preis diefer Baracken find in nachftehender Tabelle 
enthalten, zu welcher im Allgemeinen nur noch zu bemerken ift, dafs fich die Gewichtsverhältnifle diefes 
Conflructions-Syftemes weitaus günftiger geftalten, als bei abgebundenen Holzbaracken gewöhnlicher Form, 
und dafs bei der Anwendung in Bosnien, trotz der Vertheuerung durch weite Transporte, die Fölckner’fchen 
Baracken doch noch zu den billigften zu zählen waren; die Jute-Baracke wenigftens behauptete unter fehr 
ungünftigen Umftänden auch in diefer Beziehung noch einen Vorfprung vor den primitivften Baracken 
anderer Syfteme. Die in der Tabelle enthaltenen Preife find Mittelzahlen aus den in Wirklichkeit fehr 
verfchiedenen Koftenberechnungen.

Gattung 
der

Baracke

Innere
Boden
fläche

Profil
fläche

Luft
raum

Ge- 
fammt- 

ge- 
wicht

Erbauungskoften Auf 1 Mann, bezw.
auf 1 Pferd entfallen

Anmerkungen :der auf- 
geftellten 
Baracken

iur 1 qm 
nutzbarer 

Grund
fläche

Grund
fläche

Luft
raum Koften

Verfchalte
Mannfchafts- 

Baracke 213,65 22,68 745,83 30351 7603 ’) 35.47 3,56 12,40 126,67

x) einfchl. fl. 670 
für die Auf- 
ftellung.

Jute-Baracke 193,27 18,64 612,53 14 274 5169-)
■

26,66 3,22 10,2 86,14
2) einfchl. fl. 720 

für die Auf- 
ftellung.

Stallbaracke 314,o 31,71 1244,62 7875 *) 25.0s 6,28 24,89 15 7.50
3) einfchl. fl. 625 

für die Auf- 
ftellung.

Quadr.-Met. Cub.- 
Met.

Kilogr. Gulden. Quadr.- 
Met.

Cub.- 
Met.

Gulden.
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3. Kapitel.

Exercier-, Reit- und Schiefshäufer.
a) Exercierhäufer.

Damit das Heer zeitig in jedem Frühjahr in voller Stärke fchlagfertig fei, 
erfolgt die Ausbildung der Rekruten in der Regel während der Wintermonate. So 
lange als möglich wird diefelbe felbftverftändlich im Freien betrieben; doch nöthigt 
die Witterung nicht feiten zum Aüffuchen gefchloffener Räume, wenn die Gründ
lichkeit der Ausbildung nicht leiden und die Gefundheit der Mannfchaft nicht nutz
los gefährdet werden foll. Exercierhäufer find defshalb in Deutfchland und in den 
nordifchen Ländern als nothwendige Beftandtheile der Cafernen — wenigftens der
jenigen für Fufstruppen — zu betrachten.

Eines der älteften Bauwerke (wenn nicht das ältefte) diefer Art ift das 1771 von Schuknecht 
erbaute Exercierhaus (jetzt Zeughaus) zu Darmftadt; daffelbe bildet einen freien Raum von 88,52 m Länge, 
43,87 m Breite (Aufsenmafse bezw. 92,38 u. 47,43 m5S0) und ca. 26m Höhe; der hölzerne Dachftuhl hat 
keinerlei mittlere Unterftützung531).

530) Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Garnifon-Bauinfpectors Rettig in Darmftadt.
531) Siehe über diefes Bauwerk:

Exercierhaus zu Darmftadt. Frankfurter gelehrte Anzeigen 1774, S. 349.
Neue Fragmente zur Kenntnifs des Menfchen. Frankfurt a. M. .1782. S. 138.
Exercierhaus in Darmftadt. Journal von und für Deutfchland 1784 — II, S. 217.
Das Zeughaus dargeftellt in 4 lithographirten Blättern. Darmftadt 1824.

Das Exercierhaus foll einen völlig freien Saal bilden, der Säulen und Pfeiler 
(zu Unterftützung der Decken- oder Dach-Conftruction), aufser unmittelbar an den 
Umfaffungen, nicht enthalten darf.

Die Grofse deffelben ift fo zu bemeffen, dafs auf jeden gleichzeitig übenden 
Rekruten 4 qm nutzbare Grundfläche entfallen, wobei die Rekrutenzahl dreier Com
pagnien für das Exercierhaus eines Bataillons, diejenige von vier Compagnien für 
das Exercierhaus zweier Bataillone, endlich die von fechs Compagnien für das 
Exercierhaus dreier Bataillone zu Grunde zu legen ift. Da nun die Rekrutenquote 
einer deutfchen Infanterie-Compagnie gegenwärtig bis etwa 50 Mann zählen kann, 

526. 
Zweck 

und 
Erforderniffe.
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Beifpiel 
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fo würde das Exercierhaus für i Bataillon mit ca. 600qm grofs genug fein; für 
2 Bataillone ergeben fich 800 ; für das Exercierhaus eines Regimentes von
3 Bataillonen endlich ca. 1200 Qm. Wenn jedoch an einem Garnifons-Orte lange, 
fchneereiche Winter herrfchen, und auch in anderen Fällen, wenn genügende Mittel 
vorhanden find, geht man über diefe geringften Grofsen hinaus; man macht nament
lich die Exercierhäufer einzeln cafernirender Bataillone (Jäger etc.) gern verhältnifs- 
mäfsig grofser.

Nachdem in folcher Weife die Grundfläche des Haufes feil geflellt wurde, 
beftimmt man zunächft die Tiefe des Gebäudes, die man in neuerer Zeit, mit Rück
ficht auf das Exercieren in Zügen, zu 21 bis 23m annimmt. Gröfsere Gebäude
tiefen vermeidet man nur defshalb, weil noch weiter gefpannte Dachbinder den 
Bau nicht unerheblich vertheuern würden.

Aus diefen Beftimmungen entfpringt für den Exercierhaus-Grundrifs die ein
fache Form eines länglichen Rechteckes. Wo gröfste Sparfamkeit geboten ift, mufs 
es auch bei diefer einfachften Grundrifsform verbleiben; höchftens, dafs man die 
Einförmigkeit der Hauptfront durch eine nur wenige Centimeter vorfpringende 
Mittelvorlage unterbricht. Zweckmäfsig für die Benutzung und höchft vortheilhaft 
für die Fagade ift es aber, wenn vor jene Mitte — in der fich in der Regel auch 
der Haupteingang befinden wird — eine mehr oder weniger tiefe Vorhalle gelegt 
werden kann. Eine folche gefiattet auch mit Leichtigkeit die Einfügung einer 
Galerie für Zufchauer, falls in dem Haufe auch parademäfsige Vorführungen, militä- 
rifche feierliche Acte etc. abgehalten werden follen.

Das Exercierhaus erfordert mehrere Eingänge, breit genug, um die Truppe in 
Sections-Front einmarfchiren zu laffen — ca. 4m.

Um genügende Erleuchtung zu fichern, werden die etwas hoch anzubringenden 
Fenfter zufammen nicht unter ^9 der Fufsbodenfläche grofs fein dürfen. Der Fufs- 
boden verlangt befondere Beachtung; in den meiften Fällen ftellt man ihn als 
Lehmtenne her. Für den Lehmeftrich fpricht hauptfächlich feine Wohlfeilheit; feine 
Widerfiandsfähigkeit aber gegen die ftarke Abnutzung durch die Marfchübungen 
und namentlich das Einüben der Wendungen auf der Stelle ift eigentlich unge
nügend, indem er fehr bald Löcher bekommt und trotz Befprengens mit Waffer 
eine läftige Staubbildung verurfacht. Am zweckmäfsigften ift ohne Zweifel die 
Afphaltirung; doch wird einer folchen der Koftenpunkt noch oft entgegenflehen; 
Cement-Fufsboden auf Beton-Unterlage ift ebenfalls brauchbar; Steinpflafier dagegen 
würde unzweckmäfsig fein. Kleinere Exercierhäufer erhalten zuweilen einen hölzernen 
Fufsboden. Dielen von weichem Holze müffen hierbei wenigftens 50mm ftark fein. 
Die Lüftung, welche mittels der Ventilations-Flügel der Fenfter bewirkt wird, ift 
zweckmäfsiger Weife durch Dunftabzüge im Dachfirft zu unterftützen.

Die erften deutfchen Exercierhäufer dürften drei bei Berlin erbaute gewefen 
fein, die gleichmäfsig 125,54 m äufsere Länge bei 25,n ln äufserer Breite erhielten. 
Fig- 597 ftellt verfchiedene wagrechte Schnitte, Fig. 598 den Querfchnitt des 
jüngften unter jenen drei Gebäuden dar (1829—30 von Hampel erbaut 532).

532) Nach: Crelle’s Journ. f. Bank., Band 7, S. 95.

Der Exercierraum ift, bei 22,60 m Breite und 120,62 m Länge, 2723,7 grofs; zu demfelben führen 
8 Thore (von 3,14 m Weite): je 3 in der Mittelvorlage jeder Längsfront und ein Thor in jeder Giebel
feite. Die innere Höhe, bis Balkenunterkante, ift 7,84 m- Das Dachgerüft ift durchaus von Holz; die 
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Binder deffelben find in Abftänden von 4,81 m auf- 
geftellt. Das Dach hat die beträchtliche Höhe 
von 11,60 m, entfprechend einer Dachneigung von 
ungefähr 37 Grad; es ift mit Ziegeln eingedeckt. 
Der Dachraum ift durch eine hölzerne Caffetten- 
Decke vom Exercierfaal abgefchloflen; zu dem
felben führen zwei 1,20 m breite Treppen, längs 
der Giebelmauern angeordnet und hinter den 
dafelbft angebrachten hölzernen Wänden ver
borgen.

Die 40 Fenfter und 6 halbkreisförmigen 
Oberlichter haben zufammen 346 qm Fläche; 
die Fenfterfläche beträgt alfo reichlich der 
Saalgrundfläche. Der Fufsboden befteht aus 
einem 15 cm dicken Lehmeftrich ohne Beimengung 
von Sand und Kies. Die Umfaflungsmauern 
find von Backfteinen beiderfeits geputzt, die 
Gründung von Kalkftein; die Plinthe, 95 cm 
hoch, ift mit Granitplatten bekleidet.

Die Erbauungskoften haben ca. 180000 
Mark ’ (einfchl. 13800 Mark für Erd- und 
Planirungs-Arbeiten) betragen; 1 qm bebaute
Grundfläche koftet alfo 57,10 Mark.

Die fpäter errichteten Exercierhäufer ähneln zumeift dem vorbefchriebenen 
Bauwerke, in den Hauptverhältniffen des Grundriffes und in fo fern, als die Um- 
faffungen ebenfalls als Schaft-, Schild- und Bogenmauer fich darftellen; in den 
Dachwerken jedoch kommt das Eifen mehr und mehr zur Anwendung, die Zwifchen- 
decke fällt weg, die niedrigeren, flacheren Dächer geftatten die billige Eindeckung 
mit Dachpappe und erweifen fich felbftverftändlich auch für die Fa^adenbildung 
höchft günftig.

Ein 1850 im Invalidenpark bei Berlin von Drewitz erbautes Exercierhaus, ur- 
fprünglich nur für 300 gleichzeitig übende Rekruten beftimmt, hat 73,s m Länge, 
bei 18,33 m Breite im Lichten. Auf jeden Rekruten entfallen alfo 4,73 qm (das Bau
programm hatte 3,55 <lm für genügend erklärt).

Die Umfaflungsmauern find 7,22 m hoch; jedes Schild derfelben hat zwei gekuppelte Fenfter. Die 
Binder des mit Schiefer eingedeckten Pfettendaches beftehen aus hölzernen Streben, welche durch eine 
eiferne Abfprengung verftärkt find. Die Binderabftände betragen 4,40 m. Der Fufsboden ift Lehmeftrich, 
nach Art der Scheunentennen bearbeitet.

Die Gefammtbaukoften betrugen 61651 Mark oder, bei 1649,4 qm bebauter Fläche, 38,07 Mark 
für 1 qm (werden die Nebenkoften in Abzug gebracht, fo koftet das Gebäude felbft nur 56880 Mark, 
mithin 1 qm bebaute Fläche nur 35,12 Mark 533).

Abweichend von der üblichen Form des lang geftreckten Rechteckes hat das 
zur Cafernengruppe am Welfen-Platz in Hannover gehörende Exercierhaus nur die 
doppelte Breite zur Länge erhalten, wobei allerdings erftere 29,21 m im Lichten mifft.

Das Gebäude hat alfo 58,42 m Länge im Inneren, 1706qm nutzbare Fläche und 1835 bebaute 
Grundfläche; die Umfaflungsmauern find 6,72 m hoch. Die Erleuchtungsflächen betragen mehr als die Hälfte 
der nutzbaren Grundfläche.

Die beträchtliche Gebäudetiefe nöthigte zur Conftruction aufsergewöhnlich ftarker Dachbinder; 
man wählte defshalb den englifchen Dachftuhl. Die Streben wurden aus verdübelten kiefernen Balken 
von 487 mm Gefammthöhe und 243 mm Breite gebildet; alle übrigen Theile find Gufs- und Schmiedeeifen ’34).

528.
Beifpiel 

II.

529- 
Beifpiel 

III.

533j Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1855, S. 459.
534) Siehe: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1878, S. 309.
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53°- 
Beifpiel

IV.

Als Beifpiel eines Exercierhaufes, bei welchem die in der Mitte der Haupt
front gelegene Vorlage eine Vorhalle des eigentlichen Exercierraumes bildet, kann 
das von Weinlig 1867 zu Dresden errichtete Exercierhaus dienen (Fig. 599 u. 600).

Exercierhaus für 4 Bataillone zu Dresden. 
Arch.: Weinlig.

531- 
Beifpiel 

V.

Die Vorhalle mit dem Haupteingange des Gebäudes ift 14,44 m breit und 5,09 m tief. Die Höhe 
der Umfaffungsmauern von nahezu 8 m erlaubte, durch Einziehen eines Zwifchenbodens eine Galerie über 
der Vorhalle anzubringen, auf welche man mittels einer eifernen Wendeltreppe gelangt.

Die in Abftänden von 4,35 m aufgeftellten Dachbinder (Fig. 600) find ganz aus Eifen angefertigt, 
eben fo die Dachpfetten, mit Ausnahme der unterften, auf welche die Sparren gekämmt find. Das Dach, 
unter 1 : 2,5 geneigt, ift mit Schiefer eingedeckt. Die Eingänge find nach Zahl und Grofse etwas knapp 
bemeffen; der Haupteingang hat 3,40 m, jeder der drei anderen Eingänge nur 2,83 m zur Breite.

Das Haus hat ohne die Vorhalle 2496 Qm, mit der Vorhalle 2578 Qm nutzbare Fläche und 2834 
bebaute Grundfläche; es wird von 3 Infanterie- und einem Pionier-Bataillon benutzt. Da daffelbe an 
ftädtifchen Strafsen und einem öffentlichen Platze liegt, fo ift man in der äufseren Architektur mit reiner 
Sandfteinarbeit freigebiger als fonft gewefen, was in Verbindung mit der etwas theueren Dach-Conftruction 
in den Erbauungskoften zum Ausdruck kommt. Letztere haben nämlich 137 100 Mark, d. i. 48,33 Mark 
für 1 qm bebaute Fläche betragen.

Ein Exercierhaus von ungewöhnlicher Länge (233,7 5 m Lichtmafs) ift das für 
2 Regimenter (6 Bataillone) beftimmte des Cafernements der fächfifchen Grenadier- 
Brigade zu Dresden (Fig. 6oi bis 604).

Wie der Grundrifs in Fig. 601 zeigt, hat das Gebäude in der Mitte, fowohl der Vorder- als der 
Hinterfront, eine geräumige Vorhalle. Aus der erfteren führen zwei 6,25 m breite, überwölbte Durchgänge — 
entfprechend den beiden Haupteingangsthoren — in den Exercierraum, während die Halle der Hinterfront 
durch die Zwifchenräume einer Säulenftellung mit dem Exercierfaale in Verbindung fteht. Fig. 604 ftellt 
einen Theil des Längendurchfchnittes mit der Anficht nach der Eingangshalle hin dar. Die Galerie, welche 
hier fichtbar ift und die auch der Querfchnitt in Fig. 602 zeigt, ift noch nicht zur Ausführung ge
kommen. Wenn nun auch bei Einbauung diefer Galerie das Erdgefchofs der Eingangshalle noch reichlich 
4,5 m lichte Höhe behalten hätte. fo ift doch die gegenwärtig unverminderte Höhe der Vorhalle (9,50 m) 
der Grofsartigkeit der ganzen Anlage entfchieden angemeffener. Wenn eine Galerie noch nothwendig 
werden follte, fo dürfte fie über der rückwärtigen Halle, ohne Schädigung der Innen-Architektur, Platz 
finden können.

Der Querfchnitt in Fig. 602 zeigt die Conftruction der Dächer und die wichtigften Höhenverhält- 
niffe, während Fig. 603 erkennen läfft, wie die ganz einfach gehaltene Fagade durch den vorderen Mittel
bau wirkfam unterbrochen und belebt wird. Letzterer ift in reiner Sandfteinarbeit hergeftellt, während 
an den Umfaffungsmauern des Haupthaufes nur der Sockel aus rein gearbeiteten Sandfteinplatten befteht, 
die Quaderung aber in Putzmörtel ausgeführt ift. Das Dach der Haupthalle ift mit Pappe eingedeckt, 
dasjenige des vorderen Mittelbaues mit englifchem Schiefer. Ein Dacherker über dem mittleren Thor- 
pfeiler nimmt eine Uhr mit fichtbarem Schlagwerk auf.

Die Fenfter und Thoroberlichter haben zufammen ca. 560 Fläche, d. i. ungefähr ’/g der grofsen
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Fig. 602.

Halle. Letztere miflt nämlich 5026qm, die beiden Vorhallen 88,s , bezw. 122,4 qm. Der Fufsboden ift 
afphaltirt.

Die Erbauungskoften diefer 1876 erbauten Halle betrugen 206753 Mark, d. i., bei 5718 qm bebauter 
Grundfläche, 36,1s Mark für 1 qm.

Als Beleg für die grofsen Verfchiedenheiten, in welchen das Bedürfnifs an 532 
Exercierhäufern befriedigt wird, mögen hier noch einige Angaben über die Haupt- Schluf 
abmeffungen neuerer derartiger Gebäude folgen.

Ein Exercierhaus in Caflel für ein Infanterie-Regiment (flehe Fig. 487, S. 519) hat 78,ss m Länge 
und 18,48 m Tiefe im Lichten, mithin 14524m nutzbare Fläche; das neue Exercierhaus zu Darmftadt (für 
3 Bataillone) ift im Lichten 94,00 m lang, 12,75 m breit und bedeckt eine Grundfläche von 1503,ss qm 
(Baukoften 60 000 Mark oder für 1 qm rund 39 Mark); ein Exercierhaus für ein Infanterie-Regiment 
bei Möckern-Leipzig ift im Lichten 104,25 m lang und 21,5 m tief, bietet alfo 2241 qm Exercierfläche; 
ein Regiments - Exercierhaus in Zwickau (flehe Fig. 493, S. 522) endlich ift im Lichten 131,75 m lang 
und 23,om tief oder 3030qm grofs. Letzteres Bauwerk (1883 errichtet) hat einen Vorbau, der eine 
Uhr mit Schlagwerk trägt; das Dach, von 30 eifernen Dachbindern getragen, ift mit englifchem Schiefer 
doppelt eingedeckt, der Fufsboden 25 mm ftark afphaltirt; die Baukoften beliefen fich auf 109207 Mark 
oder auf nur 33 Mark für 1 qm bebauter Fläche.

Als Beifpiel endlich eines Exercierhaufes für nur 1 Bataillon kann dasjenige der Jäger-Caferne zu 
Dresden dienen, das im Lichten 60,0 m lang und 21,5 m breit ift, mithin 1290qm nutzbare Fläche darbietet.

Literatur
über »Exercierhäufer«.

Ausführungen.
Hampel. Befchreibung eines in den Jahren 1829 und 1830 zu Berlin für ein Grenadier-Regiment neu 

erbauten Exrcier-Haufes. Crelle’s Journ. f. Bauk., Bd. 7, S. 95.
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Drewitz. Exercierhaus im Invalidenpark zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1855, S. 549.
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b) Reithäufer.

533- 
Zweck 

und 
Anlage.

534- 
Conftruction.

Reithäufer, auch gedeckte Reitfchulen genannt, find erforderlich für Cafernen 
der Cavallerie, der Feld-Artillerie und des Trains, fo wie bei den rtieiften der ver- 
fchiedenartigen Militär Bildungs-Anftalten. Indem hier bezüglich der allen derartigen 
Gebäuden gemeinfamen Einrichtungen auf Theil IV, Halbbd. 4 (Abth. IV, Abfchn. 6, 
Kap. 1, a: Reitbahnen) verwiefen wird, fei nur bemerkt, dafs man fich an die ein- 
fachften Formen hält und den Ausbau, fo wie die Nebenräume — wenigftens bei 
den Cafernen-Reithäufern — auf das Nothwendigfle befchränkt. Als folche un
bedingt nöthigen Beifügungen werden Kühlftälle (Warteftände) betrachtet, die nur da 
wegfallen können, wo die Truppenftälle mit dem Reithaufe in unmittelbarer Ver
bindung liehen. Der Anbau der Kühlftälle an einer oder an beiden Giebelfeiten 
des Haufes giebt Gelegenheit, auch Tribunen oder Perrons für Zufchauer, etwa 1 m 
über dem Huffchlag liegend, ohne merkbare Koftenvermehrung und ohne Schmäle
rung der Reitbahnfläche anzubringen. Hoch gelegene Galerien oder Balcons kommen 
bei Truppen-Reithäufern feiten vor; aufser etwa da, wo der Zugang zu einer folchen 
Galerie von einem anftofsenden Gebäude aus mit Leichtigkeit, namentlich ohne 
befonderen Treppenbau, gewonnen werden kann.

Die Reithäufer der Kriegsfchulen, Militär-Reitinftitute etc. find dagegen zuweilen 
mit gröfseren Tribunen in mehr oder weniger reicher Bildung ausgeftattet.

Die Militär-Reithäufer werden maffiv erbaut; in der Hauptfache ftimmt ihre 
Conftruction mit derjenigen der Exercierhäufer überein: Mauerfchäfte, welche die 
Dachbinder tragen, find durch Stich- oder Halbkreisbogen mit einander verbunden;

Fig. 605.

Querfchnitt eines älteren Reithaufes. 
V500 n. Gr.

in den fchwächer gehaltenen Schildern werden 
die Fenfter angebracht. Da der Bahnraum eine 
geradlinige Begrenzung verlangt, fo fpringen die 
Mauerfchäfte in der Regel nur an der Aufsen- 
feite des Gebäudes vor; werden diefelben auch 
im Inneren markirt, fo gefchieht dies erft ober
halb der fchrägen, hölzernen Wandbekleidung.

In den Dachgerüften werden die durchaus 
hölzernen Binder mit Hänge- und Sprengwerk, 
wie beifpielsweife Fig. 605 zeigt, neuerdings 
durch folche erfetzt, die aus hölzernen Streben 
mit eiferner Abfprengung beftehen; die koft- 

535- 
Grofse.

fpieligeren ganz eifernen Dächer werden 
ift Schiefer oder Afphaltpappe.

Bezüglich der Grofse der Reithäufer

feltener ausgeführt. Das Deckungsmaterial

gilt feit 1876 für den Bereich der deutfchen
Heeresverwaltungen die Beftimmung, dafs für 1 bis 3 Escadronen zu gewähren ift:
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eine bedeckte Reitbahn von 37 m Länge und 17 m Breite im Lichten, und dafs für 
4 oder 5 Escadronen zwei Reithäufer diefer Abmeffungen zu erbauen find.

Eine ältere preufsifche Vorfchrift (von 1860) gab den bedeckten Reitbahnen für 1 oder 2 Escadronen
nur 26,4 m Länge und 13,2 m Breite; denjenigen für 3 oder 4 Escadronen 31,4 m Länge bei 13,8 m Breite
im Lichten, an der Sohle 
der fchrägen Bahnwand 
gerne ffen.

Den Querfchnitt 
eines den Normalien von 
1876 entfprechenden Reit
haufes ftellt Fig. 606 535) 
dar. Der Bau hat offen
bar etwas Gedrücktes; die 
Dachbinder - Conftruction 
macht den Eindruck des 
befonders Schweren.

535) Nach einer amtlichen 
Informations-Zeichnung.

Günftiger wirkt, in 
Folge gröfserer Höhe der 
Umfaffungsmauern und der

536.
Deutfehe 

Reithäufer.

Fig. 606. Fig. 607.
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Normalplan eines preufsifchen Reit- Reithaus der Caferne für reitende 
haufes 535). Artillerie zu Hannover.

Geftaltung der eifernen Abfprengung des Dachbinders, das Reithaus der reitenden Artillerie in Hannover
(Fig. 607). Zur Zierde und Annehmlichkeit gereichen demfelben zwei Galerien an den beiden Giebel
mauern ; diefelben find von den Obergefchoflen der anftofsenden Stallgebäude aus zugänglich. Die innere 
Länge des Gebäudes beträgt 40,56 m.

Die vor Bekanntgebung der Beftimmungen von 1876 erbauten Reithäufer find an Grofse fehr ver- 
fchieden. Am nächften den erwähnten Vorfchriften kommt die in den Jahren 1875 — 77 zu Berlin erbaute 
Caferne für ein Regiment Cavallerie, indem fie zwei bedeckte Reitbahnen erhalten hat, die aber nur die 
Lichtmafse von 16,5 und 30,25 m erhalten haben (fiehe Fig. 498, S. 525).

Das Reithaus der 2. Garde-Ulanen bei Moabit (fiehe Fig. 496, S. 524), urfprünglich nur für 
4 Escadronen, hat bei 38,3 m innerer Länge eine innere Breite von 19,5 m; das Reithaus für 2 Abtheilungen 
(8 Feldbatterien) des Feldartillerie-Regimentes Nr. 12 bei Dresden (fiehe Fig. 502, S. 528) ift im Lichten 
63,75 m lang und 18,eo m breit; das Cavallerie-Regiments-Cafernement, ebenfalls bei Dresden 1876 — 77 erbaut 
(fiehe Fig. 497, S. 524) , befitzt endlich ein Reithaus von 132,00 m Länge bei 18,so m Breite im Inneren.

Ermittelt man die relative Grofse der Reithäufer in Beziehung auf die Pferdezahl der Truppe, fo 
ordnen fich die hier erwähnten 5 Beifpiele wie folgt. Auf jedes Pferd des Friedensftandes entfallen an 
bedeckter Reitbahn: in der Caferne bei Moabit ca. l,i qm; in der neuen Cavallerie - Caferne zu Berlin 
1,3 Qra, in der Artillerie-Caferne zu Hannover 2,5 Qm, in der Cavallerie-Caferne zu Dresden 3,1 und in
der Artillerie-Caferne zu Dresden 3,7 Qm.

Die Baukoften ftellen fich bei Reithäufern nicht wefentlich verfchieden von denjenigen der Exercier-
häufer gleicher Grofse und Bauart. Sie betrugen z. B. für die beiden zuletzt namhaft gemachten Reit
häufer bei Dresden (mit maffiven Umfaflungen, Thorflügeln von Eichenholz, eifernen Fenfterrahmen, Papp
dach mit einfachen Polonceau-Bindern, zinkenen Dunft- Abzugsrohren, Blitzableitung) beim Cavallerie-
Reithaufe (133,7 m lang und 
20,3 m tief) 47924 Mark oder 
für 1 qm bebauter Fläche bezw. 
33,85 und 36,00 Mark.

Eine etwas reichere An
ordnung, als diefe Cafernen- 
Reithäufer zeigen, wie fchon 
erwähnt, zuweilen die Reit
häufer der Militärfchulen etc., 
beifpielsweife dasjenige der 
Kriegsfchule zu Caffel (Fig. 
608) , indem an eine Lang

20,2 m tief) 91372 Mark und beim Artillerie-Reithaufe (65,45 m lang und

Reithaus und Stallungen der Kriegsfchule zu Caffel?
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feite deffelben ein ca. 15 m langer Tribunen-Bau angefügt worden ift, der feinen befonderen Zugang von 
aufsen hat (der Raum zu ebener Erde, unter der Galerie, dient zur Aufbewahrung von Gartengeräth- 
fchaften). Die Reitbahn felbft hat die Abmeffungen 17 X 34m. Der Aufwand für diefes in Backftein- 
Rohbau, mit Gefimfen und Gliederungen in Häuflein ausgeführte und mit rheinifchem Schiefer gedeckte 
Gebäude betrug 35565 Mark oder rund 50 Mark auf 1 qm bebauter Fläche.

Fig. 608 zeigt zugleich die Anordnung der mit böhmifchen Kappen überwölbten Stallungen für 
6 Offiziers- und 40 Truppen-Pferde, welche Stallungen zu erbauen 26592 Mark Koften (578 Mark für 
1 Pferd) verurfachte. Auf jedes beftandsmäfsige Pferd kommen hier 12,5 qm Reitbahnfläche.

Von den 6 bedeckten Reitbahnen des Militär-Reitinftitutes zu Hannover (bereits in Theil IV, Halb
band 4 diefes Handbuches, Art. 464, S. 356 befprochen) find 4 mit Balcons, 2 mit Tribunen für Befucher 
ausgeftattet worden. Da hier die Flächenfumme aller 6 bedeckten Bahnen rund 3825 qm beträgt, fo 
kommen auf jedes der 408 beftandsmäfsigen Pferde ungefähr 9,3 qm Reitbahnfiäche.

Fig. 609.

Grofse gedeckte Reitfchule in Oefterreich-Ungarn53ß). 
Arch.: v. Gruber.

^lOOO n- Gr.

Reitfchule der Caferne 
zu Oedenburg. 
Arch.: Wendler.

537- Die grofse Sorgfalt, welche man in Oefterreich-Ungarn der Ausbildung der Cavallerie zuwendet,
Oefterreichifche fprjcht fich in den baulichen Einrichtungen, befonders durch Grofse und Anzahl der gedeckten ReitSch ulen, 

aus, die man für die Cafernen fordert. Nach den von v. Gruber ausgearbeiteten und vom Reichs-Kriegs-

Fig. 611.

Querfchnitt zu Fig. 610. — ^500 n. Gr.

Minifterium adoptirten Anforderungen an neue 
Cafernen foll jedes Cavallerie-Regiment von 
6 Escadronen 3 grofse gedeckte Reitfchulen 
und eine eben Solche kleinere erhalten. Jene 
foll 29,80 m und diefe 22,55 m im Lichten tief 
fein, während die Länge gleichmäfsig mit 59,55 m 
bemeffen ift. Fig. 609 ftellt536) die Grundriffe 
beider Gebäudearten und die zwei Vorbauten 
an den Giebelfeiten der grofsen Reitfchule dar. 
Die kleine Reitfchule erhält nur einen einfeitigen 
Vorbau mit Kühlftand für 5 Pferde, Offiziers
zimmer, Perrons für Zufchauer, Abort etc.

536) Nach: Gruber, F. Beifpiele für die Anlage von Kavallerie-Kafernen. Wien 1880. Bl. 7.

Ausgeführt find die grofsen gedeckten Reit
fchulen im Cafernement zu Oedenburg, 1881—82 

von Wendler erbaut. Von der Ausführung einer kleinen Reitfchule hat man dagegen, wohl aus Erfparungs- 
rückfichten, dafelbft Abftand genommen. Der Gruber'loht Normalplan ift nur in fo fern modificirt, als die
Nebenräume nicht auf zwei Vorbauten vertheilt, Sondern in einem einzigen vergrofserten Anbau vereinigt 
worden find (Fig. 610). Den Querfchnitt des Haufes und die innere Giebelanficht, nach der Seite des
Vorbaues hin, giebt Fig. 611. Wie erfichtlich, veranlaßte die beträchtliche Gebäudetiefe die Anwendung 
des Doppel-Z’^zzr^zz-Dachbinders. .
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c) Schiefshäufer.

Der höchft wichtige Dienftbetrieb der Ausbildung im Schiefsen erfolgt bei den 
Truppen grundfätzlich in der Weife, dafs fich die Friedensübungen dem Ernft- 
gebrauche der Waffe im Kriege thunlichft nähern; alfo in der Regel ohne Schutz 
des Schiefsenden gegen Sonne, Wind und Wetter. Schiefshäufer werden demnach 
für den Gebrauch der Truppen nicht erfordert, wohl aber in befchränkter Anzahl 
für höhere Schiefsfchulen, für Anftalten, die lediglich das Einfchiefsen neuer Ge
wehre zu beforgen haben u. dergl., damit man dafelbft im Stande fei, die Eigen- 
fchaften einer Schufswaffe ganz unabhängig von äufseren ftörenden Einflüßen feft 
zu ftellen, balliftifche Verfuche zu machen etc. Für die Truppen felbft genügen 
einfache, unbedeckte Schiefsftände.

Die Schiefsftände erfordern im Allgemeinen nur wenige und einfache Bau
arbeiten. So weit Conftruction und Einrichtung derfelben in das Gebiet des Archi
tekten gehören, ift bereits in Theil IV, Halbbd. 4 (Abth. IV, Abfchn. 6, Kap. 2: 
Schiefsftätten und Schützenhäufer) die Rede gewefen. Was fpeciell die bei militäri- 
fchen Schiefsftänden erforderlichen Erd- und Planirungsarbeiten (behufs Einrichtung 
der eigentlichen Schiefsbahn), die Errichtung des Gefchofsfanges und die Erbauung 
einer Deckung für die Anzeiger am Ziele etc. anbelangt, fo gehören diefe Gegen- 
ftände dem Arbeitsfelde des Ingenieur- und des Artillerie-Offiziers an und haben 
an diefer Stelle keinen Platz zu finden.

Die Militär-Schiefshäufer werden in ihren wefentlichen Theilen mit den Ein
richtungen der bürgerlichen Schützenhäufer übereinftimmen müffen, und es kann 
daher bezüglich jener auf die eben genannte Stelle diefes »Handbuches« verwiefen 
werden. Gaftzimmer, Gefellfchaftsräume, Küchenanlagen etc. entfallen jedoch hier, 
und ein Militär-Schiefshaus wird daher etwa folgende Räumlichkeiten bieten müffen: 
eine Schiefshalle, ein Offiziers-Zimmer, ein Unterrichts- oder Gefchäftszimmer, eine 
Büchfenmacher-Werkftätte mit Waffen- und Requifiten-Kammer, vielleicht auch einen 
Laborier-Raum (nicht fowohl für Neuanfertigung von Munition, als vielmehr, um unter 
Umftänden Modificationen der Ladung auf der Stelle verfuchen, die Befchaffenheit 
verfagender Patronen fofort feft ftellen zu können etc.); ferner einen Aufbewahrungs
raum für Scheiben und Schiefsgeräthe, eine Wachftube oder eine Wärterwohnung, 
Abortanlagen.

538- 
Vor

bemerkungen.

539- 
Schiefs
häufer.

Handbuch der Architektur. IV. 7. 37
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540.
Beifpiel.

Als Beifpiel einer derartigen kleineren Schiefshaus-Anlage ift in Fig. 612 u. 613 ein Entwurf 
Amerling's wiedergegeben, der weiterer Erläuterungen nicht bedürfen wird. Das Gebäude ift für eine 
mit Schutzvorrichtungen verfehene, 11,38 m breite Schiefsbahn berechnet.

54i« 
Wachen.

542« 
Hauptwachen.

4. Kapitel.

W achgebäude.
Für die dem Wachdienfte in einem Garnifons-Orte obliegenden Truppen- 

abtheilungen, welche in der Regel täglich wechfeln, find Wach-Locale erforderlich, 
die zuweilen in den zu bewachenden Schlöffern und öffentlichen Gebäuden felbft 
angewiefen werden, namentlich wenn man diefen zugleich eine Sicherheitsbefatzung 
dadurch zutheilen will, aufserdem aber befondere Gebäude nothwendig machen. Faft 
immer wird wenigftens die Hauptwache einer Garnifons-Stadt ein felbftändiger Bau fein.

Für deutfche Verhältniffe gelten über Militärwachen, fo weit die Gebäude in 
Frage kommen, im Wefentlichen folgende Beftimmungen.

Die Wachen werden hinfichtlich der Gröfse und Einrichtung in Haupt- und 
Nebenwachen eingetheilt. In jeder Garnifon befindet fich nur eine Hauptwache.

Die Gröfse der Hauptwache hängt — aufser von der Stärke und Zufammen- 
fetzung der Wachmannfchaft — hauptfächlich mit davon ab, ob der Garnifons-Ort 
ein befonderes Militär-Arrefthaus befitzt oder nicht; in letzterem Falle müffen eine 
angemeffene Zahl Arreft-Locale im Hauptwachgebäude befchafft werden. Für 
alle Wachen gilt bezüglich der Gröfse der Räume, dafs eine Wachftube für 
einen Offizier 15 qm, eine folche für zwei Offiziere 22,5 Qm Grundfläche bedarf; in 
der Mannfchafts-Wachftube dagegen, die zugleich den Unteroffizieren, Spielleuten 
und Offiziersburfchen zum Aufenthalt dient, follen auf jeden nach Befetzung der 
Poften zurückbleibenden Mann 2,5 Qm Grundfläche entfallen — eine Beftimmung, 
die den neueren hygienifchen Anforderungen allerdings nicht mehr entfpricht. Hier
bei ift zu unterfuchen, ob auch die erforderlichen Pritfchen, Tifche und Bänke Platz 
finden, widrigenfalls jenes Flächenmafs eine mäfsige Erhöhung erfahren kann.

Die Tiefe der Wachftube wird wo möglich nicht unter 5,o m angenommen; die 
Höhe des Raumes foll bei gröfseren Wachen 4,o bis 4,sm betragen und darf 
auch bei kleineren nicht unter 3,5 m herabgehen.

Die Wachftuben müffen an der Vorderfeite des Gebäudes im Erdgefchofs ge
legen fein; die Thüren derfelben follen fo angeordnet fein, dafs Offiziere und 
Mannfchaft fchnellftens und ohne Umwege auf den Vorplatz gelangen können.

Die Fufsboden der Wachftuben find am zweckmäfsigften zu dielen; doch ift 
auch ein Belag mit Steinfliefen oder ein Klinkerpflafter zuläffig.

Die Wachgebäude find maffiv zu erbauen; Holz- und Fachwerkbau ift nur 
geftattet, wenn der Zweck der Wache ein vorübergehender ift.

In der Regel ift im Wachgebäude vor der Wachftube eine geräumige Halle an
zubringen, in welcher die Gewehre, vor Näffe gefchützt, aufbewahrt werden können. 
Ift die Einbauung einer folchen Halle unthunlich, fo foll das Dach des Haufes wenig
ftens 1 m vor die Frontmauer vorfpringen, um einen gefchützten Raum zu fchaffen.

Der Waffenplatz vor der Wache wird mit einem eifernen Gitter umgeben. Wo es 
üblich ift, auf diefem Platze Gewehrftützen anzubringen, foll zwifchen der Linie der
felben und der Front des Gebäudes ein 2,5 bis 3,o m breiter freier Gang verbleiben.
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Jedem Wachgebäude ift wo möglich ein kleiner Hof beizugeben, auf welchem 
Brennmaterial abgeladen und zerkleinert werden kann und der auch die Abort
anlage aufzunehmen hat. Jede Wache foll ferner auf ihrer Grundfläche oder doch 
in unmittelbarer Nähe einen Brunnen haben.

Bezüglich der Arreftzellen, die unter Umftänden in einem Hauptwachgebäude 
mit unterzubringen find, möge hier nur bemerkt werden, dafs die Einzel-Arrefte, 
bei mindeftens 6qm, beffer 8qm Grundfläche, 3,5m, wenigftens aber 3,om Höhe 
erhalten müffen und dafs man im Durchfchnitt auf 1000 Mann der Befatzung täg
lich io bis 12 Arreftaten (einfchl. der nur in Unterfuchungshaft befindlichen 
Perfonen) rechnet, fo wie endlich, dafs eine Arreftftube für Offiziere 12,5 bis 14,o 
grofs angetragen wird. Die befonderen Einrichtungen der Arreft-Locale, welche 
einerfeits die Entweichung der Arreftaten unmöglich machen, andererfeits dem 
Gewahrfam alles Gefundheitfchädliche benehmen follen, an diefer Stelle ausführlich 
zu befprechen, würde zu weit führen, und es mufs in diefer Beziehung auf Abfchn. 2, 
Kap. 2 des vorliegenden Bandes verwiefen werden.

Bei aller Einfachheit, welche in der Regel das Bauprogramm für eine Wache 
beherrfcht, hat diefe Gebäudeart doch von jeher die Phantafie der Architekten 
angeregt, felbft in den Zeiten, da alle fonftigen Militärbauten die gröfste Nüchtern
heit zeigten. Die Waffenhalle, diefer wefentliche Beftandtheil jedes felbftändigen 
Wachgebäudes, wurde zum fruchtbringenden Motiv. Bildete man die Halle durch 
einen Säulenvorbau und konnte man die geforderten Räumlichkeiten in einem mäfsig 
grofsen, länglichen Viereck unterbringen, fo lag es nahe — insbefondere für die zu 
Anfang diefes Jahrhundertes herrfchenden Anfchauungen — in der Aufsen-Architektur 
die griechifche Tempelform des Proftylos hier wieder aufleben zu laffen und den 
Ernft und die Strenge des dorifchen Stils hierfür geeignet zu finden.

Fig- 617.

^lOOO n- Gr.

Grundrifs.

Arch.: Schinkel.

Fig. 614 u. 615 zeigen ein folches Wachgebäude, nach Weift und von diefem bereits 1820 als 
befonders .zeitgemäfs« empfohlen53’). Die innere Eintheilung ift allerdings nicht nachahmenswerth, wahr
fcheinlich aber mit verfchuldet durch Fefthalten an der Vorfchrift, dafs die vordere Cella-Mauer aufser 
einer einzigen Thür keine Oeffnung erhalten dürfe.

Hauptwache zu Dresden R88).

531) siehe: Weiss, Lehrbuch der Baukunft, zum Gebrauch bei der k. k. Genie-Akademie. (Unveränderter Ab- 
druck.) Wien 1854.

538) Siehe: Schinkel, K. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe etc. Berlin 1823—24. Taf. 123.
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Fig. 618. Schinkel hat fich von diefer Rückficht auf das antike Vor
bild frei gemacht, wie unter anderen ein dem obigen ähnlicher 
kleiner Monumentalbau, die ehemalige Wache am Potsdamer 
Thore zu Berlin (Fig. 618 u. 619 53°), erkennen läfft. (An die 
Rückfeite fchliefst fich ein in der Grundrifsfkizze nicht wieder
gegebener kleiner Hof.)

Ein der Wache im Aeufseren gleiches Gebäude (für Steuer
einnahme) fteht jener gegenüber; zwifchen beiden befand fich 
der Gitterabfchlufs mit den Thoröffnungen.

Wenn ein Wachgebäude nicht zugleich als 
Arrefthaus dienen foll, fo find demfelben doch Anficht. — l/250 n. Gr.

immerhin einige Arreftzellen, zur einftweiligen 
Aufbewahrung Arretirter bis zur Abgabe an ihren 
Truppentheil, bezw. an die Polizei, beizufügen; 
daneben erhält man aber vermehrte Gelegenheit, 
andere befondere Sicherheit erheifchende Räume 
militärifcher Benutzung gut unterzubringen.

Schinkel hat Aufgaben diefer Art auf verfchiedene Weife 
gelöst. Die Berliner Hauptwache (Königswache), welche neben 
der grofsen Mannfchafts-Wachfiube, der Offiziers-Wachftube und 
mehreren Arreftzellen auch Militär-Gefchäftszimmer enthält, ge- 
ftaltete er als lang geftrecktes Viereck mit innerem Hof, das

durch feine thurmartigen Eckverftärkungen »an ein römifches Caftell erinnern» follte540). Vor die 
Hauptfront (eine Schmalfeite des Viereckes) legte er eine dorifche Halle mit 6 Säulen in der Front und 
einem reliefgefchmückten Giebelfelde.

539) Nach: Schinkel, K. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe etc. Berlin 1823—24. Taf. 54.
540) Siehe ebendaf., Taf. 2—4.

In der Hauptwache zu Dresden dagegen, welche im Erdgefchofs aufser den Wachzimmern und 
Arreftzellen eine Arreftftube für Offiziere und eine Hausmannswohnung enthält (Fig. 616 u. 61753s), hat 
er die grofse Halle (6 Säulen und 2 Pilafter in der Front) zwifchen zwei Flügelbauten eingefchloflen. 
Das Obergefchofs diefer letzteren enthält Landwehr-Montirungskammern.

Offenbar mit Rückficht auf die in der Nähe befindlichen Bauwerke hat der Künftler hier, trotz der ' 
Beftimmung feines Gebäudes, den anmuthigen jonifchen Stil für angemeflen erachtet. Die Hinterfront des 
Mittelbaues zeigt eine der vorderen Säulenftellung entfprechende Pilafter-Architektur, ebenfalls mit Giebel
feld, in welchem ein Mars thront, während im vorderen Giebelfelde eine Saxonia angebracht ift. Die 
Fanden find in rein bearbeitetem Sandftein ausgeführt, die Säulen find Monolithe. Die Erbauungskoften 
betrugen (ohne die Gründungsarbeiten) 120000 Mark (1831—33).

543- In Oefterreich-Ungarn fetzen die neueren Beftimmungen über die Gröfse der
Jefterrcichifche n <
wach-Locaie. Wach-Locale feft, dafs die Mannfchafts-Wachftube gröfserer Wachen 10ftm für jeden 

»Poften« (von 3 Mann, von welchen aber nur 2 Mann fich gleichzeitig in der 
Wachftube aufhalten) gewähren foll und hierbei nicht weniger als 3m Höhe haben 
darf. Jenes Flächenmafs herabzufetzen ift nur geftattet, wenn das Wach-Local eine

Fig. 620.

Oefterreichifche Cafernen- 
Thorwache. — ’/soo n. Gr. 

Arch.: v. Gruber.

gröfsere innere Höhe hat; die Verminderung darf aber nur 
fo weit gehen, dafs noch auf jeden Poften 30 cbm Luftraum 
entfallen. Die kleinfte Wachftube (für einen Poften nebft 
Wach-Commandant) mufs 15 'lm Grundfläche haben. Für 
ein Offiziers-, Wach- oder Infpections-Zimmer werden 18 bis 
24 Qm Grundfläche gefordert.

Fig. 620 zeigt die Grundrifs-Skizze einer Thorwache für ein Cavallerie- 
Regiments-Cafernement (einem Normal-Beifpiele v. Gruber's entnommen). 
Da ein befonderes Arrefthaus vorhanden ift, fo hat das Wachgebäude keine 
Arreftzellen; wohl aber ift die Regiments-Caffe, fehr zweckmäfsiger Weife,
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Fig. 621.

Ehemalige Wache am 
Unterbaum zu Berlin541). 

’/üOO «. Gr.

in demfelben untergebracht. Das Caffen-Local, überwölbt und mit allen Sicherheitsvorrichtungen aus- 
geftattet, ift nur durch das Offizier-Infpections-Zimmer zugänglich.

Den bisher betrachteten Wachgebäuden wohnt eine befondere, aus der bau- s«- 
liehen Anordnung hervorgehende Vertheidigungsfähigkeit nicht inne; die Waffen- " fahige 
halle bildet fogar einen befonders fchwachen Punkt, fo lange ihre Oeffnungen nicht Wachgebäude, 

bis zur Anfchlaghöhe des Gewehres durch Balken geblendet 
werden. In den meiften Fällen wird eine folche Vertheidigungs
fähigkeit auch nicht erforderlich fein; andererfeits aber wird 
man durch die der neueren Zeit eigenthümlichen Strafsenkämpfe 
bei inneren Unruhen darauf hingewiefen, Wachgebäude, deren 
Befitz für die Beherrfchung eines Stadttheiles, einer Brücke, 
für den Schutz öffentlicher Gebäude etc. befonders wichtig ift, 
auch befonders widerftandsfähig zu machen. Dies wird nur 
erreicht durch Anordnungen, welche ein Beftreichen der an
greifbaren Gebäudefronten durch Gewehrfeuer ermöglichen; blofses Frontal-Feuer 
genügt zur nachhaltigen Vertheidigung nicht. Die vorfpringenden thurm- oder 
erkerartigen Theile brauchen nicht eben grofs zu fein, da wenige Gewehre in folchen 
Fällen zur wirkfamen Vertheidigung ausreichen, ja faft immer das blofse Vorhanden
fein jener Einrichtungen jeder aufftändifchen Horde die Luft zu einem Sturmangriffe 
benehmen wird, zumal wenn ein ftandfähiges eifernes Gitter einen überrafchenden
Anfall unmöglich macht.

Als Beifpiel eines vertheidigungs- 
fähigen Wachgebäudes kann Fig. 621 54 J) 
dienen. Da das Wachgebäude die Ecke 
bildet, in welcher fich zwei gefchloffene 
Häuferreihen treffen, fo hat es nur zwei 
zu beftreichende Fronten. Das maffive, 
mit Schiefsfcharten verfehene Schilderhaus 
an der Ecke genügt zu diefem Zwecke. 
Diefes Wachgebäude muffte, wegen feiner 
Lage zwifchen hohen Wohnhäufern, eben
falls drei bewohnte Obergefchoffe erhal
ten; der Schilderhausbau fetzt fich als 
Thurm durch alle Stockwerke fort und 
ift in allen diefen mit Schiefsfcharten 
verfehen. Dem Treppenvorflur des Erd- 
gefchoffes entfprechen in den oberen Ge- 
fchoffen die Küchen ; fonft ftimmt die 
Eintheilung diefer mit der des Erdge- 
fchoffes überein.

Ein Wachgebäude mit zwei fchufs- 
feften Schilderhäufern vor der Hauptfront 
ift das in Fig. 622 u. 623 fkizzirte, in 
Dresden — Albert-Stadt zwifchen zwei Re- 
giments-Cafernen 1877 errichtete (Arch. 
RumpelMV). Dadurch, dafs das Gebäude 
vor die Frontlinie der Cafernen vor- 
fpringt, kann es, aufser der eigenen Ver
theidigung, auch die Flankirung jener

54Ö Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1855, S. 467 
u. Bl. 56.

Fig. 622.

Anficht.
1:500

10 9 B 7 6 5 ♦ 3 2 1 0 5 10 15 20m

Iml'l'l'l'l’M-H----------i---------- :-------------------- i

Wachgebäude zu Dresden — Albert-Stadt. 
Arch.: Rumpel.542) Siehe Fig. 492 (S. 521).
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— aus den Gewehr-Schiefsfcharten der beiden Bureau-Räume — übernehmen. Da aber diefe Gebäude
gruppe wohl fchwerlich jemals das Ziel eines offenen Angriffes fein wird, fo dienen die Vertheidigungs- 
einrichtungen hier in erfter Linie dazu, den Charakter des Bauwerkes zum Ausdruck zu bringen.

Zwifchen zwei Cafernen-Coloffen von je 365m Länge und 22m Höhe bis zum Hauptgefims der 
Mittelbauten durfte das Wachgebäude nicht zu kleine Abmeffungen erhalten. Man vereinigte daher fehr 
paffend mit ihm verfchiedene Verwaltungs- und Wohnräume. So befinden fich im Erdgefchofs, aufser der 
Wachftube mit Waffenhalle, einem kleinen Gemach für den Unteroffizier vom Schliefsen, 8 Arreftzellen, 
2 Treppenfluren und Gängen etc., auch die Commando-Bureaus zweier Infanterie-Regimenter. Man kam 
dadurch auf 34,74 m Frontlänge; auch forgte man, durch Herftellung von Obergefchoffen, für eine genügende 
Höhenentwickelung (13 m bis Hauptgefims-Oberkante des Mittelbaues).

In den Obergefchoffen der Flügelbauten befinden fich die Wohnungen zweier Cafernen-Infpectoren; in 
demjenigen des Mittelbaues ift die Bibliothek der 23. Infanterie- 
Divifion aufgeftellt. Die Baukoften betrugen rund 95300 Mark. 

__  Zur vollftändigen Beftreichung eines vierfeiti- 
gen Gebäudes find eigentlich zwei Streichwerke an 
zwei einander diagonal gegenüber liegenden Ecken 
nothwendig und genügend. Der Symmetrie wegen 
wird man aber gewöhnlich auch die beiden anderen 
Ecken mit folchen verfehen oder auch nur die

Fig. 624.

Ecken der Hauptfront und die Mitte der hinteren Seite, wie die fchematifche Ab
bildung Fig. 624 andeutet. In folchen Fällen ift in den neben einander liegenden 
flankirenden Vorfprüngen die Richtung der Schiefsfcharten fo zu regeln, dafs fich 
die Befatzungen nicht aus Unachtfamkeit gegenfeitig befchiefsen können.
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5. Kapitel.

Militärifche Erziehungs- und Unterrichts-Anftalten.
545- Sehr bald nach Errichtung der flehenden Heere wurde man auf die Noth-

Zundk Wendigkeit hingewiefen, für den regelmäfsigen Nachfchub an Offizieren durch be-
Verfchiedenheit. rufsmäfsige Vorbildung junger Leute Sorge zu tragen. Es entftanden in Folge 

deffen in allen civilifirten Staaten Anftalten verfchiedenfter Organifation und unter 



583

mancherlei Namen, welche die Erziehung zum Offizier als Ziel verfolgten. Sie 
wuchfen mit den flehenden Heeren aus kleinen Anfängen zu theilweife fehr um
fangreichen Inftituten empor, hatten Anfangs insgefammt die praktifche Ausbildung 
vorzugsweife im Auge, neben welcher die wiffenfchaftlichen Befchäftigungen ganz 
in den Hintergrund traten, und behielten auch diefen Charakter lange Zeit unver
ändert bei. Erft in verhältnifsmäfsig neuer Zeit erkannte man, welchen Werth 
eine wiffenfchaftliche Ausbildung auch für den praktifchen Offizier habe, und die 
militärifchen Erziehungs-Infiitute nahmen zugleich den Charakter wirklicher höheren 
Unterrichts-Anftalten an.

Neben diefen die allgemeine Grundlage darbietenden Militärfchulen mufften 
fich aber auch bald Fachfchulen für die befonderen Bedürfniffe der verfchiedenen 
Waffengattungen bilden. Da es ferner als höchft nothwendig erkannt wurde, bei 
der allgemein eingeführten kürzeren Dienftzeit den Truppen einen Stamm länger 
dienender Unteroffiziere — Berufsfoldaten — zu fichern, fo rief man Unteroffiziers- 
Schulen und Unteroffiziers-Vorfchulen in das Leben.

Im Deutfchen Reiche find felbftverfländlich die Militär-Bildungs-Anftalten 
Preufsens auch für die unter felbftändiger Verwaltung flehenden Theile des Reichs
heeres in den wefentlichen Einrichtungen muftergiltig geworden. Für das Deutfche 
Reich nun ftehen im Mittelpunkte der hierher gehörenden Unterrichts-Anftalten die 
Kriegsfchulen, welche den Zweck haben, die bereits wiffenfchaftlich vorgebildeten 
Offiziers-Afpiranten aller Waffen für ihre Verwendung als Offiziere theoretifch und 
praktifch auszubilden und deren Befuch für jene Afpiranten vor Ablegung der 
Offiziers-Prüfung verbindlich ift.

Den Artillerie- und Ingenieur-Offizieren liegt fodann noch der Befuch der 
Vereinigten Artillerie- und Ingenieur-Schule ob, um die fachwiffenfchaftlichen 
Kenntniffe zu erwerben, welche ihr Dienft fordert. Den ftrebfamften und befähigtften 
Offizieren aller Waffen öffnet endlich die Kriegs-Akademie, eine militärifche 
Hochfchule, ihre Pforten.

Der Befuch aller vorgenannten Anftalten fetzt voraus, dafs die formale Bildung 
bereits vor der Zulaffung zur Kriegsfchule abgefchloffen worden ift. Gelegenheit, 
eine folche, und zwar in der Hauptfache in dem von den Real-Gymnafien gewährten 
Umfange, und dabei zugleich eine militärifche Erziehung zu geniefsen, bieten die 
Cadetten-Anflalten. Sie nehmen Knaben vom io. bis zum 15. Lebensjahre auf.

Aus diefen Andeutungen wird man fchon entnehmen, dafs die Gebäude für 
militärifche Unterrichts- und Erziehungs-Anftalten einerfeits Manches gemeinfam mit 
den Baulichkeiten für fonftige humaniftifche oder realiftifche höhere Schulen haben 
müffen, andererfeits aber durch Betonung der praktifchen Ausbildung, die bei jenen 
angetroffen wird, ihre eigenthümlichen Einrichtungen erheifchen. Hierzu kommt 
noch, dafs die Kriegsfchüler, die Zöglinge der Cadetten-Häufer und der Unteroffiziers- 
Schulen cafernirt werden, auf den höheren Anftalten aber die Schule zugleich den 
gefelligen, kameradfchaftlichen Vereinigungspunkt der an ihr theilnehmenden Offiziere 
abgiebt, mithin in der Regel mit einer Offiziers-Speife-Anftalt nebft allem Zubehör 
auszuftatten ift.

Bei der grofsen Verfchiedenheit der Aufgaben, welche fonach dem Architekten 
auf diefem Gebiete geflellt werden können, laffen fich allgemein giltige Vorfchriften 
nicht wohl geben, und es mag genügen, zu zeigen, wie die bekannten Anforde
rungen bezüglich der Wohn- und Schlafzimmer, der Unterrichtsfäle, der Räume

546.
Erfordernifle.
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547- 
Cadetten- 
Anftalten.

für Bibliotheken und Lehrmittel-Sammlungen etc., ferner bezüglich der Exercier-, 
Turn- und Fechtfäle, der Speifefäle mit Zubehör und der gefammten, für den 
Wirthfchaftsbetrieb erforderlichen Räume bei einzelnen Bauten der neueren Zeit 
Befriedigung gefunden haben.

Das preufsifche Cadetten-Corps gliedert fich in zwei Abtheilungen, deren 
untere 6 Voranftalten (Provinzial-Cadetten-Häufer) umfafft, während die obere von 
der Hauptanftalt gebildet wird. Neben der ftrengen militärifchen Erziehung ge
währen die Voranftalten den wiffenfchaftlichen Unterricht der Real-Gymnafial-Claffen 
bis Ober-Tertia, während die Hauptanftalt die Claffen Unter-Secunda bis Ober-Prima 
und aufserdem noch eine Selecta hat, in welch letzterer die militärifchen Fach- 
wiffenfchaften, gleich wie auf einer Kriegsfchule, gelehrt werden.

Da nun für die Hauptanftalt 1873—77 nach Steuer's Plänen eine durchaus neue 
Anlage zu Grofs-Lichterfelde bei Berlin (Fig. 625 u. 626) gefchaffen worden ift, fo

Fig. 625.
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Caferne für 2 Compagnien.

A. Directions-Gebäude 
mit proteftantifcher u. 
katholifcher Kirche.

B. Cadetten-Wohn- 
gebäude.

C. Unterrichtsgebäude.
D. Haus d.Commandeurs.
E. Beamten-Wohnhaus.
F. Wirthfchaftsgebäude.
G. Turnhalle.
H. Wafch- u. Bade- 

Anftalt.
I. Reithaus m. Stallungen.
K. Wagen-Remife.
L. Lazareth-Gebäude.
M. Verwaltungsgebäude 

der Kranken-Station.
N. Todtenhaus.
O. Schlacht-Anftalt.
P. Pfortnerhaus.
Q. Parade-Platz.
R. Exercier-Platz.

Arch.: Steuer.

Haupt-Cadetten-Anftalt zu Grofs-Lichterfelde bei Berlin. 
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dürfte ein Blick auf diefe am fchnellften erkennen laffen, was Alles in bautechnifcher 
Hinficht bei derartigen Inftituten zu berückfichtigen ift, wenn fchon der Bau eines 
Cadetten-Haufes gleichen Umfanges in Deutfchland nicht wieder vorkommen möchte.

Der Lageplan in Fig. 625 zeigt die Mannigfaltigkeit und die Gruppirung der Gebäude jener grofs- 
artigen, einen Bauplatz von 2L«s ha bedeckenden Hauptanftalt.

Die 880 Cadetten derfelben find für die militärifche Erziehung und Beauffichtigung in 8 Com
pagnien eingetheilt, von welchen je zwei mit ihren Compagnie-Offizieren, den militärifchen Lehrern und 
Erziehern, ein Haus gemeinfchaftlich bewohnen. In diefen cafernenartigen, dreigefchoffigen Gebäuden, 
deren Erdgefchofs-Grundrifs Fig. 626 wiedergiebt, erhalten je 6 Cadetten ein gemeinfames Wohnzimmer 
und ein gemeinfames Schlafzimmer und in jedem derfelben 25 cbm Luftraum auf den Kopf. Ferner ge
währt jede diefer Halb-Bataillons-Caiernen jeder Compagnie ein gröfseres Verfammlungszimmer, einen 
Fechtfaal, ein Sprechzimmer, Zimmer für Mufik- und Privat-Unterricht.

Für viel kleinere Verhältniffe berechnet, aber ebenfalls alle Anforderungen 
der Pädagogik, der Hygiene und der militärifchen Disciplin berückfichtigend, dabei 
manches Eigenthümliche bietend, fteht das Cadetten-Haus zu Dresden da, ein
Neubau aus den 
Jahren 1876 — 77 
(Fig. 627 bis 629). 
Die Pläne wurden 

nach Directiven 
der Militär - Bau- 

Direction durch
Rumpel bearbeitet.

Die Anlage für 
150 Cadetten, 2 Com
pagnien bildend, einge
richtet, befteht, wie der 
Lageplan in Fig. 627 
zeigt, aus dem Haupt
gebäude, welches Schul
haus und Caferne zu
gleich ift, dem Com- 
mandeur - Haufe, dem 
Speifefaal- und Küchen
gebäude , der Exercier- 
und Turnhalle und dem 
Pförtnerhaufe, an wel
ches Pferdeftall und 
Remife angebaut find. 
Da der Reitunterricht 
an die Cadetten in der 
unweit gelegenen Mili- 
tär-Reitanftalt ertheilt

Fig. 628.
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wird, fo entfiel hier Hauptgebäude. — Erdgefchofs.
die Erbauung eines Reit- Cadetten-Haus zu Dresden.
haufes nebft Stallungen Arch.: Rumpel.
fürTruppenpferde. Eben
fo wenig bedurfte man befonderer Baulichkeiten für die Krankenpflege, da für die Leichtkranken Räume
im oberften Gefchofs des Haupthaufes vorbehalten find, die Schwerkranken aber an das ganz in der Nähe
befindliche Garnifons-Lazareth abgegeben werden.

Das Hauptgebäude ift einerfeits mit dem Commandeur-Haufe, andererfeits mit dem Speifefaal- 
Gebäude und der Exercierhalle durch bedeckte und verglaste Gänge verbunden. Der von den Ge
bäuden umfchloflene Hofraum, zugleich Exercierplatz, umfafft rund 8000 ; die gefammte zur Anlage 
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gehörige Grundfläche aber ungefähr 17,8 ha. Die in der Nähe der Gebäudegruppe gelegenen Theile 
deffelben find als Sommer-Turn- und Spielplätze der Cadetten, Garten des Commandeurs, Reitplatz der 
Offiziere, Wirthfchaftshof, Wäfche-Trockenplatz etc. verwendet; das übrige Areal, das bis zum Priefsnitz- 
Bache, der die weltliche Grenze bildet, mehr als 20 m vielgeftaltig abfällt, ift als Waldpark cultivirt.

Das Hauptgebäude, von welchem das Syftem des Erdgefchofs-Grundrifles in Fig. 628 fkizzirt ift, 
umfafft in diefem 13 Hör- und Zeichen-Säle von je 66 bis 96Qm Grundfläche, ferner Lehrerzimmer, 
Modellzimmer, Wohnung für einen Lieutenant etc. Das I. Obergefchofs enthält, neben zwei Offiziers
wohnungen , die Wohn- und Schlafräume für 90 Cadetten. Gleich wie in der Central-Anftalt zu Lichter
felde, haben in der Regel je 6 Cadetten ein gemeinfames Wohnzimmer und ein gemeinfames, unmittelbar 
neben jenem gelegenes Schlafzimmer. In jedem diefer Zimmer kommen rund 22cbm Luftraum auf den 
Kopf. Einige gröfseren Zimmer nehmen 7 und 8 Mann auf.

Im II. Obergefchofs befinden fich die Wohnungen für 2 Offiziere und 60 Cadetten, fo wie die 
18,oom lange und 8,20 m tiefe Aula, mit welcher bei Bedarf auf zwei Seiten je ein 5,51 m breiter, 8,79 m 
tiefer Nebenraum (gewöhnlich durch fchwere Vorhänge abgefchloflen) zu einem grofsen Gelafs vereinigt

werden kann. Die lichte Höhe aller Wohn- und Lehrzimmer ift 4,00 m, die der Aula dagegen 7,25 m. Um 
diefe Höhe zu erlangen , wurde der ganze Mittelbau entfprechend höher, als die übrigen Gebäudetheile 
aufgeführt, der von der Aula aber nicht beanfpruchte Raum zur Bildung eines III., nur 3,00 m im Lichten 
hohen Obergefchoffes benutzt, in welchem einestheils die Bibliothek untergebracht ift, anderentheils 
4 Zimmer für Leichtkranke und ein Wärterzimmer enthalten find. Den Endvorlagen der Flügel wurde 
ebenfalls diefes niedrige Gefchofs beigegeben.

Die Lage der Aula kennzeichnet fich in der Hauptfagade durch drei Gruppenfenfter, welche die 
Aufsen-Architektur in erwünfchter Weife beleben.

Das Kellergefchofs des Hauptgebäudes enthält die Bade-Anftalt (Braufe- und Wannen-Bäder), fo 
wie 7 Kelling'loht Luftheizungsöfen.

Die eigenthümliche Anlage des Speifefaal- und Wirthfchaftsgebäudes zeigt Fig. 629 im Grundrifs. 
Neben dem 264(24 X 11 haltenden Speifefaale liegen zwei gröfsere Zimmer (ll,oo X 7,50 m), in 
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welchen für gewöhnlich der Tanzunterricht ertheilt wird. Diefe drei mit eichenen Riemenfufsböden aus- 
geftatteten Räume haben eine Höhe von 6,75 m; der Speifefaal wird, aufser den Fenftern in zwei Aufsen
mauern , durch drei grofse Deckenlichtfenfter im Dache (3,io X l,«sm) erhellt. Der an die Tanzlale 
ftofsende Theil des Gebäudes hat zwar diefelbe Hauptgefimshöhe wie der Saalbau, ift aber in zwei Ge
fchoffe getheilt. Die Verwendung des im Lichten 3,70 m hohen Erdgefchoffes ift aus Fig. 629 zu ent
nehmen ; das 2,90 m im Lichten hohe Obergefchofs enthält eine Familienwohnung für den Affiftenten des 
Rendanten und eine Stube für zwei als Schreiber und Hornift coinmandirte Soldaten. Auch der an den 
Küchenflügel anftofsende hintere Querbau ift zweigefchoffig; fein Obergefchofs gewährt die Wohnungen 
der Wirthfchafterin und des weiblichen Küchen-Perfonals, fo wie einige Vorrathskammern. Ueber der 
gewölbten Küche und dem Anrichte-, bezw. Aufwafchraum liegt der Wäfche-Trockenboden. Der hintere 
Flügel ift auch zum Theile unterkellert.

Das Exercierhaus, im Inneren 60,0 m lang und 18,s m breit, ift mit 5cm ftarken Pfoften gedielt. 
Durch eine Scheidewand, die 7,75m vom nördlichen Giebel abfteht, wird ein heizbarer Fechtfaal von 
vorgenannter Breite und 18,5 m Länge abgetrennt. Durch drei grofse verglaste Bogenöffnungen mit Doppel- 
thüren fteht diefer Saal mit der eigentlichen Exercierhalle in Verbindung.

Das Commandantur-Gebäude hat drei bewohnte Gefchoffe. Das ganze Erdgefchofs mit gefonderten 
Zugängen und ein Theil des Kellergefchoffes ift dem Commandeur eingeräumt; die beiden Obergefchofle 
enthalten Dienftwohnungen für Offiziere und Beamte.

Die Summe der Baukoften diefer Cadetten-Haus-Anlage hat rund 888600 Mark betragen; nicht 
inbegriffen find hierin der Preis des Baulandes und der Erd- und Planirungs-Arbeiten, wohl aber 13200 Mark 
für Gartenanlagen. Die Erd- und Planirungs-Arbeiten haben ca. 35000 Mark erfordert, während der 
Werth des Geländes auf 60 000 Mark zu fchätzen ift.

Beim Neubau einer deutfchen Kriegsfchule würden herzuftellen fein: Dienft
wohnungen für den Director (Stabs-Offizier), für 8 (oder 12) Lehrer des wiffenfchaft- 
lichen Unterrichtes (Hauptleute oder Rittmeifler), 6 (oder 8) Infpections-Offiziere 
und einen Bureau-Chef (Lieutenant), einen Zahlmeifter und einen Zahlmeifter- 
Afpirant, ferner Wohn- und Schlafräume für eine feft gefetzte Anzahl Kriegsfchüler 
(diefelbe beträgt gegenwärtig bei den beftehenden 8 Kriegsfchulen 53 bis 120 Köpfe), 
die erforderlichen Hör- und Zeichenfäle etc., die Cafino- und Wirthfchaftsräume;

548- 
Kriegsfchulen.

ferner ein Cafer- 
nement für 4 
Unteroffiziere, 

einen Schneider, 
einen Schufter 
und eine gröfsere 
Zahl Ordonnan
zen und Pferde
pfleger; Stallung 
fürdiederSchule 
zukommenden 
Truppenpferde 

und Offiziers
pferde. Ferner 

bedarf eine 
Kriegsfchule

noch eine Turn
halle, ein Exer-
cierhaus und ei
nen Gefchütz- 
fchuppen. Diefe 
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Kriegsfchule zu Caffel 543).
Arch.: Dehn-Rotfelfer,
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Gebäude gruppiren fich wo möglich um die erforderlichen Exercier-, Reit- und 
Turnplätze.

Als Beifpiel einer zweckentfprechenden derartigen Anlage möge hier der 
Lageplan der Kriegsfchule zu Caffel (Fig. 630513) wiedergegeben werden.

Als Schulgebäude ifl: allerdings ein altes Bauwerk (der früheren Hofverwaltung) umgebaut; die 
oben namhaft gemachten Nebengebäude aber find 1867 — 68 von Dehn-Rotf elf er neu aufgeführt worden. 
Genannte Kriegsfchule ifl: für 80 Kriegsfchüler berechnet, und es werden zu ihr 30 Ordonnanzen und 
16 Pferdepfleger mit 32 Truppenpferden commandirt. Das Reithaus nebft Stallgebäude ift bereits in 
Art. 536, S. 575 ausführlich befprochen und dargeftellt worden. Die Turnhalle ift im Inneren 22,15 m 
lang und 14,39 m breit; der an eine Giebelfeite angebaute Gefchützfchuppen hat 11,51 m Länge und 5,75 m 
Tiefe im Lichten. Ein entfprechender Anbau am anderen Giebel der Turnhalle gewährt ein gröfseres, mit 
der Turnhalle in Verbindung flehendes Zimmer und eine Badeftube.

Die Koften der ganzen Anlage — jedoch ausfchl. des Umbaues des Schulgebäudes — haben nur 
rund 186000 Mark betragen, von welcher Summe auf das Reithaus rund 35600 Mark, das Stallgebäude 
26600 Mark, das an letzteres angefügte kleine Cafernengebäude 29500 Mark, die Turnhalle mit den 
beiden Anbauten rund 31 200 Mark kommen.

549- 
Militärifche 

Fachfchulen.

In Fig. 631 544) ift endlich 
lieh der von Schinkel erbauten

Alte Artillerie- und Ingenieurfchule 
zu Berlin 544). — '/soo n. Gr. 

Arch.: Schinkel.

der Grundrifs einer militärifchen Fachfchule, näm- 
alten Artillerie- und Ingenieur-Schule zu Berlin, 
wiedergegeben.

Diefe Schule hatte damals einen fo befchränkten Umfang, 
dafs der verhältnifsmäfsig kleine Bauplatz, in gefchloffener 
Häuferreihe, ausreichte, um in einem dreigefchoffigen Gebäude 
die Lehrfäle, die Bibliothek und die Inftrumenten-Sammlungen, 
die Speifefäle, die Wohnungen vieler Zöglinge und der Direc
toren und Lehrer aufzunehmen. Die Säle des Gebäudes haben 
lO,o bis 12,5m Länge, bei ca. 6,0 bis 6,5m Breite. Durch 
eine äufsere »grofsartige Architektur« (nach Schinke? s Aus
druck) follte fich das Gebäude als ein öffentliches ankündigen. 
Die Fagade zeigt dem gemäfs eine Pilafter-Stellung korinthifcher 
Ordnung, welcher das Erdgefchofs als Unterbau dient. Das 
Raumbedürfnifs der Schule wuchs in neuerer Zeit dermafsen,

dafs das Gebäude, auch nach Befeitigung aller Wohnungen, doch nicht Unterrichtsräume genug gewährte. 
Der Artillerie- und Ingenieur-Schule wurde daher 1876 eine umfangreiche, allen Anforderungen ent- 
fp rechende Neuanlage überwiefen, das alte Gebäude aber anderen Zwecken dienftbar gemacht.
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S. 6, unter Fig. i: Statt *dc podeßa» zu lefen: *del podeßa».
Zeile i v. u.: Statt »Bd. 7« zu lefen: »Bd. 1«.

33>* ’ 6 v. u.: Statt »Sunfurtenfia« zu lefen: »Suinfurtenfia«.
S« 47» * 2 v. u.: Statt »1872« zu lefen: »1852«.
S. 137, zwifchen Fig. 109 u. Fig. 110: (
S. 139, Zeile 25 v. u.: 1 Statt zu lefen: 'Helbling».
S. 418, in Fig. 395: Statt »195m über Saalboden« zu lefen: »l,95m über Saalboden«.





Das

Handbuch der Architektur
ifl: in nachftehender Weife gegliedert:

Erster Theil.

ALLGEMEINE HOCHBAUKUNDE.

Einleitung. (Theoretifche und hiftorifche Ueberficht.)
Bearbeiter: Director Dr. ESSENWEIN in Nürnberg.

I. Abth. Die Technik der wichtigeren Bauftoffe.
Bearbeiter: Hofrath Profefor Dr. EXNER in Wien, Profef/br HAUENSCHILD in Aarau und Adjunct 

LAUBÖCK in Wien.
Conftructionsmaterialien : Stein. Keramifche Erzeugniffe. Die Mörtel und ihre Grundfioffe. Beton. Holz. Eifen 

und Stahl. — Materialien des Ausbaues: Verfchiedene Metalle. Bituminöfe Bauftoffe. Sonftige Bauftoffe.

II. Abth. Die Statik der Hochbau-Conftructionen.
Bearbeiter: ProfefTor LANDSBERG in Darmßadt.

Elemente der Feftigkeitslehre. — Stützen und Träger. — Dachftühle. — Gewölbe.

III. Abth. Die Bauformen.
Bearbeiter: Profeßbr A. THIERSCH in München.

Elementare Bauformen. — Formen der Hauptglieder eines Baues. — Verfchiedene andere Bautheile.
Anhang: Das Ornament. — Die Verwendung der Farbe in der Baukunft.

Bearbeiter : Architekt LINNEMANN in Frankfurt a. M.

Zweiter Theil.

BAUSTILE.
Hiftorifche und technifche Entwickelung.

I. Abth. Die antike Baukunft.
Bearbeiter: Baudirector Profefor Dr. DURM in Karlsruhe, Director Dr. ESSENWEIN in Nürnberg.

Die Baukunft. der Griechen. — Die Baukunft der Etrusker. — Die Baukunft der Römer. — Die 
Ausgänge der claffifchen Baukunft (Chriftlicher Kirchenbau).

II. Abth. Die mittelalterliche Baukunft.
Bearbeiter: Director Dr. ESSENWEIN in Nürnberg, Architekt FRANZ-PASCHA in Cairo.

Die Fortfetzung der claffifchen Baukunft im oftrömifchen Reiche (Byzantinifche Baukunft). — Die Baukunft 
des Islam. — Die romanifche Baukunft. — Die gothifche Baukunft.

III. Abth. Die Baukunft der RenaifTance.
Bearbeiter: Baudirector Profeßor Dr. DURM in Karlsruhe, Architekt v. GEYMÜLLER in Paris, Architekt LINNEMANN 

in Frankfurt a. M., Geh. Baurath Profeffor WAGNER in Darmfiadt.

Die RenaifTance in Italien. — Die Renaiffance in Frankreich. — Die RenaifTance in Deutfchland. — 
Die RenaifTance in England.

IV. Abth. Die Baukunft der Gegenwart.
Bearbeiter: ProfefTor DAMIANI-ALMEYDA in Palermo, Baudirector Profefor Dr. DURM in Karlsruhe, Architekt 

STRONG in London, Geh. Baurath Profeffor WAGNER in Darmßadt.

Deutfchland und Oefterreich. — Frankreich. — England. — Italien.



Dritter Theil.

HOCHB AU-CONSTRUCTIONEN.

I. Abth. Conftructions-Elemente.
Bearbeiter: Profeffor BARKHAUSEN in Hannover, Baurath Profeffor Dr. HEINZERLING in Aachen, Profeffor MARX 

in Darmftadt.

Conftructions-Elemente in Stein. — Conftructions-Elemente in Holz. — Conftructions-Elemente in Eifen.

II. Abth. Fundamente.
Bearbeiter: Geh. Baurath Profeffor Dr. SCHMITT in Darmftadt.

Fundament und Baugrund. — Aufgebaute Fundamente. — Verfenkte Fundamente.

III. Abth. Raumbegrenzende Conftructionen.
Bearbeiter- Profeffor BARKHAUSEN in Hannover, Profeffor EWERBECK in Aachen, Profeffor GÖLLER in Stuttgart, 
Profeffor KÖRNER in Braunfchwcig, Profeffor MARX in Darmftadt, Bauinfpector SCHWERING in Hannover, Profeffor 

Dr. WINKLER in Berlin.

Seitlich begrenzende Conftructionen: Wände. Wand-Oeffnungen. Gefimfe. Einfriedigungen, Brüftungen, 
Geländer, Balcons und Erker. — Nach oben begrenzende Conftructionen: Gewölbte Decken. Balken-Decken. 
Sonftige Decken-Conftructionen. Dächer und Dachformen. Dachftuhl-Conftructionen. Dachdeckungen.

Sonftige Conftructionstheile der Dächer.

IV. Abth. Conftructionen des inneren Ausbaues.
Bearbeiter • Civilingenieur DAMCKE in Berlin, Privatdocent EDELMANN in München, Profeffor H. BISCHER in Han. 
nover Proft Kor GÖLLER in Stuttgart, Baumeifter KNAUFF in Berlin, Geh. Finanzrath KÖPCKE in Dresden, Profeffor 
KÖRNER in Braunfchweig, DireciorProfejfor LUTHMER in Frankfurt a. M., Profeffor MARX in Darmftadt, Civ.l- 
ingenieur PH. MAYER in Wien, Baurath ORTH in Berlin, Baurath SALBACH in Dresden, Geh. Baurath Profeffor 

Dr. SCHMITT in Darmftadt, Geh. Baurath Profeffor WAGNER in Darmftadt.
Fenfter und Thüren. — Anlagen zur Vermittelung des Verkehres in den Gebäuden: Treppen. Fahrftühle 
und Aufzüge. Sprachrohre, Haus- und Zimmertelegraphen. — Behandlung der Wand-, Decken- und 
Fufsbodenflächen. Decorativer Ausbau. — Anlagen zur Verforgung der Gebäude mit Licht und Luft, 
Wärme und WafTer: Künftliche Beleuchtung der Räume. Heizung und Lüftung der Raume. Waffer- 
verforgung der Gebäude. — Koch-, Entwäfferungs- und Reinigungs-Anlagen: Koch-, Spul-, Wafch- und 
Bade-Einrichtungen. EntwäfTerung und Reinigung der Gebäude. Ableitung des Haus-, Dach- und Hof- 
waffers. Aborte und Piffoirs. Entfernung der Fäcalftoffe aus den Gebäuden. — Sonftige Conftructionen des 
inneren Ausbaues: Sicherungen gegen Einbruch. Anlagen zur Erzielung einer guten Akuftik. Glockenftühle.

V. Abth. Verfchiedene bauliche Anlagen.
Bearbeiter: Profeffor EWERBECK in Aachen, Bauinfpector SPILLNER in Aachen.

Sicherungen gegen Feuer, Blitzfchlag, Bodenfenkungen und Erderfchütterungen. Stützmauern und Terraffen, 
Freitreppen und Rampen-Anlagen. Behandlung der Trottoire und Hofflächen; Vordächer und Eisbehälter.

Anhang: Bauführung.
Bearbeiter: Geh. Baurath Profeffor WAGNER in Darmftadt.

Vierter Theil.

ENTWERFEN, ANLAGE und EINRICHTUNG DER GEBÄUDE.

I. Abth. Die architektonifche CompoTition.
Bearbeiter: Profeffor f BOHNSTED T in Gotha, Profeffor BÜHLMANN in München, Profeffor A. THIERSCH in München, 

Geh. Baurath Profeffor WAGNER in Darmftadt.
Allgemeine Grundzüge. - Die Proportionen in der Architektur. - Die Anlage des Gebäudes. - Ge- 

ftaltung der äufseren und inneren Architektur. — Vorräume, Treppen-, Hof- und Saal-Anlagen.



II. Abth. Gebäude für die Zwecke des Wohnens, des Handels und Verkehres.
Bearbeiter: Profejfor AUER in Wien, Geh. Rcgierungsrath Profejfor ENDE in Berlin, Bauräthe KYLLMANN und 
HEYDEN in Berlin, Architekt LINNEMANN in Frankfurt a. M., Eifenbahnbau-Infpector G. MEYER in Berlin, Pofibau- 
rath NEUMANN in Erfurt, Reg.-Baumeißer SCH WECHTEN in Berlin, Geh. Baurath Profejfor WAGNER in Darmßadt.

Wohngebäude. — Gebäude für Handel und Verkehr. — Gebäude für Poft- und Telegraphenverkehr. — 
Gebäude für Eifenbahn-, Schifffahrts-, Zoll- und Steuerzwecke.

III. Abth. Gebäude für landwirthfchaftliche und Approvifionirungs-Zwecke.

Bearbeiter: Baurath ENGEL in Berlin, Profefor GEUL in München, Stadt- Baurath OSTHOFF in Plauen i. V., Geh. 
Baurath Profejfor Dr. SCHMITT in Darmßadt.

Landwirthfchaftliche Gebäude: Ställe. Feimen, Scheunen und Getreide-Magazine. Gröfsere landwirth
fchaftliche Complexe. — Gebäude für Approvifionirungs-Zwecke: Schlachthöfe und Viehmärkte. Markthallen 

und Marktplätze. Brauereien, Mälzereien und Brennereien.

IV. Abth. Gebäude für Erholungs-, Beherbergungs- und Vereinszwecke.

Bearbeiter: Baudirector Profejfor Dr. DURM in Karlsruhe, Reg.-Baumeißer und Architekt von der HUDE in Berlin, 
Architekt LIEBLEIN in Frankfurt a. M., Architekt p MYLIUS in Frankfurt a. M., Profejfor REINHARDT in Stuttgart, 

Geh. Baurath Profejfor Dr. SCHMITT in Darmßadt, Geh. Baurath Profejfor WAGNER in Darmßadt.

Schank- und Speife-Locale, Kaffeehäufer und Reftaurants; Volksküchen und Speife-Anftalten für Arbeiter; 
Volks-Kaffeehäufer. — Oeffentliche Vergnügungs-Locale und Fefthallen. — Hotels, Gafthöfe niederen Ranges, 
Schlafhäufer und Herbergen. — Baulichkeiten für Cur- und Badeorte. — Gebäude für Gefellfchaften und 

Vereine. — Baulichkeiten für den Sport. — Sonftige Baulichkeiten für Vergnügen und Erholung.

V. Abth. Gebäude für Heil- und fonftige Wohlfahrts-Anftalten.

Bearbeiter: Oberbaurath und Geh. Rcgierungsrath FUNK in Hannover, Profejfor v. GRUBER in Wien, Profejfor HENRICI 
in Aachen, Stadt-Baurath OSTHOFF in Plauen i. V., Stadtbaumeißer STÜBBEN in Cöln.

Krankenhäufer und andere Heilanftalten. — Pfleg- und Verforgungshäufer. — Bade-, Schwimm- und 
Wafch-Anftalten.

VI. Abth. Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

Bearbeiter: Land-Bauinfpector EGGERT in Strafsburg, Geh. Rcgierungsrath Prof ENDE in Berlin, Architekten FELLNER & 
HELMER in Wien, Baurath JUNK in Berlin, Baurath KER LER in Karlsruhe, Profefor KÖRNER in Braunfchiveig, 
Land-Bauinfpector KORTÜM in Wohlau, Oberbaurath Prof. LANG in Karlsruhe, Oberbaurath Profejfor Dr. v. LEINS 
in Stuttgart, Architekt LINDHEIMER in Frankfurt a. M., Reg.-Baumeißer MESSEL in Berlin, Architekt OPFERMANN 
in Mainz, Geh. Ober-Regierungsrath SPIEKER in Berlin, Baurath Profejfor STAHL in Stuttgart, Geh. Regierungsrath 
v. TIEDEMANN in Berlin, Profejfor Dr. VOGEL in Berlin, Geh. Baurath Profejfor WAGNER in Darmßadt, Reg.- 

Baumeißer v. WELTZIEN in Berlin.

Gebäude für Erziehung und Unterricht: Niedere Lehranftalten. Höhere Lehranftalten. Univerfitäten. 
Technifche Hochfchulen und Akademien. Sonftige Lehr- und Erziehungsanftalten. — Gebäude für Samm
lungen und Ausftellungen: Mufeen. Archive. Pflanzenhäufer. Ausftellungsgebäude. Sonftige Gebäude 
für Sammlungen und Ausftellungen. — Gebäude für theatralifche und andere künftlerifche Aufführungen: 

Theater. Concert- und Saalgebäude. Circus- und Hippodrom-Gebäude.

VII. Abth. Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gefetzgebung, Militär
bauten.

Bearbeiter: Profejfor BLUNTSCHLI in Zürich, Land-Bauinfpector KORTÜM in Wohlau, Baudirector v. LANDAUER in 
Stuttgart, Ober-Bauinfjector p H. MEYER in Oldenburg, Stadt-Baurath OSTHOFF in Plauen i. V., Ing.-Major RICHTER 
in Dresden, Geh. Baurath Professor Dr. SCHMITT in Darmßadt, Reg.-Baumeifier SCHWECHTEN in Berlin, Geh. Bau

rath Profejfor WAGNER in Darmfiadt, Architekt WALLOT in Berlin.

Gebäude für Verwaltungsbehörden und private Verwaltungen: Stadt- und Rathhäufer. Gebäude für Mini
fterien, Botfchaften und Gefandtfchaften. Gefchäftshäufer für ftaatliche Provinz-, Kreis- und Ortsbehörden. 
Gefchäftshäufer für fonftige öffentlichen und privaten Verwaltungen. Leichenfchauhäufer. — Gerichtshäufer. 
Straf- und Befferungs-Anftalten. — Parlamentshäufer und Ständehäufer. — Gebäude für militärifche Zwecke.



VIII. Abth. Gebäude und Denkmale für Gottesverehrung, fo wie zur Erinnerung 
an denkwürdige Ereignifie und Perfonen.

Bearbeiter: Geh. Oberbaurath Profeffor Dr. ADLER in Berlin, Baudirector Profeffor Dr. DURM in Karlsruhe, Profeffor 
EWER BECK in Aachen, Baurath ORTH in Berlin.

Gebäude für kirchliche Zwecke. — Architektonifche Denkmale. — Bildnerifche Denkmale. — Baulichkeiten 
und Denkmale für den Todten-Cultus.

Anhang: Städte-Anlagen und Stadt-Erweiterungen.
Bearbeiter : Stadtbaumeifier STÜBBEN in Cöln.



Vom

Handbuch der Architektur
ift bis jetzt erfchienen:

I. Theil. Allgemeine Hochbaukunde.
i. Band, erfte Hälfte: Einleitung. (Theoretifche und hiftorifche Ueberficht.) Von 

Director Dr. A. Effenwein in Nürnberg. — Die Technik der wichtigeren 
Bauftoffe. Von Hofrath Profeffor Dr. W. F. Exner in Wien, Profeflbr H. Hauen- 
fchild in Aarau und Adjunct G. Lauböck in Wien. (Preis: 8 Mark.)

i. Band, zweite Hälfte: Die Statik der Hochbau-Conftructionen. Von Pro
feffor Th. Landsberg in Darmftadt. (Preis: io Mark.)

II. Theil. Hiftorifche und technifche Entwickelung der Bauftile.
i. Band: Die Baukunft der Griechen. Von Baudirector Profeffor Dr. J Durm 

in Karlsruhe. (Preis: 16 Mark.)
2. Band: Die Baukunft der Etrusker und der Römer. Von Baudirector Pro

feffor Dr. J. Durjn in Karlsruhe. (Preis: 20 Mark.)
3. Band, erfte Hälfte: Die Ausgänge der claffifchen Baukunft (Chriftlicher 

Kirchenbau). — Die Fortfetzung der claffifchen Baukunft im oft- 
römifchen Reiche (Byzantinifche Baukunft). Von Director Dr. A. Effen
wein in Nürnberg. (Preis: 12 Mark 60 Pf.)

III. Theil. Hochbau-Conftructionen.
1. Band: Conftructions-Elemente in Stein, Holz und Eifen. Von Profeffor 

G. Barkhaufen in Hannover, Baurath Profeffor Dr. F. Heinzerling in Aachen 
und Profeffor E. Marx in Darmftadt. — Fundamente. Von Geh. Baurath 
Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. (Preis: 15 Mark.)

4. Band: Künftliche Beleuchtung der Räume. Von Profeffor Hermann 
Fifcher in Hannover. — Heizung und Lüftung der Räume. Von Pro
feffor Hermann Fifcher in Hannover. — Wafferverforgung der Ge
bäude. Von Baurath B. Salbach in Dresden. (Preis: 16 Mark.)

5. Band: Koch-, Spül-, Wafch- und Bade-Einrichtungen. Von Civil- 
ingenieur Damcke in Berlin, Profeffor Marx in Darmftadt und Geh. Baurath 
Profeffor Dr. Schmitt in Darmftadt. — Entwäfferung und Reinigung 
der Gebäude; Ableitung des Haus-, Dach- und Hofwaffers; Aborte 
und Piffoirs; Entfernung der Fäcalftoffe aus den Gebäuden. Von 
Baumeifter Knauff in Berlin, Baurath Salbach in Dresden und Geh. Baurath 
Profeffor Dr. Schmitt in Darmftadt. (Preis: 18 Mark.)

6. Band: Sicherungen gegen Einbruch. Von Profeffor E. Marx in Darm
ftadt. — Anlagen zur Erzielung einer guten Akuftik. Von Baurath 
A. Orth in Berlin. — Glockenftühle. Von Geh. Finanzrath Köpcke in 
Dresden. —Sicherungen gegen Feuer, Blitzfchlag, Bodenfenkungen 
und Erderfchütterungen. Von Bauinfpector E. Spillner in Aachen. — 
Terraffen und Perrons, Freitreppen und R am p en - An 1 agen, 
Vordächer. Von Profeffor F. Ewerbeck in Aachen. — Stützmauern, 



Behandlung der Trottoire und Hofflächen, Eisbehälter. Von 
Bauinfpector E. Spillner in Aachen. (Preis: io Mark.)

IV. Theil. Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude.

i. Halbband: Die architektonifche Compofition:
Allgemeine Grundzüge. Von Geh. Baurath Profeffor H. Wagner in 

Darmftadt.— Die Proportionen in der Architektur. Von Profeffor 
A. Thierfch in München. — Die Anlage des Gebäudes. Von Geh. Bau
rath Profeffor H. Wagner in Darmftadt.— DieGeftaltung der äufseren 
und inneren Architektur. Von Profeffor J. Buhlmann in München. — 
Vorräume, Treppen-, Hof- und Saal-Anlagen. Von Profeffor f 
L. Bohnßedt in Gotha und Geh. Baurath Profeffor H. Wagner in Darmftadt. 
(Preis: 16 Mark.)

3. Halbband: Gebäude für- landwirthfchaftliche und Approvifionirungs-Zwecke:
Landwirthfchaftliche Gebäude und verwandte Anlagen 

(Ställe für Arbeits-, Zucht- und Luxuspferde, Wagen-Remifen; Geftüte und 
Marftall-Gebäude; Rindvieh-, Schaf-, Schweine- und Federviehftälle; Feimen, 
offene Getreidefchuppen und Scheunen; Magazine, Vorraths- und Handels- 
fpeicher für Getreide; gröfsere landwirthfchaftliche Complexe). Von Baurath 
F. Engel in Berlin und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt.

Gebäude für Approvifionirungs-Zwecke (Schlachthöfe und Vieh
märkte; Markthallen und Marktplätze; Brauereien, Mälzereien und Brennereien). 
Von Profeffor A. Geul in München, Stadt-Baurath G. Oßhoff in Plauen i. V. und 
Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. (Preis: 23 Mark.)

4. Halbband: Gebäude für Erholungs-, Beherbergungs- und Vereinszwecke:
Schank- und Speife-Locale, Kaffeehäufer und Reftaurants. Von 

Geh. Baurath Profeffor EL Wagner in Darmftadt. — Volksküchen und Speife- 
Anftalten für Arbeiter; Volks-Kaffeehäufer. Von Geh. Baurath Pro
feffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt.

Oeffentliche Vergnügungs-Locale. Von Geh. Baurath Profeflor 
H. Wagner in Darmftadt. — Fefthallen. Von Baudirector Profeffor Dr. 
J. Durm in Karlsruhe.

Hotels. Von Architekt H. von der Hude in Berlin. — Gafthöfe 
niederen Ranges, Schlafhäufer und Herbergen. Von Geh. Baurath 
Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt.

Baulichkeiten für Cur-und Badeorte (Cur-und Converfationshäufer; 
Trinkhallen, Wandelbahnen und Colonnaden). Von Architekt f J Mylius in 
Frankfurt a. M. und Geh. Baurath Profeffor H. Wagner in Darmftadt.

Gebäude für Gefellfchaften und Vereine (Gebäude für gefelhge 
Vereine, Clubhäufer und Freimaurer-Logen; Gebäude für gewerbliche und fon- 
ftige gemeinnützigen Vereine; Gebäude für gelehrte Gefellfchaften, wiffenfehaft- 
liche und Kunftvereine). Von Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt und Geh. 
Baurath Profeffor H. Wagner in Darmftadt.

Baulichkeiten für den Sport (Reit- und Rennbahnen; Schiefsftätten 
und Schützenhäufer; Kegelbahnen; Eis- und Rollfchlittfchuhbahnen etc.). Von 
Architekt J Lieblein in Frankfurt a. M., Profeffor R. Reinhardt in Stuttgart und 
Geh. Baurath Profeffor H. Wagner in Darmftadt.

Sonftige Baulichkeiten für Vergnügen und Erbolung (Panoramen; 
Orchefter-Pavillons; Stibadien und Exedren, Pergolen und Veranden; Garten- 
häufer, Kioske und Pavillons). Von Baudirector Profeffor Dr. Durm in Karls
ruhe, Architekt J Lieblein in Frankfurt a. M. und Geh. Baurath Profeffor 
H. Wagner in Darmftadt. (Preis: 23 Mark.)



y. Halbband: Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gefetzgebung; Militär
bauten.

Gebäude für Verwaltungsbehörden und private Verwaltungen 
(Stadt- und Rathhäufer; Gebäude für Minifterien, Botfchaften und Gefandt- 
fchaften; Gefchäftshäufer für Provinz-, Kreis- und Ortsbehörden; Gefchäfts
häufer für fonftige öffentlichen und privaten Verwaltungen; Leichenfchauhäufer). 
Von Profeffor 7c Bluntjchli in Zürich, Land-Bauinfpector Kortüm in Wohlau, 
Stadt-Baurath G. Oßhoffva Plauen i.V., Ober-Bauinfpector in Oldenburg,
Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt, Regierungs-Baumeifter 
F. Schwechten in Berlin und Geh. Baurath Profeffor H. Wagner in Darmftadt.

Gerichtshäufer, Straf- und Befferungs-Anftalten. Von Bau
director v. Landauer in Stuttgart, Geh. Baurath Prof. Dr. E. Schmitt in Darm
ftadt und Geh. Baurath H. Wagner in Darmftadt.

Parlamentshäufer und Ständehäufer. Von Geh. Baurath Profeffor 
H. Wagner in Darmftadt und Architekt P. Wallot in Berlin.

Gebäude für militärifche Zwecke (Gebäude für die oberften Militär- 
Behörden; Cafernen; Exercier-, Schiefs- und Reithäufer; Wachgebäude; mili
tärifche Erziehungs- und Unterrichts-Anftalten). Von Ingenieur-Major F. Richter 
in Dresden. (Preis 32 Mark.)

Unter der Preße: ■
II. Theil. Hiftorifche und technifche Entwickelung der Bauftile.

3. Band, zweite Hälfte: Die Baukunft des Islam. Von Julius Franz-Pajcha in 
Cairo.

IV. Theil. Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude.

6. Halbband: Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft:
Niedere und höhere Lehranftalten. Von Oberbaurath Profeffor 

Lang in Karlsruhe, Architekt O. Lindheimer in Frankfurt a. M., Baurath Pro
feffor Stahl in Stuttgart und Geh. Baurath Profeffor H Wagner in Darmftadt.

Hochfchulen und verwandte wiffenfchaftliche Anftalten (Hoch- 
fchulen; medicinifche Lehranftalten der Univerfitäten; Laboratorien; Obfer- 
vatorien). Von Land-Bauinfpector H. Eggert in Strafsburg, Baurath C. Junk in 
Berlin, Profeffor Körner in Braunfchweig, Geh. Ober-Regierungsrath P. Spieker in 
Berlin, Geh. Regierungsrath L. v. Tiedemann in Berlin und Geh. Baurath Pro
feffor H. Wagner in Darmftadt.

Gebäude für Ausübung der Kunft und Kunftunterricht 
(Künftler-Ateliers; Kunftfchulen; Mufikfchulen und Confervatorien; Concert-und 
Saalgebäude; Theater; Circus- und Hippodrom-Gebäude). Von Architekten 
Fellner & Helmer in Wien, Oberbaurath Profeffor Dr. v. Leins in Stuttgart, Bau
director Licht in Leipzig, Architekt R. Oppermann in Mainz, Profeffor R. Rein
hardt in Stuttgart, Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt, Pro
feffor Dr. H. Vogel in Berlin, Geh. Baurath Profeffor H. Wagner in Darmftadt 
und Reg.-Baumeifter v. Weltzien in Berlin.

Gebäude für Sammlungen und Ausftellungen (Archive, Biblio
theken und Mufeen; Baulichkeiten für zoologifche Gärten etc.; Aquarien; 
Pflanzenhäufer; Ausftellungs-Gebäude). Von Geh. Regierungsrath Profeffor 
H. Ende in Berlin, Baurath C. Junk in Berlin, Baurath A. Kerler in Karlsruhe, 
Land-Bauinfpector Kortüm in Wohlau, Architekt O. Lindheimer in Frankfurt a. M., 
Regierungs-Baumeifter A. Meffel in Berlin, Architekt R. Opfermann in Mainz und 
Geh. Baurath Profeffor H. Wagner in Darmftadt.



—In Vorbereitung:

III. Theil. Hochbau-Conftructionen.
2. Band: Wände, Wandöffnungen und Gefimfe. Von Profeffor E. Marx in 

Darmftadt und Profeffor Göller in Stuttgart. — Einfriedigungen, Brüftungen, 
Geländer, Balcons und Erker. Von Profeffor F. Ewerbeck in Aachen. — 
Gewölbte Decken. Von Profeffor Körner in Braunfchweig. — Balken- 
Decken und fonftige Decken-Conftructionen. Von Profeffor G. Bark
haufen in Hannover.

IV. Theil. Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude.
5. Halbband: Gebäude für Heil- und fonftige Wohlfahrts-Anftalten:

Krankenhäufer und andere Heilanftalten. Von Oberbaurath und 
Geh. Regierungsrath Funk in Hannover und Profeffor F. v. Gruber in Wien. — 
Pfleg- und Verforgungshäufer. Von Profeffor Henrici in Aachen und 
Stadt-Baurath G. Oßhoff in Plauen i. V. — Bade-, Schwimm- und Wafch- 
Anftalten. Von Stadtbaumeifier J. Stübben in Cöln.

Anhang: Städte-Anlagen und Stadt-Erweiterungen. Von Stadtbaumeifier 
J Stübben in Cöln.

Arnold Bergfträfser
in Darmftadt.
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